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ziehung beſtimmten Stellen (Kaſſen ) 175 , 624 .

Getreide ſ. u . Zolljäße .

H .

Chriſtofle ſ. u . Handels - und Zollvertrag mit der Schweiz.

Civilſtands- Geſeß. Ergänzung der Ausjührungs - Ver

ordnung zum Geſek , betr. die Beurkundung des Perſonen

ſtandes und die Eheſchließung, vom 5 . Februar 1875 161.

Hafen - Regulative. Aufnahme der Dampf- Taucherpumpen

und Sternrohre in die Nachweiſung der gewöhnlichen

Schiffsutenſilien 153 ; desgl. der Neße für die Hochſee

fiſcherei 468.

Hamburg i. u . Freihafengebiet.

Handbuch für das Deutſche Reich für 1892. Erſcheinen 28 .
Herausgabe für 1893 709.

- für die deutſche Handelsmarine für 1892. Erſcheinen 585.

Handelsbeziehungen mit Spanien . Deklaration betreffs

der ø . 81.

--- Weitere proviſoriſche Regelung derſelben 565, 694 ; desgl.
mit Rumänien 566 , 694 .

Handels - und Zollvertrag mit der Schweiz vom 10 . De

zember 1891. Notenwechſel, betr . Aufrechterhaltung von

Beſtimmungen des Karlsruher Protokolls vom 27. Auguſt

1869 82.

- Verzeichniß derjenigen zoll- und Steuerſtellen , welchen in

Ausführung des H . die Befugniß zur Abfertigung der

Dampf- Taucherpumpen 1. u . Hafen - Regulative.

Druckſchriften = Verbot ſ. u . Autonomie.

Einjährig - freiwilliger Militärdienſt. Geſammtverzeichniß

der zur Ausſtellung von Zeugniſſen über die Befähigung

Verechtigten Lehranſtalten 391; Nachtrag 612. – Beilegung

einer Berechtigung mit rückwirkender Kraft 624.



IX

ſogenannten Plattſtichgewebe aus Baumwolle (Nr. 2d 5

des Zolltarifs) zu den ermäßigten Zolljäßen beigelegt
worden iſt 90 .

Bedeutung des Wortes „ Chriſtofle“ im Tarif B deſſelben 487.
Vandelsvertrag mit der Schweiz .

bolz 1. u . 3oNjäße.

Honig i. u . Privatlager- Regulativ .

õūlfstajjen i. u . Nrankenverſicherung.

Japan i. 4 . Aerzte.

Ingber, eingemachter, 1. u . Privatlager-Regulativ.
invaliditäts - und Altersverſicherungsgeſek. Abänderung

der Beſtimmungen über die Entwerthung der Marken 1 .

Bezug von Invaliden- und Altersrenten in ausländiſchen

Bezirken 317.

Konſuln des Deutſchen Meichs. Titelverleihung 104.

– Ermächtigungen zur Vornahmevon Civilſtands-Aften ; in :
Alejandrien 16 , Apia 173, Beirut 577, Belgrad 136,
Buenos Aires 487, Cairo 413, Cochabamba 634,

Conſtantinopel 104, Guatemala 596 , Guayaquil 628 ,

Jaſſy 412, 665, Jeruſalem 591, Madrid 567, 645 ,
Nagaſali 512, Patras 645, Salonik 591, Teheran 100 ,

599, Tientſin 100 , 413 , Tokio 412 , Tichifu 77, Varna 100.
- Entlaſſungen ; in : Calcutta 567, Suez 16, Tripolis 325.

- Todesfälle; in : Cadir 412, Calmar 487, Chriſtchurch

591, Chriſtianſand 181, Engelholm 95 , Guadalajara

685 , Hartlepool 389, Limerid 158, Lyſetil 512, Moga

dor 181, Morelia 28 , New Orleans 591, Pará 77,

Perth 92 , Peterhead 173 , Puebla 567, Skellefteå 487,

Warſchau 323 , Zürich 163 .

- ausländiſche (General - Ronſuln , Konſuln , Vize -konſuln ,

Sonſular-Agenten, Handels -Agenten ,Vize-Handels -Agenten ).

Erequatur-Ertheilungeni; in :Aachen 163, 178 ,596 ; Altona
596 ; Berlin 5 , 92, 163, 178 , 693 ; Braunſchweig 599,

628 ; Bremen 613, 615, 715 ; Breslau 421; Coblenz 628 ;

Cöln 3; Danzig 414 , 599, 684 ; Düſſeldorf 186, 634,
643 ; Elberfeld 178 ; Erfurt 512, 634 ; Eſſen 77 ; Flens

burg 585 ; Frankfurt a . M . 711 ; Hamburg 645 , 665 ;

Þannover 711; Karlsruhe 685 ; Kehl 512; Kiel 682;

Leipzig 693 ; Mannheim 599 ; Solingen 95 , 158 ; Sonne

berg 178 ; Stettin 637, 643; Wiesbaden 634.

Konten - Regulativ , Abänderung des §. 6 , 91.

Krantenverſicherung. Entwürfe zu Kaſſenſtatuten 515 .

-- im Arbeiterverhältniß zur Poſt=" und " Telegraphen -Ver
waltung ſtehender Perſonen 628 .

Abänderung der Formulare zu den , nach den Gefeßen über

die K . und die eingeſchriebenen Hülfskaſſen zu liefernden

Ueberſichten und Rechnungsabſchlüſſen 671.

- 1. a . u . Tagelöhne.

Kriegsleiſtungs - Geſeß. Abänderung der Ausführungs

beſtimmungen 573.

K .

Qaiſer-Bilhelmsland 1. u . Schußgebiete.
& alaozoll i. u . Zoll- und Steuerweſen .

Kamerun i. u . Schußgebiete.

Karlsruher Protokoll . u . Handelsvertrag mit der Schweiz .

donjulate: Einziehung von R .: Goletta 323 , Maſſa -Carrara

693 .

& onſuln des Deutſchen Reichs (General-konſuln , Konſuln ,

Bize-konſuln , Konſular-Agenten ).

Ernennungen bezw . Beſtellungen ; in

Argentinien : Buenos Aires 567, Santa Fé 487.
Belgien : Antwerpen 413.

Bolivia : Cochabamba 711.

Braſilien : Dona Francisca 613, Maceió 628, Pará 687,

Baranaguá 687.

Chile : Bijagua 599, Punta Arenas 591, Tacna 603,

Talcahuano 413 , Traiguen 413.
Columbien : San Joſé de Cúcuta 591.

Dänemart: Kopenhagen 325 .

Ecuador : Guayaquil 603.

Frankreich : St. Nazaire 421.

Griechenland : Laurion 596 .

Großbritannien : Aberdeen 412, Boſton 634, Sheffield
512.

Britiſche Beſißungen : Aden 603, Capſtadt 608,
Hongkong 628 , Levuta 628 , Nain 512.

Haiti: Gonaïveš 577.

Japar : Nagaſaki 512.
Italien : Birgenti 487, Saſſari 166 .

Meriko : Acapulco 591.

Deſterreich -Ungarn : Trieſt 325.

Beru : Bacasmayo 5 .

Portugieſiſche Befißungen : Duelimane (Mozambique)711.

Rumänien : Jaſſy 634, Biteşt 95 .
Rußland : Rotfa 682, Nomoroſiyst 575, St. Peters

burg 413, Reval 577, Warſchau 621, Wiborg 599.

Schiffer- (Samoa-) und Tonga= (Freundſchafts-) Inſeln :
Upia 637, Nufualofa 687.

Schweden und Norwegen : Ahus 687, Arendal 577,

Chriſtiania 643, Chriſtianſand 77, Lyſekil 596 ,
Siodholm 325 .

Schweiz : Lugano 585.

Spanien : Bilbao 5 .

Zürtei : Alerandrette 591, Merſina 645,

Uruguay : Payſandu 621.

Bereinigte Staaten von Amerika : Benſacola 512.

Zanzibar 411.

Landwehr- Bezirts - Eintheilung. Abänderungen 78.

Lehranſtalten 1. u . einjährig freiwilliger Militärdienſt.

Looſe . u . Prämien -Anleihe, Stempelabgaben .

M .

Marken - Entwerthung l. u . Invaliditäts- und Altersverſiche
rungs-Geſek.

Maſſengüter, Verzeichniß Abänderung 68.

- i. a . u . Waarenverzeichniß .

Meclenburg - Streliß j. u . Militäranwärter.

Militäranwärter. Abänderungen des Verzeichniſſes der

für Bewerbungen um Stellen in der Marine- Verwaltung

zuſtändigen Behörden 158.

- Abänderung des Verzeichniſſes der ihnen im Reichsdienſt
vorbehaltenen Stellen 467.

- Fünfter Nad; trag zu dem Geſammtverzeichniß der vor

behaltenen Stellen 606 ; -- Abänderung des auf das Groß

herzogthum Medlenburg-Streliz bezüglichen Abſchnitts 649.
- - Neues Geſammtverzeichniß der zur Anſtellung verpflichteten

Privat- Eiſenbahnen 649 .

Militärdienſt i. u . einjährig - freiwilliger M .

Militär- Transport- Ordnung für Eiſenbahnen im Frieden

. u . Eiſenbahnen .

Moſte 1. u . Wein , zoll- und Steuerſtellen .

Munitionsgegenſtände 1. u . Eiſenbahnen .

N .

Naturalverpflegung. Feſtſeßung der für das Jahr 1893

zu vergütenden Beträge 713

Nautiſches Jahrbuch für das Jahr 1895. Erſcheinen 600 .



Neße für die Hochſeefiſcherei ſ. u . Hafen -Hegulative. Seeleute 1. u . Farbenblindheit.

Neu - Guinea (Kaiſer Wilhelmsland) 1. u . Schußgebiete. Signalbuchi internationales . Erſcheinen des Fiebenter
Niederlande i. u . Neblaus. Nachtrags 7 .

Notenbanken , deutſche; Status derſelben. Ende Dezember Spanien i. u . Handelsbeziehungen .
1891 8. - 1892 Januar 84 , Februar 134 , März 168, 1 Spielausweiſe ſ. u . Stempelabgaben .

Avril 318, Mai 416 , Juni 568 , Juli 586 , Auguſt 604, Spirituojen i. i . Baarenverzeichniß.

September 626 , Dktober 646 , November 688. Sprengſtoffe 1. u . Eiſenbahnen .

Stadt- Fernſprecheinrichtung. Bedingungen für die Be

theiligung an einer ſolchen 508.

Orts-fra'ntenkaſjen 1. u . Krankenverſicherung.
Statiſtik. Definitives Hauptergebniß der Voltszählung vom

1 . Dezeinber 1890 328 .

--- 1. a . u . Arbeiterſtatiſtil, Branntwein , Waarenverkehr, Zutter .

Statiſtiſches Waarenverzeichniß F. u . Salz , Baaren

Paſſagier-Effekten ſ. 11. zollamtliche Abfertigung. verzeichniß .

Pferde, Anleitung zur Unterſcheidung der P . im Alter bis | Stempelabgaben . Ergänzung der Beſtimmungen über die

zu zwei Jahren von älteren P . 69. Erhebung der S . für Looſe oder Spielausweiſe 104 .

Blattſtichgewebe ſ. u . Handels -Vertrag mit der Schweiz, 1 - Beſcheinigung der Umlaufsfähigkeit der neuen Looſe der
Zoll und Steuerſtellen . Prämien -Anleihe Bevilacqua la Masa 320 .

Poſt -Dampfichifflinien. Ueberſichtskarte der überſeeiſchen Sternrohre ſ. u . Hafen -Regulative.

B . im Weltpoſtverkehr 511. Steuerfreiheit ſ. u . Branntwein .

Poſtordnung für das Deutſche Reich 428. — Vorübergehende Steuerkollegium , Röniglich württembergiſches. Neuorga

Ergänzung für die Dauer der Cholera- Epidemie 613. niſation 153.

Poſtvertrag 1. u . Weltpoſtvertrag · Steuervergütung 1. 1 . Branntwein .
Poſt - und Telegraphen - Verwaltung i. u . Krantenverſicherung .

Brämien -Anleihe. Beſcheinigung der Umlaufsfähigkeit der

neuen Looſe der Prämien -Anleihe Bevilacqna la Masa 320 . i Tagegelder 2c. i. . Reichsbeamte.

$ reßgeſeß 1. u . Autonomie, Druckſchrift Tagelöhne, ortsübliche, gewöhnlicher Tagearbeiter 716 .
Privatlager - Negulativ . Aufnahme der Artikel „ kaliforniſcher

Talg. Abänderung der Inſtruktion für:
Honig “ und „ eingemachter Ingber" in die Anlage C . 5 . I. die zolltechniſche Unterſcheidung des Talgs und der

- Abänderungen 91, 713. unter Nr. 26 i des Zolltarifs fallenden Kerzenſtoffe,
Privat- Tranjitlager ohne amtlichen Mitverſchluß. Zu

II. die Unterſuchung der Konſiſtenz thieriſcher Fette, und
laſſung ſolcher in Duisburg für die in Nr. 9 des Zoll III. die Denaturirung des Talgs ſchmalzartiger Konſiſtenz
tarifs aufgeführten Waaren 15 ; desgl. in Mainz 165 , Cöln ,

408.
Düſſeldorfund Ruhrort468,Worms588, Freiburg i. Br.713. Tara. Ergänzung der Beſtimmungen über die T. 581.

Tarajäße. Abänderungen 162, 582.
Taucherpumpen (Dampf-) . 11. Hafen -Regulative.

Reblaus. Ausfuhr der zur Kategorie der Nebe nicht gehörigen Telegraphenweſen , 1. 1 . Stadt- Fernſprecheinrichtung.

Pflänzlinge nach den Niederlanden 389.
- Neues Verzeichniß der, regelmäßigen Unterſuchungen unter

liegenden und den Anforderungen der Neblaus - tonvention
Ueberſichtskarte i. u . Poſt-Dampfſchifflinien .

entſprechend erklärten Gartenbau - 2c . Anlagen 490. Urſprungszeugniſſe für die aus meiſtbegünſtigten Ländern

Reichsbeamte. Abänderung des Verzeichniſſes der R . zur eingehenden Waaren 71 ; -- Abänderung 408.
Verordnung , betreffend die Tagegelder , Fuhrkoſten und
Umzugskoſten 10 , 177 .

Reichsich uld buch . Ausführungsbeſtimmungen zu dem Ge
feße vom 31. Mai 1891, betreffend das M . 25 . Boltszählung i. u . Statiſtik.

- Beginn 2c. der Eintragungen in das R . 157.
Rumänien i. u . Handelő beziehungen . W .

Rußland i. u . Aerzte. Waaren verkehr. Aenderungen der Ausführungsbeſtim

mungen und Dienſtvorſchriften zu dem Gefeße vom 20 . Juli
1879, betr . die Statiſtit des W . 139.

Salz. Abänderung der Ausführungsbeſtimmungen zum Salz - Waarenverzeichniß. Aenderungen des amtlichen W . zum

ſteuer -Geſeß in Bezug aufÁbraumjalze, ſowie åbänderungen Zolltarif 37 ; desgl. in Folge Ablaufs des Handelsver

des amtlichen Waarenverzeichniſſes bezw . des ſtatiſtiſchen tragesmit Spanien 90 ; desgl. in Bezug aufSpirituoſen 570 .
Waarenverzeichniſſes 2 . - ſtatiſtiſches . Abänderung 65 .

Schiffbau -Regulativ . Ergänzung 153. --- 1. a . u . Salz .
Schiffsliſte, amtliche , der deutſchen Kriegs- und Handels Wehrordnung. Abänderung des Muſters 15 zum §. 84

Marine für 1892. Erſcheinen 136 . Nachträge317, 585, 671. | derſ. 79 .

Schiffsmeßbriefe. Anerkennung deutſcher S . in auslän | - i. a . u . Aerzte, einjährig-freiwilliger Militärdienſt, Erjak

diſchen Häfen 329. kommiſſionen , Landwehr-Bezirks - Eintheilung.

Schiffsutenſilien ſ. u . Þafen - Regulative. Wein . Beſtimmungen über die Kontrole des zum niederen
Schußgebiete. Ermächtigungen zur Vornahme von Civil Zollſaß auf Cognac zu verarbeitenden W . 37.

ſtands- Akten . Kamerun 92, 162, 693; Neu -Guinea (Kaiſer- -- Verſchnitt- und Moſte. Vorläufige Beſtimmungen über die

Wilhelmsland) 133, 628. Zollbehandlung 86 ; Abänderung 162.

Schweiz 1. u . Handelsvertrag. Anleitung zur Unterſuchung auf den Alkohol- bezw . Frucht
Seeämter. Erſcheinen eines weiteren Heftes der Entſchei- , zuckergehalt und Ertraktgehalt 89 .

dungen des Dber -Seegmts und der S . 157, 600 . - 1. a. u . Zoll- und Steuerſtellen , Zollfäße .

R .

u .



-
-

-

Beinbau - Bezirte i. u . Reblaus. zollgrenze i. u . Freihafengebiet.
Seinlager - Megulativ , Ergänzung zum $. 3 deſſelben 690 . Žollſäße. Ausführungsbeſtimmungen zum Geſcß vom
Beltpoftverkehr i. u . Poſt-Dampfſchifflinien . 30 . Januar 1892, betreffend die Anwendung der vertrage=

Seltpoſtvertrag 331; dazu die Uebereinkommen , betr. den mäßigen 3 . auf Getreide, Holz und Wein 71

lustauſch von Briefen und Käſtchen mit Berthangabe - Abänderung derſelben 415 .

351, den Boſtanweiſungsdienſt 360, den Austauſch Bollſichere Einrichtung der Eiſenbahnwagen 1. u . Eiſen

von Boſtpadeten 366 , den Poſtauftragsdienſt 878 , bahnen .

den Bofibezug von Zeitungen und Zeitſchriften 884. Bolltarif ſ. u. Handelsvertrag, Maſſengüter, Privat-Tranſit
lager, Waarenverzeichniß , desgl. ſtatiſtiſches .

1 zoll- und Steuerſtellen . Veränderungen in dem Stande

oder den Befugniſſen derſelben ; 15 , 92, 152, 157, 172, 320 ,

Zölle und Steuern . Zollfreier Einlaß der von der inter 426 , 571, 588 , 594, 617 , 632 , 669, 685 , 708.

nationalen Ausſtellung für Muſil und Theaterweſen in Verzeichniß derjenigen ,welchen in Ausführung des Handels

Bien zurüdgebrachten deutſchen Güter 327 . vertrags mit der Schweiz die Befugniß zur Abfertigung

- Ausführungsbeſtimmungen zum Gejek, betr. die Vergü der ſogenannten Plattſtichgewebe aus Baumwolle (Nr. 2 d 5

tung des Kakaozols bei der Ausfuhr von Kafaowaaren des Zolltarifs) zu den ermäßigten Bolljäßen beigelegt
479 ; Berichtigungen 572, 582. worden iſt 90 .

- Abänderung des Verzeichniſſes der Reichsbevollmächtigten Verzeichniß derſelben , welchen außer den Zuderſteuerſtellen

und Stations-Kontrolöre 7, 100 , 152, 172, 181, 327, 512 , Befugniſſe bezüglich der Ausfertigung und Erledigung

572, 588, 625 , 632, 637, 648 , 690. von Begleitſcheinen über inländiſchen Zucker beigelegt
- Titelverleihungen an ſolche 327, 572, 667. worden ſind 105 .

- 1. a . u . Branntwein , Brauſteuer , pandelsbeziehungen , -- Verzeichniß derſelben , welche zur Unterſuchung der della

Brivatlager-Regulativ , Privat-Tranſitlager , Salz , Talg, rirten Berſchnitt-Weine und Moſte auf ihre Eigenſchaft
Tara, Urſprungszeugniſſe. als ſolche ermächtigt ſind 414 .

Zollamtliche Abfertigung der zur unmittelbaren Durchfuhr | Zollvertrag 1. u . Þandelsvertrag.
durch das deutſche Bollgebiet mit der Eiſenbahn beſtimmten Zuder. Ausführungsbeſtimmungen zum Buderſteuergeſeß

Baſſagier - Effekten 472. vom 31. Mai 1891 185.

Zollausichlußgebiet. Erweiterung des bremiſchen 3 . 682. ' – Beſtimmungen über die Zucerſtatiſtik 305.
Zollbehandlung i. u . Wein , Verſchnitts, u . Moſte. | 3 uderſteuerſtellen ſ. u . Zoll- und Steuerſtellen .

-



Chronologiſche Ueberſicht

des

XX . Jahrganges 1892.

Datum

der

Verordnungen ,

Bekanntmachungen

2 .

Inhalt

Nummer

des

Blattes.

Seite.

1891.

4 . Juli 331

351

360

366

Weltpoftvertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dazu

die Uebereinkommen, betreffend

den Austauſch von Briefen und Käſtchen mit Werthangabe . . .

den Poſtanweiſungsdienſt . . . . . . . . . . . . .

den Austauſch von Poſtpadeten . . . . . . . . . . . .

den poſtauftragsdienſt . . . . . . . . . . . . . . .

den Poſtbezug von Zeitungen und Zeitſchriften . . . . . . .

Notenwechſel, betreffend Aufrechterhaltung von Beſtimmungen des Karls

ruher Protokolls vom 27. Auguſt 1869 neben dem Zoll - und Handels

vertrag mit der Schweiz vom 10. Dezember 1891 . . . . . . . .

Abänderung der Beſtimmungen zum Invaliditäts - und Altersver

ficherungs - Geſeß über die Entwerthung der Marken . . . . . . .

10. Dezember

24. -

1892.

12. Januar Abänderungen des Verzeichniſſes der Reichsbeamten zur Verordnung, bea

treffend die Tagegelder, Fuhrkoſten und Umzugskoſten , vom 21. Juni 1875

Abänderungen des §. 48 ſowie der Anlage D des Betriebs -Reglements für die Nachtrag zu
Eiſenbahnen Deutſchlands · · · · · · · · · · · · · · · ·

Abänderung des Verzeichniſſes der Civilvorſißenden der Erſaglommiſſionen

Ausführungsbeſtimmungen zu dem Geſeße vom 31. Mai 1891, betreffend das

Reichschuldbuch · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

1. Aenderungen des amtlichen Waarenverzeichniſjes zum Zolltarif, des | Nachtrag zu

ſtatijijchen Waarenverzeichniſjes und des Verzeichniſcs der Maſſengüter

2 . Beſtimmungen über die Kontrole des zum niederen Zollſaß auf Cognac zu
verarbeitenden Weins · · · · · · · · · · · · · · · desgl.

und

3 . Anleitung zur Unterſcheidung der Pferde im Alter bis zu zwei Jahren von

alteren Pferden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . desgl.

Deklaration , betreffend die Handelsbeziehungen mit Spanien . . .

1. Beſtimmungen , betreffend Urſprungszeugniſſe für die aus meiſt= 12.Nachtrag au
begünſtigten Ländern eingehenden Waaren .

und

2 . Ausführungsbeſtimmungen zum Geſetz vom 30 . Januar 1892, betreffend die
Anwendung der vertragsmäßigen Zollfäße aufGetreide, øolz und Wein desgl.



XIII

Datum

der
Berordnungen ,

Bekanntmachungen Inhalt.
Nummer

des

Blattes.

Seite .

2c .

30 . Januar

10 . Februar

90

1 . März

104

103

139

157

133

161

158

155

Abänderungen der Landwehr-Bezirks -Eintheilung ſowie des Muſters 15

zu 8 . 84 der Wehrordnung . . . . . . . . . . . . . .

Vorläufige Beſtimmungen über die Zollbehandlung der Verſchnitt-Weine

und Moſte nebſt Anleitung für die Unterſuchung von Verſchnitt-Wein und

Moſt auf den Alkohol- bezw . Fruchtzucergehalt und Ertraktgehalt . . .

ſowie

Abänderungen des amtlichen W aarenverzeichniſſes zum Zolltarif in Folge
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1. V e rii ch e r u n g 8 ·Weje n.

Beka n n tm a ch u n g .

Auf Grund der SS . 109, 112, 114, 117, 120 des Geſekes, betreffend die Invaliditäts - und Alters

verſicherung, vom 22. Juni 1889 (Reichs-Geſebbl. S . 97) hat der Bundesrath in ſeiner Sißung vom

22. d . M . beſchloſſen , die Beſtimmungen über die Entwerthung der Marken (Bekanntmachung vom

27. November 1890 , Central-Blatt S . 369) wie folgt abzuändern :

1. Die Ziffer II 2 fällt fort. An deren Stelle tritt folgende neue Ziffer 3a :

,,3a. Unbeſchadet der nach Ziffern 1 und 3 etwa erlaſſenen weiteren Anordnungen

ſind Arbeitgeber und Verſicherte, ſowie die die Beiträge einziehenden Drgane von Kranken

kaſſen, Gemeindebehörden und beſonderen Stellen (Hebeſtellen ) befugt, die in die Quittungs

karten eingeklebten Marken handſchriftlich oder unter Anwendung eines Stempels zu

entwerthen .

Dieſe Entwerthung darf aber nur in der Weiſe erfolgen , daß auf den einzelnen

Marken der Entwerthungstag in Ziffern angegeben wird , Ž. B . 15 . 3. 92. Andere Ent

werthungszeichen ſind unzuläſſig .“

II. Hinter Ziffer 3 a wird folgende neue Ziffer 3b eingeſchoben :

„ 3b . Soweit auf Grund der vorſtehenden Beſtimmungen oder anderer vom Bundes

rath erlaſſener Anordnungen eine Verpflichtung zur Entwerthung von Marken beſteht, iſt

dieſe Verpflichtung nach Maßgabe der Vorſchrift der Ziffer 3a Abſ. 2 von demjenigen zu

erfüllen , welcher die Marken einzukleben hat.

In Fällen der Ziffern 1 und 3 kann durch die Landes -Zentralbehörde die Verpflichtung

anderweit geregelt werden .
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Iſt die Entwerthung unterblieben, ſo iſt ſie bei der ferneren Einklebung von Beitrags

marken nachzuholen."

III. In Ziffer 7 iſt ſtatt der Wörte :

„auf Grund der Beſtimmungen in Ziffer 1“ zu ſeßen : „ auf Grund der Beſtimmungen in

Ziffer 1, 3 oder 4 ."

Die Beſchlüſſe des Bundesraths über die Befreiung vorübergehender Beſchäftigungen von der

Verſicherungspflicht und über die Entroerthung und Permichtung von Market (Betanntmachung vom

27. November 1890 , Central-Blatt S . 369) ſind in der hiernach ſich ergebenden anderweiten Faſſung

durch das Reichs-Geſeßblatt veröffentlicht worden.

Berlin , den 24 . Dezember 1891.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: v. Boetticher.

2 . 2011. und Steuer - W eſe n .

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 10 . Dezember d . J . nachfolgenden Beſchluß gefaßt:

1. In der Ziffer 1 des §. 19 der Ausführungsbeſtimmungen vom 5. Juli 1888 , betreffend das

Geſetz über die Erhebung der Abgabe von Salz (Central-Blatt 1888 S . 613), wird die Höchſt

grenze des Kochſalzgehalts der ohne Kontrole von der Salzabgabe freizulaſſenden Abraumſalze

von 36 auf 50 Prozent des Gewichts erhöht und in Ziffer 2 ebendaſelbſt demgemäß die

Zahl 36 durch die Zahl 50 erſeßt;

2. dem Artikel „ Abraumſalze" auf Seite 6 des amtlichen Waarenverzeichniſſes zum Zolltarif wird

folgende Faſſung gegeben :

„ Abraumſalze (ſogenannte Staßfurter ), als : gewöhnlicher Boracit (Staßfurtit), Carnallit,

Eiſenboracit, Glauberit, Rainit, Kieſerit, Rrugit, Polyhalit, Schönit, Sylvinit, Tachhydrit 2c. :

1. wenn ihr Gehalt an Kochſalz 50 Prozent ihres Gewichts nicht überſteigt und ſie

derart vermahlen ſind, daß die Ausſcheidung der etwa vorhandenen Salztheile auf

mechaniſchem Wege unmöglich erſcheint ( † 266 ] Nr. 7a frei.

2. wenn ſie von anderer als der unter 1 angegebenen Beſchaffenheit ſind, wie Salz" ;

3 . der Artikel „ Sylvin “ deſſelben Verzeichniſſes (S . 353) wird durch folgenden Artikel erſekt:

„ Sylvinit ſ. Abraumſalze." und

4 . die Nummer 266 des ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſes und des Verzeichniſſes der Maſſengüter ,

auf welche die Beſtimmung im §. 11 Abſaß 2 Ziffer 3 des Geſeßes vom 20. Juli 1879, be

treffend die Statiſtik des Waarenverkehrs , Anwendung findet, wird dem Beſchluſſe zu 2 ent

ſprechend abgeändert, ſo daß fünftig zu lauten hat

a ) die Spalte 2 des ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſes und des Maſſengüterverzeichniſſes:

„ Abraumſalze (ſogenannte Staßfurter ), wenn ihr Gehalt an Kochſalz 50 Prozent ihres

Gewichts nicht überſteigt und ſie derart vermahlen ſind , daß die Ausſcheidung der etwa

vorhandenen Salztheile auf mechaniſchem Wege unmöglich erſcheint“ ,

b ) die Spalte 4 des ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſes : „ Hierher gehören : gewöhnlicher Bo

racit (Staßfurtit), Carnallit, Eiſenboracit, Glauberit, Kainit, Rieſerit, Krugit, Polyhalit,

Schönit, Sylvinit, Tachhydrit 2c. - Abraumſalze von anderer als der in Spalte 2 an

gegebenen Beſchaffenheit ſind unter Nr. 689 beziehungsweiſe 690 nachzuweiſen .“

und
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3 . Koniul a t :Weſe n .

Dem zum Vize-Konſul der Vereinigten Staaten von Amerika in Cöln ernannten Herrn vowe Allen

Marwell iſt das Erequatur Namens des Reichs ertheilt worden .

4 . Polizei.Were n.

Augweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Alter und Seimath-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beftrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloffen hat.

Datum

des

Ausweiſungs.

beſchlufſes .der Uusgewieſenen .

a) Auf Grund des § . 39 des Strafgeſeßbuchs :

1. 1 Adolf Münnich , geboren am 4 . Juni 1866 zu Schönbach,lichwerer und einfacher Königlich preußiſcher Re. 2. November

Meſſerſchmiedegeſelle, Bezirk Gabel, Böhmen , Diebſtahlund Betrug gierungspräſident zu d . I .

( 2 Jahre Zuchthaus Oppeln ,

laut Erkenntniß vom

23. Noveinber 1889 ),

2 . Hermann Rader, geboren am 6 . Januar 1856 zu Warſchau, Ruppelei ( 3 Jabre Oe. Polizeibebörde zu 20. November

Heilgebülfe, Ruſſiſch - Polen , ruſſiſcher Staatsange fängniß lautErkennt. Hamburg ,

höriger, niß vom 12. Novem :

ber 1888) .

b ) Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs :

3. Joſef Aldermann, geboren am 2. Dktober 1850 zu Lipina, Landſtreichen , Königliche Polizei- Diret. 27 . November

ehemaliger Forſtad- Gemeinde Bar , Bezirk Beneſchau , tion zu München ,

junkt, Böhmen , öſterreichiſcher Staatsange.

höriger ,

4. Udolf Biedermann, geboren am 12 . Februar 1873 zu Siwiß desgleichen , Königlich preußiſcher Re- 19 . Dezember

Kellner, bei Brünn, Mähren , gierungspräſident zu d . J.

Hannover,

5. Albert Bogutta geboren am 19. Januar 1853 zu Nieśna: desgleichen , Königlich preußiſcher Re. 15 . Juni

(Woiziec ). Ar. nowice, Galizien , gierungspräſident zu 1 d . I.
beiter, Oppeln ,

6 . Emil Frei, geboren am 18 . Oktober 1840 zu Höll desgleichen , Königlich bayeriſches Be: 7. Dezember

Bäder, ſtein , Kanton Baſel-Land, Schweiz, zirksamt Altötting, d. J.

| ortsangehörig ebendaſelbſt,

7. Johann Gaertner , geboren am 24. Juni 1842 zu Raaden, Betteln , daſſelbe, des gleichen .
Solofier , Böhmen , ortsangehörig ebendaſelbſt ,

8. Michael Goeß , geboren am 19 . Auguſt 1850 zu Waizen - Landſtreichen , Königliche Polizei-Diret. 8 . Dezember
Shreiber , dorf, Bezirk Ansbach, Bayern , franzö tion zu München , d. I .

| fiſcher Staatsangehöriger ,

9. Joſef Hamolla , geboren am 12 . April 1850 zu Wien , desgleichen , Königlich bayeriſches Be. 12. Dezember

Kellner, Deſterreich , ortsangehörig zu Unteralb, zirkšamt Ansbach , d . F .

Bezirk Oberhollabrunn , ebendajelbſt,

10. Heinrich Hodauf, geboren am 12 . Juli 1840 zu Troppau , Betteln , Königlich preußiſcher Re 15 . Dezember
Pojamentier, Deſterreichiſch-Schleſien , ortsangehörig gierungspräſident zu / d . J .

ebendaſelbſt Schleswig ,

11. Jojef Wurpes, geboren am 10 . Januar 1871 zu Seifers. desgleichen , Königlich preußiſcher Re. 12. Dezember

| Tuchmachergeſelle, dorf, Bezirk Jägerndorf, Deſterreichiſch . gierungspräſident zu d . I .

Schleſien , ortšangehörig zu Wieſe, Breslau,

| Bezirk Jägerndorf,

Berlin , Carl Bermanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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1 . 2011 . und Steuer -Weſen.

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 17. Dezember v . Js. beſchloſſen , daß in das Verzeichniß

derjenigen Gegenſtände, welche, mit mehr als 3 M . Zoll für 100 kg belegt, zum Tranſitlager ohne

Mitverſchluß der Zollbehörde abgelaſſen werden können (Anlage C zum Privatlager -Regulativ, Central

Blatt Jahrgang 1888 Ś . 233 ff.), auch kaliforniſcher Þonig und eingemachter Ingber aufgenommen

werden .

Blatt Jahrgan
et

Boubehör
teile

erit mehr"998 17. Dezember v.

2 . Konſulat -Weje n .

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs den Laufmann Dr. Eugen Erhardt zuin

Konſul in Bilbao (Spanien ) zu ernennen geruht.

Der Kaiſerliche Konſul Kunſe in Cajamarca (Peru ) hat Herrn Friedrich Bornemann zum Konſular

Agenten in Pacasmayo beſtellt.
- - - - - -

Dem zum General-Konſul der Vereinigten Staaten von Venezuela in Berlin ernannten Herrn Dr. Rafael

Dominguez iſt das Exequatur Namens des Reichs ertheilt worden.
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3 . Polizei,Wefe n.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Alter und Heimath

Grund

-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

. Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloffen hat.

Datum

des

Xusweiſungs.

beſchluffes .

der Beſtrafung.
der Ausgewieſenen .

I

5 .

a ) Auf Grund des §. 39 des Strafgeſeßbuchs:

1. Anna Brett. igeboren am 17. März 1864 zu Gieß-lichwerer DiebſtahlKöniglich preußiſcher He= 15 . Dezember

ichneider, ledige hübel, Bezirk Neuſtadt a. M ., Böhmen, ( 1 Jahr 6 Monate gierungspräſident zu v . I.

Dienſtmagd, ortsangehörig ebendaſelbſt, Zuchthaus laut Er: Liegniß,

fenntniß vom 26 . Juni

1890),

2 . Franz Raufmann, geboren am 25. Oktober 1849 zu Nieder- gewerbsmäßiges un- Königlich fächſiſche Kreis. 4 . Dezeinber
Weber und Tage lichtenwald bei Zwiđau , Böbmen , orts befugtes J agen hauptmannſchaft zu v. I.

arbeiter , angehörig ebendaſelbſt , ( 2 Fabre Gefängniſ Baußen ,

| laut Erkenntniß vom

i 6 . Dezember 1889),

b ) Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs :

3. Joſef Balole geboren am 5. März 1871 zu Wels , Landſtreiden , Großherzoglich beſſiſches 19. Dezember

(Bakula),Schloſſer, Oberöſterreich,ortsangehörig zu Brand: Kreisamt zu Offenbad) v . J .

| lin , Böhmen , a . M .

4 . Rudolf Borkowsky, geboren am 7 . Dezember 1858 zu Bieliz, Betteln , Königlich preußiſcher Ne 20. Dezember
Eiſendreher, Deſterreichiſch.Schleſien , ortsangehörig gierungspräſident zu | v. I .

ebendaſelbſt, Breslau,

5 . Joſef Franke, geboren am 12. November 1845 zu desgleichen , derſelbe, 23. Dezember
Fabrikarbeiter, Niederlindewieſe , Bezirk Freiwaldau, v . J .

Deſterreichiſch-Schleſien , ortsangehörig/
ebendaſelbſt,

6 . Rudolf Funk, geboren am 12. September 1857 zu landſtreichen , Königlich preußiſdyer Re: 7. Dezember

Kellner, Wien , Deſterreich, gierungspräſident 311 v . I.

Oppeln ,
7 . Maria Hochenauer, geboren am 9. April 1873 zu Mül: desgleiden , Kaiſerlicher Bezirks,Prä : 26 . Dezember

Dienſtmagd, | hauſen , Elſaß, ortsangehörig zu Velfort, fident zu Colmar, v . I .

Frankreich ,

8. Adam Jankowsky, geboren im Jahre 1856 zu Bakacerewo, desgleiden , Königlich preußiſcher Re 18. Dezember

Arbeiter, Rußland, ruſſiſcher Staatsangehöriger, gierungspräſident zu v . I .
Potsdam ,

Johann Klement, geboren am 24. Juni 1866 zu Bönnich , Betteln , Königlich preußiſcher Re: 7 . Dezember
Arbeiter, Bezirk Freudenthal, Deſterreich , orts . gierungspräſident zu v . I.

angehörigzu Groß•Herrliß, ebendaſelbſt, Dppeln ,

10. Johann Lautſch , geboren am 12. Auguſt 1867 zu Schab: desgleichen , Großherzoglich badiſcher 18. Dezember
Glasmacher, lar, Böhmen , ortsangehörig ebendaſelbſt, Landeskommiſjär zu v . I.

Karlsruhe,

11. Felir levrey , Bäcker: geboren am 24. Juli 1870 zu Fougerolles, Landſtreichen , Kaiſerlicher Bezirks-Prä: 22 . Dezember

geſelle, | Arrondiſſement Lure, Frankreich , fran: fident zu Colmar , v . I .

zöſiſcher Staatsangehöriger ,
12. Joſef Prugg, geboren am 4 . März 1843 zu Nauders, Bettelii, Stadtmagiſtrat Neuburg 15 . Dezember

Tiſchler , Bezirk Landed, Tirol, öſterreichiſcher a . d. Donau, Bayern, v . I.
Staatsangehöriger,

13. Johann Swoboda, geboren im Jahre 1841, zu Podelus, Landſtreichen, Königlich bayeriſches Be- 9 . Dezember

Eiſenbahnarbeiter, Bezirk Beneſchau , Böhmen , Öſter: | zirksamt Memmingen , 1 v . F .

reichiſcher Staatsangehöriger ,

14 . Anton Tattermuſch, geboren am 10 . Februar 1862 zu Wien , desgleichen , Königlich preußiſcher Re- 22. Dezember
Seilergeſelle, Deſterreich , | gierungspräſident zu v . I.

Trier,

15 . Ernſt Weiß , Brauer, geboren am 4 .Oktober 1828 zu Tarnow , Betteln , Königlich preußiſcher Re: 24 . Dezember

Galizien , gierungspräſident zu 0 . I.
Breslau ,

Berlin , Carl Seymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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1

1. 2011 . und Steuer -Weſen.

Auf Grund der Beſtimmung im Artikel 36 der Reichsverfaſſung iſt nach Vernehmung des Ausſchuſſes

des Bundesraths für Zou - und Steuerweſen

1. der Königlich preußiſche Ober-Reviſor Junghans zu Cöln an Stelle des in den Landes

dienſt zurückberufenen Königlich preußiſchen Reviſions- Inſpektors Kühne den Königlich ſächſiſchen

Hauptämtern zu Schandau , Zittau und Baußen als Stations-Kontrolör , mit dem Wohnſiß

in Zittau ;

2 . der Großherzoglich badiſche Miniſterial- Sekretär Moſer zu Karlsruhe an Stelle des in den

Landesdienſt zurückberufenen Großherzoglich badiſchen Zoll- Inſpektors Müller den Königlich

preußiſchen Hauptämtern zu Aachen , Malmedy, Cöln , Düſſeldorf und Elberfeld als Stations

Kontrolör, mit dem Wohnſiß in Cöln ,

vom 1. Januar d . J. ab beigeordnet worden .

2 . M a r ine und Schiffahrt.

Der ſiebente Nachtrag zur amtlichen deutſchen Ausgabe des Internationalen Signalbuches, II. Auflage,

1884 , iſt erſchienen .
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3 . B a n k .

Status der deutſchen N o te u

nach den im Reichsanzeiger veröffentlichten Wochenüber

(Die Beträge lauten
Passiva .

Bezeichnung BedenGegen

30.Nov.

Unge

Dedte
fälligeGrund- Rejerves Noten .

Kapital. Fonde. Umlauf.

Sonſtige
der

Sonſtige

Geren | taglia

30.Nov.
Ver:

1891.

feiten .

Gegen

0 . Nov.30 .Nov.

Ver .

bindlich

teiten

mit

Kündis

gunge.

friſt .

Greni.

Ver

bindlich
Gegen Sumine Gegen feiten

aus
30 .Nov . ] der 30 .Nov.

weiterge.

1891. Paſſiv. . 1891. gebenen
inlän

diſchen
Wechſeln

Banken . 1891. Noten .

1-|L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

1891. 1891. Paſſiva.
bindlich -

| 3 | 4 | 5. | 6. 1 7. | 8. | 9. 1 10. | 11. | 12. 1 13. | 14. | 15. 1 16. | 17C

Reichobant . . . . . . 1 305 – 548 1 672 545 + 38 141 --

Städt. Bank zu Breslau . 2 500 - 410 33 - 8 772 +

+

25 765

10 024 – 824 59 - 86 51 258 + 2 485

++

967Frankfurter Banf . . . :

Bayeriſche Notenbant . . 1 001

120 0001 29 003|1 122 530|-+ 127251 190 710 + 161837| 399 707 |-- 88 562)

3 000 ) 600 2460 + 436 1163 + 387 179

17 143) 4 2861 12976 + 1 466 6 755 - 22 6 770* + 1929

7500 1 503 ) 64 360 + 1741 26 854 - 751 6978 + 184

30 000 4 290 52 004 + 9632 16 795 + 2005 13 229

9000 6801 23 326 + 234 10 146 + 266 625 882

1 587) 16 769 + 746 ] 9 960 - 333 1565 - 767|

15672 16 280 + 663 9813 – 161 95*

10 500 571 2967 + 552 2027 + 354 2 260 + 176

- -

15 388 – 280

1739 – 162282080 +

550 +Sachfliche Bank zu Dresden

+

554 + 54 115 465 + 9 385

+

1 902

Württembergiſche Notenbank +
I
I
I

+ +

34 528 – 578

+

1 467

Badiſche Bank . . . . . 9000

T

- | - 884 + 65 29 805 +

+

441 3 082

8 Bank für Süddeutſchland . 1775 1 082 +

+

981 79734 904 +

17400 +

761

6099 Braunſchweigiſche Bank . . 960 –

+

121 142 + 21

+

3 607

Zuſammen . 221 815 44 295/1 313 672 + 142721 274 223 + 163582 431 408 - 87 9441?_ 28 885 – 1629 6682 – 1974/2 046 757 + 51 174 13588

L T coon 1629

Bemer kung e u .

Zu Spalte 5* : Davon in Abſchnitten zu 100 M . = 891502 400 Me,

- 500 = 35 606 500 M . (bei den Banken Nr. 1, 3, 5 ),

- 1000 · = 384 809 500 Me ( . . . . 1, 2, 3 ).

Zu Spalte 9 Nr. 3 *: Darunter 131 900 M . noch nicht zur Einlöſung gelangte Guldennoten .

Zu . 9 8* : . 92 207 Mb · · - Gulden : und Thalernoten.



Weſe n.

banken Ende Dezember 189 1

ſichten , verglichen mit demjenigen Ende November 1891.

auf tauſend Mark.)
Activa .

Retall. ! Gegen
Sonſtige

Reichs .

Eaffen.

deine.

Gegen 1 Noten Gegent

30. Nov . anderer 30. Nov. Wechſel.

1891. | Banten . / 1891. I

Gegen Gegen

30. Nov. Lombard. 30.Nov.

1891. 1891.

30. Rou.

1891.

Gegen

30 Nov.Effekten .

Gegen

30 . Nov .

1891.

Summe ! Gegen

der 30. Nov.

Mftira. 1891.
Beftant, Attiva.

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

1891.

19 . i 20 . 1TS 21. I 22 1 23. 24 . 25 . 26 . 27. 28 . 29 . 30 . 31. 32.

1

901 880 - 32 155 17 287 - 4 373 138 610 + 29 543 1 344 + 196

3 613 + 125 - 57

l

13

12653 , + 1942

378 + 81

1553 + 1 287

4070 + 1 401

+ 7975

27 – +
7056

+

156

132006

Il

16 321

571 898 + 32 332

4068 - 141

29 332 - 838

40 737 - 1809

67300 + 1 699

19 928 ' - 363

19 419 - 1006

19 992 + 725

5665 + 396

6 300

+

44 178 + 9910 1 687 850 + 37 395

2 9035 + 35

5291 + 2219 53 053 + 3 1393

1496 - 309 82 080 + 3024

5 845 115 465 + 9 385

630 34 528

2213 - 110 29 805 + 447

- 414 34 904 + 761 8

8 377 + 115 17 550 + 615

918 - 30

4641 + 214

33 330 + 1 103

18 776 - 247

11013 + 271

6 591 + 1 146

5519 + 80

756 + 134

+1

2 079 784

+

19

1

1 308 56 + 5

+

925 2 249 4 456 - 466 1 740+

+

757

49

+

2 417

+
.

983424 - 29 484 17 689 – 4476 38 336 + 13 099 778 339 + 30 995 164 343 ' + 30 467 12 312 - 102 69 827 + 10 599 | 2 064 270 + 51 098
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4 . Allgemeine Verwaltungs-Sachen.

Auf Grund des S. 19 der Verordnung, betreffend die Tagegelder, die Fuhrkoſten und die Um

zugskoſten der Reichsbeamten , vom 21. Juni 1875 (Reichs-Geſekblatt Šeite 249) iſt die Einreihung

der Reichsbeamten in die unter Nr. III bis VI des $ . 1 und unter Nr. II bis VI des $. 10 dieſer Ver

ordnung aufgeführten Beamtenklaſſen nach Maßgabe des unterm 6 . Januar 1876 (Central- Blatt Seite 8 )

veröffentlichten Verzeichniſſes feſtgeſtellt worden . Leşteres wird bezüglich der nachſtehend aufgeführten

Kategorien von Reichsbeamten ergänzt bezw . abgeändert, wie folgt:

. 1

Verzeichniß der Reichsbeamten .
$ . 10

der Verordnung, betreffend die Tagegelder, die Fuhrkoſten und die Umzugskoſten der Reidis.

beamten, vom 21. Juni 1875.

Klaſſe IV . Klaſſe III.

Mitglieder der übrigen Reichsbehörden . ! Mitglieder der höheren Reichs behörden .

F. Poſt- und Telegraphenverwaltung.

Es fällt fort :

Telegraphen - Ingenieur.

Es treten hinzu :

Ober - Telegraphen - Ingenieure .

Klaſſe IV.

Mitglieder der übrigen Reichsbehörden.

K . Poft- und Telegraphenverwaltung.

Es treten hinzu :

Techniſcher Hülfsarbeiter für Bauſachen und Vorſteher des techniſchen Baubüreaus.

Telegraphen - Ingenieure bei der Centralbehörde.

Poſt-Bau- Inſpektoren .

Ober- Buchhalter und Kaſſirer der General-Poſtkaſſe.

Die den Wohnungsgeldzuſchuß III 2 des Tarifs beziehenden Buchhalter der General- Poſtkaſſe.

Es iſt zu ſeßen :

ſtatt ,, Direktor des Poſtzeugamts “ : „ Vorſteher des Poſtzeugamts " .

Klaſſe v . Klaſſe V .

Sekretäre der höheren Reichsbehörden. Sekretäre der höheren Reichsbehörden.

K . Poſt- und Telegraphenverwaltung.

Statt des bisherigen Teytes iſt zu ſeben :

Geheime Kanzlei-Sekretäre bei der Centralbehörde.

Bureau- und Rechnungsbeamte I. Klaſſe in den Büreaus der Centralbehörde, beim Poſt

anweiſungsamt, beim Poſtzeugamt und bei der Telegraphen -Apparat-Werkſtatt. Büreau

und Rechnungsbeamte II. Klaſſe (Bureau -Aſſiſtenten ) bei der Centralbehörde.

Geheime Regiſtratur-Aſſiſtenten bei der Centralbehörde.

Bauzeichner und Kartenzeichner bei der Centralbehörde.

Bauſekretäre bei der Centralbehörde.
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$ . 1 . 8 . 10 .

Die den Wohnungsgeldzuſchuß V des Tarifs beziehenden Buchhalter der General-Poſtkaſſe.

Kontrolör und Kaſſirer beim Poſtzeitungsamt.

Büreau- und Rechnungsbeamte I. Klaſſe bei den Ober-Poſtdirektionen (Ober-Poſtdirektions

Sekretäre ).

Bauſekretäre bei den Ober -Poſtdirektionen .

Kaſſirer bei den Ober- Poſtkaſſen .
Buchhalter ve beni eber- Pojttajjen .

Kaſſirer bei den Poſt- und Telegraphenämtern (Poſtkaſſirer und Telegraphenamts -Kaſſirer).

Ober- Poſtſekretäre und Ober- Telegraphen-Sekretäre.

Maſchinenmeiſter.

Vorſteher der Poſtämter II. Klaſſe (Poſtmeiſter).

Kommiſſariſche Vorſteher von Militär- Poſt

ämtern .

Poſtſekretäre und Telegraphenſekretäre.

Klaſie VI. Klaſſe Vi.

Subalternen der übrigen Reichsbehörden . Subalternen der übrigen Reichs behorden .

H . Poſt- und Telegraphenverwaltung.

Statt des bisherigen Textes iſt zu ſeßen :

Bauſchreiber bei der Centralbehörde.

Bureau- und Rechnungsbeamte II. Klaſſe (Büreau-Aſſiſtenten ) beim Poſtanweiſungsamt, beim

Zeugamt, beim Telegraphen - Ingenieurbüreau , bei der Telegraphen -Apparat-Werkſtatt

und bei der General-Poſtkaſſe.

Büreau - und Rechnungsbeamte II. Klaſſe (Büreau-Aſſiſtenten ) und Kanzliſten bei den Ober

Poſtdirektionen .

Bauſchreiber und Bauzeichner bei den Ober- Poſtdirektionen .

Vorſteher der Poſtämter III. Klaſſe (Poſtverwalter).

Ober -Poſt-Aſſiſtenten und Ober- Telegraphen -Aſſiſtenten.

Etatsmäßig angeſtellte Poſt- Aſſiſtenten und Telegraphen -Aſſiſtenten ,

Telegraphen-Mechaniker.

Maſchiniſten .

Poſtpraktikanten .

Nicht etatsmäßig angeſtellte Poſt

úſſiſtenten und Telegraphen -Aſſiſtenten .

Poſteleven .

Kanzleidiätare.

Poſtanwärter und Telegraphenanwärter.

Poſtgehülfen .

Poſthülfsbeamte.

Fernſprechgehülfen .

Poſtagenten.

Telegraphen -Hülfsmechanifer.

Hülfsmaſchiniſten .

Telegraphengehülfinnen . Etatsmäßig angeſtellte Telegraphengehülfinnen .

Fernſprechgehülfinnen .

Berlin , den 12. Januar 1892.

Der Reichskanzler.

Graf v. Caprivi.
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5 . Polizei Were n.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Ulter und Seimath1.-V
a
u
t
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung .

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloffen hat.

Datum

des

Ausweiſungs.

beſchlufjes.
der Ausgewieſenen .

5 .

1. Heinrich Basler,

Tagner,

2 . Joſef Galle,
Arbeiter,

a ) Auf Grund des §. 39 des Strafgeſeßbuchs:

geboren am 24 .November 1863 zu New : Diebſtahl im wieder: Raiſerlicher Bezirks -Prä : 4 . Januar

York, Nordamerita , nordamerikaniſcher holten Rüdfall, fident zu Solmir, D . J.
Staatsangehöriger, (3 Jahre Zuchthaus

I laut Erkenntniß vom

| 26 . Januar 1889 ),

geboren am 8. Oktober 1844 zu Groß. Diebſtahl im wieder: Königlich preußiſcher Re. 30. Dezember

i Stiebniß , Bezirk Königgräß, Böhmen , bolten Rüdfall, I gierungspräſident zu v . I .

ortsangehörig ebendaſelbſt, (5 Jahre Zuchthaus Breslau,

laut Erlenntnß vom

14 . Januar 1887),

geboren am 1. Februar 1862 zu Weiß - ſchwerer und einfacher Röniglich preußiſcher Re- 24. Dezember
firchen , Mähren, öſterreichiſcher Staats. Diebſtahl ( 2 Jahre gierungspräſident zu | v . F.

angehöriger, 1 Monat Zuchthaus Potsdam ,

laut Erkenntniß vom

21. Januar 1890 ),

geboren am 2. Januar 1859 zu Dornach, Diebſtahl im wieder. Kaiſerlicher Bezirks. Prä 29 . Dezember

Bezirk Mülhauſen , Elſaß, ortsange holten Rückfall , fident zu Colmar,

hörig zu Linthal, Schweiz, ( 1 Jabr 6 Monate

Zuchthaus laut Er:

finntniß vom 29 . Mai

1890 ),

3 . Franz Schent,
Matoje ,

4 . Robert Zweifel,

Tagelöhner,

b) Auf Grund des g . 362 des Strafgeſeßbuchs :

5 . Johann Joſef Bal. geboren am 8. Mai 1851 zu Arnoult, Landſtreichen , Kaiſerlicher Bezirke-Prä: 14 . Dezember
thazard, Fabrif. Kreis St. Dié, Frankreich, ortsange: fident zu Straßburg , v . I.
arbeiter , hörig ebendaſelbſt,

6 . Ludwig Barelli, geboren am 25. März 1856 zu Bella: desgleichen , Kaiſerlicher Bezirkspräſi. 2 . Januar
Steinbrecher, varda, Bezirk Vidana, Italien , italieni. dent zu Meß, d . J.

ſcher Staatsangehöriger,
7 . Matteo Bravint , geboren am 15 . Auguſt 1857 zu Polce- desgleichen , Großherzoglich badiſcher 4 . Januar

Erdarbeiter, nigo, Provinz udine, Italien , orts Landeskommiffär zu d . I .

angehörig ebendaſelbſt, Freiburg ,

8. Jakob Saranini, geboren am 18. Dezember 1867 auf desgleichen , Raiſerlicher Bezirtepräfi- 30 . Dezember
Mechaniker, Malta , britiſcher Staatsangehöriger, dent zu Meß, | 0 . J .

9. Franz Gzibat, geboren am 6 . Juni 1869 zu Hermann- debgleichen , Röniglich bayeriſches Be- 7. Dezember

Schloſſer, ſeifen , Bezirk Hohenelbe, Böhmen , zirksamt Regen , 0. I.

öſterreichiſcher Siaattangehöriger,

10 . Johann Gabrieli, 38 Jahre alt, öſterreichiſcher Staats- desgleichen , Kaiſerlicher Bezirks-Prä. 29. Dezember
Muſiker, , angehöriger, i ſident zu Straßburg. v . I .

11. Cäzilie Gabrieli, 28 Jahre alt, öſterreichiſche Staats- desgleichen , derſelbe, desgleichen .

Muſikerin , | angehörige,

12. Johann Gregor, geboren am 5 . November 1843 zu Wolin , desgleichen , Königlich bayerijdies Be- 15. Dezember

Tiſchler, Bezirk Straconic, Böhmen , öſterrei zirksamt Traunſtein , | v . I .

chiſcher Staatsangehöriger,

13. Hermann Gä m mig, geboren am 24 . Januar 1850 zu Tru='desgleichen , Großherzoglich badiſcher 30 . Dezember
Soloſjer, mau, Deſterreich , ortsangehörig zu Landeskommiſjär zu ! v . I .

! Iſter, Kanton Zürich, Schweiz, Mannbeiin ,
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Name und Stand Alter und Seimath-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Uusweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſung8.

bеfluffеѕ .
der Ausgewieſenen .

Königlich preußiſcher Re: 30. Dezember

gierungspräſident zu v . J .

Hildesheim ,

Königlich preußiſcher 26. November

Polizeipräſident zu v . J.
Berlin ,

Großherzoglich heffiſches 24 . Dezember

Kreisamt Worms, v . I .

Polizeiamt zu Lübec , 17. November
v . J .

Edmund goler, geboren am 19. Juni 1872 zu Wohlen, Landſtreiden ,

Färbergehülfe, Kanton Aargau, Schweiz, ortsange

hörig ebendaſelbſt,

15 . Naftali Klein , geboren am 8. Oktober 1863 zu Sezu = Betteln ,

Handelsmann, cina, Bezirk Dabrowa, Galizien , orts.

angehörig ebendaſelbſt,

16 . Friedrich Rienzel, geboren am 11. Juli 1855 zu Königin - Landſtreichen ,
Conditor, hof, Böhmen , öſterreichiſcher Staats

angehöriger,

17. Julius Wilhelm geboren am 7. Mai 1847 zu Kopen - Arbeitsſcheu ,
Mathieſen , hagen , Dänemart, däniſcher Staats

Arbeiter, , angehöriger,

Suſanne Offermann geboren am 1. Februar 1871 ju lurein - landſtreichen ,

Dienſtmagd, burg , ortsangehörig ebendaſelbſt,

Mathias Potorny, geboren am 24 . Februar 1873 zu Marf- desgleichen ,

Arbeiter , vareb,Deſterreich ,öſterreichiſcher Staate
angeböriger,

. Bbilipp Boppe, geboren am 8 . Auguſt 1863 zu Den - Betteln ,

Bildbauer, ham , Belgien , belgiſcher Staatsange

böriger,

21. i Joſef Purſer, geboren am 19 . Dezember 1872 zu Landſtreichen ,

Feilenbauer, Wien, Deſterreich ,ÖſterreichiſcherStaats

angeböriger,

Wenzel Simon , geboren am 23 . Septeinber 1844 zu Betteln ,

Arbeiter , Welhoſt, Böhmen , ortsangehörig eben
daſelbſt,

23 . Johannes Wießner, 34 Jahre alt, geboren zu Nebes, Bezirt resgleichen ,
Weißgerber , Sobenſtadt, Deſterreidy, ortsangehörig

ebendaſelbſt,

Kaiſerlicher Bezirks. Prä . 31. Dezember

fident zu Meß ,

Polizeibehörde zu Sam - 21. Dezember

| burg, v . .

Königlich bayeriſches Re- 11. Dezember

| zirksamt Tölz, 10. I .

Kaiſerlicher Bezirki-Brä - 3. Januar d. I .

fident zu Colmar,

Königlich preußiſcher Re. 30 . Dezember

gierungspräſident zu | v . J .

Merſeburg ,

Großherzoglich badiſcher 2. Januar d . I.
Landeskommiffär zu

Mannheim ,

Berlin , Carl beymanns Verlag - Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin ,
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Central-Blatt
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im
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Bu beziehen durch alle Poſtanſtalten und Buchhandlungen .

XX . Jahrgang. Berlin , Freitag , den 22. Januar 1892. 1 N 4 .

Inhalt: 1. 2011. und Steuer-Weſen : Zulaſſung geiniſchter

Privattranſitlager ohne amtlichen Mitverſchluß für die in

Nr. 9 des Zoltarifs aufgeführten Waaren in Duisburg ;

- Veränderungen in dem Stande oder den Befugniſſen

der Zoll. und Steuerſtellen . . .

n
. . . . Seite 15e to

Konſulat Melen : Entlaffuna . ' 'O
tlaſſung ; – Ermächtigung zur Vor:

nahme von Sivilſtands- Akten . . . . . . . . 16

3 . Marine und Schiffahrt: Errichtung von Stellen für die

Unterſuchung der Seeleute auf Farbenblindbeit in Bremen

und Bremerhaven . . . . . . . . . . . . 16

Bolizei-Weſen : Uusweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiet . . . . . . . . . . . . . . 17

1 . 2011 . und Steuer - Weje n .

- -

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 22. Dezember v . Js . beſchloſſen , daß in Duisburg

gemiſchte Privattranſitlager ohne amtlichen Mitverſchluß für die in Nr. 9 des Zolltarifs aufgeführten

Waaren geſtattet werden dürfen .

Sul

Veränderungen in dem Stande oder den Befugniſſen der Zoll- und Steuerſtellen .

Im Königreich Preußen .

Es iſt ertheilt worden :

dem Nebenzollamt I. zu Norderney im Bezirk des Hauptzollamts zu Emden die unbeſchränkte

Befugniß zur Erledigung von Begleitſcheinen I;

dem Steueramt I. zu Hünfeld im Bezirk des Hauptſteueramts zu Hanau die Befugniß zur Er

Ledigung von Begleitſcheinen Il über zollpflichtige Waaren ;

dem Nebenzollamt II. zu Poeszeiten im Bezirk des Hauptzollamts zu Memel die Be

fugniß zur Ausfertigung von Begleitſcheinen I über Pferde auf die hamburgiſchen Hauptzollämter und

dem Nebenzolamt I. zu Leibitſch im Bezirk des Hauptzollamts zu Thorn die Befugniß zur

Erledigung von Begleitſcheinen I über Waaren einſchließlich des inländiſchen Salzes , welche zum Ausgang

nach Rußland beſtimmt ſind .

Die dem Steueramt I. zu Naumburg a. Dueis im Bezirk des Hauptſteueramts zu Görlip

beigelegte Befugniß zur Erledigung von Begleitſcheinen 1 über das für die Mühle des Beſißers Kampf

meyer zu Naumburg a . D . eingehende Getreide iſt zurückgezogen worden .

Das Steueramt I. zu Cronberg im Bezirk des Hauptſteueramts zu Biebrich iſt aufge
hoben worden .
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Es ſind umgewandelt worden :

die Steuerämter I. zu Ahrweiler im Bezirk des Hauptſteueramts zu Neuwied, zu Wadern

im Bezirk des Hauptſteueramts zu Saarbrücken, zu Bodenteich im Bezirk des Hauptſteueramts zu Lüne

burg und zu Friedland D . Š . im Bezirk des Hauptzollamts zu Neuſtadt D . S . in Steuerämter II.,

und das Steueramt II. zu Drieſen im Bezirk des Hauptſteueramts zu , Landsberg a . W . in ein

Steueramt I.

Im Königreich Bayern .

Es iſt ertheilt worden :

dem Nebenzollamt zu Zweibrücken im Bezirk des Hauptzollamts zu Landau die Befugniß zur

Erledigung von Begleitſcheinen I über Roheiſen , welches in ganzen Eiſenbahnwagenladungen für das

Eiſenwerk Kraemer zu St. Ingbert eingeht, ſowie zur Ausfertigung von Begleitſcheinen I über das von

dieſem Eiſenwerk zur Ausfuhr angemeldete Luppen - und Stabeiſen , und

dem Hauptzollamt zu Landau die Befugniß zur Abfertigung von Waaren der Tarifnummern

22 f, 22 g 1 , 22 g 2 , 41 d 5 und 41 d 6 zu andern als den höchſten Zollfäßen dieſer Nummern .

Im Königreich Sachſen.

Das Unterſteueramt zu Frankenberg im Bezirk des Hauptſteueramts zu Chemniß iſt zur Er

ledigung von Verſendungsſcheinen I über inländiſchen Taback erinächtigt worden .

: Im Königreich Württemberg.

Dem Kameralamt zu Oberndorf iſt die Befugniß zur Ausfertigung von Verſendungsſcheinen

I und II über inländiſchen Branntwein ertheilt worden .

In Elſaß - Lothringen.

Das Nebenzollamt I. zu Niederſulzbach im Bezirk des Hauptzollamts zu Münſter i. Elf. iſt

unter Beilegung der unbeſchränkten Befugniß zur Eingangsverzollung von Wein und Branntwein in ein

Nebenzollamt II. umgewandelt worden .

2 . Koniul a t -Weien.

Dem bisherigen Vize - Konſul des Reichs in Suez, Th. Meyer, iſt die nachgeſuchte Dienſtentlaſſung

ertheilt worden .

Dem Kaiſerlichen Vize- lionſul, Erbgrafen zu Caſtell- Rüdenhauſen in Alerandrien iſt auf Grund des

$ . 1 des Geſekes vom 4 . Mai 1870 in Verbindung mit S . 85 des Geſeßes vom 6 . Februar 1875 für

den Amtsbezirk des dortigen Kaiſerlichen Konſulats die Ermächtigung ertheilt worden , bürgerlich gültige

Eheſchließungen von Reichsangehörigen und Schußgenoſſen , mit Einſchluß der unter deutſchem Schuße lebenden

Schweizer, vorzunehmen und die Geburten , Heirathen und Sterbefälle dieſer Perſonen zu beurkunden .

3 . M a r ine und Schiffah r t.

In Bremen und Bremerhaven ſind am 1. Januar d . J. Unterſuchungsſtellen für die Unterſuchung

der Seeleute auf Farbenblindheit, in Bremen außerdem eine Unterſuchungskommiſſion für die zweite

Unterſuchung in Thätigkeit getreten . Die Unterſuchungen erfolgen gebühren - und koſtenfrei.
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4 . Polizei # ejen.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Alter und SeimathC
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſungs :

beſchlufſe8 .

6 .

der Ausgewieſenen .

a ) Auf Grund des S. 39 des Strafgeſeßbuchs :

1. Bernhard Berenzen, geboren am 22. Oktober 1868 zu Erika , Brandſtiftung, Röniglich preußiſcher Re: 11. Januar

· Dienſtknecht, Niederlande, ( 3 Jahre Zuchthaus gierungspräſident zu 1 d. J.

laut Erkenntniß vom Lüneburg,
| 7 . März 1889).

2. Friedrich Jußi, geboren am 20. Dezember 1842 zu wiederholter Dieb . Kaiſerlicher Bezirks- Prä . 7 . Januar

Dienſtknecht, Niederheuningen , Ranton Bern , ſtahl, (3 Jahre Zucht. fident zu Colmar,

Schweiz, ſchweizeriſcher Staatsange. haus laut Erkennt.
höriger, niß vom 10 . Januar

1889),

3 . Franz Friedrich geboren am 27. Mai 1847 zu Inowiß , Diebſtahl im wieder. Königlich preußiſcher Re. 10 . Januar

Schollar, Arbeiter, Ungarn , bolten Rüdfall, gierungspräſident zu d . J .

(1 Jahr 3 Monate Lüneburg,

Zuchthaus laut Er.

kenntniß vom 26 . No

vember 1890 ),

4 . Franz Ziller, Tage, geboren am 23. November 1834 zu ſchwerer Diebſtahl im Königlich bayeriſches Be. 23. Dezember
löhner , Werfen , Bezirk St. Jobann, Defter. Rüdfall, (2 Jabre zirksamt Ansbach , l v. .

reich, ortsangehörig ebendaſelbſt, 6 Monate Zuchthaus
laut Erkenntniß vom

20 . Juli 1889),

b ) Auf Grund des S. 362 des Strafgeſeßbuchs :

5 . Dakar Friedrich geboren am 13. September 1854 zu Landſtreichen, Königlich bayeriſche Po. 28. Dezember

Belval, Seiden: Linz, Deſterreich , öſterreichiſcher Staats lizei- Direktion zu v . J .

weber, angehöriger, München ,

6 . Johann Homolta , geboren am 21. Januar 1871 zu Jelovice, Betteln , Königlich bayeriſches Be- 24. Dezember

Meßger, | Bezirk Wittingau , Böhmen , öfter . zirksamt Waſſerburg, 1 v . I.

reichiſcher Staatsangehöriger,
7. Johann Knödi, geboren am 31. Dezember 1853 zu landſtreichen, Königlich bayeriſche Po- 31. Dezember

Shneider, Biſchofteiniß , Böhmen , öſterreichiſcher lizei-Direktion zu v. I.

Staatsangehöriger, München ,
8. Franz Ropelent, geboren am 3. Dezember 1858 zu Betteln , Königlich bayeriſches Be. 5. Dezember

Shneider, Schüttenhofen , Böhmen, ortsangehörig | zirksamt Viechtach , v . I .

zu Marſchowiß , ebendaſelbſt,
9 . Karl Rozoured , geboren am 25 . Juli 1861 zu Wien , Landſtreichen , Königlich bayeriſche Po: 30 . Dezember

Seiler, Deſterreich , ortsangehörig zu Borowan, lizei- Direktion zu v . I .

Bezirk Mühlhauſen , Böhmen , München ,

10. Die Eheleute : Igeboren im Jahre 1854 zu Wien , 11. Dezember
a Franz Netablo, Deſterreich , ortsangehörig zu Straſchin , v . J .

Zimmermann , Bezirk Schüttenhofen , Böhmen ,

b ' Marie Netablo, geboren im dieſelbe,
Jahre 1854 zu Rohanow ,

desgleichen ,
6 . Dezember

Bezirk Strakoniß , Böhmen , ortsange.

hörig zu Straſchin ,

Berlin , Carl Beymanns Verlag. - Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin.
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Nach irag

Nr. 4 des Central-Blatts für das Deutſche Reich.

Berlin , Dienstag, den 26 . Januar 1892.

Inhalt: Eiſenbahn - Weſen : Abänderungen des §. 48 ſowie der Anlage D des Betriebs ·Reglements für die Eiſenbahnen

Veutaland6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 19

Eiſenbahn - Weje n .

Bekanntma ch ung,

betreffend Ergänzung und Abänderung der Beſtimmungen im S . 48 des Betriebs -Reglements

für die Eiſenbahnen Deutſchlands und der Anlage D zii dieſem Paragraphen .

Auf Grund des Artikels 45 der Reichsverfaſſung hat der Bundesrath in ſeiner Sißung vom

7 . d . M . nachſtehende Ergänzungen und Abänderungen der Beſtimmungen im S . 48 des Betriebs

Reglements für die Eiſenbahnen Deutſchlands und der Anlage D zu dieſem Paragraphen beſchloſſen :

1 . Die Beſtimmung im S . 48 A , 3o des Betriebs-Reglements iſt wie folgt zu faſſen :

„ pifrinſaure Salze, ſowie exploſive Gemiſche, welche pikrinjaure und chlorſaure Salze enthalten

(wegen Streichhölzer vergl. Anlage D IV )" ;

2 . Die Beſtimmung im §. 48 A , 3 e des Betriebs- Reglements iſt wie folgt zu faſſen :

„ ſolche Präparate, welche Phosphor in Subſtanz beigemiſcht enthalten (wegen Zündbänder

und Zündblättchen - - amorces – ſowie Streichhölzer vergl. Anlage D IIIa und IV) " ;

3 . Im erſten Abſaße der Beſtimmung unter I der Anlage D iſt hinter den Worten „ ferner Rott

weiler Klein - Kaliber - Pulver (ein chemiſches Pulver aus aufgelöſter nitrirter Celluloſe)" ; ein

zuſchalten :

„ Würfelpulver (Pulver aus warm abgepreßter Sprenggelatine)" ;

1 . Hinter Ziffer Ila der Anlage D iſt folgende neue Beſtimmung aufzunehmen :

„ llb . Gemiſche aus Šalpeter, Harz, Naphtalin und rohen Theerölen unterliegen

nachſtehenden Beſtimmungen :

1 . Derartige Gemiſche ſind in luftdicht verſchloſſene Blechbüchſen und legtere in ſtarke

Holzkiſten zu verpacken . Das Gewicht des Inhalts jeder Kiſte darf 50 kg nicht

überſteigen.

2. Die Kiſten müſſen mit zwei ſtarken Handhaben und mit einer den Inhalt deutlich kenn

zeichnenden Aufſchrift verſehen ſein .

3 . Jeder Sendung muß eine vom Fabrikanten und einem vereideten Chemifer ausgeſtellte

Beſcheinigung über die Art des Gemiſches und über die Beachtung der Vorſchriften unter

1 und 2 beigegeben werden .

Eine gleiche Beſcheinigung iſt von dem Abſender auf dem Frachtbrief unter amt

licher Beglaubigung der Unterſchrift auszuſtellen ."
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5 . In der Beſtimmung unter IV der Anlage D iſt als zweiter Abſaß einzuſchalten :

„ Streichhölzer, deren Zündköpfchen Phosphor und chlorſaures Sali enthalten , unterliegen

folgenden Bedingungen :

1 . Die Zündmaſſe darf höchſtens 5 Prozent Phosphor und 20 Prozent chlorſaures Kali

enthalten .

2. Dieſe Streichhölzer ſind in volz- oder Pappſchachteln bis zu 1000 Stück oder in Hülſen

von feſtem Papier bis zu 100 Stück ſo zu verpacken , daß keinerlei Bewegung der

Hölzchen möglich iſt.

3 . Je zehn Stück ſolcher Schachteln oder Hülſen ſind zu Packeten zu vereinigen, deren Umſchlag

aus feſtem Papier beſteht und mit Leim verklebt iſt. Die Packete ſind wieder in Be

hältniſje aus ſtarkem Eiſenblech oder aus feſtgefügtem Holz von nicht über 1,2 Kubik

meter Größe ſo zu verpacken , daß jede Verſchiebung ausgeſchloſſen iſt; äußerlich ſind

die Behälter mit der deutlichen Aufſchrift: „ Streichhölzer mit Phosphor und chlorſaurem

Kali“ und mit dem Namen des Abſenders zu verſehen .

4 . Jeder Sendung muß eine vom Fabrikanten ausgeſtellte Beſcheinigung über die Beachtung

der Vorſchriften unter 1 bis 3 beigegeben werden." .

6 . in der Beſtimmung unter IV a der Anlage D iſt an Stelle der Worte :

„werden zu den vorſtehend unter Il vorgeſchriebenen Bedingungen "

zu ſeßen:

werden zu den vorſtehend iinter IV erſter Abſaß vorgeſchriebenen Bedingungen “ .

7 . In der Beſtimmung unter V der Anlage D ſind die Worte:

„ unterliegen den unter Nr. IV gegebenen Vorſchriften “

wie folgt abzuändern :

„ unterliegen den unter IV erſter Abſaß gegebenen Vorſchriften“ .

8 . Hinter der Beſtimmung XX der Anlage D iſt folgende neue Beſtimmung unter XX a einzu

ſchalten :

„ XX a . Präparate, welche aus Terpentinöl oder Spiritus einerſeits und Harz anderer

ſeits bereitet ſind , wie Spirituslacke und Sikkative , unterliegen den nachſtehenden ' Vor

ſchriften :

1 . Wenn dieſe Präparate in Ballons, Flaſchen oder Kruken verſchickt werden , ſo müſſen

dic Behälter dicht verſchloſſen , wohl verpackt und in beſondere, mit ſtarken Vor

richtungen zum bequemen Handhaben verſehene Gefäße oder geflochtene Körbe einge

ſchloſjen ſein .

Wenn die Verſendung in Metall-, Holz- oder Gummibehältern erfolgt, ſo müſſen

die Behälter vollkornmen dicht und mit guten Verſchlüſſen verſehen ſein .

2. Die aus Terpentinöl und Harz bereiteten übelriechenden Präparate dürfen nur in offenen

Wagen befördert werden .

3. Wegen der Zuſammenpackung mit anderen Gegenſtänden vergleiche die Beſtimmungen

unter XXXIX ."

9. In der Beſlimmung unter XXVIII der Anlage D iſt:

im erſten Abſaße anſtatt der Worte „Kienruß wird"

zu ſeßen :

Kienruß und andere pulverförmige Arten von Ruß werden “ ,

im zweiten und dritten Abſaße das Wort „ Kienruß" in „ Ruß" abzuändern .

10 . Die Beſtimmungen unter XXXII der Anlage D ſind wie folgt zu ergänzen :

Im Abſaße 1 iſt hinter den Worten jedoch mit Ausſchluß der unter Nr." einzu

ſchalten :

„ XXXIIa und“ .

11. Hinter Ziffer XXXII iſt folgende neue Beſtimmung nachzutragen :

„ XXXlla. Friſche Mälbermagen werden nur in waſſerdichte Behälter verpackt und unter

folgenden Bedingungen zur Beförderung angenommen :

modo
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1 . Sie müſſen von allen Speiſereſten gereinigt und derart geſalzen ſein , daß auf jeden

Magen 15 bis 20 g Kochſalz verwendet iſt.

2 . Bei der Verpackung iſt auf den Boden des Gefäßes , ſowie auf die oberſte Magenſchicht

je eine etwa 1 cm hohe Schicht Salz zu ſtreuen .

3 Im Frachtbriefe iſt von dem Verſender zu beſcheinigen , daß die Vorſchriften unter 1 und 2

beobachtet ſind.

4 . Die Eiſenbahn kann die Vorausbezahlung der Fracht bei der Aufgabe verlangen .

5 . Die Koſten etwa nöthiger Desinfektion fallen dem Verſender beziehungsweiſe dem Em

pfänger zur Laſt."

Die vorſtehend unter 3 und 4 aufgeführten Aenderungen treten am 1 . Februar, die übrigen

Aenderungen am 1. April d. I. in Kraft.

Berlin , den 20 . Januar 1892.

Der Reichskanzler.

Graf v . Caprivi.

Berlin , Carl Beymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlm .
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Inhalt : 1. Adgemeine Berwaltung8 -Saden : Ericheinen

des Handbuchs für das Deutſche Reich auf das Jabr 1892

Seite 23

2 . Marine und Schiffahrt : Errichtung einer Stelle für die

Unterſuchung der Seeleute auf Farbenblindheit in Elsfleth

vom 1. April bis Ende Dezember 1891; – Ausführungs

beſtimmungen zu dem Geeße vom 31. Mai 1891, be

treff no das Reichsſchuldbuch . . . . . . . . 24

Dilitär -Weſen : Abänderungen des Verzeichniſſes der

Civilvorſigenden der Erjapkommiſſionen . . . . 35

6 . Polizei-Weſen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiet . . . . . . . . . . . . . 36

23

. . 233. Konſulat-Weſen : Todesfall . .

4. Finanz-Weſen : Nachweiſung der Einnahmen des Reichs

1. Allgemeine Verwaltungs-Sachen.

Die Ausgabe des Sandbuchs für das Deutſche Reich auf das Jahr 1892 iſt erſchienen.

2 . M a r i ne und Schiffah r t.

Im Großherzogthum Eldenburg iſt an der Navigationsſchule zu Elsfleth eine Unterſuchungsſtelle für

die Unterſuchung der Seeleute auf Farbenblindheit am 1. Januar d . I . in Thätigkeit getreten .

3 . Koniu I a t -Weſe n.

Der Kaiſerliche Vize-Konſul Gravenhorſt in Morelia (Meriko) iſt geſtorben .
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4 . F in a # 3 -Weſe n.

Nachweiſung der zur Anſchreibung gelangten Einnahmen (einſchließlich der kreditirten Beträge) an

Zöllen und gemeinſchaftlichen Verbrauchsſteuern , ſowie anderer Einnahmen im Deutſchen Reich

für die Zeit vom 1 . April 1891 bis zum Schluſſe des Monats Dezember 1891.

Bezeichnung Ausfuhr:

Bleiben
der

Die Soll.

Einnahme beträgt

vom Beginn des

Etatsjahres bis

zum Schluffe des
obengenannten

Monats

M

Einnahme

in demſelben

Zeitraum

des Vorjahres

(Spalte 4 )

Differenz

zwiſchen den

Spalten 4

und 5 ,

+ mehr

- weniger

Vergütungen

Einn a b men.

3 .

301437 837

7 969 968

65 046 162

42 737 594

33 317 732

15 970 675

203 581

94 161

72 276 487

63 680

43 843

7 104 915

301 234 256

7 875 807

- 7 230 325

42 673 914

33 273 889

8 865 760

295 443 258

7725 164

- 7 802 475

40 399 104

32 541 103

5 962 724

+

+

+

+

+

+

5 790 990

150 643

572 150

2 274 810

732 786

2 903 036

91 380 771

18 852 903

2 529 038

92 044

57 1961

91 288 727

18 795 707

2 529 038

94 695 662

18 891 303

2 477 287 1 +

3 406 935

95 596

51 751

Zölle . . . . . . . . . . . . . .
Tabadſteuer . . . . . . . . . . .
Zudermaterialſteuer :

. . .
Verbrauchsabgabe von Zuder . . . . . .

Salzſteuer . . . . . . . . . .

Maiſchbottich- und Branntweinmaterialſteuer
Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zu .

ſchlag zu derſelben · · · · · · ·
Brauſteuer . . . . . . . . . .

Uebergangsabgabe von Bier . . . . . .

Summe :

Spielkartenſtempel . . . . . . . . .

Wechſelſtempelſteuer . . . .

Stempelſteuer für
a ) Werthpapiere .
b ) Rauf. u . ſonſtige Anſchaffungsgeſchäfte
c ) Looſe zu :

Privatlotterien · · · · · ·
Štaatslotterien . . . . . .

Poſt- und Telegraphen Verwaltung . . .
Reichs- Eiſenbahn -Verwaltung . . . .

579 242 680 79 935 907 499 306 773

935 367

6 157 508

490 333 130

915 982

5 861 733

+

+

+

8973643

19 385

295 775

3 409 373

8 535 443

I
I
I

I
I
I
I

4 194 182

10 302 088

-

-

784 809

1766 645

1311 538

4 765 806

176 347 562

43 778 000

381 744

4 605692

168 871512

42 040 000*

+

+

+

+

929 794

160 114

7 476 050

1 738 000

* ) Die definitive Einnahme betrug im Vorjahre 166 517 M . weniger.
Anmerkung. Die zur Reichskaffe gelangte Iſt- Einnahme abzüglich der Ausfuhr- Vergütungen und Verwaltungs .

foſten beträgt bei den nachbezeichneten Einnahmen bis Ende Dezember 1891:

Bezeichnụng

der

E in na h men .

Iſt-Einnahme vom

Beginn des Etatsjahres
Iſt-Einnahme in

bis zum Schluſſe des
| demſelben Zeitraum des

obengenannten Monats Vorjahres

Differenz zwiſchen den

Špalten 2 und 3,
+ mehr

- weniger

4 .

Zölle . . . . . . . .

Dabadſteuer . . . . . . . . . . .

Zudermaterialſteuer . . . . . . . . .
Verbrauchsabgabe von Zucker . . . . . .

Salzſteuer . . . . . . . . . . . .

Maiſchbottich - und Branntweinmaterialſteuer
. .

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zuſchlag
zu derſelben . . . . . . . . . .

Brauſteuer und Uebergangsabgabe von Bier . .

Summe .
Spielkartenſtempel . . . . . . . . . . ..

264 740 828

9 458 434

12 622 518

41 779 148

29 799 731

12 129 863

267 257 619

9 115 772

6 497 680

40 058 329

28 975 585

10 912 108

+++++l

2 516 791

342 662

6 124 838

1 720 819

824 146

1 217 755

78 465 928

18 120 436

78 587 032

18 155 038

121 104

34 602++I
I

467 116 886

872 938

459 559 163

834 018

7 557 723

38 920
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Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 21. d. M . beſchloſſen , die nachſtehenden Ausführungs

beſtimmungen zu dem Geſeße vom 31. Mai 1891, betreffend das Reichsſchuldbuch (Reichs-Geſebbl. Š . 321),

zu genehmigen .

Berlin , den 27. Januar 1892.

Der Reichskanzler .

In Vertretung : Freiherr v . MalBahn .

Ausführungsbeſtimmungen

Geſetze vom 31. Mai 1891, betreffend das Reichsſchuldbuch (Reichs-Geſetbl. S . 321).zit dem

Artikel 1 (88. 2 und 4 des Geſeßes vom 31. Mai 1891).

1. Ueber die zu verſchiedenen Zinsſäßen erfolgenden Eintragungen in das Reichsſchuldbuch

werden getrennte Bücher geführt.

Jedes dieſer Bücher zerfällt in ſieben Abtheilungen :

Abtheilung I für phyſiſche Perſonen (S . 4 Nr. 1 des Geſeßes),

Abtheilung II für Handelsfirmen (S. 4 Nr. 2 dafelbſt),

Abtheilung III für eingetragene Genoſſenſchaften ,

Abtheilung IV für eingeſchriebene Hülfskaffen ,

Abtheilung V für juriſtiſche Perſonen ,

zu ' I bis V , ſofern ſie im Inlande ihren Siß haben (8. 4 Nr. 3 daſelbſt),

Abtheilung VI für Vermögensmaſjen ohne juriſtiſche Perſönlichkeit, wie Stiftungen, Anſtalten ,

Familienfideikommiſſe, deren Verwaltung von einer öffentlichen Behörde oder unter deren

Aufſicht geführt wird (S . 4 Nr. 4 daſelbſt),

Abtheilung ViL für Vermögensmaſſen , deren Verwalter ihre Verfügungsbefugniß über die

Maſſe durch eine gerichtliche oder notarielle Urkunde nachweiſen (ebendaſelbſt).

Für jede Abtheilung werden ſo viel einzelne Konten angelegt, als Gläubiger einzutragen ſind.

Jedes Konto wird nach dem beifolgenden Muſter 1 eingerichtet.

Zu jeder Abtheilung iſt ein alphabetiſches Namenregiſter zu führen .

Die Abſchrift des Reichsſchuldbuchs wird in einem beſonderen Gebäude aufbewahrt. Die

1 Abſchrift der einzelnen Eintragungen wird ſpäteſtens eine Woche nach den Eintragungen ſelbſt bewirkt.

2 . Bei Prüfung der Frage, ob die zur Umwandlung in eine Buchſchuld eingereichten Reichs

ſchuldverſchreibungen zum Umlauf brauchbar ſind (S . 2 des Geſeßes ) iſt Folgendes zu beachten :

Die Schuldverſchreibungen dürfen nicht gerichtlich für kraftlos erklärt oder von einem Gericht oder

einer mit Vollſtreckungsbefugniß ausgeſtatteten Behörde mit Beſchlag belegt fein . Befindet ſich eine

Außerkursſeßung darauf vermerkt, ſo muß auch der Vermerk ordnungsmäßiger Wiederinkursſeßung ſich

vorfinden . Die Umwandlung befleckter oder beſchädigter Stücke iſt nur zuläſſig, wenn nach dem Ermeſſen

der Reichsſchuldenverwaltung der Antragſteller ſich als der rechtmäßige Beſißer der umzuwandelnden

Schuldverſchreibungen ausgewieſen hat. Jeder eingereichten Schuldverſchreibung müſſen die noch nicht

fälligen Zinsſcheine (Kupons) und der dazu gehörige Erneuerungsſchein ( Talon , Anweiſung) beigefügt

ſein . Nur den Schuldverſchreibungen , welche in einem dem Fälligkeitstermin der Zinſen vorangehenden

Monat eingereicht werden, ſind die nächſtfälligen Zinsſcheine nicht beizufügen.

Anlage 1 .

Artikel 2 (S. 3 a . a . D .).

1. Zu dem Antrage auf Eintragung einer Buchſchuld iſt das beiliegende Muſter II zu benußen . Anlage II

2 . Die Bezeichnung des Gläubigers muß ſo genau erfolgen , daß die Unterſcheidung von einem

anderen mit Sicherheit geſchehen kann.
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Bei phyſiſchen Perſonen ſind anzugeben :

a) der Familienname,

b ) die Vornamen ,

c) bei Frauen auch der Geburtsname,

d ) der Beruf oder Stand,

e) der Wohnort und ſoweit erforderlich die Wohnung.

Bei großjährigen unter Vormundſchaft ſtehenden Perſonen iſt der Grund der Entmündigung

(z. B . entmündigt wegen Geiſtes frankheit), bei minderjährigen Perſonen ihr Geburtstag und Geburtsort

oder Name, Stand und legter Wohnort des Vaters anzugeben .

3 . Die gleichen genauen Angaben (ſiehe 2a bis e) ſind erforderlich für die als zum Zinsempfang

berechtigt beſtellten phyſiſchen Perſonen , ſeien dies nun Bevollmächtigte oder Vormünder oder andere

geſeßliche Vertreter.

4 . Etwaige Beſchränkungen der Gläubiger in Bezug auf Kapital oder Zinſen ſind am Schluſſe

zu beantragen .

5 . Soll die Eintragung auf den Namen einer juriſtiſchen Perſon, Handelsfirma, eingetragenen

Genoſſenſchaft oder eingeſchriebenen Hülfskaſſe geſchehen , ſo iſt, ſoweit es nicht notoriſch, dem Antrage

das Zeugniß der zuſtändigen öffentlichen Behörde beizufügen , durch welches dargethan wird, bei juriſtiſchen

Perſonen, daß ſie rechtliche Exiſtenz und ihren Wohnſiß im Inlande haben, bei den Firmen, daß ſie mit

der angegebenen Bezeichnung und Wohnung im Handelsregiſter, bei eingetragenen Genoſſenſchaften , daß

ſie in einem Genoſſenſchaftsregiſter im Inlande eingetragen , und bei eingeſchriebenen Hülfskaſſen , daß ſie

als Kaſſen innerhalb dieſes Gebiets zugelaſſen ſind.

Soll die Eintragung auf den Namen einer Vermögensmaſſe erfolgen , deren Verwaltung von

einer öffentlichen Behörde geführt oder beaufſichtigt wird, ſo iſt die Reichsſchuldenverwaltung befugt,

zu verlangen , daß durch geeignete Urkunden die Eigenſchaft der Behörde als einer öffentlichen und ihre

Zuſtändigkeit nachgewieſen werde.

6 . Werden Schuldverſchreibungen mit verſchiedenen Zinsſäßen gleichzeitig zur Umwandlung ein

gereicht, ſo ſind für dieſelben getrennte Anträge zu ſtellen .

7. Jedem Antrage iſt ein beſonderes Verzeichniß nach dem beiliegenden Muſter III beizufügen ,

in welchem die mit dem Antrage überreichten Schuldverſchreibungen nach Jahrgang, Littera , Nummer

und Nennbetrag aufgeführt ſind. Die Schuldverſchreibungen ſind nach den Jahrgängen und innerhalb

dieſer nach den Littern und der Nummerfolge zu ordnen. Liegen einem Antrage zu verſchiedenen Ter

minen verzinsliche Schuldverſchreibungen bei (z . B . 3 /2 oder 3 prozentige Schuldverſchreibungen, theils

mit Januar - Julis, theils mit April - Oktober- Zinſen ), ſo ſind die betreffenden Schuldgattungen in dem

Verzeichniſſe geſondert, unter ſich ebenfalls nach den Jahrgängen , Littern und der Nummerfolge geordnet,

aufzuführen .

8. Der Einlieferer erhält ſofort nach dem Eingange einen Empfangsſchein über Zahl und Nenn

betrag der eingelieferien Werthpapiere. Der Schein muß von dem Rendanten und dem Dberbuchhalter

des Schuldbuchbürcaus oder von deren Stellvertretern unterſchrieben ſein .

9 . Jede Eintragung in das Reichsſchuldbuch wird von einem Mitgliede der Reichsſchulden

verwaltung und dem Buchführer unterſchrieben .

10. Die Reichsſchuldenverwaltung iſt befugt, Ergänzungen der in den Geſuchen gemachten

Angaben zu erfordern , ſofern dies zur Klarſtellung der in dem Reichsſchuldbuch zu bewirkenden Ein

tragungen angezeigt erſcheint.

Ablehnende Beſcheide ſind mit Gründen zu verſehen.

einer öffentl
ich

die Eintoi
eſes

Gebiet
e
im Inlan

da
" Hande

lsrm
Inland

ebolch
es

darae

bung auf dem delalien finget
ragen

,"uns bei eingetr
e

Anla
ge

III.

Artikel 3 (S. 6 a . a. 5 .).

Bei Theilübertragungen und Theillöſchungen müſſen ſowohl die Beträge, deren Uebertragung

oder Löſchung beantragt wird, als auch die Reſtbeträge, über welche eine Verfügung nicht ſtattfinden ſoll,

in Schuldverſchreibungen der betreffenden Reichsanleihe darſtellbar ſein .

Dies gilt für jeden Poſten beſonders , falls es ſich um Eintragungen handelt, welche aus

mehreren zu verſchiedenen Terminen verzinslichen Poſten zujammengeſegt ſind.
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Artikel 4 (S. 7 a. a . D .).

Von den Vertretern der Handelsfirmen , der eingetragenen Genoſſenſchaften und der eingeſchriebenen

Hülfskaſſen iſt bei Stellung der in §. 7 des Geſeßes bezeichneten Anträge durch eine öffentliche Urkunde

der Nachweis zu erbringen , daß die Antragſteller zur Zeichnung für die Firma beziehungsweiſe zur

Vertretung der Genoſſenſchaft oder Kaſſe legitimirt ſind.

Ob die Verwalter der im S . 4 Nr. 4 a . a . D . erwähnten Vermögensmaſſen bei Stellung eines

Antrags nach § . 7 a . a . D . von neuem eine gerichtliche oder notarielle Urkunde, welche ſie zur Ver

fügung über die Maſſe legitimirt, beizubringen haben , darüber hat in jedem einzelnen Falle die Reichs

ſchuldenverwaltung zu entſcheiden .

Artikel 5 (S. 14 a . a . D .).

1. Auf jedes Benachrichtigungsſchreiben über Eintragung einer Buchforderung iſt in einer

beſonders in die Augen fallenden Form der Vermerk zu ſehen :

Dies Schriftſtück gilt nicht als eine über die Forderung ausgeſtellte Verſchreibung.

2 . Die Auslieferung von Schuldverſchreibungen u . ſ. w . an Stelle zur Löſchung gelangter

Forderungen geſchieht an den dazu von der Reichsſchuldenverwaltung legitimirt befundenen Berechtigten

durch die preußiſche Kontrole der Staatspapiere in Berlin ,

oder durch eine mit Kaſſeneinrichtung verſehene Zweiganſtalt der Reichsbank,

oder durch eine von der betreffenden Landesregierung für dieſen Zweck zur Verfügung

geſtellte Landeskaſſe,

nach Prüfung der Identität des Berechtigten gegen Duittung.

Hat der Berechtigte die Zuſendung durch die Poſt innerhalb des Deutſchen Reichs in der Form

des § . 10 Abſaß 2 des Geſekes beantragt, ſo iſt die Reichsſchuldenverwaltung ermächtigt, dieſem Antrage

zu entſprechen . Die Sendung geſchieht alsdann auf Gefahr und Koſten des Berechtigten . Der Poſt

einlieferungsſchein dient bis zum Eingang der Quittung als Rechnungsbelag.

3 . Die Mittheilung der in Gemäßheit des g. 14 daſelbſt zu erlaſſenden Benachrichtigungsſchreiben

geſchieht mittelſt verſchloſſener Briefe durch die Poſt, und ſofern es beſonders beantragt wird , mit der

Bezeichnung „ Einſchreiben " .

4 . Poſtſendungen , welchen Inhaberpapiere beiliegen , ſind nach ihrem vollen Nennwerth zu

deklariren , außer wenn ein anderes in der Form des S . 10 Abſaß 2 des Geſekes beantragt wird.

5 . Wegen der Zinsſendungen kommen S . 18 des Geſeßes und der nachſtehende Artikel 7 zur

Anwendung

Artikel 6 (S . 15 a . a . D .).

Bei der Hinterlegung von Schuldverſchreibungen ſind der Hinterlegungsſtelle Abſchrift des

Kontos und, falls die ganze Forderung hinterlegt wird , die auf das gelöſchte Konto bezüglichen Akten

mitzutheilen.

Die Betheiligten ſind von dem Verfügten gleichzeitig zu benachrichtigen .

Artikel 7 (SS. 17 und 18 a . a . D .).

1 . Die Berichtigung der Zinſen kann erfolgen :

a ) durch die preußiſche Staatsſchulden - Tilgungskaſſe in Berlin mittelſt Baarzahlung oder,

wenn dem Empfangsberechtigten ein Girokonto bei der Reichsbank eröffnet iſt , durch Guts

ſchrift auf deſſen Konto ;

b ) durch die Reichsbanthauptkaſſe, ſämmtliche Reichsbankhauptſtellen , die Reichsbankſtellen, die

mit Kaſſeneinrichtung verſehenen Nebenſtellen und die Reichsbank-Kommandite in Inſterburg ;

c ) an Orten , an welchen ſich keine der unter b bezeichneten Reichsbankanſtalten befindet, durch

die in der Anlage IV bezeichneten Landeskaſſen,

zu b und c mittelſt Baarzahlung ;

d ) mittelſt Ueberſendung durch die Poſt im Inlande.

2 . Die Reichsſchuldenverwaltung beſtimmt, auf welchem Wege die Zahlung erfolgen ſoll, und

berückſichtigt dabei thunlichſt die Wünſche der Gläubiger. Anträge auf eine Aenderung des bisherigen

Anlage IV .
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Zahlungsweges können für den nächſten Fälligkeitstermin nur Berückſichtigung finden , wenn ſie bis zum

erſten Tage des Monats vor dieſem Termin bei der Reichsſchuldenverwaltung eingehen .

3. Die Baarzahlung durch eine öffentliche Kaſſe, Reichsbankhauptſtelle oder Reichsbankſtelle (zu

1a bis c) erfolgt gegen Quittung. Bei Prüfung der Legitimation und Identität des Empfängers ſind

die Zahlſtellen verpflichtet, nach Maßgabe der allgemeinen Vorſchriften gewiſſenhaft zu verfahren .

4 . Wird die Baarzahlung bei der beſtimmten Zahlſtelle bis zum Ablauf des mit dem Fälligkeits

termin beginnenden Kalenderquartals nicht erhoben , ſo wird der Empfangsberechtigte mit dem Betrage

bei der preußiſchen Staatsſchulden - Tilgungskaſſe auf eine Reſtliſte gefeßt, und die Zahlung kann aldann

erſt erfolgen , ſobald ein Antrag von dem Berechtigten an die preußiſche Staatsſchulden- Tilgungskaſſe direkt

gerichtet wird.

Artikel 8 (§. 19 a . a . Ó .).

Aenderungen in der Perſon oder Wohnung des Zinſen-Empfängers können für den nächſten

Fälligkeitstermin nur berückſichtigt werden , wenn die ſchriftliche Meldung darüber bis zum erſten Tage

des dieſem Termin voraufgehenden Monats bei der Reichsſchuldenverwaltung eingeht.
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Anlage I.

M u ft e r

der

Sonten des
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4 prozentige Buchſchuld .

Konto I. M . Nr. 39.
Gläubiger : Mayer , Carl Joſeph

Verzogen nach Nürnberg. Eingetragen
Aenderungen in der Perſon

des Gläubigers

abidhreibungen

a .

Betrag der Forderung .
Uebertragen auf das

Monto

b .

Umgewandelt in . . prozentige

Reichsſchuldverſchreibungen

the thing
Ab.

theilung
NummerRummer

Betrag
lit.

. lit.
Nummer

Mark. Mart Mark.

: 30 000

9 000

39 000

1. Dreißigtauſend Marknebſt Zinſen 1. A . 122 10 000 c 51 601/15 15 000

ſeit 1. April 1892, eingetragen

am 1. Mai 1892. M . N .

2 . Neuntauſend Mark nebſt Zinien Zehntauſend Mark nebſt Zuſammen über Fünfzehn

ſeit 1. April 1897; von Konto II | Zinſen ſeit 1. April 1898 , tauſend Mark nebſt Zinſen

Nr. 26 übertragen am 6 . Mai abgeſchrieben am 20 . April ſeit 1 . Oktober 1899 ; abge

1897. M . N . 1898 . M . N . ſchrieben am 15 . Oktober

1899. M . N .10 000

29 000

15 000

14 000
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Staufmann zu München.

am 3. April 1893 . M . N .

Eingetragen am 1. Mai 1892. M . N .

Beſchränkungen des Gläubigers. Die Zinſen zu empfangen iſt berechtigt:

| halbjährlich

mit

Mart.

600

1 . Ten Nießbrauch von 30 000 H . hat bis

1 . April 1894 der minderjährige Heinrich

Petri, Sohn des Banfiers Karl Petri in

Frankfurt a . M .

Eingetragen am 1. Mai 1892. M . N .

2 . Der Gläubiger iſt entmündigt.

Eingetragen am 6 . März 1893. M . N .

Zu 1 gelöſcht am 1. April 1894. M . N .

Zu 2 gelöſcht am 1 . April 1897. M . N .

3 . Fünftauſend Marfnebſt Zinſen ſeit 1. April

1898 ſind dem Gutsbeſißer Narl Auguſt

von Frankenſtein zu Straßburg i. E . ver

pfändet.

Eingetragen am 20. April 1898 . M . N . )

600

600

1. von 30 000 M . der Bankier Karl Petri

in Frankfurt a. M . (April-Oktober , Poſt)

nur bis 1. April 1894 .

Eingetragen am 1 . Mai 1892. M . N .

2 von 30 000 M . ſeit 1 . April 1894 der

Rentier Wilhelm Wunderlich in Dresden

(April-Oktober, Poſt) . . . . . . .

Eingetragen am 6 . März 1893. M . N .

3 . von 30 000 M . ſeit 1. April 1897 der

Gläubiger (April-Oktober , Poſt) . . .

Eingetragen am 1 . April 1897. M . N .

4 . von 39 000 M . ſeit 1. April 1897 der

Gläubiger (April-Oktober, Poſt) . . .

Eingetragen am 6 . Mai 1897. M . N .

5 .a) von 24 000 Me ſeit 1. April 1898 der

Gläubiger (April-Oktober , Poſt) . . . !

b ) von 5 000 Ma ſeit 1. April 1898 der

Spalte 3 Nr. 3 eingetragene von Franken

ſtein (April-Oktober, Reichsbankhauptſtelle

in Straßburg i. E .) . . . .

5a und 5b eingetragen am 20 . April

1898. M . N .

von 9 000 M . ſeit 1. Oktober 1899 der

Gläubiger (April-Oktober , Poſt) . . .

Eingetragen am 15 .Oktober 1899. M . N .

780

480

100

6 .

180
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Muſter zu einem Antrag auf erſte Eintragung

in das Reichsſchuldenbuch.

Anlage II.

............, den ten ........... . ............. 18.......

Die Reichsſchuldenverwaltung erhält hierbei die in dem anliegenden Verzeichniß aufgeführten . . . Stück

Schuldverſchreibungen der ..... prozentigen Reichsanleihe über zuſammen . . . .. M ., ſchreibe

(in Worten ) ... Mark, nebſt den dazu

gehörigen Zinsſcheinen über die ſeit 1. .. ... ........ .... 18 laufenden Zinſen und den Anweiſungen

zur Abhebung neuer Zinsſcheine mit dem Antrage:

1. die gedachten .. . ............ M . auf den Namen : * )... ... in das

Reichsſchuldbuch einzutragen ;

2 . die fälligen Zinſen durch die Poſt (durch die ....... ..... ......... Raſſe in

Reichsbankhauptſtelle, Reichsbankſtelle in ....... ) an * )

wohnhaft in ... Straße Nr.......... zahlen zu laſſen .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . IL DUI

* *

*) Hier find Vor- und Familiennamen , bei Frauen zugleich der Geburtsname, Beruf oder Stand, Wohnort und
Wohnung ſo vollſtändig und ſo deutlich anzugeben , daß ſpätere Verwechſelungen und Irrthümer thunlichſt vermieden werden .

**) Der Schluß dieſer und die folgende Seite find zu benußen für die etwaigen Beſchränkungen des Gläubigers in

Bezug auf das Rapital oder die Zinserträgniſſe, welche eingetragen werden ſollen (wie z. B . Verpfändungen , Nießbrauchs

beſtellungen u . a .).

Sol die Eintragung auf den Namen einer juriſtiſchen Perſon, einer Handelsfirma, einer eingetragenen Genoſſenſchaft,

einer eingeſchriebenen Hülfskaſſe erfolgen , ſo iſt die "rechtliche Exiſtenz des Gläubigers durch eine vorſchriftsmäßige öffentliche

Urkunde nachzuweiſen .

Wenn eine Vermögensmaſſe ohne juriſtiſche Perſönlichkeit als Gläubiger einzutragen iſt, ſo muß der Fall, in welchem

eine Behörde die Verwaltung der Maſſe führt oder beaufſichtigt, ſtreng getrennt werden von demjenigen , in welchem Privat

perſonen die Verfügung über die Maſſe zuſteht. In erſterem Falle iſt die Behörde genau anzugeben, auch auf Verlangen der

Reichsidhuldenverwaltung die Eigenſchaft der Behörde als einer öffentlichen und ihre Zuſtändigkeit durch geeignete Urkunden

nachzuweiſen . In legterem Falle ſind die gerichtlichen oder notariellen Urkunden , durch welche die Privatperſonen ſich als zur

Verfügung über die Maſſe befugt ausweiſen , dem Antrage ſtets ſofort beizulegen.

Am Schluſſe iſt der obige Antrag vom Antragſteller zu unterſchreiben .
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Anlage III.

Verz e ich niß

der

mit Antrag des vom ten 18 eingelieferten

Schuldverſchreibungen der deutſchen Reichsanleihen .

(Zu ordnen nach den verſchiedenen Jahrgängen , Zinsterminen ( Januar- Juli, April-Oktober) und innerhalb

dieſer Arten nach den Littern , für jede Littera aber nach der Nummerfolge.)

Spalte 1 . Spalte 2 .
_

An
Lau

fende

Betrag

des

| Litr . Nummern . leinzelnen

Stücks

Betrag

für jeden

Werth

abſchnitt

Mark

Betrag
An

Lau
des

fende Litr . Nummern . einzelnen

vom

Nr. (Jahre| Stücks

Mark

Betrag

für jeden

Werth

abſchnitt

vom

Nr. Jahre

Mark Mart

Mit den Schuldverſchreibungen müſſen die dazu gehörigen Zinsſcheine und Anweiſungen abge

liefert werden . Nur den Schuldverſchreibungen , welche in einem dem Fälligkeitstermine der Zinſen vor

angehenden Monat eingereiht werden , ſind die nächſtfälligen Zinsſcheine nicht beizufügen .
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Anlage IV .

Verzei ch niß

derjenigen Landeskaſſen , durch welche an Orten , an denen ſich keine mit Kaſſen -Einrichtung ver

ſehene Baukauſtalt befindet, die Berichtigung der Buchſchuldzinſen erfolgen kann.

1 . Preußen :

Die Regierungshauptkaſſen und die außerhalb Berlins mit der Annahme direkter Staats

ſteuern betrauten Königlichen Kaſſen .

2 . Bayern :

Die Königlichen Rentämter.

3 . Sachſen :

Die Königlichen Bezirksſteuer-Einnahmen .

4 . Württemberg:

Die Königlichen Kameralämter.

5 . Baden :

Die Großherzoglichen Bezirksſteuerkaſſen .

6 . Heſſen :

Die mit der Annahme direkter Staatsſteuern betrauten Großherzoglichen Diſtrift-Einnehnereien

und Steuerämter.

7 . Mecklenburg-Schwerin :

Die Großherzogliche Renterei in Schwerin .

8 . Sachſen -Weimar:

Die Großherzoglichen Rechnungsämter.

9 . Oldenburg:

a ) für den Bezirk der Stadt und des Amts Oldenburg die Großherzogliche Hauptkaſſen

verwaltung in Oldenburg;

b ) für den übrigen Theil des Herzogthums Oldenburg die betreffenden Amtsrezepturen ;

c ) für das Fürſtenthum Lübeck die Landeskaſſe in Eutin und die Amtstaſſe in Schwartau ;

d ) für das Fürſtenthum Birkenfeld die Landesfaſſe in Birkenfeld und die Amtskaſſe in

Oberſtein .

10 . Braunſchweig :

Die Herzoglichen Kreiskaſſen in Wolfenbüttel, Helmſtedt, Gandersheim , Holzminden und

Blankenburg a . H ., ſowie die Herzogliche Amtskaſſe in Thedinghauſen .

11. Sachſen -Meiningen :

Die Herzogliche Hauptkaſſe in Meiningen , ſowie die Herzoglichen Amtseinnahmen in

Salzungen , Vildburghauſen , Sonneberg und Saalfeld .

12. Sachſen - Altenburg :

Die Herzoglichen Steuer- und Rentämter in Schmölln , Ronneburg, Eiſenberg, Roda

und Kahla .

13 . Sachſen - Coburg und Gotha :

Die Herzoglichen Staatskaſſen in Gotha und Coburg.

14 . Anhalt:

Die Herzoglichen Kreiskaſſen in Cöthen , Zerbſt und Ballenſtedt.
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15 . Schwarzburg-Sondershauſen :

Die Fürſtliche Staatshauptkaſſe in Sondershauſen und die Fürſtliche Bezirkskaſſe in Arnſtadt.

16 . Schwarzburg-Rudolſtadt:

Die Fürſtliche Hauptlandeskaſſe in Rudolſtadt, die Fürſtlichen Rent- und Steuerämter in

Königſee und Frankenhauſen und die Fürſtlichen Steuerämter in Stadtilm und Leutenberg .

17. Waldeck:

Die Waldeckiſche Staatskaſſe in Arolſen .

18 . Schaumburg-Lippe:

Die Fürſtliche Landeskaſſe in Bückeburg.

19. Lippe:

Die Fürſtlichen Steuerkaſſen in Lemgo, Schötmar, Blomberg und Stift Cappel, ſowie die

Landesſparkaſſe in Detmold .

20. Bremen :

Die bremiſchen Steuerämter in Vegeſack und Bremerhaven .

21. Elſaß -Lothringen :

Die Steuerkaſſen , und zwar in den Orten , in welchen ſich mehrere Steuerkaſſen befinden , die

Steuerkaſje I.

5 . M ilitä r -weje n .

Das im Anhange zu Nr. 26 des Central-Blatts von 1890 veröffentlichte ,,Verzeichniß der Civilvor

ſißenden der im Deutſchen Reich beſtehenden Erſakkommiſſionen“ wird an den einſchlägigen Stellen be

richtigt, wie folgt:

N
u
m
m
e
r

.

Beſtandtheile des Bezirks der Erſaßkommiſſion.

SiB Dienſtſtelle, mit welcher der Civilvorſik

des Büreaus des dauernd verbunden iſt, bezw .Nameund

Civilvorſißenden . Amts charakter des Vorſißenden .

| Oberbürgermeiſter zu Halberſtadt.

Landrath des Candfreijes Halberſtadt,

A . Königreich Preußen .

VII. Provinz Sachſen .

a ) Regierungsbezirk Magdeburg.

3 . | Stadtfreis Halberſtadt. | Halberſtadt.

3a. Landkreis Halberſtadt mit den Städten Dardesheim , Deren . Halberſtadt.

burg, Hornburg und Oſterwiec .

XII. Rheinprovinz.

b ) Kegicrungsbezirk Düfſeldorf.

24 . Kreis Solingen mit den Städten Burſdeid , Dorp , Gräfrath), Solingen .

Hittorf, Höhſheid , Leichlingen , Neukirchen , Ohligs,

Opladen , Solingen und Wald .

Berlin , den 23. Januar 1892.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: v. Boetticher.

| Landrath des Kreiſes Solingen .

Der m
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6 . Polizei-Weje n.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Alter und Seimath-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beftrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloffen hat.

Datum

des

Ausweiſungs .

beſchlufjes .der Ausgewieſenen.

Auf Grund des § . 362 des Strafgeſeßbuchs:

1. / Friß Malquiſt geboren am 31. Mai 1845 zu Melle- Landſtreichen, Königlich preußiſcher Re-17. Januar d. J .

(Markwiß ) , Aro holt, Schweden, ſchwediſcher Staats: gierungspräſident zu

beiter, | angehöriger, Osnabrüd,

2 . Joſef Moraweď , geboren am 1. Januar 1844 zu Mili: Betteln , Königlich preußiſcher Re- desgleichen .

Schuhmacher, coves, Bezirk Jicin , Böhmen , ortsange. gierungspräſident zu
börig ebendaſelbſt, Breslau ,

3 . Auguſt Neuau, geboren am 6 . Noveinber 1867 zu landſireiden , Röniglich preußiſcher Re. 7 . Dezember

Schuhmacher, Habjal, Eſthland, gierungspräſident zu l v . I.
Merſeburg ,

4 . Bruno Teifel, geboren am 9 .Mai 1872 zu Freiwaldau , desgleichen , Königlich preußiſcher Re. 6 . Januar d. J.

Bädergeſelle, Deſterreichiſch-Schleſien , ortsangehörig gierungspräſident zu

ebendaſelbſt, Breslau,

5 . Franz Tichatid ke, geboren am 10. Juli 1866 zu Johns- desgleiden , Königlich preußiſcher Re. 8 . Januar d . I.

Bergmann , dorf, Bezirk Braunau, Böhmen , orts . gierungspräſident zu

angebörig ebendaſelbſt, | Düſjeldorf,

6 . Berthold Redlich . 40 Jahre alt, geboren und ortsange. desgleichen , Großherzoglich badiſcher 10. Januar

Handlungsgehülfe, hörig zu Gaya, Mähren , Landeskommiſſär zu d. I.
Mannheim ,

7 . Joſef Schulz, Maler, geboren am 26 . Mai 1854 oder 1855 Betteln, Königlich preußiſcher Re. 9. Januar d. J.

zu Brür, Böhmen , ortsangehörig zu gierungspräſident zu

! Schlaggenwald, ebensajelbſt Aurich ,

8. Friedrich Skalkfy, geboren am 17. Mai 1872 zu Zbozi- Landſtreiden , Königlich bayeriſches Be. 19. Dezember

Steinmek , Stein , Bezirk Pudebrad, Böhmen , | zirksamt Viechtach, | v . F.

ortsangehörig zu Poniklá , Bezirk

Starfenbach , ebendaſelbſt,

9. Joſephine Winands, geboren am 20. Januar 1874 zu Bucholz, gewerbbmäßige Un : Königlich preußiſcher Re: 21. Dezember

Niederlande, niederländiſche Staats: zucht, gierungspräſident zu . I.

angehörige, Aachen ,

Berlin , Carl Geymanns Verlag. - Gearudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Nachtrag

Nr. 5 des Central-Blatts für das Deutſche Reich .

zu

Berlin , Sonnabend, den 30. Januar 1892.

Juhalt : Zoll. und Steuer-Weſen : Abänderungen des amtlichen Waarenverzeichniſjes zum Zolltarif, des ſtatiſtiſchen Waaren :

verzeidniſſes und des Verzeichniſſes der Maſſengüter ; — Beſtimmungen über die Kontrole des zum niederen Zouſas

auf Cognac zu verarbeitenden Weins ; – Anleitung zur Unterſcheidung der Pferde im Alter bis zu zwei Jahren von

älteren Pferden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 37

zoll und Steuer·Weje n .

Der Bundesrath hat in ſeiner heutigen Sißung beſchloſſen , die nachſtehend abgedruckten Vorſchriften

zur Ausführung der Handelsverträge mit Deſterreich -Ungarn, Italien , Belgien und der Schweiz zu

genehmigen .

1. Abänderungen und Ergänzungen des amtlichen Waarenverzeichniſſes zum Zolltarif, des

ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſes und des Verzeichniſſes der Maſſengüter, auf welche die Be

ſtimmung im $ . 11 Abſaß 2 Ziffer 3 des Geſeßes vom 20. Juli 1879, betreffend die Statiſtik

des Waarenverkehrs , Anwendung findet,

2. Beſtimmungen über die Kontrole des zum niederen Zollſaß auf Cognac zu verarbeitenden Weins

und

3. Anleitung zur Unterſcheidung der Pferde im Alter bis zu zwei Jahren von älteren Pferden .

Berlin , den 28. Januar 1892.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: Freiherr von Malbahn.

Aenderungen und Ergänzungen

des amtlichen Waarenverzeichniſſes zum Zolltarife, des ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſes und des

Verzeichniſſes der Maſſengüter, aufwelche die Beſtimmung im § . 11 Abſaß 2 Ziffer 3 des Geſeßes

vom 20 . Juli 1879, betreffend die Statiſtik des Waarenverkehrs, Anwendung findet.

1. Amtliches Waarenverzeichniß zum Zolltarife.

1. Unmittelbar unter dem ausgeworfenen Zollſaße iſt auf beſonderer Zeile einzufügen :

im vierten Abſaße des Artikels „ Abſäge" :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 M ." ,

im erſten Abſaße des Artikels , Achſen “ unter Ziffer 2 ;

„ Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . br. 2 ,50 M ." ,

im Artikel „ deolsharfen " :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . .. . . . 2020 M ." ,

im zweiten Abſaße des Artikels „ Alabaſterglas" :

„ bemalt, versilbert, vergoldet, vertragsmässig . . . . . . . . . . 20 M .,

weder bemalt, noch versilbert, noch vergoldet, vertragsmässig . . . 15 M ." ,
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-

im dritten Abſaße deſſelben Artikels :

vertragsmässig . . . : : . 24 M ." ,

im zweiten Abſaße des Artikels „ Albums“ unter den Ziffern 3 und 4 :

„ Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 M ." ,,
im Artikel „ Ampeln “ :

„ Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . .: .
. 24 M " ,24 M " ,

im Artikel „ Äsphaltpapier" :

„ vertragsmässig . .
18 : .: .: .: .: .. . . . . . .. .. . . . . . . br. 3 M ." ,

im Artikel „ Augen" :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Mi" ,

im erſten Abſaße des Artikels „ Augenſchirme" :

„ vertragsmässig . . . .
. . . . . . . . . . . 65 M . " ,

im erſten Abſaße des Artikels „Automate" :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . ...
20 M .“,.Barcimerkiiim erſten Ohioke Sea Birritera

,,vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,30 M ." ,

im zweiten Abſaße des Artikels „ Band" :

,,vertragsmässig . . . . . . . . . . . . 10 M ." ,

unter "Ziffer i d, e und f des Artikels „ Baumwollengarn“ :
i, vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 M ." ,

im Artikel „ Bernſteinwaaren" :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 M ." ,

im dritten Abſaße des Artikels „ Bejen " :

„ Besen aus Bast etc. vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . br. 3 M .“ ,

unter Ziffer 2 des Artikels „ Bettfedern " :

„ Vertragsmässig . .
. . . . . . . frei" ,.

im zweiten Abſaße des Artikels „Bettſchirme" :
„ vertragsmässig . . . . 65 M .“ ,

im
. . . . . . . . . .

zweiten Abſage des Artikels „ Beutel" :
„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . 65 M ." ,

im ſiebenten Abſaße des Artikels „ Bildhauer- 2c. Arbeit" :

„ aus Bernstein, Jet (Gagat) , Meerschaum oder Perlmutter vertragsmässig 150 Ml" ,

im vierten Abſaße des Artikels „ Blaſen “ :

,,Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

im dritten Abſaße des Artikels „ Blech " :

„ Aluminium , gewalzt ( in Blechen , Platten , Tafeln ), vertragsmässig . .

im erſten Abſaze des Artikels „ Blechwaaren “ unter Ziffer 2 :

„Kochgeschirr, grobes, emaillirtes, vertragsmässig . . . . . . . . 7150 M ." ,

im zweiten Abſaße des Artikels „ Börſen -Garnituren und -Quaſten " :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . 24 ME" ,

im erſten Abſaße des Artikels „ Bohnen “ unter Ziffer 3 :

,,vertragsmässig . .
. . . . . . . . . . br. I , o M " ,

im erſten Abſage deſſelben Artikels unter Ziffer 4 :

„ Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . 7130 M .

im Artikel „Bohnenmehl“ :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 30 M ." ,

im Artikel „ Borke" :

„ Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . frei“ ,

im Artikel „ Brandſohlleder" :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 M ." ,

im Artikel „ Braſilianiſche 9

,,vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . br. 3 M ." ,

im Artikel „ Brauer- Tannin " :

„ Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . br. 14 M ." ,

im zweiten hgeschir
r
, grobitel

s
„ Blechman

n
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Vervragsmassig . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . br. 6 " .

im erſten Abſaße des Artikels „ Bretter“ unter Ziffer 1b :

100 kg.

br. 0,80 M .

{ oder

i Festm .

4 ,80 M :" ,

im Artikel „ Briefpapier" :

„ vertragsmässig . . .

unter Ziffer i des Artikels „Brillengläſer" :Des Urniteis Brillengrajer " : .

,,vertragsmässig .lite : . . . . . . . . . . . . . . . . 12 M " ,

unter Ziffer 2 deſſelben Artikels :

,,vertragsmässig . . . .

im erſten Abſaße des Artikels „ Bronze " :

„ bronzirte Leisten und Rahmen , vertragsmässig . . . . . . . . . 24 Mi" ,

im Artikel „Brummeiſen “ :

„ vertragsmässig . . 20 M1" ,

im zweiten Abſaße des Artikels „ Buchbinderarbeiten“ je unter den Ziffern 2 und 3 :

„ vertragsmässig . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . . . . 65 M ." ,

im vierten Abſaße deſſelben Artikels :

in Verbindung mit Bernstein , Jet (Gagat), Meerschaum oder Perlmutter vertrags

mässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 M ." ,

im zweiten Abſage des Artikels „ Buchbinderleinen " :

,, vertragmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 M ." ,

im Artikel „ Bürſtenbinderwaaren “ unter a ) 1 :

„ Besen aus Bast etc . vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . br. 3 M ." ,

im Artikel „ Cementwaaren “ unter Ziffer 3 :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . br. 2 ,50 M :" ,

im Artikel „ Cereſin " :

,,vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 M . " ,

im zweiten Abſaße des Artikels „ Cichorien “ :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . br. 0 ,8 . M " ,

im dritten Abſaße des Artikels „ Cigarrenſpißen " :

„ vertragsmässig . . : . . . . . . . . 150 M " ,

im erſten Abſaße des Artikels ,, Dachziegel“ unter Zi 2 b :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . br. 0 ,95 Mi" ,

im erſten Abſaße des Artikels ,,Doſen " :

,, vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 20 M :" ,

im ſechſten Abſaze des Artikels ,,Draht“ :

„ Golddraht, mindestens 2 mm dick , vertragsmässig . . . . . . . . 100 M ." ,

im zweiten Abſage des Artikels ,, Drechslerwaaren " :

„ gefärbte Holzspulen vertra smässig . . . . . . . . . . . . br. 5 Ml." ,

im Artikel „ Düſen " :

,,vertragsmässig .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . br . 1 ,50 M ." ,

im erſten Abſaße des Artikels „ Eier" :

„ vertrag -mässig . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . .. .. .. br. 2 M .“ ,
. .

im dritten Abſaße des Artikels ,,Eiſen " :

„schmiedbares Eisen in Stäben, nicht über 12 cm lang, zum Umschmelzen vertrags

mässig . . . .
. . . . . . . . . . . . . . br. 1 ,50 M . " ,

im Artikel ,, Eiſenbahnachſen " :

„ Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . br. 2 ,50 M ." ,

im Artikel „ Eiſenbahnradeiſen “ :

„ Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . br. 2,50 M .“ ,. . . . Or, 2150 IN .

im Artikel „ Eiſenbahnräder“ :

,,vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . br. 2 ,50 Mi" ,
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im ſiebenten Abſaße des Artikels ,,Eiſenwaaren " :

„ Eisenbahnachsen , Eisenbahnradeisen , Eisenbahnräder vertragsmässig . br. 2 ,50 M :" ,

im zehnten Abſaße deſſelben Artikels unter b :

„ Kochgeschirr, grobes, emaillirtes, vertragsmässig . . . . . . . . 7 ,50 M .“ ,

im zwölften Abſaße desſelben Artikels unter Ziffer 3 :

„Gewehrfedern, Gewehrhähne, Gewehrläufe, eiserne (auch Theile von solchen ) :

grobe, nicht abgeschliffen, vertragsmässig . br . 6 M .

grobe, abgeschliffen , vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . 10 M .

feine, sowie polirte, lackirte etc., vertragsmässig . . . . . . . . , 24 M .

Gewehrschlösser (auch Theile von solchen ) vertragsmässig . . . . . . . 24 M .

S . auch Gewehrſchäfte."

unter Ziffer 1 des Artikels „ Eisglas" :

Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 M ." ,

im Artikel „ Elaïnſäure" :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . br. 3 M “ ,

unter Ziffer 3 des Artikels „ Erbſen “ :

vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . br. 1 ,50 M ." ,

unter Ziffer 5 deſſelben Artikels :

im Artikel „ Erbſenmehl“ :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7ozo Mi“ ,

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . 7130 M " ,

im erſten Abſaße des Artikels „ Etiketten “ :

į vertragsmässig . . . . . . . br. 6 M .“ ,

im dritten und vierten Abſaße deſſelben Artikels :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Mi“ ,

im Artikel „ Faſchinen" :

100 kg

br. 0 ,30 M .

oder

i Festm .

1 ,80 M .“ ,

unter Ziffer 2 des Artikels „ Faßdauben" :

| 100 kg

| br. 0,30 M .

,Vertragsmassig . . . . . . . . . . . . . . . . . i oder

I Festm .

1,80 M ." ,

im erſten Abſaße des Artikels „ Federn“ unter Ziffer 1e:

„ grobe, nicht abgeschliffen , vertragsmässig . . . . br. 6 M .

grobe, abgeschliffen, vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . 10 M .

feine, sowie polirte, lackirte etc ., vertragsmässig . . . . . . . . . 24 M " ,

im Artikel ,, Felgen , auch Felgenholz" :

100 kg

br. 0 ,30 M .

oder

I Festm .

| 1,80 Mi“ ,

im zweiten und dritten Abſaße des Artikels „ Felles :

„ dergleichen Ziegenfelle ertragsmässig . . . . . . . . . . . . br. I M " ,

im Artikel ,, Ferſen " :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 M ." ,

im ſiebenten Abſaße des Artikels ,, Fette“ :

,,vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 M ." ,

„ Vertragsmassig . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,, Vertragsmassig . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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,, Vertragsmassig . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

im dritten Abſaße des Artikels „ Fiſchhäute" :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . 65 M ." ,

unter Ziffer i des Artikels „ Flechtweiden “ :

| 100 kg

i br. 0 , 20 M .

{ oder

! I Festm .

I 1,80 M !",

im erſten Abſaße des Artikels „ Fleiſch " :

,,Fleisch , ausgeschlachtetes, frisches, mit Ausnahme von Schweinefleisch
vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 M .,

Schweinefleisch, ausgeschlachtetes, frisches, und Fleisch von Vieh aller Art,

einfach zubereitetes, mit Ausnahme von frischem und einfach zubereitetem

Speck (Schweinespeck ) vertragsmässig . . . . . . . . . . . 17 N ." .

im erſten Abſaße des Artikels „ Fournire" :

,,vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . br. 5 M ." ,

im Artikel „ Fournirleiſten " :

„bronzirt, vergoldet oder versilbert, vertragsmässig . . . . . . . . 24 M .“ ,

im Artikel „ Frachtbriefe" :

o Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . br . 6 M ." ,

im achten Abſaße des Artikels „Gabeln “ :

„ganz oder theilweise aus Bernstein , Jet (Gagat) oder Perlmutter vertrags
mässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 M ." ,

im zweiten Abſaße des Artikels „ Geflügel“ unter Ziffer 2 :

„ vertragsmässig . . . on
im erſten Whiake deš Artifels Belstäſchcheni inter Sen Qiffern i ino ).

„ Vertragsmässi
g . . . . . .

. . . . . . . . . 05 M . ,65 M ",
im vierten Abſaße deſſelben Artikels :

„ in Verbindung mit Bernstein , Jet (Gagat) oder Perlmutter vertragsmässig 150 M ",

im Artikel „ Gerberlohe“ :

„ vertragsmässig . . . frei“ ,
im erſten Abſaße des Artikels „ Getreide“ unter den Ziffern 1, 2 und 3 :

„ vertragsmässig
. . . . . . . . . . . . . . . . . br. 3150 M.“,

ebendaſelbſt unter Ziffer 4 :

,,vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . br. 2 ,80 M ." ,

ebendaſelbſt unter Ziffer 7:

,, Vertragsmässig . . . . . . . . . .
.

.
.

.

.
.
.

.
.

.

.
.
.

.
.

.

.
br. 2 "

ebendaſelbſt unter Ziffer 8 :

„Mais vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . br. 1,60 MM,

im dritten Abſaße deſſelben Artikels :

„ vertragsmässig . . . . . 7,30 M " ,

im Artikel „ Gewehrfedern , Gewehrhähne, Gewehrläufe und Gewehrſchlöſſer :

„ Gewehrfedern, Gewehrhähne, Gewehrläufe, eiserne (auch Theile von solchen) :

grobe, nicht abgeschliffen , vertrag -mässig . . . . br. 6 M .

grobe, abgeschliffen , vertragsmässig . . . . . . . . . . . 10 M .

feine, sowie polirte, lackirte etc., vertragsmässig . . . . . . 24 M .

Gewehrschlösser (auch Theile von solchen ) vertragsmässig . . . . . . 24 M .

S . auch Gewehrſchäfte."

in erſten Abſaße des Artikels Gewürze" :

„ Paprika (spanischer Pfeffer) vertragsmässig . . . . . . . . . . br. 4 M ." ,

unter Ziffer 5b des Artikels „Glas und Glaswaaren “ :

Butzenscheiben, vertragsmässig . . . . . . . . . . . . br. 12 M ." ,

unter Ziffer 6 a deſſelben Artikels :

. . . br. 2 M :" ,

mi

„ Vertragsmassig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 . 2 N .
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15 M1" ,

unter Ziffer 6b deſſelben Artikels :

,, vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 M ." ,

unter Ziffer 50 deſſelben Artikels :

Vertragsmassig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 M . " ,

unter Ziffer 7 deſſelben Artikels :
„ Vertragsmassig . . . . . . . . . . . . . . .

. . 120

unter Ziffer 9 deſſelben Artikels :

„ Vertragsmassig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 M . " ,

unter Ziffer 10 deſſelben Artikels :

„ Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 M ." ,

unter Ziffer 11 deſſelben Artikels :

,, Vertragsmassig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 M . " ,

unter Ziffer 12b deſſelben Artikels :

„ bemalt, versilbert, vergoldet , vertragsmässig . . . . . . . . . . 20 M .

weder bemalt, noch versilbert, noch vergoldet, vertragsmässig .

unter Ziffer 13 deſſelben Artikels :

„ Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 M ." ,

unter Ziffer des Artikels „ Glasflüſſe" :

,,vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 M . " ,

unter Ziffer 2 deſſelben Artikels :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 M " ,

im erſten Abſaße des Artikels „ Glasgeſpinnſt" :
Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 M . " ,

im Artikel „ Glaskruken " :

vertragsmässig . . . · · · · · · · . . . . . . . 15 M . " ,

im erſten Abſaße des Artikels „ Glaspaſten“ :
vertragsmässig . . . . . . . . . . 12 M ." ,

im Artikel „ Glimmer und Glimmerwaaren“ unter Ziffer 2 :

Vertragsmassig . . . . . . . . . . . . . . . . . br. 2 ,50 M :" ,
. . . . Dr. 2 ,50 MI . ,

im Artikel „ Glühlampen " :

vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . !

im Artikel „ Goldleiſten " :

,,vertragsmässig . : : . . . . . . . . . . 24 M ." ,

im zweiten Abſaße des Artikels „ Goldſchlägerhäutchen “ :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . 65 M . " ,

im zweiten Abſaße des Artikels „ Graphit" :

,, vertragsmässig . . . . . br. 2 Ml" ,

im erſten Abſaße des Artikels „ Graupen " :

„ Vertragsmässig . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . 7 , 30 - 12." ,

im erſten Abſaße des Artikels „ Gries " :

vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7130 M ." ,

im Artikel „ Grüße" :

„ Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7130 M ." ,

im achten Abſaße des Artikels „ Hähne" :

Vertragsmassig . . . . . . . . . . . . . . . . . br. 1,50 M “ ,. . . DT. 1 ,50 ell I

im legten Abſaße deſſelben Artikels :

,,eiserne :

grobe, nicht abgeschliffen , vertragsmässig . . . . . . . . . . br. () M

grobe, abgeschliffen , vertragsmässig . . . . . . . . . . . . 10 M .

feine , sowie polirte, lackirte etc., vertragsmässig . . . . . . . . 24 M ." ,

im vierten Abſaße des Artikels „ Halbedelſteine" :

„ in Verbindung mit Bernstein , Jet (Gagat ), Meerschaum oder Perlmutter,

vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 M ." ,

-
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im fünften Abſaße deſſelben Artikels :

vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 M ." ,

im erſten Abſaße des Artikels „ Handſchuhleder" :

,,dänisches und brüsseler Handschuhleder vertragsmässig . . . . . 30 Ml." ,

im zweiten Abſaße des Artikels ,,Herren - und Frauenſchmuck" :

,,ganz oder theilweise aus Bernstein , Jet (Gagat), Meerschaum oder Perlmutter ver

tragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 M .

ganz oder theilweise aus unedlen echt vergoldeten oder versilberten oder mit Gold

oder Silber belegten Metallen in einer nicht als unwesentlich zu erachtenden Ver

bindung mit Glas (einschliesslich der nachgeahmten Edelsteine, nachgeahmten

Gemmen und nachgeabmten Kameen ), jedoch ausser Verbindung mit Berostein ,

Celluloid, Elfenbein , Jet (Gagat), Lava , Meerschaum , Perlmutter und Schildpatt

vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 M " ,

im dritten Abſaße deſſelben Artikels :

vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 " ,

im vierten Abſage deſſelben Artikels :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 M ." ,

im zweiten Abſage des Artikels „ Hirſe" :

„ vertragsmässig . . · · · . . . . . . . . . . . . . . 7 .20 Mi" ,

unter Ziffer 7 des Artikels „ Holz 2c."

,,vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . frei“ ,

unter Ziffer 9bß deſſelben Artikels :

100 kg

br , 0,80 M .

„ vertragsmässig oder

i Festm .

4180 M ." ,

unter Ziffer 11bo deſſeiben Artifels :

100 kg

br. 0,30 M .

,, Vertragsmassig . . . . . . . . . . . . . . . . . oder

i Fesim .

1,80 M " ,

unter Ziffer 11bß deſſelben Artikels :

100 kg

br . 0 ,30 M
oder

i Festm .

1,80 M ." ,

unter Ziffer 110 deſſelben Artikels :

100 kg

br. 0,80 M

oder

I Festm .

418 . M .“ ,

im Artikel „ Holz in geſchnittenen Fourniren“ : .

Vertragsmassig · · · · · · · · · · . . . Dr. 5 INbr. 5 M ." ,1

im Artikel „ Holzborke“ :
Vertragsmassig . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. frei“ ,. !

im Artikel „ Holzbronze" :

„ bronzirte Leisten und Rahmen vertragsmässig . . . . . . . . . 24 M ." ,

Vertragsmassig . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vertragsmassig . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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im Artikel „ Holzmehl“ :

100 kg

br. 0 ,30 M .

,, vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . oder

I Festm .

1,80 M .",

im fünften Abſaße des Artikels „ Holzwaaren 2c." :

„ ungefärbte Spangeflechte vertragsmässig . . . . . . . . . . br. I M ." ,

im ſechsten Abſaße deſſelben Artikels :

,,Hornplatten , robe, und rohe blos geschnittene Platten aus Knochen (auch aus ge

blei« hten oder entfetteten ) vertragsmässig . . . . . . . . . br. 1,50 M ." ,

ich achten Abſaße deſſelben Artikels :

,,vertragsmässig .romasowassa . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . br. 5 M ." ,

im zehnten Abſaße deſſelben Artikels :

„ gefärbte Holzspulen vertragsmässig . . . . . . . . . . . br. 5 Ml." ,

im achtzehnten Abſaße deſſelben Artikels :

Möbel aus gebogenem Holz mit ornamentirt gepressten Theilen und ornamentirt

gepresste Möbelbestandtheile (dergleichen Sitzbretter u . S . w .) vertragsmässig

10 M :" ,

„ bronzirte, vergoldete oder versilberte Leisten und Rahmen vertragsmässig 24 M ." ,

im zwanzigſten Abſaße deſſelben Artikels :

„ gefärbte Spangeflechte vertragsmässig . . . . . . . . . . . 10 MI“ ,

im zwei und zwanzigſten Abſaße deſſelben Artikels :

„ Spielzeug aus Holz, auch in Verbindung mit anderen Materialien, soweit es dadurch

nicht unter Nr. 20 fällt, vertragsmässig . . . . . . . . . . 24 M .“ ,

im Artikel „ Holzwolle :

,, vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . br. 0 ,30 M ." ,

im erſten Abſage des Artikels „ Hopfen “ :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . br. 14 M . " ,

im Artikel „ Hopfenmehl“ :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . br. 14br. 14 M “,M " ,

im erſten Abſaße des Artikels „ Hornknöpfe" :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . 30 M " ,

im erſten Abſaße des Artikels „ Hornplatten , Hornſcheiben " :

,,vertragsmässig . : : . . br. 1150 M .“,
im dritten Abſaße des Artikels „ Hoſenträger und Hoſenträgertheile" :

„ vertragsmässig .

. . . . . . . . . . 65 M " ,.

im nierter oliiche Serelhor Drtifola : .

,,vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 M . " ,

unter Ziffer 3 des Artikels „ Hülſenfrüchte" :

,, vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . br. 1 ,50 M . " ,

unter Ziffer 4 deſſelben Artikels :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 , 30 M ." ,

im erſten Abſaße des Artikels Hüte“ unter Ziffer 1:
aus Stroh vertragsmässig . . . . . . . . 0,15 M .“ ,

im fünften Abſaze deſſelben Artikels unter Ziffer 2 :

aus Filz vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8. M ." ,

im dreizehnten Abſaße deſſelben Artikels :

„ vertragsmässig . . . 65 M :" ,

im vierzehnten Abſaße deſſelben Artikels :

„ Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 M “,

im Artikel „ Hundekuchen “ :

,,Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 M ." ,
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im erſten Abſaße des Artikels „ Hutbeſäße“ :

,,vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . 65 M ." ,

im zweiten Abſaße deſſelben Artikels :

„ vertragsmässig . . . . 65 M “ ,

im erſten Abſaße des Artikels „ Hutkörper“ :
„ Vertragsmässig . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . .

.
.
.

.
.

65 M . " ,

im dritten Abſaße des Artikels „ Jet" :

Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Ml." ,

im Artikel „ Jetwaaren “ :

„ vertragsmässig . . . . . . . 150 M ." ,

unter Ziffer 1 des Artikels „ Inſtrumente und Inſtrumententheile“ :

„mit Ausnahme von Clavieren , Pianinos , Harmoniums und dergleichen Tasten

instrumenten, sowie von Theilen dieser Instrumente , jedoch mit Einschluss der

Kirchenorgeln und der Theile von solchen vertragsmässig . . . . . 20 M .“ ,

im Artikel „ Jungvieh" :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . 5 M ." ,

im erſten Abſaze des Artikels „ Jute- und Manillahanſgarn “ unter a 1 :

ertragsmassig . . . . . . . . . . . . . . . . br. 4 M ." ,

ebendaſelbſt unter a 2 :

„ Jutegarn vertragsmässig .
vertragsmassig . .. .. . . . . . . . . . . . . . . br. 5 Mi" ,

im dritten Abſaße deſſelben Artikels :

„ vertrags
mässig . . . .

· . .
. · · · · · . . . . . 60 M :" ,

. .
im fünften Abſaße des Artikels „ Kämme" :

„ aus Jet (Gagat) oder Perlmutter vertragsmässig . . . . . . . . 150 M .“ ,

im Artikel „ Käſe“ :

„ Hartkäse in mühlsteinförmigen Laiben , das Stück im Gewicht von mindestens

50 kg ; ferner Stracchino - , Gorgonzola - und Parmesankäse vertrags

massig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Mi,

Anmerkung. Stracchino- und Gorgonzolakäse sind weiche Fettkäse aus süsser Milch ; ihre Farbe

ist weisslich mit röthlichen Flecken ; sie kommen aus der Gegend von Lodi, Brescia und

Gorgonzola und werden gewöhnlich im November versandt. Die erstere Art bat in der Regel

die Form von Backsteinen , die letztere diejenige von runden Broten .

Parmesankäse ist ein harter Magerkäse aus süsser Milch von ähnlicher Beschaffenheit, wie

der in der Regel als Emmenthaler Käse bezeichnete Schweizer Hartkäse ; er hat die Form

von Broten im Gewicht von 25 bis 50 kg " ,

im Artikel „Kapellen" :

,, vertragsmässig . . . . . . . . . . . . .. . . br. 1,50 M " ,. . . -15

im Artikel „Kapſeln " :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . br. 1 ,50 M ." ,

im erſten Abſaße des Artikels „ Kardätſchen " :

„Kratzen (Kratzmaschinen beziehungsweise Maschinentheile mit aufgezogenen Kratzen

beschlägen ) im Gewicht von mindestens 200 kg netto vertragsmässig 18 M ." ,

im zweiten Abſaze des Artikels „ Maſtanien " :

„ Kastanien , geniessbare, vertragsmässig . . . . . . . . . . . . br. 3 M ." ,

im zweiten Abſaße des Artikels „ Keſſel“ unter Ziffer 2 :

„ Kochgeschirr, emaillirtes, vertragsmässig . . . . . . . . . . . 7 ,50 M ." ,

im Artikel „ Kinder -Pfeifen , -Klarinetten , - Trompeten “ :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Mi" ,

im vierten Abſaße des Artikels Kleider und Pußwaaren " :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . 65 M ." ,

im zweiten Abſaße des Artifels „ Knicker" : . . . .

„ Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 M " ,

im erſten Abſaße des Artikels „ Knochen “ unter Ziffer 2 :

„ vertragsmässig . . . . .... . . . .
masowasss .

. . .
"

. . . . . M . " ,. . . br. 1 ,50

9
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im zweiten Abſaße des Artikels „ Knöpfe" :

„ ganz oder theilweise aus Berostein, Jet (Gagat), Meerschaum oder Perlmutter ver

tragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 M ." ,

im ſechsten Abſaße deſſelben Artikels :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . 12 M . " ,

im ſiebenten Abſaße deſſelben Artikels :

„ vertragsmässig . .

im neunten Abſaße deſſelben Artikels unter Ziffer i: '
„ vertragsmässig . . . . . . . . . 30 M ." ,

im fünfzehnten Abſaße deſſelben Artikels unter Ziffer 1 :

,,vertragsmässig .

ebendaſelbſt unter Ziffer 2 :

,, vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . .

ebendaſelbſt unter Ziffer 3 :

„ ohne Oesen vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . 24 u

im erſten Abſaße des Artikels consgeſchirr- unter Ziffer 2:
„ emaillirtes vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,50 M ." ,

im Artikel „Körner“ :

„ vertragsmässig .

Rofferir unter den Ziffern 2 unda. . .
im erſten Abſake des Artifels

1130 Chlo !

,,vertragsmässig .
· · · · · · · · 65 M . " ,

im dritten Abſaße des Artikels „Korallen“ unter Ziffer 2:
„ Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 M ." ,

ebendaſelbſt unter Ziffer 3 :

,,Korallen, lediglich zum Zwecke der Verpackung und Versendung auf Gespinnst

fäden oder Schnüre aufgereiht, vertragsmässig . . . . . . . . . 60 M ." ,

im Artikel „ Korduanwaaren " :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 M ." ,

im Artikel „ Kragen und Kraßenbeſchläge" :

„Kratzen (Kratzmaschinen beziehungsweise Maschinentheile mit aufgezogenen Kratzen

beschlägen ) im Gewichte von mindestens 200 kg netto vertragsmässig 18 M :" ,

im vorleßten Abſaße des Artikels „ Küchengewächſe" :

„ in Essig eingelegte oder eingesalzene Gurken mit Zuthaten von Gewürzen der

Nr. 25i oder auch mit geringen Zusätzen anderer Gemüse (sogenannte Znaimer

Gurken ), in Fässern, Krügen , Töpfen , Gläsern und dergleichen vertrags

mässig . . . . . . . . . Dr. 4 M . ,

im zehnten Abſaße des Artikels „ Rupfer“ :

„ Aluminium , gewalzt (in Blechen , Platten , Tafeln ), vertragsmässig . . . 9 M :" ,

im Artikel „ Kurze Waaren “ unter II 1 :

„ ganz oder theilweise aus Bernstein , Jet (Gagat), Meerschaum oder Perlmutter ver

tragsinassig · · · · · · · · 150 M ." ,

ebendaſelbſt unter II 2 :

,,Herren - und Frauenschmuck , Toiletten - und sogenannte Nippestischsachen, ganz oder

theilweise aus unedlen echt vergoldeten oder versilberten oder mit Gold oder

Silber belegten Metallen in einer nicht als unwesentlich zo erachtenden Verbindung

mit Glas (einschliesslich der nachgeabmten Edelsteine, Dachgeahmten Gemmen und

nachgeahmten Kameen ), jedoch ausser Verbindung mit Bernstein , Celluloid , Elfen

bein , Jet (Gagat) , Lava , Meerschaum , Perlmutter und Schildpatt vertrags

mässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 M ." ,

ebendaſelbſt unter II 4a und II 4b :

„ vertragsmässig . . .ori e m . . . · · · · · · · · · · · · ·

unter Ziffer i des Artikels „ Lebern “ :

175 M ." ,

„ frische mit Ausnahme von Schweinelebern vertragsmässig . . . . .. 15 M .,

Shilber belegten Metallich der nachgeab
nerbindung mit

Berasteschildpatt vert
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frische von Schweinen und einfach zubereitete von Vieh aller Art vertrags

mässig . . . · · · · · · · · · · · · · · · 17 M ." ,

im zweiten Abſaße des Artikels „ Leder“ :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . · · · · · 30 M ." ,

im dritten Abſaße deſſelben Artikels :

„ dänisches und brüsseler Handschuhleder vertragsmässig . . . . . . 30 M ." ,

im vierten Abſaße deſſelben Artikels :

dergleichen Ziegenfelle vertragsmässig . . . . . . . . . . . . br. 1 M ." ,

im zweiten Abſaße des Artikels „ Ledertuch " :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 M ." ,

im erſten Abſaße des Artikels „ Lederwaaren“ :

,, Treibriemen aus ungefärbtem oder blos geschwärztem lohgaren Leder vertrags

mässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 M ." ,

im zweiten und dritten Abſaße deſſelben Artikels :

„ vertragsmässig . . .
. : : · : · · · · · · · · · ·

im dritten Abſaße des Artikels „ Leinengarn " :

65 M ." ,

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . 60 M ." ,

im zweiten Abſaße des Artikels „ Leinwand" :

„ vertragsmässig . .. : : · · · · · · · · · · . . . . . . 10 M ." ,
im Artikel „ Linſenmehl“ :

„ Vertragsmässig . . . . . . . . 7130 M “ ,

im zweiten Abſaße des Artikels „ Lithographirſteine“ :

„ vertragsmässig . . . . : : : . . . br. 2,50 MG
im erſten Abſaße des Artikels „Lohe" :

„ Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . frei" ,

im Artikel „ Looggläſer" :

,, Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 M . " ,

im Artikel „ Luftballons" :

Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 M . " ,

im Artikel „ Lupulin " :

,,vertragsmässig . . br. 14 M :" ,

im erſten Abſaße des Artikels „Magen “ unter Ziffer 1 :

„ friscbe mit Ausnahme von Schweinemagen vertragsmässig . . . . . 15 M

frische von Schweinen und gesalzene von Vieh aller Art vertragsmässig . 17 Mi“ ,

im erſten Abſaße des Artikels „Mais “ :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . br. 1 ,60 M ." ,

im erſten Abſaße des Artikels „ Maismehl" :

„ Vertragsmässig . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 7130 M ." ,

im erſten Abſaße des Artikels „Malz “ unter Ziffer 1 :

,,gemalzte Gerste vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . br. 3160 M ." ,

im zweiten Abſaße deſſelben Artikels :

Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7130 M ." ,

im zweiten Abſaße des Artikels „Mannagrüße“ :

„ Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7130 M ." ,

im Artikel „Margarine“ :

„ Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 M ." ,

im Artikel „ Marokinwaaren “ :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 M ." ,

unter Ziffer 4 des Artikels „ Maſchinen und Maſchinentheile" :

Kratzen (Kratzmaschinen beziehungsweise Maschinentheile mit aufgezogenen Kratzen

beschlägen) im Gewichte von mindestens 200 kg netto vertragsmässig 18 Al" ,

im erſten Abſage des Artikels „Maße“ unter den Ziffern 1 und 2 :

,, Vertragsmassig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 M ." ,

9 *
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unter Ziffer 2 des Artikels „ Mauerſteine" :

,,vertragsmāssig . · · · · · · · · · · · · . . . . br. 0 ,25 M :" ,

im Artikel „Maultrommeln “ :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 M " ,

im Artikel „ Mazes" :

,, vertragsmässig
· · · · · · · · · 7130 M " ,

im lekten Abſaße des Artikels „Medaillons" :

ganz oder theilweise aus Bernstein , Jet (Gagat), Meerschaum oder Perlmutter ver

tragsmässig : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 150 M ." ,

im Artikel „ Meerſchaumwaaren " :

in Vertragsmassig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 M . " ,

im erſten Abſaße des Artikels ,

„ vertrag -mässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,30 M ." ,

im zweiten Abſaße des Artikels „ Milchglas“ :
„ bemalt, versilbert, vergoldet, vertragsmässig . . . . . . . . . . 20 M :,

weder bemalt, noch versilbert, noch vergoldet, vertragsmässig . . . . 15 M ." ,

im dritten Abſaße deſſelben Artikels :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 M ." ,

im erſten Abſaße des Artikels „ Möbel und Möbelbeſtandtheile“ unter Ziffer 3 :

Möbel aus gebogenem Holz mit ornamentirt gepressten Theilen und ornamentirt ge

presste Möbelbestandtheile (dergleichen Sitzbretter u . s. w .) vertragsmässig 10 M :" ,

im ſechsten Abſaße des Artikels „ Mörſer" :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 M .“ ,

im ſechsten Abſaße des Artikels „ Moſaikwaaren " :

ganz oder theilweise aus Bernstein , Jet (Gagat), Meerschaum oder Perlmutter ver
tragsmässig . . . .

mi. · · · · 150 M ." ,

im erſten , zweiten und dritten Abſaße des Artikels „Mühlenfabrikate“ :

,,vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7130 M ." ,

im Artikel „Mühlſteine“ ,

„ Mühlsteine, auch mit eisernen Reifen vertragsmässig . . . . . . . frei“ ,

im Artikel „Muffeln " :

„ vertragsmässig . · · · · · · · . . . . br.

im dritten Abſaße des Artikels „ Mundſtücke" :

• „ ganz oder theilweise aus Bernstein vertragsmässig . . . . . . . . 150 Mi“ ,

im fünften Abſaße deſſelben Artikels :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 M ." ,

im Artikel „ Muſikdoſen, Muſifwerke" :

„ Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Al“ ,

im Artikel „ Naben " :

| 100 kg

br. 0, 30 M .

,, Vertragsmassig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oder

i Festm .

| 1,8. Mi" ,

im zweiten Abſage des Artikels „ Noten “ :

„ Vertragsmässig . . . . 20 M " ,

im erſten Abſaße des Artikels „ Nüſſe“ unter Ziffer 2:

„ reife, trockene, vertragsmässig . . . . . . . . . . . . br. 3 M .“ ,

im vierten Abſaße des Artikels „ Oblaten " :

„ Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 , 30 M ." ,

im dritten Abſaße des Artikels „ Obſt“ :

„ trockene, reife Nüsse, Kastanien und Pinienkerne, nicht zerkleinert oder gemahlen ,

vertragsmässig . . . : . . . . . . . . . . . . . . br. 3 M ." ,
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„ Vertragsmassig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr . 3 . " ,

im erſten Abſage des Artikels „ Ochſen " :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . 25 ,50 M . " ,

im vierten Abſaße des Artikels „ Defen “ unter Ziffer 2 a :

. ;,vertragsmässig . . om.

unter biffar īsos titora . . . . . . . . . . . . .
Satinira

,, vertragsmassig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . br. 3 M ." ,

unter Ziffer 6 a deſſelben Artikels :

,,in Fässern oder in Blechgefässen von mindestens 15 kg Bruttogewicht

vertragsmässig , . . . . . . . . . . . . . . . . . br . 2 M ." ,

im Artikel „ Delſäure“ :

. . . br. 3 M :" ,

im Artikel „ Deltuch “ :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . 10 M ." ,

im dritten Abſaße des Artikels „ Oleomargarin" :
„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . 16 M " ,

im Artikel „ Drgeln und Drgelpfeifen “ : . . .

,, vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Mi“ ,

im zweiten Abſaße des Artikels „ Ozokerit" :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010 M “ ,M . " ,

im erſten Abſaße des Artikels „ Packingfelt“ :

,,vertragsmässig . : . 10 M “ ,

unter den Ziffern 2 a und 2 b des Artikels --Packpapier“ : .
„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . br. 3 M ." ,

im erſten Abſaße des Artikels „ Papier“ :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . br. 3 M ." ,

im fünften Abſaße deſſelben Artikels :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . br. 6 M " ,

im neunten Abſaße deſſelben Artikels :

„ Seidenpapier vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . br. 6 M ." ,

im zehnten Abſaße deſſelben Artikels:

„ Schreib - und Druckpapier aller Art vertragsmässig . . . . . . . br. 6 M ." ,

im elften Abſaße deſſelben Artikels :

„ lithographirtes, bedrucktes oder liniirtes, zu Rechnungen, Enveloppen , Etiketten ,

Frachtbriefen , Devisen etc. vorgerichtetes Papier vertragsmässig . br. 6 Mi“ ,

im dritten Abſaße des Artikels „ Papp- und Papierwaaren “ :

„ in Verbindung mit Bernstein , Jet (Gagat), Meerschaum oder Perlmutter ver

tragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 M ." ,

im fünften und ſechſten Abſaße deſſelben Artikels :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 M .“ ,

im Artikel „ Paprika“ :

rerutagsmasss . . . . . . . . . . . . . . . . br. 4 M ." ,

im Artikel „ Paranüſſe“ :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . br. 3 M :" ,

im erſten Abſaße des Artikels „ Parquetbodentheile" :

„ Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . br. 5 Mi" ,

im Artikel „ Pauken " :

„ vertragsmässig . . . 20 M ." ,

im erſten Abjaße des Artikels „ Pergamentwaaren “ :
,,vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 M ." ,

im dritten Abſaße des Artikels „ Perlen “ :

„ Perlen , lediglich zum Zwecke der Verpackung und Versendung auf Gespinnstfäden

oder Schnüre aufgereiht, vertragsmässig . . . . . . . . . . 60 M ." ,

im fünften Abſaße deſſelben Artikels :

„aus Bernstein, Jet (Gagat) oder Perlmutter vertragsmässig . . . . 150 M .“ ,
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MC",

im ſiebenten Abſaße deſſelben Artikels unter Ziffer 1 :

„ Imitationen von Perlen aus Bernstein oder Jet (Gagat) vertragsmässig 150 M :" ,

im zwölften Abſaße deſſelben Artikels :

„ vertragsmässig . 175 M ." ,

im ſechszehnten Abſaße deſſelben Artikels :

„ Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 M ." ,

im Artikel „ Perlmutterwaaren “ :

„ vertragsmässig . . .Vertragsmassig . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 M " ,

unter Ziffer 3 des Artikels „ Pfeffer" :

„ Paprika (spanischer Pfeffer) vertragsmässig . . . . . . . . . br.

im Artikel „ Pfefferſchoten “ :

„ vertragsmässig . . . . . . . br. 4
im erſten Abſaße des Artikels „ Pferde" :

„ Pferde bis zu 2 Jahren vertragsmässig . . . . . . . . . . .

im Artikel „ Pinienkerne" :

„ Vertragsmassig . . . . . . . . . . . : : : . . . . . br. 3 M .“,. . . . . . . . .

im ſiebenten Abſaße des Artikels „ Platten " :

„ aus Jet (Gagat) oder Imitationen davon vertragsmässig . . . . . 150 M :" ,

im elften Abſaße deſſelben Artikels :

,,Hornplatten, rohe, und rohe blos geschnittene Platten aus Knochen (auch aus

gebleichten oder entfetteten ) vertragsmässig . . . . . . . . br. 1,50 M ." ,

im ſechszehnten Abſaße deſſelben Artikels :

„ vertragsmässig . . .
. .im neunzehnten Abfake delfelben Artifeis unier Biffer 2 .

„ Vertragsmässig . . . . . . br 2 ,50 M ." ,

im ein und zwanzigſten Abſage deſſelben Artikels unter Ziffer 1a 1:
„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . br. 0 ,95 M " ,

ebendaſelbſt unter Ziffer 2b :

. . . . . . . . . . . . . . br. 1 ,50 M ." ,

unter"Ziffer i des Artikels „ Pötelfleiſch" :
„ vertragsmässig . 17 M ." ,

unter Ziffer 1 des Artikels „ Porzellan und porzellanartige Waaren " ;

„ Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 M :" ,

unter Ziffer 2 deſſelben Artikels :

,,farbig , gerändert, bedruckt, bemalt, vergoldet, versilbert oder verplatint, vertrags

mässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 M ." ,

Porzellan und porzellanartige Waaren in Verbindung mit anderen Materialien, soweit

sie dadurch nicht unter Nr. 20 fallen , vertragsmässig . . . . . 24 M ." ,

im zweiten Abſaße des Artikels „ Preiscourante, Preisverzeichniſſe“ :

,,Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . br. 6 M ." ,

im Artikel „ Pumpernickel" :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . 7130 M .",
im zweiten Abſaße des Artikels „Quebrachoholzá :

,, vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . Irel" ,

im erſten Abſaße des Artikels „ Radgeſtelle " :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . .. . .. . br. 2 ,50 M ." ,

im Artikel „ Radkränze" :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . .

im zweiten Abſaße des Artikels „ Räder" :

,,vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . br. 2,50 M .“ ,

im dritten Abſaße des Artikels „ Rahmen" :

„ bronzirte, vergoldete oder versilberte Rahmen vertragsmässig . . . . 24 M ." ,

im erſten Abſaße des Artikels „ Raquets “ :

,, Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ll." ,
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im Artikel „ Rechnungen " :

„ vertragsmässig . . . br. 6 M " ,

im erſten Abſaße des Artikels „ Reifenſtäbe" :

( 100 kg

br. 0 ,30 M .

„ Vertragsmassig . . . . . . . . . . . . . . . . . oder
.

1 Festm .

I 1,80 M ." ,

im dritten Abſaße des Artikels „ Reptilienhäute" :

„ vertragsmässig . . . : : 65 M ." ,

im Artikel „ Retorten “ :

„ vertragsmässig . . .Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . br. 1 ,50 M ." ,

im erſten Abſaße des Artikels ,,Rinden “ :

„ vertragsmässig . . .

im ſechszehnten Abſaße des Artikels „Röhren“ unter Ziffer ib :

. : : . . . . frei“ , - --

„ Vertragsmässig .
. . . . . .

osotrosaii. . .
. .

mitra
750

im Svittom osobe sa

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 M . " ,

im fünften Abſaße deſſelben Artikels :

„ ganz oder theilweise aus Bernstein oder Jet (Gagat) vertragsmässig . 150 M ." ,

im Artikel „ Rührſcheite" :

„mit Ausnahme solcher aus Graphitmasse vertragsmässig . . . .

im zweiten Abſaße des Artikels ,,Rüſchen “ :

„ Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 10 M.“,. .

im Artikel „ Saffianwaaren “ :

. ,,Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
im Artikel „Šalami“ :

,,vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 M . " ,

im Artikel ,,Sand- und Waſſer-Uhren “ :

,,vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . 24 Mi" ,

unter den Ziffern 2a, 2b und 3 des Artikels „Sattlerwaaren " :

Vertragsmassig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 M . " ,

im Artikel „ Schattenſpiele" :

,,vertragsmässig . .

unter Ziffer 3b des Artikels „ Schiefer und Schieferwaaren “ :

,,Dachschiefer aufanderen Wegen als seewärts eingehend, vertragsmässig br. 0,50 M ." ,

unter Ziffer 4 deſſelben Artikels :

,, vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . br .

im Artikel „ Schiefertuch " :

,,vertragsmässig . . .
. . . . 10

im erſten Abſaße des Artikels „ Schiffszwieback" :

„ Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,30 M ." ,

unter Ziffer 1 des Artikels „ Schinken " :

,,frische, mit Ausnahme der Schweineschinken vertragsmässig . . 15 Mi,

frische von Schweinen und einfach zubereitete von Vieb aller Art vertrags

mässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 M ." ,

im zweiten Abſaße des Artikels ,,Schlagleiſten " unter 2 a a :

„derartiges Blech aus Aluminium vertragsmässig . . . . . . . . 9 M :“ ,

im erſten Abſaße des Artikels „ Schlöſſer“

,, Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 M .

S . auch Gewehrſchäfte."

im zweiten Abſaße des Artikels „Schmelztiegel" :

,,Schmelztiegel der vorbezeichneten Art, mit Ausnahme solcher aus Graphitmasse

vertragsmässig ' . . . . . . . . . . . . . . . br. 1 ,50 M ." ,
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Ver

im zweiten Abſaße des Artikels „Schrot" :

,,Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,30 M " ,

unter den Ziffern 2b und 4 des Artikels „Schuhe“ :

„ vertragsmässig . .
Optirica . crici i . · · · · · · . . .

im zweiten Abſaße des Artikels „ Schuhobertheile" :

„ Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 M ." ,

im zweiten Abſaße des Artikels „Schwadengrüße“ :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . 7190 M . " ,

im vierten Abſaze des Artikels „ Schwämme" :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 M . " ,

im erſten Abſaße des Artikels „ Schweine" :

„ vertragsmässig .vertragsinassig . .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . 5 M ." ,

im Artikel „ Semmeln " :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7130 M ." ,

im Artikel „Šohlleder" :

„ vertragsmässig . . · · · · · · · · · · · · 30 M . " ,

unter Ziffer 1 des Artikels „ S angeflechte" :

,,vertragsmässig . . br. I Mi“

Inten Difton soti lietai : : : : : : : : : : : : : : .

„ vertragsmässig . . “ We
im for criticizmithi

li
. . . . . . . . . . . . .

100 kg

br. 0,30 M .
,, Vertragsmassig . . . . . . . . . . . . . . . . . . oder

i Festm .

1,80 M ." ,

im Artikel ,,Spiegel" :

Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 M ." ,

im Artikel „Spieldoſen “ :
vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 M ." ,

im Artikel „ Spielwerke" :
„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 2020 M “ ,

im ſechsten Abſaße des Artikels „Spielzeug" :

„ Spielzeug aus Holz, auch in Verbindung mit anderen Materialien , soweit es dadurch

nicht unter Nr. 20 fällt, vertragsmässig . . . . . . . . . . 24 M ." ,

im elften Abſaße deſſelben Artikels :

„ ganz oder theilweise aus Bernstein , Jet (Gagat), Meerschaum oder Perlmutter ver
tragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

im zwölften Abſaße deſſelben Artikels :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . 65 M ." ,

im zweiten Abſaße des Artikels „Spißen “ unter Ziffer 1:

„ vertragsmässig . . . . . . . . . : 600 Mi“,
000 M .

im lepten Abſaße des Artikels „Spulen “ :

„ gefärbte Holzspulen vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . br. 5 M ." ,

im zehnten Abſaße des Artikels „ Steine" :

Mühlsteine, auch mit eisernen Reifen , vertragsmässig . . . . . . . frei“ ,

im Artikel „Steinmeßarbeiten “ unter Ziffer 1a und unter Ziffer 1b 2 :

,, vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . br. 2 ,50 M ." ,

im dritten Abſaße des Artikels „ Steinwaaren “ :

„aus Steinen aller Art (mit Ausnahme der Edelsteine ) in Verbindung mit Bernstein ,

Jet (Gagat), Meerschaum oder Perlmutter vertragsmässig . . . . . 150 M ." ,

im vierten Abſaße deſſelben Artikels :

in Vertragsmassig . . . . . . . . . . . . . . . . :. 175 M . 1175 M ." ,
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im leßten Abſaße deſſelben Artikels unter Ziffer 1 a :

Vertragsmassig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 N ,

im Artikel „ Stereoſkopengläſer" :

. ,,vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 M ." ,

im lezten Abſaße des Artikels „ Stöcke" :

Vertragsmassig : : : : : . . . . . . . . . . . 65ull" ,

im Artikel „ Streichen und Streichenbeſchläge" :

„ Kratzen (Kratzmaschinen beziehungsweise Maschinentheile mit aufgezogenen Kratzen

beschlägen) im Gewichte von mindestens 200 kg netto vertragsmässig 18 M :" ,

im Artikel „ Strohbänder" :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . 10 N " ,

des Artikels „ Stroh- und Baſtwaaren“ :
,,vertragsmässig . . .

Br .
.i . . . . . . . . . . . . . . 10 M ." ,

unter Ziffer 4a deſſelben Artikels :

„ aus Stroh vertragsmässig

im zweiten und dritten Abſaße des Artikels ,,Suspenſorien " :
: : : . . 0,15 M .“ ,

„ Vertragsmä
ssig

. . . . . . . . . . . . . . . . 65 M ." ,

im Artikel „ Syphons" :

,,vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . 24 M " ,

im ſechſten Abſaße des Artikels „ Tabakpfeifen " :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 M ." ,

im erſten Abſaße des Artikels „ Tapeten “ :

,,Papiertapeten, nicht vergoldet, versilbert, bronzirt, gepresst oder sammetartig , ver
tragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 M . " ,

im zweiten und dritten Abſaße deſſelben Artikels :

,,Vertragsmassig . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .. . . 65 M “ ,

im zweiten Abſaße des Artifels Tapetenieiſten" : .
w „ vertragsmässig . .e rtragsmassig . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 M ." ,

im Artikel „ Thonflieſen " :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . br. 0 ,75 M "

im Artikel „ Thonpinnen" :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . br. 1,50 M ." ,

im fünften Abjaße des Artikels ,,Thonwaaren " :

glasirte Dachziegel (mit Ausnahme der glasirten Falz -Dachziegel) ; glasirte Mauer

steine, Thonfliesen Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . br. 0,75 M ." ,

im neunten Abſaße deſſelben Artikels :

„Waaren dieser Art mit Ausnahme solcher aus Graphitmasse vertragsmässig . . .

im zehnten hiene Setiehen rritera . . . . . . . . . . . . . . . br. 1150 M ." ,

„ vertragsmässig . . .
: : : : : : : . . 8 M ." ,

im elffen Abſage deſſelben Artikels unter Ziffer 1 : . .

,, vertragsmässig . . . . . . . . . . 8 M “ ,

ebendaſelbſt unter Ziffer 2 :

,,Boden- und Wandbekleidungsplatten , durch Zusammenpressen verschiedenfarbiger

Thonmassen mit Mustern versehen , nicht glasirt, vertragsmässig . br. 3 M ." ,

im erſten Abſaße des Artikels ,,Tintenfäſſer" :

,, vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 M ." ,

im erſten Abſaße des Artikels ,, Treibriemen " :

„ Treibriemen aus lohgarem (auch dergleichen blos geschwärztem ) Leder vertrags

mässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 M ." ,

im zweiten Abſaße deſſelben Artikels :

vertragsmässig . · 65 M ." ,

im dritten Abſaße des Artikels „ Treſſenwaaren " :

10
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mässig igitura Güdi" unter Ziffer 2 :

„ in Verbindung mit Bernstein , Jet (Gagat), Meerschaum oder Perlmutter vertrags

im erſten hintze Sea Artifera
sº che !

guru inter Differ 2 . ' . . . . . . . . .

,,vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . 150 Mi" ,

im zweiten Abſaße des Artikels „ Uhrgläſer" : .
„ Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 M ." ,

im Artikel „ Vacheleder" :

,,vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 M ." ,

unter Ziffer i des Artikels „ Vernickelte Waaren " :

,,vertragsmässig . . · · · · · · . . . . 175 M !“ ,
unter Ziffer 1 des Artikels irte Waaren " :

įvertragsmässig . . . . . . . . 175 M “ ,
im Artikel „ Verirgläſer" :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ll. " ,

im erſten Abſaße des Artikels „ Vieh “ unter Ziffer 1a: .

,,Pferde bis zu 2 Jahren vertragsmässig . . . . . . . 10 M . " ,

ebendaſelbſt unter Ziffer 4 :

,,vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ,50 M ." ,

ebendaſelbſt unter Ziffer 5 :

,,vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 M !“ ,

ebendaſelbſt unter Ziffer 7 :

„vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . 5 M . " ,

im zweiten Abſaße des Artikels „ Wachs" :

„ Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010 M “ ,M ." ,

im Artikel „ Wachsmuſſelinwaaren" :

,, vertragsmässig . . . . . . . . . . . . · 65 M ." ,

im Artikel „ Wachstafftwaaren “ :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 ll. " ,

im erſten Alſaße des Artikels „ Wachstud)" :

,,vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Ml." ,

im vierten Abſaße deſſelben Artikels :

„vertragsmässig . . · · . . . . . . . . . . . . . . 65 M ." ,

im Artikel „ Wachstuchpapier" :

vertragsmässig . . . . . . . . . . . .
. . . . . Dr . 3 Hl." ,

im zweiten Abſaße des Artikels „Walzen " :

„ Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 M . ,

im zweiten Abſaße des Artikels „ Wild" :

„ Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 M ." ,

im zweiten Abſaße des Artikels „Würſte" :

,, Vertragsmassig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ill "

unter Ziffer 1 a des Artikels „ Zeug- 20. Waaren" :

„ rohe, dichte , gerauhte, eingesäumte oder mit angewebten baumwollenen Fransen

versehene, abgepasste Bettdecken vertragsmässig . . . . . . . . 60 M .,

rohe Filztücher, endlos gewebte und gerauhte Allzartige Walzenüberzüge, Trockenfilze

etc., zur Holzstoff-, Strohstoff- , Cellulose- und Papierfabrikation vertrags

mässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 M ." ,

unter Ziffer 1 c deſſelben Artikels :

„ gebleichte, dichte , gerauhte, eingesäumte oder mit angewebten baumwollenen Fransen

versehene, abgepasste Bettdecken vertragsmässig . . . . . . . . 80 M ." ,

unter Ziffer 1 e deſſelben Artikels :

,,gefärbte , dichte , geraubte , eingesäumte oder mit angewebten baumwollenen Fransen

versehene, abgepasste Bettdecken vertragsmässig . . . . . . . . 90 M ." ,

unter Ziffer 1 g deſſelben Artikels :

,,Wirkwaaren vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . 95 M ." ,

unter zit!erseh
en

dicht
e
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AsmaoblŐ . . . . . . . . . . . . . . . 10 M " ,

unter Ziffer 11 deſſelben Artikels :

,,rohe sogenannte Plattstichgewebe, welche mit gebleichtem Baumwollengarn gewebt

sind , beim Eingange über bestimmte Zollstellen , vertragsmässig . . . 120 M .,

gebleichte , gefärbte etc. sogenannte Plattstichgewebe, beim Eingange über bestimmte

Zollstellen , vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . 150 M .,

gebleichter etc . Tüll vertragsmä-sig . . . . . . . . . . . . . 150 M ." ,

unter Ziffer in deſſelben Artikels :

,,Gewebe der vorbezeichneten Art, in Stücken nicht über 60 cm lang und nicht über

60 cm breit, vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,50 M ." ,

unter Ziffer 3 c 1 a deſſelben Artikels :

„ Packleinwand vertragsmässig . . .

unter Ziffer 3 k deſſelben Artikels :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 M ." ,

unter Ziffer 5 e 1 deſſelben Artikels :

,,rohe Filztücher aus Wolle, auch in Verbindung mit Baumwolle oder Leinen, endlos

gewebt, zur Holzstoff-, Strohstoff-, Cellulose - oder Papierfabrikation , vertrags

mässigtmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ill " ,

im Artifel „ Zirbelnüſſe" :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . br. 3 M ." ,

und

im Artikel „ Zwirnſpißen “ :

vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 M ." ,

2 . Im drittleßten Abſaße des Artifels „ Abfälle“ ſind die Worte „auch Abfälle von gefärbter Seide

und von Seidenwatte “ zu erſeßen durch :

„ von Seidenwatte ; auch Abfälle von gefärbter Seide, nicht gekämmt“ .

3 . Hinter dem vorbezeichneten Abſaße iſt folgende Beſtimmung als neuer Abſaß einzufügen :

- von gefärbter Seide, gekämmt (Peignées) . . . . . . . [775 ] Nr. 30 e 36 M .

vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . frei“ .

4 . In dem zweiten Abſaße der Anmerkung zum Artikel „ Abfallfette" ſind die Worte : „wie Delſäure"

zu ſtreichen .

5 . In dem Artikel „Adamsfeigen“ iſt ſtatt auf „Südfrüchte“ auf „Obſt“ zu verweiſen .

6 . In der Zeile 3 des Artikels „ Aether“ ſind die Worte „ Liquor (Hoffmannſcher Geiſt)" zu ſtreichen ,

7 . Hinter dem Artikel „ Aether“ iſt folgender Artikel einzuſchalten :

„ Aetherweingeiſt (Hoffmannstropfen , Liquor) wie Branntwein “ .

8 . Im Artikel ,,Albums" iſt in der Anmerkung 2 hinter „,30 Ml." einzufügen :

, - beim Eingange aus Vertragsstaaten von 20 Á . - "

9 . Der erſte Abſaß des Artikels „ Alfénidewaaren “ erhält folgende Faſſung:

„ Alfénidewaaren, echt verſilberte, auch in Verbindung mit anderen Materialien , ſoweit ſie

Dadurch nicht unter Nr. 20 a fallen . . . . . . . . [523] Nr. 20 b 1 200 M .

S . auch Kurze Waaren " .

10 . Der Artikel „ Aluminium " erhält folgende Faſſung :

„ Aluminium , rein , in rohen Zuſtande, und Aluminiumlegirungen ( Ferro - und Stahl

aluminium , Aluminium bronze 2c.) in Barren oder Maſſeln . [508] Nr. 19a frei

- , gewalzt ( in Blechen , Platten, Tafeli ) . . . . . . . . . 1509| Nr. 19b 12 Ml.

Aluminium , gewalzt, vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . 9 N ."

11. Der erſte Abſaß des Artikels „ Aluminiumwaaren “ erhält folgende Faſſung :

„ Aluminiumwaaren , feine Galanterie- und Quincaillerieivaaren, ganz oder theilweiſe aus

Aluminium , ſoweit ſie nicht durch ihre Verbindungen unter Nr. 20a oder 20b 1 fallen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15251 Nr. 20 6 2 200 Ml.

vertragsmässig . . . . . . . . . . . . 175 M " .

12. Am Shluſſe des Artikels „ Armbrüſte " iſt folgender Hinweis aufzunchmen :

,,S . dagegen Spielzeug.“

sis

10 *
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13. In den Artikel „ Bananen “ iſt ſtatt auf „ Südfrüchte“ auf „ Obſt“ zu verweiſen .

14. In Ziffer 4 des Artikels „ Baumwollengarn “ iſt die ſtatiſtiſche Nummer ,[ 36 ]" abzuändern in :

[36a]" .

Ebendaſelbſt iſt hinter Ziffer 4 einzuſchalten :

,,5 . drei- und mehrdrähtiges, einmal gezwirnt, roh (Stickgarn ), auf Erlaubnissschein

zu Stickereizwecken, aus Vertragsstaaten eingehend . [ 366] Nr. 2c 4 36 M ."

Die bisherige Ziffer 5 erhält die Bezeichnung als Ziffer 6 .

In der Anmerkung 2, Zeile 2, iſt ſtatt Ziffern 2 bis 5 "

zu ſeßen :

Ziffern 2 bis 4 und 6 " .

15. Im Artikel „ Bildhauer - 2c. Arbeit“ erhält der Hinweis hinter dein zweiten Abſaße folgende Faſſung:

„ S . auch Figuren und Holzwaaren 2c." .

16. Hinter dem Artikel „Bindfaden “ iſt folgende Beſtimmung als neuer Artikel aufzunehmen :

„ Binnenſeeſchiffe 1. Waſſerfahrzeuge" .

17. Im Artikel „ Blätter“ iſt im erſten Abſaße hinter „Bouquets " einzufügen :

-- - - H., zur Dekoration " .

18. Im Artikel „ Blech" iſt hinter dem ſiebenten Abſaße die Beſtimmung „ Goldblech vertragsmässig

200 M ." abzuändern in :

„Gold , gewalzt in Blechen , Platten), mindestens 1 mm dick , vertragsmässig . . 100 M ."

19. Im Artikel „ Blumen “ iſt im erſten Abſaße hinter „ Kränzen “ einzufügen :

1 , zur Dekoration“ .

20. Dem Artikel „ Boag" iſt folgende Beſtimmung als dritter Abſaß einzufügen :

, - aus Federn . *.1.9. 1762] Nr. 28a 150 ML."

Der erſte Abſaß des Artikels iſt durch Einſchaltung der Worte „ aus Pelzwerk" hinter „ Boas"

und der zweite Abſaß deſſelben durch Einſchaltung des Wortes dergleichen “ vor „ ungefütterte"

zu ergänzen .

21. Der erſte Abſaß des Artikels „ Butter“ erhält folgende Faſſung:

„kulter, friſch , geſalzen oder eingeſchmolzen ; auch künſtliche, d. i. der Milchbutter ähnliche

Zubereitungen , deren Fettgehalt nicht ausſchließlich der Milch eniſtammt (Margarine)

[615 ] Nr. 25f 20 M .

vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 M . " .

22. Der Artikel „ Bußenſcheiben “ erhält folgende Faſſung :

„ Bußenſcheiben . . . . . . . . . . . . . . [ 368] Nr. 10d 2 br. 24 M .

vertragsmassig . . . . . . . . . . . . . . . . . br. 12 M ." .

23. Dem Artikel „ Cereſin “ iſt folgender Hinweis hinzuzufügen :

„ S . auch die Anmerkung 2 zu Dzokerit.“ .

24 . Hinter dem Artikel „ Cyankalium " iſt folgender Artikel einzufügen :

„ Cylinderlack (ein im Weſentlichen aus animaliſcher oder vegetabiliſcher Gallerte beſtehendes

Präparat zum Beſtreichen der Lederbezügevon Spinnmaſchinenwalzen [ 91] Nr.5h br. 3 M ." .

25. Im vorlegten Abſage des Artikels „ Draht“ iſt die Ziffer 1 wie folgt zu faſſen :

,, 1. ſofern die Stärke der Metallſeele mindeſtens 0 ,8 mm beträgt oder der Draht unter oder über

dem Geſpinnſt mit iſolirenden oder feuerſicheren Subſtanzen umgeben oder das Geſpinnſt mit

ſolchen Subſtanzen getränkt iſt, wie Drahtwaare in Verbindung mit anderen Materialien .

S . auch Kabel.“ .

26 . Ám Schluſſe des Artikels ,, Drahtwaaren “ iſt außer auf „ Herren- und Frauenſchinuck, ſowie Spiel

zeug“ auch auf „ Draht“ und „Kabel“ hinzuweiſen .
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27 . Der Artikel „ Eingeweide“ erhält folgende Faſſung :

,,Eingeweide, friſche, zum Genuß und einfach zubereitete:

1 . von Vieh . . . . . . . . . . . . . . . . . [617 ] Nr. 25g 1 20 M .

frische mit Ausnahme der Eingeweide von Schweinen vertragsmässig . 15 M .

frische von Schweinen und einfach zubereitete von Vieh aller Art vertragsmässig

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 M .

2 . von Geflügel oder Wild . . . . . . . . . . . . . (626 ] Nr. 25 g 3 30 M .

S . auch Därme, Fleiſch und Magen.".

28 . Der Artikel „ Eiſen -Dreh -, Bohr- und Hobelſpäne“ erhält folgende Faſſung:

,,Eiſen - Dreh-, Bohr- und Hobelſpäne (Abfälle ' von der Verarbeitung von Eiſen )

( + 224) Nr. 6a br. 1 M .

- , ſogenannte Stahlſpäne (aus Eiſendraht durch Abſchälen gewonnene bandartige Fäden

oder Streifen , zum Abſchleifen von Holz dienend) . . [248 ] Nr. 6e 2a br. 6 M " .

29 . In dem Artikel „ Eiſenwaaren " iſt hinter dem zweiten Abſaße des Abſchnitts a der Anmerkung 1

und hinter dem vorleşten Abſaße der Anmerkung 2 folgender Þinweis aufzunehmen :

,,S . auch die Anmerkung 1 zu Röhren .“ .

30. Im Artikel „ Eisglas" iſt die Ziffer 2 wie folgt zu faſſen :

„ 2 . farbiges, 1. gefärbtes beziehungsweiſe farbiges Glas." .

31. Jm Artikel „ Ertrakte“ iſt im lepten Abſaße unter den Gerbſtoff-Ertrakten auch Sennä- Extrakt aufzu

führen und hinter „ Galläpfel-" einzufügen :

„ Gallus-)"

32. Am Schluſſe des Artikels „ Feigen" iſt folgender Hinweis aufzunehmen :

„ S . dagegen Adamsfeigen ."

33. Hinter dem Artikel ,, Ferngläſer“ iſt folgender neue Artikel einzuſchalten :

„ Ferroaluminium (Legirung von Eiſen und Aluminium ) ſ. Aluminium “ .

34. In dem Hinweiſe am Schluſſe des Artikels „ Fette“ (vor den Anmerkungen ) iſt auch auf „ Dzokerit"

hinzuweiſen .

35 . Im zweiten Abſaße der Anmerkung 1 zu demſelben Artikel ſind hinter „ mit 1 kg gewöhnlichen

Petroleums (Brennpetroleums)" die Worte

,,oder 1,5 l Natronlauge von 1 ,2 ſpezifiſchem Gewicht"

einzufügen .

36 . Der Artikel „ Filigranglas" erhält folgende Faſſung :

„ filigranglas (ungefärbtes Glas, in welchem farbige, auch milchfarbige Glasfäden eins

geſchloſſen und verſchmolzen ſind) wie gefärbtes beziehungsweiſe farbiges Glas." .

37 . Der Hinweis im Artikel „ Filze und Filzwaaren" hinter Ziffer 3 erhält folgende Faſſung :

„ S . auch Dachfilz, Schiffsfilz und Filzſtoffe." .

38 . Hinter dem Artikel „ Filzpfropfen “ iſt folgende Beſtimmung als neuer Artikel einzufügen :

filzſtoffe, filztüder, gewebte, ſ. Zeugwaaren .“ .

39. Jm Artikel „ Flor“ iſt der die vertragsmäßigen ZoUjäße der Vänder mit offenen Geweben betreffende

Zuſaß wie folgt abzuändern :

„ Bänder mit offenen Geweben ausser Verbindung mit Metallfäden :

seidene, auch bestickt, vertragsmässig . . . . . . . . . . . . 800 M .

halbseidene, bestickt, vertıagsmässig . . . . . . . . . . . . . 600 M .

dergleichen , nicht bestickt, vertragsmässig . . . . . . . 450 M ." .

40 . Im Artikel „ Fohlen “ erhält der zweite Abſaß folgende Faſſung :

1 - , andere . Eſel und Pferde.“ .
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41. Hinter dem Artikel „ Gabeln “ iſt folgender neue Artikel einzuſchalten :

„ Gablonzer Artikel, ſogenannte Herren - und Frauenſchmuck, Toiletten - und jogenannte

Nippestiſchſachen aus unedlen , echt vergoldeten oder verſilberten Metallen in einer nicht

als unweſentlich zu erachtenden Verbindung mit Glas [einſchließlich der nachgeahmten

Edelſteine, nachgeahinten Gemmen und nachgeahmten Kameen ]), auch in Verbindung mit

anderen Materialien , ſoweit ſie dadurch nicht unter Nr. 20a fallen :

a ) in Verbindung mit Bernſtein , Celluloid , Elfenbein , Jet (Gagat), Lava, Meerſchaum ,

Perlmutter oder Schildpattter oder Schildpatt . . . . .
. . . . . . [523] Nr. 20 b 1 200 M .

in Verbindung mit Bernstein, Jet (Gagat), Meerschaum oder Perl

mutter vertragsmässig . . . . . . . • 150 M

b) ohne ſolche Verbindung . . . . . . . . . [523 ] Nr. 20 b 1 200 M .

vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 M ." .

42. Im Artikel ,,Gaze“ iſt der die vertragsmäßigen Zollſäße der Bänder mit offenen Geweben betreffende

Zuſaß wie folgt abzuändern :

„ Bänder mit offenen Geweben ausser Verbindung mit Metallfäden :

seidene, auch bestickt, vertragsmässig . . . . . . . . . . . 800 M .

halbseidene, bestickt, vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . 600 M .

dergleichen, nicht bestickt, vertragsmässig . . . . . . . . . . . 450 M ." .

43. Im Artikel „Glas und Glaswaaren “ ſind an Stelle der Ziffern 14 und 15 folgende Beſtimmungen

aufzunehmen :

„ 14 . Farbiges Glas mit Ausnahme des unter Nr. 10a, d und e begriffenen , der Glasflüſſe und

des vorſtehend unter Ziffer 12a und Ziffer 13 genannten , auch gepreßt, geſchliffen , polirt,

abgerieben, geſchnitten , geäßt, gemuſtert; alles dieſes weder bemalt, noch verſilbert, noch

oeper bemann * 1 Nr. 10 fet 30 AMvergoldet . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Nr. 101 30 M .

vertragsmässig . . . .
: :

15 M .

* Spielzeug (376 ), anderes hierher gehöriges Glas (374 ).

15. Glasplättchen , Glasperlen , Glasſchmelz, Glastropfen , bemalt verſilbert oder ver

goidei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Nr. 10 f 30 M

veriragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 M .

16. Bemaltes , verſilbertes oder vergoldetes Glas, ſoweit es nicht unter Ziffer 15 fällt; Glasflüſſe

(unechte rohe Steine) ohne Faſſung . . . . . . . . . . . [* ] Nr. 10 f 30 M .

vertragsmässig . . . · · ·

*** * Spielzug [376), anderes bemaltes ac. Gias [374], Glasflüſſe (375).
· · 20 M .

17. Glas- und Emailwaaren in Verbindung mit anderen Materialien , ſoweit ſie dadurch nicht

unter Nr. 20 falen . . . . . . . . . . . . . . . 1375 ) Nr. 10 f 30 M .

vertragsmässig . . · · · · 24 M .

S . auch Glühlampen, Optiſches Glas und die Anmerkung 1 zu Porzellan.

Allgemeine Anmerkung zu Glas und Glaswaaren.

Jriſirendes Glas, ſowie ſogenanntes Filigranglas iſt wie gefärbtesbeziehungsweiſe farbiges Glas zu

behandeln .“

44. Im Artikel „ Glasgeſpinnſt“ erhält der zweite Abſat folgende Faſſung :

1, - , farbiges ſ. Glas, farbiges " .

45. Im Artikel „Glaskorallen “ erhält der erſte Abſaß folgende Faſſung:

„ Glaskorallen (Korallenſtöcke, Imitationen von echten Korallenſtöcken ), ungeſchliffene, wie

Glas, farbiges."

46. Hinter dem Artikel „ Glaskrufen “ iſt folgender Artikel einzufügen :

„Glasleinen (wie Schmirgeltuch) . . . . . . . [54] Nr. 2d Anm . 3 br. 6 M ."

47. Der Artikel „ Glasmoſaik" erhält folgende Faſſung:

„ Glasmoſaik (auch dergleichen Moſaikbilder) ſ. Glas- und Glaswaaren " .
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48. Im Artikel „Glaspaſten “ erhält der zweite Abſag folgende Faſſung:

1 - , farbige, bemalte oder mit einer Auflage von Gips auf der unteren Fläche überkleidete,

1. Glas- und Glaswaaren “ .

49. Im Artikel „Gold" iſt am Schluſje folgende Beſtimmung hinzuzufügen :

1 - , Golddraht ſ. Draht."

50 . Hinter dem Artikel „ Höhrrohre" iſt folgender Artikel einzuſchalten :

„ Hoffmannstropfen (Netherweingeiſt, Liquor) wie Branntwein ."

51. Am Schluſſe des Artikels „ Bolzmoſait" iſt außer auf „ Parquetbodentheile“ auch auf „ Holz

waaren 2c.“ hinzuweiſen .

52. Jn der Anmerkung zu dem erſten Abſaße des Artikels Hüte“ ſind die Worte „wie Stroh

hüte" durch

„wie Hüte der Nr. 35d"

zu erſeßen.

53. Der Artikel „ Hyalithglas " erhält folgende Faſſung:

„ Hyalithglas (ein durch Metalloryde fünſtlich ſchwarz gefärbtes Glas) ſ. Glas, gefärbtes

beziehungsweiſe farbiges."

54. Der Artikel „ Jrisglas " erhält folgende Faſſung :

„ Irisglas (regenbogenfarbig ſchillerndes ( las) wie gefärbtes beziehungsweiſe farbiges Glas."

55 . Vor dem Artikel „ Racheln “ iſt folgender Artikel einzufügen :

„ kabel zur Leitung elektriſcher Ströme (mit iſolirenden oder feuerſicheren Subſtanzen umgebene

Einzeldrähte, Bündel ſolcher Drähte oder Vereinigungen derartiger Drahtbündel oder

Stränge) :

1 . zur Verlegung in Erde oder Waſſer geeignete (Telegraphenkabel) . . .

· · · · · · · [511] Nr. 19b 12 M

vertragsmässig . . . . . . . . . . . 8 M .

S . auch die Anmerkung zu Telegraphenkabel.

2 . andere:

a ) Einzeldrähte ſ. Draht.

b ) Drahtbündel 2c . wie Drahtwaaren in Verbindung mit anderen Materialien “ .

56 . Der Artikel „ Kindermehl“ erhält folgende Faſſung:

„ Kindermehl (Nahrungsmittel für Kinder), aus Weizenmehl unter Zuſaß von Zucker und

kondenſirter Milch bereitetes (Neſtlémehl) und dergleichen . . 1660 Nr. 25 p . 1 60 M .

vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 M ."

57. Die Anmerkung zu Ziffer 2c des zweiten Abſaßes im Artikel „ Kleider und Fußwaaren “ erhält

folgenden Zuſaß :
„ Dagegen unterliegen Kleider und Putzwaaren der hier in Rede stehenden Art ganz oder überwiegend

aus baumwollenen Stickereien beim Eingange ans Vertragsstaaten der Verzollung nach Nr. 18c

58. Bei dem Stichwort „ Klingelſchnüre“ iſt unter Streichung der bisherigen Vorſchriften lediglich auf

„Schnüre“ zu verweiſen .

59. Jm Artikel „ Knopflochſeide" iſt der vertragsmäßige Zollſaß von 150 M . in 140 M . abzuändern .

60. Jm Artikel „Kokosfaſern “ erhält der dritte Abſaß folgende Faſſung:
- , geſponnene wie Manillahanfgarn.“

61. Im Artikel „ repp“ iſt der die vertragsmäßigen Zollſäße der Bänder mit offenen Geweben be

treffende Zuſaß wie folgt abzuändern :

Bänder mit offenen Geweben, ausser Verbindung mit Metallläden :

seidene, auch bestickt, vertragsmässig . . . . . . . . . . . . 800 M .

halbseidene, bestickt, vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . 600 M .

dergleichen , nicht bestickt, vertragsmässig . . . . . . . . . . . 450 M ."



- -60

62. In der Anmerkung 2 zum Artikel „Kurze Waaren " iſt in der ſiebenten Zeile vor „ 20 “ einzuſchalten

,,20b 2 und " ; auch iſt am Schluſſe der Anmerkung folgende Beſtimmung hinzuzufügen :

„ Auf Waaren ganz oder tbeilweise aus Bernstein , Jet (Gagat), Meerschaum oder Perlmutter findet der

vertragsmässige Zollsatz von 150 M . auch dann Anwendung, wenn sie mit Celluloid , Elfenbein , Lava , Schildpatt

oder echt vergoldeten oder versilberten oder mit Gold oder Silber belegten unedlen Metallen verbunden sind

und diese Verbindung nicht in der Weise vorberrscht, dass sie der Waare den Charakter als Celluloid - etc .

Waare verleiht; dagegen ist die Anwendung des Vertragsmässigen Zollsatzes von 100 M . auf Herren - und

Frauenschmuck, Toiletten - und sogenannte Nippestischsachen aus unedlen , echt vergoldeten oder versilberten

Metallen in einer nicht als unwesentlich zu erachtenden Verbindung mit Glas (einschliesslich der nachgeahmten

Edelsteine, nachgeabmten Gemmen und nachgeahmten Kameen ) ausgeschlossen, sobald diese Waaren zugleich

mit Bernstein , Celluloid , Elfenbein , Jet (Gagat), Lava, Meerschaum , Perlmutter oder Schildpatt verbunden sind. “

63. In demſelben Artikel erhält der erſte Abſaß der Anmerkung 3 folgende Faſſung :

13. (zu II 1) : Waaren aus Juitationen von Bernſtein , Elfenbein oder Schildpatt ſind , wenn der Junitationsſtoff

in Celluloid beſteht, wie Celluloidwaaren , wenn die Waaren aus anderen Imitationsſtoffen gefertigt ſind ,

wie Waaren aus echtem Bernſtein , Elfenbein oder Schildpatt zu behandeln . Ebenſo werden Waaren aus

Imitationen von Meerſchaum , Jet (Gagat) oder Perlmutter wie ſolche aus echtem Meerſchaum ac. tarifirt."

In derſelben Anmerkung iſt im vorleßten Abſaße hinter „ von echten (Blut-) Korallen ein

zuſchalten

„ auch in Form von Perlen )" ,

hinter „ wie Celluloidwaaren behandelt“ der Say zu ſchließen und der Schluß des Abſaßes zu ſtreichen .

64. In dem zum Artikel „ Lace, Ladfirniſſe“ gehörigen Hinweiſe iſt auch auf „ Cylinderlack“ hinzuweiſen .

65. Im Artikel „ Lederpappe“ treten an die Stelle des zweiten Abſaßes folgende Beſtimmungen :

1, - , nachgeahnite (ein pappenartiges Fabrikat aus Holzſtoff , welches deshalb eine braune,

lederartige Färbung beſikt, weil das Holz, welches zur Herſtellung des verwendeten Holz

ſtoffes gedient hat, vor dem Schleifen gedämpft worden iſt)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17401 Nr. 27 d br. 6 M .

--, nachgeahmte , beim Eingange aus Vertragsstaaten (743] Nr. 27 b br. I M ."

66. Im Artikel „ Legirungen " iſt unter Ziffer 5 hinter „ Britanniametall" ein Romma nebſt den Worten

„ Legirungen aus Eiſen und Aluminium (Ferro- und Stahlaluminium )“ einzuſchalten .

67. Im Artikel „ Leinengarn " iſt am Schluſſe des erſten Abſaßes der Anmerkung 1 außer auf „Bind

faden “ auch auf „Schnüresi hinzuweiſen .

68. Hinter dem Artikel „ Leiogomme" iſt folgende Beſtimmung als neuer Artikel einzufügen :

„ Leiſten aus Holz, bronzirte, vergoldete oder verſilberte . . . [447] Nr. 13 g 30 M .

vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 M ."

69. Der Artikel „ liquor“ erhält folgende Faſſung:

„Liquor (Aetherweingeiſt, Hoffmannstropfen) wie Branntwein .“

70. Im Artikel „Maſchinen - und Maſchinentheile" iſt am Schluſſe der Anmerkung g zu 2 folgender

Zuſaß aufzunehmen ;

„ Jedoch werden aus Vertragsstaaten in zerlegtem Zustande eingehende, überwiegend aus Gusseisen oder
schmiedbarem Eisen hergestellte :

Müllereimaschinen , elektrische Maschinen, Baumwollspinnmaschinen , Webereimaschinen , Dampfmaschinen ,

Dampfkessel, Maschinen für Holzstoff- und Papierfabrikation , Werkzeugmaschinen , Turbinen, Trans

missionen , Maschinen zur Bearbeitung von Wolle, Pumpen , Ventilatoren, Gebläsemaschinen , Walz
maschinen , Dampfbämmer, Maschinen zum Durchschneiden und Durchlochen von Metallen , Hebemaschinen ,

wenn die sämmtlichen Theile der Maschine gleichzeitig zur Zollabfertigung gestellt werden , nach Massgabe des

überwiegenden Materials der zusammengesetzten Maschine zur Verzollung gezogen .

Der Nachweis, dass die zur Verzollung gestellten Maschinentbeile Theile einer Maschine der vor

bezeichneten Art sind, und dass sämmtliche Theile der betreffenden Maschine gleichzeitig zur Abfertigung ge

stellt werden, ist durch Zeichnungen und genaue Bescbreibung der Maschine überzeugend nachzuweisen . Er

forderlichenfalls kann die Entscheidung über den anzuwendenden Zollsatz nach Sicherstellung der höheren Zoll

gefälle und Identifizirung der Maschinentheile bis zu einer nach der Zusammenstellung der Mascbine aufKosten

des Zollpflichtigen vorzunehmenden Revision aufgeschoben werden .

Ersatz und Reservetheile werden für sich zur Verzollung gezogen.“

71. In demſelben Artikel iſt hinter Ziffer 3 folgende Anmerkung einzufügen :

„ Anmerkung. Aus Vertragsstaaten eingebende Schiffsmascbinen (einscbliesslich der Schaufelräder oder

Schrauben ) bleiben auch dann zollfrei, wenn sie zerlegt sind und die Theile nicht gleichzeitig eingeführt

werden , vorausgesetzt, dass die Theile beim Eingange mit Sicherheit als Bestandtheile von Schiffs

maschinen erkennbar sind .“
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72. Der Artikel „Medaillons" erhält folgende Faſſung:

„ Medaillons aus Glas in Verbindung mit anderen Materialien , ſoweit ſie dadurch nicht

unter Nr. 20 fallen (auch in Verbindung mit künſtlichen Blumen (375 ) Nr. 10f 30 M .

vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 M .

- aus Hartgummi (u. ſ. w . wie bisher).“

73. Jm Artikel „Milch “ erhält der erſte Abſaß folgende Faſſung :

„ Milch , natürliche (friſche) und ſteriliſirte, nicht kondenſirt, ohne Zuſaß, in flüſſigem Zuſtande,

in Gefäßen aller Art (auch in hermetiſch verſchloſſenen ) ; Buttermilch . (843] Nr. 37a frei“

74 . Jm Artikel „Moſaifwaaren " iſt hinter dem erſten Abſaße folgender Hinweis aufzunehmen :

„ S . auch Holzwaaren 2c."

75 . In demſelben Artikel erhält der dritte Abſaß folgende Faſſung :

,,-- aus Glas (auch dergleichen Bilder) ſ. Glas und Glaswaaren .“

76 . Im Artikel „ Moſt“ ſind an Stelle des erſten Abſapes folgende Beſtimmungen zu ſeben :

,,Moft (Weinmoſt), friſch oder ohne Zucker eingekocht (Traubenſyrup), in Fäſſern , desgleichen

in Flaſchen , Kruken , Schläuchen oder Blaſen von mindeſtens 50 kg Bruttogewicht

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1011 Nr. 258 1 24 M .

vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . 20 M .

- Weinmost zu rothem Wein , zum Verschneiden unter Kontrole, aus Vertragsstaaten

eingehend . . . . . . . . . . . . . . . . . [6116] Nr. 250 i 10 M .

Anmerkung. Als Most zum Verschneiden werden nur solche Moste zu rothem Wein zugelassen ,

welche mindestens das einem Gehalt von 12 Volumenprozenten Alkohol im Weine entsprechende

Aequivalent von Fruchtzucker, sowie im Liter bei 100° C . mindestens 28 g trockenen Extrakt enthalten .

Als Verschnitt ist es zu erachten , wenn der zu verschneidende weisse Wein mit Most von der

vorstehend bezeichneten Beschaffenheit in einer Menge von nicht mehr als 60 Prozent und der zu ver

schneidende rothe Wein mit solchem Most in einer Menge von nicht mehr als 33 /3 Prozent des

ganzen Gemisches versetzt wird .

-- (Weinmoſt) mit Zucker eingekocht . . . . . . . . (663 ] Nr. 25p 1 60 M ."

77. Im Artikel „ Nähſeide" iſt der Vertragsmäßige Zollſaß von 150 M . in 140 M . abzuändern .

78. In Zeile 4 des Artikels „ Nickelwaaren " iſt hinter „Nr. 20 a “ einzuſchalten :

„ oder 20b 1.“

79. Im Artikel „ Dele, fette " iſt unter Ziffer la 1 der vertragsmäßige Zoljaß von br. 4 M , in br. 3 M .

abzuändern, in Ziffer 1 a 2 die ſtatiſtiſche Nummer 1718] in [718a] abzuändern und hinter

dieſer Ziffer folgender neue Abſaß aufzunehmen :

1, - Erdnuss- (Arachid -) Oel ' in Fässern, aus Vertragsstaaten eingehend, amtlich dena

turirt . . . . . . . . . . . . . . . . . 17186 ] Nr. 26b br . 6 M ."

80. Der Anmerkung 4 zu demſelben Artikel iſt folgende Beſtimmung als dritter Abſaß hinzuzufügen :
„ Die Denaturirung von aus Vertragsstaaten eingehendem Erdnuss- (Arachiden - ) Oel hat durch Zusatz

von 1 kg konzentrirter Schwefelsäure oder 3 kg Natronlauge vom specifiscben Gewicht 1,34 auf 100 kg

Erdnussöl zu erfolgen . Das Denaturirungsmittel ist durch Umrühren mit dem Oel gehörig zu vermischen .“

81. Im Artikel „ Dzokerit“ iſt nach der bisher dort befindlichen , künftig als Anmerkung 1 zu bezeich

nenden Anmerkung folgende Beſtimmung als Anmerkung 2 einzufügen :

Anmerkung 2. Zur Unterscheidung des gereinigten und raffinirten Erdwachses von animalischem oder

vegetabilischem Wachs ist auf eine frisch hergestellte Schnittfläche der Wachsprobe ein Tropfen

konzentriter Schwefelsäure zu bringen und daselbst 10 bis 15 Minuten zu belassen . Zeigt sich

nach dem Abwaschen der Säure auf der Schnittfläche ein brauner Fleck , so besteht die Probe aus

animalischem oder vegetabilischem Wachs, anderenfalls liegt Erdwachs vor, welches unter der Einwirkung

von Schwefelsäure keine Veränderung erleidet.“

82. In der Anmerkung 3 zum Artikel „ Backpapier“ ſind die Worte „nach Nr. 27d" zu erſeßen durch :

„wie geglättetes Packpapier.“

83. Im Artikel „ Paradiesfeigen “ iſt ſtatt auf „ Südfrüchte“ auf „Obſt“ zu verweiſen .

84. Hinter dem Artikel „ Peddig " iſt folgender neue Artikel einzuſchalten :

„ Peignées (gekämmte Abfälle von gefärbter Seide) . . . . . . [775 ] Nr. 30 c 36 M .

vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . frei"

u
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85. Am Schluſſe des Artikels „ Pfeffergurken " iſt folgender Hinweis aufzunehmen :

„ S . dagegen Küchengewächſe."

86 . Im zweiten Abſaße des Artikels „ Pflanzen " iſt hinter „ inbegriffen “ ein Komma und die Worte :

„ auch Theile von ſolchen “ einzuſchalten .

87. Im Artikel „ Piſangs" iſt ſtatt auf „ Südfrüchte" auf „ Obſt“ zu verweiſen .

88. Im ein und zwanzigſten Abſaße des Artikels „ Platten “ treten an die Stelle des Abſchnitts 1a 2

folgende Beſtimmungen :

,,2 . in anderer Weiſe als bloß durch grobes Bemalen mehrfarbig gemachte, nicht glaſirt

1860] Nr. 38 e 2 16 M .

durch Zusammenpressen verschiedenfarbiger Thonmassen mit Mustern versehene

vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . br. 3 M .

3. glaſicte :

a ) einfarbig oder weiß, auch engobirt (mit thonigem Ueberzug [Beguß] verſehen ), polirt,

Tatirt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18591 Nr. 38 e 1 10 M .

vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 M .

b ) zwei- oder mehrfarbig, gerändert, bedruckt, bemalt (mit Farbe oder Lüſter), vergoldet,

verſilbert oder verplatint . . . . . . . . . . . . [860] Nr. 38 e 2 16 M ."

89. Im Artikel „ Plattirte Waaren " iſt der Hinweis wie folgt zu faſſen :

„ S . auch Kupfer (Platten und Draht) und Kurze Waaren ."

90 . Am Schluſſe des Artikels „Rahm " iſt folgender Hinweis aufzunehmen :

„ S . auch Milch ."

91. Im Artikel „ Röhren “ iſt der Anmerkung 1 am Schluſſe hinzuzufügen :

„ Der Behandlung nach Nr. 6 e la unterliegen robe Röhren (einſchließlich der Röhrenverbindungsſtücke und der

Façonſtüde) aus Eiſenguß auch dann, wenn ſie mit einem rauhen Theeranſtrich oder Theerüberzug verſehen

und an einzelnen Stellen abgefeilt ſind."

92. Dem Artikel „Schnüre“ iſt vom dritten Abſaße an folgende Faſſung zu geben :

1, - aus Haaren ſ. Haare.

- aus vegetabiliſchen oder animaliſchen Spinnſtoffen :

1 . gewebte, geflochtene, geklöppelte, guipirte, ſowie zuſammengedrehte (zuſammengezwirnte),

ſofern die lekteren einen Kern (eine Seele ) aus Geſpinnſtfäden , Rohr, Stahl 2c. haben

oder aus plattirten (mit anderem Spinnmaterial umſponnenen ) Bieſen hergeſtellt ſind,

wie Poſamentierwaren .

2 . andere :

a ) aus Baumwollengarn . . . . . . . . . . . 136a] Nr. 2c4 48 M .

b ) aus Leinengarn 1. Seilerwaaren .

c ) aus Seide oder Halbſeide ſ. die Anmerkung 6 zu Seide und Floretſeide.

d ) aus Wollengarn . . . . . . . . . . . . [ 900 ] Nr. 41c 30 24 Mei

Anmerkung. Die unter die vorſtehende Ziffer 2 fallenden Schnüre aus Leinengarn unterſcheiden

ſich von Leinenzwirn dadurch , daß ſie durch Zuſammendreben (Zuſammenzwirnen , Abidnüren )

mehrerer Stränge (lißen , Bieſen ) hergeſtellt ſind, von denen jeder wiederum aus mehreren zu
ſammengezwirnten Fäden oder Geſpinnſten aus Elementarfaſerbündeln beſteht, während als

Leinenzwirn nur in einer Dperation zujammengezwirnte leinene Geſpinnſte zu behandeln ſind.
Leinene Schnüre der vorbezeichneten Art, welche lediglich der beſſeren Haltbarkeit wegen

mit Draht durchzogen ſind , wie z. B . Plombageſchnüre, werden wie" ohne dieſe Verbindung

behandelt.“

93 . Im Artikel „ Seide und Floretſeide“ erhalten die Ziffern 3 und 6 folgende Faſſung:

„ 3. Abfälle von Seide und Seidenwatte einſchließlich der Zupfſeide; nicht gekämmte Abfälle von

gefärbter Seide . . . . . . . . . . . . . . . . . 1772 Nr. 30 a frei.

S . auch Abfälle.

6 . Floretſeide, gekämmte oder geſponnene, gefärbt; gekämmte Abfälle von gefärbter Seide

(Peignées) ; gefärbter Zwirn aus Floretſeide . . . . . 1775 ] Nr. 30c 36 M .

gekämmte Abfälle ron gefärbter Seide (Peignées) rertragsmässig . . . . . frei“ .
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94. In der Ziffer 7 deſſelben Artikels iſt der Vertragsmäßige Zollſaß von 150 M . in 140 M . ab

zuändern .

95. Der Artikel „Seidenabfälle" erhält folgende Faſſung:

„ Seidenabfälle einſchließlich der Zupfſeide ; auch Abfälle von gefärbter Seide, nicht gekämmt

· · · · · · [772 ] Nr. 30a frei

- , Abfälle von gefärbter Seide, gekämmt (Peignées ) . . . . . [775] Nr. 30c 36 M .
vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . frei.

S . auch Seidentokong und die Anmerkung zu Abfälle (von der Seidenweberei)."

96 . Im zweiten Abſaße des Artikels „ Seilerwaaren “ iſt die ſtatiſtiſche Nummer „ [36 " abzuändern in

[ 36a]“ .

97. Bei dem Stichwort ,,Spindelſchnuren “ iſt ſtatt auf „ Treibſchnüre“ auf „Schnüre“ zu verweiſen .

98 . Hinter dem Artikel „ Stahlmeßbänder" iſt folgender Artikel einzuführen :

„ Stahlſpäne, ſogenannte (aus Eiſendraht durch Abſchälen gewonnene bandartige Fäden oder

Streifen , zum Abſchleifen von Holz dienend)

. . . . . . [248 ] Nr. 6e 2a br. 6 M ."

99 . Jm Artikel „ Stickereien “ iſt bei Ziffer 1 des erſten Abſaßes der vertragsmäßige Zollſaß von 300 M .

in 275 M . abzuändern .

100 . Die Anmerkung 2 zu demſelben Artikel erhält folgenden Zuſap :

„ Diese Vorschrift gilt auch für die aus Vertragsstaaten eingehenden Stickereien mit der Massgabe, dass nur

die vertragsmässig ermässigten Zollsätze in Berechnung kommen ."

101. Am Schluſſe des dritten Abſaßes des Artikels „ Stricke“ iſt ſtatt auf „ Treibſchnüre" auf „ Schnüre"

hinzuweiſen .

102. Im erſten Abſaße des Artikels „ Südfruchtſchalen “ iſt der vertragsmäßige Zollſaß von br. 2 M . in

br. 1 M . abzuändern .

103. Im Artikel „Sumach" iſt hinter der Klammer einzufügen :

r , auch gemahlen " .

104 . Jm Artikel „ Telegraphendraht“ ſind am Schluſſe die Worte

„ und Telegraphenkabel"

hinzuzufügen.

105 . Der Artikel „ Telegraphenkabel" erhält folgende Faſſung :

Celegrapgenravel . . . . . . . . . . . . . . . . 1511 Nr. 19 b 12 M

vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 M .

Anmerkung. Als Telegraphenkabel werden mit ijolirenden oder feuerſicheren Subſtanzen umgebene Einzel

drähte, Bündel ſolcher Drähte und Vereinigungen derartiger Drahtbündel oder Stränge ohne Rück

ficht auf den Verwendungszweck der durchzuleitenden elektriſchen Ströme behandelt, wenn ſie zur

Verlegung in Erde oder Waſſer geeignet (mit Draht, Bleihülſen , Kupferblech und dergleichen um =

ſchloſſen ) ſind.“

G206 . Der Artikel „ Traubenſyrup" erhält folgende Faſſung :

„ Traubenſyrup (eingekochter Moſt) 1. Moſt.

S . dagegen Fruchtſyrup."

107. Bei dem Stichwort ,, Treibſchnüre " iſt unter Streichung der bisherigen Vorſchriften lediglich auf

„Schnüre“ zu verweiſen .

108. Im zweiten Abſaße des Artikels „ Tüll“ iſt die Vorſchrift unter c) durch folgende Vorſchriften zu

erſeßen :

,, C ) gemuſtert . . . . . . . . . . . . . [780] Nr. 30e 1 800 M .

gemusterter Tüll ganz aus Seide oder Floretseide (ausser Verbindung

Metallfäden ) vertragsmässig . . . . . . . . . . . • 600 M

d ) gemuſterter, beſtickt . . . . . : . : · . · [780] Nr. 30e 1 800 M .

gemusterter Tüll ganz aus Seide oder Floretseide (ausser Verbindung von Metall

fäden ), bestickt, beim Eingange aus Vertragsstaaten

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1784 ] Nr. 30 e 2 600 Me

11 *
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109. Der Artikel „ Ueberfangglas " erhält folgende Faſſung:

„ Ueberfangglas (Glas, welches durch Eintauchen in farbige oder alabaſterähnliche Glas

maſſe überfangen ( plattirt ] worden iſt) ſ. gefärbtes beziehungsweiſe farbiges Glas."

110. Hinter dem Artikel „ Vorgeſpinnſt“ iſt folgender Hinweis einzufügen :

„ S . auch die Anmerkung 5 zu Wollengarn."

111. Im erſten Abſaße des Artikels „ Weberlißen “ iſt die ſtatiſtiſche Nummer 36 \" abzuändern

in „ [36a)".

112. Im Artikel „ Wein “ ſind der Ziffer 1 , in welcher die ſtatiſtiſche Nummer , [611 ]" in „ [611a " ab

zuändernt iſt, am Schluſſe folgende Beſtimmungen anzufügen :

„ Vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Mi,

- , rother Wein , zum Verschneiden unter Kontrole , vertragsmässig 1611b) Nr. 25e1 10 Mi,

- Wein zur Cognacbereitung unter Kontrole, vertragsmässig (6110 ] Nr. 25e1 10 M .,

Anmerkung. Als Verschnittweine sind nur solche rothe Naturweine zuzulassen, welche mindestens
12 Volumenprozente Alkohol, sowie im Liter bei 100° C . mindestens 28 g trockenen Extrakt

enthalten .

Als Verschnitt ist es zu erachten , wenn der zu verschneidende weisse Wein mit Wein von

der vorstehend bezeichneten Beschaffenheit in einer Menge von nicht mehr als 60 Prozent und

der zu verschneidende rothe Wein mit solchem Wein in einer Menge von nicht mebr als

33 /3 Prozent des ganzen Gemisches versetzt wird ."

113 . Im Artikel „Weinbeeren “ erhält die Ziffer 1 folgende Faſſung :
„ 1 . friſche:

a ) zum Tafelgenuß (Tafeltrauben ) . . . . . . . . . . . [340] Nr. 9b 15 M .

vertragsmässig . . . . . . br. 4 M .

mit der Post eingehende Sendungen von 5 kg. Bruttogewicht und weniger *ver
tragsmassig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . frei

b ) andere . . . . . . . . . . . . . . . . . 1341 ) 9 . Ju

vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Mi

sofern sie die in der Anmerkung b angegebenen Eigenschaften besitzen ,

vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . br. 4 M

Anmerkungen zu 1 .

a ) Als Tafeltrauben (u . 1. w . wie bisher ).

b ) In Fäſſern oder Keſſelwagen eingeſtampfte Weinbeeren (Trauben der Weinleſe) werden ohne

Rüdjicht (u . ſ. w . wie bisher)“.

114 . Im Artikel „ Wollengarn “ iſt am Schluſſe der Anmerkung 3 hinzuzufügen :

„ Einfaches Grisaillegarn (Garn aus Kunstwolle , welches, obwobl es einem Entfärbungsprozess unterworfen wird ,

in der Regel einen schmutzigbraunen Farbenton hat) wird beim Eingange aus Vertragsstaaten nicht als gefärbt,

sondern als roh bebandelt.“

115 . Demſelben Artikel iſt am Schluſſe folgende Beſtimmung als Anmerkung 5 hinzuzufügen :

„ 5 . Eine Beimischung von Baumwolle im Höchstbetrage von 2 Prozent bleibt bei der Tarifirung der aus Vertrags

staaten eingehenden Wollengarne der Nr. 410 3 ausser Betracht.“

116. Im Artikel „ Zähne" erhält der vierte Abſaß folgende Faſſung :

1 - , dergleichen aus Email wie Glaswaaren .“

117. In dem Artikel „ Zeug- 20. Waaren" iſt bei Ziffer 1m der vertragsmäßige Zolljaß für Stickereien

von 300 M . in 275 M . abzuändern .

118. In demſelben Artikel iſt unter Nr. 4f hinter „ Bänder mit offenen Geweben “ einzuſchalten :

„ ausser Verbindung mit Metallfäden)"

119. Der die offenen Gewebe betreffende Zuſaß zu der Anmerkung < zu 4 in demſelben Artikel erhält

folgende Faſſung :

„ Unter offenen Geweben sind solche verstanden , in denen sowohl die Entfernung von einem Kettfaden zum

anderen als von einem Schussfaden zum anderen grösser ist, als die Dicke des Fadens selbst, beziehungsweise

bei Verschiedenheit der Fäden grösser als die Dicke des schwächeren der für jeden Zwischenraum in Betracht

kommenden beiden Fäden.“

120. Die Anmerkung d zu 4 bei demſelben Artikel enthält folgenden Zuſaß :

„ Diese Vorschrift gilt auch für die aus Vertragsstaaten eingehenden Stickereien mit der Massgabe, dass nur
die vertragsmässig ermässigten Zollsätze in Berechnung kommen ."
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121. In demſelben Artikel iſt hinter Ziffer 5 in der zu den Ziffern 1 bis 5 gehörigen Hinweiſung and

auf „ Schnüre" hinzuweiſen .

II. Statiſtiſches Waarenverzeichniß .

1 . Bei ſämmtlichen Nummern des ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſes , bei denen ſich eine Anmerkung be

findet, wonach von den Anmeldeſtellen in den Verkehrsnachweiſungen I und II der angewendete Zoll

ſaß anzugeben iſt, iſt dieſe Anmerkung mit Rückſicht darauf, daß in den gedachten Verkehrsnach

weiſungen fünftighin eine Spalte für die Angabe des Zolſaßes vorgeſehen wird, zu ſtreichen.

2 . Die bisherige Nr. 36 erhält die Bezeichnung „ 36 a “ ; hinter derſelben iſt eine neue Nr. 36b mit

folgender Faſſung einzufügen :

Spalte 1 : „ 36b" .

Spalte 2 : 1, - : drei- und mehrdrähtiges, einmal gezwirntes, roh (Stickgarn ), auf Erlaubnißſchein

Spalte :

20 4 . Stickere
izweden

.? "ges, einmal ger

II.

Spalte 4 : „ Dieſe Nummer hat nur für die Einfuhr Bedeutung und bleibt für den Nachweis der

Aus- und Durchfuhr außer Betracht."

Spalte 5 : „ 18 in Fäſſern , ſowie in Kiſten aus hartem Holz.

16 in Kiſten aus weichem Holz.

13 Rb .

3 BU.“

Spalte 6 : -

3. Bei Nr. 37 iſt in Spalte 4 Zeile 3 ſtatt ,,24 bis 37" zu ſeßen : ,,24 bis 36a und 37" .

4 . Bei Nr. 53 iſt die Bemerkung in Spalte 4 zu ſtreichen und der Tert der Spalte 2 wie folgt

zu faſſen :

1, - : ganz grobe Gewebe aus rohem Geſpinnſt von Baumwollenabfällen , in Stücken

nicht über 50 cm lang und nicht über 50 cm breit – beim Eingange aus Ver

tragsſtaaten in Stücken nicht über 60 cm lang und breit ---, welche das An

ſehen von grauer Padleinwand haben und zu Preßtüchern, Puzlappen 2c. ver

wendet werden , auch in Verbindung mit anderen Spinnmaterialien oder einzelnen

gefärbten Fäden .“

5 . Bei Nr. 54 wird der Tert der Spalte 2 hinter dem Semikolon wie folgt geändert:

Feuerſtein -, Glas- und Sandleinen ."

6 . Bei Nr. 68 ſind in der Spalte 4 die Worte „ Liquor (Hoffmannſcher Geiſt)" zu ſtreichen .

7. Bei Nr. 91 iſt in Spalte 4 hinter „Agar-Agar;" einzuſchalten :

„ Cylinderlack (ein im weſentlichen aus animaliſcher oder vegetabiliſcher Gallerte beſtehendes

Präparat zum Beſtreichen der Lederbezüge von Spinnmaſchinenwalzen );" .

8 . Bei Nr. 152 iſt in Spalte 4 unter den Gerbſtoffertrakten auch Sennä- Extrakt aufzuführen. In

Zeile 2 iſt außerdem hinter „ Galläpfel-“ einzuſchalten „ Gallus-" .

9. Bei Nr. 211 iſt in Zeile 2 der Spalte 4 ſtatt „,611“ zu ſeben :

5611a“ .

10 . Bei Nr. 224 iſt der Bemerkung in der Spalte 4 am Schluſſe folgender Saß anzufügen :

„Sogenannte Stahlſpäne (aus Eiſendraht durch Abſchälen gewonnene bandartige Fäden oder

Streifen , zum Abſchleifen von Holz dienend) fallen unter Nr. 248" .

11. Bei Nr. 235 iſt in Spalte 4 an Stelle der Worte „ ſofern die Geſpinnſtüberkleidung mit iſolirenden

oder feuerſicheren Subſtanzen getränkt iſt oder die Stärke der Metallſeele mindeſtens 0 ,8 mm be

trägt“ zu ſeben :

„ ſofern die Stärke der Metalſeele mindeſtens 0,8 mm beträgt oder der Draht unter oder über

dem Geſpinnſt mit iſolirenden oder feuerſicheren Subſtanzen umgeben oder das Geſpinnſt mit

ſolchen Subſtanzen getränkt iſt.“
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12 . Bei Nr. 341 erhält die Spalte 4 folgende Faſſung:

„ Hierunter fallen auch in Fäſſer oder Keſſelwagen eingeſtampfte Weinbeeren (Trauben der

Weinleſe) ohne Rückſicht (u . f. w .wie bisher bis ) enthält. – Getrocknete Weinbeeren gehören

zu Nr. 631, gemoſtete, gegohrene zu Nr. 611a.

13 . In Nr. 352 erhalten die Spalten 2 und 4 folgende Faſſung :

Spalte 2 : „Dbſt mit Ausſchluß der Weinbeeren und der Südfrüchte, friſches ."

Spalte 4 : „ Hierher gehören : friſches Kern- und Steinobſt, friſche Beeren zum Genuß mit Aus

nahme der friſchen Weinbeeren , unreife, grüne, unausgeſchälte , genießbare Nüſſe, friſche

Ananas und friſche Bananen (Adamsfeigen, Paradiesfeigen , Piſangs). --- Friſche Wein

beeren fallen unter Nr. 340 beziehungsweiſe 341, friſche Südfrüchte unter Nr 627

beziehungsweiſe 628."

14. Bei Nr. 374 erhalten die Spalten 2 und 4 folgende Faſſung :

Spalte 2 : „ Farbiges Glas, anderweit nicht genannt oder inbegriffen , auch gepreßt, geſchliffen ,

polirt, abgerieben , geſchnitten , geäßt, gemuſtert; Glasplättchen , Glasperlen , Glasſchmelz,

Glasiropfen , Glasknöpfe (mit oder ohne Deſen ), bemalt, verſilbert, vergoldet, ſowie

anderes bemaltes , verſilberies , vergoldetes Glas."

Spalte 4 : „ Hierher gehören insbeſondere : farbiges Glasgeſpinnſt und farbige Glaspaſten , künſt

liche Áugen von Glas mit Einſchluß der Augen aus bemalten runden Glasplättchen

für ausgeſtopfte Thiere ; Milch - uud Alabaſterglas, mit Ausnahme des unter Nr. 368 ,

375 und 377 begriffenen ."

15 . Bei Nr. 375 iſt in Spalte 2 hinter „Materialien “ ein Punkt zu ſehen und zu ſtreichen :

„ Zähne aus Email."

16 . Bei Nr. 459 iſt in der leßten Zeile der Bemerkung in Spalte 4 hinter , 30 M ." einzufügen :

1, - beim Eingange aus Vertragsſtaaten von 20 M . - ."

17. Bei Nr. 488 iſt der zweite Saß der Bemerkung in Spalte 4 zu ſtreichen und bei Nr. 491 die

Bemerkung in Spalte 4 wie folgt zu faſſen :

„ Hierunter fallen insbeſondere auch Kleider und Pußwaaren in Verbindung mit Spißen oder

Stickereien , ſoweit ſie nicht bei Nr. 488 nachzuweiſen ſind. Beſtehen jedoch derartige Kleider

und Pußwaaren ganz oder überwiegend aus Leinenen Zwirnſpißen , aus baumwollenen

Spißen oder dergleichen Stickereien , ſo werden ſie wie leinene Zwirnſpißen , beziehungsweiſe

wie baumwollene Spißen oder Stickereien unter Nr. 596 beziehungsweiſe Nr: 51 nach

gewieſen . Dagegen werden aus Vertragsſtaaten eingehende Kleider und Pußwaaren der in

Rede ſtehenden Art, welche ganz oder theilweiſe aus baumwollenen Stickereien gefertigt ſind,

als baumwollene Kleider hier nachgewieſen . Ferner fallen hierunter auch Kleider aus ſoge

nannten Elaſtiks (u . ſ. w .wie bisher)."

18 . Bei Nr. 508 iſt in Spalte 4 an die Stelle der Worte „ Aluminium in Barren “ zu ſeßen :

„ Aluminium , rein , und Aluminiumlegirungen ( Ferro- und Stahlaluminium , Aluminium

bronze 2c.) in Barren oder Maſſeln .“

Dagegen ſind am Schluſſe die Worte „ ferner Aluminiumbronze (Legirung von Kupfer und Alu

minium )“ zu ſtreichen.

19. Bei Nr. 510 iſt der Bemerkung in Spalte 4 am Schluſſe folgender Saß anzufügen :

„ Mit Asbeſt umwickelter, umſponnener oder umflochtener Kupfer- 20. Draht, ſowie mit Geſpinnſt

fäden überſponnener , ſofern die Stärke der Metalſeele mindeſtens 0, mm beträgt oder der

Draht unter oder über dem Geſpinnſt mit iſolirenden oder feuerſicheren Subſtanzen umgeben

oder das Geſpinnſt mit ſolchen Subſtanzen getränkt iſt , iſt dagegen unter Nr. 517 be

ziehungsweiſe 521, lediglich mit Kautſchuck oder Guttapercha überzogener, umwickelter, um

ſponnener oder umflochtener unter Nr. 511, anderer mit Geſpinnſtfäden überſponnener

Kupfer- 20. Draht unter Nr. 534 anzuſchreiben .“
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20. Bei Nr. 511 erhält die Bemerkung in Spalte 4 folgende Faſſung:

„ Als Telegraphenkabel werden mit iſolirenden oder feuerſicheren Subſtanzen umgebene Einzel

drähte, Bündel ſolcher Drähte und Vereinigungen derartiger Drahtbündel oder Stränge

ohne Rückſicht auf den Verwendungszweck der durchzuleitenden elektriſchen Ströme behandelt,

wenn ſie zur Verlegung in Erde oder Waſſer geeignet (mit Draht, Bleihülſen , Kupferblech

und dergleichen umſchloſſen ) ſind.“

21. Bei Nr. 521 iſt der Schlußſaß der Bemerkung in Spalte 4 wie folgt abzuändern :

„ Feine Galanterie- und Quincailleriewaaren aus Aluminium und aus Nickel fallen (u . 1. w .

wie bisher)."

22. In der Bemerkung der Spalte 4 zu den Nummern 569 und 570 ſind die Worte „ Spindelſchnuren

und Treibſchnüre, ungewebte, ungeflochtene, aus Leinengarn , auch aus mehreren Strängen von

Leinengarn zuſammengedreht, ſowie " zu ſtreichen.

23. Bei Nr. 606 iſt in Spalte 4 ſtatt „,611“ zu ſeßen :

„,611 a “ .

24. Die bisherige Nr. 611 iſt mit 611 a zu bezeichnen .

Die Spalte 4 erhält folgende Faſſung:

„Weinmoſt, friſch oder ohne Zucker eingekocht (Traubenſyrup) und Weintrüb (flüſſige

Weinhefe) fallen gleichfalls unter dieſe Nummer. Mit Zucker eingekochter Moſt fällt

unter Nummer 663."

Hinter der Nr. 611 a find folgende Beſtimmungen einzuſchalten :

Spalte 1: Spalte 2 : Spalte 3 : Spalte 4 : Spalte 5 : Spalte 6 :

,,611 b Rother Wein und Moſt zu rothem 25e 1

Dieſe Nummern haben
Wein , aus Vertragsſtaaten ein

gehend, zum Verſchneiden unter
nur für die Einfuhr

Kontrole
Bedeutungund bleiben

11Ueber

Wein , aus Vertragsſtaaten ein : 25e 1
für den Nachweis der

gehend, zurCognacbereitung unter
Aus - und Durchfuhr

Kontrole
außer Betracht.

25 . Die Spalte 2 der Nr. 628 erhält folgende Faſſung :

,, - ; andere (z. B . Feigen, Piſtazien ).“

Die Bemerkung in Spalte 4 bei dieſer Nummer iſt zu ſtreichen .

26 . Die Spalten 2 und 4 der Nr. 667 erhalten folgende Faſſung:

Spalte 2 : „Dbſt mit Ausſchluß des Johannisbrots, der Nüſſe, der Südfrüchte und der Wein

beeren : getrocknet, gedarrt, gebacken ; zerſchnitten , gepulvert, in ſonſtiger Weiſe zerkleinert ;

ohne Zucker 2c. blos eingekocht (Mus); eingeſalzen in Fäſſern , Töpfen , Krügen und der

gleichen ; gegohren .“

Spalte 4 : Hierher gehören getrocknetes 2c. Kern - und Steinobſt, ſowie getrocknete 2c. Beeren zum

Genuß mit Ausnahme der Weinbeeren. – Getrocknete , ſowie dergleichen gepulverte

Heidel-, Hollunder- und Wachholderbeeren fallen als Beeren zum Gewerbegebrauche

unter Nr. 220 . Mit Zucker 2c. zubereitetes Obſt fällt unter Nr. 663, überzuckertes

unter Nr. 660."

27 . Bei Nr. 716 iſt in Zeile 3.der Spalte 4 ſtatt „,718" zu ſeßen :

„ 718a" .

28 . Die bisherige Nr. 718 erhält die Bezeichnung 718a; hinter derſelben iſt folgende Beſtimmung ein

zuſchalten :

Spalte 1 : , 718b" .

Spalte 2 : ,, Erdnuß - (Arachid - )Del in Fäſſern , aus Vertragsſtaaten eingehend, amtlich denaturirt."

Spalte 3 : ,,26b" . "

Spalte 4 : „ Dieſe Nummer hat nur für die Einfuhr Bedeutung und bleibt für den Nachweis der

Aus- und Durchfuhr außer Betracht.“

Spalte 5 /6 : ,, — " .

611c fäſſer
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29. Bei Nr. 743 iſt in Spalte 4 in der erſten Zeile hinter „Steinpappe" einzufügen :

„ und aus Vertragsſtaaten eingehende nachgeahmte Lederpappe."

30. Bei Nr. 762 iſt in Zeile 6 der Spalte 4 vor „ Pelz“ einzuſchalten :

„ Federn oder“

und in Zeile 9 dieſer Spalte das Wort „ Federmuffen “ zu ſtreichen .

31. Bei Nr. 772 ſind in Spalte 4 die Worte „von gefärbter Seide und von Seidenwatte“ zu erſeßen durch :

von Seidenwatte; auch Abfälle von gefärbter Seide, nicht gekämmt.“

32. Bei Nr. 775 iſt in Spalte 4 aufzunehmen :

„ Hierher gehören auch gekämmte Abfälle von gefärbter Seide (Peignées )."

33. Bei Nr. 780 erhalten die Spalten 2 und 4 folgende Faſſung :

Spalte 2 : „Spigen und Blonden , ganz oder theilweiſe aus Šeide , in Verbindung mit Metallfäden .“

Spalte 4 : „ Hierher gehören auch gemuſterter Tüll, ganz oder theilweiſe aus Seide, auch in Ver

bindung mit Metallfäden.“

34. Bei Nr. 784 ſind in Spalte 2 die Worte „ Tül, ganz oder theilweiſe aus Seide, auch mit Metall

fäden , ungemuſterter, beſtickt“ zu ſtreichen .

Die Bemerkung in Spalte 4 erhält folgende Faſſung:

„ Stickereien auf ſeidenen oder halbſeidenen Grundſtoffen , welche einem Zollſaße von mehr

als 600 M . für 100 kg unterliegen , ſind unter den Nummern für die betreffenden Grund

ſtoffe anzuſchreiben ; bei den aus Vertragsſtaaten eingehenden Stickereien werden nur die

vertragsmäßig ermäßigten Säße in Betracht gezogen.“

35. Bei Nr. 843 iſt in Spalte 2 hinter „ friſche“ einzuſchalten :

in Gefäßen jeder Art (auch in hermetiſch verſchloſſenen );"

In Spalte 4 iſt folgender Saß an die Spiße der Bemerkung zu ſeßen :

Hierunter fält friſche Milch auch dann , wenn ſie ſteriliſirt (aber nicht kondenſirt, ohne jeden

Zuſaß und in flüſſigem Zuſtande) iſt.“

36. Bei Nr. 891/900 erhält die Bemerkung in Spalte 4 hinter dem erſten Saße folgenden Zuſaß:

„ Eine Beimiſchung von Baumwolle im Höchſtbetrage von 2 Prozent bleibt bei aus Vertrags

ſtaaten eingehenden Garnen der Nummern 896 bis 900 außer Betracht."

III. Verzeichniß der Maſſengüter ,

auf welche die Beſtimmung im $. 11 Abſaß 2 Ziffer 3 des Geſeßes vom 20. Juli 1879, betreffend die

Statiſtik des Waarenverkehrs, Anwendung findet.

Die Nr. 352 erhält folgende Faſſung :

„ Obſt mit Ausſchluß der Weinbeeren und der Südfrüchte, friſches ."

Beſtimmungen

über die Kontrole des zum niederen Zollſatz auf Cognac zu verarbeitenden Weins.

1 . Wer ausländiſchen Wein zum ermäßigten Zollſaß von 10 M . für 100 kg auf Cognac

zu verarbeiten beabſichtigt, hat um die Bewilligung eines Theilungslagers unter amtlichem Mitverſchluß

(S . 1 Abſ. 1 Ziff. 1 des Weinlager-Regulativs) für Faßweine einzukommen.

2. Das beantragte Wein- Theilungslager kann auch an Orten bewilligt werden , welche nicht der

Siß einer Zoll- oder Steuerſtelle ſind (S. 2 Abſ. 1 des Privatlager-Regulativs). Von dem im . 2

Abf. 2 des Weinlager-Regulativs vorgeſchriebenen Erforderniß eines regelmäßigen Lagerbeſtandes u . . w .

darf Abſtand genommen werden .
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3 . Auf den ermäßigten Zolljaj haben nur diejenigen zur Cognacbereitung verwendeten Faßweine

Anſpruch , welche aus meiſtbegünſtigten Ländern ſtammen . Es ſind daher nur ſolche Weine zum Theilungs

lager zuzulaſſen .

4 . Die zum Theilungslager abgefertigten Weine dürfen lediglich zu Deſtillationszwecken in der

Gewerbsanſtalt des Lager- Inhabers verwendet werden . Jede anderweite Verwendung bedarf der nur aus

nahmsweiſe zu ertheilenden Genehmigung des zuſtändigen Hauptamts.

5 . Die Verarbeitung des zum Deſtilliren abgemeldeten Weins wird amtlich überwacht. Die

Ueberwachung kann auf die Ueberführung des Weins auf den Brennapparat beſchränkt werden , wenn

nach den vorhandenen Anlagen ein ſicherer Verſchluß des Brennapparates zu bewerkſtelligen iſt.

6 . In der Abmeldung iſt die Beaufſichtigung der Ueberführung der betreffenden Weinmenge auf

den Brennapparat und die Ueberwachung der Deſtillation bezw . der erfolgte Verſchluß des Brennapparates

amtlich zu beſcheinigen .

7. Die weitere Behandlung des gewonnenen Deſtillationsprodukts erfolgt nach den Vorſchriften

des Branntweinſteuergeſezes vom 24 . Juni 1887 und den dazu erlaſſenen Ausführungsbeſtimmungen .

8 . Die vom Lager - Inhaber bezw . Brennereibeſißer zu tragenden Gebühren für Bewachung des

Wein -Theilungslagers während der Dffenhaltung und die Kontrolirung der Verarbeitung des Weins ſind

nach den Beſtimmungen im S. 5 des Weinlager-Regulativs bezw . nach den für den Zollverkehr und den

Brennereibetrieb beſtehenden allgemeinen Beſtimmungen zu bemeſſen .

- - - - -

Anleitung

zur Unterſcheidung der Pferde im Alter bis zu zwei Jahren von älteren Pferden .

Das Alter der Pferde wird aus der Beſchaffenheit des Schneidezahngebiſſes erkannt, zu welchem

im Ober - und Unterkiefer je drei Paar Zähne gehören : die Vorderzähne, dieMittelzähne und die Eckzähne.

Von den im Alter bis zu zwei Jahren vorhandenen Schneidezähnen (Milchzähnen oder

Fohlen zähnen ) werden die Vorderzähne im 3., die Mittelzähne im 4 . und die Eckzähne im 5 . Lebens

jahre gewechſelt, d . h . durch bleibende Zähne (Erſabzähne oder Pferdezä hne) erſeßt.

Die Milchzähne oder Fohlenzähne entſtehen im 1. Lebensjahre. Im Alter von 2 Monaten beſißt

das Fohlen im Ober - und Unterkiefer je zwei Paar Milchzähne: die Milchvorderzähne und die

Milchmittelzähne. Der Ausbruch des dritten Paares (der Milcheckzähne) erfolgt im Alter von 6 bis 9 Monaten .

Die 1 bis 2 Jahre alten Fohlen haben demnach ſowohl im Oberkiefer wie im Unterkiefer drei

Paar Milchzähne oder Fohlenzähne. Dieſe Zähne ſind klein , an der vorderen Fläche glatt, weiß , glänzend

und an der Krone breiter als am Zahnfleiſch . Die auf ihrer oberen Fläche (Kaufläche) zunächſt vor

handenen kleinen Vertiefungen verlieren ſich im Verlaufe einiger Monate. Nach dieſer Zeit iſt die Kau

fläche an den Milchzähnen eben .

Mit dem Eintritt des Zahnwechſels werden die betreffenden Milchzähne loſe. Unter denſelben

zeigen ſich im Zahnfleiſch die Erſabzähne (Pferdezähne). Demnächſt fallen die Milchzähne aus, ſo daß

zunächſt eine Lücke entſteht, welche ſich allmälig durch das Nachwachſen der Erſaßzähne ausfüllt.

Die Erſabzähne oder Pferdezähne ſind länger und breiter als die Milchzähne. Ihre vordere

Fläche iſt gelblich weiß und mit ciner oder zwei von oben nach unten verlaufenden ſeichten Kinnen ver

jehen . Auf der oberen Fläche (Kaufläche) befinden ſich Vertiefungen (Kunden ), welche an den Vorder

zähnen mit dem 6 ., an den Mittelzähnen mit dem 7. und an den & & zähnen mit dem 8 . Lebensjahre der

Pferde verſchwinden .

Das Unterſcheidungsmerkmal der Pferde im Alter bis zu zwei Jahren liegt hiernach darin , daß

dieſelben noch keine Erſabzähne (Pferdezähne), ſondern nur Milchzähne ( Fohlenzähne) beſißen . Wenn ſich

bei einem Pferde auch nur an den Vorderzähnen die Spuren des Zahnwechſels erkennen laſſen , ſo beträgt

das Alter deſſelben mehr als zwei Jahre.

Berlin, Carl Heymanns Verlag. – Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Nr. 5 des Central-Blatts für das Deutſche Reich.

Berlin , Sonnabend, den 30 . Januar 1892 .

Inhalt : Zoll- und Steuer -Weſen : Urſprungszeugniſſe für die aus meiſtbegünſtigten Ländern eingehenden Waaren ; – Uus
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2011- und Steue r - W efe n.

Der Bun veritabangien, eteniente a

Der Bundesrath hat in der Sigung vom heutigen Tage beſchloſſen , die nachſtehenden Vorſchriften :

1. Beſtimmungen, betreffend Urſprungszeugniſſe für die aus meiſtbegünſtigten Ländern eingehen

den Waaren ,

und

II. Beſtimmungen zur Ausführung des Geſeßes vom 30. Januar 1892, betreffend die Anwendung

der vertragsmäßigen Zoufäße auf Getreide, Holz und Wein ,

zu genehmigen .

Berlin , den 30. Januar 1892.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: Freiherr v . Malbahn .

I. Beſtimmungen ,

betreffend Urſprungszeugniſſe für die aus meiſtbegünſtigten Ländern eingehenden Waaren .

41. Die in der Anlage A zu dem Handels - und Zollvertrag zwiſchen dem Deutſchen Reich und

Deſterreich-Ungarn vom 6 . Dezember 1891,

in dem Tarif A zu dem Handels -, Zoll- und Schiffahrtsvertrag zwiſchen dem Deutſchen

Reich und Italien vom gleichen Tage;

in dem Tarif B zu dem Handels - und Zollvertrag zwiſchen dem Deutſchen Reich und Belgien

vom gleichen Tage;

und in der Anlage A zu dem Handels - und Zollvertrag zwiſchen dem Deutſchen Reich und

der Schweiz vom 10. Dezember 1891

13
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enthaltenen Zollbefreiungen und Zollermäßigungen finden auch denjenigen Staaten gegenüber Anwendung,

welche einen vertragsmäßigen Anſpruch auf dieſe Begünſtigungen haben . *)

2 . Derjenige, welcher

Weizen (Nr. 9 a des Zolltarifs ),

Roggen (Nr. 9b a deš Zolltarifs ), !

Hafer (Nr. 9b B des Zolltarifs ),

Hülſenfrüchte (Nr. 9b ò des Žoltarifs ),

Gerſte (Nr. 9c des Zolltarifs ),

Mais (Nr. 9e des Žoltarifs )"

aus einem der in Ziffer 1 bezeichneten Länder zu dem ermäßigten Zouſaße einführen will, hat ſich zu

dieſem Zweck ein Urſprungsatteſt von dem für den betreffenden ausländiſchen Bezirk angeſtellten deutſchen

Konſul zu beſchaffen . Bei Anträgen auf Ertheilung eines ſolchen iſt zu deklariren :

a ) ob die Waare unverpackt oder verpackt eingeführt werden ſoll, in legterem Falle unter

Angabe der Zahl der Kolli, deren Verpackungsart und Signatur,

b ) mit welchem Transportmittel und, falls der Transport land - oder flußwärts erfolgt, über

welches Grenzeingangsamt die Einführung geſchehen ſoll.

3. Zur Führung des Nachweiſes , daß eine der unter Ziffer 2 aufgeführten Waaren in einem der

betreffenden Länder produzirt iſt, ſind dem Konſul die von demſelben für erforderlich erachteten Beweis

ſtücke vorzulegen .

4 . Falls der Konſul den Nachweis für erbracht hält, ſtellt derſelbe hierüber ein entſprechendes

Atteſt aus und vermerkt auf demſelben , ſofern der Transport land- oder flußwärts erfolgt, die Friſt,

innerhalb welcher die Sendung dem Grenzeingangsamt zur Eingangsabfertigung geſtellt ſein muß, ſowie

die Beſtimmung, daß weder eine Umpackung, welche Zweifel an der Identität veranlaßt, noch eine

Lagerung der Waare während des Transports ſtatthaft iſt.

Wenn der Transport ſeewärts erfolgt und das Schiff den Hafen eines nicht meiſtbegünſtigten

Landes anläuft, behält das konſulariſche Atteſt ſeine Gültigkeit nur unter der Vorausſeßung, daß die

Identität der Waare anderweitig nachgewieſen wird .

5 . Die Urſprungszeugniſſe ſind bei der Einfuhr den die Ladung betreffenden Papieren bei

zufügen und verbleiben als Beläge bei derjenigen Amtsſtelle, welche die Schlußabfertigung vornimmt.

Bei der überſeeiſchen Einfuhr über einen der deutſchen Zollausſchlüſſe tritt an die Stelle des

Grenzeingangsamts die von der Landesregierung beſtimmte Behörde des betreffenden Zollausſchlußgebiets .

Bei der Verſendung aus dem lekteren in das Žollgebiet hat die bezeichnete Behörde dem Transport eine

Beſcheinigung dahin beizufügen , daß die Waare in Gemäßheit des nach den beſtehenden Beſtimmungen

ausgeſtellten konſulariſchen Urſprungsatteſtes aus dem zu bezeichnenden Vertragsſtaate oder meiſtbegünſtigten

Lande herſtammt, und daß dieſelbe während ihres Verweilens im Zollausſchlußgebiete nachgewieſener

maßen eine Vertauſchung nicht erfahren hat. Dieſe Beſcheinigung iſt dem Grenzeingangsamt zu übergeben .

Die Beſtimmungen des Abſaßes 2 finden auf die deutſchen Freibezirke entſprechende Anwendung.

6 . Für Waaren der in Ziffer 2 genannten Art, welche ſeewärts verladen worden , bevor der

betreffende Konſul zur Ausſtellung von Urſprungszeugniſſen ermächtigt war, kann bei unmittelbarer Ein

fuhr aus dem Urſprungslande die Abſtammung aus einem Vertragsſtaate oder meiſtbegünſtigten Lande

durch Vorlegung von Schiffspapieren , Fakturen , kaufmänniſchen Korreſpondenzen oder in anderer geeigneter

Weiſe der Zodbehörde beziehungsweiſe der in Ziffer 5 bezeichneten Behörde des Zollausſchlußgebiets

nachgewieſen werden .

7 . In Bezug auf die nachbezeichneten Gegenſtände, nämlich :

Bettfedern , gereinigt und zugerichtet (Nr. 11f des Zoltarifs) ;

Bau- und Nußholz in der Richtung der Längsachſe beſchlagen oder auf anderem Wege als

durch Bewaldrechtung vorgearbeitet oder zerkleinert ; Faßdauben , welche nicht unter

Nummer 13c 1 fallen ; ungeſchälte Korbweiden und Reifenſtäbe; Naben ; Felgen und

Speichen (Nr. 13c 2 des Zolltarifs );

ausgefter
igung dahin beizufüzen

esteren
in das sollentimn

ite Behörde deg til hlülje tritt an die ruimmat.

*) Anmerkung. Hierzu gehören gegenwärtig folgende Staaten : Argentiniſche Konföderation, Belgien , Chile, Coſtarika ,

Dänemark, Dominikaniſche Republik, Ekuador, Frankreich, Griechenland, Großbritannien , Guatemala , Hawaiiſche Inſeln , Honduras,

Jtalien , Korea , Liberia , Madagaskar, Marokko , Mexiko, Niederlande, Deſterreich-Ungarn, Paraguay, Perſien , Salvador, Schweden

und Norwegen , Schweiz, Serbien, Südafrikaniſche Republik, Türkei (auch Egypten , Bulgarien und Dſtrumelien ), Vereinigte
Staaten von Amerika , Zanzibar.
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Bau- und Nußholz in der Richtung der Längsachſe geſägt ; nicht gehobelte Bretter ; geſägte

Kanthölzer und andere Säge- und Schnittwaaren (Nr. 13c 3 des Zolltarifs ) ;

Wein und Moſt in Fäſſern (Nr. 25 e 1 des Zolltarifs ) ;

Butter (Nr. 25f des Zolltarifs ) ;

Fleiſch , ausgeſchlachtetes, friſches und zubereitetes (Nr. 25g 1 des Zolltarifs );

Wild aller Art, nicht lebend (Nr. 25g 3 des Zoltarifs ) ;

getrocknete Mandeln (Nr. 25h 3 des Zolltarifs ) ;

Eier von Geflügel (Nr. 37b des Zolltarifs) ;

Ochſen (Nr. 39 c des Zolltarifs ) ;

Jungvieh im Alter bis zu 24/2 Jahren (Nr. 39d des Zolltarifs );

Schweine (Nr. 39f des Zolltarifs ),

iſt der Urſprung der eingehenden Waaren aus den Ländern, auf welche nach Ziffer 1 die Zollbefreiungen

und Zollermäßigungen Anwendung finden , durch behördliche, eventuell in beglaubigter Ueberſeßung beizu

bringende Atteſte des Heimathlandes oder in anderer Weiſe (Vorlegung von Schiffspapieren , Fakturen ,

Original- Frachtbriefen , kaufmänniſchen Korreſpondenzen 2c.) glaubhaft nachzuweiſen .

Der Erbringung dieſes Nachweiſes bedarf es nicht, wenn die in Frage kommenden Waaren als

Paſſagiergut von Reiſenden eingehen .

8 . In Fällen , wo über den Urſprung der vorſtehend unter Ziffer 2 und 7 bezeichneten Waaren

aus einem Lande, auf welches nach Ziffer 1 die Zollbefreiungen und Zollermäßigungen Anwendung finden ,

Zweifel nicht beſtehen , kann mit Genehmigung des Amtsvorſtandes von der Beibringung eines beſonderen

Nachweiſes über den Urſprung der Waare Abſtand genommen werden .

9. Wenn andere in den genannten Handels - 2c. Verträgen zollbegünſtigte Gegenſtände, für welche

es nach dem Vorſtehenden keines beſonderen Nachweiſes ihres Urſprungs aus meiſtbegünſtigten Ländern

bedarf, eingeführt werden und bei dem Eingangsamt begründete Bedenken gegen den Urſprung derſelben

aus einem Vertrags- oder meiſtbegünſtigten Staate beſtehen , ſo kann die Anwendung der begünſtigten

Zolljäße von der Erbringung eines glaubhaften Nachweiſes dieſer Abſtammung in einer der unter Ziffer 7

Abſaß 1 bezeichneten Weiſe abhängig gemacht werden .

10. Die Waareneinfuhr aus den deutſchen Zollausſchlüſſen wird gleich jener aus meiſtbegünſtigtenStaaten
behander

Reichskanzl, in
welchen Smen iſt.

11. Der Reichskanzler wird ermächtigt, das Nähere über den Inhalt der Urſprungszeugniſſe zu

beſtimmen und vorzuſchreiben , in welchen Fällen nach Maßgabe der beſtehenden Verträge von der Forderung

von Urſprungsnachweiſen Abſtand zu nehmen iſt.

12. Für den kleinen Grenzverkehr können von den oberſten Landes - Finanzbehörden Erleichterungen

hinſichtlich der Beibringung von Urſprungszeugniſſen gewährt werden .

II . Beſtimmungen

zur Ausführung des Geſebes vom 30 . Januar 1892, betreffend die Anwendung der vertrags

mäßigen Zollfäße auf Getreide, Holz und Wein .

erfte,*malilan
gen

1. Die am 1. Februar 1892 in öffentlichen Zollniederlagen oder in Privatlägern

unter amtlichem Mitverſchluß vorhandenen Beſtände von Weizen , Roggen , Hafer, Gerſte, Mais und

Hülſenfrüchten , von Bau - und Nußholz der Nr. 13c 2 und 3 und von Wein der Nr. 25 é 1 des Zoll

tarifs ſind durch Abſchluß der betreffenden Niederlagekonten feſtzuſtellen . Von demſelben Zeitpunkt an

ſind Lagerzugänge von Getreide, Holz und Wein abgeſondert von dem an der Begünſtigung des gegen

wärtigen Geſekes theilnehmenden Getreide, Holz und Wein zu lagern.

2. Ueber die am 1. Februar 1892 in gemiſchten Privattranſitlägern von den in Nr. 9 des Zoll

tarifs aufgeführten Waaren (Getreide 2c.) bezw . in gemiſchten Privattranſitlägern von Bau- und Nupholz ohne

Mitverſchluß der Zollbehörde vorhandenen Beſtände der gedachten Getreide- und Holzarten hat der Lager

inhaber eine Beſtandsdeklaration nach Muſter B zum S. 9 des Privatlager-Regulativs (Centr.-BI.

tarije aut2.Ueber teilneh
menden

Bete und weiterl
etonten

pertsulf
ilmen

Wein e

13 *
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für 1888 S . 234 ff.) ſpäteſtens am genannten Tage abzugeben . Amtsſeits kann das Ergebniß der aus

Anlaß der Tarifänderung nach §. 16 leßter Abſaß des Privatlager -Regulativs am 1 . Februar 0 . J .

vorzunehmenden Beſtandsreviſion auch für die Zwecke des Geſekes vom 30 . Januar d . J . verwerthet

werden . Getreide und Holz, welches vom 1 . Februar d . J . an auf gemiſchte Privattranſitläger ver

bracht wird, iſt getrennt von dem an der Begünſtigung des gegenwärtigen Geſekes theilnehmenden Ge

treide und Holz zu lagern .

3. Ueber die am 1. Februar $ . I. in Weintheilungslägern vorhandenen Beſtände iſt vom

Lagerinhaber ſpäteſtens am 3 . Februar d . J. eine Beſtandsdeklaration nach Muſter B zum § . 9 des

Weinlager-Regulativs abzugeben . Demnächſt iſt das Theilungslager nach dem Stande vom 1. Februar

amtlich aufzunehmen und der ermittelte Iſtbeſtand im Niederlageregiſter zu vermerken . Von der

Deklaration und Aufnahme der Beſtände kann abgeſehen und die amtliche Feſtſtellung auf die Auf

rechnung der Konten beſchränkt werden , wenn der Lagerinhaber auf die Berückſichtigung des ſeit der

Yeşten Beſtandsaufnahme entſtandenen Manko verzichtet. Im Uebrigen wird nach Ziffer 1 verfahren .

4 . In den Freilägern (Freibezirken ) und deutſchen Zollausſchlüſſen iſt die amtliche Feſtſtellung

Des am 1. Februar d . J. daſelbſt vorhandenen Getreides , Holzes und Weins der unter 1 genannten

Art von den Behörden zu bewirken , welche ſeitens der Regierungen , zu deren Staatsgebiet die Freiläger

und Zollausſchlüſſe gehören , bezeichnet werden . Bei dieſen Behörden hat auch ſpäteſtens am 3. Februar

d . J. die Anmeldung des Getreides , Holzes und Weins, wofür die Vergünſtigung des Gefeßes in An

ſpruch genommen wird, nach Art, Menge und Verpackung unter Angabe des Aufbewahrungsortes und

des Eigenthümers oder Waarendisponenten zu erfolgen .

Der Eigenthümer beziehungsweiſe der Waarendisponent oder ein Vertreter deſſelben hat der

alsbald vorzunehmenden amtlichen Feſtſtellung der angemeldeten Beſtände beizuwohnen und die dazu

erforderlichen Vorkehrungen nach Anweiſung der die Feſtſtellung leitenden Beamten zu treffen und die

nöthigen Handleiſtungen auf eigene Koſten und Gefahr verrichten zu laſſen .

5 . Auf die hiernach für den 1. Februar d . I. amtlich feſtgeſtellten Beſtände von Getreide, Holz

und Wein ſind die ermäßigten Zoluſäße ohne Nachweis der Abſtammung aus Vertragsſtaaten oder meiſtbes

günſtigten Ländern in Anwendung zu bringen ,und zwar auf Getreide,wenn daſſelbe in der Zeit vom 1 . Februar

bis zum 30. April d . I. einſchließlich zur Verzöllung, zur Anſchreibung auf Privatkreditlager oder auf

Mühlenkonten, oder zur Abfertigung auf Begleitſchein Ii angemeldet und zur Abfertigung geſtellt wird,

auf Holz ohne Zeitbeſchränkung, auf Wein aus öffentlichen Niederlagen und Theilungslägern ebenfalls

ohne Zeitbeſchränkung, endlich auf Wein aus den deutſchen Freilägern (Freibezirken ) und Zollausſchlüſſen,

wenn derſelbe in der Zeit vom 1. Februar bis zum 30 . Juni ð . J . einſchließlich zur Verzollung, zur

Abfertigung auf Begleitſchein II angemeldet und zur Abfertigung geſtellt wird.

Zu dem Zwecke iſt in den Abmeldungen von Getreide, Holz und Wein aus öffentlichen Zoll

niederlagen oder aus Privatlägern unter amtlichem Mitverſchluß beziehungsweiſe aus Theilungslägern

die Anwendung des ermäßigten Zollſaßes mit dem Bemerken zu beantragen, daß das abgemeldete Ge

treide 2c. am 1. Februar d . J . in der öffentlichen Zollniederlage oder im Privatlager beziehungsweiſe

Theilungslager vorhanden war. Amtsſeits wird der Antrag auf Grund des Niederlageregiſters geprüft

und zutreffendenfalls mit der amtlichen Beſtätigung verſehen .

Bezüglich der gemiſchten Privattranſitläger iſt über Art, Menge und Lagerraum des in denſelben

für den 1. Februar d . J . feſtgeſteliten Getreides und Holzes eine amtliche Nachweiſung aufzuſtellen und

zu dem Niederlageregiſter zu nehmen. Bei Verſendung von Getreide und Holz aus derartigen Lägern

unter Zollkontrole iſt analog der vorſtehend für die Verſendung von Getreide und Holz aus öffentlichen

Zolniederlagen 20. getroffenen Anordnung zu verfahren ; jedoch iſt in den Abmeldungen auch der

Lagerraum des zu verſendenden Getreides anzugeben . Das während der dreimonatlichen Uebergangs

friſt aus gemiſchten Tranſitlägern in den freien Verkehr geſeßté Getreide iſt am 2. Mai d . J. durch

Beſtandsreviſion feſtzuſtellen . Die Entrichtung des Zolls hierfür erfolgt bei der Abrechnung

im Monat Julið.' I. ohne weitere Kreditgewährung. Dabei dürfen ſelbſtverſtändlich die

in den freien Verkehr übernommenen Getreidemengen unter Hinzurechnung der unter Zollkontrole zur

Verſendung gelangten Mengen die für den 1. Februar d. J . amtlich feſtgeſtellten Beſtände nicht über

ſteigen .

In analoger Weiſe iſt bei den regulativmäßigen Beſtandsreviſionen in den gemiſchten Tranſit

lägern von Bau - und Nußholz eine Kontrole auszuüben,
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Wenn von den für den 1 . Februar 8 . J. in einem Freilager ( Freibezirk) oder in einem Zoll

ausſchluß amtlich feſtgeſtellten Beſtänden von Getreide, Holz und Wein eine Einfuhr in das Zollgebiet

ſtattfinden ſoll, ſo iſt der Sendung eine Beſcheinigung der oben unter 4 gedachten Behörde beizugeben ,

daß das nach Art, Menge und Verpackung näher zu bezeichnende Getreide 2c. zu den für den 1. Februar d. J.

in dem betreffenden Freilager oder Zolausſchluß amtlich feſtgeſtellten Beſtänden gehört. Die Beſcheinigung

iſt dem Grenzeingangsamt vorzulegen und von dieſem der Eingangsdeklaration beizufügen . Iſt das Ge

treide 2c. ganz oder theilweiſe zur Schlußabfertigung bei einem anderen Amt beſtimmt, ſo iſt ſeitens des

Grenzeingangsamts auf Grund der vorgelegten Beſcheinigung in den über die Verſendung des Getreides 2c.

auszuſtellenden Zollpapieren das Geeignete zu vermerken .

6 . Seitens der Inhaber von Zollkonten für zu verarbeitendes ausländiſches Getreide iſt das

vom 1. Juli v . I . bis zum 31. Januar 0 . I . einſchließlich im Zollkonto angeſchriebene Getreide, welches

am 1. Februar d . J. im unverarbeiteten Zuſtande in den der Zollbehörde angemeldeten Räumen oder in

Form von vergütungsfähigen Mühlenfabrikaten in den zur Aufbewahrung derſelben dienenden Näumen

vorhanden iſt, ſpäteſtens am 3 . Februar d. J. nach Art, Menge und Verpackung unter Angabe des

Aufbewahrungsortes ſchriftlich anzumelden . Demnächſt erfolgt die amtliche Feſtſtellung der angemeldeten

Beſtände, wobei die Mühlenfabrikate unter Zugrundelegung des regulativmäßigen Ausbeuteverhält

niſjes in Getreide umzurechnen ſind. Ueber den Befund iſt eine Nachweiſung in doppelter Aus

fertigung aufzuſtellen , wovon das eine Eremplar zum Kontenregiſter zu nehmen und das andere dem

Konteninhaber auszuhändigen iſt. Bis zur Höhe der hiernach ermittelten Getreidemenge ſind auf das

bei den regulativmäßigen Abrechnungen für das II., III. und 1V. Quartal 1891/92 mangels einer ent

ſprechenden Uusfuhr von Mühlenfabrikaten zur Verzollung zu ziehende Getreide die ermäßigten Zollfäße

in Anwendung zu bringen .

7. Die Vorſchriften des Geſekes finden auch Anwendung, wenn Getreide, Holz und Wein vor

dem 1. Februar 0 . I. zu einer öffentlichen Zolniederlage 2c. angemeldet und zur Abfertigung geſtellt

worden iſt, die Ueberführung auf das Lager jedoch vor dem 1. Februar 8 . J. nicht mehr bewerkſtelligt

werden konnte.

Berlin , Carl Seymanns Verlag. - Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Seitens des Kaiſerlichen Konſuls Raven in Chriſtianſand (Norwegen) iſt der Kaufmann J . P . M . Eyde

zum Konſular-Agenten in Flekkefjord an Stelle des verſtorbenen Herrn Niels Eyde beſtellt worden .

Der Kaiſerliche Konſul Seſſelberg in Pará (Braſilien ) iſt geſtorben .

Dem Verweſer des Kaiſerlichen Vize-Konſulats in Tſchifu , Dolmetſcher Schrameier, iſt auf Grund des

$. 1 des Geſekes vom 4. Mai 1870 in Verbindung mit §. 85 des Geſeßes vom 6 . Februar 1875 für

den Amtsbezirk des Vize-konſulats und für die Dauer ſeiner Geſchäftsführung die Ermächtigung ertheilt

worden , bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichsangehörigen und Schußgenoſſen , mit Einſchluß der

unter deutſchem Schuße lebenden Schweizer, vorzunehmen und die Geburten , Heirathen und Sterbefälle

dieſer Perſonen zu beurkunden .

ize-scot

heitliekumeizer,vor

Dem zum Konſular-Agenten der Vereinigten Staaten von Amerika in Eſſen ernannten Kaufmann Friß

Aſthoever jr. iſt das Frequatur Namens des Reichs ertheilt worden .
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2 . M ilitä r - W ej e n .

Die . dem . 1 der Wehrordnung vom 22. November 1888 beigefügte Landwehr- Bezirkseintheilung

(Central-Blatt 1889 S . 132) wird gemäß § . 1 Ziffer 6 a . a . D . an den einſchlägigen, zum Theil bereits

abgeänderten Stellen berichtigt wie folgt:

Armeekorps
Infanterie:

brigade
Landwehrbezirke

Verwaltungs .

(bezw . Aufhebungs-)

bezirke

Bundesſtaat

(Provinz, bezw . Regierungs.
bezirk)

10 .
Guben .

(früher Sorau ).
Unverändert wie bisher .

III. Unverändert wie bisher.

Berlin

(Landwehr:

Inſpektion ).

[ Die bisherige

Anmerkung

tommtin Wegfall. ]

12

Unverändert wie bisher. Unverändert wie bisher.

Bernau.* * ) Unverändert wie bisher .

Halberſtadt.

IV. 13.

Stadt Halberſtadt.

Landkreis Halberſtadt.

Kreis Dichersleben.

• Wernigerode.

Stadt Magdeburg.

Kreis Wanzleben.

Unverändert wie bisher .

Magdeburg.

Verwaltungsbezirk Lipperodes

Rappel.

Kreis Paderborn .

Warburg .

Hörter.

26 Paderborn .

VII. Unverändert wie bisher.
Büren .

Soeſt.

Kreis Soeſt.
• Lippſtadt.

• Hamm .

Freiburg.

xiv . 57.

Bezirksamt Emmendingen .

Waldkirch .

Breiſach .

Freiburg.

Staufen .

Bezirksamt Müllheim .

Lörrach .

Schönau

Schopfheim

Sädingen .

Unverändert wie bisher.

Lörrach .

Königlich

bayeriſches .

3 . Königlich

bayeriſche.
Augsburg.

Bezirksamt Augsburg.

Zušmarshauſen .

Krumbach.
JUertiſjen .

Neuulm .

Magiſtrat Augsburg.
Neuulm .

Bezirksamt Friedberg .

Unverändert wie bisher .

_ _

* *) Das Bezirks fommando Bernau befindet ſich in Berlin .
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Die Veränderungen in den Bezirken des III. und XIV. Armeekorps (Infanterie - Brigaden 10 ,

12 und 57) treten erſt am 1. April d. J. in Kraft. -

Ferner iſt dem Muſter 15 zu §. 84 der Wehrordnung folgende Anmerkung 2 hinzuzufügen :

„ Etwa erlittene Strafen ſind auf der Rückſeite anzuführen oder es iſt anzugeben , daß eine

Beſtrafung bisher nicht erfolgt iſt.“

Berlin , den 30 . Januar 1892.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: v. Boetticher.

3 . PolizeisWeſe n.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Alter und Heimath Datum

des

-B
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.der Uusgewieſenen.
Ausweiſungs.

beſchluſſes .

6 .

1. Julius Eduard

Ca badhe, Fabrit.

arbeiter,

a ) Auf Grund des §. 39 des Strafgeſeßbuchs : .

geboren am 16 . September 1866 zu idywerer Diebſtahl und Kaiſerlicher Bezirls-Brä : 5 . Januar d . J .

Les Granges, Frankreich, franzöſiſcher Bedrohung (3 Jahre ſident zu Colmar,

Staatsangehöriger , 6 Monate Zuchthaus

laut Ertenntniß vom '

24 . Juli 1888 ),

b ) Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs:

2. Gregor Kogler, geboren am 3. März 1849 zu Bleiberg , Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re- 27. Dezember

Kaufmann Bezirk Klagenfurt, Deſterreich, gierungs-Präſident zu v . I .

Dppeln,

3. Wilhelm Krauje , geboren am 4 . September 1860 zu Betteln , Königlich preußiſcher 8 . Dezember

Drahtbinder, Weißbach . Bezirk Friedland, Böhmen , Polizei- Präſident zu v . I.

ortsangehörig , ebendajelbſt, Berlin ,

4 . Thereſia Rretidmar,geboren am 15 . November 1845 zu desgleichen , Königlich ſächſiſche Kreis- 12. Juli 1890.

geb. Raub, Fabril- Niedergrund , Bezirk Rumburg, bauptmannſchaft

arbeiterin , Böhmen, ortsangehörig zu Warnsdorf, Baußen ,
ebendajelbſt,

5 . Oskar Elias Jenſen , geboren am 19. September 1861 zu desgleichen , Königlich preußiſcher Re- 14 . Januar
Böttcher , Aarhuus, Dänemark, ortsangehörig gierungs- Präſident zu d . J .

ebentajelbſt, Schleswig ,

6 . Balthaſar Markt , geboren am 5 . September 1842 zu desgleichen , Röniglich bayeriſches Be. 14 . Dezember

Båder, Hoetting, Bezirk Innsbrud , Tirol, zirksamt Erding, I v . I.

öſterreichiſcher Staatsangehöriger,

7 . Eduard Meyer, geboren am 24 .April 1874 zu Salzburg, Landſtreidzen , Stadtmagiſtrat Regens: 17. Januar d. J.
Spāngler , Deſterreich, Öſterreichiſcher Staatsange burg , Bayern ,

böriger ,

8 . ' Georg Dlſchüßer, geboren am 6. Januar 1832, zu Ober: Betteln , Königlich bayeriſches Be- 11. Januar

Sdneider, weißburg, Bezirk Tamsweg, Deſterreich , zirksamt Laufen,

: öſterreichiſcher Staatsangehöriger,

14 *
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Name und Stand Alter und Heimath-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Bebörde, welche die

Ausweiſung

beſloffen hat.

Datum

des

Ausweiſungs

beſchlufſeß.
der Ausgewieſenen .

Kaiſerlicher Bezirke-Prä - 14 . Januar
ſident zu Colmar, ! d. .

9 . Felir Raspilaire geboren am 12. Mai 1874 zu Rive de Landſtreichen ,

Bädergeſelle, Gier, Frankreich, ortsangehörig eben .

daſelbſt,

10 . Auguſt Sacier , geboren am 15. März 1870 zu lain , desgleichen ,

Adersknecht, Frankreich, ortsangehörig ebendaſelbſt,

11. Vincenz Tordet, geboren am 13. Januar 1848 zuidesgleichen ,

Tagelöhner, | St. Maria , Bezirk Prachatiz, Böb .'

men, ortsangehörig ebendaſelbſt,
12 . Heinrich Weil, Me- geboren am 18. Mai 1856 zu Prag, desgleichen ,

taldreber, | Böhmen , ortsangehörig zu Görgau ,

| Bezirk Romotau, ebendaſelbſt,

13. Friß Georg Zweifel, geboren am 25. Mai 1874 zu Baſel, desgleichen ,
Schneider, Schweiz, ortsangehörig zu Linnttbal,

Kanton Glarus, ebendaſelbſt,

Kaiſerlicher Bezirks-Prä. 15 . Januar
ſident zu Straßburg d . I .

im Elſaß .

Königlich bayeriſches Be: 19 . Dezember
zirksamt Viechtad), v . I .

Stadtmagiſtrat Paſſau , 19 . Dezember

Bayern, v . I.

Königlich bayeriſche Po 11. Januar

lizei-Direktion zu

München ,

Berlin , Carl þepmanns Berlag. - Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin ,
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1. Handels - und Gewerbe : Weie n .

Am 29. Januar d. J. iſt zu Madrid von dem dortigen Kaiſerlichen Botſchafter und dem Königlich

ſpaniſchen Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten in betreff der Handelsbeziehungen zwiſchen dem

Deutſchen Reich und Spanien eine Deklaration unterzeichnet worden , deren Beſtimmungen am

1. Februar in Kraft geſeßt worden ſind. Der Wortlaut des deutſchen Tertes der Deklaration iſt folgender:

Die Unterzeichneten , der außerordentliche und bevollmächtigte Botſchafter Seiner Majeſtät des

Deutſchen Kaiſers und Königs von Preußen , und der Staatsminiſter Seiner Majeſtät des

Königs von Spanien , in anbetracht des bevorſtehenden Ablaufs des durch den Zuſaßvertrag vom zehnten

Mai achtzehnhundert und fünfundachtzig modifizirten , mittelſt Abkommens vom achtundzwanzigſten Auguſt

achtzehnhundert und ſechsundachtzig verlängerten und ſeitens der ſpaniſchen Regierung zum erſten Februar

dieſes Jahres gefündigten * ) deutſch -ſpaniſchen Handels - und Schiffahrtsvertrags vom zwölften Juli achtzehn

hundert und dreiundachtzig, und im Hinblick auf die Unmöglichkeit, bis zu dem genannten Zeitpunkt

einen neuen Vertrag zu vereinbaren und abzuſchließen , haben , vorbehaltlich der Genehmigung ihrer Re

gierungen , nachſtehende Vereinbarung getroffen :

*) Bgl. Central- Blatt von 1891 S . 29.



Das Deutſche Reich und Spanien gewähren ſich gegenſeitig für die Zeit vom erſten Februar

bis zum dreißigſten Juni dieſes Jahres inkluſive die Rechte der meiſtbegünſtigten Nation und zwar mit

Ausſchluß deutſcherſeits des Weines , ſpaniſcherſeits des Alkohols . Auch wird vereinbart, daß für die

Dauer gegenwärtiger Abmachung Saßmehl zum Gewerbegebrauch und Dextrin von deutſcher Produktion

und verkunft bei der Einfuhr in Spanien einem Zoll von einer Peſeta pro hundert Kilogramm unter

worfen ſein werden , an Stelle des Zollbetrages , der in Poſition einhundert und zweiundwanzig des am

erſten Februar dieſes Jahres in Kraft tretenden neuen ſpaniſchen Zolltarifs dafür angeſeßt iſt.

Abgeſehen von vorgenannten Ausnahmen iſt die Meiſtbegünſtigung dahin zu verſtehen, daß

Deutſchland in Spanien dieſelben Vortheile genießen wird, wie diejenigen Länder, deren Handelsverträge

mit Spanien am dreißigſten Juni dieſes Jahres ablaufen , während Spanien in Deutſchland den am

erſten Februar dort eintretenden Stand mit den den Vertragsländern deutſcherſeits gewährten Vortheilen

genießen wird.

Zu Urkund deſſen haben Beide die gegenwärtige Deklaration in zweifacher Ausfertigung unter

zeichnet und ihre Siegel beigeſeßt, zu Madrid am neunundzwanzigſten Januar achtzehnhundertundzwei

undneunzig .

(L . S .) Freiherr von Stumm.

(L . S .) El Duque de Tetuan.

Wien , den 10. Dezember 1891.

Erhaltenem Auftrage gemäß beehrt ſich der unterzeichnete außerordentliche Geſandte und bevoll

mächtigte Miniſter der Schweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft Dr. Arnold Roth Seiner Durchlaucht dem

Prinzen Heinrich VII. Reuß, außerordentlichem und bevollmächtigtem Botſchafter bei Seiner Majeſtät

dem Kaiſer von Deſterreich, Rönig von Böhmen 2c. und Apoſtoliſchem König von Ungarn, General

adjutant Seiner Majeſtät des Deutſchen Kaiſers , Königs von Preußen, und General der Ravalerie, die

Mittheilung zu machen, daß nach diesſeitiger Auffaſſung bei den Verhandlungen , welche zum Abſchluß des

Handels - und ZoUvertrages zwiſchen Deutſchland und der Schweiz vom 10 . Dezember 1891 geführt

haben, ein Einverſtändniß über folgende zwei Punkte erzielt worden iſt :

1. Die am 27. Auguſt 1869 zu Karlsruhe vereinbarten „ Beſtimmungen zur Ausführung des

Artikels 5 des zwiſchen der Schweiz und dem deutſchen Zoll- und Handelsverein unierm 13. Mai 1869

abgeſchloſſenen Zoll- und Handelsvertrages zu Nr. 2 bis 7 und der Verabredung VB des dazuge

hörigen Schlußprotokolls " bleiben auch fernerhin in Wirkſamkeit, ſoweit nicht die Beſtimmungen des

Handels - und Zollvertrages vom heutigen Tage entgegenſtehen .

2. Die Kaiſerliche Regierung iſt, gleich dem Schweizeriſchen Bundesrath, geneigt, die Theilung

der im Veredelungsverkehr zum Färben und Bedrucken verſandten Gewebe an der betreffenden Arbeits

ſtelle nach Maßgabe des §. 19 des vorſtehend erwähnten Karlsruher Protokolls zuzulaſſen , ſofern durch

Verſtändigung der beiderſeitigen Direktiv behörden hierfür ein Verfahren feſtgeſtellt werden kann, welches

mit Rückſicht auf Identitätskontrole völlig ausreichende Garantien zu bieten im ſtande iſt.

Gleichzeitig wird die Zuſicherung ertheilt, daß Verhandlungen zum Zwecke der Feſtſtellung eines

ſolchen Kontrolverfahrens alsbald eingeleitet werden ſollen .

Jedem Theile ſoll indeſſen das Recht gewahrt bleiben , von den eventuell getroffenen Feſt

ſeßungen einſeitig zurückzutreten , ſobald die vereinbarten Kontrolen in der Praxis als zureichend ſich nicht

erweiſen ſollten .

In Hinblick auf die Wichtigkeit, welche diesſeits dieſen beiden Punkten beigelegt wird , ſeßt der

Schweizeriſche Bundesrath beſonderen Werth darauf, noch eine Aeußerung hierüber zu empfangen , durch

welche das Einverſtändniß der Kaiſerlichen Regierung mit der obigen Auffaſſung völlig außer Zweifel

geſtellt wird .

Indem der Unterzeichnete einer geneigten Rückäußerung ganz ergebenſt entgegenſieht, benugt er
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zugleich den Anlaß, um Seiner Durchlaucht dem Prinzen Heinrich VII. Reuß die Verſicherung ſeiner

ausgezeichnetſten Hochachtung zu erneuern .

Roth.

Seiner Durchlaucht

dem Prinzen Heinrich VII. Reuß , außerordentlichem und

bevollmächtigtem Botſchafter bei Seiner Majeſtät dem Kaiſer

von Deſterreich , König von Böhmen 2c. und Apoſtoliſchem

König von Ungarn, Generaladjutant Seiner Majeſtät des

Deutſchen Kaiſers , General der Kavallerie 2c.

Wien , den 10 . Dezember 1891.

Der Unterzeichnete , Generaladjutant Seiner Majeſtät des Deutſchen Kaiſers , Königs von

Preußen, und General der Kavallerie, Prinz Heinrich VII. Reuß , außerordentlicher und bevollmächtigter

Botſchafter bei Seiner Majeſtät dem Kaiſer von Deſterreich , König von Böhmen 2c. und Apoſtoliſchem

König von Ungarn, beehrt ſich, dem außerordentlichen Geſandten und bevollmächtigten Miniſter der

Schweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft, Herrn Dr. Roth , in Erwiderung der gefälligen Note vom heutigen

Tage ganz ergebenſt mitzutheilen , daß auch nach der Auffaſſung der Kaiſerlich deutſchen Regierung bei

den Verhandlungen , welche zum Abſchluß des Handels - und Zolivertrages zwiſchen Deutſchland und der

Schweiz vom 10. Dezember 1891 geführt haben, Einverſtändniß über die folgenden beiden Punkte erzielt

worden iſt:

1. Die am 27. Auguſt 1869 zu Karlsruhe vereinbarten „ Beſtimmungen zur Ausführung des

Artikels 5 des zwiſchen der Schweiz und dem deutſchen Zoll- und Handelsverein unterm 13. Mai 1869

abgeſchloſſenen Zoll- und Handelsvertrages zu Nr. 2 bis 7 und der Verabredung VB des dazuge

hörigen Schlußprotokollis " bleiben auch fernerhin in Wirkſamkeit, ſoweit nicht die Beſtimmungen des

Handels - und Zollvertrages vom heutigen Tagé entgegenſtehen .

2. Die Kaiſerliche Regierung iſt, gleich dem Schweizeriſchen Bundesrath, geneigt, auch fernerhin

nach Maßgabe des §. 19 des vorſtehend erwähnten Karlsruher Protokolls die Theilung der im Ver

edelungsverkehr zum Färben oder Bedrucken verſandten Gewebe an der betreffenden Arbeitsſtelle zuzu

laſſen , ſofern durch Verſtändigung der beiderſeitigen Direktivbehörden hierfür ein Verfahren feſtgeſtellt

werden kann, welches mit Rückſicht auf die Identitätskontrole völlig ausreichende Garantien zu bieten

im ſtande iſt.

Gleichzeitig wird die Zuſicherung ertheilt, daß Verhandlungen zum Zwecke der Feſtſtellung eines

ſolchen Kontrolverfahrens alsbald eingeleitet werden ſollen.

Jedem Theile ſoll indeſſen das Recht gewahrt bleiben , von den eventuell getroffenen Feſtſeßungen

einſeitig zurückzutreten , ſobald die vereinbarten Kontrolen in der Praxis als zureichend ſich nicht

criveiſen ſollten .

Der Unterzeichnete benußt auch dieſen Anlaß zur erneuten Verſicherung ſeiner ausgezeichneten

Hochachtung.

H . VII. P . Reuß.

An

Herrn Dr. Roth, außerordentlichen Geſandten und bevoUmächtigten

Miniſter der Schweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft,

Hochwohlgeboren .

15 *
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2 . B a n k s

Status der deutſchen Noten

nach den im Reichsanzeiger veröffentlichten Wochenüber

( Die Beträge lauten
Passiva .

Bezeichnung Gegen
Grund. Reſerve. Noten

Kapital. Fonde. Umlauf.

Gegen

31. Dez.

1891.

der

Inger

dedte

Noten .

Gegen

31. Dez.
22

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

Ber :

bindlich

feiten

mit

Kündi.

Sonſtige

täglich

fällige

Der .

bindlich

feiten .

Gegen

31. Dez.31. Dez.

Gegen

31. Dez.

1891 .

Event.
Ber .

bindlich .
Summe Begen teiten

aus
der 31. Dez.

weiterge .
Paſſiv .n. 1891. gebenen

inlän

dijchen

Wedſeln .

Banken. 1891. 1891. | Baffiva .

gungs .

friſt.

2 1 3 . I 4 . 1 5. 6 . 7. 8. 9. 10. 11. 12. I 13. 1 14 . 15. 16 . 17.

1

Reichebant . . . . . . 120 0001 29 003 988 974 - 133556 ] - - 482 586 + 82 879 - -

+

Städt. Banf zu Breßlau . 3 000 600

+

Frankfurter Bant . . . .

110

1 22017 143

694 -

6 615 –

26 715 -

4 286 /

469

140

1397500 1503

+

779

4 290 12 166 – 4629

I

Bayeriſche Notenbank . .

Sächſijớhe Bank zu Dresden

6 WürttembergiſcheNotenbant

7 Badiſche Bank . . . . .

8 Bank für Süddeutſớland . I

1 99430 000

9000

642 – 663|1621 205 – 51 340

237 + 204 9069 + 2971

300 + 241 52 126 + 868

4253 + 2 514 83499 + 1419

474 - 80103 980 – 11 485

924 + 40 34 498 – 30

28 936 – 869

1013 - 69|| -32 464 -- 2440

139 – 31 17320 - 80

1991 - 469

11 803 – 1173

62 700 – 1660

42 956 – 9048

22 762 – 564

15 457 – 1312

13 909 — 2371

2853 – 114

181 + 21 3060 + 560

8211* + 1441 10 383 + 359

7543 + 565

11 108 - 2 121 15 152 – 236

1118 + 493 14 + 1

1955 + 3901 - 1

958 - | - | -

2 359 + 99 898 - 62

680

+

927

1 587

+

3 282

+

9000

15672

10 500

9 990 – 156

9869 - 91

8114 – 1699

2027 -

1 638

9 Braunſchweigiſche Bank. 1791

Zuſammen . | 221 815 44 295 1 163 405 - 150267 76 190 - 198033 515 156 + 83 748 29 507 + 622 8919 + 2 237 1 983 097 - 63660 11741

Bemer k a a ge u .

Zu Spalte 5 * : Davon in Abſchnitten zu 100 M = 810 784 050 Me,

- 500 · = 30 151 500 M . (bei den Banten Nr. 1, 3 , 5 ),

- 1000 . = 320 716 500 M . ( . . . . 1, 2, 3).

zu Spalte 9 Nr. 3 *: Darunter 131 900 M . noch nicht zur Einlöſung gelangte Guldennoten .
Zu , 9 , 8 * : 92 207 M . s . - Guldens und Thalernoten .
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weren.

banken Ende Januar 18 9 2

ſichten , verglichen mit demjenigen Ende Dezember 1891.

auf tauſend Mark.)
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Noten Gegen
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31. Dez.

1891.

Reich .

taffen .

deine.
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31. Dez.anderer
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.
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18 . | 19. 20 . 21. 22. i 23. 21. 25 . 26. * * 27. 28 . 29. 30 . 31. 32. 33. 34.

1

960 446 20 582 + 3 295 9 287 520 839 - 51 059 90 116 1 - 48 49

1

1916 + 572 33 794

1 ī

– 10 384 1 636 980 - 50 870 1

9113 + 782830 - 48

+

3 230

1+ 1 +

4 556 + 488

30 747 + 1415

44 157 | + 3 420

+

6 838

1 4997 - 156

d
e

53 937 +

+ + +

884

– 1905 1 855

1+

1 139 83499 + 1419363 +
303 -

1 +

550

2 165

8 316

1922

28
3083 812

1

- 24 7321 + 1 476 103 980

+

-- 11 485

1
1

1
1

++1+

+

777

1

34 498

+ + '

19628 + 209 1 281

1

2 361
++

28 936

+

469 17 633 - 2 359 1 646

1 1

2964 32 464

1 + '

- 2 440

736 - 6 343 + 678 2 454

+

107

1

- 790444

+

- 17 634 +473 84

+

1 044 082 + 60 658 21 334 + 3645 23 140 - 15 196 725 575 – 52 764 112 009 - 52 334 12 396 + 84 6 2 505 - 7 322 2001 041 - 63 229

2.34 * 34101 23140 -15:19
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3 . 3oll. und Steuer -Weſe n .

Der Bundesrath hat in der Sißung vom 4 . d. Mts. beſchloſſen ,

1 . den nachſtehend unter I abgedruckten

Vorläufigen Beſtimmungen über die Zolbehandlung der Verſchnitt-Weine und Moſte

nebſt der zugehörigen

Anleitung für die Unterſuchung von Verſchnitt-Wein und Moſt auf den Alkohol- bezw . Frucht

zuckergehalt und Extraktgehalt

und

2 . den nachſtehend unter II abgedruckten , durch den Ablauf des Handelsvertrages mit Spanien

vom 12. Juli 1883 und des Nachtrag - Vertrages vom 10 . Mai 1885 nothwendig ge

wordenen Abänderungen des amtlichen Waarenverzeichniſſes zum Zolltarif

die Genehmigung zu ertheilen .

Zugleich hat der Bundesrath in betreff der Kontrole des zur Cognacbereitung beſtimmten

Weing folgendes beſchloſſen :

1 . Die durch den Beſchluß des Bundesraths vom 28 . v . Mts.* ) der Ziffer 1 des Artikels „ Wein “

im amtlichen Waarenverzeichniſſe zum Zolltarif beigefügte Anmerkung erhält die Ziffer 1.

2. Als Anmerkung 2 wird folgende Beſtimmung eben daſelbſt aufgenommen :

„ Die Verzollung von Wein in Fässern aus meistbegünstigten Ländern , welcher zur

Cognacbereitung bestimmt ist, zum ermässigten Satze von 10 M . für 100 kg ist von

der Kontrole der Verwendung des Weins nach Massgabe der hierüber erlassenen

besonderen Bestimmungen abhängig .

Die Verwendungskontrole kann nach Wahl der Interessenten durch die amtliche

Denaturirung des Weins mit fein zerriebenem Kochsalz in Menge von zwei Prozent

des Gewichts des Weins (einschliesslich des Fassgewichts ) ersetzt werden.“

Berlin , den 10. Februar 1892.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: Freiherr v . Malßahn.

doen.1ert

I. Vorläufige Beſtimmungen

über die Zollbehandlung der Verſchnitt-Weine und Moſte.

1. Die Einfuhr von Wein und Moſt, welcher unter Inanſpruchnahme des ermäßigten Zollſakes

von 10 M . für 100 kg im deutſchen ZoÚgebiet zum Verſchneiden verwendet werden foll, muß in

Gebinden und unmittelbar aus dem Urſprungslande erfolgen , 6 . h . es darf keine zwiſchenzeitige Lagerung

in einem dritten Lande ſtattgefunden haben . Die beabſichtigte Verwendung als Verſchnitt-Wein und Moſt

iſt bei der ſpeziellen Deklaration des Weins und Moſtes anzugeben .

Falls das Grenzeingangsamt zur Unterſuchung von Verſchnitt-Wein und Moſt (Siffer 2) nicht

zuſtändig iſt, ſo ſind die eingehenden Verſchnitt-Weine und Moſte auf eine zuſtändige zon - oder Steuer

ſtelle abzufertigen . Ebenſo iſt zu verfahren , wenn das Grenzeingangsamt zwar die Befugniß beſißt, die

Unterſuchung aber bei einer anderen Befugten Zoll- oder Steuerſtelle beantragt wird.

2 . Zur Unterſuchung der deklarirten Verſchnitt-Weine und Moſte auf ihre Eigenſchaft als ſolche

ſind nur die von den oberſten Landesfinanzbehörden dazu ermächtigten Zoll- oder Steuerſtellen befugt.

3. Die deklarirten Verſchnitt-Weine und Moſte ſind bis zur Unterſuchung in einer öffentlichen

Niederlage oder in einem unter amtlichem Mitverſchluß ſtehenden Privatlager und, in Ermangelung ſolcher

* ) Central-Blatt S . 37
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Iitenc

Lager, in einem anderen geeigneten , vom Antragſteller zu beſchaffenden und unter amtlichen Mitverſchluß

zu nehmenden Raume aufzubewahren .

4 . Die Prüfung der Verſchnitt-Weine und Moſte auf den Alkohol- bezw . Fruchtzuckergehalt und

Eztraktgehalt erfolgt nach Maßgabe der beigefügten Anleitung durch Chemiker , welche von der Direktiv - 1. nach

behörde zu beſtellen und auf das Zollintereſſe zu vereidigen ſind. Beſteht die Sendung aus zwei oder

mehreren Gebinden , ſo hat ſich die Unterſuchung wenigſtens auf die Hälfte der Gebinde zu erſtrecken .

Von jedem zu unterſuchenden Gebinde iſt dem beſtellten Chemiker eine entſprechende, amtlich verſchloſſene

Probe zu überſenden . Wenn durch ein ſeitens des zuſtändigen deutſchen Konſulats beglaubigtes Atteſt

eines ſtaatlich angeſtellten önotechniſchen Beamten oder einer ſtaatlichen önotechniſchen Anſtalt des

lirſprungslandes dargethan iſt , daß der vorgeführte Wein und Moſt die vorſchriftsniäßigen Eigen

ſchaften eines Verſchnitt-Weins oder Moſtes beſigt, ſo kann nach dem Ermeſſen der Zoll- oder Steuer

ſtelle eine probeweiſe Unterſuchung Plaß greifen oder auch von einer Unterſuchung ganz abgeſehen werden .

Muß nach dem Ergebniß der Unterſuchung die Zulaſſung als Verſchnitt-Wein und Moſt zum

begünſtigten Zolljaß auch nur für ein einziges Gebinde verjagt werden , ſo ſind ſämmtliche Gebinde auf

den Alkohol- beziehungsweiſe Fruchtzucker- und Extraktgehalt zu unterſuchen .

Die Zoll- oder Steuerſtelle hat ſich zu überzeugen , daß der deklarirte Verſchnitt-Wein in rothem

Naturwein und der deklarirte Verſchnitt-Moſt in Möſt zu rothem Wein beſteht. Iſt dies zweifelhaft, ſo

iſt auf Koſten des Antragſtellers das Gutachten eines geeigneten Sachverſtändigen , welcher entweder von

Fall zu Fall durch Sandgelübde auf das Zollintereſſe verpflichtet werden oder ein für allemal auf das

Zollintereſſe vereidigt ſein muß, einzuholen .

Zum Nachweis der unmittelbaren Einfuhr des Verſchnitt-Weins und Moſtes aus dem Urſprungs

lande ſind vom Antragſteller die Driginalfrachtbriefe und auf Verlangen auch die bezüglichen Geſchäfts

briefe dozulegen .

5 . Als Verſchnitt-Weine und Moſte, welche im Fall der vorſchriftsmäßigen Verwendung zum

Verſchneiden Anſpruch auf Verzollung zum Saß von 10 M . für 100 kg haben , ſind nur ſolche

rothe Naturweine und Moſte zu rothem Wein anzuerkennen, welche nach dem Ergebniß der Ilnterſuchung

oder nach dem vorgelegten önotechniſchen Atteſte mindeſtens 12 Volumenprozente Alkohol, beziehentlich im

Moſt das entſprechende Aequivalent von Fruchtzucker, ſowie im Liter bei 100 Grad Celſius inindeſtens

28 Gramm trođenen Ertralt enthalten und bei denen die Eigenſchaft als rothe Naturweine und Moſte

zu rothem Wein , ſowie der unmittelbare Eingang aus dem Urſprungslande nicht zweifelhaft iſt. Fals

nur ein Theil der Gebinde auf den Alkohol- bezw . Zucker- und Extraktgehalt unterſucht worden iſt , ſo

iſt für die nicht unterſuchten Gebinde das Ergebniſ der Unterſuchung anzunehmen .

Die Koſten der Unterſuchung einſchließlich der Verſendung der Proben ſind vom Antragſteller

zu tragen.

6 . Ueber das Ergebniß der Unterſuchung iſt von dem betreffenden Chemiker ein ſchriftliches

Befundszeugniß auszuſtellen , aus welchem für jedes unterſuchte Gebinde der Alkohol- bezw . Fruchtzucker

und Ertraktgehalt erſehen werden kann. Das Befundszeugniß iſt den zollamtlichen Abfertigungspapieren ,

erforderlichenfalls in amtlich beglaubigten Abſchriften oder Auszügen beizufügen . Ebenſo iſt mit den

vorgelegten önotechniſchen Atteſten , wenn und inſoweit wegen derſelben von einer Unterſuchung des Ver

ſchnitt-Weins und Moſtes abgeſehen wurde, und mit den etwaigen Gutachten über die Eigenſchaft des

Verſchnitt-Weins und Moſtes als rother Naturwein und Moſt zu rothem Wein zu verfahren . Amtsſcits

iſt die in lepterer Beziehung gewonnene Ueberzeugung und der Befund über die unmittelbare Einfuhr

des Verſchnitt-Weins und Moſtes aus dem Urſprungslande in den Abfertigungspapieren ſchriftlich nieder

zulegen .

7 . Erfolgt die Verwendung zum Verſchneiden oder die Verſendung der Verſchnitt-Weine und

Moſte nicht ſofort nach der Unterſuchung, ſo ſind dieſelben getrennt von noch nicht unterſuchten Ver

ſchnitt-Weinen und Moften , unter amtlicher Kontrole zu halten .

8 . Die Verwendung der Verſchnitt-Weine und Moſte zum Verſchneiden von Wein hat unter

amtlicher Aufſicht zu erfolgen . Die Verwendung kann bei den mit der Unterſuchung der Weine und

Moſte beauftragten ZoÜ - und Steuerſtellen , ferner bei allen mit Niederlagebefugniß verſehenen Zoll- und

Steuerſtellen und außerdem in Weinbau treibenden Bezirken auch bei anderen , von den oberſten Landes

finanzbehörden dazu ermächtigten Zoll- und Steuerſtellen auf Antrag vorgenommen werden . Die amtliche

Ueberwachung des Verſchneidens kann auf Antrag auch außerhalb der zuſtändigen Amtsſtelle ſtattfinden .

pierfür werden vom Antragſteller Gebühren nach Maßgabe der für den Zollverkehr beſtehenden allge
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meinen Beſtimmungen erhoben . Die Anmeldung zum Verſchneiden hat außer den ſonſtigen deklaration -

mäßigen Angaben zu enthalten :

a ) Menge des zu verwendenden Verſchnitt-Weins und Moſtes in Litern, und

b ) Art (Weiß - oder Rothwein ), Abſtammung (inländiſch oder ausländiſch ) und Menge (Zahl

und Art der Gefäße ſowie Litermenge) des zu verſchneidenden Weins.

9 . Die mindeſte, auf einmal zum Verſchneiden zu verwendende Menge von ausländiſchem Ver

ſchnitt-Wein und Moſt wird auf 100 Liter feſtgeſeßt.

Der Zuſaß von Verſchnitt-Wein und Moft darf beim Verſchnitt von Weißwein nicht mehr als

das 11/2 fache Volumen des zu verſchneidenden Weins (60 Prozent des ganzen Gemiſches) und beim

Verſchnitt von Rothwein nicht mehr als die Hälfte des Volumens des zu verſchneidenden Weins

(331/ Prozent des ganzen Gemiſches ) betragen. Unbeſchadet der Beſtimmung über die auf einmal zu

verwendende Mindeſtmenge wird eine untere Grenze für den Zuſaß von Verſchnitt-Wein und Moſt zu

dem zu verſchneidenden Wein nicht gezogen . Ausländiſcher Verſchnitt-Wein und Moſt darf mit dem

Anſpruch auf den begünſtigten Zolljaj nur zum Verſchneiden von Wein , nicht aber auch von Moſt

verwendet werden .

Beim Verſchnitt von Weißwein iſt lediglich die Menge des leßteren feſtzuſeßen behufs Bes

rechnung der Maximalzuſaßmenge von Verſchnitt-Wein und Moſt. Beim Verſchnitt von Rothwein iſt

außerdem die Ueberzeugung zu gewinnen , daß der Wein im Inlande noch nicht verſchnitten worden iſt.

Zu dem Zwecke muß das Verſchneiden ausländiſchen Rothweins bewirft werden , bevor derſelbe aus der

Žollkontrole tritt. Weine, welche unter Zollamtlichem Verſchluß lagern , dürfen wiederholt verſchnitten

werden , ſofern der Geſammtzuſaß von Verſchnitt-Wein die zuläſſige Höchſtmenge nicht überſchreitet.

Bei der Vorführung von inländiſchem Rothwein zum Verſchnitt iſt der Nachweis zu erbringen ,

daß der Wein aus dem Inlande ſtammt und daß mit demſelben, abgeſehen von der am Schluß des

vorigen Abſaßes bezeichneten Ausnahme, ein Verſchnitt noch nicht vorgenommen worden iſt. .

Der aus ausländiſchen Trauben im Inlande hergeſtellte Wein iſt dem inländiſchen Wein gleichzuachten.

10. Die amtliche Feſtſtellung der Litermenge des Verſchnitt-Weins und Moſtes ſowie des zu

verſchneidenden Weins hat in der Regel durch Vermeſſung mittelſt geaichter Gefäße zu erfolgen . Soweit

ſich die Flüſſigkeit in vollen Fäſſern der gewöhnlich zum Transport von Wein benußten Art befindet,

kann die Litermenge aus dem Bruttogewicht in der Weiſe berechnet werden , daß für 1 kg brutto

0 ,8547 Liter in Anſaß gebracht werden. Ebenſo kann dieſelbe bei nicht vollgefüllten Fäſſern durch

Reduktion aus dem Eigengewicht des Weins nach Maßgabe des § . 4 A 2 b des Weinlager-Regulativs

ermittelt werden .

Bleibt gegenüber der Menge des zu verſchneidenden Weing die Menge des Verſchnitt-Weins

und Moſtes offenbar beträchtlich hinter der zuläſſigen Maximalgrenze zurüc , ſo kann von der Er

mittelung der Litermenge des zu verſchneidenden Weins abgeſehen werden .

11. Für Verichnitt-Mein und Moſt entſteht der Anſpruch auf Verzolung zum vertragsmäßigen

Saß von 10 M . für 100 kg erſt nach erfolgter vorſchriftsmäßiger Verwendung zum Verſchneiden . Tritt

für Verſchnitt-Wein und Moſt aus irgend einem Grunde vor dieſem Zeitpunkt die Verpflichtung zur Zoll

entrichtung ein , ſo hat leßtere nach dem Saß von 20 M . für 100 kg zu erfolgen .

12 . Die zum Verſchnitt in öffentliche Niederlagen oder in Privatlager unter anıtlichem Mit

verſchluß eingebrachten inländiſchen Weine behalten ihre Eigenſchaft als Güter des freien Verkehrs bei.

· Dieſelben ſind jedoch abgeſondert zu lagern .

Innerhalb deſſelben Theilungslagers können Verſchnitt-Weine und andere Faßweine gelagert

werden , ohne daß dadurch der höhere Zod ſaß der lekteren für den ganzen Lagerbeſtand begründet wird,

wenn die Verſchnitt-Weine von den anderen Faßweinen räumlich getrennt gehalten werden.

Das durch Verſchneiden von ausländiſchem Wein erhaltene Gemiſch iſt, wenn es nicht ſofort in

den freien Verkehr geſeßt wird, bis dahin in einem abgegrenzten Raum der öffentlichen Niederlage oder

eines unter amtlichem Mitverſchluß ſtehenden Privatlagers und, in Ermangelung ſolcher Räume, auf Koſten

des Antragſtellers in einem anderweiten geeigneten unter amtlichen Mitverſchluß zu nehmenden Raumeaufzubewahren , urch
Verſchneiden ponieiner

Belaſſung

Das durch Verſchneiden von ausländiſchem Wein erhaltene Gemiſch bleibt auch bei Verſendung

auf Begleitſchein 1, ſowie im Fall ſeiner Belaſſung in der öffentlichen Niederlage oder in einem unter

amtlichem Mitverſchluß ſtehenden Privatlager nach dem antheiligen Verhältniß des darin enthaltenen aus

ländiſchen Verſchnitt-Weins und Moſtes und anderen ausländiſchen Faßweins zoUpflichtig . Das Gemiſch
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iſt im Niederlage-Regiſter unter Anſchreibung des Zolbetrages , welcher nach Maßgabe des Miſdungs

verhältniſſes auf dem Gemiſch laſtet, als „ verſchnittener Wein " feſtzuhalten .

13. Für die am 1 . Februar d. I . in öffentlichen Zollniederlagen oder in Privatlagern unter

amtlichem Mitverſchluß vorhandenen Verſchnitt-Weine bedarf es des Nachweiſes des unmittelbaren Ein

gangs aus dem Urſprungslande nicht (Geſeß , betreffend die Anwendung der vertragsmäßigen Zollſäße

auf Getreide, Holz und Wein, vom 30. Januar 1892 - Reichs-Geſeßblatt S . 299 ).

14. Die oberſten Landesfinanzbehörden ſind ermächtigt, weitere im Intereſſe der Zollſicherheit

erforderliche Beſtimmungen für dic zollamtliche Behandlung des verſchnittenen Weins auf den öffentlichen

Niederlagen ſowie den unter amtlichem Mitverſchluß ſtehenden Privatlagern zu erlaſſen , ſowie auch die

erforderlichen Ergänzungen bezüglich der Regiſterführung u . 1. w . vorzuſchreiben .

15. Die oberſten Landesfinanzbehörden ſind ferner ermächtigt, für diejenigen Weinbauern ,welche

nicht mehr als 1 ha Weinland beſißen , nur ſelbſtgewonnenen Wein verſchneiden und nicht zugleich Wein

händler ſind , Erleichterungen bezüglich der Kontrole der Verwendung von Verſchnitt-Weinen eintreten zu

laſſen . Die Vornahme des Verſchnitts darf jedoch nur unter ſteueramtlicher Aufſicht ſtattfinden .

Anleitung

für die Unterſuchung von Verſchnitt-Wein und Moſt auf den Alkohol- bezw . Fruchtzuckergehalt

und Extraktgehalt.

vor der Prein Wegfall, da Eſter,imrežnen iſt. Dagegen muß
vorgenommen wird. Brobe zunächſt mittelſt

1. Die Feſtſtellung des Alkoholgehalts im Wein hatnach Maßgabe der vom Bundesrath erlaſſenen

Vorſchriften , betreffend die Abfertigung von Likören , Fruchtſäften , Eſſenzen , Ertrakten und dergleichen

(Central- Blatt Jahrgang 1891 Seite 341 ff.) zu erfolgen . Dabei iſt jedoch davon abzuſehen , den Wein

vor der Probenahme durchzurühren oder durchzuſchütteln . Auch kommt der Zuſaß von Salz vor der

Deſtillation in Wegfall, da Eſter im Wein nicht in erheblicher Menge vorhanden ſind und der in den

ſelben enthaltene Alkohol nicht abzurechnen iſt. Dagegen muß , wenn das erſte Deſtillat ſauer ausfällt,

neutraliſirt und nochmals Deſtillirt werden, bevor die Meſſung vorgenommen wird.

2 . Zur Feſtſtellung des Fruchtzuckergehalts im Moft iſt die entnommene Probe zunächſt mittelſt

Blut- oder Knochen -Kohle zu klären und dann als ſolche zu polariſiren . Sodann wird die Probe zur

Verjagung des Alkohols abgedampft und die Inverſions - Polariſation nach Anlage B der Ausführungs

Beſtimmungen zum Zuckerſteuer-Gefeß vom 9. Juli 1887 (Central-Blatt Jahrgang 1888 Seite 268 ff.)

ausgeführt. Daraus berechnet ſich der Gehalt an Saccharoſe, welche etwa von Natur vorhanden oder

zugejeßt ſein kann, und mit Hülfe dieſer Prozentzahl diejenige Linksdrehung, welche nach der Inverſion

durch die Saccharoſe veranlaßt wurde. Durch Subtraktion lekterer Zahl von der nach Clerget (zu

vergleichen die Inſtruktion zur Unterſuchung von Chokolade 2c. auf ihren Gehalt an Rohrzucker, Central

Blatt Jahrgang 1889 Seite 394 ff .) berechneten ganzen Linksdrehung wird die dem natürlichen Zuckergehalt

des Moſtes entſprechende Linksdrehung gefunden . Aus dieſer läßt ſich der Prozentgehalt des Moſtes an

Zucker berechnen , indem , wenn das Normal-Gewicht in 100 ccm Waſſer gelöſt wurde, – 32,66 Grad des

Polariſations- Inſtruments gleich 100 Theilen Zucker des Moſtes geſeßt werden . Das Aequivalent von

Alkohol iſt:48,46 für 100 Zucker.

3 . Der Gehalt des Weins und Weinmoſtes an trockenem Ertrakt iſt entweder in der Weiſe zu

ermitteln , daß 2 - 3 Gramm Subſtanz mit viel trockenem ausgeglühten Sand vermiſcht und in flachen

Schalen bei 100 Grad getrocknet werden , bis konſtantes Gewicht erreicht iſt, oder daß der beim Deſtiliren

(vergl. Ziffer 1 ) gebliebene Rückſtand durch Zuſaß von Waſſer auf das urſprüngliche Volumen gebracht

und unter Berückſichtigung der Temperatur mit Brir'ſcher Spindel gemeſſen wird. Bei der Berechnung

ſind 28 % = 28 Grad Brix, alſo 28°% 0 = 2,8 Grad Brix zu ſeßen .

16
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II. Abänderungen

des amtlichen Waareuverzeichniſſes zum Zolltarif.

1 . Es iſt zu ſtreichen :

im Artikel „ Chokolade" :

„ vertragsmässig . i m : . : : · · · · · · · · · · · · · 50 M :" ,

im erſten Abſaße des Artikels „ Gewürze“ :

,, Saffran vertragsmässi: . : ,. . . . . . . . . . . . . 40 M :" ,

im vierzehnten Abſaße des Artikels „ Holzwaaren 2c." :

,,vertragsmässig . . . . . . . . . . . br. 5 M !" ,

im einundzwanzigſten Abſaße deſſelben Artikels :

„ Korkstopfen, Korksohlen und Korkschnitzereien ausser Verbindung mit anderen

Materialien vertra2smässig . : : . . . . . 10 M ." ,

im erſten Abſaße des Artikels „ Korkplatten , Korkſcheiben “ :

„ vertragsmä
ssig . . . . . : . . br. 5 Mi" , -

im Artikel „ Korkſchnißereien “ , im erſten Abſaße des Artikels „ Kortſohlen " und im

erſten Abſage des Artikels „ Korkſtopfen “ :

,, veriragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . .

im erſten Abſage des Artikels ,Korkwaaren “ :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . .. .
. .

br. 5 M ." ,

im ziveiten Abſaße des Artikels „ Korkwaaren " :

„ Korkstopfen , Korksohlen und Korkschnitzereien ausser Verbindung mit anderen

Materialien vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . 10 Mi" ,

im Artikel „ Rindenſpunde" :

„ vertragsmässig . . . . . . . . . . . . . . . . . br. 5 M ." ,

im Artikel „ Saffran" :

„ vertragsmässig . . . . . . . 40 Mi“ ,

im fünften Abſaße des Artikels „ Sohlen “ :

,,vertragsmässig . . .. ans i · 10 M :" ,

im erſten Abſaße der Anmerkung 1 zu Ziffer 1 des Artikels „ Südfrüchte" :
Anmerkung 1 zu Ziffer 1 des Ortifera

„ für 100 Stück Apfelsiner , Citronen , Limonen, Pomeranzen , Granaten vertrags

mässig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,65 M ." ,

und im Artikel „ Würfelſpunde :

,, vertragsmässig . . . 5 M ." .

2 . Unter Ziffer 1b des Artikels „ Dele, fette“ iſt an Stelle von „ vertragsmäßig 10

zu ſehen :

„ Olivenöl (Speiseöl) vertragsmässig . . . .

3. Im erſten Abſaße des Artikels Oliven“ iſt der vertragsmäßige Zollfaz von 20 M . in
nii 10 M .".

30 M . abzuändern .

IL VOLL US Wassig ·

- -- - -- - - -- - - - -

Verze ich niß

derjenigen Zoll- und Steuerſtellen , welchen die Befugniß zur Abfertigung der ſogenannten

Plattſtichgewebe aus Baumwolle (Nr. 2d 5 des Zolltarifs) 311 den ermäßigten Zollfäßen

-- vergl. Anlage A zit den Handels- 20 . Vertrage zwiſchen dein Deutſchen Reich und der

Schweiz – beigelegt worden iſt.

Königreich Preußen :

Die Hauptzollämter zu Danzig, Wolgaſt, Altona und Geeſtemünde,

das Hauptſteueramt für ausländiſche Gegenſtände zu Berlin ,

die Hauptſteuerämter zu Hannover und Frankfurt a . M ., Steneramt I. zu Sigmaringen .
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Königreid) Baijern :

Hauptzollamt zu Lindau .

Königreich Sachſen :

Hauptzollamt zu Eibenſtock,

die Hauptſteuerämter zu Plauen und Zwickau, und zwar lektere beiden einſchließlich ihrer Zoll

Erpeditionen an den Bahnhöfen ,

Nebenzollamt I. zu Voitersreuth .

Königreich Württemberg:

Die Hauptzollämter zu Friedrichshafen , Stuttgart und Ulni.

Großherzogthum Baden :

Hauptzollamt zu Mannheim .

Großherzogthum Medlenburg -Schwerin :

Hauptſteueramt zu Schwerin .

Herzogthum Braunſchweig :

Hauptſteueramt zu Braunſchweig .

Herzogthum Sachſen -Altenburg:

Hauptſteueramt zu Altenburg .

Freie und Hanſeſtadt Lübeck:

Hauptzolamt zu Lübeck.

Freie Hanſeſtadt Bremen :

Die Poſt-Zollabfertigungsſtelle und die Zollabfertigungsſtelle am Bahnhof zu Bremen .

Freie und Hanſeſtadt Hamburg:

Die Hauptzollämter Erikus, St. Annen und Kehrwieder.

Elſaß -Lothringen :

Hauptſteueramt zu Mülhauſen , ſowie deſſen Unterſtellen : Abfertigungsſtelle am Bahnhofe in

Mülhauſen , Abfertigungsſtelle in Dornach , Steueramt in Thann,

Hauptſteueramt zu Straßburg und deſſen Abfertigungsſtelle am Centralbahnhofe,

Nebenzollamt 1. zu Weſſerling.

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 28 . Januar 0. Js . Folgendes beſchloſſen :

1 . Im S. 16 des Privatlager-Regulativa (Central- Blatt 1888 S . 233 ff.) iſt der dritte Abſa

an ſeiner jeßigen Stelle zu ſtreichen, und dafür – unter Weglaſſung der nur auf die

Abmeldung nach Muſter E . bezüglichen Worte (Spalte 7 ) " — hinter dem ießigen fünften ,

ſpäter vierten Abſaß, als neuer Abſaß 5 einzuſchalten . Der Eingang des ſechſten Abſages

hat demgemäß die Faſſung zu erhalten : „ die im Abſaß 4 bezeichneten “ Schriftſtücke (u . ſ. w .).

2 . Im g . 23 Abſaß 3 des Privatlager -Regulativs iſt hinter den Worten : „ finden die Beſtimmungen

im S . 16 " einzuſchalten : „mit Ausnahme des leßten Abſages “ .

3 . Im § . 6 des Konten- Regulativs (Central-Blatt 1887 S . 585 ff.) ſind die Worte : ,,die in

dem vorhergegangenen Jahre eingeführten und abgeſegten Waarenmengen “ zu erſeßen

durch : „ die in dem vorhergegangenen Jahre im Konto zur Anſchreibung gelangten

und abgeſeßen Waarenmengen".

16 .
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Veränderungen in dem Stande oder den Befugniſſen der Zoll- und Steucrſtellen .

Im Königreich Preußen.

Dem SteueramtI. zu Schönebeck im Bezirk des Hauptſteueramts zu Magdeburg II iſt die uns

beſchränkte Befugniß zur Erledigung von Begleitſcheinen I über Getreide beigelegt worden .

Das Steueramt I. zu Schöneck im Bezirk des Hauptſteueramts zu Preuß. Stargard iſt nach

Sobbowiß in demſelben Hauptamtsbezirk verlegt und mit der dortigen Zuckerſteuerſtelle vereinigt worden .

Das Steueramt1. zu Lebach im Bezirk des Hauptſteueramts zu Saarbrücken iſt in ein Steuer

amt II. umgewandelt worden .

Das Steueramt II. zu Heldrungen im Bezirk des Hauptſteueramts zu Langenſalza iſt auf

gehoben worden .

Im Königreich Bayern .

Der Aufſchlag-Einnehmerei zu Heidenheim im Bezirk des Hauptzollamts zu Augsburg iſt

die Befugniſ zur Erledigung von Verſendungsſcheinen I über inländiſchen nicht denaturirten ſteuerfreien

Branniwein zu Heilzweden und der Aufſchlag -Einnehmerei zu Gemünden im Bezirk des Hauptzolamts

zu Würzburg die Befugniß zur Ausfertigung von Branntwein -Verſendungsſcheinen I ertheilt worden .

Jm Königreich Württemberg.

Zu Rohrdorf, Elhauſen , Berneck und Altenſteig im Bezirk des Kameralamts zu Alten

ſteig ſind Grenzſteuerämter mit der Befugniß zur Erledigung von Uebergangsſcheinen über Bier, Brannt

wein , Wein und geſchrotenes Malz errichtet worden .

4 . Kon in lat . W efen.

Der Kaiſerliche Vize-konſul Robert Lowe in Perth (Schottland) iſt geſtorben .

Dem zum Königlich ſerbiſchen General-Konſul in Berlin ernannten Bankier Julius Guttentag iſt das

Erequatur Namens des Reichs ertheilt worden .

5 . Kolonial- W eje n .

Auf Grund des §. 4 . des Geſeßes , betreffend die Rechtsverhältniſſe der deutſchen Schußgebiete (Reichs

Geſetzbl. 1888 S . 75 ), der Kaiſerlichen Verordnung vom 21. April 1886 und des § . 1 des Geſekes

vom 4 . Mai 1870 iſt dem mit der kommiſſariſchen Wahrnehmung der Geſchäfte des Kanzlers bei dem

Kaiſerlichen Gouvernement in Kamerun beirauten Gerichts -Áffeffor W chlau für ſeine Perſon und die

Dauer ſeiner amtlichen Thätigkeit im Amtsbezirk von Kamerun die allgemeine Ermächtigung ertheilt

worden, im Falle der Abweſenheit oder ſonſligen Behinderung des Kaiſerlichen Gouverneurs bürgerlich

gültige Eheſchließungen bezüglich aller Perſonen, welche nicht Eingeborene find, vorzunehmen und die

Geburten , Heirathen nind Sterbefälle derſelben zu beurkunden .
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6 . Polizei.Weje n.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Alter und Seimath-f
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die
Audweiſung

beſchloffen hat.

Datum

des

Ausweiſungs.

beſchluſſes .
der Uusgewieſenen .

6

6 .

10. I.

Auf Grund des § . 362 des Strafgeſeßbuchs:

1. Heinrich van den 26 Jahre alt, geboren zu Rotterdam , Betteln , Großherzoglich beſliſches 26 . Januar
! "Ader , Korbmacher, Niederlande, | Kreisamt Darmſtadt, 18. 9 .

2 . Andreas Belia, geboren im Jahre 1861 311 Rovne, Kom . Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re- 26 . Dezember

Drahtbinder, Trencfin , Ungarn , ortéangehörig eben gierungs - Präſident zu v . I .

daſelbſt, Oppeln ,

3. Hugo Bittner, geboren am 30. Mai 1852 zu Bärn . Desgleichen , Königlich preußiſcher Re. 22. Januar

Müllergeſelle, wald , Bezirk Senftenberg, Böhmen , gierungs. Präſident zu 1. I .
ortsangebörig eben daſelbſt, Breslau,

4 . Karl Bruch , Muſiker , geboren am 26. Dktober 1859 zu Berg- desgleichen , Röniglich preußiſcher 21. Januar

zabern , Bayern , franzöſiſcher Staats . Regierungs-Präſident zu d. J.
angeböriger, | Lüneburg,

5 . Joſef Carminatti, geboren am 20. September 1841 zu desgleichen , Königlich bayeriſches Be. 22 . Januar

Malergehülfe, Mailand, Italien , italieniſcher Staats zirksamt Garmiſch , d. J.

angeböriger,

6 . Karl Celan , Bäcker, geboren am 17. Januar 1866 zu Salz: desgleichen , Königlic bayeriſches Be. 26 . Januar

burg , Deſterreich , ortsangehörig zu zirksamt Mindelheim , 1 d . I .

Manovic, Bezirk PreſtiB , Böhmen,

7 . Anſelm Charvin , geboren am 22. April 1857 zu Cezreur, desgleichen , Kaiſerlicher Bezirks -Prä- 21 . Januar

Tagner , | Frankreich , franzöſiſcher Staatsange. fident zu Colmar, d . F.

höriger ,

8. Franz Joſef Cougeboren am 14. September 1831 zu defgleichen , Kaiſerlicher Bezirks-Prä : 25. Januar

jandier, Špengler, Neuenkirch, Schweiz, ortsangehörig zu fident zu Meß.

St. Aubin -Neuchatel, ebendaſelbſt ,

9 . Anna Czep, geboren am 21. Mai 1861 zu Deſjen - gewerbsmäßige Polizeibehörde in Ham . 22. Januar
Arbeiterin , dorf, Deſterreichiſch .Schleſien , öſter: Unzucht, burg,

reichiſche Staatsangehörige,
10 . Leopold Efler, geboren am 23. September 1869 zu Betteln , dieſelbe, 19. Dezember

Bildhauer, Fünfhaus bei Wien , Öſterreichiſcher v . I .

Staatsangehöriger,

11. Enrico de Giuli, 32 Jahre alt, geboren und ortsange. Landſtreichen , Großherzoglich badiſcher/ 25 . Januar

Erdarbeiter , hörig zu Intra , Provinz Novara, Landeskommiſjár zu d. J .

Italien , Freiburg,
12. Rarl Haderer, geboren am 28 . Februar 1868 zu Wien , Betteln , Polizeibehörde in Ham . 6 . Januar

Weber, öſterreichiſcher Staatsangehöriger, burg, Id. I .

13. Andreas Hügin , geboren am 9 . September 1866 zu Landſtreichen , Kaiſerlicher Bezirks. Praſi. 30 . Januar

Hafner, Baſel, Soweiz , ortsangehörig zu dent zu Colmar,

Oberwyl, Kanton Baſel-Land, eben .

daſelbſt,

14 . Edmund Joſef geboren am 11 . Dezember 1851 zu Betteln , Königlich preußiſcher Re. 29. Januar

Ketelair , Cigarren . Antwerpen , Belgien ortsangehörig gierungs • Präſident zu d . J .

arbeiter , lebendaſelbſt, Schleswig,
15 . Adalbert Plecatsly , geboren im Jahre 1860 zu Unter- Landſtreichen , Königlich bayeriſches Be. 9 . Januar

Kellner, St. Veit bei Wien , ortsangehörig zu zirksamt Ebersberg, d. I.

Strebejic , Bezirt Tabor, Böhmen ,

16 . Heinrich Canger, geboren am 8 . März 1860 zu Bawran, Betteln , Königlich bayeriſches Be. 24 . Dezember

Bergarbeiter Bezirk Brür, Böhmen , ortsangehörig xirksamt Viechtac), v . I.

zu Krainiß , Gemeinde Roſel, Bezirk

Teplig , ebendaſelbſt,

tuar
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Nameund Stand Alter und Heimath Datum

des

-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Xusweiſung

beſchloffen hat.der Ausgewieſenen .
Ausweiſung& s

beſchluſſes.

Kaiſerlicher Bezirks-Präfi- 19. Januar
dent zu Colmar,

Königlich bayeriſches Be: 14 . Januar

zirksamt Waſſerburg , 1 d. I.

Polizeibehörde in Ham : 24 . Dezember

burg , | v . I .

Königlich preußiſcher Re. 20 . Januar
gierungs.Präſident zu d . J .

Düſſeldorf,

17. Auguſt luß Jeboren am 11. Februar 1844 zu logel, Landſtreichen ,
Gärtner, Kanton Neuenburg, Schweiz, orts.

angehörig zu Reineď , Kanton St.

Gallen , edendaſelbſt,

18. Michael Mojer, geboren im Jahre 1858, ortsangehörig Betteln ,

Drechsler, | zu Traunfeld , Bezirk Korneuburg,

Deſterreich ,

19. Marinus Hans Pe- geboren am 23 . Februar 1860 zu /desgleichen ,

derſen , Tiſchler : 1 Freylew , Kreis Aalborg, Dänemark,

geſelle, | däniſcher Staatsangehöriger ,
Salomon Prieſter, geboren am 18. Januar 1868 zu Reſd),desgleichen ,
Handelsmann , wiß , Bezirk Ludiß , Böhmen , örtsange

hörig ebendaſelbſt,
21. Die Zigeuner :

a ) Emanuel Rein : 24 Jahre alt, geboren zu Dwory, Berli

bold , | zirk Oswiecim , Galizien ,

b) deſjen Ehefrau Flo: 21 Jahre alt, geboren zu Dwory,
|| Landſtreichen,

rentine Reinhold,

22. Karl Richter, Eiſen geboren am 11. Dezember 1859 zu Betteln ,

dreher, | Ralliſch, Bezirk Komotau , Böhmen ,

ortsangehörig ebendaſelbſt,

23 . Moſes Schapira , geboren am 17. Oktober 1862 zu Bia: Landſtreichen ,
Weber, lyſtod , Ruſſiſch -Polen , ortsangehörig

ebendaſelbſt,

24. Albert Trawis geboren ' im Jahre 1866 zu Gerjice, desgleichen ,
towski, Arbeiter, Bezirk Warſchau, Ruſſiſch Polen , ruſ:

fiſcher Staatsangehöriger,

25. Johann Turner, Igeboren am 19. Juni 1850 zu Rotter: desgleichen ,

Tagelöhner, dam , Niederlande , ortsangehörig zu

Wagram , Bezirk Št. Johann Defter:
reich ,

26 . Georg Victova , 59 Jahre alt, geboren zu Malowa, desgleichen ,

Tagelöhner, Bezirk Biſchofteiniß , Böhmen , orts :

angehörig zu Klein Malowa, eben :

Königlich preußiſcher Re. 30 . Dezember

gierungs- Präſident zu | v . I .

Oppeln ,

Königlich preußiſcher Re: 19 . Januar

gierungs-Präſident zu d . J .
| Merſeburg,

Königlich preußiſcher Res 25. Januar

gierungs-Präſident zu d . J.

Düſjeldorf,

Königlich preußiſcher Re- 22 . Januar

gierungs- Präſident zu d . J.
Merſeburg,

Großherzoglich badiſcher 23. Januar
Landeskommiſjär zu 10. I .

Freiburg ,

Stadtmagiſtrat Deggen : 11. Januar

dorf, Bayern, 1 d . S.

Daſelbſt,

27. Wenzel Winter, geboren am 23. September 1840 zu Betteln ,

Handarbeiter, Klöſterle , Bezirk Kaaden , Böhmen ,
ortsangehörig ebendaſelbſt. "

28. Paul Zanetti, Tage- geboren am 10 . November 1864 zu Landſtreichen ,

löhner, Neſe (Provinz Bergamo) , Italien ,

ortsangehörig ebendaſelbſt ,

Königlich fächſiſche Kreis - 7 . Januar d. J.

hauptmannſchaft

Zwiđau ,

Kaiſerlicher Bezirks-Präſi- 30 . Januar

dent zu Meß, 1 d . J .

Die durch Beſchluß des Königlich preußiſchen Regierungs- Präſidenten zu Königsberg unterm 24. Oktober 1890 ver :
fügte Ausweiſung des Müllergeſellen Karl Majubr (Majur) aus dem Reichsgebiet (Centr.-BI. für 1891 S . 45 3 . 9 ) ijt

zurüdgenommen worden .

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Inhalt: 1. Ronſulat-Weſen : Beſtellung eines Konſular.

Agenten ; - Todesfall; - Grequatur.Ertheilung Seite 95

2 . Finanz-Weien : Nachweiſung über Einnahmen des Reichs

vom 1 . April 1891 bis Ende Januar 1892 . . . 96

3 . Polizei-Weien : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiet . . . . . . . . . . . . . . 9

1. Koniula t - Weſe n.

Der Kaiſerliche Konſul Laubereau in Bukareſt hat den Kaufmann Paul Blücher zum Konſular-Agenten

in Piteşt beſtellt.

Der Konſular-Agent C. A . Carlsſon in Engelholm (Schweden) iſt geſtorben .

Dem zum Handels -Agenten der Vereinigten Staaten von Amerika in Solingen ernannten Herrn St. Leger

A . Touhay iſt das Erequatur Namens des Reichs ertheilt worden .

17
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2 . Finanz- W efe n.

Nachweiſung der zur Anſchreibung gelangten Einnahmen (einſchließlich der kreditirten Beträge) an

Zöllen und gemeinſchaftlichen Verbrauchsſteuern , ſowie anderer Einnahmen im Deutſchen Reich

für die Zeit vom 1. April 1891 bis zum Schluſſe des Monats Januar 1892.

Bezeidinung
Ausfuhr.

Bleiben
der

Die Soll
Einnahme beträgt

vom Beginn des
Etatsjahres bis

zum Schluſſe des
obengenannten

Monats

M

Einnahme

in demſelben

Zeitraum

des Vorjahres

(Spalte 4 )

Differenz
zwiſchen den
Spalten 4

und 5 ,

+ mehr

- weniger

Vergütungen

Einn a hmen.

Mli

Zölle . . . . . . . . 9 597 870. 347 398 ( 34 337 553 393 +
.

247 371
.

347 151 263

Dabadſteuer . . . · 41 8159 148 1891· 9 251 084 102 895 9 106 374
· ·

Zudermaterialſteuer . . 82 023 837 74 185 790 , 7 838 047 12 227 369 - 4 389 322

Verbrauchsabgabe von Zuder . · · · · · 46 916 804 71 803 ' 46 845 001 44 792508 2 052 493

Salzſteuer . . . . . . . . 37 018 856 44 267 36 974 589 36 306 965 667 624

Maiſchbottich - und Branntweinmaterialſteuer 20 638 224 7 668 157 12 970 067 ! 10 145 404 + 2 824 663

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zu

ſchlag zu derſelben . . . . . . . 99 355 993 100 834 1 99 255 159 ; 104 749 816 - 5 494 657

21 292 235 21 467 050 -
Braujteuer .

174 815
. . . . . 21 374 642 82 407. . .

Uebergangsabgabe von Bier . . . 2 809 517 2 809 517 | 2 755 185 + 54 332

Summe 666 787591. i 82 503 524 584 284 067 1 + 5180 003

Spielkartenſtempel . . . . 17 125. 1064 272 1 047 147. . . .
Wechſelſtempelſteuer . . . . . . . . . 6 845 634 6 554 766 + 290 868

Stempelſteuer für
a ) Werthpapiere . . 3 885 267 4 633 302 748 035

b ) Kauf. u. ſonſtige Anſchaffungsgeſchäfte 9 415 340 11 426 590 2011 250

c ) Looſe zu :

Privatlotterien . . . . . 1 363 851 437 326 + 926 525
Staatslotterien . . . . 5 308 614. 5 390 670 82 056

Anmerkung. Die zur Reichskaſſe gelangte Iſt - Einnahme abzüglich der Ausfuhr-Vergütungen und Verwaltungs.

koſten beträgt bei den nachbezeichneten Einnahmen bis Ende Januar 1892:

44

I
l

1
1
1
1
1
1

-
--

-
-

-
-

I
I

I
l
I
I

0 -

Bezeichnung

der

E in na hmen.

Ift -Einnahine vom

Beginn des Etatsjahres

bis zum Schluſſe des
obengenannten Monats

Sft - Ginnabme in

demſelben Zeitraum des

Vorjahres

M

Differenz zwiſchen den

Špalten 2 und 3 ,

+ mehr

- weniger

M
- - - - - - - - - - -

2 . 4 .

316 214 095

10 188 491

11 647 331

46 207 943

33 829 146

14 047 893

314 056 536

9777 529

5 089 923

44 848 430

33 058 629

12 456 203

Zölle . . . . . . . . . . . . . .

Dabadſteuer . . . . . · · · · · ·
Zudermaterialſteuer . . . . . . . . . .
Verbrauchsabgabe von Zucker . . . . . . .

Salzſteuer . . . . . . . . . . .

Maiſchbottich - und Branntweinmaterialſteuer

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zuidlag
zu derſelben . . . . . . .

Brauſteuer und Uebergangsabgabe von Bier . .

Summe .
Spielkartenſtempel . . . . . . . . . . .

++++
1
1
1

2 157 559

410 962

+ 6557 411

+ 1359 513

770 517

+ 1591690

85 083 240

20 478 645

86 899 575

20 578 864

1 816 335

100 219

537 696 787

1 000 581

526 765 689

968 457

+ 10 931 098

+ 32 124

. .
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3 . Polizei Were n.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Alter und Seimath-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſungs

beſchluffes.
der Ausgewieſenen .

2. I

a) Auf Grund des §. 39 des Strafgeſeßbuchs:

1. Julie Domzol, geboren im Jahre 1860 zu Biala , Ga- gewerbsmäßige Heble Königlich preußiſcher Res! 24 . September

Näberin, lizien , ortsangehörig ebendaſelbſt, rei (6 Jahre Zucht. gierungs-Präſident zu v. J.

haus laut Erkenntniß Frankfurt n . D .,
vom 11. Januar

1886 ) ,

Joſef Kutſchera geboren am 18 . Juli 1844 zu Deutſch Diebſtahl im Rüdjad Königlich preußiſcher Re. 11. Dezember

(Gutſchera ) , Bäder. Petersdorf, Böhmen , ortsangehörig ( 1 Jahr 3 Monate gierungs.Präſident zu i 1890 .

geſelle, ebendaſelbſt, Zudtbaus laut Er: Breslau ,

kenntniß vom 31.Dr.

tober 1890 ),

Bäder ,

b ) Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs:

3 . Jakob Bill , Hut: geboren am 5 . Januar 1855 zu Burg, Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re.' 4 . Februar

macher, dorf, Kanton Bern , Sdweiz , orts gierungs- Präſident zud . I.

angehörig ebendaſelbſt . Hannover,
4 . Jobann Brand, geboren am 1 . Mai 1873 zu Stall, Be- desgleichen , Königlich bayeriſche P0. 24. Januar

I ftetter, Schub. 1 zirk Spittal, Kärnthen , öſterreichiſcher lizei- Direktion zu D . I .

macher, Staatsangehöriger , München ,

5 . Johann Dosdalet, geboren am 26 . Dezember 1863 zu desgleichen , Königlich preußiſcher Re: 3 . Februar

Arbeiter , T Zöllnei, Bezirk Senftenberg, Böhmen , gierungs- Präſident zu d. J .

ortsangehörig ebendaſelbſt, Breslau,

6 . Franz Fellorue, geboren am 10 . Mai 1861 zu Zwolle , Betteln , Königlich bayeriſche Po- 21. Januar

Provinz Oberyiſjel, Niederlande, nie lizei-Direktion zu d. J.

| derländiſcher Staatsangehöriger, München ,

7. Joſef Führich , geboren am 7. November 1858 zu Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re. 2. Februar
Färber, Kraßau, Bezirk Reichenberg, Böhmen , gierungs. Präſident zu / d. J .

! ortsangehörig ebendaſelbſt, Piegnip ,

8 . Maria Glanz, geboren am 2. Februar 1869 zu Brud desgleichen , Stadtmagiſtrat Paſſau, 16 . Januar

Dienſtmagd, a . Leitha, Deſterreich , ortsangehörig zu Bayern ,

Mirochau , Bezirk Wittingau, Böhmen,

9. Johann Hein, geboren am 19. Dezember 1858 zu Wern - desgleichen , Königlich bayeriſches Be. 29 . Januar

Souhmacher und ſtadt, Bezirk Tetſchen , Böhmen , öſter zirkšamt Füßen , d . I.

Fabritarbeiter, reichiſcher Staatsangehöriger,

10. Stephan Şoffer, geboren am 28. Januar 1844 zu Ober- desgleichen , Kaiſerlicher Bezirks- Prä: 8. Februar
ohne Stand, l'ennheim , Kreis Erſtein , Eljaß , fran ſident zu Straßburg, 10. .

zöſiſcher Staatsangehöriger,

11. Auguſt Müri, geboren am 22. September 1841 zu desgleichen , Kaiſerlicher Bezirks - Präſi- 8 . Februar

Fabrikarbeiter, Biel, Kanton Bern , Schweiz, orts : dent zu Colmar, d. J.
angehörig zu Schinznach . Kanton

Aargau , ebendaſelbſt,

12. Moriß Neuteich , geboren am 12.Auguſt 1848 zu Warſchau, desgleichen , Königlich bayeriſche Po: 21. Januar
handelsmann , Ruſſiſch -Polen , ruſſiſcher Staatsange: lizei-Direktion zu

höriger,
München ,

17 *
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Name und Stand Alter und Seimath
1-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſunge.

beſchluſſes .der Ausgewieſenen .

13. Giuſeppe Ambroſio 30 Jahre alt, geboren zu Morfaſſo, landſtreichen ,

Oddi, Erdarbeiter, Provinz Piacenza, Italien , italieniſcher

| Staatsangehöriger,

14. Adolf Alois Röller, geboren am 21. Juni 1845 zu Leitmeriß, Betteln ,

Schuhmacher, Böhmen , ortsangehörig ebendaſelbſt,

15 . Jojef Shwik, Tage geboren im Jahre 1820, ortsangehörig landſtreichen ,

| löhner, | zu Caprowiß , Deſterreich ,

Königlich bayeriſche Po- 26. Januar

: lizei- Direktion zu d. J .

München ,

Königlich preußiſcher Re 10 . Februar

gierungs- Präſident zu d. J.
Merſeburg,

Stadtmagiſtrat Paſſau, 9 . Januar
Bayern , 1 d . J .

Berlin , Carl Heymanns Verlag. - Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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1. fin a n 3 -Weſe n.

- -

Nachweiſung verſchiedener Einnahmen des Reichs für die Zeit vom Beginn des Etatsjahres bis

zum Schluß des Monats Januar 1892 . * )

B e zeich nung

der

Einn a hmen .

Einnahme

vom Beginn des

Etatsjahres bis zum

Schluß des

vorbezeichneten

Monats

Einnahme

in demſelben Zeit

raum des Vor

jahres

Mithin im Etats

jahre 1891 /92

mehr

M

Poſt- und Telegraphen -Verwaltung . . .

Reichseiſenbahn-Verwaltung . . . . . . .

196 854 148

48 140 000

188 809 076

45 785 000* *)

8 045 072

2 355 000

*) Die Nachweiſung der Einnahme an Zöllen sc. iſt veröffentlicht im Central-Blatt für 1892, Seite 96.

* *) Die definitive Einnahme betrug im Vorjahre 61 143 Me weniger.
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2 . Zoll : und Steuer- W efe n.

Auf Grund der Beſtimmung im Artikel 36 der Reichsverfaſſung iſt nach Vernehmung des Ausſchuſſes

des Bundesraths für Zoll- und Steuerweſen der Königlich jächſiſche Finanzrath Haupt in Dresden an

Stelle des in den Landesdienſt zurückberufenen Königlich ſächſiſchen Ober- Finanzraths Wahl den König

lich preußiſchen Provinzial-Steuer-Direktionen zu Stettin und Poſen als Reichsbevollmächtigter für Zöle

und Steuern , mit dem Wohnſitz in Stettin , vom 1 . Februar d. J . ab beigeordnet worden .

3 . Koniul a t - Weſe n .

Dem Kaiſerlichen Legationsſekretär, Freiherrn von Heinße- Weißenrode in Teheran iſt auf Grund

des §. 1 des Geſekes vom 4 . Mai 1870 ' in Verbindung mit § . 85 des Geſekes vom 6 . Februar 1875

für den Amtsbezirk der dortigen Kaiſerlichen Geſandtſchaft die Ermächtigung ertheilt worden , bürgerlich

gültige Eheſchließungen von Reichsangehörigen und Schubgenoſſen vorzunehmen und die Geburten ,

Heirathen und Sterbefälle von ſolchen zu beurkunden .

Dem Verweſer des Kaiſerlichen Konſulats in Varna, Vize - Konſul von Loehr iſt auf Grund

des §. 1 des Geſeßes vom 4 . Mai 1870 in Verbindung mit §. 85 des Geſekes vom 6 . Februar 1875

für den Amtsbezirf des Konſulats und die Dauer ſeiner Geſchäftsführung die Ermächtigung ertheilt

worden , bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichsangehörigen und Schubgenoſſen , mit Einſchluß der

unter deutſchem Schuße lebenden Schweizer vorzunehmen und die Geburten , Heirathen und Sterbefälle

von ſolchen zu beurkunden .

Dem mit der Führung der Geſchäfte des Kaiſerlichen Konſulats in Tientſin beauftragten Dolmetſcher

Krauſe iſt auf Grund des § . 1 des Geſeßes vom 4 . Mai 1870 in Verbindung mit S . 85 des Geſebes

vom 6 . Februar 1875 für den Amtsbezirk des Konſulats und die Dauer ſeiner Geſchäftsführung die

Ermächtigung ertheilt worden, bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichsangehörigen und Schuß

genoſſen , mit Einſchluß der unter deutſchem Schuße lebenden Schweizer vorzunehmen und die Geburten,

Heirathen und Sterbefälle von ſolchen zu beurkunden .
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4 . Polizei.Were .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Alter und Heimath-f
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloffen hat.
der Ausgewieſenen.

Datum

des

Ausweiſungs.

БејФluffев.

6 .

a) Auf Grund des g. 39 des Strafgeſeßbuchs :

1. Peter Johann Regis , geboren am 13. Januar 1856 zu Catuſſe ,'Raub (8 Jahre Zucht: Kaiſerlicher Bezirks- Práfi. 10 . Februar

i Schuſter, Frankreich , franzöſiſcher Staatsange., baus laut Erkenntniß dent zu Colmar,

böriger , vom 7 . März 1884 ),

2. Ferdinand Schieb, geboren im Jahre 1858 zu Graz, Steier, ſchwerer Diebſtahl und Königlich bayeriſches Be. 15. Januar
reth , Tagelöhner, mark, ortsangehörig zu Taubenbach , Meuterei (1 Jahr zirksamt Ansbach , d. J.

Begirt Drachenburg, Deſterreich , 3 Monate Zuchthaus

laut Erfenntniß vom

25. Oktober 1890 ),

nich

b ) Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs:

3 . Johann Adams, geboren am 5. April 1851 zu Lobith , Betteln , Königlich preußiſcher Re 1. Februar

Arbeiter, Provinz Geldern , Niederlande, gierungs- Präſident zu d. I .
Dsnabrüd,

4 . Maria Anna Bräu . geboren am 28 . Februar 1870 zu unterlaſſene Be Großherzoglich olden - 6 . Januar d . J.

tigam , Fabrik. Heinrichsgrün , Deſterreid ), ortsange ſchaffung eines Unter . burgiſches Staatsmini

arbeiterin , hörig ebendaſelbſt tommens, fterium , Departement des

Innern zu Didenburg,
5 . Die Zigeuner :

a. Franz Bulianski, 12 Jahre alt, geboren zu Déwiecim , Röniglich preußiſcher

Galizien , Landſtreichen , Regierungs-Präſident zu °;3. Februar

b. Pauline Bulianski, 14 Jahre alt, geboren zu Oswiecim , Oppeln ,

6. Emil Detaille, geboren am 24. Auguſt 1869 zu Enfival, desgleichen , Kaiſerlicher Bezirks -Präſt. 4. Februar

Mechaniker, Bezirk Verviers, Belgien , ortsange dent zu Meß ,

hörig ebendaſelbſt,
7. Conrad Di Pauli , geboren am 20 . Auguſt 1858 zu San Zulaſſung von Kindern Königlich bayeriſche Po- 30 . Januar

Schneider und Tage Daniele del Friuli, Provinz Udine, zum Betteln , lizei- Direktion München, D . J .

Italien , italieniſcher Staatsangehöriger,

8 . Anton Doßauer, geboren am 25. Juni 1857 zu Schwader. Betteln , Königlich preußiſcher Re. 8. Februar

| Tiſchlergeſelle, bach , Kreis Eger, Böhmen, ortsange gierungs . Präſident zu b . I .

hörig zu Rothau, Bezirk Graslik, Magdeburg,
ebendajelbſt,

9. Daviaer Bruno de 16 Jahre alt, aus den Niederlanden , Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re: 18 . Dezeinber

Foy, Tagelöhner, gierungs - Präſident zu v. I.

Trier,

10 . Enrico Giacomo geboren am 12. Juni 1849 zu Nago, desgleichen , Raiſerlicher Bezirks Prä : 1. Februar

Frajoldati, Sage- Bezirk Riva, Südtirol, ortsangehörigl Präſident zu Meß, d. 9 .
löhner, ebendaſelbſt,

11 . Stephan Gottſchlich , geboren am 23. Januar 1853 zu Liebe desgleichen , Röniglich preußiſcher Re. 13. Februar

Mangler, nau , Bezirk Braunau , Böhmen, orts gierungs · Präſident zu d. J.
angehörig ebendaſelbſt , Breslau ,

Johann Jakob Hein geboren am 6 . Juli 1847 zu Huna- Betteln , Kaiſerlicher Bezirks -Prä: 10 . Februar

rich, Schuſter , weier, Ober -Elſaß , franzöſiſcher Staats, ſident zu Colmar,

angehöriger ,

lobner,
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Name und Stand Ulter und Seimath
1-la
uf
en
de

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloffen hat.

Datum

des

Ausweiſunge.

beſchluffes.
der Ausgewieſenen .

6 .

Königlich preußiſcher Re: 4. Februar

gierungs · Präſident zu d. J.
Potsdam ,

Röniglich preußiſcher Re9. Februar

gierungs · Präſident zu d . J.
Marienwerder,

Königlich bayeriſche P0. 1. Februar

lizei- Direktion München , d . J.

13. Wilhelm Şüber (al. geboren am 19 . Mai 1855 zu Groß: Landſtreichen ,

Huber), Schreiber, Schweinbart, Deſterreich, ortsangehörig
| ebendaſelbſt,

14 . Felir Rapitansti, geboren im Jahre 1870 zu Sloszewo, desgleichen ,

Arbeiter , Kreis Plonsk, ruſſiſcher Staatsanges
höriger ,

15 . Jacob Roton , ohne geboren im Jahre 1844 zu laftoba, desgleichen ,
Stand, Gouvernement Rowno, oder Lawkow

bei Telsze. Gouvernement Wilna,

Rußland, ruſſiſcher Staatsangehöriger,

16 . Hermann Wilhelm geboren am 21. November 1860 zu Betteln ,

Krohn , Schneider. Horſens auf Jütland, Dänemark, orts .

geſelle, | angehörig zu Ring.Fövling, ebendaſelbſt,

17. Georg Kuerſchner , geboren am 21. Oktober 1864 zu Rohl. landſtreichen ,
heim , Bezirk Klattau, Böhmen , öſter

reichiſcher Staatsangehöriger,

18 . Ollier (Dlivier) Leſugeboren am 6. Mai 1829 zu Paul. desgleichen ,
ſander (lifiander), hagues , Departement Haute Poire,

Arbeiter, | Frankreich ,

19 . Joſef Loeb, Tagner, geboren am 3. Mai 1835 zu Gunders. Betteln ,

hofen , Kreis Hagenau, Elſaß, franzö

fiſcher Staatsangehöriger,

20. Auguſt Manqua, geboren am 10 . Juni 1860 zu Challuy, Landſtreichen ,

Sattlergeſelle, Bezirk Nevers, Frankreich, franzöſiſcher

Staatsangehöriger,

21. Richard Plowiß, geboren am 6 . April 1864 zu Wien, desgleichen ,

Handlungsgehülfe, | Deſterreich , ortsangehörig ebendaſelbſt,

22. FranzRode, Maurer geboren am 24. Dezember 1866 zu desgleichen ,
und Erdarbeiter, St. Etienne, Frankreich, ortsangehörig

lebendaſelbſt,

23. Johann Roos, Eijen : geboren am 27. Dezember 1837 zu desgleichen ,

dreher, Thann , Kreis Thann , Elſaß, franzö.

fiſcher Staatsangehöriger,

24. Johannes Sadecki, geboren im September 1840 zu Majdan desgleichen ,

Arbeiter , bei Krakau, Galizien ,

25. Friedrich Schulz , geboren am 13. April 1863 zu Prag, Betteln ,

Schriftſeßer, Böhmen , ortsangehörig ebendaſelbſt,

26. Franz Schwetlik , Igeboren ain 16 . Mai 1865 zu Hruſchau , desgleichen ,

Schuhmachergeſelle, | Deſterreich,

27. Joſef Ulinsky, geboren am 10 . November 1866 zu Landſtreichen ,
Arbeiter, Dryſijek, Rußland,

28. Peter Vanetti, Erd - geboren am 4. Februar 1852 zu Cara desgleichen ,

arbeiter , vate , Provinz Como, Italien , italie.
| niſcher Staatsangehöriger ,

Johannes Zubers geboren am 25 . März 1855 zu Hund desgleichen ,

bühler, Schlachter wil, Kanton Appenzell, Schweiz,

Königlich preußiſcher Re- 5 . Februar

gierungs- Präſident zu 1 d . J .

Schleswig,

Königlich bayeriſches Ber 5 . Januar
zirksamt Ansbach, d . I.

Kaiſerlicher Bezirks -Prä - 5 . Februar

ſident zu Meß ,

Kaiſerlicher Bezirks- Prä - 7. Februar

ſident zu Straßburg, d. J.

Raiſerlicher Bezirks- Praſl- 12. Februar

dent zu Colmar, D . I.

Kaiſerlicher Bezirks-Präft- 9. Februar

dent zu Straßburg, D. J.
derſelbe, 19 . Februar

D . J .

Königlich bayeriſche Po. 3. Februar
lizei- Direktion München, d. J .

Königlich preußiſcher Re. 6 . Februar
gierungs- Präſident zu d. J.

Hildesheim ,

Königlich preußiſcher Re. desgleichen .

gierungs-Präſident zu
Potsdam ,

Königlich preußiſcher Re. 17. Januar
gierungs- Präſident zu d . J.
Öppeln ,

Röniglich preußiſcher Re. 7 . Februar
gierungs- Präſident zu d. J .
Lüneburg,

Kaiſerlicher Bezirks- Prä- 8. Februar
| fident zu Colmar, d . 9 .

Königlich preußiſcher Re- 15. Januar
gierungs · Präſident zu d. F .

29 .

geſelle, Stade,

Die durch Beſchluß des Königlich preußiſchen Regierungs- Präſidenten zu Königsberg vom 28 . Oktober v . F . verfügte

Ausweiſung des Knechtes Joſef Sawieski (Sabießki) aus dem Reichsgebiet ( Central. BI. S . 308, Ziff. 9) ift zurüdge.

nommen worden .

- - - - - -- --

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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1 . Eiſenbahn - Weſen.

Bekanntmachung,

betreffend die Beförderung fäulnißfähiger thieriſcher Abfälle in Wagenladungen aufden Eiſenbahnen .

Do
mi
ne

on se
e

Auf Grund einer vom Bundesrath durch Beſchluß vom heutigen Tage dem Reichs-Eiſenbahn

Amt ertheilten Ermächtigung wird beſtimmt, daß die unter XXXII Ziffer 4 der Anlage D zum Betriebs

Reglement für die Eiſenbahnen Deutſchlands aufgeführten Gegenſtände: friſche Flechſen , nicht ge

kalktes friſches Leimleder, ſowie die Abfälle von beiden , desgleichen ungeſalzene friſche

Bäute, ſowie ungereinigte , mit Haut- und Fleiſchfaſern behaftete len och en vom 15 . d . Mts .

ab bei der Aufgabe in Wagenladungen verſuchsweiſe auch unter folgenden Bedingungen zur Beförderung

zuzulaſſen ſind :

„ Die Gegenſtände müſſen in ſtarke, nicht ſchadhafte Säcke verpackt ſein , die derart mit ver

dünnter Karbolſäure angefeuchtet ſind, daß der faulige Geruch des Inhalts nicht wahrnehmbar

iſt. Jede Sendung muß mit einer Decke aus ſtarkem Gewebe, ſogenanntem Hopfentuche, das

mit verdünnter Marbolſäure getränkt iſt, und dieſes wiederum mit einem großen , waſſerdichten,

nicht getheerten Wagenplan volſtändig bedeckt ſein . Die Bedeckung hat der Verſender zu

ſtellen ."

Berlin , den 3 . März 1892.

Das Reichs-Giſenbahu- Amt.

Schulz.

19
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2 . Ko n ſula t -Weſe n.

Seine Majeſtät der Kaiſer haben Allergnädigſt geruht, dem Konſul Roſenthal in San Francisco den

Charakter als General-Ronſul zu verleihen .

Dem Kaiſerlichen Vize-Konſul von Wichert in Conſtantinopel iſt auf Grund des $. 1 des Geſekes vom

4 . Mai 1870 in Verbindung mit S . 85 des Geſekes vom 6 . Februar 1875 für den Amtsbezirk des

dortigen Kaiſerlichen General-Konſulats die Ermächtigung ertheilt worden , bürgerlich gültige Eheſchließungen

von Reichsangehörigen und Schußgenoſſen , mit Einſchluß der unter deutſchem Schuße lebenden Schweizer,

vorzunehmen und die Geburten , Beirathen und Sterbefälle von ſolchen zu beurkunden .

3 . 3oll. und Steuer -Weſen.

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 18 . v . Mts . den nachſtehenden Beſchluß gefaßt:

Die Nummer 19a der Ausführungsvorſchriften A zu dem Geſeße, betreffend die Erhebung

von Reichsſtempelabgaben (Central- Blatt für 1885 Š . 417 und für 1886 S . 32), erhält

folgenden weiteren Zuſas:

„ Iſt auf den Looſen oder Spielausweiſen ein Preis nicht angegeben , ſondern wird dieſer

von den Abnehmern . zugleich mit der Vergütung für ſonſtige Leiſtungen in einem unge

trennten Betrage bezahlt, ſo hat der Unternehmer in der bei der Steuerbehörde einzu

reichenden Anmeldung anzugeben , welcher Theil von jenem Betrage auf die Loofe oder

Spielausweiſe fält. Gleiches gilt in den Fällen , in welchen eine Aushändigung beſonderer

Looſe oder Spielausweiſe nicht ſtattfindet, ſondern die Beſcheinigung über die geleiſtete

Vergütung (Eintrittskarte 2c.) zugleich als Loos oder Spielausweis dient. Der auf die

Looſe oder Spielausweiſe zu rechnende Betrag darf nicht geringer ſein als der Berth der

Gewinne. Wird die Angabe von dem Unternehmer überall nicht oder nicht in befriedigender

Weiſe gemacht, ſo ſteht es der Steuerbehörde frei, den auf die Looſe oder Spieleinlagen

zu rechnenden Betrag nach eigenem Ermeffen feſtzuſeßen ."

Berlin , den 1. März 1892.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: Freiherr v . Malßahn.
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V e r z e i dh niß

derjenigen Zoll- und Steuerſtellen , welchen außer den Zuckerſteuerſtellen Befugniſſe bezüglich der

Ausfertigung und Erledigung von Begleitſcheinen über inländiſchen Zucker beigelegt worden ſind .

Bhi

Abkürzungen :

Abfit. . . . . . . . Abfertigungsſtelle.

Bez .St.Maſſe . . . . . . Bezirks -Steuer-Kaſje.

Bahnhof.

Dpfich . . . . . . . . . Dampfſchiff.

Erp. . . Expedition .

Erpol. . . . . . . . . . Erpoſitur.

5 .St. A . . . Hauptſteueramt.

V . 3 .A . . . Hauptzollamt.

N . B . A . . . . . . Nebenzollamt.

P . . . . . . . . . Pojt .

R .A . . . Mentamt.

S .St. A . . Salzſteueramt.

St. A . . . . . . . . . . Steueramt.

St.Hec. . . . . . . . . Steuerreceptur.

U .St.A . . . . . . . . Unterſteueramt.

3 . . . . . . . Zoll.

!

.
SI. A .

Jm Königreich Preußen.

Der a m te ſtellen
Begleitſchein - Verkehr für inländiſchen

Zucer.

Ausfertigung Erledigung
Bemerkungen .

Drt. Bezeichnung
von Begleitſcheinen

I. lII.

4 .

II.

Tī2 . 3 . 1 i 5 .

ja i

-
--

-
-

-
-

-

a. Provinzial-Steuer-Direktion zu Königsberg in Oſtpr.

1. Eydttuhuen 5 . 3 . A . ja ja

Pillfallen St.A . I.

St.A . I.

2. Johannisburg Þ . Z .A .

Lößen St.A . I.

3 . Memel H . Z .U .

4 . Neidenburg Ž .Ž . A .

Jlowo N .Ž .A . I. a . Bhf.

5 . Pillar H . Ž . A .

Billau Ž .Abftg.am vafen

6 . Proſtfen V . Z .Å .

Lyck Št. U . 1.

Marggrabowa St.A . I.

7 . Tilfit H . Z . A .

Schmaleningken N .Ž . A . I.

8 . Braunsberg H . St.A .

9 . Friedland i. Oſtpr. H .St. A .

10. Gumbinnen H .St. A .

Inſterburg St.A . I.

19*
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Der A mts ſtellen
Begleitſchein -Verkehr für inländiſchen

Zucker.

Ausfertigung Erledigung
Bemerkungen . .

• . - Drt. Bezeichnung

von Begleitſcheinen

i II. ! .

4. 5.

I.

3.

; II.

6 .. 2.

ja ja ja ja11. Königsberg i. Ditpr. H .St.A . . )
Königsberg i. Oſtpr. 3 Abftg . a . Lizent

! Bhf.

12. Oſterode H .SI.A .

1 . Danzig

Danzig

Neufahrwaſſer

b . Provinzial-Steuer-Direktion zu Danzig .

H . Z .A . ja ļ ja

Z .Abftg. a . Lege ja ja

thor-Bhf.

3 .Abftg . a. Hafen

baſſin

3.Abftg.a.Hafen
kanal

H . Z .A .

St.A . I.

St. A . I.

Neufahrwaſſer

Mit der Zuckerſteuerſtelle
verbunden .

-
-
-

-
-
--

2. Strasburg Weſtpr .

Dt. Eylau

Graudenz

Lautenburg

Löbau Weſtpr.

3 . Thorn

Thorn

4 . Elbing

Dirſchau

Marienwerder

Rieſenburg

5 . Deutſch-Krone

6 . Konitz

Schweg

7 . Preuß . Stargard

Mewe

Neuenburg

Sobbowiß

St. A . I.

St.A . I.

H .Z .A .

Ž .Ábftg. a . Bhf.

H .St. A .

Št. A . I.

St.A . I.

St. A . II.

H .St. A .

H .St. A .

St. A . I.

H .St. A .

Št. A . 1.

St. A . I.

St. A . I.

Mit der Zuckerſteuerſtelle
verbunden .

desgl.

-
-

-
-

Mit der Zuckerſteuerſtelle
verbunden .

Mit der Zuckerſteuerſtelle

verbunden .

1 . Berlin

2 . Berlin

C. Provinzial-Stener-Direktion zu Berlin .

H .St.A . f. inl. ja : ja

Gegenſt.

H .St.A . f.ausi. | ja i ja j a .

Gegenſt.

3 .Abftg . a . An ja 1 . ja . .
halt. Bhf.

Berlin
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Der Amts ſtellen
Begleitſchein -Verkehr für inländiſchen

Zucker .

Ausfertigung Erledigung
Bemerkungen .

Ort.Ort. Bezeichnung.

von Begleitſcheinen

1. I

13.

Berlin
.

Berlin

.
Z .Abftg . a .Þamb.

Bhf.

3 .Abftg . a .Schlej.

Bhf.

H .St.A . .

H .St.A .

St. A . I.

St.A . I.

St.A . I.

St. A . 1.

H .St.A .

H .St. A .

! H .St.A .

St. A . I.

H .St.A .

H .St. A .

H .St. A .

H .St.A .

Št.A . I.

St. A . II.

3. Brandenburg a . H .

4. Cottbus

Forſt

Guben

Sorau

Spremberg

5 . Croſſen a . Ö .

6 . Eberswalde

7. Frankfurt a . O .

Cüſtrin

8 . Landsberg a . W .

9 . Lübben

10 . Botsdam

11. Brenzlau

Schwedt a. D .

Strasburg U . M .

12.-Neu -Ruppin

Havelberg

Perleberg

Prißwalk

Wittenberge

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

Mit der Zuckerſteuerſtelle

verbunden .

..S

Mit der Zucerſteuerſtelle

verbunden .

H .St. A .

Št.A . I.

St. A . I.

St. A . 1.

St. A . I.

.
.

d . Provinzial-Steuer- Direktion zu Stettin .

H . Z . A .

St. A . I.

H . Z . A .

H .St.A .

N . Z .A . I.

H .Ž .A .

1. Colbergermünde

Cöslin . . .

2. Rügenwalde

3. Stolp i. Bomm .

Stolpmünde

4 . Straljund

Barth

5 . Swinemünde

6 . Wolgaſt

Greifswald

Anklam

Demmin

7. Schivelbein

N . Ž . A . I.

H . Ž .A .

V. Ž .A .

N . Z .A . I.

St.A . I.

St.A . I.

H .St.A .
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Der Amts it e IIen
Begleitſchein - Verkehr für inländiſchen

Zuder.

Ausfertigung Erledigung
Bemerkungen .

Drt. Bezeichnung.
von Begleitſcheinen

ī I

3.

II.

4. 5 . 17.

Belgard

Neuſtettin

8 . Stargard i. Pomm .

Pyriß

9 . Stettin I.

Stettin

Si. A . I.

St. A . I.

H .St.A .

Št. A . I.

H .St. A .

3 . u . St. Abfta .

a . Centralbhf.

H .St.A .

St.A . I.

ja .10 . Stettin II.

Garß a . D .

Mit der Zuderſteuerſtelle

verbunden .

Mit der Zuderſteuerſtelle

verbunden .

ja

Mit der Zuderſteuerſtelle

verbunden .

Mit der Zuderſteuerſtelle

verbunden .*
*

e. Provinzial-Steuer.Direktion zu Poſen .

1. Juowrazlaw H . 3 . A . I ja

2 . Bogorzelice H . Ž .A . ja ja ja

Schroda St. A . I. .. .

Wreſchen St. A . I.

3. Skalmierzyce H . Z . A .

Podzamcze IN.Ž . A . I.

4 . Bromberg H .St.A .

5 . Liſſa H .St. A .

Koſten Št. A . 1.

Krotoſchin St. A . I.

Rawitſch St. A . I.

Schrimm St. A . I.

6 . Mejerit H .St.A .

7. Bojen H .St.A .

Poſen Ž .Abfſt. a . Ober

ſchlef. Bhf.

Gneſen St.A . I.

8 . Rogaſen H .St.A .

f ) Provinzial-Steuer-Direktion zu Breslau .

1 . Landsberg O . S . Þ . 3 .A .

2 . Liebau Ž . Ž .A .

Liebau Ž Abfſt. a. Bhf.

Halbſtadt in Böhmen N . Z . A . I.a . öſterr.

Gebiet

Landeshut St.A . I.

Waldenburg St. A , 1.

Warmbrunn St. A . I.

--
-
-

Mit der Buderſteuerſtelle
verbunden .

S.S.S

Stu . .

.
.

: .
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Der Amts ſtellen
Begleitſchein -Verkehr für inländiſchen

Zucer.

Ausfertigung Erledigung
Bemerkungen .

Drt. Bezeichnung
von Begleitſcheinen

2 . 4 . i 5 .

Mit der Zuderſteuerſtelle

verbunden .

Mit der Zuckerſteuerſtelle

verbunden .

desgl.

ja

3. Mittelwalde B . Z . A .

Mittelſteine N .Ž .A . I.

Glaß St. A . I.

4 . Myslowiß H . Z .A .

Myslowiß Ž .Åbfft. a. Bhf.

Kattowiß N . Z .A . I.

Schoppiniß N . Ž .A . I.

Beuthen D .S . St. . I.

5. Neuſtadt D . S . H .Z . A .

Neiſſe St.A . I.

Dber-Glogau St.A . I.

6 . Ratibor H. Z. A .

Ratibor 3 .Abfſt. a . Bhi

Deſterr. Jägerndorf N . Z .A . I. a . Bhf.

1 a . öſterr . Gebiet

Deſterr. Oderberg N . Z. A I.a . öſterr.

Gebiet

7 . Breslau I. H .St. A .

Breslau Ž . Abfſt. a .Nieder

ichlej.Märt.Bhf.

Breslau 3 .Abfſt. a . Ober

ichlej. Bhf.

Koberwiß St.A . II.

8. Breslau II. H .St.A .

bundsfeld St. A . J.

Militích SIA . 1 .

Trachenberg St. A . J.

-
-

-

-

-
-
-

-
-

-

Mit der Zucerſteuerſtelle

verbunden .

desgl.

desgl.

-
--

-
- Mit der Zuderſteuerſtellc

verbunden .

9. Gleiwiß

Coſel

Tarnowiß

Mit der Zuckerſteuerſtelle

verbunden .

10. Glogan

H .St.A .

St. A . I.

St. A . I.

H .St.A .

St.A . I.

St.A . I.

St. A . I.

St. A . I .

St.A . I.

H .St.A .

3.Abfſt. a. Bhf.

Mit der Zuckerſteuerſtelle

verbunden .

desgl.

desgl.

Beuthen a . D .

Guhrau

Herrnſtadt

Steinau a . D .

Wohlau

11 . Görlit

Görliß

Mit der Bucerſteuerſtelle

verbunden .
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Der Amts ſtellen
Begleitſchein - Verkehr für inländiſchen

Zuder.

Ausfertigung Erledigung
Bemerkungen .

Drt. Bezeichnung

1

von Begleitſcheinen

II. l l.

4. 5 .3. i 6 .

-
-

-
-
-

--

Mit der Zuckerſteuerſtelle

verbunden .

desgl.

--
-

.

Mit der Zuckerſteuerſtelle

verbunden .

desgl.

-

Mit der Zuckerſteuerſtelle

verbunden .

-
-

Mit der Zuckerſteuerſtelle

verbunden .

Seidenberg- Zweda N . Z .A . I. a . Bhf.

Lauban St. A . I.

12. Liegniß H .St.A .

Haynau St.A . I.

Hirſchberg St. A . I.

Jauer St. A . I.

Lüben St. A . I.

Striegau St.A . I.

13. Dels H .St. A .

Brieg St. A . I.

Bernſtadt St. A . I.

14. Oppelu H .St.A .

Kreuzburg D .-S . St. A . I.

15 . Sagau H .St. A .

Grünberg St. A . I.

16 . Schweidniſ H .St.A .

Frankenſtein St.A . I.

Münſterberg St. A . I.

Reichenbach i.Schleſ. St.A . I.

Strehlen St. A . I. ja ja

g . Provinzial-Steuer-Direktion zu Magdeburg .

1 . Burg H .St.A .

Gommern St. A . I.

2. Halberſtadt H .St. A .

Aſchersleben Št. A . I.

Gr. Dichersleben St. A . I.

Quedlinburg St.A . I.

Wernigerode St.A . I.

3 . Halle a . Saale V .St. A .

Halle a . Saale · 3 .Abfſt. a . Bhf.

4 . Langenſalza H .St. A .

Mühlhauſen St. A . I.

5 . Magdeburg 1. H .St. A .

Magdeburg 1 Z .Abfſt. a . Elb

Bhf.

Magdeburg I H .St. A .Abfſt. a .

Neuſtädterøafen

Mit der Zuckerſteuerſtellc

verbunden .

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

Mit der Zuderſteuerſtelle

verbunden .

Mit der Zuckerſteuerſtelle

verbunden .

Mit der Zucerſteuerſtelle

verbunden .
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Der Amts ſtellen
Begleitſchein -Verkehr für inländiſchen

Zuder.

Ausfertigung Erledigung
Bemerkungeil.

Ort. Bezeichnung
von Begleitſcheinen

II. I.

2 . 5 .

Mit der Zucerſteuerſtelle

verbunden.
H .St.A .

St. A . 1.

St. A . I. Mit der Zuckerſteuerſtelle

verbunden .

Mit der Zuckerſteuerſtelle

verbunden .

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

6 . Magdeburg II.

Aken

Neuhaldensleben

Schönebeck

Staßfurt

7 . Mühlberg

8. Naumburg a . Saale

Lüßen

Merſeburg

Weißenfels

Zeiß

9. Nordhauſen

Heiligenſtadt

Sangerhauſen

10 . Stendal

Gardelegen

Salzwedel

Weferlingen

Arneburg

11. Wittenberg

Wittenberg

St. A . I.

St. A . 1,

H .St. A .

H .St.A .

St.A . I.

St. A . I.

St. A . I.

St. A . I.

H .St.A .

St. A . I.

St. A . I .

H .St. A .

St. A . I.

St. A . I.

St. A . I.

St. A . II.

H .St. A .

Ž .Abfſt. a. d. Elbel

b .KI.Wittenberg

St.A . 1.

St. A . 1.

St.A . I.

Mit der Zuckerſteuerſtelle

verbunden .

Mit der Zuckerſtenierſtelle

verbunden .

desgl.

Bitterfeld

Delitſch

Schkeudiß Mit der Zuderſteuerſtelle

verbunden .

-1 . Altona

Altona

-Altona

h . Provinzial-Steuer-Direktion zu Altona .

B . Z .A .

Ž .Ábfſt. a . Holz= ju

hafen

Z .Abfſt. a . See

ſchiffhafen

Z .Abfft. a . Bhf.

St. A . T.

H . Z . A .

Ž .Åbfſt. a . Bhf.

N . Z . A . I.

N . Ž .A . I.

-
-

Altona

Altona

2. Flensburg

Flensburg

Eckernförde

Kappeln

-
-
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Der A m t s ſtellen
Begleitſchein - Verkehr für inländiſchen

Zucker.

Ausfertigung Erledigung
Bemerkungen .

- -

Ort. I Bezeichnung.

von Begleitſcheinen

- - -

t. 1 5 .

-
-
-

--
--
-

Sonderburg
Schleswig

3 . Hadersleben

Hadersleben

-
-

-
-
-

-
-

-
-

-
-
-

Apenrade

Hvidding

Tyrſtrup

Woyens

4 . Kiel

Kiel

Holtenau

Neumünſter

Plön

Preeß

Rendsburg

Rendsburg

5 . Neuſtadt i. H .

Burg a . Fehmarn

Heiligenhafen
Eutin

N .Z .A . I.

St. A . I.

H . Z . A .

Ž . u .St.Abfſt.

a .Bhf.

N . Z . Á . I.

N . Ž . A . I.

N . Z . A . I.

N .Ž . A . I.

H . B .A .

Ž .Åbfſt. a. Bhf.

N .Z . A . I.

St. A . I.

St.A . I.

St. A . I.

St. A . I.

Z .Abfſt. a . Bhf.

H . Z .Ü . :

N . Ž .A . I.

N . Ž . A . I.

St.A . II . auf old .

Gebiet

St. A . I.

H . Z. A .
NBA. I.

N . Ž .A . I.

N .Ž .A . I.

N . Ž .A . I.

St. A . I.

St. A . 1.

St. A . I.

H .St. A .

Ž .Abfft. a . Bhf.

N . Z . A . I.

N . Ž . A . I.

N . Ž . A . I.

St.A . I.

St.A . I.

St. A . I.

H .St. A .

St. A . I.

St. A . I.

Segeberg

6 . Tönning

Hoyer

bujum

Sylt

Wyk a. Föhr

Friedrichſtadt

Heide

Tondern

7 . Ikehoe

Ibehoe

Brunsbüttel

Glückſtadt

Meldorf

Elmshorn

Kellinghuſen

Ueterſen

8 . Wandsbek

Lauenburg

Didesloe

-
-

-
-

-
-

Mit der Zuderſteuerſtelle

verbunden .
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Der Amts ſtellen
Begleitſchein -Werkehr für inländiſchen

Zuder.

Ausfertigung Erledigung
Bemerkungen .

Ort Bezeichnung

von Begleitſcheinen

II. I I .

4. 5.

1I.

3.2.

II.

6 .

i ja

-
-

-
-
-
-

-
-

-
-

--
-

-

i. Provinzial-Steuer-Direktion zu Hannover.

1. Emden H . 3 .A .

Neuharlingerſiel N . Ž .A . I.

Norden N .Ž .A . I.

Wilhelmshaven N . Ž . A . 1.

Aurich St.A . II .

Wittmund St.A . II.

2 . Geeſtemünde H . Z . A .

Rönnebeck N .Ž . A . I.

Einswarden N . Ž .A . I.

(Weſerwachtſchiff)

Burgdamm St. A . I.

Scharmbeck St. A . I.

3. Þarburg H .ZA.

Harburg 13.Abtſt. a . Bhf.

Harburg 3 . u .St. Abfit. a .

Canalplag

Burtehude St.A . I.

Soltau St.A . I.

Toſtedt St. A . 1.

Winſen a . Luhe St.A . I.

4 . Leer H . Z .A .

Papenburg N .Ž .A . I.

Weener N .Ž . A . I.

5. Nordhorn H . Ž . A .

Bentheim N . Ž . A . I.

Haſelünne St. A . I.

Lingen St.A . I.

Meppen St.A . I.

Neuenhaus St.A . II.

6 . Celle H .St. A .

Bergen b . Celle St. A . 1.

Burgdorf St. A . 1.

Gifhorn St. A . I.

Hankensbüttel St. A . I.

Hannover . H .St. A .

Hannover Abfſt. a . Bhf.

Wennigſen St. A . I.

Neuſtadt a . Rüben - St.A . II.

berge

Bückeburg St.A . I.

(Schaumburg -Lippe)

---
--

-
---

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

20 *
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Der A mts ſt e l I en
Begleitſchein -Verfehr für inländiſchen

Zucker.

Ausfertigung Erledigung
Bemerkungen .

Ort. Bezeichnung

von Begleitſcheinen

II. I I.

5 .

11.

8 . Hildesheim

Alfeld

Bockenem

Elze

Goslar

Hameln

Peine

Liebenhalle

9 . Lüneburg

Lüneburg

Bevenſen

Bleckede

Bodenteich
Clenze

Dannenberg

Lüchow

Uelzen

Neuhaus a . Elbe

10 . Müuden

Clausthal

Duderſtadt

Einbeck

Göttingen

Lauterberg

Northeim

Dſterode

Uslar

11. Osnabrück

Osnabrück

12. Stade

Brunshauſen

Neuhaus a Dſte

Freiburg

Bremervörde

Otterndorf
Dſten

13. Verden

Sebaldsbrück

Hoya

Nienburg

Stolzenau

H .St.A .

Št.A . 1.

St. A . I.

St.A . I.

St. A . I.

St. A . I.

St. A . I.

S .St. A . 1.

H .St.A .

Abfſt. a . Bhf.

St. Á . I.

St. A . I.

St. A . II.

St. A . II.

St. A . I.

St. A . I.

St. A . I.

St. A . II.

H .St. A .

Št. A . I.

St.A . i.

St.A . I.

St. A . I.

St. A . I.

St. A . I.

St. A . I.

St.A . I.

H .St. A .

| Ž .Abfſt. a . Bhf.

V .St. A .

N . Z .A . J .

N . Ž . A . 1.

N . Ž . A . II.

St. A . I.

St. A . I.

St. A . II.

H .St.A .

Št. A . I.

St.A . I.

St.A . I.

St. A . I.

-

Mit der Zuđerſteuerſtelle

verbunden .

desgl.

-
-

-
-

-
-

-
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Der Amts ſtellen
Begleitſchein -Verkehr für inländiſchen

Zuder.
- - - - - -

Ausfertigung Erledigung
Bemerkungen .

Ori. Bezeichnung.
von Begleitſcheinen

iI.

3.

II.

4 .

I.

5 .

II.

6 .2. I

ļ jaSulingen
Rotenburg

Viſſelhövede

St. A . I.

St. A . II.

St. A . II.

1. Breden

Bocholt

Borken

Gronau

Coesfeld

2. Dortmund

Dortmund

S
S
S
S
S
S
S

Bochum

Gelſenkirchen

Hagen

Hamm

Schwelm

Winz

Witten

Unna-Königsborn

Werl

3 . Fjerlohu

Altenhundem

Arnsberg

Lüdenſcheid

Siegen

4. Lemgo

Detmold

Hörter

Paderborn

Pyrmont

Warburg

5 . Lippſtadt

Soeſt

Brilon

6 . Minden

Minden

Bielefeld

Gütersloh

valle i. W

Herford

k . Provinzial-Steuer-Direktion zu Münſter.

H . 3 .A .

N .Ž . A . I.

N . Ž . A . I.

N . Ž . A . I.

St.A . I.

H .St.A .

Ž . Abfſt. a .Berg

Märt. Bhf.
St. A . I

St.A . I.

St. A . I.

St. A . I.

St. A . I.

St. A . I.

St. A . I.

S .St. A . I.

S .St. A . 1.

H .St. A .

St. A . I.

St.A . I .

St. A . I.

St.A . I.

H .St.A .

St. A . I.

St.A . I.

St.A . I.

St. A . J .

St. A . I.

H .St.A .

St. A . I.

St.A . II.

H .St. A .

3 . Abfſt. a .Bhf.

Št. A . I. a .Bhf.

St.A . I.

St. A . I.

St.A . I.

Mit der Zuckerſteuerſtelle

verbunden .

Mit der Zuckerſteuerſtelle

verbunden .

Mit der Zuckerſteuerſtelle

verbunden .
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Der Amts ſtellen
Begleitſchein -Verkehr für inländiſchen

Zuder.

Ausfertigung Erledigung
Bemerkungen .

Ort. Bezeichnung

von Begleitſcheinen

II.

3.

I.

4 .

.

5 . 6 .

Mit der Zuderſteuerſtelle

verbunden .

Rintelen

Wiedenbrück

7 . Müuſter

Ahlen

Dorſten

Lüdinghauſen

8 . Rheine

Burgſteinfurt

Ibbenbüren

Telgte

Warendorf

Beelen

Greven

Lengerich

St. A . I.

St. A . 1.

H .St. A .

St. A . I.

St. A . I.

St.A . I.

H .St. A .

St.A . I

St. A . I.

St. A . I.

St. A . I.

St.A . II.

St. A . II.

St. A . II.

ja

Mit der Zuckerſtenierſtelle
verbunden .

1. Provinzial- Steuer - Direktion 311 Caſſel.

1. Biebrich H .St.A . τα τα

Caub Št. A . I.

Eltville St.A . I.

Hochheim St. A . 1.

Höchſt a . Main St.A . I.

Homburg v . d .Höhe St. A . I.

Jdſtein St.A . I.

Rüdesheim St.A . I.

Wiesbaden St. A . I.

2 . Caſſel H .St. A .

Caſſel Ž .Abfſt.a .Bhf.

Carlshafen St. A . I.

Eldhwege St. A . I.

Frißlar St. A . I.

Rotenburg St. A . I.

Wißenhauſen St.A . I.

3. Frankfurt a . M . H .St. A .

Frankfurt a . M . 3 . Abfſt. a . Hafen

Frankfurt a . M . 3 .Abfit.a .Staats

bahn-Güterbhf.

4 . Hanau H .St. A .

Fulda St. A . I.

Hersfeld St. A . I.

nünfeld St. A . I.

Mit der Zuckerſteuerſtelle
verbunden.

desgi.

Mit der Zuderſteuerſtelle

verbunden .1
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Der A mis ſtellen
Begleitſchein - Verkehr für inländiſchen

Zucker.

Ausfertigung Erledigung
Benierfungen .

Drt. Bezeichnung

von Begleitſcheinen

II. I.

5. Marburg

Biedenkopf

Braunfels

Dillenburg

Frankenberg

Herborn

Weßlar

Ziegenhain

Oberlahnſtein

Diez

Ems

Limburg

H .St.A .

St. A . II.

St. A . II.

St. A . 1.

St. A . I.

St.A . I.

St. A . I .

St.A . i.

H .St.A .

Šta. 1.

· St. A . I.

St. A . I.

ia1 . Aachen

Aachen
ja

Eupen

Herbesthal

2 . Cleve

Cleve

Goth

Geldern

3 . Emmerich

Emmerich

Emmerich

Emmerich

m . Provinzial-Steuer-Direktion zu Cöln .

H . Z . A .

Ž .Åbfſt. a . Bhi. I ja

Templerband

3 .Abfit. a. Bhf.

N . Z .A . I.

H . Ž . A .

3 .Abſſt. a . Bhf.

N . Z . A . I.

St. A . 1.

H . Z .A .

Dpfſch.St.Erp. I.

Dpfſch .St.Erp .11.

St.Erp . a . Hafen

kopf

3 .Abfſt. a . Bhf.

Št. A . I.

H . Z . A .

Z .Abfſt. a . Bhf.

N . Z .A . I.

N . Ž .A . I.

H . Z . A .

H .St. A .

: H .St. A . f. ausl.

Gegenſt.

Z . u . St.Abfit. a .

Güter -Bhf. vor

St. Gereon

Emmerich

Rees

1. Kaldenkirchen

Kaldenkirchen

Dalheim

Straelen

5 . Malmedy

6 . Coblenz

7 . Cölu

Cöln
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De r A mts ſtellen
Begleitſchein -Verkehr für inländiſchen

Zucker.

Ausfertigung Erledigung
Bemerkungen .

Drt. Bezeichnung
von Begleitſcheinen

II. I1.

3.

I.

ō 6 . 7 .

8 . Cöln

Bonn

Mülheim a . Rhein

9 . Crefeld

München -Gladbach

10. Düſſeldorf

Düſſeldorf

11. Duisburg

Eſſen

Mülheim a . Ruhr

Ruhrort

12. Elberfeld

Rittershauſen

Steinbeck

13 . Kreuznach

14. Neuß

Dormagen

H .St. A . f. inl.

• Gegenſt.

St.A . I.

St. A . 1.

H .St. A .

Št. A . I.

H .St.A .

Ž .Abfſt. a. Güter

bhf.

H .St. A .

St. A . 1.

St. A . I.

St.A . I.

H .St. A .

Ž .Abfſt.a .Bhf.

Ž .Abfſt.a .Bhf.

H .St.A .

H .St.A .

St. A . I. Mit der Zuderſteuerſtelle

verbunden .

desgl.Wevelinghoven

15 . Neuwied

Linz

Mayen

16 . Saarbrücken

Saarbrücken

St. A . I.

H .St. A .

Št. A . I.

St. A . I.

H .St. A .

Ž . u . St.Abfit. a.

Bhf.St.Johann

H .St.A .

H .St.A .

H .St.A .

17. Trier

18. Uerdingen

19. Weſel

Erfurt

Erfurt

Schmalkalden

Suhl

General- Direktion zu Erfurt.

Im preußiſchen Gebiete .

H .St.A . ja ja į ja
Abfſt.a .Bhf. : : ja
St.A . I.

St.A . I.

S
S

.

.
:

:
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Der Amts it e llen
Begleitſchein -Verkehr für inländiſchen

Zucker.

Ausjertigung Erledigung
Bemerkungen .

Ort. Bezeichnung
von Begleitſcheinen

1 .I.

3.

I.

4.2.

II.

i7

S.S.E.S.E

i
a

- |Mit der Zuderſteuerſtelle
verbunden .

-
-

-
-
-
-

ja Mit der Zuferſteuerſtelle
verbunden .

desgr.

defgl.
-

--

-
-

Im Großherzogthum Luxemburg.

Luxemburg H . Z .A . ja | ja

Luremburg Ž .Šyp.a.Bhf.

Bettingen N . Z .A . 1. ja

Rodingen N . Ž . A . I. . i ja

Schimpach N . Ž .A . I. i ja

Ufflingen N .Ž . A . I.

Im Königreich Bayern

Bayreuth H . 3 .A . ja i ja

Ludwigshafen 6 . 3 .A .

Frankenthal N . Ž .A . ja ja !

Speyer N .3 . A . L ja ja

Schweinfurt H. B.A . ja

Im Königreich Sachſen .

1. Annaberg H . 3 .A . ja

Annaberg 3. frp. a. 25f.

Bärenſtein -Weipert N . Z .A . I.

Reißenhain N . Ž A . I.

2 . Eibenſtock H . Z . A .

Klingenthal N . Ž . A . I.

Voitersreuth N . Ž .A . I.

Wittigsthal NŽ.A . 1.

3 . Schandau H . Ž . A .

Bodenbach N . Ž .A . 1.

Sebniß N .Ž .A . 1.

Tetſchen N . Ž .A . I.

Pirna U .St.A .

4 . Zittau B . Z . A .

Ebersbach N . Ž . A . I.

Großſchönau N .Ž . A . 1.

Großſchönau-Warns- N . Ž .A . I.

dorf

Neugersdorf N . Z . A . 1.

Reichenberg N . Ž .A . I.

Rumburg N .Ž . A . 1.

5 . Bauben H .St.A .

Löbau ů .St. A .

Neuſalza 11 .St.A .

-
-

-
-

-
-

-
-

-
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Der A mts ſtellen

Begleitichein - Verkehr für inländiſchen

Zucker.

Ausfertigung Erledigung
Bemerkungen .

Drt. Bezeichnung.
von Begleitſcheinen

I.

3.

1

i

II.

4 .

1

i

I.

5 .

1

i

II.

6 .2 . I

6 . Chemniß

Chemniß

7 . Dresden

Dresden

Dresden

H .St.A .

3. ºrp. a. bị.

H .St.A .

3 .Exp. a. Berl.

Bhf.

3 .Exp . a . Böhm .

Bhf.

Z .Abfſt.i. Neuſtadt

8. 8 . Tp.

H .St. A .

N . Z . A . I.

H .St.A .

Dresden

Dresden

8. Freiberg

Moldau

9 . Grimma

Wurzen U .St.A .

1) Ueber Zuckerfabrikate.

2) Ueber Zucker für das

Privatlager der Wur

zener Kunſtmühlen ( F .

frietſch ) .

Mitder Zuckerſteuerſtelle ver

bunden .

-
-

10. Leipzig

Leipzig

-
-Leipzig

-

Leipzig

Leipzig

-

11. Meißen

Großenhain

Rieſa

12 . Plauen

Plauen

Reichenbach i. V .

13. Zwickau

Zwickau

Glauchau

Meerane

H . 3.A .

3 .Exp. a . Berl.

Bhf.

3 .Erp. a . Dresd.

Bhf.

P . Z .Exp.

Z .Erp. a . Bayer .

Bhf.

H .St. A .

Ü .St. A .

U .St.A .

H .St.A .

Ž .Abfſt. a . Bhf.

| Ü .St. A .

H .St.A .

Ž .Grp. a . Bhf.

| U .St.A .

U .St. A .

Im Königreich Württemberg.

ja i1. Cannſtatt

2 . Friedrichshafen

Ravensburg

Tuttlingen

3 . H rillronn

H .St. A .

H . Z .A .

Ž. A .

ja ,

5 . 3 .a .

ja

ja
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Der a mis ſtellen
Begleitſchein -Berkehr für inländiſchen

Zuder.

Ausfertigung Erledigung
Bemerkungen

Ort. Bezeichnung

1

von Begleitſcheinen

1 II. 1.

I 4 . 6. 7.

H .Z.A .

3 . a .

R .A .

ŽA.

4 . Stuttgart

Calw

Eblingen

Omünd

Ludwigsburg

5 . Ulm

Biberach

Göppingen

Þeidenheim

Reutlingen

Tübingen

3 .4 .

H . Z .A .

3 . A .

3 .A .

3 .A .

3 . A .

Z . A . 1α : Τα ja

1. Konſtauz

Ueberlingen

2 . Lörrach

Lörrach

Baſel

Leopoldshöhe

3 . Sädingen

Kleinlaufenburg

bei Rheinfelden

Waldshut

4 . Singen

Radolfzell

Schaffhauſen

5 . Stühlingen

Stühlingen

Erzingen

6 . Baden

Baden

Raſtatt

7. Freiburg

Freiburg

8 . Þeidelberg

Heidelberg

Wertheim

9 . Karlsruhe

Pforzheim

Bruchſal

Im Großherzogthum Baden .

H .St.A .

N . Z .A . I.

H .St.A .

3 .Abfit. a. Bhf.

Z.Abfit. a . Bhf.

N . Z . A . I.

H . St.A .

N .Z .A . I.

N .Ž .A . I.

3.Ábfit. a. Bhi.

H .St. A .

N . Z .A . I.

3 .Åbfſt. a . Bhf.

H .St. A .

Ž .Abfſt. a. Bhf.

N .Z . Å . I.

H .St.A .

Ž .Abfit. a .Bhf.

U .St. A .

H .St. A .

Ž .Abiſt. a . Vhf.

H .St.A .

Ž .Abfſt. a . Bhf.

ů .St. A .

H .St. A .

N .Z .A . I.

U .St.A .

21 %
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Der A mts ſtellen
Begleitſchein -Verkehr für inländiſchen

Zucker.

Ausfertigung Erledigung
Bemerkungen .

Drt. Bezeichnung
von Begleitſcheinen

I II,

4 .

įi

1

I.

5 .

11.

6 .i

I ja10 . Lahr

Offenburg

11. Mannheim

H .St.A .

N . Z . A . I.

H . Ž A .

l
e
s

I

,

ja

ja

Mit der Zuckerſteucrſtelle

verbunden .

-
-

-

.
.
.
.

.
.
.

-
-

-

Darmſtadt

Darmſtadt

Bensheim

Biugen

Gießen

Friedberg

Stochein

Mainz

Offenbach

Groß-Gerau

Worms

Im Großherzogthum Heſſen .

H .St.A .

8. Ẽrp. a . B )f.

St.A .

H .St.A .

H .St. A .

St. A .

St.A .

H .St. A .

H .St. A .

Št.A .

H .St.A . ja

Mit der Zuckerſteuerſtelle

verbunden .

desgl.-
-

-

-
-

- Mit der Zuckerſteuerſtelle

verbunden .

-
-

-

Mit der Zuderſteuerſtelle

verbunden .

-
-
-

-

Im Großherzogthum Mecklenburg -Schwerint. -

H . St.A .

St.A .

St. A .

St.A .

H . Z . A .

3 .Erp. a . Bhf.

N . B . A . I.

N . Z . A . I.

H .St.A .

St. A .

St.A .

Güſtrow

Krakow

Plau

Waren

Roſtock

Roſtock

Warnemünde

Wismar

Schwerin

Parchim

Boizenburg a . E .

Mit der Zuckerſteucrſtelle
verbunden .

Mit der Zuckerſteuerſtelle

verbunden .

Neubrandenburg

Friedland

Neuſtreliß

Im Großherzogthum Mecklenburg -Strelit .

H .St.A . ja ja ja , ja
St.A . ja , jac , ja ja

St.A .
ja i ja 1 . ja · 1 ja

Mit der Zuckerſteuerſtelle

verbunden .
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Der Amts ſtellen
Begleitſchein -Verkehr für inländiſchen

Zucker.

Ausfertigung ] Erledigung
Bemerkungen .

Ort. Bezeichnung.

1.

von Begleitſcheinen

II. I

Ö.- i

II.

0. I

Im Gebiete des Thüringiſchen Zoll- und Steuervereins.

• 1 jaWeimar

Apolda

Jena

Ilmenau

Eijenach

Weida

Neuſtadt (Drla )

a . Im Großherzogthum Sachſen .

Bez.St. A .

St.A .

St.A . ja

St.Rec.

Dez.St.A .

Bez.St.91.

St.A .

| Mit der Zuckerſteuerſtelle

verbunden .

ja

-

Camburg

Meiningen

Eisfeld

Hildburghauſen

Römhild

Salzungen

Sonneberg

Ritſchenhauſen

Saalfeld

Pößneck

Probſtzella

b . Im Herzogthum Sadleu -Meiningen .

Bez.St. A . | ja ja

Bez.St.A .

St.A .

St. A .

St.A .

St.A .

St. A .

Webergangs-St.A .

| Bez.St. A .

St. A .

lebergangs-St. A .

-
-

-
-

-
-

I ja Mit der Zuđerſteuerſtelle
verbunden .

-
-

-

| ja

Altenburg

Altenburg

Eiſenberg

Roda

Ronneburg

Schmölln

c. Im Herzogthum Sachſen -Altenburg.

H .St.A .

Abiſt. a . Bhf.

St. u . R . A . . i

St. u . R . A .

St. u . R .A .

St. u . R . A .

ja

Coburg

Gotha

d. Im Herzogthum Sadſen -Coburg und Gotha .

Bez.St.A . I ja ja ja

Bez.St.A . ja ja j a ja

Abfft. a . Bhf. | ja ļ , ja t

Mit der Zuđerſteuerſtelle

verbunden .

Gotha
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Der A mt8 ſt ellen
Begleitſchein - Verkehr für inländiſchen

Zucker.
- - - -

Ausfertigung Erledigung
Bemerkungen .

Drt. Bezeichnung

1.

3.

von Begleitſcheinen

11. I.

4 .. 5 .

II.

6 .I

e . Im Fürſtenthum Schwarzburg-Sondershauſen .

ja

St. A . * ) ja ja

Arnſtadt

Sondershauſen of ja a |Mit der Zuderſteuerſtelle

verbunden .
mitder Zuderſteuerftelle

Rudolſtadt

Königſee

Frankenhauſen

f. Im Fürſtenthum Schwarzburg-Rudolſtadt.

Bez.St.A i ja , . i ja

| St. A .

R . u .St. A . * ) Til ja ja

S.S.S

Mit der Zuderſteuerſtelle
verbunden .

* ) Die AemterSondershauſen

und Frankenhauſen gehören
nicht zum Thüringiſchen

Zoll, und Steuerverein .

g . Im

| Bez.St.A .

St. A .

Greiz

Zeulenroda

Fürſtenthum Reuß ä . L .

I ja ' ja ' ja

. i . i .

ja

ja'

Gera

Hirſchberg

Lobenſtein

Schleiz

h . Im Fürſtenthum Reuß j. L .

H .St.A . ja I ja I ja

St. A .

St.A .

St. A .

Im Großherzogthum Oldenburg.

H . Z . A .

H .St.A .

H .3 . .

-
-Brake

Oldenburg

Barel

ja

ja

ja

ja

ja

-

Brauuſchweig

Braunſchweig

Holzminden

Wolfenbüttel

Im Herzogthum Braunſchweig .

H .St. A . I ja I ja

Åbfſt. a . Bhf. ļ ja

St. A . ja 1 ja

H .St. A . I ja I ja ja

Mit der Zuderſteuerſtelle

verbunden .
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Der A mts ſtellen
Begleitſchein - Verkehr für inländiſchen

Zuder.
- - - - - - - -

Yusfertigung Erledigung
Bemerkungen .

- -

Drt. Bezeichnung.

I I .

von Begleitſcheinen

II. I.

5 .

! II.

6 .

Deſſau

Deſſau

Im Herzogthum Anhalt.

H .St.A . ja ja

Ž .Abfit. a .Wall ja i ja

wißhafen

St.A . I. ja ja į ja

-

Coethen

-
-

-
-
-

ia

Bremen

Bremen

Bremen

-
-
-

-

-

-

Bremen

Bremen
--

-
-

Bremen

Im Gebiete der freien Hauſeſtadt Bremen.

H .Z.A . ja jaja ja I

Ž .Ábfſt. a . Bhf.

Ž .Abfit. i. Frei

bezirk

3 .Abfſt. Hohethor ja ija ija

Ž .Abfit. Ober

weſer

3.Abfit.a.Sicher- ja ja ja ja
heitshafen

B.Abfit.a.Wejer- ja ja ja ja
! bahnhof

H . B . A .

Ž .Åbfſt. in der

Bürgermeiſter

Smidtſtraße

3 .Abfſt. i. d. Ha

fenſtraße

N . Z . A . I.

-
-
-

-
-
-

-
-

Bremen

-

-
-

-

Bremerhaven

Bremerhaven

-
-

-
-

-
-

Bremerhaven

-
-

-
-

Vegeſack

Im Gebiete der freien und Hanſeſtadt Hamburg.

Hamburg (Entenwärder) ' H . Z . A . ja ja

Hamburg Ž .Åbfſt. a . Süd

Bhf.

Veddel N . Z .A . T.

Bergedorf St. A .

Rothenburgsort 3 .Aſſiſtentur

Hamburg (Ericus) H . Z . A .

Hamburg Ž .Abfit. a. Berl.

Bhf.

Hamburg Z .Abfſt. a . Brooks

thorhafen

Mit der Zuderſteuerſtelle

verbunden .

--
-
-

-
--
--
--
-
-

-
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Der A mts ſt ellen
Begleitſchein -Verfehr für inländiſchen

Zucker.

Ausfertigung Erledigung
Bemerkungen .

Drt. Bezeichnung
von Begleitſcheinen

II. 1. I

i 5 . i

II.

6 .3.

Hamburg -

-

ja

ja :

-
-
-

Hamburg

Hamburg

Hamburg

Curhaven

Hamburg ( Jonas)

Hamburg

Hamburg

Reiherſtieg

Hamburg (Kehrwieder)

Hamburg

Z .Abfit.a .Lübecker

Bhf.

Z .Ábfſt. i. d .

Meyerſtr.

3 .Abfſt. a .Venloer

Bhf.

| P . Z .Abfit.

N . Ž .A . I.

H . Ž .A .

Z .Abfſt. Fährka

nal

3 .Abfſt.St. Pauli

N . Z .Ä . I.

H . Ž .A .

Ž .Abfſt. a . d .

Sande

3.Abfſt. Baum

wall

Z .Abfſt. Brook

Ž .Abfit.Rehr

wieder

Z .Abfſt. Vorſeßen

H . 3 .A .

Hamburg

.

Hamburg

Hamburg -

Hamburg

Hamburg (St. Annen)

ja

ja

!

i ja

Lübeck

Lübeck

Lübeck

Travemünde

Im Gebiete der freien und Hanſeſtadt Lübeck.

H . Z . A .

Ž .Abfſt. A . a . Bhf.

Z .Abfſt. B . a .Bhf.

N . Z .A . I.
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Verze i ch n i 5

derjenigen Unterämter, welche zu Abfertigungen nach §. 19b und c der Ausführungsbeſtimmungen

zum Zuckerſteuergeſetz vom 9 . Juli 1887 ermächtigt ſind.

der unter ä inter

Hauptamtsbezirk. Bemerkungen

Bezeichnung. Ort.

1. Zu Abfertigungen nach g . 19 b der Ausführungsbeſtimmungen zum Zuckerſteuergeſek

befugte Unterämter.

Pogorzelice

Skalmierzyce

Langenſalza

Magdeburg II.

Naumburg a . S .

Altona

Flensburg

Hadersleben

Kic!

Im Königreich Preußen.

| N . Z . A . I. Strzalkowo

N .Ž .A . 1. Podzamcze

St. A . I. Mühlhauſen i. Th.

St. A . J. Schönebeck

St. A . I. Zeiß

St. A . I. Altona

N . Z .A . I. Eckernförde

N . Ž . A . I. Kappeln

N . Ž . A . I. Sonderburg

St.Á . I. Schleswig

N . Z . A . I. Apenrade

N . Ž .A . I. Hvidding

N . Ž .A . I. Tyrſtrup

N .Ž . A . I. Woyens

N Ž . A . I. Holtenau

St. A . I. Neumünſter

St. A . I. Rendsburg

N . Z . A . I. Burg a . Fehmarn

N . A . Z . I. Heiligenhafen

St. A . I. Lauenburg

N . Z .A . 1. Brunsbüttel

NŽ.A . 1. Glücſtadt

St.A . I. Elmshorn

St. A . I. Ueterſen

St.A . I. Meldorf

N . Z . A . I. Boyer

N . Ž . A . I. bujum

St. A . I. Friedrichſtadt

N . Z . A . I. Sylt

St. Á . I. Heide

N . Z . A . I. Wyf a . Föhr

N .Ž . A . I. Wilhelmshaven

N . Ž .A . I. Papenburg

N . Ž . A . I. Weener

N .Ž .A . I. Bentheim

Neuſtadt i. H .

Wandsbek

Ibehoe

Tönning

Emden

Leer

Nordhorn
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der Unter ä mier

Hauptamtsbezirf. Bemerkungen .

Bezeichnung Ort.

Verden

Vreden

=

N . Ž .

Cleve

Haldenkirchen

St.A . I.

N . Z . A . I.

N . Ž .A . I.

A 1.

N . Ž .A . I.

N . Z . A . I.

N . Ž . A . I.

N .Ž . A . I.

St. A . I.

Sebaldsbrück

Bocholt

Borken

Gronau

Boch

Dalheim

Rothenbach

Straelen

Ruhrort

1
1

Duisburg

Luremburg

Im Großherzogthum Luremburg.

N . Z . A . I. Bettingen

N . Ž . A . I. Rodingen

Ž .A . S. į Schimpach

N . Ž .A . I. Ufflingen

Augsburg

Bamberg

Hof Hof

Landau i. Pf.

Lindau

Ludwigshafen

Memmingen

Im Königreich Bayern .

3 . Erpoſ. a. Bhf. 1 Augsburg

N . Z . Ä . Nördlingen

3 . Erpoſ. a . Bhf. Bamberg

Ž . Erpoſ. a . Bhf.

N .3 . A . Kaiſerslautern

3 . Erpoſ. a . Lindau

Rangirbhf.

N . Z .A . 1. Oberſtaufen

N . Ž . A . Speyer

N . Ž .A . Kaufbeuren

N . Ž . A . Kempten

3 . Erpoj.a.Dſtbhf. München

Ž . Erpoſ. a . Bhf. ! Nürnberg

Ž . Erpoſ. a bhf. Paſſau

Ž . Expoſ. a . Bhf. Regensburg

3 . Expoſ. a . d.

Donaulände

3 . Erpoſ. a . Inn Simbach

Ž .Erpoſ. a . Bhf. Würzburg

N . Z . A . Aſchaffenburg
N .Ž . A . Kizingen

N Ž .A . Marktbreit

München

Nürnberg

Paſſau

Regensburg

Simbach

Würzburg

Schandau

Baußen

Freiberg

Im Königreich Sachſen .

| U .St. A . Pirna

U .St.A . Löbau

U .St. A . Döbeln
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der linter ä mter

Hauptamtsbezirk. Bemerkungen .

Bezeichnung. Drt.

Friedrichshafen

Stuttgart

အ
ု
ံ
အ
ု
ံ
အ
ု
ံ
အ
ု
ံ
အ
ု
ံ
အ
ု
ံ
အ
ု
ံ
အ
ု
ံ
အ
ု
ံ

Jm Königreich Württemberg,

Ravensburg

Tuttlingen

Eßlingen

Gmünd

Ludwigsburg

Biberach

Göppingen

Heidenheim

Reutlingen

Tübingen

Ulm

Roſtock

Im Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin .

| 3 .Erp. a. Bhf. Roſtock

N . B .A . I. Wismar

Im verzogthum Anhalt.

| St.A . I. CöthenDeſjau

Im Gebiete der freien Hanſeſtadt Bremen.

| N . Z .A . I. VegeſackBremerhaven

Im Gebiete der freien und Hanſeſtadt Hamburg.

bamburg (Entenwärder) St. A . Bergedorf

Hamburg (Ericus) N . Z .A . I. Cucharen

II. Zu Abfertigungen nach $ . 19c der Ausführungsbeſtimmungen zum Zuckerſteuergeſek

befugte Unterämter.

Magdeburg II.

Emden

Verden

Aachen

Im Königreich Preußen .

St. A . I. Schönebeck

N . Z . A . I. Wilhelmshaven

St. A . I. Sebaldsbrück

N . Z .A . I. Herbesthal

Schandau

Baußen

Freiberg

Im Königreich Sachſen .

| U .St. A . Pirna

U .St.A . Löbau

| U .St.A . Döbeln

Friedrichshafen

Im Königreich Württemberg.

1 Z . A . Ravensburg

3 .A . Tuttlingen

29 *
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der unter ä mter

Haupta in tsbezirk. Bemerkungen .

Bezeichnung. Drt.

Stuttgart

Ulm

အ
ု
ံ
ဆ
ိ
ု
ဆ
ု
ံ
း
ဆ
ိ
ု
တ
ဲ
့
ဆ
ု
ံ

គ
ុ
ក
ឥ
ត
ុ
គ
ី Eßlingen

Gmünd

Ludwigsburg

Biberach

Göppingen

Heidenheim

Reutlingen

Tübingen

Im Großherzogthum Mecklenburg -Schwerin.

Roſtock | N . Z . A . I. Warnemünde

Im Herzogthum Anhalt.

Deſſau | St.A . I. Cöthen

Im Gebiete der freien Hanſeſtadt Bremen .

Vremerhaven | N .Z.A . I. Vegeſack

Im Gebiete der freien und Hanſeſtadt Hamburg.

Hamburg (Entenwärder ) : Bergedorf

In Elſaß- Lothringen .

Altkirch | N .Z . A . I. ; Baſel

a. Central-Bhf.

St.A .

4 . Polizei Weie n .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Alter und Heimath1-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Uudweiſung

beſchloffen hat.

Datum

des

Ausweiſungs.

beſchluffes.

6.

der Ausgewieſenen.

1 . Karl Legrand,

Schlächtergeſele,

a) Auf Grund des § . 39 des Strafgeſeßbuchs :

geboren am 10 . Mai 1854 zu Mecheln , ſchwerer Diebſtahl Königlich preußiſcher Re: 21. Februar

Belgien , belgiſcher Staatsangehöriger, (3 Jahre 6 Monate gierungs- Präſident zu d. I.

Zuchthaus laut Er. Lüneburg,

fenntniß vom 6 . DE

tober 1888),
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Name und Stand Alter und beimath

1-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Audweiſunge.

beſchluffes.
der Ausgewieſenen .

5 .

burg,

b) Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs :

2. Marianne Bierczak, geboren im April 1867 zu Miedzy: Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re. 19. Februar

Dienſtmagd, brodzie, Galizien , ortsangebörig eben : gierungs-Präſident zu d. I.
caſelbſt, Potsdam ,

3. Wenzel Burſa , geboren am 7. März 1862 zu Melnik, Betteln , Polizei. Behörde zu Ham . 8 . Februar

Schuhmacher, Böhmen , öſterreichiſcer Staatsange.
böriger,

4 . Franz Dell' Angelo, geboren im Februar 1846 zu ltrago reegleichen , Kaiſerlicher Bezirls -Präfi. 15 . Februar

Erdarbeiter, ''Oglio , Provinz Brescia , Italien , I dent zu Colmar, . .
italieniſcher Staatsangehöriger,

5. Michael Dolinar, geboren am 15 . Auguſt 1847 zu Suja, Landſtreichen, Königlich bayeriſches Be. 13 . Februar
Bädergeſelle, | Bezirk Krainburg , Deſterreich , orts . irksamt Viechtad), d . J .

angehörig zu Frata , cbendaſelbſt.

6 . Franz Ebert, geboren am 30 . Januar 1838 zu desgleichen , Königlich ſächſiſche Kreis- 30. Dezember

Kürſchner, Schladenwerth , Bezirk Karlsbad, hauptmannſchaft
Böhmen , ortéangehörig zu Romotau, Zwidau,

| eben daſelbſt,

7. Franz Grab, geboren am 22. Dezember 1858 zu les desgleiden , Kaiſerlicher Bezirke Prä : 18 . Februar

Arbeiter, Matelles, Bezirk Montpellier, Frant. ſident zu Colmar, d . I .

reich , franzöſiſcher Staatsangehöriger, !

8 . Joſef Gürth, Schub: geboren am 18. Februar 1868 zu Kaaden, Petteln , Königlich preußiſcher 22. Januar

macher, Bezirk Gabel, Böhmen , ortsangehörig | Polizei-Präſident zu d . I.

zu Hennersdorf, ebendaſelbſt, Berlin ,
9 . Beter bladfy , 58 Jahre alt, ortsangehörig zu Baran , desgleichen , Königlich bayeriſches Be. 8. Februar

Schubmader, | Bezirk Piſel, Böhmen , zirksamt Griesbach . 10. I .

10 . : Rudolf ördlila , geboren am 19 . November 1843 zu Landſtreichen , Königlich bayeriſches Be='23 . Januar

Bader, Zehuſine, Deſterreich , ortsangehörig zu zirksamt Waſſerburg, 10. I.

Chrudim , Böhmen ,

Jobann Jankeli, geboren am 20. Dezember 1867 zu desgleichen , Königlich bayeriſche Po. 8 . Februar

Schneider, Jablan , Gemeinde Königſtein , Bezirk | lizei-Direktion München , d. I .

Rudolphswerth, Deſterreich, ortsange.

hörig ebendaſelbſt,

12. Karl Kaijer, Stein . geboren am 24 . September 1836 zu desgleichen, Stadtmagiſtrat Würz- 26. Januar
Cruder, Rotterdam , Niederlande, niederländiſcher burg, Bayern,

| Staatsangehöriger,

13. Gottfried Anton Koch , geboren am 20 . Januar 1866 zu Prag, desgleichen, Königlich ſächſiſche Kreis- 30 . November

Kutſcher, | Böhmen , ortsangehörig zu litſchlau , hauptmannſchaft v . I .

Bezirk Saaz, ebendaſelbſt, Dresden,

14. Guſtav Karl Kubaß , geboren am 6 . November 1870 zu desgleichen , Königlich preußiſcher Ne='18 . Februar

Spinner, Tommapow , Rußland, ruſſiicher Staats, gierungs - Präſident zu , d . I.

, angehöriger, Potsdam ,
15. Albert Lehmann, geboren am 2 . April 1867 zu Winter - Desgleichen , Raiſerlicher Bezirks-Prä: 16 . Februar

Melfer , thur, Kanton Zürich, Schweiz, orts Ifident zu Colmar, d . I .

angehörig ebendaſelbſt,

16 . Joief löjdynigg, geboren am 15 . März 1866 zu Roßb. ch, desgleichen, Königlich bayeriſche Po: 9. Februar

Maurer, Gemeinde Gams, Bezirk Marburg , | lizei-Direktion München , D. I.
Steiermart, ortsangehörig zu Ober:

St. Kunigund, Bezirk Marburg,

17. Johannes Matthias geboren am 24. Juni 1866 zu Hünt. Bettelni, Grußherzoglich olden - 6 . Februar
Meier , Cement: wangen, Gemeinde Wyl, Soweiz, burgiſches Staatsmini- d . J .

arbeiter, ortsangehörig ebendaſelbſt, ſterium , Departementdes

Innern , zu Didenburg ,
18. Wenzel Michalec, geboren am 10. März 1863 zu Lecic, Landſtreichen , Rönialich ſächſiſche Kreis - 30 . November

Sdubmacher, Bezirk Rudniß, Böhmen , ortsangehörig hauptmannſchaft v . I .

ebendaſelbſt,
Dresden ,

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Inhalt : 1. Militär-Wefen : Ermächtigung zur Ausſtellung

ärztlicher Zeugniſſe für militärpflichtige Deutſchein

Rußland . . . . . . . . . . . . . Seite 133

2 . Golonial-Weien : Ermächtigung zur Vornahme von Civil.

ftands . - Aften in Scubgebiet der Neu · Guinea - Com

pagnie . . . . . . . . . . . . . . . 133

. Bant-Weien : Status der deutichen Notenbanken Ende

Februar 1892 . . . . . . . . . . . . . 184

4 . Konſulat-Weſen : Ermächtigung zur Vornahme von Civil.

ſtands,Aften ; - Erequatur-Ertheilung . . . . 136

5 . Marine und Schiffahrt : Erſcheinen der amtlichen Liſte

der Schiffe der deutſchen Krieg8. und Handelsmarine

für 1892 . . . . . . . . . . . . . . 136

6 . Polizei-Weſen : Uudweiſung von Uusländern aus dem

Reichsgebiet . . . . . . . . . . . . . 136

1 . M ilitär -Weſe n .

Im Verfolg der Bekanntmachung vom 12. Mai 1891 (Central- Blatt S . 91) wird hierdurch zur öffent

lichen Kenntniß gehracht, daß dem Dr. Adolf Wagner zu St. Petersburg - an Stelle des auf ſein

Inſuchen von den gleichen Funktionen entbundenen Dr. Georg Lindes – auf Grund des §. 42 Ziff. 2

der Wehrordnung die Ermächtigung ertheilt iſt zur Ausſtellung der im . 42 Ziffer 1a und b der Wehr

ordning bezeichneten Zeugniſſe über die Untauglichkeit oder bedingte Tauglichkeit derjenigen militär

pflichtigen Deutſchen , welche ihren dauernden Aufenthalt im inneren Rußland haben .

Berlin , den 10. März 1892.

Der Reichskanzler .

In Vertretung : v . Boetticher.

2 . Kolonial .Weje n .

-- -

AufGrund des $. 4 des Geſebes, betreffend die Rechtsverhältniſſe der deutſchen Schußgebiete (Reichs-Geſekblatt

v . 1888 S . 75) und des §. 1 des Geſekes , betreffend die Eheſchließung und die Beurkundung des

Perſonenſtandes von Reichsangehörigen im Auslande, vom 4 . Mai 1870 iſt dem interimiſtiſchen

Kommiſſariats -Sekretär, Gerichtsaktuar Karl Cordes, für Kaiſer-Wilhelmsland und die Dauer ſeiner

Thätigkeit daſelbſt die allgemeine Ermächtigung ertheilt worden , bezüglich aller Perſonen , welche nicht

Eingeborene ſind, bürgerlich gültige Eheſchließungen vorzunehmen und die Geburten und Sterbefälle

zu beurkunden .

23
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3 . Ba n f :

Status der deutſch e n N ote n

nach den im Reichsanzeiger veröffentlichten Wochenüber

(Die Beträge lauten
Passiva .

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

. Bezeichnung

der

Banken .

Grund. Reſerves Noten . |
Gegen | Unge.

31. Žin. deďte
Kapital. Fonds. Umlauf.

1892. Noten .

Sonſtige

Gegen taglich

31. Jan . fällige

1 Ber :

1892.

keiten .

Ver

bindlid
Gegen feiten

31. Jan . ) init

Kündis

Gegen

31. Jan.

1892.

Gegen
Sonſtige

31. Jan .
Paſſiva.

" ] 1892 .

Event.

Ver

bindlid .

Summe Gegenteiten

der 31. Jan.
au

weiterge

Paſſiva. 1892. gebenen

inlan

dijde

Wechſeln .

bindlich . 1892.
gungs,

friſt .

2 . 3. I 4. 1 5 . 1 6. 17 . 8. 9. 10. 11. 12. 113. 1 14. 1 15. 16 . 17.

-
-

- L - 636 561 + 153975 - 1 -120000

3 000

9

Reichsbank . . . . .

Städt. Bank zu Breslau .

Frankfurter Bant , . . .

Bayeriſche Notenbank . .1

Sächſiſche Bank zu Dresden

17 143
45 656

T

6 .4701 2 086

oo

1 398

o

29 003 891 506 - 97 468||

600 2045 + 54

4286 ) 10 421 - 1 382

1 503 61 029 – 1671

4 290 2 445

680 1 - 10111

1 587) 13 181 – 2276

1775 973

603 2 318 - 535

40511 104

ī
T
I

I 1 +

474 - 168 1677 544 + 1, 33

32 - 205 8976 - 93

224 - 76

5 575 + 1 322 82751 - 748

219 - 255 106 823 + 2 8432

829 - 95 33 247 – 1251

793 - 144] 26 617 – 2 319

1041 + 281 31 519 – 945

738 + 599 17837 + 51

991 + 297 179 - 21 3 120 + 60

6 254 - 361 4098* - 4113 9 484 - 899

28 769 + 2054 7144 - 399 - 1 -

13 705, + 1 539 16 147 + 5039 15656 + 504

10 077 + 87 964 - 154 23 + 9

8 516 - 1353 2056 + 101 - 1 -

7533 – 581958 - | - | - |
1665 – 362 2873 + 514 805 – 93

7500

30 000

90001

9000

15672

10 500

o

Württembergiſche Notenbank 21 751 698

2 741Badiſche Bank . . . . .

Bank für Süddeutſchland .a 1 543

9 Braunſchweigiſche Bank . . 8 37

C

Zuſammen . | 221 815 44 327 1 055 698 - 107707 77 510 + 1 320 670 117 ' + 154961 29 088 - 419

I
9925 + 1006 2030 970 + 47873

mprove
11 501

Bem e r k ung e it.

Zu Spalte 5* : Davon in Abſchnitten zu 100 M = 745 161 250 M.,

- 500 = 29 185 000 M . (bei den Banken Nr. 1, 3, 5 ),

· 1000 = 279 599 500 M . ( . . . . 1, 2, 3).

Zu Spalte 9 Nr. 3 *: Darunter 131800 M . noch nicht zur Einlöſung gelangte Guldennoten .
zu ; 9 8 * : 92 207 M . . . . Gulden- und Thalernoten .
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We i en.

- --- - - -

banken Ende Feb ru a r 18 9 2

jichten , verglichen mit demjenigen Ende Januar 1892.

auf tauſend Mark.)
Activa .

GegenGegen

31. Jan.

1892.

Reiche .

faffen .

jcheine.

Gegen

31. Jan .

1892.

Roten

anderer

Gegen

31. Jan.

1892.

Wechſel.

Wegen

31. 3 1 . Lombard.

1892

(Федет

31. Jan.

1892 .

Effetten .

Gegen

31. Jan .

1892.

Sonjlige ! 31. jan .

attiva. i 1892.

Sumine : Gegen

ber 31. Jan.

Attiva . 1892.Beftand.

l
a
u
f
e
n
d
e

H
u
m
m
e
r

.

Banten .

18 . 19 . 20. 21. 22. 23. 24 . 25 . 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. i 33. 34.

1

3 682 + 1766

+

178300 + 17944

764 - 193

3997 - 554

+

24 482 + 3 900

10 - |1

55 - 32

258 + 94

10 744 + 1457

280 50

115 -

1707 - 458

99 039 + 8 923

359 + 366

7350 + 512

2 472 + 617

5857 +

I

360

544 089 + 23 200

4 320 - 236

27 535 - 3 212

45 965 + 1808

67892 ' + 6338

20097

18 714 - 914

+

+ + +

35 620 + 1826 1 695 996 + 59 016

30 - 9033 - 802

3087 3080 47496 - 64413

1616 ' + 477 82 751 - 748 4

7018 - 106 823 + 2 843

644 - 181 12516

1 781 - 580 26 617 – 23197

2615 31519 - 9458

7858 | 46 17856 + 222 ,

+

1 - 1 183

30 295 – 3 361

21 734 - 419

10 802 +

4 530 -

4969 -

590 -

+ +

330 + + 65

+ +

21 + 13 - 17313 - 320

+

413

61

56

- 12 - 27 6 901 + 558

I

191

+

8484

+ 27 201 122 666 ' + 10 657 15328 + 29321056071 + 11 989 25 578 + 4 244 18 650 - 4 490 752 776 60 269 2236 2 051 338 +- 50 297

23 *
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4 . Konſulat :Wer e n .

Dem Kaiſerlichen Geſandten Freiherrn von Waecker -Gotter in Belgrad iſt auf Grund des $. 1 des

Geſeßes vom 4 . Mai 1870 in Verbindung mit §. 85 des Geſekes vom 6 . Februar 1875 für den engeren

Amtsbezirk des Staiſerlichen General-Konſulats in Belgrad die Ermächtigung ertheilt worden , bürgerlich

gültige Eheſchließungen von Reichsangehörigen und unter deutſchem Schuße lebenden Schweizern vorzu

nehmen und die Geburten , Heirathen und Sterbefälle von ſolchen zu beurkunden .

Dem zum Königlich belgiſchen Konſul in Düſſeldorf ernannten Ingenieur Georges Paſtor iſt Namens

des Reichs das Erequatur ertheilt worden .

5 . M a r ine und Schiffahrt.

Die im Reichsamt des Innern als Anhang zum internationalen Signalbuche herausgegebene „ Amtliche

Liſte der Schiffe der deutſchen Kriegs- und õandels -Marine mit ihren Unterſcheidungsſignalen für 1892"

iſt in dem Verlage der Buchhandlung Georg Reimer in Berlin erſchienen .

Das Buch wird den Reichs- und Staatsbehörden bei direkter Beſtellung, ſowie den Wieder

verkäufern zum Preiſe von 1, 20 M . für das Exemplar von der Verlagsbuchhandlung geliefert. Im

Buchhandel iſt daſſelbe zum Preiſe von 1 ,60 M . für das Exemplar zu beziehen .

6 . Polizei-Weie n .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Alter und þeimath-C
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Orund

der Beftrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Audweiſungs .

befluies.

6 .

der Uusgewieſenen .

5 .

a ) Auf Grund des §. 39 des Strafgeſeßbuchs :

1 . Franz Hädel, Glas- geboren am 28 . Februar 1866 auslichwerer Diebſtahl Röniglich ſächſiſche Kreis- 20. Oktober

į ſchleifer, 1 Ober:Rocliß , Böhmen , öſterreichiſcher (3 Jahre Zuchthaus hauptmannſchaft v . I.

Staatsangehöriger, laut Erkenntniß vom Baußen ,

28. Dezember 1888).
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Name und Stand Alter und Heimath-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.der Ausgewieſenen .
der

Datum

des

Ausweiſung8.

beſchluſſes .

6 .

b) Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs:

2. Aline Delphine Bergeboren am 2 . Juni 1854 zu Frešne. Landſtreichen , Röniglid preußiſcher Re. 2 . Februar

| nier, ohne Stand, ſur-Apance, Frankreich , ortsangehörig gierungs -Präſident jud . J .
ebendaſelbſt, | Coblenz,

3. Wilhelm Beßnider 25 Jahre alt, geboren zu Deutic . desgleichen, Stadtmagiſtrat Deggen - 15 . Februar

( Pößnider ) , Por . Killmes, Bezirk Ludiß , Böhmen, orts . Dorf, Bayern, | d. J.

zellanmaler, angehörig zu Taſchwiß , Bezirk Buchau,

Böhmen,

4 . Wilhelm Chriſtian , geboren am 27. Mai 1862 zu Karl- desgleichen , Königlich bayeriſche Po. 3. Februar
Relner, ſtein , Bezirk Waidhofen a . D . Thaya, lizei-Direktion München , d . J.

Deſterreich , öſterreichiſcher Staatsange.
höriger,

5. Johann Peter Du geboren am 8 . November 1851 zu St. desgleichen , Kaiſerlicher Bezirks-Präſi. 25. Februar
jardin , Arbeiter, léger , Belgien , ortsangehörig eben . dent zu Meß,

| dajelbſt,

6 . Eugen Durand, geboren am 25 . Februar 1866 zu Xer. desgleichen , derſelbe, des gleichen .
Friſeur, tigny, Frankreich , ortsangehörig eben

daſelbſt,

7. Georg Dworzak geboren am 23. März 1870 zu Leon. desgleichen , Königlich preußiſcher Reo desgleichen .

(Waldek), Seizer, berg, Bayern, ortsangehörig zu Luſch . gierungs.Präſident zu

nib , Böhmen , Cüneburg ,

8. Anton Erben , geboren am 13 . Juni 1858 zu Klein - desgleichen , Raiſerlicher Bezirks. Prä . 23 . Februar

Feilenhauer, barowiß , Böhmen , öſterreichiſcher ſident zu Meß,

Staatsangehöriger,
9. Joſef Fechter , geboren am 13 . Dezember 1846 zu desgleichen , Königlich bayeriſche Po- 9 . Februar

Shloffer, Eger , Böhmen , öſterreichiſcher Staats. | lizei Direktion München, d . J.

angehöriger,
10 . Nikolaus Felten , geboren am 1. Dezember 1864 zu desgleichen , dieſelbe, 16 . Februar

Spinner, Nieder. Erlinsbach , Kanton Solothurn , d . Š .

Schweiz , ſchweizeriſcher Staatsange.

böriger ,

11. Karl Øursky , geboren im Jahre 1851 zu Raby, Be: deøgleichen , Königlich bayeriſches Be.111. Februar

Schuhmacher , zirk Stradoniß , Böhmen , Öſterreichi. zirksamt Regen , d. I .

icher Staatsangehöriger,

12 . Samuel Kåſer, geboren am 5 . April 1845 zu Leimis - desgleichen , Kaiſerlicher Bezirks-Prä : 27. Februar

Tagner, wyl, Kanton Bern , ortsangehörig fident zu Colmar, d. J.

ebendaſelbſt,
13. Franz Karban , geboren am 14. ( 17.) Mai 1868 zu Betteln , Königlich bayeriſches Be. 25 . Januar

Bergmann, Hluboken , Bezirk Taus, Böhmen, zirkšamt Miesbach, 1 d . I.

öſterreichiſcher Staatsangehöriger,

14 . KarlMajer, Tiſchler, geboren am 16 . Dezember 1837 zu landſtreichen, Königlich preußiſcher Re- 17. Februar

Petrikau, Ruſſiſch -Polen , gierungs : Präſident zu d. J .

! Oppeln ,

15 . Guſtav Carl Nite, geboren am 6. April 1869 zu Hohen : desgleichen , Königlid preußiſcher Re. 25 . Februar

Färber, elbe, Böhmen, ortsangehörig zu Vrſo. gierungs · Präſident zu d . I .

vice, Deſterreich , Lüneburg,

16 . Auguſtin Pajjian , geboren am 28 . Februar 1862 zu Ja: desgleichen, Königlich preußiſcher Re. 13. Januar

Schlächter , | berlich, Kreis Reichenberg, Böhmen , gierungs-Präſident zu D . Ş.

| ortsangehörig ebendaſelbſt.

17. Eduard Planed , 24 Jahre alt, geboren zu Wien , Defter. desgleichen , Großherzoglich badiſcher 24 . Februar

Soloſſer und Meſſer- reich, ortsangehörig zu Kauty, Bezirk Landeskommiſjär zu d . I .

ſchmied , Taus, Böhmen , Mannheim ,

18 . Franz Pollát, geboren am 16 . Mai 1836 zu Königin desgleichen , Königlich preußiſcher Re. 18 . Februar

Färber, bof, Böhmen, ortsangehörig ebenda : gierungs · Präſident zu d. Š .

ſelbſt, Minden ,

Potsdam ,
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Name und Stand Alter und þeimats
1-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Xusweiſung

beſchloffen hat.

Datum

des

Ausweiſunge.

beſchlufſe8.der Ausgewieſenen .

6 .

Königlich bayeriſches Be- 8. Februar

zirksamt Eggenfelden , 1 d . J.

19. Georg Braidl, geboren am 24 . April 1843 zu Franken Landſtreichen ,
Schloſſer, lburg, Bezirk Vödlabruď , Deſterreich ,

öſterreichiſcher Staatsangehöriger,

20 . Franz Urban , Glas- geboren am 22. Dezember 1865 zu desgleichen ,

macer, Hraſtnik, Steiermark, ortsangehörig
ebendaſelbſt,

21. Theodor Vavrosky , 49 Jahre alt, geboren und ortsange. Betteln ,

Seifenſiedergeſelle, hörig zu Bokowsko , Bezirk Wittigau ,

Böhmen,

22. Marimilian Wirth, geboren am 12. November 1873 zu Landſtreichen ,
Drechsler, Fichtenberg, Bezirk Taus, Böhmen .

ortsangehörig zu Mauthaus, Bezirk
Biſdofteiniß , ebendaſelbſt,

23 . Moſes David Wißo. 52 Jahre alt, geboren und ortsange desgleichen ,

Ilowitſch ( Foceue hörig zu Mlawa, Ruſſiſch Polen ,

Ilowitſch ) , Arbeiter,

24. Auguſt 3 uber,Bäder, geboren am 26 . Mai 1856 zu Königs. desgleichen ,
berg , Bezirk Falkenau , Böhmen , öfter.

reichiſcher Staatsangehöriger,

Königlich preußiſcher Re. 20 . Februar

gierungs.Präſident zu d. I .
Breslau ,

Stadtmagiſtrat Deggen - 15 . Februar

dorf, Bayern , 1 d . I .

Königlich bayeriſches Be. 24 . Februar
| zirtsamt Erding, 10. J.

Röniglich preußiſcher Re. 16 . Februar

gierungs : Präſident zu d . I.
Rönigsberg,

Großherzoglich belliſches 10 . Februar

Kreisamt Worms,

Berlin, Carl Heymanns Verlay. - Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin.
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1 . Stati jt i k .

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 3 . März d. J . beſchloſſen , den nachſtehenden Aenderungen

der unter dem 9 . Dezember 1888 (Central-Blatt S . 967) veröffentlichten Ausführungsbeſtimmungen und

Dienſtvorſchriften zu dem Geſeße, die Statiſtik Ses Waarenverkehrs des deutſchen Zollgebiets mit dem

Auslande betreffend, vom 20. Juli 1879 die Zuſtimmung zu ertheilen .

Berlin , den 6 . März 1892.

Der Reichskanzler .

In Vertretung: v . Boetticher.

A . Nach trag

zu den Ausführungsbeſtimmungen .

I.

Die nachfolgenden Vorſchriften in den Ausführungsbeſtimmungen erhalten die dabei angegebene

Faſſung.

S . 2 Abſaß 4 .

Die Herkunft und Beſtimmung der Waaren iſt bei dem Waarenverkehr des Zollgebiets mit dem

hamburgiſchen Freihafengebiet nach den Vorſchriften im §. 41 zu deklariren .

24
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Die Freibezirke Bremen und Brake, ſowie die Freihafengebiete von Bremerhaven und Geeſte

münde und der Zollausſchluß Cuxhaven dürfen als Herkunfts - oder Beſtimmungsländer nicht angegeben

werden .

§. 3 .

Werden Waaren auf Beſtellung oder im Auftrage eines in - oder ausländiſchen Erporteurs ,

Kommiſſionärs 2 . nach dem Zollauslande verſendet, und weiß der Abſender, daß die Waaren durch

das Land, wohin er ſie zunächſt ſendet, nur durchgeführt werden ſollen, ohne daß ihm doch das eigent

liche Beſtimmungsland bekannt iſt, ſo hat er der Bezeichnung des nächſten Beſtimmungslandes das Wort

„ transit“ beizufügen (vergl. indeſſen die Ausnahme im §. 41 leßten Abſaß).

$. 7 Zuſaß am Schluß von Abſaß 4.

Derartige Erklärungen unterliegen nicht der ſtatiſtiſchen Gebühr.

$. 24 Abſaß 1 Nr. 8 .

Poſtſendungen aus dem freien Verkehr des deutſchen Zollgebiets nach den deutſchen Zollausſchlüſſen

und Freihafengebieten , die mit der Poſt ſtattfindenden Durchfuhren , ſowie die Poſtſendungen aus dem

deutſchen Zollgebiet durch das Zollausland nach dem Zollgebiet.

S. 29 Abſaḥ 2 .

Die Stempelmarken ſind mit der Umſchrift „ Deutſches Zollgebiet, Statiſtiſche Gebühr“ und der

Angabe des Betrages , für welchen ſie gelten , nämlich für Werthbeträge von 5 , 10, 20 und 50 Pfennig ,

ſowie von 1 Mark bezeichnet.

§. 36 Abſaß 1.

Tarifmäßig zollpflichtige Waaren , welche auf Grund beſonderer zollgeſeßlicher Vorſchriften oder be

ſonderer Beſtimmungen des Zoltarifs zollfrei abgelaſſen werden, wie z . B . Retourwaaren, Waaren ,

welche der Veredelung im Auslande unterlegen haben , für Fabriken eingehende Kautſchuddrucktücher 2c.,

für Bewohner und Induſtrien des Grenzbezirks eingehende Waaren 2c., ſind von der ſtatiſtiſchen

Gebühr befreit.

g. 41.

Bei der Einfuhr aus dem hamburgiſchen Freihafengebiet in das deutſche Zollgebiet (in den freien

Verkehr, auf Niederlage oder zur Durchfuhr) iſt dieſes Freihafengebiet als Herkunftsland der Waare

nur dann zu deklariren , wenn dieſelbe dort erzeugt oder bearbeitet wurde, ſonſt aber dasjenige Land,

aus welchem die Verſendung der Waare nach dem Freihafengebiet urſprünglich erfolgt iſt.

Dieſe Beſtimmungen finden auch Anwendung auf die Einfuhr aus dem hamburgiſchen Freihafen

gebiet über See in einen Hafen des Zollgebiets .

Bei der Ausfuhr aus dem Zollgebiet in das hamburgiſche Freihafengebiet (die Waaren mögen aus

dem freien Verkehr, von Niederlagen oder fortlaufenden Konten oder im Veredelungsverkehr ausgeführt

werden oder durch das deutſche Zollgebiet durchgeführt ſein ) iſt als Beſtimmungsland der Waaren das

jenige Land zu deklariren , nach welchem die Verſendung der Waaren von dem Freihafengebiet aus

erfolgen ſoll.

Wenn zur Zeit der Ausfuhr in das hamburgiſche Freihafengebiet noch keine Beſtimmung über die

Weiterverſendung der Waaren getroffen iſt, oder wenn die Waaren in dem Freihafengebiet verbraucht

oder bearbeitet werden ſollen , ſo iſt das Freihafengebiet als Beſtimmungsland zu beklariren .

Die Deklarirung des hamburgiſchen Freihafengebiets als Beſtimmungsland unter der Hinzufügung

„ transit“ in Gemäßheit des §. 3 iſt nicht zuläſſig.

S . 44.

Bei der Ausfuhr über See aus einem Hafen des deutſchen Zollgebiets nach dem hamburgiſchen

Freihafengebiet ſind in den , von den Schiffsführern oder Schiffserpedienten abzugebenden Manifeſt

abſchriften (S . 19) auch diejenigen Waaren aufzuführen , welche unter Zoll- oder Steuerkontrole ſtehen .

Werden Waaren aus dem hamburgiſchen Freihafengebiet unter Zollkontrole oder mit einem Anmelde

ſchein nach dem Muſter der Anlage 2c über Land nach einem Zollgebietshafen und von dieſem über

See ohne zollamtliche Begleitpapiere nach einem anderen zollgebietshafen verſandt (z. B . von Hamburg
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über Kiel nach Stettin ), ſo iſt in das Ladungspapier (Manifeſt) für den Seetransport (Kiel — Stettin )

dasjenige Land als Herkunftsland aufzunehmen, welches in der zollamtlichen Vezettelung beziehungsweiſe

dem uneldeſchein für den Landtransport durch das Zollgebiet ( Vamburg - Kiel) angegeben war.

S . 45 Abſaß 2.

Die Freibezirke Bremen und Brake gelten nicht als Zollausland , ſondern ſind als Freilager im

Zollgebiet zu betrachten .

S . 47.

Von der Anmeldepflicht befreit ſind :

1. alle Waaren , die aus dem freien Verkehr des Zollgebiets land- oder flußwärts nach

einem der Freibezirke verſendet werden ;

2 . Waaren , die unter Zollkontrole aus einem Freibezirke oder einer Niederlage nach einem Frei

bezirke oder aus einem Freibezirke nach einer Niederlage verſendet werden (vergl. §. 24

Abjaß 2);

3 . die im $. 1 Abjap 3 des Geſeßes und im S . 24 dieſer Beſtimmungen bezeichneten Gegen

ſtände, und zwar Schiffsproviant und Vorräthe, wie Kohlen, Thran, Delfarbe u . ſ. w ., zum

Gebrauch für Schiffe, beim Eingang von See in die Freibezirke ſtets, beim Ausgang nach

See aus den Freibezirken aber nur dann , wenn ſie inländiſchen Urſprungs ſind und zur

Verproviantirung oder Ausrüſtung von inländiſchen Schiffen dienen ;

4 . die aus den Freibezirken in das Zollinland eingehenden Fuhren von Latrinen-, Stall- oder

Straßendünger , ſowie von Kehricht;

5 . Waaren , welche in demſelben Schiff auf der Reiſe von See nach einem anderen Be

ſtimmungshafen in die Freibezirke ein - und von dort wieder ausgehen .

II.

Die Anlagen zu SS. 2 und 7 der Ausführungsbeſtimmungen werden wie folgt gefaßt:

Anlage 1 .

Nr. 3a . Freihafengebiet Hamburg.

b . Zollausſchluß Helgoland.

(Die Freibezirke Bremen und Brake gelten nicht als Zollaušland, ſondern ſind

als Freilager im Zollgebiet zu betrachten ; die Freihäfen Gecſtemünde und Bremerhaven

und der Zollausſchluß Cuxhaven dürfen als Herkunfts - oder Beſtimmungsländer über

haupt nicht deklarirt werden .)

Nr. 9 . Großbritannien und Irland mit den britiſchen Kanal- Inſeln und der Inſel Man .

Nr. 26 . Deutſch -Dſtafrika .

Anlage 2 a .

Spalte 2, Yeşte Muſtereintragung. Vereinigte Staaten von Amerika.

Erläuterung 1. Als Land der Herkunſt iſt dasjenige Land anzugeben , aus deſſen Gebiet die Verſendung

der Waare mit der Beſtimmung nach dem deutſchen Zollgebiet urſprünglich erfolgt iſt ;

dabei bleiben die Länder, durch welche die Waare auf dem Transport, ſei es auch mit

Umladung oder Umſpedition , durchgeführt wurde, außer Betracht. In der Regel iſt

demnach als Land der Herkunft das Land, aus deſſen Eigenhandel die Waare her

ſtanımt, zu deklariren . Iſt das Herkunftsland nicht zu ermitteln , ſo iſt ſiatt deſſen das

Urſprungsland der Waare anzugeben . – Die Freibezirke von Bremen und Brake, ſowic

die Freihafengebiete von Bremerhaven und Geeſtemünde und der Zollausſchluß Cur

haven dürfen als Herkunftsländer überhaupt nicht angegeben werden, das Freihafen

gebiet von Hamburg nur für die daſelbſt erzeugten oder bearbeiteten Waaren . --

Allgemeine Bezeichnungen , wie Deutſchland, Amerika , Südamerika , Nordamerika, Weſt

indien , Oſtindien, ſind unzuläſſig .

24*
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Anlagen 2 b und 2 e .

Erläuterung 1 . As Land der Beſtimmung iſt dasjenige Land anzugeben, nach deſſen Gebiet die Ver

ſendung der Waare als ſchließlich dorthin beſtimmt gerichtet iſt ; dabei bleiben die

Länder, durch welche die Waare auf dem Transport, ſei es auch mit Umladung oder

Umſpedition, durchgeführt werden ſoll, außer Betracht. In der Regel iſt demnach als

Land der Beſtimmung das Land, in deſſen Eigenhandel die Waare übergeht, zu

deklariren . – Die Freibezirke Bremen und Brake, ſowie die Freihafengebiete von

Bremerhaven und Geeſtemünde und der Zollausſchluß Curhaven dürfen als Beſtimmungs

länder überhaupt nicht angegeben werden , das Freihafengebiet von Hamburg nur dann,

wenn die dahin ausgehenden Waaren daſelbſt verbraucht oder bearbeitet werden ſollen ,

oder wenn zur Zeit der Ausfuhr in das Freihafengebiet eine Beſtimmung über die

Weiterverſendung der Waaren noch nicht getroffen iſt. - Allgemeine Bezeichnungen , wie

Deutſchland , Amerika, Südamerika , Nordamerika, Weſtindien , Oſtindien , ſind unzuläſſig .

Waare auf demetracht. In der
Regehenjtammt, als

Anlage 2 c .

Erläuterung 1. Als Land der Herkunft iſt dasjenige Land, aus deſſen Gebiet die Verſendung der Waare

erfolgt iſt, und als Land der Beſtimmung dasjenige Land, nach deſſen Gebiet die Ver

ſendung der Waare gerichtet iſt, anzuſehen ; dabei bleiben die Länder, durch welche die

Waare auf dem Transport, ſei es auch mit Umladung oder Umſpedition, durchgeführt

wird , außer Betracht. 'In der Regel iſt demnach als Land der Herkunft das Land,

aus deſſen Eigenhandel die Waare herſtammt, als Land der Beſtimmung das Land,

in deſſen Eigenhandel die Waare übergeht, zu deklariren . Iſt das Herkunftsland

nicht zu ermitteln , ſo iſt ſtatt deſſen das Urſprungsland der Waare anzugeben . – Die

Freibezirke von Bremen und Brake, ſowie die Freihafengebiete von Bremerhaven und

Geeſtemünde und der Zollausſchluß Curhaven , dürfen als Herkunfts - oder Beſtimmungs

länder überhaupt nicht angegeben werden ; das Freihafengebiet von Hamburg als Her

kunftsland nur dann, wenn die von dort eingegangenen Waaren daſelbſt erzeugt oder

bearbeitet wurden , als Beſtimmungsland nur dann,wenn die dahin ausgehenden Waaren

daſelbſt verbraucht oder bearbeitet werden ſollen, oder zur Zeit der Ausfuhr in das Frei

hafengebiet eine Beſtimmung über die Weiterverſendung der Waaren noch nicht getroffen

iſt. – Allgemeine Bezeichnungen , wie Deutſchland, Amerika, Südamerika, Nordamerika ,

Weſtindien , Dſtindien , ſind unzuläſſig .

B . Nachtrag

zu den Dienſtvorſchriften .

Die nachfolgenden Stellen der Dienſtvorſchriften erhalten die dabei angegebene Faſſung.

§. 5 Abſaß 1 Nr. 9 .

Poſtſendungen aus dem freien Verkehr des deutſchen Zollgebiets nach den deutſchen Zollaus

ſchlüſſen und Freihafengebieten , die mit der Poſt ſtattfindenden Durchfuhren , ſowie die Poſtſendungen aus

dem deutſchen Zollgebiet durch das Ausland nach dem Zollgebiet.

S . 13.

Die Vorſchriften der SS. 1 bis 12, mit Ausnahme des §. 3 , finden auf die Anmeldeämter hin

ſichtlich derjenigen Waaren , welche der Zoll- oder Steuerabfertigung nicht unterworfen ſind , ebenfalls

Anwendung. Die Einſendung der von den Zoll- und Steuerſtellen aufgeſtellten Verkehrsnachweiſungen
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an das Kaiſerliche Statiſtiſche Amt oder an das Hauptamt, in deſſen Bezirk die Zoll- oder Steuerſtelle

ihren Siß hat, iſt nach Vorſchrift des § . 29 zu bewirken .

S . 14 .

Bei den Gegenſtänden, welche der Zoll- oder Steuerabfertigung unterliegen , ſind die erforder

lichen Notizen über die Herkunft der Waaren , ſowie darüber, ob die Waaren

a ) ſeewärts, land- oder flußwärts oder über die Grenze gegen ein Freihafengebiet eingegangen

oder

b ) von einer Niederlage oder aus einem Freibezirk gekommen ſind, oder

c) dem Veredelungsverkehr angehören ,

in die betreffenden Abfertigungspapiere und Regiſter aufzunehmen und darin bei ſtattfindenden Ueber

tragungen bis zur erfolgten Eintragung in die Verkehrsnachweiſungen feſtzuhalten .

Bei denjenigen Waaren , welche auf Grund direkter Begleitpapiere im freien Verkehr (S. 12

Nr. 2 a des Geſebes ) durch das Zollgebiet durchgeführt werden ſollen , hat das Amt, welches die Waare

in den freien Verkehr geſegt hat, im Anmeldeſchein anzugeben , ob die Waare ſee-, land- oder flußwärts

oder über die Grenze gegen ein Freihafengebiet eingegangen iſt (vergl. §. 26 ).

vuusgejuyrt
en Waaren nur bei den Aemtorn

S . 18 Abſaß 2 und 3 .

Hiernach haben :

a ) die Anſchreibungen in den Nachweiſungen I bis III bei den Aemtern, in deren Bezirken die

Eingangsanmeldungen ſtattfanden , nach den Ländern der Herkunft der Waaren , und

b ) die Anſchreibungen in den Nachweiſungen IV und V bei den Aemtern , in deren Bezirken die

Ausgangsanmeldungen ſtattfanden , nach den Ländern der Beſtimmung der Waaren zu

erfolgen .

Ausnahmsweiſe ſind die unter Zollkontrole oder mit Anmeldeſcheinen nach S . 37a der Aus

führungsbeſtimmungen unmittelbar durchgeführten Waaren nur bei den Aemtern , in deren Bezirken die

Ausgangsanmeldungen zu bewirken waren , ſowohl nach den Ländern der Herkunft der Waaren, als auch

nach den Ländern der Beſtimmung in den Nachweiſungen VI anzuſchreiben , während eine Anſchreibung

dieſer Waaren bei den Aemtern, in deren Bezirken die Eingangsanmeldungen zu erfolgen hatten , nicht

ſtattfindet.

§. 19 Abſaß 1.

Die Unterſcheidung der Waaren hat nach den Ländern der Herkunft und Beſtimmung nach

Maßgabe der Anlage 1 zu den Ausführungsbeſtimmungen zu erfolgen. Außerdem iſt in den Nach

weiſungen I, III , IV und V zu unterſcheiden, ob die Waaren ſee-, land- oder flußwärts oder über die

Grenze gegen ein Freihafengebiet ein - beziehungsweiſe ausgegangen ſind. Waaren , welche über die

Grenze gegen ein Binnengewäſſer ein - oder ausgehen , ſind dabei wie die land- oder flußwärts ein - oder

ausgehenden Waaren zu behandeln .

Ş. 20 A Nr. 2 Abſaß 1.

Die auf eiſernen Kredit zollfrei abgelaſſenen Weinmengen ſind als Eingang in den freien Ver

kehr, und zwar bei der Einfuhr unmittelbar oder mit Begleitpapieren in Nachweiſung I, bei der Ab

meldung von Niederlagen in Nachweiſung II anzuſchreiben .

$. 20 B Nr. 4 Abſaß 1.

4 . Die Beſtimmungen unter Ziffer 1 bis 3 gelten auch für ſolche zum Zweck der Veredelung

eingegangene zollausländiſche Waaren , deren Kontrole bei der Verarbeitung und Wiederausſuhr nicht

durch Feſthaltung der Identität, ſondern durch Lagerung in öffentlichen oder Privatniederlagen und durch

Kontirung erfolgt. Darunter gehören z . B . zollausländiſches Roh - und Brucheiſen , das in zollinländiſchen

Eijengießereien , Hammer- oder Walzwerken weiter verarbeitet wird . Auch dieſe Waaren bleiben , wenn

ſie nach erfolgter Veredelung in das Zollausland wieder ausgehen , von der Aufnahme in die Verkehrs

nachweiſungen I bis VI ausgeſchloſſen und ſind lediglich in der Nachweiſung der in Bezug auf den Ber

edelungsverkehr gewährten Erleichterungen (SS. 37 ff.) anzuſchreiben .
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$ . 20 B Nr. 5 Abſaß 2 .

Von dieſer Beſtimmung tritt nur bezüglich derjenigen Eiſenmengen eine Ausnahme ein , welche

auf Grund des Bundesrathsbeſd luſſes vom 30. Mai 1879 beziehungsweiſe der Ziffer 2 des Schluß

protokolls zum Zollvereinsvertrag vom 8. Juli 1867 nach der im Zollinlande erfolgten Verwendung

zum Bau von Seeſchiffen zollfrei abgelaſſen werden, und die daher nach S . 1 Abſaß 3 Ziffer 1 des Ge

ſeßes nicht anmeldepflichtig , alſo auch in den Nachweiſungen I bis VI überhaupt nicht anzuſchreiben ſind.

Dieſe Eiſenmengen werden vielmehr nach $ . 34 Ziffer 4 in eine beſondere Nachweiſung aufgenommen .

S . 20 C . Ueberſchrift.

C . In Bezug auf den Verkehr mit Getreide und Mühlenfabrikaten , ſowie mit Del

früchten und Delfabrikaten in Mühlenlagern und mit Reis und Reisſtärke in Reis

ſtärkefabriken .

S. 20 C Nr. 1 a und b .

Die Zoll- oder Steuerſtellen , welche nach Vorſchrift des Regulativs, betreffend die Gewährung

einer Zollerleichterung bei der Ausfuhr von Mühlenfabrikaten , vom 27. Juni 1882 (Central-Blatt S . 290 )

Zollkonten für Mühlenlager führen , haben :

a ) das zu cinem Mühlenlager abgefertigte (fontirte) zollausländiſche Getreide, ſofern daſſelbe

vom Zollauslande unmittelbar oder mit Begleitpapieren eingeführt iſt, in Nachweiſung I an

zuſdreiben ;

b ) das aus Zollniederlagen unter amtlichem Verſchluß oder aus gemiſchten Privattranſitlagern

ohne amtlichen Mitverſchluß zu einem Mühlenlager abgefertigte (kontirte) 300lausländiſche

Getreide, da daſſelbe bereits in Nachweiſung III angeſchrieben iſt, in Nachweiſung II auf

zunehmen .

§. 20 C Nr. 3 Abſaß 2.

Die vorſtehenden Beſtimmungen ſind ebenmäßig auch für die Nachweiſungen des Verkehrs mit

Delfrüchten und Delfabrikaten in Mühlenlagern (S . 7 Ziffer 3 a des Zolliarifgeſcßes ) und des Verkehrs

mit Reis und Reisſiärke in Reisſtärkéfabriken (Zollregulativ für Reisſtärkefabriken ) maßgebend.

$. 20 E Nr. 5 .

In Spalte 11 der Nachweiſung I und in Spalte 10 der Nachweiſung II iſt bei jeder Eintragung

der Zollſaß anzugeben , welcher bei der Abfertigung der Waaren in den freien Verkehr zur Anwen

bung fan.

Werden zollpflichtige Waaren ausnahmsweiſe zolfrei abgelaſſen , ſo iſt in dieſen Spalten der

Zollſaß anzugeben, welcher im Falle der Verzollung der Waaren hätte angewandt werden müſſen . Außerdem

iſt in ſolchen Fällen in Spalte 12 der Nachweiſung I und in Spalte 11 der Nachweiſung Il der Grund

der Zollbefreiung in abgekürzter Bezeichnung einzutragen . Die anzuwendenden Abkürzungen werden von

dem Kaiſerlichen Statiſtiſchen Amt mitgetheilt werden . Insbeſondere gilt dieſe Vorſchrift für folgende

Waaren :

a ) Retourwaaren , welche ſeitens der Zollſtellen nicht vormerklich behandelt wurden , alſo ſolche

aus dem freien Verkehr des deutſden Bollgebiets nach dem Auslande geſandte Gegenſtände,

welche nach Maßgabe ihrer Beſtimmung als Ausfuhr aus dem freien Verkehr in Nachweiſung IV

angeſchrieben , in Folge veränderter Beſtimmung aber wieder eingeführt, jedoch auf Grund

der SS. 113 oder 118 Abſaß 2 des Vereinszollgeſeßes zollfrei abgelaſſen wurden .

b ) Salz (Koch-, Siede-, Stein -, Seeſalz ), welches ohne vorherige Denaturirung für gewiſſe

Zwecke und in beſonderen Fällen bis zu dem Betrage von 12 M . für je 100 kg netto auf

gemeinſchaftliche Rechnung vom Zoll befreit worden iſt.

c) Gegenſtände , welche für die beim Deutſchen Reich beglaubigten Geſandten eingingen und auf

Rechnung des Reichs zollfrei abgelaſſen wurden .

d ) Die in der Monatshälfte, für welche die Nachweiſung gilt, auf eiſernen Kredit ange

ſchriebenen Weinmengen.

e ) Produkte der deutſchen Scefiſcherei, welche nach den Vorſchriften , betreffend die zolfreie
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dem Bodilutt
ervieh

anerken , wie 3. . des Vereins;

Einfuhr der Produkte der deutſchen Seefiſcherei (Beſchlüſſe des Bundesraths vom 6 . Mai 1874

und 24 . Februar 1887), auf gemeinſame Rechnung zollfrei eingelaſſen wurden

f) Zodpflichtige Erzeugniſſe der badijden Zollausſchlüſſe, welche auf Grund des Artikels 3

des Vertrages vom 12 . Mai 1835 und der Vollzugsbeſtimmungen hierzu in das deutſche

Zollgebiet zollfrei eingeführt worden ſind.

g ) Žollpflichtige Gegenſtände, welche auf Grund des S . 116 des Vereinszollgeſeßes im

kleinen Grenzverkehr zollfrei eingeführt wurden , wie z. B . (nach den Vorſchriften für den

Grenzverkehr mit Weide- und Futtervieh an der bayeriſch -öſterreichiſchen Grenze) Milchprodukte,

welche von den aus dem Zollinlande in das Jollausland zur Weide getriebenen Kühen und

Ziegen gewonnen werden, oder Jungvieh , welches den zur Weide im Auslande befindlichen

zollinländiſchen Viehherden in der Zwiſchenzeit zugewachſen iſt und dergleichen, jedoch ſtets

mit Ausſchluß der vormerklich behandelten .

h ) Waaren , welche erweislich auf dem Transport durch Zufall zu Grunde gegangen oder am

Beſtimmungsorte in verdorbenem oder in zerbrochenem Zuſtande angekommen ſind ( S . 48

des Vereinszollgeſeßes ), ſofern ſie nicht, wie z. B . zu Dünger beſtimmte Heringe, unter

eine beſondere Nummer des Zolltarifs fallen .

i) Ausländiſches Getreide und zollpflichtige ausländiſche Delfrüchte , ſowie Reis , ſofern dieſe

Waaren in den Zollfonten für Mühlenlager beziehungsweiſe für Reisſtärkefabriken zollfrei

angeſchrieben wurden .

Iſt bei der Abfertigung von Retourwaaren in den freien Verkehr der Eingangszoll nicht definitiv

verbucht, ſondern nur deponirt worden , ſo hat die Eintragung in die Nachweiſung 1 oder II erſt zu er :

folgen , nachdem entſchieden iſt, ob die Waaré zollfrei abzulaſſen oder zu verzollen iſt. Wird dagegen der

für eine Retourwaare definitiv vereinnahmte Zoll reſtituirt, ſo iſt davon dem Kaiſerlichen Statiſtiſchen

Umt nach Vorſchrift des g. 31 unter Bezeichnung der Waare als Retourwaare Mittheilung zu machen .

Der erhobene Zollbetrag iſt in den Nachweiſungen I und II, und zwar unter der Linie der be

treffenden Eintragung, anzugeben bei der Anſchreibung von :

a ) Gegenſtänden aus Zollprozeſſen , welche im Wege öffentlichen Verkaufs zur Einfuhr in den

freien Verkehr gelangten, ohne daß der bei dem Verkauf derſelben erzielte Erlös den tarif

Mißigen Eingangsz
olt

vephine daß der bei demesen öffentlichen Verfam

b ) Niederlagegütern oder im Grenzbezirk gefundenen und von der Zollverwaltung gemäß § . 157

des Vereinszollgeſeges in Beſchlag genommenen zollpflichtigen Gegenſtänden , welche bei dem

nach § . 104 dieſes Geſeßes veranlaßten öffentlichen Verkauf an den Meiſtbietenden einen ſo

geringen Erlös aufbrachten , daß der tarifmäßige Zollbetrag nicht gedeckt wurde ;

c) beſchädigten Gütern , welche aus den an den Küſten des deutſchen Zollgebiets geſtrandeten

Schiffen geborgen ſind und im Wege öffentlichen Aufgebots zum Verkauf gelangten (S . 82 des

Vereinszollgeſebes ).

S . 21 A Nr. 3 Abſaß 2.

Werden dergleichen Waaren in Niederlagen ohne ſpezielle Reviſion (S . 7 des Niederlage Regulativs)

aufgenommen , ſo iſt der Niederleger zu näheren Angaben anzuhalten . Sollte dies nicht ausführbar ſein

oder nicht zu dem gewünſchten Ergebniß führen , ſo iſt außer den Angaben , welche über die Gattung der

Waaren zu erlangen geweſen ſind, in den Spalten 7 und 8 der Nachweiſung III der Vermerk zu machen :

„ nach §. 7 Nr. 2 des Niederlage-Regulativs abgefertigt" .

S. 21 A Nr. 4.

Weintrüb, Weinhefe, ſowie die aufWeintheilungslagern verdorbenen und unbrauchbar gewordenen

Flüſſigkeiten , welche von den Konten zolfrei abgeſchrieben wurden (S. 8 Abſaß 1 des Weinlager-Regulativs),

andere auf Niederlagen verdorbene und unbrauchbar gewordene Waaren, von welchen ein Zoll nicht er

hoben wird (S. 103 Abſaß 4 des Vereinszollgeſebes ), ſowie Lagerabgänge im Sinne des §. 103 Abſaß 2

des Vereinszollgeſeßes ſind in Nachweiſung II nicht aufzunehmen .

$. 21 B Nr. 2.

Bei den nach dem Gewicht anzuſchreibenden zollpflichtigen Waaren iſt in den Nachweiſungen I

und II die Menge nach dem zolpflichtigen (Brutto - oder Netto -) Gewicht anzugeben . Außerdem iſt bei
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der Anſchreibung von Getreide, Hülſenfrüchten , Delfrüchten und anderen tarifmäßig nach dem Brutto

gewicht zu verzoŰenden Waaren , die ſowohl verpackt als unverpackt eingeführt zu werden pflegen , ſowie

von Mehl in den Nachweiſungen I und II, und zwar in Spalte 9 beziehungsweiſe 8 derſelben , der Ver

merk „ br“ (brutto ) oder „ n “ (netto ) aufzunehmen , je nachdem die bezeichneten Waaren mit ihrem Brutto

oder Nettogewicht verzollt wurden. Im übrigen iſt die Menge der nach dem Gewicht anzuſchreibenden

Waaren ausſchließlich nach dem Nettogewicht zu verzeichnen .

$. 21 B Nr. 4 Abſaß 2 .

Iſt bei der Anſchreibung unvollſtändig deklarirter Waaren in den Nachweiſungen III, V und VI

das Nettogewicht nicht bekannt, auch nicht durch Abzug der vorgeſchriebenen Tara zu ermitteln , ſo iſt in

Spalte 9 beziehungsweiſe 8 dieſer Nachweiſungen der Vermerk ,,br“ (brutto) aufzunehmen und die Ver

packungsart mit anzugeben .

S. 26 .

Die Hauptamtsbezirke, die einzelnen Anmeldeſtellen , die Herkunfts- und Beſtimmungsländer, ſowie

die Wege, auf welchen die Waaren bei ihrem Ein - oder Ausgang befördert wurden (§ . 19 Abſaß 1),

ſind in den Nachweiſungen in abgekürzter Bezeichnung anzugeben . Die anzuwendenden Abkürzungen

werden von dem Staiſerlichen Statiſtiſchen Amt mitgetheilt werden .

§. 27 Abſa 1.

Der Inhalt der von den Anmeldepoſten nach S . 11 abgelieferten Anmeldeſcheine und Aufzeichnungen

iſt von den Hauptämtern in Nachweiſungen aufzunehmen .

$. 29.

Die von den Hauptzollämtern und Hauptſteuerämtern , von Nebenzollämtern I. Klaſſe, Zoll

Abfertigungsſtellen und Zoll- Erpoſituren an Eiſenbahnhöfen oder in Hafenpläßen , ſowie von Unterämtern

mit Niederlagen unverzollter Waaren (S8 . 97 bis 110 des Vereinszollgeſcßes) aufgeſtellten Nachweiſungen

ſind zweimal monatlich, und zwar für die Zeit vom 1. bis 15 ., ſpäteſtens am 16 ., und für den Reſt

des Monats ſpäteſtens am 1 . des folgenden Monats, nebſt einem Geſammtverzeichniß derſelben unmittelbar

(von allen oben genannten Unterämtern alſo ohne Vermittelung durch die ihnen vorgeſekten Hauptämter)

an das Kaiſerliche Statiſtiſche Amt einzuſenden.

Dagegen ſind die von den übrigen Unterämtern aufgeſtellten Nachweiſungen zu den im § . 11

bezeichneten Terminen an das Hauptamt und von legterem zuſammen mit den bei dem Hauptamt nach

S . 27 Abſaß 1 aufgeſtellten Nachweiſungen innerhalb der nächſtfolgenden drei Tage nebſt einem Geſammt

verzeichniß dieſer Nachweiſungen an das Kaiſerliche Statiſtiſche Amt einzuſenden.

Die zu den Geſammtverzeichniſſen zu verwendenden Formulare werden von dem Kaiſerlichen

Statiſtiſchen Amt geliefert werden .

S . 31 Abſaß 2.

Dieſe Beſtimmung gilt auch für den Fall, daß ein Zollbetrag wegen irgend welcher Irrthümer

bei der Reviſion hinſichtlich der Waarengattung oder Waarenmenge oder aus anderen Gründen ganz oder

theilweiſe reſtituirt oder nacherhoben wurde.

$ . 34 .

Die Hauptämter haben zum Zweck der Zollberechnung vierteljährlich folgende Nachweiſungen auf

zuſtellen und bis zum 25. des auf den Quartalsſchluß folgenden Monats an das Kaiſerliche Statiſtiſche

Åmt einzuſenden :

1. eine Nachweiſung über die in Folge eines Manko oder der Herabſeßung oder des Erlöſchens

des eiſernen Weinkredits in dem betreffenden Vierteljahr verzollten Weinmengen ;

2 . eine Nachweiſung derjenigen Waaren des freien Verfehrs ,welche in Niederlagen aufgenommen ,

von Tepteren aber in dem betreffenden Vierteljahr wieder in den freien Verkehr zurückgeführt

und verzollt wurden ;

3. eine Nachweiſung derjenigen Produkte, welche aus dem für die Reinigung, Raffinirung oder

Deſtillirung in inländiſchen Betriebsanſtalten beſtimmten Mineralöl (Petroleum ) — Nr. 769

des ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſes – gewonnen und auf Grund der unter Zoltarifnummer 29

Anmerkung 3 getroffenen Beſtimmung in dem betreffenden Vierteljahr
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a ) zolfrei abgelaſſen ,

b ) wie ausländiſche verzollt worden ſind ;

4 . eine Nachweiſung der nach S. 5 Nr. 10 des Zolltarifgeſeßes in dem betreffenden Vierteljahr

zollfrei abgelaſſenen Schiffsbaumaterialien ;

5 . eine Nachweiſung der Verzollungen von Rückſtänden aus Zollfrei abgelaſſenem Petroleum

(Tarifnummer 29 Anmerkung 1 und Nr. 767 des ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſes ), welche auf

Grund der Beſtimmungen , betreffend die zollfreie Ablaſſung von Petroleum für gewerbliche

Zwecke (Nr. 4 Ac des Bundesrathsbeſchluſſes vom 12 . November 1885 - Central-Blatt

Š . 527 – ), nachträglich vorgenommen wurden .

Außerdem iſt von den Hauptämtern eine Nachweiſung über den am Schluſſe des Kalenderjahres

verbliebenen Beſtand der auf eiſernen Kredit angeſchriebenen Weinmengen aufzuſtellen und bis zum

1 . Februar nach Ablauf des betreffenden Jahres an das Kaiſerliche Statiſtiſche Ämt einzuſenden .

$. 35.

leber diejenigen Mengen von zollausländiſchem Getreide, 30Upflichtigen zollausländiſchen Del

früchten und von Reis , welche auf Grund des $. 7 Ziffer 3 und 3 a des Zolltarifgeſeßes und der hierzu

erlaſſenen Regulative zu Mühlenlagern oder auf Grund des Zollregulativs für Reisſtärkefabriken abge

fertigt (kontirt) und in den Zollkonten zollfrei abgeſchrieben oder verzolt werden, haben die Aemter, welche

die Zolkonten führen , vierteljährlich Ueberſichten nach dem Muſter der Anlage 12 aufzuſtellen und bis Antas

zum 25 . des auf das Quartal, in welchem die Abrechnung ſtattgefunden hat, folgenden Monats an das

fertigt,
forten

führeads
Duarta,

ufenbelauf Grund
poetreffenders

Sabrechnun
Kaiſerliche statuerinas Duartal, in welchem sien nach dem Muſter der meiden, haben die Aemter,medlem

Dieſe Ueberſichten ſind nicht auf Grund der Abfertigungspapiere (Deklarationen , Begleitſcheine,

Niederlageabmeldungen ), ſondern auf Grund der betreffenden Zolkonten und Abrechnungen aufzuſtellen .

In den Abtheilungen II und III derſelben ſind die im Abrechnungsquartal (S . 8 des Regulativs

vom 27 . Juni 1882, betreffend die Gewährung einer Zollerleichterung bei der Ausfuhr von Mühlen

fabrikaten , und S . 8 des Zollregulativs für Reisſtärkefabriken vom 2 . Juli 1891) zur Anſchreibung

gelangten Mengen von zollausländiſchem Getreide, zollausländiſchen Delfrüchten und Reis vorzutragen ,

je nachdem ſie zollfrei abgeſchrieben oder verzollt worden ſind. Die verzollten Mengen ſind unter Angabe

des in Anwendung gebrachten Zollſajes beſonders nachzuweiſen .

Außergewöhnliche Verzollungen von zollausländiſchem Getreide, zollausländiſchen Delfrüchten oder

Reis , welche auf Grund der bezüglichen Regulative vorgenommen werden , wie z. B . Verzollungen in

Folge Aufgabe der Zollkonten , ſind für das Quartal, in welchem die Verzollungen ſtattgefunden haben ,

in die Abtheilung Ill der Ueberſicht mit aufzunehmen . Am Schluſſe derſelben unter „ Bemerkungen " iſt

in dieſem Falle ein kurzer, den Sachverhalt erläuternder Vermerk zu machen .

Die Uebereinſtimmung der Ueberſichten mit den betreffenden Zollkonten und Abrechnungen iſt

vom Amtsvorſtand oder in Vertretung deſſelben von einem Oberbeamten zu beſcheinigen.

S. 38 .

In die Nachweiſungen ſind ſämmtliche Zollerleichterungen aufzunehmen , welche auf Grund der

$ $. 115 und 116 des Vereinszollgeſeßes oder auf Grund des § . 7 Ziffer 2 des Zoltarifgeſeßes , bezie

hungsweiſe der beſtehenden Zoll- und Handelsverträge und beſonderer Anordnungen in Bezug auf die

zur Verarbeitung, Vervollkommnung oder Reparatur mit der Beſtimmung zur Wiederausfuhr eingehenden

und für die zu einem der bezeichneten Zwecke nach dem Zollauslande gehenden und in vervollkommnetem

Zuſtande zurückkommenden Gegenſtände gewährt werden. Hinſichtlich der Zollerleichterungen , welche auf

Grund des $. 7 Ziffer 3 und 3 a des Zolltarifgeſeßes für Getreide und Delfrüchte und des Zollregulativs

für Reisſtärkefabriken bewilligt ſind, gelten die im §. 20 unter C und im S. 35 enthaltenen Be

ſtimmungen .

S . 43.

Auf Anordnung des Hauptamts - Vorſtandes können bei Aemtern mit erheblichem Veredlungsverkehr

Angaben über Waaren , welche bei dieſem Verkehr häufig vorkommen , ſofern nicht nur hinſichtlich der

Gattung, ſondern auch hinſichtlich der Veredelungsart, der Transportwege (S . 19 Abſaß 1) und des

Landes , mit welchem der Veredelungsverkehr ſtattfand, Uebereinſtimmung beſteht, in geeigneten Zeitab

ſchnitten entweder unmittelbar aus den Veredelungsregiſtern oder aus beſonderen , den Belägen beizu

fügenden Vornotizen ſummariſch in die Nachweiſungen über den Veredelungsverkehr übernommen werden .

25
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§. 44 Nr. 2 .

Die Unterſcheidung der Waaren nach den Ländern der Herkunft und Beſtimmung hat nach Maß

gabe des § . 19 Abſaß 1 zu erfolgen.

§. 55.

Beim Verkehr mit dieſem Freihafengebiet oder über daſſelbe, mag dieſer Verkehr land- oder

flußwärts, oder mag er ſeewärts ſtattfinden , und mag die Waare vom Freihafengebiet kommen , beziehungs

weiſe dahin gehen oder durch daſſelbe nur durchgeführt werden , iſt in den Verkehrsnachweiſungen ſtets

anzugeben , daß der Ein - oder Äusgang über die Grenze gegen das hamburgiſche Freihafengebiet

erfolgt iſt.

§ . 58 .

Wenn aus einem Hafen des Zollgebiets Waaren ſeewärts mit der Beſtimmung nach dem ham

burgiſchen Freihafengebiet ausgehen, ſo hat die Anmeldeſtelle in den von den Schiffsführern oder Schiffs

expedienten abzugebenden Manifeſtabſchriften (89. 19 und 44 Abſaß 1 der Ausführungsbeſtimmungen ) die

Nummern der Verkehrsnachweiſungen , in welchen die Waaren angeſchrieben ſind , ferner die Blatt- und

laufenden Nummern , unter welchen die Anſchreibung erfolgt iſt, endlich die Monatshälfte , auf welche die

Verkehrsnachweiſungen ſich beziehen , erſichtlich zu machen .

Dié ſo vervollſtändigten Manifeſtabſchriften ſind von der Anmeldeſtelle, ſobald alle darin ver

zeichneten Waaren in die Verkehrsnachweiſungen aufgenommen ſind, zugleich mit dieſen nach Maßgabe

Der im §. 29 gegebenen Vorſchrift dem Raiſerlichen Statiſtiſchen Amt zu überſenden .

Die Zahl der eingeſandten Manifeſtabſchriften iſt in dem Geſammtverzeichniß der Nachweiſungen

(s. 29) mit aufzuführen .

9. 60a.

Bei der Einfuhr über See aus dem hamburgiſchen Freihafengebiet in einen Hafen des Zoll

gebiets hat die Anmeldeſtelle in dem Ankunftshafen darauf zu achten , daß in den von dem Schiffsführer

oder dem Waarenempfänger einzureichenden ſpeziellen Deklarationen (§ . 81 des Vereinszollgeſebes) bas

hamburgiſche Freihafengebiet als Herkunftsland nur für die daſelbſt erzeugten oder bearbeiteten Waaren

deklarirt wird (S. 41 Abſaß 1 und 2 der Ausführungsbeſtimmungen ).

Zu dem Ende hat die Anmeldeſtelle ſich von dem Schiffsführer das von demſelben geführte

Manifeſt oder Ladungsverzeichniß vorlegen zu laſſen und die in dieſem enthaltenen Angaben über das

Herkunftsland der Waaren mit den Angaben in den ſpeziellen Deklarationen zu vergleichen, eventuell dieſe

zu berichtigen .

Beſtehen über die Richtigkeit der Angaben in dem Manifeſt Zweifel , oder fehlen die Angaben

über die Herkunft der Waaren in dem Manifeſt, ſo hat die Anmeldeſtelle einen Auszug aus demſelben

dem zuſtändigen Hauptzollamt behufs Einſendung an das Kaiſerliche Statiſtiſche Amt vorzulegen .

S. 65.

In die Zollbegleitpapiere, mit welchen Waaren aus einem Freibezirk auf andere Aemter ab

gefertigt werden , iſt außer der Bezeichnung des Weges , auf welchem die Waare urſprünglich eingegangen

iſt (S. 19 Abſaß 1), ſowie des Herkunfts - oder Urſprungslandes und, beim Ausgang nach dem Zollaug

lande, des Beſtimmungslandes der Waare der Vermerk aufzunehmen , daß die Waaren aus dem (zu be

nennenden ) Freibezirk kommen .

§. 69 I.

Monatliche Nachweiſung der Einfuhr in den freien Verkehr des Zollgebiets und der Ausfuhr

aus demſelben , mit Angabe der Herkunfts - und Beſtimmungsländer bei jedem wichtigeren Waarenartikel,

ſoweit dieſe Länder für den betreffenden Artikel von Bedeutung ſind .

§. 69 II B .

Die Einfuhr auf Niederlagen und fortlaufende Ronten , ſowie die Ausfuhr von denſelben , mit

Unterſcheidung der einzelnen Waarengattungen .

§. 69 II D .

Die Einfuhrverzollungen nach den einzelnen 30Upflichtigen Waarengattungen , unter Angabe der

in den freien Verkehr getretenen Menge, der davon zum pollen Saße oder mit einem Zollzuſchlage be
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legten oder zu ermäßigten Säßen verzolten oder zollfrei abgelaſſenen Menge – in den beiden leßteren

Fällen mit Hinweis auf die Veranlaſſung – und des danach berechneten Zollertrages. Die Nachweiſung

iſt in zweierleiweiſe zu geben , nämlich einmal für das Etatsjahr in der Reihenfolge der Waaren

gattungen nach den Abtheilungen des Zolltarifs , ſodann für das Kalenderjahr in der Reihenfolge dieſer

Ābtheilungen nach der Höhe des berechneten Zollertrages .

S. 69 II E .

Die unmittelbare Durchfuhr durch das Zollgebiet nach den einzelnen Waarengattungen und den

einzelnen Ländern der Herkunft beziehungsweiſe Beſtimmung ; beide Nachweiſungen ſind nicht nur im all

gemeinen, ſondern diejenige nach den Waarengattungen auch für jede derſelben , jedoch unter thunlichſter

Zuſammenfaſſung verwandter Nummern , nach den wichtigeren Herkunfts - beziehungsweiſe Beſtimmungs

ländern , diejenigen nach den einzelnen Herkunfts - beziehungsweiſe Beſtimmungsländern auch für jedes

nach Waarengruppen , die den Hauptabtheilungen des Zolltarifs entſprechen , zu liefern .

S . 69 IIF.

Der allgemeine Waarenverkehr des deutſchen Zollgebiets nach den einzelnen Waarengattungen .

S . 70 .

Die Jahresnachweiſung
en

über die geſammte Ein - und Ausfuhr des Zollgebiets (mit Ausſchluß

der unmittelbaren Durchführ) ſind ſowohl bezüglich der einzelnen Waarengattungen , als auch bezüglich

des Verkehrs mit den einzelnen Herkunfts - und Beſtimmungsländ
ern

(dieſen Verkehr für jedes Land

nicht nur im ganzen , ſondern auch in ſeiner Zergliederung nach den verſchiedenen Waarengattungen

genommen ), auf die Werthe der Waaren zu erſtrecken .

Zu dem Ende hat das Staiſerliche Statiſtiſche Amt die Einheitspreiſe der einzelnen Waaren

gattungen alljährlich ſchäßungsweiſe zu ermitteln . Zum Zweck dieſer Preisermittelung iſt daſſelbe befugt :

1 . geeignete Sachverſtändige zu vernehmen , welchen , ſoweit ſie von auswärts berufen werden ,

Tagegelder und Reiſekoſten zu gewähren ſind ;

die Hauptzollämter und Hauptſteuerämter betreffs ſolcher Waarennummern , welche verſchiedene

Waarengattungen ohne Unterſcheidung zuſammenfaſſen , um die namentliche Bezeichnung der

Gattung der Waaren in den Nachweiſungen über die Einfuhr in den freien Verkehr und die

Ausfuhr aus demſelben , ſowie für einzelne Waarennummern , deren Preisermittelung ohne

Kenntniß der Verſendungsorte oder der beſonderen Art der Waare zu große Schwierigkeiten

bietet, um Einſendung der von den Waarenführern eingelieferten Anmeldeſcheine der Waaren

abſender zu erſuchen .

Dieſe Anmeldeſcheine ſind nach ihrer Benußung den betreffenden Hauptzollämtern 2c. mit

thunlichſter Beſchleunigung zurückzugeben .

Uebergangsbeſtimmungen .

a . Zu den Ausführungsbeſtimmungen .

Zu den nach §. 3 des Geſeßes vom 20 . Juli 1879, die Statiſtik des Waarenverkehrs des

deutſchen Zollgebiets mit dem Auslande betreffend, abzugebenden Anmeldeſcheinen können , ſofern nicht

$ . 7 Abſaß 4 der neuen Ausführungsbeſtimmungen Plaß greift, bis zum 31. Januar 1889 Formulare

nach den bisherigen Muſtern (Ånlage 2a bis d der Bekanntniachung vom 20 . November 1879) vermendet

werden .

Die ſeitherigen im $. 7 erwähnten Formulare Anlagen 2a bis c und e dürfen noch bis Ende

1892 benußt werden.

II.

Die Beſtimmungen in SS. 32, 33 , 36 , 56, 57, 68 und 69 II G , H der Dienſtvorſchriften

kommen in Wegfall.

III.

Die Anlagen zu 88. 16 , 35 und 37 der Dienſtvorſchriften werden wie folgt geändert :

25 *
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Anlage 2.

Spalte :

5 . Angabe, ob die Waare ſee-, land- oder Flußwärts oder über die Grenze gegen ein Freihafen

gebiet eingegangen iſt.

6 . Land der Herkunft.

7. Tarifnummer.

8 . Nummer des ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſes.

9 . Maßſtab.

10. Menge der Waaren.

11. Zolſaß.

12. Grund ausnahmsweiſer Zollbefreiung.

Anlage 3 .

Spalte :

5 . Land der Herkunft.

6 . Tarifnummer .

7 . Nummer des ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſes.

8 . Maßſtab.

9 . Menge der Waaren .

10 . Zollſaß.

11. Grund ausnahmsweiſer Zollbefreiung.

Anlage 4 .
Spalte :

5 . Angabe, ob die Waare ſees, land- oder Flußwärts oder über die Grenze gegen ein Freihafen

gebiet eingegangen iſt.

6 . Land der Herkunft.

7. Tarifnummer.

8 . Nummer des ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſes .

Maßſtab.

10 . Menge der Waaren .

Die Spalte 11 kommt in Wegfall.

Aulagen 5 und 6 .

Spalte:

5 . Angabe, ob die Waare ſee-, land- oder flußwärts oder über die Grenze gegen ein Freihafen

gebiet ausgegangen iſt.

6 . Land der Beſtimmung.

7 . Tarifnummer.

8 . Nummer des ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſes .

9 . Maßſtab.

10 . Menge der Waaren .

Anlage 7.

Spalte:

4 . Land der Herkunft.

5 . Land der Beſtimmung.

6 . Tarifnummer.

7 . Nummer des ſtatiſtiſchen Maarenverzeichniſſes .

8 . Maßſtab.

9 . Menge der Waaren .

Die Spalten 10 bis 12 kommen in Wegfall.

Anlage 12 (ſiehe nebenſtehend).
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Anlagen 14 und 15 .

Die Ueberſchriften in Spalte 4 der Anlage 14 und in Spalte 11 der Anlage 15 lauten :

Angabe, ob die Baare ſee-, land- oder flußwärts oder über die Grenze gegen ein Freihafen

gebiet eingegangen iſt.

Die Ueberſchriften in Spalte 11 der Anlage 14 und in Spalte 4 der Anlage 15 lauten :

Angabe, ob die Waare ſee-, land- oder Flußwärts oder über die Grenze gegen ein Freihafen =

gebiet ausgegangen iſt.

2 . Zoll - und Steuer- Weſe n .

Bekanntmachung.

Den auf der Berner Konferenz vom 15 . Mai 1886 zwiſchen dem Deutſchen Reich , Frankreich ,

Italien , Deſterreich-Ungarn und der Schweiz getroffenen Vereinbarungen über die 300lſichere Einrichtung

der Eiſenbahnwagen im internationalen Verkehr – vergl. Central- Blatt 1887 S . 69 ff. – iſt mit Zu

ſtimmung der vorgenannten Vertragsſtaaten nachträglich auch Bulgarien beigetreten .

Berlin , den 14 . März 1892 .

Der Reichskanzler .

In Vertretung : Freiherr v . Malkahn.

Auf Grund der Beſtimmung im Artikel 36 der Reichsverfaſſung iſt nach Vernehmung des Ausſchuſſes

des Bundesraths für Zoll- und Steuerweſen der Königlich ſächſiſche Finanzrath Nathuſius in Dresden

an Stelle des verſtorbenen Königlich ſächſiſchen Geheimen Finanzraths Döring der Königlich preußiſchen

Provinzial-Steuer- Direktion zu Breslau als Reichsbevollmächtigter für Zölle und Steuern , mit dem

Wohnſiß in Breslau, vom 1. Februar d. Js. ab beigeordnet worden .

Veränderungen in dem Stande oder den Befugniſſen der Zoll- und Steuerſtellen .

Jm Königreich Preußen .

Es iſt ertheilt worden

dem Steueramt I. zu Redlinghauſen im Bezirk des Hauptſteueraits zu Münſter die Befugniß

zur Erledigung von Begleitſcheinen II über zollpflichtige Waaren und

dem Steueramt I. zu Schönebeck im Bezirk des Hauptſteueramts zu Magdeburg II die Befugniß

zur Ausfertigung von Begleitſcheinen I und II über Getreide.

Die Zuckerſteuerſtelle zu Roßla im Bezirk des Hauptſteueramts zu Nordhauſen iſt nach Nordhauſen

verlegt worden . Dieſelbe fungirt als ſelbſtändige Zuckerſteuerſtelle II zu Nordhauſen und iſt zuſtändig für

die Zuckerfabriken zu Aumühle und zu Roßla . Die bisherige ſelbſtändige Zuckerſteuerſtelle zu Nordhauſen ,

welche für die Zuckerfabriken zu Heringen und zu Wolkramshauſen zuſtändig iſt, hat die Bezeichnung

„ Zuckerſteuerſtelle Nordhauſen 1“ erhalten .

Die Zuckerſteuerſtelle zu Wernigerode im Bezirk des Hauptſteueramts zu Halberſtadt iſt nach

Halberſtadt verlegt worden . Dieſelbe iſt, wie bisher, für die Zuckerfabriken zu Minsleben und Waſſerleben

zuſtändig und führt die Bezeichnung „ Halberſtadt II“ . Die bisherige ſelbſtändige Zuckerſteuerſtelle zu Halber

ftadt führt die Bezeichnung Halberſtadt I" .

Das Steueramt I. zu Mahlwinkel im Bezirk des Hauptſteueramts zu Stendal iſt aufgehoben

worden .
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Im Königreich Sachſen .

Dem Unterſteueramt zu Benig im Bezirk des Hauptſteueramts zu Chemniß iſt die Befugniß zur

Erledigung von Begleitſcheinen II über unbearbeitete Tabacblätter ſowie von Verſendungsſcheinen Il über

inländiſchen Tabac ertheilt worden .

Mit dem 1 . April d. Js . tritt eine neue Organiſation des Königlich württembergiſchen Steuerkollegiums

ins Leben. Es werden bei demſelben zwei Abtheilungen errichtet werden , eine Abtheilung für direkte

Steuern und eine Abtheilung für Zölle und indirekte Steuern , jede mit den Befugniſſen eines Landes

kollegiums.

Das Steuerkollegium , Abtheilung für Zölle und indirekte Steuern in Stuttgart entſpricht im

iveſentlichen dem früheren Steuerkollegium , von welchem die Verwaltung der direkten Landesſteuern ab

gezweigt und an die frühere Kataſterkommiſſion , künftig Abtheilung für direkte Steuern übertragen iſt,

und bildet an Stelle des früheren Steuerkollegiums in Stuttgart die Landesdirektivbehörde für die Ver

waltung der Zölle und Reichsſteuern im Sinne des Art. 36 Abſ. 2 der Reichsverfaſſung.

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 3. März d . Js. beſchloſſen ,

1 . in die Nachweiſung der gewöhnlichen Schiffsutenſilien (Anlage E 1 zu den Normativbeſtim

mungen für die Hafen -Regulative, Central-Blatt 1888 S . 761 ff.) aufzunehmen :

Dampf-Taucherpumpen und zwar als Bootsmannsgut unter Tit. VII daſelbſt;

Sternrohre und zwar als Reſervetheile a im Tit. X (Maſchinen - Inventar) daſelbſt.

2 . Fiſchneße ſowie Linoleum , auch mit Unterlagen yon grobem Zeugſtoff, ungefärbtes , unbe

drucktes, gefärbtes oder bedrucktes (Tarifnummer 27 f 2 ), den in dem Verzeichniß Il der

Anlage A zum Schiffsbau -Regulativ vom 17. Juli 1889 (Central-Blatt 1889 S . 431 ff.) auf

geführten , ſpeziell nachweisbaren nicht metallenen Materialien gleichzuſtellen .

3 . Polizei Wefe n .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Heichsgebiet.

Name und Stand Alter und Heimath Datum

des

-S
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beftrafung.

Behörde, welche die

Uusweiſung

beſchloffen hat.der Ausgewieſenen .
Ausweiſungs.

beſchluſſes.

1.

a) Auf Grund des §. 39 des Strafgeſeßbuchs:

Joſef Bubenitſchet,geboren im Jahre 1851 zu Borowa, ſchwerer Diebſtahl Königlich preußiſcher Re. 28 . Februar
Lagearbeiter, Bezirk Neuſtadt a. d . Mettau , Böb. (2 Jahre Zuchthaus gierungs-Präſident zu d. I.

men , ortsangehörig ebendaſelbſt, | laut Erkenntniß vom Breslau ,

24. März 1890),
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Name und Stand Alter und Heimath
des

-L
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

Beſtrafung.

Datum

Behörde, welche die !

Ausweiſung
Ausweiſungs.

beſchloſſen hat.
beſchluſſes.

6 .

der Ausgewieſenen .
der

D .

b ) Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs :

2. Joſef Chiaparo, geboren am 18 . September 1871 zu Landſtreichen, Raiſerlicher Bezirks- Prä: 29. Februar
Arbeiter , | Giovori, Italien , ortsangehörig eben : ſident zu Meß,

daſelbſt,

3. Stanislaus Hübner, geboren im Jahre 1870 zu Bochnia, desgleichen , Röniglich preußiſcher Re- 9 . Februar

Schloſſer, Bezirk Krakau, Galizien , ortsangehörig gierungs - Präſident zu d. I.

| zu Czenſtochau, Ruſſiſch- Polen , | Dppeln,

4 . Peter Larſen , geboren am 12 . März 1865 zu Taarnby, Betteln , Königlich preußiſcher Re 28 . Januar

Tiſchler, Seeland , Dänemark , ortsangehörig | gierungs- Präſident zu d . I .

ebendaſelbſt. | Schleswig,
5 . Anton Martelli, geboren im Jahre 1846 zu Galliate, Landſtreichen , Raiſerlicher Bezirks-Prä : 3 . März d . J.

Erdarbeiter , Italien , italieniſcher Staatsangehöriger , ! ſident zu Colmar ,
6. Louis Monin, geboren am 4. Juli 1861 zu Lyon, desgleichen , Röniglich bayeriſche Po 25. Februar

Maler , Frankreich , franzöſiſcher Staatsange : lizei- Direktion München , d. J.

höriger,
7 . / Johann Petrajet, geboren am 27. Dezember 1851 31 Betteln , Königlich preußiſcher Re: 4. März d. J .

Weißgerbergehülfe, Doubrawic, Bezirk Königgräß, Böh: | gierungs- Präſident zu

men , ortsangehörig ebendaſelbſt, Breslau ,

8 . Ludwig Prunello , jeboren am 14. Januar 1865 zu Pe Landſtreichen , Kaiſerlicher Bezirks-Präſi. 29. Februar

Schreiner, roja Agentina, Italien , ortsangehörig dent zu Meß,
ebendaſelbſt,

9 . Johann Reinelt , geboren am 14 . Auguſt 1858 zu Pe. Betteln , Röniglich preußiſcher Re. 2. März d. I .

Bädergeſelle, tersdorf, Böhmen , ortsangehörig eben gierungs · Präſident zu
daſelbſt, Breslau ,

10 . Georg Reingruber, geboren am 24 . April 1865 zu Simons- Desgleichen , Königlich ſächſiſche Kreis- 31. Januar

Handarbeiter, feld , Bezirk Korneuburg, Defterreid . hauptmannſchaft

ortsangehörig ebendaſelbſt, Zwiđau ,

11. Karl Schweidler , geboren am 29. September 1850 zu desgleichen , Königlich preußiſcher Re: 2 . März d. J .

Arbeiter, Seßdorf, Bezirk Weidenau, Deſterrei gierungs · Präſident zu

chiſch -Schleſien , ortsangehörig ebenda Breslau,
daſelbſt,

12. Johann Simal, geboren am 8. Auguſt 1865 zu Schwei- desgleichen , Königlich bayeriſches Be- 26 . Februar
Bädergeſelle, niß , Bezirk Budweis, Böhmen , orts zirkšamt Mühldorf, d. I .

angehörig zu Steinkirchen , ebendaſelbſt,

13. Joſef Trapp , Koch, 166 Jahre alt, geboren zu Štraßburg, Elſaß, Landſtreichen , Kaiſerlicher Bezirks - Prä : 3 .März d. J.

| franzöſiſcher Staatsangehöriger , ſident zu Meß

14 . Thereſe Winands, geboren am 7. Februar 1872 zu Bocholz, gewerbsmäßige Un : Königlich preußiſcher Re. 16 . Februar

Tagelöhnerin , Niederlande, niederländiſche Staats . zucht, gierungs · Präſident zu d . I.
angehörige, Aachen ,

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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1. H a n dels - und Gewerbe · Weſe n .

Bekana tm a dh ung,

betreffend die Abänderung der Inſtruktion über die Führung der Eintragsrolle.

In der gemäß § . 41 des Geſeßes, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken u . i. w ., vom

11. Juni 1870 erlaſſenen Inſtruktion über die Führung der Eintragsrolle vom 7. Dezember 1870 (ab

gedruckt im Central-Blatt von 1876 S . 120 ) kommt in §. 3 der zweite Saß, welcher lautet:

Wird der Antrag ſchriftlich geſtellt, ſo muß die Vechtheit der Unterſchrift des Antragſtellers

gerichtlich oder notariell beglaubigt ſein .

in Wegfall.

Berlin , den 23 . März 1892.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: Boſſe.

26 .
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2 . Finanz-Wefe n .

Niachweiſung der zur Anſchreibung gelangten Einnahmen (einſchließlich der kreditirten Beträge) an

Zöllen und gemeinſchaftlichen Verbrauchsſteuern , ſowie anderer Einnahmen im Deutſchen Reich)

für die Zeit vom 1 . April 1891 bis zum Schluſſe des Monats Februar 1892 .

Bezeid nung
Ausfuhr.

Die Soll.

Einnahme beträgt

vom Beginn des

Etatsjahres bis

zum Schluſſe des

obengenannten

Monats

Bleiben
der

1 Einnahme
in demſelben

Zeitraum

des Vorjahres

(Spalte 4 )

Differenz

zwiſchen den
Spalten 4

und 5 ,

+ mehr

- weniger

Vergütungen

Einnahmen .

1.

+
+

+

Zölle . . . . . . . . . 363 021 560
. . . . 375 314 573 + 12 025 730

.
267 283 375 047 290

Tabadſteuer . . . . 10 555 314 116 598 10 438 716 10 684 589 - 245 873

Zudermaterialſteuer . . . . . 86 499 977 77 181692 9 318 285 18 954 698 9 636 413

Verbrauchsabgabe von Zuder . . . . . . 51 033 502 78 110 50 955 392 49 506 500 | 448 892

Calzſteuer . . . . . . 580 65754 791 40 347 68740 402 478 39 767 030. . : , :
Maiſchbottich - und Branntweinmaterialſteuer 25 512 291 8 229 987 17 282 304 14 810 110 + 2 472 194

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zu
ſchlag zu derſelben . . . . . . 107 412 132 -. 106 179 107 305 953 114 125 870 6 819 917

Brauſteuer . . . . . . . . . . . . 23 363636 92 974 23 270 662 23 427 139 156 477

Uebergangsabgabe von Bier . . . . . . 3 098 868 3 098 868 3043 790 55 078

Summe 723 192 771 : 86 127 614 637 065 157 637 341 286 276 129

Spielkartenſtempel . . . 1 200 017 1174 308 25 709
Wechſelſtempelſteuer . . . . . . . . . 7 482 271 7178 372 + 303 899
Stempelſteuer für

a ) Werthpapiere 4 116 388 4 950 411 834 023

b ) Rauf. u . ſonſtige Anſchaffungsgeſchäfte 10 319 676 12 379 255 - 2059 579

c ) Looſe zu :
Privatlotterien · · · · 1 423 380

· +449 634 973 746· ·
Staatslotterien . . . . . . . 6 091912 5 934 440 1 + 157 472

Poſt. und Telegraphen Verwaltung . . . 214 249 833 204 875 134 + 9374 699
Reichs- Eiſenbahn Verwaltung . . . . . 52507 000 49 855 000 * ) + 2 652 000

* ) Die definitive Einnahme ſtellte ſich im Vorjahre um 97 113 Me höher.

Anmerkung. Die zur Reichskaſſe gelangte Iſt- Einnahme abzüglich der Ausfuhr. Vergütungen und Verwaltungs,
foften beträgt bei den nachbezeichneten Einnahmen bis Ende Februar 1892:

11 +1
t
t

I
I

+

11
11

Bezeichnung

der

E in n a h me n.

Jſt- Einnahme vom

Beginn des Etatsjahress
Sſt-Einnahme in

bis zum Schluſſe des
demſelben Zeitraum des

obengenannten Monats Vorjahres

Differenz zwiſchen den

Spalten 2 und 3 ,

+ mebr

-- weniger

2 . 3 . 4 .

+347 943 021

10 919 969

10 666 920

51 099 408

38 560 125

16 211 130

Zölle

Tabadſteuer · · · · · · · · ·

Zudermaterialſteuer . .

Verbrauchsabgabe von Zucker . . . . . .
Salzſteuer
Maiſchbottich - und Branntweinmaterialſteuer

. .

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zuſchlag
zu derjelben . . . . . . . . . .

Brauſteuer und Uebergangsabgabe von Bier . .

Summe .
Spielfartenſtempel . . . . . . . . . . .

342 485 046

10 498 576

5 680 220

48 810 741

37 721 120

14 380 705

+

+

5 457 975

421 393

4 986 700

2 288 667

839 005

1830 425+

92 401505

22 405 783

95 158 134

22 490 438

- 2 756 629

84 655

590 207 861

1 123 620

577 224 980

1 088 992

+ 12 982 881

34 628
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Bekanntmachung.

Nachdem die Vorbereitungen zu der Einrichtung des auf Grund des Geſeßes vom 31. Mai 1891

(Reichs-Geſeßblatt S . 321) einzuführenden Reichsſchuldbuchs getroffen worden ſind,*) machen wir darauf

aufmerkſam , daß die Eintragungen in das Reichsſchuldbuch mit dem 1. April d . Js. – dem Tage, an

welchem gemäß Kaiſerlicher Verordnung vom 24. Januar d . Js. (Reichs-Geſeßblatt S . 303) das genannte

Geſeß in Kraft tritt, – beginnen können . Von dem mit der Bearbeitung der Reichsſchuldbuchangelegenheiten

beauftragten Büreau der unterzeichneten Verwaltung, dem Reichsſchuldbuchbüreau in Berlin SW ., Oranien

ſtraße Nr. 92 /94 , werden ſchon jeßt Formulare verabfolgt und Anfragen beantwortet.

Das Büreau iſt werktäglich mit Ausnahme der lebten beiden Geſchäftstage jeden Monats von

9 bis 1 Uhr geöffnet. Poſtſendungen ſind zu franfiren und mit der Adreſſe :

„ An die Reichsſchuldenverwaltung

(Schuldbuchbüreau )

Berlin SW .,

Oranienſtraße 92 94"

zu verſehen .

Zu den Anträgen auf Eintragung in das Buch und den ihnen beizulegenden Verzeichniſſen der

zur Umwandlung in eine Buchſchuld beſtimmten Effekten ſind Formulare zlı verwenden , welche in Berlin

bei dem Reichsſchuldbuchbüreau und außerhalb Berlins bei ſämnitlichen Reichsbankhauptſtellen , Reichsbank

ſtellen , mit Kaſſeneinrichtung verſehenen Reichsbanknebenſtellen und der Reichsbankkommandite in Inſter

burg , ſowie bei denjenigen Landeskaſſen unentgeltlich verabfolgt werden , welche mit Zahlung von Reichs

ſchuldbuchzinſen beauftragt ſind.

Gleichzeitig benachrichtigen wir die Juhaber von Reichsſchuldverſchreibungen , welche von der

neuen Einrichtung Gebrauch machen wollen, daß unter dem Titel „ Amtliche Nachrichten über das Deutiche

Reichsſchuldbuch von uns eine Zuſammenſtellung der den Betheiligten wiſſenswerthen Beſtimmungen

herausgegeben worden iſt. Sie enthält insbeſondere auch eine Angabe der mit Zahlung der Reichs

ſchuldbuchzinſen außerhalb Berlins beauftragten Landesfaſſen für jeden einzelnen Bundesſtaat. Die

Schrift kann direkt von dem Verleger J. Guttentag-Berlin , ſowie durch jede Buchhandlung für den Preis

von 40 Pfennig oder per Poſt franco für 45 Pfennig bezogen werden .

Berlin , den 7 . März 1892.

Reichsſchuldenverwaltung .

Sydow .

3 . 3olls und Steuer- Weſe n .

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 3 . März d. Js. beſchloſſen ,

dem Steueramt l. zu Mühlhauſen i. Th . im Bezirk des Hauptſteueramts zu Langenſalza

die Befugniß zur Åbfertigung von Wollengarn als hartes Kammgarn aus Glanzwolle über

20 cm Länge zu den Zolljäßen der Tarifnummer 41 ( 2 beizulegen .

4 . M a r ine und Schiffahrt.

Das fünfte veft des neunten Bandes der im Reichsamt des Innern herausgegebenen „ Entſcheidungen

des Dber-Seeamts und der Seeämter des Deutſchen Reichs" iſt im Verlage von L . Friederichſen & Co.

in Hamburg erſchienen und zum Preiſe von 2,00 M . zu beziehen .

*) Vergl. Central-Blatt 9 . 2.).

26 *
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5 . Konſulat:Wer e n.

Der Kaiſerliche Vize-Konſul Sir James Spaight in Limerick ( Irland) iſt geſtorben .

Dem zum Konjul der Republik Paraguay in Solingen ernannten Kaufmann Otto Mirichbaum iſt

Namens des Reichs das Erequatur ertheilt worden .

6 . Militä r -Weje n .

Das durch Bekanntmachung vom 29. November 1889 (Central-Blatt S . 579 – 582) veröffentlichte Ver

zeichniß der für Bewerbungen um Stellen der Marine-Verwaltung zuſtändigen Behörden wird an

den einſchlägigen Stellen berichtigt wie folgt:

Nummer

des

Stellen

verzeich

niſſes ,

Anlage D .

Bezeichnung

der Behörden , bei welchen die

Stellen vorhanden ſind.

Bezeichnung

der Behörden , an welche die An- | Bemerkungen .

meldungen zu richten ſind.

undBekleidungsämter zu Kiel

Wilhelmshaven :

Rendanten , Kontrolöre.III. Der Staatsſekretär des Reichs

Marine-Amts zu Berlin .

Die betreffende Kaiſerliche Werft.

Werften zu Danzig , Kiel und

Wilhelmshaven :

Kanzliſten , Magazin -Oberaufſeher,

Magazinaufſeher, * Dockwärter ,

Brückenwärter , Portiers , Bureau

und Kaſſendiener.

* Werft - Oberbootsleute , Werft-

Bootsleute.

Der Staatsſekretär des Reichs

Marine-Amts zu Berlin .

Die betreffende Kaiſerliche Werft.Werft - Rendanten , Werft - Ver-

waltungs - Sekretäre, Werft -Be

triebs - Sekretäre, Werft - Sekre

tariatsaſſiſtenten , Werft-Schreiber

und Werft-Hülfsſchreiber, Füh

rer und XMaſchiniſten der Werft

fahrzeuge , * Schleuſenmeiſter

gehülfen , * Sprißenmeiſter.

Berlin , den 17. März 1892.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: v. Boetticher.
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7 . Polizei.Weje n.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand ! . . Alter und Heimath|--E
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Bebörde, welche die

Ausweiſung

beſchloffen hat.

Datum

des

Audweiſungs.

beſchlufjes.der Uusgewieſenen .

5 .

1. Dſias Diamant,

Handelsmann,

a) Auf Grund des §. 39 des Strafgeſeßbuchs:

geboren am 19. April 1855 zu Lemberg, verſuchter ſchwerer Königlich jächſiſche Kreis =\2 . Dezember

Galizien , ortsangehörig ebendaſelbſt, Diebſtahl (2 Jahre' bauptmannſchaft 1891.

6 Monate Zuchtbaus Dresden,

laut Erkenntniß vom

23. September 1889),

b ) Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs:

2 . : Felir Alberti, geboren am 30 . Januar 1875 zu Augs- Landſtreichen , Königlich bayeriſche Po. 5 . Februar

Fabritarbeiter, burg, Bayern , ortsangehörig zu Cor. lizei Direktion München , d. J.
| tina , Bezirk Ampezzo, Tirol,

3 . Felix Bauer , geboren am 24. September 1874 zu desgleichen , Königlich preußiſcher Re:14. März d. J .

Kellner, Fünfhaus bei Wien, Defterreidy, orts. · gierungs-Präſident zu

angehörig zu Wien , Düſſeldorf.

4 . Joſef Charwat, geboren am 24. Februar 1861 zu Roth . Betteln , Großherzoglich beſſiſches 7. März d . J.

1 Kommis, Gradi& , Bezirk Rolin , Böhmen , orts. Kreisamt Mainz,

angehörig ebendaſelbſt,
5 . Joſef Chvalovsty, geboren am 11. Dezember 1873 zu Ur. landſtreichen , Königlich preußiſcher Re: 26 . Februar

Arbeiter , bice, Bezirl Podebrady, Böhmen, orts , | gierungs- Präſident zu 1 d. I.

angehörig zu Podmolz, ebentajelbſt, Stade,

6 . Erich Golombed , geboren im Jahre 1874 zu lomza , desgleichen , Röniglich preußiſcher Re. 9. März d. J .

Schneidergeſelle, Ruſſiſch- Polen , gierungs · Präſident zu

Hildesheim
7. Eduard Grieger, geboren im Jahre 1871 zu Petrikau, desgleichen , Königlich preußiſcher Re. 8 . März d. I.

Klempnergeſelle, Gouvernement Warſchau , ortsangehörig gierungs- Präſident zu

ebendaſelbſt , | Breslau,

8 . Franz Gumpinger , geboren am 8 . Mai 1845 zu Ranshofen , desgleichen , Königlich bayeriſches Be. 3 . März d. I .

Schäfer, Bezirk Braunau a . J ., Deſterreich , orts . zirkšamt Mühldorf,

angehörig ebendaſelbſt,

9 . Julius Emil Enghoff geboren am 6 . Februar 1857 zu Ro- Betteln , Königlich preußiſder Re 10 . März d . J .

Jenſen , Schneider. ſkilde, Dänemark, gierungs · Präſident zu

geſelle , Hannover,

10 . Emil Raras, geboren am 4 . Mai 1873 zu Ober-Ein - Landſtreichen , Königlich ſächſiſche Kreis- 29 . Februar

Hüttenarbeiter , ſiedel, BezirkSchluđenau,Böhmen,orts hauptmannſchaft

angehörig zu Hielgersdorf, ebendaſelbſt, Baußen ,

11. Heinrich Rindi, geboren am 15. Juli 1868 zu Parich . Betteln , dieſelbe, 26 . Februar

Ziegelarbeiter, niß, Bezirk Trautenau , Böhmen , orts d . 3 .

angehörig zu Choc, Bezirk Pardubiß ,

ebendaſelbſt,

12. i Wenzel Mad oweß, geboren am 23. Juni 1848 zu Enzes- Landſtreiden , Röniglic preußiſcher Re. 23. Februar

Tagelöbner , feld, Bezirk Baden , Defterreid orts. gierungs · Präſident zu d. F .

angehörig ebendaſelbſt, Stade,

13 . Karl Michel, geboren am 4 . November 1849 zu Betteln , Königlich preußiſcher Re. 4 . März d. J.

| Arbeiter, Deſdney, Bezirk Königgräß, Böhmen, gierungs • Präſident zu
ortsangehörig ebendaſelbſt, Breslau,

14 . Franz Neumann , geboren im Jahre 1853 zu Sainspach , desgleichen , Königlich ſächſiſche Kreis- 22 . Februar

Bandmadergeſelle, Bezirk Schluđenau, Böhmen , orts : hauptmannſchaft

angehörig ebendaſelbſt , Baußen ,
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Name und Stand Alter und Heimath-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

. Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloffen hat.

Grund

Beſtrafung.

Datum

des

Ausweiſungs,

БејФluffев .

der
der Ausgewieſenen .

15. Joſef Radino, geboren am 5 . Januar 1869 zu Neu - Landſtreichen ,

Bäder, ftrakoniß , Bezirk Klattau , Böbmen ,

| ortsangehörig zu Velenom , ebendaſelbſt,

16. Martin Sagan , 39 Jahre alt, aus Nisko, Galizien , desgleichen ,

Flößer , öſterreichiſcher Staatsangehöriger,

17. Franz Joſef geboren am 29. Januar 1867 zu Cham , desgleichen ,

S dwerzmann , Kanton Zug. Schweiz, ſchweizeriſcher

Säger , Staatsangehöriger,

18 . Johann Thumb, geboren am 16 . Dezember 1861 zu desgleichen ,

Schreiner, Wien , ortsangehörig zu Bruď a . D.
Leitha , Deſterreich,

19 . Franz Walchhütter, geboren am 8 . Oktober 1868 zu Mühl- desgleichen ,

Eiſengießer, thal-Leoben , Deſterreich , ortsangehörig

zu Bernegg, ebendaſelbſt,

20. Kajetan Wilhelm , geboren am 14 . Dezember 1859 zu Betteln ,

Stellmachergeſelle, Ruſchewann, Böhmen , ortsangehörig!

| zu Ujeſt, Kreis Leitmeriß, Böhmen ,

Königlich bayeriſches Be. 25. Februar

zirksamt Viechtach, 1 d. J.

Königlich preußiſcher Re- 9. März d. J .

gierungs , Präſident zu
Poſen ,

Röniglich bayeriſche Po. 3 . März d. J .

lizei-Direktion München,

dieſelbe, desgleichen .

Kaiſerlicher Bezirks- Präſi. 8 . März d. I .

dent zu Meß,

Königlich preußiſcher Reo desgleichen.

gierungs. Präſtdent zu
Stettin ,

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin.



porto

- - -

für das ::

Central-Blatt

Deutſche Reich.

Herausgegeben

Reichsamt des Innern. .

Bu beziehen durch alle Poſtanſtalten und Buchhandlungen .
Ju bentehen durà alle Vokanfalten und Sudhe

$99.9Hang 14.XX. Jahrgang. Berlin, Freitag, den 1. April 1892. N 14 .

h
eInhalt : 1. Juftig .Weſen : Ergänzung der Ausführungs

Berordnung zum Gefeß über die Beurkundung des Per.

fonenſtandes und die Eheſchließung vom 6 . Februar 1875

Seite 161

2. Bolle und Steuer - Beſen : Abänderung der vorläufigen

Beſtimmungen über die Zollbehandlung der Verſchnitt.

Weine und Mofte ; - Aenderungen von Tarajäßen 162

Rolonial-Wefen : Ermächtigung zur Vornahme von Civil

ſtands - Aften im ſüdlichen Theil des Schußgebiets von
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Ronſulat-Weſen : Todesfall; - Erequatur:Ertheilungen 163

Polizei .Weſen : Audweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiet , : . . . . . ' . . . . . 163i

1 . I u it is : Weie m . in .

Auf Grund des g. 83 des. Geleges über die Beurkundung des Perſonenſtandes und die Eheſchließung

vom 6 . Februar 1875 - Reichs-Geſeßblatt S . 23 _ hat der Bundesrath zur Ergänzung der Aus

führungs- Verordnung vom 22. Júni 1875 - Central-Blatt S . 386 – Folgendes beſtimmt:

Die bei der Vornahme einer Eintragung in das Standesregiſter am Rande vermerkten Zuſäße,

Löſchungen oder Abänderungen – S . 13 Abfaß 4 des Gefeßes – ſind als ſolche in der in das Neben

regiſter einzutragenden beglaubigten Abſchrift der Eintragung - §. 14 Abſaß 1 des Geſekes – wieder

zugeben .

In die Auszüge aus dem Standesregiſter - $. 15 Abſaß 2 des Gefeßes - iſt unter Weg=

laſſung der bei der Vornahme der Eintragung am Rande vermerkten Zuſäße, Löſchungen oder Abände

rungen nur der berichtigte Wortlaut der Eintragung aufzunehmen .

Berlin, den 10. März 1892.

Der Reichskanzler.

Graf v. Caprivi.

; ini . 27
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2 . Zoll und teuer.Weje n .

Der Bundesrath hat in ſeiner Sibung vom 24. d . Mts . beſchloſſen , daß in Ziffer 1 Abſaß 1 der vors

läufigen Beſtimmungen über die Zoübehandlung der Verſchnitt-Weine und Moſte vom 4 . Februar 0 . 38.* )

die Worte : ,,in Gebinden und mit der Maßgabe in Wegfall zu kommen haben , daß die ſeither erfolgte

Verzollung der in Reffelwagen eingegangenen Verſchnitt - Weine und-Mofte zum Saße von 10 M . nach

träglich genehmigt wird .

Berlin, den 30. März 1892.

Der Meichskanzler.

In Vertretung : Freiherr v . Malbahn .

Der Bundesrath hat in feiner Sißung vom 17 . d. M . beſchloſſen , daß vom 1. Mai 8 . I8 . ab in den

für die Verzolung maßgebenden Tarajäßen die aus nachſtehender Tabelle erſichtlichen Aenderungen ein

zutreten haben :

Lau

fende

Num

Nummer

des

Boll

tarifs

Benennung

der

Gegenſtände.

Art

der

Umſchließung.

Taraſäße.

Prozente des Brutto

gewichts.

mer.
Künftig .Bisher.

. 6.1. 2.

22f Ungefärbte ac. Leinwand . Ballen .

25g 1 Geſalzener ungeräucherter

Schweineſped . : : .

| 259 2 | Mehl aus Getreide . . .

25 x 2 Rohzuder . . . . . .

Kiften .

Såde.

Fäſſermit Dauben von Eichen

und anderem harten Holz .

13 / 12

Berlin , den 30 . März 1892.

Der Reichskanzler .

In Vertretung: Freiherr v. Malbahn.

3 . Kolonial:Weſen.

Nuf Grund des § . 4 des Gefeßes , betreffend die Rechtsverhältniſſe der deutſchen Schußgebiete (Reichs

Geſeßblatt von 1888 S . 75 ), der Kaiſerlichen Verordnung vom 21. April 1886 und des § . 1 des Ge

ſebes vom 4 .Mai 1870 iſt dem mit der kommiſſariſchen Verwaltung des Bezirksamts Kribi im ſüdlichen

Theile des Schußgebiets Kamerun betrauten Referendar a . D . Hellmuth von Derßen für den genannten

Bezirk und die Dauer ſeiner amtlichen Thätigkeit daſelbſt die allgemeine Ermächtigung ertheilt worden ,

bürgerlich gültige Eheſchließungen bezüglich aller Perſonen, welche nicht Eingeborene ſind, vorzunehmen

und die Geburten und Sterbefälle derſelben zu beurkunden .

* ) Central-Blatt S . 86 .
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4 . Kunſul a t . We1 e n .

Der Kaiſerliche Konſul Benteführ in Zürich iſt geſtorben.

Dem zum General - Ronſul des Freiſtaats païti in Berlin ernannten Raufmann William Schönlant

und dem zum Konſul bieſes Freiſtaats ebendafelbſt ernannten Raufmann Paul Gidion iſt das frequatur

Namens des Reichs ertheilt worden .

Dem zum Vize -Ronſul der Vereinigten Staaten von Amerita in Aachen ernannten Herrn William

Haywood iſt das Exequatur Namens des Reichs ertheilt worden .

5 . Poliget.melem

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand alter und Heimath Datum

. des

-B
a
u
f
e
n
d
e

N
r

. Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloffen hat.

Grund

der Beftrafung.
der Ausgewieſenen.

Ausweiſunge.

beſclufſes .

Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs:

1. Carl Barbas , geboren am 20. September 1843 zu landſtreichen , Kaiſerlicher Bezirks - Práſt. 17. März d. 3.

Schuſter, Château-Salins, Lothringen , franzö. dent zu Meß,

fiſcher Staatsangehöriger,
2. Otto Bayer, geboren am 10 . Auguſt 1864 zu Troppau, desgleichen , Königlich preußiſcher Re. 16 . März d. g .

Kaufmann, Deſterreichiſch .Schleſien , ortsangehörig) gierung8. Präſident zu

ebendaſelbſt, Breslau ,

3. Anton Bittner, geboren am 2 . Dezember 1856 zu Nie. Desgleichen , Röniglich fächfiſche Preis. 16 . Februar
Suchmacher und mes , Bezirt B . Leipa, Böhmen , orts . hauptmannſchaft zu
Handarbeiter , angehörig ebendaſelbſt , zwidau ,

4 . Johann Böhm , geboren am 15. Juli 1851 zu Eiſen - Betteln , dieſelbe, 3 . Februar

Maurer , bütti, Bezirt Miel, Böhmen , orts:

angehörig ebendaſelbſt.

5. Sanni Freund, ge. 30 Jahre alt, geboren und ortsange- Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re. 4. März d . J .

borene Ruß, börig zu Bendzin , Ruſſiſch .Polen , gierung 8- Präſident zu

Dopeln ,
6. Erit Sanjen, geboren am 30 . Januar 1867 zu Kopen . Desgleichen , Königlich bayeriſche Po. 5 . März d . J .

Zimmermann , hagen , Dänemart, bäniſcher Staats. lizei -Direktion München ,

angeböriger ,

7. Joſef Hermsdörfer, geboren am 24 . Februar 1855 zu See Betteln , Königlich preußiſcher Re- 18.März d . J .

Kaufmann, ſtadtl, Bezirk Romotau, Böhmen , orts. gierungs -Präſident ju

angehörig ebendaſelbſt , Magdeburg,

8 . Bernard Heulamp, geboren am 4 . Juli 1854 zu Enſchede, desgleichen , Röniglich preußiſcher Re. 9 . Januar

1 Fabritarbeiter, Niederlande, ortsangehörig ebendajelbſt, gierungs · Präſident zu d. F.

| Münſter,

27 *
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Name und Stand Alter und Heimath-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.
Grund .

der Beſtrafung.

1. Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

| Auswetſung8.

beſchluffedo ,
der Ausgewieſenen .

9. Johann teßbor, geboren am 25 . Juli 1864 zu Hainepach. unterlaſſene Beſchaf: Polizei. Behörde zu Sam . 14 . März d. J.

Arbeiter, Böhmen , Öſterreichiſcher Staatsange. fung eines Unter- burg,
höriger , kommens, lines .

10 . Philipp Merklin , geboren am 18 . Febrúar 1861: zu Giro : Landſtreichen ; Kaiſerlicher Bezirks -Präſi, 14 . März d. J .

Tagner, magny bei Belfort, Frankreich , fran. i dent zu Colmar,
LT !

zöſiſcher Staatsangehöriger,

11. Joſef Niebauer, geboren am 16 . Oktober 1858 zu Wien , desgleichen , Königlich bayeriſches Be. 9. März d . J .

Meßger, ortsangehörig zu Watteliß , Bezirk zirksamt Eggenfelden ,

Schüttenhofen , Böhmen ,

12. Margarethe Schabe, geboren am 2 . Juli 1867 zu Recht, gewerbsmäßige Un- Kaiſerlicher Bezirks- Prä . 16 . März d. 3 .

geborene Wieſen , Kreis Malmedy, Preußen , ortsange- zucht; fident zu Meb,
hörig zu Düdelingen , Lupemburg,

13 . Emil Werfer , geboren am 7. Dezember 1868 zu Wien, Landſtreichen , Königlich bayeriſches Be: 10 . März d. J .
Konditor, Öſterreichiſcher Staatsangehöriger, | zirtsamt Kelheim ,

14 . Franz Wittka, Zim : geboren am 2.Auguſt 1845 zu Domeſchau,desgleichen, Königlich preußiſcher Re. 23. Februar

mermann , Bezirk Sternberg, Deſterreich, gierungs . Präſident zu d . I.
Oppeln ,

15. Johann Zannetti, geboren am 21. Juli 1865 zu udine, debgleichen , Raiſerlicher Bezirts • Prä . 16 . März d. I .
Erdarbeiter, Italien , ortsangehörig ebendaſelbſt, : ] 1 fident zu Meß .

Berlin , Çarl Heymanns Verlag . – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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1. Zoll , und Steuer- W ej e n .

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 17. März d . J. beſchloſſen ,

daß in Mainz gemiſchte Privattranſitlager ohne amtlichen Mitverſchluß von den unter Nr. 9

des Zolltarifs aufgeführten Waaren geſtattet werden dürfen .

Der Bundesrath hat in ſeiner Sigung vom 24 . März d . Js. beſchloſſen , daß am 1. April 1892 das

Gelände zwiſchen dem „Kleinen Fleth “ und der Straße „ Bei St. Annen “ dem hamburgiſchen Freihafen

gebiet einverleibt und die vom Bundesrath unter dem 26 . September 1888 - Centralblatt 1888

Seite 913 ff. – feſtgeſtellte Beſchreibung des Laufes der Zollgrenze in folgender Weiſe abgeändert werde:

Von dem weſtlichen Endpunkt der im Niederhafen befindlichen Abſchlußvorrichtung folgt

die Zollgrenze der elbſeitigen Waſſerlinie der äußeren Palliſaden und der ſchwimmenden Ab

fertigungsſtelle Vorſeßen bis zum ſüdlichſten Pfeiler der Niederbaumbrücke und erreicht längs

der Weſtſeite dieſer Brücke das ſüdliche Ufer des Binnenhafens, die Brücke ſelbſt in das Zoll

gebiet einſchließend. Von hier ab folgt die Zollgrenze dem Südufer des Binnenhafens am

Úferrande bis zu dem Zollgebäude am Kehrwieder und ſeßt ſodann ihren Lauf an der Land

ſeite dieſes Gebäudes und demnächſt an der Landſeite der Zollſchuppen bis zur ſüdweſtlichen

Exke des an dem jüdweſtlichen Ende der Kornhausbrücke belegenen Zollabfertigungsgebäudes fort.

28
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" Von hier wendet ſich die Zollgrenze nach Süden , überſchreitet die Straße Neuer Wand

rahm , läuft an der Weſtſeite der Straße Bei St. Annen bis zur nördlichen Ecke der Straße

St. Ännenufer, überſchreitet in öſtlicher Richtung die Straße Bei St. Annen , bis ſie an der

ſüdweſtlichen Ecke des Hauptamtsgebäudes St. Annen den nördlichen Uferrand des St. Annen

fleths erreicht, welchem ſie folgt und alsdann den Broofthorquai und die Geleiſe der Quai

bahn an der öſtlichen Seite der Brookthorquaibrücke überſchreitet, wendet ſich . . . .

im Uebrigen unverändert.

2 . Koniu I a t -Weſe n .

Der Kaiſerliche Konſul in Cagliari (Sardinien ) hat an Stelle des ausgeſchiedenen Ronſular-Agenten

Gianuario Schiaffino den Kaufmann Domenico Coſta zum Konſular-Agenten in Saſſari beſtellt.

3 . H a n dels - und O ew erbe - Weſe n.

Das nachſtehende

Regulativ für die Errichtung einer Kommiſſion für Arbeiterſtatiſtik

wird hiermit veröffentlicht.

Berlin , den 1. April 1892.

Der Stellpertreter des Reichskanzlers.

v . Boetticher.

Regulativ

für die Errichtung einer Kommiſſion für Arbeiterſtatiſtik.

8 . 1 .

Zur Mitwirkung bei den ſtatiſtiſchen Erhebungen , welche bei der Vorbereitung und Ausführung

der die Verhältniſſe der gewerblichen Arbeiter (Titel Vil der Gewerbeordnung) betreffenden Geſeßgebung

erforderlich werden , wird eine Kommiſſion für Arbeiterſtatiſtik errichtet.

S. 2 .

Die Kommiſſion beſteht aus einem Vorſißenden und zwölf Mitgliedern .

Der Vorſißende wird vom Reichskanzler ernannt.

Von den Mitgliedern werden fünf vom Bundesrath und ſechs vom Reichstag gewählt; ein

Mitglied ernennt der Reichskanzler aus den Beamten des Kaiſerlichen Statiſtiſchen Amts .
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$ . 3.

Die Ernennungen erfolgen für fünf Jahre, die Wahlen für die Dauer jeder Legislaturperiode ;

jedoch verbleiben am Schluſſe einer Legislaturperiode die gewählten Mitglieder ſolange im Amt, bis die

Neuwahlen vollzogen ſind.

Gewählte Mitglieder, welche während der Dauer der Legislaturperiode aus der Kommiſſion

ausſcheiden , werden durch Neuwahlen erſeßt.

S . 4 .

Die Kommiſſion für Arbeiterſtatiſtik hat die Aufgabe:

1. auf Anordnung des Bundesraths oder des Reichskanzlers die Vornahıne ſtatiſtiſcher Er

hebungen , ihre Durchführung und Verarbeitung, ſowie ihre Ergebniſſe zu begutachten ;

2. dem Reichskanzler Vorſchläge für die Vornahme oder Durchführung ſolcher Erhebungen

zu unterbreiten .

S. 5 .

Die Kommiſſion iſt befugt, Arbeitgeber und Arbeiter in gleicher Zahl zu ihren Sißungen mit

berathender Stimme zuzuziehen , und in Fäden , in denen eine Ergänzung des ſtatiſtiſchen Materials zur

Aufklärung der Verhältniſſe erforderlich erſcheint, Auskunftsperſonen zu vernehmen. Die Zuziehung von

Arbeitgebern und Arbeitern muß erfolgen , wenn dies vom Bundesrath oder vom Reichskanzler an

geordnet wird .

Die Kommiſſion kann die Erledigung einzelner der ihr obliegenden Aufgaben und Befugniſſe

einem aus ihrer Mitte gewählten Ausſchuß übertragen . Die Einberufung der zu den Sißungen zuzu

ziehenden Arbeitgeber und Arbeiter und die Vorladung der Auskunftsperſonen erfolgen durch den Vorſißenden .

$ . 6 .

Der Vorſißende und die Mitglieder der Kommiſſion , die zu den Sißungen zugezogenen Arbeit

geber und Arbeiter , ſowie die Auskunftsperſonen erhalten nach im voraus durch den Reichskanzler zu

beſtimmenden Säßen Erſaß ihrer baaren Auslagen , die Arbeiter außerdem für entgangenen Arbeitsverdienſt.

$ . 7 .

Die Einberufung der Kommiſſion erfolgt auf Anordnung oder mit Genehmigung des Reichs

kanzlers durch den Vorſißenden .

§. 8 .

Die Kommiſſion iſt bei Anweſenheit von mindeſtens ſieben Mitgliedern beſchlußfähig ; ſie faßt

ihre Beſchlüſſe nach Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit giebt die Stimme des Vorſißenden den

Ausſchlag.

Im Uebrigen wird die Geſchäftsordnung der Kommiſſion zunächſt vorläufig, demnächſt nach An

hörung der Kommiſſion endgültig vom Reichskanzler erlaſſen .

$ . 9.

Der Reicha kanzler, ſowie die Bundesregierungen ſind beſugt, zu den Sißungen der Kommiſſion

und ihrer Ausſchüſſe Vertreter zu entſenden , welche jederzeit gehört werden müſſen .
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4 . Bank

nach

Status der deutſchen Noten

den im Reichsanzeiger veröffentlichten Wochenüber

(Die Beträge lauten

Passiva.

Event.

Ver

bindlid

teiten
Sonſtige

Bezeichnung

der

Banken.

Grund- Rejerve. Noten
Gegen

29. febr.
Kapital. Fonde. Umlauf.i

Sonſtige

ingen ' Begen täglich Gegen

dedte 29. Febr. Faltge 29. Febr.
Ver :

Noten . 1892. bindlich : 1892.

1

feiten .

Begen Sie Bejen

29. febr. ] der 29 . Febr.

1892. Baffiva. ' 1892 .

aus

Ver

bindlid -

feiten Gegen

mit 29. Febr.
Ründis 1892.

gungen

friſt.

Paſſiva .

l-'L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

1892.

weit

geben

inlän

diſchen
Wediſeln.

--

3. T . 5. 6 . 7 8. 10 . 11. 12. 13 . 1 14 . 15. 16. | 17 .

1 Reimabant . . . . . . 120 000 30 000 1 026 368 + 134862

600 1973 - 72

18 709' + 48 709 536 636 -- 99925

1010 + 19 172 - 73000) 411

18 000 4500 12 891, + 2 470 ) 8082 + 1 828 5 758* + 1660 880

Städt. Bank zu Breslau |

Frankfurter Bunt . . . .

Bayeriſche Notenbant . .

Sächſiſche Bank zu Dregden

7500 1629 218 848

+

-

3 280 +

10 140 +

-

15 129 -

25 +

-

30 0004463

160

656

-

527

2

-

2 310

Württembergiſche Notenbant

1865 + 13011714 869 + 37325

33 + 1 9058 + 821

282 + 581 51 571 + 5915

4 326 - 1 249 84 215 + 1464

393 + 174 111 708 + 4885

34 359 + 1112

26 241 - 376

56 ] 31 896 + 377)

291 - 447 18 090 + 253

9 000 719 )

+
63 403. + 2 374

47913 + 7 402

23 226 + 1475

13506 + 325

13 358 + 422

2911 + 593

-

29 509 + 740

18 708' + 5 003

10 224 + 147

8847 + 331

8215 + 682

2096 + 431

572

7357 +

13 810

1 132 +

1321 –

92* -

2 885 +

1 118168

735Badiſche Bank . . . . 1587

+

2 903

8 Bant für Süddeutjậlaud :

9000

15672

10 500

1789 1 306

9 Braunſchweigiſche Bauf. | 603

+

12 900 + 95 583

Zuſammen : 222672 458901 205 519 + 149851 135 400 + 57 890 569 163 ' - 100954 29 474 + 386 9 259 - 666 2 082 007 + 51 037 1035

Bemer k u n g e n .

Zu Spalte 5* : Davon in Abſchnitten zu 100 M . = 805 804 450 M .,
- 500 - = 33 979 000 Ale (bei den Banken Nr. 1, 3, 5 ),

- 1000 = 364 011 500 AL. ( . . . 1, 2 , 3 ).

Zu Spalte 9 Nr. 3* : Darunter 131 800 M . noch nicht zur Einlöſung gelangte Guldennoten .

Zu : 9 · 8* : . 92 156 M . . - Gulden - und Thalernoten .
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Weí e n .

b a n ke u Ende M ä r z 18 9 2

ſichten , verglichen mit demjenigen Ende Februar 1892.

auf tauſend Mark.)
Activa .

Gegen
Metall . Sontige

Gegen

29. Febr.

1892.

Reich

faffen

deine.

(mejen

29. selir.

1892.

Roten

anderer

Banten.

(Wegen

29. febr.

1892.

Wechſel.

Gegen

29. febr.

1892.

(Hegen

ffeften . 129. Gebr.

1892.

(Wegen

29. Febr.Lombard. 29 . Febr.

1892.

Summe Gegen

der 29 . Feli.

Aktiva . , 1892
Mftiva.

ind.

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
e
r

.

1892 .

- 18 19. 20. 21. 22 23 . 24 . 25 . 26 . 27. 1 28. 29. 30. 31. 32. 33.

1

24 067, 415 + 6515 + 2 833

+

11 184

251

325

251 33 -

1

440

29

210

110

578 910 + 34 871

4 462 ' + 142

30 564 + 3029
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5 . Polizei-Weie n .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Heichsgebiet.

Name und Stand Alter und Seimath

-E
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beftrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloffen hat.

Datum

des

Uusweiſungs.

beſchluſſesder Ausgewieſenen.

6 .

Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs:

1 . Joſef Marie geboren am 18 . Auguſt 1858 zu Eta : Landſtreichen , Raiſerlicher Bezirks-Präſi. 23. März d . J .

| Delaune, Sattler , vayer, Kreis Freiburg, Schweiz, orts : dent zu Meß ,
| angehörig ebendaſelbſt,

2. Franz Dreßler, geboren am 2 . Februar 1848 zu Weß. desgleichen , Königlich bayeriſches Be-!9. März d . J .
Tiſchler, walde, Bezirk Reichenberg, Böhmen , zirksamt Mühldorf,

| ortsangehörig ebendaſelbſt,

3 . Valentin Guber , geboren am 3 . September 1858 zu desgleichen, Königlich bayeriſche Po: 15 . März d . J.

Ziegel- und Bahn. Caſarſa della Delizia, Provinz Udine, lizei-Direktion München ,

arbeiter, | Italien , ortsangehörig zu Udine,

4 . Wenzel Jantſch , geboren im Jahre 1873 zu Andorf, desgleichen , Röniglich preußiſcher Re- 20 . März d. J.

Arbeiter, Bezirk Emburg, Oberöſterreich , orts gierungs-Präſident ju

angehörig zu Rarolinfeld bei Reichen : Magdeburg,

bach , Böhmen ,

5 . Anton Bodleidad , geboren am 23. Dezember 1849 zu Linz, Betteln , Königlich preußiſcher Re- 25. März d. 3
Fabrikarbeiter, Oberöſterreich , ortsangehörig ebenda : gierungs · Präſident zu

ſelbſt, Hildesheim

6 . Arent Martens , geboren am 16 . Dezember 1867 zu desgleichen , Königlich preußiſcher Re: 3. März d. J.
Arbeiter, | Rünerwald , Kreis Meppel , Nieder gierungs- Präſident zu

lande, ortsangehörig ebendajelbſt, Arnsberg ,

7 ., Geza Roſenberg , geboren am 18 . April 1873 zu Roſen - Landſtreichen , Königlich bayeriſche Po: 12 . März 1 . I .

Spängler, berg , (Rozſahegy) . Komitat Lipto, lizei- Direktion München,

Ungarn, ungariſcher Staatsangehöriger,

8 . Mathias Stein : geboren am 21. September 1862 zu desgleichen , dieſelbe, 10.März d. J.
haujer , forb. Pfarrwerfen , Bezirk St. Johann ,

flechter, Deſterreich , Öſterreichiſcher Staatsan .

gehöriger,

9 . Jobann Vieße, geboren am 26 . September 1860 zu Betteln , Königlich ſächſiſche Kreis: desgleichen .

Weber und Tage Roſenbain , Bezirk Schluđenau, Böh. hauptmannſchaft

arbeiter, men , ortsangehörig zu Kaiſerswalde, Baußen ,

ebendaſelbſt,

10 . Joſef Wauthier, geboren am 28 . Oktober 1849 zu Gero- desgleichen , Kaiſerlicher Bezirks- Prä: 22.März d. 9 .
Gärtner , 1 manil, Frankreich , ortsangebörig eben : ſident zu Meß,

daſelbſt,

11 . Nicolaus Welter, geboren am 8 . Januar 1873 zu Eich , Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re- 28 . März d. J .
Handſdubmacher, Luremburg, ortsangebörig ebendaſelbſt, gierungs. Präſident zu

Erfurt,

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin .



- -171

Central-Blatt

für das

Deutſche Reid .

Herausgegeben

im

Reichsamt des Innern.

Bu beziehen durch alle Poltanſtalten und Buchhandlungen .

XX. Jahrgang. Berlin , Freitag , den 15 . April 1892. N 16 .

Inhalt : 1. Eiſenbahn - Wejen : Ergänzungen und Ab

änderungen der Anlage D zu $.48 des Betriebs Reglements

für die Eiſenbahnen Deutſchlands . . . . Seite 171

2 . Zolls und Steuer -Wcien : Beſtellung eines Stations.

Kontroleurs ; - Veränderungen in dem Stande oder den

Befugniſſen der Zoll- und Steuerſtellen . . . . 172

I

I

3 . Konſulat-Weſen : Ermächtigung zur Vornahme von Civil.

ſtands -Akten ; - Todesfall . . . . . . . 173

4 . Polizei-Weien : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiet . . . . . . . . . . . . . 174

- umgung
en

in eines Seite 171

i

1 , Eije n b a h n - Wejen.

Bekanntm a d ung,

betreffend Ergänzungen und Abänderungen der Anlage D zu §. 48 des Betriebs-Reglements

für die Eiſenbahnen Deutſchlands .

Auf Grund des Artikels 45 der Reichsverfaſſung hat der Bundesrath in ſeiner Sißungvom 7. April

d . I. nachſtehende Ergänzungen und Abänderungen der Anlage D zu §. 48 des Betriebs -Reglements für

die Eiſenbahnen Deutſchlands beſchloſjen :

I. Die Eingangsbeſtimmung unter IIb iſt wie folgt zu faſſen :

„ Dahmenit (ein Gemenge von ſalpeterſaurem Ammonium , ſalpeterſaurem Kali und

Naphtalin ) ſowie Gemiſche aus Salpeter, Harz , Naphtalin und rohen Theerölen unter

liegen nachſtehenden Beſtimmungen :“

II. Die Beſtimmung unter XXXVIII a 2 c erhält folgende Faſſung:

„ C. Für Chlor : 50 Atmoſphären und 1 kg Flüſſigkeit für je 0,9 Liter Faſſungsraum .“

III. Hinter der Beſtimmung XXXVIII a iſt folgende neue Beſtimmung nachzutragen :

„ XXXVIII b . Verdichteter Sauerſtoff und verdichteter Waſſerſtoff werden unter folgenden

Bedingungen befördert:

1. Dieſe Stoffe dürfen höchſtens auf 120 Atmoſphären verdichtet ſein und müſſen in

nahtloſen Cylindern aus Stahl oder Schmiedeeiſen von höchſtens 2 m Länge und

18 im innerem Durchmeſſer zur Beförderung auſgeliefert werden .

29
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Die Behälter müſſen :

a ) bei amtlicher, alle drei Jahre zu wiederholender Prüfung einen inneren Druck

von 250 Átmoſphären , ohne bleibende Aenderung der Form und ohne Undich

tigkeit zu zeigen , ausgehalten haben ;

b ) mit Manometern verſehen ſein und einen amtlichen , an leicht ſichtbarer Stelle

in dauerhafter Weiſe angebrachten Vermerk tragen , der die Höhe des Druckes

und den Tag der leßten Druckprobe angiebt;

c) Ventile tragen , die, wenn ſie im Innern des Flaſchenhalſes angebracht ſind,

durch einen aufgeſchraubten , nicht über den Rand des Flaſchenhalſes hervor

ragenden Metallſtöpſel von mindeſtens 2,5 cm Höhe oder, wenn ſie ſich außer

halb des Flaſchenhalſes befinden , durch feſt aufgeſchraubte, aus gleichem Stoffe,

wie die Behälter ſelbſt, hergeſtellte Kappen zu ſchüßen ſind ;

d ) falls ſie unverpackt aufgeliefert werden , mit einer Vorrichtung verſehen ſein ,

die das Rollen verhindert. Erfolgt die Auflieferung in Kiſten , ſo ſind dieſe

mit der deutlichen Aufſchrift „ Verdichteter Sauerſtoff“ oder „ Verdichteter Waſſer

ſtoff“ zu verſehen .

2 . Die mit verdichteten Gaſen gefüllten Behälter dürfen nicht geworfen werden und ſind

weder der Einwirkung der Sonnenſtrahlen , noch der Dfenwärme auszuſeßen .

3 . Zur Beförderung ſind nur bedeckt gebaute Wagen zu verwenden."

Vorſtehende Aenderungen treten am 1. Mai d. J. in Kraft.

Berlin , den 8 . April 1892.

Der Reichskanzler.

Graf p . Caprivi.

2 . zoll. und Steuer-Weſen.

Auf Grund der Beſtimmung im Artikel 36 der Reichsverfaſſung iſt nach Vernehmung des Ausſchuſſes

des Bundesraths für Zoll- und Steuerweſen der Stations-Kontrolör, Großherzoglich badiſche Miniſterial

Sekretär Moſer zu Köln unter Belaſſung in ſeinen bisherigen Funktionen vom 1 . April d . I . ab auch dem

neu errichteten Königlich preußiſchen Hauptſteueramt zu Düren als Stations-Kontrolör beigeordnetworden .

Veränderungen in dem Stande oder den Befugniſſen der Zoll- und Steuerſtellen.

Im Königreich Preußen.

Es iſt ertheilt worden :

den Steuerämtern I. zu Erkelenz und Geilenkirchen im Bezirk des Hauptzollamts zu

Kaldenkirchen die Befugniß zur Erledigung von Begleitſcheinen Il über zollpflichtige Waaren und in

ländiſches Salz,

dem Steueramt I. zu Stolberg im Bezirk des Hauptzollamts zu Aachen die Befugniß zur

Erledigung von Begleitſcheinen 1 über das für die chemiſche Fabrik Rhenania daſelbſt ankommende, zur

Denaturirung beſtimmte inländiſche Salz,

dem Steueramt I. zu Warendorf im Bezirk des Hauptſteueramts zu Rheine die Befugniß zur

Erledigung von Begleitſcheinen 1 über Kokosgarne für den Mattenfabrikanten B . Wichmann zu Lingen

und Münſter,

dem Steueramt I. zu Sigmaringen im Bezirk der Königlichen Regierung zu Sigmaringen die

Befugniß zur Erledigung von Begleitſcheinen I über Waaren der Nummer 25 des Zoltarifs, ſowie über

Reiſegeräth und die mit demſelben eingehenden zollpflichtigen Waaren und zur Erledigung von Begleit

ſcheinen II und
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dem Steueramt I. zu Hechingen in demſelben Bezirk die Befugniß zur Erledigung von Be

gleitſcheinen II .

Die dem Nebenzollamt I. zu Gollub im Bezirk des Hauptzollamts zu Thorn beigelegte Be

ſugniß zur Erledigung von Begleitſcheinen | über Gegenſtände, zu deren Abfertigung das ruſſiſche Amt

Dobrzyn befugt iſt, iſt auf ſolche Waaren beſchränkt worden , welche nach Rußland ausgeführt oder auf

das Zodkonto der Handelsmühle in Gollub angeſchrieben werden .

Das Steueramt I. zu Priebus im Bezirk des Hauptſteueramts zu Sagan iſt nach Nieder

Hartmannsdorf verlegt worden.

Die dem Salzſteueramt I. zu Unna -Königsborn im Bezirk des Hauptſteueramts zu Dortmund

beigelegte Befugniß zur Erledigung von Begleitſcheinen I über das für den Mühlenbeſißer Karl Bremme

in Unna eingehende Getreide iſt zurückgezogen worden .

Das Steueramt II. zu Neuſtadt a . Rübenberge im Bezirk des Hauptſteueramts zu Hannover

iſt aufgehoben und zu Stadthagen in demſelben Hauptamtsbezirk ein Steueramt I. errichtet worden .

Im amtlichen Verkehr ſind die Namen der Städte Cörlin an der Perſante und Cöslin , in denen

ſich Steuerämter I. befinden , ſowie die Stadt Colberg fortan mit dem Anfangsbuchſtaben „ K “ zu ſchreiben .

Das Hauptzollamt zu Kolbergermünde hat die Bezeichnung „ Hauptzollamt zu Kolberg" erhalten .

Im Königreich Bayern.

Dem Nebenzollamt zu Neuſtadt a. H . im Bezirk des Hauptzollamts zu Landau i. Pfalz iſt

das Niederlagerecht und die unbeſchränkte Befugniß zur Erledigung von Begleitſcheinen I und II ver

liehen worden .

Im Großherzogthum Heſſen .

Der Ortseinnehmerei zu Groß -Umſtadt im Bezirk des Hauptſteueramts zu Offenbach iſt die

Befugniß zur Ausſtellung von Uebergangsſcheinen über Bier, Wein und Dbſtwein ertheilt worden .

Jm Fürſtenthum Reuß i. L.

Dem Salzſteueramt zu Heinrichs hall im Bezirk des Hauptſteueramts zu Gera iſt die Be

fugniß zur unbeſchränkten Erledigung von Begleitſcheinen I über inländiſches Steinſalz ertheilt worden .

Im Gebiet der freien und Hanſeſtadt Hamburg.

In Hamburg iſt eine nur für die Abfertigung des Perſonenverkehrs vom Neuen Wandrahı über

die Kornhausbrücke beſtimmte, dem Hauptzollamt St. Annen unterſtellte neue Zollſtelle errichtet worden ,

welche die Bezeichnung „ Zoll-Aſſiſtentur Neuer Wandrahm “ führt. Die Zol -Aſſiſtentur Neuer

Wandrahm hat lediglich die Befugniß zur unbeſchränkten Abfertigung zur Verzolung.

3 . Koniulat Weſe n .

Dem Kaiſerlichen Konſul Biermann in Apia iſt auf Grund des §. 1 des Geſeßes vom 4. Mai 1870

in Verbindung mit §. 85 des Geſeßes vom 6 . Februar 1875 für ſeinen Amtsbezirk die Ermächtigung

ertheilt worden , bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichsangehörigen und Schußgenoſſen , mit Ein

ichluß der unter deutſchem Schuße lebenden Schweizer, vorzunehmen und die Geburten , Heirathen und

Sterbefälle von ſolchen zu beurkunden .

Der Kaiſerliche Konſul Alexander Robertſon in Peterhead (Schottland) iſt geſtorben .
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4 . Polizei Weie n. .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Alter und Seimath-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beftrafung.

Behörde, welche die

#umeijung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſungs.

БејФluffеѕ .
der Ausgewieſenen .

5 .

a ) Auf Grund des §. 39 des Strafgeſeßbuchs :

1. Franz Rolás, Kut- geboren am 5 . November 1856 zu ſchwerer Diebſtahl im Königlich ſächſiſche Kreis . 6 . November

icher und Handarbei. Malcic, Bezirk Turnau, Böhmen , orts : Rüdfall ( 3 Jahre hauptmannſchaft
ter , angehörig ebendaſelbſt, Zuchthaus laut Er: Baußen ,

kenntniß vom 21.

März 1889),

b ) Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs :

2. Joſef Batermann , geboren am 23. Dezember 1869 zu Landſtreichen , Röniglich preußiſcher Re: 12. März d. J .

Wolſpinner, Morgenſtern, Bezirk Reiffenberg, Böb. gierungs • Präſident zu

men, ortsangehörig ebendaſelbſt, Marienwerder ,

3 . Crescenz Denk, geboren am 16 . Mai 1869 zu Beider- gewerbsmäßige Un. Königlich bayeriſches Be. 18 . Dezember
Dienſtmagd, i wieje , Bezirk Paſſau, Bayern, Öſter, zucht, zirksamt Sulzbacy, v . I .

| reidiſche Staatsangebörige,

Joſef Fiala , 28 Jahre alt, geboren zu Zales, Bezirk Landſtreichen , Stadtmagiſtrat Deggen - 24 .März d. J .
Schloſſer, Preſtiß , Böhmen , ortsangehörig zu dorf, Bayern ,

þoric, ebendaſelbſt.

5 . Ferdinand Kalabiſa, geboren am 1. Juli 1857 zu Wien , Betteln , Königlich bayeriſches Bes 17. März d. J.

Pflaſterer, Deſterreich, Öſterreichiſcher Staatsanger | zirksamt Tölz ,

böriger,
6 . Emil Lacroir, geboren im Jahre 1847 zu Graz, Landſtreichen, Königlich bayeriſches Be- desgleiden .

Schreiber, Deſterreich, Öſterreichiſcher Staatsange. | zirksamt Laufen,

böriger,
7 . Sirich Makuſi , geboren am 16.Oktober 1847 zu War desgleichen , Röniglich preußiſcher Re- 31. März d . .

Zehngeboteſchreiber, idhau , Ruſſiſc . Polen , ruſſiſcher Staats. gierungs- Präſident qu

, angehöriger , Wiesbaden,

8. | Anton Michel, geboren am 5 . Januar 1835 zu Nieder. desgleichen , Königlich ſächſiſche Kreis. 29. Februar

Weber , Ehrenberg. Bezirk Rumburg, Böhmen , | hauptmannſchaft zu 1 d . J .

| ortsangehörig ebensajelbſt, Baußen ,

9 . Rarl Pimpl, geboren am 20 . Juli 1859 zu Lohm , desgleichen , Königlich bayeriſches Be: 7. März d. J .

Maurer, | Bezirk Tepl, Böhmen, öſterreichiſcher zirksamt Vohenſtrauß,

Staatsangehöriger,

10 . Benedikt Renz, geboren am 15 . Juli 1848 zu Meßerlen , desgleichen , Kaiſerlicher Bezirks- Präſi. 1. April d . I.

Tagner, | Schweiz, ſchweizeriſcher Staatsange dent zu Colmar,

höriger,

11. Eugen Schaichet, geboren am 13. November 1866 zu desgleichen , Königlich preußiſcher He- 29 . März d . J .

Schloſſergeſelle, Zawoja , Bezirk Miſchleniß, Galizien , gierungs - Präſident zu

| ortsangehörig ebendaſelbſt, Breslau ,

Franz Sutjat, geboren am 2. April 1843 zu Neszluſa , desgleichen , Königlich bayerijches Be- 22.März d . I .

Spängler, | Bezirk Sillein , Romitat Trentſdin , zirksamt Mühldorf,

Ungarn , ortsangehörig ebendaſelbſt,

13 . Joſef Thielemann , geboren am 12.März 1852 zu 3cſtehof. desgleichen , Königlich preußiſcher Re. 19.März d. J .

Steinbauer, Ruſiiích . Polen , ortsangehörig ebens gierungs - Präſident zu

daſelbſt, Hildesheim ,

14 . Johann Uliak, geboren am 17 . September 1864 zu desgleichen , Königlich preußiſcher Re- 9. März d. J .

Arbeiter , Mogilau, Galizien , gierungs : Präſident zu

Dppeln ,
15. Anton Vöth , geboren im November 1843 zu Bratters- Betteln , Königlidi preußiſcher Re- 29.März d. J.

Arbeiter , | dorf, Bezirk Schönberg, Mähren , orts. gierungs. Präſident zu

| angehörig ebendaſelbſt, Breslau ,

Berlin , Carl Heymanns Verlag. - Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .



- -175

Central-Blatt

Deutſche Neidh .

für das

Herausgegeben

Reichsamt des Innern.

Bu beziehen durd alle Poſtanſtalten und Budhandlungen .

XX. Jahrgang. Berlin , Freitag, den 22 . April 1892. N 17 .

Inhalt : 1. Juftiz -Weſen : Ergänzung des Verzeichnifies

derjenigen Stellen , an welche Erſuchen um Einziehung

von Gerichtskoſten zu richten ſind . . . . Seite 175

Finanz- Bejen : Nachweiſung über Einnahmen des Reichs

vom 1. April 1891 bis Ende März 1892 . . . 176

3 . allgemeine Verwaltungs - Sachen : Abänderung des Ver.

zeidniſſes der Reichsbeamten zur Verordnung, betreffend

die Tagegelder, Fubrtoſten und Umzugsfoſten . . 177

Konſulat. Weſen : Erequatur. Ertbeilungen . 178

5 . Polizei- Weien : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiet . . . . . . . . . . . . . 178

1. I u ft i z · Weje n .

Das Verzeichniß derjenigen Kaſſen, an welche nach der vom Bundesrath unter dem 23. April 1880 be

ſchloſſenen Anweiſung Erſuchen um Einziehung von Gerichtskoſten zu richten ſind (Central-Blatt von 1885

S . 79 fg.), wird in Folge der Errichtung eines Amtsgerichts Kirn vom 1 . April d . Js. ab dahin er

gänzt, daß Seite 104 hinter den auf das Amtsgericht Kirchhundem bezüglichen Angaben einzuſchalten iſt:

In
Gehört zum

Betreffende Kaſſe reſp .Für den Bezirk des

Amtsgerichts dem Staate
Landgericht Oberlandesgericht

Behörde

Preußen . Coblenz. Cöln . Königliche GerichtskaſſeRirn .

in Kirn .
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2 . Finanz -Weie n .

Nachweiſung der zur Anſchreibung gelangten Einnahmen (einſchließlich der kreditirten Beträge) an

Zöllen und gemeinſchaftlichen Verbrauchsſteuern ſowie anderer Einnahmen im Deutſchen Reich

für die Zeit vom 1 . April 1891 bis zum Schluſſe des Monats März 1892.

Bezeichnung
Ausfuhr.

der

Die Soll

Einnahme beträgt

vom Beginn des
Etatsjabres bis

zum Schluſſe des
obengenannten

Monats

Bleiben

Einnahme

in demſelben

Zeitraum

des Vorjahres

(Spalte 4 )

Differenz
zwiſchen den

Spalten 4

und 5 ,

+ mehr

- weniger

Vergütungen

Einnahmen.

M Ah Me

1. 2 .

404 687 298

11 413 856

88 156 380

55 626 015

43 286 181

29 819 759

273 400

125 101

81 644 848

83 382

54 884

8 732 703

404 413 898

11 288 755

6 511532

55 542 633

43 231 297

21 087 056

388 478 517

11 854 127

16 555 973

54 540 935

42 814 508

18 729 402

+ 15 935 381

- 565 372

- 10 044 441

+ 1001698

+ 416 789

+ 2 357 654

-116 076 329

25 468 990

3 382 134

119 794

92 974

115 956 535

25 376 016

3 382 134 1

123 728 989

25 395 043

3 332 251

7772 454

19 027

49 883+

Zölle . . . . . . . . . . . . .
Tabadſteuer . . . .

· · ·
Zudermaterialſteuer . .

Verbrauchsabgabe von Zuđer . . . . . .
Calzſteuer . . . . . . . . . . . .

Maiſchbottich. und Branntweinmaterialſteuer
Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zu

ſchlag zu derſelben . . . . . . .

rau teuer : : : : : : : : : : :

Uebergangsabgabe von Bier . . . . . . .

Summe .

Spielkartenſtempel . . . . . . . .

Wechſelſtempelſteuer . . . . . . . . .

Stempelſteuer für

a ) Werthpapiere

b) Kauf- u. ſonſtige Anſchaffungßgeſchäfte
c ) Looſe zu :

Privatlotterien . .

Štaatslotterien . . . .

777 916 942 686 789 856

1 323 188

8 175 592

685 429 745

1 275 012

7 818 645

1 +

+

1360 111

48 176

356 947

I
I
I
I
I
I

4 585 015

11 019 906

5 338 939

13 462 291

753 924

2 442 385

I
l

1
1

+1 452 914

6 937 434

555 471

7023 448

897 443

86 014

Anmerkung. Die zur Reichskaſſe gelangte Iſt . Einnahme abzüglich der Ausfuhr. Vergütungen und Verwaltungs.

koſten beträgt bei den nachbezeichneten Einnahmen biš Ende März 1892:

Bezeichnung

der

Einnahme n.

Iſt- Einnabine vom

Beginn des Etatsjahres
bis zum Schluſſe des

obengenannten Monats

Iſt-Einnahme in
demſelben Zeitraum des

Vorjahres

Differenz zwiſchen den

Špalten 2 und 3 ,
+ mehr

- weniger

M M

4 .2 . 3 .

376 680 139

11 540 709

9 918 852

55 235 341

42614 526

18 271 522

367631 138

11 146 900

6 475 386

52 185 970

41 900 161

16 051 742

+
+

+
+

+
+

9 049 001

393 809

3 443 466

3 049 371

714 365

2 219 780

Zölle . . . . . . . . . . . . .

Tabadſteuer
Zudermaterialſteuer . .

Verbrauchsabgabe von Zuđer .
Salzſteuer . . . . . . . . . . . . .

Maiſchbottich - und Branntweinmaterialſteuer . .

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zuſchlag
2u berjelben . . . . . . . . .

Brauſteuer und Uebergangsabgabe von Bier . .

Summe .
Spielkartenſtempel . . . . . . . . . . .

99 999 353

24 437 479

103 714 654

24 409 531

+

3 715 301

+ 27 948

+ 15 182 439638 697 921 623 515 482

41 4161 245 332 1 203 916

+
+
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3 . Allgemeine Verwaltungs-Sachen.

Auf Grund des $ . 19 der Verordnung, betreffend die Tagegelder, die Fuhrkoſten und die Umzugskoſten

der Reichsbeamten , vom 21. Juni 1875 (Reichs- Geſeßblatt Seite 249), iſt die Einreihung der Reichs

beamten in die unter Nr. III bis VI des § . 1 und unter Nr. II bis vi des §. 10 dieſer Verordnung

aufgeführten Beamtenflaſſen nach Maßgabe des unterm 6 . Januar 1876 (Central-Blatt Seite 7) ver

öffentlichten Verzeichniſſes feſtgeſtellt worden . Leşteres wird bezüglich der nachſtehend aufgeführten

Rategorien von Reichsbeamten ergänzt bezw . abgeändert, wie folgt:

Verzeichniß der Reichsbeamten .
$ . 1 g . 10

der Verordnung, betreffend die Tagegelder, die Fuhrkoſten und die Umzugskoſten der Reichs

beamten , vom 21. Juni 1875 .

Klaſſe IV .

Mitglieder der übrigen Reichsbehörden.

D . Verwaltung des Reichsheeres.

1. Preußen 2c.

Es treten hinzu:

Königliche Regierungs- Baumeiſter.

Regierungs- Baumeiſter.

Baumeiſter, nicht preußiſche, ſoweit ſie

die Befähigung zur Anſtellung im

Baufach ihrer Heimathsſtaaten be

fißen .

Klaſſe v . Klaſſe V .

Sekretäre der höheren Reichsbehörden. Sekretäre der höheren Reichsbehörden .

D . Verwaltung des Reichsheeres .

1. Preußen 2c.

Es fallen fort:

Baumeiſter.

Nicht etatsmäßig angeſtellte Baumeiſter.

Klaſſe VI. Klaſſe VI.

· Subalternen der übrigen Reichsbehörden . Subalternen der übrigen Reichsbehörden.

C. Verwaltung des Reichsheeres .

Es treten hinzu :

1. Preußen 2c.

Roßärzte.

2 . Sachſen.

Roßärzte.

3 . Württemberg.

Rokärzte.

Berlin , den 14. April 1892.

Der Reichskanzler.

In Vertretung : Freiherr v . Malbahn.

30 *
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4 . Konſul a t .Weſe n .

amens des Reichs iſt das Exequatur ertheilt worden :

dem zum General- Konſul für Dänemark in Berlin ernannten Banquier, Kommerzienrath

Ernſt.Mendelsſohn - Bartholdy,

dem zum Konſul der Vereinigten Staaten von Amerika in Aachen ernannten Herrn Charles

Weare ,

dem zum Konſul des Freiſtaates Salvador in Elberfeld ernannten Kaufmann Werner Eſſer,

und

in dem zum Ronſul der Vereinigten Staaten von Amerika in Sonneberg (Herzogthum Sachſen

Meiningen ) ernannten Herrn David S . R . Buick.

5 . Poliget.Weſe n .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Ulter und Heimath

1-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beftrafung.

Behörde, welche die

Uusweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

de

Uusweiſungs ,

beſchlufſes.der Ausgewieſenen.

2. 5 . 6 .

Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs:

1 . Lorenz Bianchi, Erd- gefunden als Kind am 22. Juni 1860 |Landſtreichen, Kaiſerlicher Bezirks-Präſi./4 . April 8 . J .

arbeiter, zu Como, Italien , italieniſcher Staats. | dent zu Colmar,

angehöriger,

2. Joſef Bödi, Bäder- geboren am 26. November 1861 zu desgleichen , Königlich preußiſcher Re. 6. April d. I.

geſelle, Linz, Deſterreich, gierungs-Präſident zu

Hannover,

Stephanie Czaika, angeblich 20 Jahre alt , geboren zu Bau desgleichen , Königlich preußiſcher Re: 22. Februar

Zigeunerin , biß, Kreis Dswiecim , Galizien , gierungs · Präſident zu d. I.

Dppeln ,

Joſef Egenſtein , geboren am 23. September 1874 zu desgleichen , Kaiſerlicher Bezirks • Pra. 2 . April d . J .

Schneider, Obeffa, Rußland, ortsangehörig eben : fident zu Meß,

daſelbſt,

5 . Abraham Frankſter, geboren am 6. Januar 1854 zu Dor desgleichen , Königlich preußiſcher Ke- 6 . April d . J .

| Schuhmachergeſelle, masdorf, Bezirk Freiwaldau, Defter. gierungs-Präſident zu

reichiſch - Schleſien , ortsangehörig zu Breslau,

| Stettenhof, Böhmen ,

6. Alois Seller, geboren am 5 . Mai 1850 zu Königs . Betteln , Königlich bayeriſches Be: 15 . März d. J.
Maler, berg, Bezirk Falkenau , Böhmen , öfter zirksamt Kelheim ,

reichiſcher Staatsangehöriger,

7. Franz Herrmann , angeblich 21 Jahre alt , geboren zu landſtreichen , Königlich preußiſcher Re. 22. Februar

Zigeuner, Oswiecim , Galizien , gierungs · Präſident zu d. J.
Oppeln ,

Auguſt Leonard , geboren am 31. März 1844 zu Anould, desgleichen , Kaiſerlicher Bezirks-Prä:15. April d . J.

Arbeiter, Ranton Fraize, Frankreich , fident zu Colmar,

9. Stephan Menjit, geboren im Dezember 1843 zu Papau, desgleichen , Königlid bayeriſches Be. 26 . März d . J .

Tagelöhner, Bezirk Pilgram , Böhmen , Öſterreichi. zirksamt Landshut,

ſcher Staatsangehöriger,
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Name und Stand Alter und Beimath

|
126

aquaļndz-

Grund

Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſungs.

beſchluſſes.

der
der Ausgewieſenen.

5

12 .

Wenzel Neiße, geboren am 19 .März 1874 zu Probſtau , Landſtreichen,

Faßbinder, | Böhmen , ortsangebörig zu Ainsdorf,

Bezirk Tetſchen , ebendaſelbſt,

Heltor Poljar, geboren am 6 . Dezember 1871 zu Trieſt, def gleichen ,

Romtoriſt, Deſterreich , öſterreichiſcher Staats

angehöriger,

Paul Semanet g eboren im Jahre 1866 zu Rudzinska, desgleichen ,

(Zemanet), Draht. Ungarn , ortsangehörig ebendaſelbſt,
binder,

Mathias Söl. geboren am 3. Januar 1872_ zu Frein - desgleichen ,

wagner, Schuh. berg , Bezirk Schärding, Deſterreich,

macher , öſterreichiſcher Staatsangehöriger,

Franz Stehlicet, geboren ain 9. September 1867, aus desgleichen ,

Schloſſergeſelle, Voderad , Bezirk Jung · Bunzlau ,

Böhmen , Öſterreichiſcher Staatsange:
höriger ,

Königlich preußiſcher Re. 5 . April d. I.
gierungs • Präſident zu

Düſſelčorf,

Königlich bayeriſche Po 29. März d. I.

lizei- Direktion München,

Königlich preußiſcher Re. 5 . April d. J .

gierungs Präſident zu
Breslau ,

Stadtmagiſtrat Nürnberg , 22.März d. J.
Bayern,

Königlich preußiſcher Re- 4 . April d . J.

gierungs . Präſident zu
Poſen ,

13 .

14 .

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Central-Blatt

für das

Deutſche Reich .

Herausgegeben

Reichsamt des Innern.

Bu beziehen durd alle Poſtanſtalten und Buchhandlungen .

XX.Zadrgohet herXX. Jahrgang. Berlin , Freitag, den 29. April 1892 . ; N 18 .
_

Inhalt : 1. Polls und Steuer · Weſen : Beſtellung eines

Stations-Kontrolörs . . . . . . . . Seite 181

2 . Konſulat Weſen : Todesfälle . . . . . . . . 181

3 . Polizei-Wejen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiet . . . . . . . . . . . 182

1 . Zoll- und Steu e r - Weſe n .

Auf Grund der Beſtimmung im Artikel 36 der Reichsverfaſſung iſt nach Vernehmung des Ausſchuſſes

des Bundesraths für Zoll- und Steuerweſen der Königlich ſächſiſche Zoll- Inſpektor Dr. Georg Schade

zu Leipzig an Stelle des in den Landesdienſt zurückberufenen Königlich ſächſiſchen Zol - Inſpektors

Hermann Schade den Königlich preußiſchen Hauptſteuerämtern zu Burg , Halberſtadt, Magdeburg und

Stendal, ſowie dem Herzoglich anhaltiſchen Hauptſteueramt zu Deſſau als Stations-Rontrolör mit dem

Wohnſiß in Magdeburg vom 1 . April d . Js. ab beigeordnet worden .

2 . Koniula t - Weje n.

Der Kaiſerliche Konſul D . Ravn in Chriſtianſand (Norwegen )

und

der Kaiſerliche Vice-Konſul Behrendt-Nüsde in Mogador (Marokko )

ſind geſtorben .
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3 . Polizei-Weſ e a.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Alter und Seimath-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Audweiſung

beſchloffen hat.

Datum

des

Ausweiſungs.

beſchluſſes.der Ausgewieſenen .

5 .

1 . Franz Bureich ,

Soloffer,

2. Jean Caspermas

nus, Dienſtknecht,

a ) Auf Grund des §. 39 des Strafgeſeßbuchs:

geboren am 15 . Dezember 1866 zu ſchwerer Diebſtahl und Königlich bayeriſches Be- 3. März d. I .

Miretin , Bezirk Hohenmauth , Böhmen , Hehlerei (3 Jahre zirksamt Ansbach ,

ortsangehörig ebendaſelbſt, öſterreichis' Zuchthaus laut Er

ſcher Staatsangehöriger, kenntniß vom 26 .

März 1889),

geboren am 3 . April 1835 zu Molen. Verſuch der Nothzucht Königlid preußiſcher Re: 1. März d . J .

beerſel beiMaaſevk, Belgien , ortsanges und des Raubeš ( 7 gierungs : Präſident zu

hörig ebendaſelbſt, Jahre Zuchthaus laut Merſeburg,

Erkenntniß vom 31.
März 1885 ),

geboren am 12. September 1869 zu Anſtiftung zum Dieb . Königlich preußiſcher Re. 29. Februar

Pidau, Bezirk Jägerndorf, Deſter:' ſtahi (1 Jahr 6 Mo gierungs · Präſident zu d. I.

reichiſch - Schleſien , ortsangehörig zu nate Zuchthaus laut Oppeln ,

Zoffen , Bezirk Freudenthal, ebenda. Erlenntniß vom 1.

ſelbſt, Dktober 1890 ),

3 . Johann Peiter,

Schuhmachergeſelle,

3 . 1

b ) Auf Grund des S. 362 des Strafgeſeßbuchs :

4 . Joſef Adolf, geboren am 6. September 1847 zu Betteln , Königlich preußiſcher He. 14 .April d. J .

Drechsler , Hermannsſeifen , Böhmen , ortsange. gierungs- Präſident zu

hörig zu Ochſengraben , Bezirk Hohen . Schleswig ,
elbe, ebendaſelbſt,

Franz Auguſt, geboren am 17 . Juli 1845 zu þum - desgleichen , Königlich bayeriſches Be: 5. April d. J.

Hutmacher, poleß , Bezirk Deutſchbrod , Böhmen, zirksamt Weilheim ,
| ortsangehörig ebendaſelbſt, öſterreichi.

i der Staatsangehöriger,
6 . Wenzel Baroch , geboren am 15 . September 1844 zu desgleichen , Königlich bayeriſches Be. desgleichen .

Maurer, Alttabor, Bezirk Tabor, Böhmen, zirksamt Kelheim ,
i öſterreichiſcher Staatsangehöriger ,

7. Hirſch ( ziechas 44 Jahre alt, geboren und ortsange- Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re- 12 . April d . J .

i nowski, Schuh. hörig zu Horſel, Polen , gierungs · Präſident zu
macher, Liegniß .

8 . Michel Godart, geboren am 14 . September 1845 zu desgleichen , Raiſerlicher Bezirks - Prä . desgleichen .

Arbeiter, Nuits, Departement Côte d 'or, Frant. fident zu Meß,

reid ), ortsangebörig ebendaſelbſt,

9 . Marie Diga Hein : geboren am 1 . Mai 1872 zu Vianden , desgleichen , Kaiſerlicher Bezirks .Prä: 9. April d . J.

ßen , unverehelichte, Luremburg, ortsangehörig ebendaſelbſt, ſident zu Meß ,

10. Wenzel Hoyer , geboren am 28 . September 1853 zu desgleichen , Königlich preußiſcher Re- 12. April d. J.
Müllergejette, Steinbach, Bezirk Eger, Böhmen , orts. gierungs-Präſident zu

į angehörig ebendaſelbſt, Lüneburg,

11. Veronika Mandeli. geboren im Jahre 1849 in Sanciberg, Betteln , Stadtmagiſtrat Paſſau , 20 . Januar

cek, Schuhmachers ortsangehörig zu Stachau , Bezirk Bayern , d . J .

frau , Schüttenhofen, Böhmen,
12. Joſef Menſik, geboren am 5 .März 1848 zu Sobieslau , Landſtreichen , Kaiſerlicher Bezirks -Präſi. 13 .April d. J.

Kürſchner, Böhmen , ortsangehörig ebendaſelbſt, dent zu Meß ,
öſterreichiſcher Staatsangehöriger,
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Name und Stand Alter und Seimath

-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſungs.

beſchlufjes.

der
der Ausgewieſenen .

Königlich preußiſcher Re- 11. April d . J.

gierungs-Präſident zu

Breßlau ,

derſelbe, 12. April d . J .

13. Robert Ohlhauſer, geboren am 22. April 1860 zu Lody, Betteln ,

Klempnergeſelle, Gouvernement Warſchau,ortsangehörigGouvernementWarida

ebendaſelbſt,
14 . Karl Peter, Weber, geboren am 16 . Juli 1844 zu Schön. deßgleichen ,

berg. Mähren , ortsangehörig ebenda .
jelbſt,

Johann Anton Franz geboren am 13. Mai 1869 zu Dresden , Landſtreichen ,

Werner, Schloſſer. Sachſen , ortsangehörig zu Königswald,

geſelle, Bezirk Tetiden , Böhmen ,

16 . Johann Wolfes , geboren am 16. Mai 1848 zu Frindorf, desgleichen ,

berger, Schmiede. Bezirk Rohrbach, Deſterreich , öſterreichi.

geſelie, ſcher Staatsangehöriger,

Königlich ſächſiſche Kreis. 25 . März d. .

hauptmannſchaft

Baußen ,

Königlich bayeriſches Be. 8 . April d . J.

zirksamt Roſenheim ,

Berlin , Carl Heymanns Verlay. – Gedruct bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Central-Blatt

Deutſche Reich .

für das

Herausgegeben

Reichsamt des Innern.

Bu beziehen durch alle Poſtanſtalten und Buchhandlungen .

XX . Jahrgang. Berlin , Freitag, den 6 .Mai 1892. N 19.

Inhalt : 1. Boul. und Steuer.Weſen . Ausführungsbeſtim .

mungen zu dem Zuderſteuergeſet vom 31. Mai 1891

Seite 185

und Beſtimmungen über die Zuderſtatiſtik . 305

2. Polizei- Weſen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiet . . . . . . . . . . . 316:

1. 2011. und Steuer -Weien.

Der Bundesrath bat in ſeiner Sißung vom 7. d. M . beſchloſſen , die nachſtehend abgedruckten

Vorichriften :

1. Ausführungsbeſtimmungen zu dem Zuckerſteuergeſep vom 31. Mai 1891

und

II. Beſtimmungen über die Zuckerſtatiſtik

zu genehmigen .

Berlin , den 30. April 1892.

Der Reichskanzler .

In Vertretung :- Freiherr . Malßahn.

I. Ausführungsbeſtimmungen

zu dem

Z uderſteuergeſet vom 31. Mai 1891.

Nr. 1. Zu g. 2 des Geſekes .

$. 1. Die bei der Zuckerfabrikation urſprünglich gewonnenen oder weiter bearbeiteten Beſteuerung

- Abläufe (Syrup, Melaſſe), deren Quotient, d . h . deren prozentualer Zuckergehalt in der Trockenſubſtanz der Puder
abläufe .

70 oder mehr beträgt, unterliegen der Zuckerſteuer zum Saße von 12 M . für 100 kg Nettogewicht.
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Als Quotient gilt derjenige Prozentſaß des Zuckergehalts von Syrup oder Melaſſe, welcher

ſich auf Grund der Polariſation und des ſpezifiſchen Gewichts nach Brir berechnet. Auf Antrag

kann die Berechnung des Quotienten nach dem chemiſch ermittelten reinen Zuckergehalt des Ab

laufs ſtattfinden.

S. 2 . Zur Ermittelung des Quotienten der Zuckerabläufe, welche weniger als 2 Prozent

Invertzucker enthalten , ſind, ſofern nicht die Berechnung des Quotienten nach dem chemiſch ermittelten

reinen Zuckergehalt beantragt iſt, nachfolgende Amtsſtellen berechtigt:

in Preußen :

die Hauptzolämter Danzig, Swinemünde, Kiel, Flensburg, Altona, Harburg, Cleve,

Aachen , die Hauptſteuerämter für ausländiſche Gegenſtände zu Berlin und Cöln , die

Hauptſteuerämter Königsberg in Oſtpreußen , Stettin II, Poſen , Breslau I, Görliß , Halle ,

Magdeburg I, Ibehoe, Hannover, Hildesheim , Duisburg und das SteueramtUerdingen ,

in Bayern :

das Hauptzoćamt Ludwigshafen am Rhein ſowie das Nebenzollamt Frankenthal,

in Sachſen :

die Hauptzollämter Zittau und Leipzig, die Hauptſteuerämter Dresden und Meißen ,

in Württemberg :

die Hauptzollämter Stuttgart und Heilbronn,

in Baden :

das Hauptzollamt Mannheim ,

in Heſſen :

die Hauptſteuerämter Mainz und Gießen ,

in Medlenburg-Schwerin :

das Hauptzollamt Roſtock, das Hauptſteueramt Güſtrow unddas Nebenzollamt I Wismar,

in Didenburg :

das Hauptzollamt Brake,

in Braunſchweig :

das Hauptſteueramt Braunſchweig ,

in Anhalt:

das Hauptſteueramt Deſſau und die Zollabfertigungsſtelle Wallwißhafen bei Deſſau,

in Luxemburg :

das Hauptzollamt Luremburg ,

in den Hanſeſtädten :

die Hauptzollämter Lübeck, Hamburg und Bremen.

Die zunächſt vorzunehmende Unterſuchung auf Invertzuckergehalt kann mit Genehmigung

der Direktiv behörde außer von den voraufgeführten Amtsſtellen auch von den Zuckerſteuerſtellen

(S . 34) ausgeführt werden .

Das Verfahren für dieſe Unterſuchung ſowie für die Feſtſtellung des Quotienten der weniger

als 2 Prozent Invertzucker enthaltenden Abläufe iſt in der als Anlage A beigefügten Anleitung

vorgeſchrieben .

Führt die Prüfung auf den Gehalt an Invertzucker zu dem Ergebniß , daß die weitere

Unterſuchung ſteueramtlich nicht ſtattfinden darf, oder wird von dem Anmelder die Berechnung des

Quotienten nach dem chemiſch ermittelten reinen Zuckergehalt des Ablaufs beantragt, ſo iſt die

Unterſuchung einem ſeitens der oberſten Landes - Finanzbehörde oder auf deren Ermächtigung ſeitens

der Direktiv behörde bezeichneten, in derartigen Unterſuchungen erfahrenen , auf die Wahrnehmung

des Intereſſes der Steuerverwaltung vereidigten Chemiker oder einer von ſolchen Chemikern geleiteten

Anſtalt zu übertragen .

In beiden Fällen erfolgt die Ueberſendung der Proben des Ablaufs an den Chemiker und

die Unterſuchung durch dieſen auf Koſten des Anmelders. Für das Verfahren in dieſen Fällen

iſt die Anleitung in Anlage B maßgebend. Dabei ſind Abläufe mit einem Gehalt von 2 Prozent

Inverizucker und darüber zur Unterſuchung auf Raffinoſegehalt in der Regel nicht zuzulaſſen . Aus

nahmsweiſe iſt jedoch bei ſolchen Abläufen die Feſtſtellung des Duotienten unter Anwendung der Raffinoſe

formel dann ſtatthaft, wenn die Fabrik auf Vermiſchung ihrer Abläufe mit Stärkezucker oder Stärkeſyrup

anla
ge

A.

Anl
age

B .
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Anlage C.

verzichtet und durch die von der oberſten Landes - Finanzbehörde anzuordnenden beſonderen Kontrolen

die Möglichkeit einer Beimiſchung von Stärkezucker oder Stärkeſyrup zu den Abläufen vor deren

ſteueramtlicher Abfertigung aus der Fabrik mit genügender Sicherheit ausgeſchloſſen erſcheint.

Sowohl die Amtsſtellen , als auch die Chemiker haben bei der Polariſation der Abläufe

die Vorſchriften der Anlage C zu beachten .

S . 3 . Auf Syrupraffinerien , in welchen Zuckerabläufe einem Reinigungsverfahren unter :

worfen werden , finden die in den SS . 8 bis 41 deš Gefeßes enthaltenen Beſtimmungen ſowie die

bezüglichen Ausführungsvorſchriften entſprechende Anwendung.

In Fällen des Bedürfniſſes können mit Genehmigung der oberſten Landes - Finanzbehörde

Erleichterungen gewährt oder abändernde Vorſchriften ertheiltwerden. Insbeſondere kann für Kaffi

nerien , welche ausſchließlich ſteuerpflichtige Abläufe verarbeiten , vorgeſchrieben werden, daß von dieſen

die Zuckerſteuer bei der Einbringung in die Raffinerie, nach Befinden unter Gewährung eines Ge

wichtsabzuges für Raffinationsverluſt, zu erheben iſt.

Für ſolche Syrupraffinerien , welche ausſchließlich ſteuerfreie Zuckerabläufe verarbeiten und

deren Fabrikate niemals den Quotienten von 70 erreichen , kann die Beaufſichtigung auf Grund einer

geeigneten Buchführung , verbunden mit öfterer Ermittelung des Quotienten der Þezogenen Abläufe

und der hergeſtellten Fabrikate," angeordnet werden .

Nr. 2 . Zu g. 3 des Geſekes.

§ . 4. Die Einrichtung der Hebe-Regiſter über die Einnahme aus der Zuđerſteuer wird von 1. Zucker

den oberſten Landes- Finanzbehörden oder auf deren Ermächtigung von den Direktivbehörden vor- ſteuer

geſchrieben .
Hebe-Regiſter

Das Muſter 1 dient dabei als Vorbild . Muſter 1.

JUULE 2 .

S. 5 . Die Zuckerſteuer wird den zu ihrer Entrichtung Verpflichteten gegen Beſtellung voller II. Stundung

Sicherheit auf ſechs Monate geſtundet. der Zuder

Wird nur eine dreimonatliche Stundung beanſprucht, ſo kann von der Sicherheitsbeſtellung
ſteuer.

ganz oder zum Theil abgeſehen werden , wenn der Steuerpflichtige als zuverläſſig und hinreichend

ſicher bekannt iſt.

Die oberſten Landes - Finanzbehörden beſtimmen , in welcher Weiſe Sicherheit zu leiſten iſt

und unter welchen Vorausſeßungen die geſtundeten Steuerbeträge vor Ablauf der Stundungsfriſt

eingezogen werden können.

Sämmtliche Stundungen erfolgen auf Gefahr und Rechnung des die Stundung gewährenden

Bundesſtaates .

$. 6 . Eine Stundung von Steuerbeträgen unter 100 M . findet, abgeſehen von dem im

$. 7 Abſaß 2 gedachten Falle, nicht ſtatt.

§. 7 . Derjenige, welchem Zuckerſteuer geſtundet wird , hat über jeden einzelnen , im Hebe

Regiſter anzuſchreibenden Betrag der Hebeſtelle ein Stundungsanerkenntniß zu übergeben.

Zuverläſſigen Steuerpflichtigen kann vom Hauptamt geſtattet werden , über ſämmtliche im

Laufe eines Tages zur Anſchreibung kommende Einzelbeträge am Schluſſe der Dienſtſtunden nur ein

Anerkenntniß abzugeben . In dieſent Falle genügt es , daß der Geſammtbetrag der im Laufe des

Tages angeſchriebenen Steuer mindeſtens 100 . M . beträgt. In dem Anerkenntniſſe ſind die Einzel

beträge aufzuführen .

S. 8 . Die Stundungsfriſt beginnt mit dem Tage der Fälligkeit. Die geſtundeten Beträge

ſind am 25 . Tage des Monats, in welchem die Stundungsfriſt abläuft, und wenn dieſer auf einen

Sonn - oder Feſttag fällt, am vorhergehenden Werktage einzuzahlen .

Wer es einmal verſäumt, die Zahlung pünktlich zu leiſten , hat auf fernere Stundungs

bewilligung keinen Anſpruch .

Nr. 3 . Zu g . 6 des Gefeßes. Befreiung von

§. 9. Die näheren Beſtimmungen zur Ausführung des § . 6 des Gefeßes enthält die An
ſteuer.

lage D nebſt der zugehörigen Anleitung Anlage E .

23

Anlagen Du.E .

32*
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Nr. 4 . Zu den 88 . 8 bis 11 des Geſekes .

Bauliche Ein S. 10. Die Anordnungen über die im einzelnen Falle hinſichtlich der baulichen Einrichtung

richtung der Fabriken zu ſtellenden Anforderungen , ſowie über eine ſpätere Abänderung oder Vervollſtändi
der Buder

tertegung der urſprünglich getroffenen ſichernden Einrichtungen ſind von den Direktiv behörden zu erlaſſen .

$. 11 . Nach näherer Beſtimmung der oberſten Landes- Finanzbehörden kann bei denjenigen

bereits ſeit dem 1. Auguſt 1888 beſtehenden Zuckerraffinerien , insbeſondere Kandiskochereien , welchen

bisher die ſichernde bauliche Einrichtung erlaſſen worden iſt , auch künftig von einer ſolchen Ein

richtung Abſtand genommen und für dieſe Raffinerien eine erleichterte Kontrole und Erhebung der

Zuderſteuer vorgeſchrieben werden . Insbeſondere iſt es hierbei geſtattet, die Steuererhebung an die

Einbringung der zu verarbeitenden Zucker in die Raffinerie , unter Gewährung eines Gewichtsab

zuges, oder an die Produktion der Raffinerie auf Grund einer geeigneten Buchführung anzuſchließen .

In beiden Fällen iſt jedoch zu kontroliren , daß die in die Raffinerie eingebrachten Zucker auch wirk

lich einer Umarbeitung unterworfen werden .

An die Einbringung der zu verarbeitenden Zucker darf die Steuererhebung nur dann an

geſchloſſen werden , wenn der Fabrikinhaber ſich verpflichtet, ſteuerfreie Abläufe in die Raffinerie

nicht einzubringen .

Der nach Abſaß 1 zu gewährende Gewichtsabzug hat bei ſolchen Raffinerien, deren Abläufe

regelmäßig einen Quotienten unter 70 haben , den bei der Verarbeitung entſtehenden Verluſt und

die Abläufe zu umfaſſen . Für diejenigen Raffinerien, deren Abläufe einen Quotienten von 70 oder

darüber haben , iſt ein Gewichtsabzug für den entſtehenden Verluſt und außerdem ein weiterer Abzug

zu gewähren , der auf den dritten Theil des Gewichts der Abläufe zu bemeſſen iſt.

O1

Nr. 5 . Zu $. 12 des Geſekes.

S. 12 . Die näheren Beſtimmungen wegen Gewährung von Lokalen zum Aufenthalt und
Aufenthalts

räume und zur Uebernachtung für die Steuerbeamten und von Wohnungen für die zur Beaufſichtigung der

Wohnungen Fabrik ſtändig angeſtellten Steuerbeamten , ſowie wegen Feſtſtellung der hierfür zu zahlenden Ver

für die Steuer- gütungen ſind von den oberſten Landes - Finanzbehörden oder auf deren Ermächtigung von den

Direktivbehörden zu treffen .

Nr. 6 . Zu $ . 13 des Geſekes.

Waages §. 13. Es dürfen nur für ſteuer- und zollamtliche Ermittelungen überhaupt zugelaſſene

einrichtungen . Waagen benußt werden . Der Fabrikinhaber iſt verpflichtet, die Waagen und Gewichte nach näherer

Beſtimmung der Steuerbehörde aichamtlich prüfen zu laſſen .

Nr. 7. Zu $. 15 des Geſetzes.

Neubau §. 14. Die Vorlegung der Baupläne über den beabſichtigten Neubau oder Umbau einer

oder Umbau Zuckerfabrik hat ſeitens des Unternehmers bei dem Hauptamt zu erfolgen . Dieſes unterzieht die

von Zuder- betreffenden Pläne in Rückſicht auf die Sicherung des Steueraufkommens einer Prüfung und erwirkt
fabriken.

demnächſt die Entſcheidung der Direktivbehörde darüber, ob die Genehmigung zur Ausführung nach

dem Plane oder unter welchen Abänderungen ſie zu ertheilen iſt.

Bevor dieſe Entſcheidung getroffen und dem Unternehmer bekannt gegeben , auch gegebenen

falls der Bauplan dem Verlangen der Direktivbehörde gemäß geändert iſt, darfmit der Ausführung

des Baues nicht begonnen werden .

Auf Umbauten , welche nicht die im § . 8 unter A1 des Geſebes bezeichneten Räume oder

die Umfriedigung der Fabrikanlage betreffen , finden die vorſtehenden Beſtimmungen keine Anwendung .

Nr. 8 . Zu den S $ . 16 bis 23 des Geſekes.

Anzeigen in $. 15 . Die in den SS. 16 bis 23 des Geſekes vorgeſchriebenen Anzeigen u . ſ. w . ſind bei

Bezug auf der Steuerhebeſtelle des Bezirks einzureichen .
Näume, Be

Bei der Anzeige einer Betriebsunterbrechung iſt deren vorausſichtliche Dauer anzugeben .
räthe und

Betrieb . S . 16 . Die Muſter zur Nachweiſung der Fabrikräume werden von den oberſten Landes

Finanzbehörden vorgeſchrieben .
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Bei bereits beſtehenden Zuckerfabriken kann nach näherer Beſtimmung der Direktiv behörden

von der Einreichung einer neuen Nachweiſung der Räume abgeſehen werden , vorbehaltlich einer

etwa erforderlichen Ergänzung der bisherigen Nachweiſung.

S . 17. Von der Anmeldung der Feſtſtehenden Geräthe, ſowie der Führung von Geräthe

verzeichniſſen iſt bis auf weiteres abzuſehen .

S . 18 . Die Anzeige von der Beſtellung eines Betriebsleiters muß auch den Zeitpunkt des

Beginns der Funktion angeben und vor dem betreffenden Tage der Steuerhebeſtelle eingereicht

werden . Von dem beſtellten Betriebsleiter iſt zur Beurkundung der Uebernahme der Funktion die

Anzeige mit zu unterzeichnen .

S . 19 . Die Beſchreibung des techniſchen Verfahrens der Fabrikation ſoll den Steuer

beamten einen Anhalt für die Kontrole des Betriebs gewähren . Sie muß die einzelnen Haupt

abſchnitte der Fabrikation angeben und das in jedem von ihnen ſtattfindende Verfahren näher kenn

zeichnen , ſo daß ſich ergiebt, in welcher Weiſe der geſammte Fabrikationsbetrieb verläuft und welche

Arten von Fabrikaten hergeſtellt werden . Wenn in Bezug auf die herzuſtellenden Fabrikate je nach

Umſtänden ein Wechſel beabſichtigt wird (z . B . wenn in einer Rohzuckerfabrik neben dem erſten

Produkt jeweils entweder zweites und drittes oder nur zweites Produkt hergeſtellt werden ſoll), ſo

kann dies ein - für allemal zum voraus in der Beſchreibung angegeben werden .

Als Hauptabſchnitte des techniſchen Verfahrens der Fabrikation ſind insbeſondere anzuſehen :

1.*bei den Zückerfabriken mit Rübenverarbeitung :

1. die Zerkleinerung der Rüben (Reiben , Schnißeln u . 1. w .),

2 . die Saftgewinnung (Preſſen , Diffuſion u . ſ. w .),

3 . die Saftreinigung, unter Angabe, ob und welche Zuſäße an Zuckerſtoffen , wie Rüben

ſaft, Zuckerkalk, Rohzucker u . ſ. w ., ſtattfinden ,

4 . die Eindampfung der Säfte und Herſtellung der Füllmaſſe,

5 . die Gewinnung des erſten Produkts aus der Füllmaſſe (Centrifugenarbeit u . i. w .),

unter Angabe der Art, z. B . Rohzucker, Konſumwaare (Würfels, gemahlene Zucker u . I. w .),

6 . die Gewinnung der Nach produkte (wie viele , welcher Art),

• 7 . die Melaſſeentzuckerung (Osmoſe, Elution , Strontianverfahren u . 1. w .),

. . 8. die Verarbeitung der Abläufe (Syrup, Melaſſe) außer zur Gewinnung von feſtein

Zucker (3. B . Herſtellung von Speiſeſyrup) ;

II. bei den Zuderraffinerien :

1. das Schmelzen und klären des Rohzuckers (einſchließlich des etwaigen Schleuderns

vor dem Schmelzen ),

2 . die Reinigung der aus dem Rohzucker gewonnenen Zuckerlöſungen ,

3 . die Herſtellung der Deckkläre,

4 . die Herſtellung der Füllmaſſe,

5 . die Gewinnung des erſten Produkts aus der Füllmaſſe , unter Angabe der Art

(Bodenarbeit, Centrifugenarbeit, Decken der Brote, Trocknen der Vrote beziehungsweiſe

Zuckerplatten oder ſonſtigen Zucker, Pußen u. ſ. w . der Brote, Zerſchneiden von Platten

in Würfel u . ſ. w ., überhaupt die vollſtändige Fertigſtellung des erſten Produkts ),

6 . die Gewinnung der Nachprodukte (wie viele, welcher Art), . .

7 . die Melaſſeentzuckerung,

8 . die Verarbeitung der Abläufe (Syrup, Melaſſe) außer zur Gewinnung von feſtem

Zucker ;

III. bei den Anſtalten , in welchen ohne Rübenverarbeitung Zucker aus Rübenſäften

oder Abläufen der Zuckerfabrikation (Syrup, Melaſie ) bereitet wird:

1 . die Herſtellung und Abſd)eidung des Saccharats ,

2 . die Reinigung des Saccharats (Decken auf Nutſchen oder in Filterpreſſen ),

3 . die weitere Behandlung des Saccharats zur Entfernung des Strontians u . ſ. w .

(Kühlhaus, Ausſchlagekaſten , Centrifugen u . ſ. w .),

4 . die Behandlung der Ablaugen zur Gewinnung von Zucker,

5 . die Herſtellung von Zuderlöſungen aus dem Saccharat (Saturation, Filterpreſſen ),

6 . die Gewinnung des erſten Produkts aus der Zuckerlöſung, unter Angabe der

Art, z. B . Konſumwaare (Würfel u. ſ. w .),

et

Deckhamailerodukte

Brote, Her Brote,ses erſten *
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7. die Gewinnung der Nachprodukte (wie viele, welcher Art),

8 . die Verarbeitung der Reſtmelaſſen außer zur Gewinnung von feſtem Zucker ;

IV. bei den Syrup raffinerien :

1. die Reinigung der Zuckerabläufe (3. B . Filtration über Anochenkohle nach zuvoriger

Verdünnung),

2. das Einkochen der gereinigten Zuckerabläufe.

Wie nach Maßgabe der obigen Grundzüge die Beſchreibungen im Einzelnen einzurichten

ſind, beſtimmt das Hauptamt.

Abänderungen in dem Verfahren der Fabrikation ſind der Steuerhebeſtelle durch eine Er

gänzung oder Erneuerung der Beſchreibung anzuzeigen , und zwar bevor die Aenderung erſtmals

ausgeführt wird .

Nr. 9 . Zu 8 . 26 des Geſekes.

Verſchluß von S. 20. Welche äußeren Eingänge der Zuckerfabrik (nebſt Umfriedigung) und welche inner

Bugängen halb derſelben vorhandenen Zugänge als nicht für den gewöhnlichen Gebrauch dienend von dem

während des Fabrifinhaber in der Regel verſchloſſen zu halten ſind, desgleichen wie viele und welche Eingänge
Betriebs.

zur Nachtzeit unverſchloſſen ſein dürfen , beſtimmt das Hauptamt. Dieſes hat auch Anordnung da

hin zu treffen , daß der ſteueramtliche Mitverſchluß äußerer Eingänge und innerer Zugänge im

Falle des Bedürfniſſes thunlichſt ohne Verzug abgenommen werden kann, und daß während der

Offenhaltung, ſoweit es erforderlich ſcheint, amtliche Bewachung eintritt.

Nr. 10 . Zu den Sg. 27 bis 29 des Geſekes.

Aufbe $. 21. Die Räume der Zuckerfabrik, welche zur Aufbewahrung von fertigem Zucker und von

wahrung von Zuckerabläufen dienen ſollen , ſind rechtzeitig der Steuerhebeſtelle ſchriftlich anzumelden . Das Gleiche

Buđer, in der gilt, wenn demnächſt dauernd oder vorübergehend andere Räume neben oder an Stelle der
Fabrik.

urſprünglichen Lagerräume in Gebrauch genommen werden ſollen .

S. 22. Üeber die Zulaſſung der angemeldeten Räume als Lagerräume entſcheidet das

Hauptamt.

$. 23. Soll eine Zuckerfabrik auf längere Zeit als 4 Wochen aus der ſtändigen Bewachung

treten , ſo hat der Fabrikinhaber binnen 8 Tagen nach ergangener Aufforderung den fertigen Zucker

in die ſteuerſicher abſchließbaren Lagerräume einzubringen und eine Anmeldung über den Beſtand

in doppelter Ausfertigung der Zuckerſteuerſtelle einzureichen. Die achttägige Friſt fann von dem

Hauptamt ie
Zuterſteuerſtelle hat danne

Betriebsleiters eine
Beritabrikinhaber ude

Die Zuderſteuerſtelle hat darauf thunlichſt unter Betheiligung eines Dberbeamten und unter

Zuziehung des Fabrikinhabers oder des Betriebsleiters eine Beſtandsaufnahme mittelft Feſtſtellung

des Zuckers nach Art und Gewicht vorzunehmen . Sofern der Fabrikinhaber oder der Betriebs

leiter damit einverſtanden iſt, kann die Feſtſtellung des Gewichts auf Grund einer Vergleichung

der Fabrikbücher mit der Beſtandsanmeldung ſtattfinden .

$. 24 . Das Ergebniß der Beſtandsaufnahme hat der Lagerinhaber durch Unterzeichnung

der Aufnahmeverhandlung als richtig anzuerkennen und zugleich ebenfalls ſchriftlich zu erklären , daß

er für den Betrag der Zuckerſteuer, welche auf den feſtgeſtellten Zuckermengen ruht, ſoweit dieſe

nicht etwa auf dem Lager erweislich durch Zufall zu Grunde gehen , bis zum Nachweis der Ent

richtung der Steuer oder bis zur ſtattgehabten Abfertigung des Zuckers in gebundenem Verkehr die

Haftung übernehme.

Nach der amtlichen Feſtſtellung des Lagerbeſtandes iſt das Lager unter Steuerverſchluß und

Mitverſchluß des Fabrikinhabers oder Betriebsleiters zu nehmen und finden alsdann auf dieſes

Lager ſolange, bis die Fabrik mit Wiedereröffnung des Betriebs wiederum unter volle Steuer

bewachung tritt, die Vorſchriften des Zucker -Niederlage- Regulativs mit der Maßgabe ſinngemäß An

wendung, daß bei der Abmeldung von Zucker nach den für die Abmeldung aus der Fabrik

beſtehenden Vorſchriften (88. 38 ff.) zu verfahren iſt. Mit der Wiedereröffnung des Betriebs

erliſcht die vom Fabrikinhaber übernommene Haftung für die auf dem Lagerbeſtande ruhende

Zuckerſteuer.

Einer amtlichen Aufnahme des Lagerbeſtandes bei Wiedereröffnung des Fabrikbetriebs bedarf

es nur, wenn beſondere Gründe dazu Anlaß bieten . Ergeben ſich dabei oder bei einer früheren
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Muſter 2.

Räumung des Lagers Fehlmengen, ſo iſt von Erhebung der Steuer für die Fehlmengen abzuſehen ,

wenn der Steuerverſchluß unverleßt geblieben und der Verdacht einer - ſtattgehabten Defraudation

nicht vorliegt.

. Wird im Falle einer Betriebseinſtellung der Fabrikbetrieb binnen Jahresfriſt nicht wieder er

1 öffnet, ſo kann ſeitens der Steuerverwaltung der Fabrikinhaber, wenn er binnen der ihm geſeßten

Friſt einen Antrag auf Abfertigung des Zuders nicht ſtellt, zur Entrichtung der Zuckerſteuer von

dem vorhandenen Lagerbeſtand angehalten werden .

S. 25 . Der Steuerverſchluß geſchieht durch Kunſtſchlöſſer , welche die Steuerverwaltung auf

Koſten des Fabrikinhabers liefert und im Falle des Eingehens der Fabrik ohne Erſtattung der

Anſchaffungskoſten zurücknimmt.

Nr. 11. Zu g . 30 Abjak 2 und g . 31 des Geſekes.

S. 26 . Die Einrichtung der gemäß §. 31 Abſaß 1 des Geſeßes den Inhabern der Zucker- Anſchreibun

fabriken obliegenden Anſchreibungen über Art und Menge der verwendeten zuckerhaltigen Stoffe und gen über den

Zuder, ſowie der in den verſchiedenen Abſchnitten der Fabrikation gewonnenen Produkte bleibt bis Betriebsüber

auf weiteres den Inhabern der Zuckerfabriken überlaſſen ; jedoch müſſen die Anſchreibungen mindeſtens fichten .

diejenigen Ermittelungen umfaſſen , welche erforderlich ſind, um für die Steuerbehörde Betriebsüber

fichten nach Muſter 2 aufſtellen zu können .

Die Anſchreibungen können unter Verantwortlich feit des Fabrikinhabers oder Betriebsleiters

von einem zuvor der Steuerſtelle ſchriftlich namhaft zu machenden Beamten der Fabrik bewirkt

werden .

S . 27. Betriebsüberſichten ſind für jeden Kalendermonat aufzuſtellen und bis zum 10. des

folgenden Monats der Steuerſtelle in doppelter Ausfertigung zu übergeben. Nach Schluß des Be

triebs jahree iſt außerdem eine das ganze Betriebsjahr umfaſſende Ueberſicht aufzuſtellen und bis

zum 10 . Auguſt der Zuckerſteuerſtelle in doppelter Ausfertigung auszuhändigen. In dieſer Jahres

überſicht ſind die Angaben der monatlichen Betriebsüberſichten , ſoweit ſie auf Schäßung beruht

haben , richtig zu ſtellen , auch ſonſtige etwa vorgekommene Fehler zu berichtigen.

S . 28. Die Zuckerabläufe ſind in den Betriebsüberſichten nur inſoweit nachzuweiſen , als ſie

in der betreffenden Fabrik im gewöhnlichen Betriebe nicht weiter zur Verarbeitung (auf Nach

produkte zc.) gelangen , mithin nur inſoweit, als ſie in der Fabrik durch ein beſonderes Verfahren

(Osmoſe, Elution 2c.) entzuckert worden ſind oder die Fabrik nicht entzuckert oder entzuckert (als

Reſtmelaſſen ) verlaſſen haben .

§. 29. Die Anſchreibungen (S. 26 ) müſſen das Ergebniß jeder Arbeitswoche geſondert

nachweiſen . Das Hauptamt kann im Bedürfnißfalle genehmigen , daß die Anſchreibungen bezüglich

der Herſtellung einzelner Zuckerprodukte größere Zeiträume umfaſſen . Es iſt jedoch darauf zu achten ,

daß in den Betriebsüberſichten ſtets die geſammten Erzeugniſſe des betreffenden Monats nachge

wieſen werden können .

§. 30. Zum Zweck der Anſchreibungen iſt zu ermitteln :

a ) das Gewicht der zur Verarbeitung gelangenden rohen Rüben durch Verwiegung der

ſelben in demjenigen Zuſtande, in welchem ſie in die Zerkleinerungsgeräthe verbracht

werden , oder nach Wahl des Fabrikinhabers durch Berechnung aus der Zahl der mit

Rübenſchnißeln gefüllten Diffuſeure und dem wöchentlich mindeſtens einmal zu er

mittelnden Durchſchnittsgewichte der Schnißel,

und

b ) die Menge der verwendeten zuckerhaltigen Stoffe und Zucker , einſchließlich der von .

anderen Fabriken bezogenen Füllmaſſen , ferner der gewonnenen Zuckerprodukte, ein

ſchließlich der die Fabrik verlaſſenden Füllmaſſen, durch Verwiegung oder durch Be

rechnung des Gewichts auf Grund der Vermeſſung des Rauminhalts der zur Auf

bewahrung oder zur Verſendung verwendeten Behälter oder Geräthe.

Die Gewichtsermittelung des in Rohzuđerfabriken gewonnenen Rohzuckers iſt im Anſchluß

an die Ausſchleuderung, ſpäteſtens bei der Einbringung in die Vorrathsräume, diejenige der ſonſtigen

Zucker nach ihrer Fertigſtellung vorzunehmen .

g. 31. Die Anzeigen über Art und Zeit der Ermittelungen ſind, bevor der Betrieb der

Zuckerfabrik erſtmals eröffnet oder zuerſt nach dem 1. Auguſt 1892 fortgeſeßt wird, der Zucker :
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ſteuerſtelle ſchriftlich einzureichen . Im Falle einer Aenderung ſind die Anzeigen vorher zu ergänzen

oder zu erneuern .

Beſtandsüber- $ . 32. Die Nachweiſung des am 31 . Juli vorhandenen Beſtandes an Zuckerprodukten

fichten . (S . 31 Abſaß 3 des Geſeßes) iſt nach Muſter 3 aufzuſtellen und ſpäteſtens bis zum 6 . Auguſt

muiter 3. jedes Jahres der Zuckerſteuerſtelle in doppelter Ausfertigung einzuſenden .

Dieſe Ueberſicht tritt bereits für den 31. Juli 1892 an die Stelle der bisherigen Be

ſtandsüberſicht

S. 33 . Von den Betriebs - und Beſtandsüberſichten (88. 27 und 32) wird eine Aus

fertigung zu ſtatiſtiſchen Zwecken verwendet, während die andere bei der Zuckerſteuerſtelle aufzu

bewahren iſt.

Die Oberbeamten der Steuerverwaltung haben die Ueberſichten und die ihnen zu Grunde

liegenden Anſchreibungen zu prüfen und nach Befinden ihre Berichtigung zu veranlaſſen . Zu dieſem

Zweck iſt von der Befugniß zur Einſicht der Fabrikbücher Gebrauch zu machen , wenn es ſich um

Zweifel von Bedeutung handelt und eine genügende Aufklärung durch Benehmen mit dem Fabrik

inhaber oder deſſen Vertreter nicht erreicht wird.

Nr. 12 . Zu g . 30 Abſak 1 und ss. 36 bis 39 des Geſetes .

A . Zucker S . 34. Die ſteuerlichen Abfertigungen in den Zuckerfabriken erfolgen durch die ſeitens der

ſteuerſtellen . oberſten Landes - Finanzbehörden hierfür beſtimmten Amtsſtellen , welche die Bezeichnung „Zucker

ſteuerſtelle" führen und für eine Fabrik oder mehrerer Fabriken," zuſtändig ſind. Die Abfertigungen

ſind in der Regel durch zwei Beamte zu bewirken .

Die Zuckerſteuerſtellen haben die Befugniß zu allen Abfertigungen von Zucker, ſoweit nicht

zufolge der Beſtimmungen über die Abfertigung von Zuckerabläufen und über die Abfertigung von

Zucker mit dem Anſpruch auf Gewährung eines Zuſchuſſes nach § . 68 des Geſeßes oder nach An

ordnung der oberſten Landes- Finanzbehörden eine Beſchränkung eintritt.

Die Vornahme der ſteuerlichen Abfertigungen ſoll in der Regel nur an Werktagen ſtatt

finden . Für Sonn - und Feſttage können ſolche Abfertigungen außerhalb der Zeit des Gottesdienſtes

nach Maßgabe des Bedürfniſſes geſtattet werden. Die regelmäßigen Abfertigungstage und -Stunden

find für die einzelnen Fabriken dem Bedürfniſſe entſprechend von den Hauptämtern feſtzuſeßen ;

S. 36. Soll pothusnahme
n

bewilligt mersenentſp
rechend von den gungstage und -Stunden

von Zuder in über

Muſt
er 5 .

B . Aufnahme S . 35 . Soll von außerhalb bezogener Zucker in die Fabrik aufgenommen werden , ſo iſt

von Zucer in über Art und Nettogewicht des Zuckers" der Zuckerſteuerſtelle eine Anmeldung nach Muſter 4 zu

die Fabrik. übergeben . Die etwa vorhandenen Begleitpapiere ſind nach erfolgter Aufnahme des Zuckers in die

uiter 4 . Fabrik nach Maßgabe der bezüglichen Beſtimmungen geſondert zu erledigen . Auf der An

meldung iſt die ſtattgehabte Aufnahme in die Fabrik amtlich zu beſcheinigen . Bei der Aufs

nahme von Zucker aus einer anderen Fabrik derſelben Zuckerſteuerſtelle bedarf es einer beſonderen

Anmeldung nicht.

Die übergebenen Anmeldungen werden in das nach Muſter 5 zu führende Anmeldungs

Regiſter eingetragen . In daſſelbe ſind auch diejenigen Zuckermengen einzutragen , über welche nach

Ablaß 1 Anmeldungen nicht abgegeben werden . “

Inſofern bezüglich der Richtigkeit der Anmeldungen keine Bedenken beſtehen , kann eine

amtliche Reviſion unterbleiben , ſoweit eine ſolche nicht zur vorſchriftsmäßigen Erledigung des Bes

gleitpapiers geboten iſt.

S. 36 . Sollen in Zuckerfabriken , deren Kontrolirung auf den Abſchluß der zur Herſtellung

ichluß befindlichen Räumen u , ſ. w . von kryſtalliſirtem Zucker dienenden Räume gegründet iſt, Zuckerprodukte aus den im Ab
nicht umfrtedigter Fabrilen

ist ben vorhergehenden Be- fchluß befindlichen Räumen in den vorhergehenden Fabrikbetrieb zurückgenommen werden , ſo iſt die

Benußung innerhalb der * Zurücknahme unter Angabe des Verwendungszwecks dem den Abſchluß beaufſichtigenden Beamtenumuruyucu ungu

Fabrit.
ſchriftlich nach Maßgabe des Muſters 6 anzumelden.

Muſter 6. ; Die Anmeldung iſt in ein nach Muſter 7 zu führendes Notizregiſter einzutragen und

ulter 7.2 auf derſelben die Verwendung der Zuckerprodukte zu dem angegebenen Zweck amtlich zu be

ſcheinigen .

Ş. 37. Dem den Abſchluß beaufſichtigenden Beamten iſt in Fabriken der vorbezeichneten

Art die Entnahme von Zuckerproben aus den im Abſchluß befindlichen Räumen zum Zweck der

Entnahme von Zuders

produkten aus den im Ab :

trieb ober zu anberipeiter

Muſter
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Abmeldung best wenn der
abzufertigendem pultos und Nettogewidt, berfolgen. Auch iſt in der

nikithene

elsiebigerie time

cirseuisier

Benußung innerhalb der Fabrik (3. B . Unterſuchung im Laboratorium ) mündlich anzumelden,

Häufig wiederkehrende derartige Probeentnahmen können ein - für allemal, nach näherer Anleitung

der Steuerſtelle, ſchriftlich angemeldet werden.

S . 38. Jede Entnahme von Zucker aus der Fabrif iſt der Zuckerſteuerſtelle mittelſt einer D . Entnahme

Abmeldung nach Muſter 4 , und zwar, ſofern der Zucker nicht in den freien Verkehr abgefertigt von Buderaus

werden ſoi, in zwei Ausfertigungen anzumelden .
* der Fabrit.

a . Abmeldung .

Die Abmeldung muß enthalten :

a) die Zahl der Kolli, deren Verpackungsart, etwaige Zeichen und Nummern , Brutto - und

Nettogewicht, ferner die Art des Zuckers, die Angabe der begehrten Abfertigungsweiſe

und den Namen und Wohnort des Waarenempfängers ,

b ) bei der Entnahme von Syrup und. Melaſſe außerdem auch eine Angabe darüber , ob

der Quotient unter 70 oder 70 und mehr beträgt (vergl. §. 1).

Soll der abgemeldete Zucker mit Begleitſchein 1 oder II verſendet werden , ſo genügt die

Abmeldung des Zuckers in dem Begleitſchein .

§. 39. Wenn der abzufertigen de Zucker aus einer größeren Anzahl von Kolli gleicher

Verpackungsart mit annähernd demſelben Brutto - und Nettogewicht beſteht, ſo kann die Angabe

des Bruttogewichts anch partieweiſe, nach ſogenannten Schalgängen , erfolgen . Auch iſt in dieſem

Falle die Anmeldung des Geſammtbruttogewichts ſowie des Geſammtnettogewichts mit der Angabe

zuläſſig, daß jedes Rollo das gleiche zu bezeichnende Durchſchnittsgewicht hat.

S . 40. Wird Zucker in Broten , Blöcken , Platten oder ähnlichen gleichmäßigen Formen

von annähernd gleichem Einzelgewicht unter amtlicher Aufſicht verpackt oder ſoll ſolcher unverpackt

zum freien Verkehr abgefertigt oder unter Raumverſchluß verſendet werden , ſo kann ſich die An

meldung auf Angabe der Art und der Stückzahl beſchränken ; der Anmelder hat aber in dieſem

Falle die Richtigkeit der amtlichen Gewichtsermittelung durch Mitunterzeichnung der Reviſions

beſcheinigung anzuerkennen.

$ . 41. Wird anderer Zucker unter amtlicher Aufſicht in Kolli von gleichem Nettogewicht

verpackt, ſo genügt die Anmeldung der Zahl, Art, Bezeichnung der Kolli, der Art des Zuckers und

des Nettogewichts für das Rollo mit beſonderer Angabe des Geſammtnettogewichts . Die Richtigkeit

der amtlichen Ermittelung des Bruttogewichts , ſoweit ſolche ſtattfindet (vergl. §. 46), hat der An

melder alsdann unterſchriftlich anzuerkennen .

S. 42. Soll Zucker, welcher in Kolli von gleichem Nettogewicht verpackt iſt, zum freien

Verkehr abgefertigt werden , ſo genügt die Angabe des Nettogewichts gemäß §. 41 auch dann, wenn

die Verpackung nicht unter amtlicher Aufſicht ſtattgefunden hat.

Giebt der Anmelder die ſchriftliche Erflärung ab, daß er außer Stande ſei, über das

Gewicht des in den freien Verkehr abzufertigenden Zuckers eine zuverläſſige Angabe zu machen , ſo

kann ihm dieſe Angabe erlaſſen werden , ſofern das Gewicht der zur Aufnahnie des Zuckers be

ſtimmten Umſchließungen vor der Verpackung amtlich feſtgeſtellt und lebtere unter amtlicher Aufſicht

erfolgt iſt. Es hat aber in einem ſolchen Falle der Anmelder die Richtigkeit der amtlichen Gewichts

ermittelung unterſchriftlich anzuerkennen .

$. 43. Abmeldungen , welche den vorerwähnten Bedingungen nicht entſprechen , ſind zur

Vervollſtändigung oder Ilmſchreibung zurückzugeben .

Die abgegebenen Abmeldungen werden von der Steuerſtelle in das nach Muſter 8 zum

führende Abmeldungs-Regiſter fortlaufend eingetragen .

Die Abmeldungen ſind , ſoweit aus ihnen eine Steuererhebung entſpringt, dem Zuckerſteuer

Hebe- Regiſter als Beläge beizufügen und von der Reviſionsbehörde zur demnächſtigen Prüfung des

Abmeldungs -Regiſters zurückzubehalten .

S. 44. Der Anmelder haftet für die Richtigkeit ſeiner Angaben . Es ſind jedoch Ab

weichungen von dem angemeldeten Gewicht, welche ſich bei der Reviſion herausſtellen , ſtraffrei,

wenn der Unterſchied zehn Prozent des angemeldeten Gewichts nicht überſteigt. Auch ſind Ah

weichungen von den Angaben über den Quotienten der Zuckerabläufe ſtraffrei zu laſſen, inſofern

nicht in den Fällen , in welchen der Quotient auf weniger als 70 angegeben iſt, der ermittelte

Quotient 73 oder mehr beträgt.

S. 45. Soweit nicht die Beſtimmungen in den nachfolgenden Paragraphen Plaz greifen , heimi
in b .Abfertigung

iſt für jedes einzelne Kollo das Brutto - und Nettogewicht zu ermitteln . Die Art des Zuckers kann in den freien
Verfehr.

ifter 8
zu Muſter 8.

metbunga- regiſteret inmelder
haftendicht,welche ich michts nicht ziu taijen cimiferite
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probeweiſe ermittelt werden . Das Ergebniß iſt auf der Abmeldung zu vermerken . Bei der Feſt

ſtellung des Nettogewichts ſind in der Schlußſunime Gewichtsmengen unter 50 Gramm außer Anſap

zu laſſen .

S. 46. Bei der Abfertigung größerer Mengen von Zucker derſelben Art in gleichartiger

Verpackung kann von Ermittelung des Bruttogewichts der einzelnen Kolli abgeſehen werden und

die amtliche Verwiegung partieweiſe erfolgen .

Áuch iſt in dieſem Falle eine probeweiſe Ermittelung des Bruttogewichts zuläſſig, wenn

ſich bei den einzelnen zur Verwiegung gelangenden Rolli oder Partien keine Abweichungen ergeben ,

welche zwei Prozent des angemeldeten Gewichts überſchreiten . Die probeweiſen Verwiegungen

müſſen ſich auf mindeſtens zwei Prozent der ganzen Waarenpoſt erſtrecken .

Iſt der in den freien Verkehr zu ſebende Zucker unter amtlicher Aufſicht in Kolli von

gleichem Nettogewicht verpackt worden, ſo iſt die Ermittelung des Bruttogewichts überhaupt nicht

erforderlich .

S . 47. Das Nettogewicht wird entweder durch Nettoverwiegung oder durch Abrechnung

eines Taraſaßes von dem Bruttogewicht feſtgeſtellt.

§. 48. Der Ermittelung des Nettogewichts durch Abrechnung einer Tara ſind die für

jede Zuckerfabrik bezüglich jeder Gattung und Verpackungsart von Zucker von dem Hauptamt feſt

geſepten und nad Bedürfniß abzuändernden Taraſäßze zu Grunde zu legen .

$ . 49. Statt des durch Abrechnung eines Taraſaßes vom Bruttogewicht berechneten Netto

gewichts iſt der Verſteuerung das in der Abmeldung angegebene Nettogewicht zu Grunde zu legen ,

wenn das lektere höher iſt, als das durch Berechnung ermittelte .

S . 50. Dem Anmelder und der Steuerſtelle ſteht in jedem Falle die Befugniß zu , ſtatt

der Berechnung des Nettogewichts nach dem Taraſaße die Ermittelung des Nettogewichts durch

wirkliche Verwiegung eintreten zu laſſen .

Von Seiten der Abfertigungsſtellen iſt von dieſer Befugniß Gebrauch zu machen , wenn

anzunehmen iſt, daß das wirkliche Nettogewicht erheblich höher iſt, als das aus der Berechnung

hervorgehende. Zum Anhalt für die Beurtheilung können einzelne Kolli der Nettoverwiegung

unterworfen werden .

S. 51. Zur Ermittelung des Nettogewichts einer Waarenpoſt kann die probeweiſe Ver

wiegung eines Theils der Kolli ſtattfinden, wenn dieſe von gleicher Verpackungsart, gleichem Inhalt

und annähernd gleichem Bruttogewicht ſind.

$. 52. Solche probeweiſe Verwiegungen haben ſich auf mindeſtens zwei Prozent der

zu der gleichartigen Poſt gehörigen Rollizahi zuerſtrecken . Im Falle des Bedürfniſſes kann

für einzelne Fabriken durch die Direktivbehörde geſtattet werden , daß die Ermittelung des Netto

gewichts auf zwei Prozent der an einem Tage zu Verſteuerung gelangenden gleichartigen Solli

beſchränkt bleibt.

S . 53. Ergeben ſich bei den probeweiſen Verwiegungen Abweichungen von mehr als zwei

Prozent des angemeldeten Gewichts , ſo muß die Nettoverwiegung der ganzen Poſt ſtattfinden .

Andernfalls iſt bezüglich der verwogenen Kolli das ermittelte, bezüglich der nicht verwogenen das

angemeldete Nettogewicht der weiteren Abfertigung zu Grunde zu legen .

S. 54. Iſt der Zucker unter amtlicher Aufſicht in Umſchließungen verpackt worden , deren

Gewicht vorher amtlich feſtgeſtellt iſt, ſo kann das Nettogewicht durch Abrechnung des ermittelten

Taragewichts von den durch Verwiegung ermittelten Bruttogewicht feſtgeſtellt werden .

Der Verpackung unter amtlicher Aufſicht iſt gleich zu erachten die Verpackung in den amt

lich überwachten Fabrikräumen , ſofern eine Vertauſchung der vorher verwogenen Umſchließungen

ausgeſchloſſen iſt.

S. 55. Soll die Erhebung der Zuckerſteuer einer anderen zuſtändigen Steuerſtelle über

wieſen werden , ſo tritt Abfertigung auf Begleitſchein II ein (vergl. S. 61).

§. 56. Wird für Syrup und Melaſſe Steuerfreiheit beanſprucht, ſo tritt Feſtſtellung des

Quotienten ein . Beſißt hierzu die Abfertigungsſtelle nicht die Befugniß , ſo iſt eine Probe des

Zuckerablaufs unter Zuziehung des Anmelders oder ſeines Vertreters zu entnehmen , mit amtlichem

Siegel, welchem der Anmelder ſein eigenes Siegel beifügen darf, zu verſchließen und auf deſſen

Koſten zur Unterſuchung an ein befugtes Amt oder, wenn der Anmelder es beantragt beziehungs

weiſe der Ablauf einen Invertzuckergehalt von 2 Prozent oder mehr enthält, an einen zuſtändigen



- -195

: Anſtalt zu
überjenssen

erforderlichen Beiter auf KoſtenChemiker oder an eine zuſtändige Anſtalt zu überſenden . Fehlt es bei der Abfertigungsſtelle oder

dem Amt, an welches die Probe verſendet wird, an den erforderlichen Beamten für die Ermittelung

des Quotienten, ſo hat die Unterſuchung durch einen zuſtändigen Chemiker auf Koſten der Ver

waltung zu erfolgen .

S. 57. Die zur lInterſuchung zu verwendende Probe muß die durchſchnittliche Beſchaffen

heit des Ablaufs zeigen und iſt deshalb erſt nach ſeiner ſorgfältigen Durchmiſchung zu entnehmen .

Eine zweite Probe, welche ebenſo wie die erſte zu verſchließen iſt, wird bis zur Erledigung der

Sache bei der Amtsſtelle aufbewahrt.

S . 58. Von der Feſtſtellung des Duotienten kann mit Genehmigung des Hauptamts ab

geſehen werden :

1. in Rohzuckerfabriken bei Abläufen vom dritten Produkt oder von ferneren Nachprodukten,

wenn

a ) der Fabrikant die Abläufe als ſolche vom dritten Produkt oder von ferneren Nach

produkten anmeldet,

b ) dieſe Abläufe erfahrungsmäßig den Quotienten 70 nicht erreichen ,

c) die vorbezeichneten Abläufe ſtets in beſonderen , vom Fabrifinhaber angegebenen Gefäßen

aufbewahrt werden und

( d ) die Abfertigungsbeamten hiernach die Ueberzeugung gewinnen , daß Abläufe der frag

lichen Art vorliegen , worüber in dem Abfertigungspapier eine entſprechende Beſcheinigung

abzugeben iſt.

Zur Kontrole hat von Zeit zu Zeit nach Beſtimmung des Hauptamts die Entnahme

von Proben und deren Luotientbeſtimmung ſtattzufinden ;

2 . in anderen Fällen , in welchen die Beſchaffenheit der Zuckerabläufe als ſteuerfrei außer

Zweifel ſteht (z . B . auf Grund der zuverläſſigen Betriebsbücher der Fabrik oder nach dem

Ergebniß vorhergegangener amtlicher Unterſuchung eines unzweifelhaft gleichartigen Produkts

derſelben Fabrik).

S. 59. Behufs ſteuerfreier Abfertigung von Zuckerabläufen kann zur Vermeidung der

Quotientbeſtimmung auf Antrag des Anmelders die Denaturirung ſtattfinden . Als Denaturirungs

mittel dient ein Zuſaß von zwei Prozent engliſcher Schwefelſäure, welche mit der drei- bis vier

fachen Menge Waſſer verdünnt worden iſt, oder von zwei Prozent roher Salzſäure des Handels .

Das Denaturirungsmittel hat der Antragſteller zu liefern .

. 60. Bei ſteuerfrei zu belaſſenden Abläufen iſt, abgeſehen von dem Falle des § . 42

Abſa 2 , in der Regel von einer Gewichtsermittelung Abſtand zu nehmen .

Sind derartige Abläufe zur Verſendung nach einer anderen Zuckerfabrik oder Syrup

raffinerie beſtimmt, ſo iſt der Zuckerſteuerſtelle des Beſtimmungsorts Zahl und Art der Kolli, ſowie

das Geſammt- Brutto - und Nettogewicht amtlich mitzutheilen .

S . 61. Wenn die aus der Fabrik abgemeldeten Zuckerprodukte nicht in den freien Ver- c. Abfertigung

kehr zu treten beſtimmt ſind, ſo findet in der Regel Abfertigung auf Begleitſchein I ſtatt, und so
denen Verkehr.

kommen dabei, ſowie bei der Abfertigung auf Begleitſchein II (vergl. S . 55 ), ſoweit nicht in den

nachfolgenden Paragraphen etwas anderes angeordnet iſt, die Beſtimmungen zur Anwendung,welche

bezüglid , dieſer Kontrole im Vereinszollgeſeß und im Begleitſchein - Regulativ getroffen ſind.

Werden Zuckerabläufe in Eiſenbahn -Keſſelwagen verſendet, ſo kann die Gewichtsermittelung

mittelſt der Centeſimalwaage nach Anleitung der Anweiſung zur Ausführung des Vereinszoll

geſeßes erfolgen .

Verſendungen von Zuckerabläufen mit Begleitſchein I ſind auf Antrag auch zuläſſig , ohne

daß die Steuerpflichtigkeit feſtgeſtellt iſt. Bis zu dieſer Feſtſtellung ſind die Abläufe als ſteuer

pflichtig zu behandeln und entweder unter amtlichem Verſchluß oder, falls ſämmtliche Kolli ein

gleichartiges Produkt enthalten , unter Beifügung einer amtlich verſchloſſenen Probe zu verſenden .

Die Denaturirung (S. 59) iſt auch am Beſtimmungsort zuläſſig .

S. 62. Zu den Zuckerbegleitſcheinen I und II, den Annahme-Erklärungen , den Begleitſchein

Ausfertigungs- und Begleitſchein -Empfangs-Regiſtern , den Begleitſcheinauszügen und Erledigungs- Mur

ſcheinen ſind Formulare nach den Muſtern 9 bis 15 zu verwenden .

Von der Anlegung eines amtlichen Verſchluſſes kann Abſtand genommen werden . Die

Verſchlußanlage hat jedoch zu erfolgen , wenn der Verſender ſie beantragt.

Muſter 9

bis 15 .

33 *
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S. 63. In den Zuckerbegleitſcheinen iſt bei der Angabe des Gewichts auch das in der

betreffenden Zuckerfabrik vor der Verpackung des Zuckers ermittelte Taragewicht (S. 54) beziehungs

weiſe der für Umſchließungen der betreffenden Art feſtgeſepte Taraſaß (S. 48) anzugeben .

Dieſe Angaben können am Beſtimmungsort, ſofern dort die Ermittelung des Nettogewichts

ſtattzufinden hat, der legteren zu Grunde gelegt werden.

S . 64. Wird Zuder, welcher mit Begleitſchein | abgelaſſen iſt, am Beſtimmungsort zur

Aufnahme in die Fabrik angemeldet, ſo kommen für die Reviſion die Beſtimmungen des Š. 40 des

Begleitſchein -Regulativs in Anwendung. Bei der Vornahme von Nettogewichtsermittelungen iſt nach

den Vorſchriften der SS. 47 bis 54 zu verfahren .

S. 65. Stellt ſich beim Empfangsamt ein Mindergewicht gegen das im Begleitſchein an

gegebene Nettogewicht heraus, ſo finden bezüglich der Erhebung der Zuckerſteuer von dem Minder

gewicht die Vorſchriften im S . 47 des Vereinszollgeſcßes und im §. 37 des Begleitſchein -Regulativs

entſprechende Anwendung. Es iſt jedoch auch bei unverſchloſſen abgelaſſenem Zucker von der Er

hebung der Zuckerſteuer für das Mindergewicht abzuſehen , wenn das leßtere ein Prozent des über

wieſenen Nettogewichts nicht überſteigt und anzunehmen iſt, daß daſſelbe lediglich durch natürliche

Einflüſje herbeigeführt worden ſei, namentlich fein Grund zu dem Verdacht vorliegt, daß ein Theil

des Zuckers unterwegs heimlich entferntworden .

§ . 66 . Bei der Ausfertigung eines Begleitſcheins 1 über Zucker , welcher in mehreren

Eiſenbahnwagen unter Raumverſchluß zur Verſendung gelangt, iſt in den Begleitſchein die Anzahl,

Bezeichnung und das Gewicht der in jedem Wagen verladenen Kolli aufzunehmen ; auch ſind dem

Begleitſchein , der die Ladung bis zum Beſtimmungsort begleiten inuß , zu den Schlöſſern jeder

beſonderen Kunſtſchloß-Serie 2 Schlüſſel in geſonderter Verpackung beizugeben .

Falls unterwegs in Folge von Naturereigniſſen oder aus Eiſenbahn -Betriebsrückſichten ein

oder mehrere Wagen zurückbleiben müſſen , iſt von der Güterexpedition eine beglaubigte Abſchrift

von dem Begleitſchein zu fertigen und auf der Urſchrift ſowie auf der Abſchrift mit rother Tinte ein

Vermerk über die zurückgebliebenen Wagen zu machen , welchem etwa folgende Faſſung zu geben iſt:

,,Eiſenbahnwagen Nr. . . . laufunfähig und behufs Unladung in Station n . zurück

geblieben , Duplikatſchlüſſel zurückbehalten .

(Datum , Stempel und Unterſchrift der Güterexpedition .)"

Die lauffähig gebliebenen Wagen können ſodann mit der Urſchrift des Begleitſcheins

weitergeſandt und am Beſtimmungsort alsbald nach dem Eintreffen abgefertigt werden .

Eine Anzeige von der Trennung der Wagen an das nächſte Zol- oder Steueramt iſt nur

erforderlich , wenn eine Verlängerung der Transportfriſt oder eine Umladung mit Aenderung des

Verſchluſſes nothwendig iſt. Das benachrichtigte Amt beziehungsweiſe der von ihm beauftragte

Beamte hat nach § . 28 des Begleitſchein -Regulativs zu verfahren und das Geſchehene in der Begleit

ſcheinabſchrift zu bemerken .

Eine Aenderung der Beſtimmung für die zurückgebliebenen Wagen iſt ausgeſchloſſen .

Beim Empfangsamt iſt die Abfertigung auf Grund der der Urſchrift als Belag beizu

fügenden Begleitſcheinabſchrift zu bewirken und demnächſt der Begleitſchein vorſchriftsmäßig zu

erledigen .

§. 67. Sollen Zuckerprodukte aus der Fabrik in eine Niederlage oder in eine andere

Fabrik derſelben Steuerſtelle übergeführt werden oder iſt bei der Verſendung in das Ausland die

Ábfertigungsſtelle zugleich das Ausgangs -Amt, ſo unterbleibt die Ausfertigung eines Begleitſcheins I

und genügt die Abgabe von Abmeldungen nach Muſter 4 . Im erſten Falle iſt die Abgabe von

drei Ausfertigungen der Abmeldung, im zweiten von zwei, im legten Falle von nur einer erforderlich .

Sofern die Ueberführung oder die Ausfuhr nicht unter den Augen der Abfertigungsbeamten

ſtattfindet, hat in den beiden erſten Fällen in der Regel, im dritten Falle ſtets Begleitung durch

Beamte einzutreten . Kann dieſe in den beiden erſten Fällen nicht gewährt werden , ſo muß der

Anmelder auf den Abmeldungen eine Annahme- Erklärung nach Maßgabe des Vordrucks auf den

Zuckerbegleitſcheinen I abgeben .

Die mit der Beſcheinigung über den erfolgten Ausgang verſehene Abmeldung beziehungs

weiſe die mit der Beſcheinigung über die erfolgte Aufnahme in die betreffende Niederlage oder

Fabrik verſehene Ausfertigung dient als Belag des Abmeldungs- Regiſters . Im Falle der Aufnahme

in eine andere Fabrik wird die zweite Ausfertigung der Abmeldung Anmeldungsbelag zu dem Ans
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meldungs- Regiſter dieſer Fabrik. Bei der Aufnahme in eine Niederlage dienen zwei Ausfertigungen

der Abmeldung als Niederlage-Anmeldungen undwird die eine als Belag zum Niederlage- Regiſter ver

wendet, die andere nach darin beſcheinigter Niederlegung dem Niederleger zugeſtellt. Verzichtet der

Niederleger auf die Zuſtellung einer Abmeldung, ſo kann von der Einreichung der dritten Aus

fertigung der Abmeldung abgeſehen werden .

S. 68. Jede Entnahme von Zuckerproben , welche die Fabrik verlaſſen ſollen , bedarf der d . Entnahme

vorherigen ſchriftlichen oder mündlichen Anmeldung bei der Steuerſtelle. In dringlichen Fällen von Proben

kann die Anmeldung auch bei einem Aufſichtsbeamten erfolgen, muß aber alsdann eine ſchriftliche
aus der

Fabrik.

ſein . Der Beamte hat die Abfertigung vorzunehmen und die Anmeldung demnächſt der Steuerſtelle

zu übergeben .

Die entnommenen Proben bleiben vorbehaltlich der im Falle eines Mißbrauchs anzu

ordnenden Äufhebung oder Beſchränkung dieſer Vergünſtigung ſteuerfrei, wenn deren Gewicht im

Einzelnen weniger als 100 g beträgt. Größere Proben werden nach amtlicher Feſtſtellung des

Gewichts in dem Abmeldungs-Regiſter angeſchrieben und am Schluſſe des Cuartals auf Grund

amtlich beglaubigter Regiſterauszüge im ganzen zur Verſteuerung gezogen .

Von Zucker, welcher bereits auf Begleitſchein I abgefertigt iſt, ſich aber noch in den

Fabrikräumen befindet, kann im Bedürfnißfalle die Entnahme von Proben durch die Abfertigungs

beamten geſtattet werden . In den Begleitſchein iſt hierüber ein Vermerk aufzunehmen ; im übrigen

ſind die entnommenen Proben nach Abſaz 2 zu behandeln .

S. 69. Die Wegführung von Zucker jeder Art aus der Fabrik darf nur aus den von dem e. Aufſichts

Fabrikinhaber der Steuerhebeſtelle angemeldeten und von dem þauptamt genehmigten Ausgängen fontrole beim
Ausgang von

des Fabrikgebäudes oder bei umfriedigten Fabriken den gleichermaßen beſtimmten Thoren der Um = " Zucker aus

friedigung ſtattfinden . der Fabrik.

Für Zucker, welcher aus der Fabrik ausgeführt wird , iſt, ſofern nicht das Abfertigungs

papier den Zucker begleitet, ein Ausweis nach Muſter 16 auszuſtellen.

Die Aufſichtsbeamten , welche die Ausgänge der Fabrik bewachen , haben die ausgehenden

Zucker auf Grund der Abfertigungspapiere und der vorbezeichneten Ausweiſe in einem nach näherer

Anordnung des Hauptamts zu führenden Ausgangs -Regiſter anzuſchreiben .

Den Dberbeamten der Steuerverwaltung liegt es ob, die Ausgangs-Regiſter mindeſtens

monatlich einmal mit den Abfertigungs-Regiſtern und den betreffenden Fabrikbüchern (S . 31 Abſaß 4

des Geſeßes ) zu vergleichen .

Muſter 16.

Nr. 13 . Zu $ . 40 des Geſekes.

$ . 70. Die näheren Beſtimmungen über die Niederlagen für Sucker und zuckerhaltige Zucernieder

Fabrikate ſind in der Anlage F enthalten . lagen .

Anlage F.

Nr. 14 . Zu § . 41 des Geſekes.

$. 71. Die ſteuerlichen Abfertigungen an ordentlicher Amtsſtelle, in den Zuckerfabriken Gebühren

und in den den Zuckerfabrikanten bewilligten, auf ihren Fabrikgrundſtücken oder in einer Ent- erhebung für
ſteuerliche

fernung von nicht mehr als 1 km davon belegenen Privatniederlagen erfolgen koſtenfrei, wenn wiertigung

ſie an Werktagen ſtattfinden und einen Zeitraum von zehn Stunden für den Kalendertag nicht

überſteigen .

$. 72. Eine Gebührenerhebung findet ſtatt :

a ) für amtliche Abfertigungen - einſchließlich der bei Umladungen , Zuladungen , Leichterungen ,

Verſchlußverleßungen u . T. w . während des Transports erforderlichen Amtshandlungen -

an anderen Drten als an der ordentlichen Amtsſtelle, der Zuckerfabrik oder der dazu

gehörigen Privatniederlage, ſowie außerhalb der erlaubten Löſch - und Ladepläße;

b ) für amtliche Abfertigungen an Sonn - und Feſttagen ;

c) für an ſich gebührenfreie Abfertigungen , ſofern ſie auf Antrag über den Zeitraum von

zehn Stunden für den Kalendertag hinaus ſtattfinden , bezüglich der überſchießenden Zeit ;

d) für die Ueberwachung der Herſtellung von Zuckerfabrikaten , welche mit dem Anſpruch auf

Steuerfreiheit oder Steuervergütung ausgeführt oder niedergelegt werden ſollen ;
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e) für die amtliche Bewachung einer unter ſteuerlichem Mitverſchluß ſtehenden Privatnieder

lage, ſofern die Bewachung auf Antrag des Lagerinhabers eintritt, damit Arbeiten in

der Niederlage ausgeführt werden ;

f) für die amtliche Begleitung oder Bewachung unter Steueraufſicht ſtehender Sendungen

von Zucker oder zuckerhaltigen Fabrikaten .

Befreit bleiben jedoch

1 . die amtliche Begleitung zwiſchen dem Grenzausgangsamt und der Zollgrenze,

2. die amtliche Begleitung bei der Ueberführung von Zucker aus einer Fabrik oder Nieder

lage in eine andere Fabrik oder Niederlage deſſelben Ortes und zugleich deſſelben Be

ſißers, ſofern der von der Sendung zurückzulegende Weg nicht mehr als 1 km beträgt,

3. die Schiffsbegleitungen und Schiffsleichterungen auf dem Rhein und deſſen konventionellen

Nebenflüſſen , inſoweit nicht die Fahrt ohne genügenden Grund von dem Schiffsführer

verzögert oder unterbrochen wird, beziehungsweiſe die Leichterung nicht durch ein Ver

ſchulden des Schiffsführers nothwendig geworden iſt,

4 . die Schiffsbegleitungen auf den zum Zollgebiet gehörigen Theilen der Unterelbe und der

Unterweſer nach Maßgabe der in den Zollregulativen für die Unterelbe beziehungsweiſe

die Unterweſer hinſichtlich des Zollverkehrs getroffenen Beſtimmungen .

§. 73. Die Höhe der für Rechnung der einzelnen Bundesſtaaten zu erhebenden Ge

bühren beträgt:

a ) bei gebührenpflichtigen Amtshandlungen aller Art in dem Stationsort oder in einer

Entfernung von weniger als 2 km von ſeiner Ortsgrenze oder , falls den betreffenden

Beamten ein Dienſtbezirk zugewieſen iſt, in dieſem Dienſtbezirk für Aufſeher und Beamte

gleichen oder niederen Ranges für jede angefangene Stunde 30 Pfennig, höchſtens

jedoch 3 M . für den Tag und den Beamten , für Beamte höheren Ranges das Doppelte .

Bei an ſich gebührenfreien Amtshandlungen (f. S . 72 unter c) iſt die auf den

Hin- und Rückweg verwendete Zeit nicht mit in Anſaß zu bringen , bei an ſid , gebühren

pflichtigen Amtshandlungen alsdann , wenn der Ort der Amtshandlung außerhalb des

Stationsortes der mit der Abfertigung betrauten Beamten liegt;

b ) bei gebührenpflichtigen Amtshandlungen außerhalb des Stationsortes in einer Ent

fernung von 2 km und mehr von demſelben oder , wenn es ſich um Beamte mit Dienſt

bezirk handelt, bei Dienſtleiſtungen außerhalb dieſes :

1 . für die Begleitung von Ladungen auf der Eiſenbahn oder dem Land- oder Waſſer

wege, wenn die Begleitung, einſchließlich der zum Antritt der Begleitung etwa noth

wendigen Hinreiſe und der Rückreiſe nach der Station , nicht länger als 8 Stunden

dauert, 1,50 M ., bei längerer , jedoch 24 Stunden nicht überſchreitender Dauer, ſowie

für jede weiter angefangenen 24 Stunden 3 Mi;

2 . für alle ſonſtigen Amtshandlungen ſind Gebühren in Höhe der den ausführenden

Beamten nach den landesrechtlichen Beſtimmungen zuſtehenden Tagegelder zu erheben .

Bei Schiffsbegleitungen iſt der Schiffsführer verpflichtet, die Begleiter an den

üblichen Mahlzeiten unentgeltlich theilnehmen zu laſſen .

$ . 74 . Erwachſen der Steuerverwaltung für die mit der Ausführung gebührenpflichtiger

Amtshandlungen beauftragten Beamten Ausgaben an Fuhrkoſten , ſo erhöhen ſich die Gebühren um

den Betrag dieſer Ausgaben .

Dem Zahlungspflichtigen bleibt überlaſſen, ſtatt Entrichtung der Fuhrkoſten für die angemeſſene

Beförderung der Beamten ſelbſt Sorge zu tragen .

§. 75 . Sind zu einzelnen gebührenpflichtigen Amtshandlungen , welche für gewöhnlich

von Aufſehern oder Beamten gleichen oder niederen Ranges ausgeführt werden, in Ermangelung

ſolcher höhere Beamte verwendet worden , ſo gelangen gleichwohl nur die Säße für die erſteren

zur Erhebung.

$. 76 . Werden zu einem Geſchäfte mehrere Beamte gleichzeitig erforderlich, ſo iſt die

Gebühr für jeden von ihnen zu berechnen und einzuziehen . Daſſelbe gilt, wenn zu einem Geſchäfte

mehrere Beamte wegen der nothwendigen Ablöſung nacheinander verwendet werden ; jedoch darf

alsdann an Gebühren, welche nach der Stundenzahl zu berechnen ſind (vergl. § . 73a und b 1), im

ganzen nicht mehr erhoben werden , als wenn ein Beamter das Geſchäft allein ausgeführt hätte.

Beaminbei
Schiffsbegleitungen,

theilnehmen zu halte der Ausfüh



- -199

o

p en Landes- Finanzbehör
de den betheiliaton

Bei gleichzeitiger Bewachung mehrerer Schiffe 2c. durch denſelben Beamten iſt die Gebühr

nur einnial zu berechnen und auf die einzelnen Schiffe 2c. gleichmäßig zu vertheilen .

S . 77. Werden zu gebührenpflichtigen Amtshandlungen Beamte ſtändig erforderlich , ſo

kann auf Anordnung der oberſten Landes- Finanzbehörde den betheiligten Gewerbetreibenden vom

Beginn der ſtändigen Dienſtthätigkeit ab an Stelle der Gebührenſäße des §. 73 die Zahlung

eines Verwaltungskoſtenbeitrages in Höhe des Durchſchnittsgehaltes und zutreffenden Falls des

Wohnungsgeldzuſdjuſies , ſowie des Dienſtbekleidungszuſchuſſes der verwendeten Beamten auf

erlegt werden . In

Bei Bewilligung ſtändiger Beamter auf Koſten der Gewerbetreibenden ſind legtere zu

verpflichten , im Falle dieiſtändige Dienſtthätigkeit oder Bereithaltung auf ihren Antrag endgültig

aufhören ſoll, dies dem zuſtändigen Hauptamt drei Monate vorher anzuzeigen und die Ver

waltungskoſtenbeiträge bis zur anderweiten Interbringung der Beamten , längſtens jedoch für

einen dreimonatlichen Zeitraum , vom Beginne des auf die Žnzeige folgenden Monats ab gerechnet,

weiter zu zahlen .

Falls auf Antrag eines zur Zahlung eines Verwaltungskoſtenbeitrages verbundenen Ge

werbetreibenden die Ausdehnung der Ämtshandlungen über den Zeitraum von zehn Stunden für

den Kalendertag hinaus oder die Vornahme von Albfertigungen an Sonn - und Feſttagen bewilligt

wird, ſind für die überſchießende beziehungsweiſe für die ganze Zeit Einzelgebühren gemäß §. 73

einzuziehen . Für alle anderen in der betreffenden Gewerbsanſtalt vorzunehmenden Amtshandlungen

derjenigen Beamten , deren Dienſteinkommen als Verwaltungskoſtenbeitrag voll erſtattet wird, ſind

Einzelgebühren nicht zu erheben .

eu liber den an Sonn-
nebühren ia

handlungend

Nr. 15 . Zu $. 42 des Geſekes.

$ . 78. Die Beſtimmungen des S. 42 des Geſekes finden auf ſolche Gewerbsanſtalten keine Kontrole über

Anwendung, welche zwar aus verſteuertem inländiſchen Rübenzucker wieder Zucker (z. B . Raffinade) die
welche ver.

bereiten , dieſen Zuder aber nicht als ſolchen , ſondern nur nach weiterer Verarbeitung zu zucker- ſteuerten in

haltigen Fabrikaten in den Verkehr bringen . ländiſchen

Ferner finden die Beſtimmungen des S. 42 des Geſeges auf Syrupraffinerien keine An - Rübenzucker

wendung, da dieſe durch S . 3 unter die Steuerkontrole nach den SS. 8 bis 4i des Geſeßes geſtellt
u arbeiten , über

worden ſind.
die Fabriken

$ . 79 . Die Vorſchriften in den Abſägen 1 bis 3 des S. 42 des Geſekes treten auch für von Stärke

die nicht unter Abſaß 1 fallenden Fabriken in Kraft, in welchen Saccharin oder andere ähnliche glider und

Süßſtoffe bereitet oder mit Rübenzucer, Stärkezucker und dergleichen vermiſcht werden . Den Haupt- 9
gleichgeſtellte

Fabrifen .

ämtern liegt ob, die Inhaber der betreffenden Fabriken auf die hiernach ſie treffenden Verpflichtungen

aufmerkſam zu machen .

S. 80 . Auf Grund der erſtatteten Anzeigen über das Beſtehen und den Beſik - oder Orts

wechſel der im Abſaß 1 des §. 42 des Geſeßes unter den Ziffern 1 und 3 bis 5 aufgeführten

Fabriken , ſowie der Fabriken , welche Saccharin oder andere ähnliche Süßſtoffe herſtellen oder weiter

verarbeiten , iſt von den Steuerhebeſtellen ein nach den bezeichneten Klaſſen geordnetes Verzeichniß

der Betriebsanſtalten zu führen , welches für jede der legteren den Inhaber und den Drt angiebt.

Die unteren Steuerſtellen haben bis Mitte September 1892, ſoweit dies nicht ſchon nach

den bisherigen Beſtimmungen geſchehen , dem Hauptamt eine Abſchrift des Verzeichniſſes einzureichen

und demſelben ſodann fortlaufend Mittheilung von den Zugängen , Abgängen und ſonſtigen Ver

änderungen zu machen . Bei den Hauptämtern wird danach ein Hauptverzeichniß geführt.

Den oberſten Landes - Finanzbehörden bleibt es bis auf weiteres überlaſſen , Jnhaber ge

werblicher Betriebe, welche Rübenſäfte bereiten , ausnahmsweiſe von der Anzeigepflicht nach § . 42

Abjaß 1 des Geſebes 311 befreien .

Die im S. 42 Abjab 2 des Geſeßes vorgeſehene Kontrole über die nach Abſaß 1 daſelbſt

anzeigepflichtigen Betriebsanſtalten iſt unter Vermeidung von Störungen des Betriebes und nur in

dem Umfange auszuüben , welcher durch den Zweck der Kenntnißnahme vom Betriebe bedingt iſt.

Die näheren Anordnungen werden nach Bedürfniß bis auf weiteres von den oberſten Landes

Finanzbehörden erlaſſen .

S . 81. leber die Produktion von Stärkezucker ſind von den Juihabern der Stärkezucker
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Muſt
er

17. fabr
of 17. fabriken auf Grund der Fabrikbücher Jahresnachweiſungen nach dem anliegenden Muſter 17 in

doppelter Ausfertigung aufzuſtellen . Die eine Ausfertigung iſt zu dem im Muſter bezeichneten

Termin der Steuerhebeſtelle des Bezirks einzureichen , die andere in der Betriebsanſtalt aufzubes

wahren . Den Oberbeamten der Steuerverwaltung liegt 05,5.die Einträge zu prüfen , nach Befinden

eine Berichtigung zu veranlaſſen und zu dieſem Zweck nöthigenfalls auch von der Befugniß zur

Einſicht der Fabrikbücher Gebrauch zu machen.

§. 82. Ueber die Produktion der Syrupraffinerien , derMaltoſe- und Maltoſeſyrupfabriken

und der Fabriken , welche Saccharin herſtellen oder weiter verarbeiten , haben die Hauptämter, in

deren Bezirk die Fabriken ſich befinden , auf Grund der von den Fabrikinhabern nach Maßgabe

am 1. Auguſt
der Fabrikbücher zu machenden Angaben Nachweiſungen nach Betriebsjahren - aufzuſtellen ,

31. Juli "

welche die Art und Menge der verarbeiteten Materialien , ſowie der fertiggeſtellten Produkte enthalten .

Nr. 16 . Zu g . 65 Abjak 2 des Geſetes.

Verarbeitung §. 83. Auf Antrag kann Zuckerfabrikanten von der Direktivbehörde des Bezirks, zu

ausländiſchen welchem die Fabrik gehört, die Verarbeitung ausländiſchen Zuckers in der Art geſtattet werden ,
Zuckers zu 5

einem um den
ten daß der Eingangszoll zunächſt nur in dem nach Abzug der Zuckerſteuer von 18 M . für 100 kg

Betrag der ſich ergebenden Betrage, alſo zu dem Saße von 18 M . für 100 kg , erhoben wird. Im weiteren

Zuckerſteuer unterliegt ſodann der Zucker der gleichen ſteuerlichen Behandlung wie der unverſteuerte inländiſche

ermäßigten Rübenzucker .

Zollſaße.
Die vorbezeichnete Eingangsabfertigung geſchieht durch die Zuckerſteuerſtelle, welcher die

etwa fehlenden Befugniſſe zu ertheilen ſind . In den Belägen zum Zolleinnahme-Regiſter muß die

ſtattgehabte Aufnahme des Zuckers in die Fabrik amtlich unter Angabe des weiteren Nachweiſes

(Nummer des betreffenden Anmeldungs-Regiſters) beſcheinigt werden.

Nr. 17 . Zu g . 67 des Gefeßes .

Feſthaltung S. 84 . Die amtliche Feſthaltung der Identität des Zuckers geſchieht durch Lagerung unter

3dentitat ſteueramtlichem Mitverſchluß . Die Lagerung iſt nur zuläſſig an Drten , an welchen ſich ein zu der

der vor dem

quit 1892 demnächſtigen Abfertigung des Zuckers zuſtändiges Steueramt befindet, und für Zuckerfabrikanten in

hergeſtellten der Zuckerfabrik.

Zucker . S . 85 . Wer von den Befugniſſen im S. 67 Abſak 1 und 2 des Geſeßes Gebrauch machen

will, hat dies ſpäteſtens am 11. Juli 1892 dem Hauptamt, in deſſen Bezirk der Zucker gelagert

werden ſoll, ſchriftlid ) anzuzeigen und zugleich den zur Lagerung beſtimmten Raum zu bezeichnen ,

über deſſen Zulaſſung das Hauptamt entſcheidet.

S. 86 . Späteſtens am 28 . Juli 1892 iſt dem Hauptamt eine doppelt ausgefertigte An

meldung des Zuckers einzureichen.

Ausnahmsweiſe kann vom Hauptamt die Anmeldung unverpackten Zuckers geſtattet werden,

wenn derſelbe in dem bisherigen Lagerraum demnächſt unter Steuerverſchluß weiter lagern ſoll.

§. 87. Am 30. Juli 1892 und an den nächſtfolgenden Tagen findet eine ſteueramtliche

Reviſion des Zuckers und ſodann die Anlegung des Steuerverſchluſſes ſtatt. Die Reviſion kann

auf eine äußere Vergleichung der Waare mit der Anmeldung beſchränkt, namentlich kann von der

Verwiegung und der näheren Ermittelung der Art des Zuckers Abſtand genommen werden , ſoweit

nicht die Erſtreckung der Reviſion hierauf aus beſonderen Gründen erforderlich erſcheint.

Eine Ausfertigung der Anmeldung wird , verſehen mit amtlicher Beſcheinigung über die

Einreichung und die ſtattgehabte Reviſion, dem Anmelder zurückgegeben .

S . 88. Der identifizirte Zuder wird, ſofern ſich bezüglich der Feſthaltung der Identität

kein Bedenken ergiebt, bis zum 31. Oktober 1892 je nach den Anträgen des Berechtigten entweder

unter Gewährung der Vergütung nach den bisherigen Säßen zur Ausfuhr beziehungsweiſe Nieder

legung oder unter Erhebung der bisherigen Verbrauchsabgabe von 12 Nl. für 100 kg in _ den

freien Verkehr des Inlandes abgefertigt.

Iſt der Zucker nicht vor Ablauf des Monats Oktober 1892 der zuſtändigen Steuerſtelle

zur Abfertigung geſtellt worden , ſo hat derſelbe nur Anſpruch auf den Zuſchuß nach § . 68 des

Geſekes , beziehungsweiſe unterliegt der Zuckerſteuer von 18 M . für 100 kg.
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S . 89. Eines beſonderen Antrages der Zuckerfabrikanten auf Zulaſſung zu dem im S . 67 Steuerliche

Abſaß 3 des Geſeßes vorgeſehenen Verfahren bedarf es nicht.
Behandlung

Beginnt in einer Fabrik die Verarbeitung von Rüben vor dem 1 . November 1892 oder 3
des ſeitens der

werden in dieſelbe vor dieſem Zeitpunkt Zucker oder Zuckerabläufe eingebracht, welche nicht unzweifel- in den Mo

haft aus der Zeit vor dem 1 . Auguſt 1892 herſtammen , ſo wird von da ab der aus der Fabrik naten Auguſt,

ausgehende Zucker, ſoweit er nicht bereits der zuſtändigen Steuerſtelle zur Abfertigung geſtellt war, Sep

ſteuerlich als Zucker des Betriebsjahres 1892/93 behandelt.
und Dktober

1892 zur Ab

Die Abſtammung von Zucker und Zuckerabläufen aus der Zeit vor dem 1 . Auguſt 1892 fertigung ge

iſt als erwieſen anzuſehen , wenn dieſelben im gebundenen Verkehr unter Verſchluß oder unter amt= ſtellten , nicht

licher Begleitung anlangen und in dem Begleitpapiere ihre Abſtammung aus der Zeit vor dem identifizirten

1 . Auguſt 1892 amtlich beſcheinigt iſt.
Zuders.

$. 90 . Inhaber von Rohzuckerfabriken mit einem ſolchen Verfahren der Melaſſeentzuckerung, Aufnahmeder

daß aus der Melaſſe nur unter Mitverwendung von Rübenſaft feſter Zucker gewonnen werden kann, am 1. Auguſt

haben , wenn ſie von der im S . 67 Abſaß 4 des Gefeßes gewährten Befugniß Gebrauch machen
* 1892 in Noh

' zuckerfabriken

wollen, dies ſpäteſtens am 11. Juli 1892 dem Hauptamt anzuzeigen . vorhandenen

Sodann iſt dem Hauptamt ſpäteſtens am 28. Juli 1892 eine Anmeldung des aufzunehmenden Mélaſjebe

Melaſſebeſtandes ſowie eine Berechnung des vorausſichtlich zu erwartenden Ausbringens an Roh
ſtände.

zucker von mindeſtens 90 Prozent Zuckergehalt in je zwei vom Fabrikinhaber unterſchriebenen Aus

fertigungen einzureichen .

Die Anmeldung muß enthalten :

a) die Melaſſemengen nach Maaß oder Gewicht,welche am 1. Auguſt 1892 vorhanden ſein werden ,

b ) ihre Beſchaffenheit, und zwar die Höhe der Polariſation nach vollen und halben Pro

zenten und den Quotienten ,

c ) die Angabe der Räumeund Geräthe, in welchen die Melaſſe zur Reviſion geſtellt werden ſoll.

Die Anmeldung muß überſichtlich und in einer die amtliche Beſtandesaufnahme thunlichſt

erleichternden Weiſe eingerichtet ſein , und hat der Fabrikinhaber den in dieſer Beziehung ergehenden

Anweiſungen des Hauptamts Folge zu leiſten .

$ . 91. Am 1. Auguſt 1892 und an den nächſtfolgenden Tagen findet die ſteueramtliche

Beſtandesaufnahme ſtatt.

Die Beſtandesaufnahme geſchieht unter Leitung des Hauptamts - Vorſtandes oder eines

anderen Oberbeamten der Steuerverwaltung ſowie unter Zuziehung des Fabrikinhabers oder deſſen

Stellvertreters.

Die Feſtſtellung der Melaſſebeſtände niach Maaß oder Gewicht erfolgt nach näherer Bes

ſtimmung des die Beſtandesaufnahme leitenden Dberbeamten .

Zur Unterſuchung der Melaſſe auf ihre Beſchaffenheit ſind Proben zu entnehmen und geeig =

neten Sachverſtändigen zu übergeben .

$ . 92. Der Fabrikinhaber iſt verpflichtet, die Hülfsdienſte zu leiſten oder leiſten zu laſſen ,

welche erforderlich ſind, damit die Beſtandesaufnahme in den vorgeſchriebenen Grenzen ſchnell und

zuverläſſig ausgeführt werden kann . Auch hat derſelbe dem leitenden Oberbeamten und dem Haupt

amt auf Erfordern die Betriebsbücher aus den leßten drei Betriebsjahren vorzulegen , dieſelben zi1

erläutern und überhaupt jede gewünſchte Auskunft zur Sache zu ertheilen .

$ . 93 . Nach dem Abſchluß der Beſtandesaufnahme ſtellt das Hauptamt die Melaſſe

beſtände nach Beſchaffenheit und Menge feft. Bei Abweichungen der ermittelten Ergebniſſe

von den Angaben der Anmeldung gelten die leßteren , ſoweit ſie dem Fabrikanten weniger günſtig ſind.

Alsdann prüft das Hauptamt unter Zuziehung von Sachverſtändigen die von dem Fabrik

inhaber eingereichte Ausbeuteberechnung und ſtellt die vorausſichtlich zu erwartende Ausbeute an

Rohzuder von mindeſtens 90 Prozent Zuckergehalt feſt. Dabei iſt mit größter Vorſicht zu verfahren ,

damit die Möglichkeit einer Schädigung der Reichskaſſe ausgeſchloſſen wird . Keinesfalls darf über

die von dem Fabrikinhaber berechnete Ausbeutemenge hinausgegangen werden .

Gegen die Feſtſeßungen nach Abſak 1 und 2 , wovon dem Fabrikinhaber ſchriftliche

Mittheilung zu machen iſt, kann dieſer innerhalb 8 Tagen nach dem Tage des Empfanges Be

idwerde beim Hauptamt einlegen . Ueber die Beſchwerde wird von der Direktivbehörde endgültig

entſchieden .

S . 94 . Bis zur Höhe der amtlich feſtgeſtellten Ausbeutemenge kann die Fabrik während

der Monate Auguſt, September und Oktober 1892 Rohzucker von mindeſtens 90 Prozent Zucker

34
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gehalt, welcher aus den Melaſſebeſtänden unter Mitverwendung von Rübenſaft hergeſtellt iſt, mit dem

Anſpruch auf Steuerbehandlung nach §. 67 Abſaß 1 und 2 des Geſeßes zur Abfertigung ſtellen .

$ . 95. Der Fabrikinhaber hat alle Koſten zu erſtatten , welche der Steuerverwaltung in

Folge des Antrags auf die Beſtandesaufnahme erwachſen , insbeſondere auch die Reiſekoſten der

Steuerbeamten und zugezogenen Sachverſtändigen , ſowie die den leşteren für ihre Arbeiten gewährten

Vergütungen . Der Betrag der Koſten wird von der Direktivbehörde“ feſtgeſtellt und durch das

Hauptamt eingezogen .

Steuerliche
S . 96 . Die im §. 67 Abſaß 5 des Geſekes angegebene Vergünſtigung iſt nur denjenigen

Behandlung zuckerhaltigen Fabrikaten zu gewähren, deren Identität vom 1. Auguſt 1892 ab bis zur Ausfuhr

der vor dem oder Niederlegung amtlich feſtgehalten worden iſt.

1 .Auguſt 1892
Bezüglich der Feſthaltung der Identität der Fabrikate finden die Vorſchriften der SS. 84

hergeſtellten

zuckerhaltigen
ten bis 87 ſinngemäße Anwendung.

is

Fabrikate. Gleich den vor dem 1. Auguſt 1892 hergeſtellten Fabrikaten kann die in Rede ſtehende

Vergünſtigung auch denjenigen zuckerhaltigen Fabrikaten gewährt werden , welche in zollſicher abge

ſchloſſenen Räumen unter ſtändiger amtlicher Bewachung lediglich aus Zucker hergeſtellt worden ſind ,

für den nach den vorhergehenden Beſtimmungen die Materialſteuervergütung nach den bisherigen

Säßen zu gewähren iſt. Während der Zeit ihrer Herſtellung darf anderer als der vorbezeichnete

Zucker in der Fabrik nicht vorhanden ſein .
Anmeldung, §. 97. Auf die Anmeldung und Abfertigung der im §. 67 des Geſebes bezeichneten Zucker

Abfertigung, und zuckerhaltigen Fabrikate finden die Vorſchriften der SS. 98 bis 119 beziehungsweiſe die bezüg
20. der im §.67

des Geſeßes !
polichen Beſtimmungen der Anlage D , auf die Zahlbarmachung der Vergütungen die Vorſchriften der

bezeichneten ss. 120 bis 125 mit der Maßgabe ſinngemäße Anwendung, daß bezüglich der Liquidation der

Zucker und Beträge, der Ausſtellung der Vergütungsſcheine und der Einlöſung derſelben durch Anrechnung oder

zuckerhaltigen Baarzahlung die bisherigen Beſtimmungen in Kraft bleiben .
Fabrikate.

Nr. 18 . Zu g. 68 des Geſekes.ՋՈՑjurdif=

ichüſſe. $. 98. Werden mit einer Anmeldung (S . 100 ) Zucker verſchiedener Klaſſen zur Abfertigung

1. Bedingun - geſtellt, ſo werden die Ausfuhrzuſchüſſe gewährt, wenn auch nur das Geſammtgewicht der Zucker
gen der Ge- wenigſtens 500 kg. netto beträgt.

währung.
$. 99. Zur Abfertigung des mit dem Anſpruche auf Gewährung von Ausfuhrzuſchüſſen

2 . Zuſtändig ausgehenden oder niederzulegenden Zuckers ſind berechtigt, und zwar :

keit der Ab

fertigungs
a ) zur unbeſchränkten Abfertigung von Zucker aller Art:

ſtellen . die im § . 2 bezeichneten Amtsſtellen , ſowie das Hauptzollamt Friedrichshafen und

die Zollábfertigungsſtelle am badiſchen Bahnhof in Baſel

mit der Maßgabe, daß die Feſtſtellung des Zuckergehalts der ſogenannten Kryſtalls und

anderen weißen harten durchſcheinenden Zucker in Kryſtallform von mindeſtens 991/2 Prozent

Zuckergehalt von einem ſeitens der oberſten Landes- Finanzbehörde oder auf deren Er

mächtigung ſeitens der Direktivbehörde bezeichneten , in derartigen Unterſuchungen

erfahrenen Chemiker oder von einer von ſolchen Chemikern geleiteten Anſtalt auf Koſten

der Anmelder vorgenommen wird ;

b) zur Abfertigung aller Zucker derKlaſſeb mit der vorſtehend untera angegebenen Einſchränkung :

ſämmtliche nicht im §. 2 oder vorſtehend unter a genannten Hauptzoll- und Haupt

ſteuerämter, die Zuckerſteuerſtellen und die von den oberſten Landes- Finanzbehörden

dazu bisher beſonders ermächtigten oder fünftig zii ernächtigenden Unterämter ;

c ) zur Abfertigung der in die Klaſſen a und c fallenden Zucker mit der Maßgabe, daß,

ſofern nicht nach den Beſtimmungen im S. 110 und § . 112 Abſaß 2 von der Polariſation

Abſtand genommen werden kann , von dem angemeldeten Zucker Proben zu entnehmen

und auf Koſten des Anmelders behufs der Feſtſtellung des Zuckergehalts einer zur

Polariſation von Zucker befugten Amtsſtelle oder gegebenenfalls dem zuſtändigen Chemifer

zu überſenden ſind:

jämmtliche nicht im § . 2 oder vorſtehend unter a genannten Hauptzoll- und Haupt

ſteuerämter , die Zuckerſteuerſtellen und die von den oberſten Landes - Finanzbehörden

3 . Antrag auf beſonders mit dieſer Befugniß verſehenen oder fünftig zu verſehenden Unterämter.

Gewährung S . 100 . Der Antrag auf Gewährung eines Ausfuhrzuſchuſſes iſt bei einer nach dem S . 99

des Ausfuhr- zur Abfertigung befugten Amtsſtelle zu ſtellen , und zwar bezüglich des inter Steuerkontrole befind
311jdiffeՑ.
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lichen Zuckers in demjenigen Abfertigungspapiere, mit welchem der Zucker zur Ausfuhr oder zur

Niederlage abgefertigt werden ſoll.

Bezüglich des im freien Verkehr befindlichen Zuckers iſt der Antrag in einer Anmeldung zu

ſtellen , für welche das Formular der Fabrikabmeldungen (Muſter 4 beziehungsweiſe 9) zu benußen iſt .

§ . 101. Die Art des Zuckers iſt in der Anmeldung im Anſchluß an die im Abſaß 1 des

S. 67 des Geſeßes unter a, b und c angegebene Eintheilung dergeſtalt zu bezeichnen , daß ſich die

Klaſſe, deren Ausfuhrzuſchuß in Anſpruch genommen wird, mit Beſtimmtheit erkennen läßt.

Ergiebt die amtliche Unterſuchung auf den Zuckergehalt, daß ein Zuſchuß überhaupt nicht

oder zu einem niedrigeren Saße zu gewähren iſt, ſo findet eine Beſtrafung nicht ſtatt, wenn die

Abweichung des ermittelten Zuckergehalts von dem für die Gewährung des beanſpruchten Zuſchuſſes

geſeßlich erforderlichen Mindeſtzuckergehalte in den Fällen des S. 43 des Geſeßes nicht mehr als

ein halbes , in den Fällen des S . 52 des Geſeßes nicht mehr als ein Prozent beträgt.

Bezüglich des im freien Verkehr befindlichen Zuckers gelten für die Anmeldung des Gewichts

des Zuckers die Vorſchriften in den SS. 38 bis 44 .

$. 102. Zur Feſtſtellung der Art des abzufertigenden Zuckers findet eine Prüfung auf 4. Abferti

die maßgebenden äußeren Merkmale ſtatt, ferner in denjenigen Fällen , in welchen die Gewährung gung:

eines Zuſchuſſes oder die Beſtimmung der zutreffenden Zuſchußklaſſe von der Höhe des Zuckergehalts a) Felijtellung
der Art des

abhängig und das Vorhandenſein der entſcheidenden Höhe aus der äußeren Beſchaffenheit des
Zuders .

Zuckers nicht mit Sicherheit zu erkennen iſt, eine Ermittelung des Zuckergehalts entnommener

Proben durch Polariſation oder chemiſche Analyſe.

S . 103. Die Feſtſtellung des Zuckergehalts durch chemiſche Analyſe hat zu erfolgen , wenn

der Zucker in Melaſſezucker oder in einer Miſchung von Melaſſezucker und anderem Zucker beſteht;

desgleichen wenn der Zucker ſich im freien Verkehr oder in einer Privatniederlage ohne amtlichen

Mitverſchl
uß

bein , der Zuđer jid,"imeiner Miſchung von Mehemiſche Analyſe hat zu erfor

Als Melaſſezucker iſt aller Zucker zu behandeln , welcher als ein aus Melaſſe ohne oder

mit Zuckereinwurf in einem der verſchiedenen Entzuckerungsverfahren (Strontian-, Kalk-, Osmoſe- 2c.

Verfahren ) gewonnenes Erzeugniß bekannt iſt oder bei der Reviſion in Folge ſeiner Beſchaffenheit

eines Gehalts an überpolariſirenden Beſtandtheilen (Raffinoſe zc.) verdächtig erſcheint.

Ausgeſchloſſen von der Anwendung dieſer Vorſchrift bleiben die Zucker, welche als weiße

volle harte Brote, Blöcke, Platten, Stangen oder Würfel, oder als aus ſolchen Zuckern durch

Zerkleinerung in Gegenwart der Steuerbehörde gewonnen , amtlich feſtgeſtellt worden ſind.

Bei Rohzucker, welcher als erſtes Produkt in der Weiſe hergeſtellt worden iſt, daß dem

Rübenſafte verhältnißmäßig geringe Mengen in einem Melaſſeentzuckerungsverfahren gewonnenen

Zuckerkalkes oder Zuckerſaftes zugeſeßt werden , kann von der Behandlung deſſelben als Melaſſe

zuder abgeſehen werden , wenn er mindeſtens 93 Prozent polariſirt und nicht in Folge ſeiner

Beſchaffenheit eines erheblichen Gehalts an überpolariſirenden Beſtandtheilen verdächtig erſcheint.

Auch kann die Abfertigungsſtelle bei Miſchungen von Melaſſezucker und anderem Zucker

im Einzelfalle von der Herbeiführung der Feſtſtellung des Zuckergehalts durch chemiſche Analyſe

abſehen , wenn nach dem ihr bekannten Miſchungsverhältniſſe und den ſonſtigen Umſtänden kein

(Grund zu der Annahme vorliegt, daß die Miſchung überpolariſirende Beſtandttheile (Raffinoſe 2c.)

in verhältnißmäßig erheblicher Menge enthalte.

S. 104. Die Abfertigungsſtellen haben den Melaſſezucker und die Miſchungen von ſolchem

mit anderem Zucker von der Erzengungs- oder Miſchungsſtätte ab beziehungsweiſe von dem Zeit

punkte der Reviſion ab, bei welcher der Zucker eines Gehalts an überpolariſirenden Beſtandtheilen

verdächtig erſcheint, in den Abfertigungspapieren und Abfertigungs -Regiſtern ſo lange amtlich feſtzu

halten , bis entweder zufolge beantragter Gewährung eines Ausfuhrzuſchuſſes der Zuckergehalt auf

Grund chemiſcher Analyſe amtlich feſtgeſtellt oder der Zucker in eine Zuckerfabrik oder in eine Privat

niederlage ohne amtlichen Mitverſchluß aufgenommen oder in den freien Verkehr abgefertigt worden iſt.

Die Feſthaltung der Eigenſchaft des Zuckers als Melaſſezucker 2 . erfolgt durch einen ents

ſprechenden Zuſaß zu der amtlichen Angabe der Art des Zuckers in den bezüglichen Spalten der

Abfertigungspapiere und Abfertigungs -Regiſter.

S . 105. Die chemiſche Analyſe hat auf Koſten des Anmelders ausſchließlich durch die im

S . 2 Abſaß 4 bezeichneten Chemiker oder Anſtalten zu erfolgen , welche dabei nach Maßgabe der

Vorſchriften in dem Abſchnitt II der Anlage B , ſowie in Anlage C zu verfahren gehalten ſind .

$. 106 . Soweit nicht nach den vorhergehenden Beſtimmungen der Zuckergehalt durch

34 *
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chemiſche Analyſe feſtzuſtellen iſt, hat die Feſtſtellung deſſelben durch Polariſation nach Maßgabe

der Vorſchriften in Anlage C zu erfolgen .

Die Polariſation der ſogenannten Kryſtalls und der anderen weißen harten durchſcheinenden

Zucker in Kryſtalform von mindeſtens 991/2 Prozent Zuckergehalt geſchieht ausſchließlich durch die

im §. 2 Abſaß 4 bezeichneten Chemiker oder Anſtalten , diejenige der übrigen in Betracht kommenden

Zuder dagegen durch eine der im §. 99 unter a bezeichneten Amtsſtellen . Soweit die leşteren

dieſer Aufgabe wegen des Umfangs der bezüglichen Unterſuchungen oder des Mangels an geeigneten

Beamten zu genügen nicht im Stande ſein ſollten , kann auf Grund der von der oberſten Landes

Finanzbehörde oder auf deren Ermächtigung ſeitens der Direktivbehörde ertheilten Genehmigung an

Stelle der amtlichen Polariſation eine ſolche durch Chemiker auf Koſten der Verwaltung treten .

S. 107. An der Feſtſtellung der Art der Zucker muß ſtets ein Oberbeamter oder der

Amtsvorſtand der Abfertigungsſtelle theilnehmen .

S. 108 . Die Prüfung der Zucker kann ſich auf ſämmtliche zur Abfertigung geſtellte Lolli

erſtrecken . Bei umfangreichen Waarenpoſten von Kolli gleicher Art und gleicher Verpackung ſoli

dieſelbe jedoch in der Regel probeweiſe, und zwar in Bezug auf mindeſtens 5 Prozent der zu einer

Waarenpoſt gehörigen Kolli, erfolgen .

Ergiebt ſich bei der probeweiſen Unterſuchung eine Abweichung von der Anmeldung bezüglich

der Art des Zuckers und entſtehen in Folge deſſen Zweifel darüber, ob ein Zuſchuß zu gewähren

iſt, oder über die Zulaſſung des Zuckers zu dem beanſpruchten Zuſchußſaße, ſo muß die Prüfung

auf ſämmtliche Rolli der abzufertigenden Waarenpoſt erſtreckt werden . Stellt ſich hierbei eine durch =

gängige Gleichartigkeit des Zuckers heraus, ſo kann bei größeren Poſten die Probenentnahme und

weitere Prüfung auf 5 Prozent der Geſammtzahl der Kolli beſchränkt bleiben . Wird dagegen durch

die vorläufige Prüfung das Vorhandenſein von nach Augenſchein , Gefühl und Geſchmack weſentlich

abweichenden Zuckerſorten feſtgeſtellt, ſo iſt eine Sortirung der leßteren zu bewirken und die Proben =

entnahme zwecks ſpezieller Unterſuchung auf jede der verſchiedenen Sorten , und zwar bei einer

größeren Rollizahl auf je mindeſtens 5 Prozent, zu erſtrecken .

$. 109. Bei der Entnahme der Proben zur Ermittelung des Zuckergehalts muß ſtets mit

großer Sorgfalt verfahren werden . Es ſind dazu bei Rohzucker , ſowie bei allen Zuckern in Krümel

und Mehlform in der Regel Sonden (vorn abgerundete etwa 50 cm lange Löffel mit etwa 11/2

bis 2 cm innerem oberen Durchmeſſer von ſtarkem Kupferblech mit hölzernem Griff) zu verwenden.

Mittelſt derſelben iſt der Zucker möglichſt aus der Mitte der Kolli zu ziehen . Die in einer Poſt

hervorgetretenen Unterſchiede müſſen durch die entnommenen Proben unter genauer Bezeichnung der

Kolli, auf welche ſich die Proben beziehen , ausgedrückt werden . Nachdem die in den Proben etwa

enthaltenen Snötchen, Klümpchen und Stückchen zerdrückt ſind, wird aus ſämmtlichen Theilproben

durch Zuſammenſchütteln eine, beziehungsweiſe für jede Sorte eine Durchſchnittsprobe für die Er

mittelung des Zuckergehalts gebildet. – Von Rohzuckern geringen Gehalts , aus verſchiedenen Zucker

ſorten gemiſcht, welche Knötchen , Klümpchen oder Stückchen in erheblicher Menge enthalten und

nicht gleichfarbig erſcheinen , iſt die Durchſchnittsprobe in der Weiſe zu entnehmen , daß die zur

Probenentnahme beſtimmten Säcke durch Ausſchüttung (Stürzen) vollſtändig entleert, der geſammte,

zu einem Haufen vereinigte Zucker tüchtig durcheinandergeſchaufelt, eine Zerdrückung der vorhandenen

Zuſammenballungen von Zucker und demnächſtige Wiederbeimiſchung vorgenommen und hiermit ſo

lange fortgefahren wird, bis der Zucker gut durcheinandergemiſcht iſt und die darin enthaltenen

Sinôtchen 2c . beſeitigt ſind, worauf aus dem oberen , mittleren und unteren Theil der auf dieſe Weiſe

hergeſtellten Zuckermenge je eine beſtimmte Menge Zucker zu entnehmen und aus der innigen Vermiſchung

dieſer drei Proben die zur Feſtſtellung des Zuckergehalts erforderliche Durchſchnittsprobe zu bilden iſt.

Die Entnahme der Proben wird in Gegenwart des Anmelders oder deſſen Vertreters in

der Regel durch Steuerbeamte beſorgt, kann aber unter amtlicher Betheiligung auch durch einen ver

eidigten Probezieher nach Maßgabe der vorſtehenden Beſtimmungen vorgenommen werden .

Zum Zweck der etwaigen Verſendung, welche mit möglichſter Beſchleunigung erfolgen muß,

wird die Probe in einer Menge von mindeſtens 150 g in eine vorher vollſtändig gereinigte Blech

doſe oder Glasflaſche gefüllt, feſt eingedrückt und mit amtlichem Šiegel verſchloſſen , welchem der

Anmelder ſein eigenes Siegel beifügen darf. Eine zweite ebenſo verſchloſſene Probe wird bis zur

Erledigung der Sache bei der Steuerſtelle aufbewahrt.

$ . 110. In Betreff der Zucker , für welche der Zuſchubſaß der Klaſſe a beanſprucht wird,

iſt die Feſtſtellung des Zuckergehalts durch Polariſation bei weißen Zuckern nur dann , wenn ſie

zu einem Hahme beſtimmte
n
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ſehr feucht ſind, dagegen ſtets bei allen Rohzuckern (Nachprodukten ) erforderlich , welche ſyrupiren ,

wenig ſcharfe Kryſtalle zeigen und ſtark nach Salzen ſchmecken .

- $. 111. Hutzucker in weißen vollen harten Broten oder in Gegenwart der Steuerbehörde

zerkleinert, für welchen der Zuſchußlaß der Klaſſe b gewährt werden ſoll , muß bis in die Spiße

ausgedeckt ſein . Die vielfach gebräuchliche geringe Abdrehung der Spiße rechtfertigt zwar nicht die

Zurückweiſung der ſonſt zum höchſten Saße zuzulaſſenden Brote, jedoch iſt bei deren Abfertigung

durch Zerſchlagen einzelner Brote auch von deren innerer Beſchaffenheit Ueberzeugung zu nehmen.

Brote , welche bei der Reviſion ſich als zerbrochen herausſtellen , ſind deshalb allein von der

Gewährung des Zuſchußſaßes der Klaſſe b nicht auszuſchließen .

$. 112. Zu den Zuckern , für welche der Zuſchußbíaß der Klaſſe o in Anſpruch genommen

werden kann , gehören u . A . gelblich ſcheinender oder fleckiger, nicht ganz weißer Meliszucker, Stücke

von Broten , ſowie aller weißer Zucker in Krümel- und Mehlform , ſoweit ſie nicht der Klaſſe b zugewieſen

ſind, ferner weißer Stückenzucker aus Platten , Broten . (crushed) und die gemahlenen ſcharf

getrockneten weißen Farine, wenn kein Zweifel beſteht, daß ſie nicht über 1 Prozent Waſſer enthalten

und mindeſtens 98 Prozent Zuckergehalt haben .

Bei Kryſtallzuckern, für welche der Zuſchußiaß der Klaſſe e in Anſpruch genonimen wird, iſt

eine Feſtſtellung des Zuckergehalts durch Polariſation nicht erforderlich ,wenn dieſelben weiß undtrockenſind.

Die Reviſionsbeamten haben ſich nur davor zu hüten , helle Rohzucker mit den angeführten

Zuckern zu verwechſeln , die Polariſation aber ſtets zu veranlaſſen , wenn Anlaß zu Zweifeln über

die Zuſchußklaſſe vorliegt.

S . 113. Die Trockenheit der Zucker der Klaſſe c wird in der Regel durch das Gefühl feſt

zuſtellen ſein ; nur wo begründete Zweifel darüber beſtehen , daß der abzufertigende Zucker mehr als

1 Prozent Waſſer enthält, iſt zur näheren Ermittelung zu ſchreiten . Hierbei iſt zunächſt der Gehalt

an reinem Zucker durch Polariſation feſtzuſtellen und, wenn ſich dabei ein ſolcher von mehr als

98 Prozent ergiebt, weiter kein Anſtand zu erheben . Iſt jedoch der Zuckergehalt von 98 Prozent

nur eben erreicht, und muß der Zucker beim leiſen Druck zwiſchen den Fingerſpißen als feucht be

zeichnet werden , ſo iſt ſchleunig die Feſtſtellung des Zuckergehalts durch einen zuſtändigen Chemiker

auf Koſten des Anmelders herbeizuführen.

S . 114. Die Feſtſtellung des der Berechnung des Zuſchuſſes zu Grunde zu legenden Netto - b) Feſtſtellung

gewichts erfolgt nach den Vorſchriften in den SS. 45 bis 54 mit der Maßgabe jedoch , daß ſtatt des Gewichts

des durch Abrechnung eines Taraſaßes vom Bruttogewicht berechneten Nettogewichts das ſeitens des 3

des Anmelders, Verſenders oder Niederlegers angemeldete Nettogewicht zu Grunde zu legen iſt ,

wenn das leßtere hinter dem durch Berechnung ermittelten zurückbleibt.

Mit der vorſtehend angegebenen Maßgabe kann das voramtlich etwa bereits feſtgeſtellte

Nettogewicht der Berechnung zu Grunde gelegt werden .

S . 115 . Zucker, für welchen die Gewährung eines Ausfuhrzuſchuſſes beantragt iſt, darf c)Verſendung

von dem Zeitpunkt der Abfertigung nach den vorſtehenden Vorſchriften ab nur unter amtlichem

Verſchluß oder unter amtlicher Begleitung verſendet werden .

S. 116 . Wenn bei der Ausfertigung von Zuckerbegleitſcheinen I der Antrag auf Zuſchuß

gewährung geſtellt worden iſt, ſind über die Erledigung der Begleitſcheine Einzel-Erledigungsſcheine

nach der Vorſchrift im §. 11 der Anlage D auszufertigen und dem Ausfertigungsamt ohne Verzug

zu überſenden .

S . 117. Wird der Antrag auf Zuſchußgewährung erſt bei dem Begleitſchein - Erledigungs

amt geſtellt, ſo iſt der Reviſionsbefund des Voramts durch einen in den Spalten 20 bis 25 des

Begleitſcheins 1 einzutragenden Nachtrags -Reviſionsbefund, ſoweit ein ſolcher zum Behufe der Feſt

ſtellung des Zuſchuſſes erforderlich iſt, zu ergänzen .

$ . 118. Im übrigen gelten bezüglich der Abfertigung des in Rede ſtehenden Zuckers die

Vorſchriften der $ 8. 61 bis 67.

S . 119. Ueber die Abfertigung von Zucker mit dem Anſpruch auf Zuſchußgewährung ſind von

den Aemtern Regiſter (Ausfuhrzuſchuß-Regiſter) nach Muſter 22 – dergl. S .12 der Anlage D - zu führen .

In den betreffenden Abfertigungspapieren ſind die Nummern des Ausfuhrzuſchuß-Regiſters

zu vermerken .

S . 120. Die Zuſchußbeträge ſind in der im Ş. 17 der Anlage D vorgeſchriebenen Weiſe 5 . Zahlbar

bei der vorgeſeßten Direktivbehörde zu liquidiren . Die Liquidation braucht jedoch nur in einfacher machung der

Ausfertigung vorgelegt zu werden .
Zuſchüſje.
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Muſter 18. Ausfu
hrz

,

Muſter 19 . Zeitra
um

§. 121. Die Direktivbehörde hat die zu zahlenden Zuſchußbeträge feſtzuſeßen und darüber

is Ausfuhrzuſchußicheine nach Muſter 18 auszuſtellen .

An die Stelle der handſchriftlichen Unterzeichnung der Scheine durch den Vorſtand der

Direktivbehörde kann der Abdruck des Namenszuges deſſelben treten . Der Ausfertigungsvermerk iſt

von einem Kalkulaturbeamten handſchriftlich zu vollziehen , welcher dadurch die Verantwortung für

die Richtigkeit der Ausfertigung übernimmt.

Jede Direktiv behörde führt über die von ihr ausgefertigten Ausfuhrzuſchußſcheine ein den

19. Zeitraum eines Etatsjahres umfaſſendes Regiſter nach Muſter 19. Die laufende Nummer dieſes

Regiſters wird auf dem betreffenden Scheine vermerkt. Die Beläge der Liquidationen bleiben bei

der Direktivbehörde zurück.

Der feſtgeſegte Zuſchußbetrag iſt, wenn die Zuckerprodukte in eine Niederlage aufgenommen

worden ſind, in dem Niederlage-Regiſter anzuſchreiben und zu dieſem Zweck von dem liquidirenden

Amt, falls es nicht zugleich das Niederlage-Amt iſt, dem lepteren mitzutheilen .

S . 122. Der Zuſchuß kann vom Augenblick der Aushändigung des Zuſchußſcheins ab von

jedem Inhaber deſſelben bei einer beliebigen Steuerſtelle im deutſchen Zollgebiet auf nicht geſtundete

Zuckerſteuer (einſchließlich der Erſtattung von Zuckerſteuervergütungen oder Ausfuhrzuſchuß ) ſtatt

baarer Zahlung in Anrechnung gebracht oder vom fünfundzwanzigſten Tage des ſechſten Monats

nach den Monat der Ausfuhr oder Niederlegung des Zuckers ab bei der im Zuſchußichein genannten

Amtsſtelle baar erhoben werden . Auch können nicht fällige Zuſchubſcheine auf geſtundete Zuckerſteuer,

welche gleichzeitig mit den Scheinen oder ſpäter fällig wird, in Anrechnung gebracht werden .

Iſt der Tag der Fälligkeit des Zuſchuſſes ein Sonn - oder Feſttag, ſo kann die Baar

zahlung bereits am vorhergehenden Werktag erfolgen .

Die Gültigkeit des Zuſchußſcheins erliſcht mit Ablauf eines Jahres , vom Beginn des auf

die Ausfertigung folgenden Monats an gerechnet.

$. 123 . Jeder Ausfuhrzuſchußichein wird nur mit dem vollen darin genannten Betrage

angerechnet; die Anrechnung eines Theils dieſes Betrages unter Baarzahlung des Reſtes iſt

unzuläſſig .

Je nachdem der Betrag des Zuſchuſſes angerechnet oder baar erhoben wird, hat der In

haber die auf der Rückſeite des Scheins vorgedruckte erſte oder zweite Beſcheinigung auszufüllen

und zu unterſchreiben. Dieſe Beſcheinigungen dienen als Kaſſenquittungen .

S. 124. Bei gleichzeitiger Einreichung mehrerer Zuſchußſcheine zur Anrechnung oder Baar

zahlung iſt ein nach den Ausfertigungsſtellen und der Nummerfolge der Scheine geordnetes Ver

zeichniß derſelben mit vorzulegen. In dieſem Falle kann das Anerkenntniß der erfolgten Anrechnung

beziehungsweiſe die Quittung über die erfolgte Baarzahlung ſtatt auf den einzelnen Zuſchuß

ſcheinen auf dem Verzeichniſſe ſummariſch abgegeben werden.

Unmittelbar nach der Anrechnung oder Baarzahlung ſind die auf Grund ſummariſcher An

erkenntniſſe oder Quittungen angerechneten oder baareingelöſten Zuſchußſcheine von dem Kaſſen

beamten auf der Vorderſeite mit ſchwarzer Tinte kreuzweiſe zu durchſtreichen . Die Buchungs

vermerke der Kaſſenbeamten können ebenfalls ſtatt auf die einzelnen Zuſchußicheine auf das Ver

zeichniß geſeßt werden .

. Š . 125 . Nach Ablauf jedes Rechnungsmonats haben die Hauptämter über die während

deſſelben von ihnen ſelbſt und von den Unterſtellen ihres Bezirks in Anrechnung genommenen oder

durch Baarzahlung eingelöſten Zuſchußſcheine Nachweiſungen nach Muſter 20 der vorgeſeßten

Direktivbehörde einzureichen . Sind die von einem Hauptamt nachzuweiſenden Scheine von ver

ſchiedenen Direktivbehörden ausgefertigt worden , ſo iſt für jede Ausfertigungsbehörde eine beſondere

Nachweiſung aufzuſtellen . In jeder Nachweiſung ſind die Scheine nach Elatsjahren und nach den

Ausfertigungsnummern zu ordnen .

Die Vollſtändigkeit und Richtigkeit der Nachweiſungen iſt vom Hauptamts -Vorſtande zu be

ſcheinigen .

Wo Hauptamtsbezirke nicht beſtehen , ſind die Nachweiſungen von den damit beauftragten

Steuerſtellen zu fertigen und von den Amtsvorſtänden zu beſcheinigen .

Die vorgeſepte Direktiv behörde hat die Nachweiſungen über die von ihr ſelbſt ausgefertigten

Zuſchußſcheine mit dem Ausfertigungs-Regiſter zu vergleichen und die erledigten Scheine in dem

leşteren zu löſchen , die übrigen Nachweiſungen aber zu dem gleichen Behufe den betreffenden Direktiv

behörden zu überſenden .

Muſt
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Anlage A

Anleitung für die Steuerſtellen

zur

Unterſuchung der Zuckerabläufe auf Invertzuckergehalt

und zur

Feſtſtellung des Quotienten der weniger als 2 Prozent Invertzucker enthaltenden

Zuckerabläufe.

***i teSeignettejal
g
, in 400 ccm

... w .com einer Wäron

1. Unterſuchung der Zuckerabläufe auf Juvertzuckergehalt.

In einer tarirten Porzellanſchale werden genau 10 g des zuvor durch Amwärmen dünn

flüſſig gemachten Ablaufs abgewogen und durch Zuſaß von etwa 50 ccm warmem Waſſer, ſowie

durch Umrühren mit einem Glasſtabe in Löſung gebracht. · Die Löſung bedarf, auch wenn ſie ge

trübt erſcheinen ſollte, in der Regel einer Filtration nicht. Man bringt ſie in eine ſogenannte

Erlenmeyerſche Kochflaſche von etwa 200 ccm Rauminhalt oder in eine entſprechend große Porzellan

ſchale und fügt 50 ccm Fehlingſche Löſung hinzu .

Die Fehlingſche Löſung erhält man durch Zuſammengießen gleicher Theile von Kupfer

vitriollöſung (34,639 g reiner kryſtalliſirter Kupfervitriol, in 500 com Waſſer gelöſt) und Seignette

jalz-Natronlauge (173 g fryſtalliſirtes Seignetteſalz, in 400 ccm Waſſer gelöſt ; die Löſung vermiſcht

mit 100 ccm einer Natronlauge, welche 500 g Natronhydrat im Liter enthält). Beide Flüſſig

keiten , welche fertig von einer Chemikalienhandlung zu beziehen ſind, müſſen getrennt aufbewahrt

werden , von jeder derſelben ſind 25 ccm mittelſt beſonderer Pipette zu entnehmen und der Löſung

des Zuckerablaufs unter Umſchütteln zuzuſeßen . Soll eine größere Zahl von Unterſuchungen nach

einander ſtattfinden , ſo dürfen beide Beſtandtheile der Fehlingſchen Löſung in entſprechender Menge

mit einander vermiſcht werden ; doch iſt die Verwendung der Miſchung nur innerhalb drei Tagen

zuläſſig , weil ſie bei längerem Stehen zur Analyſe untauglich wird.

Die mit der Fehlingichen Löſung verſeßte Flüſſigkeit wird im Kochkolben auf ein durch

einen Dreifuß getragenes Drahtnej geſtellt, welches ſich über einem Bunſenbrenner oder einer guten

Spirituslampe befindet, aufgekocht und zwei Minuten im Sieden erhalten . Die Zeit des Siedens

darf nicht abgekürzt werden .

Hierauf entfernt man den Brenner beziehungsweiſe die Lampe, wartet einige Minuten , bis

ein in der Flüſſigkeit entſtandener Niederſchlag fich abgeſeßt hat, hält den Kolben gegen das Licht

und beobachtet, ob die Flüſſigkeit noch blau gefärbt iſt. Iſt noch Kupfer in der Löſung- vora

handen, was durch die blaue Farbe angezeigt wird, ſo . enthält die Löſung weniger als 2 Prozent

Invertzucker.

Die Färbung erkennt man deutlicher , wenn man ein Blatt weißes, Schreibpapier hinter

den Kolben hält und die Flüſſigkeit im auffallenden Lichte beobachtet.

Sollte die Flüſſigkeit nach dem Kochen gelbgrün oder bräunlid ) erſcheinen , jo liegt die

Möglichkeit vor, daß noch unzerſepte Kupferlöſung vorhanden iſt und die blaue Farbe derſelben

nur durch die gelbbraune Farbe des Ablaufs verdeckt wird. In ſolchen Fällen iſt wie folgt 311

verfahren :

Man fertigt aus gutem , dickem Filtrirpapier ein kleines Filter, feuchtet es mit etwas

Wajjer an und ſeßt es in einen Glastrichter ein , wobei es am Rande des Trichters gut feſtge

drückt wird. Der leßtere wird auf ein Reagenzgläschen geſeßt. Hierauf filtrirt man etwa 10 ccm

der gekochten Flüſſigkeit durd , das Filter und jeßt dem Filtrat ungefähr die gleiche Menge Eſſig
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jäure und einen oder zwei Tropfen einer wäſſerigen Löſung von gelbem Blutlaugenſalz hinzu .

Entſteht hierbei eine intenſiv rothe Färbung des Filtrats , ſo iſt noch Kupfer in Löſung und ſomit

erwieſen , daß der Zuckerablauf weniger als 2 Prozent Zucker enthält.

2. Feſtſtellung des Quotienten der weniger als 2 Prozent Invertzucker enthaltenden

Burkerabläufe .

As Quotient gilt nach §. 1 Abſaß 2 der Ausführungsbeſtimmungen derjenige Prozentſaß

des Zuckergehalts des betreffenden Ablaufs, welcher ſich auf Grund der Polariſation und des

ſpezifiſchen Gewichts nach Briy berechnet.

a . Ermittelung des ſpezifiſchen Gewichts nach Brir.

In einen tarirten Becherglaſe werden 200 bis 300 g des zu unterſuchenden Zuckerablaufs

abgewogen . Man fügt alsdann 100 bis 200 ccm heißes deſtillirtes Waſſer hinzu , rührt mit einem

Glasſtabe ſolange vorſichtig (um das Glas nicht zu zerſtoßen ) um , bis der Ablauf ſich vollſtändig

im Waſſer gelöſt hat, und ſtellt das Becherglas in kaltes Waſjer, bis der Inhalt ungefähr Zimmer

temperatur angenommen hat. Hierauf ſtellt man das Becherglas wiederum auf die Waage und

ſeßt aus einer Sprißflaſche vorſichtig noch ſoviel Waſſer hinzu, daß das Gewicht des im ganzen

hinzugeſegten Waſſers gleich demjenigen der verwendeten Menge des Zuckerablaufs iſt. Waren

beiſpielsweiſe 251 g Zuckerablauf zur Unterſuchung abgewogen worden , ſo iſt ſo lange Waſſer

hinzuzuſeßen, bis die Flüſſigkeit 502 g wiegt. Nach dem Hinzufügen des Waſſers rührt man die

Flüſſigkeit nochmals um und füllt damit den zur Vornahme der Spindelung beſtimmten Glas

cylinder ſoweit, daß die Flüſſigkeit durch das Einſenken der Brirſchen Spindel nicht ganz bis zum

oberen Rande ſteigt. Der Cylinder muß ſenkrecht aufgeſtellt werden , ſo daß die Spindel frei in

der Flüſſigkeit ſchwimmen kann, ohne ſeine Wandung zu berühren . Man ſenkt die Spindel langſam

in die Flüſſigkeit ein und achtet dabei darauf, daß derjenige Theil des Inſtruments nicht beneßt

wird, welcher außerhalb der Flüſſigkeit verbleibt, nachdem es frei ſchwimmend zur Ruhe gekommen

iſt. Iſt leşteres geſchehen , ſo lieſt man an der Spindel den Saccharometergrad an derjenigen

Linie ab, in welcher der Flüſſigkeitsſpiegel die Spindel ſchneidet.

Die an der Spindel abgeleſenen Grade gelten nur für die Normaltemperatur von 17,5° C .

Beſißt die Flüſſigkeit nicht zufällig die Normaltemperatur, ſo müſſen die abgeleſenen Grade, nachdem

die wirkliche Temperatur an dem am Bauche der Spindel angebrachten Thermometer ermittelt

worden iſt, nach Maßgabe der folgenden Tabelle berichtigt werden :

Tabelle für die Berichtigung der Grade Brix bei einer von der Normaltemperatur ( 17,5° C .)

abweichenden Temperatur.

und bei
Bei einer

Temperatur

nach Celſius

von

25 , 30 35 : 40 50 60 70 75

Graden der Löſung

0,72

ſind von der Saccharometeranzeige abzuziehen :

Grade.

; 1,11 1,22

0 ,72 0 ,91

0 ,54

0 ,92 0,98 1 ,29

0 ,59

0 ,39

0 ,88 0 , 94

0 ,45 0 ,58 0 ,61

0 ,39

0 ,80

0 ,50

0 ,43

0 ,36

0 ,29

0 ,47 0 ,50 0 ,53

J
O
G
A

C
O
O
O
O
O

0 ,29

0 ,24

0 ,33

0 ,27

0 ,42

0 ,35

0 ,19

0 ,15

0 ,21 0 , 22 0,28

0 ,16 0 ,17 0 ,17

0 ,28

0 ,21

0 ,16

0 ,05

0 ,10

0 ,19

0 ,140 ,1 0 ,12 0 ,12 0 ,12 0 ,18

0,04 | 0,04 . 0, 04 0 ,04 0 ,04 0 ,05 0 ,06
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Bei einer

Temperatur

nach Celſius

von

und bei

40 5025 30 35 60 70 / 75

Graden der Löſung

und zur Saccharometeranzeige hinzuzurechnen :

Grade.

0318° 0 ,03

0

0 ,1019

20°

0 ,10 0 ,10

0 ,02

0 ,060 ,10

0 ,190,18

0 ,25

0 ,19 0 ,11

0 ,1821 •

22°

23

0 ,82

0,39

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

0 , 26

0 ,33

0 ,400

240 0 ,47

0 ,65

0 ,47

0 ,6525°

26

27

28°

29

ဝ
ါ
ဝ
ါ
ဝ
ါ
ဝ
ါ
ဝ
ါ
ဝ
ါ
ဝ
ါ
ဝ
ါ
ဝ
ါ
ဝ
ါ

ဝ
ါ
ဝ
ါ
ဝ
ါ
ဝ
ါ
ဝ
ါ
ဝ
ါ
ဝ
ါ
ဝ
ါ
ဝ
ါ
ဝ
ါ

0 0 ,62

0 ,690

0 ,62

0 ,70

0 ,78

Diza

; 0 ,78 0 ,82 0 ,700 ,76

0 ,840 0 ,84 0 ,86 0 ,86 0 ,90 0 ,78

0 0 ,92 0 ,92 : 0 ,94 i 0 , 94 0 , 94 0 ,86

Nach der Berichtigung ſind die Grade Brir in der Weiſe auf volle Zehntelgrade abzu

runden , daß 5 und mehr Hundertſtel als ein Zehntelgrad gerechnet und geringere Beträge wegges

laſſen werden .

Die ermittelten Grade ſind ſchließlich mit 2 zu multipliziren , weil die zur Spindelung

verwendete Menge des Ablaufs mit der gleichen Menge Waſſer verdünnt worden iſt.

b . Polariſation .

Bei der Polariſation der Zuckerabläufe iſt mit Rückſicht auf deren dunkele Färbung von

den in der Anlage C der Ausführungsbeſtimmungen ertheilten bezüglichen Vorſchriften in folgenden

Beziehungen abzuweichen :

Zur Unterſuchung wird nur das halbe Normalgewicht – 13,024 g – des Zuđerablaufs

verwendet. Man wiegt dieſe Menge in einer Porzellanſchale ab, fügt 40 bis 50 ccm lauwarmes

deſtillirtes Waſſer hinzu und rührt mit einem Glasſtabe ſolange um , bis der Ablauf im Waſſer ſich

volftändig gelöſt hat. Hierauf wird die Flüſſigkeit in den Kolben geſpült und vor dem Auffüllen

zur Marke geklärt.

Behufs der Klärung läßt man zunächſt etwa 5 ccm Bleieffig in den Kolben einfließen .

Iſt die Flüſſigkeit, nachdem der entſtehende Niederſchlag fich abgeſeßt hat - was meiſt in wenigen

Minuten geſchieht - , noch zu dunkel, ſo fährt man mit dem Zuſaße von Bleieſſig fort, bis die

genügende Helligkeit erreicht iſt. Oft ſind bis zu 12 ccm Bleieſſig zur Klärung erforderlich. Dabei

iſt jedoch zu beachten , daß Bleieſſig zwar genügend, aber in nicht zu großen Mengen hinzugeſeßt

werden darf; jeder neu hinzugeſeßte Tropfen Bleieſſig muß noch einen Niederſchlag in der Flüſſigkeit

hervorbringen .

Gelingt es nicht, die lektere durch den Zuſaß von Bleieſſig ſoweit zu klären , daß die

Polariſation im 200 mm -Rohre ausgeführt werden kann, ſo iſt zu verſuchen , ob dies im 100 mm -

Rohre möglich iſt. Gelingt auch dies nicht, ſo muß eine neue Unterſuchungsprobe hergeſtellt und

dieſe vor dem Bleieſſigzuſaße mit etwa 10 ccm Alaun - oder Gerbſäure-Löſung verſeßt werden ;

dieſe Löſungen geben mit Bleieſſig ſtarke Niederſchläge, welche klärend wirken , und geſtatten die An

wendung großer Mengen Bleieſſig .

Nachdem die Polariſation ausgeführt iſt, ſind die abgeleſenen Polariſationsgrade mit 2 zu

multipliziren , weil nur das halbe Normalgewicht zur Unterſuchung verwendet worden iſt. Hat man

35
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ftatt eines 200 mm -Rohres nur ein 100 mm - Rohr angewendet, ſo ſind die abgeleſenen Grade mit

4 zu multipliziren .

c. Berechnung des Quotienten.

Bezeichnet man die ermittelten Grade Briy mit B und die ermittelten Polariſationsgrade

mit P, ſo berechnet ſich der Øuotient Q nach der Formel Q = . Bei der Angabe des End

ergebniſſes ſind geringere Bruchtheile als volle Zehntel fortzulaſſen .

Beiſpiel für die Feſtſtellung des Quotienten .

200 g eines Zuckerablaufs ſind mit 200 g Waſſer verdünnt worden . Die Brirſche Spindel

zeigt 35,2° bei einer Temperatur von 21°C.; nach der obigen Tabelle ſind 0 ,25° hinzuzurechnen ;

es berechnen ſich daher 35 ,45 oder abgerundet 35 ,5 und nach der Verdoppelunge 71 ° Brir. Die

Polariſation des halben Normalgewichts im 200 mm - Rohre zeigt 25,2° an ; daher beträgt die

. 100 . 50,4
wirkliche Polariſation 25 ,2 X 2 = 50,4 °. Der Quotient berechnet ſich hiernach auf - 4 = 70 ,9.

11

Schlußbeſtimmung.

Der Reviſionsbefund hat folgende Angaben zu enthalten : das Ergebniß der Prüfung auf

Invertzuckergehalt,' die abgeleſenen Spindelgrade, die Temperatur der Löſung, die berechneten

Spindelgrade für den unverdünnten Zuckerablauf, die Polariſation für das ganze Normalgewicht

und den Quotienten .
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Anlage B .

Anleitung für die Chemiker

I. zur Feſtſtellung des Quotienten der 2 Prozent oder mehr Invertzucker

enthaltenden Zuckerabläufe und der auf Raffinoſegehalt zu unterſuchenden

Zuckerabläufe,

ſowie

II. zur Feſtſtellung des Zuckergehalts raffinoſeverdächtiger kryſtalliſirter Zucker.

1 . Feſtſtellung des Quotienten von Zuckerabläufen .

• Nach den Ausführungsbeſtimmungen zum Zuckerſteuergeſeß ſoll die Feſtſtellung des

Quotienten eines Zuckerablaufs einem Chemiker übertragen werden , wenn

a ) bei der Abfertigungsſtelle oder dem Amt, an welches die Probe verſendet wird, zur

Ermittelung des Quotienten geeignete Beamte nicht vorhanden ſind,

b ) der Zuckerablauf 2 Prozent oder mehr Invertzucker enthält oder

c) der Anmelder die Berechnung des Quotienten nach dem chemiſch erinittelten reinene) der Anthalt
beantragt her

Ueberſendungspinde die
Unterjuihinoſeformel gemäße

Prüfung

Den Chemikern wird bei der Ueberſendung der Proben von der Amtsſtelle jedesmal mit

getheilt werden , aus welchem der vorangegebenen Gründe die Unterſuchung erfolgen ſoll, ſowie in

den unter c bezeichneten Fällen außerdem , ob die Anwendung der Raffinoſeformel gemäß der Vor

ſchrift des S. 2 Abjaş 5 im leßten Saß der Ausführungsbeſtimmungen ohne vorgängige Prüfung

auf Invertzuckergehalt zuläſſig iſt.

In den unter a bezeichneten Fällen haben die Chemiker nach den Vorſchriften der Anlage A

der Ausführungsbeſtimmungen zu verfahren , jedoch mit der Maßgabe, daß die Grade Brig in der

im nachſtehenden Abſchnitt 1 angegebenen Weiſe zu ermitteln ſind.

In den unter b bezeichneten Fällen erfolgt die Feſtſtellung des Quotienten nach den Vor

ſchriften des nachſtehenden Ábſchnitts 1.

In den unter c bezeichneten Fällen iſt, ſofern die Anwendung der Raffinoſeformel zuläſſig

iſt, nach den Vorſchriften des nachſtehenden Abſchnitts 2 , andernfalls nach denjenigen des nach

ſtehenden Abſchnitts 1 zu verfahren . Hängt die Zuläſſigkeit der Anwendung der Raffinoſeforniel

davon ab, daß der Ablauf weniger als 2 Prozent Invertzucker enthält, ſo iſt derſelbe zunächſt

unter Anwendung der Vorſchriften im Abſchnitt 1 der Anlage A auf Invertzuckergehalt zu prüfen .

1. Feſtſtellung des Quotienten der 2 Prozent oder mehr Invertzucker

enthaltenden Abläufe .

Bei der Unterſuchung der Abläufe von 2 Prozent oder mehr Invertzuckergehalt ſind die

Grade Brir aus dem vermittelſt des Pyknometers feſtgeſtellten ſpezifiſchen Gewicht des unverdünnten

Ablaufs zu berechnen .

Ergiebt ſich aus den Graden Brir und der jedesmal zunächſt zu ermittelnden direkten

Polariſation ein Cuotient von 70 oder mehr, ſo iſt jede weitere Unterſuchung zu unterlaſjen , da

eine ſolche doch nur zu einer Erhöhung des Quotienten führen würde.

Ergiebt ſich aber bei der vorläufigen Ermittelung ein Duotient unter 70 , ſo iſt die genaue

Ermittelung des Zuckergehalts erforderlich. Dabei iſt nicht wie im Fabrikbetriebe nur der Rohrzucker

als Zucker zu rechnen , ſondern der vorhandene Invertzucker durch Abzug von 1/20 auf Rohrzucker

35 *
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umgerechnet zu der direkt gefundenen Menge des lekteren hinzuzurechnen und die Summe der Be

rechnung zu Grunde zu legen .

Der Invertzucker pflegt in den Abläufen zwar häufig inaktiv zu ſein , kann aber doch auch

die normale Linkadrehung beſißen und ſomit die Polariſation des vorhandenen Rohrzuckers zu gering

erſcheinen laſſen . Deshalb iſt es bei der Unterſuchung von Zuckerabläufen nicht zuläſſig, in gleicher

Weiſe, wie dies von Meiſſl für den feſten Kolonialzucker vorgeſchlagen worden iſt, den gefundenen

Invertzucker mit 0 ,34 zu multipliziren und die erhaltene Zahl der Polariſation zuzuzählen . Wolte

man in dieſer Weiſe verfahren , ſo würde in vielen Fällen der Zuckergehalt der Abläufe ihrem wirk

lichen Zuckergehalte gegenüber zu hoch ermittelt werden. Immerhin wird aber die Möglichkeit im

Auge zu behalten ſein , daß in Folge des Drehungsvermögens des Invertzuckers nach links bei

Anwendung größerer Mengen deſſelben der Rohrzuckergehalt viel zu niedrig gefunden wird. Im

Hinblick auf dieſe Verhältniſſe erſcheint im Allgemeinen die Berechnung des Geſammtzuckers aus

der Polariſation und dem gefundenen Invertzucker nur in ſolchen Fällen ſtatthaft, wo die Menge

des Invertzuckers nicht über ein gewiſſes Maß hinausgeht. Beiſpielsweiſe würde bei Anweſenheit

von 6 Prozent Invertzucker die Polariſation des Rübenzuckers bereits um 6 x 0 ,34 = 2,04 Prozent

zu niedrig ausfallen können . Es empfiehlt ſich daher, bei Zuckerabläufen im Allgemeinen von der

optiſchen Methode der Zuckerbeſtimmung gänzlich abzuſehen und die gewichtsanalytiſche anzu

wenden, für welche weiter unten unter a eine raſch auszuführende Arbeitsweiſe angegeben iſt.

Eine Ausnahme tritt ein bei Anweſenheit von Stärkezucker in den Abläufen . Da wir die

Menge des vorhandenen Stärkezuckers nicht genau beſtimmen können , und da ferner das Reduktions

vermögen des Stärkezuckers , welches bei der Handelswaare entſprechend einem Gehalt von ungefähr

40 bis 60 Prozent Glukoſe ſchwankt, unter denjenigen Bedingungen , unter welchen die Inverſion

der Zuderabläufe behufs Ausführung der gewichtsanalytiſchen Zuckerbeſtimmung vorgenommen wird ,

faſt unverändert bleibt, ſo iſt in Fällen , in denen ſolcher vorhanden iſt, die gewichtsanalytiſche

Methode zur Feſtſtellung des geſammten Gehalts an Rohrzucker beziehungsweiſe des Quotienten

nicht mehr anwendbar. Sie würde im Gegentheil zu großen Jrrthümern führen und es würden

Abläufe von einem Quotienten über 70 , nach dieſer Methode unterſucht, nach Zuſaß einer gewiſſen

Menge Stärkezucker als ſolche von einem Quotienten unter 70 erſcheinen . Iſt aber Stärkezucker

zugegen , ſo wird die Linksdrehung des Invertzuckers auf die Polariſation des Zuckers gar nicht

mehr wie bei unverſchnittenen Abläufen wirken , weil der Stärkezucker ein ungleich höheres Rechts

drehungsvermögen beſißt als die anderen vorhandenen Zuckerarten . Um Täuſchungen zu ver

hüten , welche durch Vermiſchen von Abläufen von einem Quotienten über 70 mit Stärkezucker leicht

möglich ſein würden, iſt deshalb in allen Fällen , in denen Stärkezucker zugegen iſt, der Geſammt

zuđergehalt aus der Polariſation und dem direkt zu beſtimmenden Invertzucker zu be

rechnen , wie nachſtehend unter b vorgeſchrieben iſt.

Jeder Ablauf von 2 Prozent oder mehr Invertzuckergehalt iſt demnach zuvörderſt daraufhin

zu prüfen , ob er etwa Stärkezucker enthält. . .

In den Zuckerfabriken ivird Stärkezucker den Rohrzuckerabläufen nur ſelten zugeſeßt.

Namentlich werden Melaſſen , welche zur Verſendung nach Branntweinbrennereien oder Melaſſe

entzuckerungsanſtalten beſtimmt ſind, Stärkezucker in der Regel nicht enthalten, weil ſie ſich in dieſen

Gewerbsanſtalten nur ſchwierig würden verarbeiten laſſen. Glaubt nun der unterſuchende Chemiker

auf Grund ſeiner Kenntniß des Urſprungs oder der Beſtimmung des betreffenden Zuckerablaufs

nach pflichtmäßigem Ermeſſen mit genügender Sicherheit annehmen zu können , daß der zu unter

ſuchende üblauf Stärkezucker nicht enthält, ſo kann er von der bezüglichen Prüfung auf chemiſchem

Wege abſehen . Andernfalls hat die' chemiſche Unterſuchung auf Stärkezuckergehalt in folgender

Weiſe ſtattzufinden :

i Das halbe Normalgewicht wird im Hundertkolben in 75 ccm Waſſer gelöſt und mit 5 ccm

Salzſäure von 1,19 ſpezifiſchem Gewicht bei 67 bis 70° C . invertirt. Darauf wird zu Hundert auf

gefüllt und mit 1/2 bis 1, bei dunklen Abläufen auch mit 2 bis 3 g mit Salzſäure ausgewaſchener

Knochen - oder Blutkohle entfärbt, welche man in trockenem Zuſtande in den Hundertkolben bringt.

Wendet man Blutfohle an , ſo iſt ihr Abſorptionsfaktor für Invertzucker, welcher nicht für alle Sorten

gleich iſt, zu beſtimmen und die am Polarimeter abgeleſene Zahl entſprechend zu berichtigen . Uns

verfälſchte Abläufe nehmen zwar erfahrungsgemäß häufig nicht ganz die normale Linksdrehung an,

welche bei 20° C . gleich 0,327 der urſprünglichen Rechtsdrehung iſt, doch beträgt dieſelbe immer

velengte halte aus der ist deshalb in alteriusien von einemen.Buderart
en
."Unungleid höheres nicht
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mindeſtens den fünften Theil der lekteren . Es ſollen daher nur ſolche Abläufe als mit Stärkezucker

verſeßt behandelt werden , deren Linksdrehung nach der Inverſion geringer iſt als 5 der Rechts

drehung vor der Inverſion . Beiſpielsweiſe würde ein Syrup von 55° Polariſation , welcher nach

der Inverſion eine Linfadrehung von weniger als – 11 oder etwa gar Rechtsdrehung zeigt, als

mit Stärkezucker verſeßt zu bezeichnen ſein .

a) Stärkezuckerfreie Abläufe.

Bei ſtärkezuckerfreien Abläufen kann die Geſammtzuckerbeſtimmung in einer einzigen Operation

ausgeführt werden .

Man wägt das halbe Normalgewicht (13,024 g) ab, löſt in einem Hundertkölbchen in

75 ccm Waſſer, ſeßt 5 ccm Salzſäure von 1,19 ſpezifiſchem Gewicht hinzu und ermärmt auf 67 bis

70° C . im Waſſerbade. Auf dieſer Temperatur von 67 bis 70° C . wird der Kolbeninhalt noch

5 Minuten unter häufigem Umſchütteln gehalten . Da das Anwärmen 21/2 bis 5 Minuten in An

ſpruch nehmen kann , ſo wird die Ausführung dieſer Dperation im ganzen 71/2 bis 10 Minuten in

Anſpruch nehmen ; in jedem Falle ſoll ſie in 10 Minuten beendet ſein . Man füllt zur Marke auf,

verdünnt darauf 50 ccm von den 100 ccm zum Liter, nimmt davon 25 ccm (entſprechend 0 ,1628 g

Subſtanz) in eine Erlenmeyerſche Kochflaſche und ſeßt, um die vorhandene freie Säure zu neutrali

ſiren , 25 ccm einer Löſung von kohlenſaurem Natron hinzu, welche durch Löſen von 1,7 g waſſer

freiem Salze zum Liter bereitet iſt. Darauf verſeßt man mit 50 ccm Fehlingſcher Löſung nach

Sorhlets Vorſchrift, erhißt in derſelben Weiſe wie bei der Invertzuckerbeſtimmung zum Sieden

und hält die Flüſſigkeit genau 3 Minuten im Kochen . Das Anwärmen der Flüſſigkeit ſoll möglichſt

raſch mittelſt eines guten Dreibrenners geſchehen und unter Benußung eines Drahtneßes mit über

gelegter ausgeſchnittener Asbeſtpappe 34/2 bis 4 Minuten in Anſpruch nehmen ; ſobald die Flüſſig

keit träftig ſiedet, wird der Dreibrenner mit einem Einbrenner vertauſcht. Nach beendetem Erhißen

verdünnt man die Flüſſigkeit in der Kochflaſche mit dem gleichen Volumen luftfreiem Waſſer und

verfährt im übrigen genau wie bei der Invertzuckerbeſtimmung. Zur Berechnung des Reſultats

können die in der Literatur vorhandenen Tabellen nicht dienen , weil dieſelben nicht für Invert

zucker, ſondern nur für Glukoſe oder auch Gemenge von Invertzucker mit Saccharoſe gelten ; der

der gefundenen Kupfermenge entſprechende Rohrzuckergehalt des Ablaufs iſt vielmehr ausſchließlich

mit Benußung der folgenden Tabelle zu ermitteln , welche ihn unmittelbar in Prozenten angiebt.

Der Umrechnung des Invertzuckers in Rohrzucker iſt man demnach bei Benußung der Tabelle

überhoben .

Tabelle zur Berechnung des dem vorhandenen Juvertzucker entſprechenden prozentualen Rohrzucker

gehalte aus der gefundenen Kupfermenge bei 3 Minuteu Kochdauer und 0 ,1628 g Subſtanz.

Rohr
Kupfer . Kupfer .

Rohr
Kupfer.

zucker .

mg1 Prozent

Rohr

zucker.

Prozent

zucker .

Prozent

Rohr
Kupfer .

zucker.

mo | Prozent

Kupfer.
Rohr

zucker .

Prozentmo mg mg

93 107 33,06791
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811

28 ,80
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29,40

33 ,36
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137
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41,98

42,29
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42,91
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83 | 139

24 ,57

24 ,87

25 ,17

25,47

25 ,78

26 ,08

26 ,38

26 ,68

26,98

27,29

27,59

14084

85

43 ,2298
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100

33,67

33,97

34,27

34,58

34,88

35 ,19

35 ,49

35 ,80
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30,32

30,63

30,93

31,24

31,54

31,85

32,15
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113
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124
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127
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130

131

132
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134

43,53

37,32

37 ,63

37,94

38 ,25

38, 56

38 ,87

39,18

39,49

39,80

40, 11

40 ,42

40 ,73

41,04

41,35

142

101

102

103

104

105

106

43,85

44,16

44 ,48

44 ,79

45 ,10

45 ,42

143

144

145

146

147

36 , 10

36 ,4127.,89

28 ,19

28 ,50

32,45
32,76

36 ,71

37,01 148 45 ,73
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_

Rohr
Kupfer Kupfer . Kupfer.Kupfer.

Rohr

zucker.

Prozent

Kupfer.
Rohr

zucker.

Prozent

Rohr

zucker.

Prozent

Rohr

zucker.

Prozent

zucker.

mg mg Prozent

46 ,05 173 61 ,33 221 69, 20 77,18

174

53,63

53,95

197

198
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61,65 222 69,5 :
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64,58
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219

76 ,17

171 60,69

61,01

243 76 ,51

172

52,99

53,31 -68,87
244 76,84

zulaſſen .

Bei der Berechnung des Quotienten ſind geringere Bruchtheile als volle Zehntel fort

Beiſpiel: 25 ccm des invertirten Zuderablaufs = 0 ,1628 g Subſtanz geben bei der

Reduktion 171 mg Kupfer ; dieſe entſprechen 52,99 oder abgerundet 52,9 Prozent Zucker . An

genommen , der Ablauf zeige 75 ,6° Brir, ſo iſt ſein Quotient 69,97 oder abgerundet 69,9..

b ) Stärfezuckerhaltige Abläufe.

Bei ſtärkezuckerhaltigen Abläufen muß, wie ſchon eingangs erwähnt iſt, zur Feſtſtellung des

Geſammtzuckergehalts der Weg eingeſchlagen werden , daß zu der Polariſation der bereits vorhandene

Invertzucker, welcher ſich aus dem direkten Reduktionsvermögen des Ablaufs gegen Fehlingſche

Löſung berechnet, hinzugerechnet wird.

Bei der Beſtimmung des Invertzuckers muß man im vorliegenden Falle, da für 10 g

Subſtanz, welche ſonſt gewöhnlich dazu verwendet werden , die Fehlingſche Löſung nicht ausreichen

würde, erſt verſuchen , welche Subſtanzmenge genommen werden darf. Dies geſchiehtam bequemſten ,

indem man 10 g Syrup zu 100 ccm löſt, in mehrere Reagenzgläſer je 5 ccm Fehlingſche Löſung

und verſchiedene Mengen der Subſtanzlöſung, nämlich in das erſte 8 , in das zweite 6 , in das

dritte 4 und in das lepte 2 ccm bringt und aufkochen läßt; dasjenige Reagenzgläschen , in welchem

die Fehlingſche Löſung nicht mehr entfärbt wird , beſtimmt alsdann die Menge der anzuwendenden

Subſtanz. Tritt beiſpielsweiſe die Entfärbung in demjenigen Reagenzgläschen nicht mehr ein , welches

6 ccm der Subſtanzlöſung enthält, ſo ſind 6 g Subſtanz zur Analyſe abzuwägen . Die abge

wogene Subſtanzmenge löſt man in 50 ccm Waſſer und verſeßt, ohne vorher mit Bleieſſig zu

klären , mit 50 ccm Fehlingſcher Löſung, kocht 2 Minuten und verfährt weiter in der Weiſe, wie

bei der Unterſuchung der feſten Zucker auf Invertzucker üblich iſt. Die Berechnung des Invert

zuckers geſchieht wie folgt:
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TA
px Pol

Es ſei

Pol die Polariſation der Subſtanz,

p die zur Invertzuckerbeſtimmung angewandte Menge derſelben , welche Cu g Kupfer

ergeben hat.

Die Menge des Invertzuckers fann annähernd = geſeßt werden und ſoll mit A be

zeichnet werden . Es ergiebt ſich alsdann aus der Proportion

" - ) : A = 100 : B
100

für B diejenige Menge Invertzuđer, welche in 100 Theilen Rohrzucker + Invertzucker vorhanden iſt.

Den prozentualen Invertzuckergehalt der Subſtanz erhält man mit der Formel

" x F = % Invertzucker,

morin p die angewandte Menge der Subſtanz und F einen aus der folgenden Tabelle zu ent

nehmenden Faktor bedeutet.

Man benußt dabei diejenige Spalte und diejenige Zeile der Tabelle , deren Bezeichnungen

den für A und B gefundenen Werthen am nächſten kommen ; am Kreuzungspunkte findet ſich der

geſuchte Faktor F .

Cu

Tabelle der bei der Beſtimmung des Invertzuckers neben Rohrzucer in Rechuung zu ſtellenden

Faktoren.

Invertzucker

auf 100 Geſammtzucker =

· Milligramm Jnvertzucker = A

1 75 | 150 125 | 100 | 75200 | 50

56 ,4

56 , 3

51,5 53,8
53,0

54,4 53,8

53, 2

53 ,2 52,9

55 ,4

55 ,3

55 ,2

55 ,1

53,0

52,9

52 ,7

.

54 ,3

54 ,2

56,2

56,1

l 53 , 253,7

53,7

53,6

53, 2 52,
55 ,9

55 ,7

55,0

54,9

52,6

52 ,454 ,1 53,1

54 ,0

53 ,8

53, 1

52,5

32,3
52 ,2

55 ,6
54,7 52,8

52,5

52,1

51,955 ,5

55 ,4

54,6

53,2

52,9

52,6

54 ,5

54 ,3

1 53 ,6

53,5

53,3

53,1

52 ,6

52,7 52,2

52 ,1

51,6

51,7

51,6

54,1 53 ,6 51,2

51, 9

51 ,6

51 ,3

51,2

50,7

50,3

49, 8

48, 9

48, 5

52,1 51,2 50 ,7

50,7

53,1 51,6 49,8

526
52 ,1

51, 2

50,7

50 ,3

49 , 8

49,4

48 , 9

48,9

47,7! 51, 2 46 ,9

50 ,7 49 ,8 46 ,2 45 ,1

43,349 ,9

47,7

48 ,9 48 ,5

47,31 46 ,5 - 1

40,0

38 ,145 ,1 43,3 i

Beiſpiel: Angenommen , die Polariſation des Ablaufs ſei 86 ,4 und es ſeien für 3 ,256 g Subſtanz

(p ) 0,290 g Kupfer (Cu) gefunden, ſo iſt :

3 ,256X86 ,4 )

100 * 86,4 ) : 0,145 = 2,953 : 0,145 = 100 : 4,9;100

mithin B = 4,9.

px Pol
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Dem Werthe von A mit 140 mg kommt in der Tabelle der Werth von 150 mg, dem

Invertzucker auf 100 Geſammtzucker mit 4 ,9 die Zahl 5 am nächſten ; am Streuzungspunkte der mit

5 Prozent Invertzucker bezeichneten Zeile mit der Spalte für 150 mg findet ſich der Faktor 51,2 .

Wird dieſer in die Formel x F eingeſeßt, ſo erhältman 1290 X 51,2 = 4 ,56 Prozent Invert
р " " 3,256

zucker. Hierauf wird der Invertzucker durch Abzug von 20 auf Saccharoſe umgerechnet und die

erhaltene Zahl (4,56 – 0 ,23 == 4 ,33) zu derjenigen der Polariſation hinzugezählt. Aus der Summe

und den Graden Briy ermittelt man alsdann den Quotienten in bekannter Weiſe.

2 . Feſtſtellung des Quotienten der anf Raffinoſegehalt zu unterſudjenden Burkerabläufe.

Nachdem die Grade Brix des betreffenden Zuckerablaufs in der im Abſchnitt 1 angegebenen

Weiſe ermittelt worden ſind, wird der Zuckergehalt deſſelben aus der direkten Polariſation (P ) und

der bei 20° C . oder bei einer wenig davon abweichenden Temperatur unter entſprechender Korrektur

zu ermittelnden Polariſation nach der Inverſion (J ) vermittelſt der Formel

2 (Zucker) –Z (Zucker ) =
0 ,5124 P - J

- 0 ,839

1,852

0 ,839

feſtgeſtellt.

Will man außerdem den Gehalt an Raffinoſe ermitteln , ſo dient dazu die Formel

P - Z

R (Raffinoſe) =

Die Inverſion iſt in der im Abſchnitt 1 unter a angegebenen Weiſe zu bewirken .

Beiſpiel: Für einen Ablauf von 85 ,6° Brir , 76 ,6° direkter Polariſation und - 3 ,0°

Polariſation nach der Inverſion (für das ganze Normalgewicht) berechnet ſich der Zuckergehalt auf

0 ,5124 · 76 ,6 + 3
= 50,4 Prozent

und der Quotient auf 58,8.

II , Feſtſtellung des Zuckergehalts raffinoſeverdächtiger tryftallifirter Zucer.

Die Feſtſtellung des Zuckergehalts raffinoſehaltiger kryſtalliſirter Zucker erfolgt ebenſo wie

diejenige raffinoſehaltiger Zuderabläufe nach den Vorſchriften unter 12.

Als raffinoſe haltig ſollen nur ſolche Zucker angeſehen werden , bei denen die Differenz

des Zuckergehalts nach der direkten Polariſation und desjenigen , welcher ſich unter Anwendung der

Raffinoſeformel ergeben hat, für Zucker der Klaſſe a mehr als 1 Prozent, für Zucker der Klaſſen b

und c mehr als 0 ,6 Prozent beträgt, weil geringere Differenzen mitunter auch bei raffinoſefreien

Zuckern gefunden werden und möglicherweiſe die Folge von Unterſuchungsfehlern ſind.

Bei Differenzen von 1 beziehungsweiſe 0,6 Prozent oder weniger iſt ſonach das Ergebniß

der direkten Polariſation als der wirkliche Zuckergehalt des unterſuchten Zuckers anzuſehen .

Bei der Angabe des Endergebniſſes ſind geringere Bruchtheile als volle Zehntel unberüct:

ſichtigt zu laſſen . Beifpielsweiſe iſt ein Zuckergehalt von 97,19 auf 97,1 abzurunden .

· Schlußbeſtimmung.

Ueber jede Unterſuchung iſt eine ſchriftliche · Befunds beſcheinigung auszuſtellen und der

Amtsſtelle, welche die betreffende Probe eingeſendet hat, zu übermitteln . Die Beſcheinigung hat

außer der genauen Bezeichnung der Probe zu enthalten :

I. bei der Feſtſtellung des Quotienten von Zuderabläufen :

1. in den eingangs unter a bezeichneten Fällen :

das ſpezifiſche Gewicht, die daraus berechneten Grade Brių, die direkte Polariſation

und den berechneten Quotienten ;

2. in den eingangs unter b bezeichneten Fällen :

das Ergebniß der Prüfung auf Invertzuckergehalt, das ſpezifiſche, Gewicht, die daraus

berechneten Grade Brir, die direkte Polariſation ; ferner , falls aus den bisher be

zeichneten Angaben ein Quotient von weniger als 70 ſich berechnet, entweder die
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Angabe der Gründe, aus denen die Unterſuchung der Probe auf Stärkezuckergehalt

unterblieben iſt, oder das Ergebniß dieſer Unterſuchung mit Angabe der ermittelten

Polariſation nach der Inverſion ; ferner bezüglich ſtärkezuckerfreier Abläufe die gefundene

Kupfermenge und den daraus ſich berechnenden Zuckergehalt, bezüglich ſtärkezucker

haltiger Abläufe die gefundene Kupfermenge, den derſelben entſprechenden Invertzucker

gehalt und den Geſammtzuckergehalt (Polariſation + Invertzucker) ; ſchließlich den be

rechneten Quotienten ;

3. in den eingangs unter c bezeichneten Fällen :

das Ergebniß der Prüfung auf Invertzuckergehalt, ſoweit ſolche erforderlich iſt, ſowie,

falls die Anwendung der Raffinoſeformel zuläſſig iſt, das ſpezifiſche Gewicht, die

daraus berechneten Grade Brir, die direkte Polariſation , die Polariſation nach der

Inverſion , den daraus mit Hülfe der Raffinoſeformel berechneten Zuckergehalt und

den Quotienten , anderenfalls aber die vorſtehend unter Ziffer 2 aufgeführten

Angaben ;

II. beider Feſtſtellung des Zudergehalts raffinojeverdächtiger kryſtalliſirter Zucker:

die direkte Polariſation , die Polariſation nach der Inverſion , den daraus berechneten

Zudergehalt nach der Raffinoſeformel und ſodann den beſtimmungsgemäß als ermittelt

geltenden prozentualen Zuckergehalt.

86
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Anlage c .

Anleitung

zur

Ausführung der Polariſation.

Polariſations Zur Ausführung der Polariſation für Zwecke der Steuerverwaltung darf nur der Vengke
apparate. Soleilſche Farbenapparat oder der Halbſchattenapparat von Schmidt & Hänſch benußt werden .

Für beide Inſtrumente entſpricht bei Beobachtung im 200 mm -Rohre ein Grad Drehung einem

Gehalte von 0 ,26048 g Zucker in 100 ccm Flüſſigkeit bei 17,5° C .; eine Zuckerlöſung, welche in

100 ccm 26 ,048 8 – das ſogenannte Normalgewicht — Zucker enthält, bedingt ſonach eine Drehung

von 100°. Demgemäß zeigen, wenn man im 200 mm -Rohre die Löſung einer Subſtanz unterſucht,

welche in 100 ccm 26 ,048 g Subſtanz enthält, die Grade der Skala die Prozente Zucker an, welche

die Subſtanz enthält. Wendet man nur die Hälfte des Normalgewichts zur Unterſuchung an , ſo

müſſen die abgeleſenen Grade verdoppelt werden , um Prozente Zucker zu enthalten . Daſſelbe gilt

für diejenigen Fälle, in denen die Unterſuchung in einem 100mm - Rohre erfolgt. Andererſeits machen

Unterſuchungen des doppelten Normalgewichts im 200mm - Rohre, ſowie ſolche des einfachen Normal

gewichts im 400mm -Rohre die Halbirung der abgeleſenen Grade erforderlich .

Die Unterſuchungen ſind möglichſt bei der vorangegebenen Normaltemperatur vorzunehmen ;

geringe Abweichungen können vernachläſſigt werden .

Bei der Polariſation iſt wie folgt zu verfahren :

Abwägen und Man ſtellt auf einer geeigneten Waage zunächſt die Tara eines zur Aufnahme des zu

Auflöſen der unterſuchenden Zuckers dienenden, zweckmäßig an den beiden Langſeiten umgebogenen Kupferblechs

füllen zu
aut feſt und wiegt darauf das Normalgewicht, 26 ,048 & , des zu unterſuchenden Zuckers ab. Der Be

100 ccm . quemlichkeit halber benußt man dazu ein Gewichtsſtück, welches auf das Normalgewicht juſtirt iſt.

Falls die Zuckerprobe, welche unterſucht werden ſoll, nicht gleichmäßig gemiſcht iſt, iſt es noth

wendig, dieſelbe vor dem Abwägen unter Zerdrücken der etwa vorhandenen Klumpen mit einem

Piſtill oder mit der Hand gut durchzurühren . Die Wägung muß mit einer gewiſſen Schnelligkeit

geſchehen , weil ſonſt, beſonders in warmen Räumen , während der Ausführung derſelben die Sub

ſtanz Waſſer abgeben kann , wodurch die Polariſation erhöht wird. Man ſchüttet die abgewogene

Zuckermenge alsdann vom Kupferblech durch einen Meſſingtrichter in ein 100 ccm - Rölbchen ,

ſpült anhängende Zuckertheilchen mit etwa 80 ccm beſtillirtem Waſſer von Zimmertemperatur,

welches man einer Sprifflaſche entnimmt, nach und bewegt die Flüſſigkeit im Kolben unter leiſem

Schütteln und Zerdrücken größerer Klümpchen mit einem Glasſtabe ſo lange, bis ſämmtlicher

Zucker fich gelöſt hat. Etwaige unlösliche Beſtandtheile wie Sand und dergleichen erkennt man

daran , daß ſie ſich mit dem Glasſtabe nicht zerdrücken laſſen. Am Glasſtabe haftende Zuckerlöſung

wird beim Entfernen deſſelben mit deſtillirtem Waſſer ins Kölbchen zurückgeſpült. Hierauf wird das

Volumen der Flüſſigkeit im Kolben mittelſt deſtillirten Waſſers genau bis zu der 100 ccm zeigenden

Marke aufgefüllt. Zu dieſem Zweck hält man den Kolben in ſenkrechter Stellung ſo vor ſich, daß

die Marke ſich in der Höhe des Auges befindet, und ſeßt tropfenweiſe deſtillirtes Waſſer zu , bis

die untere Kuppe der Flüſſigkeit im Kolbenhalſe in eine Linie mit dem als Marke dienenden Aeß

ſtrich fält. Nach dem Auffüllen iſt die Flüſſigkeit durch Schütteln gut durchzumiſchen .

Klärung. Zuckerlöſungen , welche nach der weiterhin zu erwähnenden Filtration nicht klar oder noch

ſo dunkel gefärbt ſein würden , daß ſie im Polariſationsapparat nicht hinlänglich durchſichtig wären ,

müſſen vor dem Wuffüllen zur Marke geklärt beziehungsweiſe entfärbt werden .

08
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1 . Vei der Verwendung des Farbenapparats ſeßt man der Zuckerlöſung als Klärmittel , je

nach der Art des zu unterſuchenden Zuckers und der Lichtintenſität der zum Apparate gehörigen

Lampe, 10 bis 20 Tropfen oder , wenn nöthig , noch mehr Bleieſſig vermittelſt einer Heberſprip

flaſche oder einer kleinen Pipette zu . Gelingt die Klärung in dieſer Weiſe nicht , ſo läßt man dem

Bleieſſigzuſaß den Zuſaß von ebenſoviel Alaunlöſung folgen oder ſeßt zuerſt einen oder mehrere

Rubifcentimeter Alaunlöſung und darauf eine größere Menge Bleieſſig als zuvor hinzu , bis ein

Filtrat von weißlicher oder gelbweißer Farbe erzielt wird. Werden die Löſungen bei der Anwen

dung der bisher angegebenen Methoden nicht klar , ſo wird nur mit Bleieſſig geklärt und das

Filtrat mit möglichſt wenig (1 bis höchſtens 3 g) extrahirter Blutkohle *) oder bei 120° getrockneter

Knochenkohle verſeßt. Eintretendenfalls iſt das Polariſationsergebniß um den Betrag des Ab

ſorptionskoeffizienten zu erhöhen , welchen man ſich beim Bezuge der Kohle angeben laſſen muß.

Bei der Benußung eines Halbſchattenapparats wird in der Regel der Zuſaß von 3 bis

5 ccm eines dünnen Breis von Thonerdehydrat nebſt wenig Bleieſſig genügen . Nur wenn die

Zuckerlöſung ſehr dunkel gefärbt iſt, wendet man dieſelben Klärungsmethoden an, wie bei dem

Farbenapparat. Bis zur Verwendung von Blut- oder Knochenkohle wird man beim Halbſchatten

apparat kaum zu gehen brauchen , da in dieſem noch ziemlich dunkle Zuckerlöſungen polariſirt

werden können .

Nach der Klärung wird der innere Theil des Halles des Röllchens mit deſtillirtem Waſſer,

welches einer Heberſprißflaſche oder einer gewöhnlichen Sprißflaſche entnommen wird , abgeſpült und

die Löſung in der oben angegebenen Weiſe bis zur 100 ccm -Marke aufgefüllt. Hierauf wird die

im Halſe des Kölbchens etwa noch anhaftende Flüſſigkeit mit Fließpapier abgetupft, die Deffnung

des Kölbchens durch Andrücken eines Fingers geſchloſſen und der Inhalt durch wiederholtes Ums

kehren und Schütteln des Kolbens gut durchgemiſcht.

Bezüglich der Klärung gelten folgende allgemeine Bemerkungen für beide Apparate:

1. Die Flüſſigkeit braucht um ſo weniger entfärbt zu ſein , je größer die Lichtintenſität der

Lampe iſt, welche zur Beleuchtung des Polariſationsapparats dient. Beſißt man die

patentirte Lampe mit Reflektor von Schmidt & Hänſch , welche ſowohl für Gas als

Petroleum eingerichtet iſt, ſo wird man auch bei Farbenapparaten der Blut- oder

Knochenkohle nicht bedürfen .

2 . Bei Anwendung von Bleieſſig zur Klärung darf derſelbe nie in allzugroßem Ueberſchuſſe

zugeſeßt werden . Bei einiger Uebung lernt man ſehr bald erkennen , wann mit dem

Bleieſſigzuſaß aufgehört werden muß. Iſt zu viel Bleieſſig zugeſeßt worden , ſo muß

der Weberſchuß durch Zuſaß von Alaun in der oben beſchriebenen Weiſe wieder aus

gefällt werden .

3 . Die Wirkung des Klärmittels iſt um ſo beſſer, je kräftiger die Flüſſigkeit nach dem Auf

füllen zur Marke durchgeſchüttelt wird.

Man ſchreitet alsdann zur Filtration der Flüſſigkeit, welche mittelſt eines in einen Glas- Filtration.

trichter eingeſeßten Papierfilters geſchieht. Der Trichter wird auf einen ſogenannten Filtrircylinder,

welcher die Flüſſigkeit aufnimmt, geſeßt und während der Operation , um Verdunſtung zu verhüten,

mit einer Glasplatte oder einem Uhrglaſe bedeckt gehalten . Trichter und Cylinder müſſen ganz

trocken ſein ; ein Feuchtigkeitsgehalt derſelben würde eine nachträgliche Verdünnung der 100 ccm

bewirken .

Zweckmäßig wird das Filter ſo groß hergeſtellt, daß man die 100 ccm Flüſſigkeit auf

einmal aufgeben kann ; auch empfiehlt es ſich , falls das Papier nicht ſehr dick iſt, ein doppeltes

Filter anzuwenden . Die erſten durchlaufenden Tropfen werden weggegoſſen , weil ſie trübe ſind und

durch den Feuchtigkeitsgehalt des Filtrirpapiers beeinflußt ſein können . Iſt das nachfolgende Filtrat

trübe, ſo muß es auf das Filter zurückgegoſſen werden , bis die Flüſſigkeit klar durchläuft. Es iſt

dringend nothwendig , dieſe Vorſichtsmaßregel nicht zu verabſäumen , da nur mit ganz klaren

Flüſſigkeiten ſich ſichere polarimetriſche Beobachtungen anſtellen laſſen .

Nachdem auf die beſchriebene Weiſe eine klare Löſung erzielt worden iſt, wird die Röhre, Füllung in das

welche zur polarimetriſchen Beobachtung dienen ſoll, mit dem dazu erforderlichen Theile der im 200 mm -Rohr.

Filtrircylinder aufgefangenen Flüſſigkeit voll befüllt.

cu *) Von # Flemming in Kalt bei Cöln a. Rhein zu beziehen .

86 *
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In der Regel iſt ein 200 mm -Rohr zu benußen ; bei Zuderlöſungen , welche troß aller

Klärungsverſuche trübe beziehungsweiſe dunkel geblieben ſind, iſt die Benußung eines 100mm - Rohres

vorzuziehen .

Die Beobachtungsröhren ſind in der Regel aus Meſſing oder Glas gefertigt; ihr Verſchluß

an beiden Enden wird durch runde Glasplatten , ſogenannte Deckgläschen , bewirkt. Feſtgehalten

werden die Deckgläschen entweder durch eine aufzuſeßende Schraubenkapſel oder durch eine federnde

Rapſel, welche über das Rohr geſchoben und von der Feder feſtgehalten wird.

Die Röhren müſſen auf das gründlichſte gereinigt und gut getrocknet ſein . Die Reinigung

geſchieht zweckmäßig durch wiederholtes Ausſpülen mit Waſſer und Nachſtoßen eines trockenen

Pfropfens aus Filtrirpapier mitteiſt eines Holzſtabes. Die Deckgläſer müſſen blank gepußt

ſein und dürfen keine fehlerhaften Stellen oder Schrammen zeigen . Beim Füïen des Rohres iſt

ſeine Erwärmung durch die Hand zu vermeiden . Man faßt deshalb das unten geſchloſſene

Rohr am oberen Theil nur mit zwei Fingern an , gießt es ſo voll, daß die Flüſſigkeitsfuppe die

obere Deffnung überragt, wartet kurze Zeit, um etiva entſtandenen Luftblaſen Zeit zum Auf

ſteigen zu laſſen und ſchiebt das Decgläschen von der Seite in waagerechter Richtung über die

Deffnung des Rohres. Das Aufſchieben des Deckgläschens muß ſo ſchnell und ſorgfältig aus

geführt werden , daß unter dem Deckgläschen keine Luftblaſe entſtehen kann. Iſt das Ueberſchieben

des Deckgläschens " das erſtemal nicht befriedigend ausgefallen , ſo muß es wiederholt werden ,

nachdem man das Deckgläschen wieder gepußt und getrocknet und die Kuppe der Zuckerlöſung im

Rohr durch Hinzufügen einiger Tropfen der Flüſſigkeit wieder hergeſtellt hat. Nach dem Auf

ſchieben des Dedgläschens wird das Rohr mit der Kapſel verſchloſſen . Erfolgt der Verſchluß mit

einer Schraubenkapſel, ſo iſt mit peinlicher Sorgfalt darauf zu achten , daß dieſelbe nur ſo weit an

gezogen wird , daß das Deckgläschen eben nur in feſter Lage ſich befindet ; iſt das Deckgläschen zu

feſt angezogen, ſo kann es optiſch aktiv werden und man erhält bei der Polariſation ein unrichtiges

Ergebniß . Iſt die Schraube zu ſtark angezogen worden , ſo genügt es nicht, dieſelbe zu lockern ,

ſondern man muß auch längere Zeit warten , bevor man die Polariſation vornimmt, da die Deck

gläschen das angenommene Drehungsvermögen zuweilen nur langſam wieder verlieren . Um ſicher

zu gehen , wiederholt man alsdann die Beobachtung mehreremale nach Verlauf von je 10 Minuten ,

bis das Ergebniß eine Aenderung nicht mehr erleidet.

Vorbereitung Nachdem das Rohr gefüllt iſt, wird der Polariſationsapparat zur Beobachtung bereit

des Polari- gemacht. Derſelbe joll in einem Raum aufgeſtellt werden , welcher durch Verhängen der Fenſter
ſationsappa :

other und dergleichen nach Möglichkeit verdunkelt iſt, damit das Auge bei der Beobachtung durch ſeitliche
rats zur Be

obachtung. Lichtſtrahlen nicht geſtört wird. Mit größter Sorgfalt iſt darauf zu achten , daß die zum Apparat

gehörige Lampe in gutem Stande ſei. Die Reflektorlampe von Schmidt & Hänſch iſt 20 bis 30 cm ,

eine gewöhnliche Lampe von geringerer Lichtintenſität 10 bis 15 cm vom Apparat entfernt aufzuſtellen .

Nach dem Anzünden wartet man ab, bis die Lampe ganz gleichmäßig brennt. Jede Veränderung

der Beſchaffenheit der Flamme, ſowie der Entfernung der Lampe vom Apparat, alſo jedes Hoch

oder Niedrigſchrauben des Dochtes beziehungsweiſe der Flamme, jedes Vorwärtsſchieben oder

Drehen der Lampe beeinflußt das Ergebniß der Beobachtung.

Durch Verſchiebung des Fernrohrs , welches an dem vorderen Ende des Apparats ſich be

findet, ſtellt man denſelben alsdann ſo ein , daß der Faden , welcher das Geſichtsfeld im Apparat

in zwei Theile theilt, ſcharf zu erkennen iſt. Man drückt dabei das Auge nicht an das Augenglas des

Fernrohrs an, ſondern hält es 1 bis 3 cm davon ab und ſorgt dafür, daß der Körper während

der Beobachtung in bequemer Stellung ſich befinde, da jede unnatürliche Stellung deſſelben zu

einer ſtörenden Anſtrengung des Auges führt. Wenn der Apparat richtig eingeſtellt iſt, muß das

Geſichtsfeld kreisrund und ſcharf begrenzt erſcheinen . Man beruhige ſich niemals mit einer unvoll

kommenen Erfüllung dieſer Vorbedingung, ſondern ändere die Stellung der Lampe beziehungsweiſe

des Apparats und des Fernrohrs ſo lange, bis man das bezeichnete Ziel erreicht hat.

Nullpunkt Alsdann ſchreitet man zur Einſtellung des Nullpunkts . Für Anfänger iſt es rathſam , dabei

einſtellung. ein mit Waſſer gefülltes Rohr in den Apparat zu legen , weil dadurch das Geſichtsfeld vergrößert

und die Beobachtung erleichtert wird .

Bei einem Farbenapparat muß der Einſtellung des Nullpunkts diejenige der ſogenannten

teinte de passage vorausgehen . Man dreht zu dieſem Behuf die rechte ſeitliche Schraube ſo lange,
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bis man einen gewiſſen , bei einiger Uebung leicht zu findenden hellblauen bis blauvioletten Ton

bei ungefährer Nullpunkteinſtellung gefunden hat.

Die Scharfeinſtellung des Nullpunkts erfolgt in der Weiſe, daß man die Schraube unter

halb des Fernrohrs hin - und herſpielen läßt, bis die beiden durch den Faden getrennten Hälften

des Geſichtsfeldes bei dem Farbenapparat genau gleich gefärbt, bei dem Halbſchattenapparat gleich

beſchattet erſcheinen .

Das Reſultat der Nullpunktableſung wird bei beiden Apparaten in gleicher Weiſe feſt

geſtellt. Man lieſt an der mit einem Nonius verſehenen Skala des Apparats, welche man durch

Verſchiebung eines zur Beobachtung derſelben dienenden Fernrohrs und durch Beleuchtung mit einer

Kerze ſcharf ſichtbar machen kann, das Reſultat der Einſtellung ab. Auf dem feſtliegenden Nonius

iſt der Raum von 9 Theilen der Skala in 10 gleiche Theile getheilt. Der Nullpunkt des Nonius

zeigt die ganzen Grade an, die Theilung des Nonius wird zur Ermittelung der zuzuzählenden

Zehntel benußt. Wenn der Nullpunkt des Apparats richtig ſteht, ſo muß die ihn bezeichnende Linie

mit der des Nullpunkts des Nonius zuſammenfallen . Iſt dies nicht der Fall, ſo muß die gefundene

Abweichung notirt und nachher bei der Polariſation in Anrechnung gebracht werden .

Man begnügt ſich nicht mit einer Einſtellung des NuŰpunkts , ſondern macht 5 bis 6

Einſtellungen und berechnet das Mittel der dabei gefundenen Abweichungen . Geben einzelne Ab

leſungen eine Abweichung von mehr als 3/10 Theilſtrichen von dem Durchichnitte, ſo werden die

ſelben als unrichtig ganz außer Betracht gelaſſen . Zwiſchen je zwei Beobachtungen gönnt man

dem Auge 20 bis 40 Sekunden Ruhe.

Þat man mehrere Analyſen neben einander auszuführen , ſo iſt es nicht nöthig , vor jeder

einzelnen den Nullpunkt einzuſtellen , ſondern es genügt, wenn dies nach Verlauf einer Stunde von

neuem geſchieht. .

Nachdem die Nullpunkteinſtellung ſtattgefunden hat, wird das Rohr mit der Zuckerlöſung Polariſation

in den Apparat gelegt. Man wiederholt jeßt die Scharfeinſtellung des Fernrohrs, bis der Faden , der Löſung.

welcher das Geſichtsfeld theilt, wieder deutlich ſichtbar und ein ſcharfes kreisrundes Bild des

Geſichtsfeldes erzielt wird. Bleibt das Geſichtsfeld auch nach geeigneter Veränderung der Einſtellung

getrübt, ſo muß die ganze Unterſuchung noch einmal von vorn begonnen werden . Hat man dagegen

ein klares Bild erzielt, ſo dreht man die unter dem Fernrohre befindliche Schraube wieder ſo lange,

bis im Farbenapparat Farbengleichheit, im Halbſchattenapparat gleiche Beſchattung eingetreten iſt.

Hierauf lieſt man an der Skala denjenigen Grad, welcher zunächſt dem Nullpunkt des Nonius ſteht,

und an legterem die Zehntelgrade ab . Wiederum führt man 5 bis 6 Beobachtungen mit Zwiſchen

räumen von 10 bis 40 Sekunden aus und nimmt als Endreſultat der Polariſation den Durch

ſchnitt der abgeleſenen Grade. Zwiſchen den einzelnen Beobachtungen dreht man das Rohr im

Apparat um Winkel von etwa 60 Grad. Stand der Nullpunkt nicht genau ein , ſo muß man die

Abweichung deſſelben hinzurechnen , wenn derſelbe nach links, und abziehen , wenn er nach rechts

verſchoben war ; auch iſt erforderlichenfalls die Ableſung in Rütſicht auf die Anwendung von Kohle

zur Klärung in der oben angegebenen Weiſe zu forrigiren .

Jedes Polariſationsinſtrument muß vor ſeiner erſten Ingebrauchnahme und auch ſpäter kontrole der

von Zeit zu Zeit, beſonders wenn es ſtarken Erſchütterungen ausgeſeßt geweſen iſt, auf ſeine rigtigte

Richtigkeit geprüft werden, indem man den Nullpunkt einſtellt und die Stala mittelſt ſogenannter

Normalquarzplatten , deren Polariſation befannt iſt, prüft. Auch kann die Prüfung mittelſt 26 ,048 g

chemiſch reinem Zucker erfolgen , deſſen Löſung genau 100 Grad polariſiren muß, wenn der Null

punkt richtig ſteht.

Bei der Kontrole der Richtigkeit des Apparats ergeben ſich für Halbſchattenapparate mit

unter dadurch Schwierigkeiten , daß eine völlige Gleichheit der beiden Hälften des Geſichtsfeldes ſich

nicht erzielen läßt. Eintretendenfalls hat man ſtatt des gewöhnlichen Fernrohrs ein ſolches mit

einer dünnen Platte von rothem chromſauren Kali einzuſeßen ,welche die Farbenungleichheit beſeitigt.

Alsdann gelingt die Einſtellung des richtigen Punktes auch denjenigen , welche im Gebrauch des

Apparats weniger geübt ſind.

60 Grad. Sin einzelnen Beobreju
ltat

der Polarijami
n

mit Zwiſchen

verjchobening in der oben ne
fetument multiren

Grjchütterungen und bie
stataifung mittelji26
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. . . . . . . . . . . . . . .Anlage. D .

. : : TE ;

Beftimmungen

zur

Ausführung des §. 6 des Geſeges vom 31. Mai 1891,

die Beſteuerung des Zuders betreffend .

. . . .

1. Zu Ziffer 1 des g. 6 .

1. Zuckerhal- : : .. ." S : 1. Für die nachbezeichneten Waaren , nämlich :
tige Fabrifate ;: .p . A . Chokolade;

welche nicht
B . Konditorwaaren , und zwar:

unter ſtändi

ger amtlicheri : ;a d ) st) Raramellen (Bonbons, Boltjes ) mit Ausnahme der Gummibonbons,

lieberwachungs b ) Dragées (überzuckerte Samen und Rerne unter Zuſaß von Mehl),

hergeſtellt c) Raffinadezeltchen (Zucker mit Zuſaß von ätheriſchen Delen oder Farbſtoffen),
ivorden ſind . .

¿ d ) Schaumwaaren (Gemenge von Zucker mit einem Bindemittel, wie Eiweiß, nebſt
1 . Bezeichnung

der vergü einer Geſchmacks - oder Heilmittelzuthat),

tungsfähigen e) Deſſertbonbons (Fondants , Pralinés, Chokoladebonbons 2c . aus Zucker und Ein

Fabrikate. " . ' . : lagen von Marmelade, Früchten oder Chokolade ),

f) Marzipanmaſſe und Marzipanfabrikate (Zucker mit zerquetſchten Mandeln ),

g ) Cafes und ähnliche Backwaaren ,

h ) verzuđerte Süd- und einheimiſche Früchte, glaſirt oder kandirt; in Zuckerauflöſungen

eingemachte Früchte (Marmelade, Paſten , Compots , Gelées) ;

. zuckerhaltige, alkoholiſche Flüſſigkeiten , als :

- a ) verſüßte Spirituoſen (Liköre),

b ) mit Alkohol verſekte und mit Zucker eingekochte Fruchtſäfte ( Fruchtſyrupe) und

; Fruchtbranntweine ;

D . ſogenannten flüſſigen Raffinadezucker, welcher nach dem der Firma Sachſenroeder &

in : Gottfried zu Leipzig patentirten Verfahren hergeſtellt worden iſt,

und

is ; .. . E . den nach dem deutſchen Reichspatent Nr. 35 487 hergeſtellten und als ſogenannter

13 . ) - ; . . Fruchtzucker " in den Handel gebrachten Jnvertzuckerſyrup,

wird , wenn , zu ihrer Herſtellung im freien Verkehr befindlicher Zucker verwendet worden iſt, bei

der Ausfuhr oder der Niederlegung in öffentlichen Niederlagen oder in Privatniederlagen unter

amtlichem Mitverſchluß die Zuckerſteuer für den verwendeten Zucker vergütet.

2. Bedingun - §. 2. Ein Anſpruch auf Steuervergütung ſteht nur denjenigen zu , welche die Fabrikate

gen für die in ihren Fabriken hergeſtellt und ſich vor der Herſtellung der Steuerbehörde gegenüber ſchriftlich

ung verpflichtet haben , Honig und, ſoweit dies nachſtehend nicht ausdrücklich geſtattet iſt, auch Stärke
der Ver

gütung. -zucker nicht zur Bereitung von Fabrikaten derjenigen Art zu verwenden , für welche ſie die Vergütung

in Anſpruch nehmen: ,,

. Die Kontrole darüber, daß der übernommenen Verpflichtung entſprochen wird, iſt durch

Einſicht der Fabrikationsbücher und geeignete Beaufſichtigung des Betriebs nach den von der

Direktivbehörde zu erlaſſenden Vorſchriften auszuüben .

Fabrikanten , welche der übernommenen Verpflichtung zuwider Honig und Stärkezucker

verwendet haben, iſt die Vergütung der Zuckerſteuer für zuckerhaltige Fabrikate hinfort zu

verſagen .

& ? Gin Ánſpruch auf
Steuervergütung unter Storerhehore
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Die Vergütung erfolgt, ſoweit nicht bezüglich einzelner Arten von Baaren " eine andere

Berechnung vorgeſchrieben wirð, für die Geſammtmenge des in den Fabrikaten nachweisbar por

handenen Zuckers mit Einſchluß des invertirten , nicht aber für denjenigen Theil des verivendeten

Zuckers, der im Laufe der Fabrikation ausgeſchieden oder verloren gegangen iſt .

Die oberſten Landes- Finanzbehörden ſind ermächtigt, für einzelne Fabrikationsbetriebe er-

forderlichenfalls weitere durch das Steuerintereſſe gebotene Kontrolen anzuordnen . . " ; ? .

§. 3 . Die Vergütungsfähigkeit der Fabrikate mit Ausnahme der ſtärkezuckerhaltigen Kara- .

mellen (vergl. S. 14) iſt dadurch bedingt, daß dieſelben ohne Mitverwendung von Honig oder . . .

Stärkezucker hergeſtellt ſind und mindeſtens 10 Prozent ihres Nettogewichts an Zucker ents

halten . Zum Färben der Zuckerfabrikate darf jedoch aus Stärkezucker bereitete Couleur ver -'

wendet werden .

S. 4. Die Steuervergütung kann nur beanſprucht werden, wenn

a) zuckerhaltige alkoholiſche Flüſſigkeiten , für welche auch Vergütung der Branntweinver

brauchsabgabe und der Maiſchbottich - beziehungsweiſe Materialſteuer in Anſpruch ge

nommen wird, in der die Vergütung dieſer Abgaben bedingenden Mindeſtmenge zur.

Abfertigung geſtellt werden ,

b ) in den übrigen Fällen die in den gleichzeitig zur Ausfuhr oder Niederlegung ange

meldeten Fabrifaten enthaltene Zuckermenge mindeſtens 100 kg beträgt. .

Die Direktiv behörden ſind befugt, im Bedürfnißfalle Ausnahmen hiervon zuzulaſſen . . .

S. 5 . Die zuckerhaltigen Fabrikate, für welche die Gewährung von Steuervergütung beana 3.Anmeldung.

ſprucht wird, ſind einer von der oberſten Landes- Finanzbehörde für befugt erklärten Steuerſtelle

anzumelden und vorzuführen . Zur Anmeldung ſind Formulare nach Muſter 4 der Ausführungs

beſtimmungen beziehungsweiſe, falls die Verſendung der zuckerhaltigen Fabrikate nach ciner anderen

Amtsſtelle erfolgen ſoll, nach Muſter 9 derſelben zu benußen . Im leşteren Falle iſt die Anmeldung

ixt doppelter Ausfertigung einzureichen . Die Richtigkeit der Anmeldung iſt in dieſer von dem An

melder zu beſcheinigen .

Die Anmeldung hat anzugeben :

1. Zahl, Verpackungsart, Bezeichnung und Bruttogewicht der Rolli,

2 . Zahl und Art der vorhandenen inneren Umſchließungen ,

3. Art und Nettogewicht der zuckerhaltigen Fabrikate,

“ 4 . den Zuckergehalt der einzelnen Fabrikate in Prozenten ihres Nettogewichts, beziehungs

'weiſe bei Spirituoſen , für welche auch eine Vergütung von Branntweinſteuer

beantragt , wird, nach der Anzahl von Gramm Zucker in einem Liter der Flüſſiga

feit und

5 . die Geſanımtzuckermenge, welche in den Fabrikaten enthalten iſt beziehungsweiſe für

welche die Vergütung beantragt wird.

Bezüglich der Zuläſſigkeit einer ſummariſchen Anmeldung des Bruttogewichts der zucker - . . .

haltigen Fabrikate finden die Vorſchriften in den SS. 39 und 41 der Ausführungsbeſtimmungen

ebenfalls Anwendung.

Statt des wirklichen Zuckergehalts der Fabrikate und der in ihnen wirklich vorhandenen

Geſanımtzuckermenge kann der Mindeſtgehalt an Zucker und eine dieſem entſprechende Geſammt=

zuckermenge angegeben werden .

$. 6 . Befinden ſich in einem Kollo . Fabrikate verſchiedener Art und verſchiedenen Zucker:

gehalts, ſo müſſen dieſelben durch innere Umſchließungen von einander getrennt ſein .

S. 7 . Bei der Ermittelung des Brutto- und des Nettogewichts der zuckerhaltigen Fabrikate 4. Abferti

ſind die Vorſchriften der $ $ . 45 bis 54 der Ausführungsbeſtimmungen ſinngemäß in Anwendung gung.
a ) Gewichts

zu bringen .
ermitteliing.

Zur Erleichterung der Feſtſtellung des Nettogewichts kann durch das Hauptamt zugelaſſen

werden , daß die zur Ausfuhr angemeldeten Fabrikate auf Koſten des Verſenders in deſſen Räumen

vor der Verpackung amtlich verwogen , unter amtlicher Aufſicht verpackt und zu der Abfertigungs

ſtelle übergeführt werden. In dieſem Falle erſeßt die Beſcheinigung der Kontrolebeaniten über das -. .

Gewicht der Fabrikate und die Art und Zahl der in einem Kollo enthaltenen inneren Umſchließungen

die Ermittelungen der Abfertigungsſtelle.
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Bezüglich derjenigen Fabrikate, für welche neben der Zuckerſteuervergütung auch eine

Vergütung an Branntweinſteuer beanſprucht wird, ſind die zu legterem Zweck erfolgten amt

lichen Ermittelungen , ſoweit ſie auch für die Zuckerſteuervergütung in Betracht kommen , zu

benußen .

b ) Unter § . 8. Die Unterſuchung der Fabrikate und Feſtſtellung ihres . Zuckergehalts erfolgt auf

ſuchung der Grund von Muſtern, die von der Abfertigungsſtelle unter Mitwirkung eines Oberbeamten und Zu

Fabritate und ziehung des Verſenders zu entnehmen ſind. Die Unterſuchung geſchieht auf Koſten des Verſenders

Green Buiten durch einen ſeitens der oberſten Landes - Finanzbehörde oder auf deren Ermächtigung ſeitens der

gehalts. Direktivbehörde zur Vornahme ſolcher Unterſuchungen bezeichneten vereidigten Chemiker nach Maß

gabe der Anweiſung in Anlage E .

Es bleibt der oberſten Landes - Finanzbehörde überlaſſen , demnächſt die Feſtſtellung des

Zuckergehalts ſolcher Waaren, bei denen derſelbe zufolge der geſammelten Erfahrungen mit Sicher

heit durch die Polariſation zu beſtimmen iſt , einer der im §. 2 der Ausführungsbeſtimmungen

bezeichneten Amtsſtellen zu übertragen .

Die Unterſuchung der Waare auf den Zuckergehalt braucht ſtets nur ſoweit ausgedehnt zu

werden , daß das Vorhandenſein eines der Anmeldung entſprechenden Mindeſtgehalts von Zucker in

der Waare nachgewieſen wird.

S. 9. Bei der Entnahme der Muſter iſt die größte Sorgfalt anzuwenden. Von jeder

Gattung von Waaren, welche unter der nämlichen Benennung und mit dem nämlichen Zuckergehalt

angemeldet iſt, und wenn bezüglich der Gleichartigkeit der Waare Zweifel beſtehen , von jedem für

nicht gleichartig erachteten Theile der Sendung, nach vorgängiger Feſtſtellung des Gewichts dieſes

Theiles , muß ein Muſter von mindeſtens 55 g Gewicht entnommen , im Beiſein des Verſenders

gehörig verpackt und mit amtlichem Siegel verſchloſſen werden , welchem der Verſender ſein eigenes

Siegel beifügen kann .

$. 10. Bei Abfertigung von Waaren aus Fabriken , deren Inhaber das Vertrauen der

Steuerverwaltung beſißen und ſich ſchriftlich verpflichten , unter einer beſtimmten Benennung ſtets

nur gleichartige Waaren von einer näher anzugebenden und durch Hinterlegung von Muſtern feſt

zuſtellenden Beſchaffenheit mit dem nämlichen Zuckergehalt zur Anmeldung zu bringen , kann mit

Genehmigung der oberſten Landes - Finanzbehörde, nachdem mindeſtens zweimal eine vorſchriftsmäßige

Unterſuchung von Waarenſendungen der bemuſterten Art auf den Zuckergehalt ſtattgefunden und

ein gegen die Anmeldung nicht zurückbleibendes Ergebniß geliefert hat, von einer regelmäßigen

Feſtſtellung des Zuckergehalts der Waaren durch amtliche Unterſuchung abgeſehen und , falls ſich

bei der Reviſion keine Abweichung der Waare von den Muſtern ergiebt, der in der Anmeldung an

gegebene Zuckergehalt als richtig angenommen und der weiteren Behandlung der Anmeldung zu

Grunde gelegt werden . Die Steuerſtelle iſt jedoch verpflichtet, auch von anſcheinend normalen

Waaren ab und an Proben zu entnehmen und auf Koſten der Verſender unterſuchen zu laſſen .

c)Weitere A6- $. 11. Auf die weitere Abfertigung finden die Vorſchriften in den SS . 61 bis 67 der

fertigung. Ausführungsbeſtimmungen mit der Maßgabe ſinngemäße Anwendung, daß bei der Verſendung ſtets

Verſchlußanlegung oder amtliche Begleitung zu erfolgen hat, ſowie daß das Begleitſchein -Erledigungs

amt alsbald nach der Erledigung des Begleitſcheins dem Ausfertigungsamt einen beſonderen

Ruiter 21. Erledigungsſchein (Einzel-Erledigungsſchein ) nach Muſter 21 zu überſenden hat. . .

Der Einzel-Erledigungsſchein kann auch im Falle einer Beanſtandung der Begleitſchein

erledigung auf Antrag des Begleitſchein - Extrahenten oder des Empfängers abgeſandtwerden, ſofern die

Beanſtandung ſich weder auf die Gattung und die Menge der Zuckerprodukte, noch auf den Nach

weis der Ausfuhr oder Niederlegung bezieht und der Antragſteller für die etipaigen Anſprüche auf

d) Abferti
Strafe und Koſten Sicherheit beſtellt.

gungs S . 12. Ueber die Abfertigung von zuckerhaltigen Fabrikaten mit dem Anſpruch auf Zuder

Regiſter. ſteuervergütung ſind von den Aemtern Regiſter nach Muſter 22 (Ausfuhrvergütungs - Regiſter) zu führen .

Muſter 22.
In den betreffenden Abfertigungspapieren ſind die Nummern des Ausfuhrvergütungs

© Regiſters zu vermerken .

5 . Berechnung . §. 13. Bei der Ermittelung des der Berechnung der Vergütung zu Grunde zu legenden

der Ver- Zuckergewichts iſt ſtatt des ermittelten Zudergehalts der angemeldete in Rechnung zu ſtellen , wenn

gütung. der legtere geringer iſt als der erſtere.
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$. 14. Karamellen , welche Stärkezucker enthalten , ſind nur dergütungsfähig , wenn ſie

inindejtens 80 Grad Rechtsdrehung zeigen . Die Vergütung für dieſelben wird ſtets nur für

50 Prozent des Gewichts der Waare gewährt. Die Gewährung der Vergütung iſt zu verſagen ,

wenn bei der Kontrole der betreffenden Fabrik ermittelt wird , daß die zur Ausfuhr gelangenden

ſtärkezuckerhaltigen Karamellen weniger als 50 Prozent ihres Gewichts an Rohrzucker enthalten .

Für Karamellen , welche Stärkezucker nicht enthalten , iſt die volle ' Vergütung für die

ermittelte Zuckermenge zu gewähren .

8 . 15 . Für Fabrikate der im $. 1 unter Bh und Cb bezeichneten Arten wird mit Rückſicht

auf den natürlichen Zuckergehalt der zur Herſtellung der Waaren verwendeten Früchte die Steuer

vergütung auf 90 Prozent der in dem Fabrikat vorhandenen Zuckermenge beſchränkt.

$ . 16 . Für den im $. 1 unter D bezeichneten ſogenannten flüſſigen Raffinadezucker iſt

die Steuervergütung jedesmal nach einem Zuckergehalt von 75 Prozent feſtzuſeßen , ſolange nicht ein

geringerer Zuckergehalt nachgewieſen oder angemeldet worden iſt.

Die Feſtſtellung des Zuckergehalts des ſogenannten Fruchtzuckers (S . 1 unter E ) erfolgt nach

der Kupfermethode (Anlage E ).

. $ . 17 . Die Vergütungsbeträge ſind nach dem Ablauf jedes Monats , ſpäteſtens bis zum 6 . Zahlbar

15 . des folgenden Monats , von dem Hauptamt, bei dem oder in deſſen Bezirk der Antrag auf machung der

Gewährung der Vergütung geſtellt worden iſt, bei der Direktiv behörde zu liquidiren . Den Liqui- Berguti

dationen , welche nach Muſter 23 aufzuſtellen ſind, und deren Einreichung in doppelter Ausfertigung Muſter 2

zu erfolgen hat, ſind außer den Befundsbeſcheinigungen der Chemiker die Ausfuhranmeldungen

beziehungsweiſe die Duplikate der Begleitſcheine I und die Einzel-Erledigungsſcheine oder, wenn der

Antrag auf Gewährung der Vergütung bei dem Begleitſchein -Erledigungsamt geſtellt iſt, die Unikate

der Begleitſcheine I beizufügen .

Für jeden Empfangsberechtigten iſt eine beſondere Liquidation aufzuſtellen .

$ . 18 . Die Direktivbehörde hat die zu vergütenden Beträge feſtzuſeßen und zur Zahlung

anzuweiſen . Die Beläge der Liquidationen bleiben bei ihr zurück.

Die feſtgeſeßten Vergütungsbeträge ſind, wenn die zuckerhaltigen Fabrikate in eine Nieder

lage aufgenommen worden , in dem Niederlage-Regiſter anzuſchreiben und zu dieſem Zweck von dem

liquidirenden Amt, falls es nicht zugleich das Niederlage-Amt iſt, dem lekteren mitzutheilen .

§ . 19 . Die Steuervergütung kann von dem Empfangsberechtigten bei dem mit der

Zahlung beauftragten Hauptamt jederzeit auf nicht geſtundete Zuckerſteuer (einſchließlich der Erſtat

tung von Zuckerſteuervergütungen oder Ausfuhrzuſchuß) ſtatt baarer Zahlung in Anrechnung gebracht

oder vom fünfundzwanzigſten Tage des ſechsten Monats nach dem Monat der Ausfuhr oder

Niederlegung der zuckerhaltigen Fabrikate ab baar erhoben werden . Auch kann ſie von ihm vor

dem Tage der Fälligkeit auf geſtundete Zuckerſteuer , welche gleichzeitig oder ſpäter als die Steuer

vergütung fällig wird , in Anrechnung gebracht werden . Iſt der Tag der Fälligkeit ein Sonn

oder Feſttag, ſo kann die Baarzahlung bereits am vorhergehenden Werktage erfolgen .

Jeder auf Grund einer Liquiðation angewieſene Vergütungsbetrag wird nur mit ſeinem

vollen Betrage in Anrechnung genommen ; die Änrechnung eines Theils des Betrages unter Baar

zahlung des Reſtes iſt unzuläſſig .

S . 20. . In der von dem Empfänger abzugebenden Quittung iſt die Art der Zahlung

(durch Anrechnung auf nicht geſtundete Zuckerſteuer oder in baar) anzugeben .

§. 21. Die oberſten Landes- Finanzbehörden ſind ermächtigt, vorbehaltlich jederzeitigen II. Zuđerhal

Widerrufs und der erforderlichen beſonderen Kontrolmaßregeln , zu geſtatten , daß den Gewerbe- tige Fabrikate ,

treibenden , welche in zollſicher abgeſchloſſenen Räumen unter ſtändiger amtlicher Ueberwachung itän
welche unter

zuckerhaltige Fabrikate für den Erport herſtellen , bei der Ausfuhr der hergeſtellten Waareng die 'licher Ueber

Zuckerſteuer für den nachweislich verwendeten inländiſchen Zucker erſtattet oder erlaſſen wird , je wachung her

nachdem verſteuerter oder unverſteuerter inländiſcher Zucker verwendet worden iſt.
* geſtelltworden

ſind.

: -- §. 22. Ferner ſind die oberſten Landes - Finanzbehörden ermächtigt, vorbehaltlich jeder

zeitigen Widerrufs zu geſtatten , daß den Fabrikanten kondenſirter Milch bei der Ausfuhr des

Fabrikats oder bei der Niederlegung deſſelben in öffentlichen Niederlagen oder in Privatniederlagen

unter amtlichem Mitverſchluß die Zuckerſteuer für den zur Herſtellung nachweislich verwendeten

inländiſchen Zucker erſtattet oder erlaſſen wird , ſofern der Fabrikant ſeinen Betrieb während der
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Zuder zur

Viehfütte-
ring.

Zeit, in welcher für den Erport gearbeitet wird , einer ſtändigen amtlichen Ueberwachung unterwirft

und die Koſten der legteren übernimmt.

Der Fabrikant hat die anzuordnenden beſonderen wwwntrolvorſchriften zu befolgen . Ins

beſondere hat derſelbe ichriftlich anzuzeigen , in welchem - Prozentverhältniſſe er bei der Herſtellung

der kondenſirten Milch Zucker zu verwenden beabſichtigt, ſowie für jede Art der zur Füllung zu

benußenden Gefäße nähere Angaben bezüglich des Bruttogewichts derſelben in gefülltem , verkaufs

fertigem Zuſtande und des Nettogewichts der darin enthaltenen kondenſirten Milch zu machen . Be

abſichtigte Aenderungen der angezeigten Betriebsweiſe ſind vorher ſchriftlich anzumelden . -

Die unter amtlicher Aufſicht hergeſtellten Fabrikate ſind bis zur Ausfuhr oder Niederlegung

behufs Feſthaltung der Identität, getrennt nach ihrem verſchiedenen Zuckergehalte, in ein unter amt

lichem Mitverſchluſſe ſtehendes Lager zu verbringen .

§. 23 . Auf die Anmeldung und Abfertigung der in den SS . 21 und 22 bezeichneten

Fabrikate aus verſteuertem Zucker, ſowie auf die Zahlbarmachung der Vergütung für ſolche finden

die Vorſchriften der SS. 5 bis 7, 11, 12 und 17 bis 20 entſprechende Anwendung, auf die An

meldung und Abfertigung der aus unverſteuertem Zucker hergeſtellten Fabrikate die Vorſchriften

der $ 8 . 5 bis 7 und des g. 11 mit Ausnahme der Vorſchrift über die Ausfertigung von Einzel

Erledigungsſcheinen.

Bezüglich des Gewichts des in den Fabrikaten enthaltenen Zuckers haben die Abfertigungs

beamten ihrem Reviſionsbefunde eine Beſcheinigung auf Grund der über den Fabrikationsbetrieb

geführten Kontrole beizufügen .

Dem Fabrikanten iſt geſtattet, auf vorherige Anzeige bei der Steuerſtelle auch Fabrikate

zum Abſaße nach dem Inlande aus der Fabrik beziehungsweiſe aus dem unter amtlichem Mit

verſchluß ſtehenden Lager zu entnehmen .

II. Zu Ziffer 2 des . 6 .

§ . 24. Inländiſcher kryſtalliſirter Zucker kann 6 . auf weiteres zur Viehfütterung unter

Beobachtung der nachfolgenden Kontrolmaßregeln ſteuerfrei verabfolgt werden :

1 . Der Zucker iſt unter amtlicher Aufſicht durch Vermiſchung mit geeigneten Stoffen zur

Verwendung als Nahrungs- und Genußmittel für Menſchen untauglich zu machen (zu

denaturiren ).

. 2. Die Denaturirung des Zuckers iſt in der Regel durch Vermiſchung deſſelben in ge

mahlenem Zuſtande mit Delkuchenmehl in einer Menge von mindeſtens 50 Prozent des

Nettogewichts des . Zuckers zu bewirken .

Die oberſten Landes - Finanzbehörden ſind errrächtigt, die Denaturirung auch

mit anderen pulver- oder mehlförmigen Futtermitteln in dem angegebenen Verhältniſſe

zu geſtatten , ſofern dieſe Futtermittel in keiner Weiſe zum menſchlichen Genuſſe ge

eignet ſind.

3. Das Denaturirungsmittel iſt von demjenigen, welcher die ſteuerfreie Verabfolgung des

· Zuckers beantragt, zu ſtellen ; auch iſt von demſelben für die gehörige Permiſchung

des Zuckers mit dem Denaturirungsmittel nach Anleitung der Steuerbehörde Sorge zu

tragen .

4 . Die Denaturirung darf nur in einer Zuckerfabrik oder in einer öffentlichen oder einer

Privatniederlage unter amtlichem Mitverſchluß für inländiſchen Zucker ſtattfinden .

Die Denaturirung von Zucker auf Vorrath iſt nur in Privatniederlagen unter

amtlichem Mitverſchluß und mit folgenden Maßgaben zuläſſig :

a) Der Antrag auf Denaturirung von Zucker iſt in einer Anmeldung nach Muſter C des

allgemeinen Niederlage- Regulativs zu ſtellen .

b ) Der denaturirte Zucker muß in Koli verpackt und von dem nicht denaturirten Zucker

getrennt gelagert werden .

Dem auf Beſtellung denaturirten Zucker kann im Falle der Aenderung der

Verſendungsbeſtimmung der Anſpruch auf Steuerfreiheit durch die Niederlegung in eine

unter amtlichem Mitverſchluß ſtehende Privatniederlage für Zucker gewahrtwerden , wenn

der Zucker nach der Denaturirung bis zur Niederlegung ununterbrochen unter amtlicher

Kontrole geſtanden hat oder die Beſchaffenheit des Zuckers unzweifelhaft erkennen läßt,
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daß ſeit der Denaturirung eine Veränderung mit demſelben (Ausſcheidung von Zucker 2c.)

nicht vorgenommen wor! it iſt. Der betreffende Zucker iſt alsdann wie auf Vorrath

denalurirter zu behandelno

5 . Der betreffenden Fabrik- oder Niederlage-Abmeldung iſt ein Beſtellſchein des Viehbeſißers ,

welcher den Zucker verwenden will, beizufügen .

Der Beſtellſchein muß die Menge und Gattung des beſtellten Zuckers, die Zahl

und Gattung des Viehs, an welches der Zucker verfüttert werden ſoll, ſowie die Zahl

und die Menge der beabſichtigten täglichen Gaben für jedes Stück Vieh angeben .

6 . Der denaturirte Zuder darf zu andern Zwecken als zur Viehfütterung nicht verwendet

werden .

7 . Jede Steuerbehörde, hei welcher Denaturirungen von Zucker vorkommen, hat in geeignet

ſcheinenden Fällen dem Hauptamt beziehungsweiſe, wo Hauptämter nicht beſtehen , der

zuſtändigen Steuerſtelle des Bezirks , in welchem der Ausſteller des Beſtellſcheins wohnt,

von dem Inhalt des leßteren Mittheilung zu machen und daß dies geſchehen iſt, in der

betreffenden Abmeldung zu vermerken .

Dem hiernach benachrichtigten Hauptamt beziehungsweiſe der daſſelbe ver

tretenden Steuerſtelle bleibt es überlaſſen , die Verwendung des Zuckers zur Viehfütterung

zu kontroliren .

8 . Un Viehbeſißer, welche auf Grund des S. 44 Ziffer 7 beziehungsweiſe des §. 45 des

Zuckerſteuergeſeßes wegen mißbräuchlicher Verwendung denaturirten Zuckers beſtraft worden

ſind, darf ſolcher nicht weiter verabfolgt werden .

37 *



- .228 -

Anlage E .

Anleitung

zur

Ermittelung des Zuckergehalts der zuckerhaltigen Fabrikate.

Nach $ . 3 der Beſtimmungen zur Ausführung des § . 6 des Zuckerſteuergeſeßes (Anlage D

der Ausführungsbeſtimmungen ) darf für zuckerhaltige Fabrikate mit Ausnahme der ſtärkezuckerhaltigen

Karamellen die Vergütung der Zuckrſteuer nur gewährt werden , wenn ſie ohne Mitverwendung

von Honig und Stärkezucker hergeſtellt ſind. Während die Nichtverwendung von Honig

durch die Kontrole der Fabrik und der Fabrikationsbücher geſichert wird , iſt die Nicht

verwendung von Stärkezucker durch die chemiſche Unterſuchung von Proben der Fabrikate auf

Stärkezuckergehalt zu kontroliren. Dieſe Unterſuchung hat nach den bezüglichen Vorſchriften im

Abſchnitt 1 der Anlage B der Ausführungsbeſtimmungen zu erfolgen , jedoch mit der Maßgabe, daß

bei zuckerhaltigen Fabrikaten das Vorhandenſein von Stärkezucker angenommen werden ſoll, wenn

die Links drehung der zu unterſuchenden Löſung nach der Inverſion auf 100 Theile des bei der

direkten Polariſation ermittelten Zuckergehalts – 28 oder weniger beträgt.

Der Zuckergehalt der ſtärkezuckerfreien zuckerhaltigen Fabrikate iſt auf verſchiedene Weiſe

feſtzuſtellen , je nachdem dieſelben weniger als zwei Prozent oder zwei Prozent oder mehr Invert

zucker enthalten . In Folge deſſen iſt zunächſt die Unterſuchung der Fabrikate auf Invertzuckergehalt

nach den Vorſchriften des Abſchnitts 1 der Anlage A der Ausführungsbeſtimmungen mit der Ab

weichung vorzunehmen , daß die mit der Fehlingſchen Löſung zu kochende Zuckerlöſung nicht 10 g

der Subſtanz, ſondern 10 Prozent Polariſation zu entſprechen hat.

Von zuckerhaltigen Fabrikaten , welche weniger als 2 Prozent Invertzucker enthalten , wird

der Zuckergehalt nach der Clergetſchen Methode feſtgeſtellt, wobei die Inverſion genau nach den

bezüglichen Vorſchriften des Abſchnitts 1 unter a der Anlage B der Ausführungsbeſtimmungen zu

bewirken und aus der Summe der beiden Polariſationen (vor und nach der Inverſion) der Zucker

gehalt mit Hülfe der Formel :

100 S

142,66 — 1/2 t

zu berechnen iſt, in welcher Z den Zuckergehalt, s die Summe der beiden Polariſationen für das

Normalgewicht und t die Temperatur bedeutet, bei welcher die Polariſationen vorgenommen worden

ſind. Die Conſtante (C ) 142,66 ſeßt die Anwendung des halben Normalgewichts (13,024 g ) Zucker

bei der Beobachtung voraus und iſt jedesmal entſprechend der zur Inverſion angewandten Sub

ſtanzmenge durch eine andere Zahl zu erſeßen . Die leştere ergiebt ſich aus folgender Tabelle :

Für g Zucker iſt C einzuſeßen Für g Zucker iſt C einzuſeßen

in 100 ccm mit in 100 ccm mit

. . . . . 141, 95 11 . . . . . 142,52

12 . . 142,59

: 142,66

2 =
112 . ~

72

·C
O
N 141,91

141,98

142,05

·

14

·

. . .

O
r

142,12

142,73

142,79

142,86

· 142,18

·

17

18

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

142 ,25

142,32

142,39

142,46

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

142, 93

143,00

143,07

143,13 .10 20
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Ergiebt beiſpielăweiſe nach dem Auffüllen des Normalgewichts zu 200 die direkte Polariſation

im 200 mm - Rohre + 30 , ſo berechnet ſich für die invertirte Löſung, welche 75 ccm der urſprüng :

lichen Löſung einſchließt, eine direkte Polariſation von + 22,5. Da 100 Polariſation 26,048 !

Zuder entſprechen, ſo kommen auf 22 ,5 Polariſation 5 ,86 % oder rund 6 g Subſtanz; nach der

Tabelle hat ſonach die Conſtante 142,18 zur Anwendung zu gelangen . Angenommen , es ſei bei

20° C . eine Linksdrehung von – 7 ,1 beobachtet, ſo entſpricht dies für das halbe Normalgewicht :

- 7,1 100
einer ſolchen von - = - 9,47 und für das ganze Normalgewicht einer ſolchen von

– 18 ,94. Da die direkte Polariſation für das ganze Norwalgewicht + 60 beträgt, ſo berechnet

ſich der Zucergehalt auf 100
100 . 60 + 18,94 _

W 142,18 -- 10
% = 59,72 oder abgerundet59,7 Prozent. Die Abrundung

erfolgt in der Art, daß geringere Bruchtheile als volle Zehntel unberückſichtigt bleiben .

Der Zuckergehalt derjenigen Fabrikate, welche 2 Prozent oder mehr Invertzucker enthalten ,

iſt nach der im Abſchnitt 1 der Anlage B der Ausführungsbeſtimmungen angegebenen Kupfermethode

zu beſtimmen . Man invertirt eine Probe der Zuckerlöſung nach der dort angegebenen Vorſdrift,

ermittelt in ähnlicher Weiſe, wie für die Invertzuckerbeſtimmung bei ſtärkezuckerhaltigen Abläufen

vorgeſchrieben iſt, die in jedem einzelnen Falle anzuwendende Subſtanzmenge und kocht 3 Minuten

mit Fehlingſcher Löſung. Die der gefundenen Kupfermenge entſprechende Rohrzuckermenge iſt der

folgenden Tabelle zu entnehmen :

Tabelle zur Berechnung des dem vorhandenen Juvertzuder entſprechenden Rohrzuckergehaltes aus der

gefundenen Kupfermenge bei 3 Minuten Kochdauer.

Rohr Rohr Rohr Rohr:
Kupfer . | zucker: Kupfer. Kupfer .

Rohr

zucker.Kupfer.zucker. Kupfer.
zucker. zucker .

mg mg mg mg mg mg mg img

79 52,3
64,8 90 ,440 ,0

40,580

104

105

106

107

52,8 65,3

77 ,5

78 ,0
41,0 53 ,3

53,8

65 ,8 78 ,5

79 ,0

179

180

181

182

183

82 66 ,3

129

130

131

132

133

134

135

136

4113

42,0
42,5

91, 0

9115

92 ,0

92 ,5

93 , 1

108 66,8
67,3

79,6

80 ,1 184

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

68 ,3

80 ,6

81,1

54 ,3

54 ,8

55 , 3

55 ,8

56 ,3

56,8

57,3

57,8

58 , 3

185

186

187

93,6

94,1

137 94,668,8

69,4

81 ,6

82, 1
188

69,9 82,6
189

83,2 190

95 , 1

95 ,7

96 , 2

96 , 745,9 5813

138

139

140

141

142

143

144

145

83,7
84 ,2

191

192167 97 ,2

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

46,8 168 84,7 193 97,7

16947,3

47 ,8

59,3

59,8

60 ,2

60 ,7

85 ,2

85,7170

171

98 , 3

98,8
48 ,3

48,8

146

194

195

196

197

86 ,8
99 ,3

17273,9

74 ,5

95 ,0

86 ,8

87 ,349 , 3 198

99

100

49,8

61,7

62 ,2

62,8

63,3

87,8

50,

147

148

149

150

151

152

153

99 ,8

100 ,4

100 ,9

101,475 ,5 88,3
101

102

50 ,8 76 ,0

173

174

175

176

177

178

199

200

201

202

88 ,9 101,9

51)
51,8

63 ,8 76 ,5

103 28
64,3

89,9 203

102,5

103,1
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Kupfer.
Rohr

zucker.
Kupfer.

Rohr

zucker.

mg

Kupfer .
Rohr

zucker.
rupfer.

Rohr

zucker
Kupfer.

Rohr

zucker.

ing mg mg mg mg mg mg 1 g

103 ,6 228 116 ,4 252 129 ,4

130 ,0

130 ,6104 ,6

109 ,9

110 ,5

111,1

111,6

218

131,1

105 ,7

118,1

118 ,6

119 ,2

122 ,9

123 ,5

124 ,0

124 ,6

125 ,1

125,7
126 , 2

126 ,8
127,3

-

106 ,7 222 . 246

107,2 120, 30

120,8
133 ,9

-

108 ,4

108 ,9 226 238

215 227 251

204 216 240

205 104 ,1 217 229 117,0 241 253

206 230 117,5 242 254

207 105,2 219 231 243 255

208 220 112,2 232 241 256 131,7

209 106 ,2 221 112 ,7 233 245 257 132,2

210 113,2 234 119,7 258 132 ,8

211 223 113,7 235 247 259 133,3

212 107,8 224 114 ,3 236 248 260

213 225 114 ,8 237 121,3 249 127, 9

214 115 ,4 121 ,8 250 128,4

109,4 115 ,9 239 122,4 | 128 ,9

Hierauf wird der Prozentgehalt des Zuckers berechnet und demnächſt der Geſammtzuđer

gehalt als Rohrzucker in Prozenten der Subſtanz ausgedrückt. Geringere Bruchtheile als polle

Zehntel-Prozente bleiben unberückſichtigt.

Bezüglich der Herſtellung der Subſtanzlöſungen iſt im Allgemeinen zu bemerken , daß

es in der Regel nicht zuläſſig iſt, die feſten Subſtanzen (Chokolade 2c.) ebenſo wie bei den Digeſtions

methoden der Rübenunterſuchung mit Waſſer in einem Kölbchen bis zur Marke aufzufüllen , weil

der durch das Volumen der unlöslichen Beſtandtheile verurſachte Fehler oft zu erheblich ſein würde.

Es iſt daher in der Regel die Löſung erſt nach der Filtration und dem Auswaſchen des Rückſtandes

zu einem beſtimmten Volumen aufzufüllen .

Bezüglich der Unterſuchung der vergütungsfähigen zuckerhaltigen Fabrikate iſt im Einzelnen

noch Folgendes hervorzuheben :

A . Chokolade.

Man feuchtet zweckmäßig das Normalgewicht mit etwas Alkohol an, um die nachherige Be

neßung mit Waſſer zu erleichtern , übergießt mit etwa 30 ccm Waſſer und erwärmt 10 bis 15 Minuten

auf dem Waſſerbade. Sodann wird heiß filtrirt, wobei die Flüſſigkeit ohne Schaden trübe durchgehen

kann , und der Rückſtand mit heißem Waſſer nachgewaſchen . Das Filtrat wird nach der Klärung

mit etwa 10.ccm Bleieſſig 1/4 Štünde lang ſtehen gelaſſen , darauf mit Alaun und einigen Tropfen

Thonerdehydrat geklärt und ſchließlich zu einem geeigneten Volumen (etwa 200 ccm ) aufgefüllt.

B . konditorwaaren .

a ) Karamellen (Bonbons , Boltjes) mit Ausnahme der nicht vergütungsfähigen

"Gummibonbons.

Bezüglich derjenigen Karamellen , welche vom Anmelder als ſtärkezuckerhaltig bezeichnet

worden ſind, iſt durch die Unterſuchung feſtzuſtellen, daß ſie mindeſtens 80 Grad Rechtsdrehung

und 50 Prozent Zucker nach Clerget zeigen . Andernfalls ſind ſie als nicht vergütungsfähig zu

bezeichnen .

Karamellen , welche als ſtärkezuckerfrei angemeldet ſind, müſſen zunächſt auf Stärkezuđer

gehalt geprüft werden . Iſt kein Stärfezucker vorhanden , ſo erfolgt die Unterſuchung ähnlich wie

bei den Raffinadezeltchen .

b ) Dragées (überzuckerte Samen und Rerne unter Zuſaß von Mehn .

Dragées werden ähnlich wie Chokolade ausgezogen . Dieſelben enthalten faſt ftets

Invertzucker.
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c) Raffinadezeltchen (3 uđer mit Zuſaß von ätheriſchen Delen oder Farbſtoffen ).

Der feſte Rüdſtand kann verachläſſigt werden. Man füllt daher das Normalgewicht der

Probe direkt im 100-Kolben zur Marke auf und nimmt die Filtration erſt nachträglich vor .

d ) Schaum waaren (Gemenge von Zucker mit einem Bindemittel, wie Eiweiß , nebſt

einer Geſchmacks - oder Veilmittelzuthat).

Die meiſt nur in geringen Mengen vorhandenen Bindemittel (Eiweiß , Gelatine, arabiſches

Gummi, Tragantgummi oder Leim ) ſind mittelſt Bleieſſig oder Thonerde zu entfernen .

Die zu den Schaumwaaren gehörigen Santoninzeltchen enthalten linksdrehendes jantonin

ſaures Natron. Es iſt deshalb zuſaß von Bleieſſig erforderlich, durch welchen die Santoninſäure

ausgefällt wird .

c ) Deſſertbonbons ( Fondants, Pralinées , Chokoladebonbons 20. aus Zucker und

Einlagen von Marmelade, Früchten oder Chokolade).

Die Probe wird mit Waſſer gelöſt. Bleibt wenig Rückſtand, ſo kann ohne weiteres zur

Marke aufgefüllt werden ; andernfalls muß zuvor Filtration erfolgen .

1) Marzipanmaſſe und Marzipanfabrikat (Zucker mit gequetſchten Mandeln ).

Das Material wird zweckmäßig mit faltem Waſſer in einer Porzellanſchale zerrieben

und vor der Filtration mit viel Thonerdebrei geklärt. Marzipan iſt in der Regel frei von

Invertzucker.

g) Cakes und ähnliche Badwaaren.

Man extrahirt den Zucker mit : 85 - bis 90 grädigem Alkohol, filtrirt durch Asbeſtfilter und

unterſucht das Filtrat, nachdem der Alkohol verjagt worden iſt.

h ) Verzuckerte Süd- und ein heimiſche Früchte , glaſirt oder fandirt; in Zucker

auflöſungen eingemachte Früchte (Marmelade, Paſten , kompots, Gelées ).

Soweit das Material feſt iſt, muß beſondere Sorgfalt auf die Herſtellung einer Durch

ichnittsprobe von homogener Beſchaffenheit, z. B . durch Erwärmen und Verrühren , gelegt werden .

Den Zucker extrahirt man , wie vorſtehend bei g angegeben . Es wird, in der Regel Jivertzucker

vorhanden ſein .

C . Budkerhaltige alkoholiſdje Flüſſigkeiten .

Bei der direkten Polariſation wirkt der Alkoholgehalt nicht ſtörend; vor der Inverſions

polariſation muß der Alkohol jedoch verjagt werden .

D . Sogenannter flüſſiger Raffinadezucker .

Der Flüſſige Raffinadezucker enthält in der Regel Invertzucker. Die Unterſuchung fann

ſich darauf beſchränken , daß mindeſtens ein Zuckergehalt von insgeſammt 75 Prozent vorhanden iſt.

Schlußbeſtimmung.

Weber jede Unterſuchung iſt der Amtsſtelle, welche die Probe eingeſendet hat, eine ſchrift

liche Befundsbeſcheinigung zu übermitteln , welche außer der genauen Bezeichnung der Probe Angaben

über die Art und das Ergebniß der ſtattgehabten Ermittelungen und den aus denſelben berechneten

prozentualen Zuckergehalt zu enthalten hat.
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Anlage F .

Zucker-Niederlage-Regulativ .

$ . 1.

1. Allgemeine Zuckerprodukte können in öffentlichen Niederlagen oder in Privatniederlagen mit oder ohne

Beſtim - Mitverſchluß der Steuerbehörde bis zu ihrer weiteren Beſtimmung ſteuerfrei gelagert werden.

mungen .
Desgleichen können zuckerhaltige Fabrikate in öffentlichen Niederlagen oder in Privat

niederlagen mit amtlichem Mitverſchluß bis zu ihrer weiteren Beſtimmung zu dem Zweck gelagert

werden, um , je nachdem unverſteuerter oder verſteuerter Zucker z11 ihrer Herſtellung verwendet

worden iſt, entweder

a ) die Verſteuerung bis auf weiteres auszuſeßen oder

b ) die Vergütung der Zuckerſteuer zu erlangen (Vergütungslager).

§ . 2.

Auf die Zuckerniederlagen finden die Beſtimmungen des allgemeinen Niederlage-Regulativs

und des Privatlager- Regulativs ſinngemäße Anwendung, ſoweit nicht nachſtehend oder in den

SS. 71 bis 77 der Ausführungsbeſtimmungen andere Vorſchriften getroffen ſind.

$ . 3 .

Der Inhaber einer Privatniederlage hat auf Erfordern zum Zweck der ſteueramtlichen

Abfertigungen und Reviſionen auf ſeine Koſten einen geeigneten , mit dem erforderlichen Hausgeräth

ausgeſtatteten , nach Bedürfniß zu erleuchtenden und zu erwärntenden Abfertigungsraum zu ſtellen ,

auch für die benöthigten geaichten Waagen und Gewichte Sorge zu tragen und diejenigen ħülfs

dienſte zu leiſten oder leiſten zu laſſen , welche erforderlich ſind , um die Abfertigungen und Reviſionen

in den vorgeſchriebenen Grenzen zu vollziehen .

$ . 4 .

Die Zuckerprodukte und zuckerhaltigen Fabrikate lagern mit der Eigenſchaft als inländiſche

Waaren , jedoch im Falle der Benußung einer öffentlichen Niederlage oder eines Privatlagers für

unverzollte ausländiſche Gegenſtände unter der Vorausſeßung, daß daſelbſt Zuckerprodukte oder

zuckerhaltige gleichartige Fabrikate, auf welchen ein Zollanſpruch haftet, entweder nicht oder genügend

abgeſondert lagern.

§ . 5 .

Hat bei der Aufnahme von Zuckerprodukten in eine Niederlage oder bei der Entnahme

ſolcher von einer Niederlage die Ermittelung ihres Nettogewichts ſtattzufinden , ſo kann dieſer

Ermittelung das in dem Begleitpapiere angegebene Taragewicht beziehungsweiſe der daſelbſt

angegebene Taraſaß (zu vergleichen Sg. 48, 54 und 63 der Ausführungsbeſtimmungen ) zu Grunde

gelegt werden .

Die Taragewichte und Tarajäße ſind im Niederlage-Regiſter feſtzuhalten und bei der Ver

ſendung aus der Niederlage in den Begleitpapieren weiter zu überweiſen .

Die Anwendung der vorſtehenden Vorſchriften unterbleibt, ſobald in der Niederlage eine

Umpackung der Rolli erfolgt iſt.

S. 6 .

Eine Abmeldung von Zucker oder zuckerhaltigen Fabrikaten iſt nur in Mengen von mindeſtens

500 kg netto geſtattet. Ausnahmen kann das Hauptamt bewilligen .

Auf die Abfertigung bei der Entnahme von Zucker oder zuckerhaltigen Fabrikaten finden

die SS. 45 bis einſchließlich 55, 61 bis einſchließlich 67 und 115 der Ausführungsbeſtimmungen ,

ſowie S . 11 der Anlage D mit der Maßgabe ſinngemäße Anwendung, daß zur Abmeldung von
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öffentlichen Niederlagen und von Privatniederlagen unter amtlichem Mitverſchluß , ſoweit nicht

Verſendung mit Begleitſchein 1 oder Il zu erfolgen hat, Formulare nach dem Muſter 24 zu ver- Muſter

wenden ſind.

$ . 7 .

Für die Niederlagen iſt ein Niederlage- Negiſter nach Muſter 25 zu führen, und zwar in Muſter

Jahresabſchnitten für die Zeit vom 1 . Auguſt des einen bis 31. Juli des folgenden Kalenderjahres.

Bezüglich der Anſchreibung und Feſthaltung des Melaſſezuckers in den Niederlage- Regiſtern und Ab

meldungen wird auf S . 104 der Ausführungsbeſti
mmungen

verwieſen .

jahr ſtattzufind
en
. Five Steuerabr

echnung
Vorjahres bis einſa

S . 8 .

Für die Privatlager ohne amtlichen Mitverſchluß hat die proviſoriſche Steuerabrechnung

am 1. Februar jedes Jahres für die Zeit vom 1. Auguſt des Vorjahres bis einſchließlich 31. Januar

des laufenden Jahres , und die definitive Steuerabrechnung am 1. Auguſt jedes Jahres für das

abgelaufene Betriebsjahr ſtattzufinden .

S . 9 .

Die eingelagerten zuckerhaltigen Fabrikate ſind in den Niederlageräumen derart aufzube- 2. Beſondere

wahren , daß die Identität jedes einzelnen Kollo , oder bei Einlagerung einer größeren Menge Beſtimmungen

von Kolli gleicher Verpackungsart, gleichen Inhalts und wenigſtens annähernd gleichen Gewichts
gütungslager.

die Jdentität der Geſammtpoſt während der Lagerung erhalten bleibt. Der Lagerinhaber iſt

verpflichtet, den zu dieſem Zweck von der Steuerbehörde getroffenen Anordnungen nachzukommen .

Die limpackung der eingelagerten zuckerhaltigen Fabrikate kann nach zuvoriger Anmeldung

von dem Niederlage-Amit geſtattetwerden und hat innerhalb des Lagers oder in benachbarten Räumen

unter amtlicher leberwachung zu erfolgen . Die Waarenpoſt wird dann im Niederlage-Regiſter ab

und nach der neuen Feſtſtellung wieder angeſchrieben , wobei als das Geſammtgewicht der neuen

Poſt das Einlagerungsgewicht der alten feſtgehalten wird.

Ausländiſche unverzollte Umſchließungen dürfen nur zum Zweck der Verpackung von zucker

haltigen Fabrikaten , welche für die Ausführ beſtimmt ſind, auf die Niederlage gebracht werden .

Dieſelben unterliegen der Anſchreibung im Niederlage-Regiſter und der zollvormerklichen Behandlung

(Anſchreibung 2c. im Faſtageregiſter).

$ . 10 .

Für jede eingelagerte Poſt iſt im Niederlage- Regiſter bei der Einlagerung beziehungsweiſe nach

dem Eingange der im §. 18 Abſaß 2 der Anlage D vorgeſchriebenen Mittheilung der Betrag der

gewährten Steuervergütung anzuſchreiben .

Die Abſchreibung der zuckerhaltigen Fabrikate im Niederlage- Regiſter und die Feſtſtellung der zu

crſtattenden Steuervergütung erfolgtnach dem Einlagerungsgewicht. Eine Verwiegung der zuckerhaltigen

Fabrikate bei der Auslagerung iſt daher regelmäßig nur dann nöthig, wenn dieſelben unter ſteuer

amtlicher Kontrole weiter verſendet werden ſollen , oder wenn Theilpoſten zur Abmeldung gelangen .

Auch in erſterem Falle fann auf Antrag des Abmelders von der Verwiegung abgeſehen und das

im Niederlage-Regiſter angeſchriebene Einlagerungsgewicht in die amtliche Bezettelung übernommen

werden , wenn nicht anzunehmen iſt , daß die zyckerhaltigen Fabrikate während der Lagerung eine

weſentliche Gewichtsveränderung erlitten haben . In dem Begleitſchein iſt alsdann der im Nieder

lage-Regiſter angeſchriebene Betrag der Steuervergütung anzugeben .

Bei der Abmeldung einer mit einem Geſammtgewicht angeſchriebenen Waarenpoſt in Theil

mengen erfolgt die Abſchreibung beziehungsweiſe die Berechnung der zurückzuzahlenden oder bei der

Verſendung mit Begleitſchein in dieſem anzugebenden Vergütung nach dem jedesmal zu ermittelnden

Wuslagerungsgewichte. Ergiebt ſich dabei im ganzen ein Mindergewicht gegen das Einlagerungs

gewicht, ſo iſt bei der Abfertigung der leßten Theilmenge dieſes Mindergewicht abzuſchreiben , und

zwar, wenn auch nur eine der Theilpoſten in den freien Verkehr zurückgenommen oder auf eine

andere Niederlage übergeführt iſt, unter Einziehung des darauf entfallenden Vergütungsbetrages.

Ergiebt ſich dagegen ein Mehrgewicht, ſo iſt, wenn die früher abgefertigten Theilmengen

jämmtlich in den freien Verkehr übergeführt ſind, bei der zulegt abgeſchriebenen Theilmenge von

dem Mehrgewicht eine zurückzuerſtattende Vergütung nicht zu berechnen . Wird in einem ſolchen

Falle die leßte Theilmenge nach einer anderen Niederlage übergeführt, ſo iſt in dem Begleitpapiere

zu vermerken , daß die Sendung in einer lebten Theilmenge beſteht und auf ſie von der für die
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Geſammtmenge gezahlten Vergütung nur noch der anzugebende Reſtbetrag entfällt. Iſt jedoch nur

eine der früheren Theilmengen in eine andere Niederlage oder zur Ausfuhr gebracht, ſo hat bei

der Abſchreibung der lezten Theilmenge die Berechnung der zu erſtattenden Vergütung nach dem

Auslagerungsgewichte zu erfolgen .

$. 11.

Der Lagerinhaber beziehungsweiſe bei der Abmeldung von der Niederlage der Ertrahent

der Begleitbezettelung haftet, inſoweit die zuckerhaltigen Fabrikate nicht etwa im Vergütungslager

oder bei der Verſendung aus demſelben erweislich durch Zufall zu Grunde gehen , für den Betrag

der gewährten Steuervergütung ſo lange, als nicht die Rückzahlung der Vergütung oder die Auf

nahme der Waare in eine andere Niederlage oder die Ausfuhr in der vorgeſchriebenen Art nach

gewieſen wird.

§. 12.

Werden zuckerhaltige Fabrikate aus der Niederlage in den freien Verkehr entnommen , ſo

iſt die darauf gewährte Zuckerſteuerver
gütung

zurückzuzahlen .

Die erſtatteten Vergütungsbeträge ſind im Zuckerſteuer-Heberegiſter zu buchen . Eine Stun

dung derſelben iſt nicht zuläſſig .

$. 13.

3 . Neber In Vergütungslagern befindliche Zuckerprodukte und zuckerhaltige Fabrikate, für welche vor

gangsbeſtim - dem 1. Auguſt 1892 Steuervergütung gewährt worden iſt, ſowie Zuckerprodukte und zuckerhaltige

a ) Ver
in Fabrikate, für welche nach dem 1. Auguſt 1892 ausnahmsweiſe auf Grund des S. 67 des Geſezes

gütungslager. Steuervergütung noch gewährt wird, ſind bis ſpäteſtens zum 31. Juli 1893 aus den Niederlagen

abzumelden , und zwar, ſoweit nicht die Abfertigung zur Ausfuhr nach dem Auslande beantragt

wird , gegen Rückerſtattung der Steuervergütung und gegen Entrichtung der Zuckerſteuer nach Maß

gabe des Geſekes vom 31. Mai 1891.

Die SS. 9 bis 12 finden auch auf die in Vergütungslagern befindlichen Zuckerprodukte

Anwendung.

S . 14 .

b) Зијуир Zuckerprodukte, für welche ein Ausfuhrzuſchuß auf Grund des S . 68 des Geſeßes gewährt

lager. werden ſoll , dürfen nur in öffentliche Niederlagen oder in Privatniederlagen unter amtlichem Mit

verſchluß (Zuſchußlager ) niedergelegt werden.

$ . 15 .

Die bezüglich der Vergütungslager in den SS . 9 bis 12 getroffenen beſonderen Beſtimmungen

finden auf die Zuſchußlager ſinngemäße Anwendung.

S . 16 .

In demſelben Lager darf die Niederlegung von Zuckerprodukten mit dem Anſpruch auf

Gewährung von Ausfuhrzuſchuß und von ſolchen , für welche ein ſolcher nicht beanſprucht worden ,

nur mit der Maßgabe' ſtattfinden , daß eine räumliche Trennung dieſer verſchieden abgefertigten

Zuderprodukte eintritt.

$. 17 .

Zuckerprodukte, für welche ein Zuſchuß nach den bis zum 31. Juli 1895 geltenden höheren

Säßen gewährt worden iſt, ſind bis ſpäteſtens zum 31. Juli 1896, Zuckerprodukte, für welche ein

Zuſchuß nach den niederen Säßen gewährtworden iſt, bis ſpäteſtens zum 31. Juli 1898 aus der

Niederlage abzumelden , und zwar, ſoweit nicht die Abfertigung zur Äusfuhr nach dem Auslande

beantragt wird, gegen Rückerſtattung des Zuſchuſſes und gegen Entrichtung der Steuer.
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Muſter 1.

-Amt zu

Hebe -Regiſter

über

die Einnahme aus der Beſteuerung des Zuckers

für das Quartal des Etatsjahres 189 /9 .

Geführt von

Dieſes Regiſter enthält Blätter , mit

einer Schnur durchzogen , welche auf dem Titelblatte mit

dem Dienſtſiegel des Unterzeichneten angeſiegelt iſt.

. . , den 189

(Name)

(Amtscharakter)

ten

(Name)

(Amts charakter)

Vorſchriften für den Gebrauch .

1. Der Ausfüllung der Spalte 12 bedarf es nur am Tagesſchluſſe und bei den ſonſtigen Abſchlüſſen

des Regiſters .

2. Die Spalten 6 bis 15 ſind fortlaufend bis zum Schluſſe des Quartals aufzurechnen . Außerdem

ſind an den Monatsabſchlüſſen und bei ſonſtigen abſchlüſſen des Regiſters die entſprechenden

Summen zu bilden .

3 . Nach dem Abſchluſſe iſt jedes Hebe- Regiſter mit den dazu gehörigen Belägen an die Direftiv

behörde zur Reviſion einzuſenden .

38 *
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Betrag der

Der Steuerpflichtigen

Benennung

Laus Der
und

fende Eintragung
Nummer

Num - Monat
des

mer. und Tag. Vorregiſters.

1 . Z u ok e r ft eu er

a. für kryſtalliſirten b .

oder flüſſigen Zucker für Zucker

abläufe

zum Saße zum Satze zum Saße

von 18 Mart von 12 Mark von 12Mark

für 100 kg. für 100 kg. für 100 kg.

Mart 'Pf. Mark Pf. Mart Pf.

7 .

Name. Wohnort.

- - -

1. I 8 .

Anmerkung für den Druck des Formulars .

Nach Ablauf der Uebergangszeit fallen die init ſchrägen lateiniſchen Lettern gedrudten Worte und ſomit auch die Spaiten 7, 10

und 11 fort ; die bisherigen Spalten 8 , 9 und 12 bis 17 ſind alsdann als Spalten 7 bis 14 zu bezeichnen ; die fünftige Spalte 8 erhält

lediglich die Bezeichnung , 2 . Erſtattung von Zuderſteuervergütung“ und die fünftige Spalte 9 im Kopf den Vordrud „ Zuſammen Spalten 6 bis 8 “ .
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Einnahme an Davon ſind
(Zu den

Spalten 14 und 15 )

2. Erſtattung von

Zuſammen
Bemerkungen .

a . Zucker- ,'

Spalten 6 ſonſt Angeſchrieben |(Nachweis der Buchung
ſteuer

c . Material baar
bezu . b . Ausfuhr - .

bis 11.
rück

geſtundet. im
des für privativeRechnung

Verbrauchs- zuschuss .
. : steuer eingezahlt. ſtändig erhobenen Niederlage.

geblieben .
Manual.

vergütung.abgabe

geldes , Krahngeldes 2c.)

Vergütung .

Mart Pf. Mart ' Pf. Mart 'Pf. Mark Pf. Mark Pf. Mart Pf. Mark Pf. Seite Nummer

9. 10 . 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1 7.

-
-

-
--
-

-
-

-
-

-
..
.
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Muſter 2 .

DirektivbezirkVon den Zuckerſteuerſtellen iſt je eine Ausfertigung

der Monatsüberſichten am 12. des folgenden Kalender

monats an das Kaiſerliche Statiſtiſche Amt, der Jahres

überſichten am 15 . Auguſt an das Hauptamt einzuſenden .

Hauptamtsbezirk

Zuckerſteuerſtelle

Betriebs- Ueberſicht

der

Zuckerfabrik de

für

. . . 189 .

Anleitung.

1. Die Betriebs-Ueberſichten ſind von den Inhabern der Zuckerfabriken (der zur Herſtellung kryſtalliſirten Rüben

zuders beſtimmten Anſtalten mit Ausnahme derjenigen , die lediglich verſteuerte Rübenprodukte verarbeiten )

oder den von ihnen ermächtigten Vertretern für jeden Kalendermonat aufzuſtellen und bis zum 10 . des

folgenden Monats der Zuckerſteuerſtelle in doppelter Ausfertigung zu übergeben . Fehlt es für einen Monat

an Einträgen , ſo iſt der Steuerſtelle eine Fehlanzeige (ebenfalls in doppelter Ausfertigung) zu übergeben .

Nach Schluß des Betriebsjahres iſt eine das ganze Betriebsjahr umfaſſende Ueberſicht aufzuſtellen

und bis zum 10 . Auguſt der Zuckerſteuerſtelle in doppelter Ausfertigung auszuhändigen. In dieſer Jahres

Ueberſicht ſind die Angaben der monatlichen Betriebs-Ueberſichten , ſoweit ſie auf Schäßung beruht haben ,

richtig zu ſtellen, auch ſonſtige etwa vorgekommene Fehler zu berichtigen.

2 . Als verarbeitete Zuckerprodukte (Ziffer 1) ſind die im eigenen Betriebe hergeſtellten Produkte nur inſoweit

anzuſchreiben , als es ſich um fertige Zuckerprodukte handelt, welche in Gemäßheit der Vorſchriften der SS. 28

und 30 der Ausführungsbeſtimmungen in einer Betriebs- lleberſicht (unter Ziffer II) nachgewieſen ſind. Die

verarbeiteten Zuckerabläufe ſind, ſoweit ſie aus dem eigenen Fabrikbetriebe ſtamment, inter den Ziffern I

und II gleichzeitig nachzuweiſen .

Unter I 2c ſind die verarbeiteten raffinirten und Konſumzucker mit der gleichen Unterſcheidung, in der

jie unter II 2 auseinandergehalten ſind, nachzuweiſen .

3 . Als gewonnene Zuckerabläufe (Ziffer II 3 ) ſind nur diejenigen nachzuweiſen , die in der Fabrik durch ein

beſonderes Verfahren (Osmoſe, Elution u . . w .) entzuckert worden ſind (1. oben unter 2 Abſag 1) oder

die Fabrik (nicht entzuckert oder als Reſtmelaſſen ) verlaſſen haben , dagegen nicht die im gewöhnlichen Betriebe

der Fabrik zur Verarbeitung (auf Nachprodukte u . i. w .) gelangten .

4 . Die Mengen ſind in vollen Kilogrammen ohne Bruchtheile anzuſchreiben , wobei Mengen von weniger

als 0,5 kg uberückſichtigt zu laſſen , Mengen von 0,5 kg und mehr zu 1 kg abzurunden ſind.
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1. Es ſind verarbeitet* ) worden :

Kilogramm

netto.

1 . rohe Ruben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Vom 1 . Dezember bis zum Schluß des Betriebsjahres werden muthmaßlich

noch rohe Rüben verarbeitet werden . . . . . . . . kg netto

nur in der Ueberſicht für den Monat November aniszufüllen .)

2 . kryſtalliſirte Zucker (als Einwurf u. ſ. w .):

a ) Rohzucer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Zuckerabläufe :

a ) im Osmoſeverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b ) im . .. . Verfahren . . . . . . . . . . . . . . . .

* ) Außerdem fremde (von anderen Fabrifen bezogene) Füllmaije

und fremde (von anderen Fabrifen bezogene) cingedicte Rübenjäfte

·: · . · ·

: · · . · ·

·: . · ·

·: · . · ·

II. Es ſind gewonnen * * ) worden :

1. Rohzucker aller Produkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 . raffinirte und Konſumzucker :

a ) Kryſtalzucker . . . . . . , . . . . . .

b ) granulirte Zucker . . . . . . .

c) Kandis . . . . . . . . . . .

d ) Brotzucker . . . . . . . . . . . .

e) Platten -, Stangen - und Würfelzucker . . . . . . . . . . .

f) Stückenzucker und Krümelzucker (crushed und Pilé) . . .

g ) gemahlene Raffinaden und Melis . . . . . . . .

h ) Farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i) flüſſige Raffinaden cinſchließlich des Juivertzuckerſyrups . . . . . . . . .

3 . Zuckerabläufe :

a ) Speiſefyrup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b ) andere Ablaufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

·

.

. · ·

. ·

.

* * ) Außerdem Füllmaſſe, dic an andere Fabriken aligegeben worden iſt

und eingedicte Rübenjäfte, die an andere Fabrifen abgegeben worden ſind . . . . . ..

........ , den
teit

· 189. .

olluterſchrift des fabrikinhabers oder Fabrifleiters .)
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Muſter 3.

DirektivbezirkDie Beſtands-Ueberſichten ſind von den Zuderſteuer

ſtellen bis zum 10. Auguſt dem Kaiſerlichen Statiſtiſchen

Amt in einer Ausfertigung einzuſenden .
Þauptamtsbezirk

Zuđerſteuerſtelle

Ueberſicht

des

am 31. Juli 189

in der Zuckerfabrik de

vorhandenen Beſtandes an Zuckerprodukten .

Anleitung.

1. Die Nachweiſung iſt für jede Zuckerfabrik (D . h . jede zur Herſtellung fryſtalliſirten Rübenzuckers beſtimmte

Anſtalt mit Ausnahme derjenigen, die lediglich verſteuerte Rübenprodukte verarbeiten ) durch den Fabrikinhaber

oder deſſen ermächtigten Vertreter nach dem Stande am 31. Juli jeden Jahres (erſtmals am 31. Juli 1892)

aufzuſtellen und bis zum 6 . Auguſt der Zuckerſteuerſtelle in doppelter Ausfertigung zu übergeben .

Sollte es an Einträgen fehlen, ſo iſt (ebenfalls in doppelter Ausfertigung) eine Fehlanzeige abzugeben .

2. Nachzuweiſen ſind alle in den Räumen der Fabrik, in denen ſie mit Genehmigung der Steuerbehörde auf

bewahrt werden dürfen , gelagerten fertigen Zucker und Zuckerabläufe.

Ausgeſchloſſen von der Nachweiſung ſind die Beſtände der Niederlagen (S. 40 des Zuckerſteuer

geſeßes ) einſchließlich derjenigen Zuckervorräthe, die nach Zurückziehung der ſtändigen Bewachung einer Fabrik

von der Steuerbehörde unter amtlichen Raumverſchluß genommen worden ſind (S . 27 des Geſebes).

Ferner ſind in die Nachweiſung nicht aufzunehmen die im Fabrikationslaufe befindlichen Zucker

und Abläufe.

3. Die Gerichtsmengen ſind in vollen Milogrammen ohne Bruchtheile anzuſchreiben , wobei Mengen von

weniger als 0 ,5 kg unberückſichtigt zu laſſen , Mengen von - 0 ,5 kg und mehr zu 1 kg abzurunden ſind.

39
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Am 31. Juli 189..... waren vorhanden :

Kilogramm

netto.

1. Rohzucker aller Produkte .

2 . Raffinirte und Konſumzucker:

a ) Kryſtalzucker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

b ) granulirte Zucer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c ) Kandis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d ) Brotzucker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) Platten -, Stangen - und Würfelzucker . . . . . . . . . . . . . . .

f) Stückenzucker und Krümelzucker (crushed und Pilé) . . .

g ) gemahlene Raffinaden und Melis . . . . . . . . . . .

h ) Farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i) flüſſige Raffinaden einſchließlich des Invertzuckerſyrups . . . . . . . . .

3 . Zuđerabläufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

, den ten 189 .

Unterſchrift des Fabrikinhabers oder Fabrikleiters .)
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Mujter 4 .

Anmeldung& Beaiiter Nr.

Abmeldungs

Abgegeben am

Borregiſter :

Zuckerbegleitſchein -Empjangs-Regiſter Nr.

Niederlage- Regiſter Konto Nr.

Vergütung& - Regiſter Nr.
Ausfuhr: -

Zuschuss.

An
Anme

ldun
g

zur

Aufnahme

Entnahme

von
Zuckerprodukten in die

Fabrik des

zuckerhaltigen Fabrikaten aus der.

zu : .

oferhaltigen Fabrikaten mit dem Anſpruch auf
Ausfuhrzuschuss

Steuervergütung

Zucker

Abfertigung von zuckerhaltigen Fabrikaten
UUTU

Ich Unterſchriebener, der

der Zuckerſteuerſtelle
melde

- Amt

hiermit die innen verzeichneten

Zuckerprodukte

Fabrikate aus verſteuertem (unverſteuertem ) Zucker

Aufnahme in die

zuckerhaltigen

zur Į Entnahm
e
aus der Fabrif

Zuckerſteuervergütung
Gewährung von

ve Ausfuhrzuschuss

an und hafte für die Richtigkeit der Anmeldung .

.......... . . 189 ., den ten

Anmerkung für den Druck der Formulare nach Muſter 4 , 9 , 10 , 12 , 14 , 21, 22 und 25 .

Nach Ablauf der liebergangszeit fallen die in den Muſtern mit ſchrägen lateiniſchen Lettern gedruckten , beim Truck

der Formulare aber in gewöhnlicher Schrift zu druckenden Worte fort.

39 *
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1. Angaben des Anmelders.

Der Kolli

Lau

fende

Num = 9r melder
s
.

Zahl

und Art
Zeiche

n

und

Der Rolli Der Zuckerprodukte bezw . zuckerhaltigen Fabrikate Anträge

und
Menge.

Bemerkungen des

Zahl An
NettogewichtZeichen

und Art
und

der Art.* )
Brutto - der Zuder des in den

probufte l zuckerhaltigen (Bei Fabrikabmeldungen und
Num

Ver
gewicht. bezw . der Fabrikaten Anmeldungen zur unmittel

mern . ! zuderhaltigen enthaltenen | baren Ausfuhr mit Angabe

packung. Fabrikate. Zuckers.
des Namens und Wohn

kg | 1 /100 kg | 1/100 kg | 1/100
orts des Empfängers .)

2. 1 3. 1 4 . L 5 . 6 . 7 .

mer .

der
Num =

mern .

Ver

packung.

1. 10 .

Begleitſcheinliber
Mit dem

Niederlage- Regiſter

einſtimmend.

(Name und Amtscharakter.)

* ) Bei raffinirtein Zucker iſt die nähere Beſchaffenheit (ob Hut-, Platten -, Würfelzucer, Farin 2c.), bei Abläufen der Quotient (und

zwar entweder in einer beſtimmten Zahl oder nach der Lage unter 70 oder der höheren ), bei zuckerhaltigen Fabrikaten die in denſelben

enthaltene Zucerinenge und bei Zucker, für welchen Materialsteuervergütung oder Ausfuhrzuschuss gewährt werden soll, das zur Be

zeichnung der betreffenden Klasse Erforderliche anzugeben .

* * ) In den Spalten 9 bis 13 finden Einträge nur inſoweit jtatt , als eine Reviſion thatjächlich vorgenommen worden iſt.
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II. Reviſionebefu n d. * * )
IV . Weiterer

Nachweis .

Der Hebe

oder

Kontrolregiſter
| V . Bemer:

III.

Der Bes Betrag

Tara- rechnung der der zu

ſaß
Steuerver:

I gütung bezw . erhebenden

oder des Zuschusses Buders

Tara zu Grunde

| zu legendes ſtener .

gewicht. Zuckergewicht.

I live 1 100 Mart Pi.

15. 16. 17.

kungen .

Der Zuckerprodukte bezw . zuckerhaltigen Fabrikate

Menge.

Nettogewicht,

Brutto -
Art.* ) ! Durch durch

Verwiegung Taraabzug

ermitteltes. berechnetes .

kg 14100 kg 1/100 ky 16 00

11. T . 12. 13 . 14.

Be- Num

nennung. mer.

18. 19. 20.
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I. Radweis des unmittelbaren Ausgangs über die Grenze.

A . Umſtehend genannte Waaren wurden nach Abnahme des unverleßt befundenen Ver

ſchluſſes :

a ) in den Eiſenbahngüterwagen Nr. der Eiſenbahn verladen und nach

Verſchließung des Wagens mit Schlöſſern der Serie dem -Amt

in überwieſen.in . .

, den . . ten 189. .

.- Amt.

. des verladen und dem Anſagepoſten

I . . . . . . . . . . . . ..

b ) auf das.. . . . .. . ..

in

Begleitung durch d
unter

| Verſchluß mittelſt

überwieſen .

... Grenzaufſeher

i den
ten

ten 189 .

-Amt.-Amt.

c ) unter unſeren Augen in das Ausland ausgeführt.

., den t en .. . . .... 189 .

-Amt.

wurde nach Abnahme des unverleßt beB . D . oben bezeichnete ....

fundenen Verſchluſſes :

a ) Grenzaufſeher zur Begleitung über die Grenze übergeben .

. , den, den
ten

ten 189 .. .

b ) unter unſeren Augen in das Ausland ausgeführt.

.. , den ten . .... . .. .. ...... 189 .

II. Nadjweis der Niederlegung am Orte der Anmeldung.

Umſtehend genannte Waaren ſind im Niederlage-Regiſter Seite.... Konto Nr.

- nachgewieſen .

weiter

, den tencit 189 .

mt.
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Muſter 5 .

Zuderſteuerſtelle

Anmeldungs-Regiſter

für die

Zuckerfabrik des

für die Zeit vom 1. Auguſt 189. bis 31. Juli 189 .

Dies Regiſter enthält . . . Blätter, mit einer Schnur

durchzogen , welche auf dem Titelblatte mit dem Dienſtſiegel des

Unterzeichneten angeſiegelt iſt.

Geführt von

(Name) (Name) . .

(Amtscharakter) (Amtscharakter)

Bemerkung.

Sollten Füllmaſſe oder eingedickte Rübenjäfte in die Fabrik eingeführt werden , ſo iſt zu ihrer Anſchreibung

eine der Spalten 5 bis 13, welche entbehrlich erſcheint, nach entſprechender Aenderung des fopfes derſelben, zu

benußen .
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Art und Nettogewicht der

Tag und Monat 2 . Raffinirtetere | 1 . Roh

Des

Vorregiſters

Benennung

Lau

fende

Num
der

und

zucker

aller

Produkte.

mer . Anmeldung. Kandis. '

Brot

zucker.Nummer.

Gras
Kryſtall

nulirte

Zucker.

kg 100kg : /100
5 . 6 .

zuder.

kg 100 kg 14/100 kg ,100

1. 2. 3 . 4 . 7 . 8 .
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in die Fabrik aufgenommenen Zuckerprodukte.

und Sonſumzucker . 3 . Zuderabläufe.

Bemerfungen .

Farine.

Platten -, | Stücken

Stangen ;
Gemahlene

zuder

und und Raffinaden

Würfel Krümel
und Melis .

zucker. zucker .

kg 4/100 kg 141001 kg 1 200

9. 10. 11.

Flüſſige

Raffinaden

einſchließlich

des Jnvert:

zuckerſyrups.

kg 14/101

13.

von 70

oder mehr

Quotient.

kg 1 /100

14 .

von unter

70

Quotient.

ke 14/100

15 . 1

kg

12.

14,200

16.

-
-
-

-
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Muſter 6 .

Eingetragen im Notizregiſter unter Nr. .

Anmeldung

über die Zurücknahme von Zuckerprodukten aus den im Abſchluß befindlichen Fabrikräumen

in den vorhergehenden Fabrikbetrieb.

Der Anmeldung
Der in den vorhergehenden Fabrikbetrieb

zurückzunehmenden Zuderprodukte
A u g a be

des
lau

fende

Nr.

Tag. Stunde. A r t. Menge.

(Gewicht oder Maß .)

Verwendungszweds.

2 . 3 . 5 .

den ...... ten 189.....

(Name des Fabrikinhabers oder Betriebsleiters .)

Bei che i u i gu u g .

Daß die auf Grund der vorliegenden Anmeldung aus den im Abſchluß befindlichen Fabrikräumen zurück

genommenen Zuckerprodukte heute unter meiner Aufſicht zu dem oben angegebenen Zweck verwendet worden ſind,

beſcheinige ich hierdurch .

denten ... 189.....

(Name)

(Amtscharakter)
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Muſter 7 .

Zuđerſteuerſtelle

Notizregiſt e r

über die

FabrikräumenZurücknahme von Zuckerprodukten aus den im Abſchluß befindlichen

in den vorhergehenden Fabrikbetrieb

der Fabrik des

für das Betriebsjahr 189 ./9.. .

Dieſes Regiſter enthält Blätter, mit einer

Schnur durchzogen , welche auf dem Titelblatt mit dem

Dienſtſiegel des Unterzeichneten angeſiegelt iſt.

(Name)

Geführt von

(Amtscharakter)

(Name). ..

(Amtscharakter)
40 *
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Der Anmeldung
Der in den vorhergehenden Fabrikbetrieb

zurückgenommenen Zuckerprodukte

Angabe

lau

fende

des Verwendungszwecks .

Tag. Stunde. Art. Menge.

Nr.

(Gewicht oder Maß.)

2. 1 3 . T
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Muſter 8 .

Zuderſteuerſtelle

Abmeldungs -Regiſter

für die

Zuđerfabrik des ..

zu

für die Beit vom 1. Auguſt 189 bis 31. Juli 189. .

Dieſes Regiſter enthält ......... Blätter, mit einer Schnur

durchzogen , welche auf dem Titelblatte mit dem Dienſtſiegel des

Unterzeichneten angeſiegelt iſt.

Geführt von

(Name) (Name)

(Amtscharakter) (Amtscharakter)

Bemerkung.

Sollten Füllmaſſe oder eingedicte Rübenjäfte aus der Fabrik entnommen werden, ſo iſt zu ihrer An

ſchreibung eine der Spalten 4 bis 12, welche entbehrlich erſcheint, nach entſprechender Aenderung des Kopfes

derſelben , zu benußen .
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Art und Nettogewicht der aus der Fabrik entnommenen

2 . Raffinirte und Konſum

Tag und Monat

1. Roh

der
Stüden

zucker

Brot
zuder

Abmeldung.

aller

Produkte.

1-1L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

Kryſtal

zucker.

Gra

nulirte

Zucker .

Randis.
zucker .

Platten -,

Stangen

und

Würfel

zucker .

kg 14/ 100

8 .

unt

Krümel

zucker.

kg 14/100

9.

kg

3.

11/100 kg

4 .

14/100 kg

5.

19/100 kg

6 .

14/100 kg

7.

14/100

I

Anmerkung für den Druck des Formulars.

Nach Ablauf der Uebergangszeit fällt die Spalte 15 fort und es ſind die Spalten 16 bis 18 alsdann als Spalten 15 bis 17 zu bezeichnen .



- -255

Zuđerprodukte.

zuđer.

Gemah

lene

Raffi

naden

Weiterer
Bemerkungen ,

Angabe der Nachweis
insbeſondere Angabe, ob

die fryſtallifirten Zuder

3 . Zuderabläufe
Nummer des der Zucker produfte zum unmittelbaren

| Ջածիսէrille
produkte . Ausgange oder nach vor

gängiger Denaturirung

Flüſſige ſchuß-Re
Der Hebe

zur Viehfütterung ſteuerfrei

Raffina von 70 l von giſters , falls abgefertigt, ob die Zuder
und

den ein
abläufe nach erfolgter De

oder unter die Gewährung Kontrol | naturirung oder ohne ſolche

ſchließlich ſteuerfrei abgelaſſen und

des In mehr
von Ausfuhr- regiſter

70
welche Amtsſtellen von der

vertzucker | Quotient. Quotient. zuſduß be ſteuerfreien Abfertigungvon

antragt iſt.
fryſtalliſirtem

ſyrups.
Zuder oder

Zuderabläufen benachrich

kg 14/100 kg 11/101 kg 11/100
nung.

Farine.

und | Vea 1
nen

e
Nu
m

mer .Melis .

kg 4 /100 1/100kg tigt worden ſind.

13. 14 . 15 . 16 . 17 . 18.10 . 11 . 12.
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Muſter 9 .

Direktivbezirk

Buckerbegleitſchein I.
Nr.

Ausfertigungsamt: Empfangsamt:

Transportfriſt: Bis zum Ueberwieſen auf
Verlängert bis zum . . ... .

Aunahme-Erklärung des Begleitſchein - Ertrahenten * ):

S ü bernehme dieſen Begleitſchein mit der Verpflichtung, die in demſelben verzeichneten Zuckerprodukte (zuđerhaltigen

Fabrikate ) in unveränderter Geſtalt und Menge, ſowie mit unverleßtem Verſchluſſe in dem beſtimmten Zeitraum dem

angegebenen Amt zur Neviſion und weiteren Abfertigung zu ſtellen .

Zugleich erkläre für verpflichtet, für

die anf dieſen Zuckerprodukten ruhende Zuckerſteuer (und den auf denselben gewährten Ausfuhrzuschuss) (und
die auf dieselben gewährte Materialsteuerrergütung)

is wil dieſe zuckerhaltigen Fabrikate gewährte Steuervergütung

" ) dieſen zuckerhaltigen Fabrikaten ruhende Zuckerſteuer

zu haften .

Dieſe Verpflichtungen erlöſchen nur dann, wenn durch Ertheilung des Erledigungsſcheins ſeitens des Empfangsaints

beſcheinigt wird , daß den vorgedachten Obliegenheiten völlig genügt ſei.

, den ten . ..... 189 .

Vorregiſter :

Abmeldungs- Regiſter Nr. . . ...... . .. . .. . 189 .

Zuđerbegleitſchein -Empfanga-Regiſter Nr.
-Amt (Zuckerſteuerſtelle.)

Nteberlage- Regiſter .. . . . .. Ronto . . . ....Nr.
(Stempel.) (Unterſchrift.)

” Erledigungsſchein Nr. 8tffer

Bergütung& Regifier Nr.Ausfuhr :
Zuschus8-

, denten

(Unterſchrift.)

Erledigung 5 - Beſdh einigunge n .

1. Der Begleitſchein iſt abgegeben am 4 . Nachweis des Ausgangs über die Grenze.

189 . A . Umſtehend genannte Waaren wurden nach Abnahme des unverlet

befundenen Verſchluſſes :

2. Derſelbe iſt eingetragen im Zucker
a ) in den Eiſenbahngüterwagen Nr. der . . Eiſenbahn

Begleitſchein -Empfangs-Regiſter
verladen und nach Verſchließung des Wagens mit . . ..

.
. . Schlöſſern der

Serie ................ dein - Amt in

unter Nr. .. . überwieſen .
, den ............... ten .. ... . .. . 189 . . .

3 . Reviſionsbefund
- Amt.

a ) in Betreff des Berſchluſſes:
b ) auf das des . verladen und dem Anſages

poſten in

stor I Begleitung durch Grenzaufſeher . . ...

b ) in Bezug auf Art und Menge
unter í Verſchluß mittelſt

der Zuckerprodukte beziehungs
überwieſen .

, den . .. ten 189 .
weiſe zuckerhaltigen Fabrikate: - Aint.

c) unter unſeren Augen in das Ausland ausgeführt.
, den 189.... .

- Amt.

Die Richtigkeit dieſer Angaben beſcheinigen :
B . D . .. .. oben bezeichnete wurde nadı Abnahme

des unverleßt befundenen Verſchluſſes :

a ) . Grenzaufſeher

zur Begleitung über die Grenze übergeben .

, den . . ten 189 . .. . .

b ) unter unſeren Augen in das Ausland ausgeführt.
.. . . . .., den ten .. .... . . ............ 189 . .

Die Erledigung des Begleitſcheins beſcheinigt.

. . ., den ten ... 189... .

.... - Amt.

* ) Wird bei der Berſendung von Zuckerprodukten aus dem freien Verkehr Anspruch auf Ausfuhrzuschuss, oder bei der Versendung von qucferhaltigen

Fabrikaten Anſpruch auf Steuervergütung crhoben , ſo interbleibt die Bonzichung der Annahme-Erklärung.

tent . .. . .

... .. . . . . . ..

41
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Vermerke über veränderte Beſtimmung der Waaren u . l. w .

Genehmigt.. ...... beantrage... den Begleitſchein hier

zu erledigen.

. .., den ten ... . ... . 189.....

, denten · 189 .

-Amt (Stelle).

.......... . beantrage. . dieſen Begleitſchein zum

Zweck der Weiterverſendung der Waaren an

............. in ...... ....... .. auf das (die )

-Amt (Stelle) ...... . .... zu über -

weiſen , indem ....... .. in Beziehung auf den

meiteren Transport die Verpflichtungen des

Begleitſchein - Ertrahenten übernehme... .

, den ten ....... ........ 189 ..

Eingetragen unter Nr. .... des Zuckerbegleit- rs

ſchein - Ausfertigungs- Regiſters ....... und auf das

... ..... ..-Amt ............... ... mit Gültigkeits

friſt bis zum ...... ........ . ........ überwieſen .

Verſchluß :. . ........

........ , den ten ........ . ... 189...

.. -Amt (Stelle ).

3 . .... beantrage..... die Waare unter Raum

verſchluß (amtlicher Begleitung) zum unmittel

· baren Ausgange an ..... in

- abzufertigen , indem .......

in Beziehung auf den weiteren Transport die

Verpflichtungen des Begleitſchein - Eytrahenten

übernehme.... .

Zugleich beantrage. . Gewährung von Aus

fuhrzuschuss und hafte... für die Richtigkeit

der in den Spalten 5 bis 7 abgegebenen Nach

tragsanmeldung.

....... , den ..... ten . . . .. 189......

Genehmigt.

Nachtrags - Revisionsbefund s. Seite 3. Aus

fuhr- Zuschuss- Register Nr. ......

..., den ... ten .. .. ....... 189 ....

.-Amt (Stelle).

9
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Mufter 10 .

Direktivbezirk

Buckerbegleitſchein II.

Nr.

Ausfertigungs-Amt: Empfangs- Amt:

Geſtellung der Waaren :

Die Zuckerſteuer von Mart

Der zu erſtattende Betrag von

a ) Zuckerſteuer- ( Verbrauchsabgabe-) Vergütung mit . . . .
Zahlungsfriſt :

b ) Ausfuhrzuschuss mit . .

c ) Materialsteuervergütung mit . . . . . . . . . . . .

zusammen mit .

in Worten :

- - - - - - - - -

Mark

Mart

Mark

muß bei dem Empfangs-Amt bis zum unter Vorlage dieſes Begleitſcheins

eingezahlt ſein , widrigenfalls die Einziehung des Betrages von dem Ertrahenten des Begleitſcheins erfolgen

wird . Der Beweis der erfolgten Zahlung muß bis zum Ablauf der für die Ueberſendung des Erledigungs

ſcheins feſtgeſeßten Friſt geführt werden .

Geleiſtete Sicherheit :

Annahme- Erklärung des Begleitſchein - Extrahenten : ....... ... übernehme dieſen Begleitſchein mit den aus demſelben

ſich ergebenden Verpflichtungen .

ten . .... .... ..... 189. ...., den

, den ten . . . . . ... 189 .

-Amt (Stelle).

(Unterſchrift.)(Stempel.)

Borregifter :

Abmeldungs- Regiſter Nr.

Zuderbegleitſchein-Empfangs-Regiſter Nr.

diederlage-Regiſter Konto . . ... Nr. ZifferErledigungsſchein Nr. .......

(Unterſchrift.)

Erledigungs - beſcheinigung.

1 . Der Begleitſchein iſt am . ... . 189 . unter Nr. ...... . .... des Zuckerbegleitſchein

Empfangs-Regiſters ....... eingetragen .

2 . Geſtellung der Waaren :

3 . Die Abgabe iſt mit ..... Mark Pf. am .... .. ..... . 189 ad depositum

verbucht unter Nr.

4 . Die Abgabe iſt mit . .. . Mark ...... Pf. am 189 definitiv ver

einnahmt unter Nr. . ... . des Zuckerſteuer-Hebe-Regiſters .

. . .., den ten 189 .

des

- Amt.

(Unterſchrift.)
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Abgegeben am 189 . Die Reviſion übernehmen :*)

Abmeldung.

Auszug aus dem Zuckerbegleitſchein oder dem Niederlageſchein .

Der Bes lein Ver

N
r

.d
e
r

e
i
n
z
e
l
n
e
n

P
o
ſ
i
t
i
o
n
e
n

.

Der Rolli Art und Menge der Zuckerprodukte bezw . zuckerhaltigen Fabrikate Angabe,

ob und

Name nach der noch nicht geprüften nach ſtattgehabter amtlicher Ermittelung.
Angabe des Anmelders.

wie und

beiwel

und Zahl Menge. Menge. chem Amt
Zeichen

1 Nettogewicht
und Art

Nettogewicht, Tara- rechnung der

Wohnort und
des in den

Vergütung ichluß an

der der
zuders durch bezw . des gelegt iſt,durch

Brutto
Num Verwie: Tara

bezw . Zuschusses und Zahl

Ver
mern .

Tara - zu Grunde der an
gewicht. bezw . i katen

gewicht. gung abzug

Empfänger. zuders
packung.

zu legendes cerca
ermitz |ents ermite ge- gelegten

Zuders

teltes. l teltes.

u . f. w .
kg 11/ 200 kg 1/100 kg 1/100 1 kg /100 kg 14/100 kg 1 .00)

2. 3. 1 4 .1 5 . 16. 7. 8. 9 . 10. 11. 12. 13. 14 . 15.

der
Brutto- Zuders

produkteArt * * ).
haltigen
Fabris

Ort * * ).

haltigen haltenen

Fabrikate. Zuders. wicht. gewicht. |
Bleie

kg 14001. -

1 .

Zuckerbegleitſchein überein
Mit dem

Ich Unterſchriebener , der ..........

..... melde der Zuckerſtelle zu

vorſtehend verzeichnete Zuckerprodukte zur Entnahme aus der Fabrik an

und hafte für die Richtigkeit der Anmeldung.

. ... ......, den ten .... . . ...... . 189 . .

( Niederlage-Regiſter | ſtimmend.

(Name und Amtscharakter .)

(Dieſer Vordruck iſt zu durchſtreichen , wenn das Abfertigungspapier nicht als Abmeldung dient.)

* ) Nur für den Fall des lokalen Bedürfniſſes auszufüllen .

* * ) In den Spalten 5, 9 und 20 iſt in Abmeldungen bei raffinirtem Zucker die nähere Beſchaffenheit des Zuckers (ob Futs,

Platten -, Würfelzucker, Farin 2c.) und bei Abläufen der Quotient (und zwar entweder in einer beſtimmten Zahl oder nach der Lage

unter 70 oder der höheren ), in Begleitſchein - oder Niederlageſchein -Auszügen die Art der Zuckerprodukte beziehungsweiſe zuderhaltigen

Fabrikate in Uebereinſtimmung mit dem Begleitſchein beziehungsweiſe Niederlageſchein anzugeben .

* * *) Bezüglich der vor dem 1 . August 1892 hergestellten zuckerhaltigen Fabrikate ist auch anzugeben , wie die gewährte Steuer

vergütung sich auf Verbrauchsabgabe (Zuckersteuer ) und Materialsteuer vertheilt.
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II. HII.
IV . V .

Reviſionsbefund.

Der Zuckerprodukte bezw . zucker- ,

haltigen Fabrikate

Zahl

Anträge | Angabe, ob für die

gelagert geweſenen
und Bemer: Zucker - bezw . zucker

Der Kolli

kungen des haltigen Fabrikate

Waaren
bereits beider Nieder

legung Zuckerſteuer

disponenten vergütung, Ausfuhr

(Anmelders , zuschuss oder Mate
Zeichen und

rialsteuervergütung

Begleit beantragt oder ge- und

ſchein währt worden iſt,

Num - der
mit Angabe des Belum

Extrahenten ,
trages der Vergütung mern. Ver

Waaren - bezw . des Zuschusses
padung.führers 2c.).) ( in Ziffern und in

Buchſtaben ) * * * ) .

16 . 18 . 19.

Menge.

|Taraſaſ
Nettogewicht,

bezw .

Art* *). Brutto : durch

Tara
gee wie

wicht. gung ermit
abzug

gewicht.
ermit

teltes.
teltes.

VI.

Abgabenberechnung.
Bemer

kungen über
Bezeichnung

der Abgabe: vorhan

a ) Zuckerſteuer, denen ,

b ) Erſtattung
beibehal

von Zucker
ſteuer - bezw .im tenen oder

Verbrauchs
angelegten

abgabe-Ver

gütung, Aus Verſchluß,

fuhrzuschuss Zahl

oder Mate
der Bleie

rialsteuerver

gütung. u . [. w .
Mart Pf.

20.

Ber:
durch
Zara

17.

kg 1/100 kg 1/100 kg 11/ 60

21. 22. 23 .20. 26 . 27 .

Mit

Begleit

ſchein 11

auf

an
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Muſter u .

Annahme-Erklärung für Buckerbegleitſchein -Weberweiſungen.

beſcheinige hierdurch, daß der Zuckerbegleitſchein I Nr. . . .. des (der) . -Amts (Stelle)

........ vom .. . ten ... 189.... auf ....... . . .. Antrag dem (der)

.. -Amt (Stelle) unter Erſtreckung der Transportfriſt bis zum

überwieſen worden iſt und daß .... ..... ... für den weiteren Transport alle

aus dieſem Begleitſchein ſich ergebenden Verpflichtungen des Begleitſchein -Ertrahenten übernommen habe.

. ...., den . .. .. ten ... 189 .

tout

Au das Begleitſchein -Ausfertigungsamt zur Kenntnißnahme.

noo.co ............, den ..... ten . 189. ..

. - Amt (Stelle).

(Stempel.)

Erledigung des Begleitſcheins.

Die Erledigung des Begleitſcheins beſcheinigt auf Grund des Erledigungsſcheins Nr.

ten

.., denten ................................ 189. ..

. .-Amt (Stelle).

(Stempel.)
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Muſter 12 . a

Ruckerbegleitſchein -Ausfertigungs-Regiſter

des (der)

-Amts (Stelle) zu

für das . .. Quartal des Etatsjahres 189 . 19 .

Dies Regiſter enthält Blätter , mit

einer Schnur durchzogen , welche auf dem Titelblatte

mit dem Dienſtſiegel des Unterzeichneten angeſiegelt iſt :

(Name)

(Amtscharakter ) Geführt von

(Name)

(Amtscharakter )

Mit Heften Belägen zur Reviſion eingeſendet.

, den ten 189 ...

--Amt (Stelle).
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Benennung

undGat

tung
der

des

Tag

der Lau:

Aus- | fende

ferti- Nr.

gung.

Nummer

des Vors

regiſters ,

auswelchem

Name.

.. . des

Zuđerbegleitſchein

Extrahenteu .

Bez

Tag, an welchem Bemerkung,
Nummer

Amt, des Ausfuhr
was wegen

auf welches Vergütungs- die der nicht

der
Zuschuss-Regiſters, | Gültig rechtzeitig

Erledi
falls bei den keitsfriſt erledigten

Zucker- | Ausfertigungsamt
Zucker

begleitſcheinl die Gewährung ! ſchein
Joon Steuervergütung| guder: 6 | begleit

gerichtet
oder „ ſcheine ver

worden iſt. Ausfuhrzuschuss ſcheins 9 anlaßt

beantragtworden iſt. abläuft.
worden iſt.

6 . 7 . 8. T 9 . 10.

Sea
gungs

gleit die

ſcheins. Verſendung

eina

begleit- '
ta '

entſpringt.
iſt.

1. 2 . 3 . 5 .
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Mufter 13 .

Zuckerbegleitſchein - Empfangs-Regiſter

des (der)

..-Amts (Stelle) zu

für das Quartal des Etatsjahres 189 /9. ..

Dies Regiſter enthält...... . Blätter,mit

einer Schnur durchzogen, welche auf dem Titelblatte mit

dem Dienſtſiegel des Unterzeichneten angeſiegelt iſt.

(Name)

(Amtscharakter)

Geführt von

(Name)

(Amtscharakter)

Mit Heften Belägen zur Reviſion eingeſandt.

, den t en ...... . ..... 189 .

.. . . -Amt (Stelle).
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Des

Z uđerbegleitſch eins

Tag Lau N a me N ame

der des desfende

Num

Angabe,

ob bei dem

Ausfertigungs

amt die

Gewährung von

Steuervergütung

oder

Ausfuhrzuschuss

beantragt

worden iſt.

Ein Tag Waaren
| Gat: Num

legten

Waarenführers .
traguna . |mer. | Ausſtellungsort. und

empfängers.
tung. mer.

Monat.

1. 2. 3. 4 . 5. 6. 8. 19.

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

--
-
-

.

-
-

-
-
-

-
-

-
-

-
-
-
--

-

-
-
--

Anmerkung für den Druck der Formulare.

Nach Ablauf der Uebergangszeit fallen die Spalte 12 und in der Spalte 7 die mit ſchrägen lateiniſchen Lettern gedruckten

Worte fort; die Spalten 13 bis 18 find aladann als Spalten 12 bis 17 zu bezeichnen .
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Tag . Des
Die nicht in das

Ausland gegangenen

Waaren ſind weiter | Erledigungsſcheins

nachgewieſen .
Registers, falls Ausgangs

Laufende Nummern Nummer

oder des Ausfuhr

zuschuss- 1 des

Buchſtaben

bei dem

der
der Erledigungs- der

amt die in das

Gewährung
poſten

Qualand

Zucker von Ausfuhr
in dem

begleitſchein -
zuschuss gegangenen

Zucker b eantragt

Waaren .
Auszüge. begleitſchein . worden ist.

Bemerkungen.
Waaren Ausübergebene

n

Benennung Ordnungs

des zahl, unter
Deljen

Regiſters, welcher der

worin Nummer. Begleit

ſchein ein

getragen iſt.

ſtellungs

tag.ſolches

geſchehen .

0 . . . 11. 12. 13. 16 . 18 .
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Muſter 14 .

Zuckerbegleitſchein -Empfangs-Regiſter Nr.

.Abgegeben den ... ten . .. ........... 189

Die Reviſion übernehmen : * )

dem

Nr.

Auszug

aus

Zuckerbegleitſchein I des (der) -Amts (Stelle) zu

.. vom . ... 189 über die damit an deu umſtehend genannten Empfänger

eingegangeucu Zuckerprodukte beziehungsweiſe zuckerhaltigen Fabrikate.

( zum Eintritt in den freien Verkehr.

Behufs der Anmeldung derſelben { zur Niederlage.

| zur Weiterbeförderung mit Begleitſchein .

Annahme-Erklärung.

Indem den Empfang des auf Grund dieſer (der angeſtempelten ) Anmeldung ausgefertigten unter Nr.

des Begleitſchein -Ausfertigungs- Regiſters eingetragenen Begleitſcheins anerkenne,

(für Zuderbegleitſcheine 1) übernehme die Verpflichtung, die in demſelben verzeichneten worfollicon qohmibota
Zuckerprodukte

in unveränderter Geſtalt und Menge, ſowie mit unverlegten Verſchluſſe in dem beſtimmten

Zeitraume bei dem Begleitſchein -Erledigungsamt zur Reviſion und weiteren Abfertigung zu

ſtellen . Zugleich erkläre .. für verpflichtet,

für die auf dieſen Zuderprodukten ruhende Zucerſteuer (und den auf dieselben gewährten

Ausfuhrzuschuss) (und die auf dieselben gewährte Materialsteuervergütung)

für die auf dieſe zuckerhaltigen Fabrikate gewährte Zuckerſteuervergütung (auf dieſen

zuderhaltigen Fabrikaten ruhende Zuckerſteuer)

zu haften .

Dieſe Verpflichtungen erlöſchen nur dann, wenn durch Ertheilung des Erledigungs

ſcheins ſeitens des Empfangsamts beſcheinigt wird, daß den vorgedachten Obliegenheiten völlig

genügt jei.

Zugleich beantrage Gewährung von Ausfuhrzuschuss und hafte für die

Richtigkeit der in den Spalten 5 bis 7 abgegebenen Nachtragsanmeldung.

( für Zuderbegleitſcheine II) verpflichte .... den darin feſtgeſtellten Abgabenbetrag, wenn der Nachweis der erfolgten

Zahlung deſſelben an das Empfangsamtnicht bis zum Ablauf der für die Ueberſendung des

Erledigungsſcheins feſtgeſeßten Friſt erbracht ſein wird, auf Anfordern bei dem Begleitſchein

Ausfertigungsamt einzuzahlen .

. . den ten ........ 189 .

Erledigung des Begleitideins.

Die Erledigung des Begleitſcheins beſcheinigt auf Grund des Erledigungsſcheins Nr. . .

: , den ten 189 . .

Ziffer

* ) Nur für den Fall des lokalen Bedürfniſſes auszufüllen .
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II.

Inhalt des Begleitſcheins.

Der

Kolli

Name

und

Wohnort
Nettogewicht,

Art und Menge der Zuckerprodukte bezw . zuckerhaltigen Fabrikate
Anträge und

nach der noch nicht geprüften
Bemerkungen

Angabe des Anmelders.
| nach ſtattgehabter amtlicher Ermittelung.

des Waaren
Angabe,

Menge. 90 e n g e.
obundwie disponenten

Der Bes und bei (Begleitſchein

Nettogewicht rechnung welchem
Ertrahenten ,

ſap tung bezw . Verſchluß Waaren
derZuder- des in den des Zu - angelegt

bezw .diuchprodukte zuckerhalti: Art. Brutto - durch schusses iſt , und führer

Verwie . Tara
bezw . gen Fabri Tara- zu Grunde Zahl der | u . ſ. w .).

gewicht. Zuder - faten ents gewicht gung abzug ge zu legen - angelegten
ermit crmit

des Zucker- ) Bleie
teltes. teltes . wicht. I gewicht. u . 1. w .

Tara - lder Vergü - l um

der

N
r

.d
e
r

e
i
n
z
e
l
n
e
n

P
o
ſ
i
t
i
o
n
e
n

.

Em

Ze
ic
he
n

u
n
d

N
u
m
m
e
r
n

.

Z
a
h
l

u
n
d

A
r
t

d
e
r

V
e
r
p
a
d
u
n
g

.

pfänger.

haltigen haltenen

Fabrikate. Zuckers,

kg 1 /100 kg

6 .

/100

7.

kg 41001

8 .

kg 300 kg /200 kg 1/2001

10 . 11. i 12 .

kg 1/ 100

14.

co +

2 .

1-

5 . 9 . 13 . 15 . 16 .

Mit dem Begleitſchein über
einſtimmend .

ame 11110 mtsarafter.)
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III.

jaz

Angabe
a) der Lagerzeit in

Niederlagen ,

b) ob für die gelagert Der
geweſenen Zucker | Kolli
bezw . zuderhalti

gen Fabrikate be

reits bei derNieder

legung Zucker

ſteuervergütung ,

Ausfuhrzuschuss
oder Material

steuervergütung

beantragtoder ge

währt worden iſt,

mit Angabe des

Jetrages der Ver

gütung bezw . des

Zuschusses (in

Ziffern und in

Buchſtaben ),

c) Beſtimmungsland.

17. J18. 19 .

IV . VI. VII.

Reviſionsbefund. Abgabenberechnung. WeitererNachweis.

Bemer
Der Zuckerprodukte bezw .

fungen
zuckerhaltigen Fabrikate

Der
Der überBezeichnung

Menge. Berech - der Abgabe:
Der Hebe- und Ver- vorhans

mung der a)Zuđerſte
uer

, kehrs-
Nettogewicht,

denen ,

Vergütung b ) Erſtattung
Kontrola beibe

nach
bezw . von Zuder regiſter haltenen

ſteuer- bezw . Betrag. wei
des Zu oder an

durch durch | Tara -
Verbrauchs

| Brutto schusses fung gelegten
Verwie. Tara - |

abgabe-Ver
| ge- zu Grundel gütung, Aus Ver

gewicht. gung abzug wid )t. zu legen - ful| fuhrzuschuss ſchluß,

ermit- ermit des Zuder
oder Mate Num = Zahl

rialsteuer
Be

teltes. teltes . gewicht vergütung. mer . derBleie

Blattu. ſ. w .
nung.

kg 100 kg 10 kg 4/100 kg 71001 Mark Pf. Tlfd.Nr.

20. 21. 22. 23. 24. 25 . 26 . 27. 28 . 29. 30 . 31 .

bezw .

Art.

Z
e
i
c
h
e
n

u
n
d

N
u
m
m
e
r
n

.

Z
a
h
l

u
n
d

A
r
t

d
e
r

V
e
r
p
a
d
u
n
g

.

neita Nr.

43
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Mufter 15 .

* ) Nr. ... . . . . . .

*) Tag der Ankunft:

Erledigungsſchein

über die von dem (der) .. . -Amt (Stelle) in der

Zeit vom bis 189 ... erledigten Zuckerbegleit

ſcheine des (der) . -Amts (Stelle), ſoweit nicht bereits

Einzel-Erledigungsſcheine nach Muſter 21 ausgeſtellt worden ſind.**)

Lid .

Nummer Zeit der Ausſtellung

Gattung

des des

des
Zuđer Zuckerbegleitſcheins

Zucker
begleitſchein

begleit

ſcheins.
Ausfertigungs

Regiſters . Tag . Monat. Jahr.

Nummer Zeit der Erledigung

des des

Zucker: Zuckerbegleitſcheins

begleitſchein

Empfangs

Regiſters . Tag . Monat. Jahr.

Bemer

kungen .Nr.

- - - - - - -

* ) Von dem Zuđerbegleitſchein - Ausfertigung's a'm 't auszufüllen .

* * ) Die einzelnen Zuderbegleitſcheine iverden nach ihrer Reihenfolge im

eingetragen .

Zuckerbegleitſchein - Empfangs - Regiſter

43 *
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Muſter 16 .

Ausweis

für

die Wegführung von Zuckerprodukten aus der Zuckerfabrik von

zu ........ . . .

Zahl und Ver
Gewicht

Nameund Wohnortl packungsart der
(brutto )

Lid.
Art der

Kolli, Zahl der
des

derſelben
Beſtimmungsort.

Nr. Wagen 2c., bei Zuckerprodukte. (ſum

Waarenführers.
Eiſenbahnwagen mariſch).

Nr. derſelben.

Bemers

kungen .

lige

3 .
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Muſter 17.

Direktivbezirk: ......Einſendungstermine:

für die Hebeſtellen an das Hauptamt der

5 . September,

für die Hauptämter an das Kaiſerliche

Statiſtiſche Amt der 15. September.

Hauptamtsbezirk :

Hebebezirk:

Betriebs-Nachweiſung

der

Stärkezuckerfabrik

1. Auguſt 189

für das betriebsjahr 31. Juli 189.....

Anleitung.

1 . Die Nachweiſung iſt in zwei, von dem Fabrikinhaber oder deſſen ermächtigtem Vertreter zu vollziehenden

Eremplaren aufzuſtellen , von welchen das eine bis zum 1. September des betreffenden Jahres der Steuer

hebeſtelle des Bezirks einzureichen , das andere in der Fabrik zur Einſichtnahme der Steuerbeamten auf

zubewahren iſt.

2. Die Eintragungen müſſen genau mit den Fabrikbüchern übereinſtimmen .

3. Wenn der Betrieb während des ganzen Jahres geruht hat, iſt eine Fehlanzeige einzureichen .
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Menge der zu Stärkezuđer verarbeiteten Stärke.

Menge

Selbſtfabrizirte Stärke. Angekaufte Stärke. des

verwendeten Saccharins.

Naſſe. Trođene. Naſſe. Trockene.

kg
-- - - - t

5 .
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Menge des gewonnenen Stärkezuders.

Stärkezucker Außerdem
Bemerkungen.Stärkezucker

in

feſter Form .

Darunter (Spalte 6 )

kryſtalliſirter Stärke

zuđer, namentlich

in Form

von Broten , Platten

und dergleichen .

ſyrup . Couleur.

kgul kg

8 . 9 . 10 .
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Muſter 18 .

(Landeswappen .)

Bundesſtaat

Ausfuhrzuſdubſchein für Bucker

Nr.

für Kilogramm

am

, welche für d

................. . . . . . zu ....

des Ausfuhrzuſchuß-Regiſters des -Amts

ſ ausgeführt
worden ſind , beträgt der Ausfuhrzuſchuß

Iniedergelegt

. .. Bf.,

in Worten :

Dieſer Betrag kann vom Augenblicke der Aushändigung dieſes Ausfuhrzuſchußſcheins an von jedem In

haber deſſelben bei einer beliebigen Steuerſtelle im deutſchen Zollgebiete auf nicht geſtundete Zuckerſteuer ſowie auf

geſtundete, nicht früher als am ...... 18 . ..... . fällig werdende derartige Steuer ſtatt baarer

Zahlung in Anrechnung gebracht oder auch vom ... . . ...... . . 189. . .. ab bei dem Haupt- . . .

-Amt zu ... . .... . . baar erhoben werden . Die Anrechnung des vorbezeichneten

Betrages auf geſtundete, noch nicht fällige Steuer erfolgt nur unter der Vorausſeßung, daß nicht die Anrechnungs

fähigkeit dieſer Art durch Bekanntmachung des Reichskanzlers zeitweilig für ausgeſchloſſen erklärt iſt. Die Gültigkeit

dieſes Ausfuhrzuſchußſcheins erliſcht mit Ablauf eines Jahres, vom Beginn des auf die Ausfertigung folgenden

Monats an gerechnet. Im Falle des Verlorengehens dieſes Scheins iſt ein gerichtliches Aufgebotsverfahren mit den

geſeßlich an ein ſolches geknüpften Wirkungen unzuläſſig .

.. , den .... ten ........ 189.......

(Benennung der Direktivbehörde.)

(Stempel.) (Unterſchrift.)

Ausgefertigt:

(Name)............

:

(Amtscharakter ).

Bahlungsbedingungen.

1. Der Inhaber dieſes Scheins hat, wenn er die Vergütung baar zu erheben oder einer Reichsbankanſtalt zur Gutſchrift auf Giro

Konto zu überweiſen beabſichtigt, die von ihm gewünſchte Art der Realiſirung des Scheins und den Tag der Erhebung beziehungs

weiſe der Ueberweiſung mindeſtens Tage vorher dem obengenannten Hauptamt anzumelden .

2 . Bei gleichzeitiger Einreichung mehrerer Ausfuhrzuſchußſcheine iſt ein nach den Ausfertigungsſtellen und der Nummerfolge der Scheine

geordnetes Verzeichniß derſelben mit vorzulegen .

44
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Beſcheinigung über erfolgte Anrechnung des Buſchuſſes.

Umſtehender Betrag von . .... Mark Pf., in Worten :

iſt heute von dem

daſſelbe zu zahlende, am

- Amt zu

. .. .. 189

.... auf die von mir (uns) an

(heute) fällig werdende Zuckerſteuer angerechnet worden .

.............. , den ....... ten 189......

Quittung über empfangene baarzahlung.

Umſtehender Betrag von .... . .. Mark Pf., in Worten :..

. .. - Amt zu ... baar gezahlt worden ,iſt mir (uns) von dem Haupt= .

worüber dieſe Quittung.

.., den ten ........ 189 ... .

11 an

ten

Buchungs- Vermerk.

Der Ausfuhrzuſchußſchein iſt bei dem ... .. ... - Umt zu

... 189.... in Zahlung gegeben und gebucht

in Einnahme: in Ausgabe:

( im Zuckerſteuer-Hebe-Regiſter Seite ... Nr. ....... (im Haupt- Journal Seite Nr.

* ) { im Kredit- Journal für 189 Seite ....... Nr. ...... . . | *) im Haupt-Manual Seite ..........

( im Kredit-Manual für 189.... Seite.. Konto............ im Raſſen -Journal, Abth . II Seite ...... Nr.

........ Nr.

D Kaſſenbeamte

* ) Dieſer Vordrud kann nach Maßgabe der Buchungsvorſchriften in den einzelnen Bundesſtaaten geändert werden .
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Muſter 19 .

Reg iſt er

über

die bei der
. . . . . zu . . . . . ..

für das Etatsjahr 189.

ausgefertigten Zuckerausfuhr-Zuſchußſcheine.

- - - - -
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Der Zuſchußſchein iſt

ausgefertigt
Die Ertheilung desſelben iſt beantragt

Des Anmelders der Zuckerprodukte zur

Ausfuhr oder Niederlegung

in der Liquidation

unter

laufender

Nummer.

am

von

(Bezeichnung

der Amtsſtelle).

Nanie . Wohnortfür den unter

Monat Nummer

12.
3 . 6 .
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Betrag
Art

Der Berechnung

des Ausfuhr

zuſchuſſes zu

Grunde zu legende

Zuckermenge.

des

der Bemerkungen .

Bujquiped.

Die Anrechnung oder

Einlöſung des Zuſchuß
Der Zuſchuß licheins iſt nachgewieſen

iſt zur
in derNach

Baarzahlung von dem

Hauptamte für den

Rechnungs

monat

11. 12. i 13.

Zuckerprodukte.

зи

kg 100 Bf.

8 .

Mark

10 .
9 .

14.
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Muſter 20 .

Na ch weiſung

der

bei dem Haupt- . ... . ... -Amt zu .. ... . .... ...... . ..und den Steuer

ſtellen im Bezirk desſelben im Rechnungsmonat. . . ..... ...... ...... 189

auf Zuckerſteuer in Anrechnung genommenen oder durch Baarzahlung eingelöſten

Zuckerausfuhr:Zuſchußſcheine.

Des Zuſchußſcheins

Laufende

Nummer.

Behörde,

welche den Zuſchußſchein ausgefertigt hat.

• Betrag

des Zuſchuſſes .
1

Datum . Nummer.

Mart | Pf.

2 . 5 .



- -288

Muſter 21.

* ) Nr.

* ) Tag der Ankunft:

O Einzel-Erledigungsſchein ,

betreffend

vom . ............

den Zuckerbegleitſchein 1 Nr. ... des (der).... -Amt8 (Stelle) zu

....... .... 189

über

fzuckerhaltige Fabrikate, welche mit dem Anſpruche auf Zuckerſteuervergütung

| Zuckerprodukte, welche mit dem Anspruche auf {
wc| Ausfuhrzuschuss

" Zuckersteuervergütung

abgefertigt worden ſind.

Der vorbezeichnete Zuckerbegleitſchein / iſt am .... 189 hier eingegangen und in

das Zuckerbegleitſchein -Empfangs - Regiſter .... ... unter Nr. ....... eingetragen worden.

Die darin verzeichneten, mit unverleptem amtlichen Verſchluß geſtellten . . .. Rolli mit dem hier

amtlich ermittelten (angenommenen ) Bruttogewicht von . . .. kg und dem der Berechnung der Zuckerſteuer

vergütung (des Ausfuhrzuschusses) zu Grunde zu legenden Zuckergewicht von ......... kg, in Worten :

............... Kilogramm

ſind am 189 unter amtlicher Aufſicht in das Zollausland ausgeführt (in die

Niederlage hierſelbſt aufgenommen ) worden .

. . . ......., den ......... ten .... 189. .....

(Stempel.) (Benennung der Amtsſtelle und Unterſchrift.)

* ) Von dem Zuckerbegleitſchein -Ausfertigungsamt auszufüllen .
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Mufter 22.

Ausfuhr- PersöhnungssRegiſter

· für

zuckerhaltige Fabrikate

Zuckerprodukte

des .. ... . .. ... . .......... -Amts

der Zuckerſteuerſtelle
zu

für das Etatsjahr 189. ../9 .

Dieſes Regiſter enthält ..... Blätter, mit

einer Schnur durchzogen , welche auf dem Titelblatte mit

bem Dienſtſiegel des Unterzeichneten angeſiegelt iſt.

.... , den ... ten .. . .. . . 189. .. .

(Name)

(Amtscharakter ) ........

45



- -290

Lau Des VerſendersTag

der

Tag

fende

der

3 ahl Art

der -
und

zucker

Ver
haltigen

packungsart Fabrikate

der
bezw .

der Zucker

Rolli.
produkte.

Num Anmel

Reviſion .
mer . | bung. Name. Wohnort.

2. 3 . 4 . 5 . I



- -291

Der Berechnung | Die Verſendung oder

der Niederlegung der

Steuervergütung zuckerhaltigen Fabrikate

bezw . des
bezw . der

Ausfuhrzuschusses Zuckerprodukte

zu Grunde zu iſt nachgewieſen im

legende Regiſter

Zuckermenge.

Benennung.
kg 1 44100

- 8. 9. 10.

Die

Steuervergütung

bezw . der

Ausfuhrzuschuss

iſt liquidirt

Bemerkungen ,

insbeſondere

über die Unterſuchung der zuckerhaltigen Fabrikate

bezw . der Zuckerprodukte

durch einen Chemiker , deſſen Atteſt bis zur

Liquidation der Vergütung bei dem Regiſter

zurückzubehalten ift.
im

Monat

unter

Nummer

11. 12.
13 .

45 *



看
看
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Muſter 23.

Liquidation

desbes ....... . ..... .

... ..
- Amts zu. .........

.

über

| Steuervergütung für zuckerhaltige Fabrikate

| Ausfuhrsuschüsse für Zucker

für den Monat 189

Anleitung.

Für jede der beiden Arten von Zahlungen (Steuervergütungen und Zuschüsse) ist eine gesonderte Liquidation auføustellen .

Anmerkung für den Druck der Formulare.

Nach Ablauf der Uebergangszeit tritt an Stelle der Spalten 10 bis einſchließlich 13 eine Spalte 10 mit der

Bezeichnung „ Betrag der Zuderſteuervergütung“ . Die Spalten 14 und 15 find alsdann als Spalten 11 und 12 zu

bezeichnen ; auch fallen die im Muſter mit ſchrägen lateiniſchen Lettern gedructen Worte fort.
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Des Anmelders

Art

der

Nummer

Lau

des Ausfuhr

fende Vergütungs

(Zuschuss -)

Nr.
Regiſters.

Der Die Ausfuhr
Berechnung

bezw . Niederlegung
der Steuerver

gütung iſt erfolgt

zuckerhaltigen (des Ausfuhr

Fabrikate
Izuschusses ) über das

( Zucker
zu Grunde zu I bezw .

legende Zucker bei dem am

produkte). menge.
Amt

(Benennung)

kg 1 /100

5 . 6 . 7 .

Name. Wohnort.

2 . 3 . 4 .
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Bezeichnung

der

beigefügten

Beläge.

Bemerkungen.

Betrag Tag

der Fälligkeit

b) des Ausfuhrzuschusses
der Zuckerſteuer

a )derZucker
vergütung

bezw .

ſteuerver zum Satze zum Satze

des Zuschusses
von

von

gütung.
v on meil

M .
von DE

Pf M . M .Pf PF zur

für 100 kg für 100 kg für 100 kg Baarzahlung.

Mark : Pf. Mark 1PF. Mart 1 Bf. Mart 1 Bf.

10. 11. 12. 13. 14 .

30

9 . 15 .

Summe

Muſtereintrag für die Zahlungsanweiſung.

Das Haupt........... -Amt zu . . .....wird angewieſen , die vorſtehend liquidirten Zuckerſteuer

Vergütungsbeträge mit zuſammen . Mark . . . Pf., in Worten . ..... . .. ......... Mark Pfennig,

dem in Spalte 3 angegebenen Empfangsberechtigten gegen Quittung zu zahlen .

Die Beträge können von dem Empfangsberechtigten jederzeit auf nicht geſtundete Zuckerſteuer , ſowie auf

geſtundete, nicht früher als an dem in Spalte 14 angegebenen Tage fällig werdende Zuckerſteuer ſtatt baarer Zahlung

in Anrechnung gebracht oder von dem in Spalte 14 angegebenen Fälligkeitstermine ab baar erhoben werden.

, den ten 189. ....

(Bezeichnung und Unterſchrift der Direktiv behörde.)
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Muſter 24 .

Abgegeben am

Die Reviſion übernehmen :* )

Abmeldung

1011

niedergelegten Zuckerprodukten (zuckerhaltigen Fabrikaten )

aus

- der
unter amt
Niederlage des -Amts zu

? unter amtlichen Mitverſchluß ſtehenden Privatniederlage des . .... zu

* ) Nur für den Fall des lokalen Bedürfniſſes auszufüllen.
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II.
I .

Angabe des Abmelders nach Inhalt des Niederlageſcheins.
III.

Amtliche Angabe,

| Anträge ob bei der Nieder

Niederlage Der Rolli
Der Zuckerprodukte

Regiſter. (zuckerhaltigen
legung Bucerſteuer

Angabe,
Fabrikate)

und
vergütung, Ausfuhr:

Datum Taraſaß ob und wie

Menge. und bei
Bemer zuſchuß oder Mater

Zeichen Zahl
rialſteuervergütung

Einlagerungsgewicht.
welchem

kungen
Amt ein

beantragt oder ge
und

und Nettogewicht,
währt worden iſt,

Verſchluß
Ronto. Bratt. Num - Meser

Art.* ) Brutto angelegt
mit Angabe des

Num = der durch durch iſt, zahl
Betrages der Ver

legung. Ver
|gütung bezw .des Zu :

der Bleiegewicht. Verwtegung Taraabzug gewicht.

| mern . packung| ermitteltes . ermitteltes.
u . ſ. w . melders . ſchuſſes ( in Ziffern

|und Buchſtaben ).* )

kg 11/200 kg 141001 kg | 1/100

1 . 14. 15. 6. 7. 8. 9. 10 . 11. 12. 13.

bezw .

und Art Tara des

An
mer.

14 .

Anmerkung für den Druck des Formulars.

Nach Ablauf der Uebergangszeit erhält die Spalte 14 die Ueberſchrift „Amtliche Angabe des jür die niedergelegten zucker
haltigen Fabrikate gezahlten Steuervergütungsbetrages (in Ziffern und Buchſtaben )" ; außerdem fallen die im Muſter mit chrägen

lateiniſchen Lettern gedruckten Worte fort.

-
-

Mit dem Niederlage- Regiſter übereinſtimmend.

(Name und Amtscharakter.)

* ) Bezüglich der vor dem 1. August 1892 niedergelegten zuckerhaltigen Fabrikate ist auch anzugeben , wie die gewährte Steuer
vergütung sich auf Verbrauchsabgabe (Zuckersteuer ) und Materialsteuer vertheilt .
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VI. VII .

Der Rolli

Zeichen Zahl

IV . V .

Reviſionsbefund. Abgabenberechnung. Weiterer Nachweis .

Der Zuđerprodukte Der Hebe- und
Bezeichnung der

(zuckerhaltigen Fabrikate) Abgabe: Kontrolregiſter .

a) Zuderſteuer ,
Menge. b ) Erſtattung von

Buderſteuer
----- -- -- -

Nettogewicht,
bezw . Verbrauchs

Art.* ) Brutto -1
abgabe

Nummer.
durch durch Vergütung, nennung.

gewicht. Verwiegung | Taraabzug Ausfuhrzuschuss

ermitteltes. ermitteltes. I oder Materialsteuer

vergütung
kg 1100 kg 100 kg 100 Mart. Pf.

18 . 19. 20 . 22. 23. 24.21.

Betrag.

Bemerkungen über

Beamtenbegleitung,

vorhandenen oder

beibehaltenen oder

angelegten

Verſchluß, Zahi

der Bleie u . ſ. w .

und
und Bes

Art der
Num - Bers

mern . padung.

15 . | 16 . 25.

16 *
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Annahme- Erklärung.

tert

übernehme die Verpflichtung, die innen verzeichneten Zuckerprodukte

(zuckerhaltigen Fabrikate) in unveränderter Geſtalt und Menge noch heute (bis zum t en

. ..) der benannten Zuckerfabrik (der benannten Niederlage) zuzuführen und daſelbſt zur Abferti

gung zu ſtellen .

Zugleich erkläre .... . .... für verpflichtet, für die auf dieſen Zuckerprodukten (zuckerhaltigen

Fabrikaten) ruhenden Abgaben zu haften, bis der Uebergang in die Fabrik (Niederlage) ſteueramtlich

beſcheinigt iſt.

. .. .............. . , den t en ...... .. . . . .......... . . 189 . .
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Muſter 25 .

Bucker-Niederlage-Regiſter

..-Amts

für die Beit vom 1. Auguſt 189. bis 31. Juli 189 .

Dieſes Regiſter enthält Blätter , mit

einer Schnur durchzogen , welche auf dem Titelblatt mit dem

Dienſtſiegel des Unterzeichneten angeſiegelt iſt.

(Name)

(Amtscharakter)

Geführt von

(Name)

(Amtscharakter )

..........
. ......
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A nichreibung.

Kolli

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
n
i
e
r

.

Bezeich

Tag nung

der und

An- Nummer

îchrei- des

bung. Vor

regiſters.

Z
a
h
l

u
n
d

A
r
t

d
e
r

V
e
r
p
a
c
k
u
n
g

.

o
f

Ze
ic

he
n

u
n
d

N
u
m
m
e
r
n

.

Der | Bei dem Vorabfertigungsamt ſtatt Angabe, ob bei Beth bei Bei der Einlagerung vorgenommene

gehabte Ermittelungen . dem Vorabferti Ermittelungen .
gungsamteZucker

Art des
Gemicht teuervergutung rt Sea Angewens Gewicht

Tara des in den bezw . Material deterTara
Zuckers

des in den

laßbezm . Der Brutto :
faz bezw .

Netto zuckerhal: steuervergütung | Zuders
zuđerhal

oder
tigen Fa- oder Ausfuhrzu - bezw .der Brutto - angenom - Netto- tigen Fa

zucker
ge brikaten schuss beantragt, zucker- ges menes ge- | brikaten

widt. ent- und welcher Be The
haltigen wicht.

oder er - | micht ents

ge haltenen trag davon ge- 12 mitteltes haltenen

wicht.
Zuckers. Währtworden iſt. Fabri Tara Zuckers .

fate.
kg 19/100

fate.
kg 1/100) Mart Df.

Le 11 gewicht. kg 100 ka l' on

4 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14 . 15 . 16 .

wicht. Tara
haltigen

Fabri

-

2. 3.
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A bichreibung.

Tag

der

Ah

Angabe,ob beider ]pb beider Angabe,

Niederlegung
Zuckerſteuerver

gütung bezw . Ma- ob und ob die

terialsteuervergü - welcher Waa

tungoder Ausfuhr Ver- ren von

zuschuss bean - ſchluß Nieder:

tragt, undwelcher an den lagen

Betrag davon ge- Kolli abges

ivährtworden iſt. befind- meldet

lich iſt . ind .

Mart | Bf.

17. 18 . 19 .

bezw . Brutto- angenom

Weiterer

Der | Bei der Auslagerung ſtattgehabte
Betrag der Ver- Nachweis

Rolli Ermittelungen. gütung bezw . des derWaaren .

Ausfuhrzu
Angewen

Art des
Gewichtschusses, welche

deterTara
Buders

des in den (welcher) auf die

ſaß bezw . zuckerhal abgeſchriebenen

tigen Fa -
| der

zuderhaltigen
ge 1 menes ge brikaten

zuder .
Fabrikate bezw .

I wicht. Oder er- wicht ent- Zuckerprodukte
mitteltes haltenen

Igen Fa:
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II. Beſtimmungen

über

die 3 uđerſt a t iſt i k.

Die durch die Bundesrathsbeſchlüſſe vom 7. Dezember 1871, 21. März 1882 (7. Juli

1887), 9. Juni 1882 und 28. Juni 1888 (Ausführungsbeſtimmungen zum Zuckerſteuergeſe vom

9 . Juli 1887) ertheilten Vorſchriften über die Aufſtellung von Zuckernachweiſungen werden aufgehoben

und durch die nachſtehenden erſeßt.

A . Vorſdriften für die Burkerſteuerſtellen .

$ . 1. Die in den SS. 26 , 27 und 32 der Ausführungsbeſtimmungen zum Zuckerſteuergeſe

vom 31. Mai 1891 vorgeſchriebenen monatlichen Betriebs-Ueberſichten (Muſter 2 ) und jährlichen

Beſtands-Ueberſichten (Muſter 3) ſind zu den auf den Muſtern bezeichneten Terminen an das

Kaiſerliche Statiſtiſche Amt einzuſenden .

B . Vorſchriften für die Hauptzoll- und Hauptſteuerämter.

1. Halbmonatliche Nachweiſungen .

§ . 2 . Die nach § . 16 der Dienſtvorſchriften zum Geſeß, die Statiſtik des Waarenverkehrs

betreffend, zu liefernden Verkehrsnachweiſungen 1 bis V ſind, wenn die Einfuhr und Aus

fuhr von Zucker (Nummern 691/ 3 und 706 /14 des ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſes ) in Frage

kommt, aufbeſonderen Blättern aufzuſtellen und bei der Einſendung an das Kaiſerliche Statiſtiſche

Amt durch einen beſonderen Umſchlag von den übrigen Verkehrsnachweiſungen getrennt zu halten .

2 . Jährliche Ueberſichten .

§ . 3 . Die nach S. 27 der Ausführungen zum Zuckerſteuergeſek , Muſter 2 , Anleitung

Ziffer 1 Abſaß 2 von den Zuckerfabriken aufzuſtellenden jährlichen Betriebs -Ueberſichten ſind

bis zum 1 . September jedes Jahres in einem Exemplar der Direktiv behörde vorzulegen .

§ . 4 . Ueber die im Laufe des Betriebsjahres in den freien Verkehr geſeßten Zucker -

mengen ſind nach dem anliegenden Muſter a Ueberſichten aufzuſtellen und bis zum 1. September Muſter

in doppelter Ausfertigung der Direktivbehörde vorzulegen .

9 . 5 . Zum gleichen Termin und ebenfalls in doppelter Ausfertigung ſind nach dem an

liegenden Muſterb aufzuſtellende Ueberſichten über die Verarbeitung von Rüben zu Zuder Muſter

nebſt einem Begleitbericht (vergl. Ziffer 7 der Anleitung zu Muſter b ) der Direktiv behörde

vorzulegen .

§. 6 . Ueber den am 31 . Juli jedes Jahres in den Niederlagen vorhandenen Be

ſtand an Zuckerprodukten und zuckerhaltigen Fabrikaten ſind von den Niederlage-Aemtern

47
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Muſte
r

c.
Ueberſichten nach dem anliegenden Muſter aufzuſtellen , die ſodann von den Hauptämtern mit

einer Beſcheinigung der Vollſtändigkeit bis zum 15 . Auguſt dem Kaiſerlichen Statiſtiſchen

Amt zu überſenden ſind.

$ . 7. Die nach den SS. 81 und 82 der Ausführungsbeſtimmungen zum Zuckerſteuergeſe

von den Fabrikinhabern aufzuſtellenden Betriebsnachweiſungen der Stärkezuderfabriken

(Muſter 17) und nach den Angaben der Fabrikinhaber zu fertigenden Nachweiſungen über die

Produktion der Syrupraffinerien , der Maltoje- und Maltoſeſyrup - Fabriken und

der Fabriken , die Saccharin herſtellen und weiter verarbeiten , ſind mit einer Be

ſcheinigung, daß die im Hauptamtsbezirk vorhandenen entſprechenden Betriebe vollſtändig nach

gewieſen ſind, bis zum 15. September dem Kaiſerlichen Statiſtiſchen Amt einzuſenden .

C . Vorſchriften für die Direktivbehörden .

§. 8 . Die Direktivbehörden haben über die im Laufe des Betriebsjahres in den freien

Verkehr geſeßten Zudermengen ' (S . 4 ) ſowie über die Verarbeitung von Rüben zur

Zuckerbereitung ( . 5 ) Ueberſichten für ihren Bezirk zu fertigen und mit je einem Exemplar der

hauptamtlichen Ueberſichten und der jährlichen Betriebs -Ueberſichten der Zuckerfabriken (S . 3 ), ferner

unter Beifügung einer Denkſchrift, die ſich über die in Ziffer 7 der Anleitung zu Muſter b ange

gebenen Punkte äußert, dem Kaiſerlichen Statiſtiſchen Amt bis zum 1. Oktober jedes Jahres

einzuſenden .

D . Vorſdriften für das Kaiſerliche Statiſtiſche Amt.

8 . 9. Das Kaiſerliche Statiſtiſche Amthat aus den nach den vorſtehenden Paragraphen ihm

zugehenden Ueberſichten Zuſammenſtellungen zu fertigen und in geeigneter Form zu veröffentlichen .

Die monatlichen Zuſammenſtellungen aus den Betriebs-Ueberſichten der Zuckerfabriken

(SS . 26 / 7 der Ausführungsbeſtimmungen zum Zuckerſteuergeſeß ) ſowie über die Einfuhr und Aus

fuhr von Zucker, ferner die Nachweiſe über die am Schluß des Betriebsjahres in den Zucker

fabriken (S . 32 der Ausführungsbeſtimmungen zuin Zuckerſteuergeſeß ) und in den Niederlagen vor

handenen Zuckerbeſtände ſind ſofort nach ihrer Herſtellung im Reichsanzeiger zur Veröffentlichung

zu bringen .
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Muſter a

der Beſtimmungen über die Zuckerſtatiſtik.

DirektivbezirtEinſendungstermin :

für die þauptämter an die Direktiv behörden

der 1. September. Þauptamt& bezirt

Ueberſicht

über den

während des Betriebsjahres 18 .... . .. in den freien Verkehr geſegten Zuder.

Anleitung.

1 . Die Ueberſicht iſt in Uebereinſtimmung mit den Abmeldungs- und Hebe-Regiſtern nach Sebebezirken

aufzuſtellen .

( Für das Betriebsjahr 1892/93 geſchieht die Aufſtellung derart, daß für jeden Hebe

bezirk in Spalte 3 zwei Linien gezogen werden , auf deren erſter die zum Abgabenſaße von

12 Mark für 100 kg, auf der zweiten ſodann die zum Abgabenſaße von 18 Mark für 100 kg

abgefertigten Zudermengen aufgeführt werden .)

2 . Die Mengen ſind in den Spalten 3 bis 7 ) nach dem Nettogewicht in vollen Doppelzentnern ohne

Bruchtheile anzuſchreiben , wobei Mengen von weniger als 50 kg unberückſichtigt bleiben , ſolche von

50 kg und darüber zu 100 kg abgerundet werden .

3. Der Betrag der erhobenen Zuckerſteuer (Spalte 8) iſt auf ganze Mark abzurunden , derart, daß

Beträge unter 0 ,5 Mark -unberückſichtigt bleiben , folche von 0,5 Mark und darüber = 1 Mark

geſeßt werden .

4 . Die Ueberſicht der Direktivbehörden iſt nach Hauptamtsbezirken aufzuſtellen .

47 *
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In den freien Verkehr ſind geſeßt worden:

Drd
der

nungs Sebebezirk.

nummer.

A . gegen Entrichtung
I B . ohne Steuerentrichtung. . . .
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Muſter b

der Beſtimmungen über die Zuckerſtatiſtik.Einſendungstermin :

für die Hauptämter an die Direktivbehörden

der 1. September.
vero os casosDirettivbezirk

Hauptamtsbezirk

Ueberſicht

über

die Verarbeitung von Rüben zur Zuckerbereitung

im Betriebsjahre 18. ..... . ..

Anleitung .

1. In der Ueberſicht, die in doppelter Ausfertigung an die Direktiv behörde einzureichen iſt, ſind die Rübenzucker

fabriken des Hauptamtsbezirks unter fortlaufenden Nummern einzeln aufzuführen . Auch ſind die vorgeſchriebenen

Angaben für. jede einzelne Fabrik durch alle Spalten hindurch zu machen .

Das Saftgewinnungsverfahren iſt in der betreffenden Spalte (6 bis 8 ) mit einer 1 auf der Linie anzuſchreiben,

damit bei der Summe erſehen werden kann , wie viele Fabriken mit den einzelnen Verfahren gearbeitet haben.

3 . In Spalte 9 iſt das Datum des Betriebsanfangs und das der Betriebseinſtellung einzuſeßen .

In Spalte 12 ſind die von den Fabrikaktionären nach Maßgabe ihrer vertragsmäßigen Verpflichtung

gelieferten Rüben (die ſogenannten Pflichtrüben) zu verzeichnen .

5 . In Spalte 13 ſind ſowohl die von Nichtaktionären angekauften , wie auch die von den Aktionären über ihre

vertragsmäßige Verpflichtung hinaus gelieferten Rüben (die ſogenannten Ueberrüben ) anzugeben .

6 . Die Mengen in den Spalten 11 bis 14 ſind in vollen Tonnen (1 000 kg), die Flächen in den Spalten 15 bis 18

in vollen Hektaren anzuſchreiben, derart, daß Mengen von weniger als 500 kg und Flächen von weniger als

50 ar unberückſichtigt bleiben , Mengen von 500 kg und darüber oder Flächen von 50 ar und darüber = 1 Tonne

oder 1 ha geſeßt werden .

7 . In einem Begleitberichte ſind die während der Betriebsperiode hinſichtlich der Rübenzuckerinduſtrie geſammelten

Erfahrungen und Wahrnehmungen darzuſtellen. Darin ſind namentlich die folgenden Punkte zu beſprechen :

a ) Gründe der Zu - oder Abnahme der Rübenzuckerproduktion ;

b ) Rübenbau und Ergebniſſe der Rübenernte , Zuckergehalt der geernteten Rüben , Erwerb der Rüben durch

die Fabriken ;

c) weſentliche Neuerungen in der Gewinnung und Verarbeitung des Rübenſaftes ;

d ) Schilderung etwaiger neuer Melaſſe- Entzuckerungsverfahren , Gründe der Zu - oder Abnahme der Melaſſe

Entzuckerung ;

e) Angaben über das Rendement des zum Verkauf hergeſtellten Rohzuckers ;

f) Verwerthung der Abfälle von der Rübenverarbeitung und der Melaſſe- Entzuckerung ;

g ) Gründe des Steigens oder Fallens der Zuđer - und Melaſſepreiſe, Verhältniſſe des Zuckererports .

8 . Die Ueberſicht der Direktivbehörde wird ſummariſch nach Hauptamtsbezirken aufgeſtellt. Hierbei erhält die

Spalte 2 des Formulars die Ueberſchrift: „ Ďauptamtsbezirk“ und Spalte 3 : „ Zahl der im Betriebe geweſenen

Rübenzuckerfabriken “ . Bei Einſendung der Ueberſicht an das Kaiſerliche Statiſtiſche Amt iſt je ein Eremplar

der hauptamtlichen Ueberſichten beizuſchließen .
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1
1

Der Rübenzucker-Fabrik
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An Rüben wurden verarbeitet
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Muſter c

der Beſtimmungen über die Zuderſtatiſtit.

Einſendungstermine:

für die Hebeſtellen an das Hauptamt:

der 10 . Auguſt,

für die Hauptämter an das Kaiſerliche Statiſtiſche

Amt:

der 15 . Auguſt.

Direttivbezirk

Hauptamtsbezirk

Ueberſicht

des

am 31. Juli 189. in den Niederlagen für Zucker vorhandenen Beſtandes an

Zuderprodukten und zuckerhaltigen Fabrikaten .

Anleitung.

1 . In die Nachweiſung aufzunehmen ſind alle in öffentlichen Niederlagen oder in Privatniederlagen

mit oder ohne Mitverſchluß der Steuerbehörde am 31. Juli jedes Jahres ſteuerfrei oder behufs

Erlangung der Steuervergütung oder des Ausfuhrzuſchuſſes gelagerten Zuckerprodukte und zucker:

haltigen Fabrikate. Die Anſchreibung geſchieht von den Niederlage-Aemtern auf Grund der Nieder

lage- Regiſter. Es ſind zuerſt die öffentlichen, dann unter Benennung des Inhabers die Privatnieders

lagen , und zwar erſt die mit, dann die ohne Mitverſchluß der Steuerbehörde, in der Art einzutragen,

daß jede Niederlage auf einer beſonderen Linie nachgewieſen wird.

Als Niederlagen ( Privatlager mit Mitverſchluß der Steuerbehörde) gelten auch die nach Feſt

ſtellung der Vorräthe an feſtem Zucker unter ſteuerlichen Mitverſchluß genommenen Räume einer

Zuckerfabrik , die für längere Zeit aus der ſtändigen Bewachung getreten iſt ( §. 27 Abſaß 2 desPuderſteuergeſebes).Find nach dem
Nettogewie für die

Verzollung

2 . Die Zuckermengen ſind nach dem Nettogewicht anzugeben , das, falls es im Niederlage-Regiſter nicht

angeſchrieben ſein ſollte , durch Abzug der für die Verzollung geltenden Tara vom Bruttogewicht

ermittelt wird . Die Anſchreibung geſchieht in vollen Doppelzentnern derart, daß Mengen von

weniger als 50 kg unberückſichtigt bleiben , Mengen von 50 kg und darüber zu einem Doppelzentner

abzurunden ſind.

3 . Die Ueberſichten der unteren Steuerſtellen ſind am oben bezeichneten Termin in je zwei Eremplaren

den Hauptämtern einzureichen . Die Hauptämter haben ſodann je eines dieſer Eremplare mit der

Beſcheinigung, daß der Zuckerbeſtand der im Hauptamtsbezirk vorhandenen ſteuerfreien Niederlagen

vollſtändig nachgewieſen iſt, bis zum 15. Auguſt dem Kaiſerlichen Statiſtiſchen Amt einzuſenden .
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Beftand

Der Niederlagen
I. Ausländiſcher Rucker.

Lau
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Num
Roh

mer. Gattung. Ort.

Raffinirter Rübenſäfte,| 1. Roh
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Kryſtall
Granu

lirte

Zuđer.
zuder.

3. 14. 5. 16. 17.

Mengen ,
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an Zuder am 31. Juli 189

II. Inländiſcher Bucker.

2 . Raffinirte und Konſumzuder.
4 . Zuckerhaltige

Fabrikate.

Flüſſige 3. Zuder
Zucker

einſchl. des abläufe .

Invert

zucker

Geſammt

Kandis . Brotzucker. Farine.

Platten -, ! Stücken : 1

Stangen
zucker, Gemahlene

und Krümela ' Raffinaden
Würfel- zucker afinaden

zucker.
(crushed und und Melis .
(CI

12 . 13. 14, L

Farine.

Gewicht

des darin

enthaltenen

Zuckers.

gewicht

Pilé). fyrups .

16.15. 17. 18. 19.10 . u . 1

00 kg netto .

-
-
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2 . Polizei Weren.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Alter und Heimath1t
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Uudweiſung

beſchloffen hat.

Datum

des

Ausweiſungs .

bеfФlufe .
der Uusgewieſenen .

a) Auf Grund des § . 39 Strafgeſeßbuchs:

1. Martin Niedoszyk, 47 Jahre alt , geboren zu Siernicz,lichwerer Diebſtahl (6 )Königlich preußiſcher Re. 14. Januar
Arbeiter, Kreis Slupce, Gouvernement Kaliſch. Iahre Zuchthaus laut gierungs · Präſident zu v. I .

ruſfiſcher Staatsangehöriger, Erkenntniß vom 5 . Bromberg,

Dktober 1885),

c . b) Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs:

2 . Martin Baral, geboren am 11. November 1847 zu landſtreichen , Königlich bayeriſches Be: 11. Üpril 8 . 9 .
Bergmann , | Rrumau, Böhmen , ortsangehörig eben : zirkšaint Erding,

daſelbſt,
3. Joſef Berger, Ar. geboren am 16 . April 1864 zu Mon desgleichen , Kaiſerlicher Bezirks - Prä : 20. April d . J.

beiter, | tigny ſur Sombre, Belgien , ortsange. fident zu Meß,

hörig ebendaſelbſt,

Iſaac Blumberg, 30 Jahre alt , geboren zu Roſloich , desgleichen , Königlich preußiſcher Re. 14 . April d . I.

Tiſchler , Gouvernement Siedlec, Polen , ruſſi. gierungs Präſident zu
licher Staatsangehöriger , Poſen ,

5 . KarlvanderHaarth , geboren am 23. November 1856 zu desgleichen , Königlich preußiſcher Re. 26. April d . J.

Tagelöhner, uspel, Niederlande, ortsangehörig eben : gierungs • Präſident zu

daſelbſt, Düſſeldorf,

Franz Heinzel, geboren am 22. Juli 1842 zu Wedels- desgleichen , Königlich preußiſcher Ke- 19 . April 8. J .

Bädergeſelle, dorf. Böhmen, ortsangehörig ebenda gierungs-Präſident zu

ſelbſt, Potsdam ,

7 . Johann Jordan , geboren am 12. April 1858 zu Gobit. desgleichen , Röniglich preußiſcher Re: 4 . April d . J .

Färber, chau , Mähren , ortsangehörig ebenda I gierungs- Präſident qu

ſelbſt, | Stade,

8. Joſef Papajcsik, geboren am 16 . Februar 1861 zu Betteln , Königlich ſächſiſche Kreis. 23 . März d. J.

Dachdecer, | Viszoka , Romitat Trencſin, Ungarn, hauptmann daft

ortsangehörig ebendaſelbſt, Zwidau ,

9. Johann Pregundt, geboren am 15 . Oktober 1871 zu Wien, Landſtreichen , Königlich bayeriſche Po. 12 . April d. J .

Bildhauer, Deſterreich , öſterreichiſcher Staatsanges lizei- Direktion München ,

höriger,

10 . Johann Rajsky , geboren am 17. April 1865 zu Rozda. desgleichen , Königlich preußiſcher Re- 23. April d . J.

Sandlungsgehilfe, lowic, Böhmen , ortsangehörig eben . gierungs · Präſident zu

daſelbſt, Potsdam ,

11. Joſef Schneider, geboren am 25. November 1867 zu desgleichen , Königlich bayeriſches Be: 28. März d . J.

Schneider , Bernſtein , Bezirk Biſchofteiniß , Böb. zirksamt Vohenſtrauß,

men , ortsangehörig zu Schilligtau ,
ebendaſelbſt,

12. Franz Soeic , geboren am 20. März 1853 zu Krepic, debgleichen , StadtmagiſtratGünzburg, 15 . April 8 . J.

Tiſchlergehilfe, Bezirk Pijel, Böhmen , öſterreichiſcher Bayern
Staatsangehöriger,

13. Heinrich Tandler, geboren am 23. März 1862 zu Ein- Betteln , Röniglich bayeriſches Be. 7. April d. J .

Fleiſchergeſelle, fiedel, Bezirk Friedland, Böhmen, | zirksamt Zweibrüden ,

öſterreichiſcher Staatsangehöriger,
14 . Johann Alfred geboren am 30 . April 1862 zu Kameniß, desgleichen , Königlich bayeriſche Po 15 . April d. J .

Wildmann , Bezirk Pilgram , Böhmen , öſterreichi. lizei-Direktion München ,
Kommis, ſcher Staatsangehöriger,

15. Franz Alois Wolf, geboren am 28. Juli 1851 311 Warns- desgleichen , Königlich ſächſiſche Kreis- 28.März d. J .
Fabrikarbeiter, dorf, Bezirk Rumburg, Böhmen , orts bauptmannſchaft

| angehörig ebendaſelbſt, | Baußen,

Berlin , Carl Heymanns Verlag. -- Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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1

1 . V e r ſ ich e r u n g 8 - W e ſe n .

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 7. April d. J. beſchloſſen , daß die Beſtimmung des g . 34

Ziffer 4 des Geſebes , betreffend die Invaliditäts - und Altersverſicherung, vom 22. Juni 1889 (Reichs

Geſekbl. S . 97), der zufolge ein Anſpruch auf Rente vorbehaltlich beſonderer Beſtimmungen ſo lange

ruht, als der Berechtigte nicht im Inlande wohnt, neben den in der Bekanntmachung vom 16 . Mai 1891

aufgeführten Grenzbezirken auch für die Kaiſerlich Königlich öſterreichiſchen Bezirkshauptmannſchaften

Biſchofteiniß , Tachau und Plan außer Kraft geſeßt werde.

Berlin , den 5 . Mai 1892 .

Der Stellvertreter des Reichskanzlers .

v . Boetticher.

2 . M a rine und Schiffa h r t.

Der 1. Nachtrag zur „ Amtlichen Liſte der Schiffe der deutſchen Kriegs- und Handels -Marine mit ihren

Unterſcheidungs -Signalen für 1892" iſt erſchienen .

49
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3 . Ba n k .

- - - -

Status der deutſche n N ote n

nach den im Reichsanzeiger veröffentlichten Wochenüber

( Die Beträge lauten
Passiva .

Event.

täglich GegenBezeichnung

der

Banken.

Grund. Reſerve. Noten . Gegen Unge. | Gegen

31. März ) dedte 31. März
Kapital. Fonds. Umlauf.

1892. Noten . 1892.

Bers
Sonſtige

bindlich

fällige
feiten | Gegen

31. März ] mit
Ber .

31.März

bindlich . 1892. Kündio | 1892.

feiten .
gungs.

friſt.

arnitine Gegen

31.März
Paſſiva. 1892.

Summe Gegen

der 31.März

Paſſiva. ! 1892.

Ver

bindlich

teiten

aus

weiter

1892 .

1-L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

gebe

inli ..

Siſchen

Wechſeln .

2 . 3. 14. 15. 16. TOT 8. 9. 10. 11. 12. 13. 7 14. 15. 16. 17.

L|

120 000 30 000 999 272 -- 27 096 ) 12 055 -- 36 654 535 238 , - 1 398 3 864 +

3 000) 600 1939 – 34 1070 +

+

60184 + 12 4 410 + 1 130 227

+

Reichebant . . . . . . 1

Städt. Bant zu Bredlau

Frankfurter Bant . . . .

Bayeriſche Notenbant . .

Sähftiche Bank zu Dresden

33

62 -18 000 4500 12 635 - 256 8041 -

I

411 6343* + 585 9 234 – 906 1 476

+
|

4 7500 1 629 62 693 – 710 25 941 – 3 568 7191 - 166 969-

16954 + 182530 000 4463) 45 980 – 1933 14 957) – 3 751 12 367 - 1 443

|

3 8701 -

406 +

287 +

1 999|1688 374 – 26 495

- 1 10 166 + 11081

220 50 774 - 797

456 82 883 – 1332

13 110170 —

34 929 + 570

26 807 + 566

32 081 + 185

98 18 920 + 830

1817

| Württeinbergiſche Notenbank 9000 719 1049 -

|

83 98923 854 +

13553 +

628

47

9988 -

8827 –

236

201Badiſche Bant . t
t

T
T

1 629 2 377 + 1056

+

-

I

1 -9000

15 672

10 500

1789 13 889 + 531 8594 + 379 383 * +

i

2918 Bant für Süddeutſchland 1

9 Braunſchweigiſche Banf. .

+

1 701

1321

256603 3 445 + 534 2 384 + 288 2656 -

1

229 1523 + 623 193 -

Zuſammen . 222 672 45 932/1 177 260 — 28 289 91 857 – 43 543 567 788 - 1375 32 141 + 2 667 9311 + 52 2055 104 - 26 903 8 756

Bemer tung e u .

Zu Spalte 5 * : Davon in Abſchnitten zu 100 M = 797 695 550 Me,

- 500 - = 31 932 500 M . ( bei den Banken Nr. 1, 3, 5 ),

· 1000 3 = 345 877 500 Me ( . 1, 2, 3).

Zu Spalte 9 Nr. 3* : Darunter 131800 M . noch nicht zur Einlöſung gelangte Guldennoten .

Zu : 9 . 8 * : . 92 121 M . , , - • Gulden- und Thalernoten .
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Weſe n.

bauken Ende April 18 9 2

ſichten , verglichen mit demjenigen Ende März 1892.

auf tauſend Mark.)
Activa .

Gegen
Metall Sonſtige

Gegen Reicht . Gegen Noten

31. März | faffen . ' 31. März anderer

1892. iHeine. ' 1892. Banten .

Gegen Gegen Gegen

31. März Bedjel. 31. März Lombard. 31. März Effekten . 31. März

1892. 1892. 1892. 1892.

Gegen

31. März

1892.

Summe Gegen

der 31. März

lftiva . 1 1892.- ſtand.
Ultiva.

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

18. 19. 20. 21. 22. 23 . 24 . 25. 26 . 27. 28 . T 29. 1 31. 32. i 33 . 34

25 482 + 1415 105 480 7397 + 882

I

950 722 + 8 314

686 - 25

32888

· 39

- 11 088 | 1692 858 – 27 354 | 1

+ 8 10 264 + 1 1307 +

+

6 3 433 33

+' +

4418 - 24 75500 3033 -

1

810

' + + I w
h
i
c
o

+

21 468 + 6 1511 -

1' + + +

- 1332

– 1538865

11013 - 1711 559 876 -- 19034

176 - 75 5 890 , + 1 428

30651 + 87

4 749 + 2 932 42043 - 3 973

68 649 ; - 2 467

19 478

122 + 52 18 384 +

464 + 85 17 969 + 1378

133 + 78 6672 ' - 36

++

3 619 908 - 110 170

+

31 815 -

22 316 +

11 039 +

4 558 –

I

5976 -

657 : +

+

114

7

52

920 120

+ '

570

+ +

8

148 +5 20 1 483 2066 +

-+ + +

-

46 +

28

49 +

1 365 4 732 - 2 720

I

- 1161

I

4803 +

8791 +

+

67

137

32 081 +

18 964 +31 2 550 + 181 226 + 10

+

8455

+

462 863

+

1 031 236 ' + 9 390

+- 300+ 10 **+ *|** -- - -10 - + - * --
26 699 + 1 587 27 468 + 4277 769612 - 22 835 128 459 - 7867 19 446 ' + 822 57 345 - 13011 2060 265 -- 27 637
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4 . F inanz -Weſe n .

Bekanntmachung,

betreffend die Looſe der Prämien - Anleihe Bevilacqua la Masa .

- - - - -- - -

In Folge Neuorganiſation der im Jahre 1870 von der Herzogin von Bevilacqua la Masa auf

genommenen Prämien - Anleihe werden die noch zu ziehenden Schuldverſchreibungen durch neue gleich

artige Stücke erſeßt. Mit Rückſicht hierauf hat der Bundesrath genehmigt, daß diejenigen neuen Stücke

der Anleihe, welche an Stelle eingezogener, mit dem deutſchen Stempel auf Grund des Geſekes, betreffend

die Inhaber- Papiere mit Prämien , vom 8 . Juni 1871 (Reichs -Geſekbl. S . 210) vorſchriftsmäßig verſehener

derartiger Schuldverſchreibungen zur Verausgabung gelangen , durch eine darauf zu feßende beſondere

Beſcheinigung als in Deutſchland umlaufsfähig anerkannt werden .

Um dieſe Beſcheinigung zu erlangen , haben die Inhaber mit dem deutſchen Prämienſtempel ver

ſehener Schuldverſchreibungen ſolche vor dem Umtauſch bei dem Reichsſchaßamt zur Stempelprüfung

einzureichen . Nach erfolgter Prüfung werden die Stempelmarken ungültig gemacht und die Schuldver

ſchreibungen dem Einreicher zurückgegeben . Soweit die Abſtempelung als echt und vorſchriftsmäßig anzu

erkennen war, werden die entſprechenden nach vollzogenem Umtauſch vorzulegenden Erſabſtücke ſeitens des

Reichsſchaßamts mit dem Vermerk: „ Als umlaufsfähig in Deutſchland anerkannt“ verſehen werden.

Berlin , den 7. Mai 1892.

Der Reichskanzler.

In Vertretung : Freiherr v . Malbahn.

5 . Zolls und Steuer -Weie n .

Veränderungen in dem Stande oder den Befugniſſen der Zoll- und Steuerſtellen .

Im Königreich Preußen.

Es iſt ertheilt worden :

dem Steueramt I. zu Höchſt a. M . im Bezirk des Hauptſteueramts zu Biebrich die Befugniß

zur Erledigung von Begleitſcheinen I über Natrium -Metall,

dem Steueramt I. zu Mülheim a . Rhein im Bezirk des Hauptſteueramts für inländiſche Gegen

ſtände zu Cöln die Befugniß zur Ausfertigung und Erledigung von Begleitſcheinen ( über Petroleum ſowie

zur Ausfertigung von Begleitſcheinen II über Petroleum und

dem Hauptſteueramt zu Breußiſch -Stargardt die unbeſchränkte Befugniß zur Erledigung von

Begleitſcheinen 1.

Im Bezirk der Königlichen Provinzial-Steuer- Direktion zu Cöln ſind folgende Veränderungen

eingetreten :

die Steuerämter I. zu Adenau und Altenkirchen im Bezirk des Hauptſteueramts zu Neuwied ,

und das Steueramt II. zu Nideggen , im Bezirk des Hauptzollamts zu Malmedy, ſind aufgehoben.

Das Hauptſteueramt zu Uerdingen iſt unter Errichtung eines Steueramts I. an dieſem Drte

aufgehoben ; das neu errichtete Amt iſt einſchließlich der Zuckerſteuerſtellen in Uerdingen dem Hauptſteuer

amt zu Crefeld unterſtellt.

In Düren iſt unter Aufhebung des zum Hauptamtsbezirk Aachen gehörigen Steueramts I. an

dieſem Orte ein Hauptſteueramt errichtet ; dem neuen Hauptamte ſind außer den Zuckerſteuerſtellen Düren ,

Jülich (bisher Hauptamtsbezirk Neuß) und Euskirchen (bisher Hauptamisbezirk Cöln ) von dem Haupt

zollamt zu Aachen die Steuerämter í. zu Eſchweiler und Stolberg , von dem Hauptzollamt zu Ralden

kirchen das Steueramt I. zu Linnich , von dem Hauptſteueramtzu Neuß das Steueramt I. zu Jülich , von
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dem Hauptſteueramt für inländiſche Gegenſtände zu Cöln das Steueramt I. zu Euskirchen und von dem

Hauptzollamt zu Malmedy das Steueramt II. zu Gemünd zugetheilt worden .

Es ſind überwieſen :

1 . von dem þauptzollamt Kaldenkirchen das Steueramt I. zu Erkelenz an das Hauptſteueramt

zu Neuß, ſowie das Steueramt J. zu Geilenkirchen und das Nebenzollamt II. zu Scherpenſeel

an das Hauptzolamt zu Aachen ;

2 . von dem Hauptſteueramt zu Crefeld das Steueramt I. zu Rheydt an das Hauptſteueramt zu

Neuß ;

3 . von dem Hauptſteueramt zu Trier das Steueramt II. zu Hillesheim und das Steueramt II.

zu Prüm an das HauptzoWamtzu Malmedy, ſowie das Steueramt II. zu Perl und die Ueber

gangsabgaben -Hebeſtelle zu Nennig an das Hauptſteueramt zu Saarbrücken ;

4 . von dem þauptſteueramt zu Coblenz das Steueramt I. zu Bernkaſtel und das Steueramt I.

zu Wittlich an das Hauptſteueramt zu Trier ;

5 . von dem Hauptſteueramt zu Kreuznach das Steueramt 1. zu St. Goar an das Hauptſteuer

amt zu Coblenz;

6 . von dem Hauptſteueramt zu Neuwied das Steueramt II. zu Ahrweiler, das Steueramt I. 211

Andernach , das Steueramt I. zu Mayen , das Steueramt I. zu Niedermendig und das Steuer

amt II. zu Sinzig an das Hauptſteueramt zu Coblenz;

7. von dem Hauptſteueramt für inländiſche Gegenſtände zu Cöln das Steueramt I. zu Königs

winter und das Steueramt I. zu Siegburg an das Hauptſteueramt zu Neuwied ;

8 . von dem Hauptſteueramt zu Elberfeld das Steueramt l. zu Solingen an das Hauptſteueramt

zu Düſſeldorf.

Dem Hauptſteueramt zu Düren ſind folgende Abfertigungsbefugniſſe beigelegt worden :

zur Ausfertigung und Erledigung von Begleitſcheinen I und II " jeder Art, in Bezug auf die

Verſendungen von inländiſchem Salz jedoch nur die Befugniß zur Erledigung,

zur Ausfertigung und Erledigung von Verſendungsſcheinen I und Ii über inländiſchen Taback,

zur Ausfertigung und Erledigung von Branntwein -Verſendungsſcheinen ,

zur Ausfertigung von Muſterpäſſen über Gegenſtände des freien Verkehrs,

zu Abfertigungen im Eiſenbahnverkehr, nämlich :

Waaren - Ein - und Ausgang (SS. 63 und 66 bis 71 des Vereinszollgeſekes),

Aus - und Umladungen der unter Wagenverſchluß beförderten Güter (8 . 65 des Veveins

zollgeſeßes ),

Wiederanlegung des amtlichen Verſchluſſes bei Verſchlußverleßungen (8 . 96 des Vereins

zollgeſeßes und §. 27 des Eiſenbahn -Zollregulativs ),

Abfertigung der unter Eiſenbahnwagenverſchluß eingehenden Begleitſcheingüter,

zur Abfertigung von

Baumwollengarnen Nr. 2 c 1, 2 und 3 des Zolltarifs ,

Wollenwaaren Nr. 41 d 5 und 41 d 6 des Zolltarifs ,

zu anderen als den höchſten Zollfäßen der betreffenden Tarifpoſition ,

zur Abfertigung des mit dem Anſpruch auf Steuervergütung ausgehenden Bieres , Brannt

weins (mit Ausſchluß der Liköre und Fruchtſäfte) und Tabacks ,

zur Erhebung von Uebergangsabgaben , ſowie zur Ausfertigung und Erledigung von Ueber

gangsſcheinen.

Das Steueramt I. zu Uerdingen hat Niederlagerecht und folgende Abfertigungsbefugniſſe:

zur Ausfertigung und Erledigung von Begleitſcheinen I und II jeder Art, einſchließlich der

Salz- und Zuckerbegleitſcheine,

zur Ausfertigung und Erledigung von Verſendungsſcheinen über inländiſchen Taback,

zur Ausfertigung und Erledigung von Branntwein - Verſendungsſcheinen ,

zu Abfertigungen im Eiſenbahnverkehr, nämlich :

Waaren -Ein - und Ausgang (SS. 63 und 66 bis 71 des Vereinszollgeſeßes ), Aus- und

Umladungen der unter Wagenverſchluß beförderten Güter (S. 65 des Vereinszoll

geſeßes ), Wiederanlegung des amtlichen Verſchluſſes bei Verſchlußverleßungen (S . 96

des Vereinszollgeſeßes und §. 27 des Eiſenbahn -Zollregulativs),

Abfertigung der unter Eiſenbahnwagenverſchluß eingehenden Begleitſcheingüter,
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zur Abfertigung von

Baumwollengarnen Nr. 2 c 1, 2 und 3 des Zolltarifs ,

Leinengarnen Nr. 22 a und b des Zolltarifs ,

Wollenwaaren Nr. 41 d 5 und 41 d 6 des zolltarifs ,

zu anderen als den höchſten Zoufäßen der betreffenden Tarifpoſition ,

zur Abfertigung des mit dem Anſpruch auf Steuervergütung ausgehenden Bieres, Brannt

weins (mit Ausnahme der Liföre und Fruchtſäfte) und Tabads, ſowie der ausgehenden

nicht unter ſtehender Kontrole eingeſalzenen Gegenſtände, für welche Salzabgabevergütung

beanſprucht wird,

zur Erhebung von Uebergangsabgaben , ſowie zur Ausfertigung und Erledigung von Ueber

gangsſcheinen .

Ferner iſt dem Steueramt I. zu Uerdingen die unbeſchränkte Befugniß zur Abfertigung des

mit dem Anſpruch auf Steuervergütung ausgehenden oder niedergelegten Zuckers aller Art durch Beſchluß

des Bundesraths vom 3 . März d . Is . beigelegt worden .

. Im Bezirk des Hauptſteueramts zu Magdeburg II iſt die bisher ſelbſtändige Zuckerſteuerſtelle

zu Calbe a. S . II. mit dem Steueramt 1. zu Barby verbunden worden. Dieſelbe iſt fortan für die

Zuckerfabrik zu Barby zuſtändig .

Die Zuckerſteuerſtelle zu Calbe a . S . I. ift künftig für die Zuckerfabriken zu Calbe a . S . und

Groß -Roſenburg zuſtändig .

Die Steuerämter I. zu Schildau im Bezirk des Hauptſteueramts zu Mühlberg und zu Wettin

im Bezirk des Hauptſteueramts zu Halle a . S . ſind aufgehoben worden .

Zu Benkheim im Bezirk des Hauptſteueramts zu Gumbinnen iſt ein Steueramt II. errichtet

und das Steueramt I. zu Auras im Bezirk des Hauptſteueramts zu Breslau || nach Obernigk ver

legt worden .

Im Bezirk des Hauptſteueramts zu Preußiſch Stargardt iſt das Steueramt I. zu Mewe nach

Pelplin verlegt und mit der dort befindlichen Zuckerſteuerſtelle vereinigt worden .

Im Großherzogthum Heſſen .

Zu Neckarshauſen in Bezirk des Hauptſteueramts zu Darmſtadt iſt eine Ortseinnehmerei mit

der Befugniß zur Eingangsabfertigung von Bier, Wein und Obſtwein ſowie zur Ausfertigung und Er

ledigung von Uebergangsſcheinen über Bier, Wein und Obſtwein errichtet worden.

Der Ortseinnehmerei zu Seligenſtadt im Bezirk des Hauptſteueramts zu Offenbach iſt die

Befugniß zur Ausfertigung von Uebergangsſcheinen über Bier, Wein und Obſtwein ertheilt worden.

Im Gebiet der freien und Hanſeſtadt Hamburg.

Der Zollabfertigungsſtelle Sternſchanze im Bezirk des Hauptzollamts Kehrwieder iſt die

Befugniß zur Ausfertigung und Erledigung von Begleitſcheinen 1 über inländiſchen Zucker beigelegtworden.

In Elſaß- Lothringen .

In dem Verzeichniß derjenigen Zoll- und Steuerſtellen , welchen die Befugniß zur Abfertigung

der ſogenannten Plattſtichgewebe aus Baumwolle beigelegt worden iſt – Central- Blatt 1892 S . 90 u . 91

- iſt unter Elſaß-Lothringen ſtatt: „Nebenzollamt 1. zu Weſſerling“ zu ſeben :

„ Nebenzollamt I. zu Urbis , Abfertigungsſtelle zu Weſſerling.“

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 7. April d . Is. beſchloſſen ,

1 . daß die zwiſchen dem Rangirbahnhofe Wilhelmsburg und dem Venloer Bahnhofe zu Hamburg

neu anzulegenden Bahngeleiſe in bas zollgebiet einbezogen werden , dergeſtalt, daß die Zoll

grenze bei ihrem Uebertritt auf das linke Elbufer auch ferner dem weſtlichen Rande der Elb

brücke folgt;'
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2. daß ein Terrainabſchnitt auf dem Kuhwärder in Hamburg dem Zollgebiet mit der Maßgabe

angeſchloſſen werde, daß die Zolgrenze durch den auf der Dítſeite dieſes Abſchnittes zu errich

tenden Deich gebildet wird und daß hiernach in der Beſchreibung des Laufes der Grenze

(vergl. Central-Blatt 1888 S . 914 Zeile 15 von oben ) die Worte „bis zum Köhlbranddeiche"

durch die Worte

bis zu dem etwa 700 Meter vor Erreichung des Köhlbranddeiches abzweigenden Deiche"

zu erſeßen ſind ;

3. daß der Zollinländiſche Niederhafen am Johannisbollwerk und an der Straße „ Vorſeßen “

in Hamburg bis zu einer Breite von durchweg 110 Meter erweitert und die durch Zollpalli

ſaden gebildete Zolgrenze demgemäß in das Freihafengebiet vorgeſchoben werde.

6 . Koniula t -Weje n.

Das Kaiſerliche Vize-Konſulat in Goletta (Tunis ) iſt bis auf weiteres zur Einziehung gelangt.

Der Kaiſerliche General-Konſul in Warſchau, Wirkliche Geheime Legationsrath Freiherr von Rechenberg

iſt geſtorben.

7 . Polizei Wefe n.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Alter und HeimathE
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beftrafung.

Behörde, welche die
Ausweiſung

beſchloffen hat.

Datum

des

Ausweiſungs.

befφίuffes.
der Uusgewieſenen .

-

Auf Grund des g. 362 des Strafgeſeßbuchs :

1. Jojef Ebrne, Heizer geboren am 24. Februar 1862 zu Frei. Landſtreichen , Königlich preußiſcher He. 28. April d. J.

| und Arbeiter , burg , Baden , ortsangehörig zu Alten . gierungs-Präſident zu

ſtadt, Tirol, Hannover,

2. | Lambert Heil , Buch geboren am 25. Juli 1866 zu Ried, Betteln , Röniglich preußiſcher Re. 30 . April d. J.

binder, Ober - Deſterreich, ortsangehörig zu gierungs · Präſident zu

Biſtrau , Bezirk Politſchka , Böhmen , liegniß ,

3 . Meyer Kuſchneider geboren am 15 . Auguſt 1867 zu War. Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re- 27 . April d. J.

(alias Salomon Hil ſchau, Ruſſiſch . Polen , ortsangehörig gierungs · Präſident zu

ler ), Cigarrenmacher, ebendaſelbſt,

4 . Anton Mitwißky, geboren am 7 . April 1862 zu Kriesdorf, desgleichen , Röniglich ſächſiſche Kreis - 23. März d . I.

Färbergehilfe, Bezirk Turnau , Böhmen , ortsangehörig hauptmannſchaft

zu Seifersdorf, Bezirk Gabel, eben . Baußen,

daſelbſt,

5. Marianne Nieljen , geboren am 29. April 1855 zu Melbye, gewerbsmäßige Un. Polizeibehörde in Ham - 30 . April d . J.

unverebelichte Schnei. Dänemark, däniſche Staatsangehörige, zucht, burg,

derin ,

Sain ,
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Name und Stand Polo Alter und Heimatis Datum

des1
6

a
q
u
ǝ
l
n
v
3

Grund

Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.
der

lisand der Ausgewieſenen . O

Ausweiſungs.

beſchluffes.

6 .

Königlich preußiſcher Re- 30. April d. I .

gierungs- Präſident zu

Sthleswig ,

Königlich bayeriſche Po. 29.März d. I .
lizei- Direktion München ,

6 . Wenzel Ritichel, geboren am 2. April 1860 zu Michels. Betteln ,
19 Dachdecer, ITC 1 berg, Böhmen, ortsangehörig ebenda.

To all felbſt,
7 . Karl Stroß geboren am 5 . Auguſt 1871 zu Schütten - Landſtreichen ,

Spängler , hofen , Böhmen , öſterreichiſcher Staats.
angehöriger,

8 . Ferdinand Svaigl geboren am 28. Oktober 1872 zu Franz. desgleichen ,
| (Schwaigi), Fabrik. dorf, Bezirk Schüttenhofen , Böhmen ,

arbeiter, öſterreichiſcher Staatsangehöriger ,
9 . Ignaz Svaigi geboren am 16 . März 1874 zu Franz- desgleichen ,

(Schwaigi), Fabrit dorf, Bezirk Schüttenhofen , Böhmen ,
arbeiter, öſterreichiſcher Staatsangehöriger

dieſelbe, 12. April d . J .

dieſelbe, desgleichen .

Berlin , Carl Heymanns Verlag. - Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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1 . Koniu I a t -Weſe n .

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs den bisherigen Konſul in Marſeillé Dr. von

Eckardt, unter Beilegung des Karakters als General-Konſul, zum Konſul für Schweden in Stockholm zu

crnennen geruht.

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs den bisherigen vortragenden Rath im Aus

wärtigen Amt, Wirklichen Legationsrath Dr. Rettich , unter gleichzeitiger Beilegung des Karakters als

General-Konſul, zum Konſul in Kopenhagen zu ernennen geruht.

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs den bisher mit der kommiſſariſchen Verwaltung

des Konſulats in Trieſt betrauten General-Konſul Michahelles zum Konſul daſelbſt, unter Belaſſung

des Karakters als General-Konſul, zu ernennen geruht.

Dem bisherigen Kaiſerlichen Vize-Konſul in Tripolis ( Tripolitanien ), Egidio Roſſi , iſt die nachgeſuchte

Entlaſſung aus dem Reichsdienſte ertheilt worden .
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2 . Fin a n z - W efe n.

Nachweiſung der zur Anſchreibung gelangten Einnahmen " (einſchließlich der kreditirten Beträge) an

Zöllen und gemeinſchaftlichen Verbrauchsſteuern ſowie anderer Einnahmen im Deutſchen Reich

für die Zeit vom 1. April 1892 bis zum Schluſſe des Monats April 1892.

11.

I
I

Bezeichnung

Bleiben

Die Sol .
Einnahme beträgt

vom Beginn des Ausfuhr.
Etatsjabres bis

zum Schluſſe des Vergütungen
obengenannten

Monats

To Me

2 . 3.

der

Einnahme

in demſelben

Zeitraum

des Vorjahres

(Spalte 4 )

Me

Differenz

| zwiſchen den
Spalten 4

und 5 ,

+ mehr

- wenigerEinnahmen .

+

- +

31 966 544

549 349

1 320 569

3 838 303

2 656 459

1 225 966

2827

580

8 764 717

5 822

389

509 958

31 963 717

548 769

7 444 148

3 832 481

2 656 070

716 008

28 923 692

585 230

9 668 209

4 302 364

2 936 503

659 541

3 040 025

36 461

2 224 061

469 883

280 433

56 467

-
. ..

. .. . . 8 393 360

2 443 654

260 378

12 745

219

8380 615

2 443 435

260 378

10 353 373

2 461417

251 064

1972 758

17 982

9314

Zölle . . i . · · · · · · · · ·
Tabadſteuer . · · · · · · · · ·
Zudermaterialſteuer . : : . . . . . .
Verbrauchsabgabe von Zucker . . . . . .
Salzſteuer . . . . . . . . . . .

Maiſchbottich . und Branntweinmaterialſteuer

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zu.

ſchlag zu derſelben . .
Brauſteuer . .
Uebergangsabgabe von Bier . . . . . .

Summe .

Spielkartenſtempel . . . . . . . . .
Wechſelſtempelſteuer . . . . . . . . .

Stempelſteuer für
a ) Werthpapiere .

6) Kauf u. ſonſtige Anſchaffungsgeſchäfte
c ) Cooje zu :

Privatlotterien . . .
Staatslotterien · · · · ·

+

+52 654 582 9 297 257 43 357 325

86 436

670 518

40 804 975

104 766

722 030

2 552 350

18 330

51 512

I
l
||

259 860

826 795

316 932

1 014 913

57 072

188 118

|

+

113 211

623 985

65 072

700 516

48 139

76 531

Anmerkung. Die zur Reichskaffe gelangte Iſt - Einnahme abzüglich der Ausfuhr. Vergütungen und Verwaltungs.
koſten beträgt bei den nach bezeichneten Einnahmen bis Ende April 1892:

Bezeichnung

der

E i n n a 5 m e n .

Ift-Einnahme vom
Beginn des Etatsjabres

bis zum Schluſſe des
obengenannten Monats

- M

Iſt-Einnahme in
demielben Zeitraum des

Vorjahres

Differenz zwiſchen den
Špalten 2 und 3 ,

+ mehr

- weniger

Mi M

2 . 4 .

27 092 053

687 912

14 360 842

5 027 086

3 454 581

1 544 236

23 681 167

678 211

11 451 544

5 404 970

3 583 128

1 367 352

+++
1
1
+

3 410 886

9701

2 909 298

377 884

128 547

176 884

Zölle . . . . . . . . . . . .

Tabadſteuer . . . . . . . . . . . .
Zudermaterialſteuer . . . . . . . . . .
Verbrauchsabgabe von Zucker . . . . . . .

Salzſteuer . . . . . . . . . . . . .

Maiſchbottich , und Branntweinmaterialſteuer . .

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zuſchlag
zu derſelben . . . . . . . . . . .

Brauſteuer und Uebergangsabgabe von Bier . .

Summe .
Spielkartenſtempel . . . . . . . . . . . 1

9 027 394

2 299 349

8 958 022

2 307 416

+1

69 372

8 067

63493 453

111 48163491481
57 431810

121 030

+
!

+ 6061643

9 549
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3 . Zoll - und Ste u e r - W ei e n .

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 28. April 8. I . Folgendes beſchloſſen :

1 . Deutſche Güter, welche aus dem deutſchen Zollgebiete zur internationalen Ausſtellung für

Muſik und Theaterweſen in Wien geſendet worden ſind und von dort mit dein Anſpruche auf

zollfreien Einlaß zurückgebracht werden , ſind vor dem Abgange in Wien von dem zuſtändigen

Verſender dem Kaiſerlichen Konſul daſelbſt unter Uebergabe von Verzeichniſſen über den Inhalt

der zu verſendenden Kolli anzumelden .

2 . Der Kaiſerliche Konſul ertheilt nach erfolgter Prüfung den Rückſendungsnachweis nach Maß

gabe eines Formulars, welches die Firma, an welche die Sendung zurückgeht, Zeichen und

Nummer, Anzahl, Art der Verpackung, Gewicht und Inhalt der Kolli zu enthalten hat.

3. Von Anlage eines Zollverſchluſſes wird abgeſehen , dagegen die Zollfreiheit der Güter davon

abhängig gemacht, daß die Kolli mit von dem Kaiſerlichen Sonſul zu liefernden Zetteln be

klebt werden , auf welchen der Name des Empfängers des zurückgehenden Ausſtellungsgutes ,

der Beſtimmungsort und die Ordnungsnummer angegeben iſt.

4 . Sendungen dieſer Art können auf Grund des Rückſendungsnachweiſes an der Grenze zollfrei

in den freien Verkehr geſeßt werden ; wird die Abfertigung bei dem Amte des Beſtimmungs

ortes beantragt, oder ergeben ſich bei der Abfertigung an der Grenze Anſtände, ſo ſind die

Güter unter Zollkontrole mit dem Rückſendungsnachweiſe dem zuſtändigen Amt zu überweiſen ,

welchem die ſchließliche Abfertigung obliegt.

Berlin , den 18. Mai 1892.

Der Reichskanzler .

In Vertretung : Freiherr v . Malbahn.

Auf Grund der Beſtimmung im Artikel 36 der Reichsverfaſſung iſt nach Vernehmung des Ausſchuſſes

des Bundesraths für Zoll- und Steuerweſen

1. der Königlich preußiſche Reviſions- Inſpektor Münſter zu Osnabrück an Stelle des in den

Landesdienſt zurückberufenen Königlich preußiſchen Reviſions - Inſpektors Krull den Königlich

bayeriſchen Hauptzollämtern zu Lindau, Memmingen , München , Pfronten und Roſenheim als

Stations-Kontrolör, mit dem Wohnſiß in München,

2 . der Königlich preußiſche Steuer- Inſpektor Schwarz zu Marburg an Stelle des in den Landes

dienſt zurückberufenen Königlich preußiſchen Reviſions- Inſpektors Fillié den Großherzoglid )

badiſchen Hauptſteuerämtern zu Freiburg i. Br., Lörrach, Säckingen und Stühlingen , ſowie in

Bezug auf die Tabackſteuer und die Branntweinſteuer den in den Bezirken dieſer Hauptämter

gelegenen , mit der Verwaltung der gedachten Abgaben betrauten Großherzoglich badiſchen

Ober- Einnehmereien als Stations-Kontrolör, mit dem Wohnſit in Baſel,

3. der Königlich preußiſche Steuer-Inſpektor Berg zu Danzig an Stelle des in den Landesdienſt

zurückberufenen Königlich preußiſchen Steuer - Inſpektors Hoffmann den Königlich bayeriſchen

Hauptzollämtern zu Landshut, Paſſau, Reichenhall, Simbach und Zwieſel als Stations-kon

trolör, mit dem Wohnſiß in Paſſau,

vom 1. Mai d . I. ab beigeordnet worden .

Pem Stations-Kontrolör, Miniſterial-Sekretär Moſer zu Cöln iſt von der Großherzoglich badiſchen

Regierung der Titel eines Zoll-Inſpektors mit dem Range eines Hauptamts -Kontrolörs verliehen worden .

50 *
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4 . S t a t i ft i k.

Die nach der Verfaſſung und den Beſeben des Reichs feſtzuſtellendeu flevölkerungszahlen nach der

Volkszählung vom 1. Dezember 1890.

Die ortsanweſende Bevölkerung der einzelnen Bundesſtaaten mit Unterſcheidung der

Reichsangehörigen und Reichsausländer

ſowie der reichsangehörigen aktiven Militärperſonen ,

auch ortsanweſende Bevölkerung des deutſchen Zollgebiets und der Zollausſchlüſſe.

der

Sta a ten.

Drts

anweſende

Bevölkerung

am 1. Des

|zember 1890

überhaupt.

Darunter in den einzelnen Mithin Ortsanweſende

Staaten anweſende reichsange. Bevölkerung

hörige Bevöl
reichss ferung der

angehörige einzelnen
des

Reichs Reichs -
Zoll

aktive Staaten , mit deutſchen

Militär- Ausſchluß der
aus

an aus perſonen aktiven Milis 30lgebiets ſchlüſſe

länder.gehörige.*) |
(in Spalte3 tärperſonen

mit ent- (Militär-Erſat , in der Begrenzung am
halten ). Bevölterung). 1. Dezember 1890.

7 . I 8.- 2 . 6 .

ohne Helgoland 346
I. Preußen

412

29 955 281 29 790 483 164 798 292 173 29 498 310 29 954 935

1 . Preußen i mit : 29 957 367 29 792 562 164 805 292 193 29 500 369 29 954 935 2 432

II. Bayern . . 5 594 982
.

5 520 669 74 313 51 422 5 469 247 5 594 982
. . . .

III. Sachſen . . . . . . 3 502684 3 423 542 79 142 31 094 3 392 448 · 3 502684

IV. Württemberg · . . . . 2036 522 2024 296 12 226 19 507 2004 789 2036 522

V . Baden . . 1 657 867 1 640 015 17 852 17 425 1622 590 1 654 000 3 867

VI. Heſſen . . . 992 883 989 4111 3 472 15 778 973 633 992 883

VII. Mecklenburg-Schwerin . 578 342 575 714 2628 5 189 570 525 578 342

VIII. Sachſen -Weimar . . 326 091 324 765 1 326 1835 322 930 326 091

IX . Medlenburg-Streliß . 97 978 97 768 210 730 97 038 97 978

X . Oldenburg · · · · · 354 968 353 079 1 889 2 894 350 185 354 968

XI. Braunſchweig . . . . 403 773 401 757 2016 2 684 399 073 403 773

XII. Sachſen -Meiningen . . . 223 832 223 420 1 758 221 662 223 832

XIII. Sachſen -Altenburg . . 170 864 169 974 890 689 169 285 170 864

XIV . Sachſen -Coburg und Gotha 206 513 205 851 662 1 321 204 530 206 513

XV. Anhalt 271 963 271 196 767 1 807 269 389 271 963

XVI. Schwarzburg - Sonders

hauſen 75 510 75 347 163 558 74 789 75 510

XVII. Schwarzburg-Rudolſtadt . 85 863 85 720 143 566 85 154 85 863

XVIII. Waldeck . : : : : : 57 281 57 200 585 56 615 57 281

XIX . Reuß älterer Linie . . . 62 754 61 838 916 73 61 765 62 754

XX . Reuß jüngerer Linie . . 119 811 118 961 850 118 444 119 811

XXI. Schaumburg-Lippe . . 39 163 39 111 52 38 543 39 163

XXII. Lippe . . . 128 495 128 365 128 495
.

130 127 688
. 677

. .
XXIII. Lübeck : : 76 485 74 654

:
626 74 028 76 4851 831

: : : :
XXIV. Bremen . · · · . . 180 443 177 159 3 284 740 176 419 179677

.
766

XXV. Hamburg . . . . . . 622 530 605 782 16 748 1 394 604 388 ) 617 307 5 223

XXVI. Elſaß-Lothringen . . . . 1 603 506 1557 043 46 463 67 354 1489689 1603 506

Deutschea Nuit ohne Helgo'and 49 426 384 48 993 120 433 264 519 964 ) 48 473 1561 49 416 182 10202

mit | 49 428 470 48 995 199 433 271 519 984 48 475 215 49416 182 12 288

Außerdem : Luxemburg , 211 088

die öſterreichiſche Gemeinde Jungholz . . . . . . . . . . . . . 200

Mithin Geſammtes Zollgebiet . . . . 49627 470

Dazu ſeit 1. Mai 1891 die öſterreichiſche Gemeinde Mittelberg ( Bevölferung am
31. Dezember 1890 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 282

*) Mit Einſchluß derjenigen Perſonen , deren Staatsangehörigkeit nicht erınittelt iſt.

T
i
l
l

I
I
I
I

81

517

568
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5 . M a rine und Schiffah r t.

Ueberſicht, betreffend den Umfang, in welchem deutſche Schiffsmeßbriefe in ausländiſchen Häfen

anerkannt werden .

Die Staaten , in deren Häfen deutſche Schiffsmeßbriefe anerkannt werden , ſondern ſich in drei

Gruppen , je nachdem nur die ordentlichen Schiffsmeßbriefe, oder neben dieſen Meßbriefen auch die Meß

briefe für Dampfſchiffe , bei denen der Netto -Raumgehalt unter Anwendung des britiſchen Abzugsverfahrens

ermittelt iſt, oder endlich die Meßbriefe für Dampfſchiffe für die Fahrt durch den Suezkanal An

erkennung finden .

In

Belgien ,

Chile und

Schweden -Norwegen

werden die auf Grund der Schiffsvermeſſungs-Drdnungen vom 5 . Juli 1872 und vom 20. Juni 1888

für deutſche Schiffe ausgeſtellten Meßbriefe , mit Ausnahme der gemäß §. 17 der Verordnung vom

20. Juni 1888 unter Anwendung des britiſchen Abzugsverfahrens für Dampfſchiffe ausgeſtellten Spezial

meßbriefe anerkannt.

Daſſelbe gilt für

die Vereinigten Staaten von Amerika ,

ſoweit der Geſammtabzug vom Brutto- Raumgehalt 50 % des lepteren nicht überſteigt.

Rußland

werden zur Zeit nur die auf Grund der Schiffsvermeſſungs -Ordnung vom 5. Juli 1872 ausgeſtellten

Meßbriefe anerkannt.

II .

In

Frankreich ,

Griechenland,

Großbritannien ,

Italien und

Deſterreich -Ungarn

werden die auf Grund der Schiffsvermeſſungs -Ordnungen vom 5 . Juli 1872 und vom 20 . Juni 1888

für deutſche Schiffe ausgeſtellten Meßbriefe , einſchließlich der unter I gedachten Spezialmeßbriefe für

Dampfſchiffe anerkannt. Führer deutſcher Dampfſchiffe , welche ſich nicht im Beſit ſolcher Spezial

meßbriefe befinden , ſind berechtigt, die Feſtſtellung der Abzüge für Maſchinen -, Keſſel- und Kohlenräume

nach den Vorſchriften des ausländiſchen Staates zu verlangen .

III.

In

Dänemark,

den Niederlanden , einſchließlich der niederländiſch-indiſchen Kolonien , und
Spanien

werden neben den unter I bezeichneten ordentlichen Meßbriefen auch die auf Grund der Vorſchriften vom

15 . April 1879 und vom 29. November 1888 für die Fahrt durch den Suezkanal ausgeſtellten Spezial

meßbriefe deutſcher Dampfichiffe anerkannt. Für deutſche Dampfſchiffe, welche ſich nicht im Beſiße ſolcher

Spezialmeßbriefe befinden , kann die Feſtſtellung der Abzüge für Maſchinen - , Keſſel- und Kohlenräume

nach den ausländiſchen Vorſchriften verlangt werden .

Berlin , den 15 . Mai 1892.
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6 . Polizei Weſen.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Alter und Seimath

C
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.1

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſungs.

bеflufјев.
der Ausgewieſenen .

-

1. Johann Baptiſt

Berchem , Tage-
löhner ,

2 . Anton Heizal,

Schneidergeſelle,

3 . Alwin Hodauf,
Bäder,

Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs:

geboren am 21. April 1848, ortsange. Landſtreichen , Großherzoglich badiſcher 28.März d. J.

hörig zu Luremburg, Landeskominiſjär zu

Konſtanz,

geboren am 26 . April 1856 zu Hodkow , Betteln , Röniglich ſächſiſche Kreis - 23. April d. J .

Bezirt Ledetich , Böhinen , ortsange: bauptmannſchaft

hörig ebendaſelbſt, Baußen ,

geboren am 29. Februar 1872 zu Alt. desgleichen , dieſelbe, 22.Aprit d. J.
gersdorf, Bezirk Löbau, Sachſen , orts .

angehörig zu Hermsdorf, Bezirk Gabel,
Böhmen ,

geboren am 9. März 1864 zu Wieſen - gewerbsmäßige Un- Königlich preußiſcher Re- 30. April d. J.

thal , Böhmen , ortsangehörig ebenda. zucht, gierungs- Präſident zu

ſelbſt, Magdeburg,

geboren am 13 . Februar 1860 zu Dlouby, Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re. 4. März d. J.

Kreis Neuſtädtel, Mähren , ortsanger gierungs • Präſident zu

hörig ebendaſeibſt, Frankfurt a . D .

geboren im Jahre 1865 zu Wien , Defter. desgleichen , Königlich preußiſcher Re- 3 . Mai d. J.

reich , ortsangehörig zu Zawieſchin , gierungs · Präſident zu
Fölmeli, Potsdam ,

4 . Franziska Höll ,

unverebelichte,

5 . Johann Pichal,
Bäder,

6 . Anton Vavrinec,

Arbeiter,

- - -

Berlin , Carl Geymanns Verlag. – Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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1. Po ſt und Teleg r a ph e n -Weſe n .

(Ueberſebung.)

Union postale universelle . Weltpoftverein .

Convention postale universelle conclue entre Weltpoſtvertrag, abgeſchloſſen zwiſchen Deutſch

l'Allemagne et les Protectorats Allemands, les land und den Deutſchen Schußgebieten , den

Etats-Unis d'Amérique, la République Argentine, Vereinigten Staaten von Amerika , der Argenti

l'Autriche-Hongrie , la Belgique , la Bolivie, niſchen Republik , Deſterreich -Ungarn , Belgien ,

le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la République Bolivien , Braſilien , Bulgarien , Chile, der Re

de Colombie , l'État Indépendant du Congo, la publik Columbien , dem Unabhängigen Kongoſtaat,

République de Costa -Rica , le Danemark et les der Republik Coſta - Rica , Dänemark und den

Colonies Danoises , la République Dominicaine, Däniſchen Kolonien , der Republik San Domingo,

l'Egypte, l'Equateur, l'Espagne et les Colo - Egypten , Ecuador, Spanien und den Spaniſchen

nies Espagnoles, la France et les Colonies Kolonien, Frankreich und den Franzöſiſchen Ko

Françaises , la Grande-Bretagne et diverses lonien , Großbritannien und verſchiedenen Bri

Colonies Britanniques, les Colonies Britanniques tiſchen Kolonien , den Britiſchen Rolonien von

d 'Australasie , le Canada , l' Inde Britannique, Auſtralaſien , Canada, Britiſch - Indien, Griechen

la Grèce , le Guatemala , la République d 'Haïti, land, Guatemala , der Republik Haiti, dem König
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le Royaume d 'Hawaï , la République du Hon- reich Hawaii, der Republik Honduras , Italien ,

duras, l' Italie, le Japon , la République de Libéria , Japan , der Republik Liberia , Luxemburg, Merico,

le Luxembourg , le Mexique, le Monténégro , Montenegro , Nicaragua , Norwegen , Paraguay,

le Nicaragua , la Norvège, le Paraguay, les Niederland und den Niederländiſchen Kolonien ,

Pays-Bas et les colonies Néerlandaises, le Pérou, Peru , Perſien , Portugal und den Portugieſiſchen

la Perse, le Portugal et les colonies Portugaises, Kolonien , Rumänien , Rußland, Salvador , Ser:

la Roumanie, la Russie, le Salvador, la Serbie, bien , dem Königreich Siam , der Südafrikaniſchen

le Royaume de Siam , la République Sud -Afri- Republik , Schweden , der Schweiz , der Regents

caine, la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis, ſchaft Tunis, der Türkei, Uruguay und den

la Turquie , l'Uruguay et les Etats-Unis de Vereinigten Staaten von Venezuela .

Vénézuéla . Vom 4 . Juli 1891.

Du 4 juillet 1891.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouverne Die unterzeichneten Bevollmächtigten der Regie

ments des pays ci-dessus énumérés, s' étant réunis rungen der vorſtehend aufgeführten Länder haben,

en Congrès à Vienne, en vertu de l'article 19 de la nachdem ſie auf Grund des Ártikels 19 des am

Convention postale universelle conclue à Paris le 1. Juni 1878 in Paris abgeſchloſſenen Weltpoſtver

1er juin 1878 , ont, d 'un commun accord et sous trages zu einem Kongreß in Wien zuſammengetreten

réserve de ratification , revisé ladite Convention , ſind, in gemeinſchaftlichem Einverſtändniß und unter

ainsi que l'Acte additionnel y relatif conclu à Lis. Vorbehalt der Ratifikation , den gedachten Vertrag

bonne le 21 mars 1885, conformément aux disposi- ſowie das darauf bezügliche Liſſaboner Zuſaßabkommen

tions suivantes : vom 21. März 1885 im Wege der Reviſion folgender

ent aux dispune

domen
abgeändert:

Artikel 1. mase
theilnehmendet,

pays entre les ceux qui v nadhatione d'Union Die am gegenwärtigen Vertrage theilnehmenden ,

ſowie die demſelben ſpäter beitretenden Länder bilden ,

für den gegenſeitigen Austauſch der Korreſpondenzen

zwiſchen ihren Poſtanſtalten , ein einziges Poſtgebiet,

welches den Namen „Weltpoſtverein “ führt.

ja hen heen Boitan joate fi oftverein " führt

ARTICLE PREMIER.

Les pays entre lesquels est conclue la présente

Convention, ainsi que ceux qui y adhéreront ulté-

rieurement, forment, sous la dénomination d 'Union

postale universelle , un seul territoire postal pour

I'échange réciproque des correspondances entre leurs

bureaux de poste.

ARTICLE 2 .

Les dispositions de cette Convention s' étendent

aux lettres, aux cartes postales simples et avec

réponse payée, aux imprimés de toute nature, aux

papiers d 'affaires et aux échantillons de marchan -

dises originaires de l'un des pays de l'Union et à

destination d 'un autre de ces pays. Elles s 'appli-

quent également à l'échange postal des objets ci-

dessus entre les pays de l'Union et les pays étran-

gers à l'Union , toutes les fois que cet échange

emprunte les services de deux des parties contrac-

tantes, au moins.

Artikel 2 .

Die Beſtimmungen dieſes Vertrages erſtrecken ſich

auf Briefe , einfache Poſtkarten und Poſtkarten mit

bezahlter Antwort, Druckſachen jeder Art, Geſchäfts

papiere und Waarenproben , welche aus einem der

Vereinsländer herrühren und nach einem anderen ge

richtet ſind. Auch finden dieſe Beſtimmungen in

gleicher Weiſe Anwendung auf den Poſtaustauſch der

vorbezeichneten Gegenſtände zwiſchen Vereinsländern

und fremden , dem Verein nicht angehörigen Ländern ,

ſofern bei dieſem Austauſche das Gebiet von mins

deſtens zweien der vertragſchließenden Theile berührt

wird.

Artikel 3 .

1. Die Poſtverwaltungen angrenzender oder ſol

cher Länder, welche, ohne ſich der Vermittelung einer

dritten Verwaltung zu bedienen , in unmittelbare Ver

bindung treten können, ordnen im gemeinſamen Ein

verſtändniß die Bedingungen der Beförderung der

beiderſeitigen Briefpoſten über die Grenze oder von

einer Grenze zur anderen .

ARTICLE 3 .

1. Les Administrations des postes des pays

limitrophes ou aptes à correspondre directement

entre eux , sans emprunter l'intermédiaire des ser-

vices d 'une tierce Administration , déterminent, d 'un

commun accord, les conditions du transport de leurs

dépêches réciproques à travers la frontière ou d'une

frontière à l'autre .
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2 . A moins d 'arrangement contraire, on consi 2 . Wofern keine gegentheilige Abmachung beſteht,

dère comme services tiers les transports maritimes werden als Leiſtungen dritter Verwaltungen diejenigen

effectués directement entre deux pays , au moyen de Seebeförderungen angeſehen , welche unmittelbar zwi

paquebots ou bâtiments dépendant de l'un d'eux, ſchen zwei Ländern mittelſt der von einem derſelben

et ces transports , de même que ceux effectués entre abhängigen Poſtdampfer oder anderen Schiffe aus

deux bureaux d 'un même pays, par l'intermédiaire geführt werden . Dieſe Beförderungen , ſowie diejes

de services maritimes ou territoriaux dépendant nigen , welche zwiſchen zwei Poſtanſtalten eines und

d 'un autre pays, sont régis par les dispositions de deſſelben Landes durch Vermittelung der von einem

l'article suivant. anderen Lande abhängigen See - oder Landpoſtvers

bindungen ausgeführt werden , unterliegen den Be

ſtimmungen des folgenden Artikels .

ARTICLE 4 . Artikel 4 .

1. La liberté du transit est garantie dans le 1. Die Freiheit des Tranſits iſt im geſammten

territoire entier de l'Union. Gebiete des Vereins gewährleiſtet.

2 . En conséquence, les diverses Administrations 2 . In Folge deſſen können ſich die verſchiedenen

postales de l'Union peuvent s'expédier réciproque- Vereins-Poſtverwaltungen durch Vermittelung einer

ment, par l'intermédiaire d 'une ou de plusieurs oder mehrerer anderer derſelben ſowohl geſchloſſene

d 'entre elles, tant des dépêches closes que des cor- Briefpoſten als loſe Korreſpondenzen , je nach dem

respondances à découvert, suivant les besoins du Verkehrsbedürfniß und den Erforderniſſen des Poſt

trafic et les convenances du service postal. dienſtes , gegenſeitig zufertigen .

3 . Les correspondances échangées, soit à décou- 3 . Die Korreſpondenzen , welche zwiſchen zwei

vert , soit en dépêches closes , entre deux Adminis- Vereinsverwaltungen , entweder im offenen Tranſit

trations de l'Union, au moyen des services d 'une ou oder in geſchloſſenen Briefpoſten mittelſt der Poſtver

de plusieurs autres Administrations de l'Union , sont bindungen einer oder mehrerer anderer Vereinsver

soumises, au profit de chacun des pays traversés waltungen ausgetauſcht werden , unterliegen zu Gunſten

ou dont les services participent au transport, aux jedes der Tranſitländer oder derjenigen Länder , deren

frais de transit suivants, savoir : Poſtverbindungen bei der Beförderung betheiligt ſind ,

den nachſtehenden Tranſitgebühren :

1° pour les parcours territoriaux, 2 francs par 1. für die Landbeförderung 2 Franken für das

kilogramme de lettres ou cartes postales, et Kilogramm Briefe oder Poſtkarten und 25 Cena

25 centimes par kilogramme d'autres objets; timen für das Kilogramm anderer Gegenſtände;

2° pour les parcours maritimes, 15 francs par 2. für die Seebeförderung 15 Franken für das

kilogramme de lettres ou cartes postales, et Kilogramm Briefe oder Poſtkarten und 1 Frank

1 franc par kilogramme d'autres objets . für jedes Kilogramm anderer Gegenſtände.

4 . Il est toutefois entendu : 4 . Man iſt jedoch darüber einverſtanden :

1º que partout où le transit est déjà actuellement 1. daß überall, wo der Tranſit ſchon gegenwärtig

gratuit ou soumis à des conditions plus avan unentgeltlich oder unter vortheilhafteren Bedin

tageuses , ce régime est maintenu, sauf dans gungen ſtattfindet, dieſes Verhältniß außer in

le cas prévu au chiffre 3º ci-après; dem nachſtehend unter Ziffer 3 vorgeſehenen

Falle, aufrecht erhalten wird ; .

2º que partout où les frais de transit maritime 2. daß überall, wo die See- Tranſitgebühren gegen =

sont fixés actuellement à 5 francs par kilo wärtig auf 5 Franken für das Kilogramm

gramme de lettres ou de cartes postales, et Briefe oder Poſtkarten und auf 50 Centimen

à 50 centimes par kilogramme d'autres objets, für das Kilogramm anderer Gegenſtände feſt

ces prix sont maintenus ; geſeßt ſind, dieſe Vergütungsſäße beibehalten

werden ;

3º que tout parcours maritime n 'excédant pas 3 . daß jede Seebeförderung von nicht mehr als

300 milles marins est gratuit, si l'Adminis 300 Seemeilen unentgeltlich ſtattfindet, wenn

tration intéressée a déjà droit , du chef des die betheiligte Verwaltung für die betreffenden

dépêches ou correspondances bénéficiant de ce Briefpoſten oder Korreſpondenzen ſchon die

parcours, à la rémunération afférente au tran Vergütung der Land- Tranſitgebühr zu bean

sit territorial; dans le cas contraire, il est ſpruchen hat; andernfalls wird die Beförderung

rétribué à raison de 2 francs par kilogramme nach dem Saße von 2 Franken für das Kilo

51 *



- -334

Stotal nede
lettrese d'antre

de lettres ou cartes postales et de 25 centi

mes par kilogramme d 'autres objets ;

4° que, en cas de transport maritime effectué

par deux ou plusieurs Administrations, les

frais du parcours total ne peuvent dépasser

15 francs par kilogramme de lettres ou cartes

postales et 1 franc par kilogramme d'autres

objets; ces frais, le cas échéant, sont répartis

entre ces Administrations au prorata des

distances parcourues, sans préjudice des ar

rangements différents entre les parties inté

ressées ;

unaen :

5º que les prix spécifiés au présent article ne

s'appliquent, ni aux transports au moyen de

services dépendant d'Administrations étran

gères à l'Union , ni aux transports dans

l'Union au moyen de services extraordinaires

spécialement créés ou entretenus par une Ad

ministration , soit dans l'intérêt, soit sur la

demande d 'une ou de plusieurs autres Ad

ministrations. Les conditions de ces deux

catégories de transports sont réglées de gré

à gré entre les Administrations intéressées.

gramm Briefe oder Poſtkarten und 25 Centimen

für das Kilogramm anderer Gegenſtände bezahlt ;

4. daß in dem Falle der Betheiligung zweier oder

mehrerer Verwaltungen an der Seebeförderung

die See - Tranſitgebühren für die geſammte Beför

derung den Šaß von 15 Franken für das Kilo

gramm Briefe oder Poſtkarten und 1 Frank

für das Kilogramm anderer Gegenſtände nicht

überſteigen dürfen ; dieſe Gebühren werden ein

tretendenfalls zwiſchen den betheiligten Ver

waltungen nach Verhältniß der zurückgelegten

Strecken getheilt, unbeſchadet anderweiter Ver

einbarungen zwiſchen den betreffenden Ver

waltungen ;

5 . daß die im gegenwärtigen Artikel angegebenen

Vergütungsſäße weder für Poſttransporte der

nicht zum Verein gehörigen Verwaltungen , noch

für Poſttransporte innerhalb des Vereins mittelſt

ſolcher außergewöhnlichen Verbindungen gelten ,

die von einer Verwaltung im Intereſſe oder

auf Verlangen einer oder mehrerer anderen

Verwaltungen beſonders hergeſtellt oder unter

halten werden . Die Bedingungen für dieſe

beide Arten von Poſttransporten werden zwiſchen

den betheiligten Verwaltungen in freier Verein

barung geregelt.

5 . Die Tranſitgebühren ſind von der Verwaltung

des Aufgabegebiets zu tragen .

6 . Die Abrechnung über dieſe Gebühren erfolgt

auf Grund von Nachweiſungen , welche alle drei

Jahre während eines Zeitraums von 28 Tagen auf

geſtellt werden , der durch die im nachfolgenden

Artikel 20 vorgeſehene Ausführungs -Uebereinkunft zu

beſtinunen iſt.

7. Der Schriftwechſel der Poſtverwaltungen unter

einander, die nach dem Urſprungslande zurückgeſandten

Antwort- Poſtkarten , nachgeſandten oder unrichtig gek

leiteten Gegenſtände, unanbringlichen Sendungen ,

Rückſcheine, Poſtanweiſungen und alle anderen poſt

dienſilichen Papiere ſind von Land- und See- Tranſit

gebühren befreit.

Artikel 5 .

1 . Das Porto für die Beförderung der Poſt

ſendungen im geſammten Vereinsgebiete, einſchließlich

der Beſtellung derſelben in denjenigen Vereinsländern ,

in welchen ein Beſtellungsdienſt beſteht oder ſpäter

eingerichtet wird, beträgt:

1. bei Briefen 25 Centimen im Frankirungsfalle,

andernfalls das Doppelte, für jeden Brief und

für je 15 Gramm oder einen Theil von

15 Gramm ;

5 . Les frais de transit sont à la charge de l'Ad

ministration du pays d 'origine.

6. Le décompte général de ces frais a lieu sur

la base de relevés établis tous les trois ans , pen -

dant une période de 28 jours à déterminer dans

le Règlement d'exécution prévu par l'article 20 ci

après.

7 . Sont exempts de tous frais de transit terri

torial ou maritime, la correspondance des Adminis

trations postales entre elles , les cartes postales -

réponse renvoyées au pays d 'origine, les objets

réexpédiés ou mal dirigés , les rebuts , les avis de

réception, les mandats de poste et tous autres do-

cuments relatifs au service postal.

ARTICLE 5 .

1 . Les taxes pour le transport des envois

postaux dans toute l'étendue de l'Union , y com -

pris leur remise au domicile des destinataires dans

les pays de l'Union où le service de distribution

est ou sera organisé, sont fixées comme suit :

1° pour les lettres, à 25 centimes en cas

d 'affranchissement, et au double dans le cas

contraire, par chaque lettre et par chaque

poids de 15 grammes ou fraction de 15

grammes;
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2 . bei Poſtkarten 10 Centimen für die einfache

Karte oder für jeden der beiden Theile der Karte

mit bezahlter Antwort.

Unfrankirte Poſtkarten unterliegen der Tare

für unfrankirte Briefe ;

imprimés.

chantillonsbiet ou par
chaque

2° pour les cartes postales, à 10 centimes pour

la carte simple on pour chacune des deux

parties de la carte avec réponse payée .

Les cartes postales non affranchies sont

soumises à la taxe des lettres non affran

chies ;

3° pour les imprimés de toute nature, les papiers

d 'affaires et les échantillons de marchandises,

à 5 centimes par chaque objet ou paquet por

tant une adresse particulière et par chaque

poids de 50 grammes ou fraction de 50

grammes, pourvu que cet objet ou paquet ne

contienne aucune lettre ou note manuscrite

ayant le caractère de correspondance actuelle

et personnelle , et soit conditionné de manière

à pouvoir être facilement vérifié .

La taxe des papiers d'affaires ne peut être in

férieure à 25 centimes par envoi, et la taxe des

échantillons ne peut être inférieure à 10 centimes

par envoi. .

2. Il peut être perçu , en sus des taxes fixées

par le paragraphe précédent:

1° pour tout envoi soumis à des frais de transit

maritime de 15 francs par kilogramme de

lettres ou cartes postales et de 1 franc par

kilogramme d 'autres objets et dans toutes les

relations auxquelles ces frais de transit sont

applicables , une surtaxe uniforme, qui ne peut

pas dépasser 25 centimes par port simple pour

les lettres, 5 centimes par carte postale et

5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50

grammes pour les autres objets ;

3. bei Druckſachen jeder Art, Geſchäftspapieren und

Waarenproben 5 Centimen für jeden mit einer

beſonderen Aufſchrift verſehenen Gegenſtand oder

jedes derartige Backet und für je 50 Gramm

oder einen Theil von 50 Gramm , vorausgeſeßt,

daß dieſer Gegenſtand oder dieſes Packet weder

einen Brief, noch einen geſchriebenen Vermerk

enthält, welcher die Eigenſchaft einer eigentlichen

und perſönlichen Korreſpondenz hat, und daß

die Sendung derart beſchaffen iſt, daß der In

halt leicht geprüft werden kann.

Die Tare der Geſchäftspapiere darf nicht weniger

als 25 Centimen für jede Sendung, und die Tare

der Waarenproben nicht weniger als 10 Centimen

für jede Sendung betragen .

2 . Außer den in dem vorſtehenden Paragraphen

feſtgeſepten Taren können zur Erhebung kommen :

1. für jede Sendung , welche den See- Tranſit

gebühren von 15 Franken für das Kilogramm

Briefe oder Poſtkarten und 1 Frank für das Kilo

gramm anderer Gegenſtände unterliegt, und zwar

in allen Verkehrsbeziehungen , auf welche dieſe

Tranſitſäße anwendbar ſind , eine einheitliche

Zuſchlagtare, welche 25 Centimen für das ein

fache Briefporto , 5 Centimen für jede Karte,

und 5 Centimen für je 50 Gramm oder einen

Theil von 50 Gramm bei den anderen Gegen

ſtänden nicht überſteigen darf;

2. für jeden Gegenſtand, der mit Poſtverbindungen

von nicht zum Verein gehörigen Verwaltungen ,

oder mit außergewöhnlichen Verbindungen inner

halb des Vereins gegen beſondere Gebühren

befördert wird, eine zu dieſen Gebühren im

Verhältniß ſtehende Zuſchlagtare.

3. Bei ungenügender Frankirung werden Korre

ſpondenzgegenſtände jeder Art zu Laſten der Empfänger

mit dem Doppelten des Fehlbetrages tagirt, doch darf

dieſe Tare niemals dasjenige Porto überſteigen , welches

im Beſtimmungslande für unfrankirte Sendungen

gleicher Gattung ſowie gleichen Gewichts und Ür

ſprungs erhoben wird.

4 . Andere Gegenſtände als Briefe und Poſtkarten

müſſen wenigſtens theilweiſe frankirt ſein .

2° pour tout objet transporté par des services

dépendant d ’Administrations étrangères à

l'Union ou par des services extraordinaires

dans l'Union , donnant lieu à des frais spé

ciaux , une surtaxe en rapport avec ces frais.

offisance, sans quons le

im . Por
Gattung jome

3. En cas d 'insuffisance d'affranchissement, les

objets de correspondance de toute nature sont

passibles, à la charge des destinataires, d 'une taxe

double du montant de l'insuffisance, sans que cette

taxe puisse dépasser celle qui est perçue dans le

pays de destination sur les correspondances non

affranchies de même nature, poids et origine. S

4 . Les objets autres que les lettres et les

cartes postales doivent être affranchis au moins

partiellement.

5. Les paquets d' échantillons de marchandises

ne peuvent renfermer aucun objet ayant une valeur

marchande; ils ne doivent pas dépasser le poids de

5 . Waarenprobenſendungen dürfen Gegenſtände

von Handelswerth nicht enthalten ; dieſelben ſollen

nicht über 250 Gramm ſchwer ſein und in ihren Aus
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utimetres
centimetra so centi

moute
de ur oder, wenne Lange unb 15 Septh ind het

mältungetafisichem
Abgere

Serricht
zugutadfeeund

Dehicht

250 grammes, ni présenter des dimensions supé- dehnungen 30 Centimeter in der Länge, 20 Centi

rieures à 30 centimètres en longueur, 20 centi- meter in der Breite und 10 Centimeter in der Höhe

mètres en largeur et 10 centimètres en épaisseur oder, wenn dieſelben Rollenform haben , 30 Centi

ou, s'ils ont la forme de rouleau , à 30 centimètres meter in der Länge und 15 Centimeter im Durch

de longueur et 15 centimètres de diamètre. Toute- meſſer nicht überſchreiten . Jedoch ſind die Ver

fois , les Administrations des pays intéressés sont waltungen der betheiligten Länder ermächtigt, in

autorisées à adopter de commun accord , pour leurs gemeinſchaftlichem Einverſtändniß für ihren gegen

échanges réciproques , des limites de poids ou de ſeitigen Austauſch höhere Gewichts - und Ausdehnungs

dimensions supérieures à celles fixées ci-dessus. grenzen als die vorbezeichneten zuzulaſſen .

6 . Les paquets de papiers d 'affaires et d'im - 6 . Sendungen mit Geſchäftspapieren und Druck

primés ne peuvent pas dépasser le poids de 2 kilo - ſachen ſollen das Gewicht von 2 Kilogramm nicht

grammes, ni présenter , sur aucun de leurs côtés, überſchreiten und an keiner Seite eine Ausdehnung

une dimension supérieure à 45 centimètres. On von mehr als 45 Centimeter haben . Jedoch können

peat, toutefois , admettre au transport par la poste Backete in Rollenform , deren Durchmeſſer 10 Centi

les paquets en forme de rouleau dont le diamètre meter und deren Länge 75 Centimeter nicht überſteigt,

ne dépasse pas 10 centimètres et dont la longueur zur Poſtbeförderung zugelaſſen werden .

n 'excède pas 75 centimètres .

ARTIARTICLE 6 .

1. Les objets désignés dans l'article 5 peuvent

être expédiés sous recommandation .

2. Tout envoi recommandé est passible, à la

charge de l'envoyeur:

10 du prix d 'affranchissement ordinaire de l'envoi,

selon sa nature ;

20 d 'un droit fixe de recommandation de 25 cen

times au maximum , y compris la délivrance

d 'un bulletin de dépôt à l'expéditeur.

3. L 'envoyeur d 'un objet recommandé peut

obtenir un avis de réception de cet objet, en payant

d 'avance un droit fixe de 25 centimes au maximum .

Artikel 6 .

1. Die im Artikel 5 bezeichneten Gegenſtände

können unter Einſchreibung verſendet werden .

2 . Für Einſchreibſendungen hat der Abſender zu

entrichten :

1. das gewöhnliche Porto der frankirten Sendungen

gleicher Gattung;

2. eine Einſchreibgebühr von höchſtens 25 Centimen

einſchließlich der Ausfertigung eines Einlieferungs

ſcheins für den Abſender.

3. Der Abſender einer Einſchreibſendung fann,

gegen eine im Voraus zu entrichtende Gebühr von

höchſtens 25 Centimen , einen Rückſchein erhalten .

ICLEARTICLE 7.

1 . Les correspondances recommandées peuvent

être expédiées grevées de remboursement jusqu 'au

montant de 500 francs dans les relations entre les

pays dont les Administrations conviennent d ’intro -

duire ce service. Ces objets sont soumis aux for-

malités et aux taxes des envois recommandés.

2 . Le montant encaissé du destinataire doit

être transmis à l'envoyeur au moyen d 'un mandat

de poste, après déduction de la taxe des mandats

ordinaires et d 'un droit d'encaissement de 10 cen-

times.

Artikel 7.

1 . Die eingeſchriebenen Korreſpondenzen können

im Verkehr derjenigen Länder, deren Verwaltungen

über die Einführung eines ſolchen Dienſtes ſich ver

ſtändigen , mit Nachnahme bis zum Betrage von

500 Franken belaſtet verſandt werden . Dieſe Gegen

ſtände unterliegen derſelben Behandlung und Tayirung

wie Einſchreibſendungen .

2 . Der vom Empfänger eingezogene Betrag iſt

nach Abzug der gewöhnlichen Poſtanweiſungsgebühr

und einer Einziehungsgebühr von 10 Centimen dem

Abſender mittelſt Poſtanweiſung zuzuſenden .

Artikel 8.

1. Geht eine Einſchreibſendung verloren , ſo hat

der Abſender, oder auf deſſen Verlangen der Empfänger,

den Fall höherer Gewalt ausgenommen , Anſpruch

auf eine Entſchädigung von 50 Franken .

2 . Die Verpflichtung zur Zahlung des Erſaß

betrages liegt derjenigen Verwaltung ob, welcher die

Aufgabe- Poſtanſtalt angehört. Dieſer Verwaltung

wird vorbehalten , ihren Anſpruch gegen die verant

ARTICLE 8 .

1. En cas de perte d 'un envoi recommandé et

sauf le cas de force majeure, l'expéditeur ou , sur

sa demande, le destinataire a droit à une indemnité

de 50 francs.

2. L 'obligation de payer l'indemnité incombe à

l'Administration dont relève le bureau expéditeur.

Est réservé à cette Administration le recours contre

l'Administration responsable , c'est - à - dire contre
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trong

l'Administration sur le territoire ou dans le service wortliche Verwaltung, d . h . gegen diejenige, auf deren

de laquelle la perte a eu lieu. Gebiet oder in deren Betrieb der Verluſt ſtattgefunden

hat, geltend zu machen .

3 . Jusqu 'à preuve du contraire, la responsabi 3. Bis zum Nachweiſe des Gegentheils liegt die

lité incombe à l'Administration qui, ayant reçu Verantwortlichkeit derjenigen Verwaltung ob, welche

l'objet sans faire d'observation, ne peut établir ni den Gegenſtand unbeanſtandet übernommen hat und

la délivrance au destinataire ni, s'il y a lien , la weder deſſen Aushändigung an den Empfänger,

transmission régulière à l'Administration suivante. noch , eintretendenfaŰs, die vorſchriftsmäßige Weiter

Pour les envois adressés poste restante , la respon- ſendung an die folgende Verwaltung nachweiſen kann .

sabilité cesse par la délivrance à une personne qui Die Verantwortlichkeit für die poſtlagernden Sendungen

a justifié, suivant les règles en vigueur dans le hört auf, ſobald dieſelben einer Perſon behändigt ſind,

pays de destination , que ses nom et qualité sont welche nach Maßgabe der im Beſtimmungslande be

conformes aux indications de l'adresse. ſtehenden Vorſchriften die Uebereinſtimmung ihres

Namens und ihrer Eigenſchaft mit den Angaben der

Adreſſe nachgewieſen hat.

4 . Le paiement de l'indemnité par l'Office ex - 4 . Die Zahlung des Erſaßbetrages durch die

péditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au Verwaltung des Aufgabegebiets ſou ſobald als möglich

plus tard , dans le délai d'un an à partir du jour und ſpäteſtens innerhalb eines Jahres, vom Tage der

de la réclamation. L 'Office responsable est tenu de Nachfrage ab gerechnet, ſtattfinden . Die verantwort

rembourser sans retard, à l'Office expéditeur, le liche Verwaltung iſt verpflichtet, der Verwaltung des

montant de l'indemnité payée par celui- ci. Dans le Aufgabegebiets den von derſelben gezahlten Erſaß

cas où l'Office responsable aurait notifié à l'Office betrag ohne Verzug zu erſtatten . Im Falle die

expéditeur de ne point effectuer le paiement, il verantwortliche Verwaltung der Verwaltung des Auf

devrait rembourser à ce dernier Office les frais qui gabegebiets angekündigt hat, Zahlung nicht zu leiſten,

seraient la conséquence du non -paiement. hat dieſelbe der leßtbezeichneten Verwaltung die in

Folge der Nichtzahlung etwa ſich ergebenden Koſten

zu erſtatten .

5 . Il est entendu que la réclamation n 'est admise 5. Man iſt darüber einverſtanden , daß der An

que dans le délai d 'un an, à partir du dépôt à la ſpruch auf Entſchädigung nur zuläſſig iſt, wenn der

poste de l'envoi recommandé; passé ce terme, le ſelbe innerhalb eines Jahres , vom Tage der Aufgabe

réclamant n 'a droit à aucune indemnité. der Einſchreibſendung an gerechnet, erhoben wird ;

nach Ablauf dieſes Zeitraums ſteht dem Abſender ein

Anſpruch auf irgend eine Entſchädigung nicht zu .

6 . Si la perte a eu lieu en cours de transport 6 . Wenn der Verluſt während der Beförderung

sans qu'il soit possible d 'établir sur le territoire de ſtattgefunden hat, ohne daß feſtgeſtellt werden kann ,

quel pays le fait s'est accompli, les Administrations anf welchem Landesgebiete dies geſchehen iſt, ſo wird

en cause supportent le dommage par parts égales. der Schaden von den betheiligten Verwaltungen zu

gleichen Theilen getragen .

7. Les Administrations cessent d 'être respon 7. Die Erſakverbindlichkeit der Poſtverwaltungen

sables des envois recommandés dont les ayants für Einſchreibſendungen hörtauf, ſobald der Empfangs

droit ont donné reçu et pris livraison. berechtigte Duittung ertheilt und die Sendung über

nommen hat.

ARTICLE 9. Artikel 9 .

1. L 'expéditeur d 'un objet de correspondance 1 . Der Abſender einer Briefſendung kann dieſelbe

peut le faire retirer du service ou en faire modifier zurücknehmen oder ihre Aufſchrift abändern laſſen ,

l'adresse, tant que cet objet n'a pas été livré au ſo lange die Sendung dem Empfänger noch nicht aus

destinataire. gehändigt iſt.

2 . La demande à formuler à cet effet est trans 2 . Das hierauf bezügliche Verlangen wird ent

mise par voie postale ou par voie télégraphique weder brieflich oder telegraphiſch auf Koſten des Ab

aux frais de l'expéditeur, qui doit payer , savoir : ſenders übermittelt. Legterer hat dafür zu entrichten :

1° pour toute demande par voie postale, la taxe 1. wenn die Uebermittelung brieflich erfolgt, die

applicable à une lettre simple recommandée ; Tare für einen einfachen Einſchreibbrief ;

20 pour toute demande par voie télégraphique, 2. wenn die Uebermittelung auf telegraphiſchem
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Artitel Toeiche nicht der in ihrer

la taxe du télégramme d'après le tarif ordi Wege geſchieht, die Tare des Telegramms nach

naire . dem gewöhnlichen Tarif. .

3 . Les dispositions du présent article ne sont . 3. Die Beſtimmungen des gegenwärtigen Artikels

pas obligatoires pour les pays dont la législation ſind für diejenigen Länder nicht verbindlich, deren

ne permet pas à l'expéditeur de disposer d 'un envoi Geſebgebung dem Abſender nicht geſtattet, über eine

en cours de transport . Sendung während der Beförderung derſelben zu ver

fügen .

ARTICLE 10. . · Artikel 10 .

Ceux des pays de l'Union qui n 'ont pas le franc : Diejenigen Vereinsländer, welche nicht den Franken

pour unité monétaire fixent leurs taxes à l’équi- zur Münzeinheit haben , ſeßen die Tagen in ihrer

valent, dans leur monnaie respective, des taux dé- ' eigenen Währung feſt, zum entſprechenden Werth der

terminés par les articles, 5 et 6 précédents. Ces in den vorhergehenden Artikeln 5 und 6 beſtimmten

pays ont la faculté d 'arrondir les fractions con - Beträge. Dieſe Länder ſind befugt, die Bruchtheile

formément au tableau inséré au Règlement d 'exé- nach Maßgabe der Ueberſicht abzurunden , welche in

cution mentionné à l'article 20 de la présente Con - der im Artikel 20 des gegenwärtigen Vertrages er

vention. wähnten Ausführungs-Uebereinkunft enthalten iſt.

ARTICLE 11. Artikel 11.

1. L 'affranchissement de tout envoi quelconque 1. Die Frankirung der Sendungen kann nur

ne peut être opéré qu 'au moyen de timbres-poste mittelſt der im Aufgabelande für die Privatkorreſpons

valables dans le pays d 'origine pour la correspon - denz gültigen Poſtwerth zeichen bewirkt werden Jedoch

dance des particuliers. Toutefois, sont également werden die Antwort- Poſtkarten, auf welchen ſich Poſt

considerées comme dûment affranchies les cartes- werthzeichen des Urſprungslandes dieſer Karten be

réponse portant des timbres -poste du pays d 'émis - finden , als gültig frankirt angeſehen .

sion de ces cartes.

2 . Les correspondances officielles relatives au 2 . Hiervon ausgenommen ſind lediglich die auf

service des postes et échangées entre les Admi- den Poſtdienſt bezüglichen , zwiſchen den Poſtverwal

nistrations postales sont seules exemptées de cette tungen ausgetauſchten amtlichen Korreſpondenzen ,

obligation et admises à la franchise. welche portofrei befördert werden .

3. Les correspondances déposées en pleine mer 3 . Die auf offenem Meere mittelſt Schiffsbrief

à la boîte d'un paquebot ou entre les mains des faſtens oder bei den Schiffsführern aufgelieferten

commandants de navires peuvent être affranchies Korreſpondenzgegenſtände können nach dem Tarif und

au moyen des timbres-poste et d 'après le tarif du mit Poſtiperthzeichen desjenigen Landes frankirtwerden ,

pays auquel appartient on dont dépend ledit paque- welchem das Schiff angehört oder deſſen Flagge es

bot. Si le dépôt à bord a lieu pendant le stationne- führt. Wenn die Auflieferung an Bord während des

ment aux deux points extrêmes du parcours ou dans Aufenthalts am Anfangs - oder Endpunkt der Fahrt

l'une des escales intermédiaires, l'affranchissement oder in einem der Zwiſchenhäfen ſtatt hat, kann die

n 'est valable qu 'autant qu'il est effectué au moyen Frankirung nur nach dem Tarif und mit Werthzeichen

de timbres-poste et d 'après le tarif du pays dans desjenigen Landes bewirkt werden, in deſſen Ge

les eaux duquel se trouve le paquebot. wäſſern ſich das Schiff befindet.

ARTICLE 12. Artikel 12.

1. Chaque Administration garde en entier les 1. Jede Verwaltung behält unverkürzt die von

sommes qu' elle a perçues en exécution des articles ihr auf Grund der vorhergehenden Artikel 5 , 6 , 7 ,

5 , 6 , 7, 10 et 11 précédents, sauf la bonification 10 und 11 erhobenen Summen , abgeſehen von der

due pour les mandats prévus au paragraphe 2 de Vergütung, welche für die im S . 2 des Artikels 7

l'article 7 . bezeichneten Poſtanweiſungen zu zahlen iſt.

2 . En conséquence, il n 'y a pas lieu , de ce chef, 2 . Es findet daher eine Abrechnung hierüber, vor

à un décompte entre les diverses Administrations behaltlich der im § . 1 des gegenwärtigen Artikels

de l'Union, sous réserve de la bonification prévue vorgeſehenen Vergütung, zwiſchen den verſchiedenen

au paragraphe 1 du présent article .

3 . Les lettres et autres envois postaux ne peu- 3. Briefe und andere Poſtſendungen dürfen weder

vent, dans le pays d 'origine, comme dans celui de im Urſprungslande, noch im Beſtimmungslande, ſei

destination , etre frappés , à la charge des expédi- es zu Laſten der Abſender oder der Empfänger, einem

porgeſehenemaltungen nicht
ſtartendungen dürfen werden
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teurs ou des destinataires, d'aucune taxe ni d'aucun

droit postal autres que ceux prévus par les articles

susmentionnés.

anderen Porto oder einer anderen Poſtgebühr unter

worfen werden , als in den vorbezeichneten Artikeln

feſtgeſegt ſind .

ARTICLE 13. Artikel 13.

1. Les objets de correspondance de toute nature 1 . In denjenigen Vereinsländern , welche ein

sont, à la demande des expéditeurs , remis à domi- willigen , ſich in ihrem gegenſeitigen Verkehr mit dieſem

cile par un porteur spécial immédiatement après Dienſtzweige zu befaſſen , werden Briefſendungen jeder

l'arrivée , dans les pays de l'Union qui consentent à Art auf Verlangen des Abſenders dem Empfänger

se charger de ce service dans leurs relations réci- ſogleich nach der Ankunft durch beſonderen Boten

proques. zugeſtellt.

2 . Ces envois , qui sont qualifiés „ exprès“ , sont 2 . Dieſe Sendungen , welche „ Eilſendungen “ ge

soumis à une taxe spéciale de remise à domicile ; nannt werden , unterliegen einer beſonderen Beſtell

cette taxe est fixée à 30 centimes et doit être gebühr, welche auf 30 Centimen feſtgelegt iſt und

acquittée complètement et à l'avance, par l'expédj- vom Abſender, neben dem gewöhnlichen Porto , zum

teur, en sus du port ordinaire. Elle est acquise vollen Betrage im voraus entrichtet werden muß.

à l'Administration du pays d 'origine. Dieſe Gebühr verbleibt der Verwaltung des Aufgabe

gebiets .

3. Lorsque l'objet est destiné à une localité où 3. Iſt der Gegenſtand nach einem Drte ohne Poſt

il n 'existe pas de bureau de poste, l'Administration anſtalt gerichtet, ſo kann die Poſtverwaltung des Be

des postes destinataire peut percevoir une taxe com - ſtimmungsgebiets eine Ergänzungsgebühr bis zur

plémentaire , jusqu'à concurrence du prix fixé pour Höhe desjenigen Betrages erheben , den ſie in ihrem

la remise par exprès dans son service interne, dé- inneren Verkehr für die Eilbeſtellung feſtgeſeßt hat,

duction faite de la taxe fixe payée par l'expéditeur, unter Anrechnung der vom Abſender entrichteten Ge

ou de son équivalent dans la monnaie du pays qui bühr oder des entſprechenden Betrages in der Wäh

perçoit ce complément. rung des die Ergänzungsgebühr erhebenden Landes.

4 . Les objets exprès non complètement affran 4 . Eilſendungen , welche nicht zum vollen Betrage

chis pour le montant total des taxes payables à der im voraus zu entrichtenden Taren frankirt ſind,

l'avance sont distribués par les moyens ordinaires. werden auf dem gewöhnlichen Wege beſtellt.

ARTICLE 14 . Artikel 14.

1 . Il n 'est perçu aucun supplement de taxe 1. Für die Nachſendung von Poſtſendungen inner

pour la réexpédition d 'envois postaux dans l'intérieur halb des Vereinsgebiets wird ein Nachſchußporto nicht

de l'Union . " erhoben .

2. Les correspondances tombées en rebut ne 2 . Bei unbeſtellbar gebliebenen Sendungen tritt

donnent pas lieu à restitution des droits de transit eine Erſtattung der den betheiligten Verwaltungen für

revenant aux Administrations intermédiaires, pour die erſtmalige Beförderung dieſer Sendungen zu

le transport antérieur desdites correspondances. fommenden Tranſitgebühren nicht ein .

3 . Les lettres et les cartes postales non affran 3. Unfrankirte Briefe und Poſtkarten, ſowie un

chies et les correspondances de toute nature insuffi- zureichend frankirte Briefſendungen jeder Art, welche

samment affranchies, qui font retour au pays d'ori- wegen Unbeſtellbarkeit oder in Folge Nachſendung

gine par suite de réexpédition ou de mise en rebut, nach dem Aufgabelande zurückgelangen, unterliegen

sont passibles, à la charge des destinataires ou des denſelben Taren , wie gleichartige Gegenſtände, welche

expéditeurs, des mêmes taxes que les objets simi- unmittelbar aus dem erſten Beſtimmungslande nach

laires directement adressés du pays de la première dem Urſprungslande verſandt werden.

destination au pays d 'origine.

ARTICLE 15 .

1 . Des dépêches closes peuvent être échangées

entre les bureaux de poste de l'un des pays con -

tractants et les commandants de divisions navales

ou bâtiments de guerre de ce même pays en station

à l'étranger, par l'intermédiaire des services terri-

toriaux ou maritimes dépendant d 'autres pays.

Artikel 15.

1. Zwiſchen den Poſtanſtalten eines der vertrag

ſchließenden Länder und den Befehlshabern der in

fremden Gewäſſern weilenden Geſchwader oder Kriegs

ſchiffe deſſelben Landes können mittelſ der Land

und Seepoſtverbindungen anderer Länder geſchloſſene

Briefpoſten ausgetauſcht werden .
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,

2 . Les correspondances de toute nature com - 2. In dieſen Briefpoſten dürfen nur ſolche Ror

prises dans ces dépêches doivent être exclusivement reſpondenzen enthalten ſein , welche an die Stäbe und

à l'adresse ou en provenance des états -majors et des Mannſchaften der die Briefpoſten empfangenden be

équipages des bâtiments destinataires ou expéditeurs ziehungsweiſe abſendenden Schiffe gerichtet ſind be

des dépêches ; les tarifs et conditions d'envoi qui ziehungsweiſe von denſelben herrühren . Die in An

leur sont applicables sont déterminés, d 'après ses wendung zu bringenden Tarife und Verſendungsbe

règlements intérieurs , par l'Administration des postes dingungen werden von der Poſtverwaltung desjenigen

du pays auquel appartiennent les bâtiments. Landes , welchem die Schiffe angehören , nach Maß

gabe ihrer inländiſchen Verordnungen beſtimmt.

3 . Sauf arrangement contraire entre les Offices 3 . Vorbehaltlich anderer Vereinbarung zwiſchen

intéressés, l'Office postal expéditeur ou destinataire den betheiligten Verwaltungen hat diejenige Poſt:

des dépêches dont il s'agit est redevable, envers les verwaltung, welche die beregten Briefpoſten abſendet

Offices intermédiaires, de frais de transit calcules oder empfängt, den tranſitleiſtenden Verwaltungen

conformément aux dispositions de l'article 4 . Tranſitgebühren nach Maßgabe der Beſtimmungen im

Artikel 4 zu zahlen .

ARTICLE 16 . Artikel 16 .

1 . Il n 'est pas donné cours: 1. Es werden nicht befördert :

a ) aux papiers d 'affaires, échantillons et imprimés a) Geſchäftspapiere,Muſterſendungen und Druck

qui ne sont pas affranchis au moins partielle ſachen , welche nicht wenigſtens theilweiſe

ment ou qui ne sont pas conditionnés de façon frankirt ſind oder welche ſich nach Maßgabe

à permettre une vérification facile du contenu ; ihrer Beſchaffenheit nicht leicht auf ihren In

halt prüfen laſſen ;

b ) aux objets de mêmes catégories qui dépassent b ) Gegenſtände derſelben Gattungen , ſofern ſie

les limites de poids et de dimensions fixées die im Artikel 5 feſtgeſeßten Gewichts- und

à l'article 5 ; Ausdehnungsgrenzen überſchreiten ;

c ) aux échantillons de marchandises ayant une c ) Waarenproben , welche einen Handelswerth

valeur marchande. haben.

2 . Le cas échéant, les envois mentionnés au 2 . Vorkommendenfalls ſind die vorerwähnten Sen

paragraphe précédent doivent être renvoyés au dungen nach dem Aufgabeorte zurückzuleiten und das

timbre d 'origine et remis, s'il est possible, à l'expé- ſelbſt dem Abſender, wenn möglich , wieder zuzuſtellen .

diteur.

3 . Il est interdit : 3 . Es iſt verboten :

10 d 'expédier par la poste : 1. mit der Poſt zu verſenden :

a ) des échantillons et autres objets qui, par a ) Muſterſendungen und andere Gegenſtände,

leur nature, peuvent présenter du danger welche ihrer Natur nach für die Poſtbeamten

pour les agents postaux, salir ou détériorer Gefahren mit ſich bringen beziehungsweiſe

les correspondances ; die Norreſpondenzgegenſtände beſchmußen oder

verderben können ;

b ) des matières explosibles , inflammables ou b ) erplodirbare, leicht entzündliche oder gefähr

dangereuses; des animaux et insectes, vi liche Stoffe ; lebende oder fodte Thiere und

vants ou morts , sauf les exceptions pré Inſekten, ſoweit hierfür nicht Ausnahmen in

vues au Règlement de détail ; den Ausführungsbeſtimmungen vorgeſehen

ſind ;

2° d 'insérer dans les correspondances ordinaires 2. in die gewöhnlichen oder eingeſchriebenen Brief

ou recommandées consignées à la poste : poſtſendungen einzulegen :

a ) des pièces de monnaie ayant cours; a) im Umlauf befindliche Münzen ;

b ) des objets passibles des droits de douane; b ) 30 Ulpflichtige Gegenſtände ;

c ) des matières d 'or ou d 'argent, des pierreries, c) Gold- oder Silberſachen , Edelſteine, Schmuck

des bijoux et autres objets précieux , mais ſachen und andere koſtbare Gegenſtände, aber

seulement dans le cas où leur insertion ou nur in dem Falle, daß das Einlegen oder

expédition serait défendue d'après la légis die Beförderung derſelben durch die Geſeks

lation des pays intéressés. gebung der betreffenden Länder verboten iſt.
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4 . Les envois tombant sous les prohibitions du

paragraphe 3 qui précède et qui auraient été à tort

admis à l'expédition , doivent être renvoyés au

timbre d 'origine, sauf le cas où l'Administration

du pays de destination serait autorisée par sa légis -

lation ou par ses règlements intérieurs à en dis -

poser autrement.

5 . Est d 'ailleurs réserve le droit du Gouverne-

ment de tout pays de l'Union de ne pas effec -

tuer, sur son territoire, le transport ou la distribu -

tion, tant des objets jouissant de la modération de

taxe à l'égard desquels il n 'a pas été satisfait aux

lois , ordonnances ou décrets qui règlent les condi-

tions de leur publication ou de leur circulation dans

ce pays, que des correspondances de toute nature

qui portent ostensiblement des inscriptions, dessins,

etc . interdits par les dispositions légales ou régle-

mentaires en vigueur dans le même pays.

Article 17 .

1. Les Offices de l'Union qui ont des relations

avec des pays situés en dehors de l'Union admet

tent tous les autres Offices de l'Union à profiter de

ces relations pour l'échange des correspondances

avec lesdits pays.

4 . Die Sendungen , welche unter die Verbote des

vorhergehenden Paragraphen fallen und etwa un

richtig zur Beförderung zugelaſſen worden ſind, müſſen

nach dem Aufgabeorte zurückgeſandt werden , es ſei

denn , daß die Verwaltung des Beſtimmungslandes

durch ihre Geſepgebung oder inländiſchen Ver

ordnungen ermächtigt iſt, anderweit darüber zu ver

fügen .

5 . Der Regierung jedes Vereinslandes iſt übrigens

das Recht vorbehalten , ſowohl die der ermäßigten

Tare unterworfenen Gegenſtände, in Betreff deren

den beſtehenden Geſeßen , Verordnungen und Vor

ſchriften über die Bedingungen ihrer Veröffentlichung

oder Verbreitung in dieſem Lande nicht genügt ſein

ſollte, als auch Korreſpondenzgegenſtände jeder Art,

welche augenſcheinlich Bemerkungen , Zeichen u . f. w .

tragen , die nach den geſeblichen oder reglementariſchen

Vorſchriften dieſes Landes unſtatthaft ſind, von der

Beförderung und Beſtellung auf ihrem Gebiete aus

zuſchließen .

Artikel 17.

1 . Diejenigen Vereinsverwaltungen , welche mit

außerhalb des Vereinsgebiets belegenen Ländern

Verbindungen unterhalten , geſtatten allen anderen

Vereinsverwaltungen , dieſe Verbindungen zum Aus

tauſch der Korreſpondenzen mit den genannten Ländern

zu benußen .

2. Auf Korreſpondenzen , welche zwiſchen einem

Vereinslande und einem dem Verein nicht angehörigen

Lande in offenem Tranſit durch ein anderes Vereins

land ausgetauſchtwerden , finden für die Beförderung

außerhalb der Grenzen des Vereinsgebiets die Ver

träge, Uebereinkommen oder beſonderen Beſtimmungen

Anwendung, welche die Poſtbeziehungen zwiſchen dem

legteren Lande und dem nicht zum Verein gehörigen

Lande regeln .

3 . In Hinſicht auf die Gebühren für den Tranſit

innerhalb des Vereins werden die Korreſpondenzen

aus oder nach einem fremden Lande den Korreſpon

denzen aus oder nach demjenigen Vereinslande gleich

geſtellt , welches die Beziehungen mit erſtgedachtem

Lande unterhält.

4 . In Hinſicht auf die Gebühren für den Tranſit

außerhalb der Grenzen des Vereins unterliegen die

Korreſpondenzen nach einem fremden Lande zu Gunſten

des Vereinslandes, welches die Beziehungen mit dem

nicht zum Verein gehörigen Lande unterhält, folgenden

Tranſitſäßen :

a ) für die Seebeförderung außerhalb des Ver

eins, 20 Franken für das Kilogramm Briefe

und Poſtkarten und 1 Frank für das Kilo

gramm anderer Gegenſtände ;

b ) für die Landbeförderung außerhalb des Ver

2 . Les correspondances échangées à découvert

entre un pays de l'Union et un pays étranger à

celle- ci, par l'intermédiaire d 'un autre pays de l'Union ,

sont traitées, pour ce qui concerne le transport en

dehors des limites de l'Union, d 'après les conven -

tions , arrangements ou dispositions particulières ré-

gissant les rapports postaux entre ce dernier pays

et le pays étranger à l'Union .

3. A l'égard des frais de transit dans le ressort

de l'Union , les correspondances originaires ou à

destination d'un pays étranger sont, assimilées à

celles de ou pour le pays de l'Union qui entretient

les relations avec ce premier pays.

4 . A l'égard des frais de transit en dehors des

limites de l'Union , les correspondances à destination

d 'un pays étranger sont soumises , au profit du

pays de l'Union qui entretient les relations avec le

pays étranger à celle- ci, aux frais de transit suivants ,

savoir :

a ) pour les parcours maritimes en dehors de

l'Union , 20 francs par kilogramme de lettres

ou cartes postales, et 1 franc par kilogramme

d 'autres objets ;

b ) pour les parcours territoriaux en dehors de

52 *
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l'Union, s'il y a lieu , les frais par kilo

gramme notifiés par le pays de l'Union qui

entretient les relations avec le pays étranger

. servant d 'intermédiaire .

eins, vorkommendenfalls denjenigen Gebühren

für das Kilogramm , welche von dem Lande,

das die Beziehungen mit dem zur Ver

mittelung dienenden fremden Lande unter
dans le ressores ferais du parc an .Im Falle zwei gegeben werden .Lande unter

ftcigen.
erhältniß

dentene
Verwaltun Her

legteremtranſit6. Die norweite
r
Abmachun

dtungen
getheilt,*19.mm

toutesles corrdu pays d'origine, la charge de Taian

andw ursuluation d'un pays de l'Union

del'Union

5. En cas de transport maritime effectué par 5 . Im Falle zwei oder mehrere Verwaltungen

deux ou plusieurs Administrations, les frais du par- an der Seebeförderung theilnehmen , dürfen die Ge

cours maritime total, dans le ressort de l'Union et bühren der geſammten Seebeförderung innerhalb und

en dehors de l'Union , ne peuvent dépasser 20 francs außerhalb der Vereinsgrenzen 20 Franken für das

par kilogramme de lettres ou cartes postales et Kilogramm Briefe und Poſtkarten und 1 Frank für

1 franc par kilogramme d 'autres objets ; le cas jedes Kilogramm anderer Gegenſtände nicht über

échéant, ces frais sont répartis entre ces Adminis- ſteigen . Eintretendenfalls werden dieſe Gebühren

trations au prorata des distances parcourues, sans nach Verhältniß der zurückgelegten Entfernungen

préjudice des arrangements différents entre les zwiſchen den betheiligten Verwaltungen getheilt, un

parties intéressées.

6 . Les frais de transit en dehors de l'Union 6 . Die vorerwähnten Gebühren für den Tranſit

mentionnés ci-dessus sont à la charge de l'Ad- außerhalb des Vereins finden auf alle in offenem

ministration du pays d 'origine. Ils s'appliquent à Tranſit oder in geſchloſſenen Briefpoſten beförderten

toutes les correspondances expédiées soit à découvert, Korreſpondenzen Anwendung und ſind von der Ver

soit en dépêches closes. Mais dans le cas de waltung des Aufgabegebiets zu bezahlen . Jedoch

dépêches closes envoyées d 'un pays de l'Union à muß im Falle der Verſendung geſchloſſener Brief

destination d 'un pays étranger à celle - ci, ou d 'un poſten aus einem Vereinslande nach einem nicht zum

pays étranger à destination d 'un pays de l'Union, Verein gehörigen Lande oder aus einem nicht zum

un arrangement préalable concernant le mode de Verein gehörigen Lande nach einem Vereinslande

paiement des frais de transit devra être conclu über die Art der Zahlung der Tranſitgebühren eine

entre les Administrations intéressées . zuvorige Vereinbarung zwiſchen den betheiligten Ver

waltungen getroffen werden .

7 . Le décompte général de frais de transit des 7. Die Abrechnung über die Tranſitgebühren für

correspondances échangées entre un pays de l'Union die zwiſchen einem Vereinslande und einem fremden

et un pays étranger, par l'intermédiaire d 'un autre Lande durch Vermittelung eines anderen Vereins

pays de l'Union, a lieu sur la base de relevés qui landes ausgetauſchten Korreſpondenzen erfolgt auf

sont établis en même temps que les relevés dressés, Grund von Nachweiſungen , welche zur gleichen Zeit

en vertu de l'article 4 précédent, pour la fixation aufgeſtellt werden, wie diejenigen , die in Gemäßheit

des frais de transit dans l'Union. des vorhergehenden Artikels 4 für die Berechnung

der Tranſitgebühren innerhalb des Vereins anzu

fertigen ſind.

8 . Les taxes à percevoir dans un pays de 8 . Die in einem Vereinslande zu erhebenden

l'Union sur les correspondances à destination ou Taren für ſolche Sendungen nach und vom Vereins

provenant d'un pays étranger à l'Union et empruntant auslande, bei welchen die Vermittelung eines anderen

l'intermédiaire d 'un autre pays de l'Union , ne Vereinslandes eintritt, dürfen niemals niedriger ſein ,

pourront jamais être inférieures au tarif normal de als die Normalſäße des Vereins. Dieſe Taren

l'Union. Ces taxes restent acquises en entier au kommen ungetheilt dem Lande zu , welches ſie erhebt.

pays qui les perçoit.

ARTICLE 18 . Artikel 18.

Les hautes i parties contractantes s'engagent à Die Hohen vertragſchließenden Theile verpflichten

prendre, ou à proposer à leurs législatures respectives, ſich , die nothwendigen Maßregeln zu ergreifen oder

les mesures nécessaires pour punir l'emploi frau bei ihrer Geſeßgebung vorzuſchlagen , um die be

duleux, pour l'affranchissement de correspondances, trügeriſche Verwendung von gefälſchten oder ſchon

de timbres-poste contrefaits ou ayant déjà servi. gebrauchten Poſtwerth zeichen zur Frankirung von

Elles s'engagent également à prendre, ou à proposer Poſtſendungen unter Strafe zu ſtellen . Sie ver

à leurs législatures respectives, les mesures néces- pflichten ſich gleicherweiſe, die nothwendigen Maß=

saires pour interdire et réprimer les opérations regeln zu treffen oder bei ihrer Geſeßgebung vorzu

frauduleuses de fabrication , vente, colportage ou ſchlagen , um alle betrügeriſchen Handlungen zur

ve burdh Bermittelun
refpondenzen entert seit
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distribution de vignettes et timbres en usage dans

le service des postes, contrefaits ou imités de telle

manière qu'ils pourraient être confondus avec les

vignettes et timbres émis par l'Administration d 'un

des pays adhérents.

Herſtellung, zum Verkauf, Vertrieb oder zur Ver

breitung poſtdienſtlicher Vignetten und Werthzeichen ,

welche gefälſcht oder derart nachgemacht ſind, daß ſie

mit den von der Verwaltung eines der vertrag

ſchließenden Länder ausgegebenen Vignetten und

Werthzeichen verwechſelt werden können , zu verbieten

und zu verhindern .

Artikel 19 .

Der Dienſt der Briefe und Käſtchen mit Werth

angabe, der Poſtanweiſungen, Poſtpackete, Poſtaufträge,

der Nusweisbücher und der Poſt-Zeitungsdienſt bilden

den Gegenſtand beſonderer Abkommen zwiſchen den

verſchiedenen Ländern oder Ländergruppen des

Vereins.

ARTICLE 19.

Le service des lettres et boîtes avec valeurs

déclarées, et ceux des mandats de poste , des colis

postaux , des valeurs à recouvrer des livrets

d 'identité, des abonnements aux journaux, etc. font

l'objet d 'arrangements particuliers entre les divers

pays ou groupes de pays de l'Union .

ARTICLE 20 .

1 . Les Administrations postales des divers pays

qui composent l'Union sont compétentes pour

arrêter, d 'un commun accord , dans un Règlement

d 'exécution , toutes les mesures d 'ordre et de détail

qui sont jugées nécessaires.

2 . Les différentes Administrations peuvent, en

outre, prendre entre elles les arrangements néces-

saires au sujet des questions qui ne concernent pas

l'ensemble de l'Union, pourvu que ces arrangements

ne dérogent pas à la présente Convention ,

geben," weld
e
", brom

monn
en

aus

den
nb
ei
ti
a

est
en

" de
s
gel

ebt
. "

3. Il est toutefois permis aux Administrations

intéressées de s' entendre mutuellement pour l'a

doption de taxes réduites dans un rayon de 30 kilo -

mètres.

ARTICLE 21.

1. La présente Convention ne porte point alté

ration à la législation de chaque pays dans tout ce

qui n'est pas prévu par les stipulations contenues

dans cette Convention.

2. Elle ne restreint pas le droit des parties

contractantes de maintenir et de conclure des

traités , ainsi que de maintenir et d 'établir des

unions plus restreintes, en vue de l'amélioration des

relations postales .

ARTICLE 22.

1. Est maintenue l'institution, sous le nom de

Bureau international de l'Union postale universelle ,

d 'un office central qui fonctionne sous la haute

surveillance de l'Administration des postes suisses

et dont les frais sont supportés par toutes les Ad -

ministrations de l'Union.

2. Ce bureau demeure chargé de réunir , de

coordonner, de publier et de distribuer les renseigne-

ments de toute nature qui intéressent le service

international des postes ; d 'émettre à la demande

Artikel 20.

1. Die Poſtverwaltungen der verſchiedenen Länder,

welche den Verein bilden, ſind befugt, im gemeinſamen

Einverſtändniß mittelſt einer Ausführungs -Ueberein

funft alle für nothwendig erachteten Dienſtvorſchriften

feſtzuſeßen .

2 . Die verſchiedenen Verwaltungen können außer

dem unter ſich die erforderlichen Abkommen über ſolche

Angelegenheiten treffen , welche nicht die Geſammtheit

des Vereins angehen, vorausgeſeßt, daß dieſe üb

kommen den Feſtſeßungen des gegenwärtigen Ver

trages nicht widerſprechen .

3 . Den betheiligten Verwaltungen iſt jedoch ge

ſtattet, ſich unter einander über die Annahme er

mäßigter Taren in einem Umkreis von 30 Kilometer

zu verſtändigen .

Artikel 21.

1. Der gegenwärtige Vertrag berührt in keiner

Weiſe die innere Geſebgebung der Länder in Allem ,

was durch die in dieſem Vertrage enthaltenen Be

ſtimmungen nicht vorgeſehen worden iſt.

2. Auch beſchränkt der Vertrag nicht die Befugniß

der vertragſchließenden Theile, behufs Verbeſſerung

des Poſtverkehrs Verträge unter ſich beſtehen zu laſſen

und neu zu ſchließen , ſowie engere Vereine aufrecht

zu erhalten oder neu zu gründen .

Artikel 22.

1. Unter dem Namen Internationales Büreau

des Welipoſtvereins ſoll die Centralſtelle, welche unter

der oberen Leitung der ſchweizeriſchen Poſtverwaltung

wirkt, und deren Koſten von ſämmtlichen Poſtverwal

tungen des Vereins beſtritten werden, aufrecht erhalten

bleiben .

2 . Dieſes Büreau wird auch ferner die den inter

nationalen Poſtverkehr betreffenden dienſtlichen Mit

theilungen ſammeln , zuſammenſtellen , veröffentlichen

und vertheilen , in ſtreitigen Fragen auf Verlangen
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des parties en cause , un avis sur les questions der Betheiligten ſich gutachtlich äußern , Anträgen auf

litigieuses ; d 'instruire les demandes en modification Abänderung der Kongreß-Urkunden die geſchäftliche

des actes du Congrès ; de notifier les changements Folge geben , angenommene Uenderungen bekannt

adoptés, et, en général, de procéder aux études et geben und überhaupt ſich mit denjenigen Gegenſtänden

aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de und Aufgaben befaſſen , welche ihm im Intereſſe des

l'Union postale . Poſtvereins übertragen werden.

ARTICLE 23 . Artikel 23.

1. En cas de dissentiment entre deux ou plu 1. Meinungsverſchiedenheiten zwiſchen zwei oder

sieurs membres de l'Union , relativement à l'inter- mehreren Mitgliedern des Vereins über die Ausle

prétation de la présente Convention ou à la respon - gung des gegenwärtigen Vertrages oder hinſichtlich

sabilité d 'une Administration en cas de perte d'an der Verantwortlichkeit einer Verwaltung im Falle des

envoi recommandé, la question en litige est réglée Verluſtes einer Einſchreibſendung ſollen durch ein

par jugement arbitral. A cet effet, chacune des Schiedsgericht ausgetragen werden , zu welchem jede

Administrations en cause choisit un autre membre der betheiligten Verwaltungen ein anderes, bei der

de l'Union qui n 'est pas directement intéressé dans Angelegenheit nicht unmittelbar betheiligtes Vereins

l'affaire . mitglied wählt.

2 . La décision des arbitres est donnée à la 2 . Das Schiedsgericht entſcheidet nadh einfacher

majorité absolue des voix . Stimmenmehrheit.

3 . En cas de partage des voix , les arbitres 3 . Bei Štimmengleichheit wählen die Theilnehmer

choisissent, pour trancher le différend, une autre Ad- des Schiedsgerichts zur Entſcheidung der ſtreitigen

ministration également désintéressée dans le litige. Frage eine andere, bei der Angelegenheit gleichfalls

unbetheiligte Verwaltung .

4 . Les dispositions du présent article s'appli- 4 . Die Beſtimmungen dieſes Artikels finden auch

quent également à tous les Arrangements conclus Anwendung auf alle Uebereinkommen , welche in Ge

en vertu de l'article 19 précédent. mäßheit des vorſtehenden Artikels 19 abgeſchloſſen

ſind.

ARTICLE 24 .

1. Les pays qui n 'ont point pris part à la pré-

sente Convention sont admis à y adhérer sur leur

demande.

2 . Cette adhésion est notifiée, par la voie diplo

matique, au Gouvernement de la Confédération

suisse et, par ce Gouvernement, à tous les pays de

l'Union .

3 . Elle emporte, de plein droit, accession à

toutes les clauses et admission à tous les avantages

stipulés par la présente Convention.

Artikel 24 .

1. Diejenigen Länder , welche an dem gegen

wärtigen Vertrage nicht theilgenommen haben , können

demſelben auf ihren Antrag beitreten .

2 . Dieſer Beitritt wird auf diplomatiſchem Wege

der Regierung der Schweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft

angezeigt, welche allen Vereinsländern davon Nach

richt giebt.

3. Der Beitritt hat mit voller Rechtskraft die

Zuſtimmung zu allen im gegenwärtigen Vertrage feſt=

geſegten Beſtimmungen, ſowie die Zulaſſung zu allen

durch denſelben gewährten Vortheilen zur Folge.

4 . Es iſt Sache der Regierung der Schweizeriſchen

Eidgenoſſenſchaft, im gemeinſamen Einverſtändniß mit

der Regierung des betheiligten Landes die Höhe des

Beitrages, welchen die Verwaltung dieſes Landes zu

den Koſten für das internationale Büreau zu zahlen

hat, ſowie eintretendenfalls die Tayen zu beſtimmen ,

welche von dieſer Verwaltung in Gemäßheit des vor

hergehenden Artikels 10 zu erheben ſind.

4 . Il appartient au Gouvernement de la Confé -

dération suisse de déterminer, d'un commun accord

avec le Gouvernement du pays intéressé, la part

contributive de l'Administration de ce dernier pays

dans les frais du Bureau international, et, s'il y a

lieu , les taxes à percevoir par cette Administration

en conformité de l'article 10 précédent.

ARTICLE 25 .

1. Des Congrès de plénipotentiaires des pays

contractants ou de simples Conférences administra-

tives, selon l'importance des questions à résoudre,

ont réunis, lorsque la demande en est faite ou

Artikel 25 .

1. Auf Verlangen oder nach Zuſtimmung von

mindeſtens zwei Dritteln der Regierungen beziehungs

weiſe Verwaltungen werden , je nach der Wichtigkeit

der zu erledigenden Fragen , entweder Kongreſſe von
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Land einbegri
ffent

erung von zwei Láns eines Landes

approuvée par les deux tiers, au moins, des Gou- Bevollmächtigten der vertragſchließenden Länder oder

vernements ou Administrations, suivant le cas. einfache Konferenzen der Verwaltungen zuſammen

treten .

2 . Toutefois, un Congrès doit avoir lieu , au 2 . Mindeſtens alle fünf Jahre ſoll jedoch ein

moins tous les cinq ans. Kongreß abgehalten werden.

3 . Chaque pays peutse faire représenter, soit par 3. Jedes Land kann ſich entweder durch einen

un ou plusieurs délégués, soit par la délégation d 'un oder mehrere Bevollmächtigte, oder durch die Bevoll

autre pays. Mais il est entendu que le délégué mächtigten eines anderen Landes vertreten laſſen ; indeß

ou les délégués d 'un pays ne peuvent être chargés dürfen der oder die Bevollmächtigten eines Landes

que de la représentation de deux pays, y compris celui nur mit der Vertretung von zwei Ländern , das eigene

qu 'ils représentent. Land einbegriffen , beauftragt werden .

4 . Dans les délibérations, chaque pays dispose 4 . Bei den Berathungen hat jedes Land nur

d'une seule voix . eine Stimme.

5 . Chaque Congrès fixe le lieu de la réunion 5 . Von jedem Kongreß wird beſtimmt, wo der

du prochain Congrès. nächſte Kongreß ſtattfinden ſoll.

6 . Pour les Conférences, les Administrations 6 . Für die Konferenzen ſeßen die Verwaltungen ,

fixent les lieux de réunion sur la proposition du auf Vorſchlag des internationalen Büreaus, den Drt

Bureau international. der Zuſammenkunft feſt.

ARTICLE 26 . Artikel 26 .

1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les 1. Innerhalb der Zeit, welche zwiſchen den Ver

réunions, toute Administration des postes d'un pays jammlungen liegt, iſt jede Poſtverwaltung eines Ver

de l'Union a le droit d 'adresser aux autres Ad - einslandes berechtigt, den anderen Vereinsverwaltungen

ministrations participantes, par l'intermédiaire du durch Vermittelung des internationalen Büreaus Vor

Bureau international, des propositions concernant ſchläge in Betreff des Vereinsverkehrs zu unter

le régime de l'Union . breiten .

2 . Toute proposition est soumise au procédé 2 . Jeder Vorſchlag unterliegt folgendem Ver

suivant: fahren :

Un délai de cinq mois est laissé aux Admi- Den Vereinsverwaltungen wird eine Friſt von

nistrations de l'Union pour examiner les propositions fünf Monaten gelaſſen , um die Vorſchläge zu prüfen

et pour faire parvenir au Bureau international, le und um dem internationalen Büreau eintretendenfalls

cas échéant , leurs observations , amendements ou ihre Bemerkungen , Abänderungs- oder Gegenvor

contrepropositions. Les réponses sont réunies par ſchläge zukommen zu laſſen. Die Antworten werden

les soins du Bureau international et communiquées von dem internationalen Büreau zuſammengeſtellt und

aux Administrations avec l'invitation de se prononcer den Verwaltungen mit der Aufforderung mitgetheilt,

pour ou contre celles qui n 'ont point fait par- ſich für oder gegen dieſelben auszuſprechen . Diejenigen

venir leur vote dans un délai de six mois, à compter Verwaltungen , welche nicht innerhalb ſechs Monate,

de la date de la seconde circulaire du Bureau inter vom Datum des zweiten Rundſchreibens ab gerechnet,

national leur notifiant les observations apportées , mit dem das internationale Büreau die gemachten

sont considérées comme s'abstenant. Bemerkungen zu ihrer Kenntniß gebracht hat, ihre

Stimme abgegeben haben ,werden als ſich enthaltend

angeſehen.

3 . Pour devenir exécutoires, les propositions 3. Um vollſtreckbar zu werden , müſſen die Vor

doivent réunir , savoir : ſchläge erhalten :

1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition 1. Einſtimmigkeit, wenn es ſich um Aufnahme

de nouveaux articles on de la modification des neuer Artikel oder um Abänderung der Bes

dispositions du présent article et des articles 2 , ſtimmungen des gegenwärtigen Artikels und der

3, 4 , 5 , 6 , 7, 8, 9 , 12, 13, 15 et 18 ; vorhergehenden Artikel 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7, 8 , 9 ,

12, 13, 15 und 18 handelt;

2° les deux tiers des suffrages , s'il s'agit de la 2. zwei Drittel der Stimmen , wenn es ſich um

modification des dispositions de la Convention die Abänderung anderer Vertragsbeſtimmungen

autres que celles des articles 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , handelt, als derjenigen der Artikel 2 , 3 , 4 , 5 ,

7 , 8 , 9, 12, 13 , 15 , 18 et 26 ; 6 , 7 , 8 , 9 , 12 , 13, 15 , 18 und 26 ;

Incertet für oder,ett,
weldeiten

Rund
Büreau mecht hat,

alterioben
Verwaltungen

dieſelben i
innerhalb leaba

gerechtenatuni es, welche nichtauszuſ
preche
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mitgeth
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3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'in

terprétation des dispositions de la Convention ,

hors le cas de litige prévu à l'article 23 pré

cédent.

4 . Les résolutions valables sont consacrées, dans

les deux premiers cas , par une déclaration diplo-

matique , que le Gouvernement de la Confédération

suisse est chargé d 'établir et de transmettre à tous

les Gouvernements des pays contractants, et, dans

le troisième cas, par une simple notification du

Bureau international à toutes les Administrations de

l'Union .

5 . Toute modification ou résolution adoptée

n 'est exécutoire que deux mois, au moins, après sa

notification .

3. einfache Stimmenmehrheit, wenn es ſich um

die Auslegung der Vertragsbeſtimmungen han

delt, abgeſehen von dem im vorhergehenden

Artikel 23 vorgeſehenen Falle einer Streitigkeit.

4 . Die gültigen Beſchlüſſe werden in den beiden

erſten Fällen durch eine diplomatiſche Erklärung be

ſtätigt, welche die Regierung der Schweizeriſchen Eid

genoſſenſchaft auszufertigen und den Regierungen

aller vertragſchließenden Länder zu überſenden hat,

im dritten Falle durch eine einfache Bekanntgabe

des internationalen Büreaus an alle Vereinsverwal

tungen .

5 . Die angenommenen Abänderungen oder gefaßten

Beſchlüſſe ſind früheſtens ' zwei Monate nach ihrer

Bekanntgabe vollſtređbar.

ARTICLE 27.

Sont considérés comme formant, pour l'application

des articles 22 , 25 et 26 précédents, un seul pays

ou une seule Administration , suivant le cas :

1° L 'Empire de l'Inde britannique;

2° Le Dominion du Canada ;

3° L ' ensemble des colonies britanniques de

l'Australasie ;

4° L 'ensemble des colonies danoises ;

5° L 'ensemble des colonies espagnoles ;

6° L 'ensemble des colonies françaises;

7° L 'ensemble des colonies néerlandaises ;

gº L 'ensemble des colonies portugaises.

Artikel 27 .

Hinſichtlich der Anwendung der vorhergehenden

Artikel 22 , 25 und 26 werden je nach Umſtänden

als ein einziges Land oder als eine einzige Ver

waltung angeſehen :

1. das Britiſch - Indiſche Kaiſerreich ;

2 . das Dominium Canada ;

3. die Geſammtheit der Britiſchen Kolonien Auſtral

aſiens ;

4 . die Geſammtheit der Däniſchen Kolonien ;

5. die Geſammtheit der Spaniſchen Kolonien ;

6 . die Geſammtheit der Franzöſiſchen Kolonien ;

7. die Geſammtheit der Niederländiſchen Kolonien ;

8. die Geſammtheit der Portugieſiſchen Kolonien ;

ARTICLE 28.

La présente Convention sera mise à exécution

le 1er juillet 1892 et demeurera en vigueur pen -

dant un temps indéterminé ; mais chaque partie con -

tractante a le droit de se retirer de l'Union, moyen -

nant un avertissement donné une année à l'avance

par son Gouvernement au Gouvernement de la Con -

fédération suisse.

Artikel 28 .

Der gegenwärtige Vertrag ſoll am 1. Juli 1892

zur Ausführung gebracht werden und auf unbeſtimmte

Zeit in Kraft bleiben ; jeder der vertragſchließenden

Theile hat indeß das Recht, auf Grund einer von

ſeiner Regierung bei der Regierung der Schweize

riſchen Eidgenoſſenſchaft ein Jahr im Voraus ge

machten Anfündigung aus dem Verein auszutreten .

ARTICLE 29. Artikel 29.

1. Sont abrogées, à partir du jour de la mise 1 . Mit dem Tage der Ausführung des gegen

à exécution de la présente Convention , toutes les wärtigen Vertrages treten alle Beſtimmungen der

dispositions des Traités , Conventions, Arrangements früher zwiſchen den verſchiedenen Ländern oder Ver

ou autres Actes conclus antérieurement entre les waltungen abgeſchloſſenen Verträge, Uebereinkommen

divers pays ou Administrations, pour autant que ces oder ſonſtigen Akte inſoweit außer Kraft, als ſie mit

dispositions ne seraient pas conciliables avec les den Feſtſeßungen des gegenwärtigen Vertrages nicht

termes de la présente Convention , et sans im Einklang ſtehen und unbeſchadet der im vorher

préjudice des droits réservés par l'article 21 ci- gehenden Artikel 21 vorbehaltenen Rechte .

dessus.

2 . La présente Convention sera ratifiée aussitôt 2 . Der gegenwärtige Vertrag ſou ſobald als

que faire se pourra. Les actes de ratification seront möglid , ratifizirt werden . Die Auswechſelung der

échangés à Vienne. Ratifikations-Urkunden ſoll zu Wien ſtattfinden .
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3 . En foi de quoi, les Plénipotentiaires des pays

ci-dessus énumérés ont signé la présente Conven -

tion à Vienne, le quatre juillet mil huit cent

quatre- vingt-onze .

3. Zu Urkund deſſen haben die Bevollmächtigten

der oben bezeichneten Länder den gegenwärtigen

Vertrag unterzeichnet zu Wien , den vierten Juli

Eintauſend achthunderteinundneunzig .

Pour la République d 'Haïti :Pour la République

de Costa -Rica :

Pour l'Allemagne et les Pro

tectorats Allemands:

Dr. von Stephan .

Sachse.

Fritsch .

Pour le Royaume d'Hawaï:

Eugène Borel.
Pour le Danemark

et les Colonies Danoises :

Lund. Pour la République

du Honduras:
Pour les Etats-Unis d ' Amérique :

N . M . Brooks.

William Potter.

Pour la République

Dominicaine :

Pour l’Egypte :

Y . Saba.

Pour l' Italie :

Emidio Chiaradia.

Felice Salivetto.
Pour la République Argentine:

Cárlos Calvo.

Pour l'Autriche:

Obentraut.

Dr. Hofmann.

Dr. Lilienau.

Habberger
.

Pour l' Equateur :

Pour l'Espagne

et les Colonies Espagnoles:

Federico Bas.

Pour le Japon :

Jndo.

Fujita .

Pour la République

de Libéria :

Bn. de Stein .

W . Koentzer.

C . Goedelt.

Pour la Hongrie :

P. Heim .

S . Schrimpf.

Pour la Belgique :

Lichtervelde.

Pour la Bolivie :

Pour la France :

Montmarin,

J. de Selves.

Ansault .

Pour les Colonies Françaises :

G . Gabrié.

Pour le Luxembourg :

Mongenast.

Pour le Mexique :

L . Breton y Vedra.Pour le Brésil :

Luiz Betim Paes Leme.

Pour la Grande-Bretagne

et diverses Colonies

Britanniques:

S . A . Blackwood.

H . Buxton Forman.
Pour la Bulgarie :

P . M . Mattheeff.

Pour le Monténégro :

Obentraut.

Dr. Hofmann.

Dr. Lilienau.

Habberger.Pour le Chili :

Pour les Colonies

Britanniques d 'Australasie:

Pour le Nicaragua :
Pour le Canada :

Pour l'Inde Britannique:

H . M . Kisch .

Pour la Norvège :

Thb. Heyerdahl.

Pour la République

de Colombie :

G . Michelsen.

Pour l'Etat indépendant

du Congo:

Stassin.

Lichtervelde.

Garant.

De Craene.

Pour le Paraguay :Pour la Grèce:

J. Georgantas.

Pour le Guatemala :

Dr. Gotthelf Meyer.

Pour les Pays-Bas:

Hofstede.

Baron van der Feltz.

58
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Pour les Colonies Néerlandaises:

Johs. J. Perk.

Pour la Suisse :

Ed, Höhn,

C . Delessert.

Pour le Pérou :

D . C . Urrea.Botes les Pérou Pour Le Salvador
Pour la Régence de Tunis:

Montmarin.

Pour la Russie :

Général de Besack.

A . Skalkovsky.

Pour le Salvador :

Louis Kehlmann.

Pour la Serbie :

Svetozar J . Gvozditch .

Et. W . Popovitch .

Pour le Royaume de Siam :

Luang Suriya Nuvatr.

H . Keuchenius.

Pour la Perse:

Genl. N . Semino.

Pour la Turquie :

E . Petacci.

A . Fahri.

Pour le Portugal

et les Colonies Portugaises:

Guelhermino Augusto de

Barros.

Pour l’Uruguay :

Federico Susviela Guarch .

Jose G . Busto .

Pour la Roumanie :

Colonel A . Gorjean.

S . Dimitrescu

Pour la République

Sud -Africaine:

Pour la Suède:

E . von Krusenstjerna.

Pour les Etats-Unis

de Vénézuéla :

Carlos Matzenaúer.

Protocole final. Schlußprotokoll.

Au moment de procéder à la signature des Im Begriff, zur Unterzeichnung der durch den

Conventions arrêtées par le Congrès postal univer- Wiener Weltpoſtkongreſ vereinbarten Abkommen zu

sel de Vienne , les Plénipotentiaires soussignés sont ſchreiten , ſind die unterzeichneten Bevollmächtigten über

convenus de ce qui suit: Folgendes übereingekommen :

1.

En dérogation à la disposition de l'article 6 de Jn Abweichung von der Beſtimmung im Artikel 6

la Convention , qui fixe à 25 centimes au maximum des Vertrages, welcher die Einſchreibgebühr auf höch

le droit de recommandation, il est convenu que les ſtens 25 Centimen feſtſeßt, iſt vereinbart worden, daß

Etats hors d 'Europe sont autorisés à maintenir ce die außereuropäiſchen Staaten befugt ſein ſollen , eine

maximum à 50 centimes, y compris la délivrance Meiſtgebühr von 50 Centimen beizubehalten , ein

d 'un bulletin de dépôt à l'expéditeur, ſchließlich der Ausfertigung eines Einlieferungsſcheins

für den Abſender .

II.

En dérogation aux dispositions de l'article 8 de In Abweichung von den Beſtimmungen des Ar

la Convention, il est convenu que, par mesure de tikels 8 des Vertrages iſt vereinbart worden , daß als

transition, les Administrations des pays hors d'Eu - Uebergangsmaßregel denjenigen Verwaltungen der

rope dont la législation est actuellement contraire außereuropäiſchen Länder, deren Geſeßgebung gegen

au principe de la responsabilité , conservent la fa - wärtig dem Grundſaße der Gewährleiſtung entgegen

culté d 'ajourner l'application de ce principe jusqu'au ſteht, auch ferner geſtattet ſein ſoll, die Anwendung

jour où elles auront pu obtenir du pouvoir légis- dieſes Grundſages ſolange auszuſeßen, bis ſie von

latif l'autorisation de l'introduire. Jusqu'à ce mo- ihrer geſeßgebenden Gewalt die Ermächtigung zu ſeiner

ment, les autres Administrations de l'Union ne sont Einführung erhalten haben . Bis zu dieſem Zeit

pas astreintes à payer une indemnité pour la perte, punkte ſind die anderen Vereinsverwaltungen zur

dans leurs services respectifs , d 'envois recommandés Zahlung einer Entſchädigung für die in ihrem Be

à destination ou provenant desdits pays . triebe verloren gehenden Einſchreibſendungen nach

oder aus den gedachten Ländern nicht verbunden .

'ce mor i
inführung eine

andererung für
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III.III .

La Bolivie, le Chili, Costa Rica, la République

Dominicaine, l'Equateur, Haïti, Honduras et Nica .

ragua qui font partie de l'Union postale , ne s 'étant

pas fait représenter au Congrès, le protocole leur

reste ouvert pour adhérer aux Conventions qui y

ont été conclues ou seulement à l'une ou l'autre

d 'entre elles.

Le protocole reste également ouvert en faveur

des Colonies britanniques de l'Australasie, dont les

délégués au Congrès ont déclaré l'intention de ces

pays d 'entrer dans l'Union postale universelle à

partir du 1 er octobre 1891. .

Il demeure aussi ouvert à la République Sud

Africaine, dont le délégué au Congrès a manifesté

l'intention de ce pays d'adhérer à l'Union postale

universelle, en se réservant de fixer ultérieurement

la date de son entrée dans cette Union .

Enfin , dans le but de faciliter aux autres pays

qui sont encore en dehors de l'Union postale uni-

verselle leur entrée dans celle- ci, le protocole leur

reste également ouvert.

Da Bolivien , Chile, Coſta Rica , die Republik

San Domingo, Ecuador, Haiti, Honduras und Nica

ragua, welche dem Verein angehören, ſich auf dem

Kongreß nicht haben vertreten laſſen , ſo bleibt ihnen

zu dem Zweck, um den daſelbſt abgeſchloſſenen Ab

kommen oder nur dem einen oder dem anderen der

ſelben beizutreten , das Protokoll offen .

Das Protokoll bleibt ebenfalls offen zu Gunſten

der Britiſchen Kolonien von Auſtralaſien , deren Ver

treter die Abſicht dieſer Länder , dem Weltpoſtverein

vom 1. Oktober 1891 ab beizutreten , erklärt haben .

Daſſelbe bleibt ferner offen für die Südafrikaniſche

Republik, deren Bevollmächtigter auf dem Kongreß

die Abſicht ſeines Landes , dem Weltpoſtverein beizu

treten , unter Vorbehalt ſpäterer Feſtſeßung des Zeit

punktes für den Eintritt, kundgegeben hat.

Endlich bleibt, um den übrigen Ländern , welche

noch außerhalb des Vereins ſtehen , den Beitritt zu

erleichtern , denſelben das Protokoll gleichfals offen .

IV .IV .

Le protocole demeure ouvert en faveur des pays

dont les représentants n 'ont signé aujourd 'hui que la

Convention principale , ou un certain nombre seule -

ment des Conventions arrêtées par le Congrès, à

l'effet de leur permettre d'adhérer aux autres Con -

ventions signées ce jour, ou à l'une ou l'autre

d'entre elles.

Das Protokoll wird zu Gunſten der Länder, deren

Vertreter heute nur den Hauptvertrag oder nur eine

gewiſſe Zahl der durch den Kongreß vereinbarten

Abkommen unterzeichnet haben , offen gehalten , damit

ſie auch den übrigen heute unterzeichneten Abkommen

oder einem oder dem anderen derſelben beitreten können .

V

Les adhésions prévues à l'article III ci-dessus

devront être notifiées au Gouvernement Impérial

et Royal de l'Autriche -Hongrie, par les Gouverne.

ments respectifs , en la forme diplomatique. Le

délai qui leur est accordé pour cette notification

expirera le 1 er juin 1892.

Die in dem vorſtehenden Artikel III vorgeſehenen

Beitrittserklärungen müſſen durch die betreffenden

Regierungen in diplomatiſcher Form bei der Kaiſerlich

Königlich öſterreichiſchen Regierung angemeldetwerden .

Die Friſt, welche ihnen für dieſe Anmeldung bewilligt

wird, läuft mit dem 1 . Juni 1892 ab.

VI.

Dans le cas où une ou plusieurs des parties

contractantes aux Conventions postales signées

aujourd 'hui à Vienne , ne ratifieraient pas l'úne

ou l'autre de ces Conventions, cette Convention

n 'en sera pas moins valable pour les Etats qui

l'auront ratifiée.

En foi de quoi , les Plénipotentiaires ci-dessous

ont dressé le présent Protocole final, qui aura la

même force et la même valeur que si ses disposi-

tions étaient insérées dans le texte même des Con -

ventions auxquelles il se rapporte , et ils l'ont signé

en un exemplaire qui restera déposé aux Archives

VI.

Für den Fall, daß eines oder mehrere der an

den heute zu Wien unterzeichneten Abkommen be

theiligten vertragſchließenden Länder das eine oder

andere dieſer Abkommen nicht ratifiziren ſollten , bleiben

dieſe leßteren nichtsdeſtoweniger für die Staaten ,welche

dieſelben ratifizirt haben , verbindlich.

Zu Urkund deſſen haben die unterzeichneten Be

vollmächtigten das gegenwärtige Schlußprotokoll auf

genommen ,welches dieſelbe Kraft und dieſelbe Gültigkeit

haben joll, als wenn ſeine Beſtimmungen in den Tert

der betreffenden Abkommen ſelbſt aufgenommen worden

wären, und ſie haben dieſes Schlußprotokoll in einem

53 *
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du Gouvernement autrichien et dont une copie sera

remise à chaque partie .

Exemplar unterzeichnet, welches in dem Archiv der

Deſterreichiſchen Regierung niedergelegt, und wovon

jedem Theile eine Åbſchrift zugeſtellt werden wird .

Geſchehen zu Wien , den vierten Juli Eintauſend

achthunderteinundneunzig.

Fait à Vienne, le quatre juillet mil huit cent
quatre-vingt-onze.

Pour l'Allemagne Pour la République de Pour le Royaume d'Hawaï:

et les Protectorats Allemands: Costa -Rica : Eugène Borel.

Dr. von Stephan .
Pour le Danemark et les

Sachse.
Pour la République du Honduras :

Fritsch. Colonies Danoises :
Pour l'Italie :

Lund .

Pour les Etats-Unis Emidio Chiaradia.

d'Amérique: Pour la République Dominicaine: Felice Salivetto.

N . M . Brooks.
Pour l’Egypte :

William Potter.
Pour le Japon :

Y . Saba. Jndo.

Pour la République Argentine : Fujita.
Pour l'Equateur:

Cárlos Calvo.

Pour la République de Libéria :

Pour l'Autriche:
Pour l'Espagne

Bn. de Stein .

Obentrant.
et les colonies Espagnoles :

W . Koentzer.

Dr. Hofmann. Federico Bas. C . Goedelt.

Dr. Lilienau.
Pour la France :

Habberger. Pour le Luxembourg :

Montmarin.

Pour la Hongrie : J. de Selves.
Mongenast.

P . Heim .
Ansault.

Pour le Mexique:

S. Schrimpf. Pour les Colonies Françaises : L . Breton y Vedra.

Pour la Belgique: G . Gabrié.
Pour le Monténégro:

Lichtervelde.
Pour la Grande -Bretagne et Obentraut.

Pour la Bolivie : diverses Colonies Britanniques : Dr. Hofmann.

S . A . Blackwood.
Dr. Lilienau.

Pour le Brésil: H . Buxton Forman .
Habberger.

Luiz Betim Paes Leme. Pour le Nicaragua :

Pour les Colonies Britanniques

Pour la Bulgarie : d ' Australasie : Pour la Norvège:

P . M . Mattheeff.
Pour le Canada :

Thb. Heyerdahl.

Pour le Chili:
Pour l'Inde Britannique:

Pour le Paraguay :

Pour la République de Colombie : H . M . Kisch. Pour les Pays- Bas:

G . Michelsen.
Pour la Grèce : Hofstede.

J. Georgantas.Pour l'État indépendant du
Baron van der Feltz.

Congo :
Pour le Guatemala :

Pour les Colonies Néerlandaises:

Stassin .
Dr. Gotthelf Meyer.

Johs. J. Perk .

Lichtervelde.

Garant. Pour le Pérou :

Pour la République d'Haïti:
De Craene. D . C . Urrea .
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Pour la Régence de Tunis :

Montmarin.

Pour la Perse:

Génl. N . Semino.

Pour le Portugal et les Colonies

Portugaises:

Guelhermino Augusto

de Barros.

Pour la Roumanie :

Colonel A . Gorjean.

S . Dimitresca.

Pour la Russie :

Général de Besack .

A . Skalkovsky.

Pour le Salvador :

Louis Kehlmann .

Pour la Serbie :

Svetozar J. Gvozditch .

Et. W . Popovitch.

Pour le Royaume de Siam :

Luang Suriya Nuvatr.

H . Keuchenius.

Pour la République

Sud -Africaine :

Pour la Turquie :

E . Petacci.

A . Fahri.

Pour l’Uruguay:

Federico Susviela Guarch .

Jose G . Busto.Pour la Suède :

E . von Krusenstjerna.

Pour la Suisse :

Ed. Höhn.

C . Delessert.

Pour les Etats-Unis

de Vénézuéla :

Carlos Matzenaúer.

Union postale universelle.

(Ueberſeßung.)

Weltpoſtverein .

Arrangement concernant l'échange des lettres Uebereinkommen betreffend den Austauſch von

et des boîtes avec valeur déclarée, conclu entre Briefen und Käſtchen mit Werthangabe, abge

l'Allemagne, la République Argentine, l'Au- ſchloſſen zwiſchen Deutſchland, der Argentiniſchen

triche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bul- Republik, Deſterreich -Ungarn , Belgien , Braſilien ,

garie , la République de Costa Rica , le Dane- Bulgarien , der Republik Coſta Rica, Dänemark

mark et les colonies Danoises, l'Egypte, l' Es- und den Däniſchen Kolonien , Egypten , Spanien ,

pagne , la France et les Colonies Françaises , Frankreich und den Franzöſiſchen Kolonien ,

l'Italie, la République de Libéria , le Luxem - Italien , der Republik Liberia , Luxemburg, Nor

bourg , la Norvège, les Pays- Bas, le Portugal wegen , Niederland, Portugal und den Portu

et les Colonies Portugaises, la Roumanie, la gieſiſchen Kolonien , Rumänien , Rußland, Sal

Russie , le Salvador , la Serbie, la Suède, la vador, Serbien , Schweden , der Schweiz, der

Suisse, la Régence de Tunis et la Turquie. Regentſchaft Tunis und der Türkei.

Du 4 juillet 1891. Vom 4 . Juli 1891.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouverne Die unterzeichneten Bevollmächtigten der Re

ments des pays ci-dessus énumérés, vu l'article 19 gierungen der vorſtehend aufgeführten Länder haben ,

de la Convention principale ont, d'un commun in Gemäßheit des Artikels 19 des Hauptvertrages ,

accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arran im gemeinſamen Einverſtändniß und unter Vorbehalt

gement suivant: der Ratifikation folgendes Uebereinkommen ab

geſchloſſen :

ARTICLE 1 . Artikel 1.

1 . Il peut être expédié, de l'un des pays men- 1. Zwiſchen den oben bezeichneten Ländern können

tionnés ci-dessus pour un autre de ces pays, des Werthpapiere enthaltende Briefe, ſowie Schmuckjachen

lettres contenant des valeurs-papier déclarées et des und koſtbare Gegenſtände enthaltende Käſtchen mit
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boîtes contenantdes bijoux et objets précieux déclarés Berthangabe unter Verſicherung des angegebenen

avec assurance du montant de la déclaration . Betrages verſendet werden .

La participation au service des boîtes avec Nur diejenigen der beigetretenen Länder nehmen

valeur déclarée est limitée aux échanges entre ceux an dem Werthkäſtchendienſt theil, deren Verwaltungen

des pays adhérents dont les Administrations sont verabredet haben , dieſen Dienſt in ihren gegenſeitigen

convenues d ’ établir ce service dans leurs relations Beziehungen einzuführen .

réciproques.

2 . Le poids maximum des boîtes est fixé à un 2 . Das Meiſtgewicht der Käſtchen iſt auf ein

kilogramme par envoi. Kilogramm für die Sendung feſtgeſeßt.

3 . Les divers Offices, pour leurs rapports respec- 3. Die verſchiedenen Verwaltungen ſind berechtigt,

tifs , ont la faculté de déterminer un maximum de für ihren Verkehr einen Meiſtbetrag der Werthangabe

déclaration de valeur qui, dans aucun cas, ne peut zu beſtimmen , welcher jedoch in keinem Falle geringer

être inférieur à 10 000 francs par envoi, et il est als 10 000 Franken für die einzelne Sendung ſein

entendu que les diverses Administrations interve darf; man iſt darüber einverſtanden , daß die ver

nant dans le transport ne sont engagées que ſchiedenen bei der Beförderung betheiligten Ver

jusqu'à concurrence du maximum qu 'elles ontrespec- waltungen nur bis zur Höhe des von ihnen ange

tivement adopté. nommenen Meiſtbetrages verantwortlich find.

4 . Les lettres et boîtes expédiées avec déclara 4 . Die Briefe und Räſtchen mit Werthangabe

tion de valeur peuvent être grevées de rembourse- können mit Nachnahme bis zum Betrage von 500

ment jusqu'au montant de 500 francs, aux condi- Franken unter den im Artikel 7 des Hauptvertrages

tions admises par l'article 7 de la Convention angegebenen Bedingungen belaſtet werden .

principale.

ARTICLE 2 . Artikel 2.

1. La liberté du transit est garantie sur le terri- 1. Die Freiheit des Tranſits über das Gebiet

toire de chacun des pays adhérents, et la respon - jedes der beigetretenen Länder iſt gewährleiſtet ; die

sabilité des Offices qui participent à ce transport bei der Beförderung betheiligten Verwaltungen über

est engagée dans les limites déterminées par l'article nehmen die Verantwortlichkeit innerhalb der im nach

11 ci -après. folgenden Artikel 11 beſtimmten Grenzen .

Il en est de même à l'égard du transport mari. Ein Gleiches gilt bezüglich der durch die Ver

time effectué ou assuré par les Offices des pays waltungen der beigetretenen Länder bewirkten oder

adhérents , pourvu toutefois que ces Offices soient en vermittelten Beförderung zur See, vorausgeſeßt jedoch ,

mesure d 'accepter la responsabilité des valeurs à daß dieſe Verwaltungen in der Lage ſind, die Ver

bord des paquebots ou bâtiments dont ils font antwortlichkeit für die Werthſendungen auf den Poſt

emploi. dampfern oder Schiffen , welche ſie benußen , zu über

nehmen .

2 . A moins d 'arrangement contraire entre les 2 . Wofern keine gegentheilige Abmachung zwiſchen

Offices d 'origine et de destination , la transmission den Verwaltungen des Aufgabe- und des Beſtimmungs

des valeurs déclarées échangées entre pays non gebiets getroffen iſt, erfolgt die Ueberweiſung der

limitrophes s 'opère à découvert et par les voies Werthſendungen , welche zwiſchen nicht angrenzenden

utilisées pour l'acheminement des correspondances Ländern ausgetauſcht werden, in offenem Tranſit auf

ordinaires. den für die gewöhnlichen Korreſpondenzen benußten

Beförderungswegen .

3. L 'échange de lettres et de boîtes contenant 3 . Der Austauſch von Briefen und Käſtchen mit

des valeurs déclarées entre deux pays qui corre- Werthangabe zwiſchen zwei Ländern , welche für ihre

spondent, pour les relations ordinaires, par l'inter- gewöhnlichen Beziehungen auf die Vermittelung eines

médiaire d 'un ou de plusieurs pays non participant oder mehrerer, am gegenwärtigen Uebereinkommen

au présent Arrangement, ou au moyen de services nicht betheiligten Länder oder auf von der Ver

maritimes dégagés de responsabilité, est subordonné antwortlichkeit befreite Seepoſtverbindungen angewieſen

à l'adoption de mesures spéciales à concerter entre ſind, unterliegt der Ergreifung beſonderer Maßregeln,

les Administrations des pays d 'origine et de desti- welche die Verwaltungen des Aufgabe- und Bes

nation, telles que l'emploi d 'une voie détournée, ſtimmungslandes unter ſich zu verabreden haben ,wie

l'expédition en dépêches closes , etc . die Anwendung eines Umweges , die Beförderung in

geſchloſſenen Beuteln u . ſ. w .

wanra à daß dieſe
Verwaltungen in der zug,

w o
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Werthia
lieu, à chacune de pays de destinati

ons
déclarée

ARTICLE 3 . Artikel 3.

1 . Les frais de transit prévus par l'article 4 1 . Die im Artikel 4 des Hauptvertrages vor

de la Convention principale sont payables par l'Office geſehenen Tranſitgebühren ſind von der Verwaltung

d 'origire aux Offices qui participent au transport des Aufgabegebiets denjenigen Verwaltungen zu ver

intermédiaire , à découvert ou en dépêches closes, güten , welche bei der Beförderung der Briefe mit

des lettres contenant des valeurs déclarées. Werthangabe in offenem oder geſchloſſenem Tranſit

betheiligt ſind .

2 . Un port de 50 centimes par envoi est payable 2. Ein Porto von 50 Centimen iſt für jedes

par l'Office d 'origine des boîtes de valeur déclarée Werthkäſtchen von der Verwaltung des Aufgabegebiets

à l'Administration du pays de destination et, s'il y an die Verwaltung des Beſtimmungsgebiets und,

a lieu , à chacune des Administrations participant eintretendenfalls , an jede der bei der Land- Tranſit

au transport territorial intermédiaire. L 'Office beförderung betheiligten Verwaltungen zu entrichten .

d 'origine doit payer , en outre , le cas échéant, un Die Verwaltung des Aufgabegebiets hat außerdem

port de un franc à chacune des Administrations vorkommendenfalls ein Porto von einem Frank an

participant au transport maritime intermédiaire. jede der an der See-Tranſitbeförderung theilnehmenden

Verwaltungen zu zahlen .

3. Indépendamment de ces frais et ports, 3 . Unabhängig von dieſen Gebühren und Porto

l'Administration du pays d 'origine est redevable, beträgen hat die Verwaltung des Aufgabegebiets an

à titre de droit d'assurance , envers l'Administration die Verwaltung des Beſtimmungsgebiets und ein

du pays de destination et, s'il y a lieu, envers tretendenfalls an jede derjenigen Verwaltungen, welche

chacune des Administrations participant au transit bei der Land - Tranſitbeförderung verantwortlich be

territorial avec garantie de responsabilité , d 'un theiligt ſind, eine Verſicherungsgebühr von 5 Centimen

droit proportionnel de 5 centimes par chaque somme für je 300 Franken oder einen Theil von 300 Franken

de 300 francs ou fraction de 300 francs déclarée. des angegebenen Werths zu entrichten .

4 . En outre, s'il y a transport par mer avec 4 . Außerdem hat die Verwaltung des Urſprungs

la même garantie, l'Administration d 'origine est landes , wenn es ſich um eine Seebeförderung mit

redevable, envers chacun des Offices participant Verantwortlichkeit handelt, an jede der an der Seebeför

à ce transport, d 'un droit d 'assurance maritime derung theilnehmenden Verwaltungen eine Seeverſiche

de 10 centimes par chaque somme de 300 francs rungsgebühr von 10 Centimen für je 300 Franken

ou fraction de 300 francs déclarée. oder einen Theil von 300 Franken des angegebenen

Werths zu vergüten .

ate de respar
chaque,

éclarée.

ARTICLE 4.

1 . La taxe des lettres et des boîtes contenant

des valeurs déclarées doit être acquittée à l'avance

et se compose:

1° pour les lettres, du port et du droit fixe appli

cables à une lettre recommandée du même

poids et pour la même destination , -- port

et droit acquis en entier à l'Office expéditeur;

- pour les boîtes, d'un port de 50 centimes

par pays participant au transport territorial

et, le cas échéant, d 'un port de un franc par

pays participant au transport maritime;

Artikel 4 .

1 . Die Tare für Briefe und Käſtchen mit Werth

angabe iſt im voraus zu entrichten und ſeßt ſich

zuſammen :

1. für die Briefe aus dem Porto und der feſten

Gebühr für einen Einſchreibbrief von gleichem

Gewichte und gleichem Beſtimmungsorte — Porto

und Gebühr ungetheilt der abſendenden Ver

waltung zukommend ; – für die Käſtchen , aus

einem Porto von 50 Centimen für jedes an der

Landbeförderung theilnehmende Land und ein

tretendenfalls aus einem Porto von einem Frank

für jedes an der Seebeförderung theilnehmende

Land ;

2. für die Briefe und die Käſtchen aus einer Ver

ſicherungsgebühr für je 300 Franken oder einem

Theil von 300 Franken des angegebenen Werths,

und zwar von 10 Centimen im Verkehr zwiſchen

angrenzenden oder mittelſt direkten Seepoſt

dienſtes verbundenen Ländern und von 25 Cen

timen im Verkehr zwiſchen den andern Ländern ;

2° pour les lettres et les boîtes, d 'un droit pro

portionnel d'assurance calculé, par 300 francs

ou fraction de 300 francs déclarés, à raison de

10 centimes pour les pays limitrophes ou reliés

entre eux par un service maritime direct, et à

raison de 25 centimes pour les autres pays ;

avec addition, s'il y a lieu , dans l'un et l'autre
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cas, du droit d 'assurance maritime prévu au

dernier alinéa de l'article 3 précédent.

Toutefois, comme mesure de transition, est

réservée à chacune des parties contractantes,

pour tenir compte de ses convenances moné

taires ou autres , la faculté de percevoir un

droit autre que celui indiqué ci-dessus, moyen

pant que ce droit ne dépasse pas 1/2 % de

la somme déclarée.

2. L 'expéditeur d 'un envoi contenant des va

leurs déclarées reçoit, sans frais, au moment du

dépôt, un récépissé sommaire de son envoi.

3 . Il est formellement convenu que, saufdans le

cas de réexpédition prévu au paragraphe 2 de

l'article 9 ci-après, les lettres et les boîtes renfer -

mant des valeurs déclarées ne peuvent être frap-

pées, à la charge desdestinataires, d 'aucun droit postal

autre que celui de remise à domicile , s'il y a lieu.

ARTICLE 5 .

Les lettres de valeur déclarée échangées par

les Administrations postales entre elles , sont ad

mises à la franchise de port et de droit d 'assurance

dans les conditions déterminées par l'article. 11

§ 2 de la Convention principale.

ARTICLE 6 .

1. L 'expéditeur d'un envoi contenant des valeurs

déclarées peut obtenir, aux conditions déterminées

par l'article 6 de la Convention principale en ce

qui concerne les objets recommandés, qu'il lui soit

donné avis de la remise de cet envoi au destinataire.

in beiden Fällen unter etwaiger Hinzurechnung

der im legten Abſaß deš vorhergehenden

Artikels 3 vorgeſehenen Seeverſicherungsgebühr.

Als Uebergangsmaßregel iſt jedoch jedem der

vertragſchließenden Theile vorbehalten , mit

Rückſicht auf ſeine Münz- oder ſonſtigen Ver

hältniſſe, eine andere als die oben bezeichnete

Verſicherungsgebühr zu erheben , vorausgeſeßt,

daß dieſelbe 1/2 % des angegebenen Werth

betrages nicht überſteigt.

2 . Dem Abſender einer Sendung mit Werth

angabe wird bei Aufgabe der Sendung ein Ein

lieferungsſchein unentgeltlich ausgehändigt.

3 . Es wird ausdrücklich vereinbart, daß , abgeſehen

von dem im Paragraphen 2 des nachfolgenden

Artikels 9 bezeichneten Falle der Nachſendung, Briefe

und Käſtchen mit Werthangabe keiner anderen Poſt

gebühr, als eintretendenfalls dem Beſtellgeld , zu Laſten

der Empfänger unterworfen werden dürfen .

Artikel 5 .

Die Briefe mit Werthangabe, welche die Poſt

verwaltungen unter ſich austauſchen , genießen unter

den im $ . 2 des Artikels 11 des Hauptvertrages feſta

geſeßten Vorausſeßungen die Freiheit von Porto und

Verſicherungsgebühren .

Artikel 6 .

1. Der Abſender einer Sendung mit Werthangabe

kann unter den im Artikel 6 des Hauptvertrages hins

ſichtlich der Einſchreibſendungen feſtgeſeßten Bes

ſtimmungen eine Beſcheinigung über die Zuſtellung

der Sendung an den Empfänger (Rüdſchein ) ver
langen .

2 . Die Gebühr für ſolche Rückſcheine verbleibt

ungetheilt der Verwaltung des Aufgabegebiets .

2. Le produit du droit applicable aux avis de

réception est acquis en entier à l'Office du pays

d 'origine.

ARTICLE 7 .

1. L 'expéditeur d 'un envoi avec valeur déclarée

peut le retirer du service ou en faire modifier

l'adresse pour réexpédier cet envoi soit à l'intérieur

du pays de destination primitif, soit sur l'un quel

conque des pays contractants, aussi longtemps qu'il

n 'a pas été livré au destinataire, aux conditions et

sous les réserves déterminées, pour les corre-

spondances ordinaires et recommandées, par l'article

9 de la Convention principale . Ce droit est limité ,

en ce qui concerne la modification des adresses

aux envois dont la déclaration ne dépasse pas

500 francs.

2 . Il peut de même demander la remise à

domicile par porteur spécial, aussitôt après l'arrivée,

aux conditions et sous les réserves fixées par

l'article 13 de ladite Convention.

Artikel 7.

1. Der Abſender einer Sendung mit Werthangabe

kann dieſelbe zurücknehmen oder ihre Adreſſe abändern

laſſen behufs Nachſendung, ſei es im Innern des

anfänglichen Beſtimmungslandes , ſei es nach einem

andern der vertragſchließenden Länder, ſolange die

Sendung dem Empfänger noch nicht ausgehändigt

iſt, und zwar unter den im Artikel 9 des Haupt

vertrages hinſichtlich der gewöhnlichen und einge

ſchriebenen Briefſendungen vorgeſehenen Bedingungen

und Vorbehalten . Dieſe Befugniß iſt, was die Áb

änderung der Adreſſe anbetrifft, auf Sendungen mit

Werthangabe bis einſchließlich 500 Franken beſchränkt.

2 . Desgleichen kann derſelbe verlangen, daß die

Sendung dem Empfänger ſogleich nach der Ankunft

durch beſonderen Boten zugeſtellt werde, und zwar

unter den im Artikel 13 des Hauptvertrages anges

gebenen Bedingungen und Vorbehalten .
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Est toutefois réservée à l'Office du lieu de

destination la faculté de faire remettre par exprès

un avis d 'arrivée de l'envoi au lieu de l'envoi lui-

même, lorsque ses règlements intérieurs le com -

portent.

ARTICLE 8 .

1. Toute déclaration frauduleuse de valeur

supérieure à la valeur réellement insérée dans une

lettre ou dans une boîte est interdite.

En cas de déclaration frauduleuse de cette

nature, l'expéditeur perd tout droit à l'indemnité,

sans préjudice des poursuites judiciaires que peut

comporter la législation du pays d 'origine.

2 . Il est également interdit d 'insérer dans les

boîtes avec valeur déclarée des lettres ou notes

pouvant tenir lieu de correspondance, des monnaies

ayant cours, des billets de banque ou valeurs quel-

conques au porteur, des titres et des objets rentrant

dans la catégorie des papiers d 'affaires.

Il n 'est pas donné cours aux objets tombant

sous le coup de cette interdiction .

ARTICLE 9 .

1. Une lettre ou boîte de valeur déclarée

réexpédiée, par suite du changement de résidence

du destinataire, à l'intérieur du pays de destination ,

n 'est passible d 'aucune taxe supplémentaire.

Der Verwaltung des Beſtimmungsgebiets iſt

indeß das Recht vorbehalten, an Stelle der Sendung

ſelbſt dem Empfänger nur eine Meldung vom Ein

gange derſelben durch Eilboten zuſtellen zu laſſen,

ſofern ihre inländiſchen Verordnungen dies bedingen .

Artikel 8 .

1. Jede betrügeriſche Angabe eines höheren als

des wirklichen Werths des Inhalts eines Briefes

oder Käſtchens iſt verboten .

Im Falle einer derartigen betrügeriſchen Angabe

verliert der Abſender jedes Recht auf Schadenerſaß,

unbeſchadet der etwa durch die Geſeßgebung des

Urſprungslandes vorgeſehenen gerichtlichen Verfol

gung .

Ž. Es iſt ebenſo verboten , in die Käſtchen mit

Werthangabe Briefe oder die Eigenſchaft einer Korre

ſpondenz beſigende Angaben, im Umlauf befindliche

Münzen , Banknoten oder auf den Inhaber lautende

Werthpapiere, Dokumente und Gegenſtände aus der

Gattung der Geſchäftspapiere aufzunehmen .

Die unter dieſes Verbot fallenden Gegenſtände

erhalten keine Beförderung.

Artikel 9 .

1. Für die aus Anlaß der Veränderung des

Wohnortes des Empfängers im Innern des Be

ſtimmungslandes erfolgte Nachſendung eines Briefes

oder Käſtchens mit Werthangabe foll keinerlei Nach

ſchußtare in Anſaß gebracht werden .

2 . Im Falle der Nachſendung nach einem ande

ren der Vertragſchließenden Länder, als dem Beſtim

mungslande, werden für die Nachſendung die in den

Paragraphen 3 und 4 des Artikels 3 des gegen

wärtigen Uebereinkommens feſtgeſeßten Verſicherungs

gebühren zu Gunſten jeder der bei der neuen Be

förderung betheiligten Verwaltungen vom Empfänger

eingezogen . Handelt es ſich um ein Käſtchen mit

Werthangabe, ſo kommt außerdem das im g . 2 des

Artikels 3 feſtgeſeßte Porto zur Erhebung.

3 . Für die durch unrichtige Leitung verurſachte

Nachſendung oder für die Rückſendung im Falle der

Unbeſtellbarkeit wird eine Poſtgebühr zu Laſten des

Publikums nicht berechnet.

Artikel 10 .

1 . Die Werthkäſtchen ſind in Bezug auf die Er

ſtattung der Abſtempelungsgebühren bei der Ausfuhr,

ſowie in Bezug auf die Ausübung der Stempel- und

Zollkontrole bei der Einfuhr, der Geſeßgebung des

Úrſprungs- beziehungsweiſe des Beſtimmungslandes

unterworfen .

2 . Die bei der Einfuhr zur Erhebung kommenden

Stempelgebühren und Prüfungskoſten werden von

den Empfängern bei der Beſtellung eingezogen . Wird

2 . En cas de réexpédition sur un des pays

contractants autre que le pays de destination , les

droits d 'assurance fixés par les paragraphes 3 et 4

de l'article 3 du présent Arrangement sont perçus

sur le destinataire, du chef de la réexpédition, au

profit de chacun des Offices intervenant dans le

nouveau transport. Quand il s'agit d 'une boîte

avec valeur déclarée, il est perçu en outre le port

fixé au § 2 de l'article 3 susvisé.

3. La réexpédition par suite de fausse direction

ou de mise en rebut ne donne lieu à aucune per-

ception postale supplémentaire à la charge du

public.

ARTICLE 10 .

1. Les boîtes avec valeur déclarée sont soumises

à la législation du pays d 'origine ou de destination,

en ce qui concerne, à l'exportation , la restitution

des droits de garantie, et, à l'importation, l'exercice

du contrôle de la garantie et de la douane.

2 . Les droits fiscaux et frais d 'essayage exigibles

à l'importation , sont perçus sur les destinataires

lors de la distribution . Si, par suite de changement
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de résidence du destinataire, de refus on pour toute

autre cause, une boîte de valeur déclarée vient à

être réexpédiée sur un autre pays participant à

l'échange ou renvoyée au pays d 'origine, ceux des

frais dont il s 'agit qui ne sont pas remboursables

à la réexportation sont répétés d 'Office à Office

pour être recouvrés sur le destinataire ou sur

l'expéditeur.

aus Anlaß der Veränderung des Wohnortes des

Empfängers , der Annahmeverweigerung oder aus

einem anderen Grunde ein Käſtchen mit Werthangabe

nach einem anderen am Austauſch theilnehmenden

Lande nachgeſandt oder nach dem Aufgabelande

zurückgeſandt, ſo werden diejenigen Gebühren , welche

bei der Weiterſendung nicht niedergeſchlagen werden

können , von Poſtverwaltung zu Poſtverwaltung weiter

gerechnet behufs Einziehung vom Empfänger oder

Ábſender.

Artikel 11.

1. Wenn ein Brief oder ein Käſtchen mit Werth

angabe verloren geht, beraubt oder beſchädigt wird ,

ARTICLE 11.

1 . Sauf le cas de force majeure, lorsqu 'une lettre

ou une boîte contenant des valeurs déclarées a

sa demande, le destinataire , a droit à une indemnité Abſender oder auf Verlangen deſſelben der Empfänger

correspondant au montant réel de la perte, de la Anſpruch auf einen dem wirklichen Betrage des Ver

spoliation ou de l'avarie, à moins que le dommage luſtes, Der Beraubung oder der Beſchädigung ent

n 'ait été causé par la faute ou la négligence de ſprechenden Erſaß, es ſei denn , daß der Verluſt oder

l'expéditeur, ou ne provienne de la nature de die Beſchädigung durch die Schuld oder Fahrläſſig

l'objet, et sans que l'indemnité puisse dépasser en keit des Abſenders oder durch die natürliche Be

aucun cas la somme déclarée. ſchaffenheit des Gutes herbeigeführt worden ſei; die

Entſchädigung darf in keinem Faứe den angegebenen

Werthbetrag überſteigen.

2. Les pays disposés à se charger des risques 2 . Die Länder , welche für den durch höhere Ge

pouvant dériver du cas de force majeure sont walt entſtehenden Schaden einzuſtehen ſich bereit er

autorisés à percevoir de ce chef une surtaxe dans klären , ſind befugt, hierfür eine Zuſchlagsgebühr

les limites tracées par le dernier alinéa du § 1er" innerhalb der im legten Abſaß des §. 1, Artikel 4

de l'article 4 du présent Arrangement. des gegenwärtigen Uebereinkommens gezogenen Grenzen

zu erheben .

3 . L 'obligation de payer l'indemnité in - 3. Die Verpflichtung zur Zahlung des Erſak

combe à l'Administration dont relève le bureau betrages liegt derjenigen Verwaltung ob , welcher die

expéditeur. Est réservé à cette Adminis- Aufgabe- Poſtanſtalt angehört. Dieſer Verwaltung iſt

tration le recours contre l'Administration respon - vorbehalten , ihren Anſpruch gegen die verantwortliche

sable, c 'est- à -dire contre l'Administration sur le terri- Verwaltung, d . h . gegen diejenige, auf deren Gebiet

toire ou dans le service de laquelle la perte ou la oder in deren Betrieb der Verluſt oder die Berau

spoliation a eu lieu. bung ſtattgefunden hat, geltend zu machen .

Dans le cas où l'Office responsable aurait notifié Im Falle die verantwortliche Verwaltung der

à l'Office expéditeur de ne point effectuer le paie- Verwaltung des Aufgabegebiets angekündigt hat,

ment, il devrait rembourser à ce dernier Office les nicht Zahlung zu leiſten , iſt ſie verpflichtet, der lepa

frais qui seraient la conséquence du non -paiement. teren Verwaltung alle in Folge der Nichtzahlung

etwa entſtehenden Koſten zu erſeßen .

4 . Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité 4 . Bis zum Nachweis des Gegentheils liegt die

incombe à l'Administration qui, ayant reçu l'objet Verantwortlichkeit derjenigen Verwaltung ob , welche

sans faire d 'observation , ne peut établir ni la déli- den Gegenſtand unbeanſtandet übernommen hat und

vrance au destinataire ni, s'il y a lieu, la trans- weder deſſen Aushändigung an den Empfänger , noch ,

mission régulière à l'Administration suivante. eintretendenfalls, die vorſchriftsmäßige Weiterſendung

an die folgende Verwaltung nachweiſen kann .

5 . Le paiement de l'indemnité par l'Office ex - 5 . Die Zahlung des Erſaßbetrages durch die

péditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au Verwaltung des Aufgabegebiets ſol ſobald als mög

plus tard , dans le délai d'un an à partir du jour lich und ſpäteſtens innerhalb eines Jahres , vom Tage

de la réclamation. L 'Office responsable est tenu de der Nachfrage ab gerechnet, ſtattfinden . Die verant

rembourser , sans retard et au moyen d 'une traite ou wortliche Verwaltung iſt verpflichtet, der Verwaltung

Verwaltung Zahlung des Erſaßbetrages durch

ans le délai d'un anoi possible, et, au
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d'un mandatde poste , à l'Office expéditeur, le mon- des Aufgabegebiets den von derſelben gezahlten Erſaß

tant de l'indemnité payée par celui-ci. betrag ohne Verzug mittelſt Wechſels oder Poſtan

weiſung zu erſtatten .

6 . Il est entendu que la réclamation n' est ad 6 . Man iſt darüber einverſtanden , daß der An

mise que dans le délai d 'un an à partir du dépôt à ſpruch auf Entſchädigung nur zuläſſig iſt, wenn der

la poste de la lettre portant déclaration ; passé ce ſelbe innerhalb eines Jahres , vom Tage der Aufgabe

terme, le réclamant n 'a droit à aucune indemnité. des Briefes mit Werthangabe an gerechnet, erhoben

wird ; nach Ablauf dieſes Zeitraums ſteht dem Ab

ſender ein Anſpruch auf irgend eine Entſchädigung

nicht zu .

7 . L 'Administration, pour le compte de laquelle 7 . Die Verwaltung, für deren Rechnung die

est opéré le remboursement du montant des valeurs Erſaßleiſtung für abhanden gekommene Werthbeträge

déclarées non parvenues à destination , est subrogée erfolgt, tritt in alle Rechte des Eigenthümers ein .

dans tous les droits du propriétaire. 8. Wenn der Verluſt, die Beraubung oder die

8. Si la perte , la spoliation ou l'avarie a eu Beſchädigung während der Beförderung zwiſchen den

lieu en cours de transport entre les bureaux d 'échange Auswechſelungs - Poſtanſtalten zweier angrenzender

de deux pays limitrophes, sans qu 'il soit possible Länder ſtattgefunden hat, ohne daß feſtgeſtellt werden

d ' établir sur lequel des deux territoires le fait s 'est kann , auf welchem der beiden Gebiete dies geſchehen

accompli, les deux Administrations en cause sup- iſt, ſo wird der Schaden von den betreffenden beiden

portent le dommage par moitié. Verwaltungen zu gleichen Theilen getragen .

Il en est de même en cas d 'échange en dépêches Ein Gleiches geſchieht, wenn bei dem Austauſch

closes, si la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu in geſchloſſenen Beuteln der Verluſt, die Beraubung

sur le territoire ou dans le service d 'un Office in - oder die Beſchädigung ſich auf dem Gebiete oder in

termédiaire non responsable. dem Betriebe einer nicht verantwortlichen Tranſit

verwaltung ereignet hat.

9 . Les Administrations cessent d'être respon- 9 . Die Erſakverbindlichkeit der Poſtverwaltungen

sables des valeurs déclarées contenues dans les für den Inhalt der Sendungen mit Werthangabe

envois dont les ayants droit ont donné reçu . hört auf, ſobald der Empfangsberechtigte Quittung

ertheilt hat.

ARTICLE 12 . Artikel 12.

1. Est réservé le droit de chaque pays d 'appli- 1 . Jedem Lande iſt das Recht vorbehalten , auf

quer, aux envois contenant des valeurs déclarées à Sendungen mit Werthangabe nach oder aus anderen

destination ou provenant d'autres pays, ses lois ou Ländern ſeine für den inneren Verkehr geltenden

règlements intérieurs, en tant qu'il n ' y est pas dé- Geſeße oder Verordnungen anzuwenden, inſoweit nicht

rogé par le présent Arrangement. durch gegenwärtiges Uebereinkommen etwas anderes

beſtimmt iſt.

2 . Les stipulations du présent Arrangement ne 2. Die Feſtſeßungen des gegenwärtigen Ueberein

portent pas restriction au droit des parties contrac- kommens beſchränken nicht die Befugniß der vertrag

tantes de maintenir et de conclure des arrangements ſchließenden Theile, beſondere Abkommen unter ſich

spéciaux, ainsi que de maintenir et d'établir des beſtehen zu laſſen oder neu zu ſchließen , ſowie engere

unions plus restreintes, en vue de l'amélioration Vereine aufrecht zu erhalten oder neu zu gründen ,

du service des lettres et des boîtes contenant des behufe Verbeſſerung des Werthbrief- und Werth

valeurs déclarées. käſtchendienſtes.

ARTICLE 13. Artikel 13.

Chacune des Administrations des pays contrac Jede der Verwaltungen der vertragſchließenden

tants peut, dans des circonstances extraordinaires Länder kann , unter außergewöhnlichen Verhältniſſen ,

de nature à justifier la mesure , suspendre tempo - welche geeignet ſind, eine derartige Maßnahme zu

rairement le service des valeurs déclarées, tant à rechtfertigen , den Austauſch von Briefen mit Werth

l'expédition qu'à la réception et d 'une manière géné- angabe zeitweiſe, abgehend wie eingehend, ganz oder

rale ou partielle, sous la condition d 'en donner im - theilweiſe einſtellen , unter der Bedingung, daß die

médiatement avis , au besoin par le télégraphe, à betheiligte Verwaltung oder die betheiligten Ver

l'Administration ou aux Administrations intéressées. waltungen davon unverzüglich nöthigenfalls auf

telegraphiſchem Wege, in Kenntniß geſéßt werden .

54 *
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ARTICLE 14. Artikel 14.

Les pays de l'Union qui n 'ont point pris part Denjenigen Vereinsländern, welche an dem gegen

au présent Arrangement sont admis à y adhérer wärtigen Uebereinkommen nicht theilgenommen haben ,

sur leur demande et dans la forme prescrite par iſt der Beitritt auf ihren Antrag und zwar in der

l'article 24 de la Convention principale , en ce qui durch Artikel 24 des Bauptvertrages für den Eintritt

concerne les adhésions à l'Union postale universelle. in den Weltpoſtverein vorgeſchriebenen Form geſtattet.

- ARTICLE 15 . Artikel 15.

Les Administrations des postes des pays con Die Poſtverwaltungen der vertragſchließenden

tractants règlent la forme et le mode de trans- Länder werden die Form und die Verſendungsweiſe

mission des lettres et des boîtes contenant des der Briefe und Mäſtchen mit Werthangabe regeln ,

valeurs déclarées et arrêtent toutes les autres me- ſowie alle weiteren Dienſtvorſchriften Feſtießen, welche

sures de détail ou d 'ordre nécessaires pour assurer erforderlich ſind , um die Ausführung des gegen

l'exécution du présent Arrangement. wärtigen Uebereinkommens zu ſichern .

ARTICLE 16 . Artikel 16 .

1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les ré- 1. Innerhalb der Zeit, welche zwiſchen den im

unions prévues à l'article 25 de la Convention princi- Artikel 25 des Hauptvertrages vorgeſehenen Ver

pale, toute Administration des postes d 'un des pays ſammlungen liegt, iſt jede Poſtverwaltung eines der

contractants a le droit d 'adresser aux autres Ad- vertragſchließenden Länder berechtigt, den anderen

ministrations participantes , par l'intermédiaire du betheiligten Verwaltungen durch Vermittelung des

Bureau international, des propositions concernant internationalen Büreaus Vorſchläge in Betreff des

le service des lettres et des boîtes avec valeur dé- Werthbrief- und Werthkäſtchendienſtes zu unterbreiten .

clarée.

2 . Toute proposition est soumise au procédé 2. Jeder Vorſchlag unterliegt dem im . 2 des

déterminé par le § 2 de l'article 26 de la Con - Artikels 26 des Hauptvertrages feſtgeſeßten Verfahren .

vention principale.

3 . Pour devenir exécutoires, les propositions 3 . Um vollſtreckbar zu werden, müſſen die Vor

doivent réunir, savoir : ſchläge erhalten :

1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'ad 1. Einſtimmigkeit, wenn es ſich um Aufnahme neuer

dition de nouveaux articles ou de la modi Artikel oder um Abänderung der Beſtimmungen

fication des dispositions du présent article et des gegenwärtigen Artikels und der Artikel 1,

des articles 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 11 et 17 ; 2 , 3, 4 , 5 , 7, 11 und 17 handelt ;

20 les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la 2. zwei Drittel der Stimmen , wenn es ſich um die

modification des dispositions du présent Ar Åbänderung anderer Beſtimmungen des gegen

rangement autres que celles des articles 1, 2 , wärtigen Uebereinkommens als derjenigen der

3, 4 , 5 , 7, 11, 16 et 17; Artikel 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 11, 16 und 17 handelt ;

30 la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'inter 3 . einfache Stimmenmehrheit, wenn es ſich um die

prétation des dispositions du présent Arrange Auslegung der Beſtimmungen des gegenwärtigen

ment, sauf le cas de litige prévu à l'article 23 Uebereinkommens handelt, abgeſehen von dem

de la Convention principale . im Artikel 23 des Hauptvertrages bezeichneten

Falle einer Streitigkeit.

4 . Les résolutions valables sont consacrées, dans 4 . Die gültigen Beſchlüſſe werden in den beiden

les deux premiers cas, par une déclaration diploma- erſten Fällen durch eine diplomatiſche Erklärung be

tique et , dans le troisième cas, par une notification ſtätigt, im dritten Falle durch eine Bekanntgabe im

administrative, selon la forme indiquée à l'article 26 Verwaltungswege gemäß der im Artikel 20 des Haupt

de la Convention principale. vertrages bezeichneten Form .

5 . Toute modification ou résolution adoptée 5 . Die angenommenen Abänderungen oder ge

n 'est exécutoire que deux mois, au moins, après sa faßten Beſchlüſſe ſind früheſtens zwei Monate nach

notification. ihrer Bekanntgabe vollſtreckbar.

ARTICLE 17 . Artikel 17.

1. Le présent Arrangement entrera en vigueur : 1. Das gegenwärtige Uebereinkommen wird am

le 1er juillet 1892 et il aura la même durée que la 1. Juli 1892 in Kraft treten und gleiche Dauer

Convention principale, sans préjudice du droit, ré- haben wie der Hauptvertrag, unbeſchadet des jedem

10 l'unan de nous
positions 5 . 7 , 11

agit de
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servé à chaque pays, de se retirer de cet Arrange- Lande vorbehaltenen Rechts , auf Grund einer von

ment moyennant un avis donné, un an à l'avance, ſeiner Regierung bei der Regierung der Schweizeriſchen

par son Gouvernement au Gouvernement de la Con - Eidgenoſſenſchaft ein Jahr im voraus gemachten

fédération suisse. Ankündigung von dem Uebereinkommen zurückzutreten .

2 . Sont abrogées, à partir du jour de la mise 2. Mit dem Tage der Ausführung des gegen

à exécution du présent Arrangement, toutes les wärtigen Uebereinkommens treten alle früher zwiſchen

dispositions convenues antérieurement entre les di- den verſchiedenen vertragichließenden Ländern oder

vers pays contractants ou entre leurs Administra- Verwaltungen vereinbarten Beſtimmungen inſoweit

tions, pour autant qu'elles ne sont pas conciliables außer Kraft, als ſie mit den Feſtſeßungen des gegen

avec les termes du présent Arrangement, et sans wärtigen Uebereinkommens nicht im Einklang ſtehen ,

préjudice des dispositions de l'article 12 précédent. unbeſchadet der Beſtimmungen in dem vorhergehenden

Artikel 12.

3 . Le présent Arrangement sera ratifié aussitôt 3. Das gegenwärtige Uebereinkommen ſol ſobald

que faire se pourra . Les actes de ratification se - als möglich ratifizirt werden . Die Auswechſelung

ront échangés à Vienne. der Ratifikations-Urkunden ſoll zu Wien ſtattfinden .

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des pays Zu Urkund deſſen haben die Bevollmächtigten der

ci-dessus énumérés ont signé le présent Arrange- oben bezeichneten Länder das gegenwärtige lieberein

ment à Vienne, le quatre juillet mil huit cent kommen unterzeichnet zu Wien , den vierten Juli Ein

quatre- vingt -onze. tauſend achthunderteinundneunzig .

Pour l'Allemagne :

Dr. von Stephan .

Sachse.

Fritsch .

Pour l’Egypte :

Y . Saba.

Pour l' Espagne :

Federico Bas.

Pour la République Argentine :

Cárlos Calvo.

Pour l'Autriche :

Obentraut.

Dr. Hofmann.

Dr. Lilienau.

Habberger.

Pour la Hongrie :

P . Heim .

S . Schrimpf.

Pour la Belgique :

Lichtervelde.

Pour le Brésil:

Luiz Betim Paes Leme.

Pour la Bulgarie :

P . M . Mattheeff.

Pour la République

de Costa-Rica :

Pour le Danemark

et les Colonies Danoises:

Lund.

Pour la France :

Montmarin.

J. de Selves.

Ansault.

Pour les Colonies Françaises :

G . Gabrié.

Pour l'Italie :

Emidio Chiaradia .

Felice Salivetto.

Pour la République

de Libéria :

Bn. de Stein .

W . Koentzer.

C . Goedelt.

Pour le Luxembourg :

Mongenast.

Pour la Norvège:

Thb. Heyerdahl.

Pour les Pays-Bas:

Hofstede.

Baron van der Feltz.

Pour le Portugal

et les Colonies Portugaises:

Guelhermino Augusto

de Barros.

Pour la Roumanie :

Colonel A . Gorjean.

S . Dimitrescu.

Pour la Russie :

Général de Besack .

A . Skalkovsky.

Pour le Salvador:

Louis Kehlmann.

Pour la Serbie :

Svetozar J. Gvozditch .

Et. W . Popovitch.

Pour la Suède:

E . von Krusenstjerna.

Pour la Suisse:

Ed. Höhn.

C . Delessert.

Pour la Régence de Tunis :

Montmarin.

Pour la Turquie :

E . Petacci.

A . Fahri.
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Union postale universelle.

(Ueberſeßung.)

Weltpoſtverein .

Arrangement concernant le service des mandats Uebereinkommen , betreffend den Poſtanweiſungs

de poste, conclu entre l'Allemagne, la Répu- dienſt, abgeſchloſſen zwiſchen Deutſchland, der

blique Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgi- Argentiniſchen Republik, Deſterreich - Ungarn ,

que, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Répu- Belgien, Braſilien, Bulgarien , Chile, der Re

blique de Costa Rica , le Danemark et les Co- publik Coſta - Rica , Dänemark und den Däniſchen

lonies Danoises, l’Egypte, la France et les Co- Kolonien , Egypten, Frankreich und den Franzö

lonies Françaises, l'Italie, le Japon, la Répu- ſiſchen Kolonien, Italien, Japan, der Republik

blique de Libéria , le Luxembourg, la Norvège, Liberia , Luremburg, Norwegen, Niederland und

les Pays-Bas et les colonies Néerlandaises, le den Niederländiſchen Kolonien , Portugal und

Portugal et les colonies Portugaises, la Rou - den Portugieſiſchen Kolonien , Rumänien , Sal

manie, le Salvador, le Royaume de Siam , la vador, dem Königreich Siam , Schweden , der

Suède, la Suisse , la Régence de Tunis, la Schweiz, der Regentſchaft Tunis , der Türkei

Turquie et l'Uruguay. Du 4 juillet 1891. . und Uruguay . Vom 4 . Juli 1891.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouverne Die unterzeichneten Bevollmächtigten der Re

ments des pays ci-dessus dénommés, vu l'article gierungen der vorſtehend aufgeführten Länder haben

19 de la Convention principale , ont, d 'un commun in Gemäßheit des Artikels 19 des Hauptvertrages im

accord et sous réservede ratification , arrêté l'Arran- gemeinſamen Einverſtändniß und unter Vorbehalt der

gement suivant: Ratifikation folgendes Uebereinkommen abgeſchloſſen :

ARTICLE PREMIER. Artikel 1.

L ' échange des envois de fonds par la voie de Der Austauſch von Geldbeträgen im Wege der

la poste et au moyen de mandats, entre ceux des Poſtanweiſung zwiſchen denjenigen der vertrag

pays contractants dont les Administrations convien - ſchließenden Länder, deren Verwaltungen über die

nent d' établir ce service , est régi par les dispositions Einführung dieſes Dienſtes ſich verſtändigen , unter

du présent Arrangement. liegt den Beſtimmungen des gegenwärtigen Ueber

einkommens.

ARTICLE 2 . Artikel 2 .

1. En principe, le montant des mandats doit 1. Grundſäßlich ſollen die Poſtanweiſungsbeträge

être versé par les déposants et payé aux béné- in klingender Münze ſowohl von den Abſendern ein

ficiaires en numéraire ; mais chaque Administration gezahlt, als auch den Empfängern ausgezahlt werden ;

a la faculté de recevoir et d ’employer elle-même, jedoch iſt jede Verwaltung befugt, zu dem Zweck

à cet effet, tout papier-monnaie ayant cours légal jedes in ihrem Lande in geſeßlichem Umlauf befind

dans son pays, sous réserve de tenir compte, le liche Papiergeld anzunehmen und zu verwenden ,

cas échéant, de la différence de cours. unter dem Vorbehalt, daß dabei der etwaigen Kurs

differenz Rechnung getragen wird.

2 . Aucun mandat ne peut excéder la somme 2 . Der Betrag einer Poſtanweiſung darf

de 500 francs effectifs ou une somme approxi- 500 Franken Metallgeld oder eine annähernd gleiche

mative dans la monnaie respective de chaque Summe in der betreffenden Währung jedes Landes

pays . nicht überſchreiten .

3 . Sauf arrangement contraire entre les Admi 3 . Der Betrag einer jeden Poſtanweiſung wird ,

nistrations intéressées, le montant de chaque mandat vorbehaltlich anderweiter Vereinbarung zwiſchen den

est exprimé dans la monnaie métallique du pays betheiligten Verwaltungen , in der Metallwährung

où le paiement doit avoir lieu. A cet effet, l'Ad - des Landes ausgedrückt, in welchem die Auszahlung

ministration du pays d 'origine détermine elle-même, ſtattfinden ſoll. Zu dieſem Zweck ſeßt die Verwaltung

s'il y a lieu , le taux de conversion de sa monnaie des Aufgabegebiets erforderlichenfalls ſelbſtändig

en monnaie métallique du pays de destination . das Verhältniß feſt, nach welchem ihre Währung in

berheiliate
tics

anderweite
re

s'il y atien du pays d'origine A cet ette tenu pays
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die Metalwährung des Beſtimmungslandes um

zuwandeln iſt.

L 'Administration du pays d 'origine détermine Erforderlichenfalls ſeßt die Verwaltung des Auf

également, s'il y a lieu, le cours à payer par l'ex- gabegebiets den Einzahlungskurs auch dann feſt,

péditeur, lorsque ce pays et le pays de destination wenn dieſes Gebiet und das Beſtimmungsgebiet das

possèdent le même système monétaire. ſelbe Münzſyſtem beſißen .

4 . Est réservé à chacun des pays contractants 4 . Jedem der vertragſchließenden Länder bleibt

le droit de déclarer transmissible par voie d' endosse- das Recht vorbehalten , das Eigenthum an den aus

ment, sur son territoire, la propriété des mandats einem anderen dieſer Länder eingehenden Poſtanwei

de poste provenant d 'un autre de ces pays. ſungen innerhalb ſeines eigenen Gebiets für übertrag

bar durch Indoſſament zu erklären .

ARTICLE 3 . Artikel 3 .

1 . La taxe générale , à payer par l'expéditeur , 1. Die vom Abſender für jede auf Grund des

pour chaque envoi de fonds effectué en vertu de vorhergehenden Artikels ſtattfindende Geldübermitte

l'article précédent, est fixée, valeur métallique, à lung zu entrichtende allgemeine Tare wird, in Metall

25 centimes par 25 francs ou fraction de 25 francs, geld , feſtgeſeßt auf 25 Centimen für je 25 Franken

ou à l'équivalent dans la monnaie respective des oder einen Theil von 25 Franken oder den gleichen

pays contractants, avec faculté d'arrondir les frac- Werth in der betreffenden Währung der vertrag

tions, le cas échéant. ſchließenden Länder, wobei etwaige Bruchtheile ab

Sont exempts de toute taxe les mandats d 'office gerundet werden können .

relatifs au service des postes et échangés entre les Die auf den Poſtdienſt bezüglichen , zwiſchen den

Administrations postales. Poſtverwaltungen ausgetauſchten amtlichen Poſtanwei

ſungen ſind von jeder Gebühr befreit.

2. L 'Administration qui a délivré des mandats 2 . Die Verwaltung, welche die Poſtanweiſungen

tient compte , à l'Administration qui les a acquittés, abgeſandt hat, vergütet der Verwaltung, welche die

d 'un droit de 1/2 pour cent du montant total desſelben ausgezahlt hat, eine Gebühr von einem halben

mandats payés , abstraction faite des mandats Prozent des Geſammtbetrages der ausgezahlten Poſt

d 'office. anweiſungen , abzüglich der gebührenfreien , dienſt

lichen Poſtanweiſungen .

3 . Les mandats de poste et les acquits donnés 3. Die Poſtanweiſungen und die auf denſelben

sur ces mandats, de même que les récépissés dé- ertheilten Quittungen , imgleichen die den Abſendern

livrés aux déposants, ne peuvent être soumis , à la ausgehändigten Einlieferungsſcheine dürfen , außer der

charge des expéditeurs ou des destinataires des auf Grund des erſten Paragraphen des gegenwär

fonds, à un droit ou à une taxe quelconque en sus tigen Artikels erhobenen Tare, einer weiteren Gebühr

de la taxe perçue en vertu du paragraphe 1er du oder Tare zu Laſten der Abſender oder der Empfänger

présent article, sauf toutefois le droit de factage nicht unterworfen werden , unbeſchadet indeß der

pour le paiement à domicile, s'il y a lieu . etwaigen Beſtellgebühr für die Auszahlung in der

Behauſung der Empfänger.

4 . L 'expéditeur d 'un mandat peut obtenir un 4 . Der Abſender einer Poſtanweiſung kann über

avis de paiement de ce mandat, en acquittant d 'a - die erfolgte Auszahlung derſelben einen Schein (Aus

vance, au profit exclusif de l'Administration du zahlungsſchein ) erhalten gegen eine im voraus zu

pays d ' origine, un droit fixe égal à celui qui est entrichtende , der Verwaltung des Urſprungslandes

perçu dans ce pays pour les avis de réception des ungetheilt zufließende Gebühr in Höhe der in dieſem

correspondances recommandées. Lande für Rückſcheine zu Einſchreibſendungen erho

i benen Gebühr.

5. L 'expéditeur d'un mandat de poste peut le 5 . Der Abſender einer Poſtanweiſung kann die

faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse | ſelbe zurücknehmen oder ihre Adreſſe abändern laſſen ,

tant que ce mandat n'a pas été livré au destina- ' ſolange die Poſtanweiſung dem Empfänger noch nicht

taire, aux conditions et sous les réserves déter - ausgehändigt iſt, unter den im Artikel 9 des Haupt

minées pour les correspondances ordinaires par l'ar- vertrages hinſichtlich der gewöhnlichen Briefſendungen

ticle 9 de la Convention principale . feſtgeſepten Bedingungen und Vorbehalten .

6 . L 'expéditeur peut également demander la T . 6 . Der Abſender kann desgleichen verlangen ,

remise des fonds à domicile, par porteur spécial, II daß der Poſtanweiſungsbetrag dem Empfänger ſo
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comme nie
biegiemöhnlichen Telegraferene vem Berfahren der

aussitôt après l'arrivée du mandat, aux conditions gleich nach Ankunft der Anweiſung durch beſondern

fixées par l'article 13 de ladite Convention. Boten zugeſtellt werde, unter den im Artikel 13 des

Hauptvertrages angegebenen Bedingungen .

7 . Est toutefois réservée à l'Office du pays de 197. Der Verwaltung des Beſtimmungsgebiets iſt

destination la faculté de faire remettre par exprès, indeß vorbehalten , an Stelle des Geldes nur eine

au lieu des fonds, un avis d'arrivée du mandat ou Meldung vom Eingang der Anweiſung oder die Poſt

le titre lui-même, lorsque ses règlements intérieurs anweiſung ſelbſt durch Eilboten zuſtellen zu laſſen ,

le comportent. ſofern die inländiſchen Verordnungen dies bedingen .

ARTICLE 4 . Artikel 4 .

1. Les mandats de poste peuvent être transmis 1. Die Poſtanweiſungen können telegraphiſch über

par le télégraphe, dans les relations entre les Offices wieſen werden im Verkehr zwiſchen denjenigen Poſt

dont les pays sont reliés par un télégraphe d 'État verwaltungen , deren Länder durch einen Staatstele

ou qui consentent à employer à cet effet la télé - graphen verbunden ſind, oder welche die Privattele

graphie privée ; ils sont qualifiés, en ce cas, de graphen zu dieſem Zweck zu benußen bereit ſind ;

mandats télégraphiques. ſolche Anweiſungen werden als telegraphiſche Poſt

anweiſungen angeſehen .

2. Les mandats télégraphiques peuvent, comme 2 . Die telegraphiſchen Poſtanweiſungen können ,

les télégrammes ordinaires et aux mêmes conditions wie die gewöhnlichen Telegramme und unter denſelben

que ces derniers, être soumis aux formalités de Bedingungen , wie dieſe leßteren, dem Verfahren der

Burgence, de la réponse payée, du collationnement, Dringlichkeit, der bezahlten Antwort, der Vergleichung,

de l'accusé de réception , de la transmission par la der Empfangsanzeige, der Weiterbeförderung durch

poste ou de la remise par exprès. Ils peuvent, en die Poſt und der Eilbeſtellung unterworfen werden .

outre , donner lieu à des demandes d'avis de paie - Auch das Verlangen eines von der Poſt auszuſtellen

ment à délivrer et à expédier par la poste . den und zu überſendenden Auszahlungsſcheins iſt

zugelaſſen .

3 . L 'expéditeur d'un mandat télégraphique doit 3 . Der Aufgeber einer telegraphiſchen Poſtan

payer : weiſung hat zu entrichten :

a ) la taxe ordinaire des mandats de poste , et, a ) die ' gewöhnliche Poſtanweiſungsgebühr und,

si un avis de paiement est demandé, le droit wenn ein Auszahlungsſchein verlangt iſt, die

fixe de cet avis ; feſte Gebühr für dieſen Schein ;

b ) la taxe du télégramme. b ) die Gebühr für das Telegramm .

4 . Les mandats télégraphiques ne sont grevés 4 . Die telegraphiſchen Poſtanweiſungen werden

d 'aucuns frais autres que ceux prévus au présent mit keinen anderen Gebühren belaſtet als denjenigen ,

article , ou que ceux qui peuvent être perçus en welche im gegenwärtigen Artikel vorgeſehen ſind oder

conformité des règlements télégraphiques inter- deren Erhebung nach den internationalen Telegraphen

nationaux. ordnungen zuläſſig iſt.

ARTICLE 5 .

Par suite du changement de résidence du béné- Bei der Veränderung des Wohnortes des Em

ficiaire, les mandats ordinaires peuvent être réex - pfängers können die gewöhnlichen Poſtanweiſungen

pédiés d'un des pays participant à l'Arrangement aus einem der am gegenwärtigen Uebereinkommen

sur un autre de ces pays. Lorsque le pays de la theilnehmenden Länder nach einem andern dieſer

nouvelle destination a un autre système monétaire Länder nachgeſandt werden . Hat das neue Beſtim

que le pays de la destination primitive, la conver- mungsland eine andere Währung als das erſte Be:

sion du montant du mandat en monnaie du premier ſtimmungsland, ſo wird der Betrag der Poſtanweiſung

de ces pays est opérée par le bureau réexpéditeur, von der nachſendenden Poſtanſtalt in die Währung

d 'après le taux convenu pour les mandats à desti- des neuen Beſtimmungslandes nad demjenigen Ver

nation de ce pays et émanant du pays de la desti- hältniß umgerechnet, welches für die Umwandlung

nation primitive. Il n 'est perçu aucun supplément von Poſtanweiſungen aus dem erſten nach dem neuen

de taxe pour la réexpédition , mais le pays de la Beſtimmungslande gilt. Für die Nachſendung wird

nouvelle destination touche en tout cas à son profit eine Zuſchlagtare nicht erhoben ; das neue Beſtim

la quote- part de taxe qui lui serait dévolue si le mungsland bezieht indeß in jedem Falle für ſich den

mandat lui avait été primitivement adressé, même Tarantheil, der ihm zuſtehen würde, wenn die An

12 bie is
helegraphitherten belaftet

allebeien over

rtitel 5:

Wohnorteanweiſunintent
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dans le cas où, par suite d 'un arrangement spécial weiſung von Anfang an dorthin gerichtet geweſen

conclu entre le pays d 'origine et le pays de la wäre, ſelbſt in dem Falle, wenn in Folge eines

destination primitive , la taxe effectivement perçue zwiſchen dem Urſprungs - und dem erſten Beſtim

serait inférieure à la taxe prévue par l'article 3 du mungslande beſtehenden beſonderen Abkommens die

présent Arrangement. wirklich erhobene Taye niedriger als die im Artikel 3

des gegenwärtigen Uebereinkommens vorgeſehene Tarc

ſein ſollte.

ARTICLE 6 . Artikel 6 .

1. Les Administrations des postes des pays con- 1 . Die Poſtverwaltungen der vertragichließenden

tractants dressent, aux époques fixées par le Règle- Länder ſtellen zu den in den Ausführungsbeſtimmungen

ment ci-après , les comptes sur lesquels sont réca - feſtgeſetzten Zeitpunkten Abrechnungen auf, welche alle

pitulées toutes les sommes payées par leurs bei ihren Poſtanſtalten ausgezahlten Poſtanweiſungs

bureaux respectifs ; et ces comptes, après avoir été beträge enthalten , nach gegenſeitiger Prüfung und

débattus et arrêtés contradictoirement, sont soldés, Feſtſtellung der Abrechnungen ſoll das Guthaben ,

sauf arrangement contraire , en monnaie d'or du unbeſchadet anderweiter Verabredung, in Goldgeld

pays créancier, par l'Administrat on qui est reconnue des Landes, für welches daſſelbe entfält, von der

redevable envers une autre, dans le délai fixé par als Schuldnerin anerkannten Verwaltung innerhalb

le même Règlement. der durch die Ausführungsbeſtimmungen feſtgeſepten

Friſt gezahlt werden .

2 . A cet effet, lorsque les mandats ont été 2 . Zu dem Zweck wird , wenn die Poſtanweiſungen

payés dans des monnaies différentes , la créance la in verſchiedenen Währungen ausgezahlt worden ſind,

plus faible est convertie en même monnaie que la die geringere Fordering in die Währung umgewan

créance la plus forte, en prenant pour base de la delt, auf welche die größere Forderung lautet, und

conversion le taus moyen du change dans la capitale zwar auf Grund des mittleren Wechſelkurſes , der in

du pays débiteur, pendant la période à laquelle le der Hauptſtadt des ſchuldenden Landes innerhalb des

compte se rapporte . Zeitraums beſtanden hat, auf welchen die Abrechnung

ſich bezieht.

3. En cas de non-paiement du solde d'un compte 3 . Erfolgt die Zahlung des aus einer Abrech

dans les délais fixés , le montant de ce solde est nung ſid ) ergebenden Guthabens nicht in den feſt

productif d 'intérêts, à dater du jour de l'expiration geſebten Friſten , ſo iſt der Betrag deſſelben vom Tage

desdits délais jusqu 'au jour où le paiement a lieu . Des Ablaufs der gedachten Friſten ab bis zum Tage

Ces intérêts sont calculés à raison de 5 % l'an et der Zahlung verzinslich . Dieſe mit jährlich fünf vom

sont portés au débit de l'Administration retardataire Hundert zu berechnenden Zinſen werden der ſäumigen

sur le compte suivant. Verwaltung bei der nächſten Abrechnung in Schuld

geſtellt.

ARTICLE 7 . Artikel 7.

1. Les sommes converties en mandats de poste 1. Die auf Poſtanweiſungen eingezahlten Beträge

sont garanties aux déposants , jusqu 'au moment où werden den Abſendern bis zum AugenĎlick der richtig

elles ont été régulièrement payées aux destinataires erfolgten Auszahlung an die Empfänger oder an die

ou aux mandataires de ceux-ci. Bevollmächtigten der legteren gewährleiſtet.

2. Les sommes encaissées par chaque Admini- 2 . Die von jeder Verwaltung vereinnahmten

stration , en échange de mandats de poste dont le Summen für ſolche Boſtanweiſungen , deren Betrag

montant n'a pas été réclamé par les ayants droit nicht innerhalb der durch die Geſeße oder Verord

dans les délais fixés par les lois ou règlements du nungen des Iirſprungslandes feſtgeſeßten Friſten von

pays d 'origine, sont définitivement acquises à l’Ad- den Berechtigten zurückgefordert worden iſt , verfallen

ministration qui a délivré ces mandats. endgültig der Verwaltung, welche dieſe Poſtanwei

ſungen ausgefertigt hat.

ARTICLE 8 . Artikel 8 .

Les stipulations du présent Arrangement ne Die Feſtſeßungen des gegenwärtigen Ueberein

portent pas restriction au droit des parties contrac- kommens beſchränken nicht die Befugniß der vertrag

tantes de maintenir et de conclure des arrangements ſchließenden Theile, beſondere Abkommen unter ſich

spéciaus , ainsi que de maintenir et d 'établir des beſtehen zu laſſen und neu zu treffen , ſowie engere
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unions plus restreintes en vue de l'amélioration Vereine aufrecht zu erhalten oder neu zu gründen ,

du service des mandats de poste internationaux . behufs Verbeſſerung des internationalen Poſtanwei

ſungsdienſtes.

ARTICLE 9. Artikel 9.

Chaque Administration peut , dans des circon Jede Verwaltung fann unter außergewöhnlichen

stances extraordinaires qui sont de nature à justifier Verhältniſſen , welche geeignet ſind, eine derartige

la mesure, suspendre temporairement le service des Maßnahme zu rechtfertigen , den Austauſch von inter

mandats internationaux, d'une manière générale ou nationalen Poſtanweiſungen vorübergehend ganz oder

partielle , sous la condition d 'en donner immédiate- theilweiſe einſtellen , unter der Bedingung, daß die

ment avis , au besoin par le télégraphe , à l'Ad- betheiligte Verwaltung oder die betheiligten Verwal

ministration ou aux Administrations intéressées. tungen davon unverzüglich , nöthigenfalls auf tele:

graphiſchem Wege, in Kenntniß geſeßt werden.

ARTICLE 10 . Artikel 10 .

Les pays de l'Union qui n 'ont point pris part Denjenigen Vereinsländern , welche an dem gegen

au présent Arrangement sont admis à y adhérer wärtigen Uebereinkommen nicht theilgenommen haben,

sur leur demande, et dans la forme prescrite par iſt der Beitritt auf ihren Antrag, und zwar in der

l'article 24 de la Convention principale en ce qui durch Artikel 24 des Hauptvertrages für den Eintritt

concerne les adhésions à l'Union postale uni- in den Weltpoſtverein vorgeſchriebenen Form geſtattet.

verselle .

ARTICLE 11 . Artikel 11.

Les Administrations des postes des pays con Die Poſtverwaltungen der vertragichließenden

tractants désignent, chacune pour ce qui la con - Länder bezeichnen , jede für ihren Bereich, diejenigen

cerne, les bureaux qui doivent délivrer et payer les Poſtanſtalten , welche Poſtanweiſungen nach Maßgabe

mandats à émettre en vertu des articles précédents. der vorſtehenden Artikel annehmen und auszahlen

Elles règlent la forme et le mode de transmission ſollen . Ferner werden dieſelben die Form und die

des mandats, la forme des comptes désignés à Verſendungsweiſe der Poſtanweiſungen , die Form der

l'article 6 et toute autre mesure de détail ou im Artikel 6 bezeichneten Abrechnungen , ſowie alle

d 'ordre nécessaire pour assurer l'exécution du pré- weiteren Dienſtvorſd )riften feſtſeßen , welche erforderlich

sent Arrangement. ſind, um die Ausführung des gegenwärtigen leber

cinkommens zu ſichern .

mungen liegt, it jede Bifhorn

www a adresser aux autres paramim

Artikel 12.

1. Innerhalb der Zeit, welche zwiſchen den im

Artikel 25 des Hauptvertrages vorgeſehenen Ver

ſammlungen liegt, iſt jede Poſtverwaltung eines der

vertragſchließenden Länder berechtigt, den anderen

theilnehmenden Verwaltungen durch Vermittelung des

internationalen Büreaus Vorſchläge in Betreff des

Poſtanweiſungsdienſtes zu unterbreiten .

2 . Jeder Vorſchlag unterliegt dem im $. 2 des

Artikels 26 des Hauptvertrages feſtgeſeßten Verfahren .

ilnehmen
den

Wermåän
der

berechtig
e
tung eines

ARTICLE 12.

1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre lesréunions

prévues à l'article 25 de la Convention principale ,

toute Administration des postes d'un des pays con -

tractants a le droit d 'adresser aux autres Admini-

strations participantes, par l'intermédiaire du Bureau

international, des propositions concernant le service

des mandats de poste.

2 . Toute proposition est soumise au procédé

déterminé par le § 2 de l'article 26 de la Convention

principale .

3 . Pour devenir exécutoires, les propositions

doivent réunir, savoir :

1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addi-

tion de nouveaux articles, ou de la modifi

cation des dispositions du présent article ou

des articles 1 , 2 , 3, 4 , 6 et 13 ;

2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la

modification des dispositions autres que celles

des articles précités ;

30 la simplemajorité absolue s'il s'agitdel'interpré-

3. Um vollſtreckbar zu werden , müſſen die Vor

ſchläge enthalten :

1. Einſtimmigkeit, wenn es ſich um die Aufnahme

- neuer Artikel oder um die Abänderung der Be

ſtimmungen des gegenwärtigen Artikels und der

Artikel 1 , 2 , 3 , 4 , 6 und 13 handelt ;

2. zwei Drittel der Stimmen , wenn es ſich um die

Abänderung anderer als der vorſtehend be

zeichneten Artikel handelt ;

3. einfache Stimmenmehrheit, wenn es ſich um dic

- - - -
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in the liter
Sheinfulie

weten
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tation des dispositions du présent Arrange Auslegung der Beſtimmungen des gegenwärtigen

ment, sauf le cas de litige prévu par l'article Uebereinkommens handelt, abgeſehen von dem

23 de la Convention principale. im Artikel 23 des Hauptvertrages bezeichneten

Falle einer Streitigkeit.

4 . Les résolutions valables sont consacrées dans 4 . Die gültigen Beſchlüſſe werden in den beiden

les deux premiers cas par une déclaration diploma- erſten Fällen durch eine diplomatiſche Erklärung be

tique, et, dans le troisième cas, par une notification ſtätigt, im dritten Falle durch cinc Bekanntgabe im

administrative, selon la forme indiquée à l'article Verwaltungswege gemäß der im Artikel 26 des Haupt

26 de la Convention principale . vertrages bezeichneten Form .

5 . Toute modification ou résolution adoptée n 'est 5 . Die angenommenen Abänderungen oder ge

exécutoire que deux mois , au moins, après sa noti- faßten Beſchlüſſe treten früheſtens zwei Monate nach

fication . ihrer Bekanntgabe in Kraft.

ARTICLE 13. Artikel 13 .

1. Le présent Arrangement entrera en vigueur 1. Das gegenwärtige Uebereinkommen wird am

le 1er juillet 1892. 1. Juli 1892 in Kraft treten .

2. Il aura la même durée que la Convention 2 . Daſſelbe ſoll die gleiche Dauer haben, wie der

principale, sans préjudice du droit réservé à chaque Hauptvertrag, unbeſchadet des jedem Lande vorbe

pays de se retirer de cet Arrangement moyennanthaltenen Rechts, auf Grund einer von ſeiner Regie

un avis donné, un an à l'avance, par son Gouver- rung bei der Regierung der Schweizeriſchen Eid

nement au Gouvernement de la Confédération genoſſenſchaft cin Jahr im voraus gemachten An

suisse. fündigung von dieſem Uebereinkommen zurückzutreten .

3 . Sont abrogées, à partir du jour de la mise 3. Mit dem Tage der Ausführung des gegen

à exécution du présent Arrangement, toutes les dis- wärtigen Uebereinkommens treten alle früher zwiſchen

positions convenues antérieurement entre les divers den verſchiedenen Regierungen oder Verwaltungen

Gouvernements ou Administrations des parties con - der vertragſchließenden Theile vereinbarten Beſtim

tractantes, pour autant qu'elles ne seraient pas con - mungen inſoweit außer Kraft, als ſie mit den Feſt

ciliables avec les termes du présent Arrangement, ſegungen des gegenwärtigen Uebereinkommens nicht

le tout sans préjudice des droits réservés par im Einklang ſtehen, unbeſchadet der durch Artikel 8

l'article 8 . vorbehaltenen Rechte.

4 . Le présent Arrangement sera ratifié aussitôt 4 . Das gegenwärtige Ilebereinkommen wird

que faire se pourra. Les actes de ratification seront ſobald als möglich ratifizirt werden . Die Auswechſe

échangés à Vienne. lung der Ratifikations-Urkunden ſoll zu Wien ſtatt

finden .

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des pays Zu Urkund deſſen haben die Bevollmächtigten

ci-dessus énumérés ont signé le présent Arrange- der oben bezeichneten Länder das gegenwärtige Ueber

ment à Vienne , le quatre juillet mil huit cent einkommen unterzeichnet zu Wien , den vierten Juli

quatre-vingt-onze. Eintauſend achthunderteinundneunzig .

Plénipotentiaires des pages

der oben
bezeichnetennet zu Wien, den

Pour l'Allemagne :

Dr. von Stephan .

Sachse.

Fritsch .

Pour la Hongrie :

P . Heim .

S . Schrimpf.

Pour la République

de Costa -Rica:

Pour le Danemark

et les Colonies Danoises:

Lund.Pour la République Argentine:

Cárlos Calvo.

Pour la Belgique :

Lichtervelde.

Pour le Brésil:

Luiz Betim Paes Leme.

Pour la Bulgarie :

P . M . Mattheeff.

Pour le Chili:

Pour l’Egypte :

Y . Saba.

Pour l'Autriche :

Obentraut.

Dr. Hofmann.

Dr. Lilienau.

Habberger.

Pour la France :

Montmarin.

J . de Selves.

Ansault.

55 *



- -366

Pour les Pays-Bas:

Hofstede.

Baron van der Feltz.

Pour le Royaume de Siam :

Luang Suriya Nuvatr.

H . Keuchenius.

Pour les Colonies

Néerlandaises:

Johs. J. Perk .

Pour la Suède:

E . von Krusenstjern a .

Pour la Suisse

Ed. Höhu.

C . Delessert.

Pour les Colonies Françaises:

G . Gabrié.

Pour l' Italie :

Emidio Chiaradia .

Felice Salivetto.

Pour le Japon :

Indo.

Fujita.

Pour la République

de Libéria :

Bn. de Stein.

W . Koenizer.

C . Goedelt.

Pour le Luxembourg :

Mongenast.

Pour la Norvège:

Thb. Heyerdahl.

Pour le Portugal

et les Colonies Portugaises:

Guelhermino Augusto

de Barros.

Pour la Régence de Tunis:

Montmarin.

Pour la Roumanie :

Colonel A . Gorjean.

S . Dimitrescu.

Pour la Turquie :

E . Petacci.

A . Fahri.

Pour le Salvador :

-Louis Kehlmann.

Pour l'Uruguay :

Federico Susviela Guarch .

Jose G . Busto.

(Ueberſegung.)

Weltpoftverein .Union postale wiverselle .

Convention concernant l'échange des colis pos- Uebereinkunft, betreffend den Austauſch von Poſt

taux conclue entre l'Allemagne, la République packeten , abgeſchloſſen zwiſchen Deutſchland, der

Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Argentiniſchen Republik, Deſterreich -Ungarn , Bel

Brésil, la Bulgarie, le Chili, la République de gieit, Braſilien , Bulgarien , Chili, der Republik

Colombie, la République de Costa Rica , le Dane- Columbien, der Republik Coſta -Rica , Dänemark

mark et les Colonies Danoises, l’Egypte, l'Espagne, und den Däniſchen Kolonien , Egypten , Spanien ,

la France et les Colonies Françaises, la Grèce, Frankreich und den Franzöſiſchen Kolonien ,

l' Italie, la République de Libéria , le Luxembourg, Griechenlaud, Italien , der Republik Liberia ,

le Monténégro, la Norvège, le Paraguay, les Lureiburg, Montenegro, Norwegeit, Paraguay ,

Pays-Baset les ColoniesNéerlandaises, le Portugal Nicderland und den Niederländiſchen Kolonien ,

et les Colonies Portugaises, la Roumanie, le Sal- Portugal und den Portugieſiſchen Kolonien ,

vador , la Serbie , le Royaumede Siam , la Suède, Rumänient, Salvador, Serbien , dem Königreich

la Suisse, la Régence de Tunis, la Turquie , Siam , Schweden , der Schweiz, der Regcutſchaft

. l'Uruguay et les États-Unis de Vénézuéla . Tunis, der Türkei, Uruguay und den Vereinigten

Du 4 juillet 1891. Staaten von Venezuela . Vom 4 . Juli 1891.

Les soussignés Plénipotentiaires des Gouverne- Die unterzeichneten Bevollmächtigten der Re

ments des pays ci-dessus énumérés, vu l'article 19 gierungen der vorbenannten Länder haben in Gc

de la Convention principale, ont d 'un commun mäßheit des Artifels 19 des Hauptvertrages , im

accord et sous réserve de ratification , arrêté la gemeinſamen Einverſtändniß und unter Vorbehalt der

Convention suivante : Ratififation die folgende Uebereinkunft geſchloſſen :
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beidet "

ARTICLE 1 .

1. Il peut être expédié , sous la dénomination

de colis postaux, de l'un des pays mentionnés ci-

dessus pour un autre de ces pays, des colis avec

ou sans valeur déclarée jusqu'à concurrence de 5

kilogrammes. Ces colis peuvent être grevés de

remboursement.

Par exception , il est loisible à chaque pays :

a ) de limiter à 3 kilogrammes le poids des colis

à admettre dans son service ;

b ) de ne pas se charger des colis avec déclaration

de valeur, des colis grevés de remboursement,

ni des colis encombrants.

Chaque pays fixe, en ce qui le concerne, la

limite supérieure de la déclaration de valeur et

du remboursement, laquelle ne peut, en aucun cas,

descendre au -dessous de 500 francs.

Dans les relations entre deux ou plusieurs pays

qni ont adopté des maxima différents, c'est la limite

la plus basse qui doit être réciproquement observée.

2 . Le Règlement d 'exécution détermine les

autres conditions auxquelles les colis sont admis

au transport, et définit notamment les colis qui

doivent être considérés comme encombrants .

ARTICLE 2 .

1. La liberté du transit est garantie sur le

territoire de chacun des pays adhérents , et la

responsabilité des Offices qui participent au trans-

port est engagée dans les limites déterminées par

l'article 13 ci-après.

2 . A moins d 'arrangement contraire entre les

Offices intéressés, la transmission des colis postaux

échangés entre pays non limitrophes s'opère à

découvert.

Artikel 1.

1 . Es können Packete mit oder ohne Werthan :

gabe bis zum Gewichte von 5 Kilogramm unter der

Bezeichnung „ Poſtpacete" aus einem der vorbezeich

neten Länder nach einem anderen dieſer Länder ab

geſandt werden . Dieſe Packete können mit Nachnahme

belaſtet werden .

Als Ausnahme ſteht jedem Lande frei:

a ) das Gewicht der in ſeinem Verkehr zuläſſigen

Packete auf 3 Kilogramm zu beſchränken ;

b ) ſich mit der Beförderung von Packeten mit

Werthangabe oder Nachnahme, ſowie von

ſperrigen Pađeten nicht zu befaſſen .

Jedes Land Teßt für ſein Gebiet den Meiſtbetrag

der Werthangabe und der Nachnahme feſt, welcher

indeß in keinem Falle unter 500 Franken hinabgehen

darf.

Im Verkehr zwiſchen zwei oder mehreren Ländern ,

welche Meiſtbeträge von verſchiedener Höhe ange

nommen haben , muß die niedrigſte Grenze gegenſeitig

eingehalten werden .

2 . Die Ausführungsbeſtimmungen enthalten die

ſonſtigen Bedingungen , unter welchen die Packete zur

Beförderung zugelaſſen werden , und bezeichnen nament

lich näher, welche Packete als ſperrig zu betrachten

ſind .

Artikel 2 .

1. Die Freiheit des Tranſits über das Gebiet

jedes der beitretenden Länder iſt gewährleiſtet ; die

bei der Beförderung betheiligten Verwaltungen über

nehmen die Verantwortlichkeit innerhalb der im nach

folgenden Artikel 13 beſtimmten Grenzen .

2. Wofern keine gegentheilige Abmachung zwiſchen

den betheiligten Verwaltungen getroffen iſt , erfolgt die

Ueberweiſung der Poſtpackete, welche zwiſchen nicht

angrenzenden Ländern ausgetauſcht werden , bloß

gehend.

Artikel 3 .

1. Die Verwaltung des Urſprungslandes hat an

jede der am Landtranſit teilnehmenden Verwaltungen

eine Gebühr von 50 Centimen für jedes Packet zu

entrichten .

2 . Außerdem hat die Verwaltung des Urſprungs

landes, wenn eine ein - oder mehrfache Seebeför

derung ſtattfindet, an jede der Verwaltungen , welche

mit ihrem Dienſte an der Seebeförderung theilnehmen ,

für jedes Packet eine Gebühr zu entrichten , welche

beträgt:

25 Centimen für jede Strecke, welche 500 See

meilen nicht überſteigt;

50 Centimen für jede Strecke, welche über 500 See

meilen beträgt, aber 1000 Seemeilen nicht über

ſteigt;
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Article 3 .

1. L 'Administration du pays d 'origine est rede-

vable, envers chacune des Administrations parti-

cipant au transit territorial, d 'un droit de 50 centimes

papa
nt

au trers.Chac
lion du

2 . En outre, s'il y a un ou plusieurs transports

maritimes, l'Administration du pays d 'origine doit

à chacun des Offices dont les services participent

au transport maritime un droit dont le taux est

tisé , par colis, savoir : -

A 25 centimes, pour tout parcours n 'excédant

pas 500 milles marins;

à 50 centimes, pour tout parcours supérieur à

500 milles marins, mais n 'excédant pas 1000

milles marins ;
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à 1 franc, pour tout parcours supérieur à 1000

milles marins, mais n 'excédant pas 3000 milles

marins ;

à 2 francs, pour tout parcours supérieur à 3000

milles marins, mais n'excédant pas 6000 milles

marins ;

à 3 francs , pour tout parcours supérieur à

6000 milles marins.

Ces parcours sont calculés, le cas échéant,

d 'après la distance moyenne entre les ports respectifs

des deux pays correspondants .

1 Franken für jede Strecke,welche über 1000 See

meilen beträgt, aber 3000 Secmeilen nicht über

ſteigt;

2 Franken für jede Strecke, welche über 3000 See

meilen beträgt, aber 6000 Seemeilen nicht über

ſteigt ;

3 Franken für jede Strecke über 6000 Seemeilen .

3 . Pour les colis encombrants, les bonifications

fixées par les paragraphes 1 et 2 précédents sont

augmentées de 50 % .

4 . Indépendamment de ces frais de transit,

l'Administration du pays d 'origine est redevable, á

titre de droit d 'assurance pour les colis avec valeur

déclarée, envers chacune des Administrations parti-

cipant au transit territorial ou maritime avec

responsabilité, d'un droit proportionnel égal à celui

perçu pour les lettres avec valeur déclarée.

Die Berechnung der Beförderungsſtrecken erfolgt

eintretendenfalls nach der mittleren Entfernung zwiſchen

den betreffenden Häfen der beiden in Verbindung

ſtehenden Länder .

3 . Für ſperrige Packete werden die durch die vor

ſtehenden Paragraphen 1 und 2 feſtgeſeßten Ver

gütungsfäße um 50 % erhöht.

4. Unabhängig von dieſen Tranſitgebühren hat

die Verwaltung des Aufgabegebiets für Packete mit

angegebenem Werth an jede derjenigen Verwaltungen ,

welche bei der Land - oder See-Tranſitóeförderung

verantwortlich betheiligt ſind, eine Verſicherungsgebühr

in Höhe der für Briefe mit angegebenem Werth feſt

geſeßten Verſicherungsgebühr zu entrichten .

Artikel 4 .

Die Poſtpackete müſſen frankirt werden.

. ARTICLE 4 .

L 'affranchissement des colis postaux est obli

gatoire.

ARTICLE 5 .

1. La taxe des colis postaux se compose d 'un

droit comprenant, pour chaque colis, autant de fois

50 centimes, ou l'équivalent dans la monnaie

respective de chaque pays, qu'il y a d 'Offices parti-

cipant au transport territorial, avec addition , s'il y

a lieu , du droit maritime prévu par le § 2 de

l'article 3 précédent et des taxes et droits mentionnés

dans les paragraphes ci-après. Les équivalents sont

fixés par le Règlement d 'exécution.

Tp .

. 2 . Les colis encombrants sont soumis à une

taxe additionnelle de 50 % qui est arrondie , s'il y

a lieu , par 5 centimes.

3. Pour les colis avec valeur déclarée, il est

ajouté un droit d 'assurance égal à celui qui est

perçu pour les lettres avec valeur déclarée .

4 . Il est perçu , sur l'expéditeur d 'un colis grevé

de remboursement, une taxe spéciale qui ne peut pas

dépasser 20 centimes par fraction indivisible de

20 francs du montant du remboursement.

Artikel 5 .

1. Die Taxe der Poſtpacete ſeßt ſich aus einer

Gebühr zuſammen , welche für jedes Packet ſoviel mal

50 Centimen oder den Gegenwerth in der betreffenden

Währung jedes Landes beträgt, als Verwaltungen

an der Landbeförderung theilnehmen , eintretendenfalls

unter Hinzurechnung der im §. 2 des vorhergehenden

Artikels 3 vorgeſehenen Gebühr für die Seebeförderung,

ſowie der in den nachfolgenden Paragraphen er

wähnten Gebühren . Die Gegenwerthe werden durch

die Ausführungsbeſtimmungen feſtgeſeßt.

2 . Die ſperrigen Padete unterliegen einem Tar

zuſchlag von 50 % , welcher nöthigenfalls auf cine

durch 5 Centimen theilbare Summe abgerundet wird .

3 . Bei Packeten mit Werthangabe tritt cine

Verſicherungsgebühr in Höhe der für Briefe mit

Werthangabe erhobenen Verſicherungsgebühr hinzu .

4 . Von Abſender eines mit Nachnahme belaſteten

Packets wird eine beſondere Gebühr erhoben , welche

20 Centimen für den untheilbaren Saß von je

20 Franken des Nachnahmebetrages nicht über

ſteigen darf.

Die Verwaltung des Aufgabegebiets vergütet der

Verwaltung des Beſtimmungsgebiets ein halb vom

Hundert des Betrages jeder Nadinahme, wobei Bruch

theile von 5 Centimen auf volle 5 Centimen ab

L 'Office d 'origine bonifie à l'Office de destination

un demi pour cent du montant de chaque rembourse-

ment, en forçant les fractions de demi-décime

(5 centimes) au demi-décime entier. La quote - part



- 369

betral. Die
Beforfeits und eine

Zuſchlag
Frankreieits bedin Redes Packs

Boſtpacte zu
entridichein

de l'Office destinataire ne doit jamais être inférieure gerundet werden . Der Antheil der Verwaltung des

à 10 centimes par remboursement. Beſtimmungsgebiets darf nicht niedriger ſein , als

10 Centimen für die einzelne Nachnahme.

5 . Commemesure de transition , chacun des pays 5 . Als Uebergangsmaßregel ſteht jedem der

contractauts a la faculté d'appliquer aux colis vertragſchließenden Länder die Befugniß zu, auf die

postaux provenant ou à destination de ses bureaus bei ſeinen Anſtalten eingelieferten oder dahin be

une surtaxe de 25 centimes par colis. ſtimmten Poſtpackete eine Zuſchlagtare von 25 Centimen

für jedes Packet zur Anwendung zu bringen .

Exceptionnellement, cette surtaxe peut être Ausnahmsweiſe kann dieſe Zuſchlagtare für die

élevée à 75 centimes au maximum pour la Répu - Argentiniſche Republik, Braſilien , Chile, Columbien,

blique Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie , die Niederländiſchen Kolonien, Paraguay, Perſien ,

les Colonies néerlandaises, le Paraguay, la Perse, Salvador, Siam , Schweden , die Aſiatiſche Türkei,

Salvador, Siam , la Suède, la Turquie d 'Asie , Uruguay und Venezuela auf 75 Centimen im Meiſt

l'Uruguay et le Vénézuéla . betrage erhöht werden.

6 . Le transport entre la France continentale, 6 . Die Beförderung zwiſchen dem Feſtlande von

d 'une part, l'Algérie et la Corse, de l'autre , donne Frankreich einerſeits und Algerien und Korſika

également lieu à une surtaxe de 25 centimes andererſeits bedingt ebenfalls eine Zuſchlagtare von

par colis. 25 Centimen für jedes Packet.

7 . L ' envoyeur d 'un colis postal peut obtenir un 7 . Der Abſender eines Poſtpackets kann über

avis de réception de cet objet, en payant d 'avance dieſe Sendung gegen eine im voraus zu entrichtende

un droit fixe de 25 centimes au maximum . Ce Gebühr von höchſtens 25 Centimen einen Rückſchein

droit est acquis en entier à l'Administration du erhalten . Dieſe Gebühr kommt ungetheilt der Ver

pays d 'origine. waltung des Urſprungslandes zu .

ARTICLE 6 . Artikel 6 .

L 'Office expéditeur bonifie pour chaque colis : Die abſendende Verwaltung vergütet für jedes

Packet :

a ) à l'Office destinataire , 50 centimes, avec ad- a ) an die Verwaltung des Beſtimmungsgebiets

dition s' il y a lieu , des surtaxes prévues aux 50 Centimen , eintretendenfalls unter Hinzu

paragraphes 2 , 5 et 6 de l'article 5 précédent, rechnung der in den Paragraphen 2 , 5 und

de la quote - part du droit de remboursement 6 des vorhergehenden Artikels 5 vorgeſehenen

fixée au paragraphe 4 de cet article , et d 'un Zuſchlagtaren , des Antheils der im Para

droit de 5 centimes pour chaque somme de graphen 4 dieſes Artikels feſtgeſepten Nach

300 francs ou fraction de 300 francs de valeur nahmegebühr und einer Gebühr von 5 Centimen

déclarée ; für jede 300 Franken oder einen Theil von

300 Franken des angegebenen Werthbetrages ;

b ) éventuellement, à chaque Office intermédiaire, b ) an jede etwaige Tranſitverwaltung die im Ar

les droits fixés par l'article 3 . tikel 3 feſtgeſeßten Gebühren .

ARTICLE 7 . Artikel 7 .

Il est loisible au pays de destination de perce Im Beſtimmungslande kann für die Beſtellung

voir, pour le factage et pour l'accomplissement des und die Erfüllung der Zollförmlichkeiten eine Gebühr

formalités en douane, un droit dont le montant eingezogen werden, deren Geſammtbetrag 25 Centimen

total ne peut pas excéder 25 centimes par colis. für jedes Packet nicht überſteigen darf. Vorbehaltlich

Sauf arrangement contraire entre les Offices inté anderer Vereinbarung zwiſchen den betheiligten Ver

ressés cette tase est perçue du destinataire au mo- waltungen wird dieſe Gebühr vom Empfänger bei

ment de la livraison du colis. der Aushändigung des Packets erhoben .

ARTICLE 8 . Artikel 8 .

1 . Les colis sont, à la demande des expéditeurs, 1 . Die Packete werden auf Verlangen des Ab

remis à domicile par un porteur spécial immédiate - ſenders dem Empfänger ſogleich nach der Ankunft

ment après leur arrivée, dans les pays de l'Union durch beſonderen Boten zugeſtellt in denjenigen Vereins

dont les Administrations conviennent de se charger ländern , deren Verwaltungen übereinkommen , ſich in

de ce service dans leurs relations réciproques. ihrem gegenſeitigen Verkehr mit dieſem Dienſte zu

befaſſen .

lände
rnefo

ndere
n

opfä
nger

den

auf
s



- -370

Ces envois, qui sont qualifiés „ exprès “ , sont

soumis à une taxe spéciale; cette taxe est fixée à

50 centimes et doit être entièrement acquittée

d 'avance par l'expéditeur, en sus du port ordinaire,

que le colis puisse , on non , être remis au desti-

nataire ou seulement signalé par exprès dans le

pays de destination. Elle fait partie des bonifica-

tions dévolues à ce pays.

2. Lorsque le colis est destiné à une localité

dépourvue de bureau de poste, l'Office destinataire

peut percevoir, pour la remise du colis ou pour

l'avis invitant le destinataire à venir le retirer, une

taxe supplémentaire pouvant s'élever jusqu'à con -

currence du prix fixé pour la remise par exprès

dans son service intérieur, déduction faite de la

taxe fise payée par l'expéditeur ou de son équi-

valent dans la monnaie du pays qui perçoit cette

taxe supplémentaire.

3 . La remise ou l'envoi d 'un avis d 'invitation

au destinataire n 'est essayé qu'une seule fois.

Après un essai infructueux, le colis cesse d'être

considéré comme exprès et sa remise s'effectue

dans les conditions requises pour les colis ordi-

naires.

4 . Si un colis de l'espèce est, par suite de

changement de domicile du destinataire, réexpédié

à un autre pays sans que la remise par exprès ait

été tentée, la taxe fixe payée par l'expéditeur est

bonifiée au nouveau pays de destination, si celui-ci

a consenti à se charger de la remise par exprès;

dans le cas contraire, cette taxe reste acquise à

l'Office du pays de la première destination, de

même qu'en ce qui concerne les colis tombés en

rebut.

Dieſe Sendungen , welche als Eilſendungen an

geſehen werden , unterliegen einer beſonderen Gebühr ;

dieſelbe iſt auf 50 Centimen feſtgeſeßt und muß vom

Abſender, neben dem gewöhnlichen Porto, zum vollen

Betrage im Voraus entrichtet werden, einerlei ob im

Beſtimmungslande das Packet ſelbſt oder nur eine

Meldung vom Eingange deſſelben dem Empfänger

durch Eilboten zugeſtellt wird. Die Gebühr gehört

zu den dem Beſtimmungslande zukommenden Ver

gütungen .

2 . Jſt das Packet nad cinem Orte ohne Poſt

anſtalt gerichtet, ſo kann die Poſtverwaltung des

Beſtimmungslandes für die Beſtellung des Packets

oder der Aufforderung an den Empfänger zur Ab

holung des Packets eine Ergänzungsgebühr bis zur

Höhe des im inländiſchen Verkehr für die Eilbeſtellung

feſtgeſeßten Botenlohncs erheben, nach Abzug der vom

Abſender entrichteten Gebühr beziehungsweiſe ihres

Gegenwerthes in der Währung des die Ergänzungs

gebühr erhebenden Landes.

3. Die Beſtellung oder die Ueberſendung der

Aufforderung zur Abholung an den Empfänger wird

nur ein Mal verſucht. Bicibt dieſer Verſuch frucht

los, ſo wird das Packet nicht mehr als Eilſendung

angeſehen ; die Zuſtellung erfolgt alsdann unter den

für gewöhnliche Bacfete maßgebenden Bedingungen .

4 . Wenn ein Eilpacket wegen der Veränderung

des Wohnorts des Empfängers, ohne daß ein Be

ſtellungsverſuch ſtattgefunden hat, nach einem anderen

Lande nachgeſandt wird, ſo wird die vom Abſender

entrichtete feſte Gebühr dem neuen Beſtimmungslande

vergütet, ſofern daſſelbe mit der Eilbeſtellung ſich

befaßt; im entgegengeſepten Falle verbleibt dieſe

Gebühr der Verwaltung des erſten Beſtimmungs

landes in gleicher Weiſe , wie bei unbeſtellbaren

Packeten .

ARTICLE 9 .

1. Les colis auxquels s'applique la présente

Convention ne peuvent être frappés d'aucun droit

postal autre que ceux prévus par les articles 3 , 5

et 7 précédents et par l'article 11 ci-apers.

2 . Les droits de douane doivent être acquittés

par les destinataires des colis. Toutefois, dans les

relations entre Offices qui se sont mis d 'accord à

cet égard , les expéditeurs peuvent prendre à leur

charge les droits dont il s 'agit, moyennant décla -

ration préalable au bureau de départ. Dans ce cas,

ils doivent payer successivement, sur la demande

qu 'en fera le bureau de destination, les sommes

indiquées par ce dernier.

Artikel 9 .

1. Die Packete, aufwelche die gegenwärtige Ueber

einkunft Anwendung findet, dürfen mit keiner anderen

Poſtgebühr, als den in den vorhergehenden Artikeln 3 ,

5 und 7, ſowie in dem nachfolgenden Artikel 11 vor

geſehenen Gebühren belaſtet werden .

2. Die Zollgebühren ſind von den Empfängern

zu zahlen ; doch können im Verkehr zwiſchen den

jenigen Verwaltungen ,welche ſich hierüber verſtändigen ,

auch die Abſender die Tragung der fraglichen Ge

bühren übernehmen auf Grund vorgängiger Er

klärung bei der Einlieferungspoſtanſtalt. In dieſem

Falle ſind ſie zur demnächſtigen Zahlung der von

der Beſtimmungspoſtanſtalt angegebenen Beträge auf

bezügliche Aufforderung verpflichtet.



- -371

ARTICLE 10.

1. L 'expéditeur d 'un colis postal peut le faire

retirer du service ou en faire modifier l'adresse aux

conditions et sous les réserves déterminées pour les

correspondances par l'article 9 de la Convention

principale avec cette addition que, si l'expéditeur

demande le renvoi ou la réexpédition d 'un colis, il

est tenu à garantir d 'avance le paiement du port dû

pour la nouvelle transmission .

Artikel 10 .

1. Der Abſender eines Poſtpackets kann unter

den im Artikel 9 des Hauptvertrages hinſichtlich der

Briefjendungen feſtgeſepten Bedingungen und Vorbe

halten daſſelbe zurücknehmen oder deſſen Adreſſe ab

ändern laſſen, mit der Maßgabe indeß , daß beim

Verlangen der Rückſendung oder Nachſendung eines

Poſtpackets der Abſender gehalten iſt, die Zahlung

des Portos für die neue Beförderung vorher zu ver

bürgen .

2 . Jede Verwaltung iſt befugt, das Recht der

Adreßänderung auf Poſtpackete zu beſchränken , deren

Werthangabe 500 Franken nicht überſteigt.

2 . Chaque Administration est autorisée à re-

streindre le droit de modification d 'adresse aux

colis dont la déclaration de valeur ne dépasse pas

500 francs.

Article 11. Artikel 11.

1. La réexpédition d 'un pays sur un autre de 1. Für die Nachſendung von Poſtpacketen aus

colis postaux, par suite de changement de résidence einem Lande nach einem anderen , aus Anlaß der

des destinataires, ainsi que le renvoi des colis Veränderung des Wohnortes der Empfänger , im

postaux tombés en rebut, donne lieu à la percep - gleichen für die Rückſendung unbeſtellbarer Poſtpackete ,

tion supplémentaire des taxes fixées par les $81, wird ein Nachſchußporto auf Grund der in den S8. 1,

2 , 3, 5 et 6 de l'article 5 , à la charge des desti. 2, 3, 5 und 6 des Artikels 5 feſtgeſepten Tayen von

nataires ou , le cas échéant, des expéditeurs, sans den Empfängern oder eintretendenfalls von den Ab

préjudice du remboursement des droits de douane ſendern eingezogen , unbeſchadet der Erſtattung von

ou autres frais spéciaux (frais de magasinage, frais Zoll- und ſonſtigen beſonderen Gebühren (Lager

de formalités en douane, etc.). gebühren , Verzollungsgebühren u . 1. w .).

2 . En cas de réexpédition d 'un colis grevé de 2 . Bei Nachſendung eines Poſtpackets mit Nach

remboursement, la quote -part du droit de rem - nahmemuß der Antheil der Nachnahmegebühr, welcher

boursement, à bonifier par l'Office d 'origine à l'Of- von der Verwaltung des Aufgabegebiets an die Ver

fice de la première destination , doit être attribuée waltung des erſten Beſtimmungslandes zu vergüten

par ledit Office à celui de la destination définitive. iſt, von der gedachten Verwaltung derjenigen des

legten Beſtimmungslandes zugewieſen werden .

ARTICLE 12. Artikel 12 .

1. Il est interdit d 'expédier par la voie de la 1. Es iſt verboten , durch die Poſt Pacete zu ver

poste des colis contenant, soit des lettres ou des ſenden , in welchen Briefe oder die Eigenſchaft einer

notes ayant le caractère de correspondance, soit des Korreſpondenz beſißende Angaben , oder aber ſolche

objets dont l'admission n 'est pas autorisée par les Gegenſtände enthalten ſind, deren Zulaſſung durch

lois ou règlements de douane ou autres. Il est die Zoll- oder ſonſtigen Geſeße und Verordnungen

également interdit d 'expédier des espèces mon - nicht geſtattet iſt. Ebenſo iſt es verboten , in Poſt

nayées, des matières d 'or et d 'argent et d ' autres packeten ohne Werthangabe gemünztes Geld , Gold

objets précieux, dans les colis sans valeur déclarée oder Silberſachen und andere koſtbare Gegenſtände

à destination des pays qui admettent la déclaration nach ſolchen Ländern zu verſenden , welche eine Werth

de valeur. Toutefois , il est permis d 'insérer dans angabe zulaſſen . Es iſt indeß geſtattet , in die

l'envoi la facture ouverte réduite aux énonciations Sendung eine offene Rechnung einzuſchließen , welche

constitutives de la facture. keine anderen Angaben enthält, als ſolche, die das

Weſen der Rechnung ausmachen .

2. Dans le cas où un colis tombant sous l'une 2 . Falls eine Sendung, welche unter eines dieſer

de ces probibitions est livré par l'une des Adminis - Verbote fällt, von einer Vereinsverwaltung einer

trations de l'Union à une autre Administration de anderen Vereinsverwaltung überliefert wird, verfährt

l'Union , celle -ci procède de la manière et dans les die legtere in der Weiſe und unter Beobachtung der

formes prévues par sa législation et par ses règle Formen , welche durch ihre Geſeßgebung und ihre

ments intérieurs. inländiſchen Verordnungen vorgeſehen ſind.

en
Ländern zu lift inde

ufchließen,webas
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ARTICLE 13. Artikel 13.

1. Sauf le cas de force majeure, lorsqu'un colis 1. Wenn ein Poſtpacket verloren geht, beraubt

postal a été perdu, spolié ou avarié, l'expéditeur oder beſchädigt wird, ſo hat, den Fall höherer Ge

et, à défaut ou sur la demande de celui-ci, le des- walt ausgenommen , der Abſender und in Ermange

tinataire a droit à une indemnité correspondant au lung oder auf Verlangen deſſelben der Empfänger

montant réel de la perte ou de l'avarie , sans toute- Anſpruch auf einen dem wirklichen Betrage des Ver

fois que cette indemnité puisse dépasser, pour les luſtes oder der Beſchädigung entſprechenden Erſak,

colis ordinaires, 15 francs ou 25 francs suivant que ohne daß indeß dieſe Entſchädigung bei gewöhnlichen

leur poids n 'excède pas ou escède trois kilogrammes , Packeten 15 Franken oder 25 Franken , je nachdem

et pour les colis avec valeur déclarée, le montant das Gewicht derſelben bis zu drei Kilogramm oder

de cette valeur. darüber beträgt, und bei Werthpacketen den Betrag

der Werthangabe überſteigen darf.

L 'expéditeur d 'un colis perdu a, en outre, droit Der Abſender eines in Verluſt gerathenen Packets

à la restitution des frais d 'expédition . hat außerdem Anſpruch auf Erſtattung der Beförde

rungsgebühren.

2 . Les pays disposés à se charger des risques 2 . Die Länder , welche für den durch höhere Ge

pouvant dériver du cas de force majeure sont au- walt entſtehenden Schaden einzuſtehen ſich bereit

torisés à prélever de ce chef, sur les colis avec erklären , ſind befugt, für die Packete mit Werthangabe

valeur déclarée, une surtaxe dans les conditions dé- eine Zuſchlaggebühr zu erheben nach Maßgabe der

terminées par l'article 11, § 2 de l’Arrangement Feſtſeßungen im Artikel 11 §. 2 des Uebereinkommens,

concernant l'échange des lettres et boîtes de valeur betreffend den Austauſch von Briefen und Käſtchen

déclarée. mit Werthangabe.

3 . L 'obligation de payer l'indemnité incombe à 3 . Die Verpflichtung zur Zahlung des Erſak

l'Administration dont relève le bureau expéditeur. betrages liegt derjenigen Verwaltung ob, welcher die

Est réservé à cette Administration le recours contre Aufgabeanſtalt angehört. Dieſer Verwaltung wird

l'Administration responsable, c' est- à -dire contre l'Ad- vorbehalten , ihren Anſpruch gegen die verantwortliche

ministration sur le territoire ou dans le service de Verwaltung, 8. h . gegen diejenige, auf deren Gebiet

laquelle la perte , spoliation ou avarie a eu lieu . oder in deren Betrieb der Verluſt, die Beraubung

oder die Beſchädigung ſtattgefunden hat, geltend zu

machen .

Dans le cas où l'Office responsable aurait notifié Im Falle die verantwortliche Verwaltung der

à l'Office expéditeur de ne point effectuer le paie- Verwaltung des Aufgabegebiets angekündigt hat,

ment, il devrait rembourser à ce dernier Office les nicht Zahlung zu leiſten , iſt ſie verpflichtet, der lep

frais qui seraient la conséquence du non-paiement. teren Verwaltung alle in Folge der Nichtzahlung

etwa entſtehenden Koſten zu erſeßen .

4 . Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité 4 . Bis zum Nachweis des Gegentheils liegt die

incombe à l'Administration qui, ayant reçu le colis Verantwortlichkeit derjenigen Verwaltung ob , welche

sans faire d 'observation, ne peut établir ni la dé- das Poſtpacket unbeanſtandet übernommen hat und

livrance au destinataire ni, s'il y a lieu, la trans- weder deſſen Aushändigung an den Empfänger, noch ,

mission régulière à l'Administration suivante. eintretendenfalls , die vorſchriftsmäßige Weiterſendung

an die folgende Verwaltung nachweiſen kann .

5 . Le paiement de l'indemnité par l'Office 5 . Die Zahlung des Erſaßbetrages durch die

expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, Verwaltung des Aufgabegebiets ſoll ſobald als mög

au plus tard , dans le délai d 'un an à partir du lich und ſpäteſtens innerhalb eines Jahres, vom Tage

jour de la réclamation . L 'Office responsable est der Nachfrage ab gerechnet, ſtattfinden. Die ver

tenu de rembourser sans retard , à l'Office expé- antwortliche Verwaltung iſt verpflichtet, der Verwal

diteur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci. tung des Aufgabegebiets den von derſelben gezahlten

Erſaßbetrag ohne Verzug zu erſtatten .

6 . Il est entendu que la réclamation n 'est admise 6 . Man iſt darüber einverſtanden , daß der An

que dans le délai d'un an à partir du dépôt du colis ſpruch auf Entſchädigung nur zuläſſig iſt, wenn der

à la poste ; passé ce terme, le réclamant n 'a droit ſelbe innerhalb eines Jahres , vom Tage der Ein :

à aucune indemnité. lieferung eines Poſtpackets an gerechnet, erhoben

wird ; nach Ablauf dieſes Zeitraums ſteht dem

expédits tard,
dansion. L'Office 1 Office
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7. Si la perte ou l'avarie a eu lieu en cours de

transport entre les bureaux d 'échange de deux pays

limitrophes, sans qu'il soit possible d 'établir sur

lequel des deux territoires le fait s'est accompli,

les deux Administrations en cause supportent le

dommage par moitié.

8 . Les Administrations cessent d'être respon

sables des colis postaux dont les ayants droit ont

pris livraison

ARTICLE 14 .

Toute déclaration frauduleuse de valeur supé-

rieure à la valeur réelle du contenu d'un colis est

interdite . En cas de déclaration frauduleuse de

cette nature , l'expéditeur perd tout droit à une

indemnité , sans préjudice des poursuites judiciaires

que peut comporter la législation du pays d'ori-

gine.

ARTICLE 15 .

Chaque Administration peut, dans des circon

stances extraordinaires qui sont de nature à justifier

la mesure, suspendre temporairement le service des

colis postaux d'une manière générale ou partielle,

à la condition d'en donner immédiatement avis, au

besoin par le télégraphe, à l'Administration ou aux

Administrations intéressées.

Abſender ein Anſpruch auf irgend eine Entſchädigung

nicht zu .

7. Wenn der Verluſt oder die Beſchädigung

während der Beförderung zwiſchen den Auswechſelungs

anſtalten zweier angrenzender Länder ſtattgefunden

hat, ohne daß feſtgeſtellt werden kann , auf welchem

der beiden Gebiete dies geſchehen iſt , ſo wird der

Schaden von den betreffenden beiden Verwaltungen

zu gleichen Theilen getragen.

8 . Die Erſaßverbindlichkeit der Verwaltungen für

die Poſtpackete hört auf, ſobald die Empfangs

berechtigten die Sendungen übernommen haben .

Artikel 14.

Jede betrügeriſche Angabe eines höheren als des

wirklichen Werthes des Pacetinhalts iſt verboten .

Im Falle einer derartigen betrügeriſchen Angabe verliert

der Abſender jedes Recht auf Schadenerſak, unbeſchadet

der etwa durch die Geſeßgebung des Urſprungslandes

vorgeſehenen gerichtlichen Verfolgung.

ARTICLE 16 .

La législation intérieure de chacun des pays

contractants demeure applicable en tout ce qui n 'est

pas prévu par les stipulations contenues dans la

présente Convention .

ARTICLE 17.

1. Les stipulations de la présente Convention

ne portent pas restriction au droit des parties con-

tractantes de maintenir et de conclure des conven -

tions spéciales, ainsi que de maintenir et d 'établir

des unions plus restreintes, en vue de l'amélioration

du service des colis postaux.

2. Toutefois les Offices des pays participant à

la présente Convention , qui entretiennent un échange

de colis postaux avec des pays non contractants,

admettent tous les autres Offices participants à pro-

fiter de ces relations pour l'échange des colis postaux

avec ces derniers pays .

. Artikel 15 .

Jede Verwaltung kann , unter außergewöhnlichen

Verhältniſſen , welche geeignet ſind , eine derartige

Maßnahme zu rechtfertigen , den Austauſch von Poſt

packeten vorübergehend ganz oder theilweiſe einſtellen ,

unter der Bedingung, daß die betheiligte Verwaltung

oder die betheiligten Verwaltungen davon unverzüglich ,

nöthigenfalls auf telegraphiſchem Wege, in Kenntniß

geſeßt werden .

Artikel 16 .

Die innere Geſeßgebung jedes der vertragſchließen

den Länder bleibt in Allem anwendbar, was durch

die in der gegenwärtigen Uebereinkunft enthaltenen

Beſtimmungen nicht vorgeſehen worden iſt.

Artikel 17.

1. Die Feſtſeßungen der gegenwärtigen Ueber

einkunft beſchränken nicht die Befugniß der vertrag

ſchließenden Theile, beſondere Uebereinkommen unter

fich beſtehen zu laſſen oder neu zu ſchließen , ſowie

engere Vereine aufrecht zu erhalten oder neu zu

gründen , behufs Verbeſſerung des Poſtpacketdienſtes.

2 . Jedoch geſtatten die Poſtverwaltungen der an

der gegenwärtigen Uebereinkunft theilnehmenden Län

der , welche mit nicht beigetretenen Ländern einen

Austauſch von Poſtpacketen unterhalten , allen anderen

theilnehmenden Verwaltungen , dieſe Verbindungen zum

Austauſch von Poſtpacketen mit den leßteren Ländern

zu benußen .

Artikel 18 .

1. Denjenigen Ländern des Weltpoſtvereins,welche

an der gegenwärtigen Uebereinkunftnichttheilgenommen

ARTICLE 18 .

1. Les pays de l'Union postale universelle qui

n 'ont point pris part à la présente Convention sont

56 *
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l'Union posten ce qui conle 24 de la Ct dans laadmis à y adhérer sur leur demande et dans la haben , iſt der Beitritt auf ihren Antrag, und zwar

forme prescrite par l'article 24 de la Convention in der durch Artikel 24 des Hauptvertrages für den

principale, en ce qui concerne les adhésions à Eintritt in den Weltpoſtverein vorgeſchriebenen Form

l'Union postale universelle . geſtattet.

2 . Toutefois, si le pays qui désire adhérer à la 2 . Wenn indeß das Land, welches der gegen

présente Convention réclame la faculté de percevoir wärtigen Uebereinkunft beizutreten wünſcht, die Be

une surtaxe supérieure à 25 centimes par colis, le fugniß in Anſpruch nimmt, eine höhere Zuſchlagtare

Gouvernement de la Confédération suisse soumet la alš 25 Centimen für jedes Packet zu erheben , ſo theilt

demande d 'adhésion à tous les pays contractants . die Regierung der Schweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft

Cette demande est considérée comme admise si, das Beitrittsgeſuch ſämmtlichen Vertragſchließenden

dans un délai de six mois, aucune objection n 'a été Ländern mit. Das Beitrittsgeſuch gilt als genehmigt,

présentée. wenn innerhalb eines Zeitraums von ſechs Monaten

keine Einſprache erhoben worden iſt.

ARTICLE 19. Artikel 19 .

Les Administrations des postes des pays con - Die Poſtverwaltungen der vertragſchließenden

tractants désignent les bureaux ou localités qu 'elles Länder bezeichnen die Anſtalten oder Ortſchaften ,

admettent à l'échange international des colis pos- · welche ſie zu dem internationalen Austauſch von Poſt

taus ; elles règlent le mode de transmission de ces packeten zulaſſen ; ſie regeln die Verſendungsweiſe der

colis et arrêtent toutes les autres mesures de détail Poſtpackete und ſeßen alle weiteren Dienſtvorſchriften

et d'ordre nécessaires pour assurer l' exécution de feſt, welche erforderlich ſind, um die Ausführung der

la présente Convention . gegenwärtigen Uebereinkunft zu ſichern .

ARTICLE 20. Artikel 20.

La présente Convention est soumise aux condi- Die gegenwärtige Uebereinkunft unterliegt hin :

tions de revision déterminées par l'article 25 de la ſichtlich der Reviſion denjenigen Beſtimmungen, welche

Convention principale . durch Artikel 25 des Hauptvertrages feſtgeſeßt

worden ſind.

ARTICLE 21. Artikel 21.

1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réu 1 . Innerhalb der Zeit, welche zwiſchen den im

nions prévues à l'article 25 de la Convention prin - Artikel 25 des Hauptvertrages vorgeſehenen Ver

cipale toute Administration des postes d'un des jammlungen liegt, iſt jede Poſtverwaltung der ver

pays contractants a le droit d 'adresser aux autres tragichließenden Länder berechtigt, den anderen

Administrations participantes, par l'intermédiaire du betheiligten Verwaltungen durch Vermittelung des

Bureau international, des propositions concernant le internationalen Büreaus Vorſchläge in Betreff des

service des colis postaux. Poſtpacketdienſtes zu unterbreiten .

2 . Toute proposition est soumise au procédé 2 . Jeder Vorſchlag unterliegt dem im § . 2 des

déterminé au § 2 de l'article 26 de la Convention Artikels 26 des Hauptvertrages feſtgeſeßten Ver

principale. fahren .

3 . Pour devenir exécutoires ces propositions 3 . Um vollſtreckbar zu werden , müſſen dieſe Vor

doivent réunir , savoir : ſchläge erhalten :

a ) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addi a) Einſtimmigkeit, wenn es ſich um Aufnahme

tion de nouveaux articles, de la modification neuer Artikel oder um Abänderung der Be

du présent article ou des dispositions des ar ſtimmungen des gegenwärtigen Artikels und der

ticles 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 12, 13 , Artikel 1 , 2, 3, 4, 5 , 6 , 7, 8 , 9 , 10 , 12,

14, 15 , 20 et 22 de la présente Conven 13, 14, 15, 20 und 22 der gegenwärtigen
tion ; Uebereinkunft handelt;

b ) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la b ) zwei Drittel der Stimmen , wenn es ſich um

modification des dispositions de la présente die Abänderung anderer Beſtimmungen der

Convention autres que celles des articles pré gegenwärtigen Uebereinkunft, als derjenigen der

cités et du présent article; vorbezeichneten Artikel und des gegenwärtigen

Artikels handelt ;

c ) la simple majorité absolue, s'il s 'agit de l'in c ) cinfache Stimmenmehrheit, wenn es ſich um die

terprétation des dispositions de la présente Auslegung der Beſtimmungen der gegenwärtigen
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Convention, sauf le cas de litige prévu à l'ar Uebereinkunft handelt, abgeſehen von dem im

ticle 23 de la Convention principale . Artikel 23 des Þauptvertrages bezeichneten Falle

einer Streitigkeit.

4 . Les résolutions valables sont consacrées, dans 4 . Die gültigen Beſchlüſſe werden in den beiden

les deux premiers cas, par une déclaration diploma- erſten Fällen durch eine diplomatiſche Erklärung be

tique, et, dans le troisième cas, par une notification ſtätigt, im dritten Falle durch eine Bekanntgabe im

administrative, selon la forme indiquée à l'article 26 Verwaltungswege gemäß der im Artikel 26 des Haupt

de la Convention principale. vertrages bezeichneten Form .

Toute modification ou résolution n 'est exé. Die angenominenen Abänderungen oder gefaßten

cutoire que deux mois au moins après sa notifi- Beſchlüſſe ſind früheſtens zwei Monate nach ihrer
cation. Bekanntgabe vollſtreckbar.

Article 22. Artikel 22 .

1 . La présente Convention sera mise à exé 1. Die gegenwärtige Uebereinkunft ſoll am 1. Juli

cution le 1er juillet 1892. 1892 zur Ausführung gebracht werden.

2. Elle aura la même durée que la Convention 2. Dieſelbe fol gleiche Dauer haben , wie der

principale, sans préjudice du droit laissé à chaque Hauptvertrag, unbeſchadet des jedem Lande vor

partie contractante de se retirer de cette Convention behaltenen Rechts , auf Grund einer von ſeiner Re

moyennant un avis donné, un an à l'avance, par gierung bei der Regierung der Schweizeriſchen Eid

son Gouvernement au Gouvernement de la Confé- genoſſenſchaft ein Jahr im voraus gemachten An
dération suisse . fündigung von der Uebereinkunft zurückzutreten .

3 . Sont abrogées, à partir du jour de la mise 3. Mit dem Tage der Ausführung der gegen

à exécution de la présente Convention, toutes les wärtigen Uebereinkunft treten alle früher zwiſchen den

dispositions convenues antérieurement entre les verſchiedenen vertragſchließenden Ländern oder ihren

divers pays contractants ou entre leurs Administra - Verwaltungen vereinbarten Beſtimmungen inſoweit

tions, pour autant qu'elles ne seraient pas con- außer Kraft, als ſie mit den Feſtſeßungen der gegen

ciliables avec les termes de la présente Convention , wärtigen Webereinkunft nicht im Einklang ſtehen ,

et sans préjudice des droits réservés par les articles unbeſchadet der in den vorhergehenden Artikeln 16

16 et 17 précédents. und 17 vorbehaltenen Rechte.

4 . La présente Convention sera ratifiée aussitôt 4 . Die gegenwärtige Uebereinkunft ſoll ſobald als

que faire se pourra . Les actes de ratification se möglich ratifizirt werden . Die Auswechſelung der

ront échangés à Vienne . Ratifikations - tirkunden ſoll zu Wien ſtattfinden .

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des pays Zu Urkund deſſen haben die Bevollmächtigten der

ci-dessus énumérés ont signé la présente Conven - oben genannten Länder die gegenwärtige Uebereinkunft

tion à Vienne, le quatre juillet mil huit cent quatre- unterzeichnet zu Wien , den vierten Juli Eintauſend

vingt-onze. achthunderteinundneunzig .

Pour la Belgique:

Lichtervelde.

Pour le Brésil:

Luiz Betim Paes Leme.

Pour l'Allemagne :

Dr. von Stephan.

Sachse.

Fritsch.

Pour la République Argentine:

Cárlos Calvo.

Pour l'Autriche :

Obentraut.

Dr. Hofmann.

Dr. Lilienau.

Habberger.

Pour la Hongrie :

P . Heim .

S . Schrimpf.

Pour la Bulgarie :

P. M . Mattheeff.

Pour la République

de Costa -Rica :

Pour le Danemark

et les colonies Danoises :

Lund.

Pour l'Egypte :

Y . Saba.

Pour l'Espagne:

Federico Bas.

Pour la France :

Montmarin .

J . de Selves.

Apsault.

Pour le Chili :

Pour la République

de Colombie :

G . Michelsen .
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Pour le Paraguay : Pour le Royaume de Siam :

Luang Suriya Nuvatr.

H . Keuchenius.Pour les Pays-Bas :

Hofstede.

Baron van der Feltz. Pour la Suède :

E . von Krusenstjerna.

Pour les Colonies

Néerlandaises:

Johs. J. Perk .

Pour la Suisse :

Ed. Höhn.

C . Delessert.

Pour les Colonies Françaises:

G . Gabrié.

Pour la Gréce :

J. Georgantas.

Pour l'Italie :

Emidio Chiaradia .

Felice Salivetto.

Pour la République

de Libéria :

Bn. de Stein .

W . Koentzer.

C . Goedelt.

Pour le Luxembourg :

Mongenast.

Pour le Monténégro:

Obentraut.

Dr. Hofmann.

Dr. Lilienau

Habberger.

Pour la Norvège :

Thb. Heyerdahl.

Pour le Portugal

et les Colonies Portugaises:

Guelhermino Augusto

de Barros.

Pour la Régence de Tunis :

Montmarin.

Pour la Roumanie :

Colonel A . Gorjean .

S . Dimitrescu .

Pour la Turquie :

E . Petacci.

A . Fahri.

Pour le Salvador :

Louis Kehlmann.

Pour l’Uruguay:

Federico Susviela Guarch

Jose G . Busto.

Pour les Etats-Unis

de Vénézuéla :

Carlos Matzen aúer.

Pour la Serbie :

Svetozar J. Gvozditoh .

Et. W . Popovitch.

Protocole Final. Schlußprotokoll.

Au moment de procéder à la signature de la

Convention conclue à la date de ce jour, relative-

ment à l'échange des colis postaux, les Plénipoten -

tiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

Im Begriff, zur Unterzeichnung der am heutigen

Tage abgeſchloſſenen Uebereinkunft in Betreff des

Austauſches von Poſtpacketen zu ſchreiten , ſind die

unterzeichneten Bevollmächtigten über Folgendesi suit: unterzingekommen :

eden fait,it
out befugt ſein, sich

fahrtsunternehmi

Tout pays où la poste ne se charge pas actuelle Jedes Land, in welchem die Poſt ſich zur Zeit

ment du transport des petits colis et qui adhère à nicht mit der Beförderung von kleinen Packeten be

la Convention susmentionnée , aura la faculté d 'en faßt, und welches der obenerwähnten Uebereinkunft

faire exécuter les clauses par les entreprises de beitritt, ſoll befugt ſein , die Feſtſegungen deſſelben

chemins de fer et de navigation. Il pourra en même durch die Eiſenbahn - und Schiffahrtsunternehmungen

temps limiter ce service aux colis provenant ou à ausführen zu laſſen . Daſſelbe kann zugleich den

destination de localités desservies par ces entreprises . Dienſt auf Packete von und nach ſolchen Orten be

ſchränken , für welche jene Unternehmungen den Be

trieb verſehen .

L ’Administration postale de ce pays devra s'en - Die Poſtverwaltung eines ſolchen Landes hat ſich

tendre avec les entreprises de chemins de fer et de mit den Eiſenbahn- und Schiffahrtsunternehmungen

navigation pour assurer la complète exécution, par zu verſtändigen, um die vollſtändige Ausführung

ces dernières, de toutes les clauses de la Conven - aller Feſtſeßungen der Uebereinkunft durch dieſelben
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tion, spécialement pour organiser le service d' échange

à la frontière. .

Elle leur servira d'intermédiaire pour toutes leurs

relations avec les Administrations postales des autres

pays contractants et avec le Bureau international.

verb
unge

n

4.Urtu
in
,diene

n
dem inter

gen

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous

ont dressé le présent Protocole final, qui aura la

même force et la même valeur que si les dispositions

qu 'il contient étaient insérées dans la Convention ,

et ils l'ont signé sur un exemplaire qui restera

déposé aux archives du Gouvernement autrichien

et dont une copie sera remise à chaque partie .

richer zu ſtellen und insbeſondere den Auswechſelungss

dienſt an der Grenze einzurichten .

Sie wird ihnen für alle Beziehungen mit den

Poſtverwaltungen der übrigen vertragſchließenden

Länder, ſowie mit den internationalen Büreau zur

Vermittelung dienen .

Zu Urkund deſſen haben die unterzeichneten Be

vollmächtigten das gegenwärtige Schlußprotokoll auf

genommen , welches dieſelbe Kraft und dieſelbe Gültig

feit haben ſoll, als wenn die darin enthaltenen Be

ſtimmungen in die Uebereinkunft aufgenommen worden

wären , und ſie haben dieſes Schlußprotokoll in einem

Exemplar unterzeichnet, welches in dem Archiv der

Deſterreichiſchen Regierung niedergelegt, und wovon

jedem Theile eine Ábſchrift zugeſtellt werden wird.

Wien , den vierten Juli Eintauſend achthundert

einundneunzig .

Vienne, le quatre juillet mil huit cent quatre

vingt-onze.

Wien,elle eine Åbichri
f

niederg
elegten

Archiv der

Pour l'Allemagne:

Dr. von Stephan
Sachse.

Fritsch.

Pour la République

de Costa -Rica :

Pour le Luxembourg :

Mongenast.

Pour le Danemark

et les colonies Danoises:

Lund.Pour la République Argentine :

Carlos Calvo.

Pour le Monténégro :

Obentra ut.

Dr. Hofmann.

Dr. Liliena u .

Habberger.Pour l'Egypte :

Y . Saba.Pour l'Autriche :

Obentraut.

Dr. Hofmann.

Dr. Lilienau .

Habberger.

Pour l'Espagne :

Federico Bas.

Pour la Norvège:

Thb. Heyerdahl.

Pour le Paraguya :

Pour la Hongrie :

P . Heim .

S . Schrimpf.

Pour la France :

Montmarin.

J. de Selves.

Ansault.

Pour les Pays-Bas :

Hofstede.

Baron van der Feltz.

Pour la Belgique:

Lichtervelde.

Pour les Colonies Françaises:

G . Gabrié.
Pour les Colonies Néerlandaises :

Johs. J. Perk.

Pour le Brésil:

Luiz Betim Paes Leme.

Pour la Grèce:

J. Georgantas. Pour le Portugal

et les Colonies Portugaises:

Guelhermino Augusto

de Barros.

Pour l'Italie:

Emidio Chiaradia.

Felice Salivetto.

Pour la Bulgarie :

P. M . Mattheeff.

Pour le Chili ;

Pour la Roumanie :

Colonel A . Gorjean.

S . Dimitrescu .

Pour la République

de Colombie:

G . Michelsen.

Pour la République

de Libéria :

Bn. de Stein

W . Koentzer.

C . Goedelt.

Pour le Salvador:

Louis fehlmann.
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Pour l’Uruguay :

Federico Susviela Guarch.

Jose G . Busto.

Pour la Serbie : -

Svetozar J. Gvozditch .

Et. W . Popovitch .

Pour le Royaume de Siam :

Luang Suriya Nuvatr.

H . Keuchenius.

Pour la Suède :

E . von Krusenstjerna.

Pour la Suisse:

Ed. Höhn.

C . Delessert.

Pour la Régence de Tunis:

Montmarin.

Pour la Turquie :

E . Petacci.

A . Fahri.

Pour les Etats-Unis

de Vénézuéla :

Carlos Matzenaúer.

(Ueberſeßung.)

Weltpoſtverein .Union postale universelle .

Arrangement concernant le service des recou- Uebereinkommen , betreffend den Poſtauftrags

vrements, conclu entre l'Allemagne, l'Autriche- dienſt, abgeſchloſſen zwiſchen Deutſchland, Deſter

Hongrie , la Belgique, le Brésil, la République reich-Ungarn , Belgien, Braſilien, der Republik

de Costa Rica , l'Egypte, la France, l'Italie, la Coſta Rica, Egypten , Frankreich , Italien , der

République de Libéria , le Luxembourg, la Nor. Republik Liberia , Luremburg, Norwegen , Nieder

vège, les Pays-Bas et les Indes Orientales land und Niederländiſch -Oſtindien , Portugal und

Néerlandaises, le Portugal et les colonies Portu - den Portugieſiſchen Kolonien , Rumänien , Sal

gaises, la Roumanie, le Salvador, la Suisse , vador, der Schweiz, der Regentſchaft Tunis und

la Régence de Tunis et la Turquie. Du der Türkei. Vom 4 . Juli 1891.

4 juillet 1891.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouverne Die unterzeichneten Bevollmächtigten der Regie

ments des pays ci-dessus dénommés, vu l'article 19 rungen der vorſtehend genannten Länder haben in

de la Convention principale , ont, d 'un commun Gemäßheit des Artikels 19 des Hauptvertrages im

accord , et sous réserve de ratification, arrêté gemeinſamen Einverſtändniß und unter Vorbehalt

l’Arrangement suivant: der Ratifikation folgendes Uebereinkomnien abge

ſchloſſen :

ARTICLE PREMIER. Artikel 1 .

L 'échange des valeurs à recouvrer par la poste Der Austauſch der im Wege des Poſtauftrages

entre ceux des pays contractants dont les Adminis- einzuzichenden Werthpapiere zwiſchen denjenigen der

trations postales conviennent de se charger réci- vertragichließenden Länder, deren Poſtverwaltungen

proquement de ce service , est régi par les dis- verabreden , in den gegenſeitigen Beziehungen ſich

positions du présent Arrangement. mit dieſem Dienſte zu befaſſen , unterliegt den Bes

ſtimmungen des gegenwärtigen llebereinkommens .

ARTICLE 2 . Artikel 2.

1 . Sont admis à l'encaissement les quittances, 1 . Zur Einziehung ſind zugelaſſen Quittungen ,

factures , billets à ordre, traites et généralement Rechnungen , Anweiſungen , Wechſel und überhaupt

toutes les valeurs commerciales ou autres, payables alle Handels- und ſonſtigen Werthpapiere , welche

sans frais , et dont le montant n 'excède pas, par ohne Koſten zahlbar ſind, und deren Betrag für die

envoi, 1000 francs effectifs ou une somme équi- einzelne Sendung 1000 Franken Metallgeld oder

valente dans la monnaie de chaque pays. Les eine entſprechende Summe in der Währung eines

Administrations des postes de deux pays correspon- jeden Landes nicht überſteigt. Die Poſtverwaltungen
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dants peuvent, d 'un commun accord, adopter un

maximum plus élevé.

2 . Les Administrations des postes des pays

contractants peuvent également se charger de faire

protester les effets de commerce et prendre, d 'un

commun accord , les dispositions nécessaires au sujet

de ce service . Elles peuvent de même admettre à

l' encaissement les coupons d ' intérêts et de dividendes

et les titres amortis.

contractants peuvent descommerce et prenesau sujet ſtändnikireffen. Sie könnenmie
abgelaufene Werth

sent de mêmele
dividendes und receipüre

Einziehung zul

ARTICLE 3 .

Le montant des valeurs à recouvrer par la poste

doit être exprimé en monnaie du pays chargé du

recouvrement.

ARTICLE 4 .

1 . L 'envoi des valeurs à recouvrer est fait sous

forme de lettre recommandée , adressée directement

par le déposant au bureau de poste qui doit en -

caisser les fonds.

2. Le même envoi peut contenir plusieurs valeurs

recouvrables par un même bureau de poste sur

des débiteurs différents, au profit d 'une même

personne.

von zwei mit einander im Verkehr ſtehenden Ländern

können im gemeinſamen Einverſtändniß einen höheren

Meiſtbetrag zulaſſen .

2 . Die Poſtverwaltungen der vertragichließenden

Länder können es auch übernehmen , Handelspapiere

proteſtiren zu laſſen , und im gemeinſamen Einver

ſtändniß die erforderlichen Beſtimmungen über dieſen

Dienſt treffen . Sie können in gleicher Weiſe Zins

und Dividendenſcheine, ſowie abgelaufene Werth

papiere zur Einziehung zulaſſen .

Artikel 3 .

Der Betrag der zur Einziehung zu bringenden

Werthpapiere muß in der Währung des mit der

Einziehung beauftragten Landes angegeben ſein .

Artikel 4 .

1 . Die Ueberſendung der zur Einziehung zu

bringenden Werthpapiere erfolgt mittelſt Einſchreib

briefes, den der Abſender unmittelbar an die Poſt

anſtalt zu richten hat, welche die Einziehung be

wirken ſoll.

2 . Eine und dieſelbe Sendung darf mehrere

Werthpapiere enthalten , welche von einer und der

ſelben Poſtanſtalt bei mehreren Zahlungspflichtigen

zu Gunſten eines und deſſelben Abſenders einzu :

ziehen ſind.

Artikel 5 .

1. Die Tare für eine dem vorhergehenden Ar

tikel 4 entſprechende Sendung iſt diejenige für einen

Einſchreibbrief von dem Gewichte dieſer Sendung .

Dieſe Tare verbleibt ungetheilt der Poſtverwaltung des

Aufgabelandes.

2 . Ein Einlieferungsſchein wird dem Betheiligten

bei Aufgabe der Sendung unentgeltlich ausgehändigt.

Artikel 6 .

Theilzahlungen ſind nicht geſtattet. Jedes Werth

papier muß zum vollen Betrage und auf ein Mál

eingelöſt werden , andernfalls gilt daſſelbe als ver

weigert.

Artikel 7 .

1. Die mit der Einziehung beauftragte Poſtvers

waltung erhebt von dem Betrage eines jeden ein

gelöſten Werthpapiers eine Gebühr von 10 Centimen

oder den entſprechenden Betrag in der Währung des

Beſtimmungslandes.

2 . Der Ertrag dieſer Einziehungsgebühr bildet

keinen Gegenſtand der Abrechnung zwiſchen den be

theiligten Verwaltungen .

Artikel 8 .

Inſoweit in den jeßt beſtehenden Beziehungen die

Erhebung einer höheren als der im vorhergehenden

ARTICLE 5 .

1. La taxe d 'un envoi fait en conformité de

l'article 4 précédent est celle d 'une lettre recommaudée

du poids de cet envoi. Cette taxe appartient en

entier à l'Administration des postes du pays d 'origine .

2 . Un récépissé de l'envoi est remis gratuite

ment à l'intéressé, au moment du dépôt.

ARTICLE 6 .

Il n 'est pas admis de paiement partiel. Chaque

valeur doit être payée intégralement et en une seule

fois , sinon , elle est tenue comme refusée.

tinati
oquiva

lente

, une retri
bue

monta
nt

charg
ée

ARTICLE 7 .

1. L 'Administration des postes chargée de

l'encaissement prélève, sur le montant de chaque

valeur encaissée, une rétribution de 10 centimes

ou l'équivalent dans la monnaie du pays de des-

tination .

2 . Le produit de cette rétribution ne donne

lieu à aucun décompte entre les Administrations

intéressées.

ARTICLE 8 .

Dans les relations qui comportent actuellement

la perception d 'un droit d'encaissement supérieur

67
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à celui fixé par l'article précédent, les Administra- Artikel feſtgeſeßten Einziehungsgebühr erfolgt, können

tions intéressées ont la faculté de conserver pro - die betheiligten Verwaltungen die zur Zeit beſtehende

visoirement le droit en vigueur, pourvu que, dans Gebühr vorläufig beibehalten, vorausgeſeßt, daß im

ces mêmes relations, la taxe de dépôt prévue à Verkehr zwiſchen dieſen Ländern die im Artikel 5

l'article 5 soit limitée à un droit fixe de 25 centimes. vorgeſehene, bei der Einlieferung zu entrichtende Tare

auf eine feſte Gebühr von 25 Centimen beſchränkt

wird.

ARTICLE 9 . Artikel 9.

1 . La somme recouvrée, après déduction : 1. Ueber den eingezogenen Betrag wird, nach

Abzug :

a ) de la rétribution fixée à l'article 7 ou à l'article a ) der im Artikel 7 beziehungsweiſe Artikel 8 feſt

8 , suivant le cas, geſepten Einziehungsgebühr,

b ) de la taxe ordinaire des mandats de poste , et b ) der gewöhnlichen Poſtanweiſungsgebühr, und

c) s'il y a lieu , des droits fiscaux appliqués c) eintretendenfals der für die Werthpapiere auf

aux valeurs, gewendeten Stempelgebühren ,

est convertie, par le bureau qui a fait le recou - von der Poſtanſtalt, welche die Einziehung bewirkt

vrement, en un mandat de poste au profit du hat, zu Gunſten des Auftraggebers eine Poſtanwei

déposant. Ce mandat lui est envoyé sans frais. ſung ausgefertigt. Dieſe Poſtanweijung wird dem

ſelben koſtenfrei überſandt.

2. Les valeurs qui n 'ont pu être recouvrées 2 . Die Berthpapiere, deren Betrag nicht ein

sont renvoyées au bureau de dépôt en franchise de gezogen werden konnte, werden portofrei und ohne

port et sans être grevées d 'un droit quelconque. Ünrechnung irgend welcher Gebühren an die Aufgabe

L 'Administration des postes chargée du recouvre- Boſtanſtalt zurückgeſandt. Die mit der Einziehung

ment n 'est tenue à aucune mesure conservatoire ou beauftragte Poſtverwaltung iſt zu keiner Maßregel der

constatation de nature quelconque du non -paiement. Rechtswahrung oder irgendwie gearteten Feſtſtellung

der Nichtzahlung verpflichtet.

ARTICLE 10. Artikel 10.

1 . Les dispositions de l'Arrangement con - 1. Die Feſtießungen des Hebereinkommens, be

cernant l'échange des mandats de poste sont appli- treffend den Austauſch von Poſtanweiſungen , ſind in

eables, en tout ce qui n 'est pas contraire au Allem , was dem gegenwärtigen Uebereinkommen nicht

présent Arrangement , aux mandats de poste widerſpricht, auch auf die Poſtanweiſungen anwend

délivrés en vertu de l'article 9 précédent, pour la bar, welche nach Maßgabe des vorſtehenden Artikels 9

liquidation des valeurs recouvrées par la poste. zur Abführung der durch die Poſt eingezogenen Werthe

ausgeſtellt werden .

Toutefois les mandats de recouvrement tombés Die unbeſtellbaren Auftrags - Poſtanweiſungen

en rebut ne sont pas remboursés, mais ils restent werden jedoch nicht zurückgezahlt, ſondern bleiben zur

à la disposition de l'Office du pays expéditeur des Verfügung der Verwaltung des Aufgabegebiets der

valeurs mises en recouvrement. Boſtaufträge .

2 . Ces mandats sont admis jusqu'au maximum 2 . Jene Poſtanweiſungen ſind bis zu dem im

fixé en vertu du premier paragraphe de l'article 2 . erſten Paragraphen des Artikels 2 feſtgeſeßten Meiſt

betrage zuläſſig .

ARTICLE 11. Artikel 11.

1 . Sauf le cas de force majeure , en cas de 1. Im Falle des Verluſtes eines Einſchreibbriefes ,

perte d 'une lettre recommandée contenant des valeurs welcher zur Einziehung zu bringende Werthpapiere

à recouvrer, il est payé au déposant une indemnité enthält, wird dem Auftraggeber, den Fallhöherer

de 50 francs dans les conditions déterminées par la Gewalt ausgenommen , eine Entſchädigung von 50

Convention principale et sans que la réserve conte- Franken unter den im Hauptvertrage feſtgeſekten Be

nue dans le protocole final de cette Convention soit dingungen gezahlt, ohne daß der im Schlußprotokoll

applicable aux envois de recouvrements. dieſes Vertrages gemachte Vorbehalt auf Poſtauftrags

ſendungen anwendbar wäre.

2 . En cas de perte de sommes encaissées, l'Ad- 2 . Im Falle des Verluſtes eingezogener Geld

ministration au service de laquelle la perte est beträge iſt diejenige Verwaltung, auf deren Betrieb

Gewalt
ausgenommim

Hauptvertrage eithusprotokoll
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attribuable est tenue au remboursement intégral des der Berluft zurüđzuführen iſt, zur vollen Erſtattung

sommes perdues. der verloren gegangenen Summen verpflichtet.

ARTICLE 12. • Ürtikel 12.

Les Administrations ne sont tenues à aucune re- Die Verwaltungen übernehmen keinerlei Verant

sponsabilité du chef de retards dans la transmission, wortlichkeit für Verzögerungen in der Beförderung,

soit des lettres recommandées contenant les valeurs ſei es der Einſchreibbriefe, welche die zur Einziehung

à recouvrer, soit de ces valeurs elles-mêmes ou des zu bringenden Werthpapiere enthalten , ſei es dieſer

mandats de paiement. Werthpapiere ſelbſt oder der Poſtauftragsanweiſungen .

ARTICLE 13. Artikel 13.

Les stipulations du présent Arrangement ne Die Feſtſekungen des gegenwärtigen Ueberein

portent pas restriction au droit des parties contrac - kommens beſchränken nicht die Befugniß der vertrag

tantes de maintenir et de conclure des arrangements ichließenden Theile, beſondere Abfommen unter ſich

spéciaux, ainsi que de maintenir et d 'établir des beſtehen zu laſſen oder neu zu ſchließen , ſowie engere

unions plus restreintes, en vue d 'améliorer le ser - Vereine aufrecht zu erhalten oder zu bilden , behufs

vice des recouvrements internationaux. Berbeſſerung des internationalen Poſtauftragsdienſtes.

ARTICLE 14 . Artikel 14 .

En outre, le présent Arrangement ne porte Auch berührt das gegenwärtige Uebereinkommen

pas atteinte à la législation intérieure des pays nicht die innere Geſebgebung der vertragichließenden

contractants , dans tout ce qui n 'est pas prévu par Länder in Allem , was durch dieſes Uebereinkommen

cet Arrangement. nicht vorgeſehen iſt.

ARTICLE 15 . Artikel 15 .

1. Il est entendu qu'à défaut de dispositions 1. Man iſt darüber einverſtanden , daß jede Ver :

formelles du présent Arrangement, chaque Adminis - waltung befugt ſein ſoll, da , wo das gegenwärtige

tration a la faculté d'appliquer les dispositions Uebereinkommen ausdrückliche Beſtimmung nicht vor:

régissant la matière dans son service intérieur. geſehen hat, die bezüglichen Beſtimmungen ihres in

neren Verkehrs in Änwendung zu bringen .

2. Il est toutefois formellement interdit de per- 2 . Es wird jedoch ausdrücklich unterſagt, ſei es

cevoir, soit dans le pays d 'origine, soit dans le im Aufgabelande oder im Beſtimmungslande, irgend

pays de destination , une taxe ou rétribution quel- welche anderen Tagen oder Gebühren zu erheben , als

conque autre que celles qui sont prévues par le diejenigen , welche durch das gegenwärtige Ueberein

présent Arrangement. kommen vorgeſehen ſind.

ARTICLE 16 . Artikel 16 .

Chaque Administration peut, dans des circon - Jede Verwaltung kann unter außergewöhnlichen

stances extraordinaires de nature à justifier la me- Verhältniſſen , welche geeignet ſind , eine derartige

sure, suspendre temporairement le service des recou- Maßnahme zu rechtfertigen , den Poſtauftragsdienſt

vrements, d 'une manière générale ou partielle , sous vorübergehend ganz oder theilweiſe einſtellen , unter

la condition d 'en donner immédiatement avis , au der Bedingung, daß ſie die betheiligte Verwaltung

besoin par voie télégraphique, à l'Administration oder die betheiligten Verwaltungen davon unverzüg=

ou aux Administrations intéressées. lich , nöthigenfaïs auf telegraphiſchem Wege, in

Kenntniß ſeßt.

ARTICLE 17 . Artikel 17.

1. Les Administrations des postes des pays con- 1. Die Poſtverwaltungen der vertragichließenden

tractants admettent au service des recouvrements Länder laſſen an dem Auftragsdienſte alle mit dem

tous les bureaux chargés du service des mandats internationalen Poſtanweiſungsdienſte befaßten Poſt

de poste internationaux. anſtalten theilnehmen .

2 . Elles règlent, d'un commun accord , le mode 2. Sie werden im gemeinſamen Einverſtändniß

du dépôt et de l'envoi des valeurs à recouvrer, die Art der Einlieferung und der Ueberſendung der

ainsi que toutes les autres mesures de détail ou zur Einziehung zu bringenden Werthpapiere, ſowie

d 'ordre nécessaires pour assurer l'exécution du pré alle weiteren Dienſtvorſchriften feſtſeßen , welche er

sent Arrangement. forderlich ſind, um die Ausführung des gegenwärtigen

Uebereinkommens zu ſichern .

f

57*
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ARTICLE 18 . Artikel 18.

Les États de l'Union qui n 'ont point pris part D enjenigen Vereinsſtaaten , welche an dem gegen

au présent Arrangement seront admis à y adhérer wärtigen Uebereinkommen nicht theilgenommen haben,

sur leur demande et dans la forme prescrite par la iſt der Beitritt auf ihren Antrag, und zwar in der

Convention principale en ce qui concerne les adhésions durch den Hauptvertrag für den Eintritt in den

à l'Union postale universelle. Weltpoſtverein vorgeſchriebenen Form , geſtattet. .

ARTICLE 19.

1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réa-

nions prévues par la Convention principale , toute

Administration des postes d 'un des pays contractants

a le droit d 'adresser aux autres Administrations

participantes, par l'intermédiaire du Bureau inter-

national, des propositions concernant le service des

recouvrements.

2 . Toute proposition est soumise au procédé

déterminé par le § 2 de l'article 26 de la Conven -

tion principale.

3 . Pour devenir exécutoires, les propositions

doivent réunir, savoir :

1° l'unanimité des suffrages, s'il s 'agit de l'ad

dition de nouveaux articles ou de la modi

fication des dispositions du présent article

et des articles 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ,

11, 12, 13 , 14, 15 , 16, 18 et 20 du présent
Arrangement ;

2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de

la modification des dispositions de l'ar

ticle 17 ;

. . 30 la simple majorité absolue, s'il s'agit de

l'interprétation des dispositions du présent

Arrangement, sauf le cas de litige prévu à

l'article 23 de la Convention principale.

Artikel 19.

1. Innerhalb der Zeit, welche zwiſchen den im

Hauptvertrage vorgeſehenen Verſammlungen liegt, iſt

jede Poſtverwaltung eines der vertragſchließenden Länder

berechtigt, den übrigen dem Uebereinkommen beige

tretenen Verwaltungen durch Vermittelung des inter

nationalen Büreaus Vorſchläge in Betreff des Poſts

auftragsdienſtes zu unterbreiten .

2 . Jeder Vorſchlag unterliegt dem im $ . 2 des

Artikels 26 des Hauptvertrages feſtgeſekten Ver

fahren .

3 . Um vollſtreckbar zu werden, müſſen dieſe Vor

ſchläge erhalten :

1. Einſtimmigkeit, wenn es ſich um Aufnahme

neuer Artikel oder um Abänderung der Be

ſtimmungen des gegenwärtigen Artikels und

der Artikel 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7, 8 , 9 , 10 , 11,

12, 13, 14 , 15, 16 , 18 und 20 des gegen

wärtigen Uebereinkommens handelt ;

2. zwei Drittel der Stimmen , wenn es ſich um

Abänderung der Beſtimmungen des Artikels 17

handelt;

3. einfache Stimmenmehrheit, wenn es ſich um

Auslegung der Beſtimmungen des gegenwärtigen

Uebereinkommens handelt, abgeſehen von dem

im Artikel 23 des Hauptvertrages bezeichneten

Falle einer Streitigkeit.

4 . Die gültigen Beſchlüſſe werden in den beiden

erſten Fällen durch eine diplomatiſche Erklärung be

ſtätigt, im dritten Falle durch eine Bekanntgabe im

Verwaltungswege gemäß der im Hauptvertrage be:

zeichneten Form .

5 . Die angenommenen Abänderungen oder ge

faßten Beſchlüſſe ſind früheſtens zwei Monate nach

ihrer Bekanntgabe vollſtreckbar.

4 . Les résolutions valables sont consacrées, dans

les deux premiers cas, par une déclaration diploma-

tique, et dans le troisième cas, par une notification

administrative, selon la forme prévue par la Con-

vention principale.

5 . Toute modification ou résolution adoptée n 'est

exécutoire que deux mois, au moins, après sa noti-

fication ,

ARTICLE 20 .

1. Le présent Arrangement entrera en vigueur

le 1er juillet 1892.

2 . Il aura la même durée que la Convention

principale, sans préjudice du droit réservé à chaque

pays, de se retirer de cet Arrangement moyennant

un avis donné, un an à l'avance, par son Gouverne-

ment au Gouvernement de la Confédération suisse .

Pendant cette dernière année , l'Arrangement conti-

nuerą d 'avoir son exécution pleine et entière, sans

Artikel 20 .

1. Das gegenwärtige Uebereinkommen wird am

1. Juli 1892 in Kraft treten .

2 . Es ſoll gleiche Dauer haben wie der Haupt

vertrag, unbeſchadet des jedem Lande vorbehaltenen

Rechts , auf Grund einer von ſeiner Regierung bei

der Regierung der Schweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft

ein Jahr im voraus gemachten Ankündigung von

dem Uebereinkommen zurückzutreten . Während dieſes

leßten Jahres bleibt das llebereinkommen voll und
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de la mine
wärtige chien

nietigenden
Kraft,

liebereinste in die titel

préjudice de la liquidation et du solde des comptes ganz in Kraft, unbeſchadet der Abwicelung und Sal

après l'expiration dudit terme. dirung der Abrechnungen nach Ablauf des gedachten

Zeitraums.

3. Sont abrogées, à partir du jour de la mise 3 . Mit dem Tage der Ausführung des gegen

à exécution du présent Arrangement, toutes les dis - 'wärtigen Uebereinkommens treten alle früher zwiſchen

positions convenues antérieurement entre les divers den verſchiedenen Regierungen oder Verwaltungen

Gouvernements ou Administrations des parties con - der vertragichließenden Theile vereinbarten Beſtim

tractantes, pour autant qu 'elles ne seraient pas con - mungen inſoweit außer Kraft, als ſie mit den Feſt

ciliables avec les termes du présent Arrangement, ſeßungen des gegenwärtigen Uebereinkommens nicht

le tout sans préjudice des droits réservés par l'ar- im Einflang ſtehen , unbeſchadet indeß der im Artikel 13

ticle 13 .
'vorbehaltenen Rechte.

4 . Le présent Arrangement sera ratifié aussitôt 4 . Das gegenwärtige Uebereinkommen ſoll ſobald

que faire se pourra. Les actes de ratification seront als möglich ratifizirt werden . Die Auswechſelung

échangés à Vienne. der Ratifikations-Urkunden ſoll zu Wien ſtattfinden.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des pays Zu Urkund deſſen haben die Bevollmächtigten der

ci-dessus dénommés ont signé le présent Arrange- oben genannten Länder das gegenwärtige Ueberein

ment à Vienne, le quatre juillet mil huit cent quatre - kommen unterzeichnet zu Wien , den vierten Juli Ein

vingt-onze. tauſend achthunderteinundneunzig .

Pour le Portugal

et les Colonies Portugaises :

Guelhermino Augusto

de Barros.

Pour la Roumanie :

Colonel A . Gorjean.

S . Dimitrescu.

Pour l'Allemagne:

Dr. von Stephan.

Sachse.

Fritsch.

Pour l'Autriche:

Obentraut.

Dr. Hofmann.

Dr. Lilienau.

Habberger.

Pour la Hongrie :

P . Heim .

S. Schrimpf.

Pour la Belgique:

Lichtervelde.

Pour le Brésil :

Luiz Betim Paes Leme.

Pour la République

de Costa -Rica :

Pour le Salvador :

Louis Kehlmann.

Pour la France:

Montmarin .

J. de Selves.

Ansault.

Pour l'Italie :

Emidio Chiaradia.

Felice Salivetto .

Pour la République de Libéria :

Bn . de Stein.

W . Koentzer.

C . Goedelt.

Pour le Luxembourg :

Mongepast.

Pour la Norvège:

Thb. Heyerdahl.

Pour les Pays-Bas:

Hofstede.

Baron van der Feltz.

Pour les Indes Orientales

Néerlandaises:

Johs. J . Perk.

Pour la Suisse :

Ed. Höhn.

C . Delessert.

Pour la Régence de Tunis :

Montmarin.

Pour l’Egypte:

Y . Saba.

Pour la Turquie :

E . Petacci.

A . Fahri.
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Union postale universelle .

(Ileberfeßung.)

Weltpoftverein.

Arrangement concernant l'intervention de la

poste dans les abonnements aux journaux et

publications périodiques, conclu entre l'Alle-

magne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil,

la Bulgarie , la République de Colombie , le Dane.

mark , l’Egypte, la République de Libéria , le

i la Norvège, la Perse, le Portugal

et les Colonies Portugaises, la Roumanie, la

Suède, la Suisse, la Turquie et l'Uruguay .

Du 4 juillet 1891.

Uebereinkommen , betreffend den Poſtbezug von

Zeitungen und Zeitſchriften , abgeſchloſſen zwiſchen

Deutſchland, Deſterreich-Ungarn , Belgien , Bra

filien , Bulgarien , der Republik Columbien ,

Dänemark, Egypten , der Republik Liberia , Lurem

burg, Norwegen , Perſien , Portugal und den

Portugieſiſchen Kolonien , Rumänien , Schweden ,

der Schweiz, der Türkei und Uruguay.

Vom 4 . Juli 1891.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouverne

ments des pays ci-dessus énumérés, vu l'article 19

de la Convention principale , ont, d 'un commun accord

et sous réserve de ratification , arrêté l'Arrangement

suivant :

Die unterzeichneten Bevollmächtigten der Regie

rungen der vorbenannten Länder haben in Geniäß

heit des Artikels 19 des Hauptvertrages, im gemein

ſamen Einverſtändniß und unter Vorbehalt der

Ratifikation , folgendes Uebereinkommen abgeſchloſſen :

ARTICLE PREMIER.

Le service postal des abonnements aux journaux

et publications périodiques entre ceux des pays con -

tractants dont les Administrations postales s'enten-

dent pour établir réciproquement ce service, est régi

par les dispositions du présent Arrangement.

ARTICLE 2 .

Les bureaux de poste de chaque pays reçoivent

les souscriptions du public aux journaux et ouvrages

périodiques publiés dans les divers pays contractants.

- concerintions dupublic aux journaux et ouvrages fitellungen des Publitums auf die ne

Artikel 1.

Der Bezug von Zeitungen und Zeitſchriften durch

die Poſt zwiſchen denjenigen der vertragſchließenden

Länder, deren Poſtverwaltungen ſich über die gegen

ſeitige Einführung dieſes Dienſtes verſtändigen, unter

liegt den Beſtimmungen des gegenwärtigen Ueberein

kommens.

Artikel 2 .

Die Poſtanſtalten jedes Landes nehmen Be

ſtellungen des Publikums auf die in den verſchiedenen

vertragichließenden Ländern erſcheinenden Zeitungen

und Zeitſchriften an .

Dieſer Dienſt erſtreckt ſich , vorbehaltlich der An

wendung der Beſtimmungen des Artikels 16 des

Hauptvertrages, auch auf ſolche Zeitungen und Zeit

ſchriften aller anderen Länder , welche einzelne Ver

waltungen zu liefern in der Lage ſind.

under
Ce service s'étend également à des publications

de tous autres pays, que certaines Administrations

seraient en mesure de fournir, sous réserve de l'ap -

plication des dispositions de l'article 16 de la Con -

vention principale .

ARTICLE 3.

1 . Le prix de l'abonnement est exigible au

moment de la souscription et pour toute la période

d 'abonnement.

2 . Les abonnements ne peuvent être demandés

que pour les périodes fixées aux listes officielles.

Artikel 3.

1. Der Bezugspreis iſt gleich bei der Beſtellung

für die ganze Bezugszeit zu entrichten .

aten .

2 . Der Bezug kann nur für die in den amtlichen

Verzeichniſſen angegebenen Zeiträume verlangtwerden .

ARTICLE 4 .

Les Administrations des postes, en se chargeant

des abonnements à titre d 'intermédiaires, n 'assument

aucune responsabilité quant aux charges et obliga-

tions qui incombent aux éditeurs .

Artikel 4 .

Die Poſtverwaltungen übernehmen bei der Ver

mittelung des Zeitungsbezuges keinerlei Verantwort

lichkeit in Betreff der den Herausgebern zufallenden

Dúliegenheiten und Verbindlichkeiten .
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Elles ne sont tenues à aucuu remboursement en

cas de cessation ou d 'interruption d 'une publication

en cours d'abonnement.

ARTICLE 5 .

Le service internationaldes abonnements s'effectue

par l'entremise de bureaux d'échange à désigner

respectivement par chaque Administration .

Sie ſind im Falle der Einſtellung oder der Unter

brechung der Herausgabe einer Zeitung oder Zeit

ſchrift im Laufe der Bezugszeit zu keiner Erſtattung

verpflichtet.

Artikel 5 .

Der internationale Zeitungsbezugsdienſt volzieht

ſich durch Vermittelung von Aušipechſelungs - Poſt

anſtalten , welche von jeder Verwaltung beziehungs

weiſe zu bezeichnen ſind .

ARTICLE 6 . Artikel 6 .

1. Chaque Administration fixe les prix auxquels 1 . Jede Verwaltung ſeßt die Preiſe feſt, zu

elle fournit aux autres Administrations ses publica - welchen ſie den anderen Verwaltungen die Zeitungen

tions nationales et, s'il y a lieu , les publications de und Zeitſchriften des eigenen Landes und eintreten

toute autre origine. denfalls jedes anderen Urſprungs liefert.

Toutefois ces prix ne peuvent, dans aucun cas, Jedoch dürfen dieſe Preiſe in keinem Falle höher

être supérieurs à ceux qui sont imposés aux abonnés ſein , als diejenigen , welche die Bezieher im Inlande

à l'intérieur, sauf addition, pour ce qui concerne les zu zahlen haben , unbeſchadet der Hinzurechnung der

relations entre des pays non limitrophes, des droitsiin Verkehr zwiſchen nicht angrenzenden Ländern den

de transit dus aux Offices intermédiaires. tranſitleiſtenden Verwaltungen zu zahlenden Tranſit

gebühren .

2. Les droits de transit sont établis d 'avance à 2 . Die Tranſitgebühren werden im voraus auf

forfait, en prenant pour base le degré de périodicité Grund der Häufigkeit des Erſcheinens und des

combiné avec le poids moyen des journaux. Durchſchnittsgewichts der Zeitungen überſchlagsweiſe

berechnet.

ARTICLE 7 .

1. L'Administration des postes du pays destina

taire fixe le prix à payer par l'abonné en ajoutant,

au prix de revient établi en vertu de l'article

6 précédent, telle taxe, droit de commission ou de

factage qu 'elle juge utile d 'adopter, mais sans que

ces redevances puissent dépasser celles qui sont

perçues pour ses abonnements à l'intérieur. Elle y

ajoute , le cas échéant, le droit de timbre fixé par

la législation de son pays.

Einkauf
sumos

vorſtehe
nden Seit

ermittel
ungs

preten

Artikel 7.

1. Die Poſtverwaltung des Beſtimmungslandes

ſeßt den von dem Bezieher zu zahlenden Preis feſt ,

indem ſie dem in Gemäßheit des vorſtehenden Ar

tikels 6 berechneten Einkaufspreiſe diejenige Tare,

Vermittelungs- oder Abtragegebühr hinzurechnet, welche

anzunehmen ſie für gut findet; ohne daß jedoch dieſe

Aufſchläge diejenigen Säße überſchreiten dürfen , welche

für den Zeitungsbezug im eigenen Lande erhoben

werden . Zutreffendenfalls tritt noch die durch die

Geſeßgebung des eigenen Landes feſtgeſepte Stempel

gebühr hinzu .

2. Haben zwei im Zeitungsverkehr ſtehende Länder

nicht dieſelbe Münzwährung, ſo wird der Einkaufs

preis durch die Verwaltung des Beſtimmungslandes

in die Währung dieſes Landes umgerechnet. Nehmen

die Verwaltungen am Poſtanweiſungs-Uebereinkommen

theil, ſo geſchieht die Umwandlung nach dem für

Poſtanweiſungen anwendbaren Verhältniß , wofern

nicht die Verwaltungen ein mittleres Umrechnungs

verhältniß verabreden .

2. Lorsque deux pays en relation n 'ont pas le

même système monétaire, le prix de revient est

converti par l'Office du pays de destination en

monnaie de ce pays. Si les Administrations ont

adhéré à l'Arrangement concernant les mandats, la

conversion se fait d 'après le taux applicable aux

mandats de poste , à moins qu'elles ne conviennent

d 'un taux moyen de conversion .

ARTICLE 8 .

Les taxes ou droits établis en vertu des articles

6 et 7 précédents ne donnent lieu à aucun

décompte spécial entre les Offices correspondants.

Artikel 8 .

Ueber die auf Grund der vorhergehenden Ar

tikel 6 und 7 feſtgelegten Taren und Gebühren findet

keinerlei Abrechnung zwiſchen den betheiligten Poſt

verwaltungen ſtatt.
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ARTICLE 9 .

Lors de la formation des relevés statistiques

destinés à établir les comptes des frais de transit

(articles XXIV et XXV du Règlement de détail et

d 'ordre pour l'exécution de la Convention prin -

cipale), les journaux fournis par abonnement postal

sont compris dans les pesées avec les journaux et

imprimés de toute nature.

Artikel 9 .

Bei der Anfertigung der ſtatiſtiſchen Nachweiſun

gen zum Zweck der Aufſtellung der Abrechnung über

die Tranſitgebühren (Artikel XXIV und XXV der

Ausführungs-Uebereinkunft zum Hauptvertrage) wer

den hinſichtlich der Gewichtsermittelung die im Poſt

bezuge gelieferten Zeitungen mit den Zeitungen und

Druckſachen jeder årt zuſammengefaßt.

ARTICLE 10.

Les Administrations postales sont tenues de

donner suite, sans frais pour les abonnés , à toute

réclamation fondée concernant des retards ou des

irrégularités quelconques dans le service des

abonnements.

Artikel 10 .

Die Poſtverwaltungen haben jeder begründeten

Beſchwerde über Verſpätungen oder Ünregelmäßigkeiten

im Zeitungsbezugsdienſte ohne Koſten für die Bezicher

Folge zu geben .

ARTICLE 11.

1. Les comptes des abonnements fournis et

demandés sont dressés trimestriellement. Après

avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, ces

comptes sont soldés en monnaie métallique du pays

créancier.

2. A cet effet , sauf entente contraire entre

les Offices intéressés, lorsque deux pays en rela -

tion n 'ont pas le même système monétaire, la

créance la plus faible est convertie en la monnaie

de la créance la plus forte , conformément à l'article

6 de l’Arrangement concernant les mandats, et la

différence est liquidée le plus tôt possible par man -

dat de poste.

Artikel 11.

1 . Die Rechnungen über gelieferte und beſtellte

Zeitungen werden vierteljährlich aufgeſtellt. Nach

gegenſeitiger Prüfung und Feſtſtellung derſelben wird

das Guthaben in der Metadwährung des Landes,

für welches daſſelbe entfällt, gezahlt.

2 . Zu dieſem Zweck wird im Verkehr zwiſchen

zwei Ländern , welche nicht dieſelbe Münzwährung

haben , vorbehaltlich anderweiter Vereinbarung zwiſchen

den betheiligten Verwaltungen , nach Maßgabe des

Artikels 6 des Poſtanweiſungs-Uebereinkommens die

geringere Forderung in die Währung umgewandelt,

auf welche die größere Forderung lautet. Der Unter

ſchied wird ſobald als möglich durch Poſtanweiſung

berichtigt.

3. Die zu dieſem Behuf ausgeſtellten Poſtanwei

ſungen unterliegen keinerlei Gebühr und können über

den durch jenes Uebereinkommen feſtgeſeßten Meiſt

betrag hinausgehen .

4 . Rückſtändige Zahlungen ſind mit jährlich

5 % verzinslich zu Gunſten der Verwaltung, welche

dieſelben zu fordern hat.

3 . Les mandats de poste émis à cette fin ne

sont soumis à aucun droit et ils peuvent excéder

le maximum déterminé par cet Arrangement.

4 . Les soldes en retard portent intérêt à 5 %

l'an, au profit de l'Administration créditrice.

ARTICLE 12.

Les stipulations du présent Arrangement ne por

tent pas restriction au droit des parties contrac -

tantes de maintenir ou de conclure des arrangements

spéciaux en vue d 'améliorer , de faciliter ou de

simplifier le service des abonnements internationaux.

Artikel 12.

Die Feſtſeßungen des gegenwärtigen Ueberein

kommens beſchränken nicht die Befugniß der vertrag

ichließenden Theile, zur Verbeſſerung , Erleichterung

oder Vereinfachung des internationalen Zeitungsdienſtes

beſondere Abkommen unter ſich beſtehen zu laſſen oder

neu zu ſchließen .

ARTICLE 13. Artikel 13 .

Les pays de l'Union qui n'ont pas pris part au Denjenigen Vereinsländern , welche an dem gegen

présent Arrangement, sont admis à y adhérer sur wärtigen Uebereinkommen nicht theilgenommen haben ,

leur demande, et dans la forme prescrite par l'ar- iſt der Beitritt auf ihren Antrag , und zwar in der

ticle 24 de la Convention principale en ce qui con - durch Artikel 24 des Hauptvertrages für den Ein

cerne les adhésions à l'Union postale universelle . tritt in den Weltpoſtverein vorgeſchriebenen Form ,

geſtattet.
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ARTICLE 14.

Les Administrations des postes des pays contrac-

tants arrêtent la forme des comptes désignés à

l'article 11 précédent, fixent les époques auxquelles

ils doivent être dressés et règlent toutes les autres

mesures d 'ordre et de détail nécessaires pour assurer

l'exécution du présent Arrangement.

ARTICLE 15.

Il est entendu qu'à défaut de dispositions for

melles du présent Arrangement, chaque Adminis-

tration a la faculté d 'appliquer les dispositions

régissant la matière dans son service intérieur.

ARTICLE 16.

1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les ré-

unions prévues par la Convention principale , toute

Administration des postes d 'un des pays contractants

a le droit d 'adresser aux autres Administrations

participantes, par l'intermédiaire du Bureau inter

national, des propositions concernant le service des

abonnements aux journaux.

2 . Toute proposition est soumise au procédé

déterminé par le § 2 de l'article 26 de la Convention

principale.

3 . Pour devenir exécutoires, les propositions

doivent réunir, savoir :

a ) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addi

tion de nouveaux articles ou de la modifica

tion des dispositions du présent article et des

articles 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11,

12, 13, 15 , 17 et 18 du présent Arrangement;

Artikel 14 .

Die Poſtverwaltungen der vertragſchließenden

Länder ſtellen die Form der im vorſtehenden Ar

tikel 11 bezeichneten Rechnungen feſt , beſtimmen die

Zeiten , zu welchen dieſelben aufgeſtellt werden ſollen

und treffen alle weiteren Dienſtvorſchriften , welche

erforderlich ſind , um die Ausführung des gegenwär

tigen Uebereinkommens zu ſichern .

Artikel 15.

Man iſt darüber einverſtanden , daß jede Ver

waltung befugt ſein ſoll , in Ermangelung ausdrück

licher Beſtimmungen des gegenwärtigen Uebereinkom

mens, die in ihrem inneren Dienſte geltenden bezüg=

lichen Beſtimmungen in Anwendung zu bringen .

Artikel 16 .

1. Innerhalb der Zeit, welche zwiſchen den im

Hauptvertrage vorgeſehenen Verſammlungen liegt, iſt

jede Poſtverwaltung eines der vertragſchließenden

Länder berechtigt, den anderen theilnehmenden Ver

waltungen durch Vermittelung des internationalen
Büreaus Vorſchläge in betreff des Zeitungsbezugs

dienſtes zu machen .

2 . Jeder Vorſchlag unterliegt dem durch S. 2

des Artikels 26 des Hauptvertrages vorgeſchriebenen

Verfahren .

3 . Um vollſtreckbar zu werden , müſſen die Vor

ſchläge erhalten :

a) Einſtimmigkeit, wenn es ſich um die Aufnahme

neuer Artikel oder um die Abänderung der Be

ſtimmungen des gegenwärtigen Artikels und

der Artikel 1, 2 , 3, 4 , 5 , 6 , 7, 8 , 9, 10 , 11,

12, 13, 15 , 17 und 18 des gegenwärtigen

Uebereinkommens handelt; .

b ) zwei Drittel der Stimmen, wenn es ſich um

die Aenderung des Artikels 14 handelt;

c) einfache Stimmenmehrheit, wenn es ſich um

die Auslegung der Beſtimmungen des gegen

wärtigen Uebereinkommens handelt, abgeſehen

von dem im Artikel 23 des Hauptvertrages

vorgeſehenen Falle einer Streitigkeit.

4 . Die gültigen Beſchlüſſe werden in den beiden

erſten Fällen durch eine diplomatiſche Erklärung be

ſtätigt, im dritten Falle durch eine Bekanntgabe im

Verwaltungswege, gemäß der im Artikel 26 'des

Hauptvertrages bezeichneten Form .

5 . Die angenommenen Abänderungen oder ge

faßten Beſchlüſſe ſind früheſtens zwei Monate nach

ihrer Bekanntgabe vollſtreckbar.

Artikel 17 .

Das gegenwärtige Abkommen wird am 1 . Juli

1892 in Kraft treten .

Daſſelbe ſoll die gleiche Dauer haben wie der

Hauptvertrag, unbeſchadet des jedem Lande vorbe

b ) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de

la modification de l'article 14 ;

c) la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'inter

prétation des dispositions du présent Arrange

ment, sauf le cas de litige prévu par l'article

23 de la Convention principale .

4 . Les résolutions valables sont consacrées,

dans les deux premiers cas, par une déclaration

diplomatique, et dans le troisième cas, par une

notification administrative selon la forme indiquée

à l'article 26 de la Convention principale .

5 . Toute modification ou résolution adoptée

n 'est exécutoire que deux mois, au moins, après sa

notification .

ARTICLE 17.

Le présent Arrangement entrera en vigueur le

1er juillet 1892.

Il aura la même durée que la Convention prin -

cipale , sans préjudice du droit réservé, à chaque

38
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pays, de se retirer de cet Arrangement moyennanthaltenen Rechts , auf Grund einer von ſeiner Regie

un avis donné un an à l'avance par son Gouverne- rung bei der Regierung der Schweizeriſchen Eidges

ment au Gouvernement de la Confédération suisse . noſſenſchaft ein Jahr im voraus gemachten Ankündi

gung von dem Uebereinkommen zurückzutreten .

Le cas échéant, les abonnements courants Eintretendenfalls ſollen die laufenden Abonne

devront être servis, dans les conditions prévues par ments bis zum Ablauf der Bezugszeit nach den

le présent Arrangement, jusqu'à l'expiration du durch das gegenwärtige Uebereinkommen vorgeſehenen

terme pour lequel ils ont été demandés. Beſtimmungen beſorgt werden .

ARTICLE 18 . Artikel 18.

Sont abrogées, à partir du jour de la mise à Mit dem Tage der Ausführung des gegenwär

exécution du présent Arrangement, toutes les dis - tigen Uebereinkommens treten alle früher zwiſchen

positions sur la matière convenues antérieure den Regierungen oder Verwaltungen der vertrag

ment entre les Gouvernements ou Administrations ſchließenden Theile vereinbarten Beſtimmungen über

des parties contractantes, pour autant qu'elles ne den vorliegenden Gegenſtand inſoweit außer Kraft,

seraient pas conciliables avec les termes de cet als ſie mit den Feſtſeßungen des gegenwärtigen Ueber

Arrangement, le tout sans préjudice des droits einkommens nicht im Einklang ſtehen , unbeſchadet der

réservés par l'article 12. durch Artikel 12 vorbehaltenen Rechte .

Le présent Arrangement sera ratifié aussitôt Das gegenwärtige Uebereinkommen wird ſobald

que faire se pourra. Les actes de ratification seront als möglich ratifizirt werden . Die Auswechſelung der

échangés à Vienne. Ratifikationsurkunden ſoll zu Wien ſtattfinden .

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des pays Zu Urkund deſſen haben die Bevollmächtigten

ci-dessus énumérés ont signé le présent Arrange Der oben bezeichneten Länder das gegenwärtige Ueber

ment à Vienne, le quatre juillet mil huit cent einkommen unterzeichnet zu Wien, den vierten Juli

quatre-vingt-onze. Eintauſend achthunderteinundneunzig .

Pour l' Allemagne : Pour la République de Colombie : Pour le Portugal .

Dr. von Stephan . G . Michelsen. et les Colonies Portugaises :

Sachse. Guelhermino Augusto

Fritsch . Pour le Danemark :
de Barros.

Lund.
Pour l'Autriche: Pour la Roumanie :

Obentraut. Pour l’Egypte : Colonel A . Gorjean.

Dr. Hofmann.
Y . Saba.

S . Dimitrescu.

Dr. Lilienau.
Pour la Suède.

Habberger. Pour la République de Libéria :
E . von Krusenstjerna.

Pour la Hongrie : Bn. de Stein .

W . Koentzer. Pour la Suisse :
P . Heim .

C . Goedelt. Ed. Höhn.
S . Sehrimpf.

Pour la Belgique:
Pour le Luxembourg :

C . Delessert.

Lichtervelde.
Mongenast. Pour la Turquie :

E . Petacci.

Pour le Brésil:
Pour la Norvège:

A . Fahri.

Luiz Betim Paes Leme. Thb. Heyerdahl.
Pour l’Uruguay :

Pour la Bulgarie : Pour la Perse : Federico Susviela Guarch .

P . M . Mattheeff. Genl. M . Semino. Jose G . Busto.

Der vorſtehende Weltpoftvertrag nebſt Schlußprotokoll, das Uebereinkommen , betreffend den Aus

tauſch von Briefen und Käſtchen mit Werthangabe, das Uebereinkommen , betreffend den Poſtanweiſungs

dienſt, die Uebereinkunft, betreffend den Austauſch von Poſtpacketen nebſt Schlußprotokol , das Ueberein

kommen , betreffend den Poſtauftragsdienſt, das Üebereinkommen , betreffend den Poſtbezug von Zeitungen

und Zeitſchriften , ſind ratifizirtworden . Die Uebergabe der Ratifikations-Urkunden hat in Wien ſtattgefunden .
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2 . Han de 18 : und Gewerbe · Weſen.

Bekanntmachung,

betreffend die Ausfuhr der zur Kategorie der Rebe nicht gehörigen Pflänzlinge.

Vom 22. Mai 1892 .

In Ergänzung der Bekanntmachungen vom 18.März 1884 und vom 28 .Mai 1888 (Central-Blatt

S . 61 und 191) wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Einfuhr der zur Kategorie der Rebe nicht ge

hörigen, aus Pflanzſchulen , Gärten oder Gewächshäuſern ſtammenden Pflänzlinge, Sträucher und ſonſtigen

Vegetabilien aus dem Reichsgebiet nach den Niederlanden auf dem Fluß - und Kanalwege auch über die

niederländiſche Zollſtelle Hansweert erfolgen darf.

Berlin , den 22. Mai 1892.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: v. Boetticher .

3 . Koni u I a t :Wei en.

Der Kaiſerliche Konſul Otto Trechmann in Hartlepool (England) iſt geſtorben .

4 . Polizei Weſen.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Alter und SeimathL
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.1

Orund

der Beftrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloffen hat.

Datum

des

Ausweiſungs.

БејФluffеѕ.der Ausgewieſenen.

2.

-

a ) Auf Grund des § . 39 des Strafgeſeßbuchs :

1. Wilhelm Alt, geboren am 15. Dktober 1871 zu Eiwa. Hehlerei (9 Monate Königlich preußiſcher Re- 9. Mai d . J .

Sdriftſeberlehrling, nowiß, Mähren , Gefängniß laut Er. gierungs -Präſident zu

kenntniß vom 19 .No. Poſen ,

vember 1891 ),

2. Robert Gazda,

Hutmachergeſelle,

3 . Jakob Graſjano ,

b ) Auf Grund des g. 362 des Strafgeſeßbuchs:

geboren am 14. Februar 1872 zu Holle Betteln , Königlich ſächſiſche Kreis :17 . April d . J .

chau, Mähren , ortsangehörig ebenda. hauptmannſchaft

ſelbſt, Zwidau ,

geboren am 14 . April 1858 zu S . Giu : Landſtreichen , Kaiſerlicher Bezirks-Präſi. 10 . Mai d . J.

liano-Vecchio, Provinz Piemont, Sta :Erdarbeiter , dent zu Colmar,

lien ,
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Name und Stand Alter und Seimath Datum

des

-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloffen hat.der Ausgewieſenen .
Ausweiſungs.

beſchluffes.

Arbeiter,

Arbeiter,

4 . Andreas Hügin , geboren am 9 . September 1866 zu landſtreichen ,

Tagelöhner, | Baſel, ortsangehörig zu Oberwyl, Bel

zirk Arlesheim , Kanton Baſel · Land,
Schweiz,

5 . Voyczyt Krauſe, 32 Jahre alt, geboren zu Klein Rad. desgleichen ,

cziti bei Dobrzyn , Gouvernement

Plod, Ruſſiſch -Polen , ortsangehörig zu

Radſiti diale, Kreis Rypin ,ebendaſelbit,

6 . Johann Rubiſch , etwa 30 Jahre alt, geboren zu Kojdha . desgleichen ,

rowa, Bezirk Wadowice, Galizien ,

ortsangehörig ebendaſelbſt,
7 . Anton Narciffus geboren am 8. April 1829 zu Marſon, desgleichen ,

linat, Weber, Arrondiſſement Châlons ſur Marne,

| Frankreich ,

8 . Joſef Maier, geboren am 24. September 1843 zu Betteln ,

Sattler, Biſtriß , Bezirk Eger, Böhmen , orts

angehörig ebendaſelbſt,

9 . Franz Moeldner, geboren am 25. Juni 1864 zu Sahlen - Landſtreichen ,
Weber, bach , Kreis Jicin , Böhmen ,

10 . Franz Pirs, Loh. geboren am 24. April 1855 zu Fraslau, Betteln ,
gerber, Bezirk Cilli, Deſterreich , ortsangehörig

ebendaſelbſt,
11. Alfons Ravaur, geboren am 11. Januar 1868 zu Four- Landſtreichen ,

Arbeiter, mies, Arrondiſſement d'Avesnes, Deal

partement du Nord, Frankreich ,

Großherzoglich badiſcher 7 . Mai d. J.
Landeskommiſſar zu

Starlsruhe,

Röniglich preußiſcher Re- 11. Mai d. I.

gierungs • Präſident zu

Osnabrüd,

Königlich preußiſcher Rec 28. April d. J .

gierungs · Präſident zu
Dppeln ,

Kaiſerlicher Bezirks-Prä. 9. Mai d. J .

ſident zu Colmar,

Kaiſerlicher Bezirks-Präfi. 12. Mai d. I.

dent zu Meß ,

Königlich preußiſcher Re. 7. Mai d. J .

gierungs-Präſident zu

Poſen ,

Röniglich ſächſiſche Kreis - 28 . April d . J .

hauptmannſchaft
Leipzig,

Kaiſerlicher Bezirks-Präſi- 9. Mai d. J.

dent zu Colmar,

Berlin , Carl Heymanns Verlag. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Anhang

Ur. 22 des Central-Blatts für das Deutſche Reich.

Berlin , Freitag, den 27. Mai 1892.

M ilitä r - Weſe n .

Geſammtverzeichniſ

derjenigen Lehranſtalten , welche gemäß §. 90 der Wehrordnung zur Ausſtellung

von Zeugniſſen über die Befähigung für den einjährig - freiwilligen Militärdienſt

berechtigt ſind.

Bemerkungen :

1 . Gymnaſien und Progymnaſien an Orten , an welchen ſich keine der zur Ertheilung wiſſenſchaft

licher Befähigungszeugniſſe berechtigten Anſtalten unter A . b , B . b und c oder C . a (Real

Gymnaſium , Realſchule, Real-Progymnaſium oder höhere Bürgerſchule) mit obligatoriſchem

Unterricht im Latein befindet, ſind befugt, Befähigungszeugniſſe auch ihren von dem Unterricht

im Griechiſchen dispenſirten Schülern auszuſtellen , inſofern leştere an dem für jenen Unterricht

eingeführten Erſaßunterricht regelmäßig theilgenommen und nach mindeſtens einjährigem Beſuche

der Sekunda auf Grund beſonderer Prüfung ein Zeugniß über genügende Aneignung des ent

ſprechenden Lehrpenſums erhalten haben .

Dieſe Anſtalten ſind mit einem * bezeichnet.

2. Die mit einem + bezeichneten Lehranſtalten haben keinen obligatoriſchen Unterricht im Latein .

59
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in .

18

Culm ,

A . Lehranſtalten , bei welchen der einjährige, erfolgreiche Beſuch der zweiten Klaſſe zur

Darlegung der Befähigung genügt.

a . Ⓡymnaſien .

I. Königreich Preußen .
Burg (Provinz Sachſen ),

Burgſteinfurt : Gymnaſium (verbunden mit Real
Aachen : Raiſer-Karls -Gymnaſium ,

Gymnaſium ),
Kaiſer-Wilhelms-Gymnaſium ,

Caſſel: Friedrichs-Gymnaſium ,
Allenſtein ,

Wilhelms-Gymnaſium ,
Altona,

Celle,
Anklam ,

Charlottenburg,
Arnsberg,

* Clausthal,
Aſchersleben : Gymnaſium (verbunden mit Real Cleve,

Gymnaſium ), Coblenz,

Attendorn , Cöln : Gymnaſium an der Apoſtelkirche,
Aurich,

Friedrich -Wilhelms-Gymnaſium ,
Barmen ,

Kaiſer -Wilhelms-Gymnaſium ,
Bartenſtein ,

Gymnaſium an Marzellen ,
Bedburg: Ritter -Akademie,

Coesfeld,
Belgard,

Cöslin ,
Berlin : Askaniſches Gymnaſium ,

Colberg : Gymnaſium (verbunden mit Real-Gym
Franzöſiſches Gymnaſium ,

naſium ),
Friedrichs- Gymnaſium ,

Coniß ,
Friedrich -Werderſches Gymnaſium ,

Friedrich -Wilhelms- Gymnaſium ,
Danzig : Königliches Gymnaſium ,

Humboldts -Gymnaſium ,
Städtiſches Gymnaſium ,

Joachimsthalſches Gymnaſium ,
* Demmin ,

Gymnaſium zum grauen Kloſter,
Deutſch -Krone,

Mölniſches Gymnaſium ,
Dillenburg,

Königſtädtiſches Gymnaſium ,
Dortmund,

Leibniz-Gymnaſium ,
Dramburg,

Leſſing-Gymnaſium , Düren ,

Luiſen -Gymnaſium ,
Düſſeldorf : Königliches Gymnaſium ,

Luiſenſtädtiſches Gymnaſium ,
Städtiſches Gymnaſium (verbunden mit

Sophien -Gymnaſium ,
Real-Gymnaſium ),

Wilhelms-Gymnaſium , Duisburg,

Beuthen i. D .-Schleſ., Eberswalde,

Bielefeld : Gymnaſium (verbunden mit Real- Gym Eisleben ,

naſium ), Elberfeld ,

Bochum , Elbing,

Emden ,

Brandenburg : Gymnaſium , Emmerich ,

Ritter-Åkademie, Erfurt,
Braunsberg , Eſſen ,

Breslau: Eliſabeth-Gymnaſium , Flensburg : Gymnaſium (verbunden mit Real

Friedrichs-Gymnaſium , Gymnaſium ),

Johannes -Gymnaſium , Frankfurt a . Main : Kaiſer- Friedrichs-Gymnaſium ,

König -Wilhelms-Gymnaſium , Städtiſches Gymnaſium ,
Magdalenen -Gymnaſium , Frankfurt a . d. Oder,

Matthias-Gymnaſium , Frauſtadt: Gymnaſium (verbunden mit Real
Brieg,

Gymnaſium ),
Brilon , Freienwalde a . d . Oder,
Bromberg, Friedeberg i. d. Neumark,

Bunzlau, Fürſtenwalde,

Bonn,
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Fulda ,

Garz a . d. Oder,

Glaß,

Gleiwiß,

Glogau : Evangeliſches Gymnaſium ,

Katholiſches Gymnaſium ,
Glückſtadt,

Gneſen ,

Görliß : Gymnaſium (verbunden mit Real- Gym

naſium ),

Göttingen : Gymnaſium (verbunden mit Real-Gym

naſium ),

Goslar: Gymnaſium (verbunden mit Real-Gym

naſium ),

Graudenz,

Greifenberg i. Pomm .,

Greifswald : Gymnaſium (verbunden mit Real- Pro

gymnaſium ),

Groß-Strehliß ,

Guben : Gymnaſium (verbunden mit Real-Gym

naſium ),

Gütersloh,

Gumbinnen ,

Hadamar,

Hadersleben : Gymnaſium (verbunden mit Real

Progymnaſium ),

Hagen : Gymnaſium (verbunden mit Real-Gym

naſium ),

Halberſtadt,

Halle a. d. Saale: Lateiniſche Schule,

Städtiſches Gymnaſium ,

Hameln : Gymnaſium (verbunden mit Réal-Pro

gymnaſium ),

* Hamm ,

Hanau ,

Þannover: Lyzeum I.,

Lyzeum II.,

Kaiſer-Wilhelms-Gymnaſium ,

Heiligenſtadt,

* Herford,

Hersfeld : Gymnaſium (verbunden mit Real-Pro

gymnaſium ),

Hildesheim : Gymnaſium Andreanum ,

Gymnaſium Joſephinum (verbunden

mit Real-Progymnaſium ),

Hirſchberg,

Hörter ,

Hohenſtein ,

* Þuſum ,

Sauer,

Ilfeld : Kloſterſchule,

Inowrazlaw ,

Inſterburg : Gymnaſium (verbunden mit Real-Gym

naſium ),

Kattowiß ,

Kempen (Rheinprovinz),

Riel,

Rönigsberg i. 8. Neumark,

Königsberg i. Oſtpr.: Altſtädtiſches Gymnaſium ,

Friedrichs -Kollegium ,

Kneiphöfiſches Gymnaſium ,

Wilhelms-Gymnaſium ,

Königshütte,

Kottbus : Gymnaſium (verbunden mit Real-Pro

gymnaſium ),

Krefeld ,

Kreuzburg,

* Kreuznach ,

Krotoſchin ,

Küſtrin ,

Landsberg a . d . Warthe: Gymnaſium (verbunden

mit Realgymnaſium ),

Lauban ,

Leer : Gymnaſium (verbunden mit Real- Gym

naſium ),

Leobſchüß,

Liegnig : * Ritter -Akademie,

Städtiſches Gymnaſium ,

Linden bei Hannover,

* Lingen ,

Riffα,

Luckau,

Lüneburg: Gymnaſium (verbunden mit Real-Gym

naſium ),

Magdeburg : Pädagogium des Kloſters u . L .

Frauen,

Dom -Gymnaſium ,

König-Wilhelms-Gymnaſium ,

Marburg ,

Marienburg i. Weſtpr.,

Marienwerder,

Meldorf,

Memel,

Meppen,

Merſeburg : Dom -Gymnaſium ,

Lyck,

Meſeriß ,

Minden : Gymnaſium (verbunden mit Real- Gym

naſium ),
Moers,

Montabaur,

Mühlhauſen i. Thür.: Gymnaſium (verbunden mit

Real-Progymnaſium ),

Mülheim a . d. Ruhr: Gymnaſium (verbunden mit

Real-Progymnaſium ),

München -Gladbach : Gymnaſium (verbunden mit

Real-Progymnaſium ),

Münſter i. Weſtf.,

59*
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Münſtereifel,

Naker,

Naumburg a . 8 . Saale : Dom -Gymnaſium ,

Neiſſe,

Neuhaldensleben,

Neu -Ruppin ,

Neuß,

Neuſtadt i. D .-Schleſ.,

Neuſtadt i. Weſtpr.,

* Neuſtettin ,

Neuwied: Gymnaſium (verbunden mit Real- Pro

gymnaſium ),

Norden ,

Nordhauſen a . Harz,

Dels,

Dhlau,

Oppeln ;

Osnabrück : Carolinum ,

Raths -Gymnaſium ,
Oſtrowo,

Paderborn ,

Patſchkau,

Pforta : Landesſchule,

Pleß ,

Plön ,

Poſen : Friedrich -Wilhelms-Gymnaſium ,

Marien -Gymnaſium ,

Potsdam ,

Prenzlau,

Pr. Stargardt,

Putbus : Pädagogium ,

Pyrib ,

Quedlinburg ,

Raſtenburg,

Ratibor,

Raßeburg,

Recklinghauſen ,

Rendsburg : Gymnaſium (verbunden mit Real

Gymnaſium ),

Rheine,

Rinteln ,

Röſſel,

Rogaſen ,

Rožleben : Kloſterſchule,

Saarbrücken ,

Sagan,

Salzwedel,

Sangerhauſen,

Schleswig : Gymnaſium (verbunden mit Real- Pro

gymnaſium ),

Schleuſingen ,

Schneidemühl,

Schrimm ,

Schwedt a . d. Oder,

Schweidnig ,

Seehauſen i. d . Altmark,

Siegburg,

Sigmaringen ,

* Soeſt,

Sorau ,

Spandau,

Stade: Gymnaſium (verbunden mit Real-Pro

gymnaſium ),

Stargard i. Poim .,

Stendal,

Stettin : König-Wilhelms-Gymnaſium ,

Marienſtifts - Gymnaſium ,

Stadt-Gymnaſium ,

Stolp : Gymnaſium (verbunden mit Real- Pro

gymnaſium ),

Stralſund,

Strasburg i. Weſtpr.,

Strehlen ,

Thorn : Gymnaſium (verbunden mit Real-Gym

naſium ),

Tilſit,

Torgau,

Treptow a . d . Rega,

Trier,

* Verden ,

Waldenburg,

Wandsbeck: Gymnaſium (verbunden mit Real-.

Progymnaſium ),

Warburg,

Warendorf,

Wehlau,

Weilburg,

Wernigerode,

Weſel: Gymnaſium (verbunden mit Real- Pro

gymnaſium ),

Weblar,

Wiesbaden ,

Wilhelmshaven ,

Wittenberg,

Wittſtock,

Wohlau,

Wongrowiß,

Zeiß,

Žüdlichau : Pädagogium .

II. Königreich Bayern .

(Sämmtliche humaniſtiſche Gymnaſien mit neun Jahresfurſen .)

Amberg,

Ansbach ,

Aſchaffenburg,

Augsburg : St. Anna- Gymnaſium ,

Gymnaſium zu St. Stephan,

Bamberg : Altes Gymnaſium ,

Neues Gymnaſium ,

Bayreuth,
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Burghauſen ,

Dillingen ,

Eichſtätt,

Erlangen,

Freiſing,

vof,

Kaiſerslautern ,

Kempten ,

Landau ,

Landshut,

Metten ,

München : Ludwigs-Gymnaſium ,

Luitpold - Gymnaſium ,

Maximilians- Gymnaſium ,

Wilhelms-Gymnaſium ,

Münnerſtadt,

Neuburg a . d . Donau ,

Neuſtadt a . d . Haardt,

Nürnberg : Altes Gymnaſium ,

Neues Gymnaſium ,

Paſſau,

Regensburg : Altes Gymnaſium ,

Neues Gymnaſium ,

Schweinfurt,

Speyer,

Straubing,

Würzburg : Altes Gymnaſium ,

Neues Gymnaſium ,

Zweibrücken .

III. Königreich Sachſen.

Baußen ,

Chemniß ,

Dresden : Kreuzſchule,

Vißthumſches Gymnaſium ,

Wettiner Gymnaſium ,

Dresden - Neuſtadt,

Freiberg,
Grimma : Fürſten - und Landesſchule,

Leipzig : Gymnaſium ,

Nikolaiſchule,

Thomasſchule,

Meißen : Fürſten - und Landesſchule,

Plauen i. Voigtlande,

Schneeberg: Gymnaſium (verbunden mit Real

klaſſen ),

Wurzen ,

Zittau,

Zwickau .

IV . Königreich Württemberg.

Blaubeuren : Evangeliſch -theologiſches Seminar,

* Cannſtatt,

Ehingen ,

Ellwangen ,

* Hall,

Heilbronn : Gymnaſium (verbunden mit Realklaſſen ),

Maulbronn : Évangeliſch -theologiſches Seminar,

* Ravensburg,

* Reutlingen ,

* Rottweil,

Schönthal: Evangeliſch-theologiſches Seminar,

Stuttgart : Eberhard -Ludwigs-Gymnaſium ,

Karls -Gymnaſium ,

* Tübingen ,

Ulm ,

Urach : Evangeliſch -theologiſches Seminar.

V . Großherzogthum Baden .

Baden : Gymnaſium (verbunden mit Realklaſſen ),

Bruchſal,

Freiburg,

Heidelberg,

Karlsruhe,

Konſtanz,

Lahr: Gymnaſium (verbunden mitReal-Abtheilung),

Lörrach : Gymnaſium (verbunden mit Real- Pro

gymnaſium ),

Mannheim ,

Offenburg,

Pforzheim ,

Raſtatt,

Tauberbiſchofsheim ,

Wertheim .

VI. Großherzogthum Beffen .

Bensheim ,
Büdingen ,

Darmſtadt: Ludwig -Georgs-Gymnaſium ,

Neues Gymnaſium ,

Gießen,

Laubach : Gymnaſium ( Fridericianum ),

Mainz,

Worms : Gymnaſium (verbunden mit Realſchule).

VII. Großherzogthum Medlenburg-Schwerin .

Doberan : Gymnaſium Friderico - Francisceum ,

Güſtrow : Domſchule,

Parchim : Friedrich - Franz- Gymnaſium (verbunden

mit Real- Progymnaſium ),

Roſtock,

Schwerin : Gymnaſium Fridericianum ,

Waren ,

Wismar : Große Stadtſchule (verbunden mit Real

ſchule).

. VIII. Großherzogthum Sachſen .

Eiſenach,

Jena ,

Weimar.

*
*
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XIX . Fürſtenthum Reuß älterer Linie.

Greiz : Gymnaſium (verbunden mit Real-Abtheilung).

XX. Fürſtenthum Reuß jüngerer Linie.

Gera,

* Schleiz.

IX . Großherzogthum Mecklenburg-Streliß .

Friedland,

* Neubrandenburg,

Neuſtreliß .

X . Großherzogthum Didenburg.

Birkenfeld : Gymnaſium (verbunden mit Real-Ab

theilung),

* Eutin ,

Jever: * Marien -Gymnaſium ,

Oldenburg,

Vechta .

XI. Herzogthum Brauuſdhweig.

Blankenburg,

Braunſchweig : (Altes ) Gymnaſium Martino-Catha

rineum ,

Neues Gymnaſium ,

Helmſtedt,

Holzminden ,

Wolfenbüttel.

XXI. Fürſtenthum Schaumburg- Lippe.

Bückeburg : Gymnaſium Adolphinum (verbunden mit

Real- Progymnaſium ).

XXII. Fürſtenthum Lippe.

Detmold : Gymnaſium Leopoldinum (verbunden mit

Realklaſſen ),

Lemgo.

SXIII. Freie und Hauſeſtadt Lübec .

Lübeck : Catharineum (verbunden mit Real- Gym

naſium ).

. XII. Þerzogthum Sachſen -Meiningen.

Hildburghauſen : Gymnaſium Georgianum , .

Meiningen : Bernhardinum .

XXIV . Freie Hanſeſtadt Bremen .

Bremen ,

Bremerhaven : Gymnaſium (verbunden mit Real

ſchule (Real- Progymnaſium ]).

XIII. Herzogthum Sachſen -Altenburg .

Altenburg : Friedrichs-Gymnaſium ,

Eiſenberg : Chriſtianeum .

XIV . Herzogthum Sachſeu -Coburg und Gotha. :

Coburg : Gymnaſium Caſimirianum ,

Gotha : Gymnaſium Erneſtinum (verbunden mit

Realklaſſen ).

XV. Herzogthum Anhalt.

Bernburg: Karls - Gymnaſium ,

Cöthen : Ludwigs-Gymnaſium ,

Deſſau : Friedrichs- Gymnaſium ,

Zerbſt : Gymnaſium Francisceum (verbunden mit

Realklaſſen ).

Töthen :
Friedrichs-04

Francisceum

XXV. Freie und Hanſeſtadt Hamburg.

Hamburg: Gelehrtenſchule des Johanneums,

Wilhelm -Gymnaſium .

XXVI. Elſaß-Lothringen.
Altkirch ,

Buchsweiler : Gymnaſium (verbunden mit Real

Abtheilung),

Colmar: * Lyzeum (verbunden mitReal-Abtheilung),

Diedenhofen ,

* Gebweiler,

Hagenau : Gymnaſium (verbunden mit Real-Ab

theilung),
Meß: * Lyzeum ,

Montigny bei Meß: Biſchöfliches Gymnaſium

(Knabenſeminar),

* Mülhauſen i. Elf.,

Saarburg,

* Saargemünd,

Schlettſtadt,

Straßburg i. Elf. : * Lyzeum ,

Biſchöfliches Gymnaſium bei

St. Stephan ,

Proteſtantiſches Gymnaſium ,

* Weißenburg,

* Zabern .

XVI. Fürſtenthum Schwarzburg-Sondershauſen .

Arnſtadt,

Sondershauſen .

XVII. Fürſtenthum Schwarzburg -Rudolſtadt.

Rudolſtadt : Gymnaſium (verbunden mit Realklaſſen ).

XVIII. Fürſtenthum Walded .

Corbach .
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b . Real-@ ymnaſien .

1. Königreich Breußen . Goslar: Real-Gymnaſium (verbunden mit Gym :

Aachen , naſium ),

Altona: Real-Gymnaſium (verbunden mit Realſchule), Groß - Lichterfelde: Haupt-Kadettenanſtalt,

Aſchersleben : Real-Gymnaſium (verbunden mit Gym Grünberg,

naſium ), Guben : Real-Gymnaſium (verbunden mit Gym

Barmen , naſium ),

Berlin : Andreas-Real-Gymnaſium (Andreasſchule), Hagen : Real -Gymnaſium (verbunden mit Gym =

Dorotheenſtädtiſches Real-Gymnaſium , naſium ),

Falk- Real- Gymnaſium , Halberſtadt,

Friedrichs-Real-Gymnaſium , Halle a . d . Saale,

Königliches Real-Gymnaſium , Hannover: Real-Gymnaſium ,

Königſtädtiſches Real-Gymnaſium , Leibniz -Real-Gymnaſium ,

Luiſenſtädtiſches Real-Gymnaſium , Harburg,

Sophien -Real-Gyınnaſium , Hildesheim : Andreas -Real-Gymnaſium ,

Bielefeld : Real-Gymnaſium (verbunden mit Gym Inſterburg: Real - Gymnaſium (verbunden mit

naſium ), Gymnaſium ),

Brandenburg, Iſerlohn ,

Breslau : Real-Gymnaſium zum heiligen Geiſt, Königsberg i. Dſtpr.: Burgſchule ,

Real-Gymnaſium am Zwinger, Städtiſches Real-Gymnaſium ,

Bromberg, Krefeld,

Burgſteinfurt: Real- Gymnaſium (verbunden mit Landeshut,

Gymnaſium ), Landsberg a . d . Warthe: Real-Gymnaſium (ver

Caſſel, bunden mit Gymnaſium ),

Celle , Leer : Real-Gymnaſium (verbunden mitGymnaſium ),

Charlottenburg, Lippſtadt,

Lüneburg : Real - Gymnaſium (verbunden mit

Göln , Gymnaſium ),

Colberg : Real-Gymnaſium (verbunden mit Gym Magdeburg: Real-Gymnaſium (verbunden mit Ober

naſium ), Real-'[Guericke-) Schule),

Danzig : Johannisſchule , Minden : Real-Gymnaſium (verbunden mit Gym

Petriſchule , naſium ),

Dortmund, Mülheim a . Rhein ,

Düſſeldorf: Real - Gymnaſium (verbunden mit Münſter i. Weſtf.,

Städtiſchem Gymnaſium ), Neiſſe,

Nordhauſen a . Harz ,

Elberfeld , Osnabrück,

Elbing, Oſterode (Hannover),

Erfurt, Oſterode i. Dſtpr.,

Eſſen : Real-Gymnaſium (verbunden mit höherer Perleberg,

Bürgerſchule), Poſen ,

Flensburg : Real - Gymnaſium (verbunden mit Potsdam ,

Gymnaſium ), Quakenbrück,

Frankfurt a . Main : Muſterſchule,
Rawitſch,

Wöhlerſchule,
Reichenbach i. Schleſ.: Wilhelmsſchule,

Frankfurt a. d. Oder,
Rendsburg : Real - Gymnaſium (verbunden mit

Gymnaſium ),
Frauſtadt: Real - Gymnaſium (verbunden mit

Ruhrort,

Gymnaſium ),
Schalke,

Görliß : Real-Gymnaſium (verbunden mit Gym =
Siegen ,

naſium ), Sprottau,

Göttingen : Real - Gymnaſium (verbunden mit Stettin : Friedrich Wilhelmsſchule,

Gymnaſium ), Schiller-Real-Gymnaſium ,

Coblenz,

Duisburg,
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Stralſund,

Tarnowiß,

Thorn : Real- Gymnaſium (verbunden mit Gym

naſium ),

Tilſit, . .

Trier,

Wiesbaden ,

Witten .

II. Königreich Bayern .

Augsburg ,

München : Real-Gymnaſium ,

Kadettenkorps,

Nürnberg,

Würzburg .

III. Königreich Sachſen .

Annaberg,

Borna,

Chemniß ,

Döbeln : Real-Gymnaſium (verbunden mit Land

wirthſchaftsſchule),

Dresden : Annen -Real-Gymnaſium ,

Dreikönigsſchule (Real-Gymnaſium ),

Freiberg,

Leipzig,

Zittau : Real-Gymnaſium (verbunden mit Handels

Ábtheilung)

Zwickau .

IV. Königreich Württemberg.

Stuttgart,

Ulm .

Mainz: Real- Gymnaſium (verbunden mit Real

ſchule),

Offenbach a . Main : Real-Gymnaſium (verbunden

mit Realſchule).

VII. Großherzogthum Medlenburg -Schwerin .

Büßow ,

Güſtrow , 1)

Submigélift,

Malchin ,

Roſtock,

Schwerin .

VIII. Großherzogthum Sadſen .

Eiſenach,

Weimar.

IX . Herzogthum Braunſchweig.

Braunſchweig .

X . Herzogthum Sachſen-Meiningen .

Meiningen,

Saalfeld.

XI. Herzogthum Sachſen -Coburg und Gotha.

Gotha : Realklaſſen des Gymnaſiums.

XII. Herzogthum Auhalt.

Bernburg: Karls -Real-Gymnaſium ,

Deſſau : Friedrichs -Real-Gymnaſium .

XIII. Fürſtenthum Renß jüngerer Linie.

Gera .

XIV . Freie und Hanſeſtadt Lübeck.

Lübeck : Real-Gymnaſium des Catharineums.

XV . Freie Hanſeſtadt Bremen .

Bremen : Handelsſchule (Real-Gymnaſium ),

Vegeſack.

XVI. Freie und Hanſeſtadt Hamburg .

Hamburg : Real-Gymnaſium des Johanneums.

V . Großherzogthum Baden .

Karlsruhe,

Mannheim .

VI. Großherzogthum Heſſen .

Darmſtadt,

Gießen : Real-Gymnaſium (verbunden mit Real

ſchule),

c. Ober-Realſchulen .

I. Königreich Preußen .
Frankfurt a . Main : + Klingerſchule,

+ Gleiwiß ,
Berlin : + Friedrichs -Werderſche Ober-Realſchule,

* Halberſtadt,

+ Luiſenſtädtiſche Ober-Realſchule,
i Riel,

+ Breslau, Magdeburg : + Guericke-Schule (verbunden mit Real

+ Cöln , Gymnaſium ).

1) Der Unterricht im Latein beginnt erſt mit der Untertertia.
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II. Königreich Württemberg.

Reutlingen : + Realanſtalt,

Stuttgart: + Realanſtalt,

Ulm : + Realanſtalt.

III. Großherzogthum Oldenburg.

+ Oldenburg.

IV . Herzogthum Braunſchweig .

+ Braunſchweig.

B . Lehranſtalten, bei welchen der einjährige, erfolgreiche Beſuch der erſten (oberſten ) Klaſſe zur

Darlegung der Befähigung nöthig iſt.

a . Progymnaſien .

Nienburg : Progymnaſium (verbunden mit Real

I. Königreich Preußen . Progymnaſium ),

Pr. Friedland,

Andernach , Prüm ,

Berent, Rheinbach ,

Boppard, Rietberg ,

Brühl, Saarlouis,

Dorſten , Schlawe,

Duderſtadt: Progymnaſium (verbunden mit Real Schweß,

Progymnaſium ), Sobernheim ,

Eſchwege : Progymnaſium (verbunden mit Real Stegliß ,

Progymnaſium ), Striegau,

Eſchweiler : Progymnaſium (verbunden mit Real Trarbach ,

Progymnaſium ), Tremeſſen ,

Eupen : Progymnaſium ' (verbunden mit Real- | Weißenfels ,

Progymnaſium ), St. Wendel,

Euskirchen , Wipperfürth .

Forſt i. 8 . Lauſip : Progymnaſium (verbunden mit

Real- Progymnaſium ), II. Königreich Württemberg .

Frankenſtein , Eßlingen : * Lyzeum ,

Genthin , Ludwigsburg : * Lyzeum ,

Groß-Lichterfelde, Dehringen : * Lyzeum .

Höchſt a. Main : Progymnaſium (verbunden mit

Real- Progymnaſium ), III. Großherzogthum Baden .

Homburg v. d . Höhe: Progymnaſium (verbunden
Donaueſchingen ,

mit Real-Progymnaſium ),
Durlach : Progymnaſium (verbunden mit Real

Jülich,
Ábtheilung).

Kempen (Poſen ),

Königsberg i. Dſtpr., IV. Großherzogthum Heſſen .
Kroſſen : Progymnaſium (verbunden mit Real-Pro

gymnaſium ),
Alzey : Progymnaſium (verbunden mit Realſchule),

Lauenburg i. Pomm ., Friedberg: Progymnaſium (verbunden mit Real

Limburg a . d . Lahn : Progymnaſium (verbunden
ſchule).

mit Real-Progymnaſium ),
V . Herzogthum Sachſen -Coburg und Gotha.

Löbau i. Weſtpr., Ohrdruf: Progymnaſium (verbunden mit Reale

Lößen , ſchule).

Malmedy,

Münden : Progymnaſium (verbunden mit Real VI. Elſaß -Lothringen .

Progymnaſium ), Biſchweiler,

Neumark i. Weſtpr., Forbach,

Neumünſter: Progymnaſium (verbunden mit Real Oberehnheim

Progymnaſium ), Thann .

Linz,

60
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1o. Realſchulen

J. Königreich Preußen. IV . Großherzogthum Heſſen . "

Aachen : + Realſchule mit Fachklaſſen,
+ Alsfeld ,

Altona: + Realſchule(verbunden m .Real-Gymnaſium ), Alzey : + Realſchule (verbunden mit Progymnaſium ),

+ Barmen -Wupperfeld , + Bingen ,

+ Bochum , Darmſtadt: + Realſchule,

1 Bockenheim , Friedberg: + Realſchule (verbunden mit Progym

Caſſel : + Realſchule I., naſium ),

+ Realſchule II.,
Gießen : + Realſchule (verbunden mit Real- Gym

+ Elberfeld , naſium ),

Frankfurt a. Main : + Realſchule der israelitiſchen Groß-Umſtadt: + Realſchule (verbunden mit Land

Religionsgeſellſchaft,
wirthſchaftsſchule ),

+ Realſchule der israelitiſchen Mainz: + Realſchule (verbunden mit Real-Gym :

Gemeinde,
naſium ),

+ Adlerflychtſchule, + Michelſtadt,

+ Halle a . 8. Saale , Offenbach a . Main : + Realſchule (verbunden mit

+ Hanau, Real-Gymnaſium ),

+ Krefeld,
+ Oppenheim ,

* Ottenſen , + Wimpfen am Berg,

+ Potsdam , Worms: + Realſchule (verbunden mit Gymnaſium ).

+ Rheydt,
V . Großherzogthum Medlenburg-Schwerin .

Saarbrücken : + Realſchule (Gewerbeſchule),
Wismar: + Realſchule der großen Stadtſchule.

+ Wiesbaden.

VI. Großherzogthum Medlenburg-Strelik.

II. Königreich Württemberg . Neuſtreliß .

Biberach : + Realanſtalt,
VII. Großherzogthum Oldeuburg.

Cannſtatt : + Realanſtalt,
+ Oberſtein - Idar.

Eßlingen : + Realanſtalt,

Göppingen : * Realanſtalt, VIII. Fürſtenthum Schwarzburg -Sondershauſen .

Haï : + Realanſtalt, Arnſtadt,

Heidenheim : + Realanſtalt, Sondershauſen .
Heilbronn : + Realanſtalt,

Ludwigsburg : + Realanſtalt, IX . Freie Hanſeſtadt Bremen .

Ravensburg : + Realanſtalt, Bremen : + Realſchule in der Altſtadt,

Rottweil : + Realanſtalt, + Realſchule beim Doventhor.

Tübingen : 7 Realanſtalt.
X . Elſaß-Lothringen .

III. Großherzogthum Baden .
Colmar: + Real-Abtheilung des Lyzeums,

Hagenau : + Real-Abtheilung des Gymnaſiums,
+ Freiburg, +Meß,

+ Heidelberg , Mülhauſen i. Elf.: + Gewerbeſchule,

+Karlsruhe, +Münſter,
* Konſtanz, * Rappoltsweiler,
* Mannheim , Straßburg i. El .: + Neue Realſchule,

+ Pforzheim . + Realſchule bei St. Johann .

c. Real-Progymnaſien .

Bocholt,

Bonn,
I. Königreich Preußen .

Altena,

Biebrich -Mosbach ,

Biedenkopf,

Buxtehude,

Culm ,

Deligich ,
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Diez ,

Dirſchau,

Duderſtadt: Real - Progymmaſium (verbunden mit

Progymnaſium ),

Dülken ,

Düren ,

Eilenburg,

Einbeck,

Eisleben ,

Ems,

Eſchwege: Real - Progymnaſium (verbunden mit

Progymnaſium ),

Eſchweiler: Real- Progymnaſium (verbunden mit

Progymnaſium ),

Eupen : Real-Progymnaſium (verbunden mit Pro

gymnaſium ),

Forſt i. 8 . Lauſiß : Real- Progymnaſium (verbunden

mit Progymnaſium ),

Freiburg i. Schleſ.,

Fulda,

Gardelegen ,

Geiſenheim ,

Greifswald : Real- Progymnaſium (verbunden mit

Gymnaſium ),

Gumbinnen ,

Hadersleben : Real - Progymnaſium (verbunden mit

Gymnaſium ),

Hameln : Real- Progymnaſium (verbunden mit

Gymnaſium ),

Havelberg ,

Hersfeld : Real- Progymnaſium (verbunden mit

Gymnaſium ),

Hildesheim : Real- Progymnaſium (verbunden mit

Gymnaſium ),

Höchſt a . Main : Real-Progymnaſium (verbunden

mit Progymnaſium ),
Hofgeismar,

Homburg v. d . Höhe: Real- Progymnaſium (ver

bunden mit Progymnaſium ),

Jenkau,

Ibehoe,

Kottbus : Real- Progymnaſium (verbunden mit

Gymnaſium ),

Kroſſen : Real-Progymnaſium (verbunden mit Pro

gymnaſium ),

Langenberg,

Langenſalza,

Lauenburg a . d . Elbe: Albinusſchule,

Lennep ,

Limburg a . d . Lahn : Real- Progymnaſium (ver

bunden mit Progymnaſium ),

Löwenberg,

Luckenwalde,

Lübben ,

Lüdenſcheid,

Marburg,

Marne,

Mühlhauſen i. Thür.: Real-Progymnaſium (ver

bunden mit Gymnaſium ),

Mülheim a . d . Ruhr: Real- Progymnaſium (ver

bunden mit Gymnaſium ),

München -Gladbach : Real- Progymnaſium (verbunden

mit Gymnaſium ),

Münden : Real - Progynmaſium (verbunden mit

Progymnaſium ),

Nauen ,

Naumburg a . d . Saale,

Neumünſter : Real- Progymnaſium (verbunden mit

Progymnaſium ),

Neuwied : Real- Progymnaſium (verbunden mit

Gymnaſium ),

Nienburg : Real-Progymnaſium (verbunden mit

Progymnaſium ),

Northeim ,

Oberhauſen ,

Oberlahnſtein ,

Oldesloe,

Otterndorf,

Papenburg,

Pillau,

Rathenow ,

Ratibor,

Remſcheid ,1)

Rieſenburg,

Schleswig : Real-Progymnaſium (verbunden mit

Gymnaſium ),

Schmalkalden ,

Schönebeck,

Schwelm ,

Segeberg,

Solingen,

Sonderburg,

Spremberg,

Siade: Real-Progymnaſium (verbunden mit Gym

naſium ),

Stargard i. Pomm .,

Stolp : Real- Progymnaſium (verbunden mit Gym

naſium ),

Uelzen ,

Vierſen ,

Wandsbeck : Real - Progymnaſium (verbunden mit

Gymnaſium ),

Wattenſcheid ,

') Mit rüdwirkender fraft bis zum Dſtertermin 1892.

60 *
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IX . Herzogthum Sachſen -Coburg und Gotha.

Coburg: Realſchule,

Ohrdruf: Realſchule (verbunden mit Progym

naſium ).

X . Herzogthum Anhalt.

Zerbſt: Realklaſſen des Gymnaſiums.

XI. Fürſtenthum Schwarzburg-Rudolſtadt.

Frankenhauſen,

• Rudolſtadt: Realklaſſen des Gymnaſiums.

Weſel: Real-Progymnaſium (verbunden mit Gym

naſium ),

Wolgaſt,

Wollin ,

Wriezen .

II. Königreich Württemberg.

Calw : Real-Lyzeum ,

Gmünd: Real-Lyzeum ,

Heilbronn : Realklaſſen des Gymnaſiums,

Nürtingen : Real-Lyzeum .

III. Großherzogthum Baden .

Ettenheim ,

Lörrach : Real- Progymnaſium (verbunden mit Gym

naſium ).

IV. Großherzogthum Medlenburg-Schwerin .

Parchim : Real - Progymnaſium (verbunden mit

Gymnaſium ),

Ribniß .

V . Großherzogthum Mecklenburg-Strelit .

Schönberg : Realſchule.

VI. Großherzogthum Oldeuburg.

Birkenfeld : Real-Abtheilung des Gymnaſiums.

VII. Herzogthum Braunſchweig.

Gandersheim .

VIII. Herzogthum Sachſen -Altenburg.

Altenburg.

XII. Fürſtenthum Waldeck .

Arolſen .

XIII. Fürſtenthum Reuß älterer Linie.

Greiz : Real-Abtheilung des Gymnaſiums.

XIV. Fürſtenthum Schaumburg-Lippe.

Bückeburg : Real - Progymnaſium (verbunden mit

Gymnaſium ).

XV. Fürſtenthum Lippe.

Detmold : Realklaſſen des Gymnaſiums.

XVI. Freie Hanſeſtadt Bremen .

Bremerhaven : Realſchule (verbunden mit Gym

naſium ).

XVII. Freie und Hauſeſtadt Hamburg.

Bergedorf : Hanſaſchule .

nos;

C . Lehranſtalten , bei welchen das Beſtehen der Entlaſſungsprüfung zur Darlegung

der Befähigung gefordert wird .

a. Böhere Bürgerſchulen .

+ Erfurt,

I. Königreich Preußen . Eſſen : + Höhere Bürgerſchule (verbunden mit Real

Barmen : + Gewerbeſchule (höhere Bürgerſchule mit
Gymnaſium ),

Fachklaſſen ), Frankfurt a . Main : *Selektenſchule,

Berlin : + Erſte höhere Bürgerſchule, + Geeſtemünde,

+ Zweite höhere Bürgerſchule , + Görliß ,

* Dritte höhere Bürgerſchule, + Graudenz,

+ Vierte höhere Bürgerſchule, Hagen : + Gewerbeſchule (höhere Bürgerſchule),

Breslau : + Erſte evangeliſche höhere Bürgerſchule, ħannover : + Erſte höhere Bürgerſchule,

+ Zweite evangeliſche höhere Bürgerſchule, + Zweite höhere Bürgerſchule,

+ Katholiſche höhere Bürgerſchule, + Hechingen ,

+ Cöln , Königsberg i. Dſtpr. : + Höhere Bürgerſchule im

Dortmund: + Gewerbeſchule (höhere Bürgerſchule), Löbenicht,

+ Düſſeldorf, Liegniß : + Wilhelmsſchule,

Emden : +Kaiſer Friedrichs-Schule, Strausberg : Real-Progymnaſium .
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II. Königreich Bayern . Leisnig : + Realſchule, 1)

Löbau : # Realſchule,
Ansbach : + Realſchule, Meerane: + Realſchule, 1)
Aſchaffenburg : + Realſchule,

Meißen : + Realſchule, 1)
Augsburg : + Kreisrealſchule,

Mittweida : + Realſchule,

Bamberg : + Realſchule,
Pirna: + Realſchule, ?)

Bayreuth : Kreisrealſchule,
Plauen i. Voigtlande : + Realſchule ,

Erlangen : + Realſchule,
Reichenbach i. Voigtlande: + Realſchule, ")

Freiſing : + Realſchule ,
Rochliß : + Realſchule, 1)

Fürth : + Realſchule,
Schneeberg : + Realflaſſen des Gymnaſiums,

Hof: + Realſchule ,
Stolberg : + Realſchule, 1)

Ingolſtadt: + Realſchule,
Werdau : + Realſchule.

Kaiſerslautern : + Kreisrealſchule,

Kaufbeuren : + Realſchule,
IV. Großherzogthum Badeu .

Kempten : + Realſchule ,

Kiſſingen : # Realſchule,
Baden : Realklaſſen des Gymnaſiums,

Kiſingen : 7 Realſchule,
Durlach : Real-Abtheilung des Progymnaſiums,

Landau : + Realſchule, Ladenburg, 3)

Landshut: † Realſchule , Lahr: Real-Abtheilung des Gymnaſiums,

Lindau : + Realſchule, + Müllheim ,

Ludwigshafen a . Rhein : + Realſchule , + Schopfheim ,

Memmingen : + Realſchule, Sinsheim ,

München : + Ludwigs -Kreisrealſchule, + Ueberlingen ,

+ Luitpold - Kreisrealſchule,
Villingen,

Neuſtadt a . D . Haardt : + Realſchule, + Waldshut.

Nördlingen : + Realſchule,

Nürnberg : + Kreisrealſchule,
V. Großherzogthum Heſſen.

Paſſau : + Kreisrealſchule , + Bußbach,

Regensburg: + Kreisrealſchule, + Heppenheim a . d. Bergſtraße.

Rothenburg a . d . Tauber: + Realſchule,

Schweinfurt : + Realſchule, VI. Großherzogthum Medleuburg-Schwerin .

Speyer : +Realſchule, Grabow : Real- Progymnaſium ,

Straubing: +Realſchule, + Roſtock

Traunſtein : + Realſchule,

Würzburg : † Kreisrealſchule, VII. Großherzogthum Sachſeu .

Wunſiedel: + Realſchule,

Zweibrücken : * Realſchule .
Apolda : + Wilhelm und Louis Zimmermanns

Realſchule,

III, Königreich Sachſen .
Neuſtadt a . d . Orla : + Realſchule.

Baußen : + Realſchule,
VIII. Herzogthum Braunſchweig .

Crimmitſchau : +Realſchule,

Dresden- Friedrichſtadt: + Lehr- und Erziehungs - | + Wolfenbüttel.

Anſtalt für Knaben (Realſchule), 1)

Frankenberg: + Realſchule, 1) IX . Herzogthum Sachſen-Meiningen.
Glauchau : + Realſchule, 1)

Sonneberg : + Realſchule.
Grimma: + Realſchule, 1)

Großenhain : + Realſchule, 1)

Leipzig : + 1. Realſchule ,
X . Herzogthum Sachſen -Coburg und Gotha.

+ 2 . Realſchule, -) 1 + Gotha.

1) Mit dieſen Schulen ſind Progymnaſialklaſſen verbunden , welche den Klaſſen Sexta , Quinta und Quarta der Gym

naſien entſprechen .

2) Die Anſtalt ertheilt nur an den zwei oberen Klaſſen obligatoriſchen Unterricht im Latein.
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Hamburg : + Höhere Bürgerſchule vor dem Lübecker

thore.

XI. Herzogthum Anhalt.

+ Cöthen .

XII. Freie uud Hauſeſtadt Lübec .

+ Lübeck.

XIII. Freie und Hanſeſtadt Hamburg.

Hamburg : + Höhere Bürgerſchule vor dem Holſten

thore,

XIV . Eljaſ -Lothringen .

Barr : + Realſchule,

Buchsweiler : + Real-Abtheilung des Gymnaſiums,

Markirch : + Realſchule .

b. Andere öffentliche Lehranſtalten.

Nürnberg: + Induſtrieſchule,

I. Mönigreich Preußen . + Handelsſchule,

Weihenſtephan : + Landwirthſchaftliche Centralſchule.
Bitburg : + Landwirthſchaftsſchule ,

Brieg : + Landwirthſchaftsſchule, III. Königreich Sachſen .

Cleve: * Landwirthſchaftsſchule, Chemniz : + Deffentliche Handels - Lehranſtalt,

Dahme: Landwirthſchaftsſchule, Döbeln : + Landwirthſchaftsſchule (verbunden mit

Eldena : Landwirthſchaftsſchule , Real-Gymnaſium ),

Flensburg : + Landwirthſchaftsſchule (verbunden Dresden : tDeffentliche Handels - Lehranſtalt der

mit Handelsſchule ), Dresdener Kaufmannſchaft (höhere

+ OeffentlicheHandelsſchule (verbunden Handelsſchule),

mit Landwirthſchaftsſchule ), Leipzig : + Deffentliche Handels-Lehranſtalt,

Heiligenbeil: + Landwirthſchaftsſchule,
Zittau : + Handels -Abtheilung des Real-Gymnaſiums.

ħerford : + Landwirthſchaftsſchule,

Hildesheim : Landwirthſchaftsſchule,
IV . Mönigreich Württemberg.

Liegniß : + Landwirthſchaftsſchule, Kornthal: Gemeinde-Lateinſchule.

Lüdinghauſen : - Landwirthſchaftsſchule,

Marggrabowa i. Dſtpr.: Landwirthſchaftsſchule,
V . Großherzogthum Heffen .

Marienburg i. Weſtpr.: + Landwirthſchaftsſchule , Groß -Umſtadt: + Landwirthſchaftsſchule (verbunden

Samter : + Landwirthſchaftsſchule, mit Realſchule).

Schivelbein i. Pomm .: Landwirthſchaftsſchule,
VI. Großherzogthum Oldeuburg.

Weilburg : Landwirthſchaftsſchule.

Varel: +Landwirthſchaftsſchule.

II. Söuigreich Bayern .
VII. Herzogthum Braunſchweig.

Marienberg bei Helmſtedt: + Landwirthſchaftliche
Augsburg : + Induſtrieſchule,

Schule.
Lichtenhof: *Kreislandwirthſchaftsſchule,

München : + Handelsſchule, VIII. Elſaß- Lothringen .

+ Induſtrieſchule, Rufach : + Landwirthſchaftsſchule.

c. Privat- Lehranſtalten. )

Coſel i. D .-Schleſ.: Höhere Privat - Knabenſchule
I. Königreich Preußen .

unter Leitung des Vorſtehers ( .

Berlin : + Handelsſchule von Paul Lach (früher Schwarzkopf,

Dr. Th. Lange), Danzig : + Handels -Akademie unter Leitung des

Biebrich a. Rhein : Knaben - Erziehungs - Anſtalt Dr. Otto Völkel,

des Dr. Heinrich Künkler (früher Erfurt: + Handelsfachſchule von Albin Körner

Dr. Künkler und Dr. Burkart), (früher Dr. Wahı),

Breslau : + Handelsſchule des Dr. Alexander Stein Falkenberg i. S . Mark: Viktoria - Inſtitut von

haus, Albert Siebert (früher Dr. Schmidt),

* ) Die nachfolgenden Anſtalten dürfen Befähigungszeugniſſe nur auf Grund des Beſtehens einer im Beiſein eines Re

gierungs-Kommiſſars abgehaltenen Entlaſſungsprüfung ausſtellen , ſofern für dieſe Prüfung das Reglement von der Aufſichtsbehörde

genehmigt iſt.
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III. Königreich Sachſen .

Dresden : + Real-Abtheilung der Lehr- und Er

ziehungs-Anſtalt von Ernſt Böhme,

+ Real- Inſtitut von G . Müller- Gelinek

und P . Th . Schumann (früher Ge

linek-Körner'ſches Real- Inſtitut), 3)

+ Realklaſſen der Unterrichts - und Ér

ziehungs-Anſtaltdes Dr. Ernſt Zeid

ſer (früher Dr. R . Albani),3)

Leipzig : + Erziehungs-Anſtalt des Dr. E . J . Barth ,

+ Privatſchule des Dr. Friedrich Thomas

Roth (früher Teichmann ),

+ Privat-Realſchule von Otto Albert Toller.

Frankfurt a.Main : +Ruoff-Haſſel'ſches Erziehungs

Inſtitut von Karl Schwarz (früher
W . Bröß ),

Friedrichsdorf bei Homburg v. d . Höhe: + Lehr

und Erziehungs - Anſtalt des Dr.

Ludwig Bröſcholdt (früher Dr. Koch ),

Gnadenfrei: + Höhere Privat- Bürgerſchule unter
Leitung des Diakonus G . Lenß

St. Goarshauſen : + Erziehungs - Inſtitut von Karl

Harrach ,

Groß - Lichterfelde: Erziehungs - Anſtalt des Dr.

Chriſtian Deter,

Kemperhof bei Coblenz: + Katholiſche Knaben -Unter

richts - und Erziehungs -Anſtalt des

Dr. Chriſtian Joſeph Jonas (früher

Gerhard Loben ),

Lauterberg a . Þarzı + Höhere Privat-Knabenſchule

des Real- Gymnaſial-Oberlehrers

a . D . Dr. F . H . Ahn , 1)

Niesky : Pädagogium unter Leitung des Vorſtehers

Hermann Bauer,

Obercaſſel bei Bonn : +Unterrichts - und Erziehungs

Anſtalt von Ernſt Kalkuhl,

Dsnabrück: + Handelsſchule des Dr. L . Lindemann

(früher Nölle),

Dſtrau (früher Oſtrowo) bei Filehne: Pädagogium

des Dr. Mar Beheim -Schwarzbach,

Telgte : Progymnaſiale und thöhere Bürgerſchul

Abtheilung des Erziehungs- Inſtituts

des Dr. Franz Knickenberg (früher

I . Knickenberg sen.).

IV. Königreich Württemberg .

Stuttgart : + Höhere Handelsſchule von Martin

Scheck ,

+ Realiſtiſche Abtheilung der Privat

Lehranſtalt von Karl Widmann

(früher Rauſcher).

V . Großherzogthum Baden .

Waldkirch : + Erziehungs - Anſtalt des Dr. Rudolph

Plähn (früher Eduard Müller),

Weinheim : Privatanſtalt des Dr. D . W . Bender

(verbunden mit höherer Bürgerſchule).

II. Königreich Bayern .

Augsburg: + Allgemeine Handels-Lehranſtalt von

Johann Stahlmann,

Donnersberg bei Marnheim (Pfalz): + Real- und

Erziehungs -Anſtaltunter Leitung des

Dr. Érnſt Goebel, 2)

Frankenthal (Pfalz): + Real - Lehr - Inſtitut von

Valentin Trautmann und

Eugen Wehrle,

Fürth : + Israelitiſche Bürgerſchule des Dr.

Samuel Deſſau,

Marktbreit a . Main : + Þandelsſchule von Joſeph

Damm ,

Nürnberg : + Real- und Handels -Lehranſtalt ( In

ſtitut M . Gombrich ).

VI. Großherzogthum Heſſen .

Mainz: + Privat- Lehranſtalt des Dr. Heinrich

Heskamp (früher Dr. Klein ),

Offenbach a . Main : + Brivat- Handelsſchule des

Dr. Konrad Tolle (früher Dr.

|Saegler).

VII. Großherzogthum Sachſen .

Jena : + Lehr- und Erziehungs-Anſtalt von Ernſt

Pfeiffer ,

+ Erziehungs-Anſtalt des Dr. Heinrich Stoy .

VIII. Herzogthum Braunſchweig.

Braunſchweig : + Privat-Lehranſtalt des Dr. Her

mann Jahn (früher Dr. Günther),

Seeſen a. Harz: + Jakobſon -Schule unter Leitung

des Dr. Emil Philippſon .

Wolfenbüttel: +Samſon-Schule unter Leitung des

Dr. Ludwig Tachau, 4)

1) Mit růdwirkender Kraft zu Gunſten der im Februar 1892 geprüften und für beſtanden erklärten Schüler der

oberſten Klaſſe.

2) Mit rüďwirkender Kraft zu Gunſten der im Juli 1891 geprüften und für reif erklärten Schüler der oberſten Klaſſe.

3 ) Auf dieſen Anſtalten iſt der obligatoriſche Unterricht im Latein auf die drei unteren Klaſſen beſchränkt.

4) Mit rüďwirkender Kraft zu Sunſten derjenigen Schüler, welche die im Schuljahre 1891 zu Oſtern und Michaelis

abgehaltenen Entlaſſungsprüfungen beſtanden haben .
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IX . Herzogthum Sachſen -Altenburg.

Gumperda bei Kahla : + Lateinloſe Abtheilung der

Lehr- und Erziehungs -Anſtalt des

Dr. Siegfried Schaffner.

XIV. Freie Hanſeſtadt Bremen.

Bremen : + Privat-Realſchule von C . W . Debbe.

X . Herzogthum Sachſen -Coburg und Gotha.

Gotha : + Höhere Handelsſchule der kaufmänniſchen

Innungshalle unter Leitung des

Dr. Ludwig Goldſchmidt.

XI. Fürſtenthum Schwarzburg-Rudolſtadt.

Keilhau : + Erziehungs -Anſtalt des Dr. Johannes

Barop.

XV. Freie und Hanſeſtadt Hamburg .

Hamburg : + Schule des Dr. T . A . Bieber,

+ Schule der Gebrüder F. und W . Gliga,

+ Schule des Dr. A . Wichard Lange,

* Schule von F . L . Nirrnheim ,

* Schule des Dr. Th. Wahnſchaff,

* Realſchule der reformirten Gemeinde

unter Leitung des Dr. P . Reinmüller,

+ Höhere Bürgerſchule der Talmud-Tora

unter Leitung des Dr. Joſeph Gold

ſchmidt,

+ Stiftungsſchule von 1815 unter Lei

tung des Dr. Oskar Dränert (früher

Dr. A . Rée),1)

Horn bei Hamburg: Das unter Leitung des Direktors

F . Wichern und des Paſtors a . D .

ů . Röhricht ſtehende Paulinum , Pen =

ſionat des Rauhen Hauſes . (Pro

gymnaſiale und + Real- Abtheilung

[höhere Bürgerſchule). 2)

XII. Fürſtenthum Reuß jüngerer Linie.

Gera : + Amthor'ſche höhere Privat-Handelsſchule

(Handels - Akademie) unter Leitung

von Friedrich Claußen .

XIII. Freie und Hanſeſtadt Lübeck.

Lübeck : + Privat-Realſchule des Dr. G . A . Rei

mann (früher von Großheim ).

D. Lehranſtalten , für welche beſondere Bedingungen feſtgeſtellt ſind.

Königreich Sachſen .

Chemniß : + Höhere Gewerbeſchule.3)

Berlin , den 21. Mai 1892.

Der Reichskanzler .

In Vertretung: v . Boetticher.

1) Die Verleihung der Berechtigung hat vorläufig nur bis zum Dſtertermin 1893 einſchließlich Geltung.

2 ) An der progymnaſialen Abtheilung wird die zum einjährig .freiwilligen Militärdienſt befähigende Prüfung bereits nach

Zurücklegung des Lehrgangs der Unterſekunda abgehalten.

3) Dieſe Anſtalt darf denjenigen ihrer Schüler Befähigungszeugniſſe ertheilen , welche den erſten ( 1' 2jährigen ) und

zweiten ( 1 jährigen ) Kurſus der Anſtalt durchgemacht und in einer von einem Regierungs -Kommiſſar abgehaltenen Schlußprüfung

dargethan haben , daß ſie ſich das Lehrpenſum genügend angeeignet haben .

Carl Heyinanns Verlag, Berlin . — Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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1 . F in a n z -Weje n .

Nachweiſung verſchiedener Einnahmen des Reichs für die Zeit vom Beginn des Etatsjahres bis

zum Schluß des Monats April 1892. *)

B e z e ichnung

der

Einnahmen .

Einnahme

vom Beginn des

Etatsjahres bis zum

Schluß des

vorbezeichneten

Monats

Einnahme

in demſelben Zeit

raum des Vor

jahres

Mithin im Etats

jahre 1892/93

mehr

M M

Poſt- und Telegraphen -Verwaltung . . .

Reichs-Eiſenbahn -Verwaltung . . . . . .

21 107 732

4 903 000

20 308 403 +

4 508 000 * * ) it

799 329

395 000

*) Die Nachweiſung der Einnahme an Zöllen u . iſt veröffentlicht im Central-Blatt für 1892 Seite 326 .

* *) Die definitive Einnahme ſtellte ſich im Vorjahre um 193 197 M . höher.
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2 . Zoll - und Steu e r sWeie n.

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 12. 8 . Mts . beſchloſſen , dem erſten Abſaß der Ziffer 4 der

durch den Bundesrathsbeſchluß vom 30. Januar d . Js. genehmigten Beſtimmungen über die Urſprungs

nachweiſe für die aus meiſtbegünſtigten Ländern eingehenden Waaren (Central -Blatt 1892 S . 71)

folgende Faſſung zu geben :

„ Falls der Konſul den Nachweis für erbracht hält, ſtellt derſelbe hierüber ein entſprechendes

Atteſt aus und vermerkt auf demſelben , ſofern der Transport land- oder flußwärts erfolgt,

die Friſt, innerhalb welcher die Sendung dem Grenzeingangsamt zur Eingangsabfertigung

geſteūt ſein muß, ſowie die Beſtimmung, daß eine zu Zweifeln an der Identität Anlaß gebende

Impackung oder Lagerung der Waare während des Transports unſtatthaft iſt.“

Berlin , den 27. Mai 1892.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: Freiherr v. Malbahn .

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 19. v . Mts . beſchloſſen , der Inſtruktion für die zolltechniſche

Unterſcheidung des Talgs 2c., die Unterſuchung der Konſiſtenz thieriſcher Fette und die Denaturirung des

Talgs ſchmalzartiger Konſiſtenz (Central- Blatt von 1886 S . 230) in der nachſtehend abgedruckten ver

änderten Faſſung die Zuſtimmung zu ertheilen .

Berlin , den 2. Juni 1892.

Der Reichskanzler.

In Vertretung : Freiherr v . Malßahn.
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Juſt r u ktion

für

I. die zolltechniſche Unterſcheidung des Talgs und der unter Nr. 26 i des Zolltarifs fallenden

Kerzenſtoffe,

II. die Unterſuchung der Konſiſtenz thieriſcher Fette
und

III. die Denaturirung des Talgs ſchmalzartiger Konſiſtenz.

I. Zur Entſcheidung der Frage, ob eine zur zollamtlichen Abfertigung geſtellte Waare als Talg

zum Zollſaße von 2 M . für 100 kg nach Nr. 261 des Zolltarifs anzuſprechen oder zu den unter dem

Namen Stearin in den Handel kommenden , nach Nr. 26 i zum Zollſaße von 10 M . für 100 kg zu

tarifirenden feſten , harten Fettſäuregemiſchen der Stearin - und Palmitinſäure und ähnlichen Kerzenſtoffen

zu redinen ſci, bietet deren Unterſuchung nach bloßem Augenſchein , Geruch oder durch Anfühlen keine

Sicherheit. Von den Zollſtellen iſt deshalb zu dieſem Zweck, ſofern die Waare nicht nach ihrer ſonſtigen

Beſchaffenheit als ſchmalzartiges Fett nach Nr. 26 h des Tarifs zum Zollſaße von 10 M . für 100 kg

zu behandeln iſt, oder für dieſelbe nicht ohne weiteres der Zollſaß der Nr. 26 i des Tarifs angeboten

wird, ſtets die Prüfung derſelben in Bezug auf ihren Erſtarrungspunkt vorzunehmen . Liegt der ermittelte
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Erſtarrungspunkt nicht über 40° C ., ſo iſt die Waare als Talg, bei höher liegender Temperatur aber

als Stearin zu verzollen .

Behufs der Prüfung iſt eine Durchſchnittsprobe der Waare in der Weiſe herzuſtellen , daß

mittelſt eines Bohrlöffels aus verſchiedenen Höhenlagen des zu prüfenden Fetts , und zwar ſowohl aus

der Mittelare als auch aus den gegen die Seitenränder hin gelegenen Theilen deſſelben , Proben ent

nommen und mit einander vermiſcht werden.

Die Feſtſtellung des Erſtarrungspunkts hat mittelſt des hierneben abgezeichneten Apparats

( die Zeichnung ſtellt die hintere Hälfte deſſelben nach Entfernung der vorderen durch einen ſenkrechten

ebenen Schnitt dar) zu erfolgen . Derſelbe beſteht aus einem mit Klappendeckel verſehenen

viereckigen Kaſten von Buchenholz von 70 mm lichter Weite, 144 mm lichter Höhe und

9 mm Wandſtärke, einem Glaskolben , deſſen Kugel einen Durchmeſſer von 49 – 51 mm

hat, und einem in den Hals des Kolbens eingeſchliffenen Thermometer. In der Mitte

des Bodens des Kaſtens iſt ein 22 mm hoher Kort befeſtigt; derſelbe hat eine kleine

Vertiefung in Form einer Kugelſchale, in welche der Kolben zu ſtehen kommt. Wenn

das in den Kolbenhals eingeſchliffene Thermometer in den Schliff eingeſeßt wird , fällt

der Mittelpunkt ſeiner Kugel mit demjenigen der Kugel des Kolbens in einen Punkt.

In dem Schliff des Thermometers iſt parallel zu der Are eine Rinne angebracht, ſo

daß die Luft in dem Kölbchen über dem Fette immer unter dem Druck der Atmoſphäre

ſteht, wenn man die Schliffflächen rein hält. Werden die beiden Klappen , welche den

Déđel des Kaſtens bilden , heruntergelaſſen und in dieſer Lage durch zwei Haken be

feſtigt, ſo halten ſie das Thermometer , welches eine Durchbohrung in der Mitte des

Deckels gerade ausfüllt, und mit ihm den Kolben in der richtigen Lage feſt. Der

Hals des Molbens iſt unten etwas erweitert (25 mm weit), damit die Kugel beim Er

kalten des Fetts ſicher voll bleibt, wenn man das flüſſige Fett bis zu der Marke am

Halſe, etwa 10 mm über der Kugel, eingefüllt hat. Die Thermometerkugel hat 9 mm

Durchmeſſer, der dünnere Theil des Thermometers 5 mm und der Schliff 12 mm . Die

Theilung des Thermometers geht bis zu 75° C . in 1/6 Graden, die Thermometerröhre

hat aber ein etwas größeres Reſervoir, ſo daß das Thermometer bis zu 120° C. erhißt

werden kann , ohne zu plaßen .

Das Verfahren der Feſtſtellung des Erſtarrungspunktes, welches etwa zwei Stunden Zeit in

Anſpruch nimmt, iſt folgendes:

Man bringt 150 g der Durchſchnittsprobe des zu unterſuchenden Fetts in einer unbedeckten

Porzellanſchale auf einem ſiedenden Waſſerbade zum Schmelzen, läßt ſie nach dem Eintritt der Schmelzung

noch 1/2 Stunde auf dem ſiedenden Waſſerbade ſtehen und füllt alsdann aus der außen abgetrockneten

Schale Fett in das Röllchen des Apparats bis zur Marke. Das Kölbchen ſtellt man, nachdem der

Schliff, wenn nöthig , abgepußt und das Thermometer eingeſeßt iſt, ſofort in den Kaſten , klappt den Deckel

deſſelben zu und fängt, wenn das Thermometer auf 50° C. geſunken iſt , an , den Stand deſſelben mit

Zwiſchenräumen von 2 Minuten abzuleſen und aufzuſchreiben .

Bei hartem Talg fängt das Thermometer nach einiger Zeit an, langſamer zu fallen , bleibt

einige Minuten ſtehen , ſteigt wieder, erreicht einen höchſten Stand und ſinkt abermals . Dieſer höchſte

Stand iſt der Erſtarrungspunkt.

Bei weichem Talg fängt das Thermometer nach einiger Zeit an , langſamer zu fallen , bleibt

mehrere Minuten auf einem ſich nicht ändernden Stand ſtehen und ſinkt dann , ohne den vorigen

dauernden Stand wieder zu erreichen . Der beobachtete höchſte, ſich auf einige Zeit nicht ändernde Stand

giebt den Erſtarrungspunkt an .

Längeres Erhißen des Fetts auf dem Waſſerbade als 1/2 Stunde iſt unſchädlich. Eine genaue

Regelung der Temperatur des Zimmers , in welchem die Unterſuchung vorgenommen wird , iſt, wenn dies

ſelbe von einer gewöhnlichen Zimmertemperatur nicht ſehr ſtark abweicht, nicht erforderlich . Das Ab

fühlen des mit einer Temperatur von 100° C . in den Kolben gebrachten Fetts auf 50° C . dauert etwa

3 /4 Stunden . Wenn die Unterſuchung beendet iſt, bringt man das Fett in dem Kölbchen durch Ein

ſtellen des leßteren in ſiedendes Waſſer zum Schmelzen , nimmt erſt dann das Thermometer heraus , gießt

das Fett aus und ſpült das erkaltete Röllchen mit einigen Kubikcentimetern Aether einige Male aus.

Beſtehen über die Richtigkeit der Ermittelungen nach dem Verfahren der Prüfung des Fetts in

Bezug auf den Erſtarrungspunkt Zweifel oder Meinungsverſchiedenheiten , oder handelt es ſich um

61 *
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die Unterſcheidung des Stearins von den ſogenannten Preßtalge, D . i. dem unreinen Preßrückſtande

des unzerſeßten Talgs von der Kunſtbutterfabrikation , deſſen Erſtarrungspunkt in der Regel über 40° C .

liegt, ſo hat eine Unterſuchung der von der Waare zu entnehmenden Durchſchnittsprobe in Bezug auf

ihren Gehalt an Fettſäure im Wege des Titrirverfahrens durch Sachverſtändige einzutreten . Wird

bei der Titration in der Waarenprobe ein Gehalt von mehr als 25 Prozent freier Fettſäure ermittelt, ſo

iſt die betreffende Waare als Stearin oder Stearinſäuremaſſe anzuſehen .

II. Beſtehen bei der Zollamtlichen Abfertigung eines nicht in Schmalz von Sdweinen oder

Gänſen beſtehenden ' thieriſchen Fetts Zweifel darüber , ob daſſelbe bei einer Temperatur von 14 bis 15° R .

beziehungsweiſe 17,5 bis 18,6° C . ſchmalzartige Konſiſtenz zeigt oder nicht, ſo hat eine Unterſuchung

des Feits auf ſeine von dem Gehalt an flüſſigen Delen bedingte größere oder geringere Diffuſions

( Fleckenbildungs-) Fähigkeit zu erfolgen und ſind ſolche Fette, deren Diffuſionsfähigkeit diejenige eines

aus gleichen Gewichtsmengen Schweineſchmalz und Rindertalg zuſammengeſeken Normalfetts überſteigt,

als Fette von ſchmalzartiger Konſiſtenz zu behandeln .

Das Normařfett haben die Zollabfertigungsſtellen ſelbſt zu bereiten , indem ſie Schweineſchmalz

und Rindertalg von einem als reed bekannten Schlächter kaufen , gleiche Gewichtsmengen derſelben in

einem Gefäß miſchen und das Gemiſch durch Eintauchen des Gefäßes in heißes Waſſer zuſammenſchmelzen .

Beim Einkauf des Schweineſchmalzes iſt beſonders darauf zu achten , daß daſſelbe nicht bereits, wie häufig

geſchieht, vom Schlächter mit Talg verſeßt worden iſt. Das Normalfett iſt in dicht verſchloſſenen , mit

eingefetteten Glasſtöpſeln verſehenen Präparatenflaſchen aufzubewahren und von Zeit zu Zeit, ſpäteſtens

nach Ablauf von drei Monaten, zu erneuern .

Von dem zu prüfenden Fett iſt eine Durchſchnittsprobe nach dem unter I angegebenen Ver

fahren herzuſtellen .

Die Vergleichung der Diffuſionsfähigkeit dieſer Durchſchnittsprobe mit derjenigen des Normal

fetts iſt in einem zugfreien Raum vorzunehmen , deſſen Temperatur etwa 17,5° C . beträgt. Sowohl

die Durchſchnittsprobe als auch das Normalfett ſind bei der Prüfung gleichzeitig , jedoch geſondert,

wie folgt zu behandeln : zunächſt iſt das Fett einer Umſchmelzung zu unterziehen , um eine etwa einge

tretene Abthranung (Abſcheidung der härteren Beſtandtheile, des Stearins und Palmitins, von den

weicheren , dem Oleïn ) zu beſeitigen . Nach dem vollſtändigen Erkalten wird das Fett in einem Porzellan

mörſer während zehn Minuten mäßig zerrieben und demnächſt ſofort mittelſt eines Metallſpatels in ein

dünnwandiges Gefäß von Glas oder Porzellan übergeführt. Eine Viertelſtunde nach dem Aufhören des

Keibens wird es mittelſt des Spatels in eine auf engliſchem Löſchpapier feſtgehaltene Metallhülſe über

tragen . Die Teştere, ein Stück einer Meſſingröhre, muß 1/2 mm ſtark, innen 20 mm weit und 5 mm hoch

ſein und an zwei gegenüberliegenden Stellen angelöthete Fortſäße beſißen . Beim Uebertragen des Fettes

iſt das Löſchpapier mit einer Glasplatte zu unterlegen und die Metallhülſe durch Anlegen des Zeige- und

des Mittelfingers auf die angelötheten Fortſäße auf das Papier aufzudrücken ; die Hülſe iſt mit dem Fett

ſo ſorgfältig bis zum Rande zu füllen, daß Luft enthaltende Lücken nicht entſtehen . Eine Stunde nach

dem Aufſeßen des Fettes erfolgt die Vergleichung der von der Durchſchnittsprobe und von dem Normalfett

auf dem Löſchpapier erzeugten Fettflecke. Iſt derjenige der Durchſchnittsprobe größer als derjenige des

Normalfetts , ſo iſt das zu prüfende Fett als ſolches von ſchmalzartiger, iſt er gleich groß oder kleiner,

ſo iſt daſſelbe als von nicht ſchmalzartiger Konſiſtenz anzuſehen .

Bei größeren Fettpoſten von augenſcheinlich gleicher Beſchaffenheit und gleichem Urſprung genügt

es , wenn aus einem Viertel der Zahl der zugehörigen Fäſſer je eine Durchſchnittsprobe entnommen und

mit dem Normalfett verglichen wird. Ergiebt ſich jedoch hierbei die ſchmalzartige Konſiſtenz des Fetts

auch nur für ein Faß der Poſt, ſo iſt die Prüfung auf ſämmtliche Fäſſer derſelben auszudehnen.

Beſteht über das Ergebniß der nach dem vorſtehend angegebenen Verfahren angeſtellten Ermitte

lung Meinungsverſchiedenheit , ſo hat in zweiter Inſtanz eine Ermittelung des Erſtarrungspunktes

der durch Verſeifung einer entſprechenden Durchſchnittsprobe aus der ſtreitigen Waare gewonnenen

Fettſäuren durch einen Sachverſtändigen zu erfolgen . Wird hierbei ein Erſtarrungspunkt von 40° C .

oder weniger ermittelt, ſo iſt die betreffende Waare als ſchmalzartiges Fett im Sinne der Nr. 26h des

Zolltarifs anzuſehen .

Der betreffende Sachverſtändige hat folgendes Verfahren anzuwenden :

100 g des zu prüfenden Fetts werden in einem mit einem Úhrglaſe bedeckten , ungefähr 1,5 Liter

faſſenden Becherglaſe mit 30 g Kalihydrat, 100 ccm abſolutem Alkohol und 40 ccm Waſſer 3/4 Stunden

lang auf einem ſiedenden Waſſerbade erwärmt und mit einem Liter kochendem Waſſer vermiſcht; die

-
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dadurch vollſtändig verſeifte Maſſe wird in 200 ccm heißer verdünnter Schwefelſäure ( 1 Volum konzen

trirte Schwefelſäure auf 4 Volumen Waſſer), welche ſich in einem etwa zwei Liter faſſenden Becherglaſe

befindet, unter lebhaftem Imrühren in einem dünnen Strahle eingegoſſen . Das Gemiſch wird nun noch

zwei bis drei Minuten lang ſtark durchgerührt und dann auf einem Waſſerbade bis zur klaren Abſcheidung

der Fettſäure erhißt. Die unter der flüſſigen Fettſäure befindliche, ſchwach getrübte Löſung wird vermittelſt

eines mit einem Glashahn verſehenen Hebers möglichſt vollſtändig entfernt.

Alsdann iſt eine kleine Probe der abgeſchiedenen Fettſäure auf ihre Löslichkeit in alkoholiſchem

Ammoniak zu prüfen ; wenn nicht klare Löſung erfolgt, iſt die Verſeifung zu wiederholen .

Die in dem Becherglaſe zurückgebliebene Fettſäure wird einmal mit 1 /2 Liter heißem Waſſer

gewaſchen und nach Entfernung der wäſſrigen Flüſſigkeit mittelſt des Hebers noch warm in den Glas

kolben des oben unter I beſchriebenen Apparats bis zur Marke eingefüüt, worauf die Feſtſtellung des Er

ſtarrungspunkts nach der ebendaſelbſt gegebenen Anleitung, ſoweit dieſelbe ſich auf harten Talg bezieht, erfolgt.

III. Die Denaturirung des Talgs von ſchmalzartiger Konſiſtenz iſt in folgender Weiſe zu

bewirken :

Nachdem das Faß, deſſen Inhalt denaturirt werden ſoll, aufrecht geſtellt und der obere Boden

deſſelben abgenommen iſt, werden in die Fettmaſſe mit einem geeigneten Bohrer 7 bis 8 ſymmetriſch

vertheilte vertikale Bohrlöcher von 3 cm Weite bis faſt zu dem unteren Boden des Faſſes eingebohrt

und mit der vorgeſchriebenen Menge des Denaturirungsmittels gefüllt.

Hierauf wird der Talg mittelſt eines 20 cm langen und 2 cm breiten Meſſers, welches recht

winklig und mit abwärts gerichteter Schneide an dem unteren Ende einer vertikal gehaltenen Eiſenſtange

von der Länge der Bohrlöcher befeſtigt iſt, durchſchnitten , und zwar in der Weiſe, daß in jedem Bohrloch

mit der Meſſerſtange drei- bis viermal, unter jedesmaliger Drehung der lepteren vor ihrer erneuten Ein

führung in die Deffnung um 60 beziehungsweiſe 45°, auf- und niedergefahren wird, damit die entſtehenden,

um die Bohrlöcher radial und ſymmetriſch vertheilten Einſchnitte ſich mit dem aus dem Bohrloch heraus

fließenden Denaturirungsmittel füllen .

Iſt der zu denaturirende Talg ſo weich, daß die Bohrlöcher vor dem Einfüllen des Denaturirungs

mittels wieder zuſammenfallen würden, ſo ſind ſtatt des Bohrers zwei in einander verſchiebbare, beider

ſeitig offene Meſſing- oder Eiſenröhren anzuwenden, von denen die innere von der 2 ,5 cm weiten äußeren

eng umſchloſſen wird . Beide müſſen an dem einen Ende mit Quergriffen und an dem anderen mit zuge

ſchärften Rändern verſehen ſein . Nachdem die in einander geſteckten Röhren in den Talg eingeführt ſind ,

wird das innere mit Talg gefüllte Rohr herausgezogen , das leere äußere Rohr mit dem Denaturirungs

mittel gefüllt und demnächſt ebenfalls entfernt. Hierauf wird der Talg in der vorher angegebenen Weiſe

mit der Meſſerſtange bearbeitet.

Soweit als Denaturirungsmittel Brennpetroleum zur Anwendung gelangt, iſt , damit das Pe

troleum den Talg hinreichend durchtränken kann, das betreffende Faß einen bis zwei Tage unter amtlicher

Aufſicht zu halten . Sollte bei ſehr niedriger Wintertemperatur der Talg ſo feſt ſein , daß er ein raſches

Eindringen des Petroleums nicht geſtattet, ſo iſt er in einem geheizten Raume unterzubringen und ent

ſprechend längere Zeit unter der amtlichen Aufſicht zu belaſſen . Falls das vorſtehend angegebene, der

Regel nach anzuwendende Verfahren der Denaturirung ausnahmsweiſe wegen der Beſchaffenheit des Talgs

nicht angebracht erſcheinen ſollte, kann harter Talg, nachdem er zuvor aus dem Faſſe vollſtändig ausge

füllt und in eine größere Zahl gleich großer Stücke zerſchnitten worden iſt, mit der vorgeſchriebenen Menge

Petroleum übergoſſen , weicher Talg aber unter fortdauerndem Nachfüllen des Petroleums mit Eiſenſtangen

durchgearbeitet werden.

Soll harter Talg mit Natronlauge denaturirt werden , ſo iſt er mittelſt Stampfers zu zerſchlagen

und mit der etwas angewärmten Natronlauge zu übergießen ; weicher Talg iſt mit der ohne vorgängige

Erwärmung zuzuſeßenden Natronlauge durch geeignete Rührvorrichtungen zu vermiſchen .

3 . Koniul a t -Weſe n .

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs den bisher mit der kommiſſariſchen Verwaltung

des Konſulats in Zanzibar betrauten Konſul Anton zum Konſul daſelbſt zu ernennen geruht.
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Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs den Kaufmann Charles F . Ludwig zum

Konſul in Áberdeen (Schottland) zu ernennen geruht.

Dem Kaiſerlichen Geſchäftsträger von Waldthauſen in Tokio iſt auf Grund des S . 1 des Geſebes

vom 4 . Mai 1870 in Verbindung mit § . 85 des Geſeßes vom 6 . Februar 1875 für die Dauer ſeiner

Geſchäftsführung die Ermächtigung ertheilt worden , bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichs

angehörigen und Schußgenoſſen vorzunehmen und die Geburten , Heirathen und Sterbefälle von ſolchen

zu beurkunden .

Dem Verweſer des Kaiſerlichen Konſulats in Jaſſy , Dragoman Bojinca iſt auf Grund des §. 1 des

Geſekes vom 4 . Mai 1870 für den Amtsbezirk des Konſulats und für die Dauer ſeiner Geſchäftsführung

die Ermächtigung ertheilt worden , bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichsangehörigen vorzunehmen

und die Geburten , Heirathen und Sterbefälle von ſolchen zu beurkunden .

Der Kaiſerliche Konſul Kropf in Cadiz iſt geſtorben .

4 . Polizei Were a.

Außweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Alter und Seimathl
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beftrafung.

Behörde, welche die

Audweiſung

beſchloffen hat.

Datum

des

Xuswelſunge.

beſchluſſes.
der Uusgewieſenen .

-

Auf Grund des §. 362 des Strafgeſebuchs :

1. Jakob Bojanarr, geboren im Jahre 1869 zu Romererau, landſtreichen , Raiſerlicher Bezirks- Praſi- 21. Mai d . I .

Tagner, Polen, dent zu Colmar,
2. David Braun , geboren am 21. Juli 1866 zu Buda , desgleichen , Königlich bayeriſche P0. 10 . Mai d. J .

Tapezierer, peſt, Ungarn , ungariſcher Staatsange. lizei- Direktion München,

höriger,

Johann Czeloth , geboren am 11. Februar 1872 zu desgleichen , Stadtmagiſtrat Nürnberg , 11. Mai d. J .

Konditorgehilfe, Wien , Deſterreich , ortsangehörig eben Bayern ,

daſelbſt,

4 . Anton Glos, geboren am 28. Auguſt 1830 zu Wi. Betteln , Königlich preußiſcher Re. 16. Mai d. J .
Gerbergeſelle, dach , Bezirk Jićin , Böhmen , ortsange. gierungs · Préſident zu

hörig ebendaſelbſt, Magdeburg,

5 . Georg Hößler, Ma: geboren am 1. Mai 1827 zu Eger, Landſtreichen , Königlich bayeriſche Bo. 11. Mai d. J.

ſchinenheizer, Böhmen , Öſterreichiſcher Staatsange. lizei- Direktion München,

höriger,
6 . Karl Preßler , geboren am 24 . Dezember 1859 zu Betteln , Königlich preußiſcher Re- 16 . Mai d. I .

Weber, Römerſtadt, Mähren , ortsangehörig / gierungs • Präſident zu
ebendaſelbſt, Schleswig ,

7. JoſefSchnißberger, geboren am 19. März 1854 zu Stumın, desgleichen , Königlich bayeriſches Be. 14 . Mai 0. .

Tagelöhner, Bezirk Schwaz, Deſterreich, Öſterrei. zirksamt Roſenheim ,

diſcher Staatsangehöriger,

8. Levy Joſua Velle . geboren am 14. November 1866 zu Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re. 3 . Mai d . J.

mann , Schneider. Alkmar, Niederlande, gierungs · Präſident zu

geſelle, Aachen ,

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Central-Blatt

Deutſche Reich .

für das

Herausgegeben

im

Reichsamt des Innern .

Bu beziehen dur dh alle Poſtanſtalten und Buchhandlungen .

XX. Jahrgang. Berlin , Freitag , den 10. Juni 1892. N 24.

Inhalt: 1. Ronſulat-Weſen : Ernennungen ; — Beſtellung

zweier Konſular . Agenten ; - Ermächtigungen zur Vor

nahme von Civilſtands , uften ; - Erequatur. Ertheilung

Seite 413

2 . Rolls und Steuer ,Wefen : Verzeichniß der zur Unter.

ſudung der deklarirten Verſchnitt-Weine und Moſte auf

ihre Eigenſchaft als ſolche ermächtigten Zoll, und Steuer.

ſtellen ; - Abänderung der Vorſchriften , betreffend die An :

wendung der vertragsmäßigen Zollfäße auf Getreide, Holz

Bant-Wefen: Status der deutſchen Rotenbanken Ende
Mai 1892 . . . : 416

· 4. Finanz-Befen: Nachweiſung der Einnahinen des Reichs
für das Etatsjahr 1891/92 .

5. Bolizei-Weſen : Ausweiſung von Ausländern aus dem
.

. . . 418

Reichsgebiet . . . . . . . . . . . . . 419

1. Koniula t : Wei en.

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs den bisherigen Konſul in St. Petersburg ,

Freiherrn von Lamezan , zum General-Konſul für Belgien in Antwerpen , und den bisherigen ſtändigen

Hülføarbeiter im Auswärtigen Amt, Legationsrath Maron , zum Konſul in St. Petersburg zu ernennen

geruht.

Der Kaiſerliche Konſul Schumacher in Concepcion (Chile) hat den Kaufmann Julius Pleich zum

Konſular-Agenten in Traiguen und den Kaufmann Ernſt Geßwein zum Konſular-Agenten in Talcahuano

beſtellt.

Dem Verweſer des Kaiſerlichen Konſulats in Cairo, Vize-konſul Erbgrafen zu Caſtell-Rüdenhauſen,

iſt auf Grund des $. 1 des Geſeßes vom 4 . Mai 1870 in Verbindung mit S . 85 des Geſeßes vom

6 . Februar 1875 für den Amtsbezirk des Konſulats und für die Dauer ſeiner Geſchäftsführung die Er

mächtigung ertheilt worden , bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichsangehörigen und Schußgenoſſen ,

mit Einſchluß der unter deutſchem Schuße lebenden Schweizer, vorzunehmen und die Geburten , Heirathen

und Sterbefälle von ſolchen zu beurkunden .

Dem Verweſer des Kaiſerlichen Konſulats in Tientſin , Dolmetſcher Krauſe , iſt auf Grund des §. 1 des

Geſekes vom 4 . Mai 1870 in Verbindung mit §. 85 des Geſeßes vom 6 . Februar 1875 für den Amts

bezirk des Konſulats und für die Dauer ſeiner Geſchäftsführung die Ermächtigung ertheilt worden ,

62
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bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichsangehörigen und Schußgenoſſen , mit Einſchluß der unter

deutſchem Schuße lebenden Schweizer, vorzunehmen und die Geburten , Heirathen und Sterbefälle von

ſolchen zu beurkunden .

Dem zum Konſul für Dänemark in Danzig ernannten Kaufmann Archibald Jor & ift Namens des

Reichs das Erequatur ertheilt worden.

2 . Zoll - und Steu e r -Weſe n .

ber zur Unterlagang best berlarie

Verzeichnis

der zur Unterſuchung der deklarirten Verſchnitt-Weine und Moſte auf ihre Eigenſchaft als ſolche

ermächtigten Zoll- und Steuerſtellen. (Vergl. Central-Blatt 1892 S . 86 ff.)

Im Königreich Preußen .

Hauptſteueramt zu Königsberg, die Hauptzollämter zu Danzig und Thorn , ſowie Hauptſteueramt

zu Elbing;

Hauptſteueramt Stettin I, die Hauptzollämter Wolgaſt und Stralſund , ſowie Nebenzollamt I. zu

Barth (Hauptamtsbezirk Stralſund) ;

Hauptſteueramt für ausländiſche Gegenſtände zu Berlin und die Hauptſteuerämter zu Branden

burg a . B . und Frankfurt a . D .;

Þauptzođamt zu Inowrazlaw und die Hauptſteuerämter zu Boſen und Bromberg ;

die Hauptzolämter zu Miyslowiß und Katibor, Hauptſteueramt Breslau I, die Hauptſteuerämter

zu Glogau , Oppeln , Liegniß und Görliß , die Nebenzollämter I. zu Deſterreichiſch -Oderberg (Hauptamts

Bezirk Ratibor) und Ziegenhals am Bahnhof (Hauptamtsbezirk Neuſtadt D .- S .) ſowie Steueramt I. zu

Leobſchüß (Hauptamtsbezirk Neuſtadt D .- S .);

HauptſteueramtMagdeburg I und Hauptſteueramt zu Naumburg a . S .;

Hauptzolamt zu Altona ;

die Hauptzolämter zu Leer, Emden , Geeſtemünde und Harburg, die Hauptſteuerämter zu Stade,

Celle, Osnabrück, Verden, Hannover, Hildesheim und Münden, die Nebenzollämter I. zu Norden (Haupt

amtsbezirk Emden) und Neuhaus a. Ď . (Hauptamtsbezirk Stade), ſowie die Steuerämter I. zu Hameln

(Hauptamtsbezirk Hildesheim ) und Göttingen (Hauptamtsbezirk Münden ) ;

die Hauptſteuerämter zu Münſter und Minden und Steueramt I. zu Schwelm (Hauptamtsbezirk

Dortmund) ;

Hauptzollamt zu Malmedy, Hauptſteueramt für ausländiſche Gegenſtände zu Köln , die Haupt=

ſteuerämter zu Coblenz, Trefeld, Düſſeldorf, Elberfeld , Kreuznach, Saarbrüden und Weſel ſowie Steuer

amt I. zu Uerdingen (Hauptzollamtsbezirk Crefeld );

die Hauptſteuerämter zu Biebrich , Caſſel, Frankfurt a. M ., Hanau und Oberlahnſtein , ſowie die

Steuerämter I. zu Wiesbaden (Hauptamtsbezirk Biebrich) und Fulda (Hauptamtsbezirk Hanau) ;

Hauptſteueramt zu Erfurt;

Steueramt I. zu Sigmaringen und Hauptzollamt zu Luxemburg.

Im Königreich Bayern.

Die Hauptzollämter zu Augsburg, Bamberg* ), Landau , Lindau * ), Ludwigshafen a. RH.,

Memmingen , München , Nürnberg, Paſſau * ), Regensburg , Schweinfurt * ) und Würzburg , ſowie die

Nebenzollämter zu Aſchaffenburg , Kaufbeuren *), Kempten * ), Kißingen * ) und Neuſtadt a . H .

Im Königreich Sachſen .

Die Hauptſteuerämter zu Dresden und Meißen und Hauptzollamt Leipzig .

* ) Die mit einem Stern verſehenen bayeriſchen Aemter ſind nur zur Unterſuchung der Verſchnitt-Weine befugt.
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Im Königreich Württemberg.

Die Hauptzollämter zu Friedrichshafen , Heilbronn , Stuttgart und Ulm .

Im Großherzogthum Baden.

Sämmtliche Hauptämter , die Zollabfertigungsſtellen an den Bahnhöfen zu Baſel und Waldshut,

die Unterſteuerämter zu Bruchſal und Raſtatt und die Nebenzollämter I. zu Pforzheim , Offenburg,

Leopoldshöhe und Erzingen.

Jm Großherzogthum Heſſen.

Die Hauptſteuerämter zu Bingen , Darmſtadt, Gießen , Mainz, Dffenbach und Worms und das

Steueramt zu Bensheim .

Im Großherzogthum Medlenburg -Schwerin .

Hauptzollamt zu Roſtod , die Zollerpedition auf dem Bahnhofe daſelbſt, Hauptſteueramt zu

Schwerin , Nebenzollamt I. zu Wismar und Steueramt zu Parchim .

Im Großherzogthum Oldenburg.

Das Hauptſteueramt zu Didenburg und die Hauptzollämter zu Brake und Varel, ſowie das

Steueramt zu Jever .

Im þerzogthum Braunſchweig.

Die Hauptſteuerämter zu Braunſchweig und Wolfenbüttel.

Im Herzogthum Sachſen -Coburg und Gotha.

Das Steueramt zu Coburg.

Im Herzogthum Anhalt.

Das Hauptſteueramt zu Deſſau und die Zollabfertigungsſtelle am Wallwißhafen daſelbſt.

Im Gebiet der freien Hanſeſtadt Bremen.

Die Hauptzollämter zu Bremerhaven und Bremen , ſowie die Zollabfertigungsſtellen Hohethor,

Dberweſer, Weſerbahnhof, Freibezirk und Bahnhof in Bremen .

Im Gebiet der freien und Hanſeſtadt Lübeck.

Das Hauptzollamt zu Lübeck.

Im Gebiet der freien und Hanſeſtadt Hamburg.

Die Hauptzollämter Kehrwieder , St. Annen und Ericus.

In Elſaß - Lothringen.

Die Hauptzollämter zu Diedenhofen , Meß, Altkirch und Saarburg, die Hauptſteuerämter zu

Colmar, Hagenau , Mülhauſen , Saargemünd und Straßburg , die Nebenzollämter I. zu Masmünſter

(Hauptamtsbezirk Altkirch ), Novéant (Hauptamts bezirk Mez), Fentſch (Hauptamtsbezirk Diedenhofen ) und

St. Ludwig (Hauptamtsbezirk Altkirch ), ſowie die Steuerämter I. zu Forbach (Hauptamtsbezirk Saar

gemünd), Žabern (Hauptamtsbezirk Schirmec ), Kayſersberg und Barr (Hauptamtsbezirk Colmar), Geb

weiler (Hauptamtsbezirk Münſter) und Thann (Hauptamtsbezirk Mülhauſen ).

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 25 . Mai d . J. beſchloſſen , in Abänderung der bezüglichen

Vorſchriften in den Ziffern 1 und 2 der Beſtimmungen zur Ausführung des Geſeßes vom 30. Januar

1892, betreffend die Anwendung der Vertragsmäßigen Zollfäße auf Getreide, Holz und Wein – Central

Blatt 1892 S . 73 bis 75 - , die Zuſammenlagerung der nach amtlicher Feſtſtellung am 1. Februar 1892

in öffentlichen und Privatniederlagen aller Art vorhandenen Beſtände von Holz und Wein mit Lager

zugängen von meiſtbegünſtigter Herkunft für zuläſſig zu erklären und zu beſtimmen , daß die Vorſchrift in

Ziffer 5 Abſaß 2 und bezw . 3 a . a . D ., wonach in den Niederlageabmeldungen zu bemerken iſt, daß die

abgemeldete Waare am 1. Februar d . J . in der öffentlichen Zollniederlage zc. vorhanden war, fernerhin

nicht mehr in Anwendung zu bringen iſt.
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4 . Bank

Status der deutſchen N o te n

nach den im Reichsanzeiger veröffentlichten Wochenüber

(Die Beträge lauten
Passiva.

Event.

Sonſtige : Bers

Bezeichnung täglich gegen

der
Brund. Reſerves Noten :

Gegen

30. Aprit
Kapital. | fonds. Umlauf.

| 1892.

|S
a
u
f
e
n
d
e

N
u
i
n
m
e
r

. inge.

dedte

Noten .

Gegen

30. April

1892.

fällige 30. April

Ber .

bindlid .

Feiten | Gegen

mit 80 . April

Kündis 1892.

gungss

frift.

Ver .

bindlics

keiten .

bindlid

Sonſtige
| Gegen Sunme Gegenteiten

aus

30. Aprill der 30. April ,weitere
Paſſivi .

• 1892. Paffiva. 1892 . gebe
inla ..

biſchen

Wechſeln

Banten. 1892.

U

2 3 . 4. 5 . 6 . 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 . 15. 16 . 17 .

+
I

2574 360 - 50

7138 – 2 096)

- 1 - 1

1 506

1 Reichsbank . . . . . . ! 120 000

2 Städt. Bank zu Breslau | 3 000

3 Frankfurter Bant . . . . 18 000

Bayeriſche Notenbant 7500

Sådsfiice Bank zu Dresden 30 000

| Württembergiſche Notenbank 9 000

Badiſche Bank . . . . . 9000

-

571

+

30 000 928 023 -- 71249

600 1890 - 49

11 569 – 1066

1 629 60 444 - 2249

4 463 46 969 + 989

719 22 809 – 1045

1 629 12 849 – 704

1789 12 115 – 1774

603 3142 - 303

T
I
T
I

+I
I
I

i

- -- 12 055 617143 + 81 905

998 - 72 183 - 11

6850 – 1191 7070* + 727

23 340 - 2601 7563 + 372

14 602 - 355 14 796 + 2 429

10018 + 30 1 406 + 357

8371 - 456 2 184

7 693 - 901 107* - 276

2 235 - 149 2821 + 165

I
I

+T
ī
ņ
ķ

+

15 246 - 1708

3 170 - 694 1 698 336 + 9962

33 - 10066 - 100

140 + 78 48 417 – 2357

2748 - 1122 79881 - 2 999

434 + 28 111 908 + 1 738

318 + 31 34 265 – 664

279 + 31

372 + . 2: 30055 – 2026

173 - 20 18 514 – 406

1320

+
I
L
I

+
I
I
I
I

+

13 7 1146

- 25 941 2 685

8 Bant für Süddeutſchland . 15 672

-

.

1275 -

1 534

9 Braunſchweigiſche Bank. | 10 500 218 1478

+

Buj.mmen . | 222672 45 9321099 810 - 77 450 74 107 - 17 750 653 273 + 85 485 28 032 – 4 109 7667 - 1644 2057 386 + 2 282 10497

"

Beme r k ung e ti.

Zu Spalte 5 *: Davon in Abſchnitten zu 100 l . = 759 449 800 M ,

- 500 . = 29 811 000 M . (bei den Banken Nr. 1, 3, 5 ),

- 1000 · = 308 798 500 M . ( . . . . 1, 2 , 3).

Zu Spalte 9 Nr. 3*: Darunter 131 800 h . noch nicht zur Einlöſung gelangte Guldennoten .
Zu , 9 . 8 * : . 92 023 M . . . . . . Gulden : und Thalernoten .
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Weſe n.

b a n ken Ende Mai 18 9 2

fichten , verglichen mit demjenigen Ende April 1892.

auf tauſend Mark.)
Activa .

Sonſtige
| GegenMetaff.

30 . april

1892.

Reichs. | Gegen Noten

faffen . 30 . April anderer

jcheine. I 1892. | Banten.

Begen

30. April

1892.

egen Gegen

Wechſel. 30. april | Lombard. 30. April

1892. 1892.

Begen

Effekten . 30. april

1892.

Gegen | Sumine

30. April der

1892 . Aftiva .

Gegen

30 . April

stand. Attiva .

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

,

1892 .

18 . 19. 20 . 21 . 22 23. 24 . 25 . 26 . 27. 28 . 29. 30 . 31. 32. 33.

l
e
s

28 632 + 3 150 102 369 7047 -

1

350 32 992 +

+ 1

998 112 + 47 390

689 + 3

4096 - 322

9 595

202

– 1418

+ 26

+

3 551 40 +

+1 +

525 875 – 34 001

5660 - 230

28 183

38 775 - 3

| - 2
7417

+ 40 3 065

1 1 1 +

2140

1 +

1613

+

34 216 + 2 401

21 926 - 390

I
I
I

+1++ī

473 -

+
I
I
I

+
I
I
I

3 7968 764

!

6 124

+1

1041 704 622 [ + 11 764 1

1 10 176 - 88 2

48 955 - 2 354 3

79 884 - 2 999 4

111 908 + 1

34 265 - 664

25 941

30 055

18 514 - 450 ! 9

9 968 + 1917

1 – 1 269

+

+

+

19 843

1 + +

1

1 52

1 + '

17 898

17 873

685

1 935

2063 -

9059 +

195 - +1
1

.

1

1 37

1 + 1

16 68 - 65 5788 - 2518 242

1 1 1

16

1 079 580 + 48 344 29 579 + 2880 24 860 – 2608 728 659 -- 40953125 627 – 2 832-
409531 18 439 - 100757576 + 231 2061 320 + 4055

1300 – 2608/
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3 . Fin a n } -Weſe n .

Nachweiſung der zur Anſchreibung gelangten Einnahmen (einſchließlich der kreditirten Beträge)

an Zöllen und gemeinſchaftlichen Verbrauchsſteuern ſowie anderer Einnahmen im Deutſchen Reich
für das Etatsjahr 1891/92.* )

Bezeich nung

Die

Soll-Einnahme

beträgt
für

das Etatsjabr

1891/92

Ausfuhr:

Vergütungen

Bleiben

Einnahme

im

vorigen

Etatsjahre

(Spalte 4 )

Differenz
zwiſchen den

Spalten 4
und 5 ,

+ mehr
- weniger

der

E in na h me n.

M .M

3 .

M .

5 .• 2 . 4 .

U . . . . . . . .

+

Il I
l

DUIDELI . . . . . . .

Il
I
I
!!

Zölle . . . . . . . . . . . . . . 406 739 416 290 975 406 448 441 i 389 423 844 + 17 024 597

Tabadſteuer : · · · · · · · -
·

505 944
·

11 568 986 131 746
·

11 437 240 11 943 184

Zucker-Materialſteuer . . . 88 096 640 81 759 633 . 6 337 007 ! 16 122 501 - 9 785 494

Verbrauchsabgabe von Zuder · · · · · 56 083 214 83 658 55 999 556 54 729 676 + 1 269 880

Salzſteuer . . . . . . . . 43 655 087 72 591 43582 496 42 977 923 + 604 573

Maiſchbottich- und Branntweinmaterialſteuer 32 412 550 8 801 037 23 611 513 21 044 111 + 2 567 402

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zu:

ſchlag zu derſelben · · · · · · · · 116 138 335 117 028 116 021 307 1 123 856 503 - 7835 196

Brauſteuer . . . . 25 874 061 112 935 25 761 126 25 905 849 - 144 723

Uebergangsabgabe von Bier . . . , 3 411 918 3411 918 3 350 105 + 61 813

Summe 783 980 207 | 91 369 603 692610 604 689 353 696 + 3 256 908

Spielkartenſtempel . . . . . . . . . 1 324 221 1275 769 | 48 452

Wechſelſtempelſteuer . . . . . . . . . 8 175 592 7 818 645 + 356 947

Stempelſteuer für
a ) Werthpapiere . 4 583617 5 330 155 - 746 538

6) Kauf- und ſonſtige Anſchaffungsgeſchäfte 11 021 162 13 455 964 2 434 802

c ) Looſe zu

Privatlotterien . . 1 473 201 550 322 + 922 879

Štaatslotterien . . . . . . 7 327 267 7 132 648 + 194 619

Poſt- und Telegraphen Verwaltung . . 234 997 962 224 722 296 + 10 275 666

Reichs-Eiſenbahn -Verwaltung . : . . 57 469 525 54 670 105 1 + 2 799 420

Anmerkung : Die zur Reichskaſſe gelangte Iſt- Einnahme abzüglich der Ausfuhrvergütungen und Verwaltungskoſten
beträgt bei den nach bezeichneten Einnahmen für das Etatsjahr 1891/92 :

Differenz zwiſchen den
8 e 3 e i đ t u n g Iſt-Einnahme Iſt-Einnahme Spalten 2 und 3,

der
für das Etatsjahr

im vorigen Etatsjahre1891 /92
+ mehr

- weniger
E in na hme n.

it. M .

3.

Zölle . . . . . . . + 10183 352. . . 368 286 976. . 378 470 328. . .
Tabadſteuer . . . . . 11 043 09111 481 686

. 438 595
. . . .

Zuder Materialſteuer : : : . . . . .
. .

9 805 652 6 364 774 3 440 878

Verbrauchsabgabe von Zuder . . . . . . . 55 139614 52 191 737 2 947 877

Salzſteuer . . . . . . . . . . . . . 42 866 198 41 988 020 878 178

Maiſchbottiche und Branntweinmaterialſteuer . . 19 336 321 16 999 066 2 337 255

Verbrauchsabgabe von Vranntwein und Zuſchlag
zu derſelben . . . . . . . . . . 99 504 868 103 377 261 3872 393

Brauſteuer und Uebergangsabgabe von Bier . . 24 772 015 24 838 365 66 350

Summe 641 376 682 625 089 290 + 16 287 392

Spielkartenſtempel . . . . . . . . . . . 1 245 431 1 203 900 41 531

* ) Die entſprechende Nachweiſung für das Vorjahr 1890/91 ſiehe Central-Blatt für 1891, Seite 138.

M .

2 .

+
+

+
+

+
+

I
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5 . Polizei-Weje n.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Alter und Heimathl
a
u
f
e
n
d
e

N
r

1

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloffen hat.

Datum

des

Ausweiſung8.

bеfФluffев.der Ausgewieſenen.

-

a) Auf Grund deß §. 284 des Strafgeſeßbuchs:

1 . Angelo Vittore, Igeboren am 17. September 1857 zu gewerbåmäßiges Kaiſerlicher Bezirks-Präfi- 12 . Mai d . J .

Erdarbeiter , Dlgiate , Provinz 'Como, Italien , Glüdſpiel, dent zu Colmar,

italieniſcher Staatsangehöriger,

b ) Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs :

2 . Johann Bechyna, geboren am 13. April 1854 zu Hermann- Betteln , Königlich preußiſcher 23 . April d. J .

Schneider, Mieſtez, Bezirk Pardubiß , Böhmen , Polizei-Präſident zu

| ortsangehörig zu Pelautſch , ebendaſelbſt. Berlin ,

3. Johann Böd , geboren am 14. Auguſt 1867 zu St. þu: Landſtreichen , Königlich bayeriſches Be- 12 . Mai d . J .

Meßgergeſelle, bert, Bezirk Salzburg, Defterreich , orts . zirksamt Mühldorf,

angehörig ebendaſelbſt,
Joſef Dejonghe, geboren am 26. Auguſt 1849 zu Brüſſel , desgleichen , Kaiſerlicher Bezirks -Präſi. 25 . Mai d . J.

Färbergeſelle, | Belgien , ortsangehörig ebendaſelbſt, 1 dent zu Meß,

5. Schmul Drob . 19 Fabre alt, aus Czechanowo, Kreis desgleichen , Königlich preußiſcher Re- 26 . April d . J .

giener (Simon | Plod , Polen , ruſſiſder Staatsange. gierungs-Präſident zu

Šternberg ), höriger, Boſen ,

Scubmacher und

Vorbeter ,

6 . Franz Edelt, Gold, geboren am 25 . Februar 1872 zu Auſſig desgleichen , Königlic preußiſcher Re: 9. Mai d. J.

arbeiter, a . Elbe, Böhmen , ortsangehörig zu gierungs-Präſident zu

Augezd, Bezirk Leitmeriß , ebendaſelbſt, Stade,

7. Georg Friedrich geboren am 21. Oktober 1848 zu Braven: desgleichen , Königlich preußiſcher Re. 25 . Mai d. J .

Klein , Invalide, hagen , Niederlande, ortsangehörig eben . gierungs- Präſident zu

daſelbſt, Düſſeldorf,

8 . Jatob gen . Auguſt lgeboren am 19 . Februar 1865 zu Robr. Betteln , Königlich preußiſcher Re- 21. Mai d. J.

Ruhn , Kutider Tchach , Kanton St. Gallen , Schweiz. gierungs · Präſident zu

früber Molkereige. | ortsangehörig zu Jonſchwil, ebendaſelbſt, Aurich,

hilfe,
9. Karl Marhold , geboren am 15 . Dezember 1833 zu desgleichen , Königlich bayeriſches Be. 18 . Mai d . J .

Tiſchler, | Neuknin , Bezirk Pribram , Böhmen , zirksamt Tölz,

ortsangehörig ebendaſelbſt,

10. Johann Neufeind, geboren am 18. April 1854 zu Mül- Landſtreichen , Kaiſerlicher Bezirks-Präſi. 24. Mai d. J.

Fabritarbeiter, hauſen , Elſaß, ortsangehörig zu Troyes, dent zu Colmar,

Frankreich , franzöſiſcher Staatsange.

höriger,

11. Karl Stulina, geboren am 6 . Januar 1856 zu Pudlau, desgleichen , Königlich preußiſcher Re- 21. Mai d. J.

Handlungsgehilfe, Bezirk Freiſtadt, Deſterreich Schleſien , gierungs : Präſident zu

öſterreichiſcher Staatsangehöriger, Poſen ,

Berlin, Carl Heymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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2 . fina nz- W efe n .

Nachweiſung der zur Anſchreibung gelangten Einnahmen (einſchließlich der kreditirten Beträge) an

Zöllen und gemeinſchaftlichen Verbrauchsſteuern ſowie anderer Einnahmen im Deutſchen Reich

für die Zeit vom 1 . April 1892 bis zum Schluſſe des Monats Mai 1892 .

Bezeichnung

der

Ausfuhr.

Die Soll.

Einnahme beträgt

vom Beginn des
Etatsjahres bis

zum Schluſſe des
obengenannten

Monats

Bleiben

Einnahme

in demſelben

Zeitraum

des Vorjahres

(Spalte 4 )

Differenz

zwiſchen den
Spalten 4

und 5 ,

+ mehr

- weniger

Vergütungen

Einnahmen.

M

1 . 2 .

62 172 405

1 309 358

2 843 500

8 175 456

5 672 987

4 321 942

48 260

12002

20 608 142

12 467

2 799

1 179 404

62 124 145

1 297 856

- 17 764 642

8 162 989

5 670 188

3 142 538

57 083 353

1 192 242

- 21 217 783

8 613 255

5 775 932

2 801 260

++ +
1
1
+

5 040 792

105 114

3 453 141

450 266

105 744

341 278

16 887 841

4 460 619

535 679

21661

3045

16 866 180

4 457 574

535 679

20 541 098

• 4 527 485

530 164

3 674 918

69 911

5 515+

+

Zölle . . . . . · · · · · ·
Tabadſteuer · · · · · · · · . . .
Zudermaterialſteuer . : : · · · · · ·

Verbrauchsabgabe von Zuder . .
Salzſteuer . . . . . . . . . . . .

Maiſchbottich - und Branntweinmaterialſteuer
Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zu

ſchlag zu derſelben . . . .
Brauſteuer mit wen Bier :
Uebergangsabgabe von Bier . . . . . . . . .

Summe .
Svielfartenſtempel . . . . . . . . .

Wechſelſtempelſteuer · · · · · · · · ·

Stempelſteuer für

a) Werthpapiere .

b) Rauf- u. ſonſtige Anſchaffungsgeſchäfte
c) Looſe zu :

Privatlotterien . . . .
Staatslotterien . . . . . . .

106 379 787 | 21 887 780 1 +84 492 007

173 731

1 315 398

1
1

79 847 006

187 843

1 363 431

+ I

4 645 001

14 112

48 033

558 519

1 651 270

582525

2 098 055

24 006

446 785

I
I

+1

289 376

710 842

117 700

1124 884

171676

414 042

Anmerkung. Die zur Reichskaffe gelangte Iſt - Einnahme abzüglich der Ausfuhr- Vergütungen und Verwaltungs.

koſten beträgt bei den nachbezeichneten Einnahmen bis Ende Mai 1892:

Bezei de nung

der

E in n a 5 m e n .

Jſt- Einnahme vom

Beginn des Etatsjahress
Iſt-Einnahme in

bis zum Schluſſe des demſelben Zeitraum des

obengenannten Monats Vorjahres

Differenz zwiſchen den

Spalten 2 und 3 ,

+ mehr

- weniger

1 . 2 . 3 . 4 .

zölle .

Tabadſteuer . . . . . . . . · · · ·

Zuđermaterialſteuer .
Verbrauchsabgabe von Zucker . . . . . . .
Salzſteuer . . . . . . . . .

ottish, uni Branntweinmaterialſteuer . .

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zuſchlag
zu derſelben . . . . . . . . . .

Brauſteuer und Uebergangsabgabe von Bier . .

Summe .
Spielkartenſtempel . . . . . . . . . . .

55 911 020

1 342 612

26 645 420

10 072 398

6 672 720

4 075 511

48 669 844

1 391 905

21 384 283

11 160 080

6 813 942

3 845 451

+1+
1
1
+

7 241 176

49 293

5 261 137

1 087 682

141 222

230 060

1

17 051 883

4 246 165

18 204 669

4 302 077

1 152 786

55 912

126 017 729 + 10 245 478
224 943

115 772 251

237 042 12 099
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3 . 2011. und Steuer -Weſe n .

Der Bundesrath hat in ſeiner heutigen Sißung beſchloſſen , die nachſtehende

Branntwein -Gebühren -Ordnung

mit der Maßgabe zu genehmigen, daß dieſelbe am 1. Juli d . J. in Kraft tritt und von dieſem Zeitpunkte

an alle entgegenſtehenden Beſtimmungen außer Anwendung kommen .

Berlin , den 17. Juni 1892.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: Freiherr v . Malbahn .

Beſtinis

mungen .

pflicht.

Branntwein -Gebühren-Ordnung.

§. 1. Die ſteuerliche Kontrole der Brennereien , der Branntwein - Privatlager, der Reinigungs - 1. Allgemeine

anſtalten und der anderen Gewerbsanſtalten , in denen unter ſteuerlicher Aufſicht ſtehender Vranntwein m

verarbeitet wird , die amtlichen Abfertigungen von Branntwein und Branntweinfabrikaten (einſchließlich der

Denaturirungen ), ſowie die amtliche Begleitung und Bewachung von Branntweinſendungen erfolgen , ſo

weit der §. 3 dieſer Drdnung nicht Ausnahmen vorſchreibt, gebührenfrei.

S. 2 . Den Anträgen der Gewerbetreibenden auf Vornahme amtlicher Abfertigungen u . ſ. w .

iſt nach Maßgabe des Bedürfniſſes und der verfügbaren Beamtenkräfte mit thunlicher Beſchleunigung zu

entſprechen .

Soweit nach dem Ermeſſen der Direktivbehörde für einzelne Gewerbebetriebe die dauernde An

weſenheit von Beamten erforderlich erſcheint, ſind ſtändige Beamte hierfür zu beſtellen .

$. 3. Gebühren ſind zu erheben , wenn es ſich um eine Entſchädigung für den Mehraufwand 11. Gebühren

an Beamtenkräften handelt, den die Verabſäumung geſeßlich den Betheiligten obliegender Verpflichtungen

oder die Geſtattung einer Ausnahme von den Vorſchriften der Branntweinſteuergeſeße und der dazu

erlaſſenen Ausführungsvorſchriften, insbeſondere die Bewilligung einer Erleichterung oder Begünſtigung

in der Steuerbehandlung zur Sicherung des Steueraufkommens nothwendig macht.

Insbeſondere ſind Gebühren zu erheben :

a ) für die Ueberwachung einer Brennerei, wenn dieſe gemäß §. 7 des Branntweinſteuergeſeßes

vom 24 . Juni 1887 unter dauernde Kontrole geſtellt iſt;

b ) für Abfertigungen ,welche in einer Brennerei oder in einem nicht am Wohnſiße der Abfertigungs

beamten befindlichen und nicht mit ſtändigen Beamten beſeften Privatlager oder in einer eben

ſolchen Reinigungsanſtalt auf Antrag an anderen als den hierfür feſtgeſeßten Tagen aus

geführt werden .

Die Abfertigungstage für die nicht am Wohnſiße der Abfertigungsbeamten befindlichen

und nicht mit ſtändigen Beamten beſeften Privatlager und Reinigungsanſtalten werden ebenſo ,

wie die Termine für die Feſtſtellung des in den Brennereien erzeugten Branntweins, nach

Anhörung der betheiligten Gewerbetreibenden durch den Bezirks -Oberkontrolör mindeſtens auf

die Dauer eines ganzen Monats im voraus beſtimmt.

Gebühren ſind nicht zu erheben , wenn es ſich nur um eine Verlegung des Abfertigungs

termins handelt, oder wenn die Abfertigungen nur gelegentlich , bei einer durch die Noth

wendigkeit der Vornahme nicht gebührenpflichtiger Amtshandlungen herbeigeführten Anweſenheit

der Beamten in der Gewerbsanſtalt erfolgen ;

c ) für amtliche Abfertigungen - einſchließlich der bei Umladungen , Zuladungen , Leichterungen ,

Verſchlußverleßungen u . 1. w . während des Transports erforderlichen Amtshandlungen – an

anderen Orten als der ordentlichen Amtsſtelle, der Brennerei, dem Privatlager oder der

Reinigungsanſtalt, ſowie außerhalb der erlaubten Löſch - und Ladepläke .

63*
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Die Erhebung einer Gebühr findet jedoch für diejenigen Abfertigungen , welche am

Wohnſiße der damit beauftragten Beamten "ausgeführt werden und für gewöhnlich an der

Amtsſtelle vorzunehmen wären , nicht ſtatt, ſofern deren Vornahme an der Ämtsſtelle aus

dienſtlichen Rückſichten nicht ausführbar oder unzweckmäßig erſcheint.

d ) für an ſich gebührenfreie Abfertigungen , ſofern ſie auf Antrag über den Zeitraum von zehn

Stunden für den Kalendertag hinaus ſtattfinden , bezüglich der überſchießenden Zeit ;

e ) für amtliche Abfertigungen an Sonn - und Feſttagen ;

f) für die amtliche Bewachung eines unter ſteuerlichem Mitverſchluſſe ſtehenden Privatlagers für

Branntwein , ſofern die Bewachung auf Antrag des Lagerinhabers eintritt, damit Arbeiten in

dem Lager ausgeführt werden ;

g ) für die Ueberwachung des Betriebes einer Gewerbsanſtalt an Stelle der Denaturirung von

Branntwein , ſowie für die Ueberwachung der Herſtellung von Fabrikaten , welche mit dem

Anſpruche auf Steuervergütung für den darin enthaltenen Branntwein ausgeführt oder nieder

gelegt werden ſollen ;

h ) für die amtliche Begleitung oder Bewachung unter Steueraufſicht ſtehender Sendungen .

Befreit bleiben jedoch :

1. die amtliche Begleitung zwiſchen dem Grenzausgangsamte und der Zollgrenze;

2 . die an gebührenfreie Abfertigungen ſich unmittelbar anſchließenden oder ſolchen unmittelbar

voraufgehenden amtlichen Begleitungen ,

a ) zwiſchen einer Brennerei, einem Privatlager und einer Reinigungsanſtalt deſſelben

Ortes und zugleich deſſelben Beſikers , ſofern der von der Sendung zurückzulegende

Weg nicht mehr als ein Kilometer beträgt,

B ) von Branntweinſendungen , die auf der am Drte des Betriebes oder Lagers befind

lichen Eiſenbahnſtation ankommen oder abgehen und unter amtlicher Aufſicht von oder

nach dieſer Station übergeführt werden ;

3 . die Schiffsbegleitungen und Schiffsleichterungen auf dem Rheine und deſſen konven

tionellen Nebenflüſſen , inſoweit nicht die Fahrt ohne zwingenden Grund vom Schiffs

führer verzögert oder unterbrochen wird , beziehungsweiſe die Leichterung nicht durch ein

Verſchulden des Schiffsführers nothwendig geworden iſt;

4 . die Schiffsbegleitungen auf den zum Zollgebiet gehörigen Theilen der Unterelbe und

der Unterweſer nach Maßgabe der in den Zollregulativen für die Unterelbe und Unter

weſer hinſichtlich des Zollverkehrs getroffenen Beſtimmungen .

. 4 . Die Höhe der Gebühren beträgt:

a ) bei gebührenpflichtigen Amtshandlungen aller Art am Stationsorte oder in einer Entfernung

von weniger als 2 km von ſeiner Drtsgrenze oder , falls den betreffenden Beamten ein

Dienſtbezirk zugewieſen iſt, in dieſem Dienſtbezirk, für Aufſeher und Beamte gleichen oder

niederen Ranges für jede angefangene Stunde 30 Pfennig, höchſtens jedoch 3 Mark für den

Kalendertag und den Beamten , für Beamte höheren Ranges das Doppelte.

Bei an ſich gebührenfreien Amtshandlungen iſt die auf den Hin - und Rückweg verwendete

Zeit niemals mit in Anſatz zu bringen , bei an ſich gebührenpflichtigen Amtshandlungen alsdann,

wenn der Ort der Amtshandlung außerhalb des Stationsortes der mit der Abfertigung beauf

tragten Beamten liegt;

b ) bei gebührenpflichtigen Amtshandlungen außerhalb des Stationsortes in einer Entfernung von

2 km oder mehr oder , wenn es ſich um Beamte mit Dienſtbezirk handelt, bei Dienſtleiſtungen

außerhalb dieſes :

1 . für die Begleitung von Branntweinſendungen auf der Eiſenbahn oder dem Land- oder

Waſſerwege, wenn die Begleitung einſchließlich der zum Antritt der Begleitung etwa noth

wendigen Hinreiſe und der Rückreiſe nach der Station nicht länger als 8 Stunden dauert,

1 ,50 Mark, bei längerer, jedoch 24 Stunden nicht überſchreitender Dauer, ſowie für jede

weiter angefangenen 24 Stunden 3 Mark;

2 . für alle ſonſtigen Amtshandlungen ſind Gebühren in Höhe der den ausführenden Beamten

nach den landesrechtlichen Beſtimmungen zuſtehenden Tagegelder zu erheben .

§ . 5 . Wird der Transport einer unter amtlicher Begleitung abgelaſſenen Branntweinſendung

oder die Vornahme einer gebührenpflichtigen Amtshandlung ohne zwingenden Grund von den betheiligten

III. Ge

bührenbetrag.

a ) Gingels

gebühren .

von weniger
zugewieferie ve'

angefangeneseamte
höherensie auf der einen

Amtshant
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Waarenführern oder ſonſtigen Privatperſonen verzögert oder unterbrochen , ſo kann für die Zeit der

Verzögerung oder Unterbrechung der Gebührenſaß im . 4 unter a und b i verdoppelt werden . Die

Entſcheidung über die Anwendbarkeit des höheren Gebührenſaßes fteht vorbehaltlich der Berufung auf

die höhere Inſtanz der die Gebühr erhebenden Amtsſtelle zu .

S . 6 . ' Die oberſten Landesfinanzbehörden ſind ermächtigt, die im $ . 4 unter a und b 1 an

geordneten Gebührenſäße zu erhöhen , ſofern ſie dem entſtehenden Mehraufwande gegenüber zu gering

erſcheinen .

S. 7. Erwachſen der Steuerverwaltung für die mit der Ausführung gebührenpflichtiger Amts

handlungen beauftragten Beamten Ausgaben an Fuhrkoſten , ſo erhöhen ſich die Gebühren um den Betrag

dieſer Ausgaben .

Dem Zahlungspflichtigen bleibt überlaſſen , ſtatt Entrichtung der Fuhrkoſten für die angemeſſene

Beförderung der Beamten ſelbſt Sorge zu tragen .

$ . 8 . Sind zu einzelnen gebührenpflichtigen Amtshandlungen , welche für gewöhnlich von Auf

ſehern oder Beamten gleichen oder niederen Ranges ausgeführt werden , in Ermangelung ſolcher höhere

Beamte verwendet worden, ſo gelangen gleichwohl nur die Säße für die erſteren zur Erhebung.

§. 9 . Werden zu einem Geſchäfte mehrere Beamte gleichzeitig erforderlich , ſo iſt die Gebühr für

jeden von ihnen zu berechnen und einzuziehen. Dasſelbe gilt, wenn zu einem Geſchäfte mehrere Beamte

wegen der nothwendigen Ablöſung nach einander verwendet werden ; jedoch darf alsdann an Gebühren ,

die nach der Stundenzahl zu berechnen ſind (vergleiche §. 4 unter a und b 1), im ganzen nicht mehr

erhoben werden , als wenn ein Beamter das Geſchäft allein ausgeführt hätte.

Bei gleichzeitiger Bewachung mehrerer Schiffe 2c . durch denſelben Beamten iſt die Gebühr nur

einmal zu berechnen und auf die einzelnen Schiffe 2c. gleichmäßig zu vertheilen .

. 10 . Bei Schiffsbegleitungen iſt der Schiffsführer verpflichtet, die Begleiter an den üblichen

Mahlzeiten unentgeltlich theilnehmen zu laſſen .

* $. 11. Werden zu gebührenpflichtigen Amtshandlungen Beamte ſtändig erforderlich, ſo haben b) Bera

die betheiligten Gewerbetreibenden vom Beginn der ſtändigen Dienſtthätigkeit ab in der Regel nicht die roſtenbeiträge.

Säße des Š. 4 , ſondern für jeden Beamten einen Verwaltungskoſtenbeitrag in Höhe des Durchſchnitts

einkommens der Kategorie des verwendeten Beamten nach Beſtimmung der Direktivbehörde zu zahlen .

Das Gleiche gilt von denjenigen Fällen , in welchen Inhaber von Privatlagern oder Branntweinreinigungs

anſtalten über das von der Direktiv behörde anerkannte Bedürfniß hinaus die Bereithaltung ſtändiger

Beamtenkräfte beantragen . Wird in einzelnen Fällen die volle Dienſtthätigkeit des ſtändig bewilligten

Beamten von dem Gewerbetreibenden nicht in Anſpruch genommen und liegt gleichzeitig die Möglichkeit vor,

den betreffenden Beamten anderweit dienſtlich nußbringend zu verwenden , ſo kann nach der Beſtimmung der

oberſten Landesfinanzbehörde der von dem Gewerbetreibenden zu entrichtende Verwaltungskoſtenbeitrag

auf einen angemeſſenen Bruchtheil des vollen Durchſchnittseinkommens beſchränkt werden.

Bei Bewilligung ſtändiger Beamten auf Koſten der Gewerbetreibenden ſind legtere zu verpflichten ,

im Falle die ſtändige Dienſtthätigkeit oder Bereithaltung auf ihren Antrag endgültig aufhören ſoll, dies

dem zuſtändigen Hauptamte drei Monate vorher anzuzeigen und die Verwaltungskoſtenbeiträge bis zur

anderweiten Unterbringung der Beamten , längſtens jedoch für einen dreimonatlichen Zeitraum , vom Beginn

des auf die Anzeige folgenden Monats ab gerechnet, weiterzuzahlen .

Falls auf Antrag eines zur Zahlung eines Verwaltungskoſtenbeitrages verbundenen Gewerbe

treibenden die Ausdehnung der Amtshandlungen über die regelmäßige Abfertigungszeit (ſiehe g . 3 unter d )

hinaus oder die Vornahme von Abfertigungen an Sonn - und Feſttagen (ſiehe g. 3 unter e ) bewilligt

wird , ſind für die überſchießende beziehungsweiſe für die ganze Zeit Einzelgebühren gemäß § . 4 einzu

ziehen . Für alle anderen , in der Betreffenden Gewerbsanſtalt ſelbſt vorzunehmenden Amtshandlungen

derjenigen Beamten , deren Dienſteinkommen als Verwaltungskoſtenbeitrag voll erſtattet wird, ſind Einzel

gebühren nicht zu erheben .

§. 12. Die' den SS. 3 bis 11 zu Folge aufkommenden Gebührenbeträge ſind für Landesrechnung IV. Ber:
rechnung der

zu vereinnahmen . Gebühren .

urturingung der Beamtenute noorher anzuzeigen und die VerwaltunadPa
lit
.com



426 -

Veränderungen in dem Stande oder den Befugniſſen der Zoll- und Steuerſtellen .

Im Königreich Preußen.

Es iſt ertheilt worden :

dem Steueramt II. zu Bacharach im Bezirk des Hauptſteueramts zu Kreuznach die Befugniß

zur Erledigung von Begleitſcheinen II über Wein und Cognac,

dem Steueramt I. zu Lyck im Bezirk des Hauptzollamts zu Proſtken die Befugniß zur Erledigung

von Begleitſcheinen I über inländiſches und ausländiſches Salz ,

der Zollabfertigungsſtelle am Hafenkanal zu Neufahrwaſſer die unbeſchränkte Befugniß zur

Vornahme von Zolabfertigungen aller Art im Eiſenbahnverkehr, die Befugniß, über ſeewärts eingehende

oder aus den dortigen Niederlagen abgefertigte, zum unmittelbaren Ausgange nad Rußland auf der

Eiſenbahn unter Wagenverſchluß angemeldete Güter Begleitſcheine 1 auf ſich ſelbſt auszuſtellen und nach

weiterer Abfertigung bei den Grenzzollämtern zu Ditlotſchin bezw . Jlowo gemäß §. 43 des Eiſenbahn

Regulativs auch zu erledigen , und die Befugniß , Waaren der Tarifnummer 22f, g 1, g2 und der Án

merkung zu f und g nach §. 3 des Zolltarifgeſeßes zu anderen als den höchſten Zollſäßen abzufertigen ,

der Zollabfertigungsſtelle am Hafenbaſſin zu Neufahrwaſſer die unbeſchränkte Befugniß

zur Vornahme von Zolabfertigungen aller Art im Eiſenbahnverkehr,

dem Hauptſteueramt zu Halle a . S . und dem Steueramt i. zu Uelzen im Bezirk des Haupt

ſteueramts zu Lüneburg die Befugniß zur Unterſuchung der deklarirten Verſchnitt-Weine und Moſte auf

ihre Eigenſchaft als ſolche, ſowie

nachſtehenden Amtsſtellen die Befugniß zur Erledigung von Begleitſcheinen I über unterſuchte

Verſchnitt-Weine und Moſte: den Steuerämtern I. zu Boppard, Cochem , Zell (Hauptamtsbezirk

Coblenz), Linz (Hauptamtsbezirk Neuwied) und Sobernheim (Hauptamtsbezirk Kreuznach ), ſowie den

Steuerämtern II. zu Á hrweiler, Sinzig (Hauptamtsbezirk Coblenz) und Bacharach (Hauptamtsbezirk

freuznach ), ferner den Steuerämtern 1. zu Caub, Eltville, Hochheim , Homburg v. 8 . H ., Rüdes

heim (Hauptaintsbezirk Biebrich ) und zu Ems (Hauptamtsbezirk Oberlahnſtein ).

Die Befugniß des Steueramts I. zu Pinneberg im Bezirk des Hauptzollamts zu Altona zur

Erledigung von Begleitſcheinen I über Eiſenbleche ſowie zur Ausfertigung von Begleitſcheinen I über

Eiſenblechwaaren iſt zurückgezogen worden .

Für die neu errichtete Weſtpreußiſche Zucker- Raffinerie von D . Wanfried in Danzig iſt die daſelbſt

vorhandene Zuđerſteuerſtelle zuſtändig .

Die für die Zuckerfabriken in Sandhof und Altfelde zuſtändige Zuckerſteuerſtelle zu Marienburg

iſt aufgehoben und für die erſtere Fabrikmit dem Steueramt I. zu Marienburg, für die leştere mit dem

Þauptſteueramt zu Elbing verbunden worden .

Im Königreich Bayern.

Zu Berg im Bezirk des Hauptzollamts zu Landau iſt eine Uebergangsſtelle mit der Befugniß

zur Eingangsabfertigungvon Bier ſowie zur Ausſtellung von Ucbergangsſcheinen über Bier errichtet worden .

Im Herzogthum Sachſen -Meiningen.

Den Uebergangsſteuerämtern zu Ritſchenhauſen und Probſtzella und der Uebergangsſtelle

in Leheſten iſt die Befugniß zur Abfertigung von Üebergangsſcheinſendungen unter Wagenraumverſchluß

und dem Uebergangsſteueramt in Ritſchenhauſen die Befugniß zur Geſtattung von Aus - und Umladungen

der unter Wagenverſchluß beförderten Güter — 9. 65 des Vereinszollgeſeßes - ertheilt worden.

4. Ems (šaubto
ille

, Hoch
z
) und Bagir

t
Kreuzn

achipt
amtsbe

zirk

4 . M a r ine und Schiffahr t.

Zur Unterſuchung von Seeleuten auf Farbenblindheit treten in Preußen vom 1. Juli d. I. ab in Thätigkeit:

1 . Unterſuchungsſtellen für die erſte Unterſuchung bei den Navigations -Hauptſchulen zu

Memel, Danzig , Grabow , Stralſund, Barth, Flensburg, Apenrade, Altona, Geeſtemünde,
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Emden, Leer , Timmel und Papenburg ſowie bei den beſonderen Navigations- Vorſchulen

zu Grünendeich, Grohn und Weſtrhauderfehn und bei den Seemannsämtern zu Pillau ,

Königsberg, Danzig , Stolpmünde, Rügenwalde, Colbergermünde, Swinemünde, Stettin ,

Wolgaſt, Stralſund, Barth , Burg a . F ., Kiel, Schleswig, Flensburg, Sonderburg, Wyk a . F .,

Tönning, Rendsburg , IBehoe, Glückſtadt, Altona, Harburg , Neuhaus a. D ., Geeſtemünde,

Wilhelmshaven , Emden , Leer, Weſtrhauderfehn , Papenburg und Cóln .

2. Unterſuchungskommiſſionen für die zweite und für wiederholte Unterſuchungen bei den

Seemannsämtern zu Memel, Königsberg, Danzig , Stettin , Stralſund, Kiel, Flensburg,

Altona, Geeſtemünde, Emden , Leer, Papenburg und Cöln .

5 . Polizei. W efen.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Alter und Seimath Datuml
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.1

desGrund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloffen hat.der Ausgewieſenen .
Ausweiſungs

beſchluſſes .

-

Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs :

1. Joſef Célan, Seiler, geboren am 16. Februar 1862 zu Linz, landſtreichen , Königlich bayeriſche Po 18 . Mai d . F .

Deſterreich , Öſterreichiſcher Staatsanger lizei- Direktion München ,

höriger,

2. Joſef Karl Hein ; geboren am 5 . April 1878 zu Tepliß, desgleichen , dieſelbe, 24. Mai d. I.
Schloſſer, Böhmen , Öſterreichiſcher Staatsanges .

höriger,
3. Johann Baptiſt geboren am 8. Mai 1855 zu Plaine, debgleichen , Kaiſerlicher Bezirks -Prä- 2. Juni d. J.

Rupferſchmidt, Kreis Molsheim , Elſaß , franzöſiſcher ſident zu Straßburg,
Knecht, | Staatsangehöriger,

4 . Theodor Mandel, geboren am 29. Mai 1869 zu Brauns- desgleichen , Königlich bayeriſche Bo. 20. Mai d . J .

Kaufmann , dorf, Bezirk Jägerndorf, Deſterreichiſch | lizei-Direktion München ,

Schleſien , Öſterreichiſcher Staatsange
böriger,

5 . Viktor Markoz , geboren am 15 . Juli 1867 zu Grenoble, desgleichen, Kaiſerlicher Bezirks-Präſt- 3. Juni d. F.

Tapezierer; . . Frankreich , franzöſiſcher Staatsanger : dent zu Colmar,
höriger ,

6 . Karl Kürſtinger, geboren am 16 . September 1850 zu desgleichen , Königlich bayeriſche Po. 23. Mai d . I.

Bäder, Grieskirchen , Bezirk Wels, Defterreich , . lizei- Direktion München ,

öſterreichiſcher Staatsangehöriger,
7 . Karl Reitlöhner, geboren am 3 . Mai 1872 zu Eichwald, desgleichen , dieſelbe, 20. Mai d. J .

Hafner, Bezirk Tepliß, Böhmen , öſterreichiſcher

Staatsangehöriger,

Die durch Beſchluß des Kaiſerlichen Bezirks- Präſidenten zu Meß vom 16 . März d . I . verfügte Ausweiſung des

Erdarbeiters Johann Zannetti aus dem Reichsgebiet (Central-Blatt S . 164, 3. 15 ) iſt zurüčgenommen worden ,



- -428

6 . Po ft . und Teleg r a phen - we e n.

Poſtordnung für das Deutſche Reich

vom 11. Juni 1892.
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Auf Grund des § . 50 des Geſekes über das Poſtweſen vom 28. Oktober 1871 wird nachſtehende

Poſtordnung erlaſſen .

Abſchnitt I.

Poſtſendungen.

$. 2.

$ . 1 .

Allgemeine 1 Die Poſtſendungen müſſen den nachfolgenden Beſtimmungen entſprechend verpackt, ver

Beſchaffenheit ſchloſſen und mit Aufſchrift verſehen ſein .
der Poſt

ſendungen .

Meiſtgewicht. 1 Es beträgt das Meiſtgewicht:

eines Briefes 250 Gramm ,

einer Druckſache 1 Kilogramm ,

einer Waarenprobe 250 Gramm ,

eines Packets 50 Kilogramm .

$ . 3 .

Außenſeite. I Der Abſender darf auf der Außenſeite einer Poſtſendung außer den auf die Beförderung

bezüglichen Angaben noch ſeinen Namen und Stand, ſeine Firma, ſowie ſeine Wohnung vermerken .

Bei Briefen können weitere Angaben und Abbildungen, welche ſich auf den Stand, die Firma oder

das Geſchäft des Abſenders beziehen , unter der Bedingung hinzugefügt werden , daß die ſämmt

lichen , nicht die Beförderung betreffenden Vermerke 2c. in ihrer Ausdehnung etwa den ſechſten

Theil des Briefumſchlags nicht überſchreiten und am oberen Kande des Briefumſchlags auf der

Vorderſeite oder Rückſeite ſich befinden . Auf der Rückſeite der Briefumſchläge, und zwar auf der

Verſchlußklappe, können außerdem ſolche Zeichen und Abbildungen angebracht werden , welche im

Algemeinen als Erſaß für einen Siegel- oder Stempelabdruck anzuſehen ſind. Wegen der beſon

deren Beſtimmungen für Poſt- Pacetadreſſen , Poſtkarten, Druckſachen , Waarenproben und Poſtan

weiſungen ſiehe SS . 4, 14 , 15 , 17 und 19.

II Die Freimarken ſind in die obere rechte Ecke der Aufſchriftſeite, bei Packetſendungen an

gleicher Stelle auf die Poſt-Packetadreſſe zu kleben .

. S . 4 .

Begleitadreſſe I Jeder Packetſendung ' muß eine Begleitadreſſe (Poſt- Packetadreſſe) in der von der Poſt

zu Pađeten . verwaltung vorgeſchriebenen Form beigegeben ſein .

II Formulare zu Poſt-Packetadreſſen können durch alle Poſtanſtalten bezogen werden .

III Für Formulare, welche mit Freimarfen beklebt ſind, wird nur der Betrag der Freimarke

erhoben . Unbeklebte Formulare werden zum Preiſe von 5 Pf. für je 10 Stück abgelaſſen .

IV Formulare, welche nicht von der Poſt bezogen werden , müſſen in Größe, Farbe und

Stärke des Papiers , ſowie im Vordruck mit den von der Poſt gelieferten Formularen übereinſtimmen .

v Der an der Poſt- Packetadreſſe befindliche Abſchnitt kann zu ſchriftlichen oder gedruckten

Mittheilungen benußt werden .

VI Die Poſt- Packetadreſſe muß bei der Aushändigung des Packets an die Poſtanſtalt oder

an den beſtellenden Boten zurückgegeben , der Abſchnitt kann jedoch abgetrennt und vom Empfänger

zurückbehalten werden .

§ . 5 .

Mehrere
I Mehr als drei Packete dürfen nicht zu einer Begleitadreſſe gehören . Auch iſt es nicht

Pacete z4, zuläſſig , Pacete mit Werthangabe und ſolche ohne Werthangabe mittels einer Begleitadreſſe zu
einer Begleit- nerien den

adreſſe.

II Gehören mehrere Pacete mit Werthangabe zu einer Begleitadreſſe, ſo muß auf derſelben

der Werth eines jeden Packets beſonders angegeben ſein .

III Jedes Nachnahmepacket muß von einer beſonderen Poſt- Packetadreſſe begleitet ſein .
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$ . 6 .

1 In der Aufſchrift müſſen der Beſtimmungsort und der Empfänger ſo beſtimmt bezeichnet Aufſchrift.

ſein , daß jeder Ungewißheit vorgebeugt wird.

II Dies gilt auch bei ſolchen mit „ poſtlagernd" bezeichneten Sendungen , für welche die

Poſt Gewähr zu leiſten hat. Bei anderen Sendungen mit dem Vermerk „ poſtlagernd" darf ſtatt

des Namens des Empfängers eine Angabe in Buchſtaben oder Ziffern angewendet ſein .

III Bei Poſtſendungen nach Ortſchaften ohne Poſtanſtalt iſt in der Aufſchrift außer dem

eigentlichen Beſtimmungsorte noch diejenige Poſtanſtalt anzugeben , von welcher aus die Beſtellung

der Sendung an den Empfänger bewirkt werden , oder die Abholung erfolgen ſoll. Wenn der Be

ſtimmungsort zwar mit einer Poſtanſtalt verſehen iſt, aber nicht zu den allgemeiner bekannten Orten

gehört, ſo iſt ſeine Lage in der Aufſchrift noch näher zu bezeichnen .

IV Die Aufſchrift eines Packets muß die weſentlichen Angaben der Begleitadreſſe enthalten ,

ſo daß nöthigenfalls das Packet auch ohne die Begleitadreſſe beſtellt werden kann . Zur Aufſchrift

gehört auch , daß im Fall der Frankirung der Vermerk „ frei“ 2c. und im Fall des Verlangens der

Eilbeſtellung der Vermiert „ durch Eilboten " 2c. angegeben wird . Nachnahmepackete müſſen in der

Aufſchrift mit dem Vermerke der Nachnahme (S . 21) verſehen ſein .

v Die Aufſchrift eines Packets muß in haltbarer Weiſe unmittelbar auf der Ilmhüllung oder

auf einem der ganzen Fläche nad) aufgeklebten oder ſonſt unlösbar darauf befeſtigten Papiere 2c .

angebracht werden . Iſt dies nicht ausführbar, ſo iſt für die Aufſchrift eine haltbar befeſtigte Fahne

von Pappe, Pergamentpapier, Holz oder ſonſtigem feſten Stoff zu benußen . Beſonders groß und

deutlich muß der Name des Beſtimmungsorts init unverlöſchlichem Stoff geſchrieben oder gedruckt ſein .

$. 7.

I Wenn der Werth einer Sendung angegeben werden ſoll, ſo muß derſelbe bei Briefen in Werthangabe.

der Aufſchrift, bei anderen Sendungen in der Aufſchrift der Begleitadreſſe und des zugehörigen

Packets erſichtlich gemacht werden .

11 Die Angabe des Werths hat in der Reichswährung zu erfolgen . Der angegebene

Betrag ſoll den gemeinen Werth der Sendung nicht überſteigen .

III Bei der Verſendung von kurshabenden Papieren iſt der Kurswerth , welchen dieſelben

zur Zeit der Einlieferung haben , bei der Verſendung von hypothekariſchen Papieren, Wechſeln und

ähnlichen Dokumenten derjenige Betrag anzugeben , welcher vorausſichtlich zu verwenden ſein würde,

um eine neue rechtsgültige Ausfertigung des Dokuments zu erlangen, oder um die Hinderniſſe zu

beſeitigen, welche ſich der Einziehung der Forderung entgegenſtellen würden , wenn das Dokument

verloren ginge. Entſpricht die Werthangabe den vorſtehenden Regeln nicht, ſo kann die Sendung

zur Berichtigung zurückgegeben werden . Aus einer irrthümlich zu hohen Werthangabe darf ein

Ünſpruch auf Erſtattung des entſprechenden Theiles der Verſicherungsgebühr nicht hergeleitetwerden .

IV Der Vermerk über Poſtnachnahme gilt nicht als Werthangabe. Nachnahmeſendungen

werden daher nur dann als Werthſendungen behandelt, wenn auf der Sendung außer dem Nach

nahmebetrage ausdrücklich ein Werth angegeben iſt.

v Weber Sendungen mit Werthangabe wird eine Einlieferungsbeſcheinigung ertheilt.

$ . 8 .

1 Die Verpackung der Sendungen muß nach Maßgabe der Beförderungsſtrecke, des Um - Verpackung.

fangs der Sendung und der Beſchaffenheit des Inhalts haltbar und ſichernd eingerichtet ſein .

II Bei Gegenſtänden von geringerem Werth , welche nicht unter Druck leiden und nicht Fett

oder Feuchtigkeit abſeßen, ferner bei Äkten - oder Schriftenſendungen genügt bei einem Gewichte bis zu

3 Kilogramm eine Hülle von Packpapier mit angemeſſener Verſchnürung.

III Schwerere Gegenſtände müſſen , inſofern nicht der Inhalt und Umfang eine feſtere Ver

packung erfordern , mindeſtens in mehrfachen Umſchlägen von ſtarkem Backpapier verpackt ſein .

IV Sendungen von bedeutenderem Werth, insbeſondere ſolche, welche durch Näſſe, Reibung

oder Druck leicht Schaden leiden , z. B . Spißen , Seidenwaaren 2c., müſſen nach Maßgabe ihres

Werths, Umfangs und Gewichts in genügend ſicherer Weiſe in Wachsleinwand, Pappe oder in gut

beſchaffenen , nach Umſtänden mit Leinen überzogenen Kiſten 20. verpackt ſein .

v Sendungen mit einen Inhalte, melcher anderen Poſtſendungen ſchädlich werden könnte ,

müſſen ſo verpackt ſein , daß eine ſolche Beſchädigung fern gehalten wird . Fäſſer mit Flüſſigkeiten

oder Druck Sendung
en von in mehrfach

en
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müſſen mit ſtarken Reifen verſehen ſein . Kleinere mit Flüſſigkeiten angefüllte Gefäße (Flaſchen ,

Krüge 2c.) ſind noch beſonders in feſten Kiſten , Kübeln oder Körben zu verwahren .

VI Wenn in Folge fehlerhafter Verpackung einer Sendung während der Beförderung eine

neue Verpackung nöthig wird, ſo werden die Koſten dafür von dem Empfänger eingezogen , dem

ſelben aber erſtattet, wenn der Abſender die Entrichtung nachträglich übernimmt.

S. 9.

Verſchluß . I Der Verſchluß der Poſtſendungen muß haltbar und ſo eingerichtet ſein , daß ohne Be

ſchädigung oder Eröffnung deſſelben dem Inhalte nicht beizukommen iſt.

II Bei Packeten mit Werthangabe hat die Befeſtigung der Schlüſſe ſtets durch Siegellack

mit Abdruck eines ordentlichen Petſchafts ſtattzufinden .

111 Bei Packeten ohne Werthangabe kann von einem Verſchluß mittels Siegel oder Bleie

abgeſehen werden, wenn durch den ſonſtigen Verſchluß oder durch die Untheilbarkeit des Inhalts

die Sendung hinreichend geſichert erſcheint. Bei Sendungen , deren Umhüllung aus Padpapier

beſteht, kann der Verſchluß mittels eines guten Klebſtoffes oder mittels Siegelmarken hergeſtellt werden .

Auch bei anderer Verpackung können Siegelmarken in Anwendung kommen, ſofern damit ein halt

barer Verſchluß erzielt wird.

IV Bei Reiſetaſchen , Koffern und Kiſten, welche mit Schlöſſern verſehen ſind, ſowie bei

gut bereiften und feſt verſpundeten Fäſſern , auch feſt vernagelten Kiſten , bedarf es ebenfalls keines

weiteren Verſchluſſes durch Siegel oder Bleie.

v Desgleichen können gut umhüllte Maſchinentheile , größere Waffen und Inſtrumente,

Kartenfaſten, einzelne Stücke Wildpret, z. B . Haſen , Rehe 2c., ohne Siegel- oder Bleiverſchluß an

genommen werden.

$. 10.

BeſondereAn I Briefe mit Werthangabe (Gold, Silber, Papiergeld , Werthpapieren u . f. w .) müſſen mit

forderungen einem haltharen Umſchlage verſehen und mit mehreren , durch daſſelbe Petſchaft in gutem Lack her

bezuidenheber geſtellten Siegelabdrücken dergeſtalt verſchloſſen ſein , daß eine Verlegung des Inhalts ohne äußerlich

ſendungen . wahrnehmbare Beſchädigung des Umſchlages oder des Siegelverſchluſſes nicht möglich iſt.

II Geldſtücke, welche in Briefen verſandt werden, müſſen in Papier oder dergleichen einge

ſchlagen und innerhalb des Briefes ſo befeſtigt ſein , daß eine Veränderung ihrer Lage während der

Beförderung nicht ſtattfinden kann.

III Schwerere Geldſendungen ſind in Packete, Beutel, Kiſten oder Fäſſer feſt zu verpacken .

IV Sendungen bis zum Gewicht von 2 Kilogramm dürfen, ſofern der Werth bei Papier

geld nicht 10 000 Mark und bei bagrem Geld nicht 1000 Mark überſteigt, in Packeten von ſtarkem ,

mehrfach umgeſchlagenem und gut verſchnürtem Papier eingeliefert werden .

v Bei ſchwererem Gewicht und bei größeren Summen muß die äußere Verpackung in halt

barem Leinen , in Wachsleinwand oder Leder beſtehen, gut umſchnürt und vernäht, ſowie die Naht

hinlänglich oft verſiegelt ſein .

vi Geldbeutel und Säcke, welche nicht in Fäſſern u . ſ. w . verſandt werden, können in dem

Falle aus einfacher ſtarker Leinwand beſtehen, wenn das Geld darin gehörig eingerollt oder zu Päckchen

vereinigt enthalten iſt. Andernfalls müſſen die Beutel aus wenigſtens doppelter Leinwand hergeſtellt

ſein . Die Naht darf nicht auswendig und der Kropf nicht zu kurz ſein . Da wo der Knoten

geſchürzt iſt, und außerdem über beiden Schnurenden muß das Siegel deutlich aufgedrückt ſein . Die

Schnur, welche den Aropf umgiebt, muß durch den Kropf ſelbſt hindurchgezogen werden . Dergleichen

Sendungen ſollen nicht über 25 Kilogramm ſchwer ſein .

VII Die Geldkiſten müſſen von ſtarkem Holz angefertigt, gut gefügt und feſt vernagelt ſein ,

oder gute Schlöſſer haben ; ſie dürfen nicht mit überſtehenden Deckeln verſehen , die Eiſenbeſchläge

müſſen feſt und dergeſtalt eingelaſſen ſein , daß ſie andere Gegenſtände nicht zerſcheuern können .

Ueber 25 Kilogramm ſchwere Mijten müſſen gut bereift und mit Handhaben verſehen ſein .

VIII Die Geldfäſſer müſſen gut bereift, die Schlußreifen angenagelt und an beiden Böden

dergeſtalt verſchnürt und verſiegelt ſein , daß ein Deffnen des Faſſes ohne Verlegung der Umſchnürung

oder des Siegels nicht möglich iſt.

IX Bei Packeten mit baarem Geld in größeren Beträgen muß der Inhalt gerollt ſein .

Gelder, welche in Fäſſern oder Kiſten zur Verſendung gelangen ſollen , müſſen zunächſt in Beutel

oder Pacete verpadt werden .
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$ . 11.

i Zur Verſendung mit der Poſt dürfen nicht aufgegeben werden : Gegenſtände, deren Be- von der Poſt

förderung mit Gefahr verbunden iſt, namentlich alle durch Reibung, Luftzudrang, Druck oder ſonſt beförderung
ausge=

leicht entzündlichen Sachen , ſowie äßende Flüſſigkeiten . ichloſſene

II Die Poſtanſtalten ſind befugt, in Fällen des Verdachts, daß die Sendungen Gegenſtände Gegenſtände.

der obigen Art enthalten , vom Aufgeber die Angabe des Inhalts zu verlangen und, falls dieſelbe

verweigert wird, die Annahme der Sendung abzulehnen .

III Diejenigen , welche derartige Sachen unter unrichtiger Angabe oder mit Verſchweigung

des Inhalts aufgeben , haben – vorbehaltlich der Beſtrafung nach den Geſeßen – für jeden ent

ſtehenden Schaden zu haften .

IV Die Poſtanſtalten können die Annahme und Beförderung von Poſtſendungen ablehnen,

ſofern nach Maßgabe der vorhandenen Poſtverbindungen und Poſtbeförderungsmittel die Zuführung

derſelben an den Beſtimmungsort nicht möglich iſt.

$ . 12 .

I Flüſſigkeiten , Sachen , die dem ſchnellen Verderben und der Fäulniß ausgeſeßt ſind, unförm : Zur Poſt

lich große Gegenſtände, ferner lebende Thiere, können von den Poſtanſtalten zurückgewieſen werden . beförderung
bedingt

Bei Sendungen mit lebenden Thieren iſt vom Abſender durch einen ſowohl aufdie Begleitadreſſe, als415 zugelaſſene

auf die Sendung ſelbſt zu ſeßenden Vermerk darüber Beſtimmung zu treffen , was mit der Sendung Gegenſtände.

geſchehen ſoll, wenn die Annahme derſelben durch den Empfänger nicht binnen 24 Stunden nach

geſchehener poſtamtlicher Benachrichtigung erfolgt. Dieſer Vermerkmuß, je nach der Wahl des

Abſenders , der nachſtehenden Faſſung entſprechen :

1. Wenn nicht ſofort abgenommen

(oder : wenn nicht ſofort bezogen )'
n ) zurück !

2 . Wenn nicht ſofort abgenommen

(oder : wenn nicht ſofort bezogen)
v verkaufen !

3 . Wenn nicht ſofort abgenommen
(oder : wenn nicht ſofört bezogen ) telegraphiſche Nachricht auf meine Koſten !

Für die Behandlung der Sendungen mit lebenden Thieren am Beſtimmungsort iſt die

getroffene Verfügung des Abſenders maßgebend, mit der Ausnahme, daß , im Fall der Inhalt der

Sendung vor Ausführung der etwa anderweiten Verfügung des Abſenders erſichtlich dem Verderben

ausgeſeßt iſt, die Beſtimmungen des S . 45 v in Anwendung zu kommen haben .

II Für dergleichen Gegenſtände 2c., wenn dieſelben dennoch zur Beförderung angenommen

werden , ſowie für leicht zerbrechliche Gegenſtände und für in Schachteln verpackte Sachen , leiſtet

die Poſtverwaltung keinen Erſaß, wenn durch die Natur des Inhalts der Sendung oder durch die

Beſchaffenheit der Verpackung während der Beförderung eine Beſchädigung oder ein Verluſt

entſtanden iſt .

III Zur Verwendung für Hand- Schußwaffen beſtimmte Zündhütchen , Zündſpiegel und

Metalpatronen , ſowie Patronen aus ſtarker Pappemit einem zum Schuß der Pulverladung dienenden

Blechmantel müſſen in Kiſten oder Fäſſer feſt von außen und innen verpackt und als ſolche, ſowohl

auf der Begleitadreſſe, als auch auf der Sendung ſelbſt, bezeichnet ſein . Die Patronen müſſen für

Centralfeuer beſtimmt und außerdem derart beſchaffen ſein , daß weder ein Ablöſen der Kugel oder

ein Herausfallen der Schrote, noch ein Ausſtreuen des Pulvers ſtattfinden kann . Der Abſender iſt,

wenn er dieſe Bedingungen nicht eingehalten hat, für den aus etwaiger Entzündung entſtandenen

Schaden haftbar.

IV Die im S . 11 II ausgeſprochene Befugniß der Poſtanſtalten tritt auch in ſolchen Fällen

ein , in welchen Grund zu der Annahme vorliegt, daß die Sendungen Flüſſigkeiten , dem ſchnellen

Verderben und der Fäulniß ausgeſepte Sachen , lebende Thiere, ZünÒhütchen , Zündſpiegel oder

Patronen enthalten .

S. 13.

I Die Poſtverwaltung übernimmt es , dringende , zur Beförderung mit der Poſt geeignete Dringende

Packetſendungen , deren beſchleunigte Uebermittelung beſonders erwünſcht iſt , auf Verlangen der Padet

Abſender mit den ſich darbietenden ſchnellſten Poſtgelegenheiten nach dem Beſtimmungsorte zu

sauf der Sendung weiten und innen boek der Pulverlavi
ungo

eget und

We
nn

De
ra
us
z

bert
in



- -434

befördern . Das Verlangen der Einſchreibung oder eine Werthangabe iſt bei dringenden Packet

ſendungen nicht zuläſſig .

. .. 11 Die Sendungen müſſen bei der Einlieferung zur Poſtanſtalt äußerlich durch einen farbigen

Zettel, welcher in fettem ſchwarzen Typendruck oder , bei beſonderen Fällen , in großen handſchrift

lichen Zügen die Bezeichnung

„ dringend "

und darunter eine kurze Angabe des Inhalts trägt, hervortretend kenntlich gemacht ſein . Die zu

gehörigen Begleitadreſſen ſind mit dem gleichen Vermerke zu verſehen.

III Dringende Packetſendungen müſſen von dem Abſender frankirt werden . Als Ent

ſchädigung für die aus der bevorzugten Beförderung und der abweichenden Behandlung der

Sendungen ſich ergebenden beſonderen Aufwendungen 2c. iſt außer dem tarifmäßigen Porto und außer

dem etwaigen Eilbeſtellgelde (S. 24) eine Gebühr von 1 Mark für jedes Stück bei der Einlieferung

zu entrichten .

S . 14.

Boſtfarten . Auf der Vorderſeite der Poſtkarte darf der Abſender außer den auf die Beförderung

bezüglichen Angaben noch ſeinen Namen und Stand oder ſeine Firma, ſowie ſeine Wohnung ver

merken . Die Rückſeite kann zu Mittheilungen benußt werden. Die Aufſchrift und die Mittheilungen

können mit Tinte, Bleifeder oder farbigem Stift geſchrieben werden ; nur muß die Schrift haften

und deutlich ſein .

' II Poſtkarten , aus deren Inhalt die Abſicht der Beleidigung oder einer ſonſt ſtrafbaren

Handlung ſich ergiebt, ferner Poſtkarten , welche nach Beſeitigung der urſprünglichen Aufſchrift oder

der auf der Rüdſeite zuerſt gemachten Mittheilungen mit anderweiter Aufſchrift oder mit neuen

Mittheilungen verſehen zur Poſt geliefert werden , ebenſo Poſtkarten mit Beklebung, z. B . mit auf

geklebten Photographien und Poſtkarten mit angefügten Waarenproben ſind von der Poſtbeförderung

ausgeſchloſſen .

III Zu den Poſtkarten mit Antwort werden beſonders dazu eingerichtete Formulare ver

wendet, von denen die zweite Hälfte zur Antwort dient.

IV Poſtkarten müſſen frankirt werden . Für Poſtkarten mit Antwort iſt auch für die Antwort

das Porto vorauszubezahlen .

v Die Gebühr beträgt ohne Unterſchied der Entfernung 5 Pf. für jede Poſtkarte. Für

Poſtkarten mit Antwort werden 10 Pf. erhoben .

vi Formulare zu Poſtkarten können durch alle Poſtanſtalten bezogen werden.

VII Ungeſtempelte Formulare zu Poſtkarten werden zum Preiſe von 5 Pf. für je 10 Stück

verabfolgt. Für geſtempelte Formulare zu Poſtkarten wird nur der Betrag des Stempels erhoben .

VIII Formulare, welche nicht von der Poſt bezogen werden , müſſen in Größe und Stärke

des Papiers mit den von der Poſt gelieferten übereinſtimmen , auch auf der Vorderſeite mit der ge

druckten oder geſchriebenen lleberſchrift „ Poſtkarte“ verſehen ſein .

IX Unfrankirte Poſtkarten und ſolche Poſtkarten , welche den äußeren Anforderungen nicht

entſprechen, unterliegen dem Porto für unfrankirte Briefe. Für unzureichend frankirte Poſtkarten

wird dem Empfänger der doppelte Betrag ' des fehlenden Portotheils in ' Anſaß gebracht, wobei

Bruchtheile einer Mark auf eine durch 5 theilbare Pfennigſumme aufwärts abgerundet werden.

Wegen der Beſtellkarten für die Abholung von Packeten durch die Backetbeſteller fiehe §. 29 III.

S . 15.

I Gegen die für Druckſachen feſtgeſeßte ermäßigte Tare können befördert werden : alle durch
Drudſachen .

Buchdruck, Kupferſtich, Stahlſtich, Holzſchnitt, Lithographie, Metallographie und Photographie ver

vielfältigten Gegenſtände, welche nach ihrer Form und ſonſtigen Beſchaffenheit zur Beförderung mit

der Briefpoſt geeignet ſind.

Il Die Sendungen können entweder unter der Aufſchrift beſtimmter Empfänger, oder als

außergewöhnliche Beilagen ſolcher Zeitungen und Zeitſchriften , deren Vertrieb die Poſt beſorgt, zur

Einlieferung gelangen .
a . Bei der

III Die Sendungen müſſen offen, und zwar entweder unter Streif- oder Kreuzband , oder

unter der 9 umſchnürt, oder in einen offenen Umſchlag gelegt, oder aber dergeſtalt einfach zuſammengefaltet einum

Aufſchrift geliefert werden , daß ihr Inhalt leicht geprüft werden kann. Unter Band (Verſchnürung) können

beſtimmter auch Bücher, gleichviel ob gebunden , gefalzt oder geheftet, verſandt werden . Das Band muß der
Empfänger.
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geſtalt angelegt ſein , daß baffelbe abgeſtreift und die Beſchränkung des Inhalte der Sendung auf

Gegenſtände, deren Verſendung unter Band geſtattet iſt, leicht erkannt werden kann.

IV Druckſachen ſind auch in Form offener Karten zuläſſig , jedoch dürfen ſolche Karten die

Bezeichnung „ Poſtkarte" nicht tragen . Sind mit den offenen Karten Formulare zu Antwortskarten

verbunden , ſo dürfen dieſe Doppelkarten gegen das Drucjachenporto nur dann verſandt werden ,

wenn auf den Antwortskarten ſich Poſtwerthzeichen nicht befinden .

V Die Sendung kann eine innere, mit der äußeren übereinſtimmende Aufſchrift enthalten .

VI Mehrere Druckſachen dürfen unter einer Umhüllung verſendet werden , die einzelnen

Gegenſtände dürfen aber nicht mit verſchiedenen Aufſchriften oder beſonderen Umſchlägen mit Auf

ſchrift verſehen ſein .

VII Die Verſendung von Druckſachen gegen die ermäßigte Tare iſt unzuläſſig , wenn

dieſelben , nach ihrer Fertigung durch Druck u . i. w ., irgend welche Zuſäße oder Aenderungen am

Inhalt erhalten haben , wobei es keinen Unterſchied macht, ob die Zuſäße oder Aenderungen

geſchrieben oder auf andere Weiſe bewirkt ſind, z. B . durch Stempel, durch Druck, durch Ueberkleben

von Wörtern , Ziffern oder Zeichen , durch Punktiren , Unterſtreichen , Durchftreichen , Wegſchaben ,

Durchſtechen , Ab - oder Ausſchneiden einzelner Wörter, Ziffern oder Zeichen u. 1. w . Es ſoll

jedoch geſtattet ſein :

1. auf der Außenſeite der Drucjachenſendungen die nach §. 3 1 bei Briefen zuläſſigen Ver

merke u . ſ. w . unter den dort vorgeſchriebenen Bedingungen anzubringen ;

2 . auf gedruckten Viſitenkarten die Anfangsbuchſtaben üblicher Formeln zur Erläuterung

des Zwecks der Ueberſendung der Karte handſchriftlich anzugeben ;

3 . auf der Drucjache ſelbſt den Ort, den Tag der Abſendung, die Namensunterſchrift oder

Firmazeichnung, ſowie den Stand des Abſenders handſchriftlich oder auf mechaniſchem

Wege anzugeben oder abzuändern ;

4 . den Korrekturbogen das Manuſkript beizufügen und in denſelben Aenderungen und Zu

jäße zu machen , welche die Korrektur, die Form und den Druck betreffen , ſolche Zuſäße

auch in Ermangelung des Raumes auf beſonderen Zetteln anzubringen ;

5. Druckfehler zu berichtigen ;

6 . gewiſſe Steden des gedruckten Tertes zu durchſtreichen , um dieſelben unleſerlich zu

machen ;

7. einzelne Stellen des Inhalts , auf welche die Aufmerkſamkeit gelenkt werden ſoll, durch

Striche kenntlich zu machen ;

8 . bei Preisliſten , Börſenzetteln und Handelszirkularen die Preiſe, ſowie den Namen des

Reiſenden und den Tag ſeiner Durchreiſe handſchriftlich oder auf mechaniſchem Wege

einzutragen oder abzuändern ;

9 . in den Anzeigen über die Abfahrt von Schiffen den Tag der Abfahrt handſchriftlich

anzugeben ;

10 . bei Quittungskarten die durch das Invaliditäts - und Altersverſicherungsgeſeß vom

22. Juni 1889 zugelaſſenen Eintragungen handſchriftlich oder auf mechaniſchem Wege

vorzunehmen , die Beitrags- und die Doppelmarken aufzukleben und die aufgeklebten

Marken zu entwerthen oder zu vernichten ;

11. in die Sendungen mit Büchern, Muſikalien , Zeitſchriften , Landkarten und Bildern eine

Widmung handſchriftlich einzutragen , auch dieſen Sendungen eine auf den Preis der

überſandten Gegenſtände bezügliche Rechnung beizufügen und legtere mit ſolchen hands

ſchriftlichen Zuſäßen zu verſehen , welche den Inhalt der Sendung betreffen und nicht die

Eigenſchaft einer beſonderen , mit dieſem in keiner Beziehung ſtehenden Mittheilung haben ;

12. bei Bücherzetteln (offenen gedruckten Beſtellungen auf Bücher, Zeitſchriften , Bilder und

Muſikalien ) die beſtellten oder angebotenen Werke auf der Rückſeite handſchriftlich zu

bezeichnen und den Vordruck ganz oder theilweiſe zu durchſtreichen oder zu unter

ſtreichen ;

13. Modebilder, Landkarten u . ſ. w . auszumnalen ;

14 . bei Drucjachen , welche von Berufsgenoſſenſchaften oder Verſicherungsanſtalten oder von

deren Organen auf Grund der Unfallverſicherungsgeſeße oder des Invaliditäts- und

Altersverſicherungsgeſeßes abgeſandt werden und auf der Außenſeite mit dem Namen
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der Berufsgenoſſenſchaft oder der Verſicherungsanſtalt bezeichnet ſind, Zahlen oder Namen

handſchriftlich oder auf mechaniſchem Wege einzutragen oder abzuändern und den Vor

drud ganz oder theilweiſe zu durchſtreichen.

VIII Druckſachen müſſen frankirt ſein . Das Porto beträgt auf alle Entfernungen :

bis 50 Gramm einſchließlich . . . . . . 3 Pf.

über 50 - 100 - . . . . . 5 -

- 100 = 250 - · · . . . 10 -

= 250 - 500 - . . . . . 20 -

• 500 Gramm bis 1 Kilogramm einſchließlich . . . 30

IX Für unzureichend frankirte Druckſachen wird dem Empfänger der doppelte Betrag des

fehlenden Portotheils in Anſaß gebracht, wobei Bruchtheile einer Mark nöthigenfais auf eine durch

5 theilbare Pfennigſumme aufwärts abgerundet werden . Druckſachen , welche den ſonſtigen vor

ſtehenden Beſtimmungen nicht entſprechen , oder unfrankirt ſind, gelangen nicht zur Abſendung.

b . Bei der X AIS außergewöhnliche Zeitungsbeilagen ſind ſolche den Beſtimmungen unter i ent

Einlieferung ſprechende Druckſachen anzuſehen :
als außer

1. welche nach Form , Papier, Druck oder ſonſtiger Beſchaffenheit nicht als Beſtandtheile
gewöhnliche

Zeitungsbei derjenigen Zeitung oder Zeitſchrift erachtet werden können , mit der die Verſendung

lagen . erfolgen ſoll;

2 . welche zwar als regelmäßige Nebenblätter zu Zeitungen erſcheinen , aber auch unab

hängig von der Hauptzeitung für ſich allein bezogen werden können .

XI Jeder Verſendung außergewöhnlicher Zeitungsbeilagen muß von dem Verleger eine

Anmeldung derſelben bei der Poſtanſtalt des Aufgabeorts und die Entrichtung des Portos für ſo

viele Eremplare, als der Zeitung 2c. beigelegt werden ſollen , vorhergehen . Das Einlegen in die

einzelnen Zeitungs- 2c. Exemplare iſt Sache des Verlegers.

XII Außergewöhnliche Zeitungsbeilagen dürfen einzeln nicht über zwei Bogen ſtark, auch

nicht geheftet, gefalzt oder gebunden ſein , ſondern müſſen, wenn ſie aus mehreren Blättern beſtehen ,

in der Bogenform zuſammenhängen . Die Poſtanſtalten ſind zur Zurüdweiſung ſolcher Beilagen

befugt, welche nach Größe und Stärke des Papiers oder nach ihrer ſonſtigen Beſchaffenheit zur

Beförderung in den Zeitungspacketen nicht geeignet erſcheinen .

XIII Das Porto für Drucjachen, welche als außergewöhnliche Zeitungsbeilagen zur Ein

lieferung gelangen , beträgt für jedes einzelne Beilage- Eremplar 14. Pf. Ein bei Berechnung des

Geſammtbetrages ſich ergebender" Bruchtheil einer Mark wird nöthigenfalls auf eine durch 5 theil

bare Pfennigſumme aufwärts abgerundet.

$ . 16 .

Zur I Gegen die für Druckſachen im $. 15 VIII feſtgeſeßte ermäßigte Tare können ferner be

Beförderung fördert werden : die mittels des Hektographs, Papyrographs, Chromographs oder mittels eines

Drudſachen
Die ähnlichen Umdruckverfahrens, nicht aber mittels der Kopirpreſſe, auf mechaniſchem Wege hergeſtellten

fare bedingt Schriftſtücke, welche nach ihrer Form und ſonſtigen Beſchaffenheit zur Beförderung mit der Briefpoſt

zugelaſſene geeignet ſind.
Schriftſtüde. In Die Einlieferung der vorbezeichneten Gegenſtände, auf welche im übrigen die Bes

ſtimmungen des § . 15 III, IV , v und vi Anwendung finden, muß unter der Aufſchrift beſtimmter

Empfänger in einer Anzahl von mindeſtens 20 vollkommen gleichlautenden Eremplaren am Poſt

ſchalter erfolgen .

III Die Gegenſtände dürfen nach ihrer Fertigung mittels Vektographs u . ſ. w . keinerlei

Zuſäße oder Aenderungen am Inhalt erhalten haben, ſei es, daß dieſe Zuſäße handſchriftlich nach

getragen , oder in Geſtalt von gedruckten 2c. Zetteln beigefügt oder eingeklebt ſind.

Tv Hektographien 2c., welche vorſchriftswidrig durch die Briefkaſten oder in nicht genügender

Zahl zur Einlieferung gelangen , ſind von der Vergünſtigung der Portoermäßigung ausgeſchloſſen .

§. 17 .

Waaren 1 Gegen die für Waarenproben feſtgeſekte ermäßigte Tare werden nur ſolche Waaren

proben . proben zugelaſſen , die keinen Handelswerth haben und nach ihrer Beſchaffenheit, Form und Ver

packung zur Beförderung mit der Briefpoſt geeignet ſind. Waarenproben Gürfen in ihrer Aus
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dehnung 30 Centimeter in der Länge, 20 Centimeter in der Breite und 10 Centimeter in der Höhe

nicht überſchreiten . Erfolgt die Einlieferung in Rollenform , ſo dürfen ſie keine größere Ausdehnung

haben, als 30 Centimeter in der Länge und 15 Centimeter im Durchmeſſer.

1 Hinſichts der Verpackung gilt als Bedingung, daß der Inhalt der Sendungen als in

Waarenproben beſtehend leicht erkannt werden kann . Die Verpackung kann unter Band in offenen

Briefumſchlägen oder in Käſtchen oder Säckchen erfolgen . Wenn Flüſſigkeiten , Dele, fette Stoffe,

trockene, abfärbende oder nicht abfärbende Pulver, ſowie lebende Bienen als Waarenproben ver

ſandt werden ſollen , ſo muß ihre Verpackung den von der Poſtverwaltung vorgeſchriebenen

Bedingungen entſprechen .

III Die Aufſchrift muß, außer dem Namen des Empfängers und des Beſtimmungsorts ,

den Vermerk „ Proben “ („Muſter“ ) enthalten . In der Aufſchrift dürfen außerdem nur noch

vermerkt ſein :

der Name oder die Firma des Abſenders,

die Fabrik- oder Handelszeichen ,

die Nummern ,

die Preiſe und

Angaben bezüglich des Gewichts , des Maßes und der Ausdehnung, ſowie der ver

fügbaren Menge, der Herkunft und der Natur der Waaren .

Dieſe Angaben dürfen ſtatt in der Aufichrift bei oder an jeder Probe für ſich enthalten ſein .

IV Die Aufichrift darf nicht auf einer ſogenannten Fahne der Sendung angehängt,

ſondern muß auf dieſer ſelbſt angebracht ſein .

V Den Waarenproben dürfen Briefe nicht beigeſchloſſen oder angehängt werden . Mehrere

Waarenproben dürfen unter derſelben Umhüllung verſandt werden, die einzelnen Proben dürfen aber

nicht mit verſchiedenen Aufſchriften oder Umſchlägen mit Aufſchriſt verſehen ſein . Die Vereinigung

von Druckſachen mit Waarenproben zu einem Verſendungs-Gegenſtande bis zum Gewicht von

250 Gramm iſt geſtattet ; die bezüglich der Ausdehnung gezogenen Grenzen finden dabei nur ſo weit

Anwendung, als es ſich um die Waarenproben ſelbſt handelt; die Drudſachen müſſen den Beſtim

mungen des § . 15 entſprechen .

Vi Die Sendungen müſſen frankirt ſein . Das Porto beträgt, gleichviel ob die Waaren

proben für ſich allein verſandt werden , oder ob Druckſachen damit vereinigt ſind , ohne Unterſchied

der Entfernung und des Gewichts 10 Pf.

VII Für unzureichend frankirte Waarenproben wird dem Empfänger der doppelte Betrag

des fehlenden Portotheils in Anſaß gebracht, wobei Bruchtheile einer Mark nöthigenfalls auf

eine durch 5 theilbare Pfennigſumme aufwärts abgerundet werden .

vili Waarenproben , welche den vorſtehenden Beſtimmungen nicht entſprechen , oder unſrankirt

ſind, ſowie diejenigen Waarenproben , welche einen Handelswerth haben , oder deren Beförderung

mit Nachtheil oder Gefahr verbunden ſein würde, z. B . Gegenſtände aus Glas, ſcharfe Inſtrumente

und dergleichen, gelangen nicht zur Abſendung.

nen inter
ie

Packe
ret

udſac
hen

, D . 18.I Briefe, Poſtkarten , Drucjachen , Waarenproben , Briefe mit Zuſtellungsurkunde, Poſt- Einſchreib

nachnahmeſendungen , ſowie Pacete ohne Werthangabe — ausſchließlich jedoch der dringenden Pacete ſendungen .

(S. 13) - , können unter Einſchreibung befördert und müſſen zu dieſem Zwecke von dem Abſender

mit der Bezeichnung „ Einſchreiben “ verſehen werden . Bei Paccten ohne Werthangabe muß dieſe

Bezeichnung auf der Begleitadreſſe und auf dem Packete angegeben ſein ; die Wirkung der Ein

ſchreibung in Bezug auf die Gewährleiſtung erſtreckt ſich in dieſem Fale nur auf das Packet und

nicht zugleich auch auf die Begleitadreſſe.

II Ueber eine eingeſdriebene Sendung wird eine Einlieferungsbeſcheinigung ertheilt.

III Für eingeſchriebene Sendungen wird, außer dem Porto , eine Einſchreibgebühr von

20 Pf. ohne Rückſicht auf die Entfernung und das Gewicht erhoben .

IV Eine Werthangabe iſt bei Einſchreibſendungen nicht zuläſſig .

S . 19 .

I Die Poſtverwaltung übermittelt im Wege der Poſtanweiſung Geldbeträge bis zu vier : Poſt

hundert Mark einſchließlich .
anweiſungen .
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II Poſtanweiſungen müſſen frankirt werden . Die Gebühr beträgt ohne Unterſchied der

Entfernung :

bis 100 Mark . . .
mi .

. . . . . . 20 Pf.

über 100 bis 200 Mark . . . . . . . . . . 30 =

- 200 - 400 - . . . . . . . . . . 40 -

III Zu Poſtanweiſungen dürfen nur Formulare benußt werden , welche von den Poſtanſtalten

bezogen ſind. Den Abſendern iſt nicht geſtattet, für eigene Rechnung hergeſtellte Formulare zu Poſt

anweiſungen poſtmäßig zu verwenden . Ungeſtempelte Formulare zu Poſtanweiſungen werden von

den Poſtanſtalten in Mengen von mindeſtens 20 Stück zum Preiſe von 10 Pf. für je 20 Stück

verabfolgt. Für geſtempelte Formulare wird nur der Betrag des Stempels erhoben .

IV Die Ausfüllung der Poſtanweiſungen iſt handſchriftlich mit Tinte zu bewirken , kann

aber auch durch Druck geſchehen. Die Angabe des Geldbetrages hat in der Reichswährung zu

erfolgen . Die Martſumme muß in Zahlen und in Buchſtaben ausgedrückt ſein .

V Der der Poſtanweiſung angefügte Abſchnitt kann vom Abſender zu Mittheilungen

benußt werden .

vi Ueber den eingezahlten Betrag wird eine Einlieferungsbeſcheinigung ertheilt.

VII Die Auszahlung des angewieſenen Betrages erfolgt gegen Rückgabe der quittirten Poſt

anweiſung. Der Abſchnitt der Poſtanweiſung kann vom Empfänger zurückbehalten werden .

VII Die Erhebung des Geldbetrages bei der Poſtanſtalt am Beſtimmungsortmuß, ſofern

der Betrag nicht durch den beſtellenden Boten überbracht wird, ſpäteſtens innerhalb 7 Tage, vom

Tage der Aushändigung der Poſtanweiſung gerechnet, erfolgen . Andernfalls wird die Rückzahlung

des Geldes an den Aufgeber eingeleitet, oder, ſofern derſelbe nicht zu ermitteln iſt, das für un

beſtellbare Sendungen vorgeſchriebene Verfahren zur Anwendung gebracht.

IX Stehen der Poſtanſtalt am Beſtimmungsort die erforderlichen Geldmittel augenblicklich

nicht zur Verfügung, ſo kann die Auszahlung erſt verlangt werden , nachdem die Beſchaffung der

Mittel erfolgt iſt.

x Wenn dem Empfänger eine Poſtanweiſung abhanden gekommen iſt, ſo hat derſelbe der

Poſtanſtalt am Beſtimmungsort von dem Verluſte Mittheilung zu machen . Von dieſer Poſtanſtalt

wird alsdann bei etwaiger Vorlegung der Anweiſung die Zahlung bis auf weiteres ausgeſeßt.

Es iſt Sache des Empfängers, durch Vermittelung des Abſenders bei der Aufgabe- Roſtanſtalt die

Ueberſendung eines vom Abſender auszufertigenden Doppels der Poſtanweiſung zu erwirken . Bei

der Einlieferung des Doppels muß die bei der Aufgabe der abhanden gekommenen Poſtanweiſung

ertheilte Einlieferungsbeſcheinigung von dem Aufgeber vorgelegt werden . Die Verſendung des

Doppels von dem Aufgabe- nach dem Beſtimmungsorte erfolgt koſtenfrei.

$. 20 .

Telegraphiſche I Die Ueberweiſung auf Poſtanweiſungen eingezahlter Beträge kann auf Verlangen des

Poſt- Abſenders durch Vermittelung des Telegraphen erfolgen , wenn zwiſchen der Poſtanſtalt am Auf

anweiſungen . gabeort und der Poſtanſtalt am Beſtimmungsort oder auf einem Theile des Weges telegraphiſche

Berbindung beſteht.

11 Falls ein ſolches Verlangen ausgeſprochen wird, liegt die Ausfertigung des Telegramms,

mittels deſſen die Ueberweiſung erfolgt, der Poſtanſtalt des Aufgabeorts ob. Wünſcht der Abſender

durch dieſes Telegramm weitere, auf die Verfügung über das Geld bezügliche Mittheilungen zu

machen, ſo muß er dieſe der Poſtanſtalt ſchriftlich übergeben , welche ſie in das Telegramm mit

aufnimmt.

III Bei telegraphiſchen Poſtanweiſungen , welche an Orten ohne Telegraphenanſtalt zur

Poſt gegeben werden , wird das Telegramm von der Annahme-Poſtanſtalt mit der nächſten Poſt

gelegenheit der am ſchnellſten zu erreichenden , dem allgemeinen Verkehre dienenden Telegraphenanſtalt

als Einſchreibſendung zugeführt.

IV Iſt eine telegraphiſche Poſtanweiſung nach einem mit einer Telegraphenanſtalt nicht

verſehenen Poſtorte gerichtet, ſo erfolgt die Weiterbeförderung des Telegramms von der legten

Telegraphenanſtalt bis zur Beſtimmungs- Poſtanſtalt ebenfalls mit der nächſten Poſtgelegenheit als

Einſchreibſendung.

V Der Aufgeber hat zu entrichten :
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1. die Poſtanweiſungsgebühr,

2. die Gebühr für das Telegranım .

Außerdem kommt zutreffendenfals zur Erhebung:

a ) das Porto und die Einſchreibgebühr für die Beförderung des Telegramms zur

nächſten Telegraphenanſtalt, ſofern am Aufgabeort eine dem allgemeinen Verkehr

dienende Telegraphenanſtalt nicht vorhanden iſt;

b ) das Borto und die Einſchreibgebühr für die Beförderung des Telegramms von

der legten Telegraphenanſtalt bis zur Beſtimmungs-Poſtanſtalt, falls die tele

graphiſche Poſtanweiſung nach einem mit einer Telegraphenanſtalt nicht verſehenen

Poſtorte gerichtet iſt;

c) inſofern die Ánweiſung nicht mit dem Vermerke poſtlagernd verſehen iſt, das Eil

beſtelgeld für die Beſtellung an den Empfänger am Beſtimmungsort oder für die

Beſtellung von der lebten Poſtanſtalt nach dem Wohnorte des Empfängers (S . 24 ).

Die Gebühren unter a ſind ſtets vom Abſender vorauszubezahlen ; dagegen bleibt es in

ſein Belieben geſtellt, ob er die Gebühren unter b und c ebenfalls vorausbezahlen oder deren

Entrichtung dem Empfänger überlaſſen will.

Vi Die Poſtanſtalt des Beſtimmungsorts hat das Telegramm gleich nach der Ankunft

dem Empfänger durch einen beſonderen Boten zuzuſtellen . Die Auszahlung des angewieſenen

Betrages erfolgt gegen Rückgabe des mit der Quittung des Empfängers verſehenen Telegramms.

VII Die Telegraphenanſtalten ſind ermächtigt, in Vertretung der Poſtanſtalt Beträge auf

Poſtanweiſungen , welche auf telegraphiſchem Wege überwieſen werden ſollen , von den Abſendern

anzunehmen oder am Beſtimmungsort auszuzahlen .

$ . 21.

I Poſtnachnahmen ſind bis zu vierhundert Mark einſchließlich bei Briefen , Druckſachen und Poſt

Waarenproben bis zum Gewicht von 250 Gramm , ſowie bei Poſikarten und Pađeten zuläſſig . nachnahmes

Nachnahmeſendungen müſſen in der Aufſchrift mit dem Vermerke „Nachnahme von jendungen .

. . Mark . . . Pf." (Markſumme in Zahlen und Buchſtaben , Pfennigſumme nur in

Zahlen ) verſehen ſein , und unmittelbar darunter die deutliche Angabe des Namens und Wohnorts

- - 'in größeren Städten auch die Wohnung – des Abſenders enthalten . Bei Nachnahmepacketen

müſſen vorſtehende Vermerke ſowohl auf dem Packete als auch auf der Begleitadreſſe angebracht ſein .

Ini Dem Auflieferer einer Nachnahmeſendung wird über den Betrag eine Beſcheinigung

ertheilt. Iſt über die Sendung ohnehin eine Einlieferungsbeſcheinigung zu verabfolgen (bei Einſchreib

und Werthſendungen ), ſo wird der Nachnahmebetrag in dieſe Beſcheinigung mit vermerkt.

IV Eine Nachnahmeſendung darf nur gegen Berichtigung des Nachnahmebetrages aus

gehändigt werden . Wird die Sendung nicht innerhalb 7 Tagen nach dem Eingange eingelöſt, ſo

wird ſie an den Aufgeber zurückgeſandt. Dieſes gilt auch von den Nachnahmeſendungen mit dem

Vermerke „ poftlagernd“ . Im Fall der Nachſendung (§ . 44) einer Nachnahmeſendung wird für

jeden neuen Beſtimmungsort eine beſondere Einlöſungsfriſt von 7 Tagen berechnet.

v Eingelöſte Nachnahmebeträge werden den Abſendern von der Beſtimmungs- Poſtanſtalt

mittels Poſtanweiſung nach Abzug der Geldübermittelungsgebühr zugeſandt. Auf dem Abſchnitte ,

welchen der Empfänger lostrennen und zurückbehalten kann, wird poſtſeitig vermerkt, auf welche

Nachnahmeſendung ſich die Poſtanweiſung bezieht.

vi Nicht eingelöſte Nachnahmeſendungen werden dem Abſender gegen Rückgabe der

unter ili erwähnten Beſcheinigung wieder ausgehändigt.

VII Für Nachnahmeſendungen kommen zur Erhebung:

1. Das Porto für gleichartige Sendungen ohne Nachnahme.

Falls eine Werthangabe oder Einſchreibung ſtattgefunden hat, tritt dem Porto

die Verſicherungsgebühr oder Einſchreibgebühr hinzu .

2 . Eine Vorzeigegebühr von 10 Pf.

3 . Die Gebühren für Uebermittelung des eingezogenen Betrages an den Abſender , und

zwar :

bis 5 Mark . . . . . . . . 10 Pt.

über 5 - 100 = . . . . . . . . . 20 -

= 100 - 200 = . . . . . . . . 30 -

• 200 = 400 . . . . . . . 40 =

Nachnahder Empfänge
r
" no hk Abzug der Gemeinden den Abfenben 7 Tagen berechme

fendung wird ein

65 *
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VIII Die Vorzeigegebühr wird zugleich mit dem Porto erhoben und iſt auch dann zu

entrichten , wenn die Sendung nicht eingelöſt wird.

§ . 22 .

Boſtaufträge I Jm Wege des Poſtauftrages können
zurEinziehung

a ) Gelder bis zum Betrage von achthundert Mark einſchließlid ) eingezogen , oder
von Geld

beträgen und b ) Wechſel an den Bezogenen behufs Einholung der Annahme- Erklärung verſendet

zurEinholung werden .

von Wechſel II Dem Poſtauftrage ſind die einzulöſenden Papiere (die quittirte Rechnung , der quittirte
afzepten .

Wechſel, der Zinsſchein 2c.) zur Aushändigung an denjenigen, welcher Zahlung leiſten ſoll, oder die

zur Annahme vorzuzeigenden Wechſel beizufügen . Die Vereinigung mehrerer Poſtaufträge zu einer

Sendung iſt nicht ſtatthaft. Einem Poſtauftrage zur Geldeinzichung fönnen mehrere Quittungen ,

Wechſel, Zinsſcheine 2c. zur gleichzeitigen Einziehung von demſelben Zahlungspflichtigen beigefügt

werden ; die Geſammtſumme des einzuziehenden Betrages darf jedoch 800 Mark nicht überſteigen .

Ebenſo können einem Poſtauftrage zur Akzepteinholung mehrere Wechſel beigefügt werden , wenn ſie

auf den nämlichen Bezogenen lauten und gleichzeitig zur Annahme-Erklärung vorzuzeigen ſind.

III Zu den Poſtaufträgen für Geldeinziehung und für Akzepteinholung kommen verſchiedene

Formulare zur Anwendung. Derartige Formularé werden zum Preiſe von 5 Pf. für je 10 Stück

bei jämmtlichen Poſtanſtalten zum Verkauf bereit gehalten. Den Abſendern iſt nicht geſtattet, für

eigene Rechnung hergeſtellte Formulare poſtmäßig zu verwenden ; es ſteht ihnen jedoch frei, die

Ausfüllung der von der Poſt bezogenen Formulare zu Poſtaufträgen ganz oder theilweiſe durd )

Druck bewirken zu laſſen .

IV Der Auftraggeber hat auf der Vorderſeite des Formulars anzugeben :

den Namen und Wohnort des Zahlungspflichtigen oder des Bezogenen ,

den einzuziehenden Betrag oder den Betrag des zur Annahmevorzuzeigenden Wechſels ,

wobei die Markſumme in Zahlen und in Buchſtaben ausgedrückt ſein muß,

den eigenen (des Auftraggebers) Namen und Wohnort.

Bei den Poſtaufträgen zur Geldeinziehung iſt außerdem die Zahl der beigefügten Anlagen

einzurücken . Ferner iſt bei dieſen Aufträgen geſtattet, im Auftragsformular das Datuin desjenigen

Tages anzugeben , an welchem die Einziehung des Betrages erfolgen ſoll. Dieſer Zeitpunkt iſt dann

für die Vorzeigung des Poſtauftrags maßgebend.

Bei den Poſtaufträgen zur Akzepteinholung bleibt die Ausfüllung des Vordrucs bezüglich

des Tages der Fälligkeit des Wechſels und die Angabe der Wechſelnummer dem Auftraggeber

anheimgeſtellt.

Der unbedruckte Theil der Rückſeite der Auftragsformulare dient zur Aufnahme etwaiger

Beſtimmungen des Auftraggebers darüber , was mit dem Poſtauftrage nach einmaliger vergeblicher

Vorzeigung geſchehen ſoll (unter VI).

v Žu ſchriftlichen Mittheilungen an den Zahlungspflichtigen oder an den Wechſelbezogenen

darf das Poſtauftrags- Formular, welches im Fall der Einziehung des Betrages oder im Faŭ der

Annahme des Wechſels in den Händen der Poſt verbleibt, nicht benußt werden . Briefe dem Poſt

auftrage als Anlagen beizufügen , iſt nicht ſtatthaft.

vi Der Auftraggeber kann verlangen , daß der Poſtauftrag nach einmaliger vergeblicher

Vorzeigung an ihn zurückgeſandt oder nach einem innerhalb des Deutſchen Reichs belegenen Orte,

nicht aber nach dem Aufgabeorte des Poſtauftrags , weitergeſandt werde. Dieſes Verlangen iſt durch

den Vermerk „Sofort zurück“ oder – unter genauer Bezeichnung eines anderen Empfängers –

durch den Vermerk „Sofort an N . in N ." auf der Rückjeite des Poſtauftrags - Formulars auszu

drücken . Wünſcht der Auftraggeber, daß die Weiterſendung an eine zur Aufnahme des Wechſel

proteſtes befugte Perſon geſchieht, ſo genügt der Vermerk , Sofort zum Proteſt“ auf der Rückſeite

des Poſtauftrags- Formulars, ohne daß es der namentlichen Bezeichnung einer ſolchen Perſon bedarf.

VII Der Auftraggeber hat den Poſtauftrag unter verſchloſſenem Umſchlage an die Poſt

anſtalt, welche die Einziehung oder Afzepteinholung bewirken ſoll , abzuſenden . Der Brief iſt mit

der Aufſchrift „ Poſtauftrag nach . . . . . . . . (Nameder Poſtanſtalt) " zu verſehen . Soll die Vor

zeigung an einem beſtimniten Tage geſchehen , dann darf die Einlieferung des Poſtauftrags nicht

früher als ſieben Tage vorher erfolgen .
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VIII Ueber den Poſtauftragsbrief wird eine Einlieferungsbeſcheinigung ertheilt.

IX Bei Poſtaufträgen zur Geldeinziehung erfolgt die Einziehung des Betrages gegen Vor

zeigung des Poſtauſtrags und Aushändigung der quittirten Rechnung des quittirten Wechſels 2c.).

Die Zahlung iſt entweder ſofort an den beſtellenden Boten oder, wenn der Auftraggeber nicht eine

andere Beſtimmung (XVIII) getroffen hat, binnen ſieben Tagen nach der Vorzeigung des Poſtauf

trags bei der einziehenden Poſtanſtalt zu leiſten . Die ſiebentägige Lagerfriſt iſt von demjenigen

Tage ab zu rechnen, welcher auf den Tag des erſten ſtattgehabten Verſuchs der Vorzeigung folgt.

Erfolgt die Zahlung innerhalb dieſer Friſt nicht, ſo wird der Poſtauftrag vor der Rückſendung

nochmals zur Zahlung vorgezeigt; hatte der Zahlungspflichtige oder deſſen Bevollmächtigter bereits

bei der crſten Vorzeigung die Einlöſung endgültig verweigert, ſo unterbleibt die nochmalige Vor

zeigung nach Ablauf der ſiebentägigen Friſt. Als Zahlungsverweigerung gilt nur die Erklärung des

Zahlungspflichtigen ſelbſt oder Deſſen Bevollmächtigten. Theilzahlungen werden nicht angenommen .

X Der eingezogene Betrag, nach Abrechnung der Poſtanweiſungsgebühr, wird dem Auftrag

geber mittels Poſtanweiſung übermittelt.

XI Dem Belieben des Auftraggebers iſt es überlaſſen, dem Poſtauftrage das ausgefüllte

Formular der Poſtanweiſung beizufügen . Solche Poſtanieiſungen ſind bis zum Meiſtbetrage von

800 Mark zuläſſig . Die Gebühr für eine Poſtauftrags - Poſtanweiſung im Betrage von mehr als

400 Mark iſt nach denſelben Säßen zu berechnen , wie für zwei Poſtanweiſungen bis 400 Mark.

In dem beizufügenden Poſtanweiſungs - Formular darf nur derjenige Betrag der Forderung an

gegeben werden , welcher nach Abzug der Poſtanweiſungsgebühr übrig bleibt. .

XII Bei Poſtaufträgen zur Akzepteinholung erfolgt die Vorzeigung des Poſtauftrags und

des beigefügten Wechſels an den Wechſelbezogenen ſelbſt oder an deſſen Bevollmächtigten . Als

bevollmächtigt wird, ſofern der Bezogene nicht bei der Beſtimmungs-Poſtanſtalt eine im beſonderen

auf die Annahme von Wechſeln lautende Volmacht niedergelegt hat, poſtſeitig jede ſolche Perſon

angeſehen , welche zur Empfangnahme von Ablieferungsſcheinen über Sendungen mit einer Werth

angabe im Betrage von mehr als 400 Mark für den Bezogenen berechtigt iſt.

XIII Die Annahme des Wechſels muß auf dem Wechſel ſchriftlich geſchehen . Die Annahme

gilt als verweigert, wenn dieſelbe nur auf einen Theil der Wedſelſumme erfolgt, oder wenn der

Annahme-Erklärung andere Einſchränkungen beigefügt werden .

XIV Der angenommene Wechſel wird von der Beſtimmungs- Poſtanſtalt ohne Verzug an

den Auftraggeber unter Einſdreibung zurückgeſandt.

XV Diejenigen Wechſel, welche bei der erſten Vorzeigung mit einem ſchriftlichen Akzept

oder einer ſchriftlichen Annahmeverweigerung nicht verſehen worden ſind, werden nach ſieben Tagen

nochmals vorgezeigt, falls nicht der Auftraggeber durch einen Vermerk auf der Rückſeite des Auf

trags- Formulars ein anderes Verfahren vorgeſchrieben hat. Für die Berechnung der ſiebentägigen

Lagerfriſt gelten die Beſtimmungen unter ix .

XVI An Sonntagen und an allgemeinen Feiertagen findet die Vorzeigung von Poſtauf

trägen nicht ſtatt.

xvii Hat der Auftraggeber auf der Rückſeite des Poſtauftragsformulars nicht andere Be

ſtimmung getroffen (XVIII), ſo iſt der Poſtauftrag nebſt Anlagen an ihn zurückzuſenden , ſobald feſt

ſteht, daß der Zahlungspflichtige oder der Wechſelbezogene nicht zu ermitteln iſt, oder daß die

Zahlung und bei Poſtaufträgen zur Afzepteinholung die Annahme-Erklärung verweigert oder von

dem Bezogenen oder ſeinem Bevollmächtigten eine die Verweigerung der Annahme ausdrückende

oder ihr gleich zu achtende Erklärung auf dem Wechſel niedergeſchrieben wird.

XVIII Alle Poſtaufträge, auf welchen für den Fall der Nichteinlöſung oder der verweigerten

Annahme die Tofortige Rückſendung, die Weiterſendung an eine andere Perſon oder die Weitergabe

zur Proteſtaufnahme verlangt iſt, werden ſofort nach der erſten vergeblichen Vorzeigung bezw . nach

dem erſten vergeblid ) gebliebenen Verſuche der Vorzeigung, mittels Einſchreibbriefs zurück- oder

weitergeſandt. Bei Poſtaufträgen mit dem Vermerk „ Sofort zum Proteſt" iſt mit der Weitergabe

des Poſtauftrags und deſſen Anlagen an den Gerichtsvollzieher , Notar zc.' die Obliegenheit der

Poſtverwaltung erfüllt. Die Proteſtkoſten hat der Auftraggeber unmittelbar an den Erheber des

Proteſtes zu entrichten .

XIX Die Poſtverwaltung haftet für eine Poſtauftragsſendung wie für einen eingeſchriebenen

Brief, für den eingezogenen Betrag aber in demſelben Umfange wie für die auf Poſtanweiſungen
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eingezahlten Beträge. Eine weitergehende Gewähr, insbeſondere für rechtzeitige Vorzeigung oder für

rechtzeitige Rück- oder Weiterſendung des Poſtauftrags wird nicht geleiſtet; auch übernehmen die

Poſtanſtalten keinerlei Verpflichtung zur Erfüllung der beſonderen Vorſchriften des Wechſelrechts .

XX Für einen Poſtauftrag kommen folgende Gebühren in Anſaz:

1 . Porto für den Poſtauftragsbrief mit . . . . . 30 Pf.;

2. a) bei Poſtaufträgen zur Geldeinziehung die tariſmäßige Boſtanweiſungsgebühr für

die Uebermittelung des eingezogenen Geldbetrages ;

b ) bei Poſtaufträgen zur Akzepteinholung Porto für die Rückſendung des angenom

menen Wechſels mit . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Pt.

Das Porto unter 1 iſt vom Auftraggeber vorauszubezahlen . Die Poſtanweiſungsgebühr

(2a) wird von dem eingezogenen Geldbetrage in Abzug gebracht. Der Portobetrag unter 2b wird

dem Auftraggeber bei lieberſendung des angenommenen Wechſels angerechnet.

Iſt die Zahlung des Geldbetrages oder die Annahme des Wechſels verweigert worden , ſo

wird die Rückſendung des Auftrags und die Weiterſendung deſſelben an einen anderen Empfänger

oder an eine zur Aufnahıne des Wechſelproteſtes befugte Perſon ohne neuen Gebührenanſaß bewirkt.

§. 23.

Poſtaufträge I Den Bücherpoſtſendungen, D . i. den Sendungen mit Büchern, Muſikalien , Zeitſchriften ,

311 Bücherpoſt- Landkarten und Bildern , ſoweit dieſelben den Beſtimmungen für Druckſachen (S . 15) entſprechen

jendungen . und ein Gewicht von mehr als 250 Gramm haben , darf gegen Zahlung der für Druckſachen

feſtgeſeßten ermäßigten Tare und einer beſonderen , vom Abſender zu entrichtenden Gebühr von

10 Pf. ein Poſtauftrag zur Einziehung der die Sendung betreffenden Rechnung beigefügt werden .

Il Die Aufſchrift der Sendungen hat zu lauten : „ Poſtauftrag zur Bücherpoſtſendung

Nr. . . . (Geſchäftsnummer ) nach . . . . . . . . . (Name der Poſtanſtalt , in deren Bezirk der

Empfänger wohnt)“ .

In einem mit gleichlautender Aufſchrift verſehenen Briefumſchlage iſt der Sendung ein

ausgefültes Formular für Poſtaufträge zur Einziehung von Geldbeträgen , ſowie ein ausgefülltes

Poſtanweiſungs- Formular ſo feſt beizufügen , daß unterwegs ſich kein Theil von der Sendung

trennen kann. Auf dem Auftragsformular muß der Ueberſchrift , Poſtauftrag“ der Vermerk „ zur

Bücherpoſtſendung“ zugelegt und dahinter die Geſchäftsnummer wiederholt ſein . Das Verlangen

der Weitergabe oder Weiterſendung iſt bei dieſen Poſtaufträgen nicht zuläſſig .

Auf der Rückſeite eines jeden Poſtauftrags zu einer Bücherpoſtſendung muß entweder der

Vermerk: „ Ohne Friſt" oder folgende Quittungsformel niedergeſchrieben ſein : ,, Die Anlagen dieſes

Poſtauftrags habe ich ohne Zahlung des umſtehend angegebenen Geldbetrages empfangen . . . .. . ."

III lieber Bücherpoſtſendungen mit Poſtauftrag wird eine Einlieferungsbeſcheinigung nicht

ertheilt, ſofern der Abſender nicht die Einſchreibung unter Zahlung der Einſchreibgebühr (S. 18)

ausdrücklich verlangt hat.

IV Die Vorzeigung und Aushändigung der Poſtaufträge zu Bücherpoſtſendungen und ihrer

Anlagert erfolgt nach den Grundſäßen für Poſtaufträge zur Einziehung von Geldbeträgen (S . 22).

Wird die Ännahme ſofort verweigert, ſo wird die Sendung an den Abſender koſtenfrei

zurückgeſandt, und zwar unter Einſchreibung, wenn ſie bei der Einlieferung eingeſchriebeit worden

war. Ein Gleiches tritt ein , wenn bei ſolchen Sendungen , deren Poſtauftrag den Vermerk „Dhne

Friſt" trägt, bei der erſten Vorzeigung die Zahlung nicht geleiſtet wird. In den übrigen Fällen

iſt es dem Empfänger überlaſſen , die Anlagen des Poſtauftrags entweder unter Zahlung des vollen

Geldbetrages , welcher auf legterem angegeben iſt, oder unter dem Verlangen der ſpäteren Berichti

gung dieſes Betrages anzunehmen .

Wird der Betrag nicht ſofort berichtigt, ſo werden dem Empfänger die Druckſachen gegen

Vollziehung der Quittung auf der Rückſeite des Poſtauftrags ausgehändigt. Der Poſtauftrag wird

ihm ſodann nach Ablauf von ſieben Tagen nochmals behufs Berichtigung der Auftragsſumme vor

gezeigt. Die ſiebentägige Lagerfriſt iſt von demjenigen Tage ab zu rechnen , welcher auf den Tag

des erſten ſtattgehabten Verſuchs der Vorzeigung folgt. Iſt auch bei dieſer zweiten Vorzeigung die

Zahlung nicht zu erlangen , ſo wird der mit entſprechender Beſcheinigung des beſtellenden Boten zu

verſehende Poſtauftrag ſammt beigefügtem Poſtanweiſungs- Formular ohne Anſchreiben als Poſtſache

an den Abſender zurückgeſandt. Eine Zurücknahme der Druckſachen ſeitens der Poſt iſt in dieſem
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Falle unſtatthaft. Die weitere Abwickelung der Angelegenheit bleibt vielmehr dem Abſender und

Empfänger überlaſſen .

V Die für Bücherpoſtſendungen mit Poſtauftrag bezahlten Beträge werden den Abſendern

mittels der beigefügten Poſtanweiſung übermittelt, und zwar unter Berechnung des tarifmäßigen

Frankos für Teştere.

vi Für die auf Bücherpoſtſendungen eingezogenen Geldbeträge haftet die Poſtverwaltung wie

für die auf Poſtanweiſungen eingezahlten Beträge. Eine weitergehende Gewähr, insbeſondere gegen

Verluſt und Beſchädigung der Bücherpoſtſendungen, ſowie für rechtzeitige Vorzeigung, Beſtellung,

Rückſendung 2c. wird nicht geleiſtet. Iſt eine derartige Sendung unter Einſchreibung einigeliefert

worden , ſo findet Gewährleiſtung in gleichem Umfange wie für Einſchreibſendungen ſtatt.

S . 24 .

I Sendungen, welche ſogleich nach der Ankunft dem Empfänger beſonders zugeſtellt werden Durch

ſollen , müſſen in der Aufſchrift einen Vermerk tragen , welcher unzweideutig das Verlangen ausdrüdt, Eilboten zu
beſiellende

daß die Beſtellung ſogleich nach der Ankunft durch beſonderen Boten erfolgen ſoll (Eilbeſtellung).

Dieſem Zweck entſprechen folgende, vom Abſender durch Unterſtreichung hervorzuhebende Vermerke:

„ durch Eilboten “ , ,,durch beſonderen Boten “ , „ beſonders zu beſtellen “ , vofort zu beſtellen “ . Be

zeichnungen , wie „ cito , citissime, dringend, eilig " 2 . ſind zur Kundgebung des Verlangens der

Eilbeſtellung nicht ausreichend.

1 Im Falle der Vorausbezahlung des Botenlohns hat der Abſender dem Vermerk „ durch

Eilboten “ 20. hinzuzufügen „Bote bezahlt“ .

III Bei Sendungen an Empfänger, die im Drts - oder im Landbeſtellbezirk des Aufgabe

Poſtorts wohnen, ſowie bei Sendungen mit Zuſtellungsurkunde iſt die Eilbeſtellung ausgeſchloſſen .

IV Gewöhnliche und eingeſchriebene Briefjendungen , Poſtanweiſungen nebſt den Geldbeträgen,

Packete ohne Werthangabe bis zum Gewicht von 5 Kilogramm und Sendungen mit Werthangabe

bis zum Betrag von 400 Mark und bis zum Gewicht von 5 Kilogramm werden den Eilboten mit

gegeben . Bei ſchwereren Paceten , ſowie bei Sendungen mit höherer Werthangabe erſtreckt ſich die

Verpflichtung zur Beſtellung auf die Begleitadreſſe oder den Ablieferungsſchein . Die oberſte Poſts

behörde iſt indeß berechtigt, die bezeichneten Gewichts - und Werthgrenzen allgemein oder für be

ſtimmte Orte dauernd oder vorübergehend zu erweitern und die unter v feſtgeſeßten Gebühren ent

ſprechend zu erhöhen ; ebenſo kann die Poſtbehörde, ſoweit es ſich um Werthſendungen , Poſt

anweiſungen oder Packete handelt, die Eilbeſtellung für die Nachtſtunden beſchränken . Wünſcht der

Abſender der Eilſendung, daß dieſelbe nicht während der Nachtſtunden beſtellt werde, ſo kann er

ſolches durch einen entſprechenden Vermerk in der Aufſchrift beſtimmen .

v Für die Eilbeſtellung ſind zu entrichten :

Im Fall der Vorausbezahlung durch den Abſender:

a ) bei Sendungen an Empfänger im Ortsbeſtellbezirk der Poſtanſtalten, und zwar:

1. bei gewöhnlichen und eingeſchriebenen Briefſendungen , ſowie bei Briefſendungen

mit Nachnahme, Poſtanweiſungen nebſt den Beträgen, Briefen mit Werthangabe

bis 400 Mark, Ablieferungsſcheinen über Geldbriefe mit höherer Werthangabe

und Begleitadreſjen ohne die zugehörigen Packete : für jede Sendung 25 Pf. ;

2 . bei Packeten ohne Werthangabe und mit Werthangabe bis zum Betrag von

400 Mark, wenn die Sendungen ſelbſt beſtellt werden : für jedes Packet 40 Pf. ;

b ) bei Sendungen an Empfänger im Landbeſtellbezirk der Poſtanſtalten , und zwar :

bei den unter a 1 genannten Gegenſtänden für jede Sendung 60 Pf., bei den

unter a 2 bezeichneten Gegenſtänden für jedes Packet 90 Bf.

B . Im Fall der Entrichtung des Botenlohns durch den Empfänger :

bei allen Sendungen die wirklich erwachſenden Botenkoſten mit der Maßgabe, daß bei Beſtellungen

in Ortsbeſtellbezirk für jeden Veſtellgang niindeſtens 25 Pf. und , wenn Packete abzutragen ſind,

mindeſtens 40 Pf. in Anſaß kommen.

VI In Fällen der gleichzeitigen Abtragung mehrerer Sendungen durch denſelben Boten an

denſelben Empfänger wird das Botenlohn nur zum einfachen Betrage erhoben . Sind mit Eilbriefen
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zugleich Eilpacete abzutragen , ſo kommen die Botenlohnſäße für Packete in Anwendung. Werden

durch denſelben Boten an denſelben Empfänger gleichzeitig ſolche Eilpoſtjendungen abgetragen, für

welche das Eilbeſtellgeld im voraus bezahlt iſt, und ſolche, bei welchen dies nicht der Fal iſt: ſo

iſt vom Empfänger das wirkliche Potenlohn abzüglich der im voraus bezahlten Beträge zu ent

richten . Die für etwa gleichzeitig zur Übtragung gelangende Telegramme im voraus bezahlte

Beſtellgebühr bleibt hierbei außer Betracht.

vií Reichen bei Briefſendungen, welche im Briefkaſten vorgefunden werden, die verwendeten

Freimarken zur Deckung des Portos und der Eilbeſtellgebühr nicht aus, ſo kommen für die Sendungen

die Säße unter v B zur Erhebung nach Abzug des durch Freimarken vorausbezahlten Theiles der

Gebühr.

VIII Verweigert der Empfänger die Zahlung des Botenlohns, ſo iſt die Sendung als

unbeſtellbar zu behandeln .

IX Eine Beförderung von Sendungen mittels Eilboten vom Einlieferungsort nach einem

anderen Poſtorte findet nicht ſtatt. Dagegen kann auf Verlangen der Abſender die beſondere Be

förderung von Sendungen, welche einer Poſtanſtalt von weiterher zugehen und nach einem anderen

Poſtorte gerichtet ſind , durch Eilboten ſtattfinden, wenn die Entfernung zwiſchen den beiden Poſt

anſtalten nicht über 15 Kilometer beträgt. Die Aufſchriften derartiger Sendungen müſſen unter der

Angabe des Beſtimmungsorts den Vermerk enthalten : „ von (Bezeichnung der Poſtanſtalt, von

welcher aus die Beförderung durch Eilboten erfolgen ſoll) durch Eilboten “ . Für derartige Eil

ſendungen ſind durchweg, alſo auch im Fall der Vorausbezahlung durch den Abſender, die wirklich

erwachſenden Botenkoſten , mindeſtens aber die unter v A b bezeichneten Säße, zu entrichten . Der.

Abſender hat auf Verlangen der Aufgabe- Poſtanſtalt einen angemeſſenen Betrag zur Deckung dieſer

Koſten zu hinterlegen . Verweigert der Empfänger die Zahlung des Botenlohns , ſo wird ihm die

Sendung gleichwohl behändigt, wenn er , unter Rückgabe des Briefumſchlags 2c. und ſchriftlicher

Anerkennung der Zahlungsverweigerung, den Abſender bezeichnet. Die Koſten der Beſtellung ſind

alsdann von dem Leßteren zu tragen .

. S . 25 .

I Wünſcht ein Empfänger Briefe von einem beſtimmten Abſender am Bahnhof unmittelbar

nach Ankunft der Eiſenbahnzüge in Empfang zu nehmen (Bahnhofsbriefe), ſo hat er ſolches der

Poſtanſtalt an ſeinem Wohnorte mitzutheilen . Die Poſtanſtalt ſtellt dem Empfänger gegen Ent

richtung der im Abſaß iv feſtgeſeßten Gebühr ein durch Beidrücken des Amtsſiegels zu beglaubigendes

Ausweisſchreiben aus, in welchen der Name des Abſenders und des Empfängers , der Eiſenbahnzug,

mit welchem die Briefe regelmäßig Beförderung erhalten ſollen , ſowie die Zeitdauer, für welche

das Ausweisſchreiben gelöſt wird, anzugeben ſind .

I Die Verſtändigung mit dem Abſender, daß die Bahnhofsbriefe ſtets zu demſelben Zuge

aufgeliefert werden , liegt dem Empfänger ob.

III Bahnhofsbriefe müſſen der Form und der ſonſtigen Beſchaffenheit nach zur Beförderung

als Briefe geeignet ſein und dürfen weder unter Einſchreibung befördert werden , noch das Gewicht

von 250 Gramm überſchreiten . Zum Verſchluß ſind Briefumſchläge zu verwenden, welche mit einem

breiten rothen Rande verſehen ſind und am Kopf in großen Buchſtaben die Bezeidnung „ Bahn

hofsbrief" tragen ; auf der Rückſeite des Briefumſchlags iſt der Name des Abſendes anzugeben .

IV Bahnhofsbriefe müſſen in allen Fällen vom Abſender frankirt zur Poſt gegeben

werden . Die neben dem Porto zu entrichtende Gebühr für die tägliche Abholung je eines mit

einem beſtimmten Eiſenbahnzuge beförderten Briefes von einem und demſelben Abſender an einen

Empfänger beträgt 12 Mark für den Kalendermonat und iſt von dem Empfänger mindeſtens für

einen Monat im voraus zu zahlen .

v Die Aushändigung der Bahnhofsbriefe erfolgt nur gegen Vorzeigung des Ausweis

ſchreibens. Meldet ſich der Abholer nicht rechtzeitig, ſo werden die Briefe gegen die im §. 24

v unter B feſtgeſepte Gebühr durch Eilboten beſtellt.

$ . 26 .

I Wünſcht der Abſender eines gewöhnlichen oder eingeſchriebenen Briefes über die erfolgte

Beſtellung eine poſtamtliche Beſcheinigung zu erhalten , ſo muß dem Briefe eine gehörig ausge
förte zustell,

füllte Zuſtellungsurkunde nebſt Abſchrift äußerlich beigefügt werden ; zugleich muß in der Aufſchrift

Bahnhofs

briefe .

hofsbrief"v
Bahnhofsbriefs orto"su

entridhteydeiefes von einem auto en Empfänger mindeſ

Briefe mit

Poſt-
zuſtellungs -

urkunde.
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vermerkt ſein : „ Hierbei ein Formular zur Zuſtellungsurkunde nebſt Abſchrift“ . Auf die Außenſeite

der zuſammengefalteten Zuſtellungsurkunde iſt vom Abſender des Briefes die für die Rückſendung

erforderliche Aufſchrift zu ſeßen.

In Betreff der Beſtellung 2c. der Briefe mit Zuſtellungsurkunde ſiehe S . 41.

II Für Sendungen mit Zuſtellungsurkunde werden erhoben :

1. das gewöhnliche Briefporto ,

2 . eine ZuſteŰungsgebühr von 20 Pf.,

3 . das Porto von 10 Pf. für die Rückſendung der Zuſtellungsurkunde.

Wird die Einſchreibung verlangt, ſo tritt dem Porto zu 1 die Einſchreibgebühr von

20 Pf. hinzu .

III Formulare, welche ſowohl zu Urſchriften , als auch zu Abſchriften von Zuſtellungs

urkunden verwendbar ſind, können durch die Poſtanſtalten zum Preiſe von 5 Pf. für je 10 Stück

bezogen werden . Die Lieferung von Formularen an Gerichte, Gerichtsvollzieher und Gerichts

ſchreiber erfolgt unentgeltlich .

S . 27.

i Sendungen , welche nicht den vorſtehenden Beſtimmungen gemäß verpackt und ver- Behandlung

ſchloſſen 2c. ſind, können dem Einlieferer zur Herſtellung der vorſchrifsmäßigen Beſchaffenheit zurück- ordnungs
widrig

gegeben werden . beſchaffener

II Verlangt jedoch der Einlieferer, der ihm geſchehenen Bedeutung ungeachtet, die Beförde- Sendungen .

rung der Sendung in ihrer mangelhaften Beſchaffenheit, ſo muß die Beförderung geſchehen , wenn

aus den gerügten Mängeln ein Nachtheil für andere Poſtgüter oder eine Störung der Erdnung im

Dienſtbetrieb nicht zu befürchten iſt, der Einlieferer auch auf Erſaß und Entſchädigung verzichtet und

dieſe Verzichtleiſtung in der Aufſchrift durch die Worte „ Auf meine Gefahr“ ausdrückt und unter

ſchreibt. Wird über die Sendung eine Einlieferungsbeſcheinigung ertheilt, ſo hat die Poſtanſtalt

über die Verzichtleiſtung des Einlieferers in der Beſcheinigung einen Vermerk niederzuſchreiben .

III Auch wenn die Annahme der Sendung nicht wegen mangelhafter Beſchaffenheit bean

ſtandet worden iſt, hat dennoch der Abſender alle die Nachtheile zu vertreten , welche aus einer vor

ſchriftswidrigen Verpackung, Verſchließung und Aufſchrift hervorgegangen ſind. Ebenſo hat der

Abſender den Schaden zu erſeßen, welcher durch die Beförderung von Gegenſtänden entſteht, die

von der Poſtbeförderung ausgeſchloſſen oder zur Poſtbeförderung nur bedingt zugelaſſen ſind

(SS. 11 und 12 ).

S . 28 .

I Soll eine Zeitung der Poſtverwaltung zum Vertrieb übergeben werden , ſo hat der Ver- Zeitungs

leger eine entſprechende ſchriftliche Erklärung nach Maßgabe der von der Poſtverwaltung vor - vertrieb .

geſchriebenen Faſſung bei der Poſtanſtalt niederzulegen .

§. 29.

I Die Einlieferung der mit der Poſt zu befördernden Sendungen muß, ſoweit dieſelben Ort der

nicht in die Briefkaſten zu legen ſind (II), bei den Poſtanſtalten an der Annahmeſtelle geſchehen. Die Einlieferung.

als Ergänzungsanlagen in Landorten errichteten Poſthülſſtellen beſißen nicht die Eigenſchaft von

Poſtanſtalten und ſind in der Annahme von Poſtſendungen beſchränkt ( VII ).

II Inſofern der Umfang und die ſonſtige Beſchaffenheit der Gegenſtände nicht ein Anderes

bedingen , ſind gewöhnliche Briefe, gleichviel, ob frankirt oder unfrankirt, ferner Poſtkarten , Druck

ſachen und Waarenproben mittels der Briefkaſten zur Einlieferung zu bringen . Es iſt auch ge

ſtattet, derartige Sendungen den Poſtbegleitern , Poſtillonen und Beförderern von Botenpoſten , wenn

dieſelben ſich unterwegs im Dienſt befinden , ſowie den Führern der zu Poſtzwecken dienenden Privat

Perſonenführwerke, zu übergeben .
III In Städten , in welchen mit Pferden auszuführende Packetbeſtellfahrten beſtehen, dürfen

den Packetbeſtellern gewöhnliche Packete zur Ablieferung an die Poſtanſtalt übergeben werden . Es

iſt auch geſtattet, bei der Poſtanſtalt die Abholung von Packeten aus der Wohnung ſchriftlich zu be

ſtellen . Für derartige Beſtellſchreiben oder Beſtellkarten kommt eine Gebühr nicht zur Erhebung ;

dieſelben können in die Briefkaſten gelegt oder den beſtellenden Boten mitgegeben werden .

Den Landbriefträgern dürfen auf ihren Beſtellgängen zur Ablieferung an die Poſtanſtalt

oder zur Beſtellung unterwegs die nachbezeichneten Sendungen übergeben werden :
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gewöhnliche oder einzuſchreibende : Briefe, Poſtkarten , Briefe mit Zuſtellungsurkunde,

Drudſachen und Waarenproben ,

Poſtanweiſungen ,

gewöhnliche Pađete,

Nachnahmeſendungen , und

Sendungen mit Werthangabe, im einzelnen bis zum Werthbetrag von 400 Mark.

Zur Mitnahme von Packeten ſind die Landbriefträger zu Fuß nur inſoweit verpflichtet, als

die Packete geſchüßt untergebracht werden können und Unzuträglichkeiten – ſei es in betreff der

Beförderung oder Beſtellung der ſonſtigen Sendungen – nicht zu beſorgen ſind.

IV Jeder Landbriefträger führt auf ſeinem Beſtellungsgange ein Annahmebuch mit ſich ,

in welches er die von ihm angenommenen Werth - und Einſchreibſendungen , Poſtanweiſungen , ge

wöhnlichen Pacete und Nachnahmeſendungen einzutragen hat. Zum Eintragen dieſer Sendungen

iſt auch der Auſlieferer befugt. Ein gleiches Annahmebuch zum Eintragen der gewöhnlichen Backete

führt auch jeder nach den Beſtimmungen unter ii zur Annahme gewöhnlicher Backete ermächtigte

Packetbeſteller auf ſeiner Beſtellfahrt mit ſich . Die Ertheilung des Einlieferungsſcheins über die

vom Landbriefträger angenommenen Werth - und Einſchreibſendungen , Poſtanweiſungen und Nach

nahmeſendungen erfolgt erſt durch die Poſtanſtalt; der Landbriefträger iſt verpflichtet, den Ein

lieferungsſchein dem Auflieferer, wenn möglich beim nächſten Beſtellgang, zu überbringen.

V. Für die von Landbriefträgern auf ihren Beſtellungsgängen eingeſammelten portopflichtigen

Einſchreibbriefſendungen, Pacete bis 21/2 Kilogramm einſchließlich, Poſtanweiſungen und Briefe mit

Werthangabe (111) kommt, wenn dieſe Gegenſtände zur Weiterſendung durch die Poſtanſtalt des

Amtsorts des Landbriefträgers nach einer anderen Poſtanſtalt beſtimmt ſind, außer dem Porto und

den ſonſtigen Gebühren , eine Nebengebühr von 5 Pf., welche im voraus entrichtet werden muß,

zur Erhebung. Gelangen Packete von höherem Gewicht als 21/2 Kilogramm zur Einſammlung, ſo

iſt unter denſelben Vorausſeßungen eine Nebengebühr im Betrage der für gleich ſchwere Packete

feſtgeſeßten Landbeſtellgebühr (S. 38 VII) zu entrichten.

V I Für die von den Packetbeſtellern auf ihren Beſtellungsfahrten eingeſammelten gewöhn

lichen Pacete (III) kommt außer dem Porto eine Nebengebühr von 10 Pf. zur Erhebung, welche im

voraus zu entrichten iſt.

VII Bei den Poſthülfſtellen dürfen gewöhnliche Briefſendungen und bei denjenigen Poſthülf

ſtellen , welche von der vorgeſeşten Ober-Poſtdirektion zur Annahme von Packeten " ermächtigt ſind ,

auch Packete ohne Werthangabe eingeliefert werden . Die Annahme von Einſchreib - und Werth

ſendungen , ſowie von Poſtanweiſungen gehört nicht zu den Dienſtlichen Verpflichtungen des Inhabers

der Poſthülſſtelle. Für die Einlieferung von Sendungen bei einer Poſthülſſtelle mird keine Neben

gebühr erhoben .

§. 30 .

Zeit der 1 Die Einlieferung bei den Poſtanſtalten muß während der Dienſtſtunden und, wenn die -

Einlieferuing. Verſendung des eingelieferten Gegenſtandes mit der nächſten dazu geeigneten Poſt erfolgen ſoll, vor

der Schlußzeit dieſer Poſt geſchehen .

a . Dienſt II Die Dienſtſtunden der Poſtanſtalten für den Verkehr mit dem Publikum ſind im all

ſtunden. gemeinen :

1. in dem Sommer-Halbjahr (vom 1. April bis teßten September ) von 7 Uhr Morgens

bis 1 Uhr Mittags,

2 . in dem Winter-Halbjahr (vom 1. Oktober bis legten März) von 8 Uhr Morgens bis

1 Uhr Mittags, und

3 . zu allen Jahreszeiten von 2 Uhr Nachmittags bis 8 Uhr Abends.

Die Ober-Poſtdirektionen ſind jedoch ermächtigt, nach Maßgabe der beſtehenden Poſtverbindungen

und der ſonſtigen örtlichen Verhältniſſe die Dienſtſtunden zu verlegen, auszudehnen oder zu beſchränken .

III An Sonntagen und an allgemeinen Feiertagen fallen die Dienſtſtunden von 9 Uhr Morgens

bis 5 Uhr Nachmittags aus. Zwiſchen 5 und 8 Uhr Nachmittags findet mindeſtens während einer

Stunde und längſtens während zwei Stunden der Dienſtverkehr mit dem Publikum ununterbrochen

ſtatt. Auf welchen Zeitraum innerhalb vorſtehender Grenzen der Schalterdienſt ſich zu erſtrecken hat,

wird für jede Poſtanſtalt durch die vorgeſepte Ober-Poſtdirektion nach dem örtlichen Bedürfniſſe
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beſtimmt. Die Ober-Poſtdirektionen können in beſonderen Fällen die Beſchränkung der Dienſtſtunden

an Sonntagen und allgemeinen Feiertagen zeitweiſe ganz oder zum Theil aufheben .

IV Die von den Ober-Poſtdirektionen in Bezug auf die Dienſtſtunden der Poſtanſtalten

getroffenen Feſtſegungen müſſen zur Kenntniß des Publikums gebracht werden.

V Die Schlußzeit für die Einlieferung bei den Annahmeſtellen der Poſtanſtalten tritt ein : b. Schlußzeit.

1. Für Briefe, Poſtkarten , Druckſachen oder Waarenproben , über welche dem Abſender

eine Einlieferungsbeſcheinigung nicht zu ertheilen iſt :

eine viertel bis eine halbe Stunde vor dem planmäßigen Abgange oder Weiter

gange der Poſt.

Bei Poſtanſtalten auf den Eiſenbahnhöfen tritt für die bezeichneten Gegenſtände

die Schlußzeit erſt fünf Minuten vor dem planmäßigen Abgange des Zuges ein ;

auch können dieſe Gegenſtände bis unmittelbar vor dem Abgange des Zuges ,

ſoweit der Bahnſteig zugänglich iſt, in die Briefkaſten der Bahnpoſtwagen gelegt

werden .

2. Für einzuſchreibende Briefe, Poſtkarten, Drucjachen oder Waarenproben :

eine viertel bis eine halbe Stunde vor dem planmäßigen Abgange oder Weiter

gange der Poſt; jedoch ſind ſämmtliche Poſianſtalten berechtigt, im Fall durch

denſelben Abſender mehr als drei Einſchreibbriefe zugleich eingeliefert werden , eine

Schlußzeit von einer Stunde in Anſpruch zu nehmen .

3 . Für alle anderen Gegenſtände:

eine Stunde vor dem planmäßigen Abgange oder Weitergange der Poſt.

VI Falls die ordnungsmäßige Bearbeitung der Sendungen innerhalb der vorſtehend be

ſtimmten Schlußzeiten wegen beſonderer örtlicher Verhältniſſe nicht ausführbar ſein ſollte , können

die Ober -Poſtdirektionen eine angemeſſene Verlängerung der Sdylußzeiten eintreten laſſen .

VIL In jedem Falle werden bei Poſibeförderungen auf Eiſenbahnen die Schlußzeiten um

ſo viel verlängert, als erforderlich iſt, um die Sendungen von der Poſtanſtalt nach dem Bahnhofe

zu befördern und auf dem Bahnhofe ſelbſt überzuladen .

VIII Für Poſten , die außerhalb der gewöhnlichen Dienſtſtunden abgehen, bildet der Ablauf

der Dienſtſtunden die Schlußzeit, inſofern nicht nach Maßgabe des Albgangs der Poſt die Schluß

zeit nach den vorſtehenden Feſtſeßungen früher eintritt.

IX Die an oder in den Poſthäuſern befindlichen Briefkaſten müſſen bei Eintritt der

Schlußzeit jeder Poſt, und zu den außerhalb der gewöhnlichen Dienſtſtunden abgehenden Poſten

auch noch vor deren Abgang, geleert werden . Bei Sendungen, welche in Briefkaſten fern vom

Poſthaus gelegt werden , iſt auf Mitbeförderung mit der zunächſt abgehenden Poſt nur inſoweit zu

rechnen , als die Sendungen nach der gewöhnlichen Zeit der Leerung der Kaſten vor Schluß der in

Betracht kommenden Poſten zum Poſthauſe gelangen .

X Bei denjenigen Poſtanſtalten und ſelbſtändigen Telegraphenanſtalten , welche von der Poſt

behörde hierzu beſonders ermächtigt ſind, dürfen Einſchreibbriefſendungen zu ſolchen Poſtbeförderungs

gelegenheiten , welche außerhalb oder kurz nach Beginn der für den Verkehr am Schalter beſtimmten

Dienſtſtunden ſich darbieten , auf Verlangen auch außerhalb der Dienſtſtunden angenommen werden .

Vorausſeßung für die zu ertheilende Ermächtigung iſt, daß zur Zeit der Einlieferung auch ohnehin

ein Beamter oder mehrere Beamte bei der Verkehrsanſtalt dicnſilich anweſend ſind. Für jeden

Brief iſt eine beſondere Einlieferungsgebühr von 20 Pf. im voraus zu entrichten . Bei Poſt

anſtalten muß die Einlieferung bis ſpäteſtens eine halbe Stunde vor dem Abgange der Poſt, bei

Telegraphenanſtalten ſo zeitig erfolgen , daß die Briefe eine halbe Stunde vor dem Abgange der

Poſt der Drtspoſtanſtalt überliefert werden können . Werden durch denſelben Abſender mehr als

drei Einſchreibbriefe eingeliefert, ſo kann eine Schlußzeit von einer Stunde in Anſpruch ge

nommen werden .

. XI Unter den nämlichen Vorausſeßungen und bis zu denſelben Schlußzeiten (x ) dürfen bei

denjenigen Poſtanſtalten , welche von der Poſtbehörde hierzu beſonders ermächtigt ſind, auch ge

wöhnliche Packetſendungen auf Verlangen außerhalb der Schalterdienſtſtunden angenommen werden .

Dié Pacete müſſen als „dringende" bezeichnet jein . Für jedes Padet iſt, neben den im §. 13 für

dringende Packetſendungen feſtgeſeßten Gebühren , eine beſondere Einlieferungsgebühr von 20 Pf. im

poraus zu entrichten .

it,in der Beren
ubeganeuf

Mitbeförbereinigen Zeit der Leer
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$ . 31.

Frankirungs 1 Briefe u . ſ. w ., in deren Aufſchrift der Frankirungsvermerk durchſtrichen , weggeſchabt
vermerk. oder abgeändert iſt, ſind bei der Annahme zurückzuweiſen . Wenn derartig beſchaffene Briefe oder

Briefe mit Frankirungsvermerk, für welche das Porto nicht durch Poſtwerthzeichen entrichtetworden

iſt, im Briefkaſten vorgefunden werden , ſo wird die Ungültigkeit des Frankirungsvermerks amtlich

beſcheinigt, die Briefe aber werden als unfrankirt behandelt.

11 Wenn Briefe, welche dem Frankirungszwange unterliegen , von den Abſendern unfrankirt

oder ungenügend frankirt in den Briefkaſten gelegt worden ſind, ſo werden dieſe Briefe am Auf

gabeort zurückbehalten und dem zu ermittelnden Abſender zur Frankirung zurückgegeben .

§. 32 .

Einlieferungs. I Die Einlieferung ſolcher Sendungen , über welche die Poſtanſtalt einen Einlieferungsſchein

ſchein . auszuſtellen hat, wird durch den ertheilten Schein bewieſen ; der Einlieferer hat ſich daher nicht zu

entfernen , ohne dieſen Schein in Empfang genommen zu haben. Vermag der Abſender dieſen Schein

nicht vorzulegen , ſo wird die Einlieferung als nicht geſchehen erachtet, wenn dieſelbe nicht aus den

Büchern oder Karten erſichtlich iſt oder nicht in anderer Weiſe überzeugend nachgewieſen wird.

24

§ . 33.

Rückſchein . I Wünſcht der Abſender einer Packetſendung ohne Werthangabe, einer Einſchreibſendung

oder einer Sendung mitWerthangabe eine von dem Empfänger auszuſtellende Empfangsbeſcheinigung

(Rückſchein ) zu erhalten , ſo muß ein ſolches Verlangen durch die Bemerkung „ Rückſchein “ in der

Aufſchrift ausgedrückt ſein ; auch muß der Abſender ſich namhaft machen oder angeben , an wen der

Rückſchein abzuliefern iſt.

II Sendungen gegen Rückſchein müſſen vom Abſender frankirt werden . Für die Beſchaffung

des Rütſcheins iſt außer dem Porto 2c. eine Gebühr von 20 Pf. vom Abſender ebenfalls im voraus

zu entrichten .

III Die Weigerung des Empfängers, den Rückſchein zu vollziehen , gilt als eine Verweigerung

der Annahme der Sendung.

$ . 34 .

Leitung der I Auf welchem Wege die Poſtſendungen zu leiten ſind, wird von der Poſtbehörde beſtimmt.
Poſtſen

dungen . $ . 35 .

Zurückziehung I Der Abſender einer Poſtſendung kann dieſelbe zurüdnehmen oder deren Aufſchrift ab

von Poſtſen - ändern laſſen , ſo lange die Sendung dem Empfänger noch nicht ausgehändigt iſt. Bei Sendungen
dungen

Abänderungerung mit Werthangabe über 400 Mark iſt das Verlangen einer Abänderung der Äufichrift nicht zuläſſig .
und mi

von Auf 11 Die Zurücknahme kann erfolgen am Ort der Aufgabe oder am Beſtimmungsort, aus

ſchriften durch nahmsweiſe auch an einem Unterwegsorte, inſofern dadurch keine Störung des Dienſtes herbei
den Abſender. geführt wird .

III Die Zurückgabe geſchieht an denjenigen , welcher ein von derſelben Hand, von welcher die

Aufſchrift der Sendung geſchrieben iſt, ausgefertigtes Doppel des Briefumſchlages oder der Begleit

adreſſe 2c. und den Einlieferungsſchein, ſofern ein ſolcher über die Sendung ertheilt iſt, abgiebt.

V Iſt die Sendung bereits abgegangen , ſo hat derjenige, welcher ſie zurückfordert oder

eine Abänderung ihrer Aufſchrift wünſcht, ſich als Abſender auszuweiſen (111) und den Gegenſtand

bei der Poſtanſtalt des Abgangsortes ſchriftlich ſo genau zu bezeichnen , daß derſelbe unzweifelhaft

als der verlangte zu erkennen iſt.

v Die hierauf bezüglichen Verlangen werden entweder brieflich oder telegraphiſch von der

Poſtanſtalt auf Koſten des Abſenders ausgefertigt und abgeſandt. Lepterer hat dafür zu entrichten :

1. wenn die Uebermittelung brieflich erfolgt, die Tare für einen einfachen Einſdreibbrief ;

2 . wenn die Uebermittelung auf telegraphiſchem Wege geſchieht, die Taxe des Telegramms

nach dem gewöhnlichen Tarif.

VI Iſt die Sendung noch nicht abgegangen , ſo wird von der Poſtanſtalt das Franko bei

Rückgabe des Briefumſchlages oder der Begleitadreſſe erſtattet.

VII Iſt die Sendung bereits abgeſandt, ſo finden hinſichtlich der Portoerhebung für die

Rückbeförderung dieſelben Beſtimmungen wie bei einer gewöhnlichen Rückſendung (S . 45 VIII) mit
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11 .

der Maßgabe Anwendung, daß das Rückporto eintretendenfalls nach der wirklich zurückgelegten

Beförderungsſtrecke berechnet wird.

S . 36 .

i Auch an einem Unterwegsorte kann die Aushändigung einer Sendung an einen ſich Aushändi

gehörig ausweiſenden Empfänger ſtattfinden , ſofern keine dem Beamten befannte Bedenken entgegen - gung von
Poſtſendun

ſtehen und keine Störung des Dienſtes herbeigeführt wird . gen an die

II Das Porto wird nach Maßgabe der wirklich ſtattgehabten Beförderung berechnet. Eine Empfänger an

Erſtattung von Porto für frankirte Sendungen findet nicht ſtatt. Unterwegs

orten .

$ . 37.

I Hat der Siegel- oder ſonſtige Verſchluß einer Sendung ſich gelöſt, ſo wird derſelbe von Herſtellung
ift soa des Ver

dem Poſtbeamten unter Beidrückung des Poſtſiegels und Hinzufügung der Namensunterſchrift des
ſchluſſes und

Poſtbeamten wiederhergeſtellt. Eröffnung der

II Iſt durch die gänzliche Löſung des Siegels oder anderweiten Verſchluſſes einer Sendung Sendungen

mit baarem Geld oder mit geldwerthen Papieren die Herausnahme des Inhalts der Sendung durch die Poſt

möglich geworden , ſo wird vor Herſtellung des Verſchluſſes erſt feſtgeſtellt, ob der angegebene Betrag b

der Sendung noch vorhanden iſt.

III Bei Poſtanſtalten , bei welchen zwei oder mehrere Beamte zugleich im Dienſt anweſend

ſind, wird zur Herſtellung des Verſchluſſes und zur Feſtſtellung des Inhalts ſofort ein zweiter

Beamter als Zeuge hinzugerufen . Iſt ein zweiter Beamter nicht im Dienſt, jedoch ein Poſtunter

beamter zugegen, ſo wird dieſer als Zeuge hinzugezogen .

IV Hat nach den vorſtehenden Beſtimmungen ein anderweiter Verſchluß der Sendung

ſtattgefunden , To iſt – wenn es ſich um Briefe mit Werthangabe oder um Packete mit oder ohne

Werthangabe handelt - - bei Ankunft der Sendung am Beſtimmungsort der Empfänger davon

in Kenntniß zu ſeben und zu erſuchen , zur Eröffnung der Sendung in Gegenwart eines Poſt

beamten im Poſtdienſtzimmer innerhalb der zu beſtimmenden Friſt ſich einzufinden. Etwaige Er

innerungen , welche der erſchienene Empfänger bei Eröffnung der Sendung gegen deren Inhalt

erhebt, ſind in die Verhandlung aufzunehmen, durch welche der Befund feſtgeſtellt wird. Leiſtet

der Empfänger dem Erſuchen keine Folge, oder verzichtet derſelbe ausdrücklich auf Eröffnung der

Sendung, ſo iſt mit deren Beſtellung und Aushändigung nach Maßgabe der folgenden Vorſchriften

zu verfahren .

V Die Poſtbeamten müſſen ſich jeder über den Zweck der Eröffnung hinausgehenden Einſicht

der Sendung enthalten ; auch muß über die geſchehene Eröffnung eine Verhandlung aufgenommen

werden , in welcher die Veranlaſſung der Maßregel, der Hergang bei derſelben und das Ergebniß

niederzuſchreiben ſind.

vi Sendungen mit Druckſachen oder mit Waarenproben zum Zweck der Prüfung über die

Zuläſſigkeit des ermäßigten Portos zu öffnen und einzuſehen , ſind die Poſtbeamten auch ohne weiteres

Verfahren befugt.

S. 38.

I Die Verbindlichkeit der Poſtverwaltung, die angekommenen Gegenſtände den Empfängern Beſtellung.

ins Haus ſenden (beſtellen ) zu laſſen , erſtreckt ſich :

1 . auf gewöhnliche und eingeſchriebene Briefe und Poſtkarten ,

2 . auf gewöhnliche und eingeſchriebene Drucjachen und Waarenproben,

3. auf Poſtanweiſungen ,

4 . auf Poſtaufträge,

5 . auf Begleitadreſſen zu gewöhnlichen Packeten ,

6 . auf Ablieferungsſcheine (Begleitadreſſen) über Sendungen mit Werthangabe und über

Einſchreibpackete.

Die für Bewohner von Landorten mit Poſthülſſtelle beſtimmten gewöhnlichen Briefſendungen

und, ſoweit thunlich, auch die Pacete ohne Werthangabe werden der Poſthülſſtelle zugeführt, und

hier entweder durch den Inhaber der Poſthülſſtelle abgetragen , oder zur Abholung bereit gehalten

(S. 42). Wenn im lekteren Fall die Sendungen bis zur nächſten Ånkunft des Landbriefträgers

bei der Poſihülſſtelle nicht von dem Empfänger abgeholt ſind, ſo erfolgt die Beſtellung durch den

Landbriefträger.
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II Soweit die Poſtverwaltung die Beſtellung nicht übernimnit, müſſen Briefe mit Werth

angabe, Packete mit und ohne Werthangabe, ſowie Einſchreibpackete und ferner die Geldbeträge auf

Grund des Ablieferungsſcheins (der Begleitadreſſe, der Poſtanweiſung) von der Poſt abgeholt werden .

III Für die Beſtellung der gewöhnlichen Packete und der Einſchreibpacete im Ortsbeſtell

bezirk werden erhoben :

1. bei den Poſtämtern I. Klaſſe:

a) für Packete bis 5 Kilogramm einſchließlich 10 Pf.,

b ) für ſchwerere Backete . . . . . . . 15 -

Für einzelne große Orte kann durch Verfügung der oberſten Poſtbehörde die Beſtellgebühr

bei Pađeten bis 5 Kilogramm auf 15 Pf. und bei ſchwereren Packeten auf 20 Pf. feſtgeſeßt werden .

2 . bei den übrigen Poſtanſtalten :

a) für Packete bis 5 Kilogramm einſchließlich 5 Pf.,

. b ) für ſchwerere Pacete . . . . . . . 10 -

Gehört'mehr als ein Packet zu einer Begleitadreſſe, ſo wird für das ſchwerſte Packet die

ordnungsmäßige Beſtellgebühr, für jedes weitere Packet aber nur eine Gebühr von 5 Pf. erhoben .

IV Für die Beſtellung der Briefe mit Werthangabe und der Pacete mit Werthangabe im

Ortsbeſtellbezirk werden erhoben :

1. für Briefe mit Werthangabe:

a ) bis zum Betrage von 1500 Mark . .cinsin
in . . 5 Pf.,

b ) im Betrage von mehr als 1500 und bis 3000 Mark . . 103

2 . für Packete mit Werthangabe: .

die Säße für Beſtellung gewöhnlicher Packete, mindeſtens aber die Säße unter 1.

V An Orten, wo Sendungen mit höherer Werthangabe als 3000 Mark beſtellt werden , iſt

dafür eine Beſtellgebühr von 20 Pf. zu erheben. Für große Orte kann die oberſte Poſtbehörde

die Beſtellgebühr auch bei Einſchreibpacketen und bei Packeten mit Werthangabe von 3000 Mark

und weniger auf 20 Pf. feſtſeßen.

VI Für die Beſtellung von Poſtanweiſungen nebſt den Geldbeträgen im Ortsbeſtelbezirk

werden für jede Poſtanweiſung 5 Pf. erhoben .

VII “ Für das Abtragen der Briefe mit Werthangabe, der bis 21/2 Kilogramm ſchweren

Packete mit oder ohne Werthangabe, der Einſdireibpackete bis 21/2 Kilogramm und der Poſt

anweiſungen nach dem Landbeſtellbezirke werden durchweg 10 Pf. für das Stück erhoben . Gelangen

Packete von höherem Gewicht als 21/2 Kilogramm zur Beſtellung, ſo beträgt das Beſtellgeld 20 Pf.

für das Stück.

In Orten mit Poſthülſſtelle wird bei Beſtellung der Packete durch den Inhaber der Hülf

ſtelle durchweg ein Beſtellgeld von 10 Pf. für das Stück erhoben.

VIII Die Beſtellgebühren können vom Abſender im voraus entriditet werden . In ſolchem

Falle iſt in der Aufſchrift der Sendung von dem Abſender der Vermerk frei einſchließlich Beſtell

geld " niederzuſchreiben .

IX Die Beſtellgebühren werden aud) von portofreien Sendungen erhoben .

x An Einwohner im Orts- oder Landbeſtellbezirk des Aufgabe- Poſtorts werden Poſt

ſendungen in gleichem Umfange wie an Empfänger im Bereich anderer Poſtorte angenommen .

Wegen der Ausnahme in betreff der durch Eilboten zu beſtellenden Sendungen ſiehe $ . 24 III.

XI Für Briefe an Einwohner im Orts - oder Landbeſtellbezirk des Aufgabé-Poſtorts kommt

im Frankirungsfall, ſowie für Dienſtbriefe, eine Gebühr von 5 Pf., im Nichtfrankirungsfall eine

Gebühr von 10 Pf. zur Erhebung , ſoweit nicht abweichende Säße durch die oberſte Poſtbehörde

angeordnet ſind. Bei Briefen mit Zuſtellungsurkunde wird für die Rücſendung der Zuſtellungs

urkunde eine weitere Gebühr nicht erhoben . Bei eingeſchriebenen Briefen tritt den vorſtehenden

Säßen die Einſchreibgebühr und bei Briefen mit Poſtnachnahme die Vorzeigegebühr hinzu.

XII Alle übrigen Sendungen , welche an Einwohner im Orts- oder Landbeſtellbezirk des

Aufgabe- Poſtorts eingeliefert werden , unterliegen denſelben Taren (einſchließlich der Beſtellgebühren),

wie die mit den Poſten von weiterher eingegangenen gleichartigen Sendungen mit der Maßgabe,

daß, ſoweit bei den Taren die Entfernung mit in Betracht kommt, der für die geringſte Ent

fernungsſtufe beſtimmte Saß in Anwendung zu bringen iſt.
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XIII Eine Borto - und Gebührenfreiheit findet bei Beſorgungen an Einwohner im Drts

oder Landbeſtellbezirk des Aufgabe-Poſtorts nicht ſtatt.

XIV Für die Abtragung der im Poſtwege bezogenen Zeitungen und Zeitſchriften ſind

ſowohl nach dem Ortsbeſtellbezirk als auch nach dem Landbeſtellbezirke für jedes Eremplar jährlich

zu entrichten :

a ) bei Zeitungen , welche wöchentlich einmal oder ſeltener beſtellt werden 60 Pf.,

b ) bei Žeitungen , welche zwei- oder dreimal wöchentlich beſtellt werden 1 Mark,

c) bei Zeitungen , welche mehrmals, aber nicht öfter als einmal täglich

beſteût werden . . P 1 Mark 60 Pf.,

d ) bei Zeitungen, welche täglich mehrmals erſcheinen , für jede tägliche

Beſtellung . . . . . . . . . . . 1 Mark,
. . . . . . . .

e ) für die amtlichen Verordnungsblätter . . . . . . . . . . 60 Pf.

Das Zeitungsbeſtellgeld wird für denjenigen Zeitraum im voraus erhoben , für welchen die Vor

ausbezahlung des Bezugspreiſes für die Zeitung erfolgt iſt. Die Zahl der Beſtellungen richtet ſich

danach , wie oft Gelegenheit zur Beſtellung vorhanden iſt. Der bei Berechnung des Beſtellgeldes

ſich ergebende Bruchtheil einer Mark iſt eintretendenfalls auf eine durch 5 theilbare Pfennigſunime

aufwärts abzurunden .

S . 39.

I Die Poſtbehörde beſtimmt, wie oft täglich und in welchen Friſten die eingegangenen Zeit der Be

Briefe u . ſ. w . zu beſtellen ſind. Wegen der Eilſendungen ſiehe S. 24.
ſtellung.

11 Sendungen mit dem Vermerke in der Aufſchrift: „poſtlagernd “ werden bei der Poſtanſtalt

des Beſtimmungsorts aufbewahrt (S. 45 1 Punkt 3 und 4 ) und dem Empfänger behändigt, wenn

ſich derſelbe meldet und auf Erfordern ausweiſt.

S . 40.

I Die Beſtellung erfolgt an den Empfänger ſelbſt oder an deſſen Bevollmächtigten . Poſt- An wen die

ſendungen , welche an verſtorbene Perſonen gerichtet ſind, dürfen den Erben ausgehändigt werden , Beſtellung ge

wenn dieſelben ſich als ſolche durch Vorlegung des Teſtaments , der gerichtlichen Erbbeſcheinigung 2 . "

ausgewieſen haben ; ſo lange dieſer Nachweis nicht erbracht iſt, kommen für die Aushändigung ge

wöhnlicher Brieffendungen die Vorſchriften im Abſaß ii in Anwendung.

Der Empfänger, welcher einen Dritten zur Empfangnahme der an ihn zu beſtellenden Sen

dungen bevollmächtigen will, muß die Vollmacht ſchriftlich ausſtellen und in dieſer die Gattungen

der Sendungen genau bezeichnen , zu deren Empfangnahme der Bevollmächtigte befugt ſein ſoll.

Inſofern die Geſeße nicht eine beſondere Form der Volmachten vorſchreiben , muß die Unterſchrift

des Machtgebers unter der Vollmacht, wenn deren Richtigkeit nicht ganz außer Zweifel ſteht, von

einem Beamten , welcher zur Führung eines amtlichen Siegels berechtigt iſt, unter Beidrückung des

ſelben, beglaubigt ſein . Die Vollmacht muß bei der Poſtanſtalt, welche die Beſtellung ausführen

läßt, niedergelegt werden .

II Jſt außer dem Empfänger noch ein Anderer , wenn auch nur zur näheren Bezeichnung

der Wohnung des Empfängers , in der Aufſchrift genannt, z . B . an A , bei B ., ſo iſt dieſer zweite

Empfänger auch ohne ausdrückliche Ermächtigung als Bevollmächtigter des erſtgenannten Empfängers

zur Empfangnahme von gewöhnlichen Briefen , Poſtkarten , Druckſachen und Waarenproben auzuſehen .

Iſt ein Gaſthof als Wohnung des Empfängers in der Aufſchrift angegeben , ſo kann die Beſtellung

dieſer Gegenſtände an den Gaſtwirth auch dann erfolgen , wenn der Empfänger noch nicht ein

getroffen iſt . Sind bei Poſtaufträgen mehrere Perſonen bezeichnet, ſo erfolgt die Vorzeigung nur

an die zuerſt genannte Perſon oder deren Bevollmächtigten .

III Wird der Empfänger oder deſſen nach den vorſtehenden Beſtimmungen beſtellter Bevoll

mächtigter in ſeiner Wohnung nicht angetroffen , oder wird dem Briefträger 2c. der Zutritt zu

ihm nicht geſtattet, ſo erfolgt die Beſtellung und Aushändigung der gewöhnlichen Vriefe , Poſt

farten , Druckſachen und Waarenproben , ſowie der Begleitadreſſen zu gewöhnlichen Packeten

und der Packete ſelbſt , ferner der Anlagen der Poſtaufträge zur Einziehung von Geldbeträgen ,

ſofern der dafür einzuziehende Betrag ſogleich berichtigt wird, an einen Haus(Geſchäfts )beamten ,

ein erwachſenes Familienglied , einen ſonſtigen Angehörigen , oder an einen Dienſtboten des Em

pfängers bz. des Bevollmächtigten deſſelben . Wird Niemand angetroffen , an den hiernach die Be
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ſtellung und Aushändigung geſchehen kann, ſo erfolgt dieſelbe an den Hauswirth , an den Wohnungs

geber oder an den Thürhüter des Hauſes .

IV Hat der Empfänger oder deſſen Bevollmächtigter (1) an ſeiner Wohnung oder an ſeinen

Geſchäftsräumen einen Briefkaſten anbringen laſſen , ſo werden gewöhnliche frankirte Briefe, Poſt

karten , Druckſachen und Waarenproben durch die beſtellenden Boten ' inſoweit in den Briefkaſten

gelegt, als deſſen Beſchaffenheit ſolches geſtattet und andere Verabredungen nicht beſtehen .

V 1. Einſchreibſendungen ,

2. Poſtanweiſungen ,

3 . Telegraphiſche Boſtanweiſungen ,

4 . Ablieferungsſcheine über Sendungen mit einer Werthangabe von je 400 Mark,

5 . Begleitadreſſen zu eingeſchriebenen Packeten und zu Packeten mit einer Werthangabe

von je 400 Mark

ſind an den Empfänger oder deſſen Bevollmächtigten ſelbſt zu beſtellen . Wird der Empfänger oder

deſſen Bevollmächtigter in ſeiner Wohnung nicht angetroffen , oder wird dem Briefträger oder Boten

der Zutritt zu ihm nicht geſtattet: ſo können die bezeichneten Gegenſtände auch an ein erwachſenes

Familienglied des Empfängers oder des Bevollmächtigten deſſelben beſtellt werden .

Poſtanweiſungen und telegraphiſche Poſtanweiſungen von mehr als 400 Mark, Ablieferungs

ſcheine über Sendungen mit einer Werthangabe von mehr als 400 Mark, ſowie Begleitadreſſen zu

Packeten mit einer Werthangabe von mehr als 400 Mark müſſen an den Empfänger oder deſſen

Bevollmächtigten ſelbſt beſtellt werden .

Die Beſtellung der Einſchreibſendungen, der Poſtanweiſungen , der telegraphiſchen Poſt

anweiſungen und der Ablieferungsſcheine, ferner der Begleitadreſſen zu eingeſchriebenen Packeten

und zu Backeten mit Werthangabe hat ſtets an den Empfänger ſelbſt ſtattzufinden , wenn die

Sendungen vom Abſender mit dem Vermerke „Eigenhändig “ verſehen ſind.

VI Lautet bei gewöhnlichen Packetſendungen , bei Einſchreibſendungen , bei Poſtanweiſungen,

bei telegraphiſchen Poſtanweiſungen und bei Sendungen mit Werthangabe die Aufſchrift:

„An A . zu erfragen bei B ." )

„ An A . abzugeben bei B .“ U
Bu ſo muß die Beſtellung an den zuerſt genannten Empfänger

An A . imºHauſe des BH (A .), ſeinen Bevollmächtigten oder den ſonſtigen nach den

„ An A . wohnhaft bei Bu Beſtimmungen unter III und v Empfangsberechtigten erfolgen ;

lautet die Aufſchrift dagegen :

„ An A . zu Händen des B ." ſo darf die Beſtellung ſowohl an den zuerſt genannten

„ An A. abzugeben an B ." ( Empfänger (A .), als auch an den zulegt genannten (B .),

„ An A . für B ." deren Bevollmächtigten oder den ſonſtigen nach den Be

„An A , per Adresse des B .“ V ſtimmungen unter iii und v Empfangsberechtigten erfolgen .

VII Sendungen gegen Rückſchein dürfen nur an den Empfänger ſelbſt oder deſſen Bevoll

mächtigten beſtellt werden .

VIII Die Beſtellung von Einſchreibſendungen , von Poſtanweiſungsbeträgen und von Sen

dungen mit Werthangabe, ſowie von Packeten ohne Werthangabe gegen Rückſchein , darf nur gegen

Empfangsbekenntniß geſchehen ; der Empfänger oder deſſen Bevollmächtigter oder dasjenige Familien

glied , an welches die Beſtellung erfolgt, hat den Ablieferungsſchein (Rückſchein ) oder die auf der

Rückſeite der Poſtanweiſung oder der Begleitadreſſe vorgedruckte Quittung zu unterſchreiben .

IX Die Beſtellung der Poſtſendungen an Bewohner von Schlöſſern regierender deutſcher

Fürſten , an Militairperſonen , ſowie an Zöglinge von Erziehungsanſtalten , Penſionaten 2c. erfolgt

auf Grund der mit den zuſtändigen Behörden oder den Vorſtehern der Erziehungsanſtalten ge

troffenen beſonderen Abkommen an die von den Behörden 2c. beauftragten Perſonen .

X Die an Kranke in öffentlichen Krankenanſtalten gerichteten Poſtſendungen dürfen an den

Vorſtand der Krankenanſtalt behändigt werden , ſofern dem Briefträger oder Boten der Zutritt zu

dem Kranken nicht geſtattet wird.

XI In Betreff der Behändigung von Sendungen durch Eilboten gelten dieſelben Be

ſtimmungen , welche bezüglich der im gewöhnlichen Wege zur Beſtellung gelangenden Sendungen

maßgebend ſind.

XII Zollpflichtige Poſtſendungen werden zum Zweck der Zollamtlichen Schlußabfertigung

an die zuſtändigen Zoll- und Steuerſtellen übergeben . Die Haftpflicht der Poſiverwaltung erliſcht,



- -453

ſobald die ordnungsmäßige Uebergabe der Sendung an die Zoll- oder Steuerſtelle auf Grund der

beſtehenden Vorſchriften ſtattgefunden hat.

S . 41. .

I Auf die Beſtellung von Schreiben mit Zuſtellungsurkunde finden die Beſtimmungen in Beſtellung der

den SS. 165 bis 174 und 178 der Civilprozeßordnung für das Deutſche Reich vom 30. Januar 1877 Schreiben mit

mit der Maßgabe Anwendung, daß an die Stelle des Gerichtsvollziehers der beſtellende Bote der
Ver Zuſtellungs

Poſtanſtalt tritt.

II In betreff der Beſtellung von Schreiben mit Zuſtellungsurkunde, welche von deutſchen

Gerichten , Gerichtsvollziehern , Gerichtsſchreibern , Reichs - oder Staatsbehörden ausgehen , bewendet

es bei den hierüber beſtehenden beſonderen Beſtimmungen .

III Die Porto - und ſonſtigen Beträge für ein Schreiben mit Zuſtellungsurkunde müſſen

ſämmtlich entweder vom Abſender oder vom Empfänger entrichtet werden. Will der Abſender die

Gebühren tragen , ſo zahlt er bei der Einlieferung des Schreibens zunächſt nur das Porto für die

Beförderung des Schreibens nach dem Beſtimmungsorte , die anderen Beträge werden erſt auf

Grund der vollzogen zurückkommenden Zuſtellungsurkunde von ihm eingezogen. Im übrigen bleibt

der Abſender für alle Beträge haftbar, welche bei der Beſtellung der Sendung vom Empfänger

nicht erhoben werden können . Falls jedoch die Zuſtellung nicht ausgeführt werden kann , kommt

nur das Porto für die Beförderung des Schreibens nach dem Beſtimmungsorte zum Anſaß.

S. 42.

I Der Empfänger, welcher von der Befugniß , ſeine Poſtſendungen abzuholen oder abholen Berechtigung

zu laſſen , Gebrauch machen will, muß ſolches in einer ſchriftlichen Erklärung nach Maßgabe der deses
gers zur Abs

von der Poſtverwaltung vorgeſchriebenen Faſſung ausſprechen und dieſe Erklärung bei der Poſt-

anſtalt niederlegen . Die ſchriftliche Erklärung muß auf gleiche Weiſe beglaubigt ſein , wie die Voll- Briefe u. 1. m .

macht im Falle des § . 401. Die Aushändigung erfolgt alsdann innerhalb der für den Geſchäfts

verkehr mit dem Publikum feſtgeſepten Dienſtſtunden . Die Poſtverwaltung iſt berechtigt, anzuordnen ,

daß eine und dieſelbe Perſon ſich höchſtens zur Empfangnahme der für drei Abholer eingegangenen

Poſtſendungen melden darf.

Die Abholung von Poſtſendungen bei Poſthülfſtellen iſt ohne Abgabe einer ſchriftlichen

Abholungserklärung geſtattet.

II Inſoweit die Poſtverwaltung die Beſtellung von Paceten ohne Werthangabe, von ein

geſchriebenen Backeten , von Sendungen mit Werthangabe oder von Geldbeträgen zu Poſtanweiſungen

übernommen hat, ſind bezüglich der Beſtellung :

a) die gewöhnlichen und eingeſchriebenen Packete, ſowie die Packete mit Werthangabe

und die Begleitadreſſen , ſowie etwaige Ablieferungsſcheine,

b ) die Briefe mit Werthangabe nebſt den Ablieferungsſcheinen ,

c) die Poſtanweiſungen nebſt den Geldbeträgen

je als eine zuſammengehörige Sendung anzuſehen .

III Die mit den Poſten ankommenden gewöhnlichen Briefe , Poſtkarten , Druckſachen und

Waarenproben müſſen für die Abholer eine halbe Stunde nach der Ankunft zur Ausgabe geſtellt

werden , vorausgeſeßt, daß die Abholungszeit in die gewöhnlichen Dienſtſtunden fällt. Eine Ver

längerung jener Friſt iſt nur mit Genehmigung der oberſten Poſtbehörde zuläſſig .

IV Bei eingeſchriebenen Briefen und Briefen mit Werthangabe wird zunächſt nur der

Ablieferungsſchein , bei gewöhnlichen und eingeſchriebenen Packeten , ſowie bei Packeten mit Werth

angabe zunächſt nur die Begleitadreſſe oder der etwaige Ablieferungsſchein an den Abholer ver

abfolgt. Bei Poſtanweiſungen wird zunächſt nur die Poſtanweiſung ohne den Betrag dem Abholer

ausgehändigt.

V Die Beſtellung erfolgt jedoch, der abgegebenen Erklärung des Empfängers ungeachtet,

durch Boten der Poſtanſtalt: '

1. wenn der Abſender die Eilbeſtellung verlangt hat;

2 . wenn es auf die Beſtellung von Briefen mit Zuſtellungsurkunde oder auf die Vor

zeigung von Poſtaufträgen ankommt;

3 . wenn der Empfänger den zu beſtellenden Gegenſtand nicht am Tage nach dem Ein

gange, bei Sendungen mit lebenden Thieren (g. 12) nicht binnen 24 Stunden nach

dem Eintreffen abholen läßt.
67



do -454

Towie Aus- m Culle uilerjuwung U

$ . 43.

Aus I Die Aushändigung der gewöhnlichen Packete, ſoweit dieſelben dem Empfänger nicht in

händigung der die Wohnung beſtellt werden , erfolgt während der Dienſtſtunden in der Poſtanſtalt an denjenigen ,
Sendungen

nach erfolgter Welt
for welcher ſich zur Abholung meldet und die zu dem Backete gehörige Begleitadreſſe zurückgiebt.

Behändigung II Eingeſchriebene Sendungen und Sendungen mit Werthangabe, ferner bei Poſtanweiſungen

der Begleit die Geld beträge, werden, inſofern die Abholung von der Poſt erfolgt, an denjenigen ausgehändigt,

adreſſen und welcher der Poſtanſtalt den mit dem Namen des Empfangsberechtigten unterſchriebenen Ablieferungs
der Abliefe =

rungsſcheine, lugell ,
ſchein , die quittirte Begleitadreſſe oder die unterſchriebene Poſtanweiſung überbringt und aushändigt.

III . Eine Unterſuchung über die Echtheit der Unterſchrift und des etwa hinzugefügten Siegels

zahlung unter dem Ablieferungsſcheine u . f. w ., ſowie eine weitere Prüfung der Berechtigung desjenigen ,

mbaarer welcher dieſen Schein u . 1. w . überbringt, liegt der Poſtanſtalt nach § . 49 des Geſeßes über das
Veträge. Boſtweſen nicht ob.

S. 44.
Nachſendung I Hat der Empfänger ſeinen Aufenthalts - oder Wohnort verändert und iſt ſein neuer Auf

der Poſt- enthalts - oder Wohnort bekannt, ſo werden ihm gewöhnliche und eingeſchriebene Briefe, Poſtkarten ,
ſendungen .

Druckſachen und Waarenproben , ferner Poſtanweiſungen nachgeſendet, wenn er nicht eine andere Be

ſtimmung getroffen hat. Daſſelbe gilt von den Poſtaufträgen nebſt ihren Anlagen , falls der Ab

ſender nicht die ſofortige Rückſendung oder die Weitergabe zur Proteſterhebung oder die Abſendung

an eine andere, namentlich bezeichnete Perſon verlangt hat.

1 Bei Packeten und bei Briefen mit Werthangabe erfolgt die Nachſendung auf Verlangen

des Abſenders oder, bei vorhandener Sicherheit für das Porto, auch des Empfängers.

III Für Packele und für Briefe mit Werthangabe wird im Fall der Nachſendung das

Porto und die Verſicherungsgebühr von Beſtimmungsort zu Beſtimmungsort zugeſchlagen , der Porto

zuſchlag von 10 Pf. wird jedoch für die Nachſendung nicht erhoben . Für andere Sendungen findet

ein neuer Anſaß von Porto nicht ſtatt. Einſchreib -, Poſtanweiſungs- und Poſtauftrags-Gebühren,

ſowie die Gebühr von 1 Mark für dringende Pacetſendungen und die Vorzeigegebühr für Nach

nahmeſendungen werden bei der Nachſendung nicht noch einmal angeſeßt.

IV Wenn eine Perſon, welche eine Zeitung bei einer Poſtanſtalt bezieht, im Lauf der

Bezugszeit die Ueberweiſung der Zeitung auf eine andere Poſtanſtalt verlangt, ſo erfolgt die Ueber

weiſung gegen eine Gebühr von 50 Pf. Die Ueberweiſungsgebühr kommt ebenſo ofi in Anſaß, wie

der Bezieher im Lauf der Bezugszeit die Beſtimmungs-Poſtanſtalt gewechſelt zu ſehen wünſcht. In

ſofern jedoch die Zeitung wieder nach dem Orte überwieſen wird , an welchem der Bezug urſprüng

lich ſtattgefunden hat, iſt für die Ueberweiſung eine nochmalige Gebühr nicht zu erheben .

§. 45.
Behandlung I Poſtſendungen ſind für unbeſtellbar zu erachten :

unbeſtellbarer ! 1. wenn der Empfänger am Beſtimmungsort nicht zu ermitteln und die Nachſendung
Poſtſendungen

nach den Vorſchriften im §. 44 nicht möglich oder nicht zuläſſig iſt;
am Bes

ſtimmungsort. 2 . wenn die Annahme verweigert wird ;

3. wenn die Sendung mit dem Vermerk „poſtlagernd “ verſehen iſt und nicht innerhalb

eines Monats vom Tag des Eintreffens an gerechnet, bei Sendungen mit lebenden

Thieren (S . 12) nicht ſpäteſtens zwei Tage (ð . i. zwei Mal 24 Stunden ) nach dem

Eintreffen von der Poſt abgeholt wird ;

4 . wenn es ſich um eine Sendung mit Poſtnachnahme handelt, auch wenn ſie mit „ poſt

lagernd" bezeichnet iſt, und die Sendung nicht innerhalb ſieben Tage nach ihrer An

kunft am Beſtimmungsort eingelöſt wird;

5 . wenn bei Poſtanweiſungen innerhalb ſieben Tage nach ihrer Aushändigung der Geld

betrag nicht in Empfang genommen wird ;

6 . wenn die Sendung Looſe oder Anerbietungen zu einem Glücksſpiele enthält, an welchem

der Empfänger nach den Geſeßen ſich nicht betheiligen darf, und wenn eine ſolche

Sendung ſofort nach geſchehener Eröffnung an die Poſt zurückgegeben wird.

11 Bevor in dem Falle zu i Punkt 1 eine mit einer Begleitadreſſe verſehene Sendung des

halb als unbeſtelbar angeſehen wird, weil mehrere dem Empfänger gleichbenannte Perſonen im

Ort ſich befinden und der wirkliche Empfänger nicht ſicher zu unterſcheiden iſt, muß eine Unbeſtell
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barkeits -Meldung, unter Beifügung der Begleitadreſſe, nach dem Aufgabeort geſandt werden , um

den Abſender, wenn derſelbe ermittelt werden kann, zur näheren Bezeichnung des Empfängers zu

veranlaſſen .

Das gleiche Verfahren kann ebenfalls zur Anwendung gelangen bei unbeſtellbaren Briefen

mit Werthangabe und bei Poſtanweiſungen.

III Wenn der Abſender die ſofortige Rückſendung gewöhnlicher oder eingeſchriebener Packete

im Fall der Unbeſtellbarkeit vermieden zu ſehen wünſcht, ſo hat er auf der Vorderſeite der Begleit

adreſſe in hervortretender Weiſe den Vermerk: „ Wenn unbeſtellbar, Nachricht" niederzuſchreiben ,

ſowie ſeinen Namen und ſeine Wohnung anzugeben . Der Vermerk kann auch mittels Stempelab

drucks oder durch Typendruck hergeſtellt werden . Bleibt ein ſolches Packet demnächſt am Beſtim

mungsort unbeſtellbar, ſo muß die Poſtanſtalt des Beſtimmungsorts auf Koſten des Abſenders eine

Unbeſtellbarkeits -Meldung an die Aufgabe-Poſtanſtalt erlaſſen . Leştere hat demnächſt bei dem Ab

ſender anzufragen, ob das Backet zurückgeſchickt oder an eine andere Perſon , ſei es an demſelben

oder einem anderen Orte des Deutſchen Reichs, ausgehändigt werden foll. Auf Grund der Be

ſtimmung des Abſenders iſt die Unbeſtellbarkeits -Meldung von der Aufgabe-Poſtanſtalt zu beantworten .

Iſt das Packet auch dem zweiten Empfänger gegenüber unbeſtellbar, ſo kann , wenn der

Abſender ein bezügliches Verlangen ausgeſprochen hat, vor der Rückſendung noch einmal in der

ſelben Weiſe die anderweite Veſtimmung des Abſenders durch die Poſtanſtalt eingeholt werden.

Sollte alsdann die Beſtellung an den dritten Empfänger ebenfalls nicht ſtattfinden können, ſo muß

die Rüdjendung eintreten . Die Bezeichnung mehrerer Perſonen , welchen das Packet im Fall der

Unbeſtellbarkeit der Reihe nach zuzuführen ſei, iſt nicht geſtattet.

IV Für die Beförderung jeder nach den Beſtimmungen unter II und III zu erlaſſenden Un

beſtellbarkeits-Meldung und der zu ertheilenden Antwort an die Poſtanſtalt am Beſtimmungsort der

Sendung werden dem Abſender die Portokoſten mit 20 Pf angerechnet. Verweigert im Fall zu II

der Abſender die Zahlung, ſo wird ſeiner etwaigen Beſtimmung über die Sendung keine Folge

gegeben , die Sendung vielmehr nach dem Aufgabeorte zurückgeleitet. Im Fall zu ei iſt der Ab

ſender zur Zahlung der Portokoſten unter allen Umſtänden verpflichtet. Die Rückleitung der

Sendung nach dem Aufgabeorte geſchieht in beiden Fällen , ſofern der Abſender ſeine Erklärung

nicht innerhalb 7 Tage nach Empfang der Benachrichtigung bei der Aufgabe-Poſtanſtalt abgiebt.

V Alle anderen Poſtſendungen ſind, wenn ſie als unbeſtellbar erkannt worden , ohne Ver

zug nach dem Aufgabeorte zurückzuſenden . Nur bei Sendungen , die einem ſchnellen Verderben

unterliegen , muß, - Tofern nach dem Ermeſſen der Poſtanſtalt des Beſtimmungsorts Grund zu der

Beſorgniß vorhanden iſt, daß das Verderben auf dem Rückwege eintreten werde, von der Rück

ſendung abgeſehen werden , und die Veräußerung des Inhalts für Rechnung des Abſenders erfolgen .

vi In allen vorgedachten Fällen iſt der Grund der Zurückſendung oder eintretendenfalls,

daß und weshalb die Veräußerung erfolgt ſei, auf dem Briefe oder auf der Begleitadreſſe zu vermerken .

VII Die zurückzuſendenden Gegenſtände dürfen nicht eröffnet ſein . Eine Ausnahme hiervon

tritt nur ein bezüglich der unter i 6 bezeichneten Briefe, ſowie bezüglich derjenigen Briefe, welche

von einer mit dem Empfänger gleichnamigen Perſon irrthümlich geöffnet wurden . Bei Briefen der

legteren Artiſt thunlichſt dahin zu wirken, daß die Perſonen , welche die Eröffnung irrthümlich

bewirkt haben , eine bezügliche Bemerkung unter Namensunterſchrift auf die Rückjeite des Briefes

niederſchreiben .

VIII Für zurückzuſendende Packete und für Briefe mit Werthangabe iſt das Porto und die

Verſicherungsgebühr für die Hin - und für die Rückſendung zu entrichten ; der Portozuſchlag von

10 Pf. wird jedoch für die Rückſendung nid )t erhoben . Für andere Gegenſtände findet ein neuer

Anſaß nicht ſtatt . Einſchreib -, Poſtanweiſungs- und Poſtauftrags-Gebühren , ſowie die Vorzeige

gebühr für Nachnahmeſendungen werden bei der Rückſendung nicht noch einmal angeſeßt. Dagegen

wird für zurückzuſendende dringende Packetſendungen die Gebühr von 1 Mark in dem Falle noch

einmal angeſeßt, wenn der Abſender auch bei der Rückſendung die Behandlung nach Vorſchrift

des § . 131 ausdrücklich verlangt hat.

$ . 46 . Behandlung

1 Die nach Maßgabe des § . 45 unbeſtellbaren und deshalb nach dem Abgangsorte zurück- unbeſtellbarer

gehenden Sendungen werden an den Abſender zurückgegeben . Poſtſendungen

II Bei der Beſtellung und Behändigung einer zurückgekommenen Sendung an den Ab- am Aufgabe
ort.

67 *
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ſender wird nach den für die Beſtellung und Aushändigung einer Sendung an den Empfänger

gegebenen Vorſchriften verfahren . Iſt über eine Sendung dem Abſender ein beſonderer Ein

lieferungsſchein ertheilt worden, ſo muß derſelbe bei der Wiederaushändigung der Sendung zurück

gegeben werden.

111 Kann die Poſtanſtalt am Abgangsort den Abſender nicht ermitteln , ſo wird die Sendung

an die vorgeſeşte Ober-Poſtdirektion eingeſandt, welche dieſelbe mittels Stempels als unbeſtellbar

zu bezeichnen und durch Eröffnung den Abſender zu ermitteln hat. Die mit der Eröffnung beauf

tragten, zur Beobachtung ſtrenger Verſchwiegenheit beſonders verpflichteten Beamten nehmen Kenntniß

von der Unterſchrift und von dem Orte , müſſen jedoch jeder weiteren Durchſicht ſich enthalten . Die

Sendung wird hiernächſt mittels Siegelmarke oder Dienſtſiegels , welche eine entſprechende Inſchrift

tragen , wieder verſchloſſen .

IV Wenn der Abſender ermittelt wird, derſelbe aber die Annahme verweigert, oder inner

halb 14 Tage nach Behändigung der Begleitadreſſe oder des Ablieferungsſcheins oder der Poſt

anweiſung die Sendung oder den Geldbetrag nicht abholen läßt, ſo können die Gegenſtände zum

Beſten der Poſt-Unterſtüßungskaſſe verkauft oder verwendet, Briefe und die zum Verkauf nicht ge

eigneten werthloſen Gegenſtände aber vernichtet werden .

v Iſt der Abſender nicht zu ermitteln , ſo werden gewöhnliche Briefe und die zum Verkauf

nicht geeigneten werthloſen Gegenſtände nach Verlauf von drei Monaten , vom Tag des Eingangs

derſelben bei der Ober- Poſtdirektion gerechnet, vernichtet ; dagegen wird

1 . bei eingeſchriebenen Sendungen , ferner bei Briefen mitWerthangabe, oder bei Briefen ,

in denen ſich bei der Eröffnung Gegenſtände von Werth vorgefunden haben, ohne

daß dieſer angegeben worden war, ſowie bei Poſtanweiſungen ,

2 . bei Packeten mit oder ohne Werthangabe

der Abſender öffentlich aufgefordert, innerhalb vier Wochen die unbeſtellbaren Gegenſtände in

Empfang zu nehmen . Die zu erlaſſende öffentliche Aufforderung, welche eine genaue Bezeichnung

des Gegenſtandes unter Angabe des Abgangs- und Beſtimmungsorts , der Perſon des Empfängers

und des Tages der Einlieferung enthalten muß, wird durch Aushang bei der Poſtanſtalt

des Abgangsorts und durch einmalige Einrückung in ein dazu geeignetes amtliches Blatt be

kannt gemacht.

vi Inzwiſchen lagern die Sendungen auf Gefahr des Abſenders. Sachen , welche dem

Verderben ausgeſeßt ſind, können ſofort verkauft werden .

VII Bleibt die öffentliche Aufforderung ohne Erfolg, ſo werden die Sachen verkauft.

S . 47.

Laufſchreiben 1 Die Gebühr für den Erlaß eines Laufſchreibens bezüglich einer zur Poſt gelieferten

wegen Poſt- Sendung beträgt 20 Pf.
ſendungen .

II Für Laufſchreiben wegen gewöhnlicher Briefe, Poſtkarten , Druckſachen oder Waaren

proben ſoll dieſe Gebühr erſt nachträglich und nur in denjenigen Fällen erhoben werden, in welchen

die richtig erfolgte Aushändigung der Sendung an den Empfänger feſtgeſtellt wird.

III Für Laufſchreiben wegen anderer Sendungen iſt die Gebühr vor dem Erlaſſe des

Laufſchreibens zu entrichten ; die Rückerſtattung erfolgt, wenn ſich ergiebt, daß die Nachfrage durch

Verſchulden der Poſt herbeigeführt worden iſt.

IV Für Laufſchreiben, welche portofreie Sendungen betreffen, wird eine Gebühr nicht
erhoben .

S . 48.

Nachlieferung 1 Wenn bei verſpätet erfolgender Beſtellung ciner Zeitung der Bezieher die Nachlieferung der

für die Bezugszeit bereits erſchienenen Nummern wünſcht, ſo iſt für das an die Zeitungsverlags
Zeitungen .

Poſtanſtalt wegen der Nachlieferung abzulaſſende beſondere Beſtellſchreiben das Franko von 10 Pf.

zu entrichten . Ebenſo iſt, wenn Bezieher von Zeitungen die nochmalige Lieferung einzelner ihnen

fehlender Nummern der Zeitung verlangen , für das dieſerhalb an die Verlags -Poſtanſtalt zu richtende

poſtamtliche Schreiben das Franko von 10 Pf. zu erlegen .

S . 49.
Verkauf

1 Die Freimarken , ſowie die geſtempelten Poſtkarten und Poſtanweiſungen werden zu dem
von Poſt

werthzeichen . Nennwerthe des Stempels an das Publikum abgelaſſen .
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II Die Anſtalt, in welcher die Poſtwerthzeichen hergeſtellt werden, übernimmt die Abſtempelung

von Poſtkarten mit dem Freimarkenſtempel für das Publikum unter den bei jeder Poſtanſtalt zu

erfragenden näheren Bedingungen .

III Außer Kurs geſeßte Poſtwerthzeichen werden innerhalb der durch den Deutſchen Reichs

Anzeiger und andere öffentliche Blätter bekannt zu machenden Friſt bei den Poſtanſtalten zum Nenn

werth gegen gültige Poſtwerthzeichen umgetauſcht. Nach Ablauf der Friſt findet ein Umtauſch nicht

mehr ſtatt. Die Reichs-Poſtverwaltung iſt nicht verbunden , Poſtwerthzeichen baar einzulöſen .

IV Die Verwendung der aus geſtempelten Poſtanweiſungs - Formularen und Poſtkarten aus

geſchnittenen Frankoſtempel zur Frantirung von Poſtſendungen iſt nicht zuläſſig.

Zum Umtauſch in den Händen des Publikums unbrauchbar gewordener Boſtwerthzeichen

( Freimarken , geſtempelter Poſtanweiſungs- Formulare und Poſtkarten ) iſt die Poſtverwaltung nicht

verpflichtet.

S . 50 .

1 Die Poſtſendungen können , ſofern nicht das Gegentheil ausdrücklich beſtimmt iſt, nach der Entrichtung

Wahl des Abſenders frankirt oder unfrankirt zur Poſt eingeliefert werden . Zur Frankirung der des Portos

durch die Briefkaſten einzuliefernden Gegenſtände müſſen Poſtwerthzeichen benußt werden .
und der

ſonſtigen Ges

11 Reicht das am Abgangsort entrichtete Franko nicht aus, ſo wird das Nachſchußporto
bühren .

vom Empfänger erhoben. Bei gewöhnlichen Briefen, Poſtkarten , Druckſachen und Waarenproben ,

ſowie bei allen Sendungen vom Ausland gilt die Verweigerung der Nachzahlung des Portos für

eine Verweigerung der Annahme des Briefes 2c. Bei anderen Sendungen kann der Empfänger die

Auslieferung ohne Portozahlung verlangen , wenn er den Abſender namhaft macht und den

Briefumſchlag oder eine Abſchrift davon zurückzunehmen geſtattet. Der fehlende Betrag wird als

dann vom Abſender eingezogen .

III Wird die Annahme einer Sendung vom Empfänger verweigert, oder kann der Empfänger

nicht ermittelt werden, ſo iſt der Abſender, ſelbſt wenn er die Sendung nicht zurücknehmen will,

verbunden , das Porto und die Gebühren zu zahlen .

IV Für Sendungen, welche erweislich auf der Poſt verloren gegangen ſind, wird kein

Porto gezahlt und das etwa gezahlte erſtattet. Daſſelbe gilt von ſolchen Sendungen , deren An

nahme wegen vorgekommener Beſchädigung vom Empfänger verweigert wird, inſofern die. De

ſchädigung von der Poſtverwaltung zu vertreten iſt.

V Hat der Empfänger die Sendung angenommen , ſo iſt er, ſofern im Vorſtehenden nicht

ein Anderes beſtimmt iſt, zur Entrichtung des Portos und der Gebühren verpflichtet und kann ſich

davon durch ſpätere Rückgabe der Sendung nicht befreien . Die Reichs- und Staatsbehörden ſind

jedoch befugt, auch nach erfolgter Annahme und Eröffnung portopflichtiger Sendungen zum Zweck

der nachträglichen Einziehung des Portos vom Abſender die Briefumſchläge an die Poſtanſtalt zu =

rückzugeben oder, falls es ſich um Packete handelt, ſich ſchriftlich an die Poſtanſtalt zu wenden .

VI In Fällen , in welchen das Porto geſtundet wird, iſt dafür monatlich eine Stundungs

gebühr zu erheben . Dieſelbe beträgt 5 Pf. für jede Mark oder den überſchießenden Theil einer

Mark, mindeſtens aber 50 Pf. Wenn in einem Monat Porto nicht zu ſtunden geweſen iſt , ſo

wird eine Gebühr nicht erhoben .

Vil Jn denjenigen Fällen , in welchen auf Antrag des Betheiligten zur Vermittelung der

Abgabe der für ihn eingehenden oder der Einlieferung der von ihm abzuſendenden gewöhnlichen

Briefe, Poſtkarten , Druckſachen , Waarenproben und Zeitungen mit den vorbeifahrenden Poſten ver

ſchloſjene Taſchen befördert werden , iſt für dieſe Vermittelung cine Gebühr von 50 Pf. für den

Monat zu erheben .

Abſchnitt II.

Perſonenbeförderung mittels der Poſten .

S . 51.

Die Meldung zur Reiſe mit den odentlichen Poſten kann ſtattfinden :
Meldung zur

a ) bei den Poſtanſtalten, oder
Reiſe.

b ) bei den unterwegs belegenen Halteſtellen ,welche von den Ober-Poſtdirektionen öffentlich

bekannt gemacht werden .
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a . Beiden Poſts 1 Bei den Poſtanſtalten kann die Meldung früheſtens am Wochentage vor der Abreiſe
anſtalten .

und ſpäteſtens bei Schluß der Poſt für die Perſonenbeförderung geſchehen .

III Der Schluß der Poſt für die Perſonenbeförderung tritt ein :

wenn im Hauptwagen oder in den bereits geſtellten Beiwagen noch Pläße offen ſind :

fünf Minuten , und

wenn dieſes nicht der Fall iſt, ſondern die Geſtellung von Beiwagen erforderlich wird :

fünfzehn Minuten

vor der feſtgeſekten Abgangszeit der Poſt.

IV Die Meldung muß innerhalb der für den Geſchäftsverkehr mit dem Publikum beſtimmten

Dienſtſtunden geſchehen , kann aber, wenn die Poſt außerhalb der Dienſtſtunden abgeht, auch noch

gegen die Zeit der Abfertigung der Poſt erfolgen . Uebrigens darf die Meldung – über die ge

wöhnliche Schlußzeit der Poſt für die Perſonenbeförderung hinaus -- ausnahmsweiſe noch unmittelbar

bis zum Abgange der Poſt ſtattfinden , inſofern dadurch die pünktliche Abſendung derſelben nach dem

Ermeſſen der Poſtanſtalt nicht verzögert wird.

V Erfolgt die Meldung bei einer Poſtanſtalt init Station , ſo kann die Annahme nur dann

wegen mangelnden Plakes beanſtandet werden, wenn zu der Poſt Beiwagen überhaupt nicht geſtellt

werden und die Pläge im Hauptwagen ſchon vergeben oder auf den Unterwegs-Stationen bei Ankunft

der Poſt ſchon beſeft ſind, oder wenn auf der Station nur eine beſchränkte Geſtellung von Beiwagen

ſtattfindet.

VI Erfolgt die Meldung bei einer Poſtanſtalt ohne Station , ſo findet die Annahme nur

unter dem Vorbehalte ſtatt, daß in dem Hauptwagen und in den etwa mitkommenden Beiwagen

noch unbeſepte Pläße vorhanden ſind.

VII Bei ſolchen Poſten , zu welchen Beiwagen überhaupt nicht geſtellt werden, können Pläße

nach einem vor der nächſten Station belegenen Zwiſchenorte nur inſoweit vergeben werden , als ſich

bis zum Abgang der Poſt zu den vorhandenen Pläßen nicht Perſonen gemeldet haben , welche bis

zur nächſten Station oder darüber hinaus reiſen wollen. Doch kann der Reiſende einen vor

handenen Plaß ſich dadurch ſichern, daß er bei ſeiner Meldung das Perſonengeld bis zur nächſten

Station bezahlt.

b. An Haltes VIII Die Meldung an Halteſtellen kann nur dann berückſichtigt werden , wenn noch unbeſeşte
ſtellen

Pläße im Hauptwagen oder in den Beiwagen offen ſind. Gepäck von ſolchen Reiſenden kann nur

inſoweit zugelaſſen werden , als daſſelbe ohne Beläſtigung der anderen Reiſenden im Perſonenraum

leicht untergebracht werden kann . Die Packräume des Wagens dürfen nicht geöffnet werden , auch

iſt jedes längere Anhalten der Poſt unſtatthaft.

IX Wünſchen Reiſende ſich die Beförderung mit der Poſt von einer Poſtanſtalt ohne

Station oder von einer Halteſtelle ab zu ſichern , ſo müſſen ſie ſich bei der vorliegenden Poſtanſtalt

mit Station melden , von dort ab einen Plaß nehmen und das entſprechende Perſonengeld erlegen .

S . 52 .

Perſonen , I Von der Reiſe mit der Poſt ſind ausgeſchloſſen :

1 . franke, welche mit epileptiſchen oder Gemüthsleiden , mit anſteckenden oder Ekel
Reiſe mit der

erregenden Uebeln behaftet ſind,
Poſt ausge

2 . Perſonen , welche durch Trunkenheit, durch unanſtändiges oder rohes Benehmen , oder
ſchloſſen ſind.

durch unanſtändigen oder unreinlichen Anzug Anſtoß erregen ,

3. Gefangene und

4 . Perſonen , welche Hunde oder geladene Schießwaffen mit ſich führen .

S . 53.

Fahrſchein . I Geſchieht die Meldung zur Reiſe bei einer Poſtanſtalt, ſo erhält der Reiſende gegen Ent

richtung des Perſonengeldes den Fahrſchein .

II Bei durchgehenden Poſten kann die Abfahrtszeit nur mit Rückſicht auf die Zeit des

Eintreffens der anſchließenden Poſten oder Eiſenbahnzüge angegeben werden , und es liegt dem

Reiſenden ob, die möglichſt frühe Abgangszeit zur Richtſchnur zu nehmen .

III Die Nummer des Fahrſcheins richtet ſich nach der Reihenfolge, in welcher die Meldung

zur Mitreiſe geſchehen iſt; doch ſteht es Jedermann frei , bei der Meldung unter den im Haupt

wagen noch unbeſepten Pläßen ſich einen beſtimmten Plaß zu wählen .

welche von der
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IV Perſonen , die ſich an Halteſtellen gemeldet haben und aufgenommen worden ſind, können

einen Fahrſchein erſt bei der nächſten Poſtanſtalt ausgeſtellt erhalten und haben das Perſonengeld

bei dieſer Poſtanſtalt oder, wenn ſie nicht ſo weit fahren , an den Poſtſchaffner oder Poſtillon zu

entrichten .

§. 54 .

I Das Perſonengeld wird erhoben , entweder (Grundſäßeder

a ) nach der von dem Reiſenden mit der Poſt zurückzulegenden Entfernung, unter An = Berpntingeld

wendung des bei dem Kurſe für das Kilometer angeordneten Saßes, oder

b ) nach dem für einen beſtimmten Kurs angeordneten beſonderen Saße.

II Das Perſonengeld kommt bei der Meldung bis zum Beſtimmungsort zur Erhebung,

ſofern dieſer auf dem Kurſe liegt und ſich daſelbſt eine Poſtanſtalt befindet.

III Will der Reiſende ſeine Reiſe über den Kurs hinaus oder auf einem Seitenkurſe fort

ſeßen , ſo kann das Perſonengeld nur bis zu dem Endpunkte oder bis zu dem Uebergangspunkte

des Kurjes erlegt werden ; der Reiſende kann auch nur bis zu dieſen Punkten den Fahrſchein er

halten und muß ſich dort wegen Fortſeßung der Reiſe von neuem melden und einen Plaß löſen ,

ſofern nicht Einrichtungen zur Durcherhebung des Perſonengeldes getroffen worden ſind.

IV Für Pläße, welche bei einer Boſtanſtalt zur Reiſe bis zu einem zwiſchen zwei Stationen a . Bei Reiſen

auf dem Kurſe gelegenen Drte (zwiſchenorte) genommen werden , kommt, gleichviel, ob ſich in dieſem nad 3ivijchen
orten .

Zwiſchenorte eine Poſtanſtalt befindet oder nicht, das Perſonengeld nach der wirklich zurückzulegenden

Kilometerzahl, mindeſtens jedoch der Betrag von 30 Pf. zur Erhebung.

v Für die Beförderung von Halteſtellen ab wird, ſofern die dort zugehenden Perſonen ſich b . Bei Reiſen

nicht etwa einen Plaß von der vorliegenden Station ab geſichert haben, das Perſonengeld nach pom po

Maßgabe der wirklichen Entfernung bis zur nächſten Station , oder, wenn die Reiſenden ſchon vorher
ſtellen aus.

an einem Zwiſchenorte abgehen , bis zu dieſem erhoben . In jedem Falle kommt jedoch mindeſtens

der Betrag von 30 BF. zur Erhebung.

vi Wollen an Halteſtellen zugegangene Perſonen mit derſelben Poſt von der nächſten Station

ab weiter befördert werden, ſo haben ſie dort den Plaß für die weitere Reiſe zu löſen .

VII Für ein Kind in dem Alter unter und bis zu vier Jahren wird Perſonengeld nicht c. FürKinder.

erhoben . Das Kind darf jedoch keinen beſonderen Wagenplaß einnehmen , ſondern muß auf dem

Schooße einer erwachſenen Perſon , unter deren Obhut es reiſt, mitgenommen werden.

VIII Für ein Kind in dem Alter von mehr als vier Jahren iſt das volle Perſonengeld zu

erheben und ein beſonderer Plaß zu beſtimmen . Nehmen jedoch Familien einen der abgeſchloſſenen

Wagenräume oder auch nur eine Sipbank ganz ein , ſo kann ein Kind bis zum Alter von acht

Jahren unentgeltlich , zwei Kinder bis zu dieſem Alter aber können für das Perſonengeld für nur

eine Perſon befördert werden , inſofern die Familie mit den Kindern ſich auf die von ihnen

bezahlten Sippläße beſchränkt. Dieſe Vergünſtigung kann nur für den Hauptwagen unbedingt,

für Beiwagen aber nur inſoweit zugeſtanden werden , als auf Beibehaltung der urſprünglichen Pläße

zu rechnen iſt.

S . 55 .

1 Die Erſtattung von Perſonengeld an die Reiſenden findet ſtets ſtatt, wenn die Poſtanſtalt Erſtattung

die durch die Annahme des Reiſenden eingegangene Verbindlichkeit ohne deſſen Verſchulden nicht von

erfüllen kann. Die Erſtattung von Perſonengeld ſoll auch dann zuläſſig ſein , wenn der Reiſende Perſonengeld.

an der Benußung der Poſt aus irgend einem anderen Grunde verhindert iſt und die Erſtattung

mindeſtens 15 Minuten vor dem planmäßigen Abgange der Poſt beantragt.

II Die Erſtattung erfolgt gegen Rückgabe des Fahrſcheins und gegen Quittung mit dem

jenigen Betrage des Perſonengeldes , welcher von dem Reiſenden für die mit der Poſt noch nicht

zurückgelegte Strecke erhoben worden iſt.

S . 56 .

1 Die Reiſenden müſſen vor dem Poſthauſe oder an den ſonſt dazu beſtimmten Stellen Verbindlich

den Wagen beſteigen und an dieſen Stellen zu der im Fahrſchein bezeichneten Abgangszeit ſich zur feit der

Abreiſe bereit halten , auch den Fahrſchein zu ihrem Ausweis bei ſich führen , widrigenfalls ſie es ;
in betreff der

ſich ſelbſt beizumeſſen haben , wenn ihre Ausſchließung von der Mit- oder Weiterreiſe erfolgt, und " hreiſe."

fie des bezahlten Perſonengeldes verluſtig gehen . Haben ſolche Perſonen Reiſegepäck auf der Poſt,
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Diejer zutretende
n Reisund, ſtehen bei dersolid;affnern oder Colläße in dem Beima, allen bis zur

ſo wird daſſelbe bis zu der Poſtanſtalt, auf welche der Fahrſchein lautet, befördert und bis zum

Eingang der weiteren Beſtimmung ſeitens der zurückgebliebenen Perſonen aufbewahrt.

§. 57.

Pläße der 1 Die Ordnung der Pläße im Hauptwagen ergiebt ſich aus den Nummern über den
Reiſenden . Sikpläken .

II Bezüglich der Folge der Pläße in den Beiwagen gilt als Regel, daß zuerſt die Eck

pläße des Vorderraumes , dann der Vorderbank und der Rüdbank des Mittelraumes, zuleßt in

derſelben Reihenfolge die Mittelpläße kommen.

III Gehen unterwegs Reiſende ab, ſo rücken die nach ihnen folgenden Perſonen im Þaupt

wagen und in den Beiwagen um ſo viel Nummern vor, als Pläße frei werden.

a . Beidem Zugange IV Die bei einer unterwegs gelegenen Poſtanſtalt hinzutretenden Perſonen ſtehen den vom
aufeiner unterwegs Qurio kommon hen und.

1939 Kurſe kommenden und weiter eingeſchriebenen Reiſenden in der Reihenfolge der Pläße nach .

ſtalt.

b . Bei dem Ueber: v Reiſende, welche von einem Kurſe auf einen anderen übergehen , ſtehen den für den

gange auf einen leßteren Kurs bereits eingeſchriebenen Reiſenden hinſichtlich des Plaßes nach .
anderen Kurs. H

c. Bei Reiſenden VI Reiſende, welche die Poſt nach einem zwiſchen zwei Stationen belegenen Orte benußen

nach Zwiſchenorten . wollen, müſſen , ſobald durch ihren Abgang unterwegs ein Beiwagen eingehen kann , allen bis zur

nächſten Station eingeſchriebenen Reiſenden nachſtehen und die Pläße in dem Beiwagen einnehmen .

d . Bei Reiſen von VII Reiſende, welche von den Poſtſchaffnern oder Poſtillonen unterwegs an Halteſtellen

tellen aus. aufgenommen worden ſind, ſtehen bei der Weiterreiſe über die nächſte Station hinaus den bei

dieſer zutretenden Reiſenden hinſichtlich des Plaßes nach .

VIII Ueber Meinungsverſchiedenheiten zwiſchen den Reiſenden wegen der von ihnen ein

zunehmenden Pläße entſcheidet der abfertigende Beamte, und, wenn die Reiſenden ſich nicht bei

deſſen Entſcheidung beruhigen , der Vorſteher der Poſtanſtalt. Der getroffenen Entſcheidung haben

ſich die Reiſenden , vorbehaltlich der Beſchwerde, zu unterwerfen .

S . 58 .

Reiſegepäck. 1 Jedem Reiſenden iſt die Mitnahme ſeines Reiſegepäds inſoweit unbeſchränkt geſtattet,

als die einzelnen Gegenſtände zur Verſendung mit der Poſt geeignet ſind (vergl. SS. 1, 2 ,

11 und 12).

II Kleine Gegenſtände, welche ohne Beläſtigung der anderen Reiſenden im Perſonenraum

untergebracht werden können, dürfen die Reiſenden unter eigener Aufſicht bei ſich führen .

III Anderes Reiſegepäck muß der Poſtanſtalt zur Verladung übergeben werden . Die

Uebergabe deſſelben von den Reiſenden an Poſtichaffner und Poſtillone iſt an Orten , an welchen

ſich Poſtanſtalten befinden , unzuläſſig . Das Reiſegepäck muß, wenn dafür ein beſtimmter Werth

angegeben wird, den für andere mit der Poſt zu verſendende Werthgegenſtände gegebenen Be

ſtimmungen entſprechend verpackt, verſiegelt und bezeichnet ſein ; die Bezeichnung muß, außer dem

Worte : ,,Reiſegepäck“, den Namen des Reiſenden , den Ort, bis zu welchem die Einſchreibung erfolgt

iſt, und die Werthangabe enthalten . Bei Reiſegepäck ohne Werthangabe bedarf es einer Bezeich

nung nicht.

IV . Das Reiſegepäck, ſoweit daſſelbe nicht aus kleinen Reiſebedürfniſſen beſteht, muß

ſpäteſtens 15 Minuten vor der Abfahrt der Poſt unter Vorzeigung des Fahrſcheins bei der Poſt

anſtalt eingeliefert werden . Erfolgt Sie Einlieferung ſpäter , ſo hat der Reiſende auf die Mitbeför

derung des Gepäcks nur dann zu rechnen , wenn durch deſſen Annahme und Verladung der Abgang

der Poſt nicht verzögert wird. Soweit Reiſende von einer Poſt auf die andere oder von einem

Bahnzuge auf die Poſt unmittelbar übergehen , wird das Gepäck ſtets umgeſchrieben , ſo lange es

überhaupt noch möglich iſt, den Reiſenden zu der Weiterfahrt mit der Poſt ohne Verſäumniß

anzunehmen.

V Der Reiſende erhält über das eingelieferte Reiſegepäck eine Beſcheinigung (Gepäckſchein ).

Der Reiſende hat den Gepäckſchein aufzubewahren . Die Auslieferung des Reiſegepäcks erfolgt nur

gegen Rückgabe des Gepäckſcheins .

Ueberfracht S . 59.

porto und I Jedem Reiſenden iſt auf das der Poſt übergebene Reiſegepäck ein Freigewicht von
Verſicherungs: 15 Kilogramm bewilligt.

gebühr.
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Il Für das Mehrgewicht des Reiſegepäcks iſt bei der Einlieferung Ueberfrachtporto zu

entrichten . Daſſelbe beträgt nach Maßgabe derjenigen Entfernung, welche der Perſonengeld -Erhe

bung zum Grunde gelegtwird, für jedes Kilogramm oder den überſchießenden Theil eines Kilogramms:

1 . bei Beförderungen bis 75 Kilometer 5 Pf., mindeſtens 25 Pf. ;

2 . = über 75 - 10 = = 50 .

III Iſt der Werth des Reiſegepäcks angegeben , ſo wird die Verſicherungsgebühr für jedes

Stück ſelbſtändig erhoben . Dieſe Gebühr beträgt ohne Unterſchied der Entfernung und zu jeder

Höhe der Werthangabe 5 Pf. für je 300 Mark oder einen Theil von 300 Mark, mindeſtens

jedoch 10 Pf.

IV Iſt das Gepäck mehrerer Reiſenden , welche ihre Pläge auf einen Fahrſchein genommen

haben , zuſammengepackt, ſo iſt bei Ermittelung des Uteberfrachtportos das Freigewicht für die auf

dem Fahrſcheine vermerkte Anzahl von Perſonen nur dann von dem Geſammtgewichte des Gepäcks

in Abzug zu bringen , wenn die Perſonen zu einer und derſelben Familie oder zu einem und dem

ſelben Hausſtande gehören .

V Die Erſtattung von Ueberfrachtporto und Verſicherungsgebühr regelt ſich nach denſelben

Grundſäßen , wie die Erſtattung von Perſonengeld.

S . 60 .

I Dem Reiſenden kann die Verfügung über das der Poſt übergebene Reiſegepäck nur Verfügung

während des Aufenthalts an Orten , an welchen ſich eine Poſtanſtalt befindet, und gegen Rückgabe des Reiſenden
über das

oder Hinterlegung des Gepäcksſcheins geſtattet werden .
Reiſegepäd

II Reiſende nach zwiſchenorten müſſen ihr Reiſegepäck bei der vorliegenden Poſtanſtalt in untermeas.

Empfang nehmen, von wo ab die Poſtverwaltung dafür Gewähr nicht mehr leiſtet.

S. 61.

1 Bei den Poſtanſtalten werden nach Bedürfniß Wartezimmer unterhalten . Der Aufenthalt Wartezimmer

in den Wartezimmern der Poſtanſtalten iſt den Reiſenden geſtattet:
der Poſtans

ſtalten .

1 . am Abgangsort: eine Stunde vor der Abgangszeit,

2 . auf der Reiſe mit derſelben Poſt: während der Abfertigung auf jeder Station ,

3 . am Endpunkt der Reiſe : eine Stunde nach der Ankunft, und

4 . beim Uebergang von einer Poſt auf die andere: während 3 Stunden .

II Perſonen , welche die Reiſenden zur Poſt begleiten , oder welche die Ankunft der Poſt

erwarten wollen, kann der Aufenthalt in den Wartezimmern nur ausnahmsweiſe und in geringer

Zahl geſtattet werden .

S. 62.

I Jeder Reiſende ſteht unter dem Schuße der Poſtbehörden . Verhalten der

II Andererſeits iſt es die Pflicht eines jeden Reiſenden, ſich in die zur Aufrechthaltung des wat

Anſtandes, der Ordnung und der Sicherheit auf den Poſten und in den Wartezimmern getroffenen "
en aufden Poſten .

Anordnungen zu fügen .

III Das Rauchen im Poftwagen iſt nur geſtattet, wenn ſich in demſelben Raume Perſonen

weiblichen Geſchlechts nicht befinden und die anderen Mitreiſenden ihre Zuſtimmung zum Rauchen

gegeben haben .

iv Reiſende, welche die für Aufrechthaltung des Anſtandes, der Ordnung und der Sicherheit

auf den Poſten und in den Wartezimmern getroffenen Anordnungen verlegen, können – vorbehaltlich

der Beſtrafung nach den Landesgeſeßen - von der Poſtanſtalt, unterwegs von dem Poſtichaffner,

von der Mit- oder Weiterreiſe ausgeſchloſſen und aus dem Poſtwagen entfernt werden . Erfolgt die

Ausſchließung unterwegs, ſo haben ſolche Reiſende ihr Gepäck bei der nächſten Poſtanſtalt abzuholen ;

ſie gehen des gezahlten Perſonengeldes und des etwaigen Ueberfrachtportos verluſtig .

Abſchnitt III.

Extra p o ftbeförderung.

$. 63.

1 Die Geſtellung von Ertrapoſtpferden kann nur auf denjenigen Straßen verlangtwerden , Allgemeine

auf welchen die Poſtverwaltung es übernommen hat, Reiſende mit Extrapoſtpferden zu befördern .
Bejtim =

mungen .

68
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II Auf dieſen Straßen erſtreckt ſich die Verpflichtung der Poſthalter zur Geſtellung von

Extrapoſtpferden nur auf die Beförderung von Reiſenden mit ihrem Gepäck.

III Ausnahmsweiſe können jedoch auch zu Fuhren , bei welchen die Beförderung von

Gegenſtänden die Hauptſache iſt, Ertrapoftpferde geſtellt werden , ſofern die Gegenſtände von einer

Perſon begleitet und beaufſichtigt werden und ihre Beförderung überhaupt ohne Gefahr und Nachtheil

bewerkſtelligt werden kann .

IV Die Poſthalter ſind nicht verpflichtet, zu den eigenen oder gemietheten Pferden der

Reiſenden Vorſpannpferde herzugeben .

§ . 64.

Zahlungsfäße. 1 An Pferdegeld ſind für jedes Extrapoſtpferd und für jedes Kilometer 20 Pf. zu zahlen .
a. Für die

II Das Wagengeld beträgt ohne Unterſchied der Gattung des Wagens oder Schlittens
Pferde.

b . Wagengeld . für das Kilometer · 10 Pf.

III Größere, als vierſißige Wagen oder Schlitten herzugeben , ſind die Poſthalter nicht

verpflichtet.

IV Die Befugniß, Poſthaltereimagen zur Weiterreiſe über den Punkt hinaus zu benußen ,

wo der nächſte Pferdewechſel ſtattfindet, können Reiſende nur durch ein Abkommen mit dem Poſt

halter erlangen , welcher den Wagen herzugeben ſich bereit finden läßt, und deſſen Sorge es über

laſſen bleibt, die Rückbeförderung des ledigen Wagens auf ſeine Koſten zu bewirken .

c.Beſtellgebühr. v Das Beſtellgeld beträgt für jeden Extrapoſtwagen auf jeder Station 25 Pf. Auf

anderen Punkten , als den wirklichen Stationen , findet die Erhebung der Beſtellgebühr nicht ſtatt.

d . Schmiergeld . VI Für das Schmieren eines jeden Wagens, der nicht von der Poſt geſtellt iſt, ſind 25 Pf.

zu zahlen.

e. Beleuchtungs . VII Auf Verlangen der Reiſenden ſind die Poſthalter verpflichtet, die Wagen zu erleuchten .
foſten.

Für die Erleuchtung zweier Laternen werden 20 Pf. für jede Stunde der vorſchriftsmäßigen Bes

förderungszeit erhoben . Ueberſchießende Minuten werden für eine halbe Stunde gerechnet. Die

Erleuchtungskoſten müſſen ſtationsweiſe da, wo die Erleuchtung verlangt wird, von den Reiſenden

vor der Abfahrt mit den anderen Gebühren berichtigt werden.

f. Wegegeld und VIII Das etwaige Wegegeld , ſowie die ſonſtigen Wege- 2c. Abgaben werden nach den zur

ſonſtige Weges öffentlichen Renntniß gebrachten Tarifen erhoben . Unentgeltlich hergegebene Mehrbeſpannung kommt
20. Abgaben .

bei Berechnung des Wegegeldes nicht in Betracht.

8. Poſtillons . IX Das Poſtillonstrinkgeld beträgt ohne Unterſchied der Beſpannung für jeden Poſtillon
trinkgeld. für das Kilometer 10 Pf.

h.Rückbenuşung X Extrapoſtreiſende, die ſich am Beſtimmungsort ihrer Reiſe nicht über 6 Stunden auf
trapojt . halten , haben, wenn ſie mit den auf der Hinreiſe benußten Pferden und Wagen einer Station die

Rückfahrt bis zu dieſer Station bewirken wollen und ſich vor der Abfahrt darüber erklären , für

die Rückfahrt nur die Hälfte der nach den Säßen unter a , b , c, und g ſich ergebenden Beträge,

mindeſtens jedoch für die ganze Fahrt die Koſten für eine Hinbeförderung von 15 Kilometern

zu entrichten . Eine Entſchädigung für das ſechsſtündige Stilllager des Geſpanns und des

Poſtillons iſt nicht zu zahlen . Zwiſchen der Ankunft und dem Antritt der Rückfahrt muß den

Pferden eine Ruhezeit mindeſtens von der Dauer der einfachen Beförderungsfriſt gewährt werden .

Will der Reiſende auf der Rückfahrt eine andere Straße nehmen, als auf der Hinfahrt, ſo wird

die ganze Fahrt als eine Rundreiſe angeſehen , auf welche vorſtehende Beſtimmungen nicht An

wendung finden .

i. Vorauss XI Reiſende können durch Laufzettel Extrapoſtpferde vorausbeſtellen . Die Wirkung der

beſtellung von Pferdebeſtellung beſchränkt ſich auf 24 Stunden , für welche der Reiſende auch bei unterbliebener
Ertrapoſt:

pferden . Benußung der Pferde nur das Wartegeld zu zahlen verbunden iſt. In dem Laufzettel muß Ort,

Tag und Stunde der Abfahrt, die Zahl der Pferde und der Reiſeweg mit Benennung der Stationen

angegeben , auch bemerkt werden, ob die Reiſe im eigenen Wagen erfolgt, oder ob ein offener, ein

ganz- oder halbverdeckter Stationswagen verlangt wird, ſowie, ob und mit welchen Unterbrechungen

die Reiſe ſtattfinden ſoll. Die Abfaſſung ſolcher Laufzettel iſt Sache des Reiſenden . Die Poſtvers

waltung hält ſich an denjenigen , welcher den Laufzettel unterſchrieben hat. Iſt der Reiſende nicht

am Ort anſäſſig oder ſonſt nicht hinlänglich bekannt, ſo muß er ſeinen Stand und Wohnort an
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geben. Für Beförderung eines Laufzettels mit den Poſten zur Voraus beſtellung von Ertrapoſt

pferden iſt eine Gebühr nicht zu entrichten .

XII Jeder Ertrapoſtreiſende, welcher ſich an einem unterwegs gelegenen Orte länger als eine k.Wartegeld.

halbe Stunde aufhalten will, iſt verpflichtet, hiervon der Poſtanſtalt vor der Abfahrt Nachricht zu

geben . Dauert der Aufenthalt über eine Stunde, ſo iſt von der fünften Viertelſtunde an ein Warte

geld von 25 Bf. für Pferd und Stunde zu entrichten . Ein längerer Aufenthalt als 24 Stunden

von der fünften Viertelſtunde an ein mit zu

darf nicht ſtattfinden Pferd und Stunde zu entrichten

XIII Für vorausbeſtellte Pferde iſt, wenn von denſelben nicht zu der Zeit Gebrauch gemacht

wird, für welche die Beſtellung erfolgt iſt, für Pferd und Stunde ein Wartegeld von 25 Pf. auf

die Zeit des vergeblichen Wartens

a ) bei weiterher kommenden Reiſenden von der ſiebzehnten Viertelſtunde an gerechnet,

b ) bei im Ort befindlichen Reiſenden von der fünften Viertelſtunde an gerechnet,

zu entrichten .

XIV Benußt ein im Ort befindlicher Reiſender die beſtellten Ertrapoſtpferde nicht, ſo hat 1.Abbeſtellung

derſelbe, wenn die Abbeſtellung vor der Anſpannung erfolgt, keine Entſchädigung, wenn dagegen bor

die Pferde zur Zeit der Abbeſtellung bereits angeſpanntwaren, den Betrag des beſtimmungsmäßigen

Extrapoſt-, Wagen - und Trinkgeldes für fünf Kilometer, ſowie die Beſtellgebühr als Entſchädigung

zu entrichten .

XV Der Reiſende kann verlangen, daß ihm auf langen oder ſonſt beſchwerlichen Stationen m . Entgegen

auf vorhergegangene ſchriftliche Beſtellung Pferde und Wagen entgegengeſandt und möglichſt auf der
+ sin maarihit auf der ſendung von

Ertrapoſt

Hälfte des Weges, inſofern dort ein Unterkommen zu finden iſt, aufgeſtellt werden . Für die Be- pferden und

förderung ſolcher Beſtellungen mit den Poſten iſt eine Gebühr nicht zu entrichten . Die Beſtellung
Wagen .

muß die Stunde enthalten , zu welcher die Pferde und Wagen auf dem Umſpannungsorte bereit

ſein ſollen . Trifft der Reiſende ſpäter ein , ſo iſt von der ſiebzehnten Viertelſtunde an das beſtim =

mungsmäßige Wartegeld zu zahlen .

XVI Für entgegengeſandte Extrapoſten wird erhoben :

1 . das beſtimmungsmäßige Ertrapoſt-, Wagen - und Trinkgeld ,

a ) wenn die Entfernung von einem Pferdewechſel zum anderen 15 Kilometer oder

mehr beträgt, nach der wirklichen Entfernung,

b ) wenn ſolche weniger als 15 Kilometer beträgt, nach dem Saße für 15 Kilometer,

2 . die einfache Beſtellgebühr, welche von der Poſtanſtalt am Stations-Abgangsort der

Ertrapoſt zu berechnen iſt.

Für das Hinſenden der ledigen Pferde und Wagen wird, wenn mit denſelben die Fahrt nach der

jenigen Station , wohin die Pferde gehören, zurückgelegt wird , keine Vergütung gezahlt. Geht aber

die Fahrt nach irgend einem anderen Orte, gleichviel, ob aufeiner Poſtſtraße oder außerhalb derſelben ,

ſo müſſen entrichtet werden :

1 . Für das Hinſenden der ledigen Pferde und Wagen von der Station bis zum Ort

der Abfahrt die Hälfte des beſtimmungsmäßigen Ertrapoſt-, Wagen - und Trinkgeldes

nach der wirklichen Entfernung,

2 . für die Beförderung des Reiſenden der volle Betrag dieſer beſtimmungsmäßigen

Gebühren ,

3. für das Zurückgehen der ledigen Pferde und Wagen von dem Orte ab,wohin die Ertra

poſt gebrachtworden iſt, bis zu der Station, zu welcher die Pferde gehören , die Hälfte

des beſtimmungsmäßigen Ertrapoſt-, Wagen - und Trinkgeldes für denjenigen Theil

des Rückweges, der übrig bleibt, wenn die Entfernung abgerechnet wird, auf welcher

die Ertrapoſtbeförderung ſtattgefunden hat.
n . Ertrapoſten

XVII Für Ertrapoſten auf Entfernungen unter 15 Kilometer werden die Gebühren für auf Entfer:
nungen unter

eine Entfernung von 15 Kilometer erhoben . 15 Kilometer .

XVIII Wenn die Reiſe an einem Drte endigt, welcher nicht über 10 Kilometer hinter oder o.Ertrapoſten,

ſeitwärts einer Station liegt, ſo hat der Reiſende nicht nöthig, auf der lebten Poſtſtation die Pferde we
Station hinaus

zu wechſeln , vielmehr müſſen ihm auf der vorleßten Station die Pferde gleich bis zum Beſtimmungsort benußt werden .

68 *
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gegen Entrichtung der vorgeſchriebenen Säße für die wirkliche Entfernung, jedoch mindeſtens für

15 Kilometer gegeben werden .

XIX Geht die Fahrt von einer Station oder von einem Eiſenbahn - Haltepunkte ab und

über eine Station hinaus, welche nicht über 10 Kilometer vom Abfahrtsort entfernt liegt, ſo kann

über dieſe Station ohne Pferdewechſel ebenfalls gegen Entrichtung der vorgeſchriebenen Säße für

die wirkliche Entfernung, jedoch mindeſtens für 15 Kilometer, hinausgefahren werden .

XX In dem Poſtdienſtzimmer einer jeden zur Geſtellung von Ertrapoſtpferden beſtimmten

Station befindet ſich ein Éxtrapoſttarif, deſſen Vorlegung der Reiſende verlangen und aus welchem

derſelbe den für jede Station zu zahlenden Betrag des Poſtgeldes und aller Nebenkoſten erſehen kann .

p. Ertrapoſt

tarif.

S . 65 .

Zahlung und 1 Die Gebühren für die Extrapoſtreiſen müſſen, mit Ausſchluß des Trinkgeldes , welches

Quittung. erſt nach zurückgelegter Fahrt dem Poſtillon gezahlt zu werden braucht, in der Regel ſtationsweiſe

vor der Abfahrt entrichtet werden .

II Jedem Reiſenden muß über die gezahlten Ertrapoſtgelder und Nebenkoſten unaufgefordert

eine Quittung ertheilt werden. Der Reiſende muß ſich auf Erfordern über die geſchehene Bezahlung

der Ertrapoſtgelder und Nebenkoſten durch Vorzeigung der Quittung ausweiſen und hat ſolche Daher

zur Vermeidung von Weitläufigkeiten bis zu dem Drte bei ſich zu führen , bis wohin die Koſten

bezahlt ſind. Unterläßt er ſolches , ſo hat er unter Umſtänden zu gewärtigen, daß in zweifelhaften

Fällen ſeine Beförderung bis zur Aufklärung über die Höhe des eingezahlten Betrages unterbrochen ,

oder die nochmalige Zahlung von ihm verlangt wird.

111 Die Entrichtung der Ertrapoſtgelder für alle Stationen eines gewiſſen Kurſes auf

einmal bei der Abfahrt am Ábgangsorte iſt nur auf ſolchen Kurſen ſtatthaft, auf welchen wegen der

Vorausbezahlung hierauf berechnete Einrichtungen beſtehen .

IV Macht der Reiſende von einer ſolchen Vergünſtigung Gebrauch , ſo hat derſelbe für die

Beſorgung des Rechnungsgeſchäfts, und zwar für jede Beförderung, welche die Ausſtellung eines

beſonderen Begleitzettels erfordert, eine gleichzeitig mit dem Ertrapoftgelde zu erhebende Gebühr zu

zahlen . Dieſe Rechnungsgebühr beträgt 1 Mart.

v Im Falle der Vorausbezahlung werden das Extrapoſtgeld und ſämmtliche Nebenkoſten , als

Wagengeld, Beſteŭgebühr, Weges, Damm -, Brücken - und Fährgeld , von der Poſtanſtalt am Abgangsort

für alle Stationen , ſoweit der Reiſende ſolches wünſcht, voraus erhoben ; das Poſtillonstrinkgeld

jedoch nur dann, wenn deſſen Vorausbezahlung von dem Reiſenden gewünſcht wird . Das Schmier

geld und die Erleuchtungskoſten werden da bezahlt, wo der Wagen des Reiſenden wirklich geſchmiert

wird, oder wo der Poſthalter auf Verlangen des Reiſenden für Erleuchtung des Wagens ſorgt.

VI Findet der Reiſende ſich veranlaßt, unterwegs den urſprünglich beabſichtigten Weg

vor der Ankunft in dem Orte, bis wohin die Vorausbezahlung ſtattgefunden hat, zu verlaſſen ,

oder auf einer Zwiſchenſtation zurückzubleiben, ohne die Reiſe bis zum Beſtimmungsort fortzuſeßen ,

ſo wird das zuviel bezahlte Ertrapoſtgeld ohne Abzug, jedoch mit Ausnahme der Rechnungs

gebühr, dem Reiſenden von derjenigen Poſtanſtalt, wo derſelbe ſeine Reiſe ändert oder einſtellt,

gegen Rückgabe der ihm ertheilten Quittung und gegen Empfangsbeſcheinigung über den Betrag,

erſtattet.

S . 66 .

Beſpannung. 1 Die Beſpannung richtet ſich nach der Beſchaffenheit der Wege und der Wagen , ſowie

nach dem Umfange und der Schwere der Ladung.

Il Findet der Poſtſchaffner oder der Poſthalter die von dem Reiſenden beſtellte Anzahl

Pferde für eine normalmäßige Beförderung nicht ausreichend, ſo iſt ſolches zunächſt dem abferti

genden Beamten und von dieſem dem Reiſenden vorzuſtellen . Kommt keine Vereinigung zu Stande,

ſo ſteht dem Vorſteher der Poſtanſtalt die Entſcheidung zu, und bei dieſer behält es, unbeſchadet

des ſowohl dem Reiſenden als auch dem Poſthalter zuſtehenden Rechts der Beſchwerdeführung bei

der Ober- Poſtdirektion , ſein Bewenden .

III Bei mehr als vier Pferden müſſen zwei Poſtillone geſtellt werden .
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§ . 67.

[ Sind die Pferde und Wagen vorausbeſtellt worden , ſo müſſen ſie dergeſtalt bereit ge= Abfertigung.

halten werden, daß zur beſtimmten Zeit abgefahren werden kann .
a . Bei voraus-

I Für weiterher kommende Reiſende müſſen die Pferde ſchon vor der Ankunft aufgeſchirrt "
w beſtellten Ertra .

poſten .

ſtehen , und auf Stationen , auf welchen die Poſthalterei über 200 Schritte vom Poſthaus entfernt

liegt, in der Nähe des legteren aufgeſtellt werden .

III Die Abfertigung muß, ſofern der Reiſende ſich nicht länger aufhalten will, bei voraus

beſtellten Extrapoſten innerhalb 10 Minuten erfolgen . Wird ein Stationswagen verwendet, ſo

tritt dieſen Friſten noch ſo viel Zeit hinzu , als zur ordnungsmäßigen Aufpadung und Befeſtigung

des Reiſegepäds erforderlich iſt.

IV Sind Pferde und Wagen nicht vorausbeſtellt worden , ſo müſſen Extrapoſten , wenn b. Bei nicht

der Reiſende einen Wagen mit ſich führt, innerhalb einer Viertelſtunde, und wenn ein Stations - vorausbeitellten
Ertrapoſten.

wagen geſtellt werden muß, innerhalb einer halben Stunde weiterbefördert werden.

V Auf Stationen , bei welchen ſelten Ertrapoſten vorkommen , und wo zu deren Beförderung

Poſtpferde nicht beſonders unterhalten werden können , müſſen die Reiſenden ſich denjenigen Aufent

halt gefallen laſſen , welcher zur Beſchaffung der Pferde nothwendig iſt.

der
Reiſenderewerden muß,jei welchen ſeltenen

beftimmten pat auf einer von Wierdenes begangen eigentlich stipruch machen darf der Boftiliore taferentes
durch einen

eichaffenheit deal
mäßigen Belde weg ni WyVe Uvungi

§ . 68.

I Die Beförderung muß innerhalb der Friſten , welche durch die oberſte Poſtbehörde für die Beförderungs.

Beförderung der Ertrapoſten allgemein vorgeſchrieben ſind, erfolgen . Eine, jene Beförderungsfriſt zeit.

enthaltene Üeberſicht muß ſich in dem Dienſtzimmer einer jeden zur Geſtellung von Extrapoſtpferden

beſtimmten Station befinden und dem Reiſenden auf Verlangen zur Einſicht vorgelegt werden .

II Hat auf Verlangen des Reiſenden eine Einigung dahin ſtattgefunden , daß der Reiſende a. Befördes
: rungszeit bei

durch eine geringere Anzahl von Pferden befördert wird , als nach dem Umfange der Ladung, ſowie

nach der Beſchaffenheit der Wege und der Wagen eigentlich erforderlich waren , ſo kann derſelbe auf mäßiger Be

das Einhalten der normalmäßigen Beförderungszeit keinen Anſpruch machen.
ſpannung .

III Beträgt der zurückzulegende Weg nicht über 20 Kilometer, ſo darf der Poſtillon ohne b.Anhalten

Verlangen des Reiſenden unterwegs nicht anhalten . Bei größerer Entfernung iſt ihm zwar geſtattet, unterwegs.

zur Erholung der Pferde einmal anzuhalten , jedoch darf dies nicht über eine Viertelſtunde dauern .

Auf dieſen Aufenthalt iſt bei Feſtſtellung der Beförderungsfriſt gerückſichtigt worden , und es muß

daher einſchließlich deſſelben die vorgeſchriebene Beförderungszeit eingehalten werden. Während des

Anhaltens darf der Poſtillon die Pferde nicht ohne Aufſicht laſſen .

VIC nicht normal

ons.

8 . 69.

I Der Poſtillon muß die vorſchriftsmäßige Dienſtkleidung tragen und mit dem Poſthorn Poſtillone.

verſehen ſein . Die Hülfsanſpänner haben zu ihrem Ausweis ein von der oberſten Poſtbehörde & Dienſt
kleidung.

feſtgeſeptes Abzeichen zu tragen .

II Bei zweiſpännigem Fuhrwerk gebührt dem Poſtillon ein Siß auf dem Wagen. Iſt b. Siz des

daſelbſt kein Plaß für ihn vorhanden , ſo muß der Reiſende ein drittes Pferd nehmen . Bei ganz Poj

leichtem Fuhrwerk und wenn der leichte Wagen etwa nur mit einem Reiſenden beſegt iſt, der kein

umfangreiches Gepäck mit ſich führt, kann jedoch bei kurzen Stationen eine zweiſpännige Beförderung

auch dann ſtattfinden , wenn der Poſtillon vom Sattel fahren muß . Bei drei- und vierſpännigem

Fuhrwerk muß der Poſtillon vom Sattel fahren , wenn ihm der Reiſende keinen Plaß auf dem

Wagen geſtattet. Bei einer Beſpannung mit mehr als vier Pferden muß ſtets lang geſpannt und

vom Sattel gefahren werden , inſofern nicht der Reiſende das Fahren vom Bock verlangt.

III Das Wechſeln der Pferde mit entgegenkommenden Poſten darf gar nicht, bei ſich bes c. Wechſeln mit

gegnenden Ertrapoſten aber nur mit ausdrüdlicher Einwilligung der beiderſeitigen Reiſenden geſchehen . den ?

Der durch das Wechſeln entſtehende Aufenthalt muß bei der Fahrt wieder eingeholt werden . Das

Trinkgeld erhält derjenige Poſtillon , welcher den Reiſenden auf die Station bringt.

IV Der Reiſende hat zu beſtimmen , ob bei der Ankunft auf der Station beim Poſthaus d. Vorfahren

oder bei einem Gaſthauſe oder bei einem Privathauſe vorgefahren werden ſoll. Wird nicht beim beinGaſthauſe.

Poſthaus vorgefahren , ſo muß der Poſtillon, wenn der Reiſende es verlangt, die Pferde zur

Weiterreiſe beſtellen .
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e . Führung der

Pferde.
v Dem Poſtillon allein gebührt es , die Pferde zu führen . Wenn der Reiſende oder deſſen

Leute an dem Poſtillon Thätlichkeiten verüben , ſo hat der Poſtillon die Befugniß , ſogleich auszu

ſpannen . Daſſelbe gilt, wenn der Reiſende die Pferde durch Schläge antreiben ſollte.

Beſchwerden .

. 70 .

I Sofern der Ertrapoſtreiſende Anlaß zur Beſchwerde hat, iſt er berechtigt, dieſelbe in den

Begleitzettel einzutragen .

Jukrafttreten . I

S . 71.

Gegenwärtige Poſtordnung tritt am 1 . Juli d. I . in Kraft.

Berlin , den 11. Juni 1892.

Der Reichskanzler.

In Vertretung : v . Stephan .

Berlin , Carl Hermanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Central-Blatt

Deutſche Reich.

für das

Herausgegeben

im

Reidsamt des Innern.

noworonowo

Bu beziehen durd alle Polianſtalten und Budhandlungen .

XX . Jahrgang. Berlin, Freitag, den 24 . Juni 1892. N 26.

Inhalt : 1. Militär-Weien : Abänderung des Verzeichniſjes

der den Militäranwärtern im Reichsdienſt vorbehaltenen

Stellen . . . . . . . . . . . . . Seite 467

Bolls und Steuer.Leſen : Abänderung der Vorſchriften

über die Rüdvergütung der Brauſteuer bei der Ausfuhr

von Bier ; — Aufnahme der Nebe für die Socyjeefiſcherei

in die Nachweiſung der zu den gewöhnlichen Schiffs .

utenſilien zu rechnenden Inventarienſtüde ; - Zulaſſung

gemiſchter Privattranſitlager ohne amtlichen Mitverſchluß

für Getreide in Cöln , Düſſeldorf und Rubrort . . 468

8 . Boligei- Weſen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiet . . . . . . . . . . . . . 469

.

1. Militä r -Weje n .

In dem Verzeichniß der den Militäranwärtern im Reichsdienſte vorbehaltenen Stellen Anlage D der

Anſtellungsgrundſäße vom 7./21. März 1882, Central-Blatt S . 123) hat die Ziffer 13 künftig zu lauten :

.. . 13. Invalidenhäuſer :

Inſpektor, !
| Soweit die Rendantenſtelle nicht mit einem verabſchiedeten Dffizier beſeßt wird ,

werden beide Beamten aus der Zahl der angeſtellten Garniſonverwaltungs
Rendant.

oder der Lazarethverwaltungs- Beamten entnommen .

Berlin , den 16 . Juni 1892.

Der Reichskanzler.

In Vertretung : v . Boetticher.

09
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2 . Zott: und Steuer - Weſen. -

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 2. Juni ) . Is. den nachſtehenden Beſchluß gefaßt :

In Ergänzung der Vorſchriften , betreffend die Rückvergütung der Brauſteuer bei der Ausfuhr

von Bier (Central-Blatt 1888 S . 720), wird Folgendes beſtimmt:

Die Vergütung wird auch auf ſolches Bier gewährt, zu deſſen Bereitung mindeſtens 20 kg

Getreideſchrot, Reis oder grüne Stärke und im Falle der Mitverwendung höher als 4 M . für

100 kg beſteuerter Malzſurrogate mindeſtens eine dem Steuerwerthe von 60 Pf. entſprechende

Menge von Brauſtoffen auf jedes Hektoliter erzeugten Bieres verbraucht worden ſind.

Für Bier von dieſer Zubereitung beträgt die Vergütung 80 Bf. für das Hektoliter.

Brauereien , welche ſowohl dieſes ſchwächere, als auch das gehaltreichere Bier der im $ . 1

der gedachten Vorſchriften bezeichneten Art ausführen, wird die Vergütung nur nach dem

niedrigeren Saße von 80 Pf. gewährt.

Im übrigen finden die bezeichneten Vorſchriften auch bei der Ausfuhr dieſes leichter ein

gebrauten Bieres ſinngemäße Anwendung.

Berlin , den 22. Juni 1892.

Der Reichskanzler.

In Vertretung : Freiherr v . Malgahn.

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 2 . Juni d. J . beſchloſſen , Neße für die Hochſeefiſcherei in

die Nachweiſung der zu den gewöhnlichen Schiffsutenſilien zu rechnenden Inventarienſtücke – Anlage E - 1

- zu den Normativbeſtimmungen für die Hafenregulative, Central-Blatt 1888 S . 761 ff., – und zwar als

Bootsmannsgut unter Titel VII daſelbſt aufzunehmen .

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 2 . Juni d . I . beſchloſſen , daß in den Städten Cöln ,

Düſſeldorf und Kuhrort gemiſchte Privattranſitlager ohne amtlichen Mitverſchluß von den in Nr. 9 des

Zoltarifs aufgeführten Waaren geſtattet werden können .
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3 . Polizei Were n.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Alter und Heimathl
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloffen hat.

Datum

des

Ausweiſungs.

beſchluſſes.
der Ausgewieſenen .

-

Auf Grund des § . 362 des Strafgeſep buchs :

1. Deinrich Camelotto, geboren am 5 . April 1876 zu Bondo Landſtreichen , Königlich bayeriſche Po. 25 . Mai d. J .

l ohne Stand, di Morſano, Bezirt San Vito al Ta. lizei. Direktion München ,

gliamento , Provinz Udine, Italien ,

italieniſcher Staatsangehöriger,
2. Karl Auguſt Dahl. geboren am 24 . Oktober 1845 zu Stod . Bettein , Königlich preußiſcher Re. 7. Juni d. 3.

berg, Cigarren . holm , Schweden , ortsangehörig eben . gierungs · Präſident zu
arbeiter , daſelbſt, Schleswig,

3 . Karl þeil, Sdiloſſer, geboren am 6 . Januar 1873 zu Rels- Landſtreichen , Königlich bayeriſche Po. 20. Mai d . J.

| Batany, Komitat Somogy, Ungarn, lizei. Direktion München .
ortéangehörig zu Teplig . Böbmen ,

4 . Juſtin Jurasty, geboren am 28 . September 1870 zu desgleichen , Königlich bayeriſche $ 0 30 . Mai d . I.

Hafner , Ladung. Bezirt Tepliß , Böhmen , öfter lizei. Direktion München ,
reichiſcher Staatsangehöriger ,

5 . Jatob bent, geboren am 10 . Januar 1858 zu Bilds, desgleichen , Röniglich preußiſcher Re- 9. Juni d. J .

Saararbeiter, Gouvernement Block, Ruſſiſch -Polen , gierungs · Präſident zu
Osnabrück,

6 . Johann Pietſch . geboren am 22. Januar 1840 zu Kai, desgleichen , Großherzoglich beſſiſches 10 . Juni d . J .

| mann,Schuhmacher. jerswalde, Bezirk Schluđenau, Böhmen , KreisamtDffenbach a. M .
geſelle , ortsangehörig ebendaſelbſt,

Felir Rummel, geboren am 15. Februar 1836 zu Quas Betteln , Königlich preußiſcher Re. 4. Juni d. J .

Schmied, liſch , Bezirk Trautenau , Böhmen , gierungs- Präſident zu

Breslau,

8 . Johanna'Schubert, geboren am 9. Mai 1852 zu Roſten , Landſtreichen , Königlich bayeriſches Be. 31. Mai d . I .

Tagelöhnerin , Bezirk Tepliß, Böhmen , ortsangehörig zirksamt Erding,

ebendaſelbſt ,

9 . Joſef Solop , geboren am 6 . März 1873 zu Tepliß, desgleichen , Königlich bayeriſche Po- 20.Mai d. I .

Schloſſer, Böhmen , öſterreichiſcher Staatsanges' lizei- Direttion München ,

höriger,
10 . Wenzel Straſſer, geboren am 22. November 1839 zu Betteln , Königlich jächſiſche Kreis. 25. April d. I.

Lobgerbergeſelle, Brünn, Mähren , ortsangehörig eben . hauptmannſchaft

daſelbſt, Zwiđau ,

Johannes Wieringa, geboren am 3. Januar 1849 zu Noord- Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re: 11. Juni d. J .
Maurer , horn , Provinz Groningen , Niederlande, gierungs. Präſident zu

Osnabrüd ,

Berlin , Sari Heymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Central-Blatt

Deutſche Reich .

für das

Herausgegeben

Reichsamt des Innern.

Bu beziehen durd alle Poſtanſtalten und Buchhandlungen .

XX. Jahrgang. Berlin , Freitag, den 1. Juli 1892. N 27.

Inhalt : 1. Finanz-Weien : Nachtrag zur Nachweiſung über

Einnahmen des Reichs vom 1. April 1892 bis Ende

Mai 1892 . . . . . . . . . . . . Seite 471

2 . Souls und Steuer-Weſen : Zollamtliche Abfertigung der

zur unmittelbaren Durchfuhr durch das deutſde Zollgebiet

mit der Eiſenbahn beſtiinmten Paſſagiereffekten ; - Aus

führungsbeſtimmungen zu dem Gefeße , betreffend die

Vergütung des Kakaozolis bei der Ausfuhr von Kakao

waaren ; - Auslegung des Wortes „ Chriſtofle“ im

Tarif B zum deutſch - ſchweizeriſchen Handels. und zoll

vertrag . . . . . . . . . . . . . . . 472
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4. Polizei-Weſen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiet . . . . . . . . . . . . . 487

i

1 . Finanz -Weſe n.

Nachweiſung verſchiedener Einnahmen des Reichs für die Zeit vom Beginn des Etatsjahres bis

zum Schluß des Monats Mai 1892 . * )

Bez e ich nung

der

Einnahmen .

Einnahme

vom Beginn des

Etatsjahres bis zum

Schluß des

vorbezeichneten

Monats

Einnahme Mithin im Etats

in demſelben Zeit- |

jahre 1892/93raum des Vor- ! Ja

jahres mehr

Mi

Poſt- und Telegraphen -Verwaltung . . .

Reichs -Eiſenbahn-Verwaltung . . . . . .

39 427 527

9 750 000

37 526 065

9 301 000 * *)

1 901 462

449 000

*) Die Nachweiſung der Einnahme an Zölen 2c. iſt veröffentlicht im Central-Blatt für 1892 Seite 422.

** ) Die definitive Einnahme ſtellte ſich im Vorjahre um 96 324 Ale höher.
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2 . Zoll u nd Steu e r -We i en.

Der Bundesrath hat in ſeiner heutigen Sißung beſchloſſen , den nachſtehenden Beſtimmungen über die

zollamtliche Abfertigung der zur unmittelbaren Durchfuhr durch das deutſche Zollgebiet mit der Eiſenbahn

beſtimmten Paſſagiereffekten mit der Maßgabe die Zuſtimmung zu ertheilen , daß dieſelben vom 15. Juli d . Js.

an in Geltung treten .

Berlin , den 30 . Juni 1892.

Der Reichskanzler.

In Vertretung : Freiherr v . Malßahn.

B e ſi i m m ungen

über die zollamtliche Abfertigung der zur unmittelbaren Durchfuhr durch das deutſche Zollgebiet

mit der Eiſenbahn beſtimmten Paſſagiereffekten .

Die ſeitens der Eiſenbahnverwaltung von Ausland zu Ausland eingeſchriebenen , zur unmittelbaren

Durchfuhr durch das deutſche Zollgebiet beſtimmten Paſſagiereffekten werden auf Antrag der Eiſenbahn

verwaltung beim Eingang an Stelle der im Eiſenbahn-Zoll-Regulativ vorgeſchriebenen Abfertigung dem

nachſtehend angeordneten Verfahren unterworfen :

1. Vom Zugführer oder dem ſonſtigen Bevollmächtigten der Eiſenbahnverwaltung iſt über die

bezüglichen Paſſagiereffekten auf Grund der Gepäckkarten für jedes hiernach in Betracht kommende Grenz

Iter A . ausgangsamt ein Verzeichniß nach dem anliegenden Muſter A in zweifacher Ausfertigung anzufertigen

und nebſt den Gepäckarten unter Vorweiſung der zugehörigen Gepäckſtücke dem Grenzeingangsamt zu

übergeben . Die Vorweiſung erfolgt in der Regel in oder neben dem von den übrigen Gepäckſtücken ent

leerten Wagen . Eine Ueberführung der Gepäckſtücke in den Reviſionsſaal ſoll nur dann gefordert werden ,

wenn dies im Intereſſe der Zollſicherheit für erforderlich erachtet wird. In den Verzeichniſſen ſind die

zu je einem Gepäckſchein gehörigen Kolli unter Beifügung der Nummer deſſelben ſowie der Aufgabe- und

Beſtimmungsſtation nach der Geſammtzahl und dem Geſammtbruttogewicht auf einer Zeile vorzutragen .

2 . Seitens des Eingangsamts wird nach Vergleichung der Verzeichniſſe mit den Gepäckkarten

von dem Vorhandenſein der darin aufgeführten Kolli Ueberzeugung genommen ; ergeben ſich hierbei

Differenzen , ſo ſind die bezüglichen Vorträge in den Verzeichniſſen entſprechend zu berichtigen . Demnächſt

werden die Gepäckſtücke mit einer an geeigneter Stelle aufzuklebenden Marke verſehen , welche den Vermerk

trägt: „ In N . N . 3ollamtlich zur Durchfuhr durch das zollgebiet abgefertigt“ , und ohne ſpezielle Reviſion

ſowie ohne Verſchlußanlage dem Zugführer oder ſonſtigen Bevollmächtigten der Eiſenbahnverwaltung wieder

ausgefolgt. Die Verzeichniſſe ſind von legterem und dem Abfertigungsbeamten unter Beiſeßung des

Datums zu unterzeichnen und die Unikate derſelben, nachdem ſie mit der fortlaufenden Nummer und dem

Amtsſtempel verſehen ſind, nebſt den Gepäckkarten dem Eiſenbahnbeamten zu übergeben . Die Eintragung

der Verzeichniſſe in das nach dem anliegenden Muſter B zu führende Regiſter erfolgt erſt nach Schluß der

Abfertigung auf Grund der beim Amt zurückbleibenden Duplifatverzeichniſſe. Zur Eintragung der Ver

zeichniſſe kann ſtatt des vorſtehend bezeichneten beſonderen Regiſters das Begleitſchein -Ausfertigungs-Regiſter

benußt werden .

3. Der Beauftragte der Eiſenbahnverwaltung übernimmt durch die Unterzeichnung der Ver

zeichniſje in Vollmacht ſeiner Verwaltung die Verpflichtung, vorbehaltlich des in Ziffer 5 erörterten Aus

nahmefalls , die in den Verzeichniſſen aufgeführten Kolli binnen der darin beſtimmten Friſt uneröffnet dem

bezeichneten Grenzausgangsamt zu geſtellen beziehungsweiſe dieſelben ſeinem Nachfolger im Dienſt, auf

welchen damit die Pflicht der Geſtellung übergeht, nebſt den Begleitpapieren zuzuführen .

Muſter
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Werden die in den Verzeichniſſen aufgeführten Kolli dem Ausgangsamt nicht geſtellt, ſo greifen

die Beſtimmungen im §. 37 des Eiſenbahn -Z0U -Regulativs Plaß.

4 . Die Gepädſtücke ſind unter Uébergabe des Verzeichniſſes dem darin bezeichneten Ausgangsamt

vorzuführen . Dieſes prüft, ob die in dem Verzeichniß vorgetragenen Kolli vorhanden ſind und beſcheinigt

unter Beidruck des Amtsſiegels den Ausgang der vorgefundenen Kolli auf dem Verzeichniß . Ergiebt ſich

bei der Prüfung, daß die Zahl der Kolli mit den Angaben des Verzeichniſſes nicht übereinſtimmt oder

die vorgeſchriebene Geſtellungsfriſt nicht eingehalten iſt oder die Abgabe des Verzeichniſſes beziehungsweiſe

die Vorführung der Gepäckſtücke bei einem anderen als dem im Verzeichniß genannten Grenzausgangsamt

ſtattgefunden hat, ſo iſt nach Maßgabe der Beſtimmungen in den $ $ . 33 bis 38 des Eiſenbahn - Zoll

Regulativs zu verfahren .

Die Verzeichniſſe ſind beim Erledigungsamt durch das Begleitſchein -Empfangs -Regiſter feſtzuhalten .

Ihre Erledigung iſt in der für Begleitſcheine vorgeſchriebenen Weiſe dem Ausfertigungsamt durch Er

ledigungsſcheine nachzuweiſen . Für die weitere Behandlung der erledigten Verzeichniſſe kommen die Be

ſtimmungen im §. 60 des Begleitſchein -Regulativs zur Anwendung.

Das Ausfertigungsamt hat die Regiſtervorträge auf Grund der Erledigungsſcheine zu erledigen ,

das Regiſter vierteljährlich abzuſchließen und mit den nach der Nummernfolge der Eintragungen geord

neten Duplikatverzeichniſſen an die Direktiv behörde einzuſenden .

5 . Sollen Gepäckſtücke in Folge veränderter Beſtimmung unterwegs in den freien Verkehr geſeßt

werden , ſo ſind ſie behufs Vornahme der ſpeziellen Reviſion einer nach §. 4 des Eiſenbahn -30U-Regulativs

zur zollamtlichen Abfertigung des Eiſenbahnverkehrs zuſtändigen , oder einer zur Erledigung von Begleit

ſcheinen I befugten Ämtsſtelle vorzuführen .

Sollen ſämmtliche in dem Verzeichniß aufgeführten Kolli in den freien Verkehr treten , ſo hat der

Eiſenbahnbevollmächtigte die Kolli nebſt dem Verzeichniß unter Beifügung eines entſprechenden Vermerks

dem dienſtthuenden Stationsbeamten zu übergeben . Leßterer tritt durch die Unterzeichnung des Verzeich

niſjes in die Verpflichtung des Waarenführers mit der Verbindlichkeit ein , ſpäteſtens am nächſten Vor

inittag die Kolli dem zuſtändigen Amt zu geſtellen . Von dieſem iſt das Verzeichniß nach Maßgabe der

Vorſchrift unter Ziffer 4 zu erledigen .

Sollen nur einzelne Gepäckſtücke in den freien Verkehr geſeßt werden , ſo tritt bezüglich ihrer an

die Stelle des Verzeichniſſes ein Auszug aus demſelben . Das Verzeichniß , in welches ein von dem bis

herigen und dem nunmehr eintretenden Waarenführer zu vollziehender Vermerk über die in den Auszug

aufgenommenen Kolli zu ſeßen iſt, verbleibt in den Händen des Bahnbevollmächtigten .

6 . Sofern für einzelne Durchgangsſtrecken weitergehende Erleichterungen oder abweichende ver

tragsmäßige Einrichtungen beſtehen , behält es hierbei ſein Bewenden .
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Muſter A .

Deutſches Bollgebiet.

Bundesſtaat: Direktivbehörde :

Verzeichniſ

der

ohne ſpezielle Reviſion und Verſchlußanlage zur Durchfuhr abgelaſſenen Paſſagiereffekten .

Nr. .

Ausfertigungsamt: Erledigungsamt:

Transportfriſt bis zum 189 .

Berpflichtung des Saarenführers.

Der unterzeichnete Bevollmächtigte der Eiſenbahnverwaltung verpflichtet

ſich hierdurch, die umſtehend verzeichneten Kolli vor Ablauf der Transportfriſt uneröffnet dem Erledigungs

Amt zu geſtellen , widrigenfalls derſelbe für die Entrichtung des höchſten tarifmäßigen Eingangszolles von

den umſtehend nachgewieſenen Gewichtsmengen die Haftung übernimmt.

, den ten 189 .

N . N .

Abgegeben an den Stationsbeamten zulugegeven an den Stationsbeamten zu . ... . .. . . . . . . .. .. .. ... . .. an

N N .

Berpflichtung des Stationsbeamten .

Der unterzeichnete Bevollmächtigte der ...... ...... Eiſenbahnverwaltung verpflichtet

ſich hierdurch , Sie umſtehend verzeichneten Kolli ſpäteſtens am nächſten Vormittage uneröffnet dem

-Amt zu ........... zu geſtellen , widrigenfalls derſelbe für die Ent

richtung des höchſten tarifmäßigen Eingangszolles von den umſtehend nachgewieſenen Gewichtsmengen die

Haftung übernimmt.

den ... ten
....... ....... 189 ........

N . N .

Anträge und amtliche Beſcheinigungen .
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Der Rolli
Lau- Nummer

fende des

Num - Gepäck

mer . ſcheins.

Aufgabeſtation . Beſtimmungsſtation. Bemerkungen .

|zahl.

Brutto

gewicht.

4 . 15. 6. 7.

............... .. ....., den . ..ten ... ...189 ...

(Stempel.)
- Amt.

N . N .
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Muſter B .

Regiſt er

über die

Verzeichniſſen der ohne ſpezielle Reviſion und Verſchlußanlage

zur Durchfuhr abgelaſſenen Paſſagiereffekten

Ausfertigung von

des

-Amts zu

für das te Quartal 189 .

. . . .

Dieſes Regiſter enthält Blätter mit

einer Schnur durchzogen , welche hier mit dem Siegel des

Unterzeichneten angeſiegelt iſt.

.., den ... ten . . 189. .

Geführt vom

Mit Heften Belägen zur Reviſion eingeſendet.

. . . . , den ten
ten

. . . .. .. . . .... . . . .... 189. . .10

Haupt - ... . . . . .. -Amt.
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Tag , an welchem

Tag
Lau

fende

Num
Erledigungsamt. Bemerkungen .der

Abfertigung.

die Gültigkeits
der

friſt des
Erledigungs

ſchein
Verzeichniſſes

les | angekommen

abläuft.

mer .

. 2. 3 . 5 .
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Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 23. Juni d . Is. beſchloſſen , die nachſtehend abgedruckten

Ausführungsbeſtimmungen zum Geſek , betreffend die Vergütung des Kakaozolles bei der Ausfuhr von

Kakaowaaren , vom 22. April 1892 zu genehmigen .

Berlin , den 30. Juni 1892.

Der Reichskanzler.

In Vertretung : Freiherr v . Malßahn.

Ausführungsbeſtimmungen

zu dem Gefeße, betreffend die Vergütung des Kakaozolls bei der Ausfuhr von Kakaowaoren ,

vom 22 . April 1892 .

tölt oder mehr oder
wataobutter und von Abfale in Bulverform , mehr oder w

$ . 1.

Für nachſtehend bezeichnete Kakaowaaren wird, wenn zu ihrer verſtellung im freien Verkehr

befindlicher Kakao verwendet worden iſt, bei der Ausfuhr oder der Niederlegung in öffentlichen Nieder

lagen oder in Privatniederlagen unter amtlichem Mitverſchluß der Zoll für den verwendeten Kakao nach

Maßgabe der folgenden Beſtimmungen vergütet.

Zur Vergütung werden vorerſt nur zugelaſſen :

a ) Kakaomaſſe, gemahlen , geſtoßen oder gequetſcht, in Teig -, Pulver- oder ſonſtiger Form ,

unentölt oder mehr oder weniger entölt, ohne Beimiſchung anderer Stoffe, insbeſondere

ohne Beimiſchung fremder Kakaobutter und von Abfällen der Verarbeitung von Rohkakao

(Staub, Grus, Schalen 2c.). Kakaopulver (Kakaomaſſe in Pulverform , mehr oder weniger

entölt) darf Alkalien bis zu 3 Prozent enthalten ;

b ) Chokolade, welche lediglich aus einer Miſchung von Kakaomaſſe der unter a bezeichneten

Art und Zucker (Rüben- und Rohrzucer ) beſteht, wobei ein Zuſaß von Gewürzen und

mediziniſchen Stoffen bis zu einem Prozent geſtattet iſt. Die Kakaomaſſe muß in der

Chokolade in einer Menge von mindeſtens 40 Prozent vorhanden ſein .

Die Abgabenvergütung beträgt bis auf weiteres für 100 kg Kakaomaſſe 37,30 M . und für

100 kg Chokolade 23,40 M ., einſchließlich der Vergütung der Zuderſteuer für den darin enthaltenen Zucker .

Von dem leşteren Betrage entfallen 64 Prozent auf die Erſtattung des Kakaozolls und 36 Prozent auf

die Zuckerſteuervergütung.

S . 2 .

Die Abgabenvergütung wird nur Fabrikanten von Kakaomaſſe und Chokolade auf Grund eines

ſeitens der Direktiv behörde, in deren Bezirk die Fabrik gelegen iſt, ertheilten Zuſageſcheins gewährt. Der

Zuſageſchein iſt unter Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs nur ſolchen Fabrikanten zu ertheilen , welche das

Vertrauen der Verwaltung genießen , und ſich ſchriftlich verpflichten :

a) nur Kakaowaaren von der im 9. 1 vorgeſchriebenen Beſchaffenheit mit dem Anſpruch auf

Abgabenvergütung zur Ausfuhr zu bringen ;

b ) für jede zur amtlichen Abfertigung vorgeführte Sendung, welche erwieſenermaßen auch nur

zum Theil den Vorſchriften im §. 1 nicht entſpricht, oder bei deren Abfertigung ein Mehr

gewicht von über 10 Prozent ſich ergiebt (S . 8 ), eine von der Direktivbehörde feſtzuſeßende

Konventionalſtrafe bis zu 1000 Mi, unabhängig von der daneben etwa verwirkten Strafe

zu entrichten ;

c ) die Koſten für die Unterſuchung der Waaren zu tragen ;

d ) über die Fabrikation Bücher zu führen , welche über Art und Menge der verarbeiteten Roh- ,

und Hülfsſtoffe ſowie über Art, Menge und Zuſammenſeßung der daraus hergeſtellten

Fabrikate genauen Aufſchluß geben , und dieſe Bücher den Oberbeamten der Steuerver

waltung auf Erfordern zur Einſicht vorzulegen .
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...

ver Fabrikatio
nsbücher"und"aeeianote immene

n Der "Die Kontrole darüber, daß der übernommenen Verpflichtung entſprochen wird, iſt durch Einſicht

nahme der Fabrikationsbücher und geeignete Beaufſichtigung des Betriebs nach den von der Direktiv

behörde zu erlaſſenden Vorſchriften auszuüben .

S. 3.

Die Ausfuhrvergütung kann nur beanſprucht werden , wenn mindeſtens netto 50 kg Kakaowaaren

(S . 1) auf einmal zur Ausfuhr oder Niederlegung angemeldet werden . Die Direktivbehörden ſind befugt,

im Bedürfnißfalle Ausnahmen hiervon zuzulaſſen .

$ . 4 .

Die Kakaowaaren , für welche Abgabenvergütung beanſprucht wird, ſind bei einer von der

oberſten Landes- Finanzbehörde für befugt erklärten Steuerſtelle anzumelden und vorzuführen . Zur An

meldung ſind Formulare nach anliegendem Muſter zu benußen . Im Falle der Verſendung iſt die An

meldung in doppelter Ausfertigung zu übergeben. Die Richtigkeit der Anmeldung iſt in dieſer von dem

Anmelder zu beſcheinigen .

Die Anmeldung hat:

a ) Zahl, Verpackungsart, Bezeichnung und Bruttogewicht der Kolli,

b ) Zahl und Art der vorhandenen inneren Umſchließungen ,

c) Art und Nettogewicht der in jedem einzelnen Rollo enthaltenen Kakaowaaren ,

d) Art und Menge der Gewürze, mediziniſchen Stoffe oder Alkalien , welche der vorgeführten

Waare etwa zugeſeßt ſind,

e ) die Erklärung des Verſenders, daß die Beſchaffenheit der angemeldeten Kakaowaaren der

Vorſchrift im §. 1 dieſer Beſtimmungen entſpricht.

Befinden ſich in einem Kollo Fabrikate, für welche verſchiedene Vergütungsſäße feſtgeſeßt ſind,

ſo müſſen ſie durch innere Umſchließungen von einander getrennt ſein .

S. 5 .

Für jedes zur Abfertigung geſtellte Kollo iſt die Art der darin enthaltenen Kakaowaaren und,

ſoweit nachſtehend nicht anders beſtimmt iſt, das Brutto - und Nettogewicht amtlich zu ermitteln . Das

Ergebniß iſt auf der Anmeldung zu vermerken .

§. 6 .

Bei der Ermittelung des Brutto - und des Nettogewichts der Kakaowaaren ſind die Vorſchriften

der SS. 46 und 51 bis 54 der Ausführungsbeſtimmungen zu dem Zuckerſteuergeſeße vom 31. Mai 1891

ſinngemäß in Anwendung zu bringen .

. 7 .

Zur Erleichterung der Feſtſtellung des Nettogewichts kann durch das Hauptamt zugelaſſen werden ,

daß die zur Ausfuhr angemeldeten Kakaowaren auf Koſten des Verſenders in deſſen Räumen vor der

Verpackung amtlich verwogen , unter amtlicher Aufſicht verpackt und zu der Abfertigungsſtelle übergeführt

werden . In dieſem Falle erſeßt die Beſcheinigung der Kontrolbeamten über das Gewicht der Waaren

und die Art und Zahl der in einem Rollo enthaltenen inneren Umſchließungen die Ermittelungen der Ab

fertigungsſtelle.

§. 8 .

Abweichungen des angemeldeten von dem bei der Abfertigung feſtgeſtellten Gewicht bleiben ſtraffrei,

ſofern nicht erſteres das lektere um mehr als 10 Prozent überſteigt.

$ . 9 .

Nach Anordnung der Direktivbehörde hat die Abfertigungsſtelle von Zeit zu Zeit die chemiſche

Unterſuchung der vorgeführten Kakaowaaren zu veranlaſſen und zu dem Zweck unter Zuziehung des Ver

ſenders oder deſſen Vertreters von den derſelben Vergütungsklaſſe angehörigen Waaren ein beziehungsweiſe

einige Muſter im Mindeſtgewicht von je 100 g zu entnehmen , ſicher zu verpacken und mit amtlichem

Siegel zu verſchließen , welchem der Verſender ſein eigenes Siegel beifügen kann . Außer dem für die

demnächſtige Unterſuchung beſtimmten Muſter iſt noch ein zweites Muſter von je 100 g zu entnehmen ,

ebenſo zu verſchließen und bis zur Erledigung der Sache bei der Steuerſtelle aufzubewahren .
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Die Unterſuchung erfolgt auf Koſten des Verſenders durch einen ſeitens der oberſten Landes

Finanzbehörde oder auf deren Ermächtigung ſeitens der Direktivbehörde zur Vornahme ſolcher Unter

ſuchungen bezeichneten vereidigten Chemiker .

Durch die chemiſche Unterſuchung iſt feſtzuſtellen , daß die Waare die im . 1 dieſer Beſtimmungen

vorgeſchriebene Beſchaffenheit beſigt.

Die Unterſuchung hat ſich insbeſondere zu erſtrecken auf

1. die Beſtimmung des Zuckergehalts ,

2 . den Zuſaß von Stärkezucker,

3 . den Zuſaß von ſtärkemehlhaltigen Stoffen (durch mikroſkopiſche Unterſuchung),

4 . den prozentualen Gehalt an Fett, beziehungsweiſe den Zuſaß fremder Fette ,

5 . den Äſchengehalt ; dieſer iſt mit Schwefelſäure nach der Scheiblerſchen Methode unter Abzug

eines Zehntels zu ermitteln , und die Aſche iſt darauf zu prüfen , ob fremde Mineralbeſtandtheile

außer den zum Aufſchließen üblichen Alkalien darin enthalten ſind.'

Für die weitere Abfertigung der vorgeführten Kakaowaaren iſt das Ergebniß der Unterſuchung

nicht abzuwarten .

S . 10.

Auf die weitere Abfertigung finden die Vorſchriften der SS. 11 und 12 und auf die Liquidirung

der Vergütung jene des § . 17 der Anlage D der Ausführungsvorſchriften zum Zuckerſteuergeſeße vom

31. Mai 1891 mit der Maßgabe ſinngemäße Anwendung, daß die Liquidirung der Vergütungsbeträge

vierteljährlich zu erfolgen hat.

Zur Verſendung ſind Zolbegleitſcheine I zu verwenden , denen die Anmeldungen (S. 4 ) anzuſtempeln

ſind. Die Begleitſcheine ſind in das Begleitſchein -Ausfertigungs - und Empfangs-Regiſter für den Zoll
verkehr einzutragen . Die für die Einzelerledigungsſcheine, die Abfertigungs -Regiſter und die Vergütungs

liquidationen zu verwendenden Formulare ſind von der Direktivbehörde nach Anleitung der Muſter 21,

22 und 23 der vorbezeichneten Ausführungsbeſtimmungen vorzuſchreiben .

$ . 11.

Die Direktivbehörde hat die zu vergütenden Beträge feſtzuſeßen und zur Zahlung anzuweiſen .

Dabei iſt anzugeben , welcher Betrag der Geſammtvergütung für Chokolade nach dem im § . 1 dieſer

Beſtimmungen feſtgeſtellten prozentualen Verhältniß als Zollvergütung und welcher als Zuckerſteuer

vergütung zu verrechnen iſt. Die Beläge der Liquidationen bleiben bei der Direktivbehörde zurück.

Die angewieſenen Vergütungsbeträge ſind durch das liquidirende Hauptamt an die Empfangs

berechtigten auszuzahlen .

$. 12.

Für Chokolade darf neben der im S . 1 feſtgeſeßten Vergütung die Erſtattung der Zuckerſteuer

nach Maßgabe des $ . 1 A der Anlage D der Ausführungsbeſtimmungen zum Zuckerſteuergeſeße vom

31. Mai 1891 nicht gewährt werden . Indeſſen bleibt den Fabrikanten von Chokolade unbenommen , bei

der Ausfuhr oder Niederlegung ihrer Fabrikate, zu deren Herſtellung im freien Verkehr befindlicher Zucker

verwendetworden iſt, unter Verzicht auf die Erſtattung des Kakaozolls die Vergütung der Zuckerſteuer

für den verwendeten Zucker nach Maßgabe der vorbezeichneten Vorſchriften in Anſpruch zu nehmen .

$ . 13.

Die oberſten Landes - Finanzbehörden bleiben auch ferner befugt, vorbehaltlich jederzeitigen

Widerrufs und der erforderlichen beſonderen Kontrolmaßregeln , zu geſtatten , daß Gewerbetreibenden ,

welche in zolficher abgeſchloſſenen Räumen unter ſtändiger amtlicher Ueberwachung Kakaoerzeugniſſe für

den Außenhandel herſtellen , bei der Ausfuhr der hergeſtellten Waaren der Zoll für den nachweislich ver

wendeten Kakao, ſowie die Zuckerſteuer für den nachweislich verwendeten inländiſchen Zuder (vgl. §. 21

Anlage D der Ausführungsbeſtimmung
en

zum Zuckerſteuergeſeße vom 31. Mai 1891) erlaſſen wird .





- -483

Abgegeben am Ausfuhr-Vergütungs-Regiſter Nr. ....

Anmeldung

zur

Abfertigung von Kakaowaaren mit dem Anſpruche auf Abgabenvergütung.

Ich Unterſchriebener, der

ZU . . . . melde dem .......... .... - Amt

ZU . . .... . ....... hiermit die innen verzeichneten

Kakaowaaren

zur Gewährung der Abgabenvergütung

an und hafte für die Richtigkeit der Anmeldung. Zugleich

erkläre ich, daß die Beſchaffenheit der angemeldeten Kakao

waaren der Vorſchrift im g. 1 der Ausführungsbeſtimmungen

zum Geſeke , betreffend die Vergütung des Kakaozolls bei der

Ausfuhr von Kakaowaaren , vom 22. April 1892 entſpricht.

... . . .., denten ...... 189
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I. Ausgaben des Anmelders.

Der Rafaowaaren Der Rolli

Menge.

Der Rolli

Laus

fende

Num - Zeichen
Zahl

und Art
mer . und

der

Num
Ver

mern .

packung.

Anträge

und Bemerkungen

des

Anmelders.

(Bei Anmeldungen zur

unmittelbaren Ausfuhr

mitAngabe des Namens

und Wohnorts des

Empfängers.)

Art.* ) Brutto

gewicht

Netto

gewicht.

Zeichen

und

Num

mern .

Zahl

und Art

der

Ver

packung.

kg | %100 kg | 1/100

6.1 . 2. 3 . 7. I 8 . 1 9

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-

-
-

-
-

-

* ) In Spalte 4 iſt Art und Menge der Zuſaßſtoffe (Gewürze, Alkalien u . . w .) anzugeben .

* *) In den Spalten 8 bis 13 finden Einträge nur inſoweit ſtatt, als eine Reviſion thatſächlich vorgenommen worden iſt,
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II. Reviſionsbefund. * * )
III. Weiterer

Nachweis .

Der Kakaowaaren
Der Kontrol

regiſter

IV . Bemerkungen .

Art.

Der

Berechnung
der

Abgaben

vergütung

zu Grunde

zu legendes

Gewicht.

kg | 1/100

14.

Be

Menge.

Durch Tara

Brutto
Verwiegung| gewicht.

ermitteltes

gewicht. Netto

gewicht

kg 1/100 kg | 1/100

12. 13.

Num

nennung mer .

10 . 15. 16 . 17.
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I. Nachweis des unmittelbaren Ausgangs über die Grenze.

A . Umſtehend genannteWaaren wurden nach Abnahmedesunverleßt befundenen Verſchluſſes :

a ) in den Eiſenbahngüterwagen Nr. . ...... der ... Siſenbahn verladen und nach

Verſchließung des Wagens mit..........Schlöſſern der Serie . dem .......... .. . Amt

...... . ...... überwieſen .

... ... .. ..... ... .., den t en . ....... 189. .

.... ............. ....-Amt.

s
ten .

b ) auf das ........... ............ 029 .. .... . . .. .. .. ... .. ....... ... ... ..... ... .. . UCCIUIU HIU. ..verladen und dem AnſagepoſtenLIU GU108 1

in . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Begleitung durch d........ Grenzaufſeher...................... ..
unter

| Verſchluß mittelſt ..........

überwieſen .

............., den ten .....
ten

... 189....

Amt.

c) unter unſeren Augen in das Ausland ausgeführt.

.... . . .. ......, den ten

... .... .

... . ..... ........... 189 .

-Amt.

B . D. .... oben bezeichnete

befundenen Verſchluſſes :

wurde nach Abnahme des unverleßt

a ) ......... Grenzaufſeher ....... zur Begleitung über die Grenze übergeben .

. . . .. 189 ...., den . ... ten

b ) unter unſeren Augen in das Ausland ausgeführt.

..., den t en........

II. Nachweis der Niederlegung am Orte der Anmeldung.

Umſtehend genannte Waaren ſind im Niederlage-Regiſter Seite......... Konto. . . Nr. .

weiter nachgewieſen .

: . : , den . . . . ..... 189 .
ten

.. .. ... - Amt.
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Zwiſchen der Kaiſerlichen Regierung und dem Schweizeriſchen Bundesrath iſt das Einverſtändniß darüber

feſtgeſtellt worden , daß im Tarif B zum deutſch - ſchweizeriſchen Handels - und Zollvertrag vom 10 . De

zember v . J. (Reichs-Geſepbl. 1892 S . 195) bei Poſition 193 das Wort „ Chriſtofle" nicht als allgemeine

Bezeichnung für die dort aufgeführten Waaren , ſondern nur beiſpielsweiſe gebraucht, und daß demgemäß

an der angegebenen Stelle ebenſo wie in der Nummer 193 des ſchweizeriſchen Zolltarifs vom 10 . April

v . J., hinter dem Worte „ Chriſtofle“ das Zeichen „ 2c.“ einzuſchalten ſei.

3 . Konſulat.Weſe n.

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs den Kaufmann Karl Braun zum Vize-Konſul

in Girgenti ( Italien ) zu ernennen geruht.

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs den bisherigen Sonſular - Agenten

Hermann von Schend zum Vize-Nonſul in Santa Fé (Argentinien ) zu ernennen geruht.

Dem Kaiſerlichen Konſul Steifenſand in Buenos Aires iſt auf Grund des S. 1 des Geſekes vom

4 . Mai 1870 für ſeinen Amtsbezirk die Ermächtigung ertheilt worden , bürgerlich gültige Eheſchließungen

von Reichsangehörigen vorzunehmen und die Geburten , Heirathen und Sterbefälle von ſolchen zu beurkunden .

Der Kaiſerliche Konſul Haſſelquiſt in Calmar (Schweden )

und

der Naiſerliche Vize-Konſul Brännſtröm in Skellefteå (Schweden ) ſind geſtorben.

4 . Polizei. W eje n .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Alter und Seimath Datuml
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

రకిGrund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.
der Ausgewieſenen .

Ausweiſungs.

beſchluſſes.

-

a ) Auf Grund des §. 39 des Strafgeſekbuchs :

Igeboren am 7. Mai 1852 zu Rematen ,'ſchwerer Diebſtahl Königlich bayeriſches Be- 13. Mai d. F.
1. Florian Fiſcher ,

Siebmacher und

Korbflechter ,

Bezirk Steyr, Deſterreid), ortsange. ( 1 Jahr 6 Monate zirksamt Bamberg II,

hörig ebendaſelbſt,
Zuchthaus laut Er

kenntniß vom 1. De

zember 1890 ).
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Name und Stand Alter und Heimath Datum

des

-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.
der

der Ausgewieſenen .
Ausweiſungs.

beſchluſſes.

- 5 .

gen ,

b ) Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs :

2 . Philipp Buriánski, geboren am 26 . Mai 1840 zu Stollar: Landſtreichen , Königlid preußiſcher Re. 27. Mai d. J .
alias Bulánski | zowiß , Kreis Tarnowiß , Böhmen , gierungs- Präſident zu

| (Lijjef) , Zigeuner, öſterreichiſcher Staatsangehöriger, Oppeln ,

Schmiedegeſelle,

3. Joſef Dovin , Tage- geboren am 23 . Mai 1846 zu Woſelec, Betteln , Königlich bayeriſches Be. desgleichen .

löhner, Bezirk Stratoniß, Böhmen , ortsange zirkšait Pfarrkirchen ,

hörig ebendaſelbſt,

4 . Franz Groeiil, geboren am 23. Mai 1852 zu Chudiwa, landſtreichen , Stadtmagiſtrat Amberg, 7 . Juni d . J.

Schloſſer, : Bezirk Klattau , Böhmen , öſterreichiſcher Bayern ,

| Staatsangehöriger ,

5 . Michael Nedl, geboren am 11. Auguſt 1872 zu Brunn. desgleichen , Königlich bayeriſche P0: 3. Juni d . J.

Rommis, dorf, Bezirk Laibach , Deſterreich , Öſter lizei- Direktion München,

reichiſcher Staatsangehöriger,
6 . Anton Novak, geboren am 16 . Mai 1857 zu Deden desgleichen , Röniglid ) bayeriſches Be. 9. Juni d. 3 .

Rainferer , | burg, Ungarn , ortfangehörig ebenda: zirkšamt Erding,

ſelbſt,

7 . Friedrich Regel , geboren am 8. März 1854 zu Slawuta , desgleichen , Königlich preußiſcher Re- 15 . Juni d . J.

Webergeſelle, Kreis Jaslaw , Gouvernement Vol gierungs . Präſident zu

| hynien , Rußland, Erfurt,

8 . Emil Renner, geboren am 8. Auguſt 1869 zu Lam - desgleichen , Königlic bayeriſche P0. 3 . Juni d. J .

Drechsler, perstorf, Bezirk Trautenau , Böhmen , lizei- Direktion München

öſterreichiſcher Staatsangehöriger,
9 . Die Eheleute :

Franz Rozkot, geboren im Jahre 1842 zu Vacovic,

Tagelöhner Bezirk Strakoniß , Böhmen , öſter.
Betteln ,

Königlich bayeriſches Be- 1. Juni d. J.

und reichiſcher Staatsangehöriger , zirksamt Waſſerburg,

Antonia Rozkot geboren im Jahre 1847 zu Großſtiđau,

geb . Schenk, öſterreichiſche Staatsangehörige,

10 . Emanuel Smaha, geboren am 25. Dezember 1836 zu Kuzi, desgleichen , Stadtmagiſtrat Amberg, 7 . Juni d. J .
Tiſchlergeſelle, Bezirf Klattau , Böhmen, öſterreichiſcher Bayern

Staatsangehöriger,
11. Vincent Stanis - geboren im Jahre 1870 zu Griſchkabuda , Landſtreichen , Röniglich preußiſcher Re. 9 . Juni d. J .

low aytis , | Kreis Wladislawow , Gouvernement gierungs- Präſident zu

Schneider , | Suwalki , Ruſſiſch - Polen , ruſſiſcher Marienwerder,

Staatsangehöriger,

12. Adelheid Stiegler, 33 Jahre alt, geboren zu Welbartiß , desgleichen , Königlich bayeriſches Be- 2. Juni d. J.

| ledige Tagelöhnerin , Bezirk Schüttenhofen, Böhmen , orts ! zirksamt Regen ,
· angehörig ebendaſelbſt,

13. Auguſtin Stiller, geboren am 9. April 1870 zu Oberalt- desgleichen , Königlich preußiſcher Re. 17. Juni d . J .
Fabrikarbeiter, i ſtadt, Bezirk Trautenau, Böhmen , orts : | gierungs · Präſident zu

| angehörig zuOberlangenau ,ebendaſelbſt, Liegniß,

14 . Joſef Vuillaume, 'geboren am 20 . Dezember 1837 zu desgleichen , Kaiſerlicher Bezirks - Prü: 11. Juni d . J .

Winzer, · Meſſein , Departement Meurthe und fident zu MB,

| Moſelle, Frankreid), ortsangehörig zu
Nancy ,

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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1 . Eiſenbahn - Wejen .

Bekanntmachung ,

betreffend Ergänzung der Beſtimmungen im S. 48 des Betriebs-Reglements für die Eiſenbahneu

Deutſchlands und der Anlage D zu dieſem Paragraphen .

Auf Grund des Artikels 45 der Reichsverfaſſung hat der Bundesrath in ſeiner Sißung vom

30 . Juni d . nachſtehende Ergänzungen der Beſtimmungen im § . 48 des Betriebs-Reglements für die

Eiſenbahnen Deutſchlands und der Anlage D zu dieſem Paragraphen beſchloſſen :

1 . Die Beſtimmung im S . 48 A 30 des Betriebs -Reglements iſt wie folgt zu faſſen :

„ C) pikrinjaure Salze ſowie exploſive Gemiſche, die pikrinſaure und chlorſaure Salze

enthalten (wegen Wachspulver und Streichhölzer vergl. Anlage D IIa und IV) ;"

2 . Im Eingange der Beſtimmung unter IIa der Anlage D iſt hinter den Worten „ Ruborit

(einem Gemenge von Ammoniakſalpeter und Dinitrobenzol),“ einzuſchalten :

„ aus Wachspulver (einem Gemenge von chlorjaurem Kali, Carnaubawachs und

Herenmehl (Lykopodium )."

Vorſtehende Ergänzungen treten am 1. Auguſt d . Js. in Kraft.

Berlin , den 2 . Juli 1892.

Der Reichskanzler.

Graf v . Capriv i.
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2 . Handels - und Gewerbe - Weje n .

Unter Bezugnahme auf die Vorſchrift im $. 7 Abſap 3 des Geſeßes vom 3. Juli 1883 (Reichs- Geſeßblatt

Seite 149) wird das in der Bekanntmachung vom 22. Mai 1891 (Central- Blatt S . 118) enthaltene

Verzeichniß von Gartenbau - oder botaniſchen Anlagen , Schulen und Gärten , welche regelmäßigen Unter

ſuchungen in angemeſſener Jahreszeit unterliegen und amtlich als den Anforderungen der internationalen

Reblaus -konvention entſprechend erklärt worden ſind, durch das nachfolgende Verzeichniß erſeßt.

L
a
u
f

.N
r

.

Drt der Gartenbau-Anlage.

Name des Beſißers

und

Art des Grundſtück s .

Bemerkungen .

1. | Aalen , Württemberg. Schmid , Alois , Handelsgärtnerei.

2 . Abtnaundorf bei Leipzig , König - v . Frege, Dr. Richard Woldemar, Gärtnerei.

reich Sachſen .

3 . Achbrücke, Gemeinde Reutin , Brem , Joſef, Handelsgärtnerei.

1 Bayern .

4 . Aeſchach , Bayern. Brög, Ludwig , Handelsgärtnerei.

Buchner, Auguſt, Handelsgärtnerei.

Flachs, Johann Georg, Handelsgärtnerei.

Ailingen , Oberamt Tettnang, Vogler, I., Baumſchule.

Württemberg.

8 . |Alfter, Preußen , Rheinprovinz. Roeder & Langen , Gärtnerei.

9 . / Allwind , Gemeinde Hoyern , Schmid , Martin , Handelsgärtnerei.

Bayern .

10 . Alſenz, Bayern . Lichtenberger, Benjamin, Handelsgärtnerei.

11. Altenburg, Sachſen -Altenburg. Bretſchneider, Fr. Guſtav, Handelsgärtnerei.

Dietrich, Julius, Handelsgärtnerei.

Düſterhöft, Wilhelm , Yandelsgärtnerei.

14 . Faſold, W ., Handelsgärtnerei.

Fiſcher , Franz Julius, Handelsgärtnerei.

Fiſcher, Gottfried , Handelsgärtnerei.

Fiſcher , Richard Karl, Handelsgärtnerei.

Gerbig, Friedrich Guſtav, Handelsgärtnerei.

Gerbig, Otto, Handelsgärtnerei.

Günther, Abraham , Handelsgärtnerei.

Kunze, Franz, in Firma I. I. Kunze, Handels

gärtnerei.

Kunze, Guſtav, Handelsgärtnerei.

Kunze, Robert, in Firma Kunze und Sohn ,

Handelsgärtnerei.

Müller, Louis , Pachtgärtnerei.

Raubold , Karl Theodor, Handelsgärtnerei.

Rauſchenbach , Hermann, Handelsgärtnerei.

Rinnebach , Berthold und Rudolf, Gebrüder,

Gärtnerei.

I Rothe, Bernhard, Handelsgärtnerei.

Fiſcher,
gottfried , var

Handelsg
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29. Altenburg, Sachſen -Altenburg . Schmieder, Hermann, Handelsgärtnerei.

30 . Tillich , Friedrich Hermann , Handelsgärtnerei.

31. Waſſermann , Bernhard , Handelsgärtnerei.

32. |Alt-Geltow , Preußen , Provinz Stiftung, Baum - und Strauchpflanzungen der

Brandenburg . Landesbaumſchule.

33. AuchébeiCorni), Elſaß-Lothringen . Dauſſe.

34. Augsburg, Bayern . Schramm , Richard, Handelsgärtnerei. Zimmerſtraße 16 .

35 . Aulnois, Elſaß-Lothringen . Majórus.

36 . Baden -Baden , Baden . (Großherzogliche Hofgärtnerei (Hofgärtner Fießer).

Leichtlin , Mar, Gartenanlage.

Meier, Herrmann , Nachfolger des Franz Sales

Meier , Gärtnerei.

Vogel - Hartweg, Gärtnerei. Leopoldſtraße 11 .

40. Barmbeck, Hamburg. Jeſſen & Wagner, Handelsgärtnerei.

Meyer, Guſtav, Handelsgärtnerei.

Kunſt-und Handelsgärtnereivormals F.A .Riechers

& Söhne, Aktiengeſellſchaft.

43. Barmen , Preußen , Rheinprovinz. Broegelmann, H ., Gartenanlage.

Dinslake, H ., Gartenanlage.
45 . Heß , W ., Gartenanlage.

46. Bayreuth , Bayern . Freiberger, Martin , Handelsgärtnerei.

Herold , Karl, Handelsgärtnerei.

48. Beiderwieſe (Bezirksamt Paſſau), Sterk, Hieronymus, Handelsgärtnerei.

Bayern .

49. Benrath , Preußen , Rheinprovinz. Kuchenberg, Baumſchule.
Kürten , Baumſchule .

51. Berlin , Preußen. Bauch , H ., Gärtnerei. Borhagenerſtraße.

Choné, C . F ., Gärtnerei. Frankfurter Allee.

Grief, A ., Gärtnerei. Müllerſtraße.

Lorberg, Baumſchule. Oderbergerſtraße.

Schulk , Guſtav A ., Gärtnerei. Eckerts berg.

Bernſtadt, Preußen , Provinz Barth, Lehrer , Baumſchule.

Schleſien .

57.| Berthelsdorf bei Döbeln , König- Pohlers, Louis, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

reich Sachſen .

58. Böhlen bei Leipzig , Königreich | Richter, Oskar, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

Sachſen .

| Böhliß - Ehrenberg bei Leipzig , Fiſcher , J. ( ., Kunſt- und Handelsgärtnerei.

Königreich Sachſen .

60. Tillich, B ., Kunſt- und Handelsgärtnerei.

61. I Boll , Oberamt Göppingen , Blumhardt, Chr., Erben , Baumſchule.

Württemberg.

Bollweiler, Elſaß- Lothringen . Baumann .

Gay .

Hériſje .

65. Bonn , Preußen, Rheinprovinz. Block, R ., Gärtnerei.

66 . Emmel, Narl, Gärtnerei.

50.

63 .

64.

S
T
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77 .

67. Bonn, Preußen , Rheinprovinz. Schmiß, Peter, Gärtnerei.

68. Borhagen , Preußen , Provinz Mewes , Emil, Nachfolger , Garten .

Brandenburg

69. Brandenburg, Preußen , Provinz Mangeot, A ., Baumſchule.

Brandenburg.

Riemſchneider, Gärtnerei.

Braunſchweig . Herzogliche Landesbaumſchule.

72. Bremen . Hellemann , Heinrich Carl Auguſt , Handels

gärtnerei und Baumſchule.

õunholt, Friedrich Auguſt, Handelsgärtnerei

und Baumſchule.

Karich , Chriſtian Ludivig , Handelsgärtnerei und

Baumſchule.

75 . | Breslau , Preußen , Provinz | Dammann, H ., jun ., Baumſchule. Katharinſtraße.

Schleſien .

Laqua, Paul, Baumſchule. Dhlauer Chauſſee und

Wolfswinkel.
Laqua , Reinhold, Baumſchule.

Mayſtraße.

78 . Caaſchwiß . Paper, G ., Handelsgärtnerei.

Rittergutsgärtnerei ( F . Päßold ).

80: Cannſtatt, Württemberg. Binter und Eblen , Baumſchulen . Ludwigsburgerſtraße,

auf der Prag.
Gaucher, Nikolaus, Baumſchulen .

Ludwigsburgerſtraße,

auf der Brag.
82.| Caſſel, Preußen , Provinz Heſſen - | Hördemann, Joh., Gärtnerei.

Naſſau .

Müller & Sauber, Gärtnerei.

84. Peter, Ferdinand, Gärtnerei.

Schade, Ernſt, Gärtnerei.

Wiſſenbach , Gartenanlage.

87. Charlottenburg, Preußen , Provinz Schulße, B ., Gärtnerei.

Brandenburg.

88 . Coldiß, Königreich Sachſen . Hegewald , Gärtnerei.

Michler, Robert, Gärtnerei.

90. Colmar, Elſaß -Lothringen . Koenig , Carl.

Kürßner .

92. |Connewiß bei Leipzig , Königreich Riſcher, Wilhelm , Kunſt- und Handelsgärtnerei.

| Sachſen .

93. Corni), Elſaß -Lothringen .

94. Crefeld , Preußen, Rheinprovinz. Dähne, Eugen , Baumſdule.

95. Laurentius, H ., Wittwe, Baumſchule.

96 . Laurentius & Co., Gärtnerei.

Pannenbecker, H ., Baumſchule.

98 . Renard, R ., Gärtnerei.

99. Schröder, Baumſchule .

100. Wieſt, Baumſchule.

81.

85 .

86 .

89.

91.

Thill.

97.
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107.

101. Cronberg , Preußen , Provinz Eichenauer, Chriſtian , Baumſchule und Roſen

Heſſen -Naſſau. pflanzung.

102. Huttenlehner, Joh ., Roſen - und Zierſträucher

pflanzung.

103. Darmſtadt, Heſſen . Krick, Konrad, Kunſt- und Handelsgärtnerei. Blumenſtraße Nr. 115 .

104. Debſchwiß , Reuß i. L . Lucas, Albert, Gärtnerei.

105. Weſſer, Reinhold , Gärtnerei.

Degelſtein, Gemeinde Hoyern , | Brög, Gottlob, Vandelsgärtnerei.

Bayern .

Delişích , Preußen , Provinz Sorhagen , Baumſchule.

Sachſen .

108. Dipingen , Oberamt Leonberg, Brecht, Julius, Baumſchule.

Württemberg.

109. Dölig beiLeipzig,Königr.Sachſen . Fiſcher, Franz, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

110 . Schumann,Heinrich ,Kunſt-und Handelsgärtnerei.

111. Wolf, Fr., Kunſt- und Handelsgärtnerei.

112. Dresden, Königreich Sachſen . Beyer, Robert, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

113. verſchel, Moriſ, Handelsgärtnerei.

114 . Knöſel, Gebrüder, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

115 . Lehmann , verw ., Kunſt- und Handelsgärtnerei.

116 . Liebinann, Oskar, Kunſt- und Þandelsgärtnerei.

117 . Meurer, Gottlieb Reinhard, Kunſt- und Handels

gärtnerei.

118. Mießſch, C . W ., Kunſt- und Handelsgärtnerei

und Baumſchulen .

119. Näßſch , F ., Kunſt- und Handelsgärtnerei.

120 . Rölcke, Jakob, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

Schneider, Heinrich ,Kunſt- und Handelsgärtnerei.
122. Schreiber, B ., Kunſt- und Handelsgärtnerei.

123 Schulze, Conrad, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

124 Thomas, Johanne Caroline, verw ., Handels

gärtnerei.

125. Eberswalde, Preußen , Provinz Haerecke, Gärtnerei.

Brandenburg.

126 . Ebingen , Oberamt Balingen , Jedele, Johannes , Handelsgärtnerei.

Württemberg .

Ehrenfeld , Preußen ,Rheinprovinz. Strauß, H ., Gärtnerei.

128. Eilbeck, Hamburg. Schmidt, J . Handelsgärtnerei.

129. Stange, F . F., Handelsgärtnerei.

130 . Tümler, C . H . T ., Handelsgärtnerei.

131. |Eiſenach Großherzogthum Schwabe, Heinrich , Vandelsgärtnerei.

Sachſen .

132. Elberfeld, Preußen ,Rheinprovinz. Petry, H., Gärtnerei.
133. | Scholten , W ., Gärtnerei.

134. Elſter, Bad, bei Delsniß , König - 1 Fleißner, Albin , Kunſt- und Handelsgärtnerei.

reich Sachſen .

121.
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135 . Elſter, Bad, bei Delsniß, König- Königliche Anſtaltsgärtnerei (Gärtner Otto

reich Sachſen . Scharf).

136 . Scharf, Otto, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

137. Eltville, Preußen , Provinz Heſſen - Schmitt, Karl, Roſenpflanzung.

Naſſau .

138. Ems, Preußen , Provinz Heſſen - Bars , A ., Gärtnerei.

Naſſau .

139 . Eiſenbeis, Heinrich, Gärtnerei.

140 . Eiſenbeis , J., Wwe., und Heinrich Eiſenbeis ,

Gärtnerei.

141. Hoffrichter, Paul, Gärtnerei.

142 . Lefèbre, Chr., Gärtnerei.

143. Wurm , Franz, Gärtnerei.

144. Eningen , Oberamt Reutlingen , Rall, Wilhelm , Handelsgärtnerei und Baum

Württemberg. ſchule.

145. Eppendorf, Hamburg . Böttcher, F. W ., Handelsgärtnerei.

146 . Dencker, Š. D ., Handelsgärtnerei.

147. Harms, Fr., Handelsgärtnerei.

148 . Heuer, G . C . H ., und Starf, H . F ., Handels

gärtnerei.

149. Schirmer , H ., Handelsgärtnerei.

150. Erfurt, Preußen ,ProvinzSachſen . Benary, E., Gärtnerei.

151. Chreſtenſen , N . L ., Gärtnerei.

152. Döppleb , V ., Gärtnerei.

153. Haage & Schmidt, Gärtnerei.

154 . Haage, Fr. Ad. jun., Gärtnerei.

155 . Haage, Fr. Ant., Gärtnerei.

156 . Halt, Carl, Gärtnerei.

157. Heinemann, F. C ., Gärtnerei.

158 . Jühlke, F., Nachfolger, Inhaber Puß & Röſe,
Gärtnerei.

159. Knopff, D . & Co., Gärtnerei.

Kropp, C ., Gärtnerei.

161. Lorenz, Chrn ., Gärtnerei.

162. Neumann, R ., Baumſchule.

163. Pabſt, C . (A . Pabſt, Nachfolger), Gärtnerei.

164. Peterſein , M ., Gärtnerei.

Plaß & Sohn , C ., Gärtnerei.

166 . Schmidt, J . C ., Gärtnerei.

167. Eflingen, Württemberg. von Palmſche Gärtnerei, Roſen - und Baumſchule. Hohenkreuz.

168 . Schneider, Albert, Handelsgärtnerei.

169. Ettenkirch , Oberamt Reutlingen , Sauter, Joſeph, Baumſchule.

Württemberg.

170. Feldkirch , Elſaß- Lothringen . Holder.

171. Fellen (BezirksamtLöhr),Bayern . Fiſcher, Johann, Handelsgärtnerei.

172. / Feuerbach , A -Oberamt Stuttgart, Gäderß , H . W ., Baumſchule .

Württemberg

160 .

165 .
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182.

173. ) Flensburg , Preußen , Provinz Seehuſen , Gärtnerei. Etabliſſement Friedrichs

Schleswig - Holſtein . höh .

174. Frankfurt a . M ., Preußen , Pro- Fleiſch-Daum , Gärtnerei. Gutleutſtraße.

vinz Heſſen -Naſſau.

175. veydecker, Ernſt, Gärtnerei. Mainzer Landſtraße u .

Bockenheimer Land

ſtraße.

176 . ,, -Bornheim , Hoß, Gärtnerei.

177. Kropff, Julius (Peterſen Nachfolger ), Gärtnerei. Mainzer Landſtraße.

178 . Meyer , Joh. Philipp, (Gärtnerei. Gutleutſtraße.

179 . Neder, J. A ., Wittwe, Baumſchulen . Hanauer Landſtraße.

180 . Rühl, Philipp, Gärtnerei. Mainzer Landſtraße.

181. Stock, Peter, Gärtnerei. Sachſenhauſer Land

wehr.

,, - Bornheim , Wenzel, Johannes, Gärtnerei.

183 . Wißel, A ., Gärtnerei. vellerhofweg.

184. Frauendorf, Bayern Fürſt, Gebrüder, Inhaberin Anna Fürſt,Handels

gärtnerei.

185. | Freiberg, Königreich Sachſen. Bezirksobſtbauverein (Obſtbaumſchule).
186 . Meyer, Friedrich Auguſt, kunſt- und wandels

gärtnerei.

187. Pießner, Auguſt, Gärtnerei.

188 . Seifert, Friedrich Hermann , Handelsgärtnerei.

189. I Friedrichshafen , Oberamt Tett- | Bredhenmacher, J., Handelsgärtnerei.

nang, Württemberg .

190 . Heim , Gottlieb, Baumſchule.

191. Reck, Karl, Handelsgärtnerei.

192 . Stemmer, Joſeph, Baumſchule.

193. | Gebweiler, Elſaß -Lothringen . Biehler, Joſeph.

194 . Gelnhauſen , Preußen , Provinz Hohm , Franz, Baumſchule.

Heſſen -Naſſau.

| Hohm , Franz, und L . W . Schöffer, Baumſchule .

196 . Gera, Reuß i. L. |Aehnlich , Julius Robert, Gärtnerei.

197 . Bräunlich , Auguſt, Gärtnerei.

198. Burkhardt, Franz Eduard, Gärtnerei.

199 . Fiedler , Hermann , Gärtnerei.

200 . Fontaine, Curt, Gärtnerei.

201. Geiniß , Narl Heinrich , Gärtnerei.

202 . Hempel, Ernſt Wilhelm , Gärtnerei.
203. Lehmann , Guſtav Albin , Gärtnerei.

204. Meyer, Friedrich Wilhelm , Gärtnerei.

205 . Meyer, Otto Hermann , Gärtnerei.
206 . Scheibe, Anton, Gärtnerei.

Scheibe, Richard, Gärtnerci.

Schmalfuß, Friedrich, Gärtnerei.

209. Schmalfuß, Karl, Gärtncrei.
210 . Schmalfuß, Rudolf, Gärtnerei.

195 .

207.

208 .
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212.

222.

211. Gera , Reuß i. L . Seidel, Guſtav Paul, Gärtnerei.

Sieckmann , Julius, Gärtnerei.

213. Uhlmann , Julius, Gärtnerei.

214. Wagner, Richard, Gärtnerei.

215. Weßel, Walther, Gärtnerei.

216. Glauchau , Königreich Sachſen . Albrecht, Emil Mar, Handelsgärtnerei.

217. Größſchel, Ferdinand, Handelsgärtnerei.

218 . Haneck, Carl Ernſt, Handelsgärtnerei.

219. Kleindienſt, Johann Wilhelm , Handelsgärtnerei.

220. Kreßſchmar, Mar Richard, Handelsgärtnerei.

221. Mäder, Robert Emil, Handelsgärtnerei.

Roſt, Friedrich Hermann , Handelsgärtnerei.

223. Weßel, Heinrich Theodor, Handelsgärtnerei.

224. |Gmünd, Württemberg . Denzel, Wilhelm , Handelsgärtnerei.

225. Godesberg, Preußen, Rhein - Kleinſorge, Emil, Gärtnerei und Baumſchule.

provinz.

226 . Kurth , Joh . (Beſißer L . Wagner ) Gärtnerei.

227. Groſch , E . ( Inhaber E . Schitko), Gärtnerei.

228. Göppingen , Württemberg. Mauch , Karl, Handelsgärtnerei.

229. Göttingen , Preußen , Provinz Starke, H ., Gärtnerei.

Hannover.

Grimma, Königreich Sachſen . Günther, Edgar, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

231 Hartig ,Karl Adolph, Kunſt-und Handelsgärtnerei.

232. Klemm , verw . Marie Wilhelmine, Handels

gärtnerei.

233. Kupfer, Wilhelmine Auguſte, Wittwe, Kunſt

und Handelsgärtnerei.

234 . Ruggaber, Gottlob Heinrich ,Kunſt-und Handels

gärtnerei.

235. Gundelfingen , Bayern. Schmid, Franz, Kunſtgärtnerei.

236 . Halberſtadt, Preußen , Provinz Bürger, Gärtnerei.

Sachſen .

237. Dohmeyer, Gärtnerei.

238. Kühne, Gärtnerei.

Weber, Gärtnerei.

240 . Hamburg. Botaniſcher Garten.

241. |Hanau, Preußen , Provinz Heſſen - |Gunkel, H ., Gärtnerei.

Naſſau .

242, Jaeneke, Fr., (CarlSchulz Nachfolger), Gärtnerei.

243. Rohde, Carl, Gärtnerei.

244. Heilbronn , Württemberg. Kübler, Chriſtoph, Roſenſchulen .

245. Heimersreutin , Gemeinde Aeſch - Wilhalm , Daniel, Handelsgärtnerei.

bach , Bayern .

246. | Herrnhut bei Löbau, Königreich Hans, Wilhelm , Handelsgärtnerei.

Sachſen .

247.|Hilden, Preußen, Rheinprovinz.(von der Heiden, Baumſchule.

239.
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248 . Hildesheim , Preußen , Provinz Weſtenius, E ., Baumſchule.

Hannover.

249 . Hirſchberg , Preußen , Provinz Loewenthal & Co. (Verwalter A . Arens), bota

Schleſien . niſcher Garten .

250. Hochbuch), Gemeinde Aeſchbach, Mayer, Gottfried, Baumzüchterei.

Bayern .

251. Hohenfelde, Hamburg. Seyderhelm , Herm ., Handelsgärtnerei.

252. Holben , Bayern . Rupflin , Georg, Handelsgärtnerei.

953. Holzheim , Elſaß-Lothringen . vodel.

734 . Ďomburg v . d . V ., Preußen , Fiſcher, L ., Gärtnerei.

Provinz Heſſen - Naſſau .

255 . Zeininger, Gärtnerei.

256. Honnef, Preußen, Rheinprovinz. Kirſtein , Fr. Leopold , Gärtnerei.
257. Zimmermann , Joh., Gärtnerei.

258 . Hoyern (Bezirksamt Lindau), Šündermann , Franz, Gärtnerei.

Bayern.

259 . Jena , Großherzogthum Sachſen . Maurer , Garteninſpektor , Handelsgärtnerei.

260 . Jüngsfeld, Preußen ,Rheinprovinz Dahs, Reuter & Co., Baumſchule.

261. Kaiſerslautern, Bayern . Helfert, Joſef, Handelsgärtnerei.

262. Kamenz, Königreich Sachſen . Weiße, Wilhelm , kunſt- und Handelsgärtnerei.

263. Kempen , Preußen , Rheinprovinz. Trimborn , Everhard , Baumſchule.

264. verſch, Preußen , Rheinprovinz. Lambert & Reiter, Obſt- und Roſenſchule.

265. Hieribich bei Borna, Königreich Dehme, Eduard, Gärtnerei.

Sachſen .

266 . Kirchditmold - Caſſel, Preußen , Gebhardt, P ., Gärtnerei.

Provinz Veſſen -Naſſau .

267. Schade, D . Söhne, Gärtnerei.

268. Kirchheimbolanden , Bayern . Schiller, Johannes, Handelsgärtnerei.

269. Kittlitz bei Löbau , Königreich Jubiſch , Mar Alfred, Baumſdule.

Sachſen .

orto. Nleinheubach (BezirksamtMilten - ter Meer, Abraham , Handelsgärtnerei.

berg), Bayern .

271. Königsbrück, Königreich Sachſen . Heitmüller, Ernſt Ludwig , kunſt- und Handels

gärtnerei.

272. Graf Wilding von Königsbrück, Nunſt- und Pächter : Emil Tonske.

Handelsgärtnerei.

273. Königſtein , Preußen , Provinz Becker, Hauptmann 3. D ., Roſenzucht.

Heſſen -Naſſau .

274. Köſtriß , Reuß i. L . Böhnert, R ., Handelsgärtnerei.

275 . Deegen , Franz, jun ., Roſen- und Zierbaum

Erportgärtnerei.

276 . Deegen , Mar, Gärtnerei.

277. Fürſtliche Hofgärtnerei.

Hergers , E ., Nachfolger (Conrad von Burgs

dorff), Gärtnerei.

279 . Müller, G ., Handelsgärtnerei.

280 . 1 1 Settegaſt, Dr., Gartenbauſchule.

278.

74 .
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282.

283. Konſtanz, Bäden.

294 .

281. Röſtriß , Reuß i. L . Siedmann, I., Nachfolger , Gärtnerei.

Zerſd), Rudolf, Gärtnerei.

Beller, Anton , Gärtnerei.

284. Eble, Heinrich , Gärtnerei.

285 . Lohrer, Johann, Gärtnerei.

286. Winterer, Heinrich), Gärtnerei.

287. Kroßel, Preußen , Provinz Scholz, Baumſchule.

Schleſien.

288. Langenzell bei Heidelberg , Baden . Prinzlich Löwenſteinſches Hofgut, Obſtbaum

anlage.

289. Langſur, Preußen , Rheinprovinz. Müller, Baumſchule.

290 . Lannesdorf , Preußen , Rhein - |Gräve, L., Baumſchule.

provinz.

291. | Leipzig , Königreich Sachſen . Ehrlich, F. E ., Gärtnerei.

292. Mönch, Fr., Gärtnerei.

293. Mönch, jun ., Th., Gärtnerei.

Peters, W . (Inhaber: Otto Sdhneider), Gärtnerei.

295 . Riſcher , W ., Gärtnerei.

296 . Leipzig - Anger - Crottendorf, Köhler, H ., Gärtnerei.

Königreich Sachſen .

297. | Leipzig - Eutrißſch , Königreich Mann, O ., Gärtnerei.

Sachſen .

298. Leipzig - Gohlis , Königreich | Thalacker, D ., Gärtnerei.
Sachſen .

299. Wagner, C ., Gärtnerei.

300 . Wagner, A ., Gärtnerei.

301. | Leisnig, Königreich Sachſen . Vochmann, Ernſt Bruno, Kunſt- und Handels

gärtnerei.
302 . Heinße, Robert, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

303. Kcuffel, Walther, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

304. Mieriſch ,Woldemar, Kunſt-undňandelsgärtnerei.

305. Dr. Mirusſche Gärtnerei (Obergärtner : Falz,

CarlGottlieb Herrmann ), Kunſt- und Handels

gärtnerei.
306 . Vogelſang, Ernſt, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

307. Lennep, Preußen , Rheinprovinz. Linden , V ., jun., Gärtnerei.

308. | Leutkirch , Württemberg. | Leutkirch , Stadtgemeinde, Pflanzſchulen .

309. Leutkird), Stiftungspflege, Pflanzſchulen .

310. | Lichtenthal, Amt Baden , Baden . Uhink, Handelsgärtnerei.

311. Lindau, Bayern . Rupflin , Friedrich , Kunſt- und Handelsgärtnerei.

312. | Lindenau bei Leipzig, Königreich |Böhne, W ., Gärtnerei.

Sachſen .

313. Jähnich , Dito , Kunſt- und Handelsgärtnerei.
314. Kerſten , Wilhelm Albert, Kunſt- und Handels

gärtnerei.

315. Langkopf, Friedrich , Nunſt- u . Handelsgärtnerei.

316 . Merker , Friedrich Ernſt, Kunſt- und Þandels

gärtnerei.
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326.

331.

332.

317. Lindenau bei Leipzig, Königreich uhde, Bernhard, Kunſt- und Handelsgärtnerei.
Sachſen,

318. Lodwiß bei Dresden , Königreich Horn , Ferdinand Heinrich Chriſtian , Kunſt

Sachſen . gärtnerei.

319. Löbtau bei Dresden , Königreich Richter, Karl Friedrich, Kunſt- und Handels

Sachſen . gärtnerei.

320 . Luda, Sachſen-Altenburg. Franke, Ernſt Arno, Handelsgärtnerei.

" 21. Ludwigsburg, Württemberg. Hartmann , Karl, Baumſchule.

- 2 . Lübeck. Behrens, C ., Kunſt- und Handelsgärtnerei. Moislinger Allee 133.

323. Böckmann , J . H . H ., Kunſt- und Handels- Arnimſtraße 53.

gärtnerci.

324 . Buthmann , D ., Kunſt- und Handelsgärtnerei. Marliſtraße 34.

325 . Cruú , W . C . F ., Kunſt- und Handelsgärtnerei. Seitenſtraße 5 .

Elſter, Alfred , Kunſt- und Handelsgärtnerei. Schwartauer Allee 44.

327. Haſſelmann , C . I., Kunſt- und Handelsgärtnerei. Moislinger Allee 61.

328. Hedlund, W ., Kunſt- und Handelsgärtnerei. Bangsweg 5 .

329 . Heidmann , Carl, Kunſt- und Handelsgärtnerei. Moislinger Allee 93 .

330 . Jebens, C . A . J., Kunſt- und Handelsgärtnerei. Moislinger Allee 171.

John, R ., Kunſt- und Handelsgärtnerei. Roeckſtraße 20.

Laue, W . 6 . F ., Kunſt- und Handelsgärtnerei. Schönböfener Weg 9 .

333 . Lindberg, Alb ., vorm . Chriſtian von Brocken , Raßeburger Allee 8 .

Kunſt- und Handelsgärtnerei.

334. Marr, G . L ., Kunſt- und Handelsgärtnerei. Trappenſtraße 9 .

335 . Million, Otto, Kunſt- und õandelsgärtnerei. Moislinger Allee 67.

336 . Nevermann , Ferd., Kunſt- und Handelsgärtnerei. Raßeburger Allee 11.

337. Paulig , Ph., Kunſt- und Handelsgärtnerei. Fackenburger Allee 16 .

338 Piehl, Th., Spalkhaver Nachfolger, Kunſt- und Schwartauer Allee 51.

Handelsgärtnerei.

Potliß , J., Kunſt- und Handelsgärtnerei. Arnimſtraße 63.

Raſtedt, C . H ., Kunſt- und Handelsgärtnerei. Fackenburger Allee 32 a .

341 Roſe, W ., Kunſt- und Handelsgärtnerei. Israelsdorfer Allee.

342. Schunck, C . H . H ., Kunſt- und Handelsgärtnerei. Kirchenſtraße 6 .

343. Sperling, Fr., Kunſt- und Handelsgärtnerei. Schönböfener Weg 11.

344. Theile, B . F ., Kunſt- und Handelsgärtnerei. Moislinger Allee 49.

345. Vollert, H . F., Baumſchulenbeſißer . Wakenißſtraße 21.

346 . Vollert, J. C ., Baum - und Roſenſchule. Raßeburger Allee 28.

347 . Wendt, V ., Handelsgärtnerei. Fackenburger Allee 46c.

348 . Wieſe, C . H . V ., Kunſt- und Handelsgärtnerei. Finkenſtraße 1.

349. Lüneburg, Preußen , Provinz Han - Wrede, H ., Gärtnerei.

nover.

350. Markkleeberg bei Leipzig, König - Hoppe, Fr. Joh . sen .,Kunſt-und Handelsgärtnerei.

reich Sachſen .

351 . Hoppe, Fr.Joh.jun.,Kunſt-und Handelsgärtnerei.

352. Pladeck, Bernh. jun .,Kunſt-und Handelsgärtnerei.

Schmidt, Guſtav, kunſt- und Handelsgärtnerei.

354, Wolf, I. H . F., Kunſt- und Handelsgärtnerei.

" 29.

- 10 .

353 .
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364 .

370 .

355. Markranſtädt,KönigreichSachſen . Raab, D ., in Firma E . Schmalfuß, Kunſt- und

Handelsgärtnerei.

356 . Maſten bei Döbeln , Königreich Nipiche, Friedrich Wilhelm , kunſt- und Han

Sachſen . delsgärtnerei.

357. Meißen, Königreich Sachſen . | Born , Louis, Gärtnerei.

358. Dietrich, Otto, Gärtnerei.

359. Pinkert, Friedrich Otto, Gärtnerei.

360. Walther , Ernſt, Gärtnerei.

361. Melaten, Preußen , Rheinprovinz. Beſt, Gebr., Gärtnerei.

362. Miltenberg, Bayern, Regierungs- Koſchwancz, Wenzel Joſeph , Handelsgärtnerei.

bezirk IInterfranken und

Aſchaffenburg.

363. Mülhauſen , Elſaß-Lothringen . Barthel.

Becker, J., Gärtnerei.

365 . Geiger.

366 . Strub .

367. München , Bayern . Buchner, Auguſt, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

368. Führmann, Anton, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

369. Koch, Joſef, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

Sendtner, Theodor, Bankdirektor.

371. Münchhof, Gemeinde Reutin , Renner , Georg, Handelsgärtnerei.

Bayern .

372. Münden , Preußen , Provinz Forſtakademie (der preuß. Staat), Forſtgärten .

Hannover.

373. Naunhof, Königreich Sachſen . Rothe, Wilhelm Paul, Handelsgärtnerei.

374 . Nauslig bei Dresden , König - Erdner, Friedrich, Gärtnereibeſißer .

reich Sachſen .

375. Neuſalz a . D ., Prcußen , Provinz Krauſe, F . W ., Gärtnerei.

Schleſien .

376 . Neuß. Preußen , Rheinprovinz. Klaphake, Auguſt, Baumſchule.

377 . Neuulm , Bayern . Neubronner, D ., Handelsgärtnerei.

378. | Nieder- Höchſtadt, Preußen , Pro- |Hofmann, R ., Pflanzung.

vinz Heſſen -Naſſau .

379. Niederſedliß bei Dresden , König- Gaſch , Guido Walter, Gärtnerei.

reich Sachſen .

380. Glieme, Carl Auguſt, Landſchafts -, Kunſt- und

Handelsgärtnerei.

381. Wild , Carl Friedrich , Landſchafts -, Kunſt- und

Handelsgärtnerei.

382. Niendorf, Lübeck. Gottſch, Carl, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

383 . Scheel, Hofgärtner.

384 . Wiſchhöfer , C ., Kunſt- und Handelsgärtnerei.

385. Nürnberg, Bayern . Adam , A ., Kunſtgärtnerei. Kleinreuther Weg 93 .

386 . Bänſch , Karl, Gärmerei.

387. Dietrich ,Simon, Samenhandlung und Gärtnerei.

388. Emmel, Theodor, kunſt- und Handelsgärtnerei.

Hirſchmann , Johann , Kunſtgärtnerei. | Siebenkeesſtraße 32.389.
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'
.

398 . bers

390. Nürnberg, Bayern. Hofmann, Sebaſtian , Kunſt-' und Handels
gärtnerei.

391. Hußler, Eberhardt, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

392.
Michel Friedrich . Handelsgärtnerei in i

393. Schmid, Emil, Vandelsgärtnerei.

394. Nürtingen , Württemberg. Otto , Emanuel, Baumſchulei: *.

395 . bergohlis . Maurer, Karl, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

396. Cbergorbiß bei Dresden , Königa Baumſchule des Rettungshauſes mit Diakonen

reich Sachſen . bildungsanſtalt.

397. Obermoſchel, Bayern. Rannſweiler, Jakob , Handelsgårtnerei.

Ober -Sulz, Elſaß-Lothringen . Bichler, Adolph.

399. Oberurſel , Preußen , Provinz Lüttich, Ernſt, Baumſchule.

Heſſen -Naſſau .

400. Rinz, S . und J., Baumſchule .

401. Delsnigi. V.,Königreich Sachſen. Thümmler , Gottlieb, Baumſchule.
402. Tiſchner , Johanne Chriſtiane, Wittie, geb .

Hunger , Gärtnerei. . ;

403. Wohlfarth , Chriſtian Wilhelmt, Gärtnerei.

404. Pallien , Preußen , Rheinprovinz. Welter & Rath, Roſenſchule ' i

405. Paſſau, Bayern . Leuthe, Johann , Handelsgärtnerei.

406 . Pegau, Königreich Sachſen . Feſtner, Friedrich Ernſt Reinhold, Handels

gärtnerei.

407. Frenzel, verw ., Louiſe geb. Hüfner, Handels
gärtnerei.

408. Frenzel, C . A ., Gärtnerei.. . !

409. | Pethau bei Zittau , Königreich | Baumert, Guſtav, Kunſt-und Handelsgärtnerei.
Sachſen .

410 . Donner, Wilhelm , Kunſt- und Handelsgärtnerei.

411. | Frenzel, Ernſt Morib , Kunſt=" und Handels- ||

gärtnerei.

412. Zobel, Wilhelm , Kunſt- und Handelsgärtnerei.

413. Pirna, Königreich Sadijen. Anders, Bernhard, Handelsgärtncrei.

414. Bauer, B ., Handelsgärtnerei. : ]

415 . Böttcher, Ed., Handelsgärtnerei.

416 . Gregor, Adolf, Handelsgärtnerci.

417 . (Gregor, Ernſt, Handelsgärterei.

Gregor, Richard, Handelsgärtnerei.

419 . Günther, C . W ., Handelsgärtnerei.

420 . Hebold, Otto , Handelsgärtnerei.

421. Jäger, Georg , Handelsgärtnerei.

422.
Mehnert, Guſtav Emil, Handelsgärtnerei. ' ' . 1 '

423. Nicolai, Handelsgärtnerei.

424. Peppiſch , Theodor, Handelsgärtnerei.

425. Philipp, A ., Handelsgärtnerei. -

426. Ploß, Emil, Vandelsgärtnerei.

Schneider, Guſtav, Handelsgärtnerei.

428 . Sperling, Wittwe, Handelsgärtnerei.

429. ! Stohn , Georg, Handelsgärtnerei.

;'! " . . !

418 .

427.
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441.

446 .

448 .

449.

430. Pirna, Königreich Sachſen . Wagner, Mar, Handelsgärtnerei.

431. Plantières bei Meß , Elſaß- Simon.

Lothringen .

432. Plauen i. V ., Königreich Sachſen . Zabel, Andreas Paul Friedrich , Handels

gärtnerei.

433. Pohliß , Reuß i. L . Edardt, Ernſt, Gärtnerei.

434 . Gräbs, Alb ., Handelsgärtnerei.

435 . Grübe, H ., Handelsgärtnerei.

436. Hilbert, Alb., Handelsgärtnerei.

437. Prüfer, H ., Handelsgärtnerei.

438. Quedlinburg, Preußen , Provinz Dippe, Gebrüder, Pflanzung im Felde.

Sachſen .

439 . Feuerſtake, F ., Gärtnerei.

440. Gebhardt, A ., Gärtnerei.

Graßhoff, M ., Gärtnerei.

442. Grubé, Inhaber Schiele, Gärtnerei.

443. Keilholz, A ., Gärtnerei.

444. Kettenbeil, Gebrüder, Gärtnerei.

445 . Mette, H ., Gärtnerei.

Pape & Bergmann, Gärtnerei.

447. Roemer, Gärtnerei.

Sattler & Bethge, Gärtnerei.

Sachs, D ., Gärtnerei.

450 . Teupel, A ., Gärtnerei.

451. Vieweg, L ., Gärtnerei.

452. Wehrenpfennig , Gärtnerei.

453. Radeberg, Königreich Sachſen . Freund, Johann Traugott, Kunſt- und Handels
gärtnerei.

| Hetſchold , Eduard , Kunſt- und Handelsgärtnerei.

455. Radolfzell, AmtKonſtanz, Baden . Mattern & Reßler, Gärtnerei.
456 . Ravensburg, Württemberg . Binter, Rudolph, Handelsgärtnerei.

Eders, Matthias, Handelsgärtnerei.

458. |Regensburg , Bayern . Frede, Theodor.

459. Reutlingen , Württemberg. Dietterlein , Kunſtgärtnerei und Samenhandlung.

460 . Lucas, Friß, pomologiſches Inſtitut, Baum - Filiale in Ilnterlennin

ſchule u . f. i . gen , Oberamt Kirch

heim , Württemberg.

461. Schlegel, Gottlob, Handelsgärtnerei.

462. Sommer, Ernſt, Handelsgärtnerei.

Wenz, Adolf, Handelsgärtnerei.

464. Rieſa, Königreich Sachſen . Korf, Richard , Gärtnerei.

465 . Müller , Bernhard, Kaufmann .

466 . Pinkert, Hermann, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

467 . Seifert, Friedrich Ernſt, Kunſt- und Handels

gärtnerei.

468. Rirdorf, Preußen , Provinz Bran- Späth, Dekonomierath , Baumſchulen .

denburg .

454 .

457.

463.
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469. Roda, Sachſen - Altenburg. Heine, Andreas, Baumſchule und Roſenzüchterei.

470. Ronneburg , Sachſen -Altenburg . Fiſcher, Louis , Handelsgärtnerei.

471. Schellenberg, Otto , Handelsgärtnerei.

472. Steinbach , Karl, Handelsgärmerei.

173. Rottwerndorf bei Pirna, König- | Degenkolb , Rittergut.

reich Sachſen .

474. Saarbrücken , Preußen , Rhein - Weber, Baumſchule.

provinz.

475. Sachſenhauſen , Preußen , Provinz | Straßheim , Gärtnerei.

Heſſen -Naſſau.

476 . Salzwedel, Preußen , Provinz Schröter, Gärtnerei.

Sachſen .

477. Thomas, Pflanzſchule .

478. Schedewiß bei Zwickau, König - Lorenz, Paul, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

reich Sachſen .

479. Schmalhof, Bayern. Fürſt, Albert, Handelsgärtnerei.

480. Schneßenhauſen , Ober -Amt Tett- Buchmüller, J ., Baumſchule.

nang, Württemberg.

481. |Schönberg, Preußen , Provinz |Rumpf, A ., Pflanzung.

Heſſen - Naſſau .

482. Schwabing, Bayern . | Hörmann, Michael, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

483. Schweinsburg bei Zwickau , Mehlhorn, Friedrich Auguſt, Kunſt- und Ýandels

Königreich Sachſen . gärtnerei.

484 . Schweta (Rittergut) bei Döbeln , Göhlich , Ernſt Julius, Kunſt- und Handels

Königreich Sachſen. gärtnerei.

485. Segeberg, Preußen , Provinz| Stämmler, Carl, Gärtnerei.

Schleswig -Holſtein .

486 . Witter, W . F . & Co., Gärtnerei.

487. Soden , Preußen , Provinz Heſſen- Scheffler , Konrad, Gärtnerei.
Naſſau . .

488 . Schneider, Wilhelm , Gärtnerei.

489. Speyer, Bayern. Velten , C . F .

490. Siegliß, Preußen , Provinz Bran - Lackner, Gärtnerei.

denburg .

491. van der Smiſſen , C., Gärtnerei.

492. Stendal, Preußen , Provinz Bertram & Mohrenweiſer, in Firma Chrn .

Sachſen. Bertram , Baumſchulen .

Straßburg, Elſaß-Lothringen . Müller, Martin (Vater).

494 . Weick.

495 . Strehlen bei Dresden , Königreich Beyer, Robert, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

Sachſen .

496 . Döring, Curt, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

497. Hähnel, Bernhard, Kunſt-und Handelsgärtnerei.

498 . Juſt, Joſef, Landſchafts -, Kunſt- und Handels

gärtnerei.

499. Regel, Heinrich , Kunſt- und Handelsgärtnerei.

500. Röhler, Adolf, Handelsgärtnerei.

501. IMüller, Mar, Kunſt- und Handelsgärtnerei.
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514 .

515 .

502. Strehlen bei Dresden, Königreich Müller, Robert, Kunſts und Handelsgärtnerei.

Sachſen.

503. Nißiche, Adolf, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

504. Raue, Hermann Chriſtian , Roſengärtnerei.

505 . Richter , Heinrich Ótto , Kunſt- und Handels

gärtnerei.

506 . Richter , Heinrich Albert, Kunſt und Handels

gärtnerei.

507 . Rößler, Hugo Ridard, Kunſt- und Handels

gärtnerei.

508 . Rülcker, Karl Julius, Kunſt- und Handels

gärtnerei.

509. Ruſchpler, Paul, Roſengärtnerei.

510. in izohen Schröter , Karl Auguſt, Kunſt- und Handels - |

gärtnerei.

511 . Simmgen , Oskar, Handelsgärtnerei.

512. |Wilke, Otto , Kunſt- und Handelsgärtnerei.

513. | Strieſen bei Dresben , Königreich) | Barteldes , Louis Mar, Gärtnerei.

| Sachſen .

Berg , Ferdinand Auguſt Guſtav, Gärtnerei.

Beyer , Dskar, Gärtnerei.

516 . L' ins wist Bla ), Friedrich , Gärtnerei.

517. Engelhardt, Guſtav, Gärtnerei.

: : iris ties Fiſcher, Johann Guſtav Adolf, Gärtnerei.

Freudenberg, Carl Hermann , Gärtnerei.

520 . Gäbler, Paul Julius, Gärtnerei.

521. Geißler, Johannes Guido, Gärtnerei.

522. Geyer , Felix Bruno Curt, Gärtnerei.

523. Härtel, Ernſt, Gärtnerei.

524. Hartl, Carl Oskar, Gärtnerei.

525 . Haubold , Auguſt Robert Bernhard, Gärtnerei.

526 . Hennicke, Friedrid ) Hermann, Gärtnerei.

527. Hofmann, Hermann Ludwig Robert, Gärtnerei.

Kernert, Johann Carl Auguſt, Härtnerei.

529. Kunze, Heinrich Auguſt Friedrich, Gärtnerei.
530 . Lehmann , Sari Heinrich Guſtav, Gärtnerei. .

531. Liebig , Emil Gerhard, Gärtnerei.

532. Manewaldt, Carl Friedrich, Gärtnerei.

533 . Müller, Richard Heinrich , Gärtnerei.

531. Müller , Wilhelm Ernſt Oskar, Gärtnerci.

535 . Nagel, Guſtav Mar, Gärtnerei.

536 . Diberg, Friedrich Otto, Gärtnerei.

537. Puſcharsky , Oskar Wilhelm , Gärtnerei.

538 . Rentſchka , Otto , Gärtnerci.

539. Richter, Eduard Hermann , Gärtnerei.

510. Richter, Ludwig Richard , Gärtnerei.

541. Richter, Arwed Alwin , Gärtnerei.

542. |Schäme, Auguſt Julius , Gärtnerei.

518 .

519 .

528.
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543. Strieſen bei Dresden , Königreich Schäme, Friedrich Carl, Gärtnerei.

Sachſen.

544. Seidel, Traugott Jakob Hermann, Gärtnerei.

545. Stöckert, Carl Heinrich , Gärtnerei.

546 . Trauwiß , Martin Carl, Gärtnerei.

547. Voigt & Anders, Gärtnerei.

548. Weißbach , Robert, Gärtnerei.

549. Wirth & Ziegenbalg, Gärtnerei.

350 . Zabel, Auguſt Wilhelm , Gärtnerei.

551. Žíchau, Friedrich Hermann , Gärtnerei.

552. Stuttgart, Stadt, Württemberg . Bofinger, Wilhelm , Handelsgärtnerei.

553. Gumpper, Ph. G ., Vandels - und Kunſtgärtnerei.

554. Merz, Friedrich , Handelsgärtnerei.

555 . Pfiger, Wilhelm , Handelsgärtnerei.

556 . Sçidler, Carl, Handelsgärtnerei.

557. Schneider, Heinrich , Handelsgärtnerei.

558 .( Tharandt, Königreich Sachſen. Forſtgarten im Staatsforſtrevier .

559. Tinz, Reuß i. L . Weber, Alfred , Gärtnerei.

560. Trier, Preußen , Rheinprovinz. Lambert & Reiter, Obſt- und Roſenſchule.

561. Rottmann , Heinrich , Roſenſchule.

562. Tübingen , Württemberg. Königl. Univerſität, botaniſcher Garten .

563. Uerdingen , Preußen , Rhein - Fettweiß , Peter, Gartenanlage.

provinz.

564. Uhlenhorſt, Hamburg . Stueben , F . L ., Handelsgärtnerei.

565. Uím , Württemberg. Banzenmacher & Straub, Handelsgärtnerei.

Hößle, Heinrich , Handelsgärtnerei.

Lopp, Paul, Handelsgärtnerei.

568. Schmied , Philipp, Handelsgärtnerei.

569. Vierſen , Preußen , Rheinprovinz. Waſſenhoven , Bubert, Gartenanlage.

70. Voigtsberg, Königreich Sachſen . Timm , Carl Theodor Auguſt, Kunſt- und Han

delsgärtnerei.

571. Wahren bei Leipzig, Königreich Schmidt,Hermann ,Kunſt-und Handelsgärtnerei.
Sachſen .

572. Walddorf bei Löbau, Königreich Neumann, Reinhardt, Handelsgärtnerei.

| Sachſen .

573 . Hans, Wilhelm , Handelsgärtnerei.

574 . Wandsbek, Preußen , Provinz Bud , C., Gärtnerei.

Schleswig - Holſtein .

575 . Goepel, Friedrich, Gärtnerei.

576. Groſch , H ., Gärtnerei.

Herbſt, A ., Gärtnerei.

578. Jank, Fr., Gärtnerei.

579, Koch, L., Gärtnerei.

580 . Neubert, E ., Gärtnerei.

581. Pabſt, H ., Gärtnerei.

582. Runde, W ., Gärtnerei.

583.1 | Seemann , Albert, Gärtnerei.

566 .

567. 1

577.
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Name des Beſißers

und

Art des Grundſtücks.

Bemerkungen .

584. Weener, Preußen , Provinz Han- Heſſe, H., Baumſchule.
nover.

585 . Wehlheiden bei Caſſel, Preußen, Peters, Joh. B . C ., Gärtnerei.

Provinz Heſſen -Naſſau.

586 . Weilheim , Bayern. . Ferchl, Sebaſtian, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

587. Weimar, Großherzogth . Sachſen . Hofmann, Otto, Handelsgärtnerei.

588 . Rabe, Karl, Handelsgärtnerei.

589. Wiesbaden , Preußen , Provinz Klein , Gebrüder, Gärtnerei. Eliſabethſtraße.
Heſſen - Naſſau.

590. Möller-Möller, Gärtnerei.

591. Weber, A ., & Co., Gärtnerei.
Parkſtraße.

592. Wildpark, Preußen , P vinz Gärtnerlehranſtalt (Stiftung) Baumpflanzung.

Brandenburg.

593. |Winterhude, Hamburg. Müller, G ., Handelsgärtnerei.

594. Wittenberg, Preußen , Provinz Groh, Gebr., Gärtnerei.

| Sachſen .

595 . Wölfniß bei Dresden , Königreich Claus, Bruno Wilhelm , Baumſchulbeſißer.

Sachſen .

596 . Würzburg , Bayern. Semper, Dr., Univerſitätsprofeſſor, botaniſcher
Garten .

597. Wahler, Wilhelm , Kunſtgärtnerei (Obergärtner

Emil Drnſt).

598. Zaukeroda bei Dresden , König - Beyer, Karl Paul, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

reich Sachſen .

599. Zirlau , Preußen , Provinz Schle- | Lindner, Baumſchule.

ſien .

600. Zittau, Königreich Sachſen . Berge, Guſtav, Gärtnerei.

601. Berger, Auguſt, Gärtnerei.

602. Bergmann, Wilhelm , Gärtnerei.

603. Bießlich , Ernſt Guſtav, Gärtnerei.

604 . | Brendler, Robert, Gärtnerei.

605 . Buttig, Ernſt, Gärtnerei.

606 . Eichler , Carl Robert, Gärtnerei.

Erbe, Oswald , Gärtnerei.

608. Fännrich, Guſtav, Gärtnerei.

609 . Falz, M . Th., verw ., Gärtnerei.

610. Franze, Chriſtian Gottl., Gärtnerei.

611. Frenzel, Gottfried , Gärtnerei.

612. Gäbler , Ernſt, Gärtnerei.

613. Gierſch , Auguſt, Gärtnerei.

614 . Großmann , Ernſt, Gärtnerei.

615 . Gutſche, Robert, genannt Trautmann, Gärtnerei.

616 . Hänſch , Friedrich Ernſt, Gärtnerei.

617. Hammer , F . Emil, Gärtnerei.

618 . Hoffmann, Auguſt, Gärtnerei.

619. Kirſche, Oswald , Gärtnerei.

620. | Kirſche, Otto, Gärtnerei.

607.
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621. Zittau, Königreich Sachſen . Kleich , Auguſt, Gärtnerei.

622 Klügel, Carl, Gärtnerei.

623. Krüger, F . Ernſt, Gärtnerei.

624 . Küntſcher, Guſtav Heinrich , Gärtnerei.

625 . Lehns, Guſtav, Gärtnerei.

626 . Lehns, Wilhelm , Gärtnerei.

627. Leidhold , Mar, Gärtnerei.

628 . Leiðhold , Adolf, Gärtnerei.

629 . Leubner, Julius, Gärtnerei.

630 . Matthes, Alwin , Gärtnerei.

631. Meyrich, Guſtav, Gärtnerei.

632. Michel, Hermann, Gärtnerei.

633. Moraweck, Wilhelm , Gärtnerei.

634. Mühle, Adolf, Gärtnerei.

635 . Müller, C . Auguſt, Gärtnerei.

636 . Peuckert, Ernſt, Gärtnerei.

637. Pfennig , Oswald , Gärtnerei.

638 . Renner, Guſtav, Gärtnerei.

639. Richter, Ernſt, Gärtnerei.

640. Schmidt, Karl, Gärtnerei.

641. Schubert, Auguſt, Gärtnerei.

642 . Schulze, Ernſt, Gärtnerei.

643. Stecher, Hermann , Gärtnerei.

644. Trepte, Heinrich , Gärtnerei.

645 . Ulrich, Ernſt, Gärtnerei.

646 . Ulrich , Julius, Gärtnerei.

647. Wolff, Auguſt, Gärtnerei.

648. Zeidler, C. Auguſt, Gärtnerei.

649 . Zeiſig , Julius Reinhold , Gärtnerei.

650. Ziegler, Johann Jacob, Gärtnerei.

1651. Zimmermann, Oswald , Gärtnerei.

652. Zimmermann , Fr. Auguſt, Gärtnerei.

653. Böſchen ,Preußen ,ProvinzSachſen . Dr. Dieck, Baumſchulen .

654 . Žichertniß bei Dresden , König - | Buhle, Carl, Handelsgärtnerei.

reich Sachſen .

655 . Trümpler, Friedrich , Handelsgärtnerei.

656 . ] Zweibrücken , Bayern . Guth , Friedrich, Handelsgärtnerei.

657. Zwenkau, Königreich Sachſen . Großmann , Guſtav, kunſt- und Handels

gärtnerei.

658. Zwickau , Königreich Sachſen . Lorenz, Paul, Kunſt- und Handelsgärtncrei.

659. Mehlhorn , Friedrich Auguſt, Kunſt- und Handels

gärtnerei.

Verlin , den 1 . Juli 1892.

Der Reichskanzler.

Im Auftrage: v . Rottenburg.

75 %
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3 . Po ft : und Telegr a p hen - Weſe n .

** -- - -

Bekanntmachung.

In Gemäßheit des §. 6 des Gefeßes über das Telegraphenweſen des Deutſchen Reichs

vom 6 . April 1892 (Reichs- Geſeßbl. S . 467) werden nachſtehend die' Bedingungen öffentlich bekannt

gemacht, unter welchen die Reichs -Poſt- und Telegraphenverwaltung den Anſchluß an die Stadt

Fernſprecheinrichtungen zur Ausführung bringt.

Berlin W ., 28. Juni 1892.

Reichs - Poſtamt, II. Abtheilung .

In Vertretung : Scheffler.

Bedingungen

für die Betheiligung an einer Stadt- Fernſprechein richtung.

-- - -

1 .

Zweck der

Fernſprech :
einrichtung.

Art des

Anſchluſſes.

Die Stadt- Fernſprecheinrichtung dient während der Geſchäftsſtunden der Centralſtelle :

a ) zum mündlichen Verkehr der Theilnehmer untereinander mittels des Fernſprechers,

b ) zur Uebermittelung von Nachrichten an die Centralſtelle behufs der Weiterbeförderung.

2 .

Auf Koſten der Reichs - Poſt- und Telegraphenverwaltung wird für jeden Theil-

nehmer nach der Wohnung , den Geſchäftsräumen 2c. eine Verbindung mit der Centralſtelle nebſt

zugehöriger Fernſprechſtelle hergeſtellt, und dieſe ihm gegen Entrichtung einer feſten Vergütung

zur Benußung überlaſſen ; die Unterhaltung der Leitung und der Fernſprechſtelle erfolgt ebenfalls

auf Koſten der Verwaltung. Für vorſäßliche oder fahrläſſige Beſchädigungen der Apparate und

Zubehörtheile haftet der Theilnehmer. Derſelbe verpflichtet ſich außerdem , die Apparate auf eigene

Rechnung gegen Feuers gefahr zu verſichern und in jedem Falle für einen durch etwaigen Brand

ſchaden der Verwaltung entſtehenden Nachtheil voll aufzukommen. Legtere Verpflichtung erſtreckt

fich nicht nur auf den Erſaß der Apparate und des Batterieſchranks nebſt Inhalt, ſondern auch

auf den Erſaß der Zimmer - bezw . Zuführungsleitungen innerhalb der Grenzen des betreffenden

Gebäudes.

Die Einholung der Genehmigung des Hauseigenthümers zur Einführung der Leitung in

das von dem Theilnehmer bewohnte Haus nach Maßgabe der allgemeinen Grundfäße, ſowie zur

Anbringung nicht allein der Vorrichtungen, welche für die Einrichtung von Sprechſtellen in dem

Hauſe, ſondern auch aller derjenigen Vorrichtungen , welche zum Ausbau des Fernſprechneßes er

forderlich ſind, 3. V . Geſtänge, Stüßen, Jſolatoren u . . w ., iſt Sache des Theilnehmers. Die

Beibringung dieſer Genehmigung des Hauseigenthümers iſt Vorbedingung für die Herſtellung

des beantragten Fernſprechanſchluſſes .

Eine Vermiethung der Fernſprechſtelle oder eine Benußung in nicht eigenen Angelegen :

heiten gegen Entgelt iſt nicht geſtattet.

Dagegen kann der Beſiber eines Hauſes bezw . Grundſtücks , welches durch eine Leitung

an die Fernſprech -Centralſtelle angeſchloſſen iſt, in den Wohnungen , Läden , Werkſtätten und ſonſtigen

Geſchäftsräumen 2c. deſſelben Gebäudes oder Grundſtücks ' Fernſprechſtellen einrichten laſſen und die

Benußung derſelben den Miethern gegen Entgelt geſtatten . In ſolchen Fällen muß die Verbindung

dieſer Fernſprechſtellen mit der Vermittelungsanſtalt bez. untereinander durch eine vom Hausbeſiker

hierzu beſtimmte Perſon (Portier 2c.) bewirkt werden .
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In die Fernſprechleitung eines Theilnehmers kann eine demſelben Theilnehmer zu = Anſchluß mehre .

gehörige zweite Fernſprechſtelle als Zwiſchenſtelle eingeſchaltet werden , falls die lektere nicht rer Stellen

mehr als 500 Meter von der Anſchlußleitung abliegt. Die Einſchaltung weiterer Zwiſchenſtellen "
uen nehmers.

in eine und dieſelbe Leitung iſt nicht zuläſſig .

Die Aufſtellung eines zweiten , dritten 2c . Fernſprech apparates oder Fernſprech

weders in einem anderen , demſelben Theilnehmer gehörigen Raume der Wohnung oder

des Grundſtücks darf nur nach Verſtändigung mit der ausführenden Behörde erfolgen .

3 ,

4 .

Die Vergütung für die Ueberlaſſung einer Fernſprechſtelle nebſt zugehöriger Leitung iſt wie Berechnung

folgt feſtgeſeßt:
.. : : der Jahres:

bergütung.

a ) für jede innerhalb des Bereichs einer ſelbſtändigen Stadt- Fernſprech

einrichtung, bis zu 5 km (nach der Luftlinie) von der Haupt-Vermittelungs

anſtalt entfernt belegene Fernſprechſtelle (Endſtelle) ſind jährlich zu zahlen . 150 M .,15

b ) bei den außerhalb dieſer Grenze belegenen Fernſprechſtellen - bis zu welcher

Leitungslänge ſolche Anſchlüſſe zuläſſig ſind, beſtimmt die Reichs-Poſt- und

Telegraphenverwaltung – erhöht ſich die jährliche Vergütung für je 100 m

Anſchlußleitung oder einen Theil dieſer Länge, von der unter a bezeichneten

Grenze ab gerechnet, um . .

mit der Maßgabe indeß , daß für diejenigen beſtehenden Sprechſtellen , für

welche nach den bisherigen Bedingungen eine geringere als die vorſtehend

feſtgeſepte Vergütung zu entrichten iſt, eine Erhöhung bis zum Wechſel des

Inhabers der Sprechſtelle nicht eintritt,

c) wenn zwei ſelbſtändige Stadt- Fernſprecheinrichtungen verſchiedener Orte fich :

in geringerer Entfernung als je 5 km von der Haupt- Vermittelungs- . . . !

anſtalt jedes Orts berühren , darf der Anſchluß die Grenzlinie nicht übert

ſchreiten,

d ) für eine Zwiſchenſtelle werden jährlich erhoben . . . .. . .. . . . . 150 ,

e ) für weitere, zur Benußung durch einen zweiten , dritten u . ſ. w . Theilnehmer

in demſelben Hauſe bez. Grundſtücke eingerichtete Fernſprechſtellen ſind, bei

gemeinſchaftlichem Gebrauch einer einzigen Anſchlußleitung, abgeſehen von

den Gebühren für den Anſchluß der erſten Sprechſtelle (zu a imd b ) jährs .

lich je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

auf jedes Haus bez. Grundſtück jedoch mindeſtens jährlich . . . . . . 100 ,,

zu entrichten ,

1) für die Aufſtellung eines zweiten , dritten 11. ſ. w . Fernſprechapparats eines und

deſſelben Theilnehmers in verſchiedenen Räumen deſſelben Grundſtücks iſt ein . .

jährlicher Zuſchlagsbetrag zu entrichten , und zwar:

u ) wenn der zweite, dritte u . ſ. w . Apparat in demſelben Gebäude wie die

eigentliche Fernſprechſtelle untergebracht wird, und es der Herſtellung

einer Außenleitung zur Einſchaltung des zweiten , dritten u . ſ. w . Apparată

nicht bedarf, je . . . . . . . . . . . . . .; '. , i

B ) wenn der zweite, dritte u . ſ. w . Apparat zwar auf demſelben Grundſtück,

aber in einem andern Gebäude als der erſte Apparat unter Herſtellung

einer beſonderen Außenleitung angebracht wird, je . . . : : : 501,

g) für die Aufſtellung einer Weckvorrichtung gewöhnlicher Art unter der

felben Vorausſeßung wie zu f iſt je ein Zuſchlagsbetrag zu entrichten von

jährlich . . .

h ) für beſondere Wedvorrichtungen 2 . abweichender Einrichtung find außer der vorſtehend

unter g genannten jährlichen Vergütung noch die Selbſtkoſten der Anſchaffung und

Aufſtellung ſolcher Vorrichtungen , ſowie der Unterhaltung derſelben zu erſtatten ; dieſe

Weckvorrichtungen gehen in das Eigenthum der Theilnehmer über,

• 20
,
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:

i) für die Herſtellung von Leitungen mittels Kabel oder unter beſonders ſchwierigen Ver

: . . . hältniſſen bleibt die Feſtſeßung höherer, als der unter 4a, b und d bezeichneten Ver

gütungen vorbehalten ,

k ) außerdem iſt bei der Anſchließung von Grundſtücken , 'welche in der Luftlinie mehr als

10 km von der Vermittelungsanſtalt entfernt ſind, für die Linienſtređe außerhalb des

Umkreiſes von 10 km Halbmeſſer -- neben der fortlaufenden beſtimmungsmäßigen

Jahresvergütung – ein einmaliger Zuſchuß zu den Herſtellungskoſten in Höhe von

10 M . für je 100 m Leitung an die Poſtkaſſe zu entrichten .

: 5 .

Gebühren für Für die Aufnahme von Nachrichten ſeitens der Centralſtelle behufs der Weiter

abon beförderung, ſowie für die Uebermittelung ankommender Telegramme an Theilnehmer wird

- Nachrichten. in jedem einzelnen Falle

eine Grundtare von 10 Pfennig , ohne Rückſicht auf die Wortzahl, und

eine Worttare von 1 Pfennig für jedes Wort

erhoben. *);

Für die Weiterbeförderung der von der Vermittelungsanſtalt aufgenommenen Nachrichten

durch die Poſt, durch Eilboten oder mittels des Telegraphen kommen außerdem die tarif

mäßigen Säße zur Erhebung.

6 .

Zahlung der Die Zahlung der nach Punkt 4 zu entrichtenden Vergütungen hat nach dem Ermeſſen

Vergütungen der ausführenden Behörde entweder jährlich in einer Summe oder vierteljährlich am
und Gebühren.

2 . Januar, 1 . April, 1. Juli und 1 . Oktober im voraus zu erfolgen . Findet die Eröffnung einer

Fernſprechſtelle im Laufe eines Vierteljahres ſtatt, ſo iſt die erſte Vergütungsrate für den Zeit

raum vom Tage der Eröffnung bis zum Schluſſe des Vierteljahres bei der Uebergabe der Ein

richtung zu entrichten .

Die nach Punkt 5 für die Aufnahme und die Weiterbeförderung von Nachrichten ,

ſowie für Üebermittelung ankommender Télegramme an Theilnehmer entfallenden Gebühren

werden am Schluſſe jedes Monats , bezw . ſobald dieſelben den Betrag von 10 Mark er

reichen , erhoben .

Eine etwa eintretende Unterbrechung einer Fernſprechverbindung begründet nur

dann einen Anſpruch auf Rückerſtattung der auf die Zeit der Unterbrechung entfallenden Ver

gütung, wenn dieſe Unterbrechung mindeſtens 4 Wochen lang, vom Tage der Anmeldung der

ſelben ab gerechnet, andauernd beſtanden hat.

7 .

Schließung der Das der Reichs -Poſt- und Telegraphenverwaltung zuſtehende Recht, ihre Telegraphen :

Fernſprechein- linien 2c . zeitweiſe ganz oder für gewiſſe Gattungen von Korreſpondenz zu ſchließen , findet auch
richtungen .

auf die Fernſprecheinrichtungen Anwendung. Im Falle von dieſem Rechte Gebrauch gemacht wird,

kommt die Erhebung der Vergütung auf die Dauer der Schließung in Wegfall; die für dieſe Zeit

etwa vorausbezahlte Vergütung wird zurückerſtattet.

Bei nicht pünktlicher Zahlung der Vergütung, bei nachgewieſener mißbräuchlicher Benupung

des Fernſprechers (Punkt 2 , dritter Abſaß), bei eigenınächtiger Abänderung der techniſchen Ein

richtungen , z . B . durch Einſchaltung jelſtbeſchaffter Apparate 2c., oder bei vorſäßlicher Beſchädigung

der Einrichtungen durch den Theilnehmer , ſeine Angehörigen , Hausgenoſſen oder Dienſtleute, ſowie

bei ungebührlichem Benehmen des Betheitigten u . ſ. w . der Vermittelungsanſtalt gegenüber ſteht der

vorgenannten Verwaltung das Recht der ſofortigen Aufhebung der Fernſprechverbindung

zu . Die Aufhebung der Verbindung befreit den Theilnehmer weder von der ihm nach Punkt 2

etwa zur Laſt fallenden Vertretungsverbindlichkeit, noch von der Entrichtung der Jahresvergütung

bis zum Ablauf der unter 9 feſtgeſeßten Zeit.

. * ) Eine Abrundung der bei der Berechnung der Zujührungsgebühren ſich ergebenden , nicht durch 5 theil

baren Pfennig beträge findet nicht ſtatt.
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ſtellen.

Die aus Anlaß eines Wechſels der Wohnung, des Geſchäftslokals 2c. oder aus anderer Verlegung von

Urſache auf Wunſch des Theilnehmers ſtattfindende Verlegung einer Fernſprechſtelle nebſt Fernſprech

zugehöriger Leitung erfolgt ſeitens der Reichs-Poſt- und Telegraphenverwaltung für Rechnung dieſes

Theilnehmers; Koſten für Leitungsmaterial bleiben hierbei außer Berechnung. Sollten in

Folge einer ſolchen Verlegung die Grundlagen der nach Punkt 4 zu berechnenden Vergütung eine

Aenderung erleiden, ſo tritt vom Tage der Verlegung ab eine anderweite Feſtſtellung dieſer

Vergütung in Kraft.

Die Einholung der Genehmigung des Hauseigenthümers zur Einführung der Fernſprech

leitung in das vom Theilnehmer anderweit bezogene Haus, ſowie zur Anbringung aller derjenigen

Vorrichtungen , welche zur Herſtellung bezw . zur Erweiterung des betreffenden Fernſprechneßes er

forderlich ſind, wie Geſtänge, Stüßen , Iſolatoren u . ſ. w . iſt Sache des Theilnehmers (vergl. 2).

Wird dieſe Genehmigung ſeitens des Hauseigenthümers verweigert, ſo unterbleibt die beantragte

Verlegung der Fernſprechſtelle. Gleichwohl iſt der Theilnehmer zur Zahlung der feſtgeſeßten Jahres

gebühr bis zum Ablauf der unter 9 . feſtgeſekten Zeit verpflichtet.

9 .

Die Ueberlaſſung der Fernſprechſtelle geſchieht zunächſt auf die Dauer eines Jahres, Dauer der

vom Tage der Uebergabe ab. Wenn das erſte Jahr innerhalb eines Kalender -Vierteljahrs endigt,
Benißung.

ſo dauert die Ueberlaſſung bis zum Ablauf dieſes Vierteljahrs.

Erfolgt ſeitens des Theilnehmers nicht 3 Monate vorher eine ſchriftliche Kündigung, ſo

läuft die Ueberlaſſung weiter auf unbeſtimmte Zeit unter Vorbehalt einer dreimonatigen , nur zum

Ende eines Kalender -Vierteljahrs zuläſſigen ſchriftlichen Kündigung.

Bekanntmachung.

Ueberſichtskarte der überſeeiſchen Poſt- Dampfſchifflinien im Weltpoſtverkehr. .

- ----- - -

Die Ueberſichtskarte der überſeeiſchen Poſt- Dampfſchifflinien im Weltpoſtverkehr, welche zugleich

ein Bild des gegenwärtigen Umfangs des Welipoſtvereins liefert, iſt im Reichs-Poſtamt in vergrößertem

Maßſtabe (1 :47 000 000) neu bearbeitet worden . Der in mehrfachem Farbendruck hergeſtellten Karte

iſt ein Verzeichniß der in Betracht kommenden Poſt- Dampfſchifflinien , unter Angabe der den Betrieb

wahrnehmenden Schiffahrtsgeſellſchaften , der Anlegehäfen , der Entfernungen in Seemeilen von Hafen zu

Hafen und der planmäßigen Ueberfahrtsdauer, beigegeben .

Die Ueberſichtskarte kann ſowohl durch Vermittelung der Poſtanſtalten von dem Kursbüreau des

Reichs- Poſtamts , als auch im Wege des Buchhandels von der Verlagsbuchhandlung von Julius Springer

in Berlin N ., Monbijouplaß 3 , zum Preiſe von 1 M . 50 Pf. bezogen werden .

Berlin W ., 28 . Juni 1892.

Der Staatsſekretär des Reichs - Poſtamts .

D . Stephan.
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. ... . . . ? . . . . 4 . K on i ulat : W e i e n .

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs

den Kaufmann Joſeph Jonas zum Konſul in Sheffield (England),

'Ben Miſſionsporſteher Carl Albert Martin an Stelle des auf ſeinen Antrag entlaſſenen Herrn

Bourquin zum Konſul in Nain (Labrador),

den bisherigen Verweſer des Konſulats in Nagaſaki (Japan), George Müller-Beeck, zum

Konſul daſelbſt

und

den Schiffsmakler. Didrik 6 . Eißen, zum Vize-Konſul in Penſacola ( Florida)

zu ernennen geruht.

ger - - --

Dem Verweſer des Kaiſerlichen Konſulats in Nagaſaki, Vize-Konſul Dr. Lenße, iſt auf Grund des S. 1

des Geſekes vom 4 . Mai 1870 in Verbindung mit S. 85 des Geſeßes vom 6 . Februar 1875 für den

Aintsbezirk des Konſulats und für die Dauer ſeiner Geſchäftsführung die Ermächtigung ertheilt worden ,

bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichsangehörigen und Schußgenoſſen vorzunehmen und die Ge

burten , Heirathen und Sterbefälle von ſolchen zu beurkunden .

Der Kaiſerliche Konſular-Agent G. 3. Sundberg in Lyſekil (Schweden) iſt geſtorben.

Namens des Reichs iſt das Exequatur ertheilt worden:

dem zum Vize- und Deputy -Konſuí der Vereinigten Staaten von Amerika in Rehl ernannten

Herrn Carl A . Hansmann

und

dem zum Handels -Agenten der Vereinigten Staaten von Amerika in Erfurt ernannten Herrn

: Thomas Ewing Moore.

.. . " 5 . Z 0 11 und Steu e r - Weſe n .

Auf Grund der Beſtimmung im Artikel 36 der Reichsverfaſſung iſt nach Vernehmung des Ausſchuſſes

des Bundesraths für Zoll- und Steuerweſen der Königlich preußiſche Steuer- Inſpektor Schmidt zu Stade

an Stelle des in den Landesdienſt zurückberufenen Königlich preußiſchen Reviſions- Inſpektors Willmer

dem Königlich preußiſchen Hauptzollamt zu Geeſtemünde und den bremiſchen Hauptzolämtern zu Bremen

und Bremerhaven als Stations-Kontrolör mit dem Wohnſiß in Bremen vom 1. Juli d . I. ab Þeigeordnet

worden .
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6 . Polizei Were n.

Außweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Alter und Seimatbl
a
u
f
e
n
d
e

N
o

Grund

der Beftrafung.

Behörde, welche die

Audweiſung

beídloffen hat.

Datum

des

Ausweiſung8.

БејФluffев.
der Auðgewieſenen .

-

6 .

Auf Grund des § . 362 des Strafgeſeßbuchs :

1. Frederit Bonte, geboren am 4 . Juli 1863 zu Menaldu. Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re- 20. Juni d . 3 .
Schuhmachergeſelle, | madeel , Niederlande, niederländiſcher gierungs • Präſident zu

Staatsangehöriger, Osnabrüd ,

2 . Jobann Burger , geboren am 23. Dezember 1852 zu desgleichen , Königlich bayeriſche Po 17. Juni d. J .
Buchbinder, Innsbrud, Tirol, öſterreichiſcher Staats : lizei- Direttion München ,

angehöriger,

Johann Charné, geboren am 2 . Oktober 1859 zu Sitten, Betteln , Großherzoglich badiſcher 23. Juni d. 9 .

Gymnaſtiker, Kanton Wallis , Schweiz , ortsange. Landeskommiſjår zu

hörig ebendaſelbſt, Karlsruhe,

Johann Gum . 60 Jahre alt, geboren zu Plod, Polen , Candſtreichen , Landesdirektor zu Arolſen , 21. Juni d . J .

ninzly (Oum .

ninsty ), Arbeiter,

5 . Wolf Gumowitſch , 34 Jahre alt , geboren und ortsange. desgleichen , Großherzoglich badiſcher 24 . Juni d . J.

Handelsmann , hörig zu Sembrow , Rußland, Landeslommiſjår zu

Mannheim ,

6 . Emma Anna Hofer, geboren am 14 . Juli 1849 zu Nieders. deøgleichen , Kaiſerlicher Bezirks -Präſt. 23 . März v. J .

Dienſtmagd, wyl, Kanton Aargau , Soweiz, orts . dent zu Colmar,
angehörig ebendaſelbſt,

7 . Johann Jatobøuber, geboren am 25 . Juli 1853 zu Tablat, Betteln , Großherzoglich beſſiſches 21. Juni d. J .

Meßger, Kanton St. Gallen , Schweiz, orts, Kreisamt Mainz,

angehörig ebendaſelbſt,
8 . Karl Þurídler, 41 Jahre alt, geboren und ortsange. Landſtreichen , Röniglid preußiſcher Re. 13. Juni d. J .

Melter , hörig zu Engelberg, Kanton Unter. gierungs. Präſident zu

walden o. W ., Schweiz, Kafjel,

9 . Franz Klempera , geboren am 1. Mai 1860 zu Wels, Ober- Betteln , Königlich preußiſcher 18 . Mai d. J .
Glasmacher, Deſterreich , ortsangehörig zu Unter. Polizei-Präſident zu

Kralowiß, Bezirk Ledetid , Böhmen , Berlin ,
10 . | 3Srael Dluniewski, 51 Jahre alt, geboren und ortsange. Landſtreichen , Großherzoglich badiſcher 24. Juni d . J .

Handelsmann , hörig zu Stawisczki , Gouvernement Landeslommiffär zu

Lomja , Polen , Mannheim ,

Michael Reindl, geboren am 23. März 1867 zu Fuchs- desgleichen , Königlich bayeriſches Be- 1. Juni d. J .

Meßger, hütten , Beziit Taus, Böhmen , orts. zirksamt Mühldorf,
angehörig ebendaſelbſt,

12 . Adalbert Renner, geboren am 25 . März 1864 zu Ober. desgleichen , Königlich preußiſcher Re. 23. Juni d . J.
Weber und Glass | Döberney , Bezirk Königinhof, Böhmen , gierung & Präſident zu

ſchleifer, | Breslau ,

Moriß Ruth , Kauf: 26 Jahre alt, geboren und ortsange. debgleichen , Großherzoglich badiſcher 24 . Juni d . J .
mann, hörig zu Riga, Rußland, Landeskommiſjär zu

| Mannheim ,

SchmulStroew is ti, 47 Jahre alt, geboren und ortsange. desgleichen , derſelbe, desgleichen .

Handelsmann, hörig zu Stawiśczki , Gouvernement
Lomza, Polen ,

15 . FranzXaverWueher, geboren am 11. September 1829 zu desgleichen , Kaiſerlicher Bezirks- Prä . 20. Juni d. 9 .

Bedienſteter, Dttrott, Kreis Molsheiin , Elſaß, fran . ſident zu Colmar,

| zöfiſcher Staatsangehöriger,

Die durch Beſchluß des Königlich bayeriſchen Bezirksamts Ebersberg vom 9. Januar d . J . verfügte Ausweiſung des

Kellners Adalbert Klecats ty aus dem Reichsgebiet (Central-Blatt 1892 S . 93 3 . 15 ) iſt zurüdgenommen worden .

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Central-Blatt

Deutide Reich .

für das

Herausgegeben

Reichsamt des Innern.

Bu beziehen durch alle Poſtanſtalten und Buchhandlungen .

XX. Jahrgang. Berlin , Freitag, den 15 . Juli 1892. N : 29.

Inhalt : 1 . Berfidherung , Beien : Entwürfe zu Statuten

für eine Drte -Krantentaſſe und für eine Betriebs. (Fabrik )

Krankenkaſſe nebſt Erläuterungen . . Seite 515

2 . Qandeløs und Gewerbe - Weſen : Weitere proviſorijde

Regelung der Hanrelsbeziebungen zwiſchen Deutichland

und Spanien ; - proviſoriſche Regelung der Handels .

beziehungen zwiſchen dem Reiche und Rumänien • 565

Ronſulat-Wefen : Ernennung ; - Ermächtigung zur Vor .

nahmevon Civilſtands- Atten ; - Entlaſſung; - Todesfal 567

Bant- eſen : Status der deutſchen Notenbanken Ende

Juni 1892 . . . . . . . . . . . . . . 568

5 . Zoll und Steuer - Weſen : Abänderung des amtlichen

Waarenverzeidniſſes zum Zolltarif in Bezug auf Spiri.

tuojen ; - Veränderungen in dem Stande oder den Be:

fugniſſen der Zoll und Steuerſtellen ; - Beſtellung eines

Stations-Kontrolörs ; – Titelverleihung an einen Reichs.

bevollmächtigten · · · · · · · · · · ·

Beridtigung . . . . . . . . . . . . . 572

6 . Militär - Weſen ; Abänderung der Ausführungsbeftim .

inungen zum Kriegsleiſtungs-Geſeß . . . . . 573

7 . Polizei -Weien : Augweiſung von Ausländern aus dem

Reidsgebiet . . . . . . . . . . . . . 573

1 . V e ri i dh e r unAB -Wei e n .

Um eine Anleitung zur Aufſtellung von Kaſſenſtatuten nach dem Krankenverſicherungsgeſeß in der Faſſung

des Geſeßes vom 10. April 1892 (Reichs-Geſekbl. S . 379) zu geben , hat der Bundesrath beſchloſſen , die

nachſtehenden Entwürfe von Statuten

1 . für eine Orts -Krankenkaſſe,

2 . für eine Betriebs - (Fabrik-) Krankenkaſſe

nebſt Vorbemerkungen und Erläuterungen zu veröffentlichen .

Berlin , den 3. Juli 1892. Der Reichskanzler.

In Vertretung: v . Boettich er.

Entwurf des Statuts einer Orts -Krankenkaſſe

nach dem Krankenverſicherungsgeſek in der Faſſung des Geſeßes vom 10 . April 1892

(Reichs-Geſepbl. S . 379).

Borbemerkungen .

1 . Der Entwurf foll für die Aufſtelung der Statuten für Orts - Frankenkaſſen , ſowie für die in

Folge des Abänderungsgeſezes vom 10. April 1892 (Reichs -Geſepbl. S . 379 ) erforderlich werdende Ab

änderung der Statuten beſtehender Orts -Krankenkaſſen einen Rahmen und eine Anleitung geben . Sein

Inhalt iſt in keiner Weiſe verbindlich , weder für Diejenigen , welchen die Errichtung oder Abänderung

77
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des Raſſenſtatuts obliegt, noch für die Behörden , welchen die Genehmigung zuſteht. Bei der großen

Verſchiedenheit der Verhältniſſe, auf welche bei der Errichtung von Kaſſenſtatuten für Drts -Krankenkaſſen

Rücfſicht zu nehmen iſt , kann ein Entwurf, welcher ohne Aenderungen für jede Orts -Krankenkaſſe ver

wendbar wäre, nicht gegeben werden . Es iſt daher nothwendig , jede Beſtimmung darauf zu prüfen , ob

ſie unverändert in das Statut für eine beſtimmte Raſſe aufgenommen werden kann . Die Erläuterungen , auf

welche die dem Terte des Statuts in Klammern () beigefügten Ziffern hinweiſen ,werden dieſe Prüfung vielfach

erleichtern . Eine genaue Beachtung derſelben muß bei dem Gebrauche des Entwurfs vorausgeſeßt werden .

2. Bei Aufſtellung des Entwurfs iſt von der Vorausſeßung ausgegangen , daß eine Ausdehnung

der Verſicherungspflicht auf die im $ . 2 des Krankenverſicherungsgeſekes bezeichneten Klaſſen von Per

ſonen nicht erfolgt iſt; eine ſolche Ausdehnung kann übrigens nicht durch ein Raſſenſtatut, ſondern

nur durch die am angeführten Orte vorgeſehene beſondere ſtatutariſche Regelung einer Gemeinde oder

eines weiteren Kommunalverbandes ausgeſprochen werden .

3. Bei Abfaſſung des Entwurfs ſind durchgehends die Verhältniſſe einer Orts-Krankenkaſſe ins

Auge gefaßt, welche für mehrere verwandte, dem Bereiche des Handwerks angehörende Gewerbszweige

errichtet verjelbe bietet naboerty, iowie ſolcherihumelche
turneuert ist, daß den einzelnen skaper Beauf

Derſelbe bietet aber auch für die Aufſtellung der Statuten ſolcher Raſſen , welche nur für einen

Gewerbszweig (ein Handwerk), ſowie ſolcher , welche für ſämmtliche Gewerbszweige in einer Gemeinde

errichtet werden ſollen , eine ausreichende Anleitung.

4. Was durch geſebliche Vorſchrift in der Weiſe geregelt iſt, daß den einzelnen Kaſſenſtatuten

ein Spielraum für beſondere Beſtimmungen nicht gelaſſen wirð, z. B . die Vorſchriften über die Beauf

ſichtigung und Schließung der Kaſſen , iſt in das Statut nur ſoweit aufgenommen , als es nothwendig

erſchien , um das Verſtändniß der getroffenen Beſtimmungen zu ſichern , oder den Kaſſenmitgliedern eine

ausreichende Renntniß ihrer Rechte und Pflichten zu vermitteln . Wo es für zweckmäßig erachtet wird,

das Kaſſenſtatut in dieſer Beziehung zu vervollſtändigen oder noch mehr zu vereinfachen , werden die er

forderlichen Ergänzungen oder Streichungen an der Hand der Bemerkungen leicht auszuführen ſein .

5 . Die im Terte des Statuts vorkommenden Klammern [ ] deuten, ſoweit ſie nicht durch die Be

merkungen beſonders erläutert werden , an, daß die in Klammern eingeſchloſſenen Worte nach den Um

ſtänden beibehalten oder geſtrichen werden können , oder daß unter den mehreren in Klammern einges

ſchloſſenen Faſſungen , unter Berückſichtigung der Verhältniſſe, die Wahl zu treffen iſt.

Auf Grund der $ $ . 16 und 23 des Krankenverſicherungsgeſebes in der Faſſung des Gefeßes

vom 10. April 1892 (Reichs- Geſekbl. S . 379; Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 10 . April 1892,

Reichs -Geſeßbl. S . 417) errichtet der Gemeindevorſtand Magiſtrat] von N . (1) nach Anhörung der Be

theiligten (2) das nachſtehende Raſſenſtatut:

[Auf Grund der SS. 16 , 23, 36 des Krankenverſicherungsgeſekes in der Faſſung des Geſekes

vom 10 . April 1892 (Reichs - Gefeßbl. S . 379; Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 10 . April 1892,

Reichs -Geſepbl. S . 417) wird für die Orts -Krankenkaſſe . . . . . . in . . . . . . . . . auf Beſchluß der

Generalverſammlung das nachſtehende revidirte Kaſſenſtatut erlaſſen . Daſſelbe tritt vom 1. Januar 1893

ab an die Stelle des bisherigen Kaſſenſtatuts vom . . . . . . . . . .]

1. Name, Umfang und Sit der Kaſſe.

S . 1 .

Unter dem Namen : (1)

[Orts -Krankenkaſſe der Tiſchler, Drechsler, Böttcher und verwandter Gewerbe]

Erläuterungen .

Zum Eingang.

(1) Statute für neu zu errichtende Orts-frankenkaſſen ſind von der Gemeindebehörde nach Anhörung

der Betheiligten (Arbeitgeber und Arbeiter ) zu errichten (S. 23 des Geſeßes).

Wenn für eine beſtehende Drts -Krankenkaſſe das bisherige Statut durch ein umgearbeitetes neues Statut erjeßt

werden ſoll, ſo gehört die Beſchlußnahme über die Faſſung des neuen Statuts zu den Dbliegenheiten der General

verſammlung der Raſſe (§ . 36 des Geſeßes ) .

(2) Soll der Genehmigung der zuſtändigen Behörde im Eingange gedachtwerden , ſo ſind hier die Worte einzuſchieben :

mit Genehmigung 2c. (Bezeichnung der höheren Verwaltungsbehörde.)

Zu $ . 1 .

(1) Die Wahl des Namens der Kaſſe iſt frei; wo derſelbe nicht von den Gewerbszweigen , für welche die Kaſſe

beſtimmt iſt, hergenommen wird, empfiehlt ſich der Zuſaß : „ Orts -Krankenkaſſe für u . ſ. w .“
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Bezirke [der Gemeinde N .] eine Orts - Krankenkaſſewird für die nachbezeichneten Gewerbe(2) im

errichtet :

1. [Tiſchlergewerbe,

2 . Drechslergewerbe,

3. Böttchergewerbe,

20.

oder

(Die Kaſſe führt fortan den Namen . . . . . . . . .

Sie beſteht für die nachbezeichneten Gewerbe.)

Der Siß der Raſſe iſt N .

Ausgenommen ſind diejenigen den vorbezeichneten Gewerben angehörenden Betriebe, für welche

eine Betriebs- ( Fabrik-) (oder Bau- Krankenkaſſe errichtet iſt,(3) ſowie die Betriebe von Innungsmit

gliedern ,(4) für deren Geſellen und Lehrlinge auf Grund des Titels VI der Gewerbeordnung eine Innungs

Krankenkaſſe beſteht (vergl. S. 2 Abſaß 3).

II. Mitgliedſchaft.

A . Verſicherungspflichtige.

$ . 2.

Mitglieder der Kaſſe ſind ffraft Geſeßes alle innerhalb des Bezirks (1) der Gemeinde N .) in

einem Gewerbebetriebe der im §. i bezeichneten Art gegen Gehalt oder Lohn beſchäftigten Perſonen , mit

Ausnahme

[1. derjenigen, deren Beſchäftigung durch die Natur ihres Gegenſtandes oder im voraus durch

den Arbeitsvertrag auf einen Zeitraum von weniger als einer Woche beſchränkt iſt,](2)

2 . derjenigen , welche Mitglieder einer, den Anforderungen des §. 75 des Krankenverſicherungs

geſeßes entſprechenden Hülfskaſſe(3) ſind ,

3. derjenigen Betriebsbeamten , Werkmeiſter und Techniker, deren Arbeitsverdienſt an Lohn

oder Gehalt 62/3 M . für den Arbeitstag oder, ſofern Lohn oder Gehalt nach größeren

Zeitabſchnitten bemeſſen iſt, 2000 M . für das Jahr gerechnet überſteigt, [ſowie der

Handlungsgehülfen und -Lehrlinge].(4)

Als im Gemeindebezirke beſchäftigt gelten dann, wenn die Natur des Gewerbebetriebes es mit ſich

bringt, daß einzelne Arbeiten an wechſelnden Orten außerhalb der Betriebsſtätten ausgeführt werden , auch

die mit lepteren beſchäftigten Perſonen für die Zeit derſelben .(5)

Wenn in einem Gewerbebetriebe der im $. 1 bezeichneten Art ein Mitglied einer Hülfskaſſe in

Beſchäftigung tritt, welches in ſeiner bisherigen Mitgliederklaſſe weniger als die Hälfte des für den

jeßigen Beſchäftigungsort feſtgeſepten ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter (S. 8 des Kranken

(2) Die Gewerbszweige, beziehungsweiſe die Klaſſen verſicherungspflichtiger Perſonen , für welche die Kaſſe errichtet
wird , müſſen nach $. 19 Abſatz 1 und §. 23 Abſaß 2 Ziffer 1 des Geſebes im Kaſjenſtatut bezeichnet ſein .

(3) Verſicherungspflichtige, welche auf Grund ihrer Beſchäftigung Mitglieder einer Betriebs = ( Fabrik- ), Bau - oder

Innungs-Krankenkaſſe ſein müſſen , dürfen der Dris- Strankenkaſſe nicht angehören .

(4 ) Innungs-Krankenkaſſen ſind durch das Abänderungsgeſetz vom 10 . April 1892 den übrigen Zwangskaſſen im

allgemeinen gleichgeſtellt .
Då Innungen von dem Rechte, Krankenkaſſen für die bei Innungsmeiſtern beſchäftigten Arbeiter zu errichten ,

jederzeit Gebrauch machen können , ſo empfiehlt ſich die Auſnahme dieſer Beſtimmung auch da , wo zur Zeit derartige Kaſjen

noch nicht beſtehen .
Zu $ . 2 .

(1) Vergleiche S. 16 Abſaß 2 und §. 5a des Geſeßes.

(2 ) Die eingellammerten Worte faïen weg, wenn die bezeichneten Perſonen auf Grund des §. 2 des Geſekes

durch ſtatutariſche Regelung verſicherungspflichtig gemacht ſind.
(3 ) Die Hülfskaſſe muß durch eine Beſcheinigung des Reichskanzlers oder der Centralbehörde den Nachweis

erbringen , daß fie , vorbehaltlich der Höhe des Krankengeldes, den Anforderungen des $. 75 genügt; das dem betreffenden

Mitgliede der Hüljskaſſe im Krankheitsfall zuſtehende Krankengeld darf hinter der Hälfte des für den Beſchäftigungsort
feſtgelegten ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter nicht zurückbleiben .

Die Beſcheinigung des Reichskanzlers oder der Centralbehörde iſt durch Vorlegung eines Exemplars des Staſſen

ſtatuts, in welchem auf die betreffende Betanntmachung hingewieſen iſt, nachzuweiſen .

(4) Dabei iſt von der Ünnahme ausgegangen , daß in der Gemeinde N . für verſicherungspflichtige gandlungs

gehülfen und Lehrlinge eine beſondere Drts -Krankenkaſſe beſteht.

(5 ) Vergleiche S . 5a Abſaß 1 des Geſekes.
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us

verſicherungsgeſeßes ) als Krankengeld zu beanſpruchen hat, ſo bleibt daſſelbe nur noch für die Dauer von

zwei Wochen nach dem Eintritt in die Beſchäftigung befreit.(6)

Kaſſenmitglieder, deren Arbeitgeber einer Innung erſt nach der Crrichtung der Innungs-Kranken

kaſje (7) beigetreten iſt, gehören der Orts -Krankenkaſje nur noch bis zum Ablauf des Rechnungsjahres an ,

wenn der Arbeitgeber drei Monate vor Ablauf deſſelben dem Vorſtande der Orts -Krankenkaſſe ſeinen Ein

tritt in die Innung nachgewieſen hat.(8)

§. 3.

Auf ihren Antrag ſind durch den Raſſenvorſtand von der Mitgliedſchaft zu befreien :

1 . Perſonen , welche in Folge von Verleßungen , Gebrechen , chroniſchen Krankheiten oder Alter

nur theilweiſe oder nur zeitweiſe erwerbsfähig ſind, wenn der unterſtüßungspflichtige Armen

verband der Befreiung zuſtimmt,

2 . Perſonen , welchen gegen ihren Ärbeitgeber für den Fall der Erkrankung ein Rechtsanſpruch

auf eine den Beſtimmungen des §. 6 des Krankenverſicherungsgeſeßes entſprechende oder

gleichwerthige Unterſtüßung zuſteht, ſofern die Leiſtungsfähigkeit des Arbeitgebers zur Er

füllung des Anſpruchs geſichert iſt.

Wird der Antrag auf Befreiung von dem Kaſſenvorſtand abgelehnt, ſo entſcheidet auf Anrufen

des Antragſtellers die Aufſichtsbehörde endgültig .

In dem Falle zu 2 gilt die eingeräumte Befreiung nur für die Dauer des Arbeitsvertrages .

Sie erliſcht vor Beendigung des Arbeitsvertrages :

a ) wenn ſie von der Aufſichtsbehörde wegen nicht genügender Leiſtungsfähigkeit des Arbeit

gebers von Amtswegen oder auf Antrag eines Betheiligten aufgehoben wird,

b ) wenn der Arbeitgeber die befreite Perſon zur Krankenverſicherung anmeldet. Die An

meldung iſt ohne rechtliche Wirkung, wenn die befreite Perſon zur Zeit derſelben bereits

erkrankt war.

Inſoweit im Erkrankungsfalle der gegen den Arbeitgeber beſtehende Anſpruch nicht erfüllt

wird, iſt auf Antrag der befreiten Perſon von der Kaſſe die ſtatutenmäßige Arankenunterſtüßung zu ge

währen. Die zu dem Ende gemachten Aufwendungen ſind von den Arbeitgeber zu erſtatten .

§. 4 .

Auf den Antrag des Arbeitgebers ſind durch den Kaſſenvorſtand von der Mitgliedſchaft zu be

freien Lehrlinge, welchen durch den Arbeitgeber für die während der Dauer des Lehrverhältniſſes ein

tretenden Erkrankungsfälle der Anſpruch auf freie Aur oder Verpflegung in einem Krankenhauſe auf die im

S . 6 Abſaß 2 des ſerankenverſicherungsgeſekes bezeichnete Dauer geſichert iſt. [Gleiches gilt von Perſonen ,

welche im Falle der Arbeitsloſigkeit in einer die Verſicherungspflicht begründenden Art in Wohlthätigkeits

anſtalten beſchäftigt werden , deren Zweck darin beſteht, arbeitsloſen Perſonen vorübergehend Beſchäftigung

zu gewähren (Arbeiterkolonien und dergl.)].

Die Beſtimmungen des g. 3 Åbjak 2 bis 4 finden entſprechende Anwendung.

B . Beitrittsberechtigte.

$. 5 .(1)

Berechtigt, der Kaſſe als Mitglieder beizutreten, ſind :

1 . alle innerhalb des Gemeindebezirks von Gewerbetreibenden der im S . 1 bezeichneten Art gegen

Gehalt oder Lohn beſchäftigten Perſonen , deren Beſchäftigung durch die Natur ihres Gegen

(6) Vergleiche §. 75 Abſaß 2 des Geſekes .

(7) Wegen der Innungs-Krankenkaſſen vergleiche §. 1.

(8) Vergleiche §. 73 Abſaß 3 des Geſeßes .

Zu $. 3.

Dieſe Beſtimmung findet auch ohne Aufnahme in das Statut kraft §. 3 a des Geſeßes Anwendung. -- Die im

$ . 3 des Geſekes bezeichneten Perſonen werden bei Kaſſen der hier in Frage ſtehenden Ärt nur ausnahmsweiſe vor

kommen und ſind deshalb hier unberückſichtigt geblieben .

Zu $ . 4 .

Dieſe Beſtimmung findet auch ohne Aufnahme in das Statut fraft $. 3 b des Geſeßes Anwendung.

Zu S. 5 .

(1) Vergleiche Ş. 19 Abſaß 3 des Geſeßes .
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ſtandes oder im voraus durch den Arbeitsvertrag auf einen Zeitraum von weniger als

einer Woche beſchränkt iſt ; (2)

2 . diejenigen Familienangehörigen von Gewerbetreibenden der im $. 1 bezeichneten Art, welche

in den Betrieben der leßteren zwar beſchäftigt werden , aber nicht auf Grund eines Arbeits

vertrages ;(2)

3. Perſonen , welche in den im $. 1 bezeichneten Gewerben als Hausgewerbetreibende ſelbſt

ſtändig beſchäftigt ſind ;(2)

4 . diejenigen verſicherungspflichtigen Perſonen , welche von der Verpflichtung, der Kaſſe anzu

gehören , wegen ihrer Betheiligung an einer dem §. 75 genügenden Hülfskaſſe befreit ſind

(vergleiche §. 2 Abſaß 1) ;

5 . die nachbenannten Perſonen :(3)

Das Recht zum Beitritt fällt für die unter Ziffer 1 , 2 , 3 und 5 aufgeführten Perſonen fort, ſo

fern ihr jährliches Geſammteinkommen 2000 M . überſteigt.

Der Raſſenvorſtand iſt berechtigt, die ſich zum freiwilligen Beitritt meldenden nichtverſicherungs

pflichtigen Perſonen (Ziffer 1, 2, 3 und 5 ) einer ärztlichen Unterſuchung unterziehen zu laſſen und ihre

Aufnahme abzulehnen , wenn die Unterſuchung eine bereits beſtehende Krankheit ergiebt.(4)

( Ferner fönnen vom Vorſtande als Mitglieder aufgenommen werden :

1 . ſelbſtändige Gewerbetreibende [der im $. 1 bezeichneten Art], welche nicht regelmäßig

wenigſtens einen Lohnarbeiter beſchäftigen ,

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(ſofern ſie nicht älter als [50 ] Jahre ſind und nachweiſen , daß ſie an keiner chroniſchen Krankheit

leiden, und ] ſofern ihr jährliches Geſammteinkommen 2000 M . nicht überſteigt.)

§. 6 .

Als Gehalt und Lohn im Sinne der SS. 2 und 5 gelten auch Tantièmen und Naturalbezüge.

Für die leßteren wird der Durchſchnittswerth in Anſap gebracht; dieſer Werth wird von [der unteren

Verwaltungsbehördel feſtgeſeßt.

C . Beginu und Ende der Mitgliedſchaft.

S. 7 .

Für diejenigen Perſonen , welche auf Grund des §. 2 Mitglieder der Kaſſe werden , beginnt die

Mitgliedſchaft, vorbehaltlich der Beſtimmung des Abſaßes 2 daſelbſt , mit dem Tage, an welchem ſie in

die Beſchäftigung eintreten .(1)

Für die zum Beitritt berechtigten Perſonen (s . 5 ) beginnt die Mitgliedſchaft mit dem Tage des

Eingangs der ſchriftlichen oder mündlichen Anmeldung (2) bei dem Kaſſenvorſtande.(3) Sofern aber der

Vorſtand bei den in . 5 Abſaß 1 Ziffer 1 , 2 , 3, 5 bezeichneten Perſonen binnen drei Tagen nach dem

Onit
tene

der ers: 6.

(2) Die Nummern 1 bis 3 ſind zu ſtreichen , falls die bezeichneten Perſonen fraft ſtatutariſcher Regelung ver

ficherungspflichtig ſind. Die im §. 2 Ziffer 2 und 5 des Geſebes bezeichneten Perſonen werden in den hier in Betracht

kommenden Gewerbebetrieben ſelten vorkommen und ſind deshalb hier fortgelaſſen . Vergleiche Anmerkung zu §. 3 .

(3 ) Inwieweit von der durch § . 26 a Abſaß 2 Ziffer 5 gegebenen Befugniß Gebrauch zu machen iſt , ob nament

lich Dienſtboten oder ſelbſtändigen Handwerkern der betreffenden Gewerbszweige der Beitritt zur Kaſſe zu ermöglichen

iſt, muß nach örtlichen Verhäliniſjen entſchieden werden . Dabei kann entweder dieſen Perſonen das Recht des Beitritts

verliehen, oder dem Vorſtande das Recht der Aufnahme auf Antrag für den einzelnen Fall beigelegt werden , vergleiche

Abſaß 4 .

(4) Vergleiche g. 19 Abſaß 3 des Geſeßes . Für die unter Ziffer 5 bezeichneten Perſonen kann die Aufnahme in

die Kaſſe noch anderweit von Bedingungen , 3. B . Beibringung eines Geſundheitsatteſtes, Lebensalter 2c., abhängig gemacht

werden ; ſolche Bedingungen ſind eintretendenfalls hier feſtzuſtellen .

Zu $ . 6 .

Vergleiche g. 1 Abſat 5 des Geſekes.

(1) Vergleiche S. 19 Abſaß 2 des Geſeßes.

(2) Vergleiche §. 19 Abſaß 3 des Geſeßes .

(3) Auch wo eine beſondere Meldeſtelle errichtet wird , empfiehlt es ſich , die Meldung der freiwillig beitretenden
Mitglieder an den Vorſtand gelangen zu laſſen , da unter Umſtänden eine Entſcheidung über die Aufnahme erforderlich

werden tann .
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Eingehen der Anmeldung erklärt, daß er die Aufnahme von dem Ergebniſ einer ärztlichen Unterſuchung

abhängig machen will, oder ſofern die Aufnahme an die Erfüllung anderer Bedingungen geknüpft iſt,

beginnt die Mitgliedſchaft einer nichtverſicherungspflichtigen Perſon erſt mit dem Tage, an welchem der

Felber die Entſcheidung des Raſſenvorſtandes zugeſtellt wird . Ergeht eine Entſcheidung nicht binnen zwei

Wochen nach Eingang der Anmeldung, ſo gilt die Aufnahme als bewirkt.

[Die Anmeldung muß enthalten :

den Vor- und Zunamen des Angemeldeten ,

die Beſchäftigung, in welcher er ſteht,

ſeine derzeitige Wohnung,

(den täglichen Arbeitsverdienſt, welchen er zur Zeit bezieht.) (4)]

Die Mitgliedſchaft dauert während des Bezuges von Krankenunterſtüßung fort.(5)

$ . 8 .

Diejenigen Mitglieder, welche der Kaſſe auf Grund des S. 2 angehören , ſcheiden aus der Kaſſe aus :

i. durch Austritt mit dem Schluß des Rechnungsjahres , wenn ſie denſelben ſpäteſtens drei

Monate vor Schluß des Rechnungsjahres bei dem Vorſtande anmelden und vor dem

Ablauf des Rechnungsjahres nachweiſen , daß ſie Mitglieder einer dem S. 75 des Kranken

verſicherungsgeſeßes genügenden Hülfskaſſe geworden ſind (1) (vergleiche Ş. 2 Abſaß 1 des

Statuts ) ;

2 . durch Austritt mit dem Schluß des Rechnungsjahres , wenn ihr Arbeitgeber erſt nach

Beginn der Beſchäftigung einer Innung, für welche eine Innungs - frankenkaſſe bereits

vorher beſtand, beitritt und dieſen Beitritt dem Vorſtande der Drts-Krankenkaſſe drei Monate

zuvor nachgewieſen hat ;(2)

3. durch Ausſcheiden aus der die Mitgliedſchaft begründenden Beſchäftigung.

S . 9 .

In dein Falle des S. 8 Ziffer 3 bleiben die bezeichneten Perſonen , ſolange ſie ſich im Gebiete

des Deutſchen Reichs aufhalten und nicht zu einer Beſchäftigung übergehen , vermöge welcher fie Mit

glieder einer anderen Orts -Krankenkaſſe oder einer Betriebs- ( Fabrik-), Bau- oder Innungs-Krankenkaſſe

oder einer Knappſchaftskaſſe werden , Mitglieder der Kaſſe, wenn ſie ihre dahin gehende Abſicht binnen

einer Woche nach dem Ausſcheiden aus ihrer bisherigen Beſchäftigung beim Kaſſenvorſtande anzeigen .

Die Zahlung der vollen ſtatutenmäßigen Beiträge (S. 31) zum erſten Fälligkeitstermine gilt der ausdrück

lichen Ánzeige gleich , ſofern dieſer Fälligkeitstermin innerhalb der für die leßtere vorgeſchriebenen ein

wöchigen Friſt liegt.(1) 1

Für dieſe ſowie für die auf Grund des S. 5 der Raſſe freiwillig beigetretenen nichtverſicherungs

pflichtigen Mitglieder erliſcht die Mitgliedſchaft durch mündliche oder ichriftliche Austrittserklärung bei

dem Kaſſenvorſtande, oder; falls die Kaſſenbeiträge an zwei aufeinander folgenden Terminen nicht gezahlt

werden , mit dem zweiten Zahlungstermine.(2) Für die bis zum Erlöſchen der Mitgliedſchaft fällig

gewordenen Beiträge bleiben die Ausgeſchiedenen verhaftet.

D . Meldepflicht der Arbeitgeber.

$ . 10. (1)

- Die Arbeitgeber haben jede von ihnen beſchäftigte Perſon , welche auf Grund des S. 2 Mitglied

der Kaſſe wird , ſpäteſtens am dritten Tage nach dem Beginn der Beſchäftigung [ſpäteſtens am leßten

's (4 ) Bergleiche Bemerkung 4 zu § . 10.

. ' ! , ' (5) Vergleiche 8 . 54 à des Geſekes.

Zu $. 8 .

(1) Vergleiche S . 19 Abjaß 5 des Geſeßes .

(2) Hinſichtlich des Ausſcheidens Derjenigen , welche Mitglieder einer Innungs-Strankenkaſſe werden , vergleiche

$. 73 Abſaß 2 bis 4 des Geſeßes .

Zu $ . 9 .

(1) Vergleiche S. 27 Abſaß 1 des Geſeßes.

(2) Pergleiche S . 19 Abja 6 und §. 27 Abſaß 2 des Geſeßes.

M , Zu $ . 10 .

(1) Vergleiche §. 49 des Gefeßes.
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Werktage der Kalenderwoche, in welche der dritte Tag nach dem Beginn der Beſchäftigung fällt,] bei dem

(Maſſenvorſtande] (Raſſen - und Rechnungsführer) [der von der Aufſichts - oder höheren Verwaltungsbehörde

errichteten Meldeſtelle) (2) anzumelden und ſpäteſtens am dritten Tage nach Beendigung der Beſchäftigung

[ſpäteſtens am leßten Werktage der Kalenderwoche, in welche der dritte Tag nach Beendigung der Bez

ſchäftigung fällt,] daſelbſt abzumelden. In den im $. 2 Abſaß 2 erwähnten Fällen beginnt die Friſt für

die Anmeldung erſt mit dem Ablauf von zwei Wochen nach dem Beginn der Beſchäftigung.

Die Anmeldung muß enthalten :

den Vor- und Zunamen (ſowie die Beſchäftigung](3) des Anzumeldenden ,

den Zeitpunkt des Eintritts in die Beſchäftigung,

[den täglichen Arbeitsverdienſt, welchen derſelbe zunächſt beziehen wird.)(1)

Die Abmeldung muß enthalten :

den Vor- und Zunamen des Abzumeldenden ,

den Zeitpunkt des Austritts aus der Beſchäftigung.

Wenn bei einer ſolchen Perſon , welche auf Grund ihrer Beſchäftigung der Verſicherungspflicht

bisher nicht unterlag , während der Dauer dieſer Beſchäftigung eine Veränderung eintritt, durch welche

dieſe Perſon auf Grund des S . 2 Mitglied der Kaſſe wird, 6 ) ſo haben die Arbeitgeber auch für dieſe

Perſon ſpäteſtens am dritten Tage nach Eintritt der Veränderungſſpäteſtens am legten Werktage der

Kalenderwoche, in welche der dritte Tag nach Eintritt der Veränderung fält, die vorſchriftsmäßige An

meldung zu bewirken . Dabei iſt an Stelle des Eintritts in die Beſchäftigung der Zeitpunkt des Eintritts

dieſer Veränderung anzugeben .

(Aenderungen in dem täglichen Arbeitsverdienſt eines Maſſenmitgliedes (6) [, welche die Verſeßung

in eine andere Mitgliederklaſſe zur Folge haben ,](7) ſind von dem Arbeitgeber ſpäteſtens am dritten Tage

nach dem Eintritt lipäteſtens am lebten Werktage der Kalenderwoche, in welche der dritte Tag nach dem

Eintritt dieſer Veränderung fält,) bei der in Abſaß 1 bezeichneten Stelle gleichfalls anzumelden .)

[Die Verſäumniß dieſer Verpflichtungen zieht Geldſtrafen bis zu 20 Mark nach ſich.](8)

(Arbeitgeber, welche ihrer Anmeldepflicht vorjäglich oder fahrläſſiger Weiſe nicht genügen, ſind

außerdem verpflichtet, alle Aufwendungen zu erſtatten, welche die Kaſſe' in einem vor der Anmeldung durch

die nicht angemeldete Perſon veranlaßten Unterſtüßungsfalle auf Grund dieſes Statuts gemacht hat.](9)

III, Unterſtüßungen .

A . Arten der Unterſtüßung.

$ . 11.(1)

Die Kaſſe gewährt ihren Mitgliedern

1 . für ihre Perſon

(2) Wo eine gemeinſame Meldeſtelle von der Aufſichts - oder höheren Verwaltungsbehörde nicht errichtet iſt,

empfiehlt es ſich für größere Kaſſen meiſt, die Meldung bei dem Rechnungs- und Raſſenführer vorzuſchreiben.

(3 ) Erforderlich , wenn der durchſchnittliche Tagelohn klaſſenweiſe nach der Beſchäftigung feſtgeſtellt werden ſoll

(vergleiche $. 12 ).

(1) Erforderlich , wenn der durchſchnittliche Tagelohn klaſſenweiſe nach dem wirklichen Arbeitsverdienſt feſtgeſtellt,

oder wenn an die Stelle des durchſchnittlichen Tagelohns der wirkliche Arbeitsverdienſt der einzelnen Berſicherten gelegt

werden ſoll (vergleiche S. 12 (C)) und §. 13 Ziffer 8 ).
(5 ) Dieſer Fall liegt z . B . vor, wenn jemand, der bisher keinen Lohn erhielt, fortan gelohnt wird, oder wenn

ein Betriebsbeamter, welcher bisher mehr als 2000 M . Jahresarbeitsverdienſt bezog, fortan einen geringeren Jahres

arbeitsverdienſt beziehen wird.

(6) Vergleiche die vorſtehende Bemerkung 4 .

(7) Dieſe Einſchränkung erſcheint zuläſſig, wenn zwar der durchſchnittliche Tagelohn zu Grunde gelegt, dieſer aber

klaſſenweiſe nach der Lohnhöhe abgeſtuft wird (S. 12 (C)).

(8) Geſeßliche Beſtimmung (S. 81 des Geſeßes ), welche auch ohne Aufnahme in das Statut Plaß greift.

(9) Desgleichen vergleiche . 50 des Geſekes .

Zu $. 11.

(1) Inwiefern über die im $. 20 des Geſeßes feſtgeſtellten Mindeſtleiſtungen innerhalb der durch §. 21 des Geſeges

gezogenen Grenzen hinauszugehen iſt , muß nach den für die einzelne Raſie in Betracht kommenden Verhältniſſen erwogen

werden . Für bereits beſtehende Kaſſen wird für dieſe Frage ein Anhalt" in den bisherigen Erfahrungen vorliegen . Für

neu errichtete Kaſjen empfiehlt es ſich , zunächſt über die Mindeſtleiſtungen nicht hinauszugehen , zumal wenn die Feſtſtellung

der Beiträge auf den nach $. 31 des Gefeßes zunächſt zuläſſigen Höchſtbetrag nach den Verhältniſſen der Kaſſenmitglieder

nicht erwünſcht erſcheint. Am unbedenklichſten iſt ein Hinausgehen über die Mindeſtleiſtung hinſichtlich der Dauer der
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a ) eine Krankenunterſtüßung nach Maßgabe der 88. 13 bis 18 ,

b ) eine Wöchnerinnen -Unterſtüßung nach Maßgabe des g . 19 ,

c) ein Sterbegeld nach Maßgabe des $ . 20,"

[d ) eine Fürſorge im Falle der Rekonvaleszenz nach Beendigung der Krankenunterſtüßung

gemäß §. . . .,] (2)

[2 . für ihre nicht ſelbſt verſicherten Familienangehörigen Unterſtüßung im Krankheits -, Ent

bindungs- und Todesfalle nach Maßgabe des §. 21.]

[Die den Mitgliedern hiernach zuſtehenden Forderungen können mit rechtlicher Wirkung weder

verpfändet noch übertragen , noch für andere als die im S. 749 Abſaß 4 der Civil-Prozeßordnung

bezeichneten Forderungen der Ehefrau und ehelichen Kinder und die des erſaßberechtigten Armenverbandes

gepfändet werden ; ſie dürfen nur auf geſchuldete Eintrittsgelder und Beiträge, welche von dem Mitgliede

felbſt einzuzahlen waren , ſowie auf Geldſtrafen , welche daſſelbe durch Zuwiderhandlungen gegen die in

§. 25 erwähnten Vorſchriften verwirkt hat, aufgerechnet werden .](3)

· B . Maßſtab für die Bemeſſung der Unterſtüßungen und Beiträge.

[Durchſchnittlicher Tagelohn.](1)

$. 12. (A )

Als Maßſtab für die Bemeſſung der Kaſſenleiſtungen und der Beiträge gilt [der wirkliche

Arbeitsverdienſt der einzelnen Verſicherten , ſoweit er vier Mark für den Arbeitstag nicht überſteigt, nach

näherer Beſtimmung des § . 13 ](1) (der für die betreffenden Mitglieder in Betracht kommende durchſchnitt

liche Tagelohn . Derſelbe iſt feſtgeſtellt :

1. für (erwachſene) männliche Raſſenmitglieder über 16 Jahre ausſchließlich

der Lehrlinge, auf . . . Mark,

2 . für (erwachſene) weibliche Raſſenmitglieder über 16 Jahre auf . Mark,

3. für männliche Raſſenmitglieder unter 16 [zwiſchen 14 und 16 ](2) Jahren

und für Lehrlinge auf Mark,

4 . für weibliche Raſienmitglieder unter 16 [zwiſchen 14 und 16 ](2) Jahren auf Mark,

Krankenunterſtüßung, da die Verlängerung derſelben über 13 Wochen hinaus erfahrungsmäßig eine erhebliche Mehr

belaſtung der Kaſſe nicht mit ſich bringt, dagegen allen Kaſſenmitgliedern ohne Unterſchied zu gute tommt, während

die Gewährung von Unterſtüßungen für erkrankte Familienmitglieder in der Regel nur für die verheiratheten unter ihnen

Intereſſe hat.
(2) Zu dieſer Erweiterung der Unterſtüßung (vergleiche §. 21 Abſaß 1 Ziffer 3 a des Geſeßes) werden nur gut ſituirte

Maſſen in der Lage ſein . Eintretendenfalls können die näheren Beſtimmungen in einem beſonderen Paragraphen unſchwer

in das Statut eingefügt werden .

(3) Geſeßliche Beſtimmung (§. 56 des Geſeßes ), welche auch ohne Aufnahme in das Statut Anwendung findet.

Zu 8. 12.

( 1) Die Beſtimmungen über den durchichnittlichen Tagelohn fallen für ſolche Aaſſen fort, bei welchen die Unters

ſtüßungen und Beiträge in Prozenten des wirklichen Arbeitsverdienſtes der einzelnen Verſicherten feſtgelegtwerden (vergleiche
$ . 13 Ziffer 3 und $ .31).

Sonſt dient als Grundlage für die Bemeſſung der Unterſtüßungen und Beiträge immer der durchſchnittliche

Tagelohn der Kaſſenmitglieder (nicht wie bei der Gemeinde- Strankenverſicherung der ortsübliche Tagelohn gewöhnlicher

Tagearbeiter). Der durchſchnittliche Tagelohn kann aber in zweifacher Weiſe feſtgeſtellt werden :

einmal in der Weiſe, daß ein Durchſchnittsſaß je für ſämmtliche männliche erwachſene, weibliche

erwachſene, männliche jugendliche, weibliche jugendliche Perſonen – geeignetenfalls noch unter Trennung der

jungen Leute " (zwiſchen 14 und 16 Jahren ) und der Kinder“ (unter 14 Jahren ) - ohne Berückſichtigung

ſonſtiger Verſchiedenheiten feſtgeſtellt wird ; bei dieſer Art der Feſtſtellung würde der §. 12 die Faſſung unter A

(zweite Klammer) zu erhalten haben (vergleiche S . 20 Abſaß 1 Ziffer 1 des Geſebes) ;

ſodann in der Weiſe , daß die Kaſſenmitglieder in Klaſſen eingetheilt werden und für jede Alaſſe

der Durchſchnittsſaß beſonders feſtgeſtellt wird. Die Faſſungen des S . 12 unter B und C geben Beiſpiele , wie

eine ſolche Klaſſeneintheilung vorgenommen werden kann . Ob eine dieſer Eintheilungen oder eine andere

zu wählen , muß nach den Verhältniſſen der Kaſſenmitglieder beurtheilt werden (vergleiche S. 20 Abſag 2

des Geſeßes).

Die Feſtſtellung der Durchſchnittstagelöhne erfolgt in jedem Falle durch die höhere Verwaltungsbehörde, welcher

zu dem Ende je nach der verſchiedenen Grundlage, welche für die Bemeſſung der Höhe des Krankengeldes angenommen

werden ſoll, die erforderlichen Unterlagen zu unterbreiten ſind, und zwarwird lepteres in der Regel zwecmäßig vorgängig
und nicht erſt bei Einreichung des Kaſſenſtatuts zur Genehmigung geſchehen.



- -523

15 . für männliche Kaſſenmitglieder unter 14 Jahren auf . . . . . . . . . ... Mark](2)

16 . für weibliche Kaſſenmitglieder unter 14 Jahren auf . . . . . . . ... .....Mark].(2)

Dieſe Säße bleiben in Geltung, bis ſie durch [die höhere Verwaltungsbebördel anderweitig

feſtgeſtellt werden . In dieſem Falle ſind die neuen Säße durch das im S . 66 bezeichnete Blatt bekannt

zu machen .)

oder

$. 12. (B )

Für die Bemeſſung der Höhe des Krankengeldes und der Beiträge werden die Raſſenmitglieder

in ( 3) Klaſſen eingetheilt:(3)

1. Volljährige Gehülfen [Geſellen , Arbeiter ) (und die im §. 5 Ziffer 5 unter . . . aufgeführten

Perſonen ).(+) 1. Klaſſe .

2 . Minderjährige Gehülfen (Geſellen , Arbeiter ) und die im S. 5 Ziffer 5 unter . . . aufge

führten Perſonen . II. Klaſſe.

3 . Lehrlinge, ſowie Maſſenmitglieder unter 16 Jahren . III. Klaſſe.

Der durchſchnittliche Tagelohn iſt bis auf weiteres feſtgeſeßt:

für die I. Klaſſe auf . . . . . . . . . . . . . . . . . ( Mark),

für die 11. Klaſſe auf . . . . . . . . . . . . . . . . Mart),

für die III . Klaſje auf . . . . . . . . . . . . . . . . Mark).

Dieſe Säße bleiben in Geltung, bis ſie durd ) [die höhere Verwaltungsbehörde ) anderweitig feſt

geſtellt werden . In dieſem Falle ſind die neuen Säße durch das im S . 66 bezeichnete Blatt bekannt

zu machen .

oder

S. 12. (C ) (5)

( Für die Bemeſſung der Höhe des Krankengeldes und der Beiträge werden die Kaſſenmitglieder

in (3) Klaſjen eingetheilt:

1. Kaſſenmitglieder, deren Arbeitsverdienſt für den Arbeitstag Mark . . Pf. oder

mehr beträgt. (1. Klaſſe.)

2 . Kaſſenmitglieder , deren Arbeitsverdienſt für den Arbeitstag . Mark ..... Pf. bis

Mark : Pf. ausſchließlich beträgt. (II. Klaſſe.)

3. Kaſſenmitglieder, deren Arbeitsverdienſt für den Arbeitstag weniger als Mark

Pf. beträgt. (III. Klaſſe.)

Der durchſchnittliche Tagelohn iſt bis auf weiteres feſtgeſept:

für die I . Klaſſe auf . . . . . . . . . . . . . . . . ( Mark),

für die II. Klaſſe auf . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mark),

für die III . Klaſje auf . . . . . . . . . . . . . . . . Mark) .

Jedes Kaſſenmitglied wird auf Grund ſeiner Anmeldung nach Maßgabe des darin angegebenen

Arbeitsverdienſtes durch den Kaſſenvorſtand einer Klaſſe zugetheilt, welche in das Quittungsbuch des

Kaſſenmitgliedes (S . 38) einzutragen iſt.

Verſeßungen in eine höhere oder niedrigere Klaſſe finden bei verändertem Arbeitsverdienſt(6) jedoch

nur von (vier Wochen zu vier Wochen ] [Vierteljahr zu Vierteljahr ] ſtatt.

Beſchwerden der Mitglieder gegen die Feſtſtellung der Klaſſe werden von der Aufſichtsbehörde

entſchieden .]

(2) Db die im Geſet zugelaſſene Feſtſtellung beſonderer Durchſchnittsjäße je für „ junge Leute“ zwiſchen 14 und

16 Jahren und für „ Kinder“ unter 14 Jahren angezeigt iſt, hängt davon ab, ob erhebliche Verſchiedenheiten in den Lohn

verhältniſſen dieſer Klaſſen der „ jugendlichen Arbeiter“ vorkommen .

* (3) Gehören der Kaſſe aud weibliche Mitglieder an , ſo ſind dieſelben bei dieſer Art der Klaſſeneintheilung

beſonders zu berüdſichtigen .

(1) Werden freiwillige Mitglieder auf Grund des §. 26 a Abſaß 2 Zijjer 5 des Geſeßes zugelaſſen , ſo müſſen dieſe

bei der Klaſſeneintheilung berückſichtigt werdeli.

(5 ) Bei dieſer Art der Klaſſeneintheilung können die Klaſſen ſo abgegrenzt werden , daß auch weibliche und jugends

liche Mitglieder, ohne beſondere Klaſjenbildung für dieſelben , in eine der gebildeten Klaſſen eingereiht werden können .

Die Zahl und Abſtufung der Klaſſen muß unter Berückſichtigung der unter den Kaſſenmitgliedern beſtehenden Verſchiedene

heiten bemeſſen werden .

(6) Vergleiche Bemerkung 4 zu §. 7 und Bemerkungen 4 und 7 zu §. 10 .

78
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C . Strankeuunterſtüßung für Kaſſeunitglieder.

$. 13.

Als Krankenunterſtüßung wird den Kaſſenmitgliedern im Falle einer Krankheit oder durch Krank

heit herbeigeführten Erwerbsunfähigkeit gewährt :

1 . vom Beginne der Krankheit ab freie ärztliche Behandlung und Arznei;

2. die Lieferung von Brillen , Bruchbändern und ähnlichen Vorrichtungen oder Heilmitteln ,

welche zur Heilung des Erkrankten oder zur HerſteŰung und Erhaltung der Erwerbsfähigkeit

nach beendigtem Heilverfahren erforderlich ſind ; (1)

3 . im Falle der Erwerbsunfähigkeit(2) vom dritten Tage nach dem Tage der Erkrankung ab

[vom Tage des Eintritts der Erwerbsunfähigkeit abj(3) für jeden Årbeitstag (Kalendertag

einſchließlich der Sonn- und Feſttage ] (3)

entweder :

[die Hälfte (4) des durchſchnittlichen Tagelohns (S . 12) als Krankengeld ];

oder :

ſein Krankengeld , und zwar

a) für Mitglieder der erſten Klaſſe von Mark,

b ) für Mitglieder der zweiten Klaſſe von ........ Mark,

c) für Mitglieder der dritten Klaſſe von ........... Pf.] (4)

oder :

ſein Krankengeld in Höhe der Hälfte (4) des wirklichen Arbeitsverdienſtes des Raſſenmitgliedes ,

joweit derſelbe 4 Mark für den Arbeitstag nicht überſteigt.

Für Mitglieder, deren Löhnung nach Akkordjägen oder in wechſelnder Höhe erfolgt, wird der

Durchſchnittsverdienſt der [drei] legten der Erkrankung voraufgegangenen , für die Zahlung der Beiträge

im S . 32 vorgeſchriebenen Perioden , oder, wenn das erkrankte Mitglied nicht während dieſer ganzen Zeit

der Kaſſe angehörte, der Durchſchnittsverdienſt eines in gleichartiger Beſchäftigung ſtehenden Mitgliedes

zu Grunde gelegt. Die Feſtſtellung erfolgt durch den Vorſtand unter Berückſichtigung der eingegangenen

Anmeldungen (5) über die Höhe des täglichen Arbeitsverdienſtes und die darin eingetretenen Veränderungen .]

Die Krankenunterſtüßung wird für die Dauer der Krankheit gewährt; ſie endet ſpäteſtens mit

dem Ablauf der dreizehnten zwanzigſten , ſechsundzwanzigſten ) (6) Woche nach Beginn der Krankheit, im

Falle der Erwerbsunfähigkeit (Abaß 1 Ziffer 3 ) ſpäteſtens mit dem Ablauf der dreizehnten (zwanzigſten ,

ſechsundzwanzigſten ] Woche nach Beginn des Krankengeldbezuges . Endet der Bezug des Krankengeldes

erſt nach Ablauf der dreizehnten [zwanzigſten , ſechsundzwanzigſten ] Woche nach dem Beginn der Krankheit,

lo endet mit dem Bezuge des Krankengeldes zugleich auch der Anſpruch auf die in Abſaß 1 unter Ziffer 1

und 2 bezeichneten Leiſtungen .

Zu §. 13 .

(1) Sollen auf Grund des §. 21 Abſaß 1 Ziffer 2 des Geſekes noch weitere Heilmittel gewährt werden , ſo ſind

dieſelben hier aufzuführen .

(2) Der Bemeſſung des im Falle der Erwerbsunfähigkeit zu gewährenden Krankengeldes kann der durchſchnittliche

Tagelohn der Kaſſenmitglieder (S. 12 ) oder auch gemäß §. 26 a Abjaş 2 Ziffer 6 des Geſeßes der wirkliche Arbeitsverdienſt

des einzelnen Verſicherten , jomeit derſelbe 4 Mart für den Arbeitstag nicht überſteigt, zu Grunde gelegt werden . Bei Zu

grundelegung des durchſchnittlichen Tagelohns kann das Krankengeld durch Angabe der Quote dejjelben , aber auch der

Geldjäße für jede Klaſſe feſtgelegt werden . Erſteres hat den Vorzug, daß bei der eintretenden Aenderung der Tagelohn

jäße die Aenderung der Krankengeldjäße ſich von jelbſt ergiebt; leßteres ermöglicht jedem Mitgliede, die Höhe jeines

Arankengeldes ohne Rechnung zu erkennen . Hiernach iſt unter den im Tert vorgeſehenen Faſſungen zu wählen .

(3) Die Erweiterung der Raſſenleiſtungen in dieſen Beziehungen (ganz oder theilweiſe ) fann gemäß § . 21 Abjas 1

Ziffer 1 a des Gejeßes nur ſtattfinden , ſofern dieſelbe ſowohl von der Vertretung der zu Beiträgen verpflichteten Arbeit

geber als auch von derjenigen der Verſicherten beſchloſſen wird, oder ſofern der Betrag des geſeßlich vorgeſchriebenen

Reſervefonds erreicht iſt (vergleiche $ . 55 und S . 65 Abjak 2 des Statuts ) . Die Gewährung des Krankengeldes ſchon vom

Tage des Eintritts der Erwerbsunfähigkeit ab braucht nicht allgemein zu erfolgen , ſondern kann von beſtimmten Vorauss

iegungen , z. B . Vorhandenſein ſichtbarer äußerer Schäden 2c., abhängig gemacht werden . Soll leşteres geſchehen , ſo ſind

die Vorausſeßungen im Statut anzugeben .

(4 ) Das Krankengeld darf nicht unter der Hälfte (S. 6 Abaß 1 Ziffer 2 , $ . 20 Abſaß 1 Ziffer 1 des Gejebes) und

nicht über Dreiviertel (S. 21 Abjab 1 Ziffer 2 des Gefeßes ) des durchſchnittlichen Tagelohns oder wirklichen Arbeitsverdienſtes

(in den durch §. 20 Abjaş 2 beziehungsweiſe §. 26a Abſaß 1 Ziffer 6 des Geſeßes vorgeſehenen Grenzen ) feſtgeſeßt werden .
(5 ) Vergleiche Bemerkung 4 zu §. 7 und Bemerkungen 4 und 6 zu S. 10.

(6 ) Die Dauer der Unterſtüßung muß auf mindeſtens 13 Wochen , kann aber auch auf längere Zeit bis zu

einem Jahre feſtgeſtellt werden (vergleiche Bemerkung 1 zu §. 11).
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§. 14 . (1)

An die Stelle der im § . 13 bezeichneten Unterſtüßungen tritt auf (Antrag des Kaſſenarztes und]

Verfügung des Vorſtandes freie Kur und Verpflegung im Krankenhauſe .

Für ſolche Kaſſenmitglieder, welche verheirathet ſind, oder eine eigene Haushaltung haben , oder

Mitglieder der Haushaltung ihrer Familie ſind, kann die Unterbringung im Krankenhauſe ohne ihre Zu

ſtimmung nur dann angeordnet werden , wenn die Art der Krankheit Anforderungen an die Behandlung

oder Verpflegung ſtellt, welchen in der Familie des Erkrankten nicht genügt werden kann , oder wenn

die Krankheit eine anſteckende iſt, oder wenn der Erkrankte wiederholt den im Ş . 25 erwähnten Vor:

ſchriften zuwider gehandelt hat, oder wenn deſſen Zuſtand oder Verhalten eine fortgeſeßte Beobachtung

erfordert.

Die im Krankenhauſe Untergebrachten erhalten, wenn ſie Angehörige haben, deren Unterhalt ſie

bisher aus ihrem Arbeitsverdienſt beſtritten haben , die Hälfte des im §. 13 Ziffer 3 als Krankengeld

feſtgeſepten Betrages für dieſe Angehörigen , anderenfalls ein Krankengeld von ſeinem Zehntel] des der

Bemeſſung zu Grunde liegenden durchſchnittlichen Tagelohns (wirklichen Arbeitsverdienſtes ).)(2)

$ . 15 . (1)

Den auf Grund des S . 9 Abſaß 1 der Kaſſe angehörenden Mitgliedern , welche ſich nicht im

Kaſſenbezirk(2) aufhalten , wird das Kranfengeld im anderthalbfachen (3) Betrage der nach S . 13 Ziffer 3

feſtgeſtellten Säße, unter Wegfall der in S . 13 Ziffer 1 und 2 bezeichneten Leiſtungen, gewährt.

$. 16 . (1)

( Für Mitglieder , welche von der Kaſſe eine Krankenunterſtüßung ununterbrochen oder im Laufe

eines Zeitraums von 12 Monaten für 13 [20, 26 2c.] Wochen (2) bezogen haben , werden bei Eintritt eines

neuen Unterſtüßungsfalles , ſofern dieſer durch die gleiche nicht gehobene Krankheitsurſache veranlaßt

worden iſt, im Laufe der nächſten 12 Monate als Krankenunterſtüßung nur die im S . 13 Ziffer 1 und 2

bezeichneten Leiſtungen, ſowie die Hälfte des durchſchnittlichen Tagelohns (wirklichen Arbeitsverdienſtes als

Krankengeld, beides aber auch nur für die Geſammtdaner von 13 Wochen gewährt.]

S. 17.(1)

Mitgliedern , welche die Kaſſe durch eine mit dem Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte bedrohte

ſtrafbare Handlung geſchädigt haben , wird für die Dauer von 12 Monaten ſeit Begehung der Strafthat

ein Krankengeld (nicht] (nur im Betrage von [ . . . Pf.]] (2) gewährt.

Daſſelbe gilt für Mitglieder, welche ſich eine Krankheit vorſäßlich oder durch ſchuldhafte Be

theiligung bei Schlägereien oder Raufhändeln , durch TrunffäŰigkeit oder geſchlechtliche Ausſchweifungen

zugezogen haben , für die Dauer dieſer Krankheit.]

Zu $. 14 .

(1) Der §. 7 des Gejeßos gilt nach §. 20 Abſaß 1 Ziffer 1 daſelbſt auch für Drts-Krankenkaſſen .

(2) Vergleiche $. 21 Abſaß 1 Ziffer 3 des Geſeßes ; es kann in dieſem Falle bis zu einem Achtel des der Bemeſſung
des Krankengeldes zu Grunde liegenden Lohnes gewährt werden .

Zu $. 15 .

( 1) Vergleiche $ . 27 Abſaß 3 des Geſebes.

(2) Gehört die Kaſſe einem für die Zwecke des §. 46 Abjaß 1 Ziffer 2 und 3 des Geſeßes errichteten Kaſſenver

bande an , ſo kann der Bezirk dieſes Verbandes an die Stelle des Kaſſenbezirks geſeßt werden .

(3 ) Der Erjat für die im $. 13 Ziffer 1 und 2 bezeichneten Leiſtungen ſoll mindeſtens die Hälfte des Kranken

geldes betragen ; es kann alſo auch ein höherer Betrag eingeſtellt werden .

Zu $ . 16 .

(1) Vergleiche §. 26 a Abſaß 2 Ziffer 3 des Geſekes. Die Beſtimmung hat, ſoweit es fich um das Maß, nicht um

die Dauer der Krankenunterſtüßung handelt , nur dann eine Bedeutung, wenn die gewöhnlichen Kaſſenleiſtungen den

Mindeſtbetrag überſchreiten .

(2) Hier iſt dieſelbe Zahl von Wochen einzurücken , welche im §. 13 gewählt iſt.

Zu $. 17 .

(1) Vergleiche §. 26 a Abſatz 2 Ziffer 2 des Geſekes.
(2) Sod in den fraglichen Fäden das Krankengeld nicht völlig entzogen werden , ſo iſt hier der Betrag ein

zuſtellen , welcher gewährt werden joll.

78 *
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§. 18.(1)

Mitgliedern, welche gleichzeitig anderweit gegen Krankheit verſichert ſind, wird das Krankengeld

ſoweit gekürzt, daß es zuſammen mit dem aus der anderweiten Verſicherung bezogenen Krankengelde den

vollen Betrag ihres durchſchnittlichen täglichen Arbeitsverdienſtes (2) nicht (nichtmehr als um 1/4] überſteigt.

[ Die Mitglieder ſind verpflichtet, andere von ihnen eingegangene Verſicherungsverhältniſſe, aus

welchen ihnen Anſprüche auf Krankenunterſtüßung zuſtehen , ſofern ſie zur Zeit des Eintritts in die Kaſſe

bereits beſtanden , binnen einer Woche nach dem Eintritt, ſofern ſie ſpäter abgeſchloſjen werden , binnen

einer Woche nach dem Abſchluſſe, dem Maſſenvorſtande anzuzeigen . Die Verſäumniß dieſer Verpflichtung

zieht Ordnungsſtrafe bis zu 20 Mark nach ſich .](3)

D . Wöchnerinnen-Unterſtütung für Kaffenmitglieder.

$ . 19 .

Weiblichen Mitgliedern , welche innerhalb des legten Jahres , vom Tage der Entbindung ab ge

rechnet, mindeſtens ſechs Monate hindurch einer auf Grund des Krankenverſicherungsgeleges errichteten

Naſſe oder einer Gemeinde-Krankenverſicherung angehört haben , wird im Falle der Entbindung, [auf die

Dauer von vier Wochen nach ihrer Niederkunft, und ſoweit ihre Beſchäftigung nach den Beſtimmungen

der Gewerbeordnung(1) für eine längere Zeit unterſagt iſt, für dieſe Zeit) [auf die Dauer von ſechs Wochen

nach ihrer Niederkunft](2) eine Unterſtüßung in Höhe des Krankengeldes (3) gewährt. Erkrankungen , welche

bei der Entbindung oder während der Dauer des Wochenbetts eintreten , begründen denſelben Anſpruch

auf Unterſtüßung wie andere Erkrankungen .

E . Sterbegeld für Maſſenmitglieder.

$ . 20 .

Für den Todesfall eines Mitgliedes gewährt die Kaſſe ein Sterbegeld im zwanzigfachen Betrage(1)

des durchſchnittlichen Tagelohns (S . 12)

oder

[ein Sterbegeld
a ) für Mitglieder der erſten Klaſſe von . . . . . . . . . ........ .... Marf,
b ) - - - zweiten - - . . . . . . . . . . . . . . . .

c ) = dritten - - . . . . . . . . . .

Bu $. 18 .

(1) Die Beſtimmung des Abjaßes 1 gilt ohne Aufnahme in das Statut fraft §. 26 a Abja 1 des Geſebes . Das

Statut kann aber beſtiminen , daß die fragliche Kürzung gar nicht oder nicht in vollemn Maße eintreten ſoll. Lepieres kann

2 . B . durch Einſchiebung der Worte : „ nicht mehr als um ein Viertel (oder eine andere Quote)“ vor überſteigt“ am

Schluſſe geſchehen .

(2) Das Geſeß lautet: „ihres durchſchnittlichen Tagelohns“ ; darunter iſt nicht der allgemeine oder klaſſenweiſe

jeſtgeſepte Durchſchnittstagelohn , ſondern der Durchſchnitt des von dem betreffenden Mitgliede wirklich verdienten Tage

lohns zu verſtehen . Um dies außer Zweifel zu ſtellen , iſt der Ausdruck „ ihres durchſchnittlichen täglichen Arbeits

verdienſtes“ gewählt.

(3) Die Beſtimmungen des Abſages 2 gelten nur im Falle der Aufnahme in das Statut; vergleiche §. 26 a

Abſaß 2 Ziffer 1 und 2 a des Geſebes .

Zu 8 . 19 .

(1) Nach § 137 Abſaß 5 der Gewerbeordnung dürfen Wöchnerinnen während vier Wochen nach ihrer Niederkunft

überhaupt nicht und während der folgenden zwei Wochen nur beſchäftigt werden , wenn das Zeugniß eines approbirten

Arztes dies für zuläſſig erklärt. - Dieſe Beſtimmung gilt für die Beſchäftigung in Fabriken und den im §. 154 Abſag 2

der Gewerbeordnung benannten gewerblichen Anlagen ; hinſichtlich ihrer Anwendung auf Werkſtattsbetriebe vergleiche

$ . 154 Abſaß 3 und 4 daſelbſt, ſowie Artikel 9 Abſaß 1 des Geſebes, betreffend Abänderung der Gewerbeordnung , vom

1 . Juni 1891.

(2) Die Dauer der Unterſtüßung kann nach §. 21 Abſaß 1 Ziffer 4 des Gefeßes allgemein bis zu ſechs Wochen

feſtgeſegt werden.
(3) Die Beſtimmung hat nur Bedeutung in dem Falle , wo das Wochenbett normal, alio ohne Erkrankung der

Wöchnerin verläuft. Demnach kann Gewährung freier ärztlicher Behandlung und Arznei nicht in Frage kommen.

Zu 9 . 20.

(1) Das Sterbegeld iſt nach §. 20 Abſatz 1 Ziffer 3, §. 26 a Abjaz 2 Ziffer 6 des Gefeßes mindeſtens auf den
zwanzigfachen Betrag des auch der Bemeſſung des Krankengeldes zu Grunde liegenden durchſchnittlichen Tagelohns oder

wirklichen Arbeitsverdienſtes (vergleiche §. 13 Ziffer 3) feſtzuſeßen und darf nach $. 21 Abſatz 1 Ziffer 6 des Geſeßes bis

zum vierzigfachen Betrag dieſer Lohnſäße erhöht werden . Iſt der durchſchnittliche Tagelohn zu Grunde gelegt, ſo können

die für jede Klaſſe gewährten Geldjäße ausdrüdlich im Statut angegeben werden (vergleiche Bemerkung 2 zu §. 13 ).
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oder

ſein Sterbegeld im zwanzigfachen Betrage(1) des nach $ . 13 Ziffer 3 ermittelten wirkliden Arbeitsverdienſtes

des Mitgliedes, ſoweit derſelbe vier Mark für den Arbeitstag nicht überſteigt.]

Verſtirbt ein als Mitglied der Kaſſe Erkrankter nach Beendigung der Krankenunterſtüßung, ſo

iſt das Sterbegeld zu gewähren , wenn die Erwerbsunfähigkeit bis zum Tode fortgedauert hat, und der Tod

in Folge derſelben Krankheit vor Ablauf eines Jahres nach Beendigung der Krankenunterſtüßung eingetreten iſt.(2)

F . Uuterſtüßungen für Familienangehörige.

S . 21. (1)

( Für die in ihrem Haushalte lebenden , dem Krankenverſicherungszwange nicht ſelbſt unterliegenden

Familienangehörigen wird den Kaſſenmitgliedern liofern ſie die Gewährung dieſer Leiſtungen bei dem

Kaſſenvorſtande beſonders beantragt haben , (2) gewährt :

a ) im Falle der Erkrankung folgender Familienangehörigen :(3) . . . . . . freie ärztliche

Behandlung und Arznei ſowie ſonſtige Heilmittel' (vergleiche S. 13 Abſaß 1 Ziffer 2 ), für

die Dauer der Krankheit, höchſtens jedoch für ................. Wochen ;

b) im Falle der Entbindung der Ehefrau für die erſten drei] (4) Wochen nach derſelben eine

Unterſtüßung von Marf täglich ;

c) beim Tode der Ehefrau oder eines Kindes unter (14 ] Jahren , ein Sterbegeld , und zwar

für die erſtere im Betrage von (zwei Dritteln ), für das lektere (im halben Betrage] des

für das Mitglied im §. 20 feſtgeſtellten Sterbegeldes .(5)

Dieſes Sterbegeld für Ehefrauen und Kinder wird auch dann gewährt, wenn das verſtorbene

Familienmitglied zwar gegen Krankheit verſichert war , auf Grund dieſer Verſicherung aber ein Anſpruch

auf Sterbegeld nicht beſteht.(Ⓡ)

Anträge der Kaſſenmitglieder auf Gewährung der Leiſtungen an ihre Familienangehörigen be

gründen keine Unterſtüßungsanſprüche hinſichtlich ſolcher Erkrankungen , welche bereits zur Zeit der An

bringung des Antrages beim Kaſſenvorſtande eingetreten waren (welche vor dem Ablauf von ſechs Wochen

ſeit der Anbringung des Antrages beim Kaſſenvorſtande eintreten ), ſowie hinſichtlich ſolcher Entbindungen,

welche vor Ablauf von Tſechs Monaten nach dieſem Zeitpunkte erfolgen .(7) Der Kaſſenvorſtand iſt befugt,

beſondere Vorſchriften über die Stellung des Antrags zu erlaſſen ; ſofern ſolchen Vorſchriften nicht ent

ſprochen wird, gilt der Antrag als nicht geſtellt.

Der durch den Antrag der Kaſſenmitglieder begründete Anſpruch auf Gewährung der Unterſtüßungen

an Familienangehörige hört auf, wenn die Staſſenmitglieder dem Vorſtande die Zurücknahme des Antrages

anzeigen , mit dem Zeitpunkte dieſer Anzeige, oder wenn ſie die im S . 37 vorgeſehenen beſonderen Zuſak

beiträge an zwei auf einanderfolgenden Terminen nicht zahlen , mit dem zweiten Zahlungstermine.]]

G . Beginn und Ende der Unterſtüßungsanſprüche.

§. 22.(1)
Das Recht aufdie Unterſtüßung beginnt für diejenigen , welche der Kaſſe auf Grund des g . 2 ange

hören , mit dem Tage des Beginns der Mitgliedſchaft. ( In Interſtüßungsfälle
n

, welche innerhalb der erſten

(2) Vergleiche §. 20 Abſaß 3 des Gefeßes.

Zu 9. 21.
(1) Db dieſe Unterſtübungen oder ob die eine oder die andere derſelben von vornherein gewährt werden ſollen ,

bleibt der Erwägung im einzelnen Falle überlaſſen (vergleiche $. 21 Abſaß 1 Ziffer 5 und 7 des Geſebes ). Am unbedenk

lichſten iſt für Kaſſen , welche Staſſenärzte annehmen und mit dieſen Honorarverträge abſchließen , die Gewährung der

Unterſtüßung unter lit. i des Paragraphen .

(2) Mit dieſer Antragſtellung übernimmt das Staſſenmitglied die Verpflichtung zur Zahlung der im §. 37 vor

geſehenen beſonderen Zuſaßbeiträge.

(3) Es empfiehlt ſich, diejenigen Familienangehörigen , auf welche die Vorſchrift des §. 21 Anwendung finden

foll, im Staſjenſtatut ausdrücklich zu bezeichnen , z. B . Ehegatten , Eltern , Oroßeltern , Kinder, Enkel und Geſchwiſter des

Staſjenmitglieds ſowie ſeines Ehegatten ; ſonſtige Seitenverwandte derſelben bis zum vierten Verwandtſchaftsgrade.

(4 ) Die Dauer der Wöchnerinnen - Unterſtügung nicht ſelbſt verſicherter Ehefrauen darf höchſtens ſechs Wochen

betragen . Innerhalb dieſer Grenze fann das Kaſſenſtatut die Unterſtüßungsdauer beliebig bemeſſen .

(5 ) Die gemäß lit. c gewährten Sterbegelder können auch niedriger bemeſſen werden .

(6) Dies iſt der Fall bei Zugehörigkeit zur Gemeinde- frankenverſicherung.

(7) Die Feſtſeßung einer Karenzzeit oder ſonſtiger beſonderer Vorausſeßungen für die Gewährung der Familien
Unterſtüßung iſt freigeſtellt; hinſichtlich der Unterſtüßung bei Entbindungen fann eine längere Karenizzeit kaum

entbehrt werden .

Zu S . 22 .

(1) Vergleiche S . 26 des Geſeges.
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[ſechs Wochen ] der Mitgliedſchaft eintreten , wird jedoch die Krankenunterſtüßung bis zur Dauer von

13 Wochen nach näherer Beſtimmung des §. 6 Abſatz 2 des Geſeßes, die Wöchnerinnen-Unterſtüßung für

die in § . 20 Abſaß 1 Ziffer 2 des Krankenverſicherungsgeſeßes bezeichnete Zeit,(2) das Krankengeld im

Betrage der Hälfte des der Bemeſſung zu Grunde liegenden durchſchnittliden Tagelohns (wirklichen Ärbeits

verdienſtes ), das Sterbegeld im zwanzigfachen Betrage dieſes Lohnſaßes gewährt. Nur die im S. 30

Abſaß 2 Ziffer 3 [und 4 ] bezeichneten Perſonen , welche vorübergehend aus der Raſſe ausgeſchieden ſind,

erhalten beim Wiedereintritt in die lektere ſchon vom Tage des Wiedereintritts ab die vollen ſtatuten

mäßigen Unterſtüßungen ohne die vorſtehenden Beſchränkungen .](3)

Diejenigen , welche auf Grund des § . 5 freiwillige Mitglieder der Kaſſe werden, (4) haben [für

eine bereits zur Zeit ihrer Anmeldung eingetretene Krankheit keinen Anſpruch auf Unterſtüßung,165 ) [keinen

Unterſtüßungsanſpruch, wenn der Unterſtüßungsfall eintritt, bevor [ſechs ] Wochen ſeit ihrer Anmeldung

verſtrichen ſind).

[Hinſichtlich des Beginns der Unterſtüßungsanſprüche für Familienangehörige bewendet es bei den

Beſtimmungen des §. 21.]

$ . 23.

Mitgliedern , welche in Folge eintretender Erwerbsloſigkeit (1) aus der Raſſe ausſcheiden und ſich

im Gebiete des Deutſchen Reichs aufhalten , (2) verbleibt für ihre Perſon der Anſpruch auf Kranken

unterſtüßung, Wöchnerinnen -Unterſtüßung und Sterbegeld in ſolchen Unterſtüßungsfällen , welche während

der Erwerbsloſigkeit und innerhalb eines Zeitraums von drei Wochen nach dem Ausſcheiden aus der Kaſſe

eintreten , wenn dieſe Perſonen vor ihrem Ausſcheiden mindeſtens drei Wochen ununterbrochen einer auf

Grund des Krankenverſicherungsgeſekes errichteten Krankenkaſſe angehört haben .

[In Fällen dieſer Art wird die Krankenunterſtüßung bis zur Dauer von 13 Wochen nach näherer

Beſtimmung des g. 6 Abſaß 2 des Geſeßes, die Wöchnerinnen -Unterſtüßung für die in $. 20 Abſaß 1

Ziffer 2 des Krankenverſicherungsgeſebes bezeichnete Zeit, das Krankengeld im Betrage der Hälfte des

der Bemeſſung zu Grunde liegenden durchſchnittlichen Tagelohns (wirklichen Arbeitsverdienſtes ), das

Sterbegeld im zwanzigfachen Betrage dieſes Lohnſaßes gewährt.] (3)

H . Leiſtung der Uuterſtüßuugen .

S. 24 . (1)

Die im S . 14 vorgeſehene Kur und Verpflegung erfolgt in dem ſtädtiſchen Krankenhauſe] [von

der Kaſſe beſtimmten Krankenhauſel. Soweit die Erkrankten nicht in das Krankenhaus aufgenommen

ſind, wird denſelben die ärztliche Behandlung durch den Kaſſenarzt (2) [einen der Kaſſenärzte ) und die

Lieferung der Arznei (3) durch die mit der Kaſſe in Geſchäftsverbindung ſtehende[n ] Apotheke[n ] gewährt.

(2) Vergleiche S. 20 Abſaß 1 Ziffer 2 des Geſekes in Verbindung mit §. 137 Abſaß 5 der Gewerbeordnung.

( 3) Fällt fort, wenn und joweit die Kaſſe nur die Mindeſtleiſtungen gewährt ; nur Mehrleiſtungen dürfen bei

Verſicherungspflichtigen von einer Karenzzeit abhängig gemacht werden . Db die Beſchränkung überhaupt und ob ſie für

ſechs Wochen oder eine fürzere oder längere Zeit (bis zu ſechs Monaten ) eintreten ſoll, iſt freigeſtellt; ebenſo kann die

Rarenzzeit für die einzelnen Mehrleiſtungen verſchieden bemeſſen werden . Werden Beſchränkungen vorgeſehen , 10 gelten ſie

für die in leßten Sag erwähnten Ausnahmefälle fraft Geſebes nicht (vergleiche S . 26 Abjag 2 des Geſeßes ).

(4) Vergleiche S . 19 Abſaß 3 des Bejeßes .

(5) Soll für Mitglieder der fraglichen Art auf Grund des §. 26a Abjab 2 Ziffer 4 des Geſeßes eine Karenzzeit

eingeführt werden, ſo ſind ſtatt der Worte in der erſten Klammer die in der zweiten zu wählen .

Zu 8. 23 .

(1) Vergleiche §. 28 des Geſeßes. Erwerbsloje dieſer Art zahlen keine Beiträge und haben keine Stimmrechte.

(2 ) Das Statut fann hiervon nach Lage der örtlichen Verhältniſſe Ausnahmen zulaſſen .

(3 ) Fällt aus, wenn und ſoweit die Kaſſe nur die Mindeſtleiſtungen gewährt.

Zu $ . 24 .

(1) Vergleiche §. 26a Abſaß 2 Ziffer 2 b des Geſeßes und $. 56 Abſaß 1 Ziffer 8 des Statuts .

( 2) Enthält das Statut keine Beſtimmungen über die Beſtellung von Kaſſenärzten , ſo muß die Ataſſe für die ärzt

liche Hülſsleiſtung jedes Arztes nach angemeſſenen Säßen (eventuell nach landesrechtlich feſtgeſtellten Tagen ) Zahlung

leiſten . Hierdurd , fönnen der Naſſe unter Umſtänden ſehr erhebliche Koſten erwachſen . Dhne ausdrüdliche Beſtimmung

int Statut ſteht der Kaſſenverwaltung die Beſtellung beſonderer Raſjenärzte mit der Maßgabe, daß Hülfsleiſtungen anderer

Aerzte, von dringenden Fällen abgeſehen , nicht bezahlt zu werden brauchen , nach den Beſtimmungen der Novelle zum

Krankenverſicherungsgeſeß nicht mehr zu .

(3) Die Berabfolgung der Arzneien wird in der Negel am zweckmäßigſten jo geordnet, daß die vom faſſenarzte

zu verſchreibenden Rezepte mit der Angabe, daß ſie für ein Raſenmitglied beſtimmt ſeien ( etwa durch Stempel), auf die

(eine oder mehrere) Apotheken , mit welchen die Kaſſe Lieferungsverträge abgeſchloſſen hat, ausgeſtellt und von Zeit zu

Žeit auf Rechnung bezahlt werden .
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Die Bezahlung der durch Inanſpruchnahme anderer Aerzte, Apotheken und Krankenhäuſer entſtandenen

Koſten kann , von dringenden Fällen abgeſehen , abgelehnt werden .

[Die Auswahl unter den Kaſſenärzten ſteht den Mitgliedern frei ; während derſelben Krankheit

darf jedoch ohne Zuſtimmung des behandelnden Arztes ein Wechſel nicht vorgenommen werden .)

Die im S . 13 Ziffer 2 bezeichneten Heilmittel werden den Mitgliedern auf Anordnung des

Kaſſenarztes nach näherer vom Vorſtande zu treffender Regelung verabfolgt.

S . 25. (1)

Die Raſſenmitglieder ſind verpflichtet, die durch Beſchluß der Generalverſammlung erlaſſenen

Vorſchriften über die Krankenmeldung, das Verhalten der Kranken und die Krankenaufſicht, ſowie die

Anordnungen des behandelnden Arztes zu befolgen . Zuwiderhandlungen gegen dieſe Verpflichtung ziehen

Ordnungsſtrafe bis zu 20 Mark nach ſich .

S . 26 .(1)

Die Auszahlung des Krankengeldes erfolgt an jedem Sonnabend für die abgelaufene Woche](2)

gegen Einlieferung eines (vom Kaſſenarzte) (von einem approbirten Arzte) auszuſtellenden Krankenſcheins,

in welchem die Zahl der Wochentage, während welcher der Erkrankte erwerbsunfähig war, angegeben

ſein muß .(3) Fällt der Sonnabend) nicht auf einen Werktag, ſo erfolgt die Zahlung am nächſtvorher

gehenden Werktage.

In dem erſtmalig einzureichenden Krankenſcheine iſt außerdem der Tag des Beginns der Krank

heit, in dem leßten der Tag des Wiedereintritts der Erwerbsfähigkeit anzugeben .

Für erkrankte Mitglieder, welche in ein Krankenhaus aufgenommen ſind, erfolgt die Ausſtellung

der Krankenſcheine durch den Krankenhausarzt.

Für Mitglieder, welche der Kaſſe auf Grund des §. 9 angehören (+) und ſich nicht ſim Gemeinde

bezirke N . ] fim Bezirke des Kaſſenverbandes ) aufhalten , müſſen die Kranlınſcheine von einem approbirten

Arzte ausgeſtellt und von der Gemeindebehörde des Aufenthaltsorts beglaubigt ſein . Dem erſtmaligen

Krankenſcheine iſt eine Beſcheinigung dieſer Gemeindebehörde darüber beizufügen, daß der Erkrankte nicht

vermöge ſeiner derzeitigen Beſchäftigung geſeblich einer anderen Krankenkaſſe oder der Gemeinde-Kranken

verſicherung angehört, und ob er ctwa thatſächlich einer anderen Krankenkaſſe oder der Gemeinde-Kranken

verſicherung beigetreten iſt. (5)

Die Auszahlung erfolgt an das Kaſſenmitglied. Die Auszahlung des gemäß $. 14 an Ange

hörige im Krankenhaus verpflegter Perſonen zu gewährenden Geldbetrages fann nach näherer Beſtimmung

des Kaſſenvorſtandes direkt an dieſe Angehörigen erfolgen .

Zu $ . 25 .

(1) Bergleiche §. 26 a Abſaß 2 Ziffer 2 a des Geſeßes und §. 56 Abſaß 1 Ziffer 11 und Abſaß 2 des Statuts .

Zu $ . 26 .

(1) Wenn es nach den örtlichen Verhältniſſen des Bezirks der Staſſe nicht thunlich erſcheint, die Bezahlung des

Krankengeldes ſtets von der Beibringung eines vom Kaſſenarzt ausgeſtellten Krankenſcheines abhängig zu machen , wenn
cs fich namentlich wegen der Höhe der Koſten der Beiziehung eines nicht am Drtc wohnenden Arztes empfiehlt, nicht bei

allen Erkrankungen ohne Ausnahme die ärztliche Behandlung zur Bedingung der Bezahlung des Arankengeldes zu machen ,

jo kann der erforderliche Schuß der Kaſſe gegen Uebervortheilungen durch Simulation 2c. dadurch beſchafft werden , daß

die ſofortige Anzeige der Erkrankungen und der Wiedergeneſung an den Vorſtand oder den örtlichen Krankenkontrolör

im Statut angeordnet und für die jedesmalige genaue Üebung der Krankenkontrole durch die zu beſtellenden Kontrolöre

geſorgt wird (vergleiche S . 56 Abſaß 1 Ziffer 11 des Statuts ).

Auch iſt namentlich bei derartigen örtlichen Verhältniſſen zu erwägen , ob es ſich nicht empfiehlt, die Auszahlung

des Krankengeldes nur auf jedesmalige, nach vorausgegangener Prüfung des Anſpruchs erfolgte Anweiſung ſeitens des
Vorſtandes erfolgen zu laſſen .

(2) Die Zahlung muß nach §. 6 leßter Abjaß des Geſeßes nach Ablauf jeder Woche erfolgen . An welchem

Wochentage fie erfolgen ſoll, iſt nach den Umſtänden zu ermeſſen .

(3) Db die Auszahlung des Krankengeldes auf dieſe oder eine andere Art zu regeln iſt, muß unter Berückſichtigung

der örtlichen Verhältniſſe, des Umfangs der Raſſe 2c. erwogen werden .
(4) Vergleiche S. 27 Abſaß 4 des Geſekes.

(5) Iſt der Erkrankte fraft Gefeßes Mitglied einer anderen Krankenkaſſe geworden , ſo hört ſein Recht, Mitglied

der bisherigen Kaſſe zu bleiben , auf; iſt er freiwillig Mitglied einer anderen Kaſſe geworden , ſo finden die Beſtimmungen

über Doppelverſicherung Anwendung.
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S. 27.

[Hat der Kaſſenarzt Grund zu der Annahme, daß einer der im §. 17 bezeichneten Fälle vorliegt,

ſo iſt dies in dem Krankenſchein zu vermerken . (1)]

Iſt die Erkrankung durch einen Unfall herbeigeführt worden , welcher möglicherweiſe nach den

Unfallverſicherungsgeſeßen zu entſchädigen ſein wird, ſo hat der Kaſſenarzt hierüber in dem Krankenſchein

einen Vermerk zu machen .(2)

S . 28.

Die Unterſtüßung für Wöchnerinnen wird erſtmalig an dem auf die Entbindung folgenden

(Sonnabend] gegen Einlieferung einer Beſcheinigung des Standesamts über die Eintragung des Geburts

falles, und demnächſt an jedem folgenden Sonnabend] für die abgelaufene Woche gezahlt.

Fällt der (Sonnabend) nicht auf einen Werktag, ſo erfolgt die Zahlung am nächſtvorhergehenden

Werktage.

S. 29 .(1)

Vom Sterbegeld wird gegen Einlieferung der ſtandesamtlichen Sterbeurkunde der zur Deckung

der Begräbnißkoſten aufgewendete Betrag Demjenigen ausgezahlt, welcher das Begräbniß beſorgt. Ein

etwaiger Ueberſchuß iſt dem Hinterbliebenen Ehegatten , in Ermangelung eines ſolchen den nächſten Erben

auszuzahlen . Sind ſolche Perſonen nicht vorhanden , ſo verbleibt der Ueberſchuß der Kaſſe.

JV. Beiträge.

A . Eintrittsgeld.

$ . 30.

Diejenigen , welche Mitglieder der Kaſſe werden , haben ein Eintrittsgeld im Betrage [des für

. . . Wochen zu leiſtenden vollen Kaſſenbeitrages ] [von . . . Mark](1) zu zahlen .

. . Befreit vom Eintrittsgelde ſind

1. Diejenigen, welche bei der Begründung der Kaſſe oder innerhalb der erſten . . . Monate

nach derſelben Mitglieder werden ;(2)

2. Diejenigen , welche nachweiſen , daß ſie innerhalb der lebten 13 Wochen vor ihrem Eintritt

in die Kaſſe einer anderen Krankenkaſſe angehört oder Beiträge zur Gemeinde-Kranken

verſicherung geleiſtet haben ;(3)

Diejenigen , welche behufs Erfüllung ihrer Dienſtpflicht im Heere oder in der Marine (gemäß

$. 8 Ziffer 3 aus der Kaſſe ausgeſchieden ſind und nad) Erfüllung der Dienſtpflicht durch

Rückkehr in die Beſchäftigung die Mitgliedſchaft auf Grund des §. 2 wiedererlangen ;] [aus

der ihre Verſicherung begründenden Beſchäftigung und dadurch aus der Verſicherung

ausgeſchieden ſind und nach Erfüllung der Dienſtpflicht binnen . . . Wochen durch Rück

kehr in eine verſicherungspflichtige Beſchäftigung Mitglieder der Kaſſe werden ;]

[4 . Diejenigen , welche gemäß §. 8 Ziffer 3 um deswillen aus der Kaſſe ausgeſchieden ſind,

weil die Natur des [Gewerbszweiges], in welchem ſie beſchäftigt waren, eine periodiſch

wiederkehrende, zeitweilige Einſtellung des Betriebes mit ſich bringt, wenn ſie nach Wieder

beginn der Betriebsperiode durch Rückfehr in die Beſchäftigung die Mitgliedſchaft auf Grund

des § . 2 wiedererlangen .](4)

Zu $. 27.

(1) Es erſcheint rathſam , falls $. 17 Aufnahme findet, für die Feſtſtellung der daſelbſt bezeichneten Thatſache

Vorforge zu treffen , da der Vorſtand in ſolchem Falle über die Auszahlung zu entſcheiden hat.

(2) Vergleiche §. 76 b des Geſcßes.

· Zu $ . 29.

(1) Vergleiche . 20 Abſaß 4 des Geſebes .

Zu $ . 30 .

( 1) Das Eintrittsgeld darf die Höhe des jedyswöchentlichen vollen Kaſſenbeitrages nicht überſteigen (vergleiche

$ . 26 Avaß 3 des Gejeßes). Bis zu dieſer Grenze fann es beliebig, auch für die verſchiedenen Mitgliederklaſſen ver

ſchieden feſtgeſtellt werden .

( 2) Dieſe Befreiung empfiehlt ſich namentlich da, wo auf den Zutritt freiwilliger Mitglieder gerechnet wird .

(3 ) Die Befreiungen unter Ziffer 2 , 3 und 4 ſind gejeßlich (vergleiche S. 26 Abſat 1 Saß 2 und Abſat 2

des Geſeßes).
(4 ) Unter Ziffer 4 ſind diejenigen der im §. 1 des Statuts namhaft gemachten Gewerbszweige, deren Natur die

periodiſch wiederkehrende zeitweilige Betriebseinſtellung mit ſich bringt, zu bezeichnen . Wenn eine ſolche Betriebseinſtellung

bei keinem jener Gewerbszweige vorkommt, wird die Ziffer fortfallen .



- 531 -

B . Ordentliche Kaſſenbeiträge.

S . 31.(1)

Die wöchentlichen Kaſſenbeiträge betragen :(2)

[1. für (erwachſene) männliche Kaſſenmitglieder über 16 Jahre, ausſchließlich
der Lehrlinge . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 . für (erwachſene) weibliche Kaſjenmitglieder über 16 Jahre .

3. für männliche Kaſſenmitglieder unter 16 [zwiſchen 14 und 16 ] Jahren und
für Lehrlinge . .

[4. für weibliche Kaſſenmitglieder unter 16 [zwiſchen 14 und 16 ] Jahren . .
15 . für männliche Kaſſenmitglieder unter 14 Jahren . . . . . . . . .

16 . für weibliche Kaſſenmitglieder unter 14 Jahren . . . . . . . . .

foder

[ 1. für Mitglieder der erſten Klaſſe . . . . . . . . . . . . . .

2 . für Mitglieder der zweiten Klaſſe . . . . . . . . . . . . .

3 . für Mitglieder der dritten Klaſſe . . . . . . . . . . . . . .

(oder)

Prozent des nach S . 13 Ziffer 3 ermittelten wirklichen Arbeitsverdienſtes des Kaſſenmitgliedes ,

ſoweit derſelbe 4 Mark für den Arbeitstag nicht überſteigt.](3)
foder

Pfennige von jeder vollen oder angefangenen halben Mark des nach §. 13 Ziffer 3 er

mittelten wirklichen Arbeitsverdienſtes des Kaſſenmitgliedes , ſoweit derſelbe 4 Mark für den Arbeitstag

nicht überſteigt.

[Die Beiträge ſind für jede Woche, innerhalb welcher der Verſicherte der Kaſſe angehört hat,

ihrem vollen Betrage nach zu entrichten . Dabei gilt als Woche der Zeitraum von Montag bis Sonntag

einſchließlich .] (4)

Zu $. 31.
(1) Es iſt rathjam , zunächſt den vollen Kaſſenbeitrag (Geſammtbeitrag) für das Mitglied feſtzuſtellen und dem =

nächſt die Beſtiminung über die Art der Einzahlung und des von den Arbeitgebern aus eigenen Mitteln zu leiſtenden

Theiles folgen zu laſſen , damit die Höhe des Beitrags derjenigen Mitglieder, für welche Zujdüſje von den Arbeitgebern

nicht zu leiſtert ſind, außer Zweifel geſtellt wird .

(2) Die Beiträge müſſen nach gleichen Grundſäßen wie das Krankengeld , alſo in Prozenten des der Bemeſſung

des Kranfengeldes zu Grunde liegenden Lohnbetrages (des durchſchnittlichen Tagelohns oder des wirklichen Arbeits

verdienſtes ) bemeſjen werden . Ihre Höhe fann im Statut durch Angabe des Prozentſages ausgedrückt werden ; doch iſt

insbeſondere bei Zugrundelegung des durchſchnittlichen Tagelohns die im Tert vorgeſehene Art der Feſtſtellung nach feſten

Beträgen vorzuziehen , weil es den Mitgliedern erwünſcht ſein wird, wenn ſie die Höhe ihres Beitrags in beſtimmten

Ziffern , für die Arbeitswoche berechnet, aus dem Statut erſehen können .

(3) Drei Prozent des der Bemeſſung des Krankengeldes zu Grunde liegenden durchſchnittlichen Tagelohns oder

wirklichen Arbeitsverdienſtes ſind der nach §. 31 Abſaß 1 des Geſebes für den Anfang zuläſſige Höchſtbetrag der Geſammt

beiträge, ſofern nicht etwa zur Dedung der im S. 20 des Geſebes bezeichneten Mindeſtleiſtungen ein höherer Betrag er

forderlich iſt. Ob es erforderlich und rathſam iſt, ſofort bis zu dem Höchſtbetrage von 3 Prozent zu gehen , iſt nach den

Erfahrungen bereits längere Zeit beſtehender Krankenkaſſen zu beurtheilen . Für Kaſſen , welche ſich zunächſt auf die

Mindeſtleiſtungen beſdränken und für Arbeiterklaſien mit nicht ungewöhnlicher Krankheitsgefahr beſtimmt ſind, läßt fich

mit einiger Sicherheit annehmen , daß der Höchſtbetrag der Beiträge nicht erforderlich iſt . Unter allen Umſtänden iſt es

rathſam , die Beiträge womöglich ſo feſtzuſtellen , daß jie auch für den einzelnen Arbeitstag durch drei theilbar ſind, um

die Abrechnung zwiſchen Arbeitgebern und Arbeitern zu erleichtern .

Im weiteren Verlauf dürfen die Gejanımtbeiträge bis auf 41/2 Prozent des zu Grunde zu legenden Lohn

betrages geſteigert werden ; hierzu iſt jedoch , ſofern Mehrleiſtungen gewährt werden (§. 21 des Gejeßes), die beſondere
Zuſtimmung jowohl der Vertretung der Arbeitgeber wie der Vertretung der Verſicherten erforderlich (s . 31 Abjab 2 des

Celebes). Sofern nur die Mindeſtleiſtungen gewährt werden , bedarf es zu einer Erhöhung der Beiträge bis auf

44/ Prozent der bejonderen Zuſtimmung beider Gruppen der Betheiligten nicht; eine ſolche Zuſtimmung bleibt dagegen

für ſolche Kaſjen dann crforderlich , wenn die Beiträge zur Dedung der Mindeſtleiſtungen noch über 41/2 Prozent hinaus

erhöht werden müſien . Iſt hierzu die Zuſtimmung eirier Gruppe nicht zu erreichen , ſo muß die Kaſſe geſchloſjen werden

( S . 47 Abſatz 1 Ziffer 2 des Geſebes).

Der als Beitrag zu erhebende Prozentſaß iſt im allgemeinen für ſämmtliche Saſſenmitglieder in gleicher Höhe

feſtzuſtellen . Jedoch kann nach S . 22 Abſag 3 des Gejebes jür Kaſſen mit verſchiedenen Gewerbszweigen oder Betriebs

arten die Höhe der Beiträge für die einzelnen Gewerbszweige und Betriebsarten verſchieden bemeſſen werden, wenn und

ſoweit die Verſchiedenheit dieſer Gewerbszweige und Betriebsarten eine crhebliche Verſchiedenheit der Erkrankungsgefahr

bedingt. Feſtießungen dieſer Art bedürfen der beſonderen Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde. Es iſt zwec

mäßig, dieſe Genehmigung vor der Einreichung des Statuts behufs deſſen Genehmigung einzuholen .

(4) Vergleiche S . 52 Abjap 3 des Geſekes.
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C . Einzahlung.

§. 32 . ( A ) (1)

Die Beiträge [ſind an jedem Montage für die beginnende Woche einzuzahlen )(2) (werden an jedem

Montage für die beginnende Woche vom Kaſſenboten auf Grund einer vom Kaſſenführer aufgeſtellten

Hebeliſte abgeholt].(3)

Für Diejenigen , welche im Laufe einer Woche Mitglieder der Kaſſe werden , iſt der auf dieſe

Woche entfallende, tageweiſe zu berechnende Beitrag [iſt für dieſe Woche der volle Wochenbeitrag] (4) an

dem nächſtfolgenden Zahlungstermine zu entrichten .

Das Eintrittsgeld. iſt mit dem erſten fälligen Beitrage einzuzahlen .(5)

oder

$ . 32. (B )

[Die Beiträge ſind alle . . . Wochen je für die abgelaufene Beitragsperiode (postnumerando)

zu entrichten . Sie ſind je am lekten (Sonnabend] der Beitragsperiode fällig und werden demnächſt durch

den Kaſſenboten auf Grund der aufgeſtellten Hebeliſte abgeholt.

Scheidet das Mitglied vor Ablauf der Beitragsperiode aus der Beſchäftigung aus, ſo kann der

Beitrag für daſſelbe von Amtswegen oder auf Antrag des Arbeitgebers ſchon vor Ablauf der Beitrags

periode eingezogen werden .

Das Eintrittsgeld iſt mit dem erſten fälligen Beitrage einzuzahlen .]

S. 33.(1)

Für diejenigen Raſſenmitglieder, welche der Kaſſe auf Grund der Verſicherungspflicht angehören

( S. 2), haben deren Arbeitgeber zu den im §. 32 bezeichneten Fälligkeitsterminen die Beiträge und Ein

trittsgelder einzuzahlen , und zwar

ein Drittel der Beiträge aus eigenen Mitteln ,

zwei Drittel der Beiträge und die vollen Eintrittsgelder für Rechnung der von ihnen bez

ſchäftigten Kaſſenmitglieder.

Sie haben die Beiträge für jedes von ihnen beſchäftigte verſicherungspflichtige Mitglied ſolange

zu zahlen , bis die vorſchriftsmäßige Abmeldung erfolgt iſt.

[Scheidet ein rechtzeitig abgemeldetes Mitglied aus der bisherigen Beſchäftigung innerhalb ſeiner

Woche](2) aus, für welche der Beitrag bereits gezahlt iſt, ſo iſt der' leßtere für die Tage nach dem Aus

tritt (ſo iſt der leßtere, falls die Mitgliedſchaft länger als eine Woche gedauert hat, für die übrigen vollen

Wochen der Beitragsperiode] (3) zurückzuzahlen . (4)

Vorſtehende Beſtimmungen gelten auch für verſicherungspflichtige Raſſenmitglieder, welche der

Kaſſe freiwillig beitreten , obwohl ſie wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer die Mindeſtleiſtungen gewährenden

Hülfskaſſe ohne Beitrittszwang (S. 75 des Geſekes ) von dem Beitritt zur Orts -Krankenkaſſe befreit ſind

(S. 5 Ziffer 4 ).

$. 34.(1)

Die im $. 33 bezeichneten Raſjenmitglieder ſind verpflichtet, die Eintrittsgelder und Beiträge,

legtere nach Abzug des auf den Arbeitgeber entfallenden Drittels , bei den Lohnzahlungen ſich einbehalten

Zu $. 32.

(1) Die erſte Faſſung iſt zu wählen , wenn die Beiträge im voraus, die zweite, wenn ſie postnumerando entrichtet

werden ſollen ( . 52 Abjaß 1 des Geſebes ).

(2) Dic Zahlungsperioden ſind den üblichen Lohnzahlungsperioden anzupaſſen oder, falls dies zur Erleichterung

der Einfaſſirung rathſam erſcheint, noch länger zu bemeſſen .

(3) Eine ſolche Beſtimmung frägt dazu bei, die Zahl der Rückſtände zu vermindern .

(4) Die eingeflammerten Worte ſind zu wählen , wenn S. 31 Abjap 2 eingeſtellt wird .

(5 ) Vorſchrift des Geſeßes , § 52 Abſaß 1 Saß 3 .

Zu $. 33.

(1) Vergleiche §. 51 Abſaz 1 und §. 52 des Geſebes .

( 2) Hier iſt die Beitragsperiode einzurücken .

(3) Vergleiche S . 52 Abſag 3 des Geſekes.

(4) Dieſer Ábſatz iſt nur dann aufzunehmen , wenn die Beiträge im voraus entrichtet werden (§. 32 A ).

Zu g. 34.

(1) Vergleiche S . 53 des Gejeßes .
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zu laſſen . Die Arbeitgeber dürfen nur auf dieſem Wege den auf die Kaſſenmitglieder entfallenden Betrag

wieder einziehen . Die Abzüge für Beiträge ſind auf die Lohnzahlungsperioden , auf welche ſie entfallen ,

gleichmäßig zu vertheilen . Dieſe Theilbeträge dürfen , ohne daß dadurch Mehrbelaſtungen der Kaſſen

mitglieder herbeigeführt werden, auf volle zehn Pfennig abgerundet werden . Sind Abzüge für eine Lohn

zahlungsperiode unterblieben , ſo dürfen ſie nur noch bei der Lohnzahlung für die nächſtfolgende Lohn

zahlungsperiode nachgeholt werden .

Hat der Arbeitgeber Beiträge um deswillen nachzuzahlen , weil die Verpflichtung zur Entrichtung

von Beiträgen zwar vom Arbeitgeber anerkannt, von dem Kaſſenmitgliede oder der Kaſſe aber beſtritten

wurde und erſt durch einen Rechtsſtreit (S . 68) hat feſtgeſtellt werden müſſen , oder weil die im S. 49 a

des Geſeßes vorgeſchriebene Anzeige einer Hülſskaſſe über das Ausſcheiden eines verſicherungspflichtigen

Mitgliedes aus der Raſſe oder das Uebertreten eines ſolchen in eine niedrigere Mitgliederflaſje erſt nach

Ablauf der im Abſak 1 bezeichneten Zeiträume oder gar nicht erſtattet worden iſt, ſo findet die Wieder

einziehung des auf das Kaſſenmitglied entfallenden Theils der Beiträge ohne die vorſtehend aufgeführten

Beſchränkungen ſtatt.

Arbeitgeber, deren Zahlungsunfähigkeit im Zwangsbeitreibungsverfahren feſtgeſtellt worden iſt,

ſind, ſolange für ſie nicht eine Ánordnung der im S . 52 a des Geſekes bezeichneten Art(2) getroffen worden

iſt, verpflichtet, die im Abſaß 1 zugelaſſenen Lohnabzüge zu machen und deren Betrag ſofort, nachdem

der Abzug gemacht worden iſt, an die Kaſſe abzuliefern .

S. 35.

Diejenigen Mitglieder, welche der Raſſe auf Grund des $. 5 Abſaß 1 Ziffer 1, 2 , 3, 5 lund

Abſaß 4 ) oder des S. 9 freiwillig angehören, haben die Eintrittsgelder und die vollen Kaſſenbeiträge

ſelbſt zum Fälligkeitstermin (S. 32 ) an die Kaſſe einzuzahlen oder koſtenlos einzuſenden .

S. 36 .

Im Falle der Erwerbsunfähigkeit werden für die Dauer der Krankenunterſtüßung Beiträge

nicht gezahlt.

D . Zujakbeiträge.

$ . 37.

(Kaſſenmitglieder, welche den Antrag auf Gewährung der im S . 21 Abſaß 1 lit. a und b bezeich

neten Familien -Unterſtüßungen geſtellt haben, ſind zur Entrichtung beſonderer Zuſaßbeiträge verpflichtet.

Dieſelben werden für jedes Familienmitglied, deſſen Unterſtüßung in Krankheitsfällen beanſprucht wird,

ſauf wöchentlich . . . . . Pf. feſtgeſept] [von dem Kaſſenvorſtande allgemein feſtgeſeßt und durch die im

$ . 66 bezeichneten Blätter veröffentlicht.

iDie Kaſſenmitglieder haben dieſe Zuſaßbeiträge ſelbſt zu den im S . 32 angegebenen Fälligkeits

terminen an die Kaſſe einzuzahlen oder koſtenlos einzuſenden .| Die Verpflichtung zur Zahlung dieſer

Zuſaßbeiträge erliſcht, abgeſehen von der Haftung für Rückſtände, mit dem Zeitpunkte, an welchem nad)

$ . 21 Abſaß 4 der Anſpruch auf Gewährung der vorbezeichneten Unterſtüßungen aufhört.] [ Die Zuſaß

beiträge ſind auch während der Dauer von Erkrankungen der Angehörigen und währind des Wochen

betts der Ehefrau fortzuentrichten .]

E . Quittungsbüdher .

S . 38 .

Für jedes Kaſſenmitglied wird ein Quittungsbuch ausgefertigt, welches eine Angabe über die

Höhe der Beiträge (S . 31) und der eintretendenfalls zu gewährenden Unterſtüßungen enthält.

(2) Die auf Grund des §. 52a des Geſeßes von der Aufſichtsbehörde getroffenen beſonderen Anordnungen über

die Einzahlung der Beiträge ſind den Arbeitgebern ſchriftlich mitzutheilen und von leßteren den verſicherungspflichtigen

Kaſſenmitgliedern bekannt zu machen .

Zu g . 35 .

Vergleiche S. 27 Abſaß 1, 2, 4 des Geſeßes .

Zu $. 36 .

Vergleiche S. 54 a des Geſeßes .

Zu $. 37.

Vergleiche $. 22 Ábjaſ 2 und §. 52 b des Geſekes . Die Zuſaßbeiträge ſind für alle, welche Familienunterſtüßung

in Anſpruch nehmen , nach gleichen Grundſägen feſtzuſeßen .

79*
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Daſſelbe wird bei der erſten Beitragszahlung, ſofern dieſelbe durch den Arbeitgeber erfolgt, dieſem ,

andernfalls dem Kaſſenmitgliede eingehändigt.

Jede Zahlung von Beiträgen und Eintrittsgeldern iſt in dem Quittungsbuche durch den Rechnungs

und Kaſſenführerſ (durch den Kaſſenboten ) zu quittiren . Dieſe Quittung iſt für die Kaſſe verbindlich .

Raſſenmitgliedern, für welche die Einzahlung der Beiträge durch den Arbeitgeber erfolgt, iſt das

Quittungsbuch bei jeder Lohnzahlung zur Einſicht vorzulegen (1) und beim Ausſcheiden aus der Beſchäfti

gung einzuhändigen . (2)

Kaſſenmitgliedern , welche die im §. 37 vorgeſehenen Zuſaßbeiträge zu entrichten haben , wird bei

der erſten Zahlung derſelben ein beſonderes Quittungsbuch zum entſprechenden Gebrauch eingehändigt.]

. V . Verwaltung der Kaſſe .

S. 39.

Die Angelegenheiten der Kaſſe werden durch den Vorſtand und die Generalverſammlung verwaltet.

A . Kaſſenvorſtand.

Zuſammenſeßung und Wahl.

$ . 40.(1) (2)

Der Vorſtand beſteht zunächſt aus 6 19 , 12 20.](3) Mitgliedern .

Die Wahl derſelben erfolgt durch die Generalverſammlung (vergleiche S. 51) in der Weiſe, daß

Zu $ . 38.

(1) Solange der Arbeitgeber für die Zahlung der Viirrüg: virgaftet iſt, wird ihm auch die Aufbewahrung des

Quittungsbuches einzuräumen ſein . Die Gewährung der Einſicht iſt nothwendig, um dem Mitgliede die Kontrole der

Lohnabzüge zu ermöglichen .

(2) Zweđmäßig , um dem Ausſcheidenden gegenüber einer Kaſſe, welcher er ſpäter beitritt, auf einfache Weiſe den

nach §. 26 Abſaß 1 des Geſeßes erforderlichen Nachweis zu ermöglichen .

Zu 9 . 40 .

(1) Für die Bildung des Vorſtandes iſt Folgendes zu beachten :

a ) den Arbeitgebern ſteht ein Anſpruch auf Vertretung im Vorſtande zu , welche nach dem Verhältniß der

von ihnen aus eigenen Mitteln zu zahlenden Beiträge zu bemeſſen iſt und nicht mehr als 1/3 der Stimmen

ausmachen darf;

b ) der Vorſtand muß von der Generalverſammlung gewählt ſein und zwar in geheimer Wahl und ſo , daß

Kaſſenmitglieder und Arbeitgeber ihre Vertreter jeder für ſich wählen ;

c ) die Vertreter der Kaſſenmitglieder müſſen aus der Mitte derſelben gewählt werden ; die Arbeitgeber fönnen

auch andere Perſonen (Geſchäftsführer oder Betriebsbeamte der beitragspflichtigen Arbeitgeber) zu ihren

Vertretern wählen ;

d ) die Arbeitgeber können auf die Vertretung im Vorſtande verzichten , dürfen dann aber die Vertretung nur

mit Ablauf einer Wahlperiode wieder in Anſpruch nehmen .

(2) Solange der Kaſje nur Mitglieder angehören , für welche deren Arbeitgeber Beiträge aus eigenen Mitteln

leiſten , iſt den Arbeitgebern 1/ 3 der Stimmen im Vorſtande einzuräumen . Dies wird anfangs ſtets der Fall ſein , da Mit

glieder , welche auf Grund der $ $. 5 und 9 des Statuts der Kaſſe angehören , erſt nach der Errichtung der Kaſſe nach und

nach entſtehen werden . Die Zahl der Vorſtandsmitglieder wird demnach zunächſt auf eine durch drei theilbare feſtzu
feßen und zu 2/3 und " 3 auf Kaſjenmitglieder und Arbeitgeber zu vertheilen ſein . Für den Fall, daß durch Hinzutritt

von Mitgliedern , für welche Beiträge von Arbeitgebern nicht gezahlt werden , die Summe der für Rechnung der Kaſſen

mitglieder gezahlten Beiträge die Summe der von Arbeitgebern aus eigenen Mitteln gezahlten Beiträge um mehr als das

Doppelte überſteigt, muß Vorſorge getroffen werden , daß das Verhältniß der Zahl der im Vorſtande ſißenden Kaſſen

mitglieder entſprechend geändert wird. Dies kann ebenſowohl durch Minderung der Zahl der Arbeitgeber wie durch Ber

mehrung der Zahl der Raſſenmitglieder geſchehen . Aus der geſeblichen Beſtimmung iſt aber nicht zu folgern , daß jede

Veränderung des Verhältniſſes der Beiträge, welche im Laufe einer Wahlperiode eintritt, auch ſofort eine veränderte

Zuſammenſeßung des Vorſtandes zur Folge haben müßte, da dies unausführbar ſein und zu fortwährenden Zweifeln über

die Gültigkeit der Beſchlüſje des Vorſtandes führen würde. Der gejeßlichen Beſtimmung geſchieht vielmehr Genüge, wenn

bei jeder Neuwahl das vorgeſchriebene Verhältniß nach Maßgabe des für das betreffende Rechnungsjahr fehgeſtellten

Verhältniſſes der Beiträge hergeſtellt wird.

Ebenſo iſt aus der geſeßlichen Beſtimmung nicht zu folgern , daß das Verhältniß der Vertretung im Vorſtande
demjenigen der Beiträge ſtets mathematiſch entſprechen müſſe, da auch dies praktiſch unausführbar jein würde. Es genügt

vielmehr, wenn die Vertretung der Kaſjenmitglieder im Vorſtande eine entſprechende Verſtärkung im Vorſtande erhält,

ſobald das Sinken der Arbeitgeberbeiträge ein Maß erreicht hat, welches der Verſtärkung der Vertretung der Kaſſen

mitglieder um ein Mitglied entſpricht.

Dem Vorſtehenden entſprechend, iſt im §. 40 die Zuſammenſeßung des Vorſtandes für die erſtmalige Wahl ge
regelt, und im § . 42 ein möglichſt einfacher Modus für eine etwa nothwendige Berichtigung des Verhältniſſes der beider
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e Stimmen
zahl

erholt werden nicht mitoim
en

, welche auf

in getrennter Wahlverſammlung 4 16 , 8 ] Mitglieder von den in der Generalverſammlung ſtimmberechtigten

Kaſſenmitgliedern aus ihrer Mitte(+) und 2 [ 3 , 4 ] von den der Generalverſammlung angehörenden Arbeit

gebern gewählt werden .

(Mit Ausnahme der erſtmaligen Wahl können Kaſſenmitglieder zu Mitgliedern des Vorſtandes

nur gewählt werden, wenn ſie der Kaſſe bereits ſein Jahr lang) angehören .](5)

Die Wahl iſt geheim (6) und wird durch Stimmzettel in einem Wahlgange (7) in der Weiſe vor

genommen , daß jeder Stimmberechtigte ſoviel Namen auf einen Stimmzettel ſchreibt, wie Mitglieder zu

wählen ſind.

Gewählt ſind Diejenigen , auf welche die meiſten Stimmen gefallen ſind.(8) Stimmen , welche auf

nicht Wählbare fallen oder den Gewählten nicht deutlich bezeichnen , werden nicht mitgezählt.

Unter Denjenigen, welche eine gleiche Stimmenzahl erhalten , entſcheidet das Loos, welches von

dem die Wahl Leitenden gezogen wird.

Die Wahl wird im Auftrage des Vorſtandes für die Kaſſenmitglieder von einem dieſen

angehörenden , für die Arbeitgeber von einem dieſen angehörenden Mitgliede des Vorſtandes (9) unter

Mitwirkung zweier von ihm zu berufender Mitglieder der Wahlverſammlung geleitet. Das erſte Mal

und in Fällen , wo ein Vorſtand nicht vorhanden iſt, tritt an die Stelle des Vorſtandsmitgliedes ein

Beauftragter der Aufſichtsbehörde.

Ueber die Wahl iſt ein Protokoll aufzunehmen , welches von dem Wahlleitenden und den Bei

fißern zu unterzeichnen iſt.

Die Ablehnung der Wahl zum Vorſtandsmitglied iſt aus denſelben Gründen zuläſſig , aus

welchen das Amt eines Vormundes abgelehnt werden kann. Die Wahrnehmung eines auf Grund der

Unfallverſicherung oder der Invaliditäts - und Altersverſicherung übernommenen Ehrenamts ſteht der

Führung einer Vormundſchaft gleich . Maſſenmitgliedern, welche eine Wahl ohne geſeßlichen Grund

ablehnen , kann auf Beſchluß der Generalverſammlung für beſtimmte Zeit, jedoch nicht über die Dauer

der Wahlperiode, das Stimmrecht in der Generalverſammlung entzogen werden .

S. 41.(1)

Die Mitglieder des Vorſtandes werden auf 2 [3 , 4 ] Jahre gewählt, bleiben aber nach Ablauf

dieſer Zeit ſolange im Amt, bis ihre Nachfolger in den Vorſtand eingetreten ſind. Nach Ablauf des

erſten [ . . . . . . ] Jahres ſcheidet die Hälfte ſein Drittel, ein Viertelj(2) der Vorſtandsmitglieder und zwar

ein (zwei] Arbeitgeber und zwei [drei] Kaſſenmitglieder aus. Die Reihenfolge des Ausſcheidens wird

unter den erſtmalig Gewählten durch das Loos, demnächſt durch das Dienſtalter beſtimmt.

Die Ausſcheidenden ſind wieder wählbar. Eine Wiederwahl kann nach mindeſtens zweijähriger

Amtsführung für die nächſte Wahlperiode abgelehnt werden .

Mitglieder des Vorſtandes, welche die Wählbarkeit verlieren , ſcheiden aus .

ſeitigen Vertretung in der Weiſe hergeſtellt, daß die Zahl der Vertreter der Raſienmitglieder erforderlichenfalls entſprechend

vermehrt und bei wieder eintretender Verminderung der für Rechnung der Kaſjenmitglieder eingezahlten Beiträge auf An

forderung der Arbeitgeber wieder entſprechend vermindert werden muß .

(3 ) Die Zahl iſt nach dem Umfang der Kaſſe höher oder niedriger, aber ſo zu bemeſſen , daß ſie durch drei

theilb
ar
ile Dirbei

tgeber
eine

(4 ) Bei Kajien , welche für verichiedene Gewerbszweige errichtet werden, kann , wenn darauf Werth gelegt wird ,

auch beſtimmt werden , daß je ein Mitglied oder mehrere aus der Zahl der den einzelnen Gewerbszweigen angehörenden

Kaſſenmitglieder gewählt werden müſien .

(5 ) Cb eine ſolche Beſtimmung zweckmäßig und durchführbar erſcheint, iſt nach den örtlichen Verhältniſſen zu be

urtheilen .

(6 ) Da die Wahl geheim ſein ſoll (S . 38 Abjaß 3 des Geſekes ), iſt die Vornahme durch Afklamation unzuläſſig .

(7) Es kann auch für jedes zu wählende Mitglied ein beſonderer Wahlgang angeordnet werden . Dies muß ge

ſchehen , wenn die unter 4 erwähnte Beſtimmung getroffen wird.

(8 ) Aljo Wahl mit relativer Mehrheit ; fol die Wahl auf abſoluter Mehrheit beruhen , jo ſind Beſtimmungen über

engere Wahl für den Fall zu treffen , daß im erſten Wahlgange abſolute Stimmenmehrheit nicht erreicht wird.

(9 ) Es erſcheint nicht angemeſſen , die Wahlverſammlung der Arbeitgeber durch den Vorſißenden des Vorſtandes

leiten zu laſſen , wenn derſclbe nicht Arbeitgeber iſt .

Zu $ . 41.

(1) Die Erneuerung des Vorſtandes durch allmähliches Ausſcheiden der Mitglieder und entſprechende theilweiſe

Neuwahl iſt im Intereſſe einheitlicher Fortführung der Verwaltung einer periodiſchen gänzlichen Neuwahl vorzuziehen .

(2 ) Die Perioden für das Ausſcheiden und die Zahl der jedesmal Ausſcheidenden müſſen mit Rückſicht auf die

Theilbarkeit der Zahl der Vorſtandsmitglieder feſtgeſtellt werden .
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Scheidet ein Vorſtandsmitglied vor Ablauf ſeiner Dienſtzeit aus, ſo findet in der nächſten

Generalverſammlung eine Ergänzungswahl ſtatt.(3) . Der in derſelben Gewählte bleibt nur ſolange im

Amt, wie die Dienſtzeit des ausgeſchiedenen Mitgliedes gedauert haben würde.

§. 42.

Vor jeder Neuwahl hat der Kaſſenvorſtand das Verhältniß der von den Arbeitgebern aus

eigenen Mitteln geleiſteten Beiträge zu der Geſammtſumme der Beiträge feſtzuſtellen .

Auf Grund dieſer FeſtſteŰung iſt die Zahl der aus der Mitte der Kaſſenmitglieder zu wählenden

Vorſtandsmitglieder zu erhöhen um ſein Mitglied , wenn die Summe der Beiträge der Arbeitgeber nicht

über zwei Siebentel, um ſzw ei] Mitglieder, wenn dieſelbe nicht über zwei Achtel, um drei] Mitglieder,

wenn dieſelbe nicht über zwei Neuntei der Geſammtſumme der Beiträge beträgt.

Eine entſprechende Herabſeßung der ſo feſtgeſtellten Zahl der dem Vorſtande angehörenden

Kaſſenmitglieder muß auf Verlangen der Arbeitgeber erfolgen , wenn die vor einer ſpäteren Neuwahl

vorgenommene Feſtſtellung ergiebt, daß die Summe ihrer Beiträge die der leßten Feſtſtellung zu Grunde

gelegte Verhältnißzahl wieder überſteigt.

Streitigkeiten , welche hierüber zwiſchen den dem Vorſtande angehörenden Arbeitgebern und

Arbeitnehmern entſtehen , entſcheidet die Aufſichtsbehörde.

Geſchäftsordnung des Vorſtandes .

S . 43.(1)

Vorbehaltlich der Beſtimmung des S . 57 über die dem Kaſſen - und Rechnungsführer zu

gewährende Vergütung führen die Mitglieder des Vorſtandes ihr Amt als Ehrenamt unentgeltlich

[, erhalten jedoch für den durch Wahrnehmung der Vorſtandsgeſchäfte ihnen erwachſenden Zeitverluſt und
entgehenden Arbeitsverdienſt eine Entſchädigung von monatlich . . . . . . Mark).(2) Nothwendige, durch die

Amtsführung erwachſende baare Auslagen ſind den Vorſtandsmitgliedern aus der Kaſſe zu erſeßen .

. 44.

Der Vorſtand wählt aus ſeiner Mitte auf die Dauer von . . . . . . Jahren einen Vorſitzenden ,

einen Stellvertreter deſſelben (und einen Schriftführer). [Von den Vorſißenden muß einer ein Arbeit

geber, einer ein Arbeiter ſein .]

Der ſtellvertretende Vorſißende vertritt den Vorſigenden bei Behinderung oder im Auftrage deſſelben .

S . 45.

Der Vorſtand iſt beſchlußfähig , wenn [mehr als ) die Hälfte ſeiner Mitglieder anweſend (ſind) iſt .

Das Stimmrecht kann nicht durch Vertreter ausgeübt werden . Der Vorſtanð faßt ſeine Beſchlüſſe mit

Stimmenmehrheit der in der Sißung Anweſenden . Bei Stimmengleichheit entſcheidet die Stimme des

Vorſißenden .

S . 46 .

Allmonatlich ) iſt eine ordentliche Sißung des Vorſtandes abzuhalten .

Der Vorſißende iſt befugt, außerordentliche Sißungen anzuberaumen . Er iſt verpflichtet, inner

(3 ) Ergänzung des Vorſtandes durch Kooptation erſcheint unzuläſſig, da der Vorſtand nach §. 34 des Gejeges

von der Generalverſammlung gewählt ſein muß.

Zu $ . 42.

Vergleiche Bemerkung 2 zu §. 40.

Zu $. 43 .

(1) Vergleiche S . 34 a Abſak 1 des Gejeges.

(2) Dieſe Entſchädigung darf nicht den Karakter ciner Vergütung für Mühewaltung annehmen ; ſie iſt alſo nur

dann zu gewähren , wenn aus der Wahrnehmung der Vorſtandsgeſchäfte in nicht unerheblichem Umfange ein Verluſt an

Zeit, welche ſonſt anderweit nußbringend verwendet werden könnte, oder ein Verluſt an Arbeitsverdienſt wahrſcheinlich

iſt , und immer nur in mäßigem Betrage.

Zu $ . 44.

Hier iſt dieſelbe Periode zu wählen , wie für die Ernennung des Vorſtandes .

Zu $ . 45 .

Vergleiche S . 38a Abja 2 des Geſeßes.

Zu $ . 46 .

Ob die ordentlichen Vorſtandsſißungen in längeren oder fürzeren Zwiſchenräumen ſtattfinden ſollen , wird von
dem Umfang der Kaſſe und ihrer Geſchäfte abhängen .

- - -
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halb ſeiner Woche] eine ſolche abzuhalten , wenn dies von 2 [3 ] Vorſtandsmitgliedern unter Angabe der

Verhandlungsgegenſtände [ſchriftlich ) beantragt wird.

Zu allen Sißungen , welche nicht zu beſtimmten , durch Vorſtandsbeſchluß feſtgeſeßten Sißungs

zeiten ſtattfinden , hat der Vorſigende die Mitglieder mindeſtens 24 [48] Stunden vorher [ſchriftlich)

einzuladen .

S. 47.

Die Vorſtandsſißungen werden vom Vorſißenden eröffnet, geleitet und geſchloſſen .

Die gefaßten Beſchlüſſe ſind [vom Schriftführer] [vom Vorſißenden ) unter Angabe des Tages

der Sißung und der in derſelben Anweſenden [in ein Protokolbuch einzutragen ] (aufzuzeichnen und von

den leßteren zu unterzeichnen.

Obliegenheiten des Vorſtandes.

$. 48 .

Der Vorſtand hat nach Maßgabe der Beſtimmungen dieſes Statuts und des Krankenverſicherungs

geſebes die geſammte Verwaltung der Kaſſenangelegenheiten , inſonderheit auch die Vermögensverwaltung

wahrzunehmen, ſoweit nicht durch § . 56 die Beſchlußnahme der Generalverſammlung vorgeſchrieben iſt. (1)

Er hat die Beſchlüſſe der Generalverſammlung, ſoweit dieſe nicht etwas anderes ausdrüdlich beſtimmt,

auszuführen , und für die rechtzeitige Erfüllung der Verpflichtungen Sorge zu tragen , welche der Raſſe

nach s . 41 des Krankenverſicherungsgeſeßes [hinſichtlich der Einreichung der Üeberſichten und Rechnungs

abſchlüſſe an die Aufſichtsbehörde) obliegen .

Die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Kaſſe mit Einſchluß derjenigen Geſchäfte

und Rechtshandlungen, für welche nach den Geſeßen eine Spezialvollmacht erforderlich iſt, wird von dem

Vorſigenden in Gemeinſchaft mit dem Schriftführer) wahrgenommen . Seine ſihre] Legitimation bei allen

Rechtsgeſchäften erfolgt durch die Beſcheinigung der Aufſichtsbehörde, daß die darin bezeichnete[n ] Perſon[en ]

zur Zeit die bezeichnete[n ] Stelle[n ] im Vorſtande bekleidetſen ). (2)

oder

Der Vorſtand vertritt die Kaſſe gerichtlich und außergerichtlich auch in denjenigen Geſchäften

und Rechtshandlungen , für welche nach den Geſeßen eine Spezialvollmacht erforderlich iſt. Seine Legi

timation bei allen Rechtsgeſchäften erfolgt durch die Beſcheinigung der Aufſidhtsbehörde, daß die darin

bezeichneten Perſonen zur Zeit den Vorſtand bilden .]

S . 49.

Der Vorſtand hat über jede Aenderung in ſeiner Zuſammenſeßung und über das Ergebniß jeder

Wahl der Aufſichtsbehörde binnen einer Woche Anzeige zu erſtatten . Iſt die Anzeige nicht erfolgt, ſo

kann die Uenderung dritten Perſonen nur dann entgegengeſeßt werden , wenn bewieſen wird, daß ſie

lepteren bekannt war.]

S. 50.

Soweit die Geſchäftsordnung nicht durch vorſtehende Beſtimmungen geregelt iſt, wird ſie durch

eigene Beſchlüſſe des Vorſtandes feſtgeſtellt.

Zu $ . 48 .

(1) Der $. 36 des Geſekes beſtimmt, daß, ſoweit die Wahrnehmung der Angelegenheiten der Kaſſe nicht nach

Vorſchrift des Gejeßes oder des Statuts dem Vorſtande obliegt, die Beſchlußnahme der Generalverſammlung zuſteht.
Dieſer Beſtimmung kann auch dadurch entſprochen werdeit, daß die der Generalverjammlung vorbehaltenen Angelegen

heiten aufgezählt und alle übrigen Geſchäfte den Vorſtande übertragen werden . Da ſich die erſteren leichter erſchöpfend

aufzählen laſſen , als die mannigfaltigeren Geſchäfte des Vorſtandes, jo verdient das angegebene Verfahren den Vorzug.

(2) Wo der Vorſtand einigermaßen zahlreich iſt , empfiehlt es ſich , auf Grund des S. 35 Abſaß 1 Sap 3 des

Geſeßes dem Vorſigenden allein oder in Gemeinſchaft mit einem anderen Mitgliede die Vertretung nach außen zu über

tragen . Die Legitimation iſt auch in dieſem Falle auf die im S . 35 Abſatz 2 des Geſeßes bezeichnete Weiſe zu beſchaffen .

Zu 8 . 49.

Vergleiche §. 34 Abſaß 2 des Geſeßes.
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B . Generalverſammlung.

Zuſammenſeßung.

S . 51. ( A ) (1, 2)

Die Generalverſammlung beſteht aus

1. ſämmtlichen Kaſſenmitgliedern , welche großjährig und im Beſiße der bürgerlichen Ehren :

rechte ſind ; (3)

2. aus denjenigen Arbeitgebern, welche für Maſſenmitglieder Beiträge aus eigenen Mitteln zu

leiſten haben.

Arbeitgeber ſind berechtigt(4), ſich in der Generalverſammlung durch ihre Geſchäftsführer oder

Betriebsbeamten vertreten zu laſſen . Von der Vertretung iſt dem Kaſſenvorſtande vor Beginn der General

verſammlung Anzeige zu machen . Im übrigen darf das Stimmrecht nicht durch Bevollmächtigte oder

Stellvertreter ausgeübt werden .

In der Generalverſammlung führt jedes ſtimmberechtigte Kaſſenmitglied zwei Stimmen und jeder

ſtimmberechtigte Arbeitgeber für jedes von ihm beſchäftigte ſtimmberechtigte Kaſſenmitglied eine Stimme. (5)

| Für Arbeitgeber ruht das Stimmrecht, ſolange ſie mit der Zahlung von Beiträgen im Rückſtande ſind. ]

Die Zahl der den erſchienenen Arbeitgebern oder ihren Vertretern hiernach zuſtehenden Stimmen wird in

jeder Generalverſammlung vor Beginn der weiteren Verhandlungen vom Vorſißenden feſtgeſtellt und

verkündet.

oder (B )

S. 51.(B ) ser

Kaſſenmitglifieder haben

Die Generalverſammlung beſteht aus Vertretern der Kaſſenmitglieder und Arbeitgeber , welche in

geheimer Wahl auf [. . . ] Jahre gewählt werden . Die Kaſſenmitglieder haben die Vertreter aus

Zu $. 51.

(1) Für die Bildung der Generalverſammlung iſt Folgendes zu beachten :

a ) Für Kaſſen , welche weniger als 500 Mitglieder zählen , kann die Generalverſammlung aus Vertretern

beſtehen ;" für Ataſjen mit 500 und mehr Mitgliedern muß die Generalverſammlung aus Vertretern beſtehen

(S. 37 des Geſeßes).

b ) Die Zuſammenſeßung der Generalverſammlung muß durch das Statut geregelt werden (vergleiche Ş . 23

Abſaß 2 Ziffer 5 des Geſeßes).

c) Den Arbeitgebern ſteht ein Anſpruch auf Vertretung in der Generalverſammlung zu , welche nach dem

Verhältniß ihrer Beiträge zu bemeſſen iſt und ein Drittel der Geſammtvertretung nicht überſteigen darf

(vergleiche §. 38 des Geſebes).

d ) Die Vertreter ſind von Arbeitgebern und Kaſſenmitgliedern getrennt zu wählen. Die Wahlen ſind geheim .

(2) Das Statut hat entweder die Beſtimmung zu treffen , daß die Generalverſammlung aus jämmtlichen ſtimm

berechtigten Kaſſenmitgliedern und Arbeitgebern beſtehen ſoll, oder , daß ſie aus Vertretern beſtehen ſoll. Eine Beſtimmung,

nach welcher die Generalverſammlung nach der wechſelnden Zahl der Kaſſenmitglieder bald aus ſämmtlichen Stiminbes

rechtigten , bald aus Vertretern beſtehen ſoli, würde in der Ausführung zu Sdhwierigkeiten und zu Zweifeln über die

Gültigkeit der Beſchlüſſe der Generalverſammlung führen Soweit nicht ſchon aus anderen Gründen die Zujanımenießung

aus Vertretern zweckmäßig ſcheint, iſt ſie daher ſtets dann vorzuziehen , wenn die Möglichkeit einer Vermehrung der Mit

gliederzahl auf 500 und mehr nahe liegt, weil ſonſt in dieſem Falle eine Statutenänderung erforderlich wird.

(3) Weitere Beſchränkungen ſind für den Fall, daß die Generalverſammlung nicht aus Vertretern beſteht, nach

$. 37 Abſaß 1 des Gefeßes unzuläſſig.

(4 ) Vergleiche S. 38a Abjap 1 des Geſebes .

(5 ) Dieſe Regelung hat die Wirfung, daß die Arbeitgeber bei faſſen , welche nur Mitglieder zählen , deren Arbeit

geber Beiträge aus eigenen Mitteln zu leiſten haben , ein Drittel ſämmtlicher Stimmen führen , dagegen bei Kaſien , welche

auch andere Mitglieder zählen , eine der Zahl der letzteren und folgeweiſe ihrer Beitragsverhältniſje entſprechende Minderung

ihres Stimmgewichtes erleiden . Sic erſcheint daher als die einfachſte Art, der gcjeplichen Anforderung zu genügen .

(6 ) Sou die Generalverſammlung aus Vertretern beſtehen , ſo ſind verſdiedene Arten der Wahl der Vertreter

inöglich ; namentlich :

a ) die Vertreter werden von ſämmtlichen Stimmberechtigten (jedoch getrennt für Maſſenmitglieder und Arbeit

geber) in einem Wahlakte ohne nähere Beſtimmung über die zu Wählenden gewählt;

b ) die Wahl erfolgt in derſelben Weiſe, aber' ſo , daß die Vertreter in einem feſtgeſtellten Verhältniß ver
ichiedenen Klaſſen der Wähler angehören müſſen ;

c ) die Wahl erfolgt nach Abtheilungen der Stimmberechtigten , welche entweder nach örtlichen Bezirfen oder

nach Klaſſen gebildet werden . Bei großer Mitgliederzahl iſt ſchon um der Erleichterung der Wahlafte
willen die Wahl nach Abtheilungen vorzuziehen ; bei Kaſſen , welche verſchiedene Gewerbszweige umfaſſen ,

ſind die Abtheilungen , ſofern nicht der große Umfang des Staſſenbezirks eine örtliche Eintheilung nöthig

macht, am beſten nach Gewerbszweigen zu bilden .
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ihrer Mitte zu wählen ; die Arbeitgeber können zu Vertretern auch Geſchäftsführer oder Betriebsbeamte

der zu Beiträgen verpflichteten Arbeitgeber wählen .

Die Wahl der Vertreter der Kaſſenmitglieder erfolgt in Abtheilungen.

Die Kaſſenmitglieder jedes der im $. i bezeichneten Gewerbe bilden eine Abtheilung. (7)

Jede Abtheilung wählt für je 10 [15, 202. dem betreffenden Gewerbszweige angehörende

Raſſenmitglieder einen Vertreter.(8) Jit die Zahl der Kaſſenmitglieder nicht durch 10 j15, 20 2c.] theilbar,

ſo iſt für die überſchießende Zahl, wenn dieſelbe 5 [8 , 10] oder mehr beträgt, ein weiterer Vertreter zu

wählen . Wahlberechtigt und wählbar ſind nur diejenigen Kaſſenmitglieder, welche großjährig und im

Beſiße der bürgerlichen Ehrenrechte ſind. (9)

Die Vertreter der Arbeitgeber werden von dieſen in ungetheilter Wahlverſammlung gewählt. (10)

Für je 20 [30, 40 ] (11) von den Ärbeitgebern beſchäftigte Kaſſenmitglieder, für welche die erſteren Beiträge

aus eigenen Mitteln zahlen , wird je ein Vertreter gewählt. (12) Für den überſchießenden Bruchtheil wird

ein weiterer Vertreter nur dann gewählt, wenn dadurch die Zahl der Vertreter der Arbeitgeber nicht

über ein Drittel der Geſammtzahl erhöht wird. Jeder Arbeitgeber, welcher Beiträge aus eigenen Mitteln

leiſtet, führt bei der Wahl [eine Stimme), ſauf jedes Kaſſenmitglied , für welches er Beiträge aus eigenen

Mitteln zahlt, eine Stimmel.

Die Zahl der von jeder Abtheilung der Kaſſenmitglieder und von den Arbeitgebern zu wählenden

Vertreter wird vor jeder Wahl von dem Kaſſenvorſtande feſtgeſtellt und in der Einladung zum Wahl

terrnine angegeben .

$. 51a.

Die Wahl erfolgt für jede Abtheilung der Kaſſenmitglieder und für die Arbeitgeber in einem

beſonderen Wahltermine, zu welchem die Wahlberechtigten mindeſtens ſeine Woche) vorher durch das im

§. 66 bezeichnete Blatt (ſowie durch Anſchlag in den Herbergen der betheiligten Gewerbe](1) einzu

laden ſind.

Für die Form und Leitung der Wahl ſind die Beſtimmungen des $ . 40 Abſaß 4 bis 8

maßgebend.

Wird die Wahl von den Raſſenmitgliedern verweigert, ſo werden die Vertreter derſelben durch

die Aufſichtsbehörde ernannt. (2)

Wird die Wahl von den Arbeitgebern verweigert, ſo ruht deren Vertretung in der General

verſammlung für die betreffende Wahlperiode.(2)

(7) Hier können auch die einzelnen Abtheilungen namentlich aufgeführt werden, was fich beſonders dann

empfiehlt, wenn wegen zu geringer Mitgliederzahl einzelner Gewerbszweige mehrere derſelben zu einer Abtheilung ver

einigt werden müſſen .

(8) Dieje Regelung verdient vor der Feſtſeßung beſtimmter Zahlen für die zu wählenden Vertreter den Vorzug,

weil ſie dem Wechſel der in den einzelnen Wahlabtheilungen vorhandenen Mitgliederzahl Rechnung trägt und die Grund

lage für die einfachſte Bemeſſung des Stimmverhältniſſes der Arbeitgeber in der Generalverſammlung bildet.

(9) Für die Zahl der von einer Abtheilung zu wählenden Vertreter ſoll nicht die Zahl ihrer ſtimmberechtigten ,

ſondern ihrer jämmtlichen Raſienmitglieder = alio z. B . einſchließlich der minderjährigen - maßgebend ſein . Dies iſt

nothwendig , um das richtige Verhältniß in der Zahl der von den Kaſſenmitgliedern und von den Arbeitgebern zu

wählenden Vertreter zu erreichen .

(10) Wo die Verhältniſſe es wünſchenswerth erſcheinen laſſen , können auch die Arbeitgeber in derſelben Weiſe wie

die Staſſenmitglieder in Abtheilungen eingetheilt werden .

(11) Hier iſt das Doppelte der oben bei den Kaſſenmitgliedern gewählten Zahl einzuſtellen .

(12 ) Auf dieſe Weiſe erhalten die Arbeitgeber die Hälfte der Vertreter, welche auf die Staſjenmitglieder, für welche

fie Beiträge zahlen , entfallen ; alſo wenn die Kaſſe nur Mitglieder dieſer Art zählt, ein Drittel, wenn ſie auch andere

Mitglieder zählt, verhältniſmäßig weniger Stimmen. Daß im lekteren Falle eine mathematiſch genaue Uebereinſtimmung

des Verhältniſſes der Vertretung mit demjenigen der Beitragszahlungen nicht immer erreicht wird, darf nicht als ein

Verſtoß gegen die geſebliche Beſtimmung, wonach die Vertretung nach dem legteren Verhältniß zu bemeſſen iſt , angeſehen

werden , da eine ſolche Uebereinſtimmung durch keine Regelung jo hergeſtellt werden kann , daß ſie unter allen Umſtänden

und zu jeder Zeit aufrecht erhalten bleibt.

Zu $. 51 a.

(1) Beſteht die Kaſſe vorwiegend aus Handwerkern , für welche Herbergen beſtehen , ſo iſt dieſe Art der Bekannt

machung zweckmäßig .

(2) Vergleiche $. 39 des Geſekes . Die Nichtvornahme der Wahl durch die Arbeitgeber iſt , da dieſe nur einen

Anſpruch auf Vertretung haben , als Verzicht auf die Ausübung ihres Rechts anzuſehen . Haben ſie auf dieſes Recht

verzichtet , ſo fönnen ſie nach gejeßlicher Vorſchrift die Vertretung nur nach Ablauf einer Wahlperiode wieder in

Anſpruch nehmen .

80
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Scheidet ein Vertreter während der Wahlperiode aus, ſo findet durch die Abtheilung, von welcher

er gewählt war, für die übrige Dauer der Wahlperiode eine Ergänzungswahl ſtatt.

§. 51b .

In der Generalverſammlung führt jeder gewählte Vertreter eine Stimme. Das Stimmrecht iſt

von dem Vertreter perſönlich auszuüben .]

Geſchäftsordnung der Generalverſammlung.

S. 52 .

Die Generalverſammlung wird vom Vorſtande unter Angabe der Gegenſtände der Verhandlungen

durch eine wenigſtens [1 ] Woche vorher durch das im §. 66 bezeichnete Blatt [ſowie durch Únſchlag in

den Herbergen der betheiligten Gewerbe] zu erlaſſende Einladung berufen .

Drdentliche Generalverſammlungen finden ſtatt: (1)

1. im [November] jedes Jahres zur Wahl des Ausſchuſſes für die Prüfung der Rechnung des

laufenden Jahres und zur Vornahme der erforderlichen Neuwahlen für den Vorſtand ;

2 . im (April](2) jedes Jahres zur Beſchlußfaſſnng über die Abnahme der Rechnung des

Vorjahres.

Außerordentliche Generalverſammlungen beruft der Vorſtand nach Bedürfniß . Die Berufung

der Generalverſammlung muß binnen ....... Wochen erfolgen , wenn der (zehnte Theil](3) ihrer Mitglieder

ſchriftlich darauf anträgt.

Die Gegenſtände der Verhandlungen hat der Vorſtand zu beſtimmen ; er muß unter dieſelben

alle Beſchwerden , welche von Staffenmitgliedern oder beitragzahlenden Arbeitgebern gegen ſeine Verwaltung

eingebracht werden , ſowie alle Anträge, welche von mindeſtens .. ... Mitgliedern der Generalverſammlung

[ſchriftlich ](4) geſtellt werden , aufnehmen .

$ . 53.

Der Vorſißende des Vorſtandes eröffnet, leitet und ſchließt die Verhandlungen der General

verſammlung. Befinden ſich unter den Gegenſtänden der Verhandlungen Beſchwerden oder Anträge,

welche die Geſchäftsführung des Vorſtandes betreffen , ſo hat er ſofort nach der Eröffnung die Wahl

eines anderen Leiters der Verſammlung herbeizuführen . Dieſelbe erfolgt durch Abſtimmung über die aus

der Mitte der Verſammlung Vorgeſchlagenen nach der Reihenfolge der Vorſchläge mit Stimmenmehrheit

der Anweſenden .

Der Leiter der Verſammlung beruft zu ſeiner Unterſtüßung ein Raſſenmitglied ſowie einen Arbeit

geber oder den Vertreter eines Arbeitgebers als Beiſißer und ernennt einen Schriftführer .

Der Leiter der Verſammlung hat das Recht, Mitglieder der Generalverſammlung, welche ſeinen

zur Leitung der Verſammlung oder zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung getroffenen Anord

nungen nicht Folge leiſten , aus dem Verſammlungsraum zu verweiſen .

§ . 54.

Die erſte Generalverſammlung wird von einem Beauftragten der Aufſichtsbehörde berufen und geleitet.

Generalverſammlungen, welche auf Verlangen der Aufſichtsbehörde oder von dieſer anberaumt

ſind, werden auf Anordnung derſelben von einem von ihr Beauftragten geleitet.(1)

Zu $. 52.

(1) Die Termine für die ordentlichen Generalverſamml
ungen müſſen mit Rückſicht auf das Rechnungsjahr und

die Wahlperioden gewählt werden .

(2) Hier iſt ein Termin zu wählen , bis zu welchem die Reviſion der Rechnung durch den Ausſchuß erfolgt ſein kann.

(3) Hier kann auch eine andere Quote oder eine feſte Zahl eingeſtellt werden .

(4 ) Die Forderung ichriftlicher Anträge dient zur Vermeidung von Zweifeln und Streitigkeiten .

Zu g. 53.

Dies Verfahren kann auch allgemein vorgeſchrieben werden , ſo daß der Vorſitzende des Vorſtandes immer nur

die Generalverſammlung zu eröffnen und ſofort die Wahl des Leiters herbeizuführen hat.

Zu %. 54 .

(1) Vergleiche §. 45 Abſaß 4 des Geſeßes.
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$ . 55.

Beſchlüſſe der Generalverſammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit der Anweſenden ge

faßt. Getrennt von den Vertretern der] Kaſſenmitglieder [n ) und den Vertretern der] Arbeitgeber [n ]

muß Beſchluß gefaßt werden , wenn es ſich handelt:

a) um eine Erhöhung der Beiträge über drei Prozent desjenigen Betrages, nach welchem die

Unterſtüßungen zu bemeſſen ſind und dieſe Erhöhung nicht zur Deckung der geſeßlichen

Mindeſtleiſtungen erforderlich iſt (S . 31 des Geſebes );

b ) um eine Erhöhung der Beiträge über 41/2 Prozent desjenigen Betrages , nach welchem die

Unterſtüßungen zu bemeſſen ſind und dieſe Erhöhung erforderlich iſt, um die geſeßlichen

Mindeſtleiſtungen gewähren zu können (s. 47 Abſaß 1 Ziffer 2 des Geſeßes );

c) um die Gewährung des Krankengeldes ſchon vom Tage des Eintritts der Erwerbs

unfähigkeit ab ſowie für Sonn- und Feſttage (S . 21 Ziffer la des Geſeßes ), ſofern der

Betrag des geſeßlich vorgeſchriebenen Reſervefonds nicht erreicht iſt.

Soweit nicht geheime Wahl vorgeſchrieben iſt (§. 40 Abſaß 4 , S . 51 und $. 51 a ), erfolgt die Ab

ſtimmung durch [Aufſtehen und Sißenbleiben ] [Erheben der Hände). Nur wenn der Leiter der Verſamm

lung und ſeine Beiſißer ſich über das Ergebniß der Abſtimmung nicht einigen , erfolgt Zählung der

Stimmen unter Namensaufruf. Im Falle der Stimmengleichheit giebt die Stimme des Vorſißenden den

Ausſchlag.

Angelegenheiten , welche bei der Berufung der Generalverſammlung nicht als Gegenſtände der

Verhandlung bezeichnet ſind, dürfen zur Verhandlung und Beſchlußnahme nur zugelaſſen werden , wenn

aus der Mitte der Verſammlung kein Widerſpruch erfolgt, oder wenn es ſich um einen Antrag auf Bes

rufung einer außerordentlichen Generalverſammlung handelt.

lverſammlun
g
holgt, oder wenn es sicht, zugelaſſen werden ,

Obliegenheiten der Generalverſammlung.

S . 56 .(1)

Außer den von ihr vorzunehmenden Wahlen liegt der Generalverſammlung ob:

1 . Beſchlußnahme über alle Angelegenheiten , bei welchen eine Abänderung des Statuts in

Frage kommt,(2) [namentlich auch (3) über die Ausſcheidung eines der im §. 1 bezeichneten

Cewerbszweige,(4) über die Aufnahme weiterer Gewerbszweige oder Betriebsarten , aud)

dann, wenn ſie der Kaſſe durch die zuſtändige Behörde zugewieſen worden ſind (SS. 18a,

43a , 47 Abſaß 6 des Krankenverſicherungsgeſeßes), ſowie über Abänderungen der Unter

ſtüßungen und Beiträge, ſoweit ſie nicht ſtatutenmäßig in Folge einer veränderten Feſt

feßung der durchſchnittlichen Tagelöhne eintritt;(5)

2. Beſchlußnahme über die Auflöſung der Raſſe; (6)

3. Beſchlußnahme über den Beitritt der Kaſſe zu einem Verbande mehrerer Krankenkaſſen oder

Gemeinde-Krankenverſicherungen (7) (SS. 46, 46b des Krankenverſicherungsgeſeßes) (und über

Zu g. 55.

Die Beſchlußfaſſung der Generalverſammlung kann für einzelne Angelegenheiten , z. B . wenn es ſich um Ab

änderung des Statuts oder Auflöſung der Kaſſe handelt, von beſonderen Vorausſeßungen , 3. B . von der Anweſenheit

eines beſtiinmten Theiles der Mitglieder, ſowie von einer über die abſolute Mehrheit hinausgehenden Stiminenzahl (2/ 3, 3/4 )

abhängig gemacht werden . Nothwendig iſt dies , abgeſehen von den im Abja í des Paragraphen vorgeſehenen Fällen ,

nicht. Auch die Vorſchrift des §. 23 Abſaß 2 Ziffer 6 des Geſekes erfordert feine beſondere Beſtimmung, da in Ermangelung

einer ſolchen die allgemeine Beſtimmung über die Beſchlußnahme der Generalverſammlungen auch bei Beſchlüſſen über

Statutenänderungen Anwendung findet.

Zu $. 56.

(1) Vergleiche Bemerkung 1 zu § . 48 .

(2) Dieſe Beſchlußnahme muß der Generalverſammlung vorbehalten werden (vergleiche S . 36 Ziffer 3 des Geleges ).

(3) Die beſondere Aufführung dieſer beiden Gegenſtände iſt nicht nothwendig , aber zur Vermeidung von Jrrthümern

zu empfehlen .

(4) Vergleiche S . 48 Abja 2 des Gejebes.

(5 ) Vergleiche š . 12 A und B des Statuts .

(6 ) Vergleiche $ 8 . 47 Abjat 2 , 48 Abſat 1 des Geſebes.

(7) Vergleiche g . 46 Abja 1 des Geſekes.

80 *



- -542

das für denſelben zu errichtende Statut),(8) ſowie Beſchlußnahme über den Austritt aus

dem Verbande oder die Auflöſung deſſelben ;(9)

4 . Abnahme der Jahresrechnung(10) und die Beſtellung eines aus [3 ] Mitgliedern beſtehenden

Ausſchuſſes zur Vorprüfung derſelben ;

5 . Beſchlußnahme über die Verfolgung von Anſprüchen , welche der Kaſſe gegen Vorſtands

mitglieder aus deren Amtsführung erwachſen ſind, und Wahl der damit zu Beauf

tragenden ; (11)

6 . Entſcheidung über Beſchwerden von Kaſſenmitgliedern und Arbeitgebern gegen den Vorſtand ;

7. Beſchlußnahme über Anträge von Mitgliedern der Generalverſammlung ;

[8 . definitive Genehmigung der vom Vorſtande abzuſchließenden Verträge mit Aerzten , Apo

thekern und Krankenhäuſern ; ](12)

[9 . definitive Feſtſtellung der Vergütung für den Rechnungsführer und der von demſelben zu

ſtellenden Kaution ; ](13)

(10. Feſtſeßung des Betrages der für Mahnungen an die Einzahlung rückſtändiger Beiträge

oder Eintrittsgelder zu entrichtende Mahngebühr; ](14)

[11. Beſchlußnahme über Vorſchriften , betreffend die Krankenmeldung, das Verhalten der

Kranken (15) und die Krankenaufſicht; ] (16 )

12. Berathung und Beſchlußnahme über alle Angelegenheiten , welche ihr zu dieſem Zweck von

dem Vorſtande oder von der Aufſichtsbehörde vorgelegt werden. (17)

Die gemäß Ziffer 11 beſchloſſenen Vorſchriften über die Krankenmeldung, das Verhalten der

Kranken und die Krankenaufſicht bedürfen der Genehmigung der Aufſichtsbehörde(18) und ſind durch das

im §. 66 bezeichnete Blatt (ſowie durch Anſchlag in den Herbergen der betheiligten Gewerbe] bekannt

zu machen .

VI. Rechnungs- und Kaſſenführung.

S . 57.

Die Rechnungs- und Raſſenführung wirð unter Beobachtung der Vorſchriften des Krankenver :

ſicherungsgeſeßes, der von der höheren Verwaltungsbehörde auf Grunð des §. 41 Ábſaß 2 daſelbſt er

laſſenen Anordnungen und der Beſtimmungen dieſes Statuts , ſowie nach Maßgabe der vom Vorſtande

und der Generalverſammlung gefaßten Beſchlüſſe von einem [Rechnungs- und Kaſſenführer) [Kaſſirer,

Rendanten ] wahrgenommen , welcher vom Vorſtande unter Vorbehalt einer [. . . . monatlichen Kündigung

angeſtellt wird und nicht Mitglied der Kaſſe zu ſein braucht. Die demſelben für ſeine Mühewaltung zu

gewährende Vergütung und die Höhe der von ihm zu ſtellenden Kaution wird (vorläufig ) vom Vorſtande

[definitiv durch Beſchluß der Generalverſammlung ) feſtgeſtellt.

(8) Für die Errichtung des Verbandſtatuts wird die Beſchlußnahme der Generalverſammlung nicht durch das

Geſe erfordert (§. 46 Abſaj 2 des Geſeßes); ſie kann daher auch dem Vorſtande überlaſſen werden .

(9) Vergleiche . 46 a Abſatz 1 und 2 des Geſebes .

(10) Vergleiche §. 36 Ziffer 1 des Geſekes.

(11) Vergleiche S . 36 Ziffer 2 des Geſekes.

(12) Kann auch definitiv dem Vorſtande überlaſſen werden . Jedenfalls empfiehlt es ſich , dem Vorſtande das

Recht einzuräumen , ſolche Verträge mit vorläufiger Wirkſamkeit abzuſchließen .

(13) Wie zu 12.

(14) Dieſe Feſtießung unterliegt nach §. 55 Abſaß 3 des Geſeßes der Genehmigung der Aufſichtsbehörde. Ver

gleiche auch § . 61 des Statuts.

(15) Vergleiche §. 26 a Abſaß 1 Ziffer 2a des Geſeßes. Es fann den Kranken 3. B . verboten werden , ohne Er

laubniß des Kaſſenvorſtandes öffentliche Lokale oder Schankſtellen zu beſuchen oder Erwerbsarbeiten vorzunehmen .

(16) Die Einführung einer regelmäßigen Krankenaufſicht (durch Srankenbeſucher, mit beſonderen Meldeverpflich

tungen u . . w .), welche für Kaſſen größeren Umfangs allgemein ſich empfiehlt, iſt zur Betämpfung der Simulation inss

beſondere dann angezeigt, wenn das Krankengeld ſchon vom Tage des Eintritts der Erkrankung ab gezahlt wird.

(17) Zweckmäßig , um dem Vorſtande die Möglichkeit zu geben , Angelegenheiten , für deren Entſcheidung er die

Verantwortlichkeit nicht übernehmen will, zur Beſchlußnahme der Generalverſammlung zu verſtellen .

(18) Vergleiche S . 26 a Abſaß 2 am Ende des Geſekes.
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S . 58 .

Der Rechnungs- und Raſſenführer hat die Einnahmen und Ausgaben der Raſſe von allen den

Zweđen der Kaſſe fremden Vereinnahmungen und Verausgabungen getrennt feſtzuſtellen und zu verrechnen ,

ebenſo ihre Beſtände geſondert zu verwahren . (1)

Zu anderen Zwecken , als den nach dieſem Statut zu gewährenden Unterſtüßungen , der ſtatuten

mäßigen Anſammlung und Ergänzung des Reſervefonds und der Deckung der Verwaltungskoſten dürfen

Verwendungen aus dem Vermögen der Kaſſe nicht gemacht und Beiträge von den Mitgliedern und Arbeit

gebern nicht erhoben werden .(2)

S . 59 .

Die den Mitgliedern zu gewährenden Krankengelder hat der Rechnungs- und Raſſenführer gegen

Einlieferung der Krankenſcheine (S. 26 ) (1) zu zahlen . [Bei Beginn einer Erkrankung iſt vor der erſt

maligen Zahlung des Krankengeldes, (ſofern einer der im §. 17 bezeichneten Fälle vorliegt,] ( ſtets die

Beſtimmung des Vorſtandes einzuholen .)

Die Sterbegelder und alle übrigen von der Kaſſe zu beſtreitenden Ausgaben ſind auf jedesmalige

Anweiſung des Vorſißenden des Vorſtandes zu leiſten .

S. 60 .

Jeden Erkrankungsfall, welcher durch einen nach den Unfallverſicherungsgeſeßen zu entſchädigenden

Unfall herbeigeführt iſt, hat der Rechnungs- und Raſſenführer,(1) ſofern mit dem Ablauf der vierten Woche

der Krankheit die Erwerbsfähigkeit des Erkrankten noch nicht wieder hergeſtellt iſt, binnen einer Woche

nach dieſem Zeitpunkte dem Vorſtande der Berufsgenoſſenſchaft, bei welcher der Erkrankte gegen Unfall

verſichert iſt, anzuzeigen . Iſt die Berufsgenoſſenſchaft in Sektionen getheilt, ſo iſt die Anzeige an den

Sektionsvorſtand zu richten .

. $ . 61.

Der Rechnungs- und Raſſenführer hat die Eintrittsgelder und Beiträge alsbald nach deren

Fälligkeit ſeinzufaſſiren ] [durch den Kaſſenboten einfaſſiren zu laſſen ].(1)

Sofern die Zahlung nicht rechtzeitig geleiſtet wird, hat der Beitreibung ein Mahnverfahren vor

anzugehen . Das Verzeichniß der Rückſtände, welche nicht auf einmalige Mahnung binnen einer Friſt von

ſeiner ízwei] Woche[n ] zur Kaſſe gezahlt werden, iſt [monatlich ] [alle zwei Monate) dem Vorſtande zur

Herbeiführung der Beitreibung der Eintrittsgelder und Beiträgel, ſowie der zu entrichtenden Mahngebühr

(S. 56 Ziffer 10 ) ] vorzulegen . (2)

S. 62.

Vorräthige Gelder hat der Rechnungs- und Kaſſenführer [ſoweit ſie nicht zur Deckung der lau

fenden Ausgaben erforderlich ſind)(1), bis zur Beſchlußfaſſung des Vorſtandes über anderweite Belegung,

(nach Weiſung des Vorſtandes ] der [Sparkaſſe 1 zu übergeben. Verfügbare Gelder

Zu $. 58

(1) Vergleiche S. 40 Abſat 1 des Geſebes .

(2) Vergleiche Š. 29 Abſaß 2 des Gefeßes.

Zu $. 59.

(1) Für die Auszahlung der Krankengelder kann der Einfachheit wegen auf jedesmalige Anweiſung durch den

Vorſtand oder deſſen Vorſißenden verzichtet werden , ſoweit ſich der Anſpruch und ſeine Höhe aus den Krankenſcheinen

und den für das Mitglied bisher geleiſteten Beiträgen ergiebt.

Zu $. 60 .

(1) Nach §. 76b des Geſeßes fann der Kaſſenvorſtand auch eine andere Perſon mit Erſtattung dieſer Anzeige

beauftragen . Die Unterlaſſung der Anzeige kann von der Aufſichtsbehörd
e mit Ordnungsſtrafe bis zu 20 Mark

geahndet werden .

Zu $. 61.

(1) Vergleiche die Bemerkung 2 zu §. 32.

(2) Vergleiche §. 55 des Gefeßes .

Zu §. 62.

(1) Ýier kann auch eine beſtimmte Summe eingeſtellt werden , über welche hinaus der Rechnungsführer vor- .

räthige Gelder bei der Sparkaſſe zu belegen hat, oder es kann die Feſtſtellung einer ſolchen Summe dem Vorſtande vor

behalten werden .
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............der Raſſe ſind, ſoweit ſie nicht der Sparkaſſe

Vorſtandes in folgender Weiſe zu belegen :(2)

. übergeben werden , nach Beſchluß des

3 .

Werthpapiere, ivelche zum Vermögen der Kaſſe gehören und nicht lediglich zur vorübergehenden

Anlegung zeitweilig verfügbarer Betriebsgelder für die Raſſe erworben ſind, ſinð bei der Aufſichtsbehörde

oder nach deren Anweiſung verwahrlich niederzulegen . (3) Die Beläge über die Niederlegung ſind vom

Rechnungs- und Kaſſenführer mit den Beſtänden der Kaſſe zu verwahren .(4)

S. 63.

Die Raſſe iſt durch den Vorſtand] [durch den Vorſißenden des Vorſtandes unter Zuziehung eines

den Arbeitgebern und eines den Kaſſenmitgliedern angehörenden Vorſtandsmitgliedes)......

[monatlid )] (1) regelmäßig und jährlich mindeſtens einmal unvermutheterweiſe zu prüfen . Die Prüfung hat

ſich jedesmal auch auf die vorſchriftsmäßige Belegung des Raſſenvermögens und auf die Verwahrung

der Beläge über die Niederlegung der Werthpapiere zu erſtreden .

S . 64.

Das Rechnungsjahr fällt mit dem Kalenderjahr zuſammen . Nach Maßgabe der von der höheren

Verwaltungsbehörde über Úrt und Form der Rechnungsführung erlaſſenen Vorſchriften ſind die Kaſſen

bücher zu führen und iſt die Jahresrechnung aufzuſtellen . (1) Die leştere iſt bis zum ( 15 . Februar](2) des

Folgejahres Sem Vorſtande einzureichen .

Der Vorſtand hat die vorgängig von ihm zu revidirende (3) Rechnung ſammt Belägen bis zum

( 1. März ] dem Rechnungsausſchuß und demnächſt mit den von Yeşterem geſtellten und nicht erledigten

Erinnerungen der Generalverſammlung vorzulegen . :

Dieſe beſchließt nach Anhörung des Vorſtandes und des Rechnungsführers über die nicht er

ledigten Erinnerungen und nimmt eintretendenfalls unter Vorbehalt der lekteren – die Rechnung ab.

[Nach Abnahme der Jahresrechnung iſt ein Rechnungsabſchluß , wie ſolcher der Aufſichtsbehörde

einzureichen iſt, durch das im S. 66 bezeichnete Blatt zu veröffentlichen [in den Herbergen der im S. 1

bezeichneten Gewerbszweige zur Einſicht der Kaſſenmitglieder niederzulegen .]](4)

§ . 65.

Die nach dem Jahresabſchluſſe verbleibenden Ueberſchüſſe fließen dem Reſervefonds zu . Reichen

nach dem Jahresabſchluſſe die Einnahmen der Kaſſe zur Deckung ihrer Ausgaben nicht aus, ſo iſt der

Fehlbetrag dem Reſervefonds zu entnehmen .

(2) Vergleiche §. 40 Abſaß 3, 4 , 5 des Geſekes. Innerhalb der durch die Vormundſchaftsordnung oder durch

Abſaß 4 a . a. D . gezogenen Grenzen fann über die Belegung der Gelder durch das Statut Beſtimmung getroffen werden .

Um die Entſcheidung des Vorſtandes über die Art der Belegung zu erleichtern , empfiehlt es ſich , die Belegungsarten ,

unter denen er wählen kann , durch das Statut feſtzuſtellen .

(3) Vergleiche S. 40 Abſaß 2 des Geſebes.

(4 ) Eine Beſtimmung über die Aufbewahrung der Niederlegungsſcheine in dieſer oder anderer Weiſe iſt rathſam .

Zu $ . 63.

(1) Bei Kaſſen von geringem Umfange iſt eine ſo häufige Reviſion nicht erforderlich .

Zu S. 64.

(1) Nach §. 23 Abſaß 2 Ziffer 7 des Gejeges muß das Statut Beſtimmung über die Aufſiellung und Prüfung

der Jahresrechnung treffen . Da alle höheren Verwaltungsbehörden auf Grund des §. 41 Abſaß 2 des Gefeßes über Art

und Form der Rechnungsführung Vorſchriften erlaſſen haben werden, ſo genügt es, im Statut auf dieſe Vorſchriften

zu verweiſen .

(2) Bei Beſtimmung dieſes, ſowie des im folgenden Abſaß in Klammern angegebenen Termins iſt vorausgeſeßt,

daß die Kaſſenbücher erſt mit dem 31. Januar des Folgejahres abgeſchloſſen zu werden brauchen .

(3) Dieſe vorgängige Reviſion durch den Vorſtand iſt nicht nothwendig , aber bei größeren Maſſen zweckmäßig,

um die Aufgabe des Rechnungsausſchuſſes zu vereinfachen .

(4) Dieſe Beſtimmung empfiehlt ſich namentlich da, wo die Generalverſammlung aus Vertretern beſteht und

demnach nicht alle Kaſſenmitglieder an den Verhandlungen über die Rechnungsabnahme theilnehmen können .
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Der Reſervefonds iſt bis zur [doppelten ] Höhe der durchſchnittlichen Ausgaben der leßten drei

Rechnungsjahre anzuſammeln und erforderlichenfalls bis zu dieſem Betrage zu ergänzen . Solange der

Reſervefonds dieſen Betrag nicht erreicht, iſt demſelben mindeſtens ein Zehntel des Jahresbetrages der

Kaſſenbeiträge zuzuführen . (1)

[Ergiebt ſich aus dem Abſchluſſe eines Rechnungsjahres , in welchem der Kaſſe weder außerordentliche

Ausgaben noch außerordentliche Einnahmeausfällé erwachſen ſind, daß dem Reſervefonds zu der erforder

lichen Anſammlnng oder Ergänzung weniger als 10 Prozent des Betrages der Kaſſenbeiträge zugefloſſen

ſind, oder der vorſchriftsmäßige Beſtand deſſelben zur Deckung der Ausgaben hat angegriffen werden

müſſen , ſo hat der Vorſtand bei der Generalverſammlung gleichzeitig mit der Vorlegung der Jahresrechnung

diejenigen Beſchlüſſe zu beantragen , welche nach der Vorſchrift des $ . 33 Abſak 1 des Krankenverſicherungs

geſebes erforderlich werden .

Ergiebt ſich dagegen aus dem Jahresabſchluſſe ein Ueberſchuß der Jahreseinnahme über die

Jahresausgabe, welcher vorausſichtlich dauernd ſein wird , und hat der Reſervefonds bereits die im Abſaß 2

vorgeſehene Höhe erreicht, ſo hat der Vorſtand bei der Generalverſammlung eine der Vorſchrift des §. 33

Abſaß 2 des Krankenverſicherungsgeſeßes entſprechende Beſchlußnahme zu beantragen .) (2)

VII. Bekanntmachungen .

9 . 66 .

Alle die Kaſſe betreffenden Bekanntmachungen , insbeſondere die Einladungen zu Wahl- und

Generalverſammlungen , die Bekanntmachungen über Aenderungen in der Höhe der Beiträge und Leiſtungen ,

in der Zuſammenſeßung des Vorſtandes , ſowie über die Melde- und Zahlſtellen (und die in $ . 56

Abſaß 1 Ziffer 11 bezeichneten Vorſchriften ] werden bis zu anderweiter Beſchlußnahme der General

verſammlung in [Name des Blattes ) erlaſſen .

S. 67 .

Ein Abdruck dieſes Statuts wird bei der erſten Beitragszahlung zugleich mit dem Quittungsbuch

(vergleiche g. 38 ) jedem Kaſſenmitgliede eingehändigt. Die Einhändigung erfolgt durch Vermittelung des

Årbeitgebers , ſofern die Beiträge durch denſelben eingezahlt werden .

In gleicher Weiſe erhalten die Raſſenmitglieder je ein Exemplar etwaiger Abänderungen des

Statuts bei einer der nächſten auf die Abänderung folgenden Beitragszahlungen .

VIII. Entſcheidung von Streitigkeiten .

S . 68.(1)

(Streitigkeiten zwiſchen den Kaſſenmitgliedern oder ihren Arbeitgebern einerſeits und der Kaſſe

andererſeits , über das Verſicherungsverhältniß oder die Verpflichtung zur Leiſtung oder Einzahlung von

Eintrittsgeldern und Beiträgen oder über Unterſtüßungsanſprüche werden von der Aufſichtsbehörde(2)

entſchieden .

Zu §. 65.

(1) Vergleiche SS . 32 und 33 des Geſebes .

(2) Durch dieſe Beſtimmung wird dem Urtheile der höheren Verwaltungsbehörde darüber, ob einer der im §. 33
Abſag 1 und 2 bezeichneten Fälle vorliegt, nicht vorgegriffen . Es iſt aber anzunehmen , daß , wenn die Kaſſe nach der

ſelben verfährt, ein Eingreifen der höheren Verwaltungsbehörde auf Grund des § . 33 Abſag 3 und 4 nicht eintreten wird.

Für kleinere faſſen , welchen die Kräfte zur Beurtheilung der Frage, ob einer der im §. 33 Abjag 1 und 2 bezeichneten

Fälle vorliegt, nicht zur Verfügung ſtehen , kann die Aufnahme einer derartigen Beſtimmung in das Kajjenſtatut auch

unterbleiben . Die Kaſſe überläßt dann das Urtheil über jene Frage von vornherein der höheren Verwaltungsbehörde.

Zu $. 67.

Vergleiche §. 24 Abſaß 3 des Gefeßes .

Zu $. 68.

(1) Die Beſtimmungen finden kraft Geſeßes (s. 58) Anwendung, auch wenn ſie nicht in das Statut aufgenommen

werden . Die Aufnahme derſelben in das Statut hat nur den Zwed , den Kaſſenmitgliedern von dem Wege, auf welchem

Streitigkeiten der fraglichen Art zuin Ausdruck zu bringen ſind, Kenntniß zu geben .

(2) Für Kaſſen , welche ſich über mehrere Gemeindebezirke erſtređen, kann durch die Centralbehörde die Entſcheidung

andern Behörden übertragen werden .
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Die Entſcheidung kann binnen vier Wochen nach der Zuſtellung derſelben mittelſt Klage(3) an

gefochten werden .
Die Entſcheidung iſt vorläufig vollſtreckbar, ſoweit es ſich um Streitigkeiten über Unterſtüßungs

anſprüche handelt.]

$ .69. (1) (2)

[Streitigkeiten zwiſchen den Kaſſenmitgliedern und ihren Arbeitgebern über die Berechnung und

Anrechnung der von den erſteren zu leiſten den Eintrittsgelder und Beiträge werden , vorbehaltlich der Zu

ſtändigkeit der Innungen zur Entſcheidung von Streitigkeiten zwiſchen Arbeitgebern und ihren Lehrlingen,

ſowie der Zuſtändigkeit der Innungs - Schiedsgerichte,(3) von dem für den Beſchäftigungsort und den

Gewerbszweig , in welchem der Verſicherte beſchäftigt iſt, zuſtändigen Gewerbegericht, ſolange aber ein

ſolches nicht beſteht, auf Anrufen einer Partei vorläufig von dem Gemeindevorſteher, andernfalls von

dem ordentlichen Richter entſchieden .

... . . [Gegen die Entſcheidung des Gewerbegerichts finden die Rechtsmittel ſtatt, welche in den zur

Zuſtändigkeit der Anitsgerichte gehörigen bürgerlichen Rechtsſireitigkeiten zuläſſig ſind. Die Berufung an

das Landgericht iſt jedoch nur zuläſſig, wenn der Werth des Streitgegenſtandes den Betrag von 100 Mark

überſteigt.](4) Die Entſcheidung des Gemeindevorſtehers wird rechtskräftig , wenn nicht binnen 10 Tagen

nach der Verkündung von einer der anweſenden Parteien , oder binnen 10 Tagen nach der Behändigung

von einer bei der Verkündung nicht zugegen geweſenen Partei, Klage bei dem ordentlichen Gericht

erhoben wird.](5)]

IX . Beaufſichtigung der Kaſſe.

$ . 70 .

Die Aufſicht über die Kaſſe wird nach Maßgabe der Vorſchriften des Krankenverſiche
rungsgeſekes

unter Oberaufſicht der.. ................ von .......... wahrgenommen .

cine

verwendevorſt
ehers

,wird rechtskräftig,wenn ****

(3) Im Wege des Verwaltungsſtreitverfahrens, ſoweit"landesgeſeßlich die Streitigkeiten dieſem Verfahren über

wiejen ſind, ſonſt im ordentlichen Rechtswege.

Zu 8. 69.

(1) Vergleiche Bemerkung 1 zu §. 68.
(2) Die hier erwähnten Streitigkeiten werden gemäß §. 53a des Geſeßes nach den Vorſchriften des Geſekes ,

betreffend die Gewerbegerichte , vom 29. Šuli 1890 entſchieden . Zur Entſcheidung ſind auch die auf Grund des 8 . 80

dieſes Geſeßes fortbeſtehenden Landesgeſeblichen Gewerbegerichte zuſtändig .
Bei den im Tert zur Wahl geſtellten Faſſungen ſind folgende Verſchiedenheiten berückſichtigt worden :

a ) Ein örtlich und fachlich zuſtändiges Gewerbegericht iſt für añe im $ . 1 des Statuts bezeichneten Gewerbs

zweige vorhanden . In dieſem Falle dürfen die Streitigkeiten nur durch Erhebung der Klage bei dem

Gewerbegericht zur Entſcheidung gebracht werden (vergleiche S . 3 Abſaß 1 Ziffer 3 und 3. 5 des Gefeßes

vom 29. Juli 1890).
b ) Ein zuſtändiges Gewerbegericht iſt für feinen der im $ . 1 des Statuts bezeichneten Gewerbszweige vor

handen . Hier fann auf Anrufen einer Partei das Verfahren vor dem Gemeindevorſteher ſtattfinden

(vergleiche S . 71 a . a . D .) ; der Anſpruch fann aber auch ſofort vor dem ordentlichen Gericht erhoben werden .

c ) Ein zuſtändiges Gewerbegericht iſt nur für einen Theil der im §. 1 des Statuts bezeichneten Gewerbs

zweige vorhanden (vergleiche S . 6 Abjab 1 a . a . D .). Hier hängt es von der Beſchäftigung des Kaſſen

mitgliedes in dem einen oder anderen Sewerbszweige ab, ob der unter a oder unter b angegebene Weg

offen ſteht.
Die Zuſtändigkeit eines Gewerbegerichts kann dabei nur in Frage kommen , ſoweit es ſich um die im S . 2 des

Gejezes vom 29. Juli 1890 bezeichneten gewerblichen Arbeiter u . i. w . handelt. Soweit etwa andere Perſonen zu den

verſiderungspflichtigen Kaſſenmitgliedern gehören , iſt hinſichtlich der Erledigung der Streitigkeiten ſtets auf den unter b

angegebenen Weg zu verweiſen (vergleiche S. 78 Abſaß 3 a . a . D .).

(3) Vergleiche §. 79 a. a . D .
(4 ) Vergleiche $. 55 a . a . D .

(5 ) Vergleiche §. 72 a . a. D .

Zu $. 70.
Die Bezeichnung der Aufſichts - und Oberaufſichtsbehörde in das Statut aufzunehmen , erſcheint zweckmäßig, um

jedem Staſſenmitgliede Kenntniß davon zu geben , wohin es ſich mit etwaigen Beſchwerden zu wenden hat.

Die Aufnahme aller Beſtimmungen des Gefeßes über die Aufſicht in das Statut erſcheint, ſoweit ſie nicht in den

früheren Paragraphen des Statuts ichon erfolgt iſt, überflüſſig, da dieſe Beſtimmungen für die einzelnen Kaſjenmitglieder

kein Intereſſe haben und den Vorſtandsmitgliedern vorkommendenfalls die Einſicht in das Geſeß wohl zugemutger

werden kann
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Entwurf des Statuts einer Betriebs - ( Fabrik -) Krankenkaſſe

nach dem Krankenverſicherungsgeſetz in der Faſſung des Geſetzes vom 10. April 1892

(Reichs-Geſetzbl. S . 379).

Borbemerkungen .

1. Der Entwurf ſoll für die Aufſtellung der Statuten für Betriebs- (Fabrit-) Krankenkaſſen

ſowie für die in Folge des Abänderungsgeſeßes vom 10 . April 1892 (Reichs - Geſebbl. S . 379)

erforderlich werdende Abänderung der Statuten beſtehender Betriebs- ( Fabrik-) Krankenkaſſen einen

Rahmen und eine Anleitung geben . Sein Inhalt iſt in keiner Weiſe verbindlich , weder für die

jenigen , welchen die Errichtung des Kaſſenſtatuts obliegt, noch für die Behörden , welchen die

Genehmigung zuſteht. Bei der großen Verſchiedenheit der Verhältniſſe, auf welche bei der Errichtung

von Kaſjenſtatuten für Betriebs- ( Fabrik- ) Krankenkaſſen Rückſicht zu nehmen iſt, kann ein Entwurf,

welcher ohne Aenderungen für jede Betriebs- ( Fabrik-) Krankenkaſſe verwendbar wäre, nicht gegeben

werden . Es iſt daher nothwendig , jede Beſtimmung darauf zu prüfen , ob ſie unverändert in das

Statut für eine beſtimmte Raſſe aufgenommen werden kann. Die Erläuterungen, auf welche die

dein Terte des Statuts in Klammern ( beigefügten Ziffern hinweiſen , werden dieſe Prüfung

vielfach erleichtern . Eine genaue Beachtung derſelben muß bei dem Gebrauche des Entwurfs vor

ausgeſegt werden .

2 . Bei Aufſtellung des Entwurfs iſt von der Vorausſeßung ausgegangen , daß eine Aus

dehnung der Verſiderungspflicht auf die im $. 2 des Krankenverſicherungsgeſeßes bezeichneten

Klaſſen von Perſonen nicht erfolgt iſt; eine ſolche Ausdehnung kann übrigens nicht durch ein

Naſien ſtatut, ſondern nur durch die am angeführten Drte vorgeſehene beſondere ſtatutariſche

Regelung einer Gemeinde oder eines weiteren Kommunalverbandes ausgeſprochen werden.

3 . Was durch geſebliche Vorſchrift in der Weiſe geregelt iſt, daß den einzelnen Kaſſen

ſtatuten ein Spielraum für beſondere Beſtimmungen nicht gelaſſen wird, z. B . die Vorſchriften über

die Beaufſichtigung und Schließung der Kaſjen , iſt in das Statut nur ſo weit aufgenommen , als

cs nothwendig erſchien , um das Verſtändniß der getroffenen Beſtimmungen zu ſichern , oder den

Kaſſenmitgliedern eine ausreichende Kenntniß ihrer Rechte und Pflichten zu vermitteln . Wo es für

zweckmäßig erachtet wird, das Kaſſenſtatut in dieſer Beziehung zu vervollſtändigen oder noch mehr

zu vereinfachen, werden die erforderlichen Ergänzungen oder Streichungen an der Hand der Be

merkungen leicht auszuführen ſein .

4 . Die im Terte des Statuts vorkommenden Klammern [ | deuten , ſoweit ſie nicht durch

die Bemerkungen beſonders erläutert werden , an , daß die in Klammern eingeſchloſſenen Worte nach

den Umſtänden beibehalten oder geſtrichen werden können, oder daß unter den mehreren in Klammern

cingeſchloſſenen Faſſungen , unter Berückſichtigung der Verhältniſſe, die Wahl zu treffen iſt.

(Auf Grund der $ $ . 23, 36 , 60 des Krankenverſicherungsgeſebes in der Faſſung des Ge

ſeßes vom 10 . April 1892 (Neichs - Geſekbl. S . 379 ; Bekanntmachung des Reichskanzlers vom

10 . April 1892, Reichs-Geſeßbl. S . 417 ) wird für die Betriebs- ( Fabrik-) Krankenkaſſe

in . . auf Beſchluß der Generalverſammlung das nachſtehende revidirte Kaſſenſtatut

erlaſſen . Daſſelbe tritt vom 1. Januar 1893 ab 'an die Stelle des bisherigen Kaſſenſtatuts vom

S . 1.

Name und Siß der Raſſe.

Die Firma N . zu N . errichtet auf Grund des S . 60 des Krankenverſicherungsgeſeßes in ($. 61 3 . 1.)

der Faſſung des Geſeßes vom 10. April 1892 für die in ihrer Fabrik zu N . beſchäftigten Perſonen ,

nachdem dieſelben [durch Vertreter ] gehört worden ſind, eine Krankenkaſſe , welche den Namen

,,Krankenkaſſe für die Fabrik der Firma N ." führt und ihren Siß zu N . hat.

31
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§. 2.

Zwangsweiſe Mitgliedſchaft.

(S. 63 Abſ. 1.) Alle in genannter Fabrik (und im Komtor derſelben ) gegen Gehalt oder Lohn beſchäftigten

Perſonen gehören mit dem Tage des Eintritts in die Beſchäftigung kraft Geſeßes als verſicherungs

pflichtige Mitglieder der Kaſſe an , ſofern die Beſchäftigung nicht durch die Natur ihres Gegen

ſtandes oder im voraus durch den Arbeitsvertrag auf einen Zeitraum von weniger als einer Woche

beſchränkt iſt].(1)

(S. 2b.) Befreit von dieſem Zwange ſind :

a ) Betriebsbeamte, Werknieiſter und Techniker , (Handlungsgehülfen und -Lehrlingel, deren

Arbeitsverdienſt an Lohn oder Gehalt 6 : Mark für den Arbeitstag oder, ſofern

Lohn oder Gehalt nach größeren Zeitabſchnitten bemeſſen iſt, 2000 Mark für das

Jahr gerechnet, überſteigt, [ſowie ſolche Handlungsgehülfen und - Lehrlinge, für welche

die in Artikel 60 des ħandelsgeſeßbuchs bezeichneten Rechte weder aufgehoben noch

beſchränkt ſind]; .

(S.63 Abſ. 1.) b ) diejenigen Perſonen , welche den Nachweis erbringen , daß ſie Mitglieder einer den

Anforderungen des $. 75 des Krankenverſicherungsgeſeßes genügenden Hülfskaſſe ſind.(2)

(S. 75 Abſ. 2.) Wenn in die Fabrik ein Mitglied einer ſolchen Hülfskaſſe eintritt, welches in ſeiner bis

herigen Mitgliederklaſſe weniger als die Hälfte des für den jebigen Beſchäftigungsort feſtgeſepten

ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter (S. 8 des Geſeßes ) als Krankengeld zu bean

ſpruchen hat, ſo bleibt daſſelbe nur noch für die Dauer von zwei Wochen nach dem Eintritt in die

Beſchäftigung befreit.

(S. 1 Abſ. 5 .) Als Gehalt oder Lohn gelten auch Tantièmen und Naturalbezüge. Für die legteren wird

der Durchſchnittswerth in Anſaß gebracht; dieſer Werth wird von der unteren Verwaltungsbehörde

feſtgeſeßt.

(S. 3 a.) Auf ihren Antrag ſind durch den Kaſſenvorſtand von der Mitgliedſchaft zu befreien :(3)

1. Perſonen , welche in Folge von Verlegungen , Gebrechen , chroniſchen Krankheiten oder

Alter nur theilweiſe oder nur zeitweiſe erwerbsfähig ſind, wenn der unterſtüßungs

pflichtige Armenverband der Befreiung zuſtimmt,

2. Perſonen , welchen gegen die Firma für den Fall der Erkrankung ein Rechtsanſpruch

auf eine den Beſtimmungen des § . 6 des Krankenverſicherungsgeſeßes entſprechende

oder gleichwerthige Unterſtüßung zuſteht.(1)

Wird der Antrag auf Befreiung von dem Kaſſenvorſtande abgelehnt, ſo entſcheidet auf

Anrufen des Antragſtellers die Aufſichtsbehörde endgültig.

In dem Falle zu 2 gilt die eingeräumte Befreiung nur für die Dauer des Arbeitsvertrages .

Sie erliſcht vor Beendigung des Arbeitsvertrages :

a ) wenn ſie von der Aufſichtsbehörde wegen nicht genügender Leiſtungsfähigkeit der

Firma von Amtswegen oder auf Antrag eines Betheiligten aufgehoben wird,

b ) wenn die Firma die befreite Perſon zur Krankenverſicherung anmeldet. Die An

meldung iſt ohne rechtliche Wirkung, wenn die befreite Perſon zur Zeit derſelben

bereits erkrankt war.

Inſoweit im Erkrankungsfalle der gegen die Firma beſtehende Anſpruch nicht erfüllt wird,

* auf Antrag

emerankenverſicherung

zur Zeit d

Erläuterungen.
31 $. 2.

(1) Fällt aus, wenn die hier bezeichneten Perſonen durch ſtatutariſche Beſtimmung auf Grund des §. 2
Abjag 1 Ziffer 1 des Geſeßes dem Verſicherungszivange unterworfen ſind.

(2) Die Hülfsfaſje muß durch eine Beſcheinigung des Reichskanzlers oder der Centralbehörde den Nachweis

erbringen , daß ſie , vorbehaltlich der Höhe des Krankengeldes, den Anforderungen des §. 75 genügt; das dem

betreffenden Mitgliede der Hülfsfaſſe im Krankheitsfall zujiehende Krankengeld darj hinter der Hälfte des für den

Beſchäftigungsort feſtgeſepten ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter nicht zurückbleiben.

Die Beſcheinigung des Reichskanzlers oder der Centralbehörde iſt durch Vorlegung eines Eremplars des

Kaſſenſtatuts , in welchem auf die betreffende Bekanntmachung hingewieſen iſt, nachzuweiſen .

(3) Die außerdem im §. 3b des Geſekes vorgeſehene Befreiung von der Mitgliedſchaft auf Antrag des

Arbeitgebers wird für Betriebs - ( Fabrik-) Krankenkaſſen in der Regel nicht in Betracht kommen .

(4) Die Ablehnung iſt in dieſen Fällen nur zuläſſig , wenn die Leiſtungsjähigkeit der Firma zur Erfüllung

ihrer entſprechenden Verpflichtung nicht geſichert erſcheint.
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iſt auf Antrag der befreiten Perſon von der Kaſſe die ſtatutenmäßige Krankenunterſtüßung zu ge

währen . Die zu dem Ende gemachten Aufwendungen ſind von der Firma zu erſtatten .

Verſicherungspflichtige Mitglieder müſſen bei der Kaſſe verbleiben , ſolange ihre Beſchäftigung (§. 63 Abſ. 3,

in der Fabrik dauert, können aber mit dem Schluß des Rechnungsjahres austreten , wenn ſie den §. 24 Abſ. 3.)

Austritt ſpäteſtens drei Monate vorher bei dem Vorſtande beantragen und vor dem Schluß des

Rechnungsjahres nachweiſen , daß ſie Mitglieder einer den Anforderungen des S. 75 des Kranken

verſicherungsgeſeßes genügenden Hülfskaſſe geworden ſind. Sie erhalten ſpäteſtens am erſten

Löhnungstage nach ihrem Eintritt ein Eremplar dieſes Statuts .

$. 3.

Freiwillige Mitgliedſchaft.

1 . Alle nicht verſicherungspflichtigen Perſonen , welche in der Fabrik beſchäftigt ſind,(1) (§. 63 Abſ. 2.)

können der Kaſſe durch ſchriftliche oder mündliche Anmeldung bei dem Kaſſenvorſtande beitreten ,

ſofern ihr jährliches Geſammteinkommen 2000 Mark nicht überſteigt; ſie erhalten aber keinen Anſpruch

auf Unterſtübung im Falle einer bereits zur Zeit dieſer Anmeldung eingetretenen Erkrankung .

Der Maſſenvorſtand kann den Geſundheitszuſtand ſolcher Perſonen ärztlich unterſuchen

laſſen und die Aufnahme ablehnen , wenn die Unterſuchung eine bereits beſtehende Krankheit ergiebt.

[Ergiebt die Unterſuchung zwar keine bereits eingetretene Erkrankung, aber einen nicht nor- (§. 26a Abſ. 2

malen Geſundheitszuſtand, ſo wird der Anſpruch auf Krankenunterſtübung erſt nach Ablauf von 3 . 4.)

16 ] Wochen von der bewirkten Anmeldung ab erworben .|(2)

Diejenigen verſicherungspflichtigen Perſonen , welche von der Verpflichtung, der Kaſſe an

zugehören , wegen ihrer Betheiligung an einer dem S . 75 genügenden Hülfskaſſe befreit ſind (ver

gleiche S . 2 Abſaß 2b ), ſind gleichfalls berechtigt, der Kaſſe durch Anmeldung freiwillig beizutreten.

Für die zum Beitritt berechtigten Perſonen beginnt die Mitgliedſchaft mit dem Tage des

Eingangs der ſchriftlichen oder mündlichen Anmeldung.(3) Sofern aber der Raſſenvorſtand binnen

drei Tagen nach dem Eingehen der Anmeldung erklärt, daß er die Aufnahme von dem Ergebniß

einer ärztlichen Unterſuchung abhängig machen will, foder ſofern die Aufnahme an die Erfüllung

anderer Bedingungen geknüpft iſt,] beginnt die Mitgliedſchaft einer nichtverſicherungspflichtigen Perſon

erſt mit dem Tage, an welchem derſelben die Entſcheidung des Kaſſenvorſtandes zugeſtellt wird .

Ergeht eine Entſcheidung nicht binnen zwei Wochen nach Eingang der Anmeldung, ſo gilt die Auf

nahme als bewirkt.

Freiwillig beitretende Perſonen erhalten vom Vorſtande ſpäteſtens am erſten Löhnungs- (§. 24 Abſ. 3.)

tage nach dem Beginn der Mitgliedſchaft eine Beſcheinigung über dieſelbe mit einem Eremplar

dieſes Statuts .

2 . Kaſſenmitglieder, welche aus der Beſchäftigung in der Fabrik ausſcheiden und nicht zu (§. 27 Abſ. 1.)

einer Beſchäftigung übergehen , vermöge welcher ſie Mitglieder einer anderen Betriebs - ( Fabrik-),

einer Drts -, Innungs- oder Bau-Krankenkaſſe oder einer Knappſchaftskaſſe werden , bleiben ſolange

freiwillige Mitglieder, als ſie ſich im Gebiete des Deutſchen Reichs aufhalten , wenn ſie ihre dahin

gehende Abſicht binnen einer Woche dem Kaſſenvorſtande anzeigen . Die Zahlung der vollen Kaſſen

beiträge zum erſten Fälligkeitstermine gilt der ausdrücklichen Anzeige gleich , ſofern der Fälligkeits

termin innerhalb der für die leßtere vorgeſchriebenen einwöchigen Friſt liegt.

Die nach dem Ausſcheiden aus der Fabrik bei der Kaſſe verbliebenen Perſonen können (8. 64 3 . 5.)

weder Stimmrechte ausüben , noch Kaſſenämter bekleiden .

Bu $ . 3 .

(1) Außer dieſen Perſonen, welchen nach $.63 Abſ. 2 des Geſeßes das Recht, der Kaſſe beizutreten , zuſteht,

fönnen nach $ . 26 a Abſaß 2 Ziffer 5 durch das Statut auch noch andere Perſonen , 3 . B . Fuhrleute, Tagelöhner,

Dienſtboten des Fabrikherrn und ſeiner Beamten , als freiwillige Mitglieder zugelaſſen werden . Geſchieht dies, jo

muß auf dieſe Perſonen bei den Beſtimmungen über die Höhe und Leiſtung der Unterſtüßungen (SS. 5 , 6 ), ſowie über

die Höhe der Beiträge ( S . 17) Rückſicht genommen werden .

( 2) Eine Karenzzeit von höchſtens jechs Wochen fann nach $ . 26 a Abſaß 2 Ziffer 4 des Bejeges für alle

nichtverſicherungspflichtigen freiwilligen Mitglieder feſtgelegt werden . Für zwangsweiſe der Kaſſe angehörende

Mitglieder fann nach Maßgabe des §. 26 Abſ. 2 und 3 des Geſebes eine Karenzzeit von höchſtens ſechs Monaten ,

aber nur für diejenigen Unterſtüßungen feſtgelegt werden , welche über die geſeßlichen Mindeſtleiſtungen der Kaſſe

hinausgehen .

(3) Vergl. S . 63 Abſaß 2 des Geſekes.

81*
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( . 63 Abſ. 4 .) 3. Die freiwillige Mitgliedſchaft erliſcht

a ) durch mündliche oder ſchriftliche Austrittserklärung an den Kaſſenvorſtand,

b ) bei Nichtverſicherungspflichtigen dann , wenn an zwei aufeinanderfolgenden Zahlungs:

terminen nicht die vollen Beiträge geleiſtet werden .

S . 4 .

Eintrittsgeld. (1)

Ein Eintrittsgeld im Betrage des für 16 )(2) Wochen zu leiſtenden vollen Kaſſenbeitrages

wird nur von denjenigen freiwillig beitretenden Mitgliedern(3) erhoben , welche das 45. Lebensjahr

zurückgelegt haben oder deren Geſundheit nach der bei ihrer Anmeldung vorgenommenen Unter

ſuchung keine normale iſt.

(§. 26 Abſ. 1.) Befreit von der Zahlung des Eintrittsgeldes ſind diejenigen Mitglieder, welche nachweiſen ,

daß ſie innerhalb der ihrer Anmeldung vorhergehenden 13 Wochen einer anderen Krankenkaſſe an

gehört oder Beiträge zur Gemeinde-Krankenverſicherung geleiſtet haben .

Das Eintrittsgeld iſt von den zu deſſen Zahlung verpflichteten Mitgliedern mit dem erſten

fälligen Wochenbeitrage einzuzahlen (S. 17 Abſaß 2).]

(S . 6 Abſ. 1

3 . 1.)

§ . 5 .

Arankenunterſtüßung für die in der Fabrik beſchäftigten Mitglieder.

Als Krankenunterſtüßung gewährt die Kaſſe den in der Fabrik beſchäftigten Mitgliedern :

1 . vom Beginn der Krankheit ab freie ärztliche Behandlung, freie Arznei, ſowie Brillen ,

Bruchbänder und ähnliche Vorrichtungen oder Heilmittel,(1) welche zur Heilung des

Erkrankten oder zur Herſtellung und Erhaltung der Erwerbsfähigkeit nach beendigtem

Heilverfahren erforderlich ſind ;

2 . im Falle der Erwerbsunfähigkeit vom dritten Tage nach dem Tage der Erkrankung

ab (vom Tage des Eintritts der Erwerbsunfähigkeit abſ(2) für jeden Arbeitstag

(Kalendertag einſchließlich der Sonn- und Feſttage](2) ein Kranfengeld in Höhe der

Hälfte:(3)(4)

(§. 6 Abſ. 1

Ž . 2, §. 21

Abſ. 1 3 . 1 a .)

Zu $. 4 .

(1) Dieſer Paragraph fann auch ganz wegfallen .

(2) Der Betrag fann auch niedriger, aber nach §. 26 Abjap 3 des Geſekes nicht höher bemeſſen werden.

(3) Mit den aus Abſaß 2 dieſes Paragraphen und aus §. 26 Abſaß 2 des Geſebes ſich ergebenden

Beſchränkungen kann ein Eintrittsgeld auch für die verſicherungspflichtigen Mitglieder feſtgelegt werden. Alsdann

ſind nähere Beſtimmungen über die Abführung durch den Betriebsunternehmer und die Einbehaltung bei der Lohn

zahlung in das Statut aufzunehmen (vergl. $. 17 Abjaß 2 und . 18 des Statuts ), ſowie Beſtimmungen über die

Befreiung von der Entrichtung des Beitrags gemäß §. 26 Abſaß 2 des Geſeßes.

Zu §. 5 .

(1) Sollen nach §. 21 Abſaß 1 Ziffer 2 des Geſeßes noch weitere als die im §. 6 Abja 1 Ziffer 1 des
Gefeßes bezeichneten Heilmittel gewährt werden , ſo empfiehlt es ſich , dieſelben hier namentlich aufzuführen .

(2) Dieſe Erweiterungen der Kranfenunterſtüßung find nur zuläſſig , ſofern ſie in der Generalverſammlung
ſowohl von der Vertretung der Firma als auch von derjenigen der Verſicherten beſchloſſen werden , oder ſofern der

Betrag des gejeßlich vorgeſchriebenen Reſervefonds erreicht iſt.

(3) Das Krankengeld kann auch höher, bis zu Dreiviertel des Lohns (S. 21 Abſaß 1 Ziffer 2 des Geſeßes),

aber nicht niedriger feſtgeſeßt werden.

(+) Der Bemeſſung des Krankengeldes kann zu Grunde gelegt werden :

a ) Nach §. 20 Abjaß 1 Ziffer 1 des Geſeßes der durchſchnittliche Tagelohn jämmtlicher Staſjenmitglieder,
geſondert feſtgeſtellt für männliche, weibliche, erwachſene und jugendliche Mitglieder, geeignetenfalls

noch mit Unterſcheidung der jungen Leute" und „ Kinder“ . Die Säße dürfen in dieſem Falle

3 Mark nicht überſteigen .

b ) Nach $ . 20 Abjab 2 dajelbſt der durchſchnittliche Tagelohn , welcher unter Berüdjichtigung der

unter den Naſjenmitgliedern hinſichtlich der Lohnhöhe beſtehenden Verſchiedenheiten klaſſenweiſe feſts

geſeßt wird . "Derſelbe darf für feine Klaſſe über 4 Mart feſtgeſtellt werden .

Zu a und b erfolgt die Feſtſtellung durch die höhere Verwaltungsbehörde.
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(A .) (des durchſchnittlichen Tagelohnes der Mitglieder. Dieſer Tagelohn iſt zur Zeit (§. 20 Abſ. 1

feſtgeſekt:
3 . 1.)

a ) für männliche Mitglieder über 16 Jahren auf Mark,

b ) für weibliche Mitglieder über 16 Jahren auf Mark, (S. 8 Abſ. 2.)

c) für männliche Mitglieder unter 16 ízwiſchen 14 und 16 ] Jahren und für

Lehrlinge auf Mark,

d ) für weibliche Mitglieder unter 16 (zwiſchen 14 und 16 ] Jahren auf
Mark,

le ) für männliche Mitglieder unter 14 Jahren auf Mark,

10 für weibliche Mitglieder unter 14 Jahren auf . Mark.]

Findet eine anderweite Feſtſtellung der vorſtehenden Säße durch die höhere Verwaltungs

behörde ſtatt, ſo treten die neuen Säße an die Stelle der vorſtehenden . Dieſelben ſind durch An

ſchlag ( in allen Werkſtätten ] ( in allen Arbeitsräumen der Firma befannt zu machen .

oder

( B .) [des durchſchnittlichen Tagelohnes derjenigen der nachfolgenden Mitgliederklaſſen , (§. 20 Abſ. 2 ,

welcher das Mitglied angehört:
$. 8 Abſ. 2 .)

a ) Wertmeiſter, Beamte 2c., deren durchſchnittlicher Tagelohn feſtgeſeßt iſt auf

Mark,

b ) Vorarbeiter, Maſchiniſten 2c., deren durchſchnittlicher Tagelohn feſtgeſeßt iſt

auf Mart,

c) ſonſtige männliche großjährige Arbeiter, deren durchſchnittlicher Tagelohn feſt

geſeßt iſt auf Mark,

d ) männliche Arbeiter von 16 bis 21 Jahren , deren durchſchnittlicher Tagelohn

feſtgeſekt iſt auf Marf,

e) (6 ) Vorarbeiterinnen , Aufſeherinnen 2c., deren durchſchnittlicher Tagelohn feſt

geſeßt iſt auf Mark,

f ) ſonſtige großjährige Arbeiterinnen , deren durchſchnittlicher Tagelohn feſtgeſept

iſt auf ..... Mark,

g ) Arbeiterinnen von 16 bis 21 Jahren , deren durchſchnittlicher Tagelohn feſt

geſeßt iſt auf Mark,

b ) männliche Arbeiter unter 16 (zwiſchen 14 und 16 Jahren und Lehrlinge,

deren durchſchnittlicher Tagelohn feſtgeſept iſt auf Mark,

i) Arbeiterinnen unter 16 [zwiſchen 14 und 16 Jahren , deren durchſchnittlicher

Tagelohn feſtgeſeßt iſt auf . .. . Mark,

[k ) Kinder unter 14 Jahren , deren durchſchnittlicher Tagelohn feſtgeſeßt iſt auf

Mark.]

Findet eine anderweite FeſtſteŰung der vorſtehenden Säße durch die höhere Verwaltungs

behörde ſtatt, ſo treten die neuen Säße an die Stelle der vorſtehenden . Dieſelben ſind durch

Anſchlag (in allen Werkſtätten ] (in allen Arbeitsräumen der Firma bekannt zu machen .)

oder

(C ) (des wirklichen Arbeitsverdienſtes des Verſicherten , ſoweit derſelbe + Mark für den

Arbeitstag nicht überſteigt. Für Mitglieder, deren Löhnung nach Affordſäßen

oder in wechſelnder Höhe erfolgt, wird der Durchſchnittsverdienſt der [drei] legten

der Erkrankung voraufgegangenen Lohnzahlungsperioden oder, wenn das erkrankte

Mitglied nicht während dieſer ganzen Zeit im Betriebe beſchäftigt war, der Durch

ſchnitts verdienſt eines in gleichartiger Beſchäftigung ſtehenden Mitgliedes zu Grunde

gelegt. Die Feſtſtellung erfolgt (auf Grund der Lohnliſten ] durch den Vorſtand.]

c) Nach §. 26a Abjag 2 Ziffer 6 des Geſeßes der wirkliche Arbeitsverdienſt der Kaſſenmitglieder, ſoweit
er 4 Marf für den Arbeitstag nicht überſteigt.

Jenachdem a , b oder c als Grundlage angenommen werden ſoll, iſt die Faſſung unter A , B

oder C zu wählen .

(5) Die Klaſſeneintheilung famn auch ſo erfolgen , daß es nicht erforderlich iſt, für weibliche Arbeiter

beſondere Klaſſen zu bilden .
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(8. 6 Abſ. 2 Die Auszahlung des Krankengeldes erfolgt an ſiedem Sonnabend für die abgelaufene

U . 3 .) Woche. Fällt der (Sonnabend] nicht auf einen Werktag, ſo erfolgt die Zahlung am nächſtvorher

gehenden Werktage.

Die Krankenunterſtüßung wird für die Dauer der Krankheit gewährt; ſie endet ſpäteſtens

mit dem Ablauf der [dreizehnten )(6) Woche nach Beginn der Krankheit, im Falle der Erwerbs

unfähigkeit (Abſaß 1 Ziffer 2 ) ſpäteſtens mit dem Ablauf der [dreizehnten ] Woche nach Beginn des

Krankengeldbezuges. Endet der Bezug des Krankengeldes erſt nach Ablauf der (dreizehnten Woche

nach dem Beginn der Krankheit, ſo endet mit dem Bezuge des Krankengeldes zugleich auch der

Anſpruch auf die im Abſaß 1 unter Ziffer 1 bezeichneten Leiſtungen .

$ . 6 .

Krankenunterſtüß
ung

für nicht im Betriebe beſchäftigte Mitglieder.

Mitglieder, welche nach ihrem Ausſcheiden aus der Fabrik bei der Kaſſe verbleiben ( . 3

Ziffer 2 ), erhalten als Krankenunterſtüßung :

1 . ſolange ſie ſich [ im Bezirke der Gemeinde N .](1) aufhalten , die Unterſtüßung nach

§ . 5 (nach derjenigen Mitgliederklaſſe, welcher ſie vor ihrem Ausſcheiden aus der

Fabrik zuleßt angehört haben ] (2) [nach dem Durchſchnittsverdienſte der leßten drei

Lohnzahlungsperioden vor dem Ausſcheiden aus der Fabrik](3);

(S . 27 Abſ. 3 .) 2 . wenn ſie ſich nicht [im Bezirke der Gemeinde N .] aufhalten , unter Wegfall der

Unterſtüßung nach § . 5 Abſak 1 Ziffer 1 den anderthalbfachen Betrag (4) des [wie

vorſtehend zu bemeſſenden (5) Krankengeldes .

$. 7.

Verpflegung im Krankenhauſe.

( §. 7 Abſ. 1.) Der Vorſtand kann an Stelle der Krankenunterſtüßung der SS. 5 und 6 freie Kur und

Verpflegung im Krankenhauſe gewähren , und zwar:

1 . für diejenigen Mitglieder, welche verheirathet ſind oder eine eigene Haushaltung

haben oder Mitglieder der Haushaltung ihrer Familie ſind , mit ihrer Zuſtimmung ;

unabhängig von derſelben aber dann, wenn die Art der Krankheit Anforderungen

an die Behandlung oder Verpflegung ſtellt, welchen in der Familie des Erfrankten

nicht genügt werden kann , oder wenn die Krankheit eine anſteckende iſt, oder wenn

der Erkrankte wiederholt den im legten Abſaß des §. 10 erwähnten Vorſchriften zuwider

gehandelt hat, oder wenn deſſen Zuſtand oder Verhalten eine fortgeſeßte Beobachtung

erfordert ;

(§. 7 Abſ. 2.) 2 . für ſonſtige Erkrankte unbedingt.

Hat der in einem Krankenhauſe Untergebrachte Angehörige, deren Unterhalt er bisher aus

ſeinem Arbeitsverdienſte beſtritten hat, ſo iſt neben der freien Kur und Verpflegung die Hälfte des

in den SS. 5 und 6 als Krankengeld feſtgeſeßten Betrages für dieſe Angehörigen zu zahlen . Die

Zahlung kann unmittelbar an die Angehörigen erfolgen .

(6) Die Dauer fann länger, bis zu einem Jahre (S . 21 Abjaş 1 Ziffer 1 des Geſeßes ), aber nicht fürzer

bemeſſen werden .

Nach Beendigung der Kranfenunterſtüßung fann gemäß §. 21 Abſaß 1 Ziffer 3a des Gefeßes Fürſorge

für Rekonvaleszenten gewährt werden ; Beſtimmungen über dieſe Erweiterung der Kaſſenleiſtungen würden in einem

beſonderen Paragraphen in das Statut einzufügen ſein .

Zu §. 6 .

(1) Hier iſt der Bezirk zu bezeichnen , welcher als Kaſſenbezirt gilt und ſich mit dem Gemeindebezirk nicht
zu deđen braucht, oder auch der Bezirk eines für die Zwecke des s . 46 Abjab 1 Ziffer 2 und 3 des Geſeßes

errichteten Maſſenverbandes, welchem die faſſe angehört.

(2 ) Zuſaß für den Fall, daß im §. 5 die Faſſung B gewählt wird.

(3 ) Zuſaß für den Fall, daß im § . 5 die Faſſung C gewählt wird.

(4) Es fann auch ein höherer Betrag feſtgeſeßt werden .

(5) Zuſatz für den Fall, daß im §. 5 die Faſſung B oder C gewählt wird.
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(Hat der in einem Krankenhauſe Untergebrachte feine ſolchen Angehörigen , ſo erhält derſelbe (§. 21 Abſ. 1

neben freier Kur und Verpflegung ein Krankengeld in Höhe [eines Achtels ](1) des der Bemeſſung 3. 3.)

zu Grunde liegenden durchſchnittlichen Tagelohns (wirklichen Arbeitsverdienſtes ).]

S. 8.

Unterſtüßung erkrankter Familienangehöriger.(1)

[Die nicht ſelbſt dem Krankenverſicherungszwange unterliegenden Familienangehörigen der (S. 21 Abj. 1

Kaſſenmitglieder erhalten im Erkrankungsfalle freie ärztliche Behandlung, freie Arznei und ſonſtige 3 . 5.) '

Heilmittel.

Als Familienangehörige ſind die in demſelben Haushalt mit den Mitgliedern lebenden und

mit ihrem Unterhalt ganz oder größtentheils auf den Arbeitsverdienſt der Mitglieder angewieſenen

Ehegatten , Eltern und noch nicht erwerbsfähigen Kinder derſelben anzuſehen .|(2)

$. 9 .

Gewährung der Krankenunterſtüßung durch beſtimmte Aerzte , Apotheken

und Krankenhäuſer.

Die im S. 7 vorgeſehene kur und Verpflegung erfolgt in dem (ſtädtiſchen Krankenhauſe] ( . 26a Abſ. 2

(von der Kaſſe beſtimmten Krankenhauſel. Soweit die Erkrankten nicht in das Krankenhaus auf 3 . 2 b.)

genommen ſind, wird denſelben die ärztliche Behandlung durch den Kaſſenarzt ſeinen der Kaſſen

ärzte) und die Lieferung der Arznei durch die mit der Kaſſe in Geſchäftsverbindung ſtehende[n ]

Apotheke[n ] gewährt. Die Bezahlung der durch Inanſpruchnahme anderer Aerzte, Apotheken und

Krankenhäuſer entſtandenen Koſten kann, von dringenden Fällen abgeſehen , abgelehnt werden .

( Die Auswahl unter den Kaſſenärzten ſteht den Mitgliedern frei; während derſelben Krankheit darf

jedoch ohne Zuſtimmung des behandelnden Arztes ein Wechſel nicht vorgenommen werden .]

S. 10.

Allgemeine Pflichten der Mitglieder bei Krankheitsfällen .

( A )(1) (Jede Erkrankung muß alsbald dem Vorſißenden des Vorſtandes oder der von ihm

bezeichneten Perſon angemeldet werden.

(Ueber dieſe Anmeldung wird eine Beſcheinigung ausgeſtellt, welche als Legitimationsſchein

beim Raſſenarzte dient. (2)

Zu §. 7.

(1) Es kann auch eine niedrigere, nicht aber eine höhere Quote feſtgeſeßt werden .

Zu 9. 8 .

(1) Eine Unterſtübung dieſer Art gehört nicht zu den nothwendigen Leiſtungen der Aaſje. Die Unterſtüßung

kann auch davon abhängig gemacht werden , daß die Gewährung beſonders beantragt war ; in dieſem Falle fann

den Antragſtellern die Zahlung beſonderer Zujakbeiträge auferlegt werden (vergl. §. 22 Abſaß 2 und §. 52b des

Gefeßes).

(2) Der Kreis der Familienangehörigen fann auch weiter gezogen werden .

Zu g. 9 .

Enthält das Statut feine Beſtimmungen über die Beſtellung von Kaſſenärzten , ſo muß die Kaſſe für die

ärztliche Hülfsleiſtung jedes Arztes nach angemeſſenen Säßen (eventuell nach landesrechtlich feſtgeſtellten Taren )

Zahlung leiſten . Hierdurch können der Kaſſe unter Umſtänden ſehr erhebliche Koſten erwachſen . Dhne ausdrüdliche

Beſtimmung im Statut ſteht der Kaſſenverwaltung die Beſtellung beſonderer Kaſſenärzte mit der Maßgabe, daß

Þülfsleiſtungen anderer Aerzte , von dringenden Fällen abgeſehen , nicht bezahlt zu werden brauchen , nach den Bea

ſtimmungen der Novelle zum Krankenverſicherungsgeſeß nicht mehr zu .

Zu $. 10.

(1) Sofern von einer Meldung jeder Krankheit beim Vorſtande abgeſehen werden und nur die ohnehin

erforderliche Meldung beim Kaſſenarzte ſtattfinden ſoll — was meiſt von dem Umfange der faſje und der beab

ſichtigten Regelung der Krankenkontrole abhängen wird – , kann die Faſſung unter B gewählt werden , welche eine

einfachere Regelung enthält.

(2) Dieſe Beſcheinigung wird bei einfachen Verhältniſſen , wo eine Legitimation des Mitglieds gegenüber

dem Kaſſenarzte nicht erforderlich , wegfallen können .
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Behufs Erlangung des Krankengeldes muß das Mitglied ein vom Kaſſenarzte ausge

ſtelltes Atteſt vorzeigen , in welchem Beginn und Dauer der Erwerbsunfähigkeit beſcheinigt werden .

Sobald ein Mitglied, welches Krankengeld bezieht, wieder erwerbsfähig wird, oder ſobald

der Arzt eine erkrankte Perſon für geneſen erklärt, iſt dem Vorſtande hiervon Anzeige zu erſtatten .]

oder

( B ) (Das Krankengeld wird nur gegen Beibringung eines vom Kaſſenarzte ausgeſtellten

Krankenſcheins ausgezahlt, in welchem die Zahl der Tage, während welcher der Erkrankte in der

abgelaufenen Woche erwerbsunfähig war, anzugeben iſt. In dem erſtmalig beizubringenden

Krankenſcheine iſt der Tag der Erkrankung, in dem legten der Tag des Wiedereintritts der Erwerbs

fähigkeit anzugeben .]

(S. 26 a Abſ. 2 (A und B ) Die Kaſſenmitglieder ſind verpflichtet, die durch Beſchluß der Generalverſammlung

3 . 2 a.) erlaſſenen Vorſchriften (vergl. §. 32 Abſaj 1 Ziffer 6 und Abſaß 4 ) über die Krankenmeldung, das

Verhalten der Kranken und die Krankenaufſicht, ſowie die Anordnungen des behandelnden Arztes

zu befolgen. Zuwiderhandlungen ziehen Ordnungsſtrafe bis zu 20 Mark nach ſich.

$. 11 .

Beſondere Pflichten der aus der Fabrik ausgeſchiedenen Mitglieder

in Krankheitsfällen.

§. 27 Abj 4 .)
An Mitglieder der im §. 3 Ziffer 2 bezeichneten Art, welche ſich nicht im Bezirke der Ge:

meinde N . aufhalten , erfolgt die Auszahlung des Krankengeldes gegen koſtenloſe Einlieferung eines

von einem approbirten Arzte ausgeſtellten Krankenſcheines, in welchem die Zahl der Tage, während

welcher der Erkrankte erwerbsunfähig war, und erſtmalig auch der Tag der Erkrankung angegeben

ſein muß.

Dem erſtınaligen Krankenſcheine iſt eine Beſdeinigung der Gemeindebehörde des Aufenthalts

ortes darüber beizufügen , daß der Erkrankte nicht vermöge ſeiner derzeitigen Beſchäftigung geſeßlid)

einer anderen Krankenkaſſe oder der Gemeinde-Krankenverſicherung angehört, und ob er thatſächlid )

ciner anderen @ rankenkaſſe oder der Gemeinde-Krankenverſicherung beigetreten iſt.

Das Krankengeld iſt bei der Kaſſe durch einen Bevollmächtigten zu erheben , ſofern das

Mitglied nicht bei Einſendung des Krankenſcheines die Ueberſendung des Krankengeldes durch Poſt

anweiſung auf ſeine Koſten beantragt.

Der Vorſtand iſt befugt, die im Abſa 2 bezeichnete Beſcheinigung auch von den im S. 3

Ziffer 2 bezeichneten Mitgliedern , welche ſich im Gemeindebezirke N . aufhalten , vor der Auszahlung

des Krankengeldes zu fordern .

des Ter2 bezeic
hneter
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S. 12 .

Kürzung der Krankenunterſtüßung wegen Doppelverſicherung.

(S . 26a Abi. 1
Einem Mitgliede, welches gleichzeitig anderweitig gegen Krankheit verſichert iſt, wird das

11. Abſ. 2 3 . 1 Krankengeld ſoweit gekürzt, als daſſelbe zuſammen mit dem aus anderweiter Verſicherung bezogenen

u . 2 a.) Krankengelde den vollen Betrag ſeines durchſchnittlichen Arbeitsverdienſtes (1) ſum ](2) über

ſteigen würde.

Die Mitglieder ſind bei Vermeidung einer Ordnungsſtrafe bis zu 20 Mark verpflichtet,

andere von ihnen eingegangene Verſicherungsverhältniſſe, aus welchen ihnen Anſprüche auf Kranken

unterſtüßung zuſtehen , ſofern ſie zur Zeit des Eintritts in die Kaſſe bereits beſtanden , binnen einer

Woche nach dem Eintritt, ſofern ſie ſpäter abgeſchloſſen werden, binnen einer Woche nach dem Ab

ſchluſſe, dem Kaſſenvorſtande anzuzeigen .]

Zu $. 12.

(1) Die Kürzung wegen Doppelverſicherung tritt geſeßlid nur ſoweit ein , als die Gejammtunterſtüßung an

Krankengeld den Betrag des durchſchnittlichen Tagelohnes des in Frage ſtehenden Mitgliedes – nicht desjenigen

durchſchnittlichen Tagclohncs, wvelder den Maßſtab des Krankengeldes bildet -- - überſtcigt.

(2 ) Die Kürzung famı durch das Statut ganz oder theilweiſe ausgeſchloſjen werdeii.
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§. 13 .

Sonſtige Beſchränkungen der Krankenunterſtüßung.

[Mitgliedern, welche die Kaſſe durch eine mit dem Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte be- (S. 26 a Abſ. 2

drohte ſtrafbare Handlung geſchädigt haben , wird für die Dauer von 12 Monaten ſeit Begehung 3 . 2.)

der Strafthat ein Krankengeld [nicht] (nur im Betrage von [ Pf.]] gewährt.

Daſſelbe gilt für Mitglieder, welche ſich eine Krankheit vorſäßlich oder durch ſchuldhafte

Betheiligung bei Schlägereien oder Raufhändeln , durch Trunkfälligkeit oder geſchlechtliche Áus

ſchweifungen zugezogen haben , für die Dauer dieſer Krankheit.)

[Mitgliedern , welche von der Kaſſe eine Krankenunterſtüßung ununterbrochen oder im Laufe (s. 26 a Abſ. 2

eines Zeitraums von 12 Monaten für [13](1) Wochen bezogen haben , wird bei Eintritt eines neuen 3 . 3.)

Unterſtüßungsfalles, ſofern dieſer durch die gleiche nicht gehobené Krankheitsurſache veranlaßtworden

iſt, im Laufe der nächſten 12 Monate neben den im § . 5 Abſaß 1 Ziffer 1 bezeichneten Leiſtungen

nur ein Krankengeld im Betrage der Hälfte des der Bemeſſung zu Grunde liegenden Betrages des

durchſchnittlichen Tagelohns (wirklichen Arbeitsverdienſtes] und nur für die Geſammtdauer von

13 Wochen gewährt.)(2)

$ . 14 .

Unterſtüßung der Wöchnerinnen .

Weiblichen Mitgliedern, welche innerhalb des leßten Jahres , vom Tage der Entbindung (§. 20 Abſ. 1

ab gerechnet, mindeſtens 6 Monate hindurch einer auf Grund des Krankenverſicherungsgeſeßes 3 . 2.) "

errichteten Kaſſe oder einer Gemeinde-Krankenverſicherung angehört haben , wird im Falle der Ent

bindung auf die Dauer von 4 Wochen nach ihrer Niederkunft, und ſoweit ihre Beſchäftigung nach

den Beſtimmungen der Gewerbeordnung für eine längere Zeit unterſagt iſt, für dieſe Zeit](i) [6 Wochen

nach ihrer Niederkunft]( ) eine Unterſtüßung in Höhe des Krankengeldes (3) gewährt. Erkrankungen ,

welche bei der Entbindung oder während der Dauer des Wochenbetts eintreten , begründen denſelben

Anſpruch auf Unterſtüßung wie andere Erkrankungen .

( Für Ehefrauen von Mitgliedern wird, ſofern ſie nicht ſelbſt dem Krankenverſicherungs - (§. 21 Abſ. 1

zwange unterliegen , im Falle der Entbindung bis zum Ablauf von [4 ] Wochen nach derſelben eine 3 . 5.)

Unterſtüßung von Mark täglich gewährt.](4)

Die Wöchnerinnen -Unterſtüßung wird erſtmalig an dem auf die Entbindung folgenden

Sonnabend (gegen Einlieferung einer Beſcheinigung des Standesamts über die Eintragung des Ge

burtsfalles ] und demnächſt an jedem folgenden Sonnabend für die abgelaufene Woche gezahlt.

Fällt der Sonnabend nicht auf einen Werltag, ſo erfolgt die Zahlung am nächſtvorher

gehenden Werktage.

§ . 15 .

Sterbegeld.

Für den Todesfall eines Mitgliedes gewährt die Kaſſe ein Sterbegeld im [zwanzigfachen ] (8. 20 Abſ. 1

Betrage des für die Bemeſſung des Krankengeldes nach den SS . 5 und 6 maßgebenden durch = 3 . 3 u . Abſ. 3,
$. 21 Abſ. 1

ſchnittlichen Tagelohns [wirklichen Arbeitsverdienſtes ].
3 . 6.)

Zu $. 13 .

(1) Hier iſt die im §. 5 Abſaß 3 feſtgeſepte Dauer der Unterſtüßung einzuſtellen .

(2) Dieſe Beſtimmung hat eine Bedeutung nur bei ſolchen laſſen , welche als Krankenunterſtüßung mehr

als die Mindeſtleiſtung gewähren .

Zu $. 14 .

(1 ) Nach $. 137 Abſaß 5 der Gewerbeordnung dürfen in Fabriken Wöchnerinnen während 4 Wochen nach

ihrer Niederkunft überhaupt nicht und während der folgenden 2 Wochen nur beſchäftigt werden , wenn das Zeugniſ

eines approbirten Arztes dies für zuläſſig erklärt.

(2) Die Dauer der Unterſtügung kann nach § . 21 Abſaß 1 Ziffer 4 des Geſekes allgemein bis zu ſechs

Wochen feſtgeſeßt werden .
(3) Dieſe Unterſtüßung wird unter der Vorausſehung gewährt, daß die Wöchnerin nicht erkrankt iſt.

(4) Gehört nicht zu den nothwendigen Leiſtungen der Kaſſe. Dieſe Unterſtüßung kann allgemein oder auf

beſonderen Antrag gewährt werden (vergl. Bemerkung 1 zu S. 8 ) .

82
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Verſtirbt ein als Mitglied der Kaſſe Erkrankter nach Beendigung der Krankenunterſtüßung,

ſo iſt das Sterbegeld zu gewähren , wenn die Erwerbsunfähigkeit bis zum Tode fortgedauert hat

und der Tod in Folge derſelben Krankheit vor Ablauf eines Jahres nach Beendigung der Kranken

unterſtüßung eingetreten iſt.

(S . 21 Abſ. 1 Beim Tode der Ehefrau oder eines noch nicht [14]jährigen Kindes eines Mitgliedes wird,

3 . 7.) falls dieſe Perſonen nicht ſelbſt in einem geſeblichen Verſicherungsverhältniſſe geſtanden haben , auf

Grund deſſen ihren Hinterbliebenen ein Anſpruch auf Sterbegeld zuſteht, ein Sterbegeld, und zwar

für die erſtere im Betrage von [zwei Dritteln ), für das legtere im halben Betrage] des für das

Mitglied feſtgeſtellten Sterbegeldes gewährt.] (1)

(S. 20 Abſ. 4 .) Vom Sterbegelde wird gegen Einlieferung der ſtandesamtlichen Sterbeurkunde der zur

Deckung der Begräbnißkoſten aufgewendete Betrag Demjenigen ausgezahlt, welcher das Begräbniß

beſorgt. Ein etwaiger Ueberſchuß iſt dem hinterbliebenen Ehegatten , in Ermangelung eines ſolchen

den nächſten Erben auszuzahlen . Sind ſolche Perſonen nicht vorhanden , ſo verbleibt der Ueber

ſchuß der Kaſſe.

§ . 16

Unterſtüßung bei Erwerbsloſigkeit.

(§. 28 .) Mitgliedern , welche in Folge eintretender Erwerbsloſigkeit aus der Raſſe ausſcheiden uns

ſich im Gebiete des Deutſchen Reichs aufhalten , verbleibt für ihre Perſon der Anſpruch aufKranken

unterſtüßung ,Wöchnerinnenunterſtüßung und Sterbegeld in ſolchen Unterſtüßungsfällen , welche während

der Erwerbsloſigkeit und innerhalb eines Zeitraumes von 3 Wochen nach dem Ausſcheiden aus der

Raſſe eintreten , wenn dieſe Perſonen vor ihrem Ausſcheiden mindeſtens 3 Wochen ununterbrochen

einer auf Grund des Krankenverſicherungsgeſeßes errichteten Krankenkaſſe angehört haben .

[ In Fällen dieſer Art wird die Krankenunterſtüßung bis zur Dauer von 13 Wochen nach

näherer Beſtimmung des § . 6 Abſaß 2 des Geſekes , die Wöchnerinnenunterſtüßung für die im Ş. 20

Abſaß 1 Ziffer 2 des Krankenverſicherungsgeſekes bezeichnete Zeit, das Krankengeld im Betrage der

Hälfte des der Bemeſſung zu Grunde liegenden durchſchnittlichen Tagelohns ſwirklichen Arbeits

verdienſtes), das Sterbegeld im zwanzigfachen Betrage dieſes Lohnſaßes gewährt.](1)

§. 17.

Beiträge.

(S. 22, S. 20.) Die Beiträge werden feſtgeſeßt auf [3 ](1) Prozent

( A ) (2) [des durchſchnittlichen Tagelohnes (S. 5 Ziffer 2 ).]

oder

(B ) [des durchſchnittlichen Tagelohnes (S. 5 Ziffer 2) der dort bezeichneten Mitgliederklaſſen .)

oder

(S. 26 a Abſ. 2 (C ) [des nach §. 5 unter 2 ermittelten wirklichen Arbeitsverdienſtes , ſoweit derſelbe 4 Mark für den

3. 6.) " Årbeitstag nicht überſteigt.]

(5. 65 , §. 27.) Die Beiträge ſind an jedem [wöchentlichen ] [vierzehntägigen ] Löhnungstage für die abge

laufene Löhnungsperiode für die in der Fabrik beſchäftigten verſicherungspflichtigen Mitglieder von

der Firma zur Kaſſe abzuführen . Die übrigen Mitglieder haben dieſelben zu dem gleichen Termine

koſtenfrei bei dem Kaſſenführer einzuzahlen .

Zu $. 15 .

(1) Dieſe Unterſtüßungen gehören nicht zu den nothwendigen Leiſtungen der Kaſſe.

Zu $. 16 .

(1) Fällt fort, wenn und ſoweit die Kaſſe nur die geſeblichen Mindeſtleiſtungen gewährt.

Zu $. 17.

(1) Höher als drei Prozent dürfen die Beiträge einſchließlich des Arbeitgeberzuſchuſſes bei Errichtung der

Kaſſe nur dann feſtgeſeßt werden , wenn es zur Deckung der Mindeſtleiſtung erforderlich iſt. Eine niedrigere

Bemeſſung iſt nicht ausgeſchloſſen , ſofern die Deckung der Mindeſtleiſtungen trozdem geſichert erſcheint

(2) Je nachdem im §. 5 die Faſſung A , B oder C gewählt iſt, iſt auch hier die Faſſung A , B
oder C zu wählen .
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[ Die Beiträge ſind für jede Woche, innerhalb welcher der Verſicherte der Kaſſe angehört (§. 52 Abſ. 3.)

hat, ihrem vollen Betrage nach zu entrichten . Dabei gilt als Woche der Zeitraum von Montag

bis Sonntag einſchließlich .)

Im Falle der Erwerbsunfähigkeit werden für die Dauer der Krankenunterſtüßung Beiträge (S. 54 a.)

nicht entrichtet.

Rückſtändige Beiträge werden in derſelben Weiſe beigetrieben , wie Gemeindeabgaben . (9. 55.)

verifiche
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$ . 18.

Die Firnia hat für die in der Fabriť beſchäftigten verſicherungspflichtigen Mitglieder ein (5.65, S. 53.)

Drittel der Beiträge aus eigenen Mitteln zu leiſten . Dagegen ſind dieſe Mitglieder verpflichtet, zwei

Drittel der Beiträge bei den Lohnzahlungen ſich cinbehalten zu laſſen . Die Firma Sarf nur auf

dieſem Wege den auf die Mitglieder entfallenden Betrag wieder einziehen . Die Abzüge für Beiträge

ſind auf die Lohnzahlungsperioden, auf welche ſie entfallen , gleichmäßig zu vertheilen . Dieſe

Theilbeträge dürfen , ohne daß dadurch Mehrbelaſtungen der Mitglieder herbeigeführt werden, auf volle

zehn Pfennig abgerundet werden . Sind Abzüge für eine Lohnzahlungsperiode unterblieben, ſo dürfen

ſie nur noch bei der Lohnzahlung für die nächſtfolgende Lohnzahlungsperiode nachgeholt werden .

i Hat die Firma Beiträge um deswillen nachzuzahlen , weil die Verpflichtung zur Entrichtung

bon Beiträgen zwar von ihr anerkannt, von dem Mitgliede oder der Kaſſe aber beſtritten wurde

und erſt durch einen Rechtsſtreit (§ . 33 ) hat feſtgeſtellt werden müſſen, oder weil die im § . 49 a

des Krankenverſicherungsgeſeßes vorgeſchriebene Anzeige einer Hülfskaſſe über das Ausſcheiden eincs

verſicherungspflichtigen Mitgliedes aus der Kaſſe oder das Uebertreten eines ſolchen in eine niedrigere

Mitgliederklaſſe erſt nad) Ablauf der im Abſak 1 bezeichneten Zeiträume oder gar nicht erſtattet

worden iſt, ſo findet die Wiedereinziehung des auf das Mitglied entfallenden Theils der Beiträge

ohne die vorſtehend aufgeführten Beſchränkungen ſtatt.

Streitigkeiten zwiſchen der Firma und den von ihr beſchäftigten Perſonen über die Bes (S. 53a.)

rechnung und Anrechnung der Beiträge der leßteren werden , ſobald ein für die Fabrik zuſtändiges

Gewerbegericht errichtet werden ſollte , von dieſem , bis dahin aber auf Anrufen einer Partei vor

läufig von dem (Gemeindevorſteher, oder , ſofern derſelbe nicht angerufen wird, von dem ordentlichen

Richter entſchieden .(1)

Gegen die Entſcheidung des Gewerbegerichts finden die Rechtsmittel ſtatt, welche in den

zur Zuſtändigkeit der Amtsgerichte gehörigen bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten zuläſſig ſind. Die Be

rufung an das Landgericht iſt jedoch nur zuläſſig , wenn der Werth des Streitgegenſtandes den

Betrag von 100 Mark überſteigt.]

Die Entſcheidung des Gemeindevorſtehers wird rechtskräftig , wenn nicht binnen 10 Tagen

nach der Verkündung von einer der anweſenden Parteien , oder binnen 10 Tagen nach der Behän

digung von einer bei der Verkündung nicht zugegen geweſenen Partei, Klage bei dem ordentlichen

Gericht erhoben wird.]

S . 19.

Sonſtige Einnahmen der Kaſſe .

Außer etwaigen freiwilligen Zuwendungen , den auf Grund der Gewerbeordnung und anderer

geſeßlichen Beſtimmungen ihr zufallenden Beträgen (1) fließen in die Kaſſe insbeſondere (2) die auf

Grund dieſes Statuts vom Vorſtande feſtgeſeßten Strafgelder .(3)

Zu . 18.

(1) Dieſe Streitigkeiten ſind nach den Vorſchriften des Geſekes , betreffend die Gewerbegerichte, vom

29. Juli 1890 zu entſcheiden . Zur Entſcheidung ſind auch die auf Grund des § . 80 dieſes Geſetzes fortbeſtehenden

landesgeſeblichen Gewerbegerichte zuſtändig .

Soweit hiernach ein zuſtändiges Gewerbegericht nicht vorhanden iſt, wird auf das Verfahren vor dem

Gemeindevorſteher ($ . 71f des Geſeßes vom 29. Juli 1890) zu verweiſen ſein .

Zu $. 19 .

(1) Vergleiche §. 82c des Krankenverſicherungsgeſeßes , $ 8. 78 Ziffer 2 und 80 des Unfallverſicherungsgeſeßes

vom 6 . Juli 1884 , $ $ . 116 , 118 , 146 , 154 a der Gewerbeordnung .

(2) Auch durch die für die Fabrik erlaſſene Arbeitsordnung können der Saſſe Strafgelder und verwirkte

Lohnbeträge überwieſen werden (S. 134b Abjad 1 Ziffer 4 and 5 der Gewerbeordnung).

(3) Sollen Unterſtüßungen für Familienangehörige auf Antrag gewährt und ſodann beſondere Zuſap

82*
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S. 20.

Beſondere Rechte der Raſſe. (1)

(§. 25.) Die Kaſſe kann unter ihrem Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen , vor

Gericht klagen und verklagt werden.

Für alle Verbindlichkeiten der Kaſſe haftet dem Raſſengläubiger nur das Vermögen

der Raſſe.

(S. 56 Abſ. 2.) * Die den Unterſtüßungsberechtigten gegen die Kaſſe zuſtehenden Forderungen können mit

rechtlicher Wirkung weder verpfändet, noch übertragen , noch für andere als die im S. 749 Abſaß 4

der Civilprozeßordnung bezeichneten Forderungen der Ehefrau und ehelichen Kinder und die des

erſagberechtigten Armenverbandes gepfändet werden ; ſie dürfen nur auf geſchuldete Eintrittsgelder

und Beiträge, welche von dem Mitgliede ſelbſt einzuzahlen waren , ſowie auf Geldſtrafen , welche

daſſelbe durch Zuwiderhandlungen gegen die im lekten Abſaß des §. 10 [und im zweiten Abſaß des

$. 12] erwähnten Vorſchriften verwirkt hat, aufgerechnet werden .

§. 21.

Raſſenführung und Rechnungslage.

(§. 64 3 . 3 .) Die Firma beſtellt unter ihrer Verantwortlichkeit und auf ihre Koſten einen Rechnungs:

und Kaſſenführer, welcher die geſammte Rechnungs- und Kaſſenführung wahrzunehmen hat.

(S. 40 Abſ. 1.) Die Einnahmen und Ausgaben der Kaſſe ſind von allen den Zwecken der Kaſſe fremden

Vereinnahmungen und Verausgabungen getrennt feſtzuſtellen ; ihre Beſtände ſind geſondert zu

verwahren .

Der Rechnungs - und Raſſenführer hat unter Beobachtung der auf Grund des §. 41

Abſaß 2 des Krankenverſicherungsgeſeges erlaſſenen Vorſchriften der höheren Verwaltungsbehörde

über alle Einnahmen und Ausgaben der Kaſſe Buch und Rechnung zu führen . Er ſtellt den jähr

(§. 41 Abſ. 1.) lichen Rechnungsabſchluß und die vorgeſchriebenen Ueberſichten über die Mitglieder , über Krankheits

und Sterbefälle, über die vereinnahmten Beiträge und die geleiſteten Unterſtüßungen auf, welche

ſämmtlich vom Vorſtand geprüft und feſtgeſtellt und der Auſſichtsbehörde eingereicht werden .

Der Vorſtand hat die vom Kaſſenführer aufgeſtellte Jahresrechnung feſtzuſtellen , mit allen

Belägen dem Reviſionsausſchuß (S. 32 Ziffer 1) zur Prüfung vorzulegen und ſpäteſtens bis zum

[ 1. Ppril] des nächſten Jahres die Abnahme der Jahresrechnung bei der Generalverſammlung

zu beantragen .

§. 22.

Anlage der Kaſſengelder.

In der Raſſe muß zur Deckung der laufenden Ausgaben ſtets ein entſprechender Baarbeſtand

(§. 40 Abſ. 3.) vorhanden ſein , welcher jedoch der Regel nach den Betrag einer [Monats -] Ausgabe nicht über

ſteigen darf. Die hierüber hinausgehenden Beſtinde müſſen auf den Namen der Raſſe nach Vor-..

ſchrift des S .40 des Krankenverſicherungsgeſekes angelegt werden .

[Zuſaß für die nach §. 61 des Reichsgeſekes errichteten Kaſſen :

(§. 64 3. 4.) „ Reichen die Beſtände nicht aus, um die laufenden Ausgaben der Kaſſe zu

decken , ſo ſind von der Firma die erforderlichen Vorſchüſſe zu leiſten , welche ihr aus

etwaigen ſpäteren Ueberſchüſſen erſtattet werden ." ]

(§. 40 Abſ. 2 .) Werthpapiere der Kaſſe, welche nicht lediglich zur vorübergehenden Anlegung zeitweilig ver

fügbarer Betriebsgelder für die Kaſſe erworben werden , ſind bei der Aufſichtsbehörde oder nach

deren Anweiſung verwahrlich niederzulegen . Die Niederlegungsſcheine darüber ſind mit den Kaſſen

beſtänden zu verwahren .

beiträge erhoben werden (vergl. Anmerkung 1 zu §. 8 des Statuts, ſowie §. 22 Abſaß 2 des Geſebes), ſo iſt das

Erforderliche hier zu beſtimmen .

Zu & . 20 .

(1) Die Beſtimmungen dieſes Paragraphen gelten fraft Geſeßes, brauchen demnach in das Statut nicht

aufgenommen zu werden .
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§. 23.

Reſervefonds.

Die Raſſe hat einen Reſervefonds im Mindeſtbetrage der durchſchnittlichen Jahresausgabe ($. 32.)

der leßten 3 Jahre anzuſammeln und erforderlichenfalls bis zu dieſer Höhe zu ergänzen . So lange

der Reſervefonds dieſen Betrag nicht erreicht, iſt demſelben mindeſtens ein Zehntel des Jahres

betrages der Kaſſenbeiträge zuzuführen .

§. 24 .

Erhöhung der Beiträge und Ermäßigung der Kaſſenleiſtungen .

Ergiebt ſich aus den Jahresabſchlüſſen , daß die Einnahmen der Kaſſe zur Deckung ihrer (§.33 Abſ. 1.)

Ausgaben einſchließlich der Rüdlagen zur Anſammlung und Ergänzung des Reſervefonds nicht

ausreichen , ſo müſſen (1) ſentweder die Kaſſenleiſtungen bis auf den Mindeſtbetrag des S . 20 des

Krankenverſicherungsgeſebes gemindert oder] die Beiträge bis auf 41/2 Prozent des (durchſchnittlichen (S. 31 Abſ. 2 )

Tagelohns) (Arbeitsverdienſtes ] (S . 5 ) erhöht werden . Dabei ſind die Vorſchriften des g. 31 Abſaß 7

zu beachten .

Werden die geſeßlichen Mindeſtleiſtungen der Kaſſe durch die Beiträge, nachdem dieſes (§. 65 Abſ. 2 )

insgeſammt 41/2 Prozent des [durchſchnittlichen Tagelohns] [Arbeitsverdienſtes ) (s. 5 ) erreicht haben ,

nicht gedeckt, ſo hat die Firma die zur Deckung derſelben erforderlichen Zuſchüſſe aus eigenen

Mitteln zu leiſten , für welche Zuſchüſſe ſie auch bei ſpäterem beſſeren Stand der Kaſſe keine Rück

erſtattung fordern kann .

§ . 25 .

Ermäßigungen der Beiträge und Erhöhung der Kaſſenleiſtungen.

Ergiebt ſich aus den Jahresabſchlüſſen , daß die Jahreseinnahmen die Jahresausgaben (§.33 Abſ. 2 )

überſteigen , ſo iſt, falls der Reſervefonds das Doppelte des vorgeſchriebenen Mindeſtbetrages erreicht

hat, entweder eine Ermäßigung der Beiträge oder eine Erhöhung oder Erweiterung der Kaſſen

leiſtungen herbeizuführen.

S. 26 .

Allgemeine Beſtimmung über Beiträge und Kaſſenleiſtungen .

Die Mitglieder ſind der Kaſſe gegenüber lediglich zu den durch dieſes Statut feſtgeſtellten (S. 29.)

Beiträgen verpflichtet. Andere Beiträge dürfen von ihnen nicht erhoben werden .

Zu anderen Zwecken , als den ſtatutmäßigen Unterſtüßungen , der ſtatutmäßigen Anſammlung

und Ergänzung des Reſervefonds und der Deckung der Verwaltungskoſten (vergl. § . 21 Abſaß 1)

dürfen Verwendungen aus dem Vermögen der Kaſſe nicht erfolgen .

$ . 27.

Organe der Kaſſe.

Organe der Kaſſe ſind der Vorſtand und die Geweralverſammlung.

§. 28.

Zuſammenſeßung des Vorſtandes.

Der Vorſtand der Saſſe beſteht :(1) (S. 38 Abſ. 1

u . 3 .)

a) aus einem Vertreter der Firma als Vorſißenden und dem Kaſſenführer, welcher (S. 64 3. 2.)

Zu g. 24 .

(1) Die in Klammern eingeſchloſſenen Stellen dieſes Abjaßes haben Bedeutung nur für ſolche Kaſſen , deren

Unterſtüßungen über die geſeblichen Mindeſtleiſtungen hinausgehen .

Zu $ . 28 .

(1) Der Betriebsunternehmer hat Anſpruch auf Vertretung im Vorſtande nach dem Verhältniß der von

ihm aus eigenen Mitteln geleiſteten Beiträge zur Geſammtſumme atler Beiträge. Mehr als ein Drittel der Stimmen
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zugleich Stellvertreter des Vorſißenden iſt; beide werden auf die Dauer von (2 ] Jahren

von der Firma ernannt;

(S. 34.) b ) aus [5 ] (2) von der Generalverſammlung ohne Mitwirkung der Vertreter der Firma

aus der Mitte der ſtimmberechtigten Kaſſenmitglieder auf die Dauer von [2 ] Jahren

gewählten Beiſißern.

(§. 38 Abſ. 2.) (Sobald die für Rechnung der Mitglieder zu zahlenden Beiträge 5 / der Geſammtbeiträge

überſteigen , iſt bei der nächſten Wahl(3) ein ſechster Beiſiker und, ſobald ſie 6/8 überſteigen , ein

ſiebenter Beiſißer zu wählen .]

Die Wahl der Beiſißer iſt geheim (4) und erfolgt durch verdeckte Stimmzettel in der Weiſe,

daß jeder Wählende ſo viele Namen aufſchreibt, wie Vorſtandsmitglieder zu wählen ſind. Gewählt

ſind diejenigen , welche die meiſten Stimmen erhalten .(5) Stimmen , welche auf nicht Wählbare

fallen oder die Gewählten nicht deutlich bezeichnen , werden nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit

entſcheidet das vom Vorſißenden zu ziehende Loos .

Die Wahl wird im Auftrage des Vorſtandes von deſſen Vorſißenden oder von einen zu

dieſem Zwecke beſtellten Vertreter geleitet. Nur die erſte Wahl nach Errichtung der Kaſſe, ſowie

ſpätere Wahlen , bei welchen ein Vorſtand nicht vorhanden iſt, werden von einem Beauftragten der

Aufſichtsbehörde geleitet.

(Ş.34a Abſ. 2.) Die Ablehnung der Wahl zum Vorſtandsmitgliede iſt aus denſelben Gründen zuläſſig, aus

welchen das Amt eines Vormundes abgelehnt werden kann . Die Wahrnehmung eines auf Grund

der Unfallverſicherung und der Invaliditätsverſicherung übernommenen Ehrenamts ſteht der Führung

einer Vormundſchaft gleich. Eine Wiederwahl kann nach mindeſtens zweijähriger Amtsführung für

die nächſte Wahlperiode abgelehnt werden . Raſſenmitgliedern , welche eine Wahl ohne geſeßlichen

Grund ablehnen , kann auf Beſchluß der Generalverſamınılung für beſtimmte Zeit, jedoch nicht über

die Dauer der Wahlperiode, das Stimmrecht in der Generalverſammlung entzogen werden .

( Jedes Jahr) (6) ſcheiden abwechſelnd [3 ] und [2 ] Beiſißer aus. Die [3 ] Beiſißer, welche

am Ende des erſten Kalenderjahres ausſcheiden , werden durch das Loos beſtimmt. Die Neuwahl

findet im Dezember ſtatt. Die Gewählten treten ihr Amt am 1. Januar des folgenden Jahres an.

Bis zum Eintritt derſelben haben die Ausſcheidenden ihr Amt weiter zu führen .

Scheiden mehr wie zwei Beiſißer vor Ablauf ihrer Amtsdauer aus, ſo muß alsbald eine

Generalverſammlung zur Erſabwahl für alle ausgeſchiedenen Beiſiper berufen werden .(?) Die Amts

dauer der Erſaßmänner erliſcht mit dem Jahre, mit welchem diejenige der ausgeſchiedenen Beiſißer

erloſchen ſein würde.

Ueber jede Wahlverhandlung iſt ein Protokoll aufzunehmen .

Jahres ausich

Bis zum anzemb
er

ſtatt.

darf ihm nicht eingeräumt werden . Du er mit einer geringeren Vertretung im Vorſtande, als der Summe der aus

eigenen Mitteln geleiſteten Beiträge entſprechen würde, vorlieb nehmen will, hängt von jeiner Entſchließung ab .

Es empfiehlt ſich , von vornherein ein Verhältniß der Vertretung feſtzuſehen, welches auch dann nicht geändert zu

werden braucht, wenn die vom Unternehmer aus eigenen Mitteln zu zahlenden Beiträge in Folge des Zutritts frei

williger Mitglieder zur Kaſſe unter ein Drittel der Geſammtbeiträge ſinfen. Da die Iaſie bei ihrer Begründung

freiwillige Mitglieder in der Regel überhaupt nicht zählt, jo wird es zuläſſig ſein , für die Vertreter des Arbeit

gebers und der Aaſjenmitglieder anfangs das Berhältniß von 2 zu 4 feſtzuſtellen und im Abjag 2 eine Vermehrung

der Vertreter der leßteren auf 5 (aljo Verhältniß 2 zu 5 ) erſt für den Fall anzuordnen , daß die Summe der Bei

träge des Arbeitgebers bis auf 4 /13 (das arithmetiſche Mittel zwiſchen 2 /6 und 2, 7) der Geſammtſumme aller Beiträge

herabſinft. Ebenjo würde erſt bei weiterer Verminderung der Beiträge des Arbeitgebers auf 4 /15 der Geſammt

ſumme der Beiträge (dem arithmetijden Mittel zwiſchen 1 und 28) die Zahl der Beiſiger auf 6 zu vermehren

ſein u . i. f.

(2) Wird hier eine höhere Zahl feſtgelegt jo kann auch für den Betriebsunternehmer unter a eine größere

Zahl von Vertretern feſtgeſegt werden (alſo beiſpielsweiſe bei 7 unter b , 3 unter a ).

(3 ) Dem Gefeße wird genügtwerden , wenn das von demſelben geforderte Verhältniß bei der nächſten Wahl

hergeſtellt wird. Dhne dieſe Einſchränkung würde leicht Unſicherheit über die Gültigkeit der Beſchlüſje des Bor

ſtandes entſtehen .

(4) Wahl durch Afflamation erſcheint hiernach ausgeſchloſſen .

(5 ) Soll für die Gewählten abſolute Stimmenmehrheit erforderlich ſein , ſo müſſen hier auch Beſtimmungen

über engere Wahl für den Fall , daß im erſten Wahlgange abſolute Mehrheit nicht erreicht wird, getroffen werden .

(6) Wird die Amtszeit der Vorſtandsmitglieder unter a und b anders beſtimmt, jo werden auch die

Berioden der Neuwahl anderiveit feſtzuſeßen ſein .

(1) Ergänzung des Vorſtandes durd looptation iſt inzuläjjig , da nach dem Geſeße der Vorſtand von
der Generalverſammlung gewählt ſein muß.
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Der Vorſtand hat über jede Aenderung in ſeiner Zuſammenſepung und über das Ergebniß (5. 34 Abſ. 2.)

jeder Wahl der Aufſichtsbehörde binnen einer Woche Anzeige zu erſtatten .

Iſt die Anzeige nicht erſtattet, ſo kann die Aenderung dritten Perſonen nur dann ent

gegengeſeßt werden , wenn bewieſen wird , daß ſie leßteren bekannt war.]

S. 29.

Rechte und Pflichten des Vorſtandes.

Der Vorſtand vertritt die Kaſſe gerichtlich und außergerichtlich . Dieſe Vertretung erſtreckt (§. 35 Abſ. 1.)

ſich auch auf diejenigen Geſchäfte und Rechtshandlungen , für welche nach den Gefeßen eine Spezial

vollmacht erforderlich iſt.

[Verträge werden namens der Raſſe von dem Vorſigenden des Vorſtandes und zwei Bei

fißern vollzogen . Bei allen übrigen Rechtsgeſchäften und Erklärungen vertritt der Vorſißende den

Vorſtand nad) außen . Gerichtliche Zuſtellungen an den Vorſtand können jedem Mitgliede deſſelben (S. 35 Abſ. 2.)

gemacht werden . (1) Die Legitimation des Vorſtandes oder ſeines Vorſißenden bei allen Rechts

geſchäften wird durch eine Beſcheinigung der Aufſichtsbehörde bewirkt.

Der Vorſtand verwaltet alle Angelegenheiten der Kaſſe, ſoweit dieſelben nicht durch Geſek

oder Statut ausdrücklich der Generalverſammlung übertragen ſind.

Der Vorſißende beruft den Vorſtand, ſo oft dies die Lage der Geſchäfte erfordert. Er

muß den Vorſtand binnen 10 Tagen berufen , wenn drei] Beiſißer dies beantragen . Die Berufung

erfolgt durch Cirkular. Der Vorſißende kann ein Vorſtandsmitglied, welches ohne genügende Ent

ſchuldigung aus der Vorſtandsſigung wegbleibt, oder zu ſpät erſcheint, in eine Ordnungsſtrafe bis

zu [3 ] Marf nehmen . Der Vorſtand iſt beſchlußfähig , wenn der Vorſigende oder ſein Stellver

treter und mindeſtens drei Beiſißer anweſend ſind. Die Beſchlüſſe werden mit einfacher Stimmen

mehrheit gefaßt, bei Stimmengleichheit entſcheidet der Vorſißende. Die Beſchlüſſe ſind in einem be

ſonderen Buche zu protokolliren .

Die Vorſtandsmitglieder verſehen ihr Amt als Ehrenamt unentgeltlich ; baare Auslagen (9.34a Abſ. 1.)

werden ihnen von der Kaſſe erſeßt.

Die Mitglieder des Vorſtandes haften der Kaſſe für pflichtmäßige Verwaltung wie Vor- (S. 42 Abſ. 1.)
münder ihren Mündeln .

S. 30 .

Zuſammenſeßung der Generalverſammlung.

Die Generalverſammlung beſteht:(1)

(A ) ſaus ſämmtlichen Raſſenmitgliedern ,(2) welche großjährig und im Beſiße der bürger- (S. 64 3 . 5.)

lichen Ehrenrechte ſind, mit Ausnahme derjenigen , welche der Kaſſe auf Grund des

S. 3 Ziffer 2 angehören , ſowie aus einem [2 , 3 20.] Vertreter[n ] der Firma.

Jedes Kaſſenmitglied führt eine Stimme. Der Vertreter der Firma führt

Die Vertreter der Firma führen zuſammen für je zwei in der Fabrik beſchäftigte

verſicherungspflichtige und ſtimmberechtigte Mitglieder der Generalverſammlung eine

Stimme.

oder

(B ) [aus Vertretern der Raſſenmitglieder und der Firma.]

Zu $. 29.

(1) Dieſe Beſtimmungen ſind nach §. 35 des Gefeßes zuläſſig und empfehlen ſich namentlich für umfang

reichere Kaſſen zur Erleichterung der Geſchäftsführung.

Zu $. 30.

(1) Je nachdem die Generalverſammlung neben den Vertretern des Arbeitgebers aus ſämmtlichen ſtimm

berechtigten Mitgliedern oder aus Vertretern derſelben beſtehen ſoll, iſt die Faſſung unter A oder B zu wählen .

Die Generalverſammlung muß aus Vertretern beſtehen , wenn die Kaſſe 500 oder mehr Mitglieder zählt.

Abgeſehen von anderen Verhältniſſen , welche auch bei geringerer Mitgliederzahl die Bildung der Generalverſamm =

lung aus Vertretern rathſam machen können , empfiehlt ſich dieſelbe jedenfalls dann, wenn die Möglichkeit einer

Vermehrung der Kaſſenmitglieder auf 500 oder darüber vorliegt, damit eine für dieſen Fall erforderliche Abänderung

des kaſjenſtatuts vermieden wird .

(2) Die Beſchränkung der Generalverſammlung auf männlide Kajjenmitglieder iſt unzuläſſig.
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Für die Wahl der erſteren werden ſämmtliche Raſſenmitglieder in folgende Abtheilungen (3)

eingetheilt:

a
c
o
l
o

Für jede Abtheilung wird in geſonderter Wahlhandlung auf je [ 30] Mitglieder (4) ein Ver

treter gewählt. Iſt die Zahl der Mitglieder nicht durch [30 ] theilbar, ſo iſt für die überſchießende

Zahl, wenn dieſelbe [15 ] oder mehr beträgt, ein weiterer Vertreter zu wählen.

Die Zahl der von jeder Abtheilung zu wählenden Vertreter iſt bei der Berufung der

Wahlverſammlung, welche [3 ]+ Tage vor dem Wahltermin durch Anſchlag in den Fabrikräumen

erfolgen muß, anzugeben .

Wahlberechtigt und wählbar ſind die großjährigen , im Beſiß der bürgerlichen Ehrenrechte

befindlichen Raſſenmitglieder mit Ausſchluß derjenigen , welche der Kaſſe auf Grund des §. 3

Ziffer 2 angehören .

Die Wahl erfolgt nach Maßgabe der Beſtimmungen im S . 28 Abſaß 3 und 4 .

Am Schluſſe jedes Kalenderjahres ſcheidet die Hälfte der Vertreter aus. Die erſtmalig

Ausſcheidenden werden durch das Loos beſtimmt. Die Neuwahlen finden im Dezember für das

folgende Kalenderjahr ſtatt.

Scheidet ein Vertreter vor Ablauf ſeiner Amtsdauer aus, ſo findet durch die Abtheilung,

von welcher er gewählt war, für die übrige Zeit der Amtsdauer eine Neuwahl ſtatt.

In der Generalverſammlung führt jeder Vertreter der Maſſenmitglieder eine Stimme. Der

Vertreter der Firma führt [Die Vertreter der Firma führen zuſammen ] für je [60] in der Fabrik

beſchäftigte verſicherungspflichtige Kaſſenmitglieder eine Stimme, höchſtens jedoch ein Drittel jämmt

licher Stimmen .]

. 31.

Geſchäftsordnung der Generalverſammlun
g
.

Die Generalverſammlung wird vom Vorſtande unter Angabe der Verhandlungsgegenſtände

durch einen mindeſtens [3 ] Tage vorher zu bewirkenden Anſchlag in den Fabrikräumen berufen .

Ordentliche Generalverſammlungen finden ſtatt:

1. im Dezember jeden Jahres zur Vornahme der Wahl des Reviſionsausſchuſſes und

der erforderlichen Neuwahlen für den Vorſtand,

2 . im [April] jeden Jahres zur Beſchlußfaſſung über die Abnahme der Jahresrechnung.

Außerordentliche Generalverſammlungen beruft der Vorſtand nach Bedürfniß . [Die Bes

rufung der Generalverſammlung muß binnen . . . . . Wochen erfolgen , wenn der (zehnte ] Theil ihrer

Mitglieder es beantragt.](1)

initigereteranstarsay

s
that hine ne

(3) Die Bildung von Abtheilungen iſt nicht erforderlich , wird ſich aber für Raſſen von größerem Umfange

ſchon zur Vermeidung der Schwierigkeiten empfehlen , welche mit einer Wahl durch die Geſamintheit der wahl

berechtigten Kaſſenmitglieder verbunden ſind.

Wird" die Wahl nach Abtheilungen beliebt, ſo werden auch die Abtheilungen und die Vertheilung der

Vertreter auf dieſelben durch das Statut feſtgeſtellt werden müſſen , da es mindeſtens zweifelhaft iſt , ob eine Bes

ſtimmung, nach welcher die Abtheilungen für die jedesmalige Wahl durch den Vorſtand zu bilden ſind , der Vor

ſchrift des Geſeßes, nach welcher das Statut Beſtimmung über die Zuſammenſeßung der Generalverſammlung zu

treffen hat, genügen würde.

Die Abtheilungen können örtlich oder nach Mitgliederklaſſen gebildet werden , z. B . nach den verſchiedenen

Zweigen des Betriebes .

(4) Für die Zahl der zu wählenden Vertreter iſt hiernach die Zahl ſämmtlich er der Abtheilung ange

hörenden Kaſſenmitglieder (alſo z. B . auch der minderjährigen ) maßgebend. Dies iſt nothwendig, um für die Be

meſſung der Vertretung des Arbeitgebers eine richtige Grundlage zu gewinnen .

Die hier vorgeſehene Art der Vertheilung der Vertreter auf die Abtheilungen wird vor der Zutheilung

einer beſtimmten Zahl von Vertretern an jede Abtheilung ineiſt den Vorzug verdienen, da ſie die wechſelnde Zahl

der in jeder Abtheilung vorhandenen Mitglieder berückſichtigt und zugleich eine bequeme Grundlage für die Bemeſſung
des Stimmrechts der Vertretung der Firma in der Generalverſammlung bietet.

Zu $. 31.

(1) Dieſe Beſtimmung iſt nicht geſeßlich nothwendig .
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Jede vorſchriftsmäßig berufene Generalverſammlung iſt beſchlußfähig .

Die Leitung der Generalverſammlung ſteht dem [Vertreter der Firma ] (von der Firma zu ( . 64 3. 2.)

bezeichnenden Vertreter derſelben ] zu .

Beſchlüſſe der Generalverſammlung werden , ſoweit für einzelne Gegenſtände durch dieſes

Statut nicht etwas anderes beſtimmt iſt, mit einfacher Stimmenmehrheit der in der Verſainmlung

vertretenen Stimmen gefaßt. Bei Stimmengleichheit entſcheidet die Stimme des Vorſißenden.

Getrennt von der Vertretung der Firma und den Vertretern der] Kaſſenmitglieder[n ) muß

Beſchluß gefaßt werden, wenn es ſich handelt:

a ) um eine Erhöhung der Geſammtbeiträge über 3 Prozent desjenigen Betrages, nach

welchem die Unterſtüßungen zu bemeſſen ſind (S . 5 ), ſofern dieſe Erhöhung nicht zur

Deckung der geſeblichen Mindeſtleiſtungen erforderlich iſt (S . 31 des Gefeßes );

b ) um die Gewährung des Krankengeldes ſchon vom Tage des Eintritts der Erwerbs

unfähigkeit ab ſowie für Sonn- und Feſttage (S. 21 Abſaß 1 Ziffer la des Geſeßes ),

ſofern der Betrag des geſeßlich vorgeſchriebenen Reſervefonds nicht erreicht iſt.

.

S . 32.

Obliegenheiten der Generalverſammlung.

Außer den von ihr vorzunehmenden Wahlen zum Vorſtande liegt der Generalverſamm =

lung ob : (1)

1 . Abnahme der Jahresrechnung und die Wahl eines Reviſionsausſchuſſes von (3 ) Per

ſonen , welche nicht Kaſſenmitglieder zu ſein brauchen , zur Prüfung der Jahres -

rechnung.

2. Beſchlußnahme über die Verfolgung von Anſprüchen , welche der Kaſſe gegen Vor

ſtandsmitglieder aus deren Amtsführung erwachſen , und die Wahl der damit zu

beauftragenden Perſonen .

3 . Beſchlußnahme über Abänderung der Statuten , namentlich auch über Abänderung

der Unterſtüßungen und Beiträge, ſoweit ſie nicht ſtatutenmäßig in Folge einer ver

änderten Feſtſeßung der durchſchnittlichen Tagelöhne eintreten .

4 . Beſchlußnahme über Anträge der Firma auf Auflöſung der Kaſſe.

5 . Beſchlußnahme über Vereinigung der Kaſſe mit der für einen anderen Betrieb deſſelben

Unternehmers errichteten Betriebs - ( Fabrik-) Krankenkaſſe.

6 . Beſchlußnahme über Vorſchriften, betreffend die Krankenmeldung, das Verhalten der

Kranken und die Krankenaufſicht.

Bei der Beidlußnahme und bei den Wahlen zu 1 und 2 ruhen (ruht die Stimme[n ] der

[des] Vertreter[s ] der Firma. Die Verhandlungen werden in Abweſenheit derſelben [deſſelben ] von

einem von der Generalverſammlung aus ihrer Mitte zu wählenden Vorſißenden geleitet. (2) Im

übrigen finden auf die Vornahme dieſer Wahlen die Beſtimmungen im §. 28 Abſaß 3 mit der

Motriebs-( Fabrif-)Krankenkaſſe.

Zu $ . 32.

(1) Nach S . 36 des Gefeßes ſteht der Generalverſammlung die Beſchlußnahme über alle Angelegenheiten zu,

deren Wahrnehmung nicht nach Vorſchrift des Geſeßes oder Statuts dem Vorſtande obliegt. Die Abgrenzung der
Befugniſſe des Vorſtandes und der Generalverſammlung kann aber ohne Verleßung dieſer Vorſchrift auch ſo

geſchehen , daß die der Beſchlußnahme der Generalverſammlung vorbehaltenen Angelegenheiten aufgeführt werden

und die Wahrnehmung aller übrigen dem Vorſtande übertragen wird, wie es hier und im $. 29 geſchehen iſt.
Dieſe Art der Abgrenzung verdient den Borzug , weil die der Beſchlußnahine der Generalverſammlung vorzu

behaltenden Gegenſtände leichter erſchöpfend aufzuzählen ſind, als die mannigfaltigeren Dbliegenheiten des Vorſtandes.

Die unter Ziffer 1 bis 5 aufgeführten Gegenſtände ſind diejenigen , welche der Beſchlußnahme der General

verſammlung nach $ $ . 36 , 67c Abſaß 1 und 68 Abjag 3 des Bejebes dorbehalten werden müſſen . Die unter Ziffer 6

erwähnten Vorſchriften ſind durch Beſchluß der Generalverſammlung zu erlaſſen , wenn Zuwiderhandlungen unter

Strafe fallen ſollen (vergleiche §. 10 leßter Abſaß).

Sollen noch andere Gegenſtände, 3 . B . Entſcheidungen über Beſchwerden von Kaſſenmitgliedern , über

Maßnahmen des Vorſtandes, Beſchlußnahme über die mit Aerzten und Apotheken abzuſchließenden Verträge 2c .,

der Generalverſammlung vorbehalten werden, ſo find ſie unter weiteren Ziffern beizufügen .

(2) Dieſe Beſtimmung iſt nicht gejeßlich nothwendig, entſpricht aber der Nătur der hier in Frage ſtehenden
Verhandlungen.

83
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Maßgabe Anwendung, daß die Wahl, wenn von keinem der Stimmberechtigten Widerſpruch erhoben

wird , durch Akklamation vorgenommen werden kann .

Die Auflöſung der Kaſſe [Abſaß 1 Ziffer 4 ] kann nur mit zwei Drittel der vertretenen

Stimmen beſchloſſen werden .

Die gemäß Abſaß 1 Ziffer 6 beſchloſſenen Vorſchriften bedürfen der Genehmigung der

Aufſichtsbehörde und ſind durch Anſchlag in allen Werkſtätten ] [Arbeitsräumen) der Firma bekannt

zu machen .

§. 33.

Streitigkeiten .

Streitigkeiten, welche zwiſchen den Mitgliedern oder der Firma einerſeits und der Kaſſe

andererſeits über das Verſicherungsverhältniß oder über die Verpflichtung zur Leiſtung oder Ein

(8.58 261. 1.) zahlung von Eintrittsgeldern und Beiträgen oder über Unterſtüßungsanſprüche entſtehen , werden

von der Aufſichtsbehörde entſchieden. Gegen die Entſcheidung findet binnen vier Wochen nach deren

Zuſtellung die Erhebung der Klage ſtatt.(1) Die Entſcheidung iſt vorläufig volſtreckbar, ſoweit es

ſich um Streitigkeiten handelt, welche Unterſtüßungsanſprüche betreffen .

§. 34 .

Beaufſichtigung der Kaſſe.

Die Aufſicht über die Kaſſe wird unter Dberaufſicht (Bezeichnung der höheren Verwaltungs

behörde] zu N . von [Bezeichnung der Aufſichtsbehörde) zu N . wahrgenommen . (1) (2)
(S. 44.).

Zu $. 33 .

(1) Soweit landesgeſeßlich ſolche Streitigkeiten dem Verwaltungsſtreitverfahren überwieſen ſind, hat eine

Anfechtung der Entſcheidung der Aufſichtsbehörde im Wege des legteren zu erfolgen , ſonſt im ordentlichen Rechtswege.

Zu $ . 34 .

(1) Die Bezeichnung der zuſtändigen Aufſichtsbehörde und Oberaufſichtsbehörde im Statut empfiehlt ſich ,

um jedem Kaſjenmitgliede Kenntniß davon zu geben , wohin etwaige Beſchwerden über die Raſſenverwaltung

zu richten ſind.

(2) Ueber die Aufſichtsbefugniſſe vergleiche $$ .66 bis 67 b, 68 mit 44, 45 des Geſeßes.
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2 . Handels - und Gewerbe · Weſe n.

Die über die weitere proviſoriſche Regelung der Handelsbeziehungen zwiſchen Deutſchland und

Spanien für die Zeit vom 1. Juli bis einſchließlich 30 . November d. J. zwiſchen den beiderſeitigen

Regierungen erfolgte, mit dem 1 . Juli in Kraft getretene Verſtändigung iſt an dem genannten Tage

von dem Kaiſerlichen Botſchafter in Madrid und dem Königlich ſpaniſchen Miniſter der auswärtigen An

gelegenheiten durch den Austauſch zweier Noten beurkundet worden , welche, wie folgt, lauten :

1. (Ueberſeßung aus dem Spaniſchen .)

Staats -Miniſterium .

Nr. 124 , Im Palaſt, den 29. Juni 1892.

Ercellenz!

Da das zur Zeit zwiſchen Spanien und Deutſchland beſtehende Handelsabkommen mit dem

30 . d. M . abläuft und die ſtattgehabten Erörterungen zum Abſchluß eines neuen Handelsvertrages

bisher nicht geführt haben, beehre ich mich Eure Ercellenz zu benachrichtigen , daß die Regierung Seiner

Katholiſchen Majeſtät vom 1. Juli d . I. ab den auf der Halbinſel und den anliegenden Inſeln beziehungs

weiſe auf den Inſeln Cuba und Puerto Rico zur Einfuhr gelangenden deutſchen Waaren die Vergün

ſtigungen der zweiten Columnen unſerer Zolltarife für die Ďalbinſel beziehungsweiſe die Antillen gewähren

wird, in der Vorausſeßung, daß und in jo lange als die Kaiſerliche Regierung hiergegen den ſpaniſchen

Waaren vom gleichen Tage ab den deutſche Generaltarif mit allen Ermäßigungen zugeſtehen wird,

welche Deutſchland in den zur Zeit zwiſchen ihm und anderen Ländern in Kraft befindlichen Verträgen

zugeſtanden hat.

Auf Grund dieſes Standes wird die deutſche Einſuhr in den Philippinen der gleichen Behandlung

unterworfen bleiben wie diejenige der übrigen europäiſchen Staaten .

Die ſpaniſcherſeits gewährten Vergünſtigungen ſchließen, inſoweit die Halbinſel und die anliegenden

Inſeln in Betracht kommen , thatſächlich jede differenzielle Behandlung der deutſchen Waaren gegenüber

den gleichartigen Erzeugniſſen anderer Länder und, ſoweit es ſich um Cuba, Puerto Rico und die

Philippinen handelt, jede differenzielle Behandlung der deutſchen Waaren gegenüber den gleichartigen

Erzeugniſſen der übrigen europäiſchen Länder aus.

Ich benuße zugleich die Gelegenheit, Eure Ercellenz zu bitten , Ihrer Regierung darlegen zu

wollen , daß die Regierung Seiner Katholiſchen Majeſtät gewillt iſt, ſofort in die Verhandlungen zum

Abſchluß eines neuen deutſch - ſpaniſchen Handelsvertrages einzutreten, und bereit ſein wird, Konzeſſionen

unter dem ſpaniſchen Minimaltarif zu machen , mit dem Vorbehalt der Genehmigung jenes Abkommens

durch die Cortes.

Genehmigen u . ſ. w .

Herzog von Tetuan.

An den Herrn Botſchafter des Deutſchen Reichs.

2. (Deutſcher Text.)
Kaiſerlich Deutſche Botſchaft in Spanien .

Madrid , den 30. Juni 1892 .

Ercellenz!

Eure Ercellenz haben die Güte gehabt, mir mitzutheilen , daß, da das zur Zeit zwiſchen Spanien

und Deutſchland beſtehende Handelsabkommen mit dem 30. d . M . abläuft und die ſtattgehabten Erörte

rungen zum Abſchluſſe eines neuen Handelsvertrages bisher nicht geführt haben , die Regierung Seiner

Katholiſchen Majeſtät vom 1. Juli d . I . ab den auf der Halbinſel und den anliegenden Inſeln , be

ziehungsweiſe auf den Inſeln Cuba und Puerto Rico zur Einfuhr geiangenden deutſchen Waaren die

Säße der zweiten Columne der Zolltarife für die Halbinſel, beziehungsweiſe die Antillen gewähren wird,

in der Vorausſeßung, daß und in ſo lange als die deutſche Regierung hiergegen den ſpaniſchen Waaren

vom gleichen Tage ab den deutſchen Generaltarif mit allen Ermäßigungen zugeſtehen wird, welche

Deutſchland in den zur Zeit zwiſchen ihm und anderen Ländern in Kraft befindlichen Verträgen zuge

ſtanden hat.

83 *
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Auch ſolle die deutſche Einfuhr in den Philippinen der gleichen Behandlung unterworfen bleiben ,

wie diejenige der übrigen europäiſchen Staaten .

Eure Excellenz haben ferner hervorzuheben die Geneigtheit gehabt, daß dieſe ſpaniſcherſeits ge

währten Vergünſtigungen , inſoweit die Halbinſel und die anliegenden Inſeln in Betracht kommen, that

ſächlich jede differenzielle Behandlung der deutſchen Waaren gegenüber den gleichartigen Erzeugniſſen

anderer Länder, und inſoweit es ſich um Cuba, Puerto Rico und die Philippinen handelt, jede differenzielle

Behandlung der deutſchen Waaren gegenüber den gleichartigen Erzeugniſſen anderer europäiſcher

Länder ausſchließen .

Erhaltenem Auftrag zufolge habe ich die Ehre, Eurer Excellenz zu erwidern, daß meine Regierung

zwar den ſpaniſchen Minimaltarif nicht als ein genügendes Aequivalent für den gegenwärtigen deutſchen

Konventionaltarif anzuſehen vermag. In Anbetracht jedoch der von ſeiten Eurer Ercellenz in der ein

gangs erwähnten Note ausgeſprochenen Bereitwilligkeit der ſpaniſchen Regierung zu demnächſten Ver

handlungen über den Abſchluß eines definitiven Vertrags , für welchen ſpaniſcherſeits entſprechende Kon

zeſſionen unter dem ſpaniſchen Minimaltarif gewährt werden ſollen , wird die Regierung Seiner Majeſtät

des Kaiſers und Königs gegen die in der gedachten Note Eurer Ercellenz angebotenen Gegenleiſtungen

die ſpaniſchen Erzeugniſſe bei der Einfuhr in Deutſchland vom 1 . Juli d . J . ab nach dem zur Zeit be

ſtehenden deutſchen Vertragstarif behandeln .

Da dieſelbe indeſſen nach Lage der deutſchen Geſeßgebung dieſe Vergünſtigung der ſpaniſchen

Einfuhr nur bis zum 1. Dezember d. J. zuzugeſtehen in der Lage iſt, kann ſich das vereinbarte Pro

viſorium nur auf die Zeit bis zum 30 . November 0. I. erſtrecken .

Die Kaiſerliche Regierung giebt ſich der Hoffnung hin , daß bis dahin eine Verſtändigung mit

der Regierung Seiner Katholiſchen Majeſtät über einen definitiven Vertrag erzielt ſein wird , für den die

Genehmigung des Reichstags vorbehalten iſt.

Ich benuße u . . w .

Freiherr von Stumm .

Seiner Excellenz dem Königlich ſpaniſchen Staats -Miniſter Herrn Herzog von Tetuan 2c.

mwischen
Minimaltarif gewährt werden jollen , werde

Die über die proviſoriſche Regelung der Handelsbeziehungen zwiſchen dem Reiche und Rumänien

für die Zeit vom 4 . Juli bis einſchließlich 30. November d . J. zwiſchen den beiderſeitigen Regierungen

erfolgte Verſtändigung iſt durd, eine am 1. Juli d. J. zu Bukareſt von dem Kaiſerlid ) deutſchen Geſandten

und dem Königlich rumäniſchen Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten unterzeichnete Deklaration

beurkundet worden , welche folgenden Wortlaut hát:

(Ueberſepung.)

Deklaration .

Da die Kaiſerlid ) deutſche und die Königlich rumäniſche Regierung, im Hinblick auf den Abſchluß

cines definitiven Handelsvertrages , die Handelsbeziehungeit zwiſchen beiden Ländern vorläufig zu regeln

ipünſchen , ſo haben die lInterzeichneten, hierzu gehörig ermächtigt, Folgendes vereinbart:

Deutſchland gewährt den rumäniſchen Bodenerzeugniſſen , welche unter die folgenden Nummern

des deutſchen Tarifs fallen, nämlich :

9 ) a. Weizen,

a . Roggen ,

b . B . Hafer,

7. Buchweizen ,

b . &. andere nicht beſonders genannte Getreidearten ,

C. Gerſte,

d . a . Raps und andere Delfrüchte,

Mais,

Malz,

ex e .

ن
ه
ن
ه

ن
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bei der Einfuhr nach Deutſchland, auf welchem Wege dieſelbe auch geſchehen möge, die Behandlung der

meiſtbegünſtigten Nation .

Rumänien gewährt dem Deutſchen Reich die Meiſtbegünſtigung und verpflichtet ſich , ſeinen gegen

wärtigen Zolltarif nicht zu erhöhen . Außerdem verpflichtet es ſich, ſobald als möglich und vor Ablauf

des gegenwärtigen Uebereinkommens in Verhandlungen mit Deutſchland behufs Abſchluſſes eines definitiven

Handelsvertrages einzutreten .

Das gegenwärtige Uebereinkommen ſoll am 1. Juli 22. Juni 1892 in Kraft treten und mit den

30./18. November 1892 ſeine Wirkſamkeit verlieren .

Geſchehen zu Bukareſt, den 1 . Juli/19. Juni 1892.

B . von Vülow . Al. Lahovary .

(L . S.) ( L . S .)

3 . Koniulat :Weſe n.

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs den bisherigen Vize -Konſul Steifenſand zum

Konſul in Buenos Aires zu ernennen geruht.

Dem Kaiſerlichen Geſchäftsträger Grafen Henckel von Donnersmarck in Madrid iſt auf Grund des

$ . 1 des Geſeßes vom 4 . Mai 1870 für das ſpaniſche Gebiet und für die Dauer ſeiner Geſchäftsführung

die Ermächtigung ertheilt worden , bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reid sangehörigen vorzunehmen ,

ſowie die Geburten , Heirathen und Sterbefälle von ſolchen zu beurkunden .

Dem bisherigen Naiſerlichen Konſul in Calcutta , Wilhelm Bleeck , iſt die nachgeſuchte Entlaſſung aus

dem Reichsdienſte ertheilt worden .

Der Kaiſerliche Vize-Konſul Alexander Sauter in Puebla (Mexiko ) iſt geſtorben .
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4 . B a nk.

Status der deutſchen Noten

nach den im Reichsanzeiger veröffentlichten Wochenüber

(Die Beträge lauten
Passiva .

Sonſtige

täglich
fällt

Gegen
GegenBezeichnung

der

Banten.

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

Orund. Reſerve. Noten

Kapital. Gonde. Umlauf.

Gegen | unge.

31. Mai decte

1892 . Noten .

Ber:

bindlic

feiten

31. Mai | mit 31. Mai

Kündi. | 1892. 7 Paſſiva.

Gegen

31. Mai

1892 .

aus

Event.

Ber .

bindlid .

Gegen Summe Gegen teiten

31.Maider 31. Mai
weiterge

1892. Paffiv .i. 1892. gebenen

dija

Wei

Ber .

bindlich 1892.

feiten .
gunge.

friſt.

2 . 3. 4 . 5 . 6 . 7. 8 . 9 . 10 . 11. 12. 13. 14 . 15 . 16. 17 .

Reichsbank . . . . . . 120 000 30 000 1 088 194 + 160171 73 568 + 73 568 536 945 - 80 1981 3868 + 698 /1 779 007 + 80 671

Städt. Bank zu Bredlau . 3000) 600 1 983 +

+

931 282 + 284 183 - 4 110 - 33 - 9909 –

T

157|| 679

Frankfurter Bank . . . . 18 000 45001 280 + 140 46 835 - 1582||

T

1 146

75001 1 629

+

399Bayeriſche Notenbant . .

Sächfijớe Bant zu Dresden

Württembergiſche Notenbant

340

4430 000 4 463

+ +

2 294

11 311 - 258

60 926 + 482

51831 + 4 862

24 392 + 1583

13 444 + 595

12 129 + 14

719

+ +

6857 + 7 4914* - 2 156 7830 + 692

25 710 + 2370 7502

16 446 + 1844 18495 + 3699 13884 - 1362

10 049 + 31 1651 + 24511 - 2

8 196 – 175 2 166

7.522 -7522 - 1711 101* - 6 L

1754 – 481 2135 - 686881 - 391

9 000

9 000

712

3088 +

478 +

351 +

314 +

4527452 +

165 -

80 645 + 761

119 151 + 7 243

36 124 + 1859

26 553 + 612

30 143 + 88

16 775 - 1 739

Badiſche Bank . . . . . 1 1629

+

241735

80sulBant für Süddeutſøland . 1 7891 1 264

Braunſchweigiſde Baul . 10 50010500 603 2 4881 -

T I

3370

Zuſammen . | 222 672 45932 1 266 698 + 166888 151 384 + 77 277 574 092 - 79 181 . 26 719 – 1313 9029 + 1 362 2 145 142 + 87756) 12 281

Bemer kung e ti.

Zu Spalte 5 * : Davon in Abſchnitten zu 100 M = 840 045 800 Mer

- 500 = 33 810 000 M . (bei den Banken Nr. 1, 3, 5 ),

· 1000 = 391 135 500 M ( . . . . 1, 2 , 3 ).

Zu Spalte 9 Nr. 3 *: Darunter 131 700 M . noch nicht zur Einlöſung gelangte Guldennoten .

zu , 9 . 8 * : . 92 023 M . . . . o Guldens und Thalernoten .



- -569

Weſe n .

banten Ende Juni 1892

ſichten , verglichen mit demjenigen Ende Mai 1892.

auf tauſend Mark.)
Activa .

Gegen
Sonſtige

Gegen Reiche. Gegen
Metall.

| 31. Mai faffen . | 31. Mai
Beſtand.

1892 . lieine. 1892.

Roten

anderer

Banten .

Gegen Gegen Gegen Gegen

31. Mai | Wechſel. / 31. Mai | Lombard. 31. Mai | Effekten . / 31. Mai

1892. 1892. 1892. 1892.

31. Mai

1892.
ftiva.

Gegen

31. Mai

1892.

der

aktiva .

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

18. 19. 20 . 21. 22. 23 . 24 . 25 . 26 . 27. 28. 29 . 30 . 31. 32. 33.

25 749 - 2 883 9 620

+

25 6638 - 409 51 325 1583 321 + 57 446

- 214

26 807 – 1376

128 493 + 26 124

3823 + 272

7761 +

+

36 - 22

I +

- 148

979 257 - 18 855

686 - 3

4031 - 65

31 972 – 2 244

20 794 - 1132

11 391

+ 18 333 1 784 403 + 79 781

10043 - 133

- 103 47 407 - 1548

80 645 + 761

119 151

+ + + '

218
2

3 144 + 407

14 255 + 4 287

+

71213 + 2449

+ + + +'

4 594

9952770

+ + + +

36 124

+

++1
1

+208

+ 1

1 522

i

26 553

+I

4184 389

+ 1

1 333 -

I+

30 143 + 88

16 790 – 17249637 - 6

I

- 4 171 -3

1

1617 2 419 - 99 282

+!

9 18440 125

30 852 + 5 992 787 738 + 59 079 153 122 + 27 495 - 77 294 + 19 718 2 151 259 + 86 93917 791 6481 057 961 21619 26 501 - 3078

1 T
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5 . Zoll: und Steu e r -Weſen.

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 30. Juni dieſes Jahres Folgendes beſchloſſen :

1. Die nachſtehend aufgeführten Ärtikel des Amtlichen Waarenverzeichniſſes zum Zolltarife erhalten

folgende veränderte Faſſung:

Arrak:

1. in Fäſſern . . : . . . 16046) Nr. 25b 24. 125 M .,

2. in Flaſchen , Krügen oder anderen Umſchließungen . . (605) Nr. 25b 2B. 180 - .

S . auch die Anmerfung zu Branntweine.

Vranntweine:

1. Liköre in Umſchließungen aller Art . . . . . . [603) Nr. 25b 1. 180 M .,

2 . alle übrigen Branntweine:

a ) in Fäſſern . . . . . . . . . . (* Nr. 25b 2a. 125

*) Spiritus, roh und raffinint (Sprit) [604a), anderer bierher ge

höriger Branntwein [604b] .

b ) in Flaſchen , Krügen oder anderen Umſchließungen . [605] Nr. 25b 2ß. 180 - .

Anmerkung. As Liköre ſind alle Branntweine zu behandeln , welche drei oder mehr Prozent Ertraft enthalten .

Cognac:

1. in Fäſſern . . . [604b] Nr. 251, 2a, 125 M ,

2 . in Flaſchen, Krügen oder anderen Umſchließungen . . [605) Nr. 25b 2B.. 180 - .

S . auch die Anmerkung zu Branntweine.

Franzbranntwein (Cognac):

1 . in Fäſſern . . . . . . . . . . . . . . . (6040) Nr. 25b 2a. 125 M ,

2 . in Flaſchen , Krügen oder anderen Umſchließungen . . 16057 Nr. 25b 28. 180 - .

S . auch die Anmerkung zu Bramtweine.

Liköre in Umſchließungen aller Art . . . . . . . (603) Nr. 25b 1. 180 M

Anmerkung. Als Liköre ſind alle Branntweine zu behandeln , welche drei oder mehr Prozent Ertraft enthalten .

Rum :

1. in Fäſſern . . . . . . . . . . . . . . . (604b Nr. 25b 20. 125 M .,

2. in Flaſchen , Krügen oder anderen Umſchließungen . . 16057 Nr. 25b 28. 180 - .

Š . auch die Anmerkung zu Branntweine.

Spiritus:

– (Korn -, Kartoffel-, Rüben - und Melaſſe-Spiritus ), roh und raffinirt (Sprit):

1. in Fäſſern . . . . . . . . . . . . 1604a) Nr. 25b 20. 125 ML

2 . in Flaſchen , Krügen oder anderen Umſchließungen . . 1605 ) Nr. 25b 28 . 180 - .

-- , Ameiſen - (u . ſ. w . wie bisher) Spiritus . . . . . 172] Nr. 5a. 20

2. Die Nummern 603, 604a, 604b und 605 des Hatiftifchen - Waarenverzeichniſſes erhalten in den

Spalten 2 und 3 folgende veränderte Faſſung:

Spalte 2. Spalte 3 .

Nr. 603 Liköre in Umſchließungen aller Art. 25b 1.

Nr. 604a. Spiritus, roh und raffinirt (Sprit) in Fäſſern. 25 b 2 a .

Nr. 604b. Vorſtehend nicht genannte Branntweine: in Fäſſern. 25b 2 a .

Nr. 605 . Branntweine in Flaſchen , Krügen oder anderen Umſchließungen ,

ſoweit ſie nicht unter Nr. 603 fallen . 25b 2B.

Vorſtehende Aenderungen treten vom 1 . Auguſt d . Js. ab in Kraft.

Berlin , den 13. Juli 1892.

Der Reichskanzler .

Im Auftrage: Rauſchning.
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Veränderungen in dem Stande oder den Befugniſſen der Zoll- und Steuerſtellen.

Im Königreich Preußen .

Die Zoll- und Steuer-Abfertigungsſtelle am Central- Perſonenbahnhofe zu Cöln hat die Bezeich

nung „ Zoll- und Steuer-Abfertigungsſtelle für Eilgüter“ erhalten .

Zu Schulau im Bezirk des Hauptzollamts zu Altona iſt eine ſelbſtändige Zuckerſteuerſtelle

errichtet worden , welche für die Zuckerraffinerie zu Schulau zuſtändig iſt. Die ſelbſtändige Zuckerſteuer

ſtelle zu Dichersleben im Bezirk des Hauptſteueramts zu Halberſtadt iſt mit dem Steueramte I. zu

Dichersleben (bisher Großoſchersleben ) verbunden worden. Leßteres iſt als Zuckerſteuerſtelle für die beiden

Zuckerfabriken in Cſchersleben zuſtändig .

Es iſt ertheilt worden :

dem Nebenzollamt I. 311 Greifswald im Bezirk des Hauptzollamts zu Wolgaſt die Befugniß

zur Unterſuchung der deklarirten Verſchnitt-Weine und -Moſte auf ihre Eigenſchaft als ſolche,

dem Nebenzollamt I. · zu Rönnebeck im Bezirk des Hauptzollants zu Geeſtemünde die unbe

ſchränkte Befugniß zur Ausfertigung von Begleitſcheinen I,

dem Steueramt I. zu Burgdamm in demſelben Hauptamtsbezirk die unbeſchränkte Befugniß

zur Erledigung von Begleitſcheinen 1,

dem Steueramt l. zu Jüterbog im Bezirk des Hauptſteueramts zu Potsdam die Befugniß zur

Erledigung von Uebergangsſcheinen über Bier, Branntwein und Wein,

dem Steueramt 1. zu Wittlich im Bezirk des Hauptſteueramts zu Trier die Befugniß zur Er

ledigung von Begleitſcheinen I über unbearbeitete Tabacblätter für S . Heß zu Wittlich,

dem Steueramt I. zu Schwedt a . D . im Bezirk des Hauptſteueramts zu Prenzlau allgemein die

Befugniß zur Ausfertigung und Erledigung von Begleitſcheinen I über Petroleum und

dem Steueramt 1. zu Mühlhauſen im Bezirk des Hauptſteueramts zu Langenſalza die Befugniß

zur Abfertigung von Waaren der Nr. 2c 1, 2 und 3 des Zolltarifs zu andern als den höchſten Zoli

fäßen dieſer Nummern.

Die Befugniß des Steueramts I. zu Preeß im Bezirk des Hauptzollamts zu Kiel zur Erledi:

gung von Begleitzetteln und Ladungsverzeichniſſen über die aus bamburg und Altona auf der Eiſenbahn

eingehenden Baaren iſt zurückgezogen worden .

Im Königreich Bayern.

Die Zuckerſteuerſtelle Speyer im Bezirk des Hauptzollamts Ludwigshafen a . Rh. iſt aufge

hoben worden. Desgleichen die Uebergangsſteuerſtelle zu Ferthofen im Bezirk des Hauptzollamts zu

Memmingen .

Der Aufſchlag-Einnehmerei zu Creußen im Bezirk des Hauptzollamts zu Bayreuth iſt die Be

fugniß zur Erledigung von Branntweinverſendungsſcheinen 1 über nicht denaturirten ſteuerfreien Brannt

wein zu Heilzwecken ertheilt worden.

Im Bezirk deſſelben Hauptamts iſt zu Volkratshofen eine Uebergangsſtelle mit der Befugniß

zur Ausſtellung von Transportſcheinen über Bierſendungen errichtet und der Aufſchlag -Einnehmerei zii

Legau die Befugniß zur Erhebung von Uebergangsabgaben für Bier und geſchrotenes Malz ſowie zur

Erledigung von Transportſcheinen ertheilt worden .

Im Königreich Sachſen.

Dem Unterſteueramt zu Frankenberg im Bezirk des Hauptſteueramts zu Chemniß iſt die Bez

fugniß zur Ausfertigung und Erledigung von Begleitſcheinen I über unbearbeitete Tabackblätter und

-Stengel ertheilt worden .

Jm Königreich Württemberg.

Im Bezirk des Kameralamts zu Reutlingen ſind in Eningen , Pfullingen und Unter

hauſen Grenzſteuerämter mit der Befugniß zur Erledigung von Uebergangsſcheinen über Bier , Branntwein ,

Wein und geſchrotenes Malz errichtet worden .
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Im Großherzogthum Baden.

Dem Nebenzollamt II. zu Weil im Bezirk des Hauptſteueramts zu Lörrach ſind folgende Be

fugniſſe beigelegt worden :

zur Ausfertigung von Verſendungsſcheinen I und II über aus dortigen, nicht abgefundenen

Brennereien oder dortigen Privatlagern herſtammenden Branntwein , zur Abfertigung von Branntwein

und Branntweinfabrikaten mit Ausfuhranmeldung, zur Ausfertigung und Erledigung von Branntwein

Uebergangsſcheinen , ſowie zur Erledigung von Branntwein -Verſendungsſcheinen I und II.

Die Steuer- Einnehmereien Heidelberg II und Karlsruhe 11 im Bezirk der Hauptſteuerämter

zu Heidelberg bezw . Karlsruhe ſind zur Abfertigung von mit Anſpruch auf Steuervergütung auszu

führendem Bier in Eiſenbahnwagenladungen unter Bleiverſchluß ermächtigt worden .

Im Herzogthum Sachſen - Meiningen.

Dem Steueramt in Waſungen iſt die Befugniß zur Ausfertigung und Erledigung von Begleit

ſcheinen II über unbearbeitete Tabackblätter ertheilt worden .

Im Gebiet der freien Hanſeſtadt Bremen .

Die Hauptzollämter zu Bremen und Bremerhaven ſind zur Entgegennahme von Anmeldungen

zuckerhaltiger Fabrikate, für welche die Gewährung von Steuervergütung beanſprucht wird, ermächtigtworden.

In Elſaß - Lothringen .

Dem Steueramt I. zu Biſchweiler im Bezirk des Hauptſteueramts zu Hagenau und dem

Steueramt I. zu St. Avold im Bezirk des Hauptſteueramts zu Saargemünd iſt die Befugniß zur Er

ledigung von Begleitſcheinen 1 über unterſuchte Verſchnittweine und dem Nebenzollamt I. zu Deutſch

Avricourt im Bezirk des Hauptzollamts zu Saarburg die Befugniß zur Unterſuchung der Verſchnitt

Weine und -Moſte auf ihre Eigenſchaft als ſolche ertheilt worden .

teater, Avold im Bezirk des
hauberſchnittweine und dem

Materjudjung der Verſdhnitt

- ---- --- - - - - - - -

Auf Grund der Beſtimmung im Artikel 36 der Reichsverfaſſung iſt nach Vernehmung des Ausſchuſſes

des Bundesraths für Zoll- und Steuerweſen der Königlich preußiſche Steuer- Inſpektor Krumbholz an

Stelle des in den Landesdienſt zurüdberufenen Königlich preußiſchen Ober-Reviſors Raddünz den

Königlich preußiſchen Reichsſteuerhebeſtellen in den hohenzollernſchen Landen , dem Königlich württember :

giſchen Hauptzollamt zu Friedrichshafen , den Großherzoglich badiſchen Hauptſteuerämtern zu Konſtanz

und Singen , ſowie in Bezug auf die Tabacſteuer und die Branntweinſteuer den in den Bezirken dieſer

Hauptämter gelegenen, mit der Verwaltung der gedachten Abgaben betrauten Königlich württembergiſchen

Kameral-Aemtern und Umgelds-Kommiſſariaten bezi . Großherzoglich badiſchen Ober -Einnehmereien als

Stations-kontrolör mit dem Wohnſitz in Konſtanz vom 1 . Juli 6 . I . ab beigeordnet worden .

Dem Reichsbevollmächtigten für Zölle und Steuern, Geheimen Finanzrath Vierordt in Magdeburg iſt

von der Großherzoglich badiſchen Regierung der Rang eines Geheimen Raths III. Klaſſe verliehen worden .

Berichtigung.

In den Ausführungsbeſtimmungen zu dem Geſeß, betreffend die Vergütung des Kakaozolles bei
der Ausfuhr von Makaowaaren (Central- Blatt Nr. 27), ſind im §. 4 Abſaß 2 – S . 480 – am Schluß
die Worte zu enthalten “ hinzuzufügen .
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6 . M ilitä r ·Wei e n .

Im Fürſtenthum Reuß i. L . iſt an die Stelle der in der Beilage C zur Verordnung vom 1. April 1876

(Reichs - Geſepbl. S . 137), betreffend die Ausführung des Geſekes über die Kriegsleiſtungen , unter

Ziffer 20 Spalte IV erwähnten ,,beſonderen Kommiſſion“ das Fürſtliche Miniſterium , Abtheilung

für das Innere , zu Gera getreten .

7 . PolizeiWej e n.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Alter und HeimathB
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beftrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen bat.

Datum

des

Ausweiſungs.

beſchluſſes.

6 .

der Ausgewieſenen.

-

Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs:

1 . Franz Bevſang, geboren am 10 . Juli 1858 zu Grand. Landſtreichen, Kaiſerlicher Bezirks - Prä. 1. Juli d. J .

Arbeiter , villars , Kreis Belfort , franzöſiſcher ſident zu Colmar,

Staatsangehöriger ,

2. Anton Goldhla , geboren am 26. Juli 1860 zu libot: Betteln , Bolizei.Behörde zu vam . 25. Juni d . I .
Arbeiter , ichau, Böhmen , öſterreichiſcher Staats. burg,

angeböriger ,

3. Franz Jichmann , geboren am 27. April 1880 zu Johns. Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re. 28. Juni d . J .
Sçulknabe, dorf, Bezirk Königgräß, ortsangehörig , gierungs-Präſident zu ;

ebendaſelbſt, Breslau ,

4 . Jsrael Mala . 78 Jahre alt, aus Grajewo, Kreis desgleichen , Königlich preußiſcher Re-.31. Mai d. I .

how sti, Schneider. Szeznezin , Polen , gierungs · Präſident zu
meiſter, Röslin ,

5 . Johann Mateita, geboren am 25 .Oktober 1870 zu Prag, desgleichen , Stadtinagiſtrat Paſſau, 13. Juni d . J .

Steindruđer , ortsangebörig zu Nepomut, Bezirk Bayern ,

Prefiis , Böbmen ,

6 . Berto Mont, obne 53 Jahre alt, aus Grajewo , Kreis desgleichen , Königlic preußiſcher Re:' 31. Mai d. J .

Stand, | Sjeznezin , Polen , gierungs- Präſident zu

Köslin ,

7 . Unna Neugebauer, geboren am 3. Mai 1867 zu Frei. Sittenpolizei- Kontra . Königlich preußiſcher 27 . Mai d . J.
unverebelichte, waldau , Deſterreichiſch Schleſien , orts . vention , Polizei-Präſident zu

angehörig ebendaſelbſt, Berlin ,

Ernſt Schmid , geboren am 17. September 1864 zu landſtreiden , Königlich bayeriſche Po. 22. Juni d . J .

Rommis , St. Pölten , Deſterreich , Öſterreichiſcher lizei - Direktion München ,
Staatsangeböriger ,

9. Peiſach Wapnißli, 50 Jahre alt, aus Grajewo, Kreis desgleichen , Königlich preußiſcher Re- 31. Mai d . I .

- bandelsmann , Sjeznezin , Polen , gierungs · Präſident zu
Köslin ,

10 . Franziska Wuchin. geboren im Jahre 1872 zu Niflasdorf, desgleichen , Königlich preußiſcher Re. desgleichen .

ger, unverebelichte Bezirk Freiwaldau, Oſterreichiſch .Schle. gierungs . Präſident zu

Arbeiterin , i fien , ortsangehörig ebendaſelbſt, Oppeln ,

Die durch Beſchluß des Königlich preußiſchen Regierungsfräſidenten zu Breslau vom 28 . Februar » . J. verfügte

Ausweiſung des Arbeiters Wilhelm Zorn aus dem Reichsgebiet ( Central- Blatt 1891 S . 54 3 . 13 ) iſt zurücgenommen worden .

- - -
Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Inhalt: 1. Ronſulat Weien : Ernennuna . . Seite 575
2. Polizei- Weſen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichågebiet . . . . . . . . . . . . 575

1. Konſula t - Weſe n .

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs den Kaufmann Ludwig Ehrtmann zum Vize

Konſul in Noworofſysk (Rußland) zu ernennen geruht.

2 . Polizei Weſe n.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Alter und Seimathl
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beftrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſungs.

beſchluſſes.der Ausgewieſenen .

6 .

-

a ) Auf Grund des §. 39 des Strafgeſeßbuchs:

1. , Heinrich Ramiſch , geboren am 8 . Januar 1851 zu Wolfers: Münzverbrechen Königlich preußiſcher

Glasſchleifer, dorf, Bezirk Leipa, Böhmen , ortsanges (5 Jahre Zuchthaus Polizei- Präſident zu

hörig ebendaſelbſt, | laut Erkenntniß vom Berlin ,

26 . Januar 1887),

29. Januar

d . I .
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Name und Stand Alter und Heimathl
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

Beſtrafung.

Behörde, welche die

Uusweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſung8.

beſchluffes .
der Ausgewieſenen .

der

2 .

I

b ) Auf Grund des §. 362 des Strafgeſefbuchs:

2 . Alfons Baly, geboren am 2 . Auguſt 1865 zu Moyen - Landſtreichen , Raiſerlicher Bezirks. Prä. 2 . Juli d. 3.
Weber, | moutier, Bezirk St. Dié, Frankreich , fident zu Colmar,

franzöſiſcher Staatsangehöriger,

3 . Karl Froſt, geboren am 26 . März 1854 zu Bergen , Betteln , Röniglich preußiſcher Re. 4 . Juni d. J .
Arbeiter, Norwegen , gierungs · Präſident zu

Stade,

4 . Heinrich Kritter, geboren am 14 . Juli 1832 zu Dambady, Landſtreichen , Kaiſerlicher Bezirks- Prä . 30 . Juni d . I .

Schmied, Kreis Schlettſtadt, Elſaß , franzöſiſcher fident zu Straßburg ,
Staatsangehöriger,

5 . Peter Reichert, geboren am 22. Februar 1844 zu Bu. Betteln , Königlich bayeriſches Be. 23. Juni d. J .
Schuhmacher, | fareſt, ortsangehörig ebendaſelbſt , zirksamt Sonthofen ,

6 . Johann Schweida , geboren am 4. Mai 1861 zu Pra- Landſtreichen, Königlich bayeriſche Po: 1. Juli d . J.
Schneider, chatiß, Böhmen , ortsangehörig eben lizei- Direktion München .

| daſelbſt,

7. Anton Verderber, geboren am 24 . April 1871 zu Ullers , desgleichen , dieſelbe, 28. Juni d. 9.

Bergmann , dorf, Bezirk Reichenberg , Böhmen ,

öſterreichiſcher Staatsangehöriger ,

8 . Alerander Zarzyli, geboren am 5. März 1845 zu Cziecha: Obdachloſigkeit, Königlich preußiſcher Re. 11. Juni d. J.
Arbeiter , nowo (Zechannow ), Rußland, orts . gierungs · Präſident zu

angehörig ebendaſelbſt, Stade,

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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1. Konſula t -Wei e n.

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs

den Kaufmann Alfred Städer zum Konſul in Gonaives (Haïti),

an Stelle des auf ſein Anſuchen entlaſſenen bisherigen Konſuls Eyde den Bankchef Frithjof

Nicolayſen zum Konſul in Arendal (Norwegen )

und

den Kaufmann Nicolai Roch zum Vize-Konſul bei dem Konſulat in Reval

zu ernennen geruht.

Dem mit der Vertretung des Kaiſerlichen Konſuls in Beirut beauftragten Kanzler-Dragoman Dr. Frank

iſt auf Grund des S . i des Geſeßes vom 4 . Mai 1870 in Verbindung mit S. 85 des Geſeßes vom

6 . Februar 1875 für den Amtsbezirk des Konſulats und für die Dauer der Vertretung die Ermächtigung

ertheilt worden , bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichsangehörigen und Schußgenoſſen , mit Ein

ſchluß der unter deutſchen Schuße lebenden Schweizer, vorzunehmen und die Geburten , Heirathen und

Sterbefälle von ſolchen zu beurkunden .
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2 . Fina n 3 -Weje n .

Nachweiſung der zur Anſchreibung gelangten Einnahmen (einſchließlich der kreditirten Beträge) an
Zöllen und gemeinſchaftlichen Verbrauchsſteuern ſowie anderer Einnahmen im Deutſchen Reich

für die Zeit vom 1 . April 1892 bis zum Schluſſe des Monats Juni 1892 .

Bezeichnung

Bleiben

Einnahme

in demſelben

Zeitraum

des Vorjahres

(Spalte 4)

Die Soul

Einnahme beträgt

vom Beginn des Ausfuhr.
Etatsjahres bis

zum Schluſſe des Vergütungen
obengenannten

Monats

Mi

Differenz

zwiſchen den
Spalten 4

und 5 ,

+ mehr

- weniger

der

Einnahmen.

+1
1

+++
+1

+
+

Zölle . . . . . . 89 084 635 50 405 89 C34 230 85 839 127 3 195 103

Sabadfteuer . . . . 2057 397 19 316 2 038 081 2009 356 28 725

Zudermaterialſteuer . . . 3 900 612 30 917 004 – 27016 392 - 29 789 712 2 773 320

Verbrauchsabgabe von Zuđer . . . 12 865 967 20 656 12 845 311 12 861031 15 720

Salzſteuer . . . . . . . . 8 604 947 2 480 8 602 467 8 978 270 375 803

Maiſchbottich . und Branntweinmaterialſteuer 5 828 223 1911 109 3917 114 3 264 788 652 326

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zu

ſchlag zu derſelben . . . 24 990 026 34 337 24 955 689 30 127 591 5 171 902

6 540 833 6 479618
Braujteuer : : . . . . . . 61 215.

6 543 899 3066
.

Uebergangsabgabe von Bier . . . 819 653 819 653 803 683 15 970

Summe . 154 695 359 32 958 373 121 736 986 120 573 752 1 163 234

Spielkartenſtempel . . . · · · · 259 394
·

241 162 18 232

Wechſelſtempelſteuer . . . . . . . . . 1 950 244 1 999 664 49 420

Stempelſteuer für

a) Werthpapiere . . 822 292 953 491 131 199

b ) Kauf- u . ſonſtige Anſchaffungsgeſchäfte 2 496 252 3072 805 576 553

c ) Looſe zu :

Privatlotterien . . . 607 805 173 154 434 651

Staatslotterien . . . 1007 842 1 393 384 385 542

Poſt: und Telegraphen Verwaltung . . . . 57 997574 | 55 469 398 + 2 528 176

Reichs - Eiſenbahn-Verwaltung . . . . . . · 14 554 000 13 845 000 *) + 709 000

*) Die definitive Einnahme ſtellte ſich im Vorjahre um 300 968 M . höher.

Anmerkung. Die zur Reichskaffe gelangte Iſt - Einnahme abzüglich der Ausfuhr. Vergütungen und Verwaltungs.
koſten beträgt bei den nachbezeichneten Einnahmen biš Ende Juni 1892:

|
|

1
1
1

1
1
1

+1

. . . . . . .

В езеі фпипв

der

E in n a men.

Ift- Einnahme vom

Beginn des Etatsjahres
bis zum Schluſſe des
obengenannten Monats

Iſt-Einnahme in

demſelben Zeitraum des

Vorjahres

Differenz zwiſchen den

Špalten 2 und 3,
+ mehr

– weniger

M .

2.

82 141 165

1999 693

32 355 938

14 404 088

9 752639

5 815 597

74 251 830

2 082 525

30 605 544

15 242 503

9 889 553

5 666 586

+1+
1
1
+

7889 335

82 832

1750 394

838 415

136 914

149 011

Zölle

Tabadſteuer ·. .· · · · · · · · · · ·
Sudermaterialſteuer . . . . . . . . . .

Verbrauchsabgabe von Zuder . . . . . . .

Salzſteuer . . . . . . . . . . . . .

Maiſchbottich - und Branntweinmaterialſteuer . .

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zuſchlag
zu derſelben . . . . . . . . . . .

Brauſteuer und Uebergangsabgabe von Bier . .

Summe .
Spielkartenſtempel . . . . . . · · · · ·

24 743 611

6 256 907

26 427 612

6 191 720 1+

1 684 001

65 187

177 469638

335 467

170 357 873

327 184

+ 7111 765

8283
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3 . Polizei Heren.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand alter und Seimathl
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beftrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloffen hat.

Datum

des

Ausweiſunge.

beſchlufſeß.der Ausgewieſenen.

2. 1 5 . 6 .

-

Auf Grund des S . 362 des Strafgeſeßbuchs :

1. biridh Budbinder , geboren am 29. Auguſt oder 1. No. Sandſtreichen , Röniglic preußiſcher Re-11. Juni d. I .

Sauſirer, | vember 1867 zu Pidern , Gouvernement gierungs · Präſident zu

Kowno, Rußland, Röslin ,

2 . Franz Gaſinski, geboren im Jahre 1859 zu Brzezinka, debgleichen , Königlich preußiſcher Re. 11 . Juli d . J .

| Böttchergeſelle, Kreis Wadowice , Galizien , öfter gierungs - Präſident zu

reichiſcher Staatsangehöriger , Pojen ,

Jojef Kajetowitſch . 23 Jahre alt, geboren zu St. Peters . Desgleichen , Königlich preußiſcher Re. 14 . Juli d . 3.
Arbeiter, burg , ortsangehörig ebendaſelbſt, gierungs, Präſident zu

Hildesheim ,

Wenzel Kazda, geboren am 9. Mai 1838 zu Kaliſcht, desgleichen , Königlich bayeriſches Be. 28. Juni d. J.

Bergarbeiter, Bezirk Deutſchbrod, Böhmen , ortsan . zirksamt Erding,
| gebörig ebendaſelbſt,

Joſef Rrauſe , geboren am 1. April 1851 zu Böhmiſch- Betteln , Königlich preußiſcher Re. 13 . Juli d. J .

Schloſſergeſelle, Kamniß , Bezirk Tetſchen , Böhmen, orts . gierungs-Präſident zu

angebörig ebendaſelbſt, Dsnabrüd ,

Johann lermann, geboren am 11. Mai 1841 zu boben - landſtreichen , Königlich preußiſcher Re. 22. April d . I.

Tiſchlergeſelle, ſtadt, Mähren , gierungs . Präſident zu

Frankfurt a . D .,

Ignaz Moeſer, Igeboren am 29. Juni 1850 zu Kula, desgleichen , Königlich bayeriſche Po. 26. Juni d . J .
Šalofier, Romitat Bacs , Ungarn , ungariſcher lizei. Direktion München ,

Staatsangehöriger,

8 . Emmerentia Mong, geboren im Jahre 1845 zu Telfs , Tirol, desgleichen , Königlich bayeriſches Be. 6 . Juli d. J.
Näherin und öſterreichiſche Staatsangehörige, zirksamt Garmiſch ,

Sticerin ,

9 . Edmund Pebers , geboren am 26 . Dezember 1852 zu Linz, desgleichen , Königlich bayeriſches Be: 27 . Juni d. J .
dorfer , Rommis , ortsangebörig ebendaſelbſt , zirksamt Erding,

10. Anna Truka, ge geboren im Jahre 1830 zu Dbisla , Be. Desgleichen , dasſelbe, 4. Juli d. I.
boreneWoda , Tage- zirt Stratoniß , Böhmen , ortsangehörig

löhnerin , I zu Ibora, Bezirk Klattau , ebendaſelbſt,

11. deren Tochter Maria geboren im Dezember 1867 zu Zbora , desgleichen , dasſelbe, desgleichen.
Trula , ledige Tage. ortsangehörig ebendaſelbſt,

löhnerin ,

12. Johann Georg Vogt, geboren am 27 . Juli 1866 zu lenzkirch , desgleichen , Kaiſerlicher Bezirks-Präſi. 11. Juli d . I.
Tagner , Kanton Bern , Schweiz, ortsangehörig dent zu Colmar,

ebendaſelbſt,

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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XX. Jahrgang. Berlin , Freitag, den 5 . Auguſt 1892. N 32 .

Jnhalt : 1. Rolls und Steuer-Weſen : Ergänzung der Be.

ſtimmungen über die Tara ; - - Aenderungen von Lara .

Maßen . . . . . . . . . . . . . Seite 581

Drudfehler. Berichtigung . . . . . . . . . . 582

2 . Polizei - Bejen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiet . . . . . . . . . . . . 583

1. 2011 . und Steuer - W efe n .

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 7. D . Mts. beſchloſſen , daß den Beſtimmungen über die

Tara (Central-Blatt 1888 Seite 184) Folgendes hinzugefügt werde :

1. Im S. 1 B am Schluß :

„ 6 . Blechumſchließungen (Blechkäſtchen 2c.), in welchen Cigaretten eingehen .“

2. Im §. 2 als leßter Abſaß:

„ Bei der Einfuhr von eingeſtampften friſchen , dem vertragsmäßigen Zolijaße unter

liegenden Weinbeeren in Keſſelwagen iſt das zollpflichtige Gewicht in der Weiſe zu

ermitteln , daß zu dem Eigengewicht der eingeſtampften Weinbeeren 20 Prozent dieſes

Gewichts zugeſchlagen werden ."

3 . Im § . 7 Ziffer 2 als leßter Saß :

„ Als Umſchließungen von erheblicherem Gebrauchs- oder Verkaufswerth ſind ins

beſondere die Blechumſchließungen (Blechkäſtchen 2c.) anzuſehen , in welchen Cigaretten

eingehen ; die Papierumklebung dieſer Blechumſchließungen bleibt bei der Tarifirung der

ſelben außer Betracht.“

Berlin , den 29. Juli 1892.

Der Reichskanzler .

Im Auftrage: Kauſchning.
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Der Bundesrath hat in ſeiner Sizung vom 7. D . Mts. beſchloſſen , daß vom 1. September d . Js . ab

in den für die Verzollung maßgebenden Tarajäßen die aus nachſtehender Tabelle erſichtlichen Aenderungen

einzutreten haben :

Benennung
Lau

fende

Num =

Nummer

des

Zoll

tarifs .

Taraſäße.

Prozente des Brutto

gewichts .

Art

der

Umſchließung.

der

Gegenſtände.
mer.

Bisher. Künftig.

1. 2 . 3 . 6 .

Kiſten . 22 1 11Gefärbie Glasſteine (ein -

ſchließlich der gefärbten

Glasplättchen ), ſofern ſie

wie Glasknöpfe zu be

handeln ſind.

25 b 1 | Branntwein aller Art, auch

und 20. Arrak,Rum 2c. in Fäſſern.

Desgleichen .

25 m 1. Roher Kaffee .

| 25 v 1. Unbearbeitete Tabackblätter

und Tabacſtengel.

Ueberfäſſer im Bruttogewicht

von weniger als 300 Kilo

gramm .

Ueberfäſſer im Bruttogewicht

von 300 Kilogramm und

darüber .

Fäſſer mit Dauben von Eichen

und anderem harten Holz.

Umſchließungen aus Schilf

geflecht (am Kopfe ohne

ſolches ), auch mit Leinwand

am Kopfe, an den Rändern

des Geflechts mit Hanf

ſtricken vernäht, ausgelegt

mit Baſtplatten oder dicken

Palmblättern (dicken Palm

blatt- Platten ).

Kiſten .6 . 29b. Mineraliſche Schmieröle . 24

Berlin , den 29 . Juli 1892.

Der Reichskanzler.

Im Auftrage: Rauſchning.

Druckfehler - Berichtigung.

In dem Anmeldungsformular zur Abfertigung von Kakaowaaren mit dem Anſpruch auf Abgabenvergütung

(Nr. 27 des Central-Blatts S . 484) iſt in der Kopfſpalte ſtatt „Ausgaben des Anmelders“ zu leſen : Angaben des
Ünmelders“ .
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2 . Polizei. # eien.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Alter und Seimatht
a
u
f
e
n
d
e

M
r

.

Grund

der Beftrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

bejdloffen hat.

Datum

des

Ausweiſungs.

beſchlufſeß.der Ausgewieſenen.

-

Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs:

1. Pouis Joſef Cor geboren am 5 . Juli 1842 zu Ans, Arron - Landſtreichen , Königlich bayeriſche Po. 27. Juni d . J .
nelius Antoine, diffement liége, Belgien , belgiſcher lizei. Direktion München ,

Mechaniker, Staatsangehöriger,
2 . Anton Baumann , geboren am 26 . Auguſt 1873 zu desgleichen , Königlich preußiſcher Re- 23. Juni d . J .

Bäder , Schwarzau , Bezirt Taus , Böhmen , gierung8 · Präſident zu

öſterreichiſcher Staatsangeböriger, Wiesbaden ,

3 . Jiaal Joſef Bild, geboren am 3. Oktober 1853 zu Kra. Betteln , Königlich preußiſcher Me. 21. Juli d. J.

Muſiker, | tau, öſterreichiſcher Staatsangehöriger, gierungs • Präſident zu
Poſen ,

4 . ' Abraham Epſtein , 23 Jahre alt, ortsangehörig zu lods, Landſtreichen , Großherzoglid heffiſches 20. Juli d . 3 .

bandelsmann und 1 Polen , Kreisamt Mainz,
Tagelöhner ,

5 . , Giovanni Floriani, geboren am 6 . Oftober 1872 zu Strigno, debgleichen, Königlich bayeriſche Po. 10 . Juli d. J .

Bedienter, Bezirk Borgo, Tirol, öſterreichiſcher lizei-Direktion München ,
Staatsangehöriger,

6 . Auguſt Kaper, geboren am 28. Februar 1867 zu Peters . Betteln , Königlich preußiſcher Re. 18 . Juli d. J .
Arbeiter, dorf, Bezirk Senftenberg, Böhmen ,orts. gierungs- Präſident zu

angehörig ebendaſelbſt," Hildesheim ,

7. 3cfef fring net, . |geboren am 25 . Januar 1859 zu Rum . desgleichen , Königlich preußiſcher Re. 14. Juli d. J.

(Klinger ), Färber, burg, Böhmen, ortsangehörig zu Ober gierungs · Präſident zu

bennersdorf, Bezirk Rumburg, Magdeburg,

8 . Alerander Kloſe, geboren am 14. Dezember 1873 zu landſtreichen , Königlich preußiſcher Re. 20 . Juli d. J.

Handlungsgebülfe, Jägerndorf, Deſterreichiſch -Schleſien , gierungs-Präſident zu
Cüneburg,

9 . Nikolaus Baudeur,57 Jahre alt, ortsangehörig zu Thier. desgleichen , Kaiſerlicher Bezirks - Prä. 22. Juli d. J .

Tagner , celet bei Congwy, Frankreich , fident zu Meß ,

10. Eliſabeth Schwand geboren am 16 . Februar 1846 zu Neu - desgleichen , Königlidh bayeriſches Be- 9 . Juli d . J .
i ner, Dienſtmagd, ] losmithal , Bezirk Tacau , Böbmen , zirksamt Mühldorf,

ortsangehörig ebendaſelbſt,

11. Anton Srna, þut: geboren am 7. Februar 1869 zu Taus, desgleichen , Königlich bayeriſches Be. 28 . Mai d. I.

macher, Böhmen , öſterreichiſcher Staatsange. zirksamt Bamberg II,
höriger ,

12. Eduard Tannen geboren am 2 . März 1874 zu Poſtel. desgleichen , Königlich bayeriſche Po: 28 . Juni d . J .
! berger , Meßger, berg , Bezirk Saaz, Böhmen , öfter lizei- Direktion München ,

reichiſcher Staatsangehöriger,

Berlin , Carl Heymanns Verlag . – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin . .
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Central-Blatt

Deutſche Reich .

für das

Herausgegeben

Reichsamt des Innern .

Bu beziehen dur di alle Poſtanſtalten und Buchhandlungen .

XX. Jahrgang. Berlin , Freitag, den 12 . Auguſt 1892. N 33.

Inhalt : 1. Konſulat Bejen : Ernennung ; - Eriquatur.

Ertheilung . . . . . . . . . . . , Seite 585

2 . Marine und Schiffahrt; Erſcheinen des Handbuchs für

die deutſche Bandeldmarine; - Erſdeinen des II. Nach .

trags zur amtlichen Schiffsliſte . . . . . 585

3 . Baut- Weſen : Status der deutſchen Notenbanken Ende

Juli 1892 . . . . . . . . . . . . . 586

4 . Boll : und Steuer -Wefen : Beſtellung zweier Stations.

Kontrolöre ; - Zulaſjung gemiſchter Privattranſitlager

ohne amtlichen Mitveridluß für die in Nr. 9 des 3o .

tarifs aufgeführten Waaren ; - Veränderungen in dem

Stande oder den Befugniſſen der Zoll - und Steuer.
ſtellen . . . . . . . . . . . . , 588

5 . Polizei-Weſen : Uusweiſung von Ausländern aus dein

Reichsgebiet . . . . . . . . . . . . . 590

1. Ko n ſul a t :Weſe n.

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs den Dr. Heinrich Kloſe zum Vize-Konſul in

Lugano (Schweiz) zu ernennen geruht.

Dem zum Konſular - Agenten der Vereinigten Staaten von Amerika in

Heinrich Beneke iſt das Erequatur Namens des Reichs ertheilt worden.

Flensburg ernannten Herrn

2 . M a r ine und Schiffahrt.

Die vom Reichsamt des Innern veranſtaltete Ausgabe des Werkes „ Handbuch für die deutſche Handels

marine auf das Jahr 1892" iſt im Verlage der Buchhandlung Georg Reimer in Berlin ſoeben erſchienen

und im Buchhandel zum Preiſe von 8 M . für das Eremplar zu beziehen . Das Buch wird den Reichs

und Staatsbehörden bei direkter Beſtellung, ſowie den Wiederverkäufern zum Preiſe von 6 M . für das

Exemplar von der Verlagsbuchhandlung geliefert.

Der II. Nachtrag zur Amtlichen Liſte der Schiffe der deutſchen Kriegs- und Handelsmarine mit ihren

Unterſcheidungs-Signalen für 1892 iſt erſchienen .
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3 . Bant.

Status der deutſchen Noten

nach den im Reichsanzeiger veröffentlichten Wochenüber

( Die Beträge lauten
Passiva .

Bezeichnung

der

Banken.

Sonſtige
Segen

30. Juni

1892.

Grund- Reſerve. Noten

Kapital. Fonds. Umlauf.

Sonſtige

taglich

fällige
unge.

dedte

Roten .

Gegen

30. Juni

1892.

Gegen

30 . Juni

1892 .

Gegen

0 . Suni

Ver

bindlico

feiten

mit

Ründi.

gungs.

frift .

Gegen

30 . Juni

1892.

Event.

Ber

bindlid .

Summe Begen feiten

der 30. Juni
weiterge

Paſſiva. 1892. gebenen

Ber .

Paſſiva.1892.

1-|L
a
u
f
e
n
d
e

R
u
m
m
e
r

.

bindlich .

feiten . Di

3. 4. 1 5 . 1 6. 17. 18. 19. 10. 111. 12. 113. 14. 1 15 . 16 . 17.

4 409 +120 000

3000

30 000

600

Reichibant . . . . .

Städt, Bant zu Breslau .

Frankfurter Bauk. . . .

Bayeriſche Notenbant . .

980 509 - 107685)

1718 - 265

11 081 - 230

!

541 1682 256 - 96 751

10 032, + 123

47353 + 51818 000

- - 73 568 547338 + 10 393

723 – 559 182 1 4 500 + 390

7307 + 450 5020 * + 1061 8679 + 849

25 696 – 14 + 5881 - 1 - 1

16 534 + 88 15 846 - 2 649 14 316 + 432

4500 1

+ 1 +
-

+

7500 1 629 61804 + 878 )

1 +

82 402, + 1 757 $6.

30 000 4 463 43 853 – 7978

+

511 +

+

33 108 989 - 10 162 2 161

-

Sähſiſche Bank zu Dregden

Württembergiſche Rotenbant

++I++.

9 000 719 ) 24 209 - 183

1

1813 + 162 14 + 3

+

36 138 + 14 1 3529 862 -

8643 +

1871

447]

+
-

+

Badiſche Bank . . . . . 90001 1 629) 13 448 + 41

+

- 1 -

+

27 067' + 514 1 4692 627 +

100* -

461

1Bank für Süddeutſchland . 15 672 1789 11 346 – 7831 6 705 – 817

+

29 373 , - 770 1 310

'
_

9 Brauuſchweigiſche Bank. . | 10500 603 2 259 - 2291639 – 115 1777 - 358 968 + 84 1 51 - 14 16 258 - 517] 2 237

Zuſammen . 222 672 45932 1 150 227 – 1164711 77109 - 74 275 582 793 + 8701 28 477 + 1 758 9767 + 738 2 039 868 - 105274 10 255

hamma. T i

Bem er tunge n.

Zu Spalte 5* : Davon in Abſchnitten zu 100 M . = 800 830 700 M .,

500 = 27 617 000 M . (bei den Banten Nr. 1, 3, 5 ),

· 1000 , = 320 030 500 M ( : 1, 2 , 3).

Zu Spalte 9 Nr. 3* : Darunter 131600 M . noch nicht zur Einlöſung gelangte Guldennoten .

Zu . 9 . 8 *: 91 993 M . , - Gulden - und Thalernoten .
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Wei en

banten Ende Juli 18 9 2

ſichten , verglichen mit demjenigen Ende Juni 1892.

auf tauſend Mart.)
Aotiva .

Summe
Metall Sonſtige

Gegen Reiche

30. Zunitaſjen .

1892. deine.

Gegen

30. Juni

1892.

Noten

anderer

Banten .

Gegen

30 . Zunt

1892.

Wedjel.

Gegen Gegen

30. Juni Lombard. 30. Juni Offeften .

1892. 1892.

Gegen

30. Juni

1892.

Gegen

30. Juni

1892.

der

Wegen

30. Juni

1892.
Beſtand. ftiva.

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

Altiva.

18. | 19. 20 . 21. 22. 23 .23. | 24 .24 . . 25. 26 . 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

1

26 244 + 495 95516

!

- 32 977 - 315983 204 + 3917

671 - 15

532 572 1 - 50 749

5 703

+

3 391

+

3693

'

7567 ! - 2053

320 + 306

51 - 336

3 149 +

6 795 - 7

'

27562
++

32 904, +

'

42501

7895

2 190

3700

+

5732 +

141 -

773 -

+

309

9

137

+
1
1

20 187 -

+

71 242

35 409 , - 15 916 | 1 686 835 | - 97 568

47 ' + 7 10 169 + 1262

2 992 + 30 47 955 + 548

1462 + 87 82 402 + 1757

108 989 – 10 162

584 + 68 36 138

2 209 27067 + 514

8 508 + 29 373

8384 - 16 457

1

5 95

+

- 1094

11 396 1171

+ ++ + +1

4 728

1

1562

+ +1 ++1
4241

1 1

380
1 237

-+

15546

++

579 - 58

1

4 788 + 617 2 421 +

+!

2

I

1 061603 + 3 612 26 892 + 391 21 129 - 9 723 738 329 – 49 409 119 083 - 34039- 34 039 17 799 +17799 +
8 60550 -- 16 744 2015 385 - 105874

L
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4 . Zoll und Steuer.Weſen.

Auf Grund der Beſtimmung im Artikel 36 der Reichsverfaſſung iſt nach Vernehmung des Ausſchuſſes

des Bundesraths für Zoll- und Steuerweſen der Königlich bayeriſche Zoll - Inſpektor Winkelmeyer zu

Lindau an Stelle des in den Landesdienſt zurückberufenen Königlich bayeriſchen Zoll- Inſpektors Steppes

den Königlich preußiſchen Hauptzollämtern zu Roſberg, Rügenwalde, Stralſund, Swinemünde und Wol

gaſt ſowie den Königlich preußiſchen Hauptſteuerämtern zu Schivelbein , Stargard in Pommern , Stettin und

Stolp als Stations-Kontrolör mit dem Wohnſig in Stettin vom 1. Auguſt 0 . Js. ab beigeordnet worden .

Auf Grund der Beſtimmung im Artikel 36 der Reichsverfaſſung iſt nach Vernehmung des Ausſchuſſes

des Bundesraths für Zoll- und Steuerweſen der Königlich preußiſche Steuer- Inſpektor Wieſing in

Memel an Stelle des in den Landesdienſt zurücberufenen Königlich preußiſchen Steuer - Inſpektors Schmidt

dem Kaiſerlichen Hauptzollamte zu Schirmeck ſowie den Kaiſerlichen Hauptſteuerämtern zu Hagenau, Saar

gemünd und Straßburg i. Elf. als Stations-Kontrolör mit dem Wohnſiß in Straßburg i. Elj. vom

1 . Auguſt 8 . J . ab beigeordnet worden .

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 7. Juli d . J . beſchloſſen , daß in Worms gemiſchte Privat

tranſitlager ohne amtlichen Mitverſchluß von den in Nr. 9 des Zolltarifs aufgeführten Waaren geſtattet

werden dürfen .

Veränderungen in dem Stande oder den Befugniſſen der Zoll- und Steuerſtellen .

Im Königreich Preußen.

Die Zuckerſteuerſtelle zu Wegeleben im Bezirk des Hauptſteueramts zu Halberſtadt iſt nach

Halberſtadt verlegt worden . Die Zuckerſteuerſtelle fungirt als ſelbſtändige Zuckerſteuerſtelle Illzu

Halberſtadt und iſt für die Zuckerfabrik in Wegeleben zuſtändig .

Das Steueramt I. zu St. Vith im Bezirk des Hauptzollamts zu Malmedy iſt in ein Steuer

amt II. umgewandelt worden .

Es iſt ertheilt worden :

dem Hauptſteueramt zu Elberfeld die Befugniß zur Erledigung von Begleitſcheinen I über die

mit der Poſt eingehenden Zollſtücke, ſowie zur Abfertigung von Waaren der Nummern 41 d 5 und 41 d 6

des Zolltarifs zu anderen als den höchſten Zollfäßen dieſer Nummern ,

den Hauptſteuerämtern zu Düren , Neuwied und Trier die Befugniß zur Unterſuchung der

deklarirten Verſchnitt-Weine und Moſte auf ihre Eigenſchaft als ſolche,

den Steuerämtern Andernach und St. Goar im Bezirk des Hauptſteueramts zu Coblenz,

Bonn im Bezirk des Hauptſteueramts für inländiſche Gegenſtände zu Cöln , Königswinter im Bezirk

des Hauptſteueramts zu Neuwied, Neunkirchen und Saarlouis im Bezirk des Hauptſteueramts

zu Saarbrücken die Befugniß zur Erledigung von Begleitſcheinen I über unterſuchte Verſchnitt-Weine

und Moſte,

der Zuckerſteuerſtelle zu Schulau im Bezirk des Hauptzollamts zu Altona die Befugniß zur

Erledigung von Begleitſcheinen I über leere Umſchließungen , welche für die Zuckerraffinerie daſelbſt eingehen,

dem Steueramt I. zu Homburg vor der Höhe im Bezirk des Hauptſteueramts zu Biebrich die

Befugniß zur Erledigung von Begleitſcheinen 1 über Waaren der Nummer 21 a und b ' und der Ans

merkung zu 21 b des Zolltarifs

dem Steueramt I. zu Coepenick im Bezirk des Hauptſteueramts zu Eberswalde die Befugniß

zur Ausfertigung und Erledigung von Begleitſcheinen 1 über die für den Färbereibeſißer W . Spindler

zu Spindlersfeld im Veredelungsverkehr abzufertigenden Waaren ,

dem Hauptſteueramt zu Poſen die Befugniß zur Abfertigung der ſogenannten Plattſtichgewebe

aus Baumwole (Nr. 2 d 5 des Zoltarifs ).



- -589

Im Königreich Bayern.

Es iſt ertheilt worden :

dem Nebenzollamt zu Zweibrüden im Bezirk des Þauptzollamts zu Landau die unbeſchränkte

Befugniß zur Erledigung von Begleitſcheinen I,

dem Salzſteueramt zu Traunſtein im Bezirk des Hauptzollamts zu Reichenhall die Ermächtigung

zur Unterſuchung der dellarirten Verſchnitt-Weine auf ihre Eigenſchaft als ſolche und die Befugniß zur

Erledigung von Begleitſcheinen I über Verſchnitt-Weinſendungen an den Weinhändler Müller in Traunſtein .

Im Großherzogthum Baden .

In Herbolzheim im Bezirk des Hauptſteueramts zu Freiburg iſt unter Aufhebung der Steuer

Einnehmerei daſelbſt ein lInterſteueramt errichtet und ſind demſelben folgende Befugniſſe beigelegtworden :

1. die Befugniß zur Ausfertigung und Erledigung von Begleitſcheinen I und II;

2 . die unbeſchränkte Befugniß zu Abfertigungen im Eiſenbahnverkehr (SS. 63 , 65 und 66

bis 71 des Vereinszollgeſefes und $ . 27 des Eiſenbahn -Zollregulativs);

3. die Befugniß zur Erhebung von Uebergangsabgaben für Bier und Wein ;

4 . die Befugniß zur Ausfertigung und Erledigung von Uebergangsſcheinen über Bier und

Wein ;

5 . die Befugniß zur Ausfertigung und Erledigung von Verſendungsſcheinen I über unverſteuerten

inländiſchen Taback ſowie zur Ausfertigung von Tabackverſendungsſcheinen II ;

6. die Befugniß zur Abfertigung von mit Anſpruch auf Steuervergütung ausgehenden Taback

und Tabackfabrikaten ;

7 . die Befugniß zur Ausfertigung und Erledigung von Branntwein- Verſendungsſcheinen I und II

ſowie von Branntwein -Uebergangsſcheinen ;

8 . die Befugniß zur Abfertigung von Branntwein und Branntweinfabrikaten mit Ausfuhr
Anmeldung.

Den Hauptämtern zu Mannheim und Freiburg iſt die Befugniß zur Abfertigung von mit

- dem Anſpruch auf Abgabenvergütung angemeldeten Kakaowaaren ertheilt worden .

Im Großherzogthum Heſſen.

Dem Salzſteueramt zu Bad Nauheim im Bezirk des Hauptſteueramts zu Gießen iſt die Be

fugniß zur Erledigung von Begleitſcheinen I über Reiſegeräth und die mit demſelben eingehenden zoll

pflichtigen Waaren ertheilt worden .

Im Großherzogthum Sachſen -Weimar.

Dem Steueramt zu Weimar iſt die Befugniß zur Abfertigung von unter Eiſenbahnwagen -Verſchluß

eingehenden Begleitſcheingütern ertheilt worden .

Im Gebiet der freien und Hanſeſtadt Hamburg.

Dem Hauptzollamt zu St. Annen iſt die Befugniß zur Abfertigung von mit dem Anſpruche

auf Steuervergütung ausgehendem Bier, Branntwein , Taback, Zucker, von ausgehenden , nicht unter

ſtehender Kontrole eingeſalzenen Gegenſtänden , für welche die Salzabgabevergütung beanſprucht wird,

und von Branntweinfabrikaten , deren Alkoholgehalt nicht unter Anwendung des Thermo-Alkoholometers

ermittelt werden kann, ertheilt worden .

zu Burgfeld
ent benzollämt

er I. zu Bajer. Stab= lothring
en
.

Die Nebenzollämter I. zu Baſel, St. Ludwig und Hüningen , ſowie die Nebenzollämter II.

zu Burgfelden und þegenheim ſind von dem Bezirk des Hauptzollamts zu Altkirch abgetrennt und

demjenigen des Hauptſteueramts zu Mülhauſen zugetheilt worden .

Dem Nebenzollamt II. zu Sécourt im Bezirk des Hauptzollamts zu Meß, den Steuerämtern I.

zu Oberehnheim und Rappoltsweiler im Bezirk des Hauptſteueramts zu Colmar und dem Steuer

amt I. zu Hayingen im Bezirk des Hauptzollamts zu Diedenhofen iſt die Ermächtigung zur Erledigung

von Begleitſcheinen I über unterſuchte Verſchnitt-Weine beigelegt worden .
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5 . Polizei. * ere the

Ausweiſung von Ausländern aus dem Seichsgebiet.

Name und Stand Alter und SeimathL
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beftrafung.

Behörde, welche die

Xudweiſung

beſchloffen hat.

Datum

des

Ludweiſungs.

beſchluſſes.
der Ausgewieſenen .

-

4 .

Auf Grund des §. 284 des Strafgeſeßbuds:

1. Alexander Kleber , geboren am 26 . Februar 1862 in Peſt, jewerbsmäßiges Polizeibebörde zu Sam : 19. Juli d. J .

Rellner , öſterreichiſcher Staatsangehöriger, Glüdsſpiel, burg,

sagen ,

Uuf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs :

2. Franz Fellori, geboren am 10 . Juni 1864 zu Riga, Landſtreichen , Kaiſerlicher Bezirts - Präft. 24 . Juli d. J.

Tagner, ruſfiſcher Staatsangehöriger , dent zu Colmar,

3. Berko Friedmann , geboren 1840 oder 1841 zu Bortoczat desgleichen , Königlich preußiſcher Re. 27 . Juni d. 9 .

Kaufmann, | in Rumänien , rumäniſcher Staatsange gierungs · Präſident zu

böriger, Potsdam ,

4 . Julius Soffmann , geboren am 24 . April 1849 zu Georgen . Betteln , Königlich ſächſiſche Kreis- 30 . Juni d. J .

Klempner, I thal, Bezirl Numburg , Böhmen , orts: hauptmannſchaft

angehörig ebendaſelbſt, zwidau ,

5 . Johannes Knecht, geboren am 14 . April 1868 zu Hinweil, landſtreichen , Raiſerlicher Bezirts-Prä . 21. Juli 0 . 9 .
Knecht, Kanton Zürich , ſchweizeriſcher Staats. fident zu Colmar,

angehöriger,

Johann Ronirz, geboren am 19. Mai 1849 zu Licitoriz, Betteln , Königlich preußiſcher Re. 28 . Juli d. 3.

Handlungsgehilfe, Böhmen , ortsangehörig ebendaſelbſt, gierungs · Präſident zu

Osnabrüd,

Hilarius Franz geboren am 18 . Auguſt 1861 zu Auſfig, Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re- 21. Juli d. J .

Alexander Krieſche, Böhmen , ortsangebörig ebendaſelbſt , gierung8 · Präſident zu
Uhrmacher, Hildesheim ,

Eduard langer, geboren am 18 . Oktober 1850 zu Wal- Betteln , Röniglid preußiſcher Re. 24 . Juli d. 3 .
Schmiedegeſelle , I tersdorf, Bezirk Schönberg, Mähren , gierungs • Präſident zu

ortsangehörig ebendaſelbſt Breslau,

Joſeph Salling, geboren am 3. Februar 1827 zu Senn. Landſtreichen , Raiſerlicher Bezirks · Brä 26 . Juli d. 3 .

Tagner, heim , franzöſiſcher Staatsangehöriger, ſtdent zu Colmar,
Anton Scent, geboren am 27. April 1868 zu Ebels . desgleichen , Königlich bayeriſche Po. 18 . Juli d. 3 .

Fabritarbeiter, berg, Bezirk Linz, Ober . Deſterreich, lizei-Direttion München,

ortsangehörig in Meran, Tirol,

11. Franz Stanislaus, geboren am 2. Februar 1862 zu Neme, desgleichen , Stadtmagiſtrat Paſſau, 9 . Juli d. 3 .

Schloſſergehilfe, jiče, Bezirk Piſek, Böhmen , ortsange: Bayern,

hörig ebendajelbſt,
12. Johann Ludwig geboren am 9 . Juni 1839 zu Urſprung, Betteln und Diebſtahl, Kaiſerlicher Bezirks. Brä . 28. Juli d. J .

Waldmann , ! franzöſiſcher Staatsangehöriger, fident zu Colmar,
Tagner,

Berlin , Carl Heymanns Verlag. - Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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1 . Konſul a t - Weſe n .

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs

an Stelle des auf ſeinen Antrag entlaſſenen bisherigen Konſuls Kurt Bergter den Kaufmann

Hermann Strefow - Pfingſthorn zum Konſul in San Joſé de Cúcuta (Columbien ),

den Kaufmann Rudolf Stubenrauch zum Vize -Konſul in Punta Arenas (Chile ),

den Kaufmann Theodor Belfante zum Vize-Ronſul in Alexandrette (Syrien )

und

den Kaufmann Hermann Stoll zum Vize-Konſul in Acapulco (Meriko )

zu ernennen geruht.

Dem mit der Vertretung des Kaiſerlichen Konſuls in Jeruſalem beauftragten Kanzler -Dragoman

Dr. Büge iſt auf Grund des S . 1 des Geſekes vom 4 . Mai 1870 in Verbindung mit S. 85 des

Geſeßes vom 6 . Februar 1875 für den Amtsbezirk des Kaiſerlichen Konſulats und für die Dauer der

Vertretung, ſowie auch ſonſt für Fälle der Abweſenheit oder Behinderung des Konſuls die allgemeine

Ermächtigung ertheilt worden, bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichsangehörigen und Schuß

genoſſen , mit Einſchluß der unter deutſchem Schuße lebenden Schweizer, vorzunehmen und die Geburten ,

Heirathen und Sterbefälle von ſolchen zu beurkunden .

Dem mit der Vertretung des Kaiſerlichen Konſuls in Salonik beauftragten Dragomanatseleven Grafen

von Mülinen iſt auf Grund des § . 1 des Geſekes vom 4 . Mai 1870 in Verbindung mit § . 85 des

Geſekes vom 6. Februar 1875 für den Amtsbezirk des Kaiſerlichen Konſulats und für die Dauer der

Vertretung die Ermächtigung ertheilt worden , bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichsangehörigen

und Schubgenoſſen , mit Einſchluß der unter deutſchem Schuße lebenden Schweizer, vorzunehmen und die

Geburten, Heirathen und Sterbefälle von ſolchen zu beurkunden.

Der Kaiſerliche Konſul Simms in Chriſtchurch (Neu -Seeland)

und

der Kaiſerliche Konſul Kruttſchnitt in New Orleans ſind geſtorben .

89
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2 . Fin a nz -Weje n .

Nachweiſung der zur Anſchreibung gelangten Einnahmen (einſchließlich der kreditirten Beträge) an

Zöllen und gemeinſchaftlichen Verbrauchsſteuern ſowie anderer Einnahmen im Deutſchen Reich

für die Zeit vom 1 . April 1892 bis zum Schluſſe des Monats Juli 1892.

Ausfuhr.

Die Sol :

Einnahme beträgt

vom Beginn des

Etatsjahres bis

zum Schluſſe des
obengenannten

Monats

Bežeich nung

der

Einn a b men .

Bleiben

Einnahme

in demſelben

Zeitraum

des Vorjabres

(Spalte 4 )

Differen ;

zwiſchen den

Spalten 4

und 5 ,

+ mehr

- weniger

Vergütungen

Alle

+

Zöle . . . . . . . . . . . . 140 225 591 82 562 140 143 029 130 019 052 + 10 123 977

Dabadſteuer . . . . . . . . 2 666 925 31 293 2 932 9532 635 632 297 321
.

Zudermaterialſteuer . . . 5 179 232 36 890 970 - 31 711 738 - 34 456 180 + 2 744 442

Verbrauchsabgabe von Zuder . . . . . . 17 791 374 27 881 17 763 493 17 512 574 250 919

Salzſteuer · · ini, 11 771 331 12 571 11 758 760 11 970 569 211 809

Maiſchbottich, und Branntweinmaterialſteuer 6 161446 2 614 975 3 546 471 2 878 697 667 774

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zu
ſchlag zu derſelben . . . . . . . 33 366 445 43 119 33 323 326 39 388 346 6 065 020

Brauſteuer . . . . . . . . . . . . 9 098 073 15 967 9082 106 9 059 655 22 451

Uebergangsabgabe von Bier . . . . 1092 231 1 092 231 1 077 310 + 14 921

Summe . 227 352648 39 719 338 187 633 310 180 382 976 + 7250 334

Spielkartenſtempel . . . . . . . . 322 033
. 307 569 14 464

Wechſelſtempelſteuer . . . . . . . . . 2 619 400 2 702521 83 121

Stempelſteuer für

a ) Werth papiere . . 1073 795 1 242 894 169 099

b ) Kauf- u . ſonſtige Anſchaffungsgeſchäfte
3 132 702 3 907 461 774 759

c) Looſe zu :

Privatlotterien . . 762 391 285 342 + 477 049
Staatslotterien · · 2014 553· 1671 675 + 342 878

· ·

Anmerkung. Die zur Reichskaſſe gelangte Iſt - Einnahme abzüglich der Ausfuhr Vergütungen und Verwaltungs.

koſten beträgt bei den nachbezeichneten Einnahmen bis Ende Juli 1892:

-
-

--
-
-

-
-

-

I
l

Beze i donung

der

E in n a 5 m e n .

Iſt-Einnahme vom
Jit-Ginnahme in

| Differenz zwiſchen den

Beginn des Etatsjahres se
| demſelben Zeitraum des

Spalten 2 und 3 ,

bis zum Schluſſe des
Vorjabres

+ mehr

obengenannten Monats - weniger

M M

132 805 577

2 687 721

34 080 938

18 292 886

12 524 365

7049 047

118 092 815

2 805 814

35 548 275

19 505 307

12 780 146

7 085 412

+
!

!
!

!
!

+ 14 712 762

118 093

1 467 337

1 212 421

255 781

36 365

zölle . . . . . . . . . . . . . .

Tabadſteuer · · · · · · · · · · · ·

Zudermaterialſteuer . . . . . . . . . .

Verbrauchsabgabe von Zuder . . . . . .

Salzſteuer . . . . . . . . . . . . .

Maiſ( bottich- und Branntweinmaterialſteuer . .

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zuſchlag
zu derſelben . . . . . . . . . . .

Hrauſteuer und Uebergangsabgabe von Bier . .

Summe .
Spielkartenſtempel . . . . . . . . . . . 1

32 459 375

8 652 529

35 520 510

8 616 838

-

+

3061 135

35 691

+248 552 438

415 349

239 955 117

420 624

8 597 321

5 275
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3 . Polizei Wej e n .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Heichsgebiet.

Name und Stand Alter und SeimathE
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.1

Grund

der Beftrafung.

Behörde, welche die

Uusweiſung

beſchloffen hat.

Datum

des

Audweiſunge.

beſchluſſesder Ausgewieſenen.

2 .

Auf Grund des §. 362 des Strafgeſebuchs:

1. Katharina Bettel, geboren am 12. Februar 1863 zu Ettel. Landſtreichen , Kaiſerlicher Bezirts. Prä: 5 . Auguſt

Dienſtmago, brüd, Luremburg, ortsangehörig eben . fident zu Meß ,
dajelbſt ,

2 . Adolf Borglin , geboren am 31. Dezember 1863 zu lund, Betteln , Königlich preußiſcher 6 . Juli d. J .

bandſchuhmacher, Schweden , ortsangehörig ebendaſelbſt, Polizei Präſident zu

Berlin ,

Anna Eva Buri. 18 Jabre alt, geboren zu Strzipp, Be. Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re. 13. Juli d. J .

ansly (alias Neva ) , zirk Troppau , Deſterreichiſch Schleſien , | gierungs - Präſident zu

Zigeunerin , Oppeln ,

4. Emmerich Ferencz , 54 Jahre alt, geboren zu Micolus, Be desgleichen , Königlich preußiſcher Re. 1 . Auguſt

Arbeiter, zirt Templin , Ungarn , gierungs • Präſident zu d. I .

Breslau,

Edmund Geriſch , geboren am 10 . Auguſt 1858 zu Venedig , unterlaſſene Be Königlich preußiſcher 23. Juni 1. J .

Glaſer, | ortsangehörig zu Dszlop, Komitati ſchaffung eines Unter. Polizei- Präſident zu

Dedenburg, Ungarn | lommens, Berlin ,

6 . Wenzel lanz, Ar. geboren am 16 . Mai 1848 zu Pátet, Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re. 6. Auguſt

beiter , Bezirk Laun, Böhmen , gierung8 · Präſident zu, d . I .
Potsdam ,

7. Viktor D badalet, geboren am 6 . Juli 1873 zu Wien , desgleichen , Königlich bayeriſche Po- 25. Juli D. J .

Damenſchneider, ortsangehörig zu Prerau, Mabren , lizei. Direktion München,
8 . Hermann Dver . geboren am 26 . Januar 1857 zu Al- Betteln , Königlich preußiſcher Re- 5 . Auguſt

tamp, Fabrit melo , Niederlande , niederländiſcher gierungs · Präſident zu ' d . I .

arbeiter, Staatsangeböriger, Osnabrüđ ,
9 . Alois Botucet, geboren am 29. April 1876 zu Pollau , Landſtreichen , |Königlich preußiſcher Re. 4 . Auguſt

Kellner , | Mähren , ortsangehörig zu Trautenau, gierungs- Präſident zu , D . .

| Hannover,

10 . Johann Rohland, geboren am 8 . Mai 1863 zu Nieder. Betteln , Königlich preußiſcher Re. 3. Auguſt
Webergeſelle, Hermsdorf, Bezirk Schönberg, Defter: gierungs- Präſident zu d. J.

reich , Potsdam ,

Anton Schubert, geboren am 6 . Januar 1849 zu Woits. desgleichen , Röniglich preußiſder Re. 6 . Auguſt

Arbeiter, dorf, Bezirk Schömberg , Mähren , orts . gierungs- Präſident zu 1 d. J.

angehörig ebendaſelbſt. Breslau ,

12. Joſefa Siewestaja , 33 Jahre alt, geboren zu Brzewebo, Landſtreichen , Königlich preußiſcher He- 30. Juli d. J.
unverehelicht, Rußland, ortsangehörig zu Richer. gierungs- Präſident zu

ſchewo, Gouvernement Warſchau , Königsberg,

13. Wenzel Stach , geboren am 24 . November 1856 zu desgleichen , Königlich bayeriſche Po 18 . Juli d . J .
Drechsler und An . Drojau , Bezirk Rlattau , Böhmen , öfter. lizei-Direktion München ,
ſtreicher, reichiſcher Staatsangeböriger,

14 . Paulus de Swert, geboren am 9. Januar 1856 zu Ant. Betteln , Polizeibehörde zu Ham . 28. Juli d. J.
Cigarrenarbeiter, werpen , belgiſcher Staatsangehöriger, burg ,

15 . Kamillus Vosgien , geboren am 30. September 1862 zu Landſtreichen , Raiſerlicher Bezirks-Präſi. 3. Auguſt
Winzer, Allanps, Bezirk Toul, Frankreich, fran . dent zu Meß, d . I .

zöſiſcher Staatsangehöriger,
16 . Michael Wanner, geboren am 31.Mai1849 zu Beggingen , desgleichen , Königlich) bayeriſche Po 22 . Juli d. 3 .

Silberarbeiter , Kanton Schaffhauſen , ortsangehörig lizei-Direktion München,
ebendaſelbſt, '

17 . Heinrich Wotíchta , geboren am 27 . Februar 1852 zu Saaz, Betteln , Königlich ſächſiſche Kreis - 16 . Juli d. J .

| Schneidergeſelle, Böhmen, ortsangehörig zu Liſchwiß, hauptmannſchaft

| Bezirk Poderjam , ebendaſelbſt, | Leipzig,

Böhmen ,

11.
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4 . Zull. und Steuer -Weje n .

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 7. Juli D. Js . beſchloſſen ,

dem Königl. bayeriſchen Nebenzollamt zu Aſchaffenburg im Bezirk des Hauptzollamts zu

Würzburg die Befugniß zur Abfertigung von Wollengarn als hartes Kammgarn aus Glanz

wolle über 20 cm Länge zu den Zolljäßen der Tarifnummer 41 • 2 beizulegen .

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Inhalt : 1. Finanz-Wefen : Nachtrag zur Nachweiſung über

Einnahmen des Reichs vom 1. April 1892 bis Ende

Juli 1892 . . . . . . . . . . . Seite 595

2 . Konſulat-Weſen : Beſtellung zweier Konſular-Agenten ; —

Ermächtigung zur Vornahme von Civilſtands -Akten ; -

Erequatur-Ertbeilungen . . . . . . . . . 596

3 . Boligei - Weien : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiet . . . . . . . . . . . . . 596

1 . Finanz-Weſe n .

Nachweiſung verſchiedener Einnahmen des Reichs für die Zeit vom Beginn des Etatsjahres bis

zum Schluß des Monats Juli 1892 .* )

Bezeichnung

der

Einn a h men .

Einnahme

vom Beginn des

Etatsjahres bis zum

Schluß des

vorbezeichneten

Monats

M

Einnahme

in demſelben Zeit

raum des Vor

jahres

Mithin im Etats

jahre 1892/93

mehr

M

Poſt- und Telegraphen -Verwaltung . . .

Reichs -Eiſenbahn-Verwaltung . . . . .

78 909 059

19638 000

75 707 822

18 817 000 * *)

3 201 237

821 000

* ) Die Nachweiſung der Einnahme an Zöllen 2c. iſt veröffentlicht im Central-Blatt für 1892 Seite 592.

** ) Die definitive Einnahme ſtellte ſich im Vorjahre um 387 687 Ml. höher .
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2 . Konſulat .Weſe n .

Von dem Kaiſerlichen Konſul fjellberg in

Agenten in Lyſekil beſtellt worden .

Gothenburg iſt der Kaufmann M . Radhe zum Konſular

Von dem Kaiſerlichen Konſul in Athen iſt der Dr. phil. Savelsberg zum

Laurion beſtellt worden .But he re risken Sonfuli
Konſular-Agenten in

Dem Kaiſerlichen Geſandten Beyer in Guatemala iſt auf Grund des § . 1 des Geſeßes vom 4. Mai

1870 in Verbindung mit S. 85 des Geſekes vom 6 . Februar 1875 für den Bereich der Kaiſerlichen

Geſandtſchaft die Ermächtigung ertheilt worden , bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichsangehörigen

und unter deutſchem Schuße lebenden Schweizern vorzunehmen und die Geburten , Heirathen und ſterbe

fälle von ſolchen zu beurkunden .

Namens des Reichs iſt das Erequatur ertheilt worden :

dem zum Vize-Konſul für Schweden und Norwegen in Altona ernannten Kaufmann Carl

Laſſen

· und

dem zum Vize- und Deputy - Konſul der Vereinigten Staaten von Amerika in Aachen

ernannten Kaufmann Franz Bertram .

3 . Polizei Weſe n .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Alter und Seimathl
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloffen hat.

Datum

des

Ausweifungs .

beſchluſſes .
der Ausgewieſenen .

1-

1. Ignaz Cerno,

borsky , Schiefer-

* deder,

. Auf Grund des § . 39 des Strafgeſebuchs :

geboren im Mai 1857 zu Mügliß in Erpreſſung und Raub Königlich preußiſcher Re. 15 . Juli d . J .

Mähren , ortsangehörig zu Neu -König. 17 Jahre Zuchthaus gierungs · Präſident zu

gräß in Böhmen, laut Erkenntniß vom Düſſeldorf,

4 . Juli 1885),

2 . Franz Tallow iß ,

Gymnaſtiker ,

Auf Grund des §. 284 des Strafgeſeßbuchs :

geboren am 3. Dezember 1847 zu Lur- Gewerbsmäßiges Königlic ſächſiſche Kreis . 15 . Juli d . J .

ldorf, Bezirk Gablonz, Böbmen , orts . Glüdsſpiel, hauptmannſchaft

angehörig zu Reinowiß , BezirkGablonzil Baußen ,

Böhmen ,
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Name und Stand Alter und Seimath-L
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloffen hat.

Datum

des

Ausweiſungs.

beſchluffes .
der Ausgewieſenen .

der

5 .

Auf Grund des §. 362 des Strafgeſebuchs:

3. Joſeph Birgy, geboren am 27. Auguſt 1830 zu La landſtreichen , Kaiſerlicher Bezirks- Prä. 9. Auguſt

Maurer, Breſje, Frankreich , ortsangehörig zu fident zu Colmar, d . J .

Cravanche (Belfort),

Eugen Cöleftin geboren am 14 . März 1842 zu Neuville. Desgleichen , Kaiſerlicher Bezirks-Prä . 12 . Auguſt
Cintrat, Arbeiter, aur Bois , Frantreid , ortsangehörig fident zu Meß, d. I .

ebendaſelbſt,

Michael niſcha, geboren am 22. September 1865 zu debgleichen , Königlich bayeriſche Po. 19 . Juli d . J .
Metallgießer, Preßburg , Ungarn , ortsangebörig zu lizei-Direttion München ,

Szenit, Comitat Neutra , Ungarn,

Franz Magerl, geboren am 4. Januar 1863 zu Filipp8. desgleichen , Königlich fächſiſche Kreis - 13. Juni d. 3 .

Webergehilfe, dorf, Böhmen , ortsangehörig zu Neu . hauptmannſchaft

dorf, Bezirt Tachau, Böhmen , Baußen ,
Franz Bollát, geboren am 13. März 1849 zu Klattau, Betteln , Königlich preußiſcher Re. 14 . Juli d . I.

( Pollad), Klempner. Böhmen , ortsangehörig ebendaſelbſt, gierungs -Präſident zu

geſelle, Frankfurt a . D .,

8 . Louis Sandoz, geboren am 13. November 1854 zu landſtreichen , Landesdirektorder Fürſten . 26 . Juli d. J.

Gärtner, Dampierre . les · Bois , Departement thümer Walded und

Doubs, Frankreich , | Pyrmont zu Arolſen ,

9. Valentin Santner, geboren am 4 . September 1873 zu Ober. desgleichen , Stadtmagiſtrat zu Kauf. 5. A uguſt

Müllergehilfe, fellach , Bezirk Villady, Deſterreich , öfter beuren,

| reichiſcher Staatsangehöriger ,

Urban Touſſaint, geboren am 17. Februar 1839 zu Sənier. desgleichen , Raiſerlicher Bezirls- Praft- 9. Auguſt
Dienſtknecht, lach, franzöſtſcher Staatsangehöriger , dent zu Colmar, d . I .

11. Joſef Wotta , geboren am 1. Ditober 1849 zu Freiberg, desgleichen , Königlich preußiſcher Re. 15 . Dezember

Tuchweber, Mähren , gierungs- Präſident zu v. J .
Frankfurt a . D .,

10. 3 .

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Jnhalt : 1. Ronſulat - Melen : Ernennungen ; - Er.

mächtigung zur Vornahme von Civilſtands · Aften ; -

Erequatur-Ertbeilungen . . . . . . . Seite 599

2 . Marine und Stiffahrt: Ericheinen des Nautiſchen Fabr

buchs für das Jahr 1895 ; - Erſcheinen eines weiteren

Veftes der Entſcheidungen des Dber . Seeamts und der

Seeämter . . . . . . . . . . . . . . 600

3 . Polizei-Weſen : Aufweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiet . . . . . . . .
600

1. Konſula t -Wefe n.

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs den Kaufmann Emil Rothe zum Konſul in

Wiborg ( Finland) zu ernennen geruht.

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs den Kaufmann Paul Schmidt zum Konſul

in Piſagua (Chile) zu ernennen geruht.

Dem mit Wahrnehmung der Geſchäfte der Kaiſerlichen Geſandtſchaft in Teheran beauftragten Dragoman

Dr. Rojen iſt auf Grund des $ . 1 des Geſeßes vom 4 . Mai 1870 in Verbindung mit S. 85 des Ge

ſeßes vom 6 . Februar 1875 für den Bereich der Kaiſerlichen Geſandtſchaft und für die Dauer ſeiner

Geſchäftsführung die Ermächtigung ertheilt worden, bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichsange

hörigen und Schußgenoſſen vorzunehmen und die Geburten , Heirathen und Sterbefälle von ſolchen zu

beurkunden .

Namens des Reichs iſt das Erequatur ertheilt worden :

dem zum Königlich ſchwediſch-norwegiſchen Konſul in Danzig ernannten Schiffsmakler Einar

Jörgenſen ,

dem zum merikaniſchen Konſul in Braunſchweig ernannten Herrn Carl Ritter

und

dem zum merikaniſchen Vize-Ronſul in Mannheim ernannten Herrn Carl Leoni.

91
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2 . M a r ine und Schiffahrt.

Die vom Reichsamt des Innern veranſtaltete Ausgabe des Werkes „ Nautiſches Jahrbuch oder Epheme

riden und Tafeln für das Jahr 1895 zur Beſtimmung der Zeit, Länge und Breite zur See nach aſtro

nomiſchen Beobachtungen “ iſt im Verlage der Buchhandlung „ Carl Heymanns Verlag" in Berlin ſoeben
erſchienen .

Das Buch wird den Reichs - und Staatsbehörden bei. direkter Beſtellung, ſowie den Wieder

verkäufern zum Preiſe von 1,25 M . für das Eremplar geliefert. Jin Buchhandel iſt daſſelbe zum

Preiſe von 1,50 M . für das Syemplar zu beziehen .

Das erſte Heft des zehnten Bandes der im Reichsamt des Innern herausgegebenen „ Entſcheidungen

des Ober-Seeamts und der Seeämter des Deutſchen Reichs " iſt im Verlage von L . Friederichſen & Cie.

in Hamburg erſchienen und zum Preiſe von 2 ,30 M . zu beziehen.

Mit dieſem Hefte wird das Regiſter zum neunten Bande der Entſcheidungen zum Preiſe von

0 ,60 M . ausgegeben .

3 . Polizei Weſe n.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Alter und SeimathB
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beftrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

be

Ausweiſungs.

bеfфијев.
der Ausgewieſenen .

-

Auf Grund des § . 362 des Strafgeſeßbuchs:

1. Conrad Meinert 33 Jahre alt, geboren zu Fladder, Betteln , Großherzoglich olden - 2. Auguſt

Auguſtin , Arbeiter , Provinz Drente in Holland, ortsange. burgiſches Staatsmini- d . J .
hörig ebendaſelbſt, ſterium , Departement des

Innern ,

2 . Aline Bernier, geboren am 2 . Juni 1846 zu Bourbonne. Landſtreichen , Kaiſerlicher Bezirks -Prä: 18 . Auguſt

ledig , les -Bains, Frankreich , ortsangehörig ! | fident zu Meß ,

ebendaſelbſt,

3 . Carl Alfred Blom : geboren am 12. Mai 1865 zu Carls : Betteln , Königlich preußiſcher Re. 19 . Auguſt

I quiſt, Dienſtenecht, frona in Shweden , ortsangehörig eben. gierungs - Präſident zu d. I .

dajelbſt, Schleswig,

4 . Carl Czernißka , geboren am 3 . April 1854 zu Goldingen , desgleichen , Stadtmagiſtrat zu 17. Juni 1. 3 .

Nagelſchmied und Kreis Mitau, Rußland, ruſſiſcher Aſchaffenburg,

Taglöhner, Staat angehöriger,

5 . Marie Degrotte, geboren am 28 . Auguſt 1873 zu Eich gewerbsmäßige Un Kaiſerlicher Bezirks-Präſi. 19. Auguſt

ledig, in Curemburg, ortsangehörig eben- zucht, | dent zu Meß ,

daſelbſt,

6 . Franz Duchac, geboren am 18 . Auguſt 1856 zu fa- Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re. 20 . Auguſt
Rlempnergeſelle, romiere, Bezirk Königinhof, Böhmen , gierungs-Präſident zu d. J.

Breslau,

7 . , Abraham Helfein , geboren am 9. Februar 1869 zu desgleichen , Großherzoglich beſliſches 22. Auguſt

Bobroist, Gouvernement Minsk, Ruß : Preisamt Mainz, D . .
land,

8 . Karl Herdina, geboren am 25. Dezember 1856 zu desgleichen , Kaiſerlicher Bezirks-Prä : 21. Auguſt
| Erdarbeiter, Altfirch , Ober :Elſaß, fident zu Straßburg, d . I .
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Name und Stand Ulter und HeimathL
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Außweiſungs.

beſchluffes.

der
der Ausgewieſenen .

D . I .

9 . Julius Keppel, geboren am 2. März 1854 zu Char. Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re. 12. Auguſt

Arbeiter , donne, Kanton Waadt, Schweiz, gierungs. Präſident zu d . I .

Potsdam ,

10. Gedalie Klipſtein , geboren im Jahre 1875 in Jaslo, orts, desgleichen , desgleichen 16 . Auguſt
Schneider , angehörig zu Kratau, Galizien,

11. Franzista Meßner , geboren am 10 . Dezember 1853 zu desgleichen , Stadtmagiſtrat zu Paſſau, 30. Juli d . J.

ledige Tagelöhnerin, Neuern , Bezirt Klattau, Böhmen , orts
angehörig ebendaſelbſt,

12 . Thereſe Pfifferling, geboren am 28 . März 1854 zu Alt. Desgleichen , Röniglich preußiſcher Re. 18 . Auguſt

Tedige Sängerin , münſter, Bezirk Gmunden , Deſterreich , gierungs · Präſident zu d . I .

ortangehörig ebendaſelbſt, Magdeburg ,
13. Stephan Scherz, geboren am 14. Juni 1864 zu Preßburg, des gleichen , Königlich preußiſcher Re. 17 . Auguſt

Bädergeſellen Ungarn, ortsangehörig ebendaſelbſt, gierungs- Präſident zu d . I .

Schleswig ,

14. Robert, Singer , geboren am 4 . Januar 1870 in Wien , desgleichen , Königlich preußiſcher Re- desgleichen .
Rammmacher, ortsangehörig zu Lohenic, Bezirk Par. gierungs · Präſident zu

dubic, Böhmen , Safiel ,

15 . Karl Hermann geboren am 21. März 1868 zu Ober . Betteln , Königlich preußiſcher Re. 16 . Auguſt

Iborn , Fabrit. neuſchönberg in Sachſen , ortsangehörig gierungs • Präſtdent zu d. I.
arbeiter, zu Rallich , Bezirk Romotau , Böhmen , Merſeburg ,

16. Benzel Till, Maler , geboren am 14. Juni 1868 zu Aida, Nichtbeſchaffung eines Königlic preußiſcher 8 . Auguſt

Bezirt Turnau , Böhmen , ortsangehörig Unterkommens, Polizei-Präſident zu d. J .

ebendaſelbſt, Berlin ,

17. Thereje Traeger, geboren am 15 . Oktober 1838 zu Wien , Landſtreichen, Königlich) bayeriſches Be. 6. Auguſt

ledige Taglöhnerin , ortsangehörig in Schreins, Bezirk zirksamt Pfaffenhofen, d . I .
Waidhofen , Defterreich ,

18. Joſeph Ulinski, geboren am 10. November 1867 zu Betteln , Königlich preußiſcher 10 . Juli D . J .
Arbeiter, Drvizem , Gouvernement Warſchau , Polizei Präſident zu

ortsangehörig ebendaſelbſt, Berlin ,

19. Mar Winter, geboren am 16 . Auguſt 1855 zu Jägern . Landſtreichen , Belei Königlich preußiſcher Re. 18. April d . J .

Kaufmann , | dorf, Deſterreichiſch Schleſien , ortsan digung und Wider gierungs · Präſident zu

gehörig ebendaſelbſt, ſtand gegen die Oppeln ,

Staatsgewalt,

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Inhalt : 1. Ronſulat - Weſen : Ernennungen . Seite 603

2. Bant-Weſen : Status der deutſchen Notenbanken Ende

Auguſt 1892 . . . . . . . . . . . . . 604

3 . Militär - Wefen : Fünfter Nachtrag zu dem Geſammt.

verzeichniß der den Militäranwärtern vorbehaltenen

Stellen . . . . . . . . . . . . . . . 606

4 . Bolizei.Bejen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reich & gebiet . . . . . . . . . . . . . 611

· 1 . K on iula t .Weſe n .

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs den bisherigen vortragenden Rath im Aus

wärtigen Amt, Wirklichen Legationsrath Freiherrn von Nordenfly cht, zum General-Konſul in Capſtadt

zu ernennen geruht.

- - - - - - - - -

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs an Stelle des auf ſeinen Antrag entlaſſenen

Konſuls Woodtli den Kaufmann S . Schmuck zum Konſul in Aden zu ernennen geruht.

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs den Kaufmann Eduard Rickert zum Konſul in

Guayaquil (Ecuador) zu ernennen geruht.

- - - - - - - - - - - -

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs den Kaufmann Ludwig Koch zum Konſul in

Tacna (Chile ) zu ernennen geruht.
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3 . Bant.

Status der deutſch e n N o te u

nach den im Reichsanzeiger veröffentlichten Wochenüber

(Die Beträge lauten
Passiva.

Event.

Bezeichnung besen Gegen Sonſtige
der

Grund- Reſerve. Noten
Gegen

31. Juli
Kapital. Gonds. Umlauf.

| 1892.

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

. inge.

dedte

Noten .

Gegen

31. Juli

1892.

Sonſtige

täglich

fällige

Ber .

bindlich

Peiten .

31. Juli

Ver.

bindlich

feiten

mit

Kündis

gungo.

frift.

Gegen

31. Juli

892.

Gegen

31. Juli

1892 .

Summe Gegen

der 31. Juli

Paſſiva. 1892.

Ber:

bindlict .

teiten

aus

weiterg
gebene:

inlän

diſchen

Wechſeln .

Banten. 1892.
Baffiba.

2 3. 4 . 5. 6. 7. 8 . 9. 10. 11. 1 12. 13 . 1 14 . 15. 16. 17.

1

Reichlbank . . . . . . - 1 - 514 471 – 32 86732 867 -120 000

3 000

18 000 ||

-

288Städt. Bank zu Breslau .

3
780Frankfurter Bank . . . .

Bayeriſche Notenbank . . 585

+T
T

++I+ T

30 000 973 687 – 6822

600 1911 + 193

4500 10 568 – 513

1 629 62 812 + 1008

4463 44 496 + 643

7190 23 048 - 1161

1 629 12 703 – 745

1789 11 595 + 249

603 1795 - 464

| Sächſiſche Bank zu Dresden

4 490 -

8441 -

- |

13 893 –30 000

1 205, + 482 172 10

6358 - 949 6337* + 13171

24 332 – 1364 8 790 + 700

15 185 – 1349 14 563 - 1 283

9946 + 84 1756 - 57

7930 - 713 378

6814 + 109

ĭ!++
I
L
I

+

6 202 + 1 793 |1 644 360 – 37 896

10 31 - 1 10 204 + 172

238 392 + 319 48 238 + 885

| 28802 880 -- 499 83611 + 1 209

423 107919 - 1070

3 34 947 – 1191

- 25 979 – 1088

29 653 + 280

144 - 7 15 787 - 4711

1 504

+++1
1

+

+I
I
I

+++

| Württembergiſche Notenbant 9 000] 74311 -

1Badiſche Bank . . . . . 9 000 - 2 506

8 Bant für Süddeutſøland . + 35 1 50815672

10 5009 | Braunſchweigiſche Bank. I 1189 - 450 1846 + 69 899 1 569

Zuſunmen . 222672 45 932 1 142 615 – 7612 72 959 – 4 150 550 280 – 32 513 27 7:34 – 743 11 465 + 1698 /2 000698 - 39 170 9478

Bemer kung e n .

Zu Spalte 5* : Davon in Abſchnitten zu 100 M = 794 467 100 M .,

- 500 , = 27 326 500 Me (bei den Banken Nr. 1, 3 , 5 ),

- 1000 = 319 070 500 M . ( . . . . 1, 2, 3 ).

Zu Spalte 9 Nr. 3* : Darunter 131 600 M noch nicht zur Einlöſung gelangte Guldennoten .

; , 9 , 8 * : 91 993 M . . . . . Gulden - und Thalernoten .
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Weje n.

b a n ken Ende Auguſt 18 9 2

ſichten , verglichen mit demjenigen Ende Juli 1892.

auf tauſend Mark.)

Activa .

Gegen
Metall. Sonſtige

Gegen

31. Juli

1892.

Reiche.

Pafſen.

dheine.

Gegen

31. Juli

1892.

Noten !

anderer

Banten .

Gegen

31. Juli

1892.

| Wechſel.

Gegen

Lombard. 31. Juli

1892 .

Effekten .31. Juli

1892.

Gegen

31. Juli

1892.

Gegen | Summe

31. Juli der

1892. Uftiva .

Gegen

31. Juli

1892.
Beſtand. Attiva.

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

18 . , 19 . 20 . 21. 22 . 23. 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29. 30. 31 . 32 . i 33 .

1

968 907 – 14 297 513 438 - 19 134 93 874 1642 2 279 - 4014

659 --

26 814 +

2 -

81' +

70

2

51

3 899

+

10 34

10598 ' + 3 031 |

45 - 275

444 + 893

5 253 / + 2 104

474

7693 685 - 7672
1 1

6 177 +

26 793 '--

41118

68411

33 153 + 8

+

- 1 2 204

++

99 -

457 -

42

31619 727 3 521

1

34 752 657 ) 1650 162 - 36 673

48 + 11 + 194

4654 + 1662 48 895

1710 i + 248 83611 + 1 209

6 219 ! + 264 107 919 - 1070

721, + 34 947 -

1568 - 641

3453 - 55

7776 - 608 15 962 - 495

er+ + 1

i+++
I
I
I

+U

11 288, – 19917 1 199

+1

4 672 -

9 174 + 2 879

1614 - 1153

91 + 32

492 + 112

84 + 43

1 490

1

25 979

-

200 +

10 -

33 +

55 +

1

16

8

13

55

192 +

4 457 +

88

164 256

17 956

15653 +

5202 +

+ 15 1 309

+

467 -

1

112 2 141 237

I

1 046 814 - 14 789 27 179 + 287 27 795 + 6 666 714 665 -- 23 664 116 809 ' - 2 274 13 328 – 4471 60 901 + 351 2007 491 | – 37 894

92 *
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3 . M ilitä r · W e j e n .

Bekanntmachung.

Sm Verfolg der Bekanntmachung vom 22. Juli v . I. (Central- Blatt 1891, S . 231) werden hierunter die

jenigen Abänderungen veröffentlicht, welche ſeitdem in dem Geſammtverzeichniß der den Militäranwärtern

vorbehaltenen Stellen (Bekanntmachung vom 24 . Juni 1887, Central-Blatt Anhang S . 217) eingetreten ſind.

Fünfter Nachtrag
ZU

dem Geſammtverzeichniß der den Militäranwärtern in den Bundesſtaaten

vorbehaltenen Stellen.

Anmerkungen : 1. Die in den Verzeichniffen aufgeführten Stellen ſind den Militäranwärtern ausſchließlich vorbehalten , ſo
fern bei den einzelnen etwas anderes nicht ausdrüdlich bemerkt iſt.

2 . Diejenigen Stellen , welche den Militäranwärtern vorbehalten , aber denſelben nur im Wege des Aufrüđens

bezw . der Beförderung zugänglich ſind, ſind mit einem * bezeichnet.

Bezeichnung der Stellen.

Angabe Bezeichnung

bei den für Militär der Behörden , an welche

anwärter ' nicht aus. 1 die Bewerbungen zu

ſchließlich beſtimmten richten ſind, wenn es nicht

Stellen , in welchem die Behörde ſelbſt iſt, bei

Umfange dieſelben welcher die Anſtellung

vorbehalten ſind. gewünſcht wird.

Bemerkungen .

I. Königreich Preußen .

III. Finanzminifterium .

Anſtatt der Nr. 6 (Geſammtverzeichniß - Central-Blatt 1887, S . 220 - ) iſt zu ſeben :

6 . Direktion für die Verwaltung der diretten
Steuern in Berlin :

Steuererbeber und Vollziehungsbeamte,
Sefretariats -Aſſiſtenten ,

* Sekretäre, l }mindeſtens zur Hälfte.
* Buchhalter.

I

IV . Miniſterium der öffentlichen Arbeiten.

Anſtatt des Abſchnitts ,,2 . Allgemeine Bauverwaltung" (Geſammtverzeichniß – Central-Blatt 1887, S . 222 – , III. Nachtrag

- Central-Blatt 1890 , S . 244 – , IV. Nachtrag – Central- Blatt 1891 , S . 232 - ) iſt zu ſeben :

2 . Augemeine Bauberwaltung :

Düneninſpektor, Dünenmeiſter ; bei erwieſener Die betreffenden Regie:
hinreichender Befähigung haben die Militär rungs - Präſidenten , To :
anwärter den Vorzug .

wie die Miniſterial ,

Militär- und Bau-Rom

miſſion in Berlin .
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Bezeichnung der Stellen .

Angabe Bezeichnung
bei den für Militär | der Behörden , an welche

anwärter nicht aus. die Bewerbungen zu

ſchließlich beſtimmten richten ſind, wenn es nicht

Stellen, in welchem die Behörde ſelbſt iſt, bei

Umfange dieſelben welcher die Anſtellung

vorbehalten ſind. gewünſcht wird .

Bemerkungen .

Im Reſſort der Weichſel.,
Dders, Elb: und Rhein

ſtrombauverwaltung

ſind Bewerbungen an

die Chefs derſelben zu

richten .

Kanalinſpeltor,

Brüdenmeiſter,
Schiffsführer , Maſchiniften und Baggermeiſter,

ſofern die erforderlichen Kenntniſſe des Schiff

fahrts ., Maſchinen und Baggerbetriebes nad).
gewiejen werden ,

Magazinverwalter und bafenbauſchreiber ,

Schloßbaumaterialienverwalter,

Kanal-Oberaufſeber und Flößerei-Kontrolör,
* Leuchtfeuer.Oberwärter,

Lagerbefverwalter,
Fährmeiſter,

Štrommeiſter,

Wehr, und Schleuſenmeiſter,

Steuerleute,
Ballaſtmeiſter,

Maſchinenführer am Oberländiſchen Kanal,
Maſchinenmeiſtergebülfen ,

Oberſteuermann,

Rabnmeiſter,

Brüdenmatrojen ,

Stadmeiſter ,

Brüdenaufzieher,

Bei der Rubrichiffahrts - und Ruhrhafenverwaltung :

Hafenkaſſenrendant,
Safenfajenajſiſtent,

l}mindeſtens zur Hälfte.

Hafenmeiſter ,

Strommeiſter ,

Hafenpolizeiſergeanten ,

Šühleuſenmeiſter,

Regierungs-Präſident in

Düſſeldorf.

VIII. Miniſterium für Landwirthſchaft, Domänen und Forſten .

Anſtatt der Nr. 1a (IV . Nachtrag – Central-Blatt 1891, S . 233 - ) iſt zu ſeßen :

1 a . Spezialtommiffionen :

* Sekretäre,
Diätare.

I }mindeſtens zur Hälfte. Generalfommiſſions.
Präſidenten .

Unter Nr. , 4 . Meliorations. und Deichbeainte“ (Geſammtverzeichniß -- Central-Blatt 1887, S . 226 – ) iſt vor Dünenplanteur
hinzuzuſeßen :

Wehrmeiſter.

Unter Nr. ,7 . Forſtverwaltung“ (II. Nachtrag – Central.Blatt 1889, S . 461 ) iſt hinzuzuſeßen :

Sausmeiſter und Pedelle bei den Röniglichen
Direltoren der Königlichen | Die Stellen werden bei ein .

Forſtakademien zu Eberswalde und Münden . Forſtakademien .
tretender Erledigung auss

geſdrieben .
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Bezeichnung der Stellen .

Ungabe

bei den für Militär

anwärter nicht aus:

ſchließlich beſtimmten

Stellen, in welchem

Umfange dieſelben

vorbehalten ſind.

Bezeichnung

der Behörden , an welche

die Bewerbungen zu

richten ſind, wenn es nicht

die Behörde ſelbſt iſt, bei

welcher die Anſtellung

gewünſcht wird.

Bemerkungen .

IX . Miniſterium der geifliden , Unterrichts - und Medizinal-Angelegenheiten .

Anſtatt der Nr. 11 (Geſammtverzeichniß – Central-Blatt 1887 , S . 228 – ) iſt zu ſeßen :

11. Mönigliche Charité und Jnftitut für Infektionss

trantheiten in Berlin :

* Bureaubeamte, mindeſtens zur Hälfte.

* Dekonomie- und zu drei Vierteln .

* Stationsbeamte ,

II. Königreich Bayern .

B . Staatsminiſterium der Juſtiz.

Staatsminiſterium
Juſtiz.

der

Staatsminiſterium der

Juſtiz .

3 . Oberlandesgerichte.

ſtatt , * Sekretariatsgehilfen “ iſt zu ſeben :

„Sekretariats-Aſſiſtenten und Sekretariats

Gehülfen “ .

4. Landgerigte.

Als neue Stelle tritt am leßten Plaße hinzu :

Aufſeher (Heizer) im neuen Juſtizgebäude

zu Würzburg.

5 . Amtsgerichte.

Als neue Stellen treten am erſten Plage hinzu :

* Sekretariats-Aſſiſtenten .

6 . Staatsanwaltſchaften .

Als neue Stellen treten am erſten Plaße hinzu :
* Sekretariats . Affiftenten .

zur Hälfte. Staatsminiſterium der

Juſtiz.

zur Hälfte. Staatsminiſterium der

Juſtiz.

7 . Strafrechtopflege.

Als neue Stelle tritt am erſten Plaße hinzu :

Aufſeher (Heizer ) im neuen Strafvoll.

ſtredungsgefängniß zu Nürnberg.

Staatsminiſterium der

Juſtiz .

F . Kriegsminiſterium .

11. Hemontes Inſpettion.

Der Vortrag „ Kanzleidiener “ iſt zu ſtreichen Kriegsminiſterium .

und dafür zu ſeben :

„Ranzleifunktionär" .
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Angabe
bei den für Militär:

anwärter nicht aus.

ſchließlich beſtimmten

1

Bezeichnung der Stellen .

Bezeichnung

der Behörden , an welche

die Bewerbungen zu

richten ſind, wenn es nicht

die Behörde ſelbſt iſt, bei

welcher die Anſtellung

gewünſcht wird .

Bemerkungen.

Umfange dieſelben

vorbebalten ſind.

12 . Militär-Erziehungs- und Bildungsweſen . 31.

(peltion der militär- Bildungs-Anfalten .

Die Vorträge :

,,laborant im chemiſchen Laboratorium "

und ,,Diener des phyſikaliſchen Kabinets"

find zu ſtreichen .

III. Königreich Sachſen .

III. Miniſterium des Jnuern.

11. Frauenflinit zu Dresden .

Es tritt eine zweite Erpedientenſtelle bei der alternirend.

Sausinſpektion hinzu .

20. Meteorologildes 3nftitut zu Chemnit .

Es tritt eine zweite Erpedientenſtelle hinzu . alternirend .

Die frühere Bezeichnung
Entbindungsinſtitut“ iſt

in Frauenftinit " umge

andert worden .

IV . Königreich Württemberg.

III. Im Departement der auswärtigen Angelegenheiten .

B . Abtheilung für Bertehrbanſtalten .

Ziff. 7 . An die Stelle der Bezeichnung

„ Portiers , zugleich Hausverwalter bei der

Generaldirektion der Staatseiſenbahnen " , iſt

zu ſeben : „ Hausverwalter' .

Neu eingeſtellt ſind :

Vor Ziff. 19 die ,, * Oberbahnwärter" ,

Nad Ziff. 19 die ,,Stationsdiener" .

VI. Großherzogthum Heſſen .

II. Reſſort des Miniſteriums des Innern und der Juftiz.

Neu eingeſtellt ſind :

25 a. Diener am anatomiſchen Inſtitut der

Veterinäranſtalt.

29 a . Wärteram phyſikaliſchen Inſtitut der

techniſchen Hochſchule.

39 a . Ranzleidiener bei der oberen landwirth .

ſchaftlichen Behörde.
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Bezeichnung der Stellen.

Angabe Bezeichnung
bei den für Militär- | der Behörden , an welche

anwärter nicht aus. die Bewerbungen zu

ſchließlich beſtimmten richten ſind, wenn es nicht

Stellen , in welchem die Behörde jelbſt iſt , bei

Umfange dieſelben welcher die Anſtellung

vorbehalten ſind. gewünſcht wird .

Bemerkungen .

III. Reſort des Miniſteriums der Finanzen .

(Das 3. Nachtragsverzeichniß – Central-Blatt 1890, S . 246 – iſt, wie folgt, zu ändern :)
5 . Die Stelle „ Kanzliſt bei der Hauptſtaatskaffe" iſt

unter Nr. 46 neu einzutragen .

VII. Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin .

11. Miniſterium des Innern .
7 . Beim Landarbeitshauſe zu Güſtrow iſt die Diätar:

ſtelle zu ſtreichen .

IV. Juſtizminiſterium und die Abtheilungen deſelben für geiſtlidje, Unterrichts -undMedizinal- Angelegenheiten .

Neu eingeſtellt iſt:

9. Beim Goſtheater.

Büreau. Affiftent.
alternirend. Militär - Departement zu Geiſtige Befähigung :

Shwerin . Beſtehen der höheren wiſſen .

ſchaftlichen Prüfung.

IX . Großherzogthum Mecklenburg -Strelik .
3. Großherzoglide Landvogtei zu Schönberg.

Kopiiſt.
Soweit dieſe Stelle nicht

im Nebenamtbejeßtwird .

XXIII. Freie und Hanſeſtadt Lübeck .
Geridhte. .

1)Senatskommiſſion für Au
+ Bureaugehülfe beim Amtsgericht. alternirend. gelegenheiten der Be

amten und Militär:
Staatsanwaltſchaft. anwärter .

(Adr.: Senatskanzlei
+ Bureaugehülfen.

zu Lübec .)

Berlin , den 1. September 1892.

Für die mit einem ber.

ſehenen Stellen iſt eine

beſondere Prüfung vor.

gefchrieben .

Der Reichskanzler.

In Vertretung: v . Boetticher.
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4 . PolizeiWefen.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Alter und HeimathB
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſungs

beſchluſſes .

6 .

der Ausgewieſenen .

1:-

a ) Auf Grund des §. 39 des Strafgeſeßbuchs :

1. Franz Joſeph Martin geboren am 11. November 1830 zu Unzucht (4 Jahre Kaiſerlicher Bezirks -Präfi. 12. Auguſt

Obed , Sdubs Balſchweiler, Kreis Altkirch , franzöſi. Zuchthaus laut Er. dent zu Colmar, | d . I.

macher , icher Staatsangehöriger , fenntniß vom 8 . Sep.

tember 1888 ),

Simon Pietrzy geboren am 26 . Oktober 1832 zu Laczy : Schwerer Diebſtahl Königlich preußiſcher Re. 25 . Auguſt

towski, Arbeiter, net, Kreis Lipne, Gouvernement Plozl, (4 Jahre Zuchthaus gierungs- Präſident zu d . I.

Rußland, | laut Erkenntniß vom Marienwerder,

13. Oktober 1886 ),

3. Albert Wazlawed , geboren am 8. Dezember 1843 zu A1. Verſuch des ſchweren Königlich bayeriſches Be. 28 . Juni d . J .

bandelsmann, brechtbried, Bezirk Schüttenhofen , Diebſtahls (2 Jahre zirtsamt Bamberg II,

Böhmen , öſterreichiſcher Staatsange 9 Monate Zuchthaus

böriger, laut Erkenntniß vom

18. Dktober 1889),

b ) Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs:

4 . Paul Bertrand, geboren am 28 . Februar 1864 zu Com . Landſtreichen, Raiſerlicher Bezirks- Präſi- 27 . Auguſt

Tagner , piègne, Frankreid ), ortsangebörig eben . dent zu Meß, d . J .

daſelbſt,

5 . Thomas Brunner , geboren am 18 . Dezember 1863 zu desgleichen , Großherzoglich badiſcher 24 . Auguſt

Taglöhner, Welbartiß, BezirkSchüttenhofen , Böh. Landeskommiffär zu d. I .
men , ortsangebörig ebendaſelbſt, Freiburg ,

Alois Hulerer, geboren am 24. April 1858 zu Wien, Betteln , Königlic) bayeriſches Be- 16 . Auguſt

Schuhmacher (auch ortsangebörig zu St. Andrä , Bezirk zirksamt Waſjerburg, 10. J.

Holzarbeiter oder Hernals , Nieder- Deſterreich,
Sdreiner),

7 . Mathias Simon geboren am 2. Dezember 1839 zu Fleißen , Landſtreichen , Königlich bayeriſches Be: 22. Auguſt
Lorenz , Müller, Bezirk Eger , Böhmen , ortsangehörigl zirksamt Erding, d . J .

1 zu Großlob , Bezirk Eger , Böhmen ,

8 . Johann Nellejjen , geboren am 2. September 1844 zu desgleichen , Königlich preußiſcher Re. 11. Juli d. J .

Tagelöhner, Aubel, Belgien , belgiſcher Unterthan , gierungs · Präſident zu

Aachen ,

9. Adam Terlinde, geboren am 14 . Mai 1864 zu Coria , desgleichen , Königlich preußiſte Re. 14 . Februar

Former, Provinz Oberyfſel, Holland, ortsange. gierung zu Düſſeldorf, 1 d. I.
börig ebendajelbſt,

10 . Joſeph Trömel geboren am 24 . Juni 1873 zu Prag, desgleichen , Königlich preußiſcher Re- 27 . Auguſt

( Tremmel), Ar- Böhmen , gierungs-Präſident zu d . I.
beiter , Lüneburg,

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Deutſche Reich.

für das

Herausgegeben

im

Reidsamt des Innern .

یمرس هب یعیمرب یسیبیبیب:

Bu beziehen durd alle Poſtanſtalten und Buchhandlungen . .

XX. Jahrgang. Berlin , Freitag, den 16 . September 1892. N 38 .

Inhalt : 1. Ronſulat- Weſen : Ernennung ; - Erequatur

Ertheilung . · · · · · · · · · · ·

2 . Poſt- und Telegraphen -Weſen : Vorübergehende Ergänzung

der Poſtordnung für die Dauer der Cholera .Epidemie 613

3 . Polizei. Beſen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiet . . . . . . . . . . . . . 614

1 . Koniu I a t . W efe n .

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs an Stelle des auf ſeinen Antrag entlaſſenen

bisherigen Konſuls Dr. Dörffel den Kaufmann Hermann Meß zum Konſul in Dona Francisca ( Joinville ,

Braſilien ) zu ernennen geruht.

menDem zum columbiſchen Konſul in Bremen ernannten Herrn Adolf Held iſt das Erequatur Namens
des Reichs ertheilt worden .

2 . Po ft : und Telegr a p hen - Weje n .

Bekanntmach u n g .

Nachdem die Königlich preußiſche Staatsregierung den ſofortigen Erlaß eines Ein - und Durchfuhr

verbots für gebrauchte Leib - und Bettwäſche, gebrauchte Kleider, Hadern und Lumpen aller

Art, Obſt, friſches Gemüſe, Butter und Weichkäſe im Verkehr mit dem hamburgiſchen Staats

gebiet angeordnet hat, wird zur Verhinderung der Poſtbeförderung dieſer verbotenen Gegenſtände in

Ergänzung der Poſtordnung vom 11. Juni d. J. für die Dauer des vorbezeichneten Verbots

Folgendes beſtimmt:

1 , Alle Pacete, welche bei den Poſtanſtalten im hamburgiſchen Staatsgebiet, ſowie in

Altona und Harburg eingeliefert werden , müſſen – ebenſo wie die zugehörigen Begleit

adreſſen – mit einer kurzen , deutlichen Angabe des Inhalts der Sendung verſehen ſein .
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2 . Pacete, welche die oben bezeichneten verbotenen Gegenſtände enthalten , werden bei den Poſt

anſtalten im hamburgiſchen Staatsgebiet, ſowie in Altona und Harburg zur Poſtbeförderung

nicht angenommen.

3. Das Gleiche gilt für Packete aus anderen Orten des Reichs-Poſtgebiets , an welchen nach

amtlicher Veröffentlichung im „ Deutſchen Reichs - und Preußiſchen Staatsanzeiger“ Cholera

epidemiſch herrſcht und gegenüber denen das Ein - und Durchfuhrverbot landespolizeilich

angeordnet worden iſt.

Berlin W ., 12. September 1892.

Der Staatsſekretär des Reichs- Poſtamts .

D . Stephan.

3 . Polizei ere n .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Alter und SeimathC
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

1. Grund

der Beftrafung.

• Behörde, welche die

Ausweiſung

I beldploffen hat.

Datum

des

Audmelſungs.

beſchlufjes.
der Ausgewieſenen .

" 3 .

-

6 .

o
s

Auf Grund des S. 362.des Strafgeſeßbuds:

1. Zephirin Boudinet. geboren am 24. Juni 1862 zu Fouge. Landſtreichen, Raiſerlicher Bezirks-Präſi- 31. Auguſt

Steinbrecher , rolles ( Frankreich ), franzöſiſcher Staats . Dent zu Colmar, d . J .

angehöriger,
2. Franz Hanke , geboren am 16 . März 1850 zu Priſten , desgleichen , Königlich bayeriſches Be. 16 . Auguſt

Meßgergeſelle, | Bezirk Auſſig , Böhmen, öſterreichiſcher zirtsamt Eſchenbach , d . J.
Staatsangehöriger,

Joſef Hoog, Tagner, geboren am 21. Mai 1845 zu Bon- desgleichen , Kaiſerlicher Bezirts- Pr&- 6 . Septeinber
weiler, franzöſiſcher Staatsangehöriger, fident zu Colmar, d . I.

4 . / Johann Jaros, geboren am 16 . Juni 1876 zu lalined , desgleichen , Königlich bayeriſche Po. 18 . Auguſt

Mauſefallenhändler, Romitat Trencsin , Ungarn , ortsange lizei-Direttion München, d . 9 .

hörig ebendaſelbſt,

5 . Leopold gen . Joſef Igeboren am 15 . April 1868, zu Plunjau , desgleichen, Großherzoglich badiſcher 7. September

Rorb , Cigaretten : | Gouvernement Kowno, Rußland, orts Landeskommiffär zu d. J .

händler, | angehörig zu Plungiany , Kreis Telích , Freiburg ,

Rußland,

6 . Joſef Nachtnebel, geboren am 6 . Februar 1867 zu Wien , desgleichen , Röniglich bayeriſche Po. 26 . Auguſt

Drechsler, ortsangehörig zu Chwalatiß , Bezirk lizei Direktion München, d. J.

| Znaim , Mähren ,

7 . Joſeph Drantie. 47 Jahre alt, aus Szpeteel, Kreis Lipno, deøgleichen , Röniglich preußiſcher Re. 2. September

wicz, Arbeiter, ruſſiſcher Unterthan, gierungs • Präſident zu d . J.

8 . Georg Pichler, geboren am 6 . April 1862 zu Uspach , Betteln , Königlich bayeriſches Be- 29 . Auguſt
Müüergeſelle, | Bezirk Braunau, Böhmen , ortsange. zirksamt laufen ,

börig ebendaſelbſt,

9 . Friedrich Schulz, geboren am 12 . Auguſt 1855 zu Ober: Landſtreichen , Königlich ſächſiſche Streis. 22. Auguſt
Färbergehilfe, Stakor, Bezirk Jungbunzlau, Böhmen , Hauptmannſchaft 1 d . J .

| ortsangehörig ebendaſelbſt, Baußen ,

10 . Martin Sentowits, geboren am 18. April 1877 zu Wien , desgleichen , Königlich bayeriſche Po- 29. Auguſt

Kellnerlehrling, ortsangehörig ebendaſelbſt , lizei- Direktion München, d . J.
11. Jakobine Charlotte geboren am 29. Mai 1868 zu Ropen - gewerbsmäßige Un - Königlid preußiſcher Re- 31. Auguſt

Thomaſen , Kello hagen, ortsangehörig ebendaſelbſt, T zucht, gierungs-Präſident zu 8. J.
nerin , Šáhleswig,

Poſen

d . I .

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedruđt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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1. Konſulat W ei e n .

- -

Dem zum Ronſul der Vereinigten Staaten von Braſilien in Bremen ernannten Herrn Carl Fraenkel

iſt das Erequatur Namens des Reichs ertheilt worden .

Dem zum Vize - Konſul der Vereinigten Staaten von Amerika in Bremen ernannten Kaufmann Georg

Wilhelm Wätien iſt das requatur Namens des Reichs ertheilt worden.

94



- -616

2 . Finanz-Wefe .

Nachweiſung der zur Anſchreibung gelangten Einnahmen (einſchließlich der kreditirten Beträge) an
Zöllen und gemeinſchaftlichen Verbrauchsſteuern ſowie anderer Einnahmen im Deutſchen Reich

für die Zeit vom 1 . April 1892 bis zum Schluſſe des Monats Auguſt 1892 .

Bezeichnung

der

Die Solo

Einnahme beträgt
vom Beginn des Ausfuhrs

Etatsjahres bis finn ?

zum Schluſſe des Vergütungen
obengenannten

Monats

Bleiben

Einnahme

in demſelben

Zeitraum

des Vorjahres

(Spalte 4 )

Differenz

zwiſchen den
Spalten 4

und 5 ,

+ mehr

- wenigerEinnahmen.

Mhe

1. 3.

ne

Zölle . . . . . . . . . . . 166 842 913 107 865 166 735 048 158 559 071 + 8 175 977
Tabadſteuer

ici : 3 702 133 40 529 3 661 604 3 709 393 - 47 789

Zudermaterialſteuer . . : . . . 5 996 557 59 078 642 53 082 085 - 60 124 032 + 7041 947
Verbrauchsabgabe von Zuder . 22 339 799 61824 22 277 975 21 992 959 + 285 016
Salzſteuer . . : : : : 15 337 249 16 771 15 320 478 15 641535 321 057

Maiſchbottich- und Branntweinmaterialſteuer 6 385 773 3 507 219 2 878 554 2 265 369 613 185

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zu

090' s ſchlag zu derſelben . . 43 171 172 57 560 43 113 612 49 608 506 - 6 494 894

Braufteuer . 11 095 477 28 730 11 066 747 10 908 445 + 158 302

Uebergangsabgabe von Bier . . 1 393 900 1 393 900 1 357 488 + 36 412

276 264 973 62 899 140213 365 833 203 918 734 1 + 9 447 099

Spielkartenſtempel . . 394 708 416 563 - 21 855
Wechſelſtempelſteuer . . 3 254 979 3 372 376 117397

Stempelſteuer für

a ) Werth papiere > 1281 172 1 396 979 115 807

b) Rauf? u. jonſtige Anſchaffungsgeſchäfte s in 3 833 794 4 906 671 1 072 877

c) Looſe zu :
Privatlotterien . . . . . . . 898 264 459547 438 717
Staatslotterien . . . . . . 2 579 892 2 722 468 - 142 576

Poſt: und Telegraphen Verwaltung . . . 97 206. 139 93 329 002 t . 3877 137

Reichs- Eiſenbahn-Verwaltung . i i 24 974 000 24 127 000 ) + 847 000

*) Die definitive Einnahme ſtellte ſich im Vorjahre um 329 363 Al. höher.

Anmerkung. Die zur Reichskaffe gelangte Iſt: Einnahme abzüglich der Ausfuhr- Vergütungen und Verwaltungs,
Foſten beträgt bei den nachbezeichneten Einnahmen biš Ende Auguſt 1892:

Iſt -Einnahme vom
Bezeichnung

Jſt- Eimnabme in Differenz zwiſchen den

Beginn des Etatsjahres
demſelben Zeitraum des

Spalten 2 und 3 ,

der bis zum Schluſſe des + mehr
Vorjahres

E in n a h men.
obengenannten Monats weniger

Ali

-

9 547 +

T

3.

. . . . . . . 158 058 729

3 386 184

16 808 974

21 821 286

15 530 660

7873 116

144 086 583

3 436 386

14 874 685

22 550 560

15 697 285

7 911 750

+1+1!!

+ 13 972 146

50 202

1 934 289

729 274

166 625

38 634

Bolle . . . . . . . .

Tabadſteuer . . . . . . . .

Zudermaterialſteuer . .

Verbrauchsabgabe von Zuder . . . . . .

Salzſteuer . . . . . . .

Maiſchbottich- und Branntweinmaterialſteuer . .
Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zuſchlag

zu derſelben . . . . . . .

Brauſteuer und Uebergangsabgabe von Bier . .

Summe .
Spielkartenſtempel . . . . . . . . . . .

40 221 667

10 595 105

44 800 400

10 425 233 |
+

4 578 733

169 872

274 295 721

499 794

263782 882

497 277 +
+

+ 10 512 839

2517
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3 . Bullz und Steu ë r :Weje n . .

Veränderungen in dem Stande oder den Befugniſſen der Zoll- und Steuerſtellen . .

Im Königreich Preußen.,
Es iſt ertheilt worden :

dem Steueramt I. zu Lüdenſcheid im Bezirk des Hauptſteueramts zu Jſerlohn die Befugniß

zur Ausfertigung von Begleitſcheinen I bei Wiederausfuhr der von E . Huck zu Lüdenſcheid aus dem

Auslande zur Reparatur eingeführten aus der Fabrik dieſer Firma herrührenden Waaren ,

dem Steueramt I. zu Grünberg im Bezirk des Hauptſteueramts zu Sagan die Befugniß zur

Erledigung von Begleitſcheinen l über unterſuchte Verſchnitt-Weine und Moſte,

dem þauptſteueramt zu Landsberg a. W . die Befugniß zur Unterſuchung der deklarirten Ver

ſchnitt-Weine und Moſte auf ihre Eigenſchaft als ſolche,

dem Steueramt I. zu Rüdesheim im Bezirt des Hauptſteueramts zu Biebrich die Befugniß zur

Erledigung von Begleitſcheinen I ſowie' von Begleitzetteln über eingeſtampfte Weintrauben ,

dem Steueramt 1. zu Schönebed im Bezirk des Hauptſteueramts Magdeburg II die Befugniß

zur Erledigung von Begleitſcheinen II über inländiſches Salz,

dem Hauptſteueramt zu Stolp die Befugniß zur Abfertigung der in Eiſenbahnwagen mit

Ladungsverzeichniß und Begleitzettel und der unter Eiſenbahnwagenverſchluß mit Begleitſdein unverpackt

oder in Säcken eingehenden Waaren der Nummer 9 dcs Zolltarifs ,

dem Steueramt I. zu Dorſten im Bezirk des Hauptſteueramts zu Münſter die Befugniß zur

Abfertigung von rohem einfachen Leinengarn (nur geweiftem [Bündel-] Garn ) der Tarifuummer 22 a zu

andern als den höchſten Zollfäßen dieſer Nummer,

dem Steueramt I. zii Gardelegen im Bezirk des Hauptſteueramts zu Stendal die Befugniß

zur Erledigung und Ausfertigung von Begleitſcheinen I über Saaren aus Perlmutter und

dem Steueramt 1. zu Neunkirchen im Vezirk des Hauptſteueramts zu Saarbrücken die Be

fugniß zur Erledigung von Begleitſcheinen I über das für das dortige Privattranſitlager der Firma

Gebrüder Stumm eingehende Roheiſen , ſowie zur Ausfertigung von Begleitſcheinen 1 über die aus dieſem

Roheiſen gefertigten Fabrikate.

Zur Abfertigung der mit dem Anſpruch auf Abgaben -Vergütung bei der Ausfuhr angemeldeten

Kakaowaaren ſind ermächtigt worden :

das Hauptſteueramt für ausländiſche Gegenſtände zu Berlin , ſowie die Zollabfertigungsſtellen

am Hamburger, am Anhaltiſchen und am Schleſiſchen Bahnhof daſelbſt ;

das Hauptſteueramt Stettin I;

die Zollabfertigungsſtelle am Holzhafen zu Altona ;

das Hauptſteueramt für ausländiſche Gegenſtände zu Cöln und die Zolabfertigungsſtellen auf

dem Bahnhof vor St. Gereon und für Eilgüter daſelbſt, ſowie das Hauptzollamt zu Emmerich , die

Zolabfertigungsſtelle am Bahnhof und die beiden Dampfſchiff-Steuer-Erpeditionen I und II daſelbſt;

die HauptſteuerämterMagdeburg I und Halberſtadt, ſowie das Steueramt I. zu Wernigerode

im Bezirk des Hauptſteueramts zu Halberſtadt ;

das Hauptſteueramt Breslau I, die Zolabfertigungsſtellen am Niederſchleſiſch -Märkiſchen und

am Oberſchleſiſchen Bahnhof daſelbſt und die Zollabfertigungsſtelle am Bahnhof zu Ratibor;

das Hauptſteueramt zu Hannover, die Zolabfertigungsſtelle am Güterbahnhof daſelbſt und die

Zollabfertigungsſtelle am Bahnhof zu þarburg;

das ņauptzollamt zu Luxemburg.

Im Königreich Bayern.

Zu Mittelberbach im Bezirk des Hauptzollamts zu Landau iſt eine Uebergangsſtelle mit der

Befugniß zur Ausfertigung von Uebergangsſcheinen über Bier ſowie zur Eingangsabfertigung von Bier

errichtet worden .

Dem Nebenzollamt zu Kißingen im Bezirk des Hauptzollamts zu Würzburg iſt die Befugniß

zur Unterſuchung der deklarirten Verſchnittmoſte auf ihre Eigenſchaft als ſolche und der Aufſchlag -Ein

nehmerei zu Poppenhauſen im Bezirk des Hauptzollamts zu Schweinfurt die Befugniß zur Ausferti

gung und Erledigung von Uebergangsſcheinen über Bier ertheilt worden .

94 *
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Im Königreich Sachſen.
Es iſt ertheilt worden :

den Hauptſteuerämtern zu Dresden und Zwickau und dem Hauptzollamt zu Leipzig die Be

fugniß zur Abfertigung der mit dem Anſpruch auf Abgabenvergütung bei der Ausfuhr angemeldeten

Kakaowaaren und

dem Hauptſteueramt zu Grimma die unbeſchränkte Befugniß zur Erledigung von Begleitzetteln

und Begleitſcheinen 1 über Getreide der Nr. 9 des Zoltarifs.

Im Königreich Württemberg.

Das Hauptzollamt zu Stuttgart iſt zur Abfertigung der mit dem Anſpruch auf Abgaben

vergütung bei der Ausfuhr angemeldeten Kakaowaaren ermächtigt worden .

Im Großherzogthum Didenburg.

Der Abfertigungsſtelle des Hauptſteueramts Didenburg in Hude iſt die Befugniß zur Ausferti

gung von Begleitſcheinen 1 über leere auszuführende Petroleumfäſſer aus dem Theilungslager der Bremer

chemiſchen Fabrik in Hude und über zur Verſendung und Verzollung beſtinimte Waaren , ſowie zur Aus

fertigung von Begleitſcheinen II über vom Theilungslager abgemeldete zoUpflichtige Waaren ertheilt worden .

Im Großherzogthum Medlenburg-Streliß .

Das Steueramt zu Friedland im Bezirk des Hauptſteueramts zu Neubrandenburg iſt zur Er

ledigung von Begleitſcheinen 1 über Wein ermächtigt worden .

Im Herzogthum Braunſchweig.

Zu Braunſchweig iſt für die neu entſtandene Zuckerraffinerie von Vibrans & Gerloff eine

Zuckerſtruierſtelle Braunſchweig VII mit unbeſchränkter Abfertigungsbeſugniß errichtet worden .

Im Herzogthum Sachſen-Meiningen.

Den Steuerämtern zu Saalfeld und Pößneck iſt die Befugniß zur Erledigung von Begleit

ſcheinen I über Retourwaaren ertheilt worden .

Im Herzogthum Sachſen - Coburg und Gotha .

Die mit dem Steueramt zu Gotha verbundene Zuckerſteuerſtelle iſt wegen Einſtellung des Be

triebes der dortigen Zuckerfabrik aufgehoben worden .

Im Fürſtenthum Reuß i. L .

Dem Hauptſteueramt zu Gera iſt die Befugniß zur Unterſuchung der deklarirten Verſchnitt-Weine

und Moſte auf ihre Eigenſchaft als ſolche ertheilt worden .

Im Gebiet der freien Hanſeſtadt Bremen .

Das Hauptzollamt zu Bremen iſt zur Abfertigung der mit dem Anſpruch auf Abgabenvergütung

bei der Ausfuhr angemeldeten Kakaowaaren ermächtigt worden .

In Elſaß -Lothringen .

Es ſind ermächtigt worden :

das Steueramt I. zu Rufach im Bezirk des Hauptzollamts zu Münſter und das Stcueramt II.

zu Mörchingen im Bezirk des Hauptſteueramts zu Saargemünd zur Erledigung von Begleitſcheinen I

über unterſuchte Verſchnitt-Weine und Moſte;

das Nebenzollamt 1. zu Masmünſter im Bezirk des Hauptzollamts zu Münſter zur Erledigung

von Begleitſcheinen 1 über Verſchnitt- Weine und

das Nebenzollamt1. zu úrbis im Bezirk des Hauptzollamts zu Münſter, und die Steuerämter I.

zu Dieuze im Bezirk des Hauptzollamts zu Saarburg, Waſſelnheim im Bezirk des Hauptzollamts zu

Schirmeck und Saarunion im Bezirk des Hauptſteueramts zu Saargemünd zur Erledigung von Begleit

ſcheinen 1 über unterſuchte Verſchnitt-Weine.
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4 . Polizei.Weſen .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Alter und Seimatbt
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beftrafung.

Bebörde, welche die

Ausweiſung

beſchloffen hat.

Datum

des

Ausweiſungs.

bеfфlufјев.
der Ausgewieſenen .

-

Auf Grund des S . 362 des Strafgeſebuchs :

1. Wilhelm babne geboren am 8 September 1824 zu Epe, Betteln , Königlich preußiſcher Re- 5. September

tamp, Cement: Niederlande, ortsangebörig zu Venlo, gierungs · Präſident zu d. J.
arbeiter, ebendajelbſt, Düſſeldorf,

2. Franz Kralert, geboren am 2 . Dezember 1834 zu 'unterlaſſene Be Großberzoglich beſſiſdes 7 . September

Präparator, Meiſtersdorf, Bezirk Tetſchen , Böhmen , ſchaffung eines Unter Kreisamt Mainz,

ortsangehörig zu Ulrichsthal, Bezirk kommend,
Peitmerig , ebendaſelbſt,

3 . Anna Minnich , le geboren am 15. November 1861 zu gewerbåmäßige in Königlich preußiſcher Re. 6 . September

dige Arbeiterin , Kamnik, Böhmen , ortsangehörig eben. zucht, gierungs • Präſident zu d . I.

daſelbſt, Merſeburg ,

4 . Franz Schifflot, geboren am 13. Juni 1848 zu Epinal, landſtreichen , Kaiſerlicher Bezirks- Präſi. 10. September

! Zimmergeſelle, Frankreich, ortsangehörig ebendaſelbſt, dent zu Diet , d . J .

5 . Emil Weidlid , geboren am 25. Juli 1877 zu Jauer= desgleichen , Röniglich preußiſder Re. 9 . September

ohne Stand , nigl, Bezirk Freiwaldau , Deſterreichiſch . gierungs-Präſident zu d. J .

Schleſien , ortsangehörig ebendaſelbſt, Breslau ,

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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1 . Konſul a t .Weſe n .

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs den zur Zeit mit der koinmiſſariſchen Verwaltung

des General-Konſulats in Sofia betrauten Legationsrath Freiherrn von Wangenheim zum General

Konſul in Warſchau zu ernennen geruht.

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs den praktiſchen Arzt Dr. Ernſt Struve zum

Vize-Konſul in Payſandu (Uruguay) zu ernennen geruht.
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2 . Polizei Wefe n.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Alter und Heimath .

-

1926
a
q
u
s
l
a
v
z - Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloffen hat.

Datum

des

Ausweiſungs.

beſchlufjes.der Ausgewieſenen .

Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs:

1. Franz Billiotte, geboren am 31. Dezember 1842 zu Landſtreichen und Kaiſerlicher Bezirks-Prä -115 . September

Ziegeleiarbeiter , | Laumont, Kanton Héricourt, Departe. Betrug, fident zu Colmar, d. I.

ment Haute-Saône, Frankreich, ortsa l a the trai ner
angehörig zu Lure, ebendaſelbſt,

2. Jakob Bohler, geboren am 5. Februar 1869 zu Welf- Betteln, Großherzoglich badiſcher 17 . September

Tagelöhner, | ringen , Gemeinde Dalheim , Luremburg, Landeskommiſjär zud .I A
ortšangebörig ebendaſelbſt, Freiburg,

3 . Joſef Frühbauer, geboren am 15. Dezember 1851 zu desgleichen , Königlich fächfiſde Kreis- 18 . Juli 8. J.
Hutmachergeſelle, Pribislau , Bezirk Polna , Böhmen ,

baupmannigant unes inn
ortsangehörig zu Dobra , ebendaſelbſt,

4 . Friedrich Hofmann, geboren am 14. April 1872 zu Gelter- landſtreichen , wenn Königlich bayeriſche Po: 9. September

Lithograph, kinden , Kanton Bajelland, Schweiz, lizei- Direktion München , d. J.
ortsangehörig zu Unterkulm , Ranton

Aargau , ebendaſelbſt,

5 . Maria Thereſia geboren am 11 . Auguſt 1862 zu Schön . Nichtbeſchaffung eines Großherzoglich beſſtiches 16 . Septeinber
Mayer, Kellnerin , brunn bei Wien , ortsangehörig zul Unterkommeus, Kreisamt Mainz,

Thiergarten , Bezirk Tachau , Böhmen,

6 . Heinrich Müller, geboren im September 1841 zu Neudorf, Landſtreichen und Königlich jächſiſche Kreis. 5 . September

Tagearbeiter, Bezirk Gablonz, Böhmen ,ortsangehörig Betteln , | hauptmannſchaft D . I .

ebendaſelbſt, Baußen ,

7. Theophil Nepraſe geboren am 12. März 1839 zu Kamenyd. Landſtreichen , Betteln Königlich preußiſcher Re- 14 . September

(Nepras), Urbeiter, Sedlici, Bezirk Leitomiſchl, Böhmen , und Diebſtahl,tad gierungs- Präſident gud . J. 290
| ortsangehörig eben daſelbſt, Breslau ,

8 . Alfred Seydel, geboren am 1. Auguſt 1874 zu Kerich- Landſtreichen , Königlich bayeriſche Po- 2. September

Kellner, bach, Bezirk Marburg, Defterreich . lizei-Direktion München , d. J .

ortsangehörig zu Laibach, ebendaſelbſt,

i ' Die durch Beſchluß des Königlich preußiſchen Regierungs-Präſidenten ' zu Schleswig vom 19. Auguſt 6 . 9 . verfügte
Ausweiſung des Dienſtknechts Carl Alfred Blomquiſt aus dem Reichsgebiet (Central.Blatt S . 600 3 . 3 ), iſt zurüdgenommen
worden .

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Inhalt : 1. Ronſulat- Weſen : Ernennungen . Seite 623

2 . Zoll und Steuer - Weſen : Nambaftmadung einer zur

Zuſammenſeßung des Branntwein - Denaturirungsmittels

ermächtigten Firma . 623

3 . Militär - Weſen : Rüdwirkende Kraft der ſeitens einer

Lehranſtalt ausgeſtellten Zeugniſſe über die wiſſenſchaft

liche Befähigung für den einjährig . freiwilligen Militär

dienſt . . . . . . . . . . . . . . . 624

4 . Juſtiz-Wefen : Wenderungen in dem Verzeichniß der zur

Einziehung von Gerichtskoſten beſtimmten Stellen . 624

1. Konſula t . W eie n .

Dem zum Ronſul der Vereinigten Staaten von Amerika in Braunſchweig ernannten Herrn Cyrus

W . Field iſt das Exequatur Namens des Reichs ertheilt worden .

Dem zum merikaniſchen Konſul in Coblenz ernannten Kaufmann Carl Mayer iſt Namens des Reichs

das Erequatur ertheilt worden .

2 . 3 » lls und Steuer-Wej e n .

Gemäß §. 9 des Regulativs, betreffend die Steuerfreiheit des Branntweins zu gewerblichen 2c. Zwecken ,

iſt dem Kaufmann Friedrich Kellermann zu Nürnberg die Ermächtigung zur Zuſammenſepung des allge

meinen Branntwein - Denaturirungsmittels ertheilt worden .

96
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3 . M ilitä r · W efe n .

Der , der Samſon -Schule unter Leitung des Dr. Ludwig Tachau zu Wolfenbüttel verliehenen Berechtigung

zur Ausſtellung wiſſenſchaftlicher Befähigungszeugniſſe für den einjährig - freiwilligen Militärdienſt iſt

rückwirkende Kraft auch zu Gunſten derjenigen Schüler beigelegt worden , welche die an dieſer Anſtalt

zu Michaelis 1889 und zu Oſtern und zu Michaelis 1890° abgehaltene Entlaſſungsprüfung beſtanden

haben (vergl. Verzeichniß vom 21.Mai d. J., S . 405 , unter C . c. VIII).

Berlin , den 6 . Oktober 1892.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: v. Boetticher.

4 . I u ft i z - Weſe n .

Das Verzeichniß derjenigen Kaſſen , an welche nach der vom Bundesrath unter dem 23. April 1880

beſchloſſenen Ánweiſung Erſudjen " un Einziehung von Gerichtskoſten zu richten ſind (Central-Blatt von

1885 Scite 79 fg.), erleidet folgende Aenderungen :

1. In Folge der Errichtung eines Landgerichts in Bochum und der anderweitigen Abgrenzung

der Landgerichtsbezirke Eſſen und Münſter iſt in der Spalte „ Landgericht"

a ) bei den Amtsgerichten in Bochum (a . a . D . S . 84) und Wattenſcheid (S . 134) ſtatt

„ Eſſen “ zu ſeßen : „ Bochum “ ,

b ) bei dem Ämtsgericht in Keďlinghauſen (S . 121) ſtatt „Münſter “ zu ſeßen : „Bochum “ ,

c ) bei dem Amtsgericht in Witten (s . 136 ) ſtatt „ Þagen “ zu ſeßen : „Bochum “ ,

d ) bei den Amtsgerichten in Bottrop (S . 85 ), Buer ( S . 86 ) und Dorſten (S . 90) ſtatt

„ Münſter “ zu ſeßen : „ Eſſen " .

2. In Folge der Errichtung eines Amtsgerichts in Herne iſt Seite 100 hinter den auf das

Amtsgericht in Hermsdorf u . K . bezüglichen Angaben einzuſchalten :

Gehört zum
Für den Bezirk des

Amtsgerichts

In

dem Staate

Betreffende Kaſſe reſp .

Behörde
Landgericht Oberlandesgericht

Herne. Preußen . Bochum . Hamm . Königliche Gerichtskaſſe in

Herne.

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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XX. Jahrgang. Berlin , Freitag, den 14 . Oktober 1892 . N 42.

Juhalt : 1. Roll und Steuer-Weſen : Beſtellung zweier

Reichsbevollmächtigten , . .

2. Bant-Weſen : Status der deutſchen Notenbanken Ende
September 1892 . . . . . . . . . . . . 626

3 . Poft. und Telegraphen - Weſen : Krankenverſicherung im

Årbeiterverhältniß zur Poſt. und Telegraphen -Verwaltung

ſtehender Perſonen . . . . . . . . 628

4 . Ronſulat-Weſen : Ernennungen ; - Ermächtigung zur
Vornabme von Civilſtands. Aften . . . . . . 628

5 . Rolonial Belen : Ermächtigung zur Vornahme von Civil

ſtands-Aften im Schußgebiet der Neu-Guinea- Rompagnie

628

6 . Polizei .Bejen : Aufweiſung von Ausländern aus dem

Heichgebiet . . . . . . . . . . . . . 629

1 . Zoll, und Steuer.Weje n .

Der Reichsbevollmächtigte für Zölle und Steuern , Königlich preußiſche Geheime Regierungsrath von

Skopnik iſt vom 1. Dktober d . Is . ab von ſeinen bisherigen Funktionen bei der Königlich bayeriſchen

General-Direktion der Zölle und indirekten Steuern zu München entbunden und nach Vernehmung des

Ausſchuſſes des Bundesraths für Zoll- und Steuerweſen an Stelle des in den Ruheſtand getretenen

Königlich preußiſchen Geheimen Regierungsraths Freiherrn von Patow der Kaiſerlichen Direktion der

Zölle und indirekten Steuern zu Straßburg i./ Elf. als Reichsbevollmächtigter für Zölle und Steuern mit

dem Wohnſiß in Straßburg i./Elf. beigeordnet worden .

Vom gleichen Zeitpunkt ab iſt nach Vernehmung des Ausſchuſſes des Bundesraths für Zoll

und Steuerweſen der Königlich preußiſche Ober- Regierungsrath lingner zu Danzig der Königlich

bayeriſchen General- Direktion der Zölle und indirekten Steuern zu München als Reichsbevollmächtigter

für Zölie und Steuern mit dem Wohnſiß in München beigeordnet worden .

97
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2 . Bant.

Status der deutſchen Noten

* . nach den im Reichsanzeiger veröffentlichten Wochenüber

(Die Beträge lauten
Passiva.

GonitizeBezeichnung

der

Banten.

Gegen
Grund. Reſerve. Noten

31. Aug.
Kapital. Fonds. Umlauf. 1892.

linger

dedte

Noten .

Gegen

31. Aug.

Sonſtige

täglich Gegen

huise 31. Aug.
Ber .

|L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

Per

bindlich .

feiten

mit

Kündi.

gungs

friſt.

Gegen

31. Aug.

1892.

Gegen

31.Aug.

1892.

Grent.

Ber.

bindlich

Summe Gegenteiten

der 31.Aug.

Paffiva. weit
1892. geb

inlar

dijchen

Wedſeln .

auf

weit

Moten . 1892. 1892. Baffiva.
bindlich .

keiten .

1 5 . 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1 14. 15. 16 . 17.

-1 Reichsbank . . . . . . 1

Städt. Bant zu Breslau |

120 000

3000

- L - L

3050 – 1440

9 250 + 809

613

7163 +

33 +

118

2325 –

Frankfurter Bank . . . .
437

6

11:3618 000

7500

✓+
I
I
I
I

+

641Bayeriſche Notenbank . .

Sächſiſme Bank zu Dresden

WürttembergijớeNotenbank

+

30 000 1 114825 + 141138 196 182 + 196182 394 280 – 120191

600 1938 + 27 914 – 291 180 + 8

45001 12 247 + 1679 7053 + 695

1629 65 400 + 2 588 28 741 + 4 409 8603 - 187

4463 51 888 + 7392 18 587 + 340213 766 -

24 815 + 1 767 10 024 + 78 1254 - 502

1 629 13 742 + 1 039 8717 + 787 2842 + 593

1789 13008 + 1 413 8 396 + 1582 96* -

603 2400 + 605 1693 + 501 1718 - 128

+13606 2871

961/1 666 268 + 21 908

2 8801 – 1 403

48 491 + 253

555 85 457 + 1846

114 235 + 6316

36 247 + 1300

27619 + 1670

31 149 + 1 496

29 16 288 + 501

+

2644

1 687719) 12 +

30 000

9000

9 000

15672

10 500

+

Badiſche Bank . . . . . 2036

+
+

1 030Bank für Süddeutſchland .

Braunſchweigiſche Bank. .9 894 - 5 173 + 2012

Zuſammen . | 222 672 326/2 034 585 + 33 887 11 85945 9321300 263 + 157648 280 307 + 207348 427 115 - 123165 26 812 – 922 11 791 +
ray17

Bem e r k u n g e a .

Zu Spalte 5* : Davon in Abſchnitten zu 100 Me = 874 318 300 M .,

- 500 · = 33 309 400 M . (bei den Banken Nr. 1, 3, 5 ),

· 1000 · = 390 880 500 M . ( . . . . 1, 2, 3).

Zu Spalte 9 Nr. 3* : Darunter 131 600 Me noch nicht zur Einlöſung gelangte Guldennoten .

, 9 8 * : . 91 993 M . . - Gulden - und Thalernoten .
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. ..
. . .

Weien.

banken Ende September 1892

ſichten, verglichen mit demjenigen Ende Auguſt 1892.

auf tauſend Mart.)
Activa .

Begen Summe
Metall Sonſtige

Gegen Reichs .

31. Aug. taljen .

1892. lieine.

Gegen

31. Aug.

1892.

Roten

anderer

Banten .

Gegen

31. Aug.

1892.

Wedſel. lombarb.

Gegen

31. Aug.

1892.

Effekten .

Gegen

31. Aug.

1892 .

31. Aug.

1892.

Gegen

31.Aug.

1892.

ber

Gegen

31. Aug.

1892.
'eſtand. uttiva.

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

Attiva .

18. 19. 20. 21. 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28. 29. 30. 31. 32. 33. 134.

888 473 -- 80 434 - 4 754 - 1982 115 373

+

+ 21 499

+

667 356 311

599 389 + 85 951

4 461 - 1716

26 756 - 37

3 469 +

! 1

4 431 736 292 8632

+ +

44564 + 3 446 2 176

1

32638

18 743 -

ī++1
1
1

+++

- 1336

14 181 + 5007

+ 2031

69 072 +

1
1

++I++

+

4573

+

37689 + 2 937 1673 624 + 23 462

- 9002 – 1 3612

3013 -- 1641 49191 + 296 3

1 968 + 258 85 457 + 1 846 4

6 797 + 578 114 235 + 6 3165

829 36 247 + 1300

2 100 + 532 27649 + 16707

2 859 - 594 31 149 + 1 496 8

8 419 + 643 16 461 + 4999

+ 1052

+

10 943 - 1 308

++

4 929 + 257 515

+

19 311

18 868

17603 + 1950

4891 - 311

1620

+ 1

4354 +

622 +

98

155

273

19- 35 - 2 182

+

262 + 25

+

22 340 - 4 839965 800 - 81014 31 816 + 4021 804 915 + 90 250 140 848 + 24 039 | 13574 + 246 63 722 + 2821 2043 015 7 :35 524

97 *
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3 . P o ft - und Teleg r a p hen - Were n .

Bekanntmachung.

Auf Grund von $. 2 a des Krankenverſicherungsgeſebes in der Faſſung des Geſekes vom 10 . April 1892

(Reichs -Geſeßbl. S . 417) wird für den Bereich der Reichs- Poſt- und Telegraphen -Verwaltung beſtimmt,

daß der Verſicherungspflicht nach Maßgabe des § . 1 des Krankenverſicherungsgeſeßes auch diejenigen im

Arbeiterverhältniß zur Verwaltung ſtehenden Perſonen unterliegen , welche nicht im Betriebédienſt be

ſchäftigt ſind.

Dieſe Beſtimmung tritt mit dem 1. Januar 1893 in Kraft.

Berlin W ., 7. Oktober 1892 .

Der Reichskanzler.

In Vertretung: v . Stephan .

4 . Konſula t - Were n.

ne Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs

den bisherigen Konſul in Jaſſy , von Loeper, zum Konſul in Hongkong,

an Stelle des auf ſeinen Antrag entlaſſenen früheren Konſuls Hennigs den Kaufmann Paul

Hoerder zum Konſul in Levuka ( Fidſchi-Inſeln )

und

den Kaufmann Edward Martin Legêne zum Vize-Konſul in Maceió (Braſilien )

zu ernennen geruht.

Dem Kaiſerlichen Konſul Ridert in Guayaquil iſt auf Grund des S . 1 des Geſeßes vom 4 . Mai 1870

in Verbindung mit §. 85 des Gefeßrs vom 6 . Februar 1875 für ſeinen Amtsbezirk die Ermächtigung

ertheilt worden, bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichsangehörigen und unter deutſchem Schuße

lebenden Schweizern vorzunehmen und die Geburten , Heirathen und Sterbefälle von ſolchen zu beurkunden .

5 . Kolonial

Auf Grund des §. 4 des Gefeßes , betreffend die Rechtsverhältniſſe der deutſchen Schußgebiete (Reichs

Geſeßbl. v . 1888 Š . 75) und des g . 1 des Geſekes , betreffend die Eheſchließung und die Beurkundung des

Perſonenſtandes 20. vom 4 . Mai 1870 (Bundes- Geſeßbl. S . 599) iſt dem Landeshauptmann der Neu

Guinea -Kompagnie Schmiele für ſeine Perſon und die Dauer ſeiner Thätigkeit als Landeshauptmann

die Ermächtigung zur Ausübung der Befugniſſe eines ſtellvertretenden Standesbeamten für Kaiſer -Wilhelms

land ertheilt worden .
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6 . Polizei.Weſen.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Alter und Heimathl
a
u
f
e
n
d
e

n
r

.)

rund

der Beftrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloffen hat.

Datum

des

Ausweiſunge.

beſchluſſes.
der Uusgewieſenen .

-

| d . I .

Auf Grund des § . 362 des Strafgeſetbuchs:

1. Karl van der Bed , geboren am 24. Mai 1870 zu Rotter. Landſtreichen , Stadtmagiſtrat Neu-Ulm ,15 . September

Rommis, dam , franzöſiſcher Staatsangehöriger, Bayern ,

2 . Johann Dorn , geboren am 3 . Dezember 1851 zu lurem . desgleichen , Kaiſerlicher Bezirts Prä . 24 . September
Arbeiter, burg, ortsangehörig ebendaſelbſt. fident zu Meb , d. 3.

3 . Ermund Farian , geboren am 13 . Oktober 1872 zu Libau, desgleichen , derſelbe, 29. September

Schiffer, Rußland, ortsangehörig ebendaſelbſt,

4 . Georg Gruber, geboren im Jahre 1848 zu Thierſee , Be Betteln , Stadtmagiſtrat Rojen : 26. September
Taglöhner, zirt Kufſtein , Tirol,ortsangehörig eben . heim , Bayern , d . J .

I daſelbſt,

5 . Franz Wenzel Hajet, geboren am 28 September 1853 zu Obdachloſigkeit, Polizei.Behörde zu Sam . 27. September
Stellmacher, Smillow , Böhmen , öſterreichiſcher burg, D . I .

| Staatsangeböriger,

6 . Raspar Schlaefli, geboren am 2 . Dezember 1841 zu Dei. Landſtreichen , Kaiſerlicher Bezirks -Prä . 1. Oktober

Tagner , | tingen , Kanton Solothurn , Schweiz, fident zu Colmar, d . I.

| dweizeriſcher Staatsangeböriger ,

7. Joſef Sch woelbach . geboren am 23. Auguſt 1846 zu Gren . Desgleichen , Königlich bayeriſche Po: 27 . September
Drechsler , zingen , BezirlAltkird ,Eliaß.Potbringen , lizei- Direktion Münden , d. I.

orisangebörig zu Villè ſous la Ferté ,

| Departement Aube, Frankreid),

8 . Leopold Steig. geboren am 22. Ditober 1859 zu Wien , desgleichen , dieſelbe , 13. September

Tebner, Rellner und ortsangehörig zu Schärding, Deſterreich , d. I.

Agent,

JoſefAlbertSteiner, geboren am 16 . Mai 1874 zu Schänis, desgleichen , Kaiſerlicher Bezirks- Präſi. 28. September
Aufſteder, | Kanton St. Gallen , Schweiz, idweize. dent zu Colmar, d. I .

riſcher Staatsangehöriger,

Eliſabeth Walter, 25 Jahre alt , aus Chliſtau , Bezirt desgleichen , Königlich bayeriſches Be. 15 . Juli d. I .

ledige Wälderin und Klattau , Böhmen öſterreichiſche zirksamt Schwabach ,

Naberin , Staatsangehörige,

Berlin , Carl Heymanns Verlag . - Gedruift bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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2 . Eiſenbahnseſen : Beſtimmungen überdie Beſchaffenheit des

zu Eiſenbahn Fradtbriefen zu verwendenten Papiered 632

3 . Zoll und Steuer - Weſen : Ableben eines Reichsbevoll.
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1. Militä r -Weje n .

Das im Anhange zu Nr. 26 des Central - Blatts von 1890 veröffentlichte „ Verzeichniß der Civil

vorſißenden der im Deutſchen Reich beſtehenden Erſakkommiſſionen “ wird an den einſchlägigen Stellen

berichtigt wie folgt:

N
u
m
m
e
r

.

Beſtandtheile des Bezirks der Erſaßkommiſſion.

Dienſtſtelle, mitwelcher der Civilvorſiß

des Büreaus des dauernd verbunden iſt, bezw . Name und

Civilvorſißenden . Amtscharakter des Vorſißenden .

A . Königreich Preußen .

III. Provinz Brandenburg.

b ) Regierungsbezirk Frantfurt a . D .

Landsberg a. W . Erſter Bürgermeiſter zu Landsberg a . W .

| Landsberg a . W . Landrath des Landkreiſes Landsberg a . W .

11. | Stadtfreis Landsberg a . W .

11a . | Landkreis Landsberg a . W .

12. Landrath des Kreiſes Landeshut.

VI. Provinz Schleſien .

b ) Kegierungsbezirk Liegniß .

Kreis Landesbut mit den Städten Landeshut, Liebau und | Landesbut.

Schömberg.

Berlin , den 13. Oktober 1892.

Der Reichskanzler.

In Vertretung : v . Boetticher.

YUX
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2 . Eiſenbahn - Weſen.

Auf Grund der vom Bundesrath durch die Beſtimmung im §. 52 Abſaj 1 der Verkehrsordnung dem

Reichs-Eiſenbahn-Amt ertheilten Ermächtigung wird angeordnet:

1 . Zu den Frachtbriefen iſt Schreibpapier zu verwenden von beliebiger Stoffzuſammenſeßung,

jedoch ohne Zuſaß von Holzſchliff, mit nicht mehr als 15 Prozent Aſche, einer mittleren

Reißlänge von 3500 m , einer mittleren Dehnung von 2 ,75 Prozent und ziemlich großem

Widerſtande gegen Zerknittern . Die Farbe des Papiers muß entſchieden weiß ſein und das

Gewicht bei der für Frachtbriefe durch die Verkehrsordnung vorgeſchriebenen Bogengröße von

76 x 60 cm für je 1000 Bogen (4000 Frachtbriefe) 39 kg betragen . Eine Abweichung von

dieſem Einheitsgewicht um 2 ,5 Prozent nach oben und unten iſt geſtattet. Bei der Gewichts

feſtſtellung wird die Riesumhüllung (das zum Verpacken von 1000 Bogen verwendete Úm

ſchlagpapier) mitgewogen.

2. Das Papier der Frachtbriefe iſt zum Zeichen dafür, daß es den vorſtehenden Anforderungen

entſpricht, mit einem Waſſerzeichen zu verſehen , das im naſſen Zuſtande auf dem Siebe in

das Papier gebracht werden und die Firma des Erzeugers ( Fabrikanten ) in Buchſtaben , ſowie

neben dem Worte Normal“ das Zeichen 4a enthalten muß. Die Hinzufügung einer Jahres

zahl iſt dem Fabrikanten freigeſtellt. Eine Abkürzung der Firmenbezeichnung iſt geſtattet,

jedoch nur ſoweit, daß man ohne weiteres auf den Inhaber zurückgreifen kann. Das Waſſer

zeichen muß ſo vollſtändig, wenn auch unterbrochen , in jedem Frachtbriefe vorhanden ſein ,

daß über die Herkunft und Beſchaffenheit des Papiers kein Zweifel obwalten kann .

3 . Die mit dem vorſchriftsmäßigen Waſſerzeichen verſehenen Frachtbriefe dürfen von den unter 1

bezeichneten Eigenſchaften in ihrer Reißlänge um höchſtens 10 Prozent und in ihrer Dehn

barkeit ebenfalls um höchſtens 10 Prozent nach unten abweichen . Alle anderen Eigenſchaften

müſſen ohne Einſchränkung vorhanden ſein .

4 . Fabrikanten , die Frachtbriefpapier herſtellen , haben ihr Waſſerzeichen bei einer mit der Prüfung

von Papier zu amtlichen Zwecken in einem Bundesſtaat beauftragten Behörde anzumelden .

Die Prüfung, ob das Frachtbriefpapier den vorſtehend bezeichneten Bedingungen entſpricht,

erfolgt nach Maßgabe der bei dieſen Behörden beſtehenden Vorſchriften .

Vorſtehende Beſtimmungen treten gleichzeitig mit der Verkehrsordnung für die Eiſenbahnen

Deutſchlands in Kraft.

Berlin , den 13. Dktober 1892.

Der Präſident des Reichs- Eiſenbahn -Amtes .

Schulz.

3 . 3olls und Steuer- Weſe n .

Der Reichsbevollmächtigte für Zölle und Steuern , Königlich bayeriſche Ober- Regierungsrath Dr. Schaller

zu Cöln iſt geſtorben .

Veränderungen in dem Stande oder den Befugniſſen der Zoll- und Steuerſtellen .

Jm Königreich Preußen .

Das Steueramt I. zu Wüſtewaltersdorf im Bezirk des Hauptzollamts zu Liebau iſt in ein

Steueramt II. umgewandelt worden .

Im Bezirk des Hauptſteueramts zu Wittenberg iſt das Steueramt II. zu Landsberg aufgehoben

und die Zuckerſteuerſtelle zu Landsberg nach Brehna, diejenige zu Roißſch nach Delißſch verlegt und
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Ießtere mit dem Steueramt I. zu Delißich verbunden worden . Die Zuckerſteuerſtelle zu Brehna iſt für

die Zuckerfabriken zu Landsberg, Brehna und Roigich und das Steueramt I. zu Delipſch als Zucker

ſteuerſtelle für die Zuckerfabrik zu Delißſch zuſtändig .

Die für die Zuckerfabriken zu Zeiß und Spora zuſtändige Zuckerſteuerſtelle zu Zeiß im Bezirk

des Hauptſteueramts zu Naumburg a . S . iſt mit dem Steueramt l. zu Zeiß und die Zuckerſteuerſtelle

zu Fiddichow im Bezirk des Hauptſteueramts Stettin II mit dem Steueramt I. zu Fiddichow verbunden

worden .

Es iſt ertheilt worden :

dem Steueramt I. zu Fulda im Bezirk des Hauptſteueramts zu Hanau die Befugniß zur Er

ledigung von Begleitſcheinen l über eingeſtampfte Weinbeeren, welche unter Eiſenbahnwagenverſchluß

eingehen , ſowie von Begleitzetteln über eingeſtampfte Weinbeeren,

dem Steueramt I. zu Dobrilugt im Bezirk des Þauptſteueramts zu Lübben die Befugniß zur

Erledigung von . Begleitſcheinen II über unbearbeitete Tabackblätter und Tabadſtengel,

dem Steueramt í. zu Weßlar im Bezirk des Hauptſteueramts zu Marburg die Befugniß zur

Ausfertigung von Begleitſcheinen I über Säcke aus Jute der Tarifnummer 22f behufs ihrer Wieder

ausfuhr und

dem Nebenzollamt 1. zu Carolinenſiel im Bezirk des Vauptzo llamts zu Emden die Befugniß

zur Erledigung von Begleitſcheinen II .

Im Königreich Bayern.

Es iſt ertheilt worden :

der Aufſchlag - Einnehmerei zu Mellrichſtadt im Bezirk des Hauptzollamts zu Schweinfurt die

Befugniß zur Erledigung von Branntwein -Verſendungsſcheinen ,

der Aufſchlag-Einnehmerei zu Schöllkrippen im Bezirk des Hauptzollamts zu Würzburg die

Befugniß zur Ausfertigung von Branntwein -Verſendungsſcheinen und zur Erledigung von Verſendungs

ſcheinen I über ſteuerfreien undenaturirten Branntwein zu Heilzwecken und

dem Nebenzollamt I. zu Oberſtaufen im Bezirk des Hauptzollamts zi1 Lindau die Befugniß

zur Vornahme von Åbfertigungen im Eiſenbahnverkehr nach Maßgabe der SS. 63 und 66 – 71, des §. 65

und des §. 96 des Vereinszollgeſeßes , ſowie zur Abfertigung der unter Eiſenbahnwagenverſchluß ein

gehenden Begleitſeingüter.

Die Befugniß der nach Deggingen verlegten Aufſchlag-Einnehmerei zu Hohenaltheim im Bezirk

des Hauptzollamts zu Augsburg zur Erhebung von Uebergangsabgaben für Bier ſowie zur Ausfertigung

und Erledigung von Uebergangsſcheinen über Bier- und Weinſendungen iſt zurückgezogen worden .

Im Königreich Sachſen .

Es iſt ertheilt worden :

dem Unterſteueramt zu Dichaß im Bezirk des Hauptſteueramts zu Meißen die Befugniß zur

Erledigung von Begleitſcheinen I über Waaren der Tarifnummer 27 f 2 ,

den im Bezirk des Hauptſteueramts zu Chemniß gelegenen Unterſteuerämtern zu Hohenſtein ,

Limbach , Burgſtädt und Frankenberg die Befugniß zur Ausſtellung von Freipäſſen für Muſter

ſtücke des freien Verkehrs und

dem nach Wilthen verlegten Unterſteueramt Schirgisialde im Bezirk des Hauptſteueramts zu

Baußen die Befugniß zur Ausfertigung und Erledigung von Begleitſcheinen I und Îl über Wein und

Branntwein aller Art und über eingeſtampfte Weintrauben, auch ſoweit dieſe Waaren unter Raumverſchluß

eingehen oder weiter verſendet werden .

Im Großherzogthum Baden .

Die Steuer-Einnehmerei zu Friedrichsthal im Bezirk des Hauptſteueramts zu Karlsruhe iſt

zur Ausfertigung von Verſendungsſcheinen I und II ſowie zur Erledigung von Verſendungsſcheinen I über

unverſteuerten inländiſchen Tabac und das Hauptſteueramt zu Freiburg zur Abfertigung der mit dem

Anſpruch auf Steuervergütung angemeldeten zuckerhaltigen Fabrikate ermächtigt worden.

98 *
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In Elſaß- Lothringen.

Es iſt ertheilt worden :

dem Nebenzollamt l. zu Groß -Moyeuvre im Bezirk des Hauptzollamts zu Diedenhofen die

Befugniß zur Erledigung von Begleitſcheinen I über unterſuchte Verſchnitt-Weine und Moſte ,

dem Nebenzollamt I. zu St. Ludwig im Bezirk des Hauptſteueramts zu Mülhauſen die Befugniß

zur Abfertigung der unter die Tarifnummern 2c 1 , 2 , 3 fallenden Garne zu andern als den höchſten

Zollfäßen dieſer Numinern und

dem Hauptzollamt zu Altkirch die Befugniß zur Abfertigung der mit dem Anſpruch auf

Abgabenvergütung angemeldeten Kakaowaaren .

4 . Konſula t :Weſe n .

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs den bisher dem General- Ronſulate in Genua

zugeordneten Vize-Konſul Dhne ſeit zum Konſul in Jaſſy zu ernennen geruht.

Der Kaiſerliche Vize -Ronſul Garland in Lynn (England) hat Herrn Thomas Ridlington an Stelle

ſeines verſtorbenen Vaters J. E . Ridlington zum Konſular-Agenten in Boſton beſtellt.

Dem Kaiſerlichen Konſul Rudolf Krüger in Cochabamba iſt auf Grund des $ . 1 des Geſeßes vom

4 . Mai 1870 in Verbindung mit §. 85 des Geſekes vom 6 . Februar 1875 für ſeinen Amtsbezirk die

Ermächtigung ertheilt worden , bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichsangehörigen und unter

deutſchem Schuße lebenden Schweizern vorzunehmen und die Geburten , Heirathen und Sterbefälle von

ſolchen zu beurkunden .

Namens des Reichs iſt das Exequatur ertheilt worden :

dem zum Konſul der Vereinigten Staaten von Amerika in Düſſeldorf ernannten Herrn Soren

Liftoe ,

dem zum merikaniſchen Vize-Konſul in Danzig ernannten Kaufmann und Ziegeleibeſißer Alfred

Wendt

und

dem zum Vize-Handels -Agenten der Vereinigten Staaten von Anierika in Erfurt ernannten øerrn

Paul Teichmann .

Dem Herrn Reinhold Lynen iſt das Exequatur als Konſul der Argentiniſchen Republik in Wiesbaden

ertheilt worden ,

- -- - -- -- -- - - - - - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - -
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5 . Polizei. W eje n .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Heichsgebiet.

Name und Stand alter und HeimathC
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.1

Grund

der Beftrafung.

Behörde, welche die

Lufweiſung

beſchloffen hat.

Datum

des

Auswelfungs.

beſchlufſe8.
der Ausgewieſenen .

1-

Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs :

la. Salomon Baewer, 141 Jahre alt,

ohne Stand, Großherzoglich badiſcher 26 . September

b . Frojim Baewer, 14 Jahre alt, beide geboren und ortban . Landſtreichen , Landeslommifjár zu d . I .

obne Stand , gebörig zu Kruglanst, Bezirk Mobilew , Mannheim ,

Rußland,

Giovanni Chriſtan , geboren am 4 . Januar 1872 zu Spor Betteln , Königlid preußiſcher Re. 6. Oktober

Kunſtiqloffer , | minore, Tirol, ortsangehörig eben . gierungs · Präſident zu d . J .

daſelbſt, Hannover ,

3 . Michael Bergog , geboren am 26 . Februar 1875 zu Taren . Candftreiden . Röniglich bayeriſche Bo- 27. September

Bäder, bach . Bezirk Zell a . See, Deſterreich , lizei. Direttion München , d. J .

ortsangehörig zu St. Georgen , eben .

daſelbſt,

4 . Joſef Runido , geboren am 22. September 1852 zu Betteln , Königlich preußiſcher He: 11. Juni 1. 3 .

Tiſchlergeſelle, Jägerndorf, Deſterreich Schleſien, gierung8 · Präfident zu

Frankfurt a . D .,

5 . Benjamin Sonnengeboren im Jahre 1856 zu Chrzanow , Landſtreichen , Königlich bayeriſche Po. 22. September

dein , Gerber Galizien , ortsangehörig ebendaſelbſt, lizei- Direktion München ,! d. I .

gehilfe ,

6 . Ferdinand Traw geboren am 20 . April 1845 zu Wien , desgleiden , dieſelbe, desgleichen .

nicel, Romtoriſt, ortsangehörig zu Innsbrud,

7 . Emil Drawnicet, geboren am 11. April 1851 zu Böhmiſch - desgleichen , dieſelbe, desgleichen .

Schloſſer, Trűbau, Bezirk Landskron , ortsange.

hörig zu Innsbrud ,

8 . Emil Franz Billoud geboren am 14 . Juni 1868 zu Cham . desgleichen , Kaiſerlicher Bezirks- Prä . 8 . Ottober

(Villard ) , Mecha: béry, Departement Savoie, Frankreich , fident zu Straßburg. d . I .

niter, | ortsangehörig ebendaſelbſt,

9 . / Leo Wolf, Kommis, geboren am 12. April 1864 zu Ujhely , desgleichen , Königlich bayeriſche Po. 24 . September

Komitat Zemplen , Ungarn , ortsange. lizei-Direktion München , d. J.

hörig ebendaſelbſt ,

Berlin, Carl Heymanns Veríag . – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin.
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1. Koniulat . W ei e n .

Scine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs den Ronſul Mar Biermann zum Konſul in

Alpia und den bisherigen Konſular-Agenten Waldemar von Treskow in Nułualofa zum Vize-Konſul da

ſelbſt für die Tonga - Inſeln zu ernennen geruht.

Dem zum Konſul der Niederlande in Stettin ernannten bisherigen niederländiſchen Vize-Konſul W . Fr.

R . Kisker iſt Namens des Reichs das Erequatur ertheilt worden.

2 . 2011. und Steuer ·Weje n .

Auf Grund der Beſtimmung im Artikel 36 der Reichsverfaſſung iſt nach Vernehmung des Ausſchuſſes

des Bundesraths für Zoll- und Steuerweſen

1. der Großherzoglich heſſiſche Steuer-Kontrolör, Steuer-Aſſeſſor Dr. Þeil zu Babenhauſen an

Stelle des in den Landesdienſt zurückberufenen Großherzoglich heſſiſchen Steuer-Kontrolörs ,

Steuer-Aſſeſſors Römheld den Königlich preußiſchen Hauptämtern zu Harburg , Lüneburg,

Stade und Verden als Stations-Kontrolör, mit dem Wohnſiß in Harburg,

2 . der Großherzoglich heſſiſche Hauptſteueramts -Reviſor , Steuer-Aſſeſſor Dr. Würth zu Mainz

an Stelle des in den Landesdienſt zurückberufenen Großherzoglich heſſiſchen Hauptſteueramts =

Reviſors, Finanz- Aſſeſſors Dornſeiff den Königlich preußiſchen Hauptämtern zu Cleve,

Enimerich , Kaldenkirchen , Crefeld , Duisburg, Neuß und Weſel als Stations-Kontrolör, mit

dem Wohnſig in Emmerich, beigeordnet worden .
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3 . Finanz-Wefe n .

Nachweiſung der zur Anſchreibung gelangten Einnahmen (einſchließlich der kreditirten Beträge) an

ftlichen Verbrauchsſteuern ſowie anderer Einnahmen im Deutſchen Reich

für die Zeit vom 1 . April 1892 bis zum Schluſſe des Monats September 1892.

Differenz

Ausfuhr.

der

Die Solli.

Einnahme beträgt

vom Beginn des
Etatsjabres bis

zum Schluſſe des
obengenannten

Monats

Bleiben

Vergütungen

Einnahme

in demſelben

Zeitraum

des Vorjahres

(Spalte 4 )

Me

& in na men.

zwiſchen den

Spalten 4

und 5,

+ mehr

- weniger

M

6 .

Me

Zölle . 191 825 905107 866 190 457 977· 191 933 771 + 1 367 928
· · · ·Tabadſteuer . · 4 489 189 49 815 4 439 374 21 0154 418 329

Zudermaterialſteuer . . . . . 6 052 763 59 434 605 - 53 381 842 – 60 029 703 + 6 647 861

Verbrauchsabgabe von Zuđer . . . 27 080 388 64 943 27 015 445 25 657 229 1 358 216

Salzſteuer . . . . 19 137 483 16 771 19 120 712 19 450 084 329 372

Maiſhbottich. und Branntweinmaterialſteuer 6 878 657 4 497 979 2 380 678 1819 976 + 560 702

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zu
ſchlag zu derſelben . . 53 877 273 62471 53 814 802 59 839 025 - 6024 223

Brauſteuer . . . . . +12627 793 124 722. 12 752 515. . 12 781 776. 29 261. .

Uebergangsabgabe von Bier , . . . 1 690 359 1 690 359 1.651 285 39 074

Summe . 323 921 659 64 263 711 259 657 948 255 891 995 + 3 765 953

Svielfarfenſtempel : . . . . . . . 521048 529 742 8 694. .Wechſelſtempelſteuer . . . . . . . . . 3 901 591 4074 160 172 569

Stempelſteuer für

a ) Werthpapiere . . 1 443 604 1 659 212 215 608

b ) Rauf. u . ſonſtige Anſchaffungsgeſchäfte 4 507 665 5 839 860 1 332 195

c ) Looſe zu :
Privatlotterien · · · · · 1 052 618

· +597 659 454 959·
Štaatslotterien . . . . 9 622. . . 3 318 138 3 308 516 +

Poſt: und Telegraphen -Verwaltung . . . 116 480 847 111 691 008 + 4789 839

Reichs -Eiſenbahn-Verwaltung . . . . 1 30 426 000 29 337 500 * )] + 1088 500

*) Die definitive Einnahme ſtellte ſich im Vorjahre um 548 886 A . höher.

Anmerkung. Die zur Reichskaffe gelangte Iſt. Einnahme abzüglich der Ausfuhr. Vergütungen und Verwaltungs.
koſten beträgt bei den nach bezeichneten Einnahmen bis Ende September 1892 :

Ift-Einnahme vom
Beze i donung

Differenz zwiſchen den

Beginn des Etatsjahres
Sft- Einnabme in

Spalten 2 und 3,
| demſelben Zeitraum des

der bis zum Schluſſe des + mehr
Vorjahres

obengenannten Monats - weniger
E i n n a men.

Mo

2 .

|
|

|

3 .

Zölle . . .
Tabacitement · · ·

180 952 640

4 027 379

16 695 992

25 721626

18 533 019

8 495 449

172 1 13 081

4 081 516

15 955 386

27 470 087

18 794 182

8 646 536

+I+
I
I
I

8 839 559

54 137

740 606

1 748 461

261 163

151 087

Zudermaterialſteuer
: · · · · · · ·Verbrauchsabgabe von Zuder . . . . . . .

Salzſteuer . . . . . . . . . . . .

Maiſchbottiche und Branntweinmaterialſteuer .

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zuſchlag
zu derſelben . . . . . . . . . . .

Brauſteuer und Uebergangsabgabe von Bier . .

Summe .
Spielkartenftempel . . . . . . . . . . .

48 080 199

12 273 926

54 282 196

12 134 426

6201 997

139 5001+1+1

314 780 230

570 397

313 477 410

572 145

1 302 820

1 748
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4 . Polizei. W ele n .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Alter und SeimathE
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, weldoe die

Ausweiſung

beſchloffen hat.

Datum

des

Ausweifungo.

beſchlufſeß.
der Ausgewieſenen .

-

a ) Auf Grund des §. 39 des Strafgeleßbuds:

1. Antonia , verwittwete geboren am 28. September 1854 zu ſchwere Kuppelei Röniglich ſächſiſche Kreiß- 1. September

| Gautſch , geb. Gru . "Bielgersdorf, Bezirk Schluđenau , Böbil ( 1 Jahr 6 Monate bauptmannſchaft . d . .
bert, Fabritarbei. | men , ortsangebörig zu Ober-Ebersdorf. Zuchthaus laut Er. Baußen ,

terin , Bezirk Tetſchen , ebendaſelbſt, tenntniß vom 2 . Fe.

bruar 1891 ),

2 . Johann Tögider, geboren am 15 . Januar 1861 zu Klagen . ichwerer und einfacher Königlich bayeriſches Be. 7 . Oftober
Schuhmacher , furt, Deſterreid ), ortsangebörig zu St. Diebſtahl und Meu: zirksamt Ansbach , d . I .

Beit, Begirt Lieng, ebendaſelbſt. terei ( 2 Jahre Zucht.

baus lautErkenntniß

voin 25. Dttober

1890 ),

b ) Auf Grund des § . 362 des Strafgeſeßbuchs :

3 . Anton Brugger, geboren am 2 . Juli 1870 zu Innsbrud, Landſtreichen , Kaiſerlicher Bezirks-Präſi. 16. Oltober

Budbinder, Tirol,öſterreichiſcher Staatsangehöriger, dent zu Dieß, d . 3 .

4 . Gottlieb Effen , geboren am 17. November 1870 zu desgleichen , Königlich preußiſcher Re. 18 . Oktober

berger, Arbeiter, | Marlinsdorf, Gouvernement Kiew , gierungs - Präſident zu d . J.
Rußland, Lüneburg,

5. Charles Gally , geboren am 15. Februar 1852 zu Weiler, Betteln , Großherzoglich badiſcher 13 . September
Eijendreber, Kreis Thann, Elſaß.Lothringen , fran. Landeskommiffär zu d. I .

zöſiſcher Staatsangehöriger, Freiburg,

6 . Anton Badenberg , geboren am 6 . Dktober 1872 zu Nagy. landſtreichen , Röniglich bayeriſche Bo. 28 . September
Piedanifer, Mibaly . Romitat Zemplin , Ungarn, lizei. Direktion München , d . J.

ortsangehörig zu Freudenthal, Bezirk

Freudenthal, Deſterreich,
Eduard Hlavác, geboren am 20. Mai 1876 zu lodin , desgleichen , dieſelbe, 4 . Ditober

Glasſchleifer, Bezirt Königgräß , Böhmen , ortéange. d . J .

hörig zu Neubydzow , ebendaſelbſt,
Anton þubal, geboren am 18. Dktober 1837 zu Röni. Betteln , Königlich preußiſcher Re. 18 . Dttober
Schuhmacher, ginhof, Böhmen , ortsangehörig eben : gierungs · Präſident zu d . J .

daſelbſt, Liegniß ,

9 . Georg Paris, geboren am 29. April 1866 zu Rennes, Landſtreichen , Raiſerlicher Bezirks -Präſi- 13 . Ditober

Maurer, Frankreich , franzöſiſcher Staatsange. dent zu Colmar, d. I.
höriger,

10 . Karl Strob , geboren am 22 . Februar 1868 zu Dauba, desgleichen , Stadtmagiſtrat Amberg 5. Dktober

Schuhmacher, Böhmen , Öſterreichiſcher Staatsange in Bayern , d . I .

böriger,

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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XX . Jahrgang. Berlin , Freitag, den 4 . November 1892. | N 45 .

Inhalt : 1. Militär - Beſen : Abänderung des Verzeich :

niſſes der zum Gebrauche für die bewaffnete Macht vor.

bereiteten Sprengſtoffe und Munitionsgegenſtände ; - Nad .

trag zum Geſammtverzeichniß der zur Ausſtellung von Zeug.

niſſen über die Befäbigung für den einjährig Freiwilligen

Militärdienſt berechtigten Lehr- Anſtalten . Seite 641

2. Ronſulat · elen : Ernennung; - Erequatur · Er.
tbeilungen . . . . . . . . . . . 643

3 . Boligei. Beſen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiet , . . . . . . . . 644

1. Militä r - Weje n .

Bekanntmach ung,

betreffend Abänderung des Verzeichniſſes der zum Gebrauche für die bewaffnete Macht vorbereiteten

Sprengſtoffe und Munitionsgegenſtände.

Auf Grund des S . 35, Ziffer 7 der Militär- Transport-Ordnung für Eiſenbahnen im Frieden

( Friedens-Transport-Drdnung) vom 11. Februar 1888 (Reichs-Geſeßbl. S . 23) haben die vereinigten

Ausſchüſſe des Bundesraths für das Landheer und die Feſtungen und für Eiſenbahnen, Poſt und Tele

graphen beſchloſſen :

In dem Verzeichniſſe der zum Gebrauche für die bewaffnete Macht vorbereiteten Spreng

ſtoffe und Munitionsgegenſtände iſt unter A 6 hinter „ Geladene Geſchoſſe mit ficherndem

Abſchluſſe der Sprengladung “ einzuſchalten :

„ (ausgenommen die mit Granatfüllung C /88 geladenen Geſchoſſe)."

Berlin , den 2 . November 1892.

Der Reichskanzler.

Graf v . Caprivi.

100
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U a ch trags - Verzeichnik

derjenigen höheren Lehranſtalten , welche zur Ausſtellung von Zeugniſſen über die

wiſſenſchaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienſt be

rechtigt ſind.

(Vgl. Bekanntmachung vom 21. Mai 1892, Centr.-Bl. S . 391).

Bemerkung:

Die mit einem + bezeichneten Lehranſtalten haben keinen obligatoriſchen Unterricht in latein .

A . Lehranſtalten , bei welchen der einjährige , erfolgreiche Beſuch der zweiten Klaſe zur

Darlegung der Befähigung genügt.

a . Gymnaſien .

Königreid Preußeu .

Prüm : Gymnaſium (früher : Progymnaſium , unter B . a. I des Hauptverzeichniſſes ).

b . Ober - Realſchulen .

Königreich Preußen .

Wiesbaden : † Ober-Realſchule (früher : † Realſchule, unter B . b. I des Hauptverzeichniſſes ).

B . Lehranſtalten , bei welchen der einjährige, erfolgreiche Beſuch der erſten (oberſten ) Klaſſe

zur Darlegung der Befähigung nöthig iſt.

Realſchulen .

Fürſtenthum Schwarzburg -Sondershauſen .

Arnſtadt: Realſchule (verbunden mit Handelsabtheilung) – ſiehe unter C. b. –

C . Lehranſtalten , bei welchen das Beſtehen der Entlaſungsprüfung zur Darlegung der

Befähigung gefordert wird.

a . Höhere Bürgerſchulen .

Königreich Preußen .

Berlin : † Realſchule (umgewandelte 5 . höhere Bürgerſchule). 1)

Charlottenburg : † Realſchule (umgewandelte höhere Bürgerſchule). 1)

9 Mit růďwirfender Kraft bis zum Dſtertermin 1892.
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Herzogthum Sachſen - Coburg und Gotha.

Gotha: † Realſchule (umgewandelte höhere Bürgerſchule).

b . Andere öffentliche Lehranſtalten .

Fürſteuthum Schwarzburg -Sondershauſen .

Arnſtadt: † Handelsabtheilung der Realſchule.

c . Privat - Lehranſtalten . x )

Königreich Breußen .

Niesky : Pädagogium unter Leitung des Vorſtehers Hermann Bauer. 1)

Þerzogthum Sachſen -Coburg und Gotha.

Gotha: † Höhere Handelsſchule der kaufmänniſchen Innungshalle unter Leitung des Dr. Paul Regel

(früher : des Dr. Ludwig Goldſchmidt).

Berlin , den 28 . Oktober 1892.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: v . Boetticher.

2 . Ktoniulat .Weſe n .

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs den Konſul Coates zum Konſul in Chriſtiania

zu ernennen geruht.

Den zu Konſuln der Republik Salvador ernannten Kaufleuten Alfred Siedler in Stettin und Adolf

Schleſinger in Düſſeldorf iſt Namens des Reichs das Erequatur ertheilt worden .

* ) Die nachfolgenden Anſtalten dürfen Befähigungszeugniſſe nur auf Grund des Beſtehens einer im Beiſein eines

Regierungs-Kommiſſars abgehaltenen Entlaſſungs-Prüfung ausſtellen , ſofern für dieſe Prüfung das Reglement von der Aufſichts

behörde genehmigt iſt.

1) Die Anſtalt iſt befugt, das wiſſenſchaftliche Befähigungszeugniß für den einjährig - freiwilligen Militärdienſt in

Zukunft auf Grund des Beſtehens der Abſchlußprüfung nach dem ſechsten Jahrgange unter Anwendung der preußiſchen

Prüfungsordnung vom 6 . Januar 1892 zu ertheilen . Dieſer Berechtigung iſt rüdwirlende Kraft zu Gunſten der zu

Dſtern 1892 geprüften und für reif erklärten Schüler beigelegt worden.

100 *
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3 . Polizei. eſe n.

Außweiſung von Ausländern aus dem Heichsgebiet.

Name und Stand Alter und Seimath-k
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

. Grund

der Beftrafung.

Behörde, welche die

Xudweiſung

beſchloffen hat. .

Datum

des

Ausweifungs.

beſchluffe8.der Uusgewieſenen .

2 .

Auf Grund des §. 362 des Strafgeleßbuchs :

1. 1 Florian Fichtner, geboren am 4 . Mai 1850 zu Grafen - Landſtreichen , Stadtmagiſtrat Nürnberg 27. September

Schneider, grün, ortsangehörig zu Sandau, Bezirt Bayern | d . I .

Plan , Böhmen,

Joſef Aneup , geboren am 18 . März 1873 zu Marburg, desgleichen , Raiſerlicher Bezirks- Präſi. 24 . Oktober

Steinhauer, Deſterreich, Öſterreichiſcher Staatsange dent zu Meß,
| böriger,

3 . Eduard Ludwig , geboren am 27 . April 1858 zu Eichhorn , Betteln , Königlich fächſtiche Preis. 17 . Auguſt

Webergeſelle, Bezirk Römerſtadt, Måbren, ortsange hauptmannſchaft Leipzig, d. J.

börig ebendaſelbſt,

4 . Ottmar Nagel, geboren am 30 . Auguſt 1870 zu Wien , Landſtreichen , Königlich bayeriſche Po. 14 . Oktober

Kellner, ortsangehörig zu Budweis, Böhmen , lizei-Direktion München, d. F .

5 . Engelbert Schwarz , geboren am 24. November 1855 zu desgleichen, dieſelbe, 3 . Ottober

Kommis, | Barand, Komitat Bihar, Ungarn , orts d. I.
angehörig zu Schobersdorf, Bezirk

Krumau , Böhmen ,

6 . Stephan Schubert, 48 Jahre alt, geboren und ortsange. desgleichen , Königlich preußiſcher Ke- 7. Juli d. J .

Künſtler, hörig zu Seibersdorf, Bezirk Lands. gierungs · Präſident zu

fron, Böhmen, Frankfurt a . D .,

7. Die Schweſtern , un - circa 39 beziehungsweiſe 49 Jahre alt, desgleichen , derſelbe, 1. Auguſt

verebelichte Zigeune: beide geboren und ortsangehörig zu | d . J .

rinnen Johanna Lauterbach, Bezirk Leitomiſchl, Böhmen ,
und

Jobanna Anna

Weinlich ,

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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XX. Jahrgang. Berlin , Freitag , den 11. November 1892. N 46.

Inhalt : 1. konſulat -Weien : Ernennung; ~ Ermächti

gungen zur Vornahme von Civilſtands . Aften ; -

Erequatur-Ertheilung . . . . . . . . Seite 645

2 . Bant-Weſen : Status der deutſchen Notenbanken Ende

Ditober 1892 . . . . . . . . . . . . . 646

3 . Soll. und Steuer - Weſen : Beſteliung zweier Stations.

Kontrolore . . . . . . . . . . . . 648

4 . Polizei-Weſen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiet . . . . . . . . . . . 648

5 . Militär - Weſen : Abänderung des fünften Nachtrags zu

dem Geſammtverzeichniß der den Militäranwärtern vor .

bebaltenen Stellen ; - Neues Geſammtverzeichniß der

zur Anſtellung von Militäranwärtern verpflichteten Privat

Eiſenbahnen . . . . . . . . . . . . . 649

1. Koniulat .Weſe n .

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs den Kaufmann X . Chriſtmann zum Konſul

in Merſina (aſiatiſche Türkei) zu ernennen geruht.

Dem Kaiſerlichen Konſul von Hartmann in Madrid iſt auf Grund des $. 1 des Geſeßes vom 4 .Mai

1870 für ſeinen Amtsbezirk die Ermächtigung ertheilt worden , bürgerlich gültige Eheſchließungen von

Reichsangehörigen vorzunehmen und die Geburten, Heirathen und Sterbefälle von ſolchen zu beurkunden .

Lem Verweſer des Raiſerlichen Konſulats in Patras, Vize-Ronſul Hamburger, iſt auf Grund des $. 1

des Geſeßes vom 4 . Mai 1870 in Verbindung mit § . 85 des Geſekes vom 6 . Februar 1875 für den

Amtsbezirk des Konſulats und für die Dauer ſeiner Geſchäftsführung die Ermächtigung ertheilt worden ,

bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichsangehörigen und unter deutſchem Schuße lebenden Schweizern

vorzunehmen und die Geburten , Heirathen und Sterbefälle von ſolchen zu beurkunden .

- -- - -

Dem zum General-Konſul von Salvador für die Hanſeſtädte mit dem Amtsſik in Hamburg ernannten

Herrn Cuno G . Mathies iſt das Erequatur Namens des Reichs ertheilt worden .

101
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2 . B a nt.

Status der deutſchen Noten

nach den im Reichsanzeiger veröffentlichten Wochenüber

(Die Beträge lauten
Passiva .

Bezeichnung

der

Banken .

Grunde Reſerve: Noten

Kapital. Fonde. Umlauf.

aរដ្ឋ

Gegen unge.

30 . Sept. dedte

1892 . Noten .

Ver
Sonſtige

bindlico

Gegen täglich GegenGegen feiten | Gegen

30. Sept. lige 30 . Sept. mit 30. Sept.

1892. Kündi. 1892.

gunge.
keiten .

Erent.

Ber.

bindlid .

conftige Gegen Summe Gegen | feiten

30. Sert. der 30. Sept.

| 1892 . Paffiva. 1892.

=|L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

Ver. weiterge

geber1892 .bindlich .

frift . Wechſeln .

2. 13. 14. 15. 16. 17. I 8. 9. 10. 11. 12. 113. 1 14. 15. I 16 . | 17.

30 000 1 075 8001 - 39 025 180 024 – 16 158 426 285 + 32 005 - 1 - 1

2

Reichsbant . . . . . .

Städt. Bank zu Breslau 1

Frankfurter Banf. . . .

120 000

3 000

18 000

7500

30 000

3 440 + 390

7827 -- 1423

7183 +

33

9

2 355 +

600

4500

1 629

4463

122

911

+
_

Bayeriſche Notenbank . . - L - 1

Sächſiſche Bank zu Dresden

1827 - 111

13 246 + 999

67061 + 1661

45 700 - 6 188

24 946 + 131

15 517 + 1775

14 284 + 1276

2 245 - 155

584 – 330 173 - 7

7510 + 4575859 * + 1483

33 181 + 4 440 8584 - 19

15 927 - 2660 14 242 + 476

10 307 + 283 1247 7

10 063 + 1 346 2 395

9010 + 614 96 * -

1423 – 270 2 528 + 8101

I
t

+I+_+_+

526 +

1+I+
I
I

14 394 +

216 +

788

204

20 1659 268 – 7000

- 9073, + 272

109 49441 + 950

30 87129 + 1672

109 325 - 4910

36 621 + 374

29 032 + 1 383

75 32500 + 1351

30 17 571 + 12831

Württembergiſche Notenbank 719 493 +

Badiſche Bank . . . . .

1 796

1522

1 296

2376

1187

1 224

417 - | -

9 000

9000

15 672

10 500

491 +

+
+

_
+

1629

1789

603

Bank für Süddeutſchland . 659 +

9 Braunſchweigiſche Bank . 1 1552 + 658) 143 –

+

Zuſammen . ] 222 672 45932 1 260 626 -- 39 637 268 029 – 12 278 461 409 + 34 291 27 429 + 617 11 892 + 101 2 029 960 - 4625 10 634

Beme r k ung e n .

Zu Spalte 5 * : Davon in Abſchnitten zu 100 M . = 833 810 400 M .,

- 500 = 28 398 500 M . (bei den Banken Nr. 1, 3 , 5 ),

· 1000 = 396 666 500 M ( . . . . 1, 2, 3 ).

Zu Spalte 9 Nr. 3* : Darunter 131 600 M . noch nicht zur Einlöſung gelangte Guldennoten .

; , 9 8 * : 91 993 M . , , • Guldens und Thalernoten .
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W e ſe n .

b a n ken Ende Oktober 18 9 2

ſichten , verglichen mit demjenigen Ende September 1892.

auf tauſend Mark.)
Activa .

Metall. Sonſtige
Wegen

30 . Sept.

1892.

Reichi.

faffen .

deine.

Gegen

30. Sept.

1892.

Noten Gegen

anderer 30. Sept. Wedſel.

Banten . 1 1892.

Gegen Gegen

30 . Sept. Lombard. 30 . Sept. Effekten . 30 . Sept.

1892. 1892. 1892.

Gegen

30. Sept.

1892.

Summe

der

attiva.

Gegen

30. Sept.

1892.
Beſtand. Attiva .

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

18. 1 19. 20. 21. 22. 23. 1 25 . 26 . 27 . 28 . 29. 30 . 31 . 32 . 1 33 .

1

864 954 - 23 519 21 126

1

9696 + 1086 93 255 7371 + 4841 36 000 - 1689 1667 148 - 6476

1

747 + 80

+

3 23

634 746 + 35357

4712 + 251

25 622 - 1134

2478 +

970 +

1

122

234

9 267 +

50 177 +

265

9864719 +

- 55 + 7

4616 + 1603

1 342

288

+

8530

30 016 - 2622

1 +

2 414

+

+

7

20 595 + 1852

+

8

1

6 300

1 II

1 + +

420 682

o+ +

+ +

1 549

+

834

w+

10583 -

5 190 +

4895 +

587 –

261

541

35

19872 + 561

20 093 + 1 225

20009 + 2 406

7 719 +- 2828

1 648 1 115

+22 -

26 +

17

6

357 +

209 +

1383

32 500 + 13518

17 708 + 1 247 9

138

144 2068 6925

!

942 286 - 23 5141 22022 – 318 28 289 --- 8527 | 851 085 + 46 170 118 179 - 22 669 18 168 + 4 594 58 878 - 4844 2038 907 - 4 108

101 *
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3 . Zull. und Steuer:Weje n.

Wohnie i ch preubi dhe mbesbienft
aurigterläinten aber eine zu

Cannſtatt,siehere
pauphiperglichen

Auf Grund der Beſtimmung im Artikel 36 der Reichsverfaſſung iſt nach Vernehmung des Ausſchuſſes

des Bundesraths für Zoll- und Steuerweſen

1. der Königlich preußiſche Hauptzollamts -Kontrolör, Steuer - Inſpektor Rhino w zu Mittelwalde

an Stelle des in den Landesdienſt zurückberufenen Königlich preußiſchen Steuer - Inſpektors

Hefter den fünf hamburgiſchen Hauptzollämtern zu Hamburg als Stations-Kontrolör, mit dem

Wohnſiß in Hamburg,

2 . der Königlich preußiſche Hauptzollamts - Kontrolör, Steuer - Inſpektor Kehrl zu Rügenwalde

an Stelle des in den Landesdienſt zurückberufenen Königlich preußiſchen Ober-Reviſors Schulze

den Königlich württembergiſchen Hauptzollämtern zu Heilbronn, Stuttgart und Ulm , dem

Königlich württembergiſchen Kameral- und Hauptſteueramt zu Cannſtatt, ſowie ferner in Bezug

auf die Tabackſteuer und die Branntweinſteuer den in den Bezirken dieſer Hauptämter ge

legenen, mit der Verwaltung der gedachten Abgaben betrauten Königlich württembergiſchen

Kameralämtern , Umgelds-Kommiſſariaten und dem Vauptſteueramt zu Stuttgart als Stations

Kontrolör, mit dem Wohnſit in Stuttgart,

vom 1 . November d . I . ab beigeordnet worden .

4 . Polizei - Weje n .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Seimath

1:-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſunge.

beſchluſſes.der Ausgewieſenen .

3 . - 5 .

có

Auf Grund des § . 362 des Strafgeſeßbuchs:

1 . Johann Fubrich , geboren am 11. Oktober 1873 zu Wien , Landſtreichen , Königlich bayeriſche P0- 21. Oktober

Schuhmacher, ortsangehörig zu Dibersdorf, Bezirk lizei-Direktion München , d. J .

Jägerndorf, Deſterreichiſch Soleſien,

2 . Johann Huber, geboren am 10. November 1869 zu desgleichen, dieſelbe, 20. Oktober

Gärtner, | Leiten , Gemeinde Ilz, Bezirk Feldbach,

Deſterreich, ortsangehörig ebendaſelbſt,
Jakob Rubs , Gold: 53 Jahre alt, aus Mitau, Provinz Kur desgleichen , Großherzoglich beſſiſches 24 . Oktober

arbeiter, land , Rußland, Kreisait Gießen , d . I.

4 . Guſtav Lindquiſt, geboren am 23. Mai 1856 zu Calmar, Betteln , Stadtmagiſtrat Neu-Ulm , 7 . Oktober

Hausdiener, | Soweden , ichwediſder Staatsange Bayern, d . J .

höriger,

5 . Johann Pietidh geboren am 22. Januar 1840 zu Kaijers- Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re. 25. Dktober

mann , Schub | walde, Bezirk Böhmiſch -Leipa, Böhmen gierungs • Präſident zul d. J.

machergeſelle, | ortsangehörig ebendaſelbit, Hildesheim ,
6 . Alois Werner , geboren am 4 . Oktober 1876 zu Buch desgleichen , Königlich preußiſcher Re. 23. September

Bäderlehrling, | bergsthal, Bezirk Würbenthal, Deſter: gierungs · Präſident zu d . I .

reichiſch Schleſien , ortsangehörig zu Nik: Dppeln ,

lasdorf,Bezirk Freiwaldau , ebendaſelbſt,

7. Wilhelm Witt, geboren am 12. November 1865 zu Betteln , Königlich preußiſcher Re- 26 . Dktober

Mangler, Wedelsdorf, Bezirk Braunau , Böhmen, gierungs- Präſident zu d. F.

ortsangehörig ebendaſelbſt, Breslau ,

8 . Guſtav Wondral, geboren am 17. April 1857 zu Frank. Landſtreichen , Königlich bayeriſche Po: 20 . Oktober

(Vondrák) , " furt a. M ., ortsangehörig zu Thrbonin , lizei- Direktion München , d . J .

Kommis und Tage- Bezirk Tabor, Böhmen ,

löhner ,
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5 . M ilitä r · Weſe n .

In dem fünften Nachtrage zu dem Geſammtverzeichniß der den Militäranwärtern in den Bundesſtaaten

vorbehaltenen Stellen (Central-Blatt S . 606) wird der auf das Großherzogthum Mecklenburg-Streli

bezügliche Abſchnitt durch nachſtehende Zuſammenſtellung erſeßt:

Bezeichnung der Stellen .

Angabe

bei den für Militär.

anwärter nicht aus.

ſchließlich beſtimmten

Stellen , in welchem

Umfange dieſelben
vorbehalten ſind.

Bezeichnung

der Behörden , an welche
die Bewerbungen zu

richten ſind, wenn es nicht

die Behörde ſelbſt iſt , bei

| welcher die Anſtellung

gewünſcht wird .

Bemerkungen .

IX . Großherzogthum Mecklenburg-Strelik .

3. Großherzogliche Landdogtei zu Schönberg.
Kopiift, zur Hälfte. Großherzogliches Militar

kollegium zu Neuſtreliß.

Diätariſche Schreiber, zu drei Fünftheilen .

Eretutor, landreiter, Pedell und Polizeivogt.

10 . Großherzogliches Ronfiftorium .

Kopiiſt,
Soweit dieſe Stelle nicht

im Nebenamtbeſeftwird .

Bedell,

Schuldiener bei den Schulen landesherrlichen

Patronats .

Berlin , den 9. November 1892.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: v . Boetticher.

B : ht t t t 1 d đ t g .

Sm „Anhange" zur gegenwärtigen Nummer des Central-Blatts wird ein neues

„ Geſammtverzeichniß der Privat - Eiſenbahnen und durch Private betriebenen

Eiſenbahnen , welchen die Verpflichtung auferlegt iſt , bei Beſebung von Be

amtenſtellen Militäranwärter vorzugsweiſe zu berückſichtigen " ,

zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Das Verzeichniß tritt an die Stelle des durch Bekanntmachung vom 22. Juli 1891 (Central

Blatt 1891, S . 238) veröffentlichten Geſammtverzeichniſſes .

Berlin , den 9. November 1892.

Der Reichskanzler.

In Vertretung : v . Boetticher.

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin.
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Nnhang

Nr. 46 des Central-Blatts für das Deutſche Reich.

Berlin, Freitag, den 11. November 1892 .

M ili t ä r ·Weie n .

Geſammtverzeichniſ

der

Privat-Eiſenbahnen und durch Private betriebenen Eiſenbahnen , welchen die Verpflichtung auferlegt

iſt, bei Beſeßung von Beamtenſtellen Militäranwärter vorzugsweiſe zu berückſichtigen .

Bezeichnung

der

Eilenba h n.

Bezeichnung

der Stellen , welche vorzugs .

weiſe mit Militäranwärtern

zu beſeßen ſind.

Altersgrenze, Bezeichnung der Behörde,
bis zu welcher an welche die Bewerbungen

Militär. zu richten ſind, ſoweit nicht

anwärter in den Vatanzanmeldungen

berüdjichtigt andere Anſtellungsbehörden

werden ausdrüdlich bezeichnet

müſſen . werden .

Bemerkungen .

I. Königreich Preußen .

1. Altdamm - Colberger Eiſenbahn . Subaltern - und Unterbeamte. 40 Jahre. Direktion der Altdamm -Col. | Bei der Bejebung
ſind die für ten

berger Eiſenbahngeſellſchaft Staateeiſen

zu Stettin . b . hndienſt in

dieſer Beziebung

und inebeſondere

bezüglich der Er.

mittelung der

Militaranwärter

beſtehenden Vor

chriften zur Ar.
wendung zu

bringen .

2 . Altenburg-Zeißer Eiſenbahn (für Babnwärter, Schaffner und 35 . Königliche Generaldirektion !

die preußiſche Strede). ſonſtige Unterbeamte, mit der Sächſiſchen Staatseiſen

Ausnahine der einer tech . bahnen zu Dresden .
niſchen Vorbildung bedür

fenden .

3. Altona - Kaltenkirchener Eiſen . Wie zu 1. 40 . Direktion der Altona-Kalten | Wie zu I.

bahn. kirchener Eiſenbahngeſell

ichaft zu Altona.

4 . Braunſchweigiſche Landeseiſen - Wie zu 1. 40 : Direktion der Braunſchwei: Wie zu 1.

bahn (für die preußiſche Strede giſchen Landeseiſenbahn

der Bahn Braunſchweig - Derne: geſellſchaftzu Braunſdyweig.

burg -Seeſen ).

102
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- - - - - - - --

Bezeichnung

der

Bezeichnung

der Stellen , welche vorzugs

weiſe mit Militäranwärtern

zu beſeßen ſind.

Altersgrenze, Bezeichnung der Behörde,
bis zu welcher an welche die Bewerbungen

Militäre zu richten ſind, ſoweit nicht

anwärter in den Vakanzanmeldungen
berüdſichtigt | andere Anſtellungsbehörden

werden ausdrüdlich bezeichnet

müſſen . werden .

Bemerkungen .

Eiſenb a h n .

5 . Breslau -Warſchauer Eiſenbahn Wie 311 2.

(preußiſdie Abtheilung).

6 . Broelthal-Bahn. Wie zu 1.

7. Crefelder Eiſenbahn .

8 . Cronberger Eiſenbahn .

Wie zu 1.

Wie zu 2 .

9. Dahme-Udroer Eiſenbahn . Wie zu 1.

10. Dortmund -Gronau - Enſcheder Wie zu 2 .

Eiſenbahn .

11. Eckernförde-Kappelner Schmal. |Wie zu 1.

ſpurbahn.

12 . Eiſenberg. Troſjener Eiſenbahn Wie zu 1 .

(für die preußiſche Strecke ).

13. Eiſern -Siegener Eiſenbahn . Wie zu 1.

35 Jahre. Direktion der Breblau -War:

ſchauer Eiſenbahngejell

ſchaft zu Dels.
Direktion der Breelthaler | Mie zu i

Eiſenbahn Aktiengeſellſchaft

zu Hennef a . d . Sieg .

Direktion der Crefelder Eiſen : Wie zu 1.

vahngeſellſchaft zu Crefeld.
Verwaltungsrath Der Tron :

berger Eiſenbahngeſellſchaft

zu Cronberg .

Direktion der Dahme-Ucroer Wie zu 1.
Eiſenbahngeſellſchaft zu
Dabme.

35 . Direktion der Dortmund-Gro

nau -Enſcheder Eijenbahn .

geſellſchaft zu Dortunund.

Direktion der Eckernförde | Wie zu 1.

Kappelner Schmalſpur:

bahn-Geſellſchaft zu Eķern
förde.

Vorſtandder Eiſenberg-Croſſe Wie zu 1.
ner Eiſenbahngeſellſchaft zu

Eiſenberg i. Altenburg.

40 Direktion der Eiſern -Sieges | Wie zu i

ner Eiſenbahngeſellſchaft zu

Siegen .

40 , Königliches Eiſenbahnbe: Wie zu 1.

triebsamt zu Bremen .

40 Kreis - Eiſenbahn Kommiſſion | Wie zu 1.

311 Flensburg.

a ) 35 Jahre Direktion der çalberſtadt- | Wie zu 1.
für Langen Blankenburger Eiſenbahn

ſtein - Deren geſellſchaft zu Blanken

burg, burg a . H .

b ) 40 Jahre

für Blanken

burg - Rübe.

land - Tanne.

40 Jahre. Direktion der öſterreichiſchen | Wie zu 1.

Pofal - Eiſenbahngeſellſchaft

zu Wien .

Verwaltungsrath der Heiji.

ſchen Ludwigs-Eiſenbahn

geſellſchaft zu Mainz.

14 . Farge-Vegeſacker Eiſenbahn . Wie zu 1.

15. Flensburg - Kappelner Eiſen . Wie zu 1.
bahn .

Halberſtadt-Blankenburger Wie 311 1.
Eiſenbahn (für die preußiſchen

Theile der Bahnſtreden Langen

ſtein - Derenburg und Blanken

burg - Rübeland - Elbingerode -

Tanne ).

16 .

18. 35 ,

17. Hannsdorf- Ziegenhals (für die Wie zu 1.

im preußiſchen Gebiete belegene
Stređe) .

Heſſiſche Ludwigsbahn (für die Wie zu 2 .
preußiſchen Theile der Bahn ,

ſtreden Mainz - Wiesbaden ,

Frankfurt a . M .- Griesheim und

Hanau -Babenhauſen , ſowie für

Frankfurt a . M .- Camberg -Eſch .

hofen und Wiesbaden -Niedern

hauſen ).

19. Hoyaer Eiſenbahn. Wie zu 1. 35

20. Ilme-Bahn (Einbed - Daſſel). Wie zu 1. 40
e

Vorſtand der Hoyaer Eiſen . Wie zu 1.

bahngeſellſchaft zu Hoya.
Königliches Eijenbahnbe- | Mie zu 1.

triebsamt( Hannover-Caſſel)

zu Caſſel.
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Bezei dynung

der

Eiſenb a h n .

Bezeicynung

ter Stellen , welche vorzugs.
weiſe mit Militäranwärtern

zu beſeben ſind .

Altersgrenze, Bezeichnung der Behörde,
bis zu welcher an welche die Bewerbungen

Militärs zu richten ſind, ſoweit nicht

anwärter in den Vatanzanmeldungen | Bemerkungen .

beridjichtigt andere Anſtellungsbehörden

werden ausdrüdlich bezeid net

müſſen werden .

40 Jahre.21. Kerferbachbahn (Hedholzhauſen | Wie zu 1.
Debrn ).

22. Kiel - Eckernförde - Flensburger | Wie zu 1.
Eiſenbahn.

23. Königsberg -Cranzer Eiſenbahn . Wie zu 1.

24 . Kreis
bahnen .

Altenaer Schmalſpur. Wie zu 1.

,

25 . Kreis Didenburger Eiſenbahn | Wie zu 1.
(Neuſtadt-Oldenburg ).

26 . Marienburg - Mlawfaer Eijena ) Wie zu 2 für die Strede 35

babn . Marienburg -Mlawka .

b ) Wie zu 1 für die Strece
Zajonslowo-Löbau .

27. Neuhaldensleben - Eilslebener Wie zu 1 .
Eiſenbahn .

Vorſtand der Kerkerbad bahn Wie zu 1 .

Aktiengeſellſchaft zu Chriſti.

ansbütte ( PoſtamtRunkel).
Direktion der Kiel - Edern Wie zu 1.

förde - Flensburger Eiſen
bahngeſellſchaft zu Kiel.

Direktion der Königsberg - Wie zu 1.

Tranzer Eiſenbahngeſell.
ſchaft zu Königsberg i.Oſtpr.

Direktion der Kreis Altenaer | Wie zu 1.

Sdmalſpurbahnen zu
Altena .

Königliches Eiſenbahnbe: Wie zu 1.

triebsamt zu Kiel.

Direktion der Marienburg

Mlawkaer Eiſenbahngeſell.

ſchaft zu Danzig . D ) Wie zu 1.

Vorſtand der Neuhaldens. Wie zu 1.

lebener Eiſenbahngeſell.
ſchaft zu Neuhaldensleben .

Direktion der Nordbrabant | Wie zu 1.

Deutſchen Eiſenbahngeſell. ) Die Stellen der

ſchaft zu Gennep.
Stationsvor

ſteher find nur
im Wege des

Aufrüdens bezm .
der Beförderung

den Militäran .

wärtern zugäng .

Magiſtrat der Stadt Oſter- i Wie zu 1.
wiedt.

Direktion der Dſtpreußiſchen
Südbahngeſellſchaft zu
Königsberg i. Dſtpr. b ) Wie zu 1.

40

F28. Nordbrabant: Deutſche Eijenbahn Wie zu 2 , außerdem Stations. 35

( für den preußiſchen Theil der vorſteher ,* Stationsauf

Bahnſtrede Gennep-Weſel). jeher und Aſſiſtenten , Tele.

graphiſten , Materialienver :

walter, Magazinaufjeher.

lid) .

29. Oſterwiec - Waſſerlebener Eijen | Wie zu 1.
babn .

30 . Oſtpreußiſche Südbahn . a ) Wie zu 2 für Pillau
Königsberg- Proftfen .

b ) Wie zu 1 für Fiſchbau

jen - Palmniden .

31. Paulinenaue - Neu · Ruppiner Wie zu 1.
Eilenbabn .

Direktion der Paulinenaue- Wie zu 1.

Neu Ruppiner Eiſenbahn

gejellſchaft zu Neu Ruppin .

Direktion der Pfälziſchen

Eiſenbahnen zu Ludwigs:

hafen a . Rhein .

32. Pfälziſche Ludwigsbahn (für die Wie zu 2 .

preußiſchen Theile der Bahn .

ſtreden Wellesweiler - Grube

König bei Neunfirchen und St.

Ingbert-St. Johann ).

33. Priegnißer Eiſenbahn (Perle- Wie 311 1 .

berg- Pripwalk-Wittſtoc ).

34. Rhene- Diemelthal-Eiſenbahn . Wie zu 1 .

35. Ronsdorf - Müngſtener Eiſen . Wie zu 1.
bahn.

36 . Schleswig - Angeler Eiſenbahn Wie zu 1.

(Schleswig -Süderbrarup).

Direktion der Priegniper Wie zu 1.
Eiſenbahngeſellſchaft zu
Perleberg .

Vorſtand der Rhene- Diemel. Wie zu 1.
thal - Eiſenbahngeſellſchaft

zu Siegen .

Vorſtand der Ronsdorf Wie zu I.

Müngſtener Eiſenbahn
gejellſd)aft zu Ronsdorf.

Direktion der Schleswig - An - Wie zu 1.

geler Eijenbahngeſellſchaft

zu Schleswig.

102 *
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Bezeichnung

der

Eijenb a b n .

Bezeichnung

der Siellen , welche vorzuge.

weiſe mit Militäranwärtern

zu beſeßen ſind.

Altersgrenze, Bezeichnung der Behörde,
bis zu welcher an welche die Bewerbungen

Militär. zu richten ſind, ſoweit nicht

anwärter in den Vatanzanmeldungen

berüđjichtigt andere Anſtellungsbehörden

werden ausdrücklich bezeichnet

inüſſen . werden .

Bemerkungen.

37. Stargard-Cüſtriner Eiſenbahn. Wie zu 1. 40 Jahre.

38. Stendal - Tangermünder Eijen : Wie zu 1.

bahn.

39. Warſtein-Lippſtadter Eiſenbahn. Wie

40. Wermelskirchen - Burger Eiſen - Wie zu 1.

bahn .

41. Werra-Eiſenbahn (für die Strece Wie zu 1.
Themar-Schleuſingen ).

42. Wittenberge-Perleberger Eiſen. Wie zu
bahn .

43. Zichipkau- Finſterwalder Eiſen . Wie zu 1.

bahn.

Direktion der Stargard - Wie zu 1.
Cüſtriner Eiſenbahngeſell.

ſchaft zu Soldin N ./ M .

Direktion der Stendal- Tan. Wie zu 1.

germünder Eiſenbahngeſell.

ſchaft zu Tangermünde.
Vorſtand der Warſtein -lipp.

ſtadter Eiſenbahngeſellſchaft

zu Lippſtadt.

Vorſtand der Wermelskirchen - Wie zu 1.

Burger Eiſenbahngeſell

ſchaft zu Wermelskirchen.

Direktion der Werra Eiſen . Wie zu 1.

bahngeſellſchaft zu Mei.
ningen .

Magiſtrat der Stadt Perle. Wie zu 1.
berg.

Direktion der ichipfau- Fin . Wie zu 1.

fterwalder Eiſenbahngeſell.

ſchaft zu Finſterwalde.

40

II. Königreich Bayern .

Pfälziſche Eiſenbahnen. Direktion der Pfälziſchen

Eiſenbahnen zu Ludwigs:

hafen a . Rhein .

teln .

Subaltern-und Unterbeamten - 35 Jahre.

ſtellen , zum Theile :

Bahnwärter, Weichen .Im

wärter,

Schaffner (Konduk.

teure ) , Büreau- !

diener , Stations

meiſter , Portiers
7 Drit:

(Stationsdiener), I te
teln .

Hausmeiſter , Zug

führer (Oberkon

dufteure ), Obleute
und lademeiſter,

1 einem
Güterbeſtätter, Bil
letdrucker, Rangirer,

Drit:

tel.Bahnhofaufſeher ,

Halteſtelleverwalter,

Telegraphiſten ,

Stationsverwalter,

Gehülfen der Cen :

tralbüreaus, SzuEr

peditionsgehülfen ,'uilen: einem
Gepäderpedienten ,

Einnehmereigebül.
Drit:

fen , Gebülfen der

Magazinverwal

| tel.

tung
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Bezeid nung

der

Eiſenbahn

Bezeichnung

der Stellen , welche vorzuge.

| weiſe mit Militäranwärtern

zu beſeßen ſind.

Altersgrenze, | Bezeichnung der Behörde,

bis zu welcher an welche die Bewerbungen

Militär | zu richten ſind, ſoweit nicht
anwärter in den Watanzanmeldungen

berüdjichtigt | andere Anſtellungsbehörden

werden ausdrüdlich bezeichnet

müſſen . werden .

Beinertungen .

III. Königreich Württemberg.

1. Dampfſtraßenbahn
Weingarten .

Ravensburg - | Zugführer, Reſerve Zugführer, | 40 Jahre.
Stationsdiener.

lofalbahn · Aktiengeſellſchaft | Bei der Belegung
zu München .

ſind die für den
Staatdeijenbabn .

dienſt in dieſer
Beziehung und
insbeſondere ber

züglich der Er.
mittelung der

Militäranwärter

beſtebenden Bor
ſdriften zur # n
wendung zu

bringen.

2 . Filderbahn (Stuttgart- Degerloch- Erpedient, Zugführer, Schaff. 40
Hohenheim ). ner, Bahn . bezw . Streden .

wärter, Weichenſteller .

Betriebsvorſtand der Filder | Wie zu I.

babngeſellſchaft zu Stutt.
gart.

IV. Großherzogthum Baden .

1. Bregthalbahn (für die Stređe Subaltern : und Unterbeamte. 40 Jahre.

Donaueſchingen - Hammereiſen

bach ).

Bau und Betriebøverwaltung | Bei der Befeßung

Herrmann Bachſtein zu
find die für den
Staatseiſenbahn .

Darmſtadt. dienſt in dieſer
Beziehung gül.
tigen Vorſchrif.
ten zur Muwen.

bung zu bringen ,

140 .2. Karlsruhe- Durmersheimer Eiſen - Wie zu 1.
babn.

Bau - und Betriebsverwaltung | Bei der Beießun1
find die für den

Herrmann Bachſtein zu
Staatleiſenbahn

Darmſtadt. dienſt in dieſer

Beziehung und
inebeiondere be

züglich der Er

mittelung der
Militäranwärter

beſtehenden Bor.
ſchriften zur
Anwendung zu

bringen .

3. Karlsruhe-Spođer Eiſenbahn. Wie zu 1. | 40 - Bau - und Betriebsverwaltung | Wie zu 2.

Serrmann Bachſtein zu

Darmſtadt.

4 . Lokalbahn Rehl-lichtenau-Bühl. |Wie zu 1. 40 . Straßburger Straßenbahn- i Wie zu 2 c .
geiellſchaft zu Straßburg

Dabei foll Stellen.

anwärtern badia

i/EN. icher Staatsan
gehörigteit ror

allen übrigen der
Borzug gegeben
werden .
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Bezeichnung Bezeichnung
Der Stellen , welche vorzugs

weiſe mit Militäranwärtern

zu beſeßen ſind.

Altersgrenze, Bezeichnung der Behörde,
bis zu welcher an welche die Bewerbungen

Militär zu richten ſind, ſoweit nicht

anwärter in den Vakanzanmeldungen
berückſidytigt | andere Anſtellungsbehörden

werden ausdrücklich bezeichnet

müſjen , werden .

Bemerkungen.

Eije n b a

5 . Hejjijde Ludwigs -Eiſenbahn (für Stationsdiener Bahnwärter ,* | Eine Alters: Verwaltungsrath der Heſji. ) Die Babi.
und Weichen .

die Strecken Mannheim - heffiſche Weichenwärter ,* Stations: grenze iſt für ſchen Ludwigs - Eiſenbahn wärter finden

Grenze gegen Lampertheim und aufſeher , Magazinauf die badiſchen | geſellſchaft zu Mainz. mur dam Berüct.

Eberbach - heſſiſche Grenze gegen feber , Lademeiſter, Telegra- | Strecken nicht ſichtigung, wenn
fie längere Zeit

Erbach ). phiſten , * * Billet- und Ger feſtgeſept.
bei der Unter.

päderpedienten ,* * Güter haltung und Er

erpedienten bezw . Gebül neuerung des

Oberbaues, fou

fen , * * Stationsverwalter wie im Bahn .

II. und III. Klaſſe,* * Sta bewachungs-und

tionsaſſiſtenten , * * Sta Signaldienſt ei

ner im Betriebe
tionsgehülfen bezw . Diur: befindlideu Bahn

niſten ,* * Zugführer , Kon thätig oder beim

dukteure, Bremſer, Wagen Cijenbahn . Neu

barbejdäftigt
wärter, Wagenaufſeher. geweſen ſind.

* * ) Zur Erlangung
der mit . . be.

zeichneten Stel

len iſt eine Bri
fung erforder

lid ; dieje Stel.
len werden nur

zur Hälfte mit

Militäranwar

tern beſegt.

Die Wagen
märter und

agen auf.

ieber -Stellen

ſind den initted )

niſcher Vorbil.

dung verfehenen
Militäranwar

tern vorbehalten .

40 Jahre.16. Mamheim -Weinheim -Heidelberg- Wie zi1 l.

Mannheimer Eiſenbalır.

Bau - und Betriebsverwaltung | Wie zu 1.

Herrmann Bachſtein zu

Darmſtadt.

407 . Lokalbahn von Zell i. W . nad ) | Wie zu 1 .
Todtnau .

Bau -und Betriebsverwaltung Wie zu 1.
Herrmann Bachſtein zu

Darmſtadt.

: 1. 97* V. Großherzogthum Heſſen .

1. Darmſtädter Dampfſtraßenbahnen . Weichenwärter , Stations. | 40 Jahre. .
TUUS ! wärter, Shaffner.

Bau- undBetriebsverwaltung
der beſſiſchen Nebenbahnen

im Privatbetriebe zu Darms

· ftast.
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Bezeichnung

der

Eiſenbahn.

Bezeichnung

Der Stellen , welche vorzugs .

weiſe mit Militäranwärtern

zu beſeßen ſind.

Altersgrenze, Bezeichnung der Behörde ,
bis zu welcher an welche die Bewerbungen

Militär. zu richten ſind , ſoweit nicht
anwärter in den Vatanzanmeldungen

berückſichtigt andere Anſtellungebehörden
werden ausdrüdlich bezeichnet
müſſen . werden .

Bemerkungen .

2 . Heſſiſche Ludwigs . Eiſenbahn (für Stationsdiener, Babnwärter,* | Eine Alters. Verwaltungsrath der Hejji- ) Die Bahn
und Weiden

die Strecken Lampertheim -badiſche Weichenwärter,* Stations grenze iſt für ſchen Ludwigs- Eiſenbahn wärter finden

Grenze gegen Mannheim und aufſeher , Magazinauf. die heſſiſchen geſellſchaft zu Mainz. nur dann Berid

Biblis - preußiſche Grenze gegen feber, lademeiſter , Telegra : Streden nicht fidtigung, wenn

Frankfurt a. M ., Campertheim bijten ,* * Billet. und Gel feſtgeſett. fie limgere Zeit
bei der Inter

Worms, Erbach - badiſche Grenze päderpedienten ,** Güter baltung und Er

gegen Eberbach und Babenhauſen erpedienten bezw . Gehül. neuerung des

Obertauel, 10
preußiſche Grenze gegen Hanau .) fen ,* * Stationsverwalter wie im Bahn .

II. und III. Klaſje, * * Sta: bewachungs- und

tionsaſſiſtenten , ** Sta . Signaldienſt ei.

ner in Betriebe
tionsgehülfen bezw . Diur. befindlichen Bahn

niſten ,* * Zugführer, Kons thätig oder beim

dukteure , Wagenwärter , Eiſenbahn . Neu .

bau beſchäftigt
Wagenaufſeher, Bremſer. geweſen find.

* * ) zur Erlangung
ber mit * * be
zeichneten Stel.

len iſt eine Prü.
fung erforder.

lidh ; dieſe Stel
len werden nur

zur Hälfte mit
Militäranwär.
tern befest.

Die Wagen .

wärter und

Wagenauf

ieber-Stellen

find den mit tech
niſcher Vorbil.

bung perfebeen
Militäranwär

tern vorbehalten .

3 . Mainzer Lokalbahnen . Subaltern- und Unterbeamte. 40 Jahre. Bau - und Betriebsverwaltung Bei der Befeßung

der Heſſiſchen Nebenbahnen
find die für den
Staatseiſenbahn .

im Privatbetriebe zu Darm dienſt in dieſer

ſtadt. Beziehung gül
tigen Vorſchrif.
ten zur Anwens

dung zu bringen .

404 . Mannheim - Weinheimer Eiſen - Wie zu 3.
babn .

Bau -und Betriebsverwaltung Wie zu 3.

Herrmann Bachſtein zu

Darmſtadt.

,
5 . Nebenbahnen :

a ) Reinheim - Reichelsheim ,
b ) Oſthofen -Weſthofen ,

c ) Sprendlingen - Wöllſtein ,

d ) Worms-Offſtein ,

Stationsaſſiſtenten , Sta : 40

tionsaufſeher , Zugführer,
Schaffner , Weichenwärter ,
Bahnwärter.

Bau -und Betriebsverwaltung

der baſſiſchen Nebenbahnen

im Privatbetriebe zu Darm

ſtadt.
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Bezeichnung

der

Eijenu a h n .

Bezeichnung

der Stellen , welche voring8.

weiſe mit Militäranwärtern

zu beſeßen ſind.

Altersgrenze, Bezeichnung der Behörde,
l'is zu welcher an welche die Bewerbungen

Militär. Tzu richten ſind, ſoweit nicht

anwärter in den Vatanzanmeldungen
berüđjichtigt | andere Anſtellingsbehörden
werden auftrücklich bezeid net
milien werden.

Bemerkungen

VI. Großherzogthum Mecklenburg -Schwerin .
1. Boizenburger Stadt- und Hafen . Subaltern - und Unterbeamte. | 37 Jahre. Vorſtand der Boizenburger | Bei der Beſetung

bahn . Stadt- und Hafenbahn zu
Boizenburg a. E .

2 . Medlenburgiſche Südbahn. .Bodenmeiſter , Padmeiſter ,137
Zugführer ,' Telegraphiſt ,
Schaffner , Bahnwärter ,
Weichenſteller,Güterboden :

arbeiter, Bahnhofsarbeiter.

find die für den
Staatsdienſt in
dieſer Beziehung

und indbeſondere

bezüglich der er

mittelung der Mi.

litäranwärter bes

ſtehenden und noch

ju erlaffenden

Vorſchriften in

Anwendung zu
bringen (vergl,das
Publifandum vom

22. September

1882, betreffend
die im Bundes.

rath vereinbarten

Grundfäße für die
Bejebung der
Subaltern und

Unterbeamten .

ſtellen bei den

Reichs. und

Staatsbehörben

mit Militäran

wärtern ).

Betriebsverwaltung Medien Sekretär, Bureau.

ajfiftent, Mate.
burgiſcher Nebenbahnen zu rialienverwalter

Waren . find alterni.

rend, Stations.

vorſteber, Sta .
tionsaſſiſtent,

Stationsaufleber,
Rechnungsführer

Kaſſirer , Buch .
halter find ju
zwei Dritteln ,

die übrigen ger
nannten Stellen

aus joließlich

mit Militärs zu

bejeben .

Direttion des Deutſch - Nor: Eiſenbahnbetriebø.

diſchen Lloyd zu Roſtod .
ſekretär, Bureau.

aſſiſtent find al.
ternirend ,

Stationsvorſteber,

Stationsaſſiſtent,
Stationsdiätar,

Stationsaufſeher

find zu zwei
Dritteln , die

übrigen genann .
ten Stellen auf.
foließlich mit

Militärs zu be.

jepen .

Betriebsverwaltung Medlen : | Diätare ſind al.
ternirend, Sta .

burgiſcher Nebenbahnen zu tionsvorſteher,
Waren . Stationsaſſiſten

ten ſind zu zwei
Dritteln , die
übrigen genann .
ten Stellen a u $ .
foließlid mit

Muitäre zu beo

jeben .

-3. Neuſtreliß -Warnemünder Eiſen - Rangirmeiſter, Weichenſteller, 37

bahn . Bahnwärter, Portier, lades

meiſter , Zugführer,' Pad

meiſter, Schaffner, Bremſer,
Bureaudiener, Kaſſenbote,

Nachtwächter.

:4 . Parchim - Ludwigsluſter Eiſen - Telegraphiſt , Zugführer, 35

bahn . Schaffner , Bodenmeiſter,
Weichenſteller, Babnwärter,

Perrondiener Bodenar:

beiter, Nachtwächter, Loko
motivpußer .
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Bezeichnung

der

Altersgrenze, Vezeidynung der Behörde,

Vezeichnung | bis zu weldier an welche die Bewerbungen

Militär, zu richten ſind, ſoweit nicht
der Siellen , welche vorzugs.

anwärter in den Vatanzanmeldungen
weiſe mit Militäranwärtern berücjidytigt | andere Anſtellungsbehörden

zu beſeßen ſind. werden ausdrüdlich bezeichnet

müſſen . werden .

Bemerkungen .

Eiſenb a b n .

5 . Wismar - Karower Eiſenbahn . Zugführer, Schaffner, Brem . 37 Jahre.

ſer, Weichenſteller,Štreden .
wärter.

Oroßherzogliche Generaldiret | Stationsaufſeher,

tion der medlenburgiſchen
Stationswärter

(lettere lediglid

Friedrich Franz-Eiſenbahn im Stationsdienſt

zu Schwerin . und Erpeditions

dienſt beſchäftigte
Beamte) ſind zu

zwei Dritteln ,

alle übrigen Sub .

altern und in .

terbeamtenſtellen ,

für welche bejon .
dere techniſche

Kenntnifie nicht

erforderlich find ,

auschließlich
mit Militärs zu

bejegen .

VII. Großherzogthum Sachſen .

1. Feldabahn . Zugführer, Erpedienten (Sta | 40 Jahre. | Betrieb &verwaltung der Felda

tionsvorſteher ) . Büreau : bahn zu Dermbach.

und Erpeditionsgehülfen .

2 . Saal Eiſenbahn . Kanzleibeamte, Diener,Wiege- 35 . Direktion der Saal - Eiſen .

meiſter , Wächter , Hülfs. bahngeſellſchaft zu Jena.

wärter,Bahnwärter (Halte.

ſtellenwärter) , Weichen

ſteller , Zugbegleitungsper
jonal, Bremſer , Schaffner.

3. Weimar - Berta - Blankenhainer Zugführer , Schaffner (zug. 40 . Betriebsverwaltung Thürin

Eiſenbahn . führender ) , Weichenſteller, giſcher Nebenbahnen 30

Bremſer, Bahn- und andere Weimar.

Wärter, Wächter.
4 . Weimar-Geraer Eiſenbahn. Kanzleigehülfen , Büreau. Eine Alters. Direktion der Weimar - Ge.

| diener, Schaffner, Bremſer, grenze iſtnicht raer Eiſenbahngeſellſchaft
Bahnwärter,Weichenſteller, feſtgefeßt. zu Weimar.
Wächter.

5 . Weimar - Raſtenberger Eiſen . Zugführer , Bremſer, Bahn- 40 Jahre. Direktion der Weimar -

bahn . wärter, Wächter . Raſtenberger Eiſenbahnge

jellſchaft zu Buttelſtedt.

6 . Wutha -Ruhlaer Eiſenbahn . Betriebsperſonal. Eine Alters. | Betriebsverwaltung Thürin :

grenze iſtnicht giſcher Nebenbahnen zu

feſtgeſeßt. Weimar.

VIII. Großherzogthum Mecklenburg-Strelik .
1. Medlenburgiſche Südbahn . | a ) Eiſenbahnſekretäre (Bü: 137 Falre . Betriebsverwaltung Medlen . Die Erledigung

einer Stelle wird
reau- und Regiſtraturvor burgiſcher Nebenbahnen zu im Großherzog

ſteber und Kalkulatoren ), Waren . thum als einge

Büreauaſſiſtenten und Ma treten angeſehen ,

terialienverwalter.
wenn der Wohn .
ort des letten

b ) Stationsvorſteher , Sta Stelleninhaber

tionsaſſiſtenten , Stations im Großherzog.
thum belegen war.

aufſeher, Rechnungsführer, Wegen des Um .

Kaſſirer und Buchhalter . fanges der vorbes

c ) Bodenmeiſter , Padmeiſter,
haltenen Stellen

wird auf die Be.
Zugführer, Telegraphiſten ,

inerkung zu VI, 2

Schaffner , Babnwärter, Bezug genommen .

Weichenſteller, Güterboden :

und Bahnhofsarbeiter.

103
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Bezeichnung

der

Eiſenbahn.

Altersgrenze, Bezeichnung der Behörde,

Bezeichnung bis zu welcher an welche die Bewerbungen

Militär: zu richten ſind, ſoweit nicht
Der Stellen, welche vorzugs.

anwärter in den Vakanzanmeldungen
weiſe mit Militäranwärtern | berücjidytigt | andere Anſtellungsbehörden

zu beſeßen ſind. werden ausdrüdlich bezeichnet

müſſen . werden .

Bemerkungen.

Betriebsverwaltung Medien :

burgiſcher Nebenbahnen zu
Waren .

2 . Neubrandenburg - Friedländer Stations orſteher , Stations: 37 Jahre.
Eiſenbahı . wärter, Zugführer, Güter

bodenvorarbeiter , Güter
boden - und Stationsar

beiter, Weichenſteller .

3 . Neuſtrelip Warnemünder Eiſen- Eiſenbahnbetriebsjekretäre, 137
bahn . Büreauaſſiſtenten , Sta

tionsvorſteher , Stations
aſſiſtenten ,Stationsdiätare,

Stationsaufſeher, Rangir
meiſter , Weichenſteller,
Bahnwärter,Portiers,Lade
meiſter, Zugführer, Pad

meiſter,Schaffner, Bremſer,
Büreaudiener , Kaſſenboten .

Direktion des Deutich -Nordi. | Die Erledigung
einer Stelle wird

den Lloyd zu Roftoc . im Großherzog
thunt ale cinge.

treten angeſehen ,

wenn der Wohn

ort des legten

Stelleninhabers
im Großherzog
thum belegen war.

Wegen des Um .

fange der vorbe
haltenen Stellen

wird auf die Bea

merkung zu VI, 3
Bezug genommen .

Vorſtand der Neuſtrelit
Weſenberg - Mirower Eiſen

bahngeſellſchaft zu Weſen
berg .

.4 . Neuſtrelip -Weſenberg- Mirower Stationsvorſteher , Stations- 37
Eiſenbahn . aſſiſtent , Halteſtellenauf

ſeber, Weichenſteller, Zug

führer, Bahnaufſeher.

Eutin - Lübecker Eiſenbahı .

IX . Großherzogthum Oldenburg.
Zugführer , Packmeiſter, 35 Jahre. Verwaltungsrath der Eutin - 1 Sämmtliche Stel:

Schaffner , Lübecker
len find zu zwei

Schmierer, Eiſenbahngeſell Drittheilenden
Weichenwärter , Babn. ſchaft zu Lübeck. Militäranwärtern

wärter, Brüdenwärter , vorbehalten .

Stationsverwalter , Sta :
tionsaſſiſtenten , Stations

aufſeher, Schreiber.

1. Braunſchweigiſche
bahn .

X . Herzogthum Braunſchweig .
Landeseiſen - | Büreaudiätare , Kanzliſten , |40 Jahre. Direktion der Braunſdywei- | Die nach beendeter

Stationsaſſiſtenten , Tele
Probedienſtzeit in

giſchen Landeseiſenbahn 11ebenſtehenden
graphiſten , Büreauboten, geſellſchaft zu Braun unteren Stellen

Portiers , Nachtwächter, ſchweig . etatsmäßig anges

Bremſer und Schmierer,
ſtellten Militär

anwärter haben
Schaffner , Rangirer und bei genügender

Koppler, Magazin - und Qualifikation

Materialienaufjeher,Billet: beziv . nad Ab

idriftsmäßigen

Weichenwärter.

legung der vor
druđer Bahnwärter,

Prüfung gleich

den Givilanwär
tern Unrecht zum
Aufriden in hos
here Dienſtſtellen ,

und zwar
im Bureaudienſte:

als Regiſtrator,
Betriebsſefretär
20.,

im Stations:

dienſte : als Sta.

tionsverivalter,

Stationsinjpet.
tor ,

im Fahrdienſte :
als Zugführer
und Padmeiſter ,
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Bezeichnung

der

Eiſenb a b n.

Altersgrenze, Bezeidynung der Behörde,

Bezeichnung
bis zu welder an welche die Bewerbungen

der Stellen , welche vorzug8
Militär. zu richten ſind, ſoweit nicht

| anwärter in den Vakanzanmeldungen
weiſe mit Militäranwärtern berückſichtigt andere Anſtellungsbehörden

zu befeßen ſind. werden ausdrüdlich bezeichnet

müſſen . werden .

Bemerkungen .

2 Gernrode-Harzgeroder Eiſenbahn Subaltern und Unterbeamte. 40 Jahre. Vorſtand der Gernrode-Harz. Bei der Befeßung
find die für den(braunſchweigider Theil). geroder Eiſenbahngeſellſchaft preußiſchen

zu Ballenſtedt. Staatseiſenbahn
dienſt in dieſer Be.
ziehung und ing .
beſondere bezüg.
lich der Ermitte.
lung der Militär
anwärter gültigen
Vorſchriften zur
Anwendung zu

bringen . Bei Be.
ſeßung derunteren
Beamtenſtellen des

ftationären
Dienſtes inner .

balb des braun
ſd weigiſchen Ges
bíets joli bei ſonſt
gleider Beläbi.

gung anf die Be.

werbungen braun
ſchwetzijcher
Staatsanges

höriger beſondere

Rüdjidt genom .
men werden .

3 . Halberſtadt- Blankenburger Eiſen Büreaudiätare, Kanzliſten , a ) Für die Direktion der Halberſtadt Die nad beendeter

babn. Erpeditions: Strede fan Blankenburger Eiſenbahn
Probedienſtzeit in

den nebenſtehen .
diätare, genſtein geſellſchaft zu Blanken . den unteren Stel.

Espeditions. Derenburg: burg a . H . lent angeſtellten
Militäranwärter

aſſiſtenten , 35 Jahre. habent bei geni .
Stations b ) Für die gender Qualififa .

aſſiſtenten , Strede Hal tion bezw . nach

Telegraphiſten , Büreau berſtadt Ablegung der vor
geſchriebenen Prü :

boten , Portier , Nacht: Blankenburg fung gleich den
wächter , Bremſer und - Tanne: 40 Civilanwärtern

Schmierer , Schaffner, Jahre. Anrecht zum Auf.
rüden in die hö.

Rangirer und Koppler, heren Dienſtfiel.
Bahnwärter , Weichen : len , und zwar

wärter.
im Büreaudienſte:
als Eiſenbahn
jetretär,

im Stations:

dienſte : als Sta .
tionsverwalter

und Stations .

vorſteher,
im Fahrdienſte :
als Zugführer
und Padmeiſter.

XI. Herzogthum Sachſen -Meiningen .
1. Eisfeld - Untornourrunner Eiſen - Stationsvorſteher, Zugführer. 35 Jahre. Betriebsverwaltung der Eis. Bei der Aufſtellung

babn . feld-Unterneubrunner Eiſen
finden die für Be.
ſegung der Sub

bahn zu Hildburghauſen . altern und unter.

beamtenſtellen mit
Militäranwärtern

jeweilig geltenden

Grundjäge A1.
wendung. Bahn .
wärter und

Weichenſteller ſind
nicht angeſtellt.

2. Feldabahn Expedient, Erpeditions 40 Betriebsverwaltungder Felda :

gehülfe. bahn zu Dermbach .

fü
r

de
n

B
ü

. re
au

-u
n
d St
at
io
ns
di
en
ſt

103 *
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Bezeichnung

der

Bezeichnung

der Stellen , welche vorzug8.
weiſe mit Militäranwärtern

zu beſeßen ſind.

Altersgrenze, Bezeichnung der Behörde,
bis zu welcher an welche die Bewerbungen

Militärs zu richten ſind , ſoweit nicht

anwärter in den Vatanzanmeldungen | Bemerkungen.

berüdſichtigt andere Anſtellungsbehörden
werden ausdrüdlich bezeichnet

müſſen . werden .

Eiſenb a h n.

3. Hildburghauſen -Heldburger Eiſen. Stationsvorſteher, Zugführer. 35 Jahre.
bahn .

Betriebsverwaltung der Hild
burghauſen -Heldburger

Eiſenbahn zu Hildburg.

hauſen .

Direktion der Saal-Eiſen

bahngeſellſchaft zu Jena.

.

.

4 . Sual-Eiſenbahn . Hülfswärter , Bahnwärter,| 35

Weichenſteller , Zugbeglei

tungsperſonal.

5 . Werra - Eiſenbahn (für die Streden *Stationsvorſteber, 40
Sonneberg-Lauſcha und Immel. *Stations. und Erpe

born - liebenſtein ). ditions-Aſſiſtenten, *Halte.
ſtellen Auffeber und Ver .

walter, Weichenſteller,

Bahnwärter, * Schaffner,

Bremſer.

6 . Werra -Eiſenbahn (für die Strecke Subaltern - und Unterbeamte. 40

Themar-Schleuſingen ).

Direktion der Werra- Eiſen - | Die mit * bezeich .

bahngeſellſchaft zu Meis
neten Stellen ſind

den Militärans

ningen . wärtern nur im

Wege des Nufo

ridenszugänglich.

, Direktion der Werra - Eiſen . Bei der Befeßung
find die für den

bahngeſellſchaft zu Mei
preußiſchen

ningen . Staatseiſenbahn .

dienſt in dieſer Be.

ziehung und ing.

beſondere bezüge

lich der Ermitte .
lung der Militär.

anwärter beſte

benden Vorſchrif.

ten zur Anwendung

zu bringen.

XII. Herzogthum Sachſen - Altenburg.

1. Altenburg-Zeißer Eiſenbahn. Untere Betriebsbeamte, mit | 35 Jahre. | Königliche Generaldirektion |

Ausnahme der einer tech : der Sächſiſchen Staats - |

niſchen Vorbildung be eiſenbahnen zu Dresden .

2. Eiſenberg-Croſſener Eiſenbahn . dürfenden . 35 - Vorſtand der Eiſenberg Der Betrieb dieſer

Croſſener Eiſenbahngeſell:
Bahn iſt verpach

tet ; es fann daber
ſchaft zu Eiſenberg in die Anſtellung

Altenburg . eine Beamten nur

für die Dauer der

bie zum 31.März
1903 laufenden

Padtzeit gewähr.

leiſtet werden .

3 . Saal-Eiſenbahn . Hülfswärter , Vahnwärter, | 35

Weichenſteller.

: Direktion der Saal Eiſens

bahngeſellſchaft zu Jena.

4 . Weimar-Geraer Eiſenbahn . |Bahnwärter, Weichenſteller. Eine Alters: Direktion der Weimar-Geraer

grenze iſt nicht Eiſenbahngeſellſchaft zu
feſtgeſeßt. Weimar.

XIII. Herzogthum Sachſen -Coburg und Gotha .
1. Arnſtadt- Ichtershauſener

babn .

Eiſen . Subaltern - und Unterbeamte. |40 Jahre. Betriebsverwaltung Thürin . Bei der Befeßung

giſcher Nebenbahnen zu
ſind die für den

preußiſchen
Weimar. Staatseiſenbahn

dienſt in dieſer

Beziehung gülti.

gen Doridriften

zur Anwendung
zu bringen .
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Bezeichnung

der

Eiſenbahn.

Bezeichnung

der Stellen , welche vorzugs.

weiſe mit Militäranwärtern

zu befeßen ſind.

Altersgrenze, Bezeichnung der Behörde,
bis zu welcher an welche die Bewerbungen

Militär. |zu richten ſind, ſoweit nicht

anwärter in den Vakanzanmeldungen

berüdſichtigt | andere Anſtellungsbehörden

werden ausdrüdlich bezeichnet

müſſen . werden .

Bemerkungen .

2. Werra -Eiſenbahn (für die Strede Subaltern und Unterbeamte. Eine Alters . Direktion der Werra . Eilen . Bei der Anſtellung

grenzeiſtnichtCoburg - Rodach ). babngeſellſchaft
finden die für die

zu Meil Bejeßung der
feſtgeſeßt. ningen . Subaltern und

Unterbeamten

ſtellen mit Pili.

täranwärtern je .

weilig geltenden

Grundfäße An.
mendung.

3. Wutha -Ruhlaer Eiſenbahn. Expeditionsdiätar , Schaffner, 35 Jahre. Betriebsverwaltung Thürin .

Weichenſteller,Bahnwärter. giſcher Nebenbahnen zu
Weimar.

XIV . Herzogthum Anhalt.
Gernrode-barzgeroder Eiſenbahn. Subaltern . und Unterbeamte. Eine Alters. | Vorſtand der Gernrode-Harz: 1 Bei der Bejebung

grenze iſt nicht geroder Eiſenbabnaeieli . I find bis zum Er.
Laffe reichsgejes .

feſtgeſept. ſchaft zu Ballenſtedt. lidher Beſtimmun .
gen die für den
Staatsdienſt be

ſtebenden oder
nod) zu erlaffenden

Vorſchriften finn.

gemas zur An .
wendung zu brin .

gen .

XV. Fürſtenthum Schwarzburg -Sondershauſen .
1. Arnſtadt- Ichtershauſener Eiſen . Weichenſteller . Schaffner, | 40 Jahre. | Betriebsverwaltung Thürin : Bei der Bejepun ,

find die für den
bahn . Bahnwärter. giſcher Nebenbahnen zu

preußiſchen
Weimar. Staatseiſenbahn .

dienſt in dieſer
Beziehung gülti.

gen Vorſchriften
zur Anwendung

zu bringen .

. Hohenebra-EbelebenerEiſenbahn . Weidhenſteller, Schaffner. 40 , Betriebsverwaltung Thürin .

giſcher Nebenbahnen zu
Weimar.

3 . Ilmenau -Großbreitenbacher Stationstiätar, Desgleichen .
Eiſenbahn. ſteller, Schaffner.

XVI. Fürſtenthum Schwarzburg-Rudolſtadt.
Saal-Eiſenbahn. Wiegemeiſter , Hülfswärter, 35 Jahre. Direktion der Saal - Eiſen .

Bahnwärter ,Weichenſteller , bahngeſellſchaft zu Jena.

Zugbegleitungsperſonal.

XVII. Fürſtenthum Waldeck .
Rhene- Diemelthal Eiſenbahn. Subaltern - und Unterbeamte. 40 Jahre. |Vorſtand der Rhene- Diemel- 1 Bei der Bejetung

thal - Eiſenbahngeſellſchaft
ſind die für den
Staatseijenbabn .

zu Siegen . dienſt in dieſer

Beziehung gül.

rigen Vorſchriften
zur Anwendung

zu bringen .

XVIII. Fürſtenthum Reuß jüngerer Linie .

Weimar-Geraer Eiſenbahn . Schaffner, Bremjer , Bahn | Eine Alters- | Direktion der Weimar- Geraer |
wärter, Weichenſteller. grenze iſt nicht | Eijenbahngeſellſchaft zu

| feſtgeſetzt. I Weimar.

—
—

—
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Bezeichnung

der

Eiſenb a h n .

Bezeichnung

der Stellen , welche vorzugs.

weiſe mit Militäranwärtern

zu beſeßen ſind.

Altersgrenze, Bezeichnung der Behörde,
bis zu welcher an welche die Bewerbungen

Militäre zu richten ſind, ſoweit nicht

anwärter in den Vakanzanmeldungen

berückſichtigt | andere Anſtellungsbehörden

werden ausdrüdlich bezeichnet

müffen . werden .

Bemerkungen .

XIX . Freie und Hanſeſtadt Lübeck .
1. Eutin - Lübecker Eiſenbahn (be: Stationsverwalter, Stations. | 35 Jahre. Direktion der Eutin -lübecker Nach einer Verein .

züglich des im lübediſchen Gebiete
barung mit der

aſſiſtenten , Brüdenwärter, Eiſenbahngeſellſchaft zu Großberzoglich

ſtationirten Perſonals ). Weichenſteller, Babnwärter. Lübed . oldenburgijden
Regierung vom

Dktober 1884 find

die nebenverzeich
neten Stellen in
eine Bekannt.

madung des

Großherzoglich

oldenburgiſchen
Staatsminiſteri.

um mit aufge.

nommen ,undzwar

mit dem Zuſaße:
zu zwei Dritt.

theilen den Mia

litäranwärtern

vorbehalten .

2 . lübeck - Büchener Eiſenbahn für Bahnhofsvorſteher in Trave: 35 , Direktion der Lübed -Büchener

die Zweigbahn Lübeck - Travel münde , Telegraphiſten , Eiſenbahngeſellſchaft zu

münde. Weichenſteller, Bahnwärter, Lübeck,

Schaffner, Nachtwächter.

XX. Elſaß - Lothringen .
1. Kayſersberger Thalbahn (Colmar- | Unterbeamte , ſoweit die 40 Jahrc.

Kayſersberg-Schnierlach). ſelben einer techniſchen Aus. Vorſtand der Kayſersberger

bildung nicht bedürfen . Thalbahn -Aktiengeſellſchaft

zu Colmar i./EN .

2. Straßenbahn Colmar - Winzen . Wie zu I . 40 :

beim .

40 , Straßburger Straßenbahn .

geſellſchaft zu Straßburg
1./ EIT.

40 ,

3. Straßenbahn von Erſtein (Rhein : Wie zu 1.
ſtraße) nach Erſtein ( Reichseiſen :

bahnhof).

4 . Straßenbahn Mülhauſen -Enſis: Wie zu 1.
heim .

5 . Straßenbahn Mülhauſen - Ju. Wie zu l.

zach - Wittenheim . .

6 . Straßenbahn Mülhauſen - Pfa. Wie zu 1.
ſtatt.

|Vorſtand der Straßenbahn.
geſellſchaft Mülhauſen
Enſisheim - Wittenheim zu

Mülhauſen i./Elj.

7 . Straßenbahn von Straßburg nach Wie zu 1.
Markolsheim mit Abzweigung von

Straßburger Straßenbahn .
Boofzbeim nach Rheinau.

geſellſchaft zu Straßburg
i. /El .

8 . Straßenbahn von Straßburg nach Wie zu 1.
Truchtersheim .

Berlin , den 9. November 1892.

Der Reichskanzler.

In Vertretung : v . Boetticher.

Berlin , Carl Peymanns Verlag. - Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Herausgegeben
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Reichsamt des Innern.

Bu beziehen durch alle Poſtanſtalten und Buchhandlungen .

XX . Jahrgang . Berlin , Freitag, den 18 . November 1892. N 47.
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Inhalt : 1 . Allgemeine Verwaltungs-Sadjen : Verbot der in

London erſcheinenden Druddrift . DieAutonomie Seite 665

2 . Konſulat-Weſen : Ermächtigung zur Vornahmevon Civil,

ſtands.Aften ; - Erequatur-Ertheilung . . . . 665
3 . Finang. XBejen : Nachweiſung über Einnahmen des Reichs

vom 1. April 1892 bis Ende Oktober 1892 . . 666

4 . Rolls und Steuer - Weſen : Titelverleihung an zwei

Stations - Kontrolöre ; - Herabſeßung der Mindeſt.

menge, für welche bei der Ausfuhr alkoholartiger Eſſenzen

Steuervergütung gewährt werden tann ; - Abänderung

des $ . 17 Abſat 2 des Regulativs , betreffend die Steuer :

freiheit des Branntweins zu gewerblichen u . Zweden ; -

Abänderung der Beſtimmungen über die Statiſtik der

Branntweinbrennereien und der Branntweinbeſteuerung ;

- Veränderungen in dem Stande oder den Befugniſjen

der Soll. und Steuerſtellen . . . . . 667

Marine und Schiffahrt : Erſcheinen des III. Nachtrags

zur amtlichen Schiffsliſte . . . . . . . . . 671

6 . Berfiderung8-Weſen : Abänderung der Formulare zu den ,

nach den Gefeßen über die Krankenverſicherung und die

eingeſchriebenen Fülfölaſien zu liefernden Ueberſichten und

Rechnungsabſchlüſſen . . . . . . . . . 671

7 . Polizei - Bejen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiet . . . . . . . . . . . . . 679

1. Allgemeine Verwaltungs-Sachen .

Nachdem durch die rechtskräftigen Urtheile des Königlichen Landgerichts I hierſelbſt vom 21. Mai und

14 . September 1892 gegen die in London bei R . Gunderſen erſcheinende periodiſche Druckſchrift

„ Die Autonomie, anarchiſtiſch - communiſtiſches Organ " Verurtheilungen auf Grund der SS. 41 und 42

des Strafgeſeßbuchs erfolgt ſind, wird auf Grund des S. 14 des Geſebes über die Preſſe vom 7 . Mai

1874 (Reichs-Geſepbl. S . 65) die fernere Verbreitung dieſer Druckſchrift auf die Dauer von zwei Jahren

hierdurch verboten .

Berlin , den 12 , November 1892. Der Reichskanzler.

In Vertretung: v . Boetticher.

2 . Koniulat:Weſe n .

Dem Kaiſerlichen Konſul Ohnejjeit in Jaſſy iſt auf Grund des $. 1 des Geſeßes vom 4 . Mai

1870 für Amtsbezirk die Ermächtigung ertheilt worden , bürgerlich gültige Eheſchließungen von

Reichsan n vorzunehmen und die Geburten , Heirathen und Sterbefälle von ſolchen zu beurkunden .

Dem Jlich ſpaniſchen Vize-Konſul in Hamburg ernannten Herrn Joſé Mirabent Pascual iſt

amens des Reichs ertheilt worden .dasſ

104
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3 . finanz-Weſe n.

Nachweiſung der zur Anſchreibung gelangten Einnahmen (einſchließlich der kreditirten Beträge) an

Zöllen und gemeinſchaftlichen Verbrauchsſteuern ſowie anderer Einnahmen im Deutſchen Reich

für die Zeit vom 1. April 1892 bis zum Schluſſe des Monats Oktober 1892.

Bezeichnung
Ausfuhr.

Die Soll.

Einnahme beträgt
vom Beginn des

Etatsjahres bis

zum Schluſſe des
obengenannten

Monats

Bleiben
der

Einnahme

in demſelben

Zeitraum

des Vorjahres

(Spalte 4 )

Differenz
zwiſchen den

Spalten 4

und 5 ,

+ mehr

- weniger

Vergütungen

Einnahmen.

M

6 .2 . 3. I 4 . 5 .

225 764 868

5 527 037

6 085 412

34 915 472

23 224 039

8 592 298

151 130

56 710

59 793 735

66 575
28 068

5 218 003

225 613 738

5 470 327

- 53 708 323

34 848 897

23 195 971

3 374 295

229 885 387

5 305 872

- 57 016 531

31 157 856

23534 301

2 636 383 +1+++

4271649

164 455

3 308 208

3 691 041

338 330

737 912

65 627 924

15 383 634

2 005 123

75 177

41 273

65 552 747

15 342 361

2005 123

71 367641

15 193 355

1 934 422

5814 894

149 006

70 701

Zölle . . . . . · · · · · · · ·
Dabadſteuer . . . . · · · · · · ·
Zudermaterialſteuer . :

Verbrauchsabgabe von Zuđer : : :.
Salzſteuer . . . . . . . . . . .

Maiſd bottich- und Branntweinmaterialſteuer
Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zu

ſchlag zu derſelben . · · · · · ·

Brauſteuer : : : : : : : : : : :

Uebergangsabgabe von Bier . . . . . .

Summe .

Spieltartenſtempel · · · · · · · · ·
Wechſelſtempelſteuer · · · · · · · ·

Stempelſteuer für
a ) Berthpapiere .
b ) Rauf. u . ſonſtige Anſchaffungsgeſchäfte

c) Looſe zu :
Privatlotterien . . . . . .

Staatslotterien . . . . . .

387 125 807 | 65 430 671 321695 136

666 427

4 608 356

323 998 686

660 792

4 803 016

2 303 550

5 635

194 660111

+1
1

1+1
1

++

11 11

1 694 774

5259 037

2 128 570

6 773 108

433 796

1514 021

111

1 309 087

4040 612 1

1 154 449

4012685

+

+

154 638

27 927

Anmerkung. Die zur Reichskaſſe gelangte Iſt- Einnahme abzüglich der Ausfuhr. Vergütungen und Verwaltungs .

koſten beträgt bei den nachbezeichneten Einnahmen bis Ende Oktober 1892:

Bezeichnung

der

Einn a h me n.

Jſt-Einnahme vom

Beginn des Etatsjahres
Ift-Einnahme in

bis zum Schluſſe des
'| demſelben Zeitraum des

Vorjahres
obengenannten Monats

Differenz zwijden den
Špalten 2 und 3,

+ mehr
- weniger

1 . 2 . 3 .

+
zölle . . . . . . . . . . . . . .

Tabadſteuer . · · · · · · · · · · · ·
Zudermaterialſteuer . . . . . . .

Verbrauchsabgabe von Zuder . . . . .
Salzſteuer . . . . . . . . . . . .

Maiſd bottich - und Branntweinmaterialſteuer . .

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zuſchlag
zu derſelben . . . . . . . .

Brauſteuer und Uebergangsabgabe von Bier . .

Summe .
Spielkartenſtempel . . . . . . . . . . .

209 645 742

7 357 723

16 579 477

30 365 471

21 835 630

9 615 956

203 925 110

8 012 467

15 674 335

31 823 304

22 060 209

9 626 663

5 720 632

654 744

905 142

1 457 833

224 579

10 707

56 113 716

14 742 129

t
i
l
l
1+1+

63 900 393

14 555 342

7 786 677

186 787

366 255 844

651 802

369 577 823

648 260

3 321 979

3 542



VELIIILilili DLUI . . . . . . . . )

Enll
e
is !

nach dem Muſter der Anlage 7 aufzuſtellenden , bisher dem Reichsſchabamt mitgetheilten Nach

weiſungen ſind fortan nach Maßgabe der Vorſchriften unter Ziffer 2 daſelbſt * ) zu behandeln

und demzufolge von den Direktivbehörden an das Kaiſerliche Statiſtiſche Amt einzuſenden .

Das Muſter Anlage 7 erhält am Kopfe folgende Aufſchriften (wie Anlage 1):

Bundesſtaat:

Verwaltungsbezirk (für Preußen ) :

Hauptamtsbezirk:

Eiuſeuduugstermine:

für die Hauptämter bis zum 1. Februar,

für die Direktivbehörden bis zum 15 . März des

folgenden Jahres .

* ) Vgl. Central-Blatt für 1889 S . 209.
104 *
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Anlage 7 .

N a dhweiſung
der

Alkoholausbeute aus dem bemaiſchten Bottichraum in den mehlige Stoffe beziehungsweiſe
Melaſſe , Rüben oder Rübenſaft verarbeitenden Brennereien für das Betriebsjahr 18 . ..

, bew meblige
dejalye 13

Art

Bon den Maijchbottichſteuer entrichtenden Brennereien , welche die Steuer

zum vollen Saß und
daneben den Zuſchlag von

zum vollen Sakl zu % 10 des zu 6/ 10 des zu 6/10 des

- Oos M T 0,02 M
(obne

den Zuidlag) | vollen Saßes vollen Sapes | vollen Sabes
für das Liter reinen Alkohols

zu entrichten hatten , ſind

der in Betrieb

geweienen

Brennereien .

ant ananan an an anan ant an an , an

Bottich reinem Bottich - ' re: niem Bottid ): reinem Bottid : reinem Bottich : reinem Boitid reinein

raum ! Altoholraum pultoholraum Alfoholraum Altoho! raum Alfohot raum Altoho!

bemaiſcht hergeſtellt bemaiſcht hergeſtellt bemaiſcht hergeſtellt bemaiſcht,hergeſtelit bemaiſcht hergeſtellt bematſcht hergeſtellt

Heltoliter.

| 2. 3 . 4 . 5. 6 . 7. 8. 9. 10 . 11. 12. 13.1.

a . Hefenbrennereien . . .

b . Getreidebrennereien
ohne Hefenfabrikation .

Kartoffelbrennereien
ohne ýefenfabrikation .

d . Melaſſe- 2 Brennereien

Art

Von den ſtatt der Maiſchbottiớſteuer Zuídlag zur Verbrauchsabgabe entrichtenden Brennereien ,

welche den Zuſhlag von

0,20 M . 0 ,18 M . 0 ,16 MC. - 0, 14 M T 0 ,12 M .

für das Liter reinen Alkohols entrichtet haben , ſindder in Betrieb

geweſenen an an antan an

Bottid reinem

raum ! Alltohol

bemaiſcht hergeſtellt

an

reinem

Allshol

hergeſtellt

Bottidi

rauni

bemaiſcht

an

reinem
Altoho !

hergeſtellt

Pottid -

raum

bemaiſchtBrennereien .

an

reinem

Altohol

hergeſtellt

raum

bemaiſcht

an

Bot

raum

bemaiſcht

reinem

Alkohol

hergeſtellt

Heftoliter.

18. 19.14 . 15 . 16 . 17. 20 . 21. 22. 23 .

a . Þeſenbrennereien . . .
b . Getreidebrennereien

ohne Hefenfabrikation

c. Kartoffelbrennereien
obne befenfabrikation ,

Anleitung.

1. Brennereien , welche verſchiedenen Steuerjáter unterlegen haben , ſind bei derjenigen Kategorie in Anjaß zu bringen ,

welcher ſie innerhalb des Betriebsjabres am längſten angebört haben , wenn ſid , aber hieraus die Zutheilung nicht

ergiebt, bei derjenigen Kategorie, zu welcher ſie nach ihren regelmäßigen Betriebsverhältniſſen gehören .

2 . Die Mengen ſind in vollen Heltolitern anzugeben . Ueberſchießende Mengen von weniger als 50 Litern ſind bei der

unjöreibung außer Betracht zu laſſen , ſolche von 50 Litern und darüber auf ganze Heftoliter abzurunden.

- - -



I. Steieramt 1 (Mil Niederlage) ,,Stal" 3U MUKTBaujen l. 1 . :

Ausfertigung und Erledigung von Begleitſcheinen I und II mit Ausnahme der Abfertigung der

unter Eiſenbahnverſchluß eingehenden Begleitſcheingüter ,

Ausfertigung und Erledigung von Verſendungsſcheinen I und II über inländiſchen Taback,

Ausfertigung von Muſterpäſjen über Gegenſtände des freien Verkehrs,

Abfertigung von Wollenwaaren Nr. 41 d 5 und 6 des Zolltarifs zu anderen als den höchſten

Zolljäßen der betreffenden Tariſpoſition ,

Abfertigung des mit dem Anſpruch auf Steuervergütung ausgehenden Bieres , Tabacks , des mit

dem Anſpruch auf Gewährung von Ausfuhrzuſchüſſen ausgehenden Zuckers, jedoch nur nach Maßgabe

der Beſtimmung im § . 99 unter b der Ausführungsbeſtimmungen zum Zuckerſteuergeſeße vom 31.Mai 1891,

Erledigung von Branntwein -Verſendungsſcheinen I und II ,

Erledigung von Zuckerbegleitſcheinen I und II,

Erhebung von Uebergangsabgaben , ſowie Ausfertigung und Erledigung von Uebergangsſcheinen .

II. Steueramt ! „ Bahnhof" zu Mühlhauſen i. Th.:

Ausfertigung und Erledigung von Begleitſcheinen I und II,

Erledigung von Begleitſcheinen I und II über inländiſches Salz,

gebore
t

s
tatke

z



Ausfertigung und Erledigung von Verſendungsſcheinen I und II über inländiſchen Taback,

Abfertigungen im Eiſenbahnverkehr

a ) Waaren-Ein - und Ausgang (S $ . 63 und 66 bis 71 des Vereinszollgeſeßes),

b ) Aus- und Umladungen der unter Wagenverſchluß beförderten Güter (S. 65 des Vereins

zollgeſeßes ),

c) Wiederanlegung des amtlichen Verſchluſſes bei Verſchlußverleßungen (S . 96 . des Vereins

zollgeſeßes und S. 27 des Eiſenbahn - Z0U -Regulativs),

d ) Abfertigung der unter Eiſenbahnwagenverſchluß eingehenden Begleitſcheingüter ,

Abfertigung von

a ) Baumwollengarn Nr. 2c 1, 2 und 3 des Zolitarifs ,

b ) Wollenwaaren Nr. 41d 5 und 6 des Zoltarifs zu andern als den höchſten Zollſäßen der

betreffenden Tarifpoſition,

C ) Wollengarn als hartes Stammgarn aus Glanzivolle über 20 cm Länge zu den Zolljäßen

der Tarifnumnier 410 2 ,

Abfertigung des mit dem Anſpruch auf Steuer-Vergütung ausgehenden Bieres , Tabacks, des uit

dem Anſpruch auf Gewährung von Ausfuhrzuſchüſſen ausgehenden Zuckers, jedoch nur nadh Maßgabe der

Beſtimmung im S . 99 unter b der Ausführungsbeſtimmungen zum Zuckerſteuergeſeße vom 31. Mai 1891,

Ausfertigung von Branntwein -Verſendungsſcheinen 1 und Erledigung von Branntwein -Verſen

dungsſcheinen I und II,

Ausfertigung von Zuckerbegleitſcheinen I und Erledigung von Zuckerbegleitſcheinen I und II,

Erhebung von Uebergangsabgaben , ſowie Ausfertigung und Erledigung von Uebergangsſcheinen .

Im Königreich Bayern.

Zu St. Martin im Bezirk des Hauptzollamts zu Landau i. Pf. iſt eine Uebergangsſtelle mit

der Befugniß zur Ausfertigung und Erledigung von Uebergangs- und Transportſcheinen über Wein

ſendungen errichtet worden .

Zu Friedens au iſt eine Zuckerſteuerſtelle crriditet worden , welche eine beſondere Geſchäftsabtheilung

des Hauptzollamts zu Ludwigshafen bildet. Dieſelbe iſt zuſtändig für die Zuckerfabrik in Friedensau .

Der Uebergangsſtelle zu Bellheim im Bezirk des Hauptzollamts zu Landau i. Bf. iſt die

Befugniß zur Ausfertigung und Erledigung von Uebergangs- und Transportſcheinen über Wein er

theilt worden .

Im Königreich Württemberg.

In Rupferzell, Haag und Künzelsau ſind Grenzſteuerämter errichtet und es iſt denſelben

die Befugniß zur Erledigung von Uebergangsſcheinen über Bier, Branntwein , Wein und geſchrotenes

Malz ertheilt worden .

Die Grenzſteuerämter Kupferzell und Haag ſind dem Kameralamt Dehringen , dasjenige in

Künzelsau dem Kameralamt Schönthal unterſtellt.

In Elſaß-Lothringen .

Am Bahnhof zu Biſchweiler, dem Siße eines Steueramts I., im Bezirk des Hauptſteueramts

zu Hagenau iſt eine Zollabfertigungsſtelle init der Befugniß zur Ausfertigung und Erledigung von Be:

gleitſcheinen I und zur Erledigung von Begleitzettelu errichtet worden .

Dem Steuramt II. zu Falkenberg im Bezirk des Hauptſteueramts zu Saargemünd iſt die Be

fugniß zur Erledigung von Begleitſcheinen l über unterſuchte Verſchnitt-Weine und Moſte beigelegt worden .



Berlin , den 16 . November 1892.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: v. Boetticher.
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Anlage A .

Staat :

Kachweiſungen ,

betreffend

die Krankenverſicherung ,

nady dem Krankenverſicherungsgeſeß vom 15. Juni 1883 in der Faſſung des Gefeßes

vom 10. April 1892 und den ergänzenden reichsgeſeßlichen Beſtimmungen , ſowie nadh

den Ausführungsvorſchriften über die Statiſtik und Rechnungsführung der Krankenkaſſen .

Der Krankenkaſſe

Nanie
. . ......... ............. .co ******* ******** **** * * *

.

Art *)

Bezirk ** )
.

Sitz.

Kreis (Bezirksamt, Amtshauptmannſchaft, Oberamt 2c.)

Bezirk der höheren Verwaltungsbehörde ...... . ............

* ) Genau anzugeben , ob Gemeinde-Strankenverſicherung, Orts -, Betriebs- (Fabrik-), Bau-, Innungs-franken
7. April 1876

faſſe, eingeſchriebene Fülfskaſſe nach dem Reichsgeſek vom o ni hei auf landesrechtlicher Vorſchrift

beruhende Hüljskaſſe.

* *) Bei Betriebs- (Fabrif-) und Bau -Krankenkaſſen nicht auszufüllen .

. . . . ... ......................, den

Daß Formular I und II übereinſtimmend mit den

Verzeichniſſen, Büchern und der Kaſſe aufgeſtellt ſind,

beſcheinigt

Der Porſtand.

(Unterſchrift) ...........



Iſt das Prozentverhältniß im Laufe des Jahres geändert, ſo iſt das neue Prozentverhältniß gleichfalls
anzugeben unter Beifügung des Zeitpunktes , init welchem es eingetreten iſt.

c ) As ſtatutenmäßige Dauer der Krankenunterſtüßung iſt nicht nur diejenige anzugeben , während welcher das volle

Frankengeld gegeben wird (a ), ſondern auch diejenige, während welcher ein geringeres Krankengeld gegeben
wird (b ) . Bei der Gemeinde- Krankenverſicherung fallen dieſe Angaben fort.

d ) Hier bedarf es einer Angabe nur, wenn die dreitägige Sarenzzeit beſeitigt oder beſchränkt iſt , oder wenn für
Sonn - und Feſttage Stranfengeld gewährt wird ; bei der Ausfüllung iſt das nicht zutreffende zu durchſtreichen .

Der Horfta
nd

.
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Form ular I.

Ueberſicht

über die

Mitglieder, die Krankheits - und Sterbefälle 2c. für das Jahr ............

(Bei Kaſſen,welche nicht das ganze Jahr in Thätigkeit waren , für den Zeitraum vom . ... bis )

......... . .... .. . . . ..

Zahl der Mitglieder a) Im Laufe des Jahres : b)

am
mannliche / weibliche Erkrankungsfälle c ) der männlichen Mitglieder ... ,

1 . Januar ( Jahresanfang) - weiblichen -

1 . Februar . . . . . Krankheitstage c) der männlichen Mitglieder

1 . März . . - weiblichen -. .

1 .April . . Sterbefälle d ) der männlichen Mitglieder ,

1. Mai . . - weiblichen -

1 . Juni . . Für Maſſen mit verſchiedenen Gefahrenklaſſen

• 1. Juli . . . . . . . 1 (vergl. Note b auf der vorigen Seite): Die Mitglieder

1. Auguſt . . . . . . vertheilen ſich in dem Monatmit dem höchſten Stande

1 . September . . . ! (nach der nebenſtehenden Angabe), nämlich im Monat

1. Oktober . . . . . auf die einzelnen Gefahrenklaſſen

1 . November . . . . . ... wie folgt :

1 . Dezember . . . . . . .. I. Gefahrenklaſſe . ....

31. Dezember ( Jahresſchluß ) Mitglieder,II.

u. ſ. m .

a) Es iſt die Zahl derjenigen Mitglieder anzugeben , welche nach Ausweis des Mitgliederverzeichniſſes zu den
angegebenen Zeitpunkten vorhanden war.

Bei der Gemeinde-Krankenverſicherung genügt die Angabe der Mitgliederzahl am 1. Januar, 1. April,
1 . Juli, 1. Oktober und 31. Dezember.

1 ) Als Erkrankungsjälle, Krankheitstage und Sterbefälle ſind nur diejenigen der Mitglieder, nicht diejenigen von

Angehörigen derſelben zu verzeichnen .

c ) Als Erkrankungsfälle und Krankheitstage ſind diejenigen zu zählen , für welche Krankengeld oder Verpflegungss

foſten an Krankenhäuſer oder Erſaßleiſtungen an Dritte für gewährte Krankenunterſtüzungen gezahlt worden

( Ziffer 3 , 6 , 8 unter „ b Ausgaben " des Formulars II). - Als Erkrankungsfälle ſind nur die im Laufe des

Jahres eingetretenen zu zählen ; ältere, noch andauernde Erkrankungen kommen dabei nicht in Rechnung ; als

Krankheitstage dagegen ſind zu zählen alle in das Jahr fallende, auch die aus vorjährigen Erkrankungsfällen

herrührenden . Wenn ein Mitglied mehrmals erkrankt, wird jeder Erkrankungsfall beſonders gezählt. Ein

regelmäßig verlaufendes Wochenbett zählt nicht als Krankheit.

d ) Für die Gemeinde-strankenverſicherung fallen dieſe Angaben fort.



12. Aufgenommene Barlehne, Vorychülje des Rechnungsführers und jonjnige i

nicht unter 6 und 7 fallende Vorſchüſſe ; andere durchlaufende Poſten .

Sonſtige Einnahmen : 3)
a ) im Ganzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b ) darunter aus der Beſorgung von Geſchäften der Mark Bf.

Invaliditäts - und Altersverſicherung nach SS. 112 ff.

des Geſeßes vom 22. Juni 18893) . . . . .
us-und Watersportpeng nac) 99. 112 .P T

14 . Summe der Einnahmen (Ziffer 1 bis 13 ) . . . . . . .

ning seet

:
:

47

. : : :

) Es fallen aus : für die Gemeinde-Krankenverſicherung Ziffer 3, 7, 8 der Einnahmen , Ziffer 4 , 5 , 7, 13 der

Ausgaben , für Drts -krankenkaſſen Ziffer 6 , 7, 8 der Einnahmen , Ziffer 9 der Ausgaben, für Betriebs= ( Fabrik-)

und Bau -Krankenkaſſen Ziffer 6 der Einnahmen , für Innungs-Krankenkaſſen Ziffer 6 , 7 der Einnahmen , Ziffer 9

der Ausgaben , für Hüljsfaſſen Ziffer 6 , 7, 8 , 13 b der Einnahmen , Ziffer 9, 13 a bb und b bb der Ausgaben

ſowie die Bemerkung unter 2 zum Abſchluß.

Bei Betriebs- ( Fabrik-) und Bau- ſtrankenkaſſen ſind unter Ziffer 13 der Ausgaben keine Koſten der „ Kaſſen

und Rechnungsführung“ aufzunehmen .

9) Freiwillige oder vertragsmäßigé (nicht auf geſeßlider Verpflichtung beruhende) Zuwendungen , Strafgelder,
Mahngebühren 2c.

3) Vergütungen der Verſicherungsanſtalten 2c.

. :: Mo
to
r

.
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b ) Ausgaben .
Mart.

1. Für ärztliche Behandlung . . . . . . . . . . . . . . . .

2 . Für Arznei und ſonſtige Heilmittel . . . . . . . . . . . . .

3 . Krankengelder :

a ) an Mitglieder . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b ) an Angehörige der Mitglieder nach §. 7 Abſaß 2 des Geſeßes . .

4 . Unterſtüßungen an Wöchnerinnen

5 . Sterbegelder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 . Kur - und Verpflegungskoſten an Krankenanſtalten . . . . . . . .

7 . Fürſorge für Rekonvaleszenten nach Beendigung der Krankenunterſtüßung

8. Erſaßleiſtungen für gewährte Krankenunterſtüßung nach Krankenverſiche

rungsgeſeß SS. 57 Abſaß 2, 57 a Abſaß 1 bis 3 , 76 c Abſaß 1, Unfall

verſicherungsgeſetz vom 11. Juli 1887 §. 7 Abſaß 2 . . . . . . .

9. Zurückgezahlte Vorſchüſſe (der zu Ziffer 6 und 7 der Einnahmen bezeich

neten Art) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Zurückgezahlte Beiträge und Eintrittsgelder . . . . . . . .

11. Für Kapitalanlagen (Ankauf von Werthpapieren 2c.), Anlagen bei Spar

kaſſen oder Banken , Zuführungen zum Reſervefonds .

12. Zurückgezahlte Darlehne (der bei den Einnahmen Ziffer 12 þezeichneten

Art); andere durchlaufende Poſten . . . . . . . . . . . . .

13. Verwaltungsausgaben :

a ) perſönliche :1)

aa ) im Ganzen . . . . . . . . . . . .
·

bb ) darunter ausſcheidbare für Beſorgung | Mark

von Geſchäften der Invaliditäts - und

Altersverſicherung
nach $ 8 . 112 ff. des

Geſeßes vom 22. Juni 1889 . . .

b ) ſächliche: 2)

aa) im Ganzen . . . . . . . . . . . . . . . . .

bb) darunter ausſcheidbare für Beſorgung Mark Pf.

von Geſchäften der Invaliditäts - und

Altersverſicherung nach SS. 112 ff. des

Gefeßes vom 22. Juni 1889 . . .

14. Sonſtige Ausgaben ") . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 . Summe der Ausgaben (Ziffer 1 bis 14 ) . . . .

Pf.

1) Beſoldungen , Tantièmen , Vergütungen für Krankenkontrole, Ginnehmergebühren , Meiſekoſten und Diäten der

Reviſoren , Entſchädigungen der Vorſtandsmitglieder für Zeitverluſt und entgangenen Arbeitsverdienſt u . dergl.

3) Ausgaben für Schreibmaterial, Statutenbücher, Porti, Lokalmiethe, Prozeßkoſten 20.

3) Krankentransportkoſten ; Zinſen , Proviſionen , Stempelgebühren und ſonſtige Nebenauslagen beim Ankauf von

Werthpapieren u . 1. w .

- - -- - - --
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Mark Pf.2. Paſſiva :

a) Darlehne und Vorſchüſſe .

b ) Erſafforderungen für gewährte Krankenunterſtüßung ') .

c) unberichtigt gebliebene Forderungen von Kaſſenmitgliedern , Aerzten ,

Apotheken , Krankenhäuſern und Rekonvaleszentenanſtalten ?) . . . .

Summe . . .

3. Hiernach beträgt der Ueberſchuß { der Aktiva ) .

der Aktiva ) .
Nach dem vorjährigen Abſchluſſe betrug der Ueberſchnß

I der Paſſivas)

J der Aktiva ) mehr .
Ergiebt gegen das Vorjahr an Ueber chuß der Paſſiva 3) (weniger

Bei dem Verkauf von Werthpapieren iſt gegen
Mark Pi.

den , im vorjährigen Abſchluß eingeſtellten Werth

Gewinn · · · · · · · · · ·
entſtanden

( Verluſt . . . . . . . . . .

Außerdem beſißt die Raſje Grundſtücke, welche

nach Abzug der Abgaben und Laſten einen jähr

lichen Ertrag gewähren von . . . . . . .

B . Das verfügbare Aktivvermögen ( A la und b ) vertheilt ſich wie folgt:

1. zum Stammvermögen gehören . . . . . . . . . . . . . .

Nach dem vorjährigen Abſchluß betrug das Stammvermögen .

Ergiebt gegen das Vorjahr am Stammvermögen *) {
üren * S mehr

90" weniger

2 . Zum Reſervefonds gehören nach den ſtattgefundenen Ueberweiſungen

(Entziehungen ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nach dem vorjährigen Abſchluß betrug der Reſervefonds . . .

Ergiebt gegen das Vorjahr an Reſervefonds
sal mehr .

I weniger

3 . Als Betriebsfonds verbleiben der Raſſe von dem Betrage unter A la

und b nach Abzug der Beträge unter B 1 und 2 :

a ) baar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. b ) in Sparkaſſenbüchern , Bankeinlagen 2c . . . . . . . . . .

Ergiebt einen Betriebsfonds von . .

* ) Die Veränderung im Stammvermögen gegen das Vorjahr iſt entſtanden : (hier ſind die Gründe des Zuwachſes

oder Verluſtes kurz anzugeben ).

1) Nur ſolche Forderungen der hier bezeichneten Art ſind hier aufzuführen , welche nicht mehr ſtreitig , aber noch

nicht eingezogen ſind. Rückſtändige Beiträge gehören nicht hierher.

2) Nur ſolche Forderungen der bezeichneten Art ſind hier aufzuführen , welche, obwohl bereits fällig geworden , wegen

Mangel an Mitteln uberichtigt geblieben ſind , nicht dagegen ſolche, welche nach beſtehender , ausdrüdlicher oder

ſtillſchweigender Vereinbarung regelmäßig nachträglich für das verfloſſene Jahr gezahlt werden.

3) Das nicht zutreffende iſt zu durchſtreichen.

- - - - - -
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2 . zoll . und Steuer -Weſe n .

Nachdem der Bundesrath in ſeiner Sißung vom 13. Oktober d . Js . beſchloſſen hat, eine im Norden

an das Zollausſchlußgebiet in Bremerhaven angrenzende Grundfläche von etwa 21 000 Quadratmetern

in dieſes einzubeziehen , hat der Senat der freien Hanſeſtadt Bremen auf Grund der ihm vom Bundes

rath ertheilten Ermächtigung als Zeitpunkt für dieſe Erweiterung des Zollausſchlußgebiets den 15 . No

vember 8 . Js. feſtgeſeßt.

Der Lauf der Zollgrenze erfährt damit folgende Aenderung :

Nachdem die Zollgrenze etwa 100 m in öſtlicher Richtung längs der nördlichen Seite des Eiſen

bahnplanums und von da in gerader Richtung nach dem gegenüberliegenden Schulterpunkte des Schlaf

Deichs gelaufen iſt (vergl. Ziffer II. 2 der Bekanntmachung auf Seite 913 ff. des Central-Blatts von 1888),

folgt ſie der bisherigen Zollgrenze unverändert bis zum erſten Knickpunkte des Schlafdeichs, ſüdlich von

der Anſchlußſtelle deſſelben an den Weſerdeich, zweigt hier ab und umfaßt das etwa 140 m breite und

150 m lange, nahezu rechteckig geſtaltete neue Ausſchlußgebiet, indem ſie 20 m von der Stelle , wo die

neue Verbindungsbahn die Zollgrenze ſchneidet, ſich an dieſe wieder anſchließt.

3 . Konſulat- W eie n .

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs den bisherigen Ronſular-Agenten Mar Südel

in Kotka ( Finland) zum Vize-Konſul daſelbſt zu ernennen geruht.

Dem zum Vize - Konſul für Schweden und Norwegen in Kiel ernannten Kaufmann Georg Ludwig

Amtrup iſt Namens des Reichs das Erequatur ertheilt worden .

4 . Polizei - W ef e n .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Heimath Datum

des

--l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloffen hat.der Ausgewieſenen .

Ausweiſungs.

beſchlufſe8.

2 .

1. Jojef Reiſinger,

Schneidergeſelle ,

a ) Auf Grund des § . 39 dos Strafgeſeßbuchs :

geboren am 18 . März 1865 zu Boden: mehrfacher ſchwerer Königlich bayeriſches Be=18. November

mais, Bezirk Regen , Bayern , ortsan und einfacher Dieb: zirksamt Donauwörth, d . J .

| gehörig zu Hartmanig . Böbinen , ſtahl, Unterſchlagungi

! und Betrugsverſuch

[5 Jabre Zuchthaus

laut Erkenntniß vom

8 . November 1887],





————
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3 . Polizei - Wefe n.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Seimath Datum

-

l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

desGrund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.der Ausgewieſenen.
Audweiſung8.

beſchluſſes .

5 .

1

Auf Grund des S. 362 des Strafgeſeßbuchs:

1. Emil Arnold , geboren am 4. April 1873 zu Szent. Landſtreichen , Königlich bayeriſche Po-13 . November

Bäder, Gotthard, Komitat Vas, Ungarn, orts- antho l izei- Dlizei-Direktion München, d. 3 .

angebörig ebendaſelbſt,

2 . Franz Büttner, geboren am 25. Juni1870 zu Meidling, Betteln , landſtreichen Königlich bayeriſches Be. 15. November

Färbergeſelle, Bezirk Sechshaus bei Wien , Öſter- und Führen verbo: zirksamt Relheim , d. J .

reichiſcher Staatsangehöriger, tener Waffen ,

3 . Dstar Groh , geboren am 13. November 1873 zu landſtreichen , Königlich bayeriſche Por 3. November

Meßger, Baſel, ortsangehörig ebendaſelbſt, lizei- Direktion München , d. J .

4 . Anton Richard Emil geboren am 8 . Mai 1871 zu Taarnby desgleichen , dieſelbe, 4 . November

Hemder, Maler, bei Kopenhagen , ortsangehörig zu

Kopenhagen ,
5 . FranzHinterreiter, geboren am 20. Januar 1840 zu Neu Betteln , . - - Polizei.Behörde zu Ham . 21. November

Arbeiter, biſtrik , Böhmen , Öſterreichiſcher Staats .
ourg, . I.

angehöriger,

6 . Niels Georg Hoff. geboren am 24 . Februar 1873 zu landſtreident, Königlich bayeriſche Po. 4 . November

mann , Maler, T Horslunde, Amt Maribo, Dänemark, lizei-Direktion München , 8. J.
ortsangehörig zu Kopenhagen ,

7 . Johann Jacob , geboren am 12. März 1831 zu Sierd , desgleichen , Kaiſerlicher Bezirks-Präſi. 18 . November

Bergmann, Elſaß-Lothringen , franzöſiſcher Staats . dent zu Meß , | d . J .

angehöriger,

8 . Johann Jerida, geboren am 11. Oktober 1862 zu Pos desgleichen , Königlich bayeriſche Po. 21. Oktober

| Schmiedgeſelle, borovic, Gemeinde Kraslowiß, Bezirk lizei- Direktion München , d. I .

Pijet, Böhmen , crtsangehörig eben .

daſelbſt,
9. Das Ehepaar:

a ) Benjamin Laurent, Igeboren am 19 . Februar 1869 zu Vargv .

Tagner Departement Nièvre, Fraufreid ), orts.

angehörig ebendaſelbſt, debgleiden, Kaiſerlider Bezirks, Prä- 20 , November

b ) Johanna Franziska geboren am 27. November 1868 zu ſident zu Mek ,

Laurent, geborene Dijon ,

David ,

10 . Franz Scheidle, geboren am 30 . November 1850 zu Landſtreiden und Röniglich bayeriſches Be- 16 . November

Räſer, Bach, Bezirk Reutte, Tirol, öſterreichis Betteln , zirksamt Kaufbeuren , d. J.
ſcher Staatsangehöriger,

11. Albin Schrut, geboren am 28 . Februar 1874 zu Landſtreichen , Königlid) bayeriſche Po. 15 . November

Schloſſer und Eiſen . Lampersdorf, Bezirk Trautenau, Böh. | ligei- Direktion München , d . I .

dreber, men , ortsangehörig zu Unterwermers.

dorf, Bezirk Braunaui, ebendaſelbſt,

12. Joſef Sluta , geboren am 19. März 1859 zu Vápno, Betteln , Königlid , preußiſcher Re 19. November

Arbeiter, Bezirk Turnau, Böhinen, ortsangehörig gierungs · Präſident zu d. J .
ebendaſelbſt, Potsdam ,

Ariſtide Toſini, geboren am 10 . März 1851 zu Suzara, Landſtreichen und Kaiſerlicher Bezirks, Prä. 15 . November

Arbeiter, | Bezirk Gonzaga, Italien , ortsangehörig . Betteln fident zu Meb,
i ebendaſelbſt,

14 . Johann Wild , geboren am 11. März 1859 zu Teskov, Betteln , Königlid ; jächſiſche Kreis- 17. Oktober

| Schneidergeſelle, Bezirk Horowice, Böhmen , ortsange, hauptmannſchaft Leipzig , d. J.
i hörig ebendaſelbſt,

15 . Peter PaulWoydad, geboren am 21. Juni 1854 zu Gaugedon, desgleidyeni, Königlid preußiſcher He: 31. Oktober

Tagelöhner, į Bezirk Tellſchen , GouvernementKowno, gierungs Präſident zu d . J .

| Rußland, ruſſiſcher Staatsangehöriger, Stade,

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .

und
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2 . Bant.

Status der deutſchen Noten

nach den im Reichsanzeiger veröffentlichten Wochenüber

(Die Beträge lauten
Passiva .

Sonſtige

täglich Gegen
Sonſtige

Bezeichnung

der

Banten.

Grund. Reſerve: Noten

Kapital. Gonds. Umlauf.

Gegen

31. DR .

1892.

La
uf

en
de

N
u
m
m
e
r

. unge.

dedte

Noten

Begen

31. Oft.

1909

fällige
Ber

31 . Dkt.

Gegen

31. Oft.

Ber :

bindlich

feiten

mit

Kündi.

gungs.

friſt.

Gegen

31. Dit.

1892 .

Event.
Ber

binnrid
Summe Gegen

der 31. Dft.
weiterge

Paffiv.i. 1892 . gebenen

inlän

dijden

Wedjeln .

1892 .bindlid .
Baffiva .1892.

feiten.

3. | 4. 1 5 . 1 6 . 1 7 . I 8. 9. 10 . 11. 12. 13. 14 . 1 15. 1 16 . | 17.

1

Reichobant . . . . . . 120 000 30 000 1 005 824 – 69 976 101 554 - 78 470429 879 + 3 594 )

Städt. Bank zu Breslau . 1796 - 313000

18 000

600

4500

1 629

I
t

- -

3030 -- 410

9 474 + 1647Frankfurter Bant . . . .

Bayeriſche Notenbant . . 7500 63 627 - 3434

Sächſiſche Bank zu Dresden 30 000

I
I
I
I
I

+1

4 463 542

I
I

+1

894 + 310

6683 - 827

26 790 - 6391

15 065 - 862

9918 -

9801 - 262

8743 -

1699 + 276

171 2

4574 * - 1285

7926 - 658

13 355

293

2374 - 21

96* -

3 337 + 809

13852 -

206 -

8 028 +

33

318 +

2 377 +

532 +

535 +

539 +

663 +

143

845|1 593 731 - 65 537 -

- 1 8630 - 443326

309 49 029 - 412 1 484

22 83 059 – 4070 817

6 109035 - 2900 2179

421 7394

481 - 88

4 32 296 - 204 1 624

- 18 567 + 9961

Württembergiſche Notenbant 9 000 719 1540 - 189423 227

15 402 –| Badiſche Bant . . . . 9000 1 629 2 484

Bank für Süddeutſchland . 15 672 1 789) 14 OTA

| Braunſchweigiſche Baut . . 10 500

-

1394 -603 2 590 + 345 158

Zuſammen . 222 672 45 932 1185538° - 75088 181 147 - 86 882 463 252 + 1843 27 956 + 527 13 168 + 12761 958 518 – 71 442 273

Bemer t u ug e n .

Zu Spalte 5* : Davon in Abſchnitten zu 100 M . = 846 292 400 ml ,

- 500 · = 28 081 500 M . (bei den Banten Nr. 1, 3, 5 ).

· 1000 , = 309 416 500 M ( . . . . 1, 2, 3).
Zu Spalte 9 Nr. 3* : Darunter 131600 M. noch nicht zur Einlöſung gelangte Guldennoten .

· 9 8 * : . 91 963 M . . Guldens und Thalernoten .
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3 . Zull . und Steuer -Wej e n .

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 24. v. Mts . beſchloſſen , daß im §. 3 des Weinlager

Regulativs * ) ani Schluſſe von Ziffer I als vierter Abſaß folgende Beſtimmung eingeſchaltet werde :

Die ungetrennte Zuſammenlagerung von Faßweinen , die dem tarifmäßigen Eingangszoll

unterliegen , mit Faßweinen , auf denen der vertragsmäßige Zoll ruht, kann von der Direktiv

behörde gegen Entrichtung des Unterſchiedes zwiſchen den beiden Zolfäßen geſtattet werden .

In dieſem Falle findet auch auf die erſtgenannten Weine der vertragsmäßige Bolſaß An

wendung .

LIC : L. Berlint, den 7.Dezember 1892.
Der Reichskanzler.

In Vertretung : Freiherr v . Malßahn .

it.Wannonoi 1892.

Nuf Grund der Beſtimmung im Artikel 36 der Reichsverfaſſung iſt nach Vernehmung des Ausſchuſſes

des Bundesraths für Zoll- und Steuerweſen der Königlich preußiſche Steuer- Inſpektor Baehr zu Altona

an Stelle des in den Landesdienſt zurückberufenen Königlich preußiſchen Steuer- Inſpektors Rothe den

Königlich ſächſiſchen Hauptämtern zu Annaberg, Eibenſtock, Chemniß , Dresden , Freiberg und Meißen als

Stations-Kontrolör mit dem Wohnſiß in Dresden vom 1. Dezember d. J. ab beigeordnet worden .

4 . Polizei : Weje n .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Ulter und Seimath

-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Außweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſunge.

bеfФlufјев.der Ausgewieſenen .

- 3 .

a) Auf Grund des §. 39 des Strafgeſeßbuchs:

1 . Ludwig Alfred geboren am 7. April 1872 zu Héricourt, Diebſtahl im wieder Kaiſerlicher Bezirks- Präfi. 17 . Noveinber

Devignat, Fabril- Frankreich,belgiſcher Staatsangehöriger, holten Rüdfall dent zu Colmar,

arbeiter, (1 Jabr 6 Monat

Zuchthaus laut Er.

kenntniß vom 18 . Juni
1891),

2 . Johann Sims, geboren am 14 / 26 . Juli 1856 zu Rolebki, Urkundenfälſchung, Röniglich preußiſcher Re. 4 . Oktober

(Ørjems), Kreis Kolst, Gouvernement Raliſch, Meuterei undidwerer gierungs - Präſident zu d. I .

Ärbeiter, Polen , ruſſiſcher Unterthan, Diebſtahl ( 3 Jahre Poſen ,

Zuchthaus laut Er.

kenntniß vom 29. No.

vember 1888 ),

3 . Johann Wenig , geboren am 7. Februar 1864 zu Königs. (chwerer Diebſtahl Königlich bayeriſches Be. 16 . November

Tagearbeiter, berg , ortsangehörig zu Oberlohma, (7 Jahre Zuchthaus zirkšant Rulmbach, 1 d. I.

| Bezirk Eger, Böhmen , laut Erkenntniß vom

23. November 1885 ),

* ) Central-Blait von 1888 S . 253.
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3 . Zoll, und Steuer.Weſen.

Ueber die weitere proviſoriſche Regelung der Handelsbeziehungen zwiſchen Deutſchland und

Spanien für die Zeit bis zum 30 . März 1893 iſt zwiſchen den beiderſeitigen Regierungen das folgende

Abkommen getroffen worden :

Die Unterzeichneten , der außerordentliche und bevollmächtigte Botſchafter Seiner Majeſtät

des Deutſchen Kaiſers, Königs von Preußen , und der Staatsminiſter Seiner Majeſtät des

Königs von Spanien, in Anbetracht des bevorſtehenden Ablaufs des durch Notenaustauſch

vom 29./30 . Juni dieſes Jahres zwiſchen dem Deutſchen Reich und Spanien über die gegen

ſeitigen Handelsbeziehungen getroffenen proviſoriſchen Handelsabkommens * ) und in der Er

wartung eines baldigen und befriedigenden Ergebniſſes der eingeleiteten Verhandlungen über

einen definitiven Handels - und Zollvertrag, ſind, mit Genehmigung ihrer Regierungen , dahin

übereingekommen , daß die Geltung des vorgedachten , durch Notenaustauſch vom 29./30. Juni

dieſes Jahres getroffenen Abkommens bis einſchließlich zum dreißigſten März achtzehn

hundert und dreiundneunzig verlängert ſein ſoll.

Zu Urkund deſſen haben beide die gegenwärtige Deklaration in zweifacher Ausfertigung

unterſchrieben und ihre Siegel beigeſeßt.

Madrid, am 28 . November 1892.

Radowiß. El Duque de Tetuan.

(L . S .) (L . S .)

Ueber die Verlängerung des proviſoriſchen Handelsabkommens zwiſchen Deutſchland und

Rumänien bis zum 31. Dezember Á. I. iſt zwiſchen den beiderſeitigen Regierungen die folgende

Deklaration vereinbart worden :

Deklaration.

Die Unterzeichneten , hierzu gehörig ermächtigt, erklären im Namen ihrer Regierungen , daß das

zwiſchen Deutſchland und Rumänien durch die am 1. Juli/ 19 . Juni 1892 zu Bukareſt unterzeichnete

Deklaration getroffene Handelsabkommen * * ) bis zum 31. Dezember 1892 n . Št. in Kraft bleiben ſoll.

Geſchehen zu Berlin , den 26 . November 1892.

Freiherr v . Marſchall. Ghika.

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 18. November 8. J. beſchloſſen , die nachſtehenden Vor

ſchriften für die ſteuerfreie Verwendung von undenaturirtem Branntwein zu Heil-, wiſſenſchaftlichen

und gewerblichen Zwecken mit der Maßgabe zu genehmigen , daß dieſelben am 1. April 1893 in

Geltung treten .

Berlin , den 8 . Dezember 1892.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: Freiherr v. Malbahn .

* ) Central-Blatt S . 565 .

* * ) Central- Blatt S . 566 .
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b ) Abfertigung und

Aufbewahrung des

Branntweins .

zur Sprayproduktion und zur Desinfektion des Dperateurs , der Inſtrumente und des Operations

feldes undenaturirter Branntwein ſteuerfrei verwendet werden .

§. 5 .

Die Steuerfreiheit kann für Branntwein von jeder Alkoholſtärke in Anſpruch genommen werden .

S . 6 .

Die Abfertigung des Branntweins zu ſteuerfreien Zwecken hat bei der Amtsſtelle oder auf

Antrag des Berechtigten in deſſen Geſchäftsräumen in der Regel durch zwei Steuerbeamte zu erfolgen ,

bei der Abfertigung in den Geſchäftsräumen des Berechtigten kann jedoch von der Zuziehung eines

zweiten Beamten abgeſehen und die Abfertigung durch einen Oberbeamten allein vorgenommen

werden . Mengen von nicht mehr als einem Hektoliter reinen Alkohols dürfen auch durch einen

anderen als einen Oberbeamten abgefertigt werden.

Zu Heil- und wiſſenſchaftlichen Zwecken darf keine geringere Menge als 25 Liter, zu

gewerblichen Zwecken keine geringere Menge als 50 Liter reinen Älkohols zur Abfertigung vorgeführt

werden . Ausnahmen kann in beſonderen Fällen das Hauptamt beivilligen .

$. 7.

Sofern nicht der Branntwein unmittelbar nach der Abfertigung verwendet wird, iſt er ſtets

in denſelben Gefäßen und an einer beſtimmten Stelle, getrennt von dem etwa vorhandenen denaturirten

oder verſteuerten oder verzollten Branntwein aufzubewahren . Die Gefäße müſſen geaicht oder amt

lich tarirt oder naß vermeſſen , auch alle feſtſtehenden außerdem mit einer von dem Bezirks -Ober

kontrolör zu prüfenden Einrichtung verſehen ſein , die die Menge des darin enthaltenen Branntweins

auch bei theilweiſer Befüllung ſtets erſehen läßt. Von den Vorſchriften über die Einrichtung der

Gefäße kann die Direktivbehörde Ausnahmen zulaſſen .

Dienen mehrere Gefäße zur Aufbewahrung, ſo iſt jedes deutlich zu bezeichnen und die Be

zeichnung jederzeit unverleßt zu erhalten .

Ob eine Verſchlußanlegung an einzelnen Gefäßen bis zur Verwendung ihres Inhalts zu

erfolgen hat, entſcheidet der Bezirks -Oberkontrolör.

S. 8 .
c) Verwendung des

Die Verwendung des ſteuerfrei abgelaſſenen Branntweins zu anderen als den genehmigten

Webermadung der Zwecken iſt unſtatthaft. Wird im Laufe der Fabrikation Branntwein wieder gewonnen , ſo darf
Berwendung.

er gleichfalls nur zu den genehmigten Zwecken von Neuem verwendet werden . Die Wieder

gewinnung kann nach näherer Ünordnung der Direktivbehörde unter amtliche Ueberwachung

geſtellt werden .

Es iſt unzuläſſig, den Branntwein in unverarbeitetem Zuſtande an Dritte abzugeben .

Ausnahmen kann in beſonderen Fällen die Direktivbehörde bewilligen .

8 . 9 .

Die Direktivbehörde entſcheidet darüber, in welchen Fällen mit Rückſicht auf die Art der

Verwendung des Branntweins oder den Umfang der Fabrikation oder ſonſtige beſondere Verhält

niſſe der Betrieb des Geſuchſtellers hinſichtlich der Branntweinverwendung amtlich zu überwachen iſt.

In die Genehmigungsverfügung (S. 1 Åbſaß 3 ) iſt ein entſprechender Vermerk aufzunehmen .

S. 10 .

Iſt die Ueberwachung des Betriebs angeordnet, ſo finden noch nachſtehende beſondere

Beſtimmungen Anwendung :

a ) Der Gewerbetreibende hat dem Hauptamt eine in doppelter Ausfertigung abzugebende

Beſchreibung des Ganges der Fabrikation einzureichen , aus der erſichtlich iſt, welche

Stoffe außer undenaturirtem Branntwein zur Herſtellung der einzelnen Fabrikate ver

wendet werden, und in welchem Zeitpunkt der Fabrikation der Branntwein zugeſeßt wird.

Von dem Verlangen der Benennung von Zuſapſtoffen, deren Verwendung der Gewerbe

treibende geheim zu halten wünſcht, iſt Abſtand zu nehmen.

Die eine Ausfertigung der Beſchreibung iſt, mit dem Prüfungsvermerk des Haupt=

amts verſehen , dem Berechtigten zurückzugeben , während die andere Ausfertigung bei den

Branntiveins und
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§. 13 .

Die Direktivbehörde kann anordnen , daß vom Berechtigten außer dem Abrechnungsbuche

ein beſonderes Fabrikationsbuch geführt wird, das über den Bezug und die Verarbeitung des

Branntweins ſowie über den Verbleib ' der gewonnenen Fabrikate Aufſchluß giebt.

S . 14.

e ) Steueraufſicht und
Die Aufſichtsbeamten ſind berechtigt, während des Betriebes jederzeit, ſonſt aber von 6 Uhr

Beſtandsaufnahme.

morgens bis 9 Uhr abends die Räume, in denen undenaturirter Branntwein verarbeitet oder auf

bewahrt wird, zur Ausübung der Steueraufficht zu betreten . Die zu dieſem Zweck erforderlichen

Geräthſchaften hat der Gewerbetreibende bereitzuhalten und die nöthigen Hülfsdienſte zu gewähren . ·

Außerdem ſind die Oberbeamten der Steuerverwaltung berechtigt, die Fabrik- und Geſchäfts

bücher des Berechtigten einzuſehen , die Waarenbeſtände, zu deren Herſtellung undenaturirter Brannt

wein ſteuerfrei verwendet worden iſt, ſich vorzeigen zu laſſen, ſowie Proben zur Unterſuchung zu

entnehmen .

S. 15.

Die Betriebe, in denen undenaturirter Branntwein ſteuerfrei verwendet wird , ſind monatlich

mindeſtens einmal zu revidiren. Die Reviſion ſoll in der Regel mindeſtens einmal im Vierteljahre

durch einen Oberbeamten erfolgen . Die Direktivbehörde kann die Zahl der Reviſionen für kleinere

Betriebe herabſeßen .

Halbjährlich mindeſtens einmal iſt eine amtliche Beſtandsaufnahme der Vorräthe an ſteuer

freiem undenaturirtem Branntwein zu bewirken . Die Gewerbetreibenden haben zu dieſem Zweck auf

Verlangen einen Auszug aus dem Abrechnungsbuche abzugeben , der den buchmäßigen Sollbeſtand

an undenaturirtem Branntwein erkennen läßt. Bei Abweichungen des Iſtbeſtandes vom Soll

beſtande bis zu 10 Prozent von der Summe des bei der legten Beſtandsaufnahme ermittelten Iſt

beſtandes und des neuen Zugangs kann nach dem Ermeſſen des Hauptamts von der Einleitung

eines Strafverfahrens abgeſehen werden . Jedoch iſt in jedem Falle für Fehlmengen von mehr als

1 Prozent der vorgenannten Branntweinmenge die Verbrauchsabgabe und der etwaige Zuſchlag

nach dem niedrigſten oder den niedrigſten der in Frage kommenden Säße zu erheben . Gehört zu

dem Sollbeſtand ſowohl Branntwein , der der Maiſchbottich - oder Materialſteuer unterlegen hat, als

auch ſolcher, der keiner von beiden unterlegen hat, ſo iſt die Fehlmenge zunächſt auf denjenigen

Branntwein anzurechnen , welcher der Maiſchbottich - oder Materialſteuer unterlegen hat.

Auf Apotheken finden die vorſtehenden Beſtimmungen keine Anwendung.

S. 16 .

II. Beſondere Beſtimmungeu
Für Anſtalten, die Reichs -, Staats -, Bezirks -, Gemeinde- oder gemeinnüßigen Zwecken

a ) für öffentlichen Jnas:

tereſſen dienende dienen , können Erleichterungen im Bezuge, in der Abfertigung und in der Kontrole der ſteuer

freien Verwendung des undenaturirten Branntweins von den oberſten Landes - Finanzbehörden ge

währt werden .

Die gleiche Vergünſtigung kann Privatbetrieben , die mit Lieferungen für das Reich oder

den Staat beauftragt ſind, für dieſe Lieferungen gewährt werden .

Anſtalten .

§. 17.

b ) für Apotheken. Für die ſteuerfreie Verwendung undenaturirten Branntweins in den Apotheken gelten , ſoweit

es ſich um den eigentlichen Apothefenbetrieb, einſchließlich des Bedarfs zu wiſſenſchaftlichen Zwecken ,

und nicht um die Herſtellung von Heilmitteln zum Vertriebe an Wiederverkäufer handelt, die fol

genden beſonderen Vorſchriften :

1. Für jede Apotheke, die Anſpruch auf Steuerfreiheit erhebt, wird die Jahresbedarfs

menge nach Anhörung eines Sachverſtändigen auf der Grundlage ihres durchſchnittlichen

Jahresbedarfs von der Direktivbehörde feſtgeſeßt. Die zur Ermittelung des Jahres

bedarfs dienlichen Bücher ſind auf Verlangen den Sachverſtändigen von den Apothekern

vorzulegen .

In den durchſchnittlichen Jahresbedarf ſind die Branntweinmengen zur verſtellung

ſolcher Präparate, für die die Steuerfreiheit ausgeſchloſſen bleibt -- Ziffer 2 - , nicht

miteinzurechnen .

- - -
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Die nachträglich zu verſteuernde oder nicht zur Verwendung gelangte Branntwein

menge bleibt bei Aufſtellung der Nachweiſung - § . 11 Abſaß 5 – außer Betracht.

7. Durch beſondere Anordnung der Direktivbehörde können einzelne Apotheker dauernd oder

für einen beſtimmten Zeitraum verpflichtet werden , auch über die ſteuerfreie Verwendung

des undenaturirten Branntweins in dem Abrechnungsbuch Spalten 15 bis 25 fort

laufende Anſchreibungen zu führen, dagegen finden die SS. 9 und 10 auf den eigentlichen

Apothekenbetrieb keine Anwendung.

8 . Bei Apothekern , die den Ausſchank von Branntwein oder den Kleinhandel,mit Brannt

wein betreiben wollen , kann die Genehmigung zur ſtreuerfreien Verwendung undenaturirten

Branntweins zu Heil- und wiſſenſchaftlichen Zwecken von der Direktivbehörde an die

Bedingung geknüpft werden , daß die Aufbewahrung und weitere Verarbeitung des ſteuer

freien und des verſteuerten oder verzollten Branntweins, ſowie die Aufbewahrung der

aus beiden Arten Branntwein hergeſtellten Fabrikate in getrennten Räumen ſtattfindet,

und daß der Apotheker ſich zur Buchführung über die Verwendung der für ihn feſt

geſepten Jahresbedarfsmenge ſteuerfreien Branntweins nach Maßgabe der Ziffer 7 ,

ſowie auch zur Buchführung über den Bezug und die Verwendung des verſteuerten oder

verzollten Branntweins verpflichtet.

9. Apotheker, die neben ihrem eigentlichen Apothekenbetriebe zu Heilzwecken geeignete Präparate

zum Vertriebe an andere Gewerbetreibende herſtellen , unterliegen hierfür nicht den Be

ſtimmungen dieſes Paragraphen, ſondern denjenigen der SS. 1 bis 15 und 18.

10. Aerzte , die zur Führung einer Handapotheke berechtigt ſind, unterliegen bezüglich der

ſteuerfreien Verwendung von undenaturirtem Branntwein in der Handapotheke den für

Apotheken geltenden Beſtimmungen, jedoch mit der Maßgabe, daß §. 3 und $ . 6 Ab

ſaß 2 auf ſie keine Anwendung finden .

c ) für Heilmittel

fabriken .

§. 18.

Heilmittelfabrikanten (Droguiſten u . 1. w .) dürfen zu Heilzwecken geeignete, alkoholhaltige

Präparate, mit Ausnahme der in Anlage 3. aufgeführten, ſowie mit Ausnahme jämmtlicher Geheim

mittel, ſteuerfrei mit undenaturirtem Branntwein herſtellen .

Der g. 17 Ziffer 2 Abſaß 2 und 3 findet auf den Betrieb der Heilmittelfabriken ent

ſprechende Anwendung .

Sofern die Üeberwachung der Vermiſchung des ſteuerfreien undenaturirten Branntweins

mit den zur Verwendung beſtimmten übrigen Stoffen angeordnet iſt (SS. 9 und 10), ſind die

Zuſapſtoffe thunlichſt auf ihre Güte zu prüfen , und iſt ferner darauf zu halten , daß die Menge der

Zuſapſtoffe dem für die Bereitung der betreffenden Heilmittel in dem Arzneibuche für das Deutſche

Reich vorgeſchriebenen Verhältniß genau entſpricht.

III. Straſbeſtimmung.

$. 19.

Die Nichtbeachtung vorſtehender Beſtimmungen wird , ſofern nicht eine andere Strafe ver

wirkt iſt, gemäß §. 3 des Geſebes, betreffend die Steuerfreiheit des Branntweins zu gewerblichen

Zwecken, vom 19 . Juli 1879, S. 26 des Geſeßes , betreffend die Beſteuerung des Branntweins,

vom 24 . Juni 1887 und Artikel II Ziffer 2 des Geſekes vom 8. Juni 1891 mit Geldſtrafe ge

ahndet; auch kann die Direktiv behörde die Erlaubniß , undenaturirten Vranntwein ſteuerfrei zu ver

wenden, entziehen .
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Zugang an undenaturirtem Branntwei n .

Der
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Der Gewerbetreibenden Menge des verwendeten

Branntweins, für den die

Steuervergütung zu

gewähren iſt.

Liter reinen Alkohols.

4 .

Nr.

der

Beläge.

Bemerkungen.

N amen. Wohnort.

2 . 3 .3 . 5. 6.
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· . .

· · . .·

· . .·

· · · . .

· ·· . .

Tinctura Gentianae . . . . . . . . . . . Enziantinktur.

composita . . . . . . . . Zuſammengeſeßte Enziantinktur.
Limonii . . . . . . Limonentinktur.

Macidis . . . . . . Muskattinktur.

Menthae crispae . . . Krauſeminztinktur.

1 piperitae . Pfefferminztinktur.
Santalini. . . . . Sandeltinktur.

Vanillae . . . . Vanilletinktur..

Zingiberis . . . . . . . . . . . Ingwertinktur.

, fortior . . . . . . . . . Starke Ingwertinktur.

Außerdem alle Artikel, die ohne Zweifel zu Genußzwecken dienen , z. B . Liköre,
Likörfabrikation , Bitterſchnäpſe, Pfefferminzpläßchen und dergl.

· ·· . .

· .·· . ·

· · . ·

· .

ſjenzen zur

Veränderungen in dem Stande oder den Befugniſſen der Zoll - und Steuerſtellen .

Im Königreich Preußen.

Das Nebenzollamt II. zu Preußiſch - Herby im Bezirk des Hauptzollamts zu Landsberg D .S .

iſt in ein Nebenzollamt I. umgewandelt worden .

Die Zuckerſteuerſtelle zu Biere im Bezirk des Hauptſteueramts Magdeburg II iſt aufgehoben

worden . Die zur genannten Zuckerſteuerſtelle gehörenden Zuckerfabriken zu Biere und Welsleben ſind der

Zuckerſteuerſtelle zu Abendorf zugewieſen , während von lepierer Zuckerſteuerſtelle die Zuckerfabrik zu

Åthensleben abgezweigt und der Zuckerſteuerſtelle zu Staßfurt zugelegt iſt.

Es iſt ertheilt worden :

dem Nébenzollamt I. zu Leibitſch im Bezirk des Hauptzollamts zu Thorn die Befugniß zur

Ausfertigung von Begleitſcheinen I über Getreide auf das Steueramt I. zu Schweiz,

dem Hauptzollamt zu Aachen die Befugniß zur Unterſuchung deklarirter Verſchnitt-Weine und

Moſte auf ihre Eigenſchaft als ſolche,

dem Steueramt II. zu Haßenport im Bezirk des Hauptſteueramts zu Coblenz die Befugniß zur

Erledigung von Begleitſcheinen ì über unterſuchte Verſchnitt-Weine und Moſie,

dem Steueramt II. zu Eutin im Bezirk des Hauptzollamts zu Neuſtadt i. H . die Befugniß zur

unbeſchränkten Erledigung von Begleitſcheinen I über ausländiſches Salz,

dem Steueramt 1. zu Stadthagen im Bezirk des Hauptſteueramts zu Hannover die Befugniß

zur Abfertigung des unter Begleitzettel - Kontrole für die Schaumburger Brauerei in Stadthagen ein

gehenden Malzes und

den Steuerämtern 1. zu Weißenfels und Merſeburg im Bezirk des Hauptſteueramts zu

Naumburg a . S . die Befugniß zur Erledigung von llebergangsſcheinen über Bier.

Im Königreich Bayern.

Es iſt ertheilt worden :

der Aufſchlag-Einnehmerei zu Hirſchau im Bezirk des Hauptzollamts zu Regensburg die Be

fugniß zur Ausfertigung von Verſendungsſcheinen über inländiſchen Branntwein ,

der Aufſchlag- Einnehmerei zu Enkenbach im Bezirk des Hauptzollamts zu Landau die Befugniß

zur Erledigung von Verſendungsſcheinen I über ſteuerfreien undenaturirten Branntwein zu Heilzwecken und

den Aufſchlag-Einnehmereien zu Barbing und Pfatter im Bezirk des Hauptzollants zu Regens

burg die Befugniß zur Ausfertigung von Verſendungsſcheinen über inländiſchen Branntwein .

Jm Königreich Sachſen.

Dem Nebenzollamt II. zu Hellendorf im Bezirk des Hauptzollamts zu Schandau iſt dic Be

fugniß zur Ausfertigung von Begleitſcheinen l über zur Durchfuhr beſiimmte halbjeidene Sammete und

Plüſche ſowie über Schirnibeſtandtheile aus Eiſen und Meſſing beigelegt worden .
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6 . Polizei - W efe n .

Ausweiſung von Ausländeru aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Alter und Seimath

-L
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloffen bat.

Datum

des

Ausweifunge.

beſchluſſes.der Ausgewieſenen .

2 . 6 .

1. Joſef Czarnedi,

Arbeiter,

a ) Auf Grund des §. 39 des Strafgeſeßbuch :

geboren am 20 . März 1871 zu Großlichwerer DiebſtahlKöniglich preußiſcher He. 1. Dezember

Gorzenißa, Kreis Strasburg , Weſt (1 Jahr Zuchthaus gierungs- Präſident jud . J.

Preußen , ruſſiſcher Staatsangehöriger, laut Erkenntniß vom Marienwerder,
19. Dezember 1891) ,

b ) Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs :

2 . Wilhelm Uberton , geboren am 10 . April 1858 zu Dront. Betteln , Stadtmagiſtrat Neu -Ulm , 28 . Dłtober

Bådergeſelle , heim , Norwegen , norwegiſcher Staats Bayern ,

angehöriger,

3. Johann Artner, geboren ain 23. Mai 1872 zu Sernals landſtreichen , . Königlich bayeriſche Po. 7 . November

Fabrikarbeiter, bei Wien , ortsangehörig zu Tattendorf, lizei- Direktion München , d . J.

Bezirk Wiener Neuſtadt,

4 . Anton Cermal, geboren am 18 . Auguſt 1857 zu Schlan, landſtreichen und ge. Raiſerlicher Bezirks-Präſi. 6 . Dezember
Schuhmacher, Böhmen , ortsangehörig ebendaſelbſt, 7 fährliche Körperver. dent zu Meß ,

| leßung,

5 . Johann Ditſch, geboren am 9. Dezember 1842 zu Steyr, Candftreichen und Königlich bayeriſches Be. 28 . November
Bädergeſelle, Deſterreich, Öſterreichiſcher Staatsange. Betteln , zirtsamt Waſſerburg, d. I.

höriger ,

6 . Franz Dury, geboren am 7. März 1860 zu Hermann. Betteln und Nichtein . Stadtmagiſtrat Bayreuth, 16 . November

Drechsler, ſtadt , Siebenbürgen , Öſterreichiſcher haltung der Neiſe - Bayern , | d. J.

Staatsangehöriger, | route,

7. Fakob Ferdinand geboren am 21. Mai 1869 zu Oberriet,Landſtreichen , Königlich bayeriſche Po 28 . November

Kluſer, Schäffler, Kanton St. Gallen , Schweiz, ortsan . lizei Direktion München, d. J.

gehörig ebendaſelbſt,

8 . Eduard Koppl, geboren am 11. Juni1875 zu Pichoblik,' Betteln , Königlich preußiſcher 19 . Dktober

Arbeiter, Bezirl Poderſam , Böhmen , ortsange Polizei-Präſident zu d. J.

I börig ebendaſelbſt, Berlin ,

9 . Paul Nemeth , aus Radocz in Ungarn , geboren am desgleichen , Großherzoglich badiſcher 13 . September
Meßger, | 25. Mai 1849 , ungariſcher Staats . Landeskommiſjår zu d. J .

angehöriger , Konſtanz,

10 . Joſef Pößl, Dienſt, geboren am 25. Juli 1875 zu Eger, Landſtreichen , Königlich bayeriſches Be. 26 . November

knecht, Böhmen , ortsangehörig zu Absroth , zirksamt Kipingen , d . I.

Bezirk Wildſtein , ebendaſelbſt,
11. Heinrich Thorwald geboren am 12. April 1851 zu Ropen - Betteln , Polizei.Behörde zu Ham . 1. Dezember

Ról, Maurergeſelle, hagen , däniſcher Staatsangehöriger, burg,

12. Franz Rudolf, geboren am 23. November 1840 zu debgleichen , Königlich bayeriſches Be- 27. November
Seiler, Heinzendorf. Bezirk Schönberg, Defter : zirtsamt Waſſerburg , d. J .

reich , öſterreichiſcher Staatsangehöriger,

13 . Franz Wenid , geboren am 15 . September 1862 zu Landſtreichen und Königlich ſächſiſche Kreib- 1. November

1. Fabritarbeiter , Wiſchkowa, Bezirk Poſtelberg, Böhmen, Betteln , hauptmannſdaft

ortsangehörig zu Kahn, Bezirk Brür, Zwidau,

ebendaſelbſt,

14 . Joſef Zwerger, geboren am 5 . November 1874 zu Landſtreichen , Röniglich bayeriſche Po. 19 . November
Bahnarbeiter, J Kronan , Bezirk Bruchſal, Baden , orts . lizei- Direktion München , d . J .

Tangehörig zu Hall, Bezirk Innsbrud ,

Die durch Beſchluß des Kaiſerlichen Bezirks · Präſidenten zu Colmar vom 19. Juni 1885 ( Central- Blatt S . 471

Ziffer 9) verfügte Ausweiſung des Tagners und Webers Auguſt Almy aus dem Reichsgebiet iſt zurüdgenommen worden .

Berlin , Carl Heymanns Verlag. - Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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2 . Finanz -Weſe n .

Nachweiſung der zur Anſchreibung gelangten Einnahmen (einſchließlich der kreditirten Beträge) an

Zöllen und gemeinſchaftlichen Verbrauchsſteuern ſowie anderer Einnahmen im Deutſchen Reich

für die Zeit vom 1 . April 1892 bis zum Schluſſe des Monats November 1892.

Bezeichnung Ausfuhr .

Bleiben
der

Die Sol.
Einnahme beträgt

pom Beginn des

Etatsjahres bis

zum Schluſſe des
obengenannten

Monats

Alle L

2 . i

Einnahme i

in demſelben

Zeitraum

des Vorjahres

(Spalte 4 )

Differenz
zwiſden den

Spalten 4

und 5 ,

+ mehr

- weniger

Vergütungen

Einn a b m e n .

HAMhe

3 .1. 5 . 6 .

Zölle . · · · · · · · 7197 540
·

261 591 355 268 788 895 -
·

261 752 917
·

161 562
· ·

Tabadſteuer . . . · · · · 7004 528 6 939 988 '
·

64 540 6 449 882
·

490 1061 +

Zudermaterialſteuer . . 59 954 497 53 850 246 - 33 533 198 - 20 317 048
muncurs . . .

6 104 251. . . .

Verbrauchsabgabe von Zuđer . . . 45 807 795 * ) 72 431 45 735 364 , 37 901 257 + 7834 107

Salzſteuer . . . . . . . . . . 28 385 806 29 022 28 356 784 ! 28 701 915 - 345 131

Maiſch bottich . und Branntweinmaterialſteuer 12 378 969 6 365 034 6013 935 4 953 308 + 1060627

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zu.
ſchlag zu derſelben . . . . . . . 77 964 871 84 594 77 880 277 82 857 588 - 4977 311

Braufteuer . . . .. 17261717 014 526. +. 17 187 14351604. . 17 238 747. . .

Uebergangsabgabe von Bier . . . . . . ! 2 333 218 2 333 218 2 227 225 105 993

Summe 1 458 971 102 66 783 284 392 187 818 415 361 398 - 23 173 580

Spielkartenſtempel · · · · · · · .. 824 837 795 216 + 29 621

Wechſelſtempelſteuer . . . . . . . . . 5 262 499 5 476 776 214 277

Stempelſteuer für

a) Berthpapiere . 1914 981 2 762683 847 702

b ) Kauf- u . ſonſtige Anſchaffungsgeſchäfte 5 944 677 7 773 515 1 828 838

c ) Looſe zu :
Privatlotterien . . . . . . . 1 481 394 1 270 394 + 211 000

Staatslotterien . . . . . . . 4 236 069 4541 805 - 305 736

Poft: und Telegraphen .Verwaltung . . . . 159 294 737 ! 152 594 029 + 6 700 708

Reichs-Eiſenbahn -Verwaltung . . . . . . 40 559 000 39 122 000 * *) + 1 437 000

* ) Darunter Zuđerſteuer nach dem Geſeß vom 31. Mai 1891 = 16 827 867 M .

* * ) Die definitive Einnahme ſtellte ſich im Vorjahre um 812 384 M . böher .
Anmerkung. Die zur Reichstaſſe gelangte iſt . Einnahme abzüglich der Ausfuhr- Vergütungen und Verwaltungs,

foften beträgt bei den nach bezeichneten Einnahmen biš Ende November 1892:

11
11

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

Begeid nung

der

E inna h men .

Ift-Einnahme vom

Beginn des Etatsjahres
bis zum Schlufie des

obengenannten Monats

- M

Sit-Einnahme in
demſelben Zeitraum des

Vorjahres

Differenz zwiſchen den

Spalten 2 und 3 ,

+ mehr

- weniger

+238 623 369

8 153 786

16 437 554

35 056 185

25 765 070

10 982 903

Zölle

Tabadſteuer . .

Zudermaterialſteuer .
Verbrauchsabgabe von Zuder . . . . . . .

Salzſteuer . . . . . . . . . . .

Maiſc bottich . und Branntweinmaterialſteuer
. .

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zujdlag
, zu derjelben . . . . . . . . .

Brauſteuer und Uebergangsabgabe von Bier . .

Summe .
Spieltartenſtempel . . . . . . . . . . .

235 689 471

8 658 117

14 571 969

36 878 363

26 035 003

10 505 593

2 933 898

504 331

1 865 585

1 822 178

269 933

477 310

T!+

64 781 136

16 588 590

72 457 570

16 351 904

1+

7 676 434

236 686

ne 416 388 593

766 296

421 147 990

751 512

-

+

4 759 397

14 784

+
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5 . Polizei - W efe n .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiet.

Name und Stand Ulter und Heimath-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung .

Behörde, welche die

Uusweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſunge .

befփluffee.
der Ausgewieſenen .

6 .

Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs:

1. Franz Beinlich , geboren am 11. Dezember 1861 zu Landſtreichen und Königlich preußiſcher Re: 15 . Dezember
Arbeiter, Sternberg, Bezirk Dimüß, Mähren , Betteln , i gierungs- Präſident zu d . F .

Breslau ,

2. Joſef Blahout, geboren im Jahre 1876 zu Ponikla, desgleichen , Königlich preußiſcher Re. 10 . Dezember
Arbeiter , Bezirk Starkenbach, Böhmen , zuleßt gierungs - Präſident jud. I .

wohnhaft in Hochſtadt ebendaſelbſt, Cafiel,

3 . Franz Brettſchnei- geboren am 17. Mai 1867 zu Deich : desgleichen , Königlich preußiſder Re: 7. Dezember

der, Arbeiter, ney, Bezirk Königgräß, Böhmen , gierungs · Präſident zu d. I .

Breslau,

4. Ferdinand Grün etwa 19 Jahre alt, aus Ruſſiſch-Polen Landſtreichen , Betteln Königlich preußiſcher Re- 6. Dezember

bolz, Gymnaſtifer, gebürtig , | und Widerſtand ge, gierungs · Präſident zu : d . J .

| gen die Staatsge Hildesheim ,

walt,

5 . Thomas Leonz geboren am 21. Dezember 1853 zu Landſtreichen , Kaiſerlicher Bezirks-Präſi- 10 . Dezember
Hinnen , Tagner, | Triengen , Kanton Luzern, ortsange. dent zu Colmar,

hörig ebendaſelbſt,
6 . Unton Mendi, geboren am 6 . Dktober 1845 zu Heinßen- Landſtreichen und Großherzoglich helliſches 8. Dezember

Schmied, dorf, Bezirk Troppau , Deſterreichiſch . Betteln , Kreisamt Worms,

Schleſien , Öſterreichiſcher Staatsange
höriger,

7 . Ferdinand Probſt, geboren am 4 . Januar 1874 zu Ruk Landſtreichen , Röniglich bayeriſches Be. 6 . Dezember
Rommis, | lena. Bezirk Röniggräb, Böhmen , orts : zirksamt Regen ,

angehörig zu Markt - Eiſenſtein in

Böhmen ,

8 . Joſef Revelant, geboren am 17. März 1869 zu Villac , desgleichen , Königlich bayeriſche Po- 26 . November

Maler, | Deſterreich , ortsangehörig zu Magnano, | lizei- Direktion Münden , d . I.

Bezirl Tarcento , Provinzudine, Italien ,

9 . Levy Heinrich (Hirſch ) geboren am 20. Juni 1856 zu Kowno, Landſtreichen und Königlich preußiſcher Re. 6. Dezember

Siefer , Arbeiter , Rußland, ortsangehörig ebendaſelbſt, | Betteln , gierungs- Präſident zu | d. J .

Stettin

10 . Hermann Stry- geboren am 27. April 1877 zu Lodz Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re- 25 . November

kowski, Handlungs- Ruſſiſch - Polen , ortsangehörig eben | gierungs · Präſident zu d. I.
lehrling, dajelbſt, Dppeln ,

11. Johann Wurm , geboren am 4 . Dezember 1865 zu Dttak, desgleichen , Königlich bayeriſche Po. 30. November
Cadirer, ring, Bezirk Hernals, Deſterreich , orts lizei-Direktion München , d . J.

angehörig zu Deinzendorf, Bezirk

Oberhollabrunn ebendaſelbſt,

Berlin , Carl Heymanns Verlag . – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Name und Stand Ulter und Seimath

T
e
l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.
- Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

befGhloffen hat.

Datum

des

Ausweiſung8.

beſchluſſes.
der Ausgewieſenen .

3 . Michael Fürtſch , geboren am 24 . September 1867 zu landſtreiden und Königlich preußiſcher Me- 25. November

Båder, Eiſendorf, Bezirk Pilſen , Böhmen, Betteln , gierung8 · Präſident zu d. J.

ortsangehörig ebendaſelbſt, Dppeln,

Johann Andreas 32 Jahre alt, geboren zu Seeberg, Be Betteln , Großherzoglich badiſcher 15 . Dezember

Hammerl, Küfer, | zirk Eger, Böhmen , ortsangehörig zu Landeskommiffär zu d . I.

Mühlbach , ebendaſelbſt,
Mannheim ,

5 . Jakob Mathis, geboren am 25.Oktober 1857 zu Stanz, Landſtreichen und Kaiſerlicher Bezirts -Präſi. 8 . Dezember

Tagner, Ranton Unterwalden , Schweiz, ſchwei. Betteln , dent zu Solmar, 10. I .

zeriſcher Staatsangehöriger ,

6 . Anton Nemecek, geboren am 15 . April 1873 zu Neu - landſtreichen , Königlich bayeriſche Po- 29. November

Schriftſeßer , "lerchenfeld, Bezirt Hernals, Deſterreich , lizei- Direktion München , d. J .

ortsangehörig in Wien,

7. Johann Stein . geboren am 28. Juni 1857 zu ußen , Diebſtahl, Lands Röniglich preußiſcher Re- 21. Dezember

meyer, ohne Stand, Niederlande, ortsangehörig ebendaſelbſt, ſtreichen und Betteln , gierungs-Präſident zu d . J .

1 Düſſeldorf,

8 . Jakob Valette, Des geboren am 20 . September 1830 zu landſtreichen und Königlich preußiſcher Reo desgleichen .

forationsmaler , Toulouſe, Frankreich , Betteln , gierungs · Präſident zu
Trier,

3 . V e r ſ ich e r u n g 8 : Weje n .

1 c b ( t t 1 1 1 1 1 1 g .

Sm Anhange zu gegenwärtiger Nummer des Central-Blatts wird eine Zuſammenſtellung :

„ Ortsübliche Tagelöhne gewöhnlicher Tagearbeiter, feſtgeſtellt auf Grund des S. 8 des Geſekes,

betreffend die Krankenverſicherung der Arbeiter (Reichs- Geſekblatt 1892 S . 385),"

zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Berlin , den 24 . Dezember 1892.

Naiſerliches Statiſtiſches Amt.

Dr. v. Scheel.

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .





- -718

Bez i r ke.

Drtsüblicher Tagelohn gewöhnlicher Tagearbeiter,

feſtgeſtellt für Perſonen im Alter von

über 16 Jahren unter 16 Jahren

männliche weibliche männliche weibliche
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Kreis Fiſchhauſen :

a) Amtsbezirk Franz . . . . . . . . . . .

b ) - Lochſtädt . . . . . . . . . .

c ) Stadt Fiſchhauſen . . . . . . . .

d ) - Pilau . . . . . . . . . . .

e ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . .

Kreis Friedland :

a ) Stadt Bartenſtein . . . . . . . . .

b ) = Domnau . . .

c ) Städte Friedland, Schippenbeil . . . . . .

d ) der übrige Theil des Kreiſes . .

Kreis Gerdauen :

a ) Stadt Gerdauen . . . . . . . . . . .

b ) - Nordenburg . .

c) der übrige Theil des Kreiſes . . . . .

Kreis Heiligenbeil :

a ) Stadt Heiligenbeil . . . . .

b ) = Zinten .

c) der übrige Theil des Kreiſes , . . . . . .

Kreis Heilsberg:

a ) Stadt Guttſtadt . . . . . . . . . .

b ) - Heilsberg . . . . . . . . . .

c) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . .

Kreis Pr. Holland :

a ) Stadt Pr. Holland . . . . . . .

b ) - Mühlhauſen

c) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . .

Stadtkreis Königsberg . . . . . . . . . .

Landkreis Königsberg . . . . . . . . . . . .

Kreis Labiau :

a ) Stadt Labiau .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . .

Kreis Memel :

a) Stadt Memel .

b) Ortſchaften Bommels-Witte, Kgi. Schmelz, Janiſchten
c ) der übrige Theil des Kreiſes ;

Kreis Mohrungen :

a ) Stadt Liebſtadt . . . . . . . . . . .

b ) - Mohrungen . . . . . . . . . .

c ) - Saalfeld . . . . . . . . . .

d ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . .

Kreis Neidenburg :

a ) Städte Neidenburg, Soldau . .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . .

Kreis Ortelsburg:

a ) Stadt Ortelsburg . . . . . . . . . . . .

b ) = Pajjenheim . . . . . . . . . . . . 1
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B e zirke.

Drtsüblicher Tagelohn gewöhnlicher Tagearbeiter,
feſtgeſtellt für Perſonen im Alter von

über 16 Jahren unter 16 Jahren

männliche weibliche männliche weibliche

M ! is 1 M 1 s 1 mlB1 M. ! s

11

· 111

·
·

·

A·

1 111

·
·

Regierungsbezirk Danzig.

Kreis Berent . . . . . . . . . . . . . . .

Stadtkreis Danzig . . . . . . . . . . . . .

Kreis Danziger Höhe:

a ) Drtichaften Saspe, Schellmühl . .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . .

Kreis Danziger Niederung . . . . . . .

Kreis Dirſchau :

a) Stadt Dirſchau .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . .

Stabifreis Elbing . . . . . . . . . . . . .

Landkreis Elbing . . . . . . . . . . . . . .

Kreis Karthaus:

a ) Amtsbezirk Kahlbude .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Kreis Marienburg:

a ) Stadt Marienburg . . . . . . . . . .

b ) - Neuteich . . . . . . . . . . . .

C ) Tiegenhof . . . . . . . . . . . ..

d ) der übrige Theil des Kreiſes . . . .

Kreis Neuſtadt:

a ) Stadt Neuſtadt, Gemeinde Zoppot . . .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Nreis Pußig . . . . . . . . . . . . . . .

Kreis Br. Stargard:

a ) Stadt Pr. Stargard .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . .
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. ·

. ·

Regierungsbezirk Marieuwerder.

Kreis Brieſen :

a ) Stadt Brieſen . . . . . . . . . . .

b ) Golub . . . . . . . . . . . .

c ) - Schönſee

d) der übrige Theil des Kreiſes . .

Kreis Flatow :

a ) Stadt Flatow . . . . . . . . .

b ) - Kamin . . . . . . . .

Krojanke . . . .
d ) = Vandsburg . . . . . . . . .

ei - Zempelburg .

f) der übrige Theil des Kreiſes . .
Streis Graudenz :

a ) Stadt Graudenz . . . . . . . . .

b ) Leijen . . . . . . . . . . . . .

C ! - Rehden . . . . . . . . . . . .

d ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . . T .

· .

·
·

· .

·
·

·

1
1
1

- 1
1
I
l
m
i

||||
l
l
l
l
||||

·
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·
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-
-

-
-

1 25 1 - 1

1 - 1 - 90 - 70

-
-

c) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Kreis Thorn :

a ) Stadt Kulmſee . . . . . . . . . . .

b ) - Thorn · · · · · · · · 1

c) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Kreis Tuchel . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Stadtkreis Berlin . . . . . . . . . . . . . . .

Regieruugsbezirk Botsdam .

Kreis Angermünde:

a) Städte Angermünde, Oderberg, Schwedt a /D . . . | 1 |
b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . .

Kreis Nieder -Varnim :

a ) Amtsbezirke · Lichtenberg, Stralau , Rummelsburg,

Weißenſee , Pankow , Reinickendorf . . . . . . 2 50

b ) Amtsbezirke Friedrichsfelde,Ober-Schönweide,Köpenick

Forſt, Biesdorf, Dahlwiß, Friedrichshagen , Nieder

Schönhauſen , Blankenfelde, Franz. Buchholz, Dall

dorf, Tegel . . . . 2 -. . . .on Out

c) Städte Bernau, Oranienburg, Liebenwalde, Alt

Landsberg

und die Gemeindebezirke Sachſenhauſen , Schönerlinde,

Neuholland, Gutsbezirk Amt Oranienburg . . . .

d ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Kreis Ober-Barnim :

a ) Stadt Eberswalde

b ) Städte Freienwalde, Wriezen , Bieſenthal, Straus

berg, Werneuchen

und die Gemeinde- bezw . Gutsbezirke Heegermühle,

Schöpfurth , Steinfurth , Wolfswinkel, Eiſenſpalterei,

Meſſingwerk, Colonie und Hüttenwerk Kupferhammer,

Spechthauſen . . . . : · · · · · · ·

c) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Kreis Beeskow -Storkow :

a ) Ortſchaften Neu -Zittau, Goſen . . .

b ) Ortſchaft Wernsdorf
: :

c ) Ortſchaft Niederlehme. . . . .

d) der übrige Theil des Kreiſes . .

Stadtfreis Brandenburg a . H . . . . . . .

Stadtkreis Charlottenburg . . . . . . . . .

Kreis Oſt-Havelland :

a ) Stadt Spandau

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . .

Kreis Weſt- Havelland:

a ) Stadt Rathenow . . . . . . . . . . .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . . 1 !

·
2 -

-

.

·
·

-
-

-

.

· .
.

·
·

·

1-1
1

- 1
1

--||.
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.

-

.
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Me 1 is M . I s I M . I is M . l is

1 1 - - 75

S
I

| 1 30 1

i) Gemeinde Drewiß , Gut und Gemeinde Schenkendorf

b Gr. B ., Gut Potsdamer Forſt Teltower Antheil .

k ) Gut Babelsberg . . . . . . . . . . .

J) Gemeinde Alt-Glienicke . . . . . . .

m ) Gemeinden Neu-Glienicke, Müggelsheim , Forſtguts

bezirk Köpenick mit Schmöckwißwerder, Gemeinde

Bohnsdorf, Gemeinde und Gut Rudow , Gemeinde

und Gut Schönefeld , Gut Diepenſee, Gemeinde und

Gut Waltersdorf, Gemeinde und Gut Schulzendorf

bei Waltersdorf, Gemeinde Schmöckwiß, Gut Rade

land . . . . . .

p) Stadt Mittenwalde, Gemeinden Königs-Wuſterhauſen ,

Löpten , Zeuthen . . . . . . . . . . . .

0) Neue Mühle, Gemeinde und Gut Schenkendorf bei

Wuſterh ., Gemeinde Senzig , Gemeinde und Gut

Zeeſen , Gut Königs Wuſterhauſen , Gut Königs

Wuſterhauſener Forſt, Gemeinde und Gut Dt. Wuſter

hauſen , Gemeinde Ragom , Gemeinde Hoherlöhme,

Gemeinde und Gut Klein Kieniß , Gemeinde Groß

Kieniß, Gemeinde und Gut Bruſendorf, Gut Karls

dorf, Gemeinde und Gut Roßis , Gemeinde Kiekebuſch ,

Gut Selchow , Gemeinde und Gut Waßmannsdorf,

Gemeinde und Gut Gr. Machnow , Gemeinde und

Gut Gallun , Gemeinden Krummenſee , Gr. und MI.

Beſten , Guſſow , Gräbendorf, Päß, Stadt und Gut

(Schloß) Teupiß, Gemeinde und Gut Staakow , Ge

meinde Freidorf, Gemeinde und Gut Teurow , Gut

Löpten , Gemeinden Schwerin , KI. Röriß, Gut Ham

merſche Forſt Teltower Antheil, Gut Semmelei, Mocha

heide, Gemeinden Epsdorf, Neuendorf bei Teupiß,

Sputendorf bei Teupiß , Tornow , Zernsdorf, Miers

dorf, Moßen . . . . . . .. . |

p ) Gemeinden Gr. Röriß, Halbe, Selchow . . . . .

g) Stadt Zoſſen , Gemeinden Mahlow , Glaſow , Gemeinde

und Gut Blankenfelde, Gemeinde und Gut Dahlewiß,

Gemeinde und Gut Jühnsdorf , Gemeinde und Gut

Rangsdorf, Gemeinde Groß Schulzendorf, GutWer

ben , Gemeinden Glienick 6 . Z ., Dabendorf, Schünow ,

Nächſt-Neuendorf, Dergiſchow , Saalow , Mellen , Gut

Haus Zoſſen , Gemeinden Neuhof, Jachzenbrück, Telz,

Schöneiche, Kallinchen , Töpöhin , Zehrensdorf, Klaus

dorf, Fern -Neuendorf, Kummersdorf, Wünsdorf,

Alexanderhof, Rehagen , Gutsbezirk Kummersdorfer

Forſt . .

r Gemeinde Sperenberg : misis micrebbin

s) Stadt Trebbin , Gemeinden Neuendorf bei Trebbin ,

Klein Schulzendorf, Schönwalde bei Luckenwalde,

j

1 | 50 | 1 | - - | 80 1 -

| 1 | 2011 | -

1 60

--
--

-
-

-
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Mel og Mo ! 18 M . I 18 M . ! A8

Kreis Spremberg . . . . . . . . . . . . .

Oſt- Sternberg . . . . . . . . . . . .

Weſt -Sternberg . . . . . . . . . .

- Zülichau-Schwiebus :

a ) Städte Liebenau , Schwiebus, Züllichau . . . . .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

1
1
1
1
1
1

!
!

!
!

!

.
.

!

. . .·
· .

· . .

.

·
·

·
·

·
·

·

.·

|
|

|
|

|
|

|

.

.· .

Regierungsbezirk Stettin . .

Kreis Anklam :

a ) Stadt Anklam . .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . .

Kreis Demmin :

a ) Stadt Demmin .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . .

Kreis Greifenberg . . . . . . . . . . . .

Greifenhagen . . . . . . .

- Kammin . . . . . . . .

= Naugurd . . . . . . . .

= Pyriş . . . . . . . . . . . . . . .

Kreis Randow :

a) Stadt Grabow .

b ) Ortſchaften Bredow , Zülchow . . . . . . .

c) der übrige Theil des Kreiſes . . . .

Kreis Regenwalde . . . . . . . . . .

= Saaßig :

a) Stadt Stargard i. Pomm . .Stadt Stargard I. Pomm . ·

b ) der übrige Theil des Kreiſes . .

Stadtkreis Stettin . . . . . . . . . .

Kreis Ueckermünde . . . . . . . . . . . . .

= Uſedom -Wollin . . . . . . . . . . . .

..·
· .

. . .

-1-1-1-1
1
1
1
1
1
1

.

·
·

·
·

..

..

|
|

|
|

|

· . .

· . .

·
·

·
·

·

..·
· .

|
|.

·

.
.

·
·

|
|

·

Regierungsbezirk Köslin .

Kreis Belgard :

a ) Stadt Belgard . . . . . . . . . . . .

b ) - Bolzin . . . . . . . . . . . .

c) der übrige Theil des Kreiſes . .steljes ·

Kreis Bublib :

a ) Stadt Bublib . . . . . . . . . .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . .

Kreis Bütow :

a ) Stadt Bütow . . .
b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . .

Kreis Dramburg:

a ) Stadt Dramburg · · · · · · ·
·

b ) = Falkenburg . . . . . . . . . . . .

c ) - Rallies . . . .

d ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

|
|.

·
·

1
1

-1
1
1

!1

|
|

·
·

·
·

i!!!

1
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M ! is m . I is 1m. I is 1 Mois

·
· · .

· · .. . .

1 20 – 70 – 60 – 40

· · .. . . ·

· ·. .. . ·

· . ·

· · .. . ·

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

· · .. . . ·

· · .. . .

· · .. . . U 1 | 15

· · . ·

· · .

· ·

.
.

sceis DILIDUUUKreis Birnbaum .. . . . . . . . . . . . .

Sräß . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kempen . . . . . . . . . . . . . .

Krotoſchin .

Poſen -Oſt .

Poſen -Weſt .
Schrimm . . . . . . . . . . . .

Schroda . .

Wreſchen .

Bomſt . .

Koſchmin .

Mejeriß . . . . . . . . . . . .

Samter . . . . . . . . . . . .

Schwerin a / W . . . . . . . . . . . .

- Lifia :

a ) Stadt Liſſa . .
b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Kreis Neutomiſchel . . . . . . . . . . .

Stadtkreis Poſen . . . . . . . . . . . . . .

Kreis Rawitſch :

a ) Stadt Rawitch . . . . . . . . . . . .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Regierungsbezirk Bromberg.
Stadt Bromberg . . . .

Städte Gneſen , Inowrazlaw , Schneidemühl, Nakel, Kolmar i. P .,

Fordon

und die im Landkreis Bromberg gelegenen Ortſchaften Dkollo,

Schleuſenau, Prinzenthal, Schröttersdorf, Groß- und

Klein -Bartelſee, Adlershorſt, Schöndorf, Jägerhof,

Kanal-Kolonie A , B , C , Alt- und Neu -Beliß, Bleichfelde,

Wilhelmsthal, Jagdſchüß ,Oplawiß,Kleinau,Schweden

höhe, Glinke, Joſephinen , Lochowo, Myslencinnek,

Karlsdorf

Der übrige Theil des Regierungsbezirks . . . . .

Regierungsbezirk Breslau.
Stadtkreis Breslau . . . . . . . . . . . . . .

Landkreis Breslau . . . . . . . .

Kreis Brieg . . .

Frankenſtein
Glaß . . .

Guhrau . . .

Habelſchwerdt . .
Militich . . . . .

Münſterberg

Namslau . . . . . . . . . . . . . .

• Neumarkt . . . . . . . . . . . . . . !

N

I

-
-

·

-
-

· ·
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·.

·

· ·

.

-
-
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·
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·
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|
|

|
|

|
|

Kreis Lauban :

a) Stadt Lauban . . . .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . .

Stadtkreis Liegniß . . .

Landkreis Liegniß . . . . . . .

Kreis Löwenberg . . . . . . . . . . . .

Lüben . . . . . . . . . . . . .

- Rothenburg D / L .:

a ) Stadt Muskau . . . . . . . . .

b) Gemeinde Weißwaſſer . .

c ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . .

|
|

|
|

|
|

.

.

.

.

.

.

| |
|

|

. .

Sreis Sadece übrige preizw
aſſer

| |
|

|

| |
|

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

|

a ) IUDI Storiigshulte . . . . . . . . .

|
|

|

a ) Stadt Sagan . . . . . . . . . . .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . .

Kreis Schönaubhau · · · · · · · · · · · ·

Kreis Sprottau :

a) Stadt Sprottau . . . . . . . . . . . .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Regierungsbezirk Dppeln .

Stadtkreis Beuthen D / S . . . . . . . . . . . . .

Landkreis Beuthen DiS .:

a ) Stadt Königshütte . .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Kreis Falkenberg :

a ) Stadt Friedland O / S . . . . . . . . . . .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Fireis Gleiwiß :

a ) Stadt Gleiwiß . . .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Kreis Grottkau :

a ) Stadt Grottkau . . . . . . . . . .

b ) = Ottmachau . . . . . . . . .

c) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . .

Kreis Kattowiß :

a ) Stadt Kattowiß . . . . . . . .

b ) - Myšlowib . . . . . . . .

c) der übrige Theil des Kreiſes . . . .

Kreis Roſel:

a) Stadt Roſel .

b) der übrige Theil des Kreiſes . . . .
Kreis Kreuzburg D / S .:

a ) Stadt Konſtadt .

b ) - Kreuzburg D / S . . . . . . . . . . .

C ) - Pitſchen . . . . . . . . . . . .

d ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

|
|

|
|

|
|

|

|
|

|

|

|
|

|
|

|

1
1
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M. I is m . I s I m 1 s M ! is

1 20 -

Kunzendorf, Makoſchau , Mathesdorf, Groß Paniom ,

Klein - Paniow , Soßnißa . · · · · · · · · ·

Regierungsbezirk Magdeburg .

Kreis Aſchersleben
a ) Stadt Aſchersleben . . . . . . . . .

b ) . Modſtedt . . . . . . . . . . . .

c ) - Quedlinburg . . . . . . . . . . .

d ) der übrige Theil des Kreiſes . .

Kreis Gardelegen :

a ) Stadt Gardelegen . . . . . .

b ) - Klöße . . . . . . . .

c) - Debisfelde . . .

d ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . .

Stadtkreis $ alberſtadt . . . . . . . . . .

Landkreis Halberſtadt:

a ) Städte Dardesheim , Derenburg . . . .

b ) Stadt Hornburg · · · · · · · · ·

c ) - Oſterwieck . . . . .
. . .

d ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . .

Kreis Jerichow I:

a ) Stadt Burg . . . . . . . . . . . . .

b ) - Gommern . . . . . . . . . . . .

c) - Loburg · · · · · · · · · · · ·

d ) - Mödern . . . . . . . . . . . . .

= Zieſar . . .

f) Amtsbezirke Krakau, Parchau , Ziegelsdorf, Pieppuhr,

Biederiß, Wollin , Gemeinden Ploepky , Prepien ,

Dannigłow . . .

g ) Amtsbezirke Leißkau, Randau , Königsborn, Nedliß ,

Detershagen , Körbeliß , Dörniß . . .

h ) Amtsbezirke Walternienburg, Gehrden , Grünewalde

(mit Ausſchluß von Ploepky und Preßien ), Poethen

(ausſchließlich Dannigkow ), Möckern , Niegripp, Theeßen,

Hohenziaß, Loburg, Kaliß , Gr.-Lübars , Iſterbies,

Schweiniß , Görzke, Dahlen , Magdeburgerforth , Burg

Ziejar, Vor-Zieſar. · · · · · · · · · · ·

Kreis Jerichow II:

a ) Stadt Genthin . . . . . . . . . .

b ) : Jerichow . . . . . . . . . . .

c ) - Sandau . . . .

d ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . .

Kreis Kalbe:

a ) Stadt Aken . . . . . . . . . . . . .

b ) - Barby . . . . . . . . . . . .

c ) - Nalbe a . S . . . . . . . . . . .

d ) - Groß -Salze . . . . . . .

·
·

·
·

·
·

- ll 1
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-
- |

|
|

-
-

-
- |

|
|
|

d) Stadt Tangermünde . . . ,

e ) Gemeinden Väthen , Tangerhütte . . . . . . . ]

f) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Kreis Wanzleben :

Stadt Egeln . . . . . . . . . . . .

b ) - Hadmersleben . . . . . . . . . . .

c) - Seehauſen Kr. W . . . . . . . . . .

d ) is Wanzleben . . . .
iiiiii .. : : : : : .

e) Gemeinden u . Gutsbezirke Diesdorf, Gr.-Ottersleben ,

RI.- Ottersleben , Benneckenbeck, Lemsdorf, Salbke,

Gut Salbke, Fermersleben, Weſterhüſen , Langen

weddingen . . . . . . . . . . .

f) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Kreis Wernigerode :

a ) Stadt Wernigerode . . . . . . . . .

b ) Gemeinden Nöſchenrode, Haſſerode . . . . . .

c) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . .

1
111

-
-

-
-

1

Kreis Wolmimi
brige

Theil des de Balſerode : :

EE
N
O

1

-
-

- 1

1

-

1 1

a ) Stadt Wolmirſtedt . . .

b ) Gemeinde Divenſtedt . .

c) Stiftsdomaine Wolmirſtedt, Schloßdomaine Wolmir

ſtedt, Rittergut Junkerhofi . . . . . . .

d ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Regierungsbezirk Merſeburg.
Streis Bitterfeld . . . . . . . . . . . . . . .

- Delißſch :

a ) Stadt Eilenburgi . . . . . . . . .

b ) Amtsbezirke Paupißſch , Löbniß , Reibiß , Badrina,

Preſſen , Jeſewiß, Hohenprießniß , Tiefenſee, Mensdorf,

Doberſchüß, Sprotta . . . . . . . . . .

c ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Kreis Edartsberga . . . . . . . . . . .

Stadtkreis Halle . . . . . . . . . . . . . .

Kreis Liebenwerda . : . . . . . . . . . .

Mansfelder Gebirgskreis :

a ) in den Städten . . . . . . . . . . .

: b ) auf dem Lande . . . . . . . . . .

Mansfelder Seekreis

Kreis Merſeburg : ,

a ) Stadt Merſeburgi . i : : : : : :

is. b) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . .

Kreis Naumburg: 1

a ) Stadt Naumburg . . . . . . . . . . . .

I b) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Kreis Querfurt . . . . . . . . . . . . . .
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b ) Gemeinde Borby . . . . . . . .

c ) Amt Barkelsby . . . . . . . . . .

d) - Borghorſt . .

e) Aemter Alt-Bülk, Hohenhain . . .
f ) Amt Büjtorf . : : : : : : :

g ) - Damp . . . . . . . . .

h ) - Edhof . . . . . . . . . . .

i) = Eichelsmark . . . . . . . .

k ) - Fleckeby . . . . . . . . .

1) = Grünholz . .

m ) -- Hütten . . .

- Kaltenhof . . .

Karby . . . . .

Ludwigsburg . .

g ) = Lindau . . . . . . . . . . . .

r ) - Maasleben :

Gutsbezirke . . . . . . . . . . .

Gemeinden .

s) Aemter Marienthal, Altenhof, Gettorf, Knoop,
Friedrichsort . : : : : : : : :

t ) Amt Noer . . . . . . . . . . . .

u ) - Owſchlag . . . . . . . . . . . .

- Rögen . . . .

- Saytorf . .

= Seheſtedt . . .

- Warleberg . .

z ) - Windeby . . . .

aa) Amt Gr. Wittenſee .

bb ) Kanalgut . . . .

Kreis Eiderſtedt . . . . . : : :

Stadtkreis Flensburg . . . . . . . . .

Landkreis Flensburg:

a ) Flecken Glücksburg . .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . .

Kreis Hadersleben . . . . . . . . . . . .

- Huſum . . . . . . . . . . . . .

Stadtkreis Riel . . . . .

Landkreis Riel:

a ) Stadt Neumünſter . . . .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . .

Kreis Lauenburg .

Norderdithmarſchen . . . . . . . . . . . .

Oldenburg . . . . . . . . . . . .

Pinneberg :

a ) Städte Elmshorn , Pinneberg, Ueterſen , Wedel,

Flecken Barmſtedt,

ņemter Appen , Blankeneſe, Borſtel, Eidelſtedt, Gar:

·
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Melis m l is I MIis 1mlis

po
d

I
l

- 1 30 1 -

Stabifreis pannover . . . . . . . . . . . . . .

Landkreis pannover . . . . . . . . . . . . . .

Kreis Hoya . . . . . . . . . . . . . . . .
Stadtkreis Linden . . . . . . . . . . . .

Landkreis Linden :
a ) 7 Gemeinden des pormaligen Amts Linden : Ahlem ,

Badenſtedt, Bornum , Davenſtedt , Letter , Limmer,

Ricklingen . . . . . . . . . . . . . *? | 2.

b ) die übrigen Gemeinden des vormaligen Amts Linden :

Almhorſt, Barrigſen , Döteberg , Dunau, Gr. Munzel,

Gümmer, Harenberg, Holtenſen 6 . Wunſtorf, Kirch

wehren , Lathwehren , Lenthe, Lohnde, Dſtermunzel,

Seelze, Stemmen, Velber : . . . . | 1

c) in 33 Gemeinden des vormaligen Amts Wennigſen :

Argeſtorf, Bantorf, Barſinghauſen , Benthe, Bönnigſen ,

Bredenbeđ , Degerſen , Ditterke, Ederde, Egeſtorf,

Eveſtorf, Empelde, Everloh,Gehrden ,Göre, Gr.-Goltern,

Hohenboſtel, Holtenſen - Pott , Kirchdorf, Landring

hauſen , Langreber, Lemmie, Leveſte, Nordgoltern,

Northen , Redderſe, Ronnenberg, Sorſum , Weeßen ,

Wennigſen , Wettbergen , Winninghauſen , Wichtrings

haujen . . . . . . . .
·

Kreis Neuſtadt a / R . . . . . . . . . . . . . . .

60 1 - 1 -
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Nienburg a / W .:

a ) Stadt Nienburg .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . .

Kreis Springe . . . . . . . . . . . . . . .

Stolzenau . . . . . . . . . . . . . .

Sulingen . . . . . . . . . . . . . .

= Syke . . . . . . . . . . . . . . .

Regierungsbezirk Hildesheim .

Kreis Alfeld :

a ) Stadt Alfeld . .

b ) Ortſchaften Duingen , Fölziehauſen , Kapellenhagen
c ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . .

Kreis Duderſtadt:
a ) Stadt Duderſtadt . . . . . . . . . .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . .

Kreis Einbeck:

a ) Stadt Einbeck .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . .

Stadtkreis Göttingen . . . . . . . . . . . . .

.
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*) Für Kinder unter 14 Jahren
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Kreis Lüchow . . . . . . . . . . . . . .

Stadtkreis Lüneburg . . . . . . . . . . . . . . .

Landkreis Lüneburg . . . . . . . . . . . .

Kreis Soltau . .

= Uelzen . . . . . . . . . . . . . . . .

= Winſen a. d . :

a ) Stadt Winſen a . d. L . und Marſchbezirk . . .

b ) Geeſtbezirk . . . . . . . . . . . . . .

Regierungsbezirk Stade.

Kreis Uchim . . . . . . . . . . . . . . . .

= Blumenthal . . . . . . . . . . . . . .

Bremervörde . . . . . . . . . . . . . .

Geeſtemünde: '

a) Gemeinden Geeſtemünde, Bramel, Fleeſte, Hetthorn ,

Holte, Lanhauſen , Lorſtedt, Neſſe, Schiffdorf, Stotel,

Welle, Wulsdorf . . . . . . . . . . .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Kreis Hadeln :

: a ) Stadt Otterndorf . . . . . . . . . . .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . .

Kreis Jork:

a ) Stadt Burtehude

b) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . .

Streis Rehdingen . . . . . . . . . . . . . . . .

= Lehe:

a ) Gemeinden Lehe, Imſum , Spaden .

b ) Gemeinden Altenwalde, Bederfeſa , Kappel, Rappeler

Neufeld, Deichsende, Dorum , Holßel, Langen ,Marſch

kamp, Midlum , Miſſelwarden , Mulſum , Nordholz,

Padingbüttel, Spieka, Spieka -Neufeld, Banhöden ,

Wehden , Wremen . . . . . . . . . . . .

c ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . .

Kreis Neuhaus a /O .:'

a ) Gemeinden Altendorf, Basbeck, Belum , Bornberg,

Bülkau , Kadenberge, Hechthauſen , Hemm , Hemmoor,

Hüll, Iſenſee, Kleinwörden , Laumühlen , Neuhaus a / D .,

Neuland, Oberndorf, Oppeln , Dſten , Voigtding,
Warſtade, Weſterſode, Wingſt, Wiſch . . . . .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Kreis Øſterholz :

a) Gemeinden Oſterholz, Scharmbeck . . . .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . .

Kreis Rotenburg . . . . . . . . . . . . . . .

- Stade :

a ) Stadt Stade :

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

N
N

N
N
N
o

I
I

I
I

.

c
o

ehden, Wrém Spieta, cuen, Mulfum
gen

,Maric
h

2 54 1 90 1 80 1

c)

36

=

-1
1

.
.

H
H
A
H
H

A

=

.
.

-





- -742

Bez i r te.

Ortsüblicher Tagelohn gewöhnlicher Tagearbeiter,

feſtgeſtellt für Perſonen im Alter von

über 16 Jahren unter 16 Jahren

männliche weibliche männliche weibliche

c ) Inſelgemeinden Langeoog, Spiekeroog . . . . .

d ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . .

2 | 20

1 | 60

1

1

40

-

1

-

30

90

1

-

-

75

-

b) Patadt
åhaugebezitke

Beihilft Silerm
11

1 20

-

A
N

E
N
N

-

Regierungsbezirk Münſter.

Kreis Ahaus :

a ) Städte Vreden , Stadtlohn

und die Amtsbezirke Legden , Nienborg, Ammelö,

.Stadtlohn 1 30 1 -

b ) Amtsbezirk Schöppingen . . . . . . . . . | 60 i 30

und die Amtsbezirke Wüllen, Ottenſtein , Weſjum . 80 ' 1

d ) Stadt Gronau, Bauerſchaft Eilermark . . . . .

e) Dorf Epe, Bauerſchaft Uppermark . . . . . .

Kreis Beckum . . . . . . . . . . . . . . .

Borken :

a ) Stadt und Feldniarf Bocholt . . . . . . .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . .

Kreis Kösfeld . . .

E Lüdinghauſen . . . . . . . . . . . . .

Stadtkreis Münſter . . . . . . . .
. .

Landkreis Münſter . . . . . . . .

Kreis Reclinghauſen :

a ) Gemeinden Bottrop, Buer, Gladbeck, Herten , Horſt,

Oſterfeld , Der, Suderwich , Recklinghauſen (Land),

Recklinghauſen (Stadt) . . . | 2 | 30 . 11

b ) Gemeinden Datteln , Henrichenburg , Horneburg,

Waltrop, Weſterholt, Dorſten (Stadt) . . . . . 180 1

c ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . . 1 | 60 : 1

Kreis Steinfurt :

a ) Stadt Rheine : : : : : :

b ) - Burgſteinfurt, Gemeinde Borghorſt . .

c ) Wigbold und Kirchſpiel Metelen . . . . . .

d) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Preis Tecklenburg :

a ) Stadt Ibbenbüren

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . .

Kreis Warendorf . . . . . . . . . . . . . . .

Regierungsbezirk Minden .

Stadtkreis Bielefeld . . . . . . . . . . . . .

Landfreis Bielefeld . . . . . . . . . . . . . .

Kreis Büren . . . . . . . . . . .

= Halle :

a ) Stadt Halle . . 1 50 1
. . . . .

b ) - Werther . . . . . . . . . . . 1 65 : 1

c) Amt Borgholzhauſen . . . . . . . . . . . ] 1 , 40 ' 1

d ) = Halle . . . . . . . . . . . . . . 1

-

25 1

-

-
-
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Bezirke.

30 - 90
I

!
|
-

-
Ilſerheide, Ilveſe, Jöſſen , Neuenknick, Rader

horſt, Roſenhagen, Seelenfeld , Windheim ) . . | 1

ſüdlicher Theil (åminghauſen , Bierde, Danferſen ,

Frille, Lahde, Leteln , Päpinghauſen , Queßen,

Wietersheim , Gut Wietersheim ) . . . . .

Kreis Paderborn :

a ) Stadt Paderborn .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Kreis Warburg . . . . . . . . . . . . . . .

= Wiedenbrück :

a) Stadt Gütersloh . . . . .

b ) - Rheda . . .

- Wiedenbrück .

d ) Amt Gütersloh

= Herzebrock . .

= Reckenberg . .

Rheda . . . .

Rietberg . . . . . . . . . . . .

i ) - Verl . . . . . . . . . . . . .

-
-

-
-

-
|

|
|1 i 30

I

- 1

-
-

-
-

-
-
-

-
-
-

-

Regieruugabezirk Arusberg.

Kreis Altena :

a ) Stadt Altena . . 50 : 1 : 50

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . 20 1

Kreis Arnsberg . . . . . . .

Stadtkreis Bochum . . . . . .

Landkreis Bochum . . .

Kreis Brilon . . . . .

Stadtkreis Dortmund . .

Landkreis Dortmund . . . . . . . .

Kreis Gelſenkirchen :

a ) Stadt Gelſenkirchen . . . . . . . . . . .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . .
2 20 1

2 30 1Stavitreis pagen . . . . . . . . .

Landkreis Hagen . . . . 250 1
. . . . . . . . .

Kreis Hamm :

a ) Stadt Hamm . . . . . . . . . .

b ) Städte Unna, Ramen

und der Amtsbezirk Unnia - ltamen

c ) Amtsbezirke Fröndenberg, Rhynern, Pelkum . . .

Nreis Hattingen . . . . . . . . . . . . . .

- Hörde:

a ) Stadt Hörde . . . . . . . . . . . . .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . . 2 50 1 50

Nreis Jſerlohn :

a ) Stadt Tjerlohn . . . . 25 1. . . 1. . . .. . 2. 20
.

b ) Amtsbezirk vohenlimburg . . . . . . . . . | 2 20 1 50 1 1

--| |||||-1 --
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1
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-
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ille ! 13 M . ! As I M I 23 M 18

.
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-

-
-

. . .

-

. . .
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.

·
·

·

Ober -Weſterwaldkreis . .
. . . . . 1 ' 80 20 1 - - 80

Unter-Weſterwaldkreis . . . . . . . . . . .

Stadtfreis Frankfurt a /M . · · · · · · · · · · 2 50 1 801 ' 40 _

Landkreis Frankfurt a /M . . .

Freis Höchſt . . . . . .

Rheingaukreis . . . . . . . .

Kreis St.-Goarshauſen . . . .

: | 2 - 1 20 1 20 1,Ober -Taunuskreis

Unter- Taunuskreis

Kreis Uſingen . . . . . . . . . . . . . .

Stadtfreis Wiesbaden . . . . . . . . . . . . . 2 ' 20 - 1 40 1 1

Landkreis Wiesbaden . . . . . . . . . . .

Regierungsbezirf Koblenz.

Nreis Adenau . . . . . . . . . . . . . . . . )

- Ahrweiler :

a ) Bürgermeiſtereien Neuenahr, Niederbreiſig . . . . 1 ,

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . .

Streis Altenkirchen :

a ). Bürgermeiſtereien Altenkirchen , Flammersfeld . .

b ) - Bekdorf, Kirchen . . . .

c) Bürgermeiſterei Daaden . . .

1) Bürgermeiſtereien Frieſenhagen,Gebhardshain ,Weijer

buſch . . . . . . . . . . . . .

e) Bürgermeiſterei Hamm . . . . . . . . . .

Wiſjen . . . . . . . . . .

Stadtkreis Koblenz . . . . . . . . . . . . . .

Landkreis Koblenz . . . . . . .

Kreis Kochem :

a ) Bürgermeiſtereien Kaiſerseſch , Lußerath . . . 1 | 40 ' 1

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . .

Kreis Kreuznach :

a ) Stadt Kreuznach . . . . . . . . . .

b ) Der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . .

Kreis Mayen :

a ) Bürgernieiſtereien Andernach (Stadt), Andernach (Land),

Münſtermaifeld , Polch , St. Johann . . . .

b ) Bürgermeiſterei Burgbrohl . . . . . . . . .

Mayen (Stadt) . . . . . .

Mayen (Land) . . . . . 1 ! 60 1 10

Kreis Meiſenheim :

a ) Bürgermeiſterei Staudernheim . . . . . . . . 1 50 ' 1 | 10

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . 1 : 40 1 10
Süreis Neuwied ;

a ) Bürgermeiſtereien Asbach , Engers, Hönningen , Linz

(Stadt und Land), Neuwied, Ünkel . . : | 2 - 1 20 - 80 - 60

·
·

·
·

·

1

·

: 180

2 20 1 1

.
.

.

Streis u der i origifte
rei

Staub
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Vezirf e.

2 40 -1 501

1 | 50

1 : 50

1 : 65

20

2 ' 35

1 | 40

1 20

1

180

Kreis Mülheim a . d. Ruhr:

a ) Stadt Mülheim a . d. Ruhr . . . . . . .

b ) = Oberhauſen . ..

c) Bürgermeiſtereien Broich), Heißen

d ) Bürgermeiſterei Styrum . . . . . . . . . .

Kreis Neuß :

a ) Bürgermeiſtereien Heerdt, Neuß . . . . . . .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Kreis Rees :

a ) Stadt Weſel .

b ) Bürgermeiſtereien Emmerich (Stadt), Ringenberg . .

c ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Stadtkreis Remſcheid , . . . . . . . . . . . .

Kreis Ruhrort :

a ) Bürgermeiſtereien Dinslaken (Stadt und Land),Gahlen,

Götterswickerhamm . . . . . . . . . . .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Kreis Solingen :

a ) Städte Gräfrath , Höhſcheid , Ohligs, Solingen , Wald
b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

-
1 · 40

1-
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
--

1 50

2 20

21 -

2 : 50

220 1-

Regierungsbezirk Köln .

Streis Bergheim . . . . . . . . . . . . . . .

Stadtkreis Bonn . . . . . . . . . . . . . .

Landkreis Bonn :

a) Bürgermeiſterei Godesberg .

b ) - Poppelsdorf . . .

Sechtem . . . . .

d ) der übrige Theil des Kreiſes . . .

Kreis Euskirchen :

a ) Stadt Euskirchen . . . . . . . . . .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Kreis Gummersbach :

a ) Bürgermeiſtereien Drabenderhöhe, Gimborn , Künderoth

Gummersbach , Bergneuſtadt . . .

Marienberghauſen , Nümbrecht . .
d ) Bürgermeiſterei Marienheide . . . . . . . .

Wiehl . . . . . . . . .
Stadtkreis Köln . . . . . . . . . . . . . .

Landkreis Köln :

a ) Stadt Kalk und Bürgermeiſterei Ralf (Land) . . .

b ) Bürgermeiſterei Brühi .

c) Bürgermeiſtereien Efferen , Rondorf . .

Frechen , Hürth, Lövenich , Poulheim
Bürgermeiſterei Freimersdorf . . . . . . . .

Stommeln . . . . . . . .. .

Worringen . . . . . . . . .

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

2 -

1
0
e

80 : 1 | 2011

1 ' 80 :1 1 -

1 80 1 | 20 1 20 1 -



|
|
|

a ) Bürgermeiſterei Eitorf . . .

Hennef . . . . . . . . . .

verchen . . . . . . . . .

Honnef . . . . . . . . . .

Königswinter (Stadt und Land) . .

f) Bürgermeiſtereien Lauthauſen , Neunkirchen , Rup

pichteroth , Wahlſcheid .
g ) Bürgermeiſtereien Lohmar, Ober-Kaſſel . . .

h ) Bürgermeiſterei Menden . . . . . . . .

Much . . . . . . .

Nieder-Kaſſel . . . . .

Ober-Pleis

Siegburg (Stadt und Land)
Sieglar . . . . . . . .

Uderath . . . . . . . .

Kreis Waldbröl . . . . . . . . . . . .

• Wipperfürth :

a ) Stadt Wipperfürth . . .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Regierungsbezirk Trier.

Kreis Bernkaſtel . . . . . . . . . . . . . . .

= Bitburg . . . . .

N NN
N
N
N
N
A
N
A

---1
1

---

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1-
-

-
-

. . . . . .
1 60 120

+



- -750

B e zi r te.

Ortsüblicher Tagelohn gewöhnlicher Tagearbeiter,

feſtgeſtellt für Perſonen im Alter von

über 16 Jahren unter 16 Jahren

männliche | weibliche männliche weibļiche

M . I is Im I s T M l s 1mlis

Kreis St. Wendel:

a ) Bürgermeiſtereien St. Wendel (Stadt und Land), A
weiler, Oberkirchen . . . . . . . . . . .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Kreis Wittlich . . . . . . . . . . . . .

Regierungsbezirk Aachen .
Stadtkreis Aachen . . . . . . . . . . .

1Landkreis Aachen :

a ) Bürgermeiſtereien Burtſcheid , Forſt . . . . . .

-

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

-

0 *

Kreis Düren :

a ) Bürgermeiſtereien Arnoldsweiler , Vinsfeld, Bürvenich,

Drove, Froißheim , Füſſenich, Merzenich , Niederzier ,

Nörvenich , Weisweiler, Wollersheim . . . . . 160 1 20

b ) Bürgermeiſtereien Birgel, Birkesdorf, Düren , Echi,

Lamersdorf, Langerwehe, Merken , Nideggen , Noth

berg, Pier , Stockheim , Straß - Bergſtein . . . . .

c) Bürgermeiſtereien Kelz, Sievernich

|
|. . . . . .

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

70

Reis Erkelenz . . . . . . . . . . . . . . . .
30 *

Eupen . . . . . . . . . . . . . . . !

50 *

Geilenkirchen :

a ) Bürgermeiſtereien Baesweiler , Geilenkirchen . . .

b ) Bürgermeiſtereien Brachelen, Jmmendorf, Randerath ,

Wiirm . . . . . . · ·

|
| 50 *

c) Bürgermeiſtereien Frelenberg, Gangelt, Scherpenſeel,

Schümmerquartier , Teveren .
50 *

|
|

|
|

Kreis Heinsberg . . . . . . . . . . . . . . .
70

50*

- Jülich :

a ) Bürgermeiſtereien Jülich , Linnich . . 90

50 *

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . . | 1 |

I!!

80

O *

* ) Für Kinder unter 14 Jahren .



c) Bürgermeiſterei Dévercé . . . . . . . . . .

50 *
Malmedy . . . . . . . .

e) Bürgermeiſtereien Manderfeld , Shönberg , Weismes

Kreis Montjoie . . . . . . . . . . . . . . 1

1
1
1

--

|
|

|
|

|
|

|
|
|

50 *

75

1

Kreis Schleiden :
a ) Bürgermeiſtereien Blankenheim , Bleibuir, Dollendorf,

Gemünd , Þeimbach , Holzmülheim , Kronenburg,

Lommersdorf, Marmagen , Tondorf, Vuſſem , Weyer

b ) Bürgermeiſtereien Kall, Heldenich, Wahlen , Wallenthal

Dreiborn , þarperſcheid, Hellenthal,

Hollerath, Schleiden , udenbreth . . . . . . .

1-11
1
1
1

1
1
1

!I
l
i
l

d ) Bürgermeiſtereien Eicks, Nöthen . . . . . . .

90

50 *

Regierungsbezirk Sigmaringeu .

Stadt Hechingen . . . . . . . . . .

Šiamarinaen . . . . . . . . .

. . .
1 -

901

1 | 40

| 20 1
1

-
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Bez i r k e.

Drtsüblicher Tagelohn gewöhnlicher Tagearbeiter,

feſtgeſtellt für Perſonen im Alter von

über 16 Jahren unter 16 Jahren

männliche weibliche männliche weibliche

M . I is M . I s I m l is 1 m l is

1 | 70 | 1 | 30 | 1

A |

A

|
|A

|
|

|
|

A
H
H
A
A
N

l
l
l

1
1

--1
1
1
e
1
1

1
1

·

Bezirksämter.

Aichacy . . . . . . . . . . . . . . .

Altötting :

Diſtrikt Altötting:

a ) Gemeinde Altötting . . . . . . . . . ..

b ) - Neuötting . . . . .

c) der übrige Theil des Diſtrikts . . . . . .

Diſtrikt Burghauſen :
a ) Gemeinde Burghauſen . . . . . . . .

. b ) der übrige Theil des Diſtrikts . . . .

Berchtesgaden :

a ) Gemeinden Berchtesgaden , Reichenhall . . .

b ) Gemeinde Scheffau

c ) der übrige Theil des Bezirksamts . . . . .

Brud . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dachau · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ebersberg . . . . . . . . . . . . . . .

Erding . . . . . . . . . . . . . . . . .

Freijing . . . . . . . . . . . . . . . . .

Friedberg :
a ) Gemeinde Lechhauſen

b ) der übrige Theil des Bezirksamts . . . .

Garmiſch :

a ) Gemeinden Ettal, Garmiſch , Oberammergau, Oberau,

Partenkirchen

b ) der übrige Theil des Bezirksamts . . .

Ingolſtadt . .

Landsberg . . . . . . . . .
. . .

Laufen . . . . . . . . . . . .

Miesbach . .

Mühldorf . . .

München I . . .

München II . .

Pfaffenhofen . .

Roſenheim . . .

Schongau . . .

Schrobenhauſen .

·
·

-

-

.
.

-

-
-

.

-.

· .

-

-

· .

-

· .

H
E
N
H
A
M
A
N

-

-.

· .

-

-

· ..

-

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|

-

-

.

· -

-. ·

.
.

.

.

-

-

·.

T
i
l

1
1

-1---l
l
l

-

-. · .

-

-. ·

-

Wrobergaujeni .

·

. . .

.

. . . . . .

.Tölz:

-

.

-

.

a ) Gemeinden Benediktbeuern , Bichl, Kochel, Tölz

b ) der übrige Theil des Bezirksamts . . . .

Traunſtein . . . . . . . . . . . . . . .

Waſſerburg . . . . . . . . . . . . . .

Weilheiin . . . . . . . . . . . .

H
N

-

.

.

.

.

|
|

|
|

|

-. .

. -



1 40 1

. .

.

.

.

.

.
'

.

. . . . .

.
. . . 50

. . .
..

. . . 50

. . .

. . .

Bezirlsämter.

Bogen . . . . . . . .

Deggendorf . . . . . . . . . .

Dingolfing . . . . . . . . . .

Eggenfelden . .

Grafenau . .

Griesbach . . .

Kelheim . . . . . . . . . .

Köfting . . . .

Landau a / I . .

Landshut

Mallersdorf . . .

Paſſau . . . . .

Pfarrkirchen . . . .

: : . . . . .

Rottenburg (Niederb.) . . . . . .

Straubing . . . . . .

Viechtach . . . .

Vilsbiburg . . . . . . . :

Vilshofen . . . . . . . .

Wegſcheid . .

Wolfſtein . . . . . . . . .

50

.

3
3
8
1

3
8
1

8
1

8| ||3
8
1

G
1

|8
8

.

I
I
I
I

||||| || ||||||||| |

|| ܙܝ ܝܝ
| ܝ
ܢ

ܐ| ܝ
ܕ
ܕܚ ܕܝ
ܐ
ܝ
ܕ

| ܝ
ܙ

ܕ|| |||

ܝ
ܕ
ܕܝ ܕܝ
ܝ
ܙ

ܐ ܝ
ܙ
ܝ
ܕ

ܝ
ܕ
ܝ
ܕ
ܝ
ܕ
ܐ
ܝ
ܕ

ܝ
ܕ

| ܝ
ܕ
ܝ

1
1

. .

. .

50

.

Regen :

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

:

.

:

.

:

.

:

.

: :

. . . . . .
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: Bez irke.

Ortsüblicher Tagelohn gewöhnlicher Tagearbeiter,

feſtgeſtellt für Perſonen im Alter von

über 16 Jahren unter 16 Jahren

männliche weibliche männliche weibliche

M . 1 s 1 M 1 is 1 M . I is M . l is

.

.

.

|
|

·

· · ·· ·

.

|
|

|

· ·· ·

Homburg :

Diſtrikt (Kanton ) Homburg . . . . . . . .

Landſtuhl . . . . . . . .

Waldmohr . . . . . . .

Kaiſerslautern :

Diſtrikt (Kanton) Kaiſerslautern . .

- ' Otterberg . . . . . . . .

- Winnweiler . . . . . . . .

Kirchheimbolanden :

Diſtrikt (Kanton) Göllheim
Kirchheimbolanden . . . . . .

Obermoſchel . . . . . . . .

Rockenhauſen . . . . . . .

Kuſel :

Diſtrikt (Kanton) Ruſel . .

E .
. Laure

Lauterecken . . . . . . .

Wolfſtein . . . . . . .

· ·· ·

·
·

1
1
1

1
1

!

Dutill fululivit lulet . . . . . . . . .
· ·

· ·

Landau :

Diſtrikt (Kanton ) Edenkoben . . . . . . . . .

Landau . . . . . . . . . .

Ludwigshafen a /Rh.. .

Diſtritt (Manton Ludwigshafen a/Rh. :

a ) Gemeinden Ludwigshafen a /RH., Oggersheim ,

Mundenheim .

b ) der übrige Theil des Diſtrikts . . . . . .

Neuſtadt a / H .: -

Diſtrikt (Kanton) Dürkheim

s Neuſtadt a / H . . . . . . . .

Pirmaſens : , .

Diſtrikt (Kanton ) Dahn . .

- Pirmaſens .Puutujemy · · · · · · · .

- Waldfiſchbach . . . . . . . .

Speyer :
Diſtrikt (Kanton ) Speyer . . . . . . .

Zweibrücken :

Diſtrikt (Kanton ) Blieskaſtel . . . . . . .

Hornbach . . . . . . . . . .

St. Ingbert . . . . . . . .

Zweibrücken . .

.
.

H
A
R

E
N

.
.

" . . . . . . . .

Regierungsbezirk Oberpfalz und Regeusburg.

Unmittelbare Städte.

Amberg . . . . . . . . . . . . .

Regensburg . . i . . . . . . . . . .

1.

.

.

.

7
0

. 8
1
8
9 T

i
l

* ) Für Kinder unter 14 Jahren .



Spam:
a ) Stadt Furth .

b ) der übrige Theil des Bezirksamts . . .

·
· . . .

elaenbad) :
Remnath .

:

.

: :

.

:

.

::

.

:

.

:

.

:

.

:

.

:

.

:

.

:

.

·
·

Nabburg . . . . . . . . . . . .

·

.

I
L
I

I
I
I
I
I
I
l
l
i

. . . . . . . . . . . . . 1 40 1
Denmarkt . . .

Neunburg a / W . . .vug u . . . . . . . . . . . . . .

. . .

Neuſtadt a / W .- N . :

a ) Stadt Weiden . . . . . . .

b ) der übrige Theil des Bezirksamts

Parsberg . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.. . .

Regensburg . . . . . . . . . . . . . . .

Roding :

a ) Gemeinden Abtsried, Bodenſtein , Diebersried, Frieders

ried, Plitting, Regenpeilſtein , Strahlfeld , Wieſing,

Zimmering . . . . . . . . . . . . .
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Drtsüblicher Tagelohn gewöhnlicher Tagearbeiter,

feſtgeſtellt für Perſonen im Alter von

Be ž i r ke. über 16 Jahren unter 16 Jahren

männliche weibliche männliche weibliche

M. is m. I is IMIis molis

. 1Vohenſtrauß .

Waldmünchen .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

.

40 1

20 ' -1

I
I
I

Regierungsbezirk Oberfranken .

Unmittelbare Städte.

. . . . . . . .Bamberg . .

·

. .
2

.
-

1
A

1
1
1
1
1
1
1

· ·

· ·

·

1

1

80

40

· .
.

·
·

·
·

H
A

·

.
.

·

11
m
i
l
l
e

I
l
e

: ·

Bayreuth . . . . . . . . . . . . . . .

Forchheim . . . . . . . . . . . . . . . . .

por : . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kulmbach . . . . . . . . . . . . . .

Bezirksämter.

Bamberg I . . . . . .

Bamberg II :

a ) Gemeinden Birkach , Biſchberg , Bug, Dörfleins ,

Ebrach , Gauſtadt, Hartlanden , Höfen , Stegaurach,

Trunſtadt, Viereth , Wildenſorg :

b ) der übrige Theil des Bezirksamts . .
Bayreuth ; . . . . . . . . . .

Berneck . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ebermannſtadt . . . . . . . . . ..

Forchheim :

Diſtrikt Forchheim :

a ) Gemeinden Buckenhofen , Burk, Eggolsheim , Neuſes

b ) der übrige Theil des Diſtrikts .
Diſtrikt Gräfenberg . . . . . . . . . . .

Höchſtadt a /Aiſch . . . . . . . . . . . . .

Hof · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Stronach . . . . . . . . . . . . . . .

Kulmbach :

Diſtrikt Kulmbach . . . . . . . . . . . .

- Thurnau . . . . . . . . . . . . .

Lichtenfels :

a ) Gemeinden Burgberg, Lichtenfels ,Marktzeuln ,Michelau ,
Schwürbiß , Weismain . . . .

b ) der übrige Theil des Bezirksamts . . . . . .

Münchberg:

a ) Stadt Münchberg . . . . . . . . . . . .

b ) Helmbrechts

c) der übrige Theil des Bezirksamts . . . . . .

Naila . . . . . . . . . . . . . . . .

Pegniß :

a ) Stadt Pegniß .

b) der übrige Theil des Bezirksamts . . . . .

.
.

.

.
.

.
.

.

H
I

.

·
·

: .

A
H
A
H
A
H
A

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
i

1
1

1
1
1
1I.

.

1

H

. H

HA
H

1111

.

T
o

* ) Für Kinder unter 14 Jahren .

.



VULLIVUYL .
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-

|

Eichſtätt . . . . . . . . . . . .

Erlangen . . . . . . . . . . . . . . .

Feuchtwangen . . . . . . . . . . . . . . . .

Furth . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gunzenhauſen . .

persbruck . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hilpoltſtein . . . . . . . . . . . . . . . . .

Neuſtadt a / A . . .u u . . .

Nürnberg :

Diſtrikt Nürnberg :
a) Gemeinden Gibißenhof, Glaishammer , Höfen ,

Mögeldorf, Schoppershof, Schweinau, Sünders

bühl, Thon, Weßendorf. Zerzabelshof . . . .

. . . . .

-

75

-

b) der übrige Theil des Diſtrikts . . . . . . . 1 .

|ܕܝ |ܝܝ |ܢܝ

|
|
|

|
|
|

40 *

-

Diſtrikt Altdorf . . . . . . . . . . . . . 40 *

*) Für Kinder unter 14 Jahren .
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ve z irte.

Drtsüblicher Tagelohn gewöhnlicher Tagearbeiter ,

feſtgeſtellt für Perſonen im Alter von

über 16 Jahren unter 16 Jahren

männliche weibliche männliche weibliche

M. I is 1 m l is 1 mlis 1 m l is

.

-
-

.

.

.

.

ܝ
ܢ
ܝ
ܙ

Rothenburg a T . . . . . . . . . . . . . .

Scheinfeld :

Diſtrikt Scheinfeld . . . . . . . . . .

Bibart . . . . . . . . . . . .

Schwabach :
a ) Stadt Spalt

b ) der übrige Theil des Bezirksamts . . . .

Uffenheim . . . . . . . . . . . . . . .

Weißenburg a /S . . . . . . . . . . . . .

Regierungsbezirk Uuterfranken und Aſchaffenburg .

Unmittelbare Städte.

Ajhaffenburg . . . . . . . . . . . . . .

Kißingen . . . . . . . . . . . . . . .

Schweinfurt . . . . . . . . . . . .

Würzburg . . . . . . . . . . . . . . .

||--I
l
I
I

-

.

.

.

.

.

ܝ
ܕ
ܝ
ܙ
ܝ
ܕ
ܝ
ܙ

.

.

.

.

.

.

M
A

.

· · .

.

·

Alzenau . .

Aſchaffenburg

Brüdenau .

Ebern . .

.

.

.

Bezirksämter.

. . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

.

.

.

.

..
.

·
·

·
·
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·
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·
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·

·
·

· ·

· ·

·
·

· · ·

.

·

H
A
M
A
R
A
L

·· .·

· .

Gerolzhofen . . .
Hammelburg . .

Haßfurt . . . .

Karlſtadt . .

Kiſſingen . .
Kißingen . · ·

Königshofen .
Lohr . . . . .

Marktheidenfeld .
Medrichſtadt . .

Miltenberg . . .

Neuſtadt a / S . . .

Obernburg . . .

Ochſenfurt . . .

Schweinfurt · ·

Würzburg . . .

· ·

·
·

·· ·

· . · · .

.

.

.

.

.

.

·
· · ··

··. ·

. . · .

. · ·

·
·

=
-

=
_

=
-

=
-

=
-
-

--
-

-

.· · .

· ·

·

·
·

·

·

· ·

· ·

·
·

· ·

·
·

·

· ·

·
·

· · ·

·

· . · .·

·
·

··

.

.·

y

. .

· ·
. .

u u

.

.! !

.

.
·
.

· ··
·· ·

.

.
·
.

.

.

.

· · ·

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

·· . .·

-
-

·

.

.·

-
=

Regierungsbezirk Schwaben und Neuburg .

Unmittelbare Städte.

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

Augsburg

Dillingen

..

.

.

.

| 1 | 80

1 | 80

1 30

1 | 50 |

1

-

- 1

| 90 | - -

*) Für Kinder unter 14 Jahren .
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40

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

..

.

.

.

..

Donauwörth . .

Günzburg . . .

Raufbeuren . . .

Kempten . . . .

Lindau . . . .

Memmingen . .

Neuburg a / D . .

Neu -Ulm . . .

Nördlingen . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

. . 80

80 ,

1

1

·
·

·
··

.

.
··

·
·

. ··

. ··

·
·

. ··
· . ·

. ··

Vezirksämter.

Augsburg :

a ) Gemeinden Göggingen , Pferſee . . . . .

b ) Gemeinde Dberhauſen . . .

c) (Gemeinden Schwabmünchen , Stadtbergen . .

d ) der übrige Theil des Bezirksamts . . . .

Dillingen :

Donauwörth . . . . . . . . . . . . .

Füßen . .

Günzburg . .

Jlertiſſen . .

Kaufbeuren . .

Kempten . . .

Krumbach . .

Lindau . . . . . . . . . . . .

Memmingen . . . . . . . . . . . .

Mindelheim :

a ) Gemeinde Mindelheim . .

b ) der übrige Theil des Bezirksamts . .
Neuburg a . D . . . . . .

Neu -Ulm . . . . . . . . . . . . . .

Nördlingen . . . . . . . . . . . . . . .

Oberdorf . . . . . . . . . . . . . . .

Sonthofen . . .

Wertingen . . . . . . . . . . . .

Zusmarshauſen : . . . . . . . . .

·
·

·
·

S
E
3
3
1
2
9

????
1
22
3

. ··

|-|
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

!!!

· . ·

· . ··

·
·

·
·

·
·

·
·

.

.

·

Königreich Sachſen .

Kreishauptmannſchaft Dresden .

Stadt Dresden . . . . . . . . . . . . . . .

Amtshauptmannſchaft Dresden-Altſtadt . . . . . . . .

12 501

1 90 1

50

10

30 *

70

45 *

* ) Für Kinder unter 14 Jahren .
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männliche | weibliche männliche weibliche

M L is 1 m 1 s M 1 s 1 M 1 s

2 - 1 20 1 -

Amtshauptmannſchaft Dresden -Neuſtadt:

a ) Gemeinden Blaſewiß , Bühlau, Groß- und Kleindobriß,

Gruna, Kadiß, Klobſche, Kölſchenbroda mit Fürſten

hain , Laubegaſt, Leuben , Lindenau , Loſchwiß , Midten ,

Naundorf, Niederlößniß , Oberlößniß , Pieſchen , Radc

beul, Rochwiſ , Seidniß , Serkowiß , Tolkewiß , Trachau ,

Trachenberge mit Wilder Mann, Uebigau, Wachwiß,

Weißer Hirſch, Zikichewig, Gutsbezirke Kanzleigut

Weißer Hirſch, Staatsforſtrevier Dresden , Staats

forſtrevier Fiſchhaus . . . . . . . . . . .

b ) Gemeinden Gönnsdorf, Hoſterwiß , Niederpoyriß , Ober

poyriß , Pappriß, Pillniß , Rockau mit Sichbuſch und

Helfenberger Grund, Söbrigen , Ullersdorf, Weißig ,

Gutsbezirke Rittergüter Gönnsdorf, Helfenberg, Nieder

poyriß , Königliches Schloß Pillniß , Königliche Domäne

Piúniß, Staatsforſtreviere Pillniß , Ullersdorf . .

c) Gemeinden Arnsdorf, Boxdorf, Cunnersdorf bei

Vermsdorf, Cunnersdorf bei Schönfeld , Dippelsdorf

mit Buchholz, Eiſenberg mit Morißburg, Gommliß ,

Großerkmannsdorf, Großokrilla , Grünberg, Herms

dorf, Kleinerkmannsdorf, Kleinokrilla , Kleinröhrsdorf,

Kleinwolmsdorf, Krieſchendorf, Langebrück, Lauſa mit

Friedersdorf, Leppersdorf, Liegau , Lomniß , Loßdorf,

Malſchendorf, Ottendorf mit Morißdorf, Pohrsberg,

Rähniß , Reichenberg , Reißendorf, Schönborn, Schön

feld , Schullwiß , Seifersdorf, Wachau, Wahnsdorf,

Wallroda , Weirdorf, Wilſchdorf, Zaſchendorf, Guts

bezirke Rittergüter Grünberg, Hermsdorf, Kleinwolms

dorf, Staatsforſtrevier Langebrück, Rittergüter. Liegau,

Lomniß , Freigut Loßdorf, Königliches Schloß Moriß

burg, Staatsforſtreviere Morißburg, Röhrsdorf, Ritter

güter Schönfeld , Seifersdorf, Wachau . . . . .

d ) Gutsbezirk Albertſtadt . . . . . . . . . .

1 80 1 . 1 . 20 1 - , 170

e ) Stadt Radeberg . . . . .

Amtshauptmannſchaft Dippoldiswalde . .

Amtshauptmannſchaft Freiberg :

Amtsgerichtsbezirk Brand . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . . . . .

T
i
l

1
1

| 1 !

Freiberg :

a) Stadt Freiberg . . .
b ) der übrige Theil des Amtsgerichtsbezirks . . . l

* ) Für Kinder unter 14 Jahren .



d ) der übrige Theil der Amtshauptmannſchaft . 1 . 60 - 90

|
| 25 *

Amtshauptmannſchaft Döbeln :

a ) Städte Döbeln , Roßwein .nnfcbaft Dobelor mein . . . . . . . . 1

80

20 *

b ) Stadt Hainichen

= Leisnig .

75

. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 1

662/3

|
|

|
|

|
|

|
|

25 *

d ) - Waldheimloheim . : : : : .
e ) der übrige Theil der Amtshauptmannſchaft . . .

18i 1

31 1

1--T
e
l
i
n
e

6623

831/3

462/3 *

Amtshauptmannſchaft Grimma:

a ) Stadt Colditz . . .

b ) - Grimma . . .

c ) - Wurzen . . .

.

80

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

:

:

.

:

:

75

|
|

|
|

:

75

30 *

*) Für Kinder unter 14 Jahren .
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Me l as I melis 1 m l is m l is

1 50 i 1 60

50 *

1 6623 1 - 6623

d ) Gutsbezirke Pomßen , Eicha mit Fuchshain , Belgers

hain mit Köhra und Lindhardt . . . . . . . .

e) der übrige Theil der Amtshauptmannſchaft . . .

Amtshauptmannſchaft Leipzig :

a) Die zum Verbande der Ortskrankenkaſſe Leipzig ge

hörigen Drte : Abtnaundorf, Böhliz - Ehrenberg incl.

Barneck , Bürgaue, Dölib, Gaußſch , Großzſchocher,

Lauer, Leupich , Meusdorf, Mockau , Möckern , Mölkau,

Neußſch , Debich, Paunsdorf, Probſtheida, Raſchwiß,

Schönau , Schönefeld , Stötteriß , Stünz, Wahren ,

Windorf, Zweinaundorf . . . . . . . . . . .

b ) der übrige Theil der Amtshauptmannſchaft . .

harnec , Burg.
meusdorf.o .

Probftherina's,
Wahren ,

2 -
| 50

831/3

!
!
!
!

83413

50*

8313

50*
50

Amtshauptmannſchaft Dichaß :

a ) Stadt Dichaß . .

b ) der übrige Theil der Amtshauptniannſchaft

.r .
. .

1 | 60 |

: : : | 1 6623

60

662/3

I
l
l
e

!!!!!!!!

!
!
!

50*

Amtshauptmannſchaft Rochlip :

a ) Stadt Mittweida . .

b ) = Penig . . .

.

.

662/3.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

25 *

80C) Rochliß

d ) der übrige Theil der Amtshauptmannſchaft .

!
!
!

!

6623

50 *

Kreishauptmannſchaft Zwiđau.

Stadt Chemniz . . . . . . . . . . . .

-

. .

30*

Amtshauptmannſchaft Annaberg :

a ) Stadt Annaberg . . . . .

b ) - Buchholz . . . · ·

Ehrenfriedersdorf . . .

d ) - Geyer . . . . . .

e ) - Thum . . . . . .

. .

· ·

.

·

.

·

.

· ·

.

· ||l
l
e

!

.

.

. .
60

.

.

. .

.

.

.

|
|
|

|
|

|
|
|

60

30*

f) der übrige Theil der Amtshauptmannſchaft . . . .
80

60*

|
|

Amtshauptmannſchaft Auerbach :

Amtsgerichtsbezirk Auerbach :

a ) Stadt Auerbach . . .

b ) der übrige Theil der Amtshauptmannſchaft . .

Amtgerichtsbezirk Falkenſtein :

a ) Stadt Falkenſtein . .

b) der übrige Theil des Amtsgerichtsbezirks . . . I

* ) Für Kinder unter 14 Jahren . 1-|

|
|



·
·

-
-

a ) Stadt Glauchau .

b ) = Hohenſtein .

c ) - Lichtenſtein .

d ) - Meerane . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

·

-·

|
|

|
|

|
|

|

e ) - Waldenburg . . . . . .

-

. . . .

-

. . .

. . .

. . .

|
-

f) der übrige Theil der Amtshauptmannſchaft

Amtshauptmannſchaft Marienberg :

a ) Stadt Marienberg . . . . . . . .

b) der übrige Theil der Amtshauptmannſchaft

Amtshauptmannſchaft Delsniß :

a ) Stadt Adorf . . . . . . . . . .

b ) - Markneukirchen . . . . . . .

c) - Delsniß i. V . . . .

d) der übrige Theil der Amtshauptmannſchaft

I
l

1
1
1

1
1

-l
e
l
l

|
|

|

.

.

.

.

·
·

· --H

|
|

|
|

. . .

*) Für Kinder unter 14 Jahren .
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Me las | M L S M L s IM &

Amtshauptmannſchaft Plauen :

Amtsgerichtsbezirk Elſterberg . . .

1

i . . . . . .

|
|

|
|

-

|1
1

Pauſa . . . . . . . . . . .

Plauen :

a ) Stadt Plauen . . . . . . . . . . .

b ) der übrige Theil des Amtsgerichtsbezirks . . .

|
|

|
-

1

|
|

|Amtsgerichtsbezirk Reichenbach :

a ) Stadt Reichenbach . .
. . . . . . . .

50 *

b ) der übrige Theil des Amtsgerichtsbezirts . . .

|
|

|

90

1-
-

Amtshauptmannſchaft Schwarzenberg :

a ) Stadt Aue . . . . . . . . . . . . .

b ) = Eibenſtod . . . . . . . . . .

c ) Städte Lößniß , Schwarzenberg . . . . .

d ) Stadt Neuſtädtel . . . . . . . . . . .

.

.

-

0 Stás Eibenit
ori

|
|

|
|

|
|

|
!

e ) : Schneeberg · · · · · · · ·

30 *

I
I
I

70

30 *
f) der übrige Theil der Amtshauptmannſchaft . . .

Amtshauptmannſchaft Zwickau :

Amtsgerichtsbezirk Crimmitſchau :

a ) Stadt Crimmitſchau

b ) der übrige Theil des Amtsgerichtsbezirks . . .

90

ܝ
ܕ

ܚ

50 *!
!

!
!

70

ܝ
ܕ

. 40*

-

!
!

!

S
O
R

Amtsgerichtsbezirk Hartenſtein . . . . . . . . . 1

Kirchberg :
a ) Stadt Kirchberg : in iriör : ' .

b ) der übrige Theil des Amtsgerichtsbezirks . . .

Amtsgerichtsbezirk Werdau :

a ) Stadt Werdau . . . . . . . . . . . .

b) der übrige Theil des Amtsgerichtsbezirks . . . ||

Amtsgerichtsbezirk Wildenfels . . .

I
I
l
l

I
I

,I
I

,

40 *

-

!
!

!
!

!
!

90

50*

70

40*

*) Für Kinder unter 14 Jahren .



c) der übrige Theil der Amtshauptmannſchaft . . . 1 . 30

Amtshauptmannſchaft Zittau :

a ) Stadtbezirk Zittau . .

b) der übrige Theil der Amtshauptmannſchaft
1 60

: ili 40
1 10 1 -
i - ile

1 50 | 1 | 30 1
königreid, Württemberg.

Stadtdirektionsbezirk Stuttgart . . . . . . . . . . | 2 50

Oberamtsbezirke:

Aalen :

a) Gemeinde Aalen ini : : : : : : : : 1
b ) der übrige Theil des Oberamtsbezirks . . . . .

1 : 50

Danila
ng . . . . . . . . . . . . . . 1

I
I
I

*) Für Kinder unter 14 Jahren . 120
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M . I is m . I is 1 m I islm. I b

1 1

- !

- - 70

Balingen :

a ) Gemeinden Balingen, Ebingen . . . . . . . .

b ) der übrige Theil des Oberamtsbezirks . . . . .

Beſigheim :

a) Gemeinden Beſigheim , Bietigheim , Bönnigheim , Er

ligheim , Gemmrigheim , Helſigheim , Kirchheim a / N .,

Löchgau, Walheim . . . . . . . . . . .

b ) Gemeinde Lauffen a / N . . . . . . . . . . .

c) der übrige Theil des Oberamtsbezirks . . . .

Biberach :

a ) Gemeinde Biberach . . . . . . . . . . .

b ) = Gutenzel . . . . . . . . .

-
|

-
-

-
!

|
-

|
|

|
-

-

·

c) Gemeinden Kirchberg , Langenſchemmern, Oberſulme

tingen . .

d ) der übrige Theil des Oberamtsbezirks . . . . .
Blaubeuren . . . . . . . . . . . . . .

Böblingen . . . . . . . . . . . . . . . . .

Brađenheim . . . . . . . . . . . . . . . .

Calw . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cannſtatt:

a ) Gemeinden Cannſtatt, Fellbach , Hedelfingen , Mühl

hauſen , Münſter, Obertürkheim , Rohracker, Rothen

berg , Schmiden , Sillenbuch , Uhlbach, Untertürkheim ,

Wangen . . .

b ) der übrige Theil des Oberamtsbezirks . . . .

Crailsheim . . . . . . . . . . . . . .

Ehingen . . . . . .
. . . .

Ellwangen . . . . . . . . . . . . . . .

Eßlingen :

a ) Gemeinde Eßlingen .

b ) Gemeinden Altbach , Berkheim , Hegensberg, Ober

eßlingen , Zell .

c) der übrige" Theil des Oberamtsbezirks : : :
Freudenſtadt . . . . . . . . . . . . . . .

Gaildorf . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geislingen :

a ) Gemeinde Altenſtadt .

b) Gemeinden Deggingen , Donzdorf, Gingen, Suchen

c) Gemeinde Dißenbach

d) Gemeinden Drađenſtein , Gosbach, Wieſenſteig . .
e ) Gemeinde Eybach . . . . . . . . . .

f) : Mühlhauſen . . . . . . . . . .

- Stubersheim . . . . . . .

h ) der übrige Theil des Oberamtsbezirks . . . . . ] 180 1
1 )

·
·

-
|

-
-

1
1
1
1
1

1
1
1
1

|
I
l
i
l
i
l
l

-
|

|
-

|
-

-
-

* ) Für Kinder unter 14 Jahren.
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Bezirte.

1 50

| 1 80

- 65

(Gerabronin . . 1 -. .
Gmünd :

a ) (Gemeinde Gmünd

b ) der übrige Theil des Oberamtsbezirks . . . . . 1 70 1

(Göppingen :

a ) Gemeinde øeiningen . .

b ) der übrige Theil des Oberamtsbezirks . . . . .

Hall . . . . . . . . . . . . . . .

Heidenheim :

a) (Gemeinde Heidenheim . . .

b ) der übrige Theil des Cberamtsbezirks . . . 1 60 1 10

Heilbronn :

a ) (Gemeinden Heilbronn , (Großgartach , Sontheim , Neckar

gartach . 1 2 - 1 20 | 1 :

b ) der übrige Theil des Oberamtsbezirks . . . . . i 70 1 1011 -

Herrenberg . . . . . . . . . . . 1 60 1. 1 1010.

Horb :

a) (Gemeinden Horb, Ahldorf, Altheim , Vieringen , Bier

lingen , (Grünmettſtetten , Hochdorf, Jjenburg, Lüßent

hardt, Nordſtetten , Salzſtetten , Sulzau, Vollmaringen ,
Wachendorf, Weitingen . . . . . . . . . . 1 65 1 10 - ! 85

b ) (Gemeinden Bittelbronn , Mühringen . . . . . . 1 25 - -

c ) der übrige Theil des D beramtsbezirks . . . . . 1 1 90 1 : 40 1 25

Kirchheim :

a ) (Gemeinden Kirchheim , Aichelberg, Hochdorf, Nabern ,

Neidlingen , Nokingen , Ochſenwang, Dethlingen , Owen ,

Weilheim . . . . . . . . 2 - 1 30

b ) (Gemeinden Biſſingen , Dettingen , Dhniden , Zell

c) der übrige Theil des Oberamtsbezirks . . . . .
Künzelsau . . . . . . . . . . . . . .

Laupheim :

a) Gemeinde Laupheim .

b) der übrige Theil des Oberamisbezirks . .

Leonberg . . . . . . . . . . . . . . . . .

Leutkirch . . . . . . . . . . . . . . . .

Ludwigsburg . . . . . . . . . . . . . . .

Marbach . . . . . . . . . . . . . . 80 1

Maulbronn :

a ) Gemeinden Maulbronn, Diefenbach, Dürrmenz, Enz

berg , Kleinpillars, Schönenberg, Wurmberg, Zaijers

weiher . . . . . . . . . 2 - 1 1 i 40. . .

b ) Gemeinde Sternenfels . . . . . . . . . . 1 90 1 30

c ) der übrige Theil des C beramtsbezirks . . . . . 1 . 80 1 20

Mergentheim . . 1
. 60

. .
1

. . .
Münſingen . . . . . . . . . . . . . . . . 1 80 1 40
Nagold . . . . . . . . . . . . . . . . 70 1 20
Neckarſulm . .

. . . . . . . . . . . . 101 80 , 1

---N

1

1

1

80

50

60

N---

1- n
i
l

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
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M . I is m . I is IMI is the l is

18il

l
l

|| |.

8
1

7

.
.

.

.. ono I
I

.

A
N
N
N
N
N

N
N

N
A

I

.
.

8
E

M
A
L
A
T

.
.

.

- I-

. ·

· ·

. ·

!
!

!
!

!
!T
1
1
6
0
1

E

. ·

Neresheim . . . . . . . . . . . . . .

Neuenbürg . . . . . . . . . . . . . . .

Nürtingen . . . . . . . . . . . . . . . .

Oberndorf:

a ) Gemeinden Oberndorf, Schramberg . . . . .

b ) der übrige Theil des Oberamtsbezirks . . . .

Dehringen . . . . . . . . . . . . . . . .

Ravensburg:

a) Gemeinde Ravensburg . . . . .

b ) der übrige Theil des Oberamtsbezirks . . . .

Reutlingen :

a) Gemeinde Reutlingen . . . . . . .
b ) Gemeinden Bekingen , Ohmenhauſen , Wannweil .

c) der übrige Theil des Oberamtsbezirks . . . . .

Riedlingen . . . . . . . . . . . . . . .

Rottenburg . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rottweil :

a ) Gemeinde Rottweil . . . . . . . . . .

b ) - Bühlingen . . . . . . . .

Dietingen . . . . . . .

Dunningen . . . . .

e ) Schwenningen . . . . . . . . .

f) - Zimmern 0./ R . . .

g) der übrige Theil des Oberamtsbezirks . . . . .

Saulgau :
a) Gemeinden Saulgau, Altshauſen , Bierſtetten , Bolſtern ,

Boms, Braunenweiler, Ebenweiler, Fleiſchwangen,

Haid , Beudorf, Hoßkirch , Lampertsweiler , Moos

heim , Musbach, Unterwaldhauſen . . . . . .

b ) der übrige Theil des Oberamtsbezirks . . . . .

Schorndorf . . . . . . . . . . . . . . .

Spaichingen :

a ) Gemeinde Spaichingen . . . . . . . . . .

b ) Gemeinden Deilingen , Wehingen . . . . . . .

c) der übrige Theil des Oberamtsbezirks . . . . .

Stuttgart:
a ) Gemeinden Bothnang, Degerloch, Feuerbach, Gais

burg , Möhringen , Vaihingen . ' .
2 50 1 701

b ) der übrige Theil des Oberamtsbezirks . . 2 : - : 150 1 |

a ) Gemeinden Sulz a / N ., Aiſtaig, Bettenhauſen , Bickels

berg , Binsdorf, Dornhan , Holzhauſen , Leinſtetten ,

Marſchalkenzimmern , Renfrizhauſen , Sigmarswangen | 1 80 1 15 1 10
b ) Gemeinden Brittheim , Dürrenmettſtetten , Fürnſal,

Hopfan , Roſenfeld , Rothenzimmern , Sterneck,

Vöhringen : : : . . . . . . . . . . . . | 1 50 1 15 1 -
c ) der übrige Theil des Oberamtsbezirks . . . 1 | 2011

· . ·
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!
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1

a ) Veive uliyell . . . . . . .

b ) Troſſingen . . . . . . . . . .

c) der übrige Theil des Oberamtsbezirks . . .

a) Gemeinden Ulm , Ehrenſtein , Einſingen , Ettlenſchieß,

(Srimmelfingen , ýalzhauſen , Hörvelſingen , Jungingen ,

Lehr, Lonſee, Luizhauſen , Mähringen , Reutti,
Söflingen, llrſpring, Weſterſtetten . . . . . .

b ) der übrige Theil des Cberamtsbezirks . . . . .

Urad) . . . . . . . . . . . . . . .

Vaihingen . . . . . . . . . . . . . . . . .

Waiblingen . .

Waldſee . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wangen . . . . . . . . . . . . . . . . .

Weinsberg . . . . . .

Welzheim . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 | 40

1 | 30

1 | 10

1 | 20

2 -

1 60

1 80

50

80

1 80

1 70 .

70

1 : 80

-
-

-
-

1
1
8
1
8
1
8
1
1

-
-

-

1

11

1 20

Großherzogthum Baden .

Amtsbezirke.

Achern :

a ) Stadtgemeinden Achern , Renchen, Gemeinde Kappel=|
Rodeck . 1

. . . . 1

b ) der übrige Theil des Amtsbezirks . . . . . .

2 - 1 | 2011 -

5
1
1
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-
-

-
N

N
N

1 80 1 20 1 10 - 80

Eberbach . .
Emmendingen . . . . . . . . . . .

Engen . . . . . . . . .

Eppingen . . . . . . . . . . . . . . .

Ettenheim . . . . . . . . . . . . . .

Ettlingen :

a ) Stadtgemeinde Ettlingen

b ) der übrige Theil des Amtsbezirks . .

Freiburg :
a ) Stadtgemeiide Freiburg . . . . . . . . .

b ) der übrige Theil des Anitsbezirks . . . . . .

Heidelberg:
a ) Stadt Heidelberg : . : . insen gutenbach, Alt

b ) Stadtgemeinde Schönau, Gemeinden Altenbach, Alt

neudorf, Bammenthal, Brombach, Gaiberg, Gau

angelloch , Heddesbach , Heiligkreuzſteinach , Lampen

hain , 'Mauer, Ochſenbach , Waldhilsbach, Wilhelms

feld, Wieſenbach mit Langenzell . . . . . . .

( ) Stadtgemeinde Neckargemünd, Gemeinden Dilsberg,

Kleingemünd, Meckesheim , Mönchzell, Mückenloch,

Lobenfeld , Spechbach , Waldivimmersbach, Petersthal

d ) Gemeinden Doſſenheim , Schwabenheim , Eppelheim ,

Handſchuhsheim , Kirchheim , Leimen , Nußloch, Rohr

bach, Sandhauſen , Bruchhauſen , St. Jigen , Wieb

lingen , Grenzhof . . . . . . . . . . . .

e ) Gemeinde Ziegelhauſen · · · · · · · · ·

Karlsruhe:

a ) Stadtgemeinde Karlsruhe mit Mühlburg . . . .

b ) der übrige Theil des Amtsbezirks . . . .

Nehl . . . . . . . . . . . . . . .

Konſtanz . . . . . . . . . . . . . .

Lahr . . . . . . . . . . . . . . .

Lörrach . .Lottad . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mannheim :

a ) Stadt Mannheim .

b ) der übrige Theil des Amtsbezirks . . .

Meßkirch . . . . . . . . . .

Mosbach . . . . . . . . . .

Müllheim . .

Neuſtadt . .

Oberkirch . .

Offenburg · · ·

A
A

A

| 1

Pforzheim :

a ) Stadtgemeinde Pforzheim .

b ) der übrige Theil des Amtsbezirks

* ) Für Kinder unter 14 Jahren .

. . . . . . 1

- 150

75 1 | 30 1 ' 15 - !



Sinsheim . . . . . . . . . . . . . . . . .

Staufen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stodach

Tauberbiſchofsheim . . . . . . . . . . . . .

Triberg :

a ) Stadtgemeinden Triberg ,Hornberg, Gemeinden Nieder

waſſer, Schonach . .

b ) Stadtgemeinde Furtwangen , Gemeinden Gütenbach ,

Neukirch, Schönwald .
c ) Gemeinden Gremmelsbach, Reichenbach, Rohrhards:

berg, Ev. Tennenbronn, Kath . Tennenbronn . . .

d ) Gemeinde Langenſchiltach .

e ) Gemeinden Nußbach , Rohrbach . . . . . .

Ueberlingen

. . . . .

. . . . . . . . . . .

Waldkirch . . . . . . . . . . .

Waldsbut

Weinheim :

a ) Stadtgemeinde Weinheim . .

b ) der übrige Theil des Amtsbezirks

Wertheim :

a ) Stadtgemeinde Wertheim .
b) der übrige Theil des Amtsbezirks

. . .

. . . .
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-

b ) Gemeinden Beedenkirchen mit Wurzelbach, Elmshauſen

mit Wilmshauſen , Gadernheim , Glattbach, Gronau,

Kolmbach , Knoden mit Breitenwieſen , Laudenau ,

Lautern , Lindenfels , Raidelbach , Reichenbach ,

Schannenbach, Schlierbach , Schönberg , Seidenbach,

Seidenbuch , Staffel, Winkel, Winterkaſten , Zell . .

Kreis Darmſtadt:

a ) Gemeinde Darmſtadt . . . . . . . . .

b ) = Wirhauſen . . . . . . . . . . .

--
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I

-

.
..

-
-

-
-

-

!
!

!
!

!

.

-
-

. 50 *

en

.

c) - Roßdorf
Malchen . . . . . . . . . ,

e) Gemeinden Eſchollbrücken , Hahn mit Eich . . .

f ) Gemeinde Weiterſtadt . . . . .

g ) - Eberſtadt . .

h ) Gemeinden Braunshardt, Schneppenhauſen . .

i) Gemeinde Arheilgen . . . . . . . . . .

50 *

.
.

-

.
.

1
1

-

60*
. 30*

k )

1)

m )

-

-

-

Griesheim . . . . .

Meſſel
Gräfenhauien . . . . . . .

M eijel . . . .
80

. . . . . . .

.

-1--

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

60*

n ) Gemeinde Traiſa . . . . . . . . . .
80

. .
40*

60

.

0)

p )

-

-

Pfungſtadt . . . . . . . . . .

Ober-Ramſtadt . . .

.

q ) Gemeinden Nieder -Ramſtadt mit Waſchenbach . . .
60

40*

r ) Gemeinde Erzhauſen . . . . . . . . . .

1-1!1!1
e

60

. 30*

s) - Nieder-Beerbach . . . . . . . . . . 80

30 *

!Kreis Dieburg :

a ) Gemeinden Groß-Zimmern , Klein -Zimmern

b ) Gemeinde Heubach . . . .

(-) Gemeinden Babenhauſen , Groß -Bieberau
d ) - Dieburg, llrberach . .

e ) Gemeinde Eppertshauſen

Schaafheim . . . . .

g ) - Fr. -Rrumbach . . . . . .

-T
E
R !

!
!

!
!

!
!

.

.

.

.

.

.

.

.

*) Für Kinder unter 14 Jahren .
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hofen und vorhohl, Ernſthofen mit Herchenrode,

Frankenhauſen , Habißheim , bering, Klein - Bieberau

... ..., manter, Nieder-Modau, Ober-Modau

mit Neutſch , Raibach , Rodau, Rohrbach, Schlierbach ,

Semd, Wembach mit Hahn , Wiebelsbach mit Frau

Nauſes, Ober-Nauſes und Schloß - Nauſes . . . .

0 ) Gemeinde Lengfeld . . . .

p ) (Gemeinde Ueberau .

9 ) Gemeinden Brensbach , Nieder -Klingen, Ober-Klingen ,

Reinheim , Werſau . .

r ) Gemeinden Billings mit Meßbach und Nonrod,

Lichtenberg, Neunkirchen mit Lüßelbach und Steinau ,
Niedernhauſen . . . . .

s) Gemeinden Dorndiel, Mosbach , Radheim . . . .
Kreis Erbach :

a ) Gemeinden Erbach, Michelſtadt

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . .

Kreis Groß -Gerau . . . . . . . . . . . . . .

• Heppenheim :

a ) Gemeinden Hambach, Heppenheim , Viernheim . .
b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Kreis Offenbach :

a ) Gemeinde Cffenbach . . . . . . . . . .

=
=

-
-

=
=

|
|

|
|

|
|

|
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. M . l is 1 mlslm. I s |Miis

2 - 1 30 1 20 -

1 - '

Kreis Friedberg :-

a ) Gemeinden Burg-Gräfenrod, Friedberg, Holzhauſen ,

Jlbenſtadt, Klein -Karben, Nieder -Weiſel, Ober -Ros

bach , Daftadt . .

b ) Gemeinden Bad Nauheim , Bodenrod, Nieder - Flor

ſtadt, Dorheim , Fauerbach v. d . H ., Griedel, Kaichen,

Kirch -Göns, Dſtheim , Pohl-Göns, Steinfurth . . .

c ) Gemeinde Bußbach . . . . . . . . . . .

d ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Kreis Gießen :

a ) Gemeinden Gießen , Garbenteich, Groß-Linden , Grü

ningen , Hauſen , Heuchelheim , Klein - Linden , Lang

Göns, Leihgeſtern , Lolar, Waßenborn , Steinberg

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Kreis Lauterbach . . . . . . . . . . . . . . .

Kreis Schotten :

a) Gemeinde Schotten .
: . . . . . . . .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

i 80 i 1 16
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Provinz Rheinheſſen .

Kreis Alzey :

a ) Gemeinde Alzey mit Schafhauſen

b ) Gemeinden Badenheim , Edelsheim , Pleitersheim , Sie

fersheim , Volrheim , Zoßenheiini :

c) Gemeinden Planig, Weinheim , Wöllſtein

d) der übrige Theil des Kreiſes . .

Kreis Bingen :

a ) Gemeinden Bingen , Büdesheimt . . . .

b ) - Heidesheim , Wackernheim . . . . . .

c ) Gemeinde Gau - Algesheim . . . . .

d ) Gemeinden Dietersheim , Frei-Weinheim , Gaulsheim ,

Genſingen , Kempten , Nieder- Ingelheim , Ober - Ingel

heim . . . . . . . . . .

e ) Gemeinde Dromersheim . . . . . . . . . .

f) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Kreis Mainz:

a ) Gemeinden Breßenheim , Finthen , Gonſenheim , Mainz,

Weiſenau . . . . . . . .

b ) Gemeinden Budenheim , Drais , Hechtsheim , Kaſtel,

Koſtheim , Laubenheim , Mombach , Ober-Olm . . .

c ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Kreis Oppenheim :

a ) Gemeinden Bodenheim , Dienheim , Nackenheim , Nier

ſtein , Oppenheim , Wörrſtadt . . . . . . . .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Kreis Worms:

a ) Gemeinde Worms . . . . . . . . . . . !
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Großherzogthum Medlenburg - sadjwerin .

Städte Roſtock mit Warnemünde, Schwerin , Wismar . . .
va9 uvnige gruuisyevuci . . . . . . . .. .. .. ..

2 -

70

1

1 - 1 - 80 - 70

1 1

1

60

50 11

-

Großherzogthum Sachſen -Weimar.

1. Verwaltungsbezirk :

Amtsgerichtsbezirk Blankenhain :
a ) Stadt Blankenhain .

orie: ini . . . .

b ) der übrige Theil des Amtsgerichtsbezirks . . .

Amtsgerichtsbezirk Ilmenau :

a ) Stadt Ilmenau . . . . .

b ) der übrige Theil des Amtsgerichtsbezirks . . .

Amtsgerichtsbezirk Weimar:

a ) Stadt Weimar . . . . ,

b ) der übrige Theil des Amtsgerichtsbezirks .

Der übrige Theil des Verwaltungsbezirks . . .
II. Verwaltungsbezirk . . . . . . . . . .

III.

1 60 11

: : | 1

180

1 50

1 50

1 50

1 50 ,

1 30

1 70

1!1!1!

1

--

1

ماما لایرسلماوس اسیا!
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männliche weibliche männliche weibliche

M. l s M . 1 s 1 M . 1 s M 1 A

2 - 1 30 1 20 - ' 85

on 1 16 1
1 | 30

111

1 ' 50

1

1

80

60 :

1

1

10

-

I
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1

1

1 50

1 ' 40

10

1 :

A 1

Preis Friedberg : -

a) Gemeinden Burg-Gräfenrod, Friedberg , Holzhauſen ,

Ilbenſtadt, Klein -Karben , Nieder-Weiſel, Ober-Ros

bach , Daktadt . . . . . . . . . . . .

b ) Gemeinden Bad Nauheim , Bodenrod, Nieder - Flor

ſtadt, Dorheim , Fauerbach v . d. H ., Griedel, Kaichen ,

Kirch -Göns, Oſtheim , Pohl-Göns, Steinfurth . . .

c ) Gemeinde Bußbach . . . . . . . . . .

d ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Kreis Gießen :

a ) Gemeinden Gießen , Garbenteich , Groß-Linden , Grü

ningen , Hauſen , Heuchelheim , Klein -Linden , Lang

Göns, Leihgeſtern , Lolar, Waßenborn, Steinberg .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Kreis Lauterbach . . . . . . . . . . . . . . .

Kreis Schotten :

a ) Gemeinde Schotten .
: . . . . . . . .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Provinz Rheinheſſen .

Kreis Alzey :

a ) Gemeinde Alzey mit Schafhauſen . .

b ) Gemeinden Badenheim , Edelsheim , Pleitersheim , Sie

fersheim , Volſheim , Zoßenheimni . . .

c ) Gemeinden Planig , Weinheim , Wölſtein . . .

d ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . .

Kreis Bingen :

a ) Gemeinden Bingen , Büdesheimt . . .

b ) - Heidesheim , Wackernheim . . . . . .

c ) Gemeinde Gau - Algesheim . . . . .

d ) Gemeinden Dietersheim , Frei-Weinheim , Gaulsheim ,

Genſingen , Kempten , Nieder - Ingelheim , Ober- Ingel

heim . . . . . . . . . . . . . . .

e ) Gemeinde Dromersheim . . . . . . . . . .

f) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Kreis Mainz:

a ) Gemeinden Breßenheim , Finthen , Gonſenheim , Mainz,

Weiſenau .

b ) Gemeinden Budenheim , Drais, Hechtsheim , Kaſtel,

Koſtheim , Laubenheim , Mombach, Ober-Olm .

c ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . .

Kreis Oppenheim :

a) Gemeinden Bodenheim , Dienheim , Nađenheim , Nier

ftcin , Oppenheim , Wörrſtadt . . . . . . . .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . .

Kreis Worms:

a ) Gemeinde Worms . . . . . . . . . . . |

:

A 1 1

omy WVuc29cm . . . . . .

A

1 11

1 ! 701

50 1

1 501 1

1 11
1

1
1 1

2

1



. . . . . . . . . . . . . 1 70 1 | 10 | 1

Großherzogthum Mecklenburg -Strelik .

Das ganze Staatsgebiet . . . . . . . . . . . . | 1
70 1 - 1 - 80 - 1

. 1 40 1
.

.

.

Großherzogthum Oldenburg.

Herzogthum Oldenburg.

Amt Brake . . . . . . . . . . .

Budjadingen . . . . . . .

- Cloppenburg . . . . . . . . .

- Delmenhorſt:

a ) Stadtgemeinde Delmenhorſt . .

b ) der übrige Theil des Amts . .

Amt Elsfleth . . . . . . . . . . .

= Friesoythe . . . . . . . . . . .

Stadt Jever . . . . . . . . . . . .

.

.

.
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.
.

·
·
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1 60
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Mel s | Melis I Miis M . 18

2 / 20.

90 ' 1

.

Amt Jever :

a) Gemeinden Heppens, Neuende, Bant, Accum , Sande

b ) - Cleverns, Sandel . . . . . · · ·

c ) der übrige Theil des Amts . . . . . .

Stadt Oldenburg . . . . . :
: :

Amt Oldenburg . . . . . . . . . . . . . .

Stadt Varel . .

Amt Varel . . . .

- Vechta . i

= Weſterſtede . . . . . . . . . . . . : :

= Wildeshauſen . . . . . . . . . . . . . .

·
·

T
E

!

A
H
H
H

. · .

·
·

·
·

·
·

·
.

·
·

# A
A
N
N
N
N

. · .

. · .

·
·

·

. . I

Fürſtenthum Lübeck.

Das ganze Fürſtenthum . . . . . . . . . .

Fürſtenthum Birkenfeld.

Bürgermeiſtereien Birkenfeld , Niederbrombad) . . . .

Herrſtein , Nohfelden . . . . . .

Bürgermeiſterei Oberſtein :

a ) Städte Idar, Oberſtein . . . .

b ) der übrige Theil der Bürgermeiſterei . . .

E
n

1
-

1

2 -

Herzogthum Braunſchweig.

Kreis Braunſchweig :

Amtsgerichtsbezirk Braunſchweig . . . . . | 2 20 1 50
Amtsgerichtsbezirke Riddagshauſen , Vechelde, Theding

hauſen . . . . . . . . . . . . . . .

Kreis Wolfenbüttel:

Amtsgerichtsbezirk Wolfenbüttel:

a ) Stadt Wolfenbüttel .buntet . in . : : : :

b) der übrige Theil des Amtsgerichtsbezirks . . . 1901| 10

Amtsgerichtsbezirk Schöppenſtedt :

a) Stadt Schöppenſtedt . . . .

b) der übrige Theil des Amtsgerichtsbezirks . . . 1 90

Amtsgerichtsbezirk Salder . . . . . . . . . . ; 80 : 1

Harzburg . . . . . . . . . 80 , 1

Kreis Helmſtedt :

Amtsgerichtsbezirk Helmſtedt:

a ) Stadt Helmſtedt .

b ) Gemeinden Emmerſtedt, Grasleben, Querenhorſt . 1 : 80

Barmke, Marienthal . . . . . .

d ) Gemeinde Macendorf . . . . . . . .

e ) - Saalsdorf . . . . . . . . . ..

Amtsgerichtsbezirk Schöningen :

a ) Stadt Schöningen

tt, effleben . . . . . . 2 . 20

---
-
-

-
-
-
-

-
a
l

I
I
I

-
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25 1 25

1-

75 *

Herzogthum Sadſen -Coburg -Gotha.

Herzogthum Coburg.

Stadtbezirk Coburg , .

Stadtbezirke Neuſtadt, Rodach , Königsberg . . . . . .

Der übrige Theil des Herzogthums . . . . . . . . .

Herzogthum Gotha.

Stadt Gotha

Städte Ohrdruf, Waltershauſen . . . . . . . . . .

Der übrige Theil des Herzogthums . . . . . . . .

Herzogthum Anhalt.
Kreis Deſſau :

a ) Stadt Deſſau . . . . . . . . . . . . . 1 22

b ) Ortſchaften Alten , Dellnau, Großkühnau, Joniß ,

Kleinfühnau , Kleutſch, Kochſtedt, Moſigkau, Naundorf,

Pötniß , Scholiß , Törten , Ziebigk . . . . . . . 2

c) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . . 1

Kreis Röthen :

a ) Stadt Köthen . . . . . . . . . . . . .

b ) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . . 1

Kreis Zerbſt:

a) Stadt Coswig . . . . . . . . .

b) - Roßlau . . . . . . . . . . .

c) - Zerbſt . . . . . . . . . . . . .

d) der übrige Theil des Kreiſes . . . . . . . . 1

25 1 | 25

1-1-

|
|

70

1-1-

60*

60*

801-1-1-1-
50*

80

50*

l
l
i
l

1!||||||||||
10

Kreis Bernburg :

a ) Stadt Bernburg . . . . . . . . . . . .

1-b ) Ortſchaften Güſten , Nienburg , Hecklingen , Leopolds

hal, Neundorf, Gänſefurt . . . . . . . . . ]

c) der übrige Theil des Kreiſes : . . . . . . .

1-1--

60*

Kreis Ballenſtedt . . . . . . . . . . . . . . 1Jevt .

60*

I* ) Für Kinder unter 14 Jahren .
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Landbezirke.

Amtsgerichtsbezirk Gera :

a ) Gemeinden Bethenhauſen , Caaſen , Caaſchwiß, Culm ,

Dorna, Ernſee, Frankenthal, Geißen , Gleina, Groß

aga, Großſaara, Groitſchen , Harpersdorf, Hermsdorf,

Hirſchfeld , Kaltenborn , Kleinaga, Kleinfalke, Klein

ſaara , Kraftsdorf, Kreßſchwiß , Laaſen , Lauenhain ,

Leſjen , Leumniß , Mühlsdorf, Nauendorf, Negis ,

Niederndorf, Pohlen , Pörsdorf, Pohliß , Reichenbach ,

Roben, Rubiß , Rüdersdorf, Ruſiß, Scheubengrobs

dorf, Schwaara , Seligenſtädt, Sölmniß , Steinbrücken ,

Stübniß, Töppeln , Trebniß , Waaswiß, Waltersdorf,

Wernsdorf, Wüſtfalke, Bichippach . . . . . . .

b ) Gemeinden Bieblach , Cuba, Collis , Debſchwiß , Dürren

ebersdorf, Gorlißſch , Grüna, Hartmannsdorf, Hund

haupten , Kaimberg, Röſtriß , Langengrobsdorf, Langen

berg, Lichtenberg, Luſan , Milbiß , Oberröppiſch , Otticha,

Pforten , Roſchüß, Seifartsdorf, Schöna, Stublach,

Thieſchig , Tinz, Untermhaus, Weißig , Windiſchen

bernsdorf, Zichippern, Zeulsdorf, Zwößen . . . .

Amtsgerichtsbezirk Hohenleuben .

Amtsgerichtsbezirke Schleiz, Lobenſtein, Hirſchberg . . . .

1 ' 801 ' - 1 20 1 -

1
1

1 20 1 '80
40

50 "

1 | 20
1 -

1 10

å
l
o

Fürſtenthum Schaumburg -Lippe.

Stadt Budeburg . . . . . . . . . . . . .

- Stadthagen . . . . . . . . . . . . . .

Landrathsamt Bückeburg-Arensburg . . . . . . . . .

Stadthagen -Hagenburg . . . . . . . . .

150 11
Ti

11 50 ' 1 '

1 | 60

1 | 40 : 1

Fürſtenthum Lippe.
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Stadt Barntrup . . . .

' Blomberg , . . .

= Detmold . . . .

Horn . . .

= Lage . . . . .

= Lemgo . . . . .

- Salzuflen . . . .

Flecken Schwalenberg . .

Verwaltungsamt Detmold :

a ) Amt Detmold . .

b ) - Horn . . .

C ) - Lage . . .
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.
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Keidsland Elſaß-Lothringen .

Bezirk Unter-Elſaß.

Kreis Erſtein . . . . . . . . . . .

Hagenau . . . . . . . . . . .

= Molsheim :

a ) Kantone Molsheim , Waſſelnheim . .

b ) = Rosheim , Schirmeck . . . .

c) Kanton Saales . . . . . . .

Kreis Schlettſtadt :

a ) Kantone Barr, Schlettſtadt .

b ) - Markolsheim , Weiler . . .

Stadtkreis Straßburg . . . . . . . .

Landkreis Straßburg . . . . . . . . .

Kreis Weißenburg . . . . . . . . . .

• Zabern . . . . . . . . . . .

i
l
|| |

..

.

occhettitore

Baartoleh

.

.

1
-. . . |

|
|
-

|

.

. .

Bezirk Ober-Elſaß .

a ) Gemeinden Hattſtadt, Jſenheim , Jungholz, Linthal, Mery

heim , Murbach , Drſchweier , Pfaffenheim , Rimbachzel ,

• Wünheim . . . 2 | 60 | 2 - 1 80 1 20

b ) Gemeinden Bergholz, B olmar, Geberſchweier, Geb

weiler , Hartmannsweiler, Markirch , Mülhauſen , Münſter,

Munweiler, Niederenzen , Dſenbach , Rappoltsweiler , Sulz | 2 20 1 80 1 201 -
c ) Gemeinden Altkirch , Amnierſchweier , Algolsheim , Appen

weier, Balzenheim , Bartenheim , Bebelnheim , Bergholzzel ,

Berrweiler, Bilzheim , Biſchweier, Blodelsheim ; Bollweiler ,

Breitenbach , Dammerkirch , Dornach , Dürrenenzen , Egisheim ,

Enſisheim , Eſchbach, Feldkirch , Feſſenheim , Geišwaſſer,

Griesbach, Gruſſenheim , Günsbach , Gundolsheim , Habs

heim , Häuſern , Herlisheim , Hirzfelden , Hohrod, Holzweier ,

Hüningen , Hunaweier, Ingersheim , Kayſersberg , Kienzheim ,

Künheim , Lautenbach, Lautenbachzell, Logelnheim , Lutten

bach , Lutterbach, Masmünſter, Meienheim , Münchhauſen ,

Neubreiſach , Neudorf, Niederhergheim , Oberenzen , Ober

hergheim , Obermorſchweier, Pfaſtatt, Pulversheim , Räders

heim , Regisheim , Reichenweier, Riedweier, Rimbach Kreis

Gebweiler, Rixheim , Roggenhauſen , Rüſtenhart, Rufach,

Rumersheim , St. Amarin , St. Ludwig, Sausheim , Senn

Heim , Sierenz, Sigolsheim , Sondernach , Stoßweier , Sulz

bach, Sulzern , Sulzmatt, Sundhofen , Thann, Türkheim ,

Ingersheim , Vöklinshofen , Vogelgrün,Vogelsheim ,Walbach,

Waſſerburg , Weſthalten , Wettolsheim , Weier im Thal,

Wickerſchweier, Winzenheim , Wolfganzen, Zimmerbach · . - 1 , 60 | 1 ' 10 ' - 90

d ) der übrige Theil des Bezirks . . . . . . . . . . 1 80 1 50 1 - - | 80
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